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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0124 
Einrichtung von „Horizont Europa“ sowie dessen Regeln für die 
Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zum 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Rahmenprogramm für 
Forschung und Innovation „Horizont Europa“ sowie über die Regeln für die 
Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (07064/2/2020 – C9-
0111/2021 – 2018/0224(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (07064/2/2020 – 
C9‑0111/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181 und vom 16. Juli 20202, 

– nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 9. Oktober 20183, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung4 zum Vorschlag der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0435), 

– unter Hinweis auf den geänderten Vorschlag der Kommission (COM(2020)0459), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss gebilligt wurde, 

                                                
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 33. 
2  ABl. C 364 vom 28.10.2020, S. 124. 
3  ABl. C 461vom 21.12.2018, S. 79. 
4  Angenommene Texte vom 17.4.2019, P8_TA(2019)0395. 
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– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie für die zweite Lesung (A9‑0122/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission; 

3. billigt seine dieser Entschließung beigefügte Erklärung; 

4. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärungen des Rates und der 
Kommission zur Kenntnis; 

5. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

7. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

8. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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ANHANG 

Gemeinsame politische Erklärung zur Wiederverwendung freigegebener Mittel im 
Zusammenhang mit Horizont Europa 

In der Gemeinsamen Erklärung zur Wiederverwendung freigegebener Mittel im 

Zusammenhang mit dem Forschungsprogramm5 sind das Europäische Parlament, der Rat und 

die Kommission übereingekommen, für das Forschungsprogramm Mittel für Verpflichtungen 

wieder einzusetzen, die dem Betrag an freigegebenen Mitteln in Höhe von bis zu 

0,5 Mrd. EUR (zu Preisen von 2018) im Zeitraum 2021-2027 entsprechen, der sich aus der 

vollständigen oder teilweisen Nichtumsetzung von Projekten des Rahmenprogramms 

„Horizont Europa“ oder seines Vorgängers „Horizont 2020“ ergibt, wie dies in Artikel 15 

Absatz 3 der Haushaltsordnung vorgesehen ist. Unbeschadet der Befugnisse der 

Haushaltsbehörde und der Befugnisse der Kommission für die Ausführung des 

Haushaltsplans einigen sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission auf die 

folgende vorläufige Aufteilung dieses Betrags: 

– 300 000 000 EUR zu konstanten Preisen von 2018 für das Cluster „Digitalisierung, 

Industrie und Raumfahrt“, insbesondere für die Quantenforschung; 

– 100 000 000 EUR zu konstanten Preisen von 2018 für das Cluster „Klima, Energie und 

Mobilität“; und 

– 100 000 000 EUR zu konstanten Preisen von 2018 für das Cluster „Kultur, Kreativität und 

inklusive Gesellschaft“. 

 
Erklärung des Parlaments zu Assoziierungsabkommen 

Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer i AEUV sieht für 

Assoziierungsabkommen im Sinne des Artikel 217 AEUV die Zustimmung des Europäischen 

Parlaments vor. Darüber hinaus sind die Bedingungen für die Assoziierung eines Drittlands 

mit Horizont Europa häufig Teil solcher Assoziierungsabkommen. Zur Erteilung seiner 

Zustimmung ist das Europäische Parlament gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV in allen 

Phasen des Verfahrens unverzüglich und umfassend zu unterrichten. Um eine angemessene 

parlamentarische Kontrolle zu gewährleisten, müssen diese Abkommen alle relevanten 

                                                
5  ABl. C 444 I vom 22.12.2020, S. 3. 
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Aspekte der Beziehungen der Union zu einem bestimmten Drittland im Zusammenhang mit 

Horizont Europa abdecken.  

Das Europäische Parlament erwartet daher, dass, wenn der Rat gemäß Artikel 218 Absatz 9 

AEUV einen Beschluss gemäß Artikel 218 Absatz 9 AEUV zur Festlegung der Standpunkte 

erlässt, die im Namen der Union in einem Gremium zu vertreten sind, das durch eine 

Übereinkunft eingesetzt wird, die die Assoziierung eines Drittstaats mit Horizont Europa 

nach sich zieht, diese Standpunkte nicht dazu führen, dass das Erfordernis der Zustimmung 

des Europäischen Parlaments dadurch umgangen wird, dass die Festlegung wesentlicher 

Aspekte der Beteiligung eines Drittlands an Horizont Europa diesem Gremium überlassen 

wird.  

Daher ist das Europäische Parlament der Auffassung, dass solche Beschlüsse des Rates 

gemäß Artikel 218 Absatz 9 AEUV, die Teile von Assoziierungsabkommen betreffen, die die 

Assoziierung eines Drittlands mit Horizont Europa betreffen, auf ein absolutes Mindestmaß 

beschränkt werden sollten. Darüber hinaus erwartet das Europäische Parlament, dass es 

unverzüglich und umfassend unterrichtet wird, wenn die Annahme eines solchen Beschlusses 

des Rates vom Verhandlungsführer der Union oder vom Rat oder dessen Sonderausschuss bei 

der Erteilung von Anweisungen an den Verhandlungsführer in Erwägung gezogen wird, und 

zwar in allen Phasen des Verfahrens, auch durch eine begründete Stellungnahme dazu, 

warum die Annahme eines Standpunkts im Namen der Union durch ein durch eine 

Übereinkunft eingerichtetes Gremium erforderlich ist, um die in der [Verordnung über 

Horizont Europa] und im [Beschluss des Rates über das spezifische Programm] festgelegten 

Ziele der Union zu erreichen. 

Erklärung der Kommission zu Erwägungsgrund 47 

Die Kommission beabsichtigt, den Haushalt des EIC-Accelerators so einzusetzen, dass 

sichergestellt ist, dass die Unterstützung aus dem EIC-Accelerator für KMU, darunter für 

Start-up-Unternehmen, die nur in Form von Finanzhilfe erfolgt, im Einklang mit Artikel 48 

Absatz 1 und Erwägungsgrund 47 der Verordnung über „Horizont Europa“ jener entspricht, 

die aus dem Haushalt des KMU-Instruments des Programms „Horizont 2020“ bereitgestellt 

wird.
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Erklärung der Kommission zu Artikel 6 

Auf Anfrage beabsichtigt die Kommission einen Meinungsaustausch mit dem zuständigen 

Ausschuss des Europäischen Parlaments über i) die Liste der potenziellen Kandidaten für 

Partnerschaften auf der Grundlage der Artikel 185 und 187 AEUV, die Gegenstand von 

Folgenabschätzungen (in der Anfangsphase) sein werden; ii) die Liste vorläufiger Aufträge, 

die von den Auftragsbeiräten ermittelt wurden; iii) die Ergebnisse des Strategieplans vor 

seiner förmlichen Annahme, und iv) sie wird im Zusammenhang mit den Arbeitsprogrammen 

stehende Unterlagen vorlegen und teilen. 

 
Erklärung der Kommission zu Ethik/Stammzellforschung – Artikel 19 

Für das Rahmenprogramm „Horizont Europa“ schlägt die Europäische Kommission vor, die 

ethischen Fragen hinsichtlich einer Förderfähigkeit von Forschungsarbeiten mit humanen 

embryonalen Stammzellen genauso zu behandeln wie im Rahmenprogramm „Horizont 

2020“. 

Die Europäische Kommission schlägt dies vor, da sie anhand ihrer Erfahrungen auf diesem 

sehr vielversprechenden Wissenschaftsgebiet eine verantwortungsvolle Vorgehensweise 

entwickelt hat, die sich bei einem Forschungsprogramm, an dem Forscher aus vielen Ländern 

mit unterschiedlichsten rechtlichen Rahmenbedingungen teilnehmen, als zufriedenstellend 

erwiesen hat. 

1. Das Rahmenprogramm „Horizont Europa“ schließt drei Forschungsgebiete ausdrücklich 

von der Förderung durch die Union aus: 

– Forschungstätigkeiten zum Klonen von Menschen zu Reproduktionszwecken, 

– Forschungstätigkeiten zur Veränderung des Erbguts des Menschen, durch die solche 

Änderungen vererbbar werden könnten, 

– Forschung zur Züchtung menschlicher Embryonen ausschließlich zu Forschungszwecken 

oder zur Gewinnung von Stammzellen, auch durch Zellkerntransfer somatischer Zellen. 

2. Es werden keine Tätigkeiten gefördert, die in allen Mitgliedstaaten verboten sind. Auch 

wird keine Tätigkeit in einem Mitgliedstaat gefördert, in dem diese verboten ist. 
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3. „Horizont Europa“ und die Bestimmungen über die ethischen Grundsätze bei der 

Förderung von Forschungsarbeiten an humanen embryonalen Stammzellen durch die Union 

beinhalten in keiner Weise eine Bewertung der in den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden 

rechtlichen oder ethischen Auflagen für solche Forschungstätigkeiten. 

4. Bei den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen verlangt die Europäische 

Kommission nicht ausdrücklich die Verwendung humaner embryonaler Stammzellen. Über 

die etwaige Verwendung adulter oder embryonaler Stammzellen entscheiden die 

Wissenschaftler unter Berücksichtigung der von ihnen angestrebten Ziele. Praktisch gesehen 

entfällt der weitaus größte Teil der Fördermittel der Union für die Stammzellenforschung auf 

die Verwendung adulter Stammzellen. Es gibt keinen Grund, warum sich dies mit „Horizont 

Europa“ grundlegend ändern sollte. 

5. Jedes Projekt, für das die Verwendung humaner embryonaler Stammzellen vorgeschlagen 

wird, muss eine wissenschaftliche Bewertung erfolgreich durchlaufen, bei der durch 

unabhängige wissenschaftliche Sachverständige geprüft wird, ob die Verwendung dieser 

Stammzellen zur Erreichung der wissenschaftlichen Ziele notwendig ist. 

6. Vorschläge, die die wissenschaftliche Bewertung erfolgreich durchlaufen haben, werden 

anschließend einer strengen Ethikprüfung durch die Europäische Kommission unterzogen. 

Hierbei kommen die Prinzipien, auf die sich die Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union stützt, sowie die einschlägigen internationalen Übereinkommen, wie das am 4. April 

1997 in Oviedo unterzeichnete Übereinkommen des Europarats über Menschenrechte und 

Biomedizin und seine Zusatzprotokolle und die Allgemeine Erklärung über das menschliche 

Genom und die Menschenrechte der UNESCO, zum Tragen. Die Ethikprüfung dient auch 

dazu, sicherzustellen, dass die Vorschläge im Einklang mit den Vorschriften der Länder 

stehen, in denen die Forschungsarbeiten durchgeführt werden sollen. 

7. In besonderen Fällen kann die Ethikprüfung auch während der Laufzeit des Projekts 

durchgeführt werden. 

8. Für jedes Projekt, bei dem die Verwendung humaner embryonaler Stammzellen 

vorgeschlagen wird, ist vor Beginn der jeweiligen Tätigkeiten die Genehmigung der 

zuständigen nationalen oder lokalen Ethikausschüsse einzuholen. Sämtliche nationalen 

Vorschriften und Verfahren, etwa zum Einverständnis der Eltern, zum Verbot finanzieller 

Anreize usw. sind einzuhalten. Geprüft wird, ob das Projekt Genehmigungs- und 
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Kontrollmaßnahmen durch die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in denen die 

Forschungsarbeiten durchgeführt werden, beinhaltet. 

9. Ein Vorschlag, der die wissenschaftliche Bewertung, die nationale oder lokale 

Ethikprüfung und die Ethikprüfung durch die Union erfolgreich durchlaufen hat, wird den in 

einem gemäß dem Prüfverfahren tätigen Ausschuss vertretenen Mitgliedstaaten zur 

Einzelgenehmigung vorgelegt. Es wird kein Projekt, das die Verwendung humaner 

embryonaler Stammzellen beinhaltet, gefördert, wenn es nicht die Genehmigung der 

Mitgliedstaaten hat. 

10. Die Kommission wird auch in Zukunft darauf achten, dass die Ergebnisse der von der 

Union geförderten Stammzellenforschung sämtlichen Forschern leicht zugänglich gemacht 

werden, sodass schließlich die Patienten in allen Ländern hieraus Nutzen ziehen können. 

11. Die Europäische Kommission wird Maßnahmen und Initiativen fördern, die dazu 

beitragen, dass Forschungsarbeiten mit humanen embryonalen Stammzellen auf ethisch 

vertretbare Art und Weise koordiniert und rationalisiert werden können. So wird die 

Kommission weiterhin die Einrichtung eines europäischen Registers der humanen 

embryonalen Stammzelllinien unterstützen. Ein solches Register ermöglicht einen Überblick 

über in Europa vorhandene humane embryonale Stammzellen, optimiert deren Verwendung 

durch Wissenschaftler und kann dazu beitragen, dass neue Stammzelllinien nicht unnötig 

gewonnen werden. 

12. Die Europäische Kommission wird die gängige Praxis fortführen und dem gemäß dem 

Prüfverfahren tätigen Ausschuss keine Vorschläge für Projekte unterbreiten, die 

Forschungstätigkeiten (auch solche zur Gewinnung von Stammzellen) beinhalten, bei denen 

menschliche Embryos zerstört werden. Der Ausschluss dieses Forschungsschritts von der 

Förderfähigkeit bedeutet nicht, dass die Union sich daran anschließende 

Forschungstätigkeiten, bei denen humane embryonale Stammzellen verwendet werden, von 

der Förderung ausschließt. 

 
Erklärung der Kommission zu Artikel 5 

Die Kommission nimmt den Kompromiss zur Kenntnis, den die Mitgesetzgeber hinsichtlich 

des Wortlauts von Artikel 5 erzielt haben. Nach Auffassung der Kommission ist das in 

Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c genannte spezifische Programm für Verteidigungsforschung 

auf die Forschungsmaßnahmen im Rahmen des künftigen Europäischen Verteidigungsfonds 
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beschränkt, während die Entwicklungsmaßnahmen als nicht in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung fallend betrachtet werden.
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Erklärung zu den Menschenrechten in Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d 

Die Kommission stimmt völlig mit der in Artikel 21 des Vertrags über die Europäische Union 

festgelegten Achtung der Menschenrechte und seinem Unterabsatz 2 überein: „Die Union 

strebt an, die Beziehungen zu Drittländern und zu regionalen oder weltweiten internationalen 

Organisationen, die die in Unterabsatz 1 aufgeführten Grundsätze teilen, auszubauen und 

Partnerschaften mit ihnen aufzubauen.“ Jedoch bedauert die Kommission die Aufnahme der 

Achtung der Menschenrechte in die von Drittländern für eine Teilnahme am Programm zu 

erfüllenden Kriterien gemäß Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe d.1.d. In keinem anderen EU-

Programm für den künftigen mehrjährigen Finanzrahmen wurde es als notwendig erachtet, 

eine solche ausdrückliche Bezugnahme aufzunehmen, obgleich es außer Frage steht, dass die 

EU in ihren Außenbeziehungen mit Drittländern hinsichtlich des Schutzes der 

Menschenrechte bestrebt ist, einen einheitlichen Ansatz in allen ihren Instrumenten und 

Politikbereichen zu verfolgen, und dass dies die Kommission bei der Umsetzung dieser 

Bestimmung als Orientierung dienen sollte. 

 
Erklärung des Rates 

Der Rat fordert die Kommission auf, den Rat im Einklang mit Artikel 218 AEUV während 

der Verhandlungen über Abkommen zur Assoziierung von Drittländern mit 

Unionsprogrammen – einschließlich des Rahmenprogramms der EU für Forschung und 

Innovation „Horizont Europa“ – in größtmöglichem Maße einzubeziehen. Zu diesem Zweck 

kann der Rat gemäß Artikel 218 Absatz 4 AEUV einen Sonderausschuss bestellen; die 

Verhandlungen – auch in Bezug auf Gestaltung und Inhalt solcher Abkommen – werden im 

Benehmen mit diesem Ausschuss geführt. 

In diesem Zusammenhang weist der Rat erneut auf den Grundsatz der loyalen 

Zusammenarbeit zwischen den EU-Organen gemäß Artikel 13 Absatz 2 Satz 2 EUV und die 

einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU zu Artikel 218 Absatz 4 AEUV hin, 

nach der die Kommission dem Sonderausschuss rechtzeitig vor den Verhandlungen alle 

Informationen und Dokumente zur Verfügung stellen muss, die er zur Verfolgung des 

Ablaufs der Verhandlungen benötigt, um sich zu den Verhandlungen eine Meinung bilden 
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und äußern zu können; hierzu gehören die während der gesamten Verhandlungen von den 

anderen Parteien verlautbarten Zielsetzungen und eingenommenen Standpunkte.6 

Der Rat weist darauf hin, dass, wenn bereits Abkommen zur Assoziierung von Drittländern 

mit Unionsprogrammen bestehen und sie eine ständige Ermächtigung der Kommission zur 

Festlegung besonderer Voraussetzungen und Bedingungen für die Teilnahme der einzelnen 

Länder an einem bestimmten Programm umfassen und wenn die Kommission bei dieser 

Aufgabe von einem Sonderausschuss unterstützt wird, die Kommission während des 

Verhandlungsprozesses systematisch im Benehmen mit diesem Sonderausschuss handeln 

muss, beispielsweise durch Übermittlung von Textentwürfen im Vorfeld der Sitzungen mit 

den einschlägigen Drittländern und durch regelmäßige Unterrichtungen und 

Nachbesprechungen. 

Wenn bereits Abkommen zur Assoziierung von Drittländern mit Unionsprogrammen 

bestehen, aber kein Sonderausschuss vorgesehen ist, sollte die Kommission nach Auffassung 

des Rates während des Verhandlungsprozesses bei der Festlegung der besonderen 

Voraussetzungen und Bedingungen für die Assoziierung mit Horizont Europa in ähnlich 

systematischer Weise mit dem Rat und seinen Vorbereitungsgremien zusammenarbeiten. 

 
Erklärung der Kommission zur internationalen Zusammenarbeit 

Die Kommission nimmt die einseitige Erklärung des Rates zur Kenntnis, die sie im Einklang 

mit dem Vertrag, der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und dem 

Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts gebührend berücksichtigen wird, wenn sie den 

Sonderausschuss nach Artikel 218 Absatz 4 AEUV konsultiert. 

 

Erklärung des Rates zu Artikel 5 

Der Rat erinnert daran, dass aus Artikel 179 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 182 

Absatz 1 AEUV hervorgeht, dass die Union nur ein einziges mehrjähriges Rahmenprogramm 

annehmen kann, in dem alle Tätigkeiten der Union auf dem Gebiet der Forschung und 

technologischen Entwicklung festgelegt sind. Der Rat ist daher der Ansicht, dass es sich bei 

dem Europäischen Verteidigungsfonds, der in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c der 

Verordnung zur Einrichtung des Forschungsrahmenprogramms der Union „Horizont 

                                                
6  Siehe Urteil vom 16. Juli 2015 in der Rechtssache C-425/13, Kommission gegen Rat, 

EU:C:2015:483, Randnummer 66. 
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Europa“ – das die Tätigkeiten dieses Fonds sowohl auf dem Gebiet der Forschung als auch 

der technologischen Entwicklung abdeckt – genannt wird, um ein spezifisches Programm zur 

Durchführung des Rahmenprogramms im Sinne des Artikels 182 Absatz 3 AEUV handelt 

und der Fonds in den Anwendungsbereich der Verordnung zur Einrichtung dieses 

Rahmenprogramms fällt. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0125 
Spezifisches Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms für 
Forschung und Innovation „Horizont Europa“ * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über das Spezifische Programm zur Durchführung 
des Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ (08550/2019 
– C9-0167/2020 – 2018/0225(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament 

– unter Hinweis auf den Entwurf des Rates (08550/2019), 

– unter Hinweis auf das weitere Konsultationsersuchen, das der Rat in seinem Schreiben 
vom 18. Juni 2020 im Anschluss an den geänderten Vorschlag der Kommission 
(COM(2020)0459), der das ursprüngliche Konsultationsersuchen ergänzte, gestellt hat, 

– unter Hinweis auf die überarbeitete Fassung des Entwurfs des Rates (06199/2021), in 
der das endgültige Ergebnis der Verhandlungen zwischen dem Europäischen Parlament 
und dem Rat enthalten ist, 

– gestützt auf Artikel 182 Absatz 4 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C9-0167/2020), 

– unter Hinweis auf den Gedankenaustausch zwischen dem Parlament, dem Rat und der 
Kommission am 9. April 2019 gemäß Ziffer 25 der Interinstitutionellen Vereinbarung 
vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung7, 

 unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung8 zum Vorschlag der Kommission 
an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0436), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf die Artikel 82 und 40 seiner Geschäftsordnung, 

                                                
7  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
8  Angenommene Texte vom 17.4.2019, P8_TA(2019)0396. 
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0118/2021), 

1. billigt den nachstehend dargelegten Entwurf des Rates; 

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

3. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Entwurf für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

über das Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms für Forschung und 

Innovation „Horizont Europa“ 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION ― 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 182 Absatz 4, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses9,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen10,  

gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren, 

                                                
9  ABl. C [...] vom [...], S. [...]. 
10  ABl. C [...] vom [...], S. [...]. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 182 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) erfolgt die Durchführung des durch die RP-/BR-Verordnung (EU) ... des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom ...11 eingerichteten Rahmenprogramms für 

Forschung und Innovation „Horizont Europa“ (im Folgenden „Horizont Europa“) durch 

Spezifische Programme, in denen die Einzelheiten der Durchführung, die Laufzeit und 

die für notwendig erachteten Mittel festgelegt werden. 

(2) Die RP-/BR-Verordnung (EU) ... enthält die allgemeinen Ziele und die Einzelziele von 

„Horizont Europa“ sowie die Struktur und Grundzüge der durchzuführenden 

Tätigkeiten, während in diesem Spezifischen Programm zur Durchführung des 

Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ (im Folgenden 

„Spezifisches Programm“) die für die einzelnen Teile von „Horizont Europa“ geltenden 

operativen Ziele und Tätigkeiten festgelegt werden sollten. Die in der RP-/BR-

Verordnung (EU) ... dargelegten Durchführungsbestimmungen, auch in Bezug auf die 

Ethik-Grundsätze, gelten uneingeschränkt für das Spezifische Programm. 

(3) Um einheitliche Bedingungen für die Durchführung des Spezifischen Programms zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden, 

damit sie Arbeitsprogramme für die Durchführung des Spezifischen Programms 

verabschieden kann. Diese Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates12 ausgeübt werden. 

(4) Der mit dem Beschluss 96/282/Euratom13 der Kommission eingesetzte Verwaltungsrat 

der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) wurde zum wissenschaftlichen und 

technologischen Inhalt des Spezifischen Programms in Bezug auf die direkten 

Maßnahmen der JRC außerhalb des Nuklearbereichs gehört. 

                                                
11  ABl. C [...] vom [...], S. [...]. 
12  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

13  Beschluss 96/282/Euratom der Kommission vom 10. April 1996 über die 
Reorganisation der Gemeinsamen Forschungsstelle (ABl. L 107 vom 30.4.1996, S. 12). 
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(5) In Anerkennung der Tatsache, dass der Klimawandel eine der größten globalen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen darstellt, und angesichts der großen Bedeutung, 

die der Bewältigung des Klimawandels entsprechend den Zusagen der Union zukommt, 

das Klimaschutzübereinkommen von Paris umzusetzen und die Ziele der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung zu verwirklichen, wird dieses Rahmenprogramm 

dazu beitragen, dass Klimaschutzerwägungen systematisch einbezogen werden und das 

Ziel erreicht wird, insgesamt 30 % der EU-Ausgaben für die Unterstützung der 

Klimaschutzziele zu verwenden. Die durchgängige Berücksichtigung des 

Klimaschutzes sollte angemessen in die Forschungs- und Innovationsinhalte integriert 

werden und in allen Phasen des Forschungszyklus erfolgen. Mindestens 35 % der 

Gesamtmittelausstattung des Spezifischen Programms werden zur Verwirklichung der 

Klimaziele beitragen. Entsprechende Maßnahmen werden während der Vorbereitung 

und Durchführung des Spezifischen Programms ermittelt und im Rahmen der 

entsprechenden Evaluierungen und Überprüfungsverfahren erneut bewertet. Besondere 

Aufmerksamkeit wird kohle- und CO₂-intensiven Regionen der Union im Wandel 

gewidmet. 

(6) Die Maßnahmen des Spezifischen Programms sollten eingesetzt werden, um 

Marktversagen oder suboptimale Investitionsbedingungen in angemessener und 

transparenter Weise anzugehen, ohne private Finanzierungen zu duplizieren oder zu 

verdrängen; zudem sollten die Maßnahmen einen klaren europäischen Mehrwert 

aufweisen und für eine Rendite der öffentlichen Investitionen sorgen. 

(7) Angesichts des bedeutenden Beitrags, den Forschung und Innovation zur Bewältigung 

der Herausforderungen in den Sektoren Lebensmittel, Landwirtschaft, ländliche 

Entwicklung und Biowirtschaft leisten sollen, und um die entsprechenden Forschungs- 

und Innovationsmöglichkeiten in enger Synergie mit der Gemeinsamen Agrarpolitik zu 

nutzen, werden die einschlägigen Maßnahmen des Spezifischen Programms im Cluster 

„Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt“ mit 

8 952 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen für den Zeitraum 2021–2027 unterstützt. 
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(8) Die Vollendung des digitalen Binnenmarkts und die sich zunehmend aus der 

Konvergenz der digitalen und physischen Technologien ergebenden Möglichkeiten 

erfordern eine Intensivierung der Investitionstätigkeit. Horizont Europa wird diese 

Anstrengungen unterstützen und hat hierzu im Vergleich zum Rahmenprogramm für 

Forschung und Innovation „Horizont 2020“ die Ausgaben für die zentralen Forschungs- 

und Innovationstätigkeiten deutlich angehoben14. Damit dürfte gewährleistet sein, dass 

Europa bei Forschung und Innovation im digitalen Bereich Weltspitze bleibt. 

(9) Die Finanzierungsarten und die Methoden der Durchführung im Rahmen dieses 

Beschlusses werden auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zur Verwirklichung der 

spezifischen Ziele der Maßnahmen und der Erzielung von Ergebnissen ausgewählt, 

unter Berücksichtigung insbesondere der Kontrollkosten, des Verwaltungsaufwands 

und des zu erwartenden Risikos einer Nichteinhaltung der Bestimmungen. Dabei sollte 

auch die Verwendung von Pauschalbeträgen, Pauschalsätzen und standardisierten 

Kosten je Einheit geprüft werden. 

(10) Die Mitgliedstaaten sollten frühzeitig in die Festlegung der Missionen eingebunden 

werden.  

(10a) Um die Kontinuität bei der Bereitstellung von Unterstützung in dem betreffenden 

Politikbereich zu gewährleisten und die Durchführung des Programms ab Beginn des 

Mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027 zu ermöglichen, sollte dieser Beschluss 

rückwirkend ab dem Beginn des Haushaltsjahres 2021 gelten und umgehend in Kraft 

treten — 

                                                
14  Dok. 6229/18: Laut der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Ein neuer, 

moderner mehrjähriger Finanzrahmen für eine Europäische Union, die ihre Prioritäten 
nach 2020 effizient erfüllt“ wurden auf der Grundlage des Rahmenprogramms für 
Forschung und Innovation „Horizont 2020“ für die wichtigsten Tätigkeiten im digitalen 
Bereich 13 Mrd. EUR bereitgestellt (COM(2018)0098 final). 
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HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

 

KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit diesem Beschluss wird das Spezifische Programm zur Durchführung des 

Rahmenprogramms für Forschung und Innovation „Horizont Europa“ (im Folgenden 

„Spezifisches Programm“) nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a der RP-/BR-Verordnung 

(EU) …/… festgelegt.  

In ihm sind die operativen Ziele des Spezifischen Programms, die Mittelausstattung für den 

Zeitraum 2021–2027, die Bestimmungen für die Durchführung des Spezifischen Programms 

und die im Rahmen des Spezifischen Programms durchzuführenden Tätigkeiten festgelegt. 

 

Artikel 2 

Operative Ziele 

(1) Das Spezifische Programm trägt zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele und der 

Einzelziele bei, die in Artikel 3 der Verordnung ... [RP-/BR-Verordnung] festgelegt 

sind. 

(2) Mit dem Spezifischen Programm werden die folgenden operativen Ziele verfolgt: 

a) Stärkung exzellenter Grundlagen- und Pionierforschung; Stärkung und 

Verbreitung von Exzellenz, unter anderem durch die Förderung einer breiteren 

Beteiligung in der gesamten Union; 

b) Stärkung der Verbindung zwischen Forschung und Innovation und 

gegebenenfalls Bildung und anderen Politikbereichen, einschließlich 

Komplementaritäten mit nationalen, regionalen und EU-Forschungs- und 

Innovationsmaßnahmen und ‑tätigkeiten; 
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ba) Unterstützung der Umsetzung politischer Prioritäten der Union, darunter 

insbesondere die Ziele für nachhaltige Entwicklung und das Übereinkommen von 

Paris; 

c) Förderung verantwortungsvoller Forschung und Innovation unter 

Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips;  

ca) Stärkung der geschlechtsspezifischen Dimension im gesamten Programm; 

d) Schaffung von mehr kooperativen Verbindungen in der europäischen Forschung 

und Innovation und über Bereichs- und Fachgebietsgrenzen hinweg, 

einschließlich der Sozial- und Geisteswissenschaften; 

da) Ausbau der internationalen Zusammenarbeit;  

e) Verknüpfung und Ausbau von Forschungsinfrastrukturen im gesamten 

Europäischen Forschungsraum und Ermöglichung des grenzüberschreitenden 

Zugangs dazu; 

g) Gewinnung von Talenten, Ausbildung und Bindung von Forschern und 

Innovatoren im Europäischen Forschungsraum, auch durch Mobilität; 

h) Förderung der offenen Wissenschaft und Gewährleistung der allgemeinen 

Sichtbarkeit wissenschaftlicher Veröffentlichungen und Forschungsdaten und des 

offenen Zugangs dazu, einschließlich angemessener Ausnahmen; 

i) Förderung der Nutzung von FuI-Ergebnissen und aktive Verbreitung und 

Nutzung von Ergebnissen, insbesondere im Hinblick auf die Mobilisierung 

privater Investitionen und die Entwicklung politischer Strategien;  

m) Verwirklichung ehrgeiziger Ziele innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens durch 

FuI-Missionen; 

n) Verbesserung der Beziehungen und der Interaktion zwischen Wissenschaft und 

Gesellschaft, einschließlich der Sichtbarkeit der Wissenschaft in der Gesellschaft 

und der Wissenschaftskommunikation, und Förderung der Beteiligung der Bürger 

und Endnutzer an Prozessen der gemeinsamen Konzipierung und der 

gemeinsamen Gestaltung; 

p) Beschleunigung des industriellen Wandels, auch durch verbesserte 

Innovationskompetenzen; 
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r) Förderung von FuI-Tätigkeiten in KMU und Förderung der Gründung und der 

Expansion innovativer Unternehmen, vor allem von Start-up-Unternehmen, von 

KMU und in Ausnahmefällen von kleinen Unternehmen mit mittelgroßer 

Marktkapitalisierung; 

t) Verbesserung des Zugangs zur Risikofinanzierung, unter anderem durch 

Synergien mit InvestEU, insbesondere wenn der Markt keine tragfähige 

Finanzierung bereitstellt. 

(3) Innerhalb der in Absatz 2 genannten Ziele können neue und unvorhersehbare 

Erfordernisse berücksichtigt werden, die sich während des Durchführungszeitraums des 

Spezifischen Programms ergeben. Dabei kann es sich – falls dies hinreichend begründet 

ist – um Reaktionen auf sich neu abzeichnende Chancen, Krisen und Bedrohungen 

sowie Erfordernisse im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Unionsstrategien 

handeln. 

 

Artikel 3 

Struktur 

(1) Nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung … [RP-/BR-Verordnung] besteht das 

Spezifische Programm aus folgenden Teilen: 

1. Pfeiler I „Wissenschaftsexzellenz“ mit den folgenden Komponenten: 

a) Europäischer Forschungsrat (ERC) gemäß Anhang I Pfeiler I Abschnitt 1;  

b) Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) gemäß Anhang I Pfeiler I 

Abschnitt 2; 

c) Forschungsinfrastrukturen gemäß Anhang I Pfeiler I Abschnitt 3; 

2. Pfeiler II „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit 

Europas“ mit den folgenden Komponenten: 

a) Cluster „Gesundheit“ gemäß Anhang I Pfeiler II Abschnitt 1;  

b) Cluster „Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft“ gemäß Anhang I 

Pfeiler II Abschnitt 2; 
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c) Cluster „Zivile Sicherheit für die Gesellschaft“ gemäß Anhang I Pfeiler II 

Abschnitt 3; 

d) Cluster „Digitalisierung, Industrie und Weltraum“ gemäß Anhang I 

Pfeiler II Abschnitt 4; 

e) Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ gemäß Anhang I Pfeiler II 

Abschnitt 5; 

f) Cluster „Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, 

Landwirtschaft und Umwelt“ gemäß Anhang I Pfeiler II Abschnitt 6; 

g) direkte Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) außerhalb 

des Nuklearbereichs gemäß Anhang I Pfeiler II Abschnitt 7; 

3. Pfeiler III „Innovatives Europa“ mit den folgenden Komponenten: 

a) Europäischer Innovationsrat (EIC) gemäß Anhang I Pfeiler III Abschnitt 1; 

b) Europäische Innovationsökosysteme gemäß Anhang I Pfeiler III 

Abschnitt 2;  

4. Teil „Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen 

Forschungsraums“ mit den folgenden Komponenten: 

a) „Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz“ gemäß 

Anhang I Teil „Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ Abschnitt 1; 

b) „Reformierung und Stärkung des europäischen FuI-Systems“ gemäß 

Anhang I Teil „Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ Abschnitt 2. 

(2) Die Tätigkeiten, die im Rahmen der in Absatz 1 genannten Teile durchzuführen sind, 

sind in Anhang I dargelegt. 
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Artikel 4 

Mittelausstattung 

(1) Im Einklang mit Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung … [RP-/BR-Verordnung] wird die 

Finanzausstattung für die Durchführung des Spezifischen Programms für den Zeitraum 

2021–2027 auf 83 397 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen festgesetzt. 

(1a) Infolge der programmspezifischen Anpassung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU, 

Euratom) XXXX/20XX des Rates (MFR-Verordnung) wird der in Absatz 1 genannte 

Betrag wie in Anhang II jener Verordnung vorgesehen um eine zusätzliche 

Mittelzuweisung von 2 790 000 000 EUR zu konstanten Preisen von 2018 aufgestockt. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Betrag wird auf die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Teile 

gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung ... [RP-/BR-Verordnung] aufgeteilt. Der in 

Absatz 1a genannte Betrag wird auf die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Teile gemäß 

Artikel 9 Absatz 2b der Verordnung ... [RP-/BR-Verordnung] aufgeteilt. Es gelten die 

Regelungen des Artikels 9 Absätze 3 bis 7 der Verordnung ... [RP-/BR-Verordnung]. 
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Artikel 4a 

Mittel aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union 

(1) Gemäß Artikel 9a der Verordnung [Verordnung über das Rahmenprogramm] werden 

die in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung [über das Aufbauinstrument] genannten 

Maßnahmen im Rahmen dieses Spezifischen Programms vorbehaltlich des Artikels [3 

Absätze 3, 4, 7 und 9] jener Verordnung unter Aufwendung der in [Artikel 2 Absatz 2 

Buchstabe a Ziffer iv] derselben Verordnung genannten Beträge durchgeführt15. Diese 

zusätzlichen Mittel werden ausschließlich Forschungs- und Innovationsmaßnahmen 

zugewiesen, die auf die Bewältigung der Folgen von COVID‑19, insbesondere seiner 

wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen, ausgerichtet sind. 

Innovativen KMU wird Vorrang eingeräumt, und ihrer Einbeziehung in 

Kooperationsprojekte im Rahmen von Pfeiler II muss besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet werden. 

(2)  Die in Absatz 1 genannten Beträge werden vorläufig wie folgt aufgeteilt: 

a) 25 % für das Cluster „Gesundheit“; 

b) 25 % für das Cluster „Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt“; 

c) 25 % für das Cluster „Klima, Energie und Mobilität“; 

d) 25 % für den Europäischen Innovationsrat. 

 

                                                
15  Dok. 8552/20: Geänderter Vorschlag der Kommission für einen Beschluss über das 

Spezifische Programm zur Durchführung von Horizont Europa (COM(2020)0459).  
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KAPITEL II 

DURCHFÜHRUNG UND PROGRAMMPLANUNG 

Artikel 4a 

Strategieplan 

(1) Gemäß Artikel 6 Absatz 6 der [Verordnung über das Rahmenprogramm] wird die 

Durchführung des Spezifischen Programms durch einen mehrjährigen Strategieplan der 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten unterstützt, mit dem auch die Kohärenz 

zwischen den Arbeitsprogrammen, den Prioritäten der EU und nationalen Prioritäten 

gefördert wird. Das Ergebnis des strategischen Planungsprozesses fließt in einen 

mehrjährigen Strategieplan ein und dient der Ausarbeitung des Inhalts der 

Arbeitsprogramme (gemäß Artikel 11) mit einer Laufzeit von höchstens vier Jahren, 

wobei ausreichend Flexibilität vorgesehen wird, damit rasch auf neue und sich 

herausbildende Herausforderungen sowie unerwartete Chancen und Krisen reagiert 

werden kann.  

(2) Der strategische Planungsprozess konzentriert sich insbesondere auf den Pfeiler 

„Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ und 

umfasst auch relevante Tätigkeiten im Rahmen anderer Pfeiler und des Teils 

„Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraums“. 

 Die Kommission sorgt für eine frühzeitige Einbeziehung der Mitgliedstaaten und einen 

umfassenden Austausch mit ihnen und mit dem Europäischen Parlament, wobei 

zusätzlich interessierte Kreise und die breite Öffentlichkeit konsultiert werden. Dies 

wird dazu beitragen, die Bürger und die Zivilgesellschaft stärker einzubeziehen.  

 Die Mitgliedstaaten können den strategischen Planungsprozess auch unterstützen, 

indem sie einen Überblick über die nationalen Konsultationen/Bürgerbeiträge, die in 

den Strategieplan einfließen, bereitstellen. 
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(3) Der Strategieplan wird angenommen, indem die Kommission nach dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 12 Absatz 4 einen Durchführungsrechtsakt erlässt. Der Strategieplan 

muss den in Anhang 1 beschriebenen Zielen und Tätigkeiten entsprechen. Dieser 

Durchführungsrechtsakt enthält, bezogen auf die Laufzeit, die folgenden Elemente: 

a) zentrale strategische Ausrichtungen für die FuI-Unterstützung, einschließlich 

einer Beschreibung der erwarteten Auswirkungen, der cluster-übergreifenden 

Aspekte und der erfassten Interventionsbereiche; 

b) Ermittlung Europäischer Partnerschaften gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a 

und b der [Verordnung über das Rahmenprogramm]; 

ba) Ermittlung von Missionen gemäß Artikel 5 des Spezifischen Programms und 

Artikel 7 und Anhang Va der Verordnung über das Programm „Horizont 

Europa“; 

c) Bereiche für internationale Zusammenarbeit, Maßnahmen, die mit der 

Forschungs- und Innovationstätigkeit anderer Staaten oder Regionen der Welt in 

größerem Maßstab abzustimmen sind, oder Maßnahmen, die in Zusammenarbeit 

mit Organisationen in Drittländern durchzuführen sind; 

d) spezifische Fragen wie die Folgenden: Gleichgewicht zwischen Forschung und 

Innovation; Integration der Sozial- und Geisteswissenschaften; Rolle der 

Schlüsseltechnologien und strategischen Wertschöpfungsketten; 

Geschlechtergleichstellung einschließlich der Einbeziehung der 

geschlechtsspezifischen Dimension in FuI-Inhalte; Einhaltung der höchsten 

Standards in Bezug auf Ethik und Integrität; ferner Prioritäten für Verbreitung 

und Nutzung. 

(4) Im Rahmen des Strategieplans wird eine Analyse mindestens der folgenden Elemente 

berücksichtigt: 

a) bestimmende politische, sozio-ökonomische und ökologische Faktoren, die für 

die politischen Prioritäten der EU und der Mitgliedstaaten von Belang sind; 

b) Beitrag von Forschung und Innovation zur Verwirklichung der politischen 

Prioritäten der EU unter Nutzbarmachung von Studien, anderen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen und einschlägigen Initiativen auf EU- und 
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nationaler Ebene einschließlich institutioneller Partnerschaften gemäß Artikel 8 

Absatz 1 Buchstabe c der [Verordnung über das Rahmenprogramm];  
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c) faktengesicherte Grundlagen als Ergebnis zukunftsgerichteter Maßnahmen, 

W&T- und Innovationsindikatoren, internationale Entwicklungen wie die 

Umsetzung der SDG und umsetzungsbezogene Rückmeldungen einschließlich 

Überwachung der Umsetzung spezifischer Maßnahmen im Hinblick auf die 

Ausweitung der Beteiligung und das Teilen von Exzellenz sowie Beteiligung von 

KMU;; 

d)  Prioritäten, die synergetisch mit anderen EU-Programmen durchgeführt werden 

können; 

e) Beschreibung der verschiedenen Ansätze für die Konsultation interessierter 

Kreisen und die Bürgerbeteiligung als Teil der Ausarbeitung von 

Arbeitsprogrammen; 

f) Komplementarität und Synergien mit der Planung von KICs des EIT im Einklang 

mit der Verordnung (EG) Nr. 294/2008. 

(5) Der strategische Planungsprozess wird ergänzt durch einen strategischen 

Koordinierungsprozess für Europäische Partnerschaften unter gleichberechtigter 

Beteiligung der Mitgliedstaaten und der Kommission. Dieser fungiert als 

Eingangsschnittstelle für prospektive Analyse, Analyse und Beratung in Bezug auf die 

Portfolioentwicklung, die mögliche Einrichtung, die Durchführung, die Überwachung 

und das Auslaufen von FuI-Partnerschaften und orientiert sich an einem umfassenden 

Kriterienrahmen auf der Grundlage des Anhangs III der Verordnung über „Horizont 

Europa“. 
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Artikel 5 

Missionen 

(1) Forschungs- und Innovationsmissionen können in den Anhang Va der Verordnung über 

„Horizont Europa“ festgelegten Missionsbereichen eingerichtet werden. 

(2) Für jeden Missionsbereich wird ein Missionsbeirat eingesetzt, es sei denn, es können 

bestehende Beratungsstrukturen genutzt werden; in diesem Fall wird der 

Programmausschuss vorab unterrichtet. Der Missionsbeirat setzt sich aus höchstens 

15 unabhängigen hochrangigen Personen mit breitem Wissensspektrum aus ganz 

Europa und darüber hinaus zusammen, darunter gegebenenfalls Sozial- und 

Geisteswissenschaftler sowie Vertreter relevanter Endnutzer. Die Mitglieder der 

Missionsbeiräte werden von der Kommission in einem transparenten Verfahren zur 

Kandidatenermittlung einschließlich einer offenen Aufforderung zur 

Interessenbekundung ernannt. Der Programmausschuss wird rechtzeitig zu den 

Kandidatenermittlungs- und ‑auswahlverfahren, einschließlich der angewendeten 

Kriterien, gehört. Die Amtszeit der Mitglieder des Missionsbeirates beträgt bis zu fünf 

Jahren; eine einmalige Wiederernennung ist möglich. 

(3) Der Missionsbeirat, der keine Entscheidungsbefugnisse hat, berät die Kommission bei 

Folgendem: 

a) Ermittlung und Gestaltung einer oder mehrerer Missionen in dem betreffenden 

Missionsbereich im Einklang mit den Bestimmungen und Kriterien nach Artikel 7 

der [Verordnung über das Rahmenprogramm]; 

b)  Inhalt der Arbeitsprogramme und erforderlichenfalls ihre Überarbeitung, damit 

die Missionsziele erreicht werden, mit Beiträgen der Interessenträger und 

gegebenenfalls der Öffentlichkeit; 

c) Eigenschaften der Projektportfolios für Missionen; 

d) erforderlichenfalls Anpassungsmaßnahmen oder Beendigung, ausgehend von 

Bewertungen der Durchführung anhand der festgelegten Ziele der Mission; 
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e) Auswahl von mit der Evaluierung beauftragten unabhängigen Experten im 

Einklang mit Artikel 44 der [Verordnung über das Rahmenprogramm], 

Einweisung der mit der Evaluierung beauftragten Experten, Evaluierungskriterien 

und deren Gewichtung; 

f) Rahmenbedingungen, die zur Erreichung der Missionsziele beitragen; 

g) Kommunikation, auch über die Leistung und die Ergebnisse der Mission; 

h) Koordinierung der Maßnahmen zwischen einschlägigen Akteuren auf 

unterschiedlichen Ebenen, insbesondere in Bezug auf Synergien mit anderen 

Politikbereichen der Union; 

i) zentrale Leistungsindikatoren. 

 Die von den Missionsbeiräten erteilte Beratung wird veröffentlicht.  

(4)  Der Programmausschuss wird in jedem Missionsbereich an der Vorbereitung und am 

Lebenszyklus der Missionen beteiligt, wobei einschlägige Aspekte des nationalen 

Kontexts und Möglichkeiten zur Verbesserung der Abstimmung mit Tätigkeiten auf 

nationaler Ebene berücksichtigt werden. Interaktionen mit den Missionsbeiräten 

erfolgen frühzeitig und umfassend. 

(5) Das Arbeitsprogramm gemäß Artikel 11 umfasst für alle im Strategieplan aufgeführten 

Missionen die Konzeption, die Eigenschaften ihrer Projektportfolios und die 

spezifischen Bestimmungen zur Ermöglichung eines effizienten Portfolio-Ansatzes. 
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Artikel 6 

Europäischer Forschungsrat 

(1) Die Kommission richtet einen Europäischen Forschungsrat (European Research 

Council, im Folgenden „ERC“) für die Durchführung der den ERC betreffenden 

Maßnahmen im Rahmen des Pfeilers I „Wissenschaftsexzellenz“ ein. Der ERC ist 

Rechtsnachfolger des mit dem Beschluss C(2013) 189516 eingerichteten ERC. 

(2) Der ERC besteht aus einem unabhängigen Wissenschaftlichen Rat nach Artikel 7 und 

einer eigenen Durchführungsstelle nach Artikel 8.  

(3) Den ERC leitet ein Präsident, der unter erfahrenen und international anerkannten 

Wissenschaftlern ausgewählt wird.  

 Der Präsident wird von der Kommission nach Abschluss eines transparenten 

Einstellungsverfahrens ernannt, das von einem eigens eingesetzten unabhängigen 

Auswahlausschuss durchgeführt wird; die Amtszeit des Präsidenten beträgt vier Jahre 

und kann einmal verlängert werden. Das Einstellungsverfahren und der ausgewählte 

Kandidat bedürfen der Zustimmung des Wissenschaftlichen Rates.  

 Der Präsident führt den Vorsitz des Wissenschaftlichen Rates, gewährleistet dessen 

Leitung und die Verbindung mit der Durchführungsstelle und repräsentiert den 

Wissenschaftlichen Rat in der Welt der Wissenschaft.  

(4) Grundprinzipien der Tätigkeit des ERC sind wissenschaftliche Exzellenz, offene 

Wissenschaft, Autonomie, Effizienz, Wirksamkeit, Transparenz, Rechenschaftspflicht 

und Integrität in der Forschung. Er gewährleistet die Kontinuität mit den im Rahmen 

des Beschlusses .../EG durchgeführten ERC-Maßnahmen.  

(5) Der ERC unterstützt Pionierforschung nach dem Bottom-up-Prinzip, die von 

europaweit im Wettbewerb stehenden Hauptforschern und ihren Teams einschließlich 

Nachwuchsforschern auf sämtlichen Gebieten durchgeführt wird.  

                                                
16  ABl. C 373 vom 20.12.2013, S. 23.  
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(6) Die Kommission gewährleistet die Autonomie und Integrität des ERC und sorgt für 

eine ordnungsgemäße Ausführung der ihm übertragenen Aufgaben.  

 Die Kommission stellt sicher, dass die Durchführung der Maßnahmen des ERC im 

Einklang mit den in Absatz 4 festgelegten Grundsätzen und der in Artikel 7 Absatz 2 

Buchstabe a genannten, vom Wissenschaftlichen Rat erstellten Gesamtstrategie für den 

ERC erfolgt.  

 

Artikel 7 

Der Wissenschaftliche Rat des ERC 

(1) Der Wissenschaftliche Rat setzt sich aus unabhängigen Wissenschaftlern, Ingenieuren 

und Akademikern höchsten Ranges mit dem entsprechenden Fachwissen – Frauen und 

Männer verschiedener Altersgruppen – zusammen, die eine Vielzahl von 

Forschungsbereichen vertreten, aus unterschiedlichen Teilen Europas stammen und 

unabhängig von Fremdinteressen ad personam handeln.  

 Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates werden von der Kommission nach einem 

unabhängigen und transparenten, mit dem Wissenschaftlichen Rat vereinbarten 

Benennungsverfahren, das auch eine offene Konsultation der wissenschaftlichen 

Gemeinschaft und einen Bericht an das Europäische Parlament und den Rat umfasst, 

benannt.  

 Sie werden für die Dauer von vier Jahren benannt; eine Verlängerung auf der 

Grundlage eines Rotationssystems, das die Kontinuität der Arbeit des 

Wissenschaftlichen Rates gewährleistet, ist einmal möglich.  

(2) Der Wissenschaftliche Rat  

a) legt die Gesamtstrategie des ERC fest;  

b) legt das Arbeitsprogramm für die Durchführung der Tätigkeiten des ERC fest;  

c) legt die Arbeits- und Verfahrensweisen für das Gutachterverfahren („Peer 

Review“) und die Evaluierung der Vorschläge fest, auf deren Grundlage 

bestimmt wird, welche Vorschläge gefördert werden;  
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d) nimmt zu jeder Frage Stellung, die aus wissenschaftlicher Sicht einen positiven 

Beitrag zu Ergebnissen und Wirkungen des ERC und zur Qualität der 

Forschungstätigkeiten leisten kann;  

e) legt einen Verhaltenskodex fest, der unter anderem die Vermeidung von 

Interessenkonflikten regelt. 

 Die Kommission weicht vom Standpunkt des Wissenschaftlichen Rates gemäß den 

Buchstaben a, c, d und e nur dann ab, wenn sie der Auffassung ist, dass die 

Bestimmungen dieses Beschlusses nicht eingehalten wurden. In diesem Fall erlässt die 

Kommission Maßnahmen, um die Kontinuität der Durchführung des Spezifischen 

Programms und die Erreichung seiner Ziele zu wahren, wobei sie die Punkte, in denen 

sie vom Standpunkt des Wissenschaftlichen Rates abweicht, benennt und 

ordnungsgemäß begründet.  

(3) Der Wissenschaftliche Rat handelt gemäß dem Mandat, das in Anhang I Pfeiler I 

Abschnitt 1 festgelegt ist.  

(4) Der Wissenschaftliche Rat handelt ausschließlich im Interesse des ERC, unter 

Einhaltung der in Artikel 6 genannten Grundsätze. Er handelt integer und redlich und 

arbeitet effizient und mit größtmöglicher Transparenz.  

 

Artikel 8 

Durchführungsstelle des ERC 

(1) Die dem ERC zugeordnete Durchführungsstelle ist für die administrative und 

praktische Programmdurchführung gemäß Anhang I Pfeiler I Abschnitt 1.3.2 zuständig. 

Sie unterstützt den Wissenschaftlichen Rat bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben.  

(2) Die Kommission stellt sicher, dass sich die Durchführungsstelle strikt, effizient und mit 

der erforderlichen Flexibilität allein an den Zielen und Anforderungen des ERC 

orientiert. 
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Artikel 9 

Der Europäische Innovationsrat 

(1) Zu dem gemäß Artikel 7a der [Verordnung über das Rahmenprogramm] eingerichteten 

Europäischen Innovationsrat (EIC) gehört der hochrangige Beirat (im Folgenden „EIC-

Beirat“) nach Artikel 10. 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass die Implementierung des EIC 

a) im Einklang mit den in Absatz 1 festgelegten Grundsätzen unter gebührender 

Berücksichtigung der Stellungnahme des EIC-Beirats zu der in Artikel 10 

Absatz 1 Buchstabe a genannten Gesamtstrategie für den ERC erfolgt und 

b) nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, die dem gemeinsamen Interesse 

zuwiderlaufen.  

(3) Für die Verwaltung der EIC-Mischfinanzierung greift die Kommission auf die indirekte 

Mittelverwaltung zurück oder kann, falls dies nicht möglich ist, eine Zweckgesellschaft 

errichten, die im Einklang mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften verwaltet 

wird. Die Kommission ist bestrebt, die Teilnahme anderer öffentlicher und privater 

Investoren zu gewährleisten. Sollte dies in der Anfangsphase nicht möglich sein, ist die 

Zweckgesellschaft so zu strukturieren, dass andere öffentliche und private Investoren 

gewonnen werden können, damit sich der Mobilisierungseffekt des Unionsbeitrags 

erhöht. 

(4)  Die Kommission sorgt für wirksame Komplementaritäten zwischen dem EIC, dem EIT 

und InvestEU. 
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Artikel 10 

Der EIC-Beirat 

(1) Der EIC-Beirat berät die Kommission zu Folgendem: 

a) Gesamtstrategie für die EIC-Komponente im Rahmen des Pfeilers III 

„Innovatives Europa“; 

b) Arbeitsprogramm für die Durchführung der Maßnahmen des EIC; 

c) Kriterien für die Bewertung des Innovationsgrads und des Risikoprofils der 

Vorschläge sowie des ausgewogenen Verhältnisses zwischen Finanzhilfen, 

Beteiligungen und anderen Finanzierungsformen für den „EIC-Accelerator“; 

d) Ermittlung eines strategischen Projektportfolios; 

e) Profil der Programmmanager. 

(2) Der EIC-Beirat kann auf Antrag Empfehlungen an die Kommission richten, die 

Folgendes betreffen: 

a) jede Angelegenheit, die aus einer Innovationsperspektive Innovationsökosysteme 

in ganz Europa, die Ergebnisse und die Wirkung der Ziele der EIC-Komponente 

und die Fähigkeit innovativer Unternehmen, ihre Lösungen umzusetzen, fördert 

und verbessert; 

b) die in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Kommissionsdienststellen und 

gegebenenfalls mit nationalen und regionalen Behörden und anderen relevanten 

Stellen – wie dem EIT-Verwaltungsrat – ermittelten etwaigen regulatorischen 

Hindernisse, mit denen Unternehmer konfrontiert sind, insbesondere jene, denen 

eine Unterstützung im Rahmen der EIC-Komponente zuteilwurde; 

c) Trends hinsichtlich neu entstehender Technologien im EIC-Portfolio, als 

Informationsbeitrag zur Programmplanung in anderen Teilen des Spezifischen 

Programms; 

d)  Ermittlung konkreter Fragen, die eine Beratung durch den EIC-Beirat notwendig 

machen. 
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 Der EIC-Beirat handelt im Interesse der Erreichung der Ziele der EIC-Komponente. Er 

handelt integer und redlich und arbeitet effizient und transparent.  

 Der EIC-Beirat handelt gemäß seinem Mandat, das in Anhang I Pfeiler III Abschnitt 1 

festgelegt ist. 

(3) Der EIC-Beirat besteht aus 15 bis 20 unabhängigen hochrangigen Personen, die 

verschiedene Teile des europäischen Innovationsökosystems vertreten, unter anderem 

Unternehmer, Führungskräfte aus Unternehmen, Investoren, Experten der öffentlichen 

Verwaltung und Forscher, darunter wissenschaftliche Innovationsexperten. Er trägt zu 

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit bei, wobei die Mitglieder des EIC-Beirats 

bestrebt sind, das Ansehen des EIC zu steigern. 

 Die Mitglieder des EIC-Beirates werden von der Kommission nach einem offenen 

Aufruf zur Einreichung von Nominierungen oder zur Interessenbekundung oder zu 

beidem – je nachdem, welches Verfahren die Kommission für zweckmäßiger erachtet – 

unter Berücksichtigung der notwendigen Ausgewogenheit in puncto Fachwissen, 

Geschlecht, Alter und geografische Verteilung ernannt. 

 Sie werden für die Dauer von zwei Jahren ernannt; eine Verlängerung auf der 

Grundlage eines rollierenden Ernennungssystems (die Mitglieder werden alle zwei 

Jahre benannt) ist zweimal möglich.  

(4) Den EIC-Beirat leitet ein Präsident, der von der Kommission nach einem transparenten 

Einstellungsverfahren ernannt wird. Bei dem Präsidenten handelt es sich um eine hoch 

profilierte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, die mit der Welt der Innovation in 

Verbindung steht und mit dem Thema FuE wohlvertraut ist. 

 Der Präsident wird für eine Amtszeit von vier Jahren, die einmal verlängert werden 

kann, ernannt.  

 Der Präsident führt den Vorsitz im EIC-Beirat, bereitet dessen Sitzungen vor, weist 

seinen Mitgliedern Aufgaben zu und kann spezielle Untergruppen einrichten, 

insbesondere um neu aufkommende technologische Trends im EIC-Portfolio 

auszumachen. Der Präsident vertritt den EIC in der Welt der Innovation. Der Präsident 

fördert ferner den EIC und fungiert als Ansprechpartner der Kommission und, über die 

einschlägigen Programmausschüsse, der Mitgliedstaaten. Die Kommission unterstützt 

den Präsidenten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben administrativ. 
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(5) Die Kommission legt einen Verhaltenskodex fest, der unter anderem die Vermeidung 

von Interessenkonflikten und von Verletzungen der Geheimhaltungspflicht regelt. Die 

Mitglieder des EIC-Beirates akzeptieren den Verhaltenskodex bei Amtsantritt. 

 

Artikel 11 

Arbeitsprogramme 

(1) Das Programm wird gemäß Artikel 110 der Haushaltsordnung durch die in Absatz 2 

genannten Arbeitsprogramme durchgeführt. In den Arbeitsprogrammen werden die 

erwarteten Auswirkungen dargelegt; ihre Ausarbeitung erfolgt nach einem in Anhang I 

dieses Beschlusses beschriebenen strategischen Planungsprozess. Die Kommission 

unterrichtet den in Artikel 12 genannten Ausschuss ab einem frühen Stadium 

regelmäßig über den Gesamtprozess der Durchführung der indirekten Maßnahmen des 

Spezifischen Programms einschließlich der Missionen, auch um es dem Ausschuss zu 

ermöglichen, im strategischen Planungsprozess und bei der Ausarbeitung der 

Arbeitsprogramme, insbesondere in Bezug auf Missionen, frühzeitig geeignete Beiträge 

zu liefern. 

 Gegebenenfalls wird der insgesamt für Mischfinanzierungsmaßnahmen vorbehaltene 

Betrag in den Arbeitsprogrammen ausgewiesen. 

(2) Die Kommission verabschiedet im Wege von Durchführungsrechtsakten gesonderte 

Arbeitsprogramme für die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der folgenden in 

Artikel 3 Absatz 1 genannten Komponenten: 

a) für den ERC, wobei das Arbeitsprogramm vom Wissenschaftlichen Rat nach 

Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b nach dem Beratungsverfahren gemäß Artikel 12 

Absatz 3 erstellt wird. Die Kommission kann von dem vom Wissenschaftlichen 

Rat festgelegten Arbeitsprogramm nur dann abweichen, wenn sie der Auffassung 

ist, dass es den Bestimmungen dieses Beschlusses nicht genügt. In diesem Fall 

verabschiedet die Kommission das Arbeitsprogramm im Wege eines 

Durchführungsrechtsakts, der nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 12 Absatz 4 

erlassen wird. Die Kommission begründet diese Maßnahme ordnungsgemäß;  
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b) für alle Cluster im Rahmen des Pfeilers „Globale Herausforderungen und 

Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie“, der MSCA, der 

Forschungsinfrastrukturen, der Unterstützung von Innovationsökosystemen, der 

Ausweitung der Beteiligung und der Verbreitung von Exzellenz und der 

Reformierung und Stärkung des europäischen FuI-Systems nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 12 Absatz 4;  

c) für den EIC, wobei das Arbeitsprogramm auf Empfehlung des EIC-Beirats gemäß 

Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe b nach dem Prüfverfahren gemäß Artikel 12 

Absatz 4 erstellt wird; 

d) für die JRC, wobei bei dem Mehrjahresarbeitsprogramm die Stellungnahme des 

Verwaltungsrats der JRC gemäß dem Beschluss 96/282/Euratom berücksichtigt 

wird. 

(3) Zusätzlich zu der in Artikel 110 der Haushaltsordnung genannten Anforderung 

enthalten die in Absatz 2 genannten Arbeitsprogramme gegebenenfalls Folgendes: 

a) Angaben zu dem jeder Maßnahme und jeder Mission zugewiesenen Betrag und 

einen vorläufigen Zeitplan für die Durchführung; 

b) in Bezug auf Finanzhilfen die Prioritäten, die Auswahl- und Gewährungskriterien 

und die relative Gewichtung der verschiedenen Gewährungskriterien sowie den 

Förderhöchstsatz der gesamten förderfähigen Ausgaben;  

c) den der Mischfinanzierung zugewiesenen Betrag im Einklang mit den Artikeln 41 

bis 43 der Verordnung … [RP/BR-Verordnung]; 

d) etwaige weitere Verpflichtungen für Begünstigte im Einklang mit den Artikeln 35 

und 37 der RP-/BR-Verordnung. 
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(4) Die Kommission verabschiedet im Wege von Durchführungsrechtsakten, die nach dem 

Prüfverfahren gemäß Artikel 12 Absatz 4 erlassen werden, die folgenden Maßnahmen:  

a) den Beschluss zur Billigung der Finanzierung indirekter Maßnahmen, wenn sich 

der geschätzte Unionsbeitrag im Rahmen des Spezifischen Programms auf 

2,5 Mio. EUR oder mehr beläuft, mit Ausnahme von Maßnahmen im Rahmen des 

Einzelziels „Europäischer Forschungsrat (ERC)“; für die Finanzierung indirekter 

Maßnahmen in Cluster 2 den Beschluss zur Billigung der Finanzierung indirekter 

Maßnahmen, wenn sich der geschätzte Unionsbeitrag im Rahmen des 

Spezifischen Programms auf 1 Mio. EUR oder mehr beläuft; 

b) den Beschluss zur Billigung der Finanzierung von Maßnahmen, bei denen 

menschliche Embryonen und humane embryonale Stammzellen verwendet 

werden, und von Maßnahmen aus dem Cluster „Zivile Sicherheit für die 

Gesellschaft“ gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c. 

 

Artikel 12 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt17. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Der Ausschuss tagt je nach dem zu erörternden Gegenstand in verschiedenen 

Zusammensetzungen gemäß Anhang II.  

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

                                                
17  Um die Durchführung des Programms zu erleichtern, erstattet die Kommission im 

Einklang mit ihren geltenden Leitlinien für jede Sitzung des Programmausschusses 
entsprechend der Agenda die Kosten für einen Vertreter je Mitgliedstaat sowie in 
Bezug auf diejenigen Tagesordnungspunkte, für die ein Mitgliedstaat besonderen 
Sachverstand benötigt, die Kosten für einen Experten/Berater je Mitgliedstaat. 
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(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(5) Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so wird 

das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Ausschusses dies 

innerhalb der Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschließt oder eine einfache 

Mehrheit der Ausschussmitglieder dies verlangt.  

(6) Gibt der Ausschuss zu den gemäß Artikel 4a Absatz 3 zu erlassenen 

Durchführungsrechtsakten keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.  

(7) Die Kommission unterrichtet den Ausschuss regelmäßig über die Gesamtfortschritte bei 

der Durchführung des Spezifischen Programms und legt ihm zeitnah die in Anhang III 

genannten Informationen über alle Maßnahmen und Komponenten vor, die im Rahmen 

von Horizont Europa und seinen externalisierten Teilen vorgeschlagen oder gefördert 

werden, einschließlich detaillierter Informationen/Analysen zu den Statistiken über die 

einzelnen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen. 
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KAPITEL III 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 13 

Aufhebung 

Der Beschluss 2013/743/EU wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgehoben. 

 

Artikel 14 

Übergangsbestimmungen 

(1) Dieser Beschluss berührt nicht die Weiterführung oder Änderung der Maßnahmen, die 

auf der Grundlage des Beschlusses 2013/743/EU durchgeführt werden und für die 

dieser Beschluss weiterhin gilt, bis sie abgeschlossen sind.  

 Etwaige noch bestehende Aufgaben des Ausschusses, der mit Beschluss 2013/743/EU 

eingesetzt worden war, werden von dem in Artikel 12 genannten Ausschuss 

wahrgenommen. 

(2) Die Finanzausstattung für das Spezifische Programm kann auch Ausgaben für 

technische und administrative Hilfe umfassen, die für die Sicherstellung des Übergangs 

zwischen dem Spezifischen Programm und den gemäß seinem 

Vorgängerbeschluss 2013/743/EU angenommenen Maßnahmen erforderlich sind.  
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Artikel 15 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

Er gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.  

Geschehen zu Brüssel am 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
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ANHANG I 

 

STRATEGISCHE PLANUNG UND PROGRAMMTÄTIGKEITEN 

 

Für die Durchführung des Programms gilt Folgendes:  

STRATEGISCHE PLANUNG  

Gemäß Artikel 4a wird die Durchführung des Spezifischen Programms durch eine 

mehrjährige strategische Planung für Forschungs- und Innovationstätigkeiten unterstützt. Der 

strategische Planungsprozess konzentriert sich insbesondere auf den Pfeiler „Globale 

Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ einschließlich relevanter 

Tätigkeiten im Rahmen anderer Pfeiler und des Teils „Ausweitung der Beteiligung und 

Stärkung des Europäischen Forschungsraums“, auch in enger Abstimmung und in Synergie 

mit der Planung von KICs des EIT, das durch die Verordnung (EG) Nr. 294/2008 errichtet 

wurde. 

Das Ergebnis des strategischen Planungsprozesses ist ein Strategieplan zur Umsetzung des 

Arbeitsprogramms.  
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Mit dem strategischen Planungsprozess werden folgende Ziele verfolgt: 

– Verwirklichung der Ziele von „Horizont Europa“ auf Programmebene in integrierter 

Weise und unter Konzentration auf die Gesamtwirkung des Programms und auf die 

Kohärenz zwischen den verschiedenen Pfeilern; 

– Förderung von Synergien zwischen „Horizont Europa“ und anderen Programmen der 

Union, einschließlich des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), des 

Europäischen Sozialfonds+ (ESF+), des Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

(EMFF), des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) und des Euratom-Programms, sodass es zu einem Bezugspunkt für 

Forschung und Innovation in allen entsprechenden Programmen über den gesamten EU-

Haushalt und die Nichtfinanzierungsinstrumente hinweg wird;  

– Unterstützung der Entwicklung und Umsetzung der EU-Politik in den relevanten 

Programmbereichen und Ergänzung der Gestaltung und Umsetzung der Politik in den 

Mitgliedstaaten;  

– Verringerung der Fragmentierung von Anstrengungen und Vermeidung von 

Doppelarbeit und Überschneidungen bei der Förderung aus verschiedenen 

Finanzierungsmöglichkeiten;  

– Bereitstellung des Rahmens für die Verknüpfung direkter Forschungsmaßnahmen der 

Gemeinsamen Forschungsstelle mit anderen im Rahmen des Programms geförderten 

Maßnahmen, auch durch die Nutzung ihrer Ergebnisse und Daten zur Unterstützung der 

Politik; 

– Gewährleistung eines ausgewogenen und breit angelegten Ansatzes für Forschung und 

Innovation auf allen Entwicklungsstufen, der sich nicht nur auf die Förderung der 

Pionierforschung und die Entwicklung neuer Produktprozesse sowie Dienstleistungen 

auf der Grundlage wissenschaftlicher und technologischer Erkenntnisse und 

Durchbrüche beschränkt, sondern der auch die Nutzung bereits vorhandener 

Technologien für neuartige Anwendungen, kontinuierliche Verbesserungen sowie nicht-

technologische und gesellschaftliche Innovationen einschließt;  
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– Gewährleistung eines systemischen, fachbereichs-, sektor- und ressortübergreifenden 

Ansatzes für Forschung und Innovation, um Herausforderungen zu bewältigen und 

gleichzeitig die Entstehung neuer wettbewerbsfähiger Unternehmen und Branchen zu 

fördern, den Wettbewerb zu stärken, private Investitionen anzuregen und weiterhin für 

faire Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt zu sorgen. 

SONSTIGE PROGRAMMTÄTIGKEITEN  

Im Zusammenhang mit den Pfeilern „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas“ und „Innovatives Europa“ werden Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten durch Tätigkeiten ergänzt, die nahe am Endnutzer und am Markt 

angesiedelt sind, wie beispielsweise Demonstration, Pilotprojekte oder Konzeptnachweise, 

wobei jedoch Vermarktungstätigkeiten, die über die Forschungs- und Innovationsphase 

hinausgehen, ausgenommen sind. Dies schließt auch die Unterstützung nachfrageseitiger 

Tätigkeiten ein, die dazu beitragen können, die Einführung und Verbreitung eines breiten 

Spektrums von Innovationen voranzutreiben. Der Schwerpunkt wird auf nichtpräskriptive 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen gelegt. 

Im Rahmen des Pfeilers „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit 

Europas“ werden aufbauend auf den Erfahrungen mit Horizont 2020 die Sozial- und 

Geisteswissenschaften, einschließlich spezifischer und gezielter Tätigkeiten, umfassend in 

alle Cluster integriert. Ebenso werden Maßnahmen im Bereich der marinen und maritimen 

Forschung und Innovation nach einem strategischen und integrierten Ansatz im Einklang mit 

der integrierten Meerespolitik der EU, der gemeinsamen Fischereipolitik und anderen 

internationalen Verpflichtungen durchgeführt.  

Tätigkeiten, die im Rahmen der FET-Leitinitiativen zu Graphen, zum Human Brain Project 

und zur Quantentechnologie durchgeführt und im Rahmen von Horizont 2020 gefördert 

werden, werden unter „Horizont Europa“ durch Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen im Arbeitsprogramm weiter unterstützt. Vorbereitende Maßnahmen, die im 

Rahmen des Teils „FET-Leitinitiativen“ von Horizont 2020 unterstützt werden, werden in den 

strategischen Planungsprozess bei „Horizont Europa“ einfließen und einen 

Informationsbeitrag zur Arbeit in Bezug auf Missionen, kofinanzierte/ko-programmierte 

Partnerschaften und reguläre Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen leisten. 
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Die Dialoge im Rahmen der wissenschaftlichen-technischen Zusammenarbeit mit den 

internationalen Partnern der EU und die politischen Dialoge mit den wichtigsten Regionen der 

Welt werden entscheidend zur systematischen Ermittlung von Kooperationsmöglichkeiten 

beitragen und differenziert nach Ländern und Regionen die Festlegung von Prioritäten 

unterstützen. Die EFR-Beratungsstruktur wird weiterhin um frühzeitige Beratung gebeten. 

VERBREITUNG DER ERGEBNISSE UND KOMMUNIKATION  

Mit „Horizont Europa“ wird gezielte Unterstützung für einen offenen Zugang zu 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Archiven und anderen Datenquellen geleistet. 

Gefördert werden Maßnahmen zur Verbreitung von Ergebnissen und Erkenntnissen, die u. a. 

aus der Zusammenarbeit mit anderen EU-Programmen hervorgegangen sind, auch aus der 

Zusammenstellung und Bündelung von Ergebnissen und Daten in zielgruppengerechten und 

netzspezifischen Sprachen und Formaten für Bürger, Industrie, öffentliche Verwaltungen, 

Hochschulen, Organisationen der Zivilgesellschaft und politische Entscheidungsträger. Dafür 

stehen „Horizont Europa“ fortschrittliche Technologien und Instrumente, die auf künstlicher 

Intelligenz beruhen, zur Verfügung. 

Mechanismen, die Informationen zum Programm für potenzielle Antragsteller (z. B. nationale 

Kontaktstellen) bereitstellen, werden angemessen unterstützt. 

Die Kommission wird auch Informations- und Kommunikationsmaßnahmen zu „Horizont 

Europa“ durchführen, um deutlich zu machen, dass die Ergebnisse mit finanzieller 

Unterstützung der EU erzielt wurden. Außerdem soll die Öffentlichkeit für die Bedeutung von 

Forschung und Innovation und die weiterreichende Wirkung und Relevanz der von der EU 

geförderten Forschungs- und Innovationsmaßnahmen sensibilisiert werden, z. B. durch 

Veröffentlichungen, Medienarbeit, Veranstaltungen, Archive, Datenbanken, Mehrkanal-

Plattformen, Webseiten oder den gezielten Einsatz sozialer Medien. Außerdem wird 

„Horizont Europa“ die Begünstigten dabei unterstützen, die Gesellschaft insgesamt für ihre 

Arbeit und deren Auswirkungen zu sensibilisieren.  
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NUTZUNG UND MARKTEINFÜHRUNG  

Die Kommission wird umfassende Maßnahmen für die Nutzung der Ergebnisse von 

„Horizont Europa“ und der erworbenen Kenntnisse vorsehen. Damit wird die breite 

Markteinführung beschleunigt und die Wirkung des Programms verstärkt.  

Die Kommission wird die Ergebnisse der Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Rahmen 

des Programms systematisch ermitteln und erfassen und für deren diskriminierungsfreie 

Weitergabe bzw. Verbreitung an die Industrie und Unternehmen jeglicher Größe, öffentliche 

Verwaltungen, Hochschulen, Organisationen der Zivilgesellschaft und politische 

Entscheidungsträger sorgen, um den europäischen Mehrwert des Programms zu maximieren. 

INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT  

Die Wirkung wird durch die Abstimmung der Maßnahmen mit anderen Ländern und 

Regionen in der Welt im Rahmen verstärkter internationaler Kooperationsbemühungen 

erhöht. Auf der Grundlage von gegenseitigem Nutzen werden Partner aus der ganzen Welt 

dazu aufgefordert, sich den Anstrengungen der EU durch die Mitwirkung an Initiativen zur 

Unterstützung der EU-Maßnahmen für Nachhaltigkeit, Stärkung der Spitzenforschung und 

‑innovation und Wettbewerbsfähigkeit anzuschließen.  

Durch gemeinsames Handeln auf internationaler Ebene können die Bewältigung globaler 

gesellschaftlicher Herausforderungen und die Verwirklichung der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung wirksam angegangen und der Zugang zu den weltweit besten Talenten, 

Fachkenntnissen und Ressourcen sowie die verstärkte Bereitstellung von und Nachfrage nach 

innovativen Lösungen gewährleistet werden.  

www.parlament.gv.at



 

 54 

ARBEITSMETHODEN FÜR DIE EVALUIERUNG  

Der Einsatz von qualitativ hochwertigem und unabhängigem Sachverstand im Rahmen des 

Evaluierungsverfahrens bekräftigt das Engagement aller Akteure, Gemeinschaften und 

interessierten Kreise für das Programm und ist eine Voraussetzung, um Exzellenz und 

Relevanz der finanzierten Tätigkeiten aufrechtzuerhalten.  

Die Kommission oder die Fördereinrichtung wird die Unparteilichkeit des Verfahrens 

gewährleisten und im Einklang mit Artikel 61 der Haushaltsordnung Interessenkonflikte 

vermeiden. Des Weiteren strebt sie geografische Vielfalt in der Zusammensetzung der 

Evaluierungsausschüsse, Expertengruppen und beratenden Gruppen an. 

In Ausnahmefällen und sofern dies für die Bestellung des besten verfügbaren 

Sachverständigen und/oder aufgrund der begrenzten Zahl qualifizierter Sachverständiger 

erforderlich ist, können unabhängige Sachverständige, die den Bewertungsausschuss 

unterstützen oder ihm angehören, einzelne Vorschläge bewerten, für die sie ein potenzielles 

Interesse bekunden. In diesem Fall ergreift die Kommission oder die Fördereinrichtung alle 

erforderlichen Maßnahmen, um die Integrität des Evaluierungsverfahrens zu gewährleisten. 

Das Evaluierungsverfahren wird unter Berücksichtigung dieser Umstände durchgeführt und 

sieht auch eine Abstimmungsphase mit den verschiedenen Experten vor. Der 

Bewertungsausschuss berücksichtigt die besonderen Umstände bei der Ermittlung der zu 

fördernden Projekte. 
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PFEILER I 

WISSENSCHAFTSEXZELLENZ 

Wissenschaftlicher, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Fortschritt in jedweder Form 

hängt von Folgendem ab: einer ausreichenden Verfügbarkeit von Spitzenforschern; dem 

Streben nach bahnbrechenden Erkenntnissen und dem Wissenserwerb auf allen Ebenen; den 

dafür erforderlichen Einrichtungen von Weltklasse einschließlich der physischen 

Infrastrukturen und Wissensinfrastrukturen für Forschung und Innovation sowie 

Möglichkeiten für die freie Verbreitung und den freien Austausch von Wissen (offene 

Wissenschaft), Methoden und Kompetenzen. 

Das Entstehen weltweit führender Innovationen ist an Fortschritte in Bezug auf offene 

Wissenschaft und Wissenschaftsexzellenz gekoppelt. Wissenschaftliche und technologische 

Paradigmenwechsel können entscheidende Impulsgeber für Produktivitätswachstum, 

Wettbewerbsfähigkeit, Wohlstand, nachhaltige Entwicklung und sozialen Fortschritt sein. 

Historisch gesehen erwuchsen solche Paradigmenwechsel in der Regel aus der Forschung im 

öffentlichen Sektor, bevor aus ihnen ganze neue Industriezweige und Sektoren entstanden und 

umfassende gesellschaftliche Fortschritte hervorgingen.  

Mit öffentlichen Investitionen in die Forschung, insbesondere durch Hochschulen und 

öffentliche oder andere Forschungseinrichtungen, werden oft längerfristige und risikoreichere 

Forschungsarbeiten durchgeführt und Tätigkeiten des privaten Sektors ergänzt. Darüber 

hinaus werden so hochqualifiziertes Personal, Wissen und Erfahrungen gewonnen, neue 

wissenschaftliche Instrumente und Methoden entwickelt und Vernetzungen zur Vermittlung 

der neuesten Erkenntnisse geschaffen. 

Die europäische Wissenschaft und in Europa angesiedelte Forscher werden sich auch 

weiterhin in vielen Bereichen an der Spitze behaupten. Aber wir dürfen dies nicht für 

selbstverständlich halten. Zu der traditionellen Konkurrenz durch Länder wie den Vereinigten 

Staaten gesellen sich nun Wirtschaftsgiganten wie China und Indien und insbesondere 

Konkurrenten aus den Schwellenländern sowie aus allen anderen Ländern, deren Regierungen 

erkannt haben, dass sich Investitionen in die Forschung in jeder Hinsicht besonders auszahlen.  
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1. EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAT (ERC) 

1.1. Hintergrund  

Obwohl die EU nach wie vor der weltgrößte Produzent wissenschaftlicher Publikationen ist, 

verfügt sie, bezogen auf ihre Größe, nur über relativ wenige Exzellenzzentren auf Weltniveau, 

und die Leistungen sind in großen Bereichen nur durchschnittlich oder schlecht. Im Vergleich 

zu den USA und neuerdings in gewissem Maße auch zu China folgt die EU einem „Modell 

der Exzellenzverteilung“, bei dem die Ressourcen auf eine größere Zahl von Forschern und 

Forschungseinrichtungen verteilt werden. Die Schaffung attraktiver Bedingungen für 

Spitzenforscher wird dazu beitragen, dass die Attraktivität Europas im weltweiten 

Wettbewerb um wissenschaftliche Talente steigt. 

Die globale Forschungslandschaft verändert sich rasant und wird infolge einer wachsenden 

Zahl von Schwellenländern, allen voran China, die ihre wissenschaftliche Produktion weiter 

ausweiten, zunehmend multipolar. Während also im Jahr 2000 noch fast zwei Drittel der 

weltweiten Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf die EU und die Vereinigten Staaten 

entfielen, war dieser Anteil bis 2013 auf weniger als die Hälfte gesunken. 

Der ECR unterstützt die besten Forscher – einschließlich talentierter Forscher, die am Anfang 

ihrer Karriere stehen – mit einer flexiblen Langzeitförderung bei hauptsächlich in Europa 

durchgeführten bahnbrechenden Forschungsarbeiten, die zwar mit hohem Gewinnpotenzial, 

aber auch mit hohem Risiko verbunden sind. Er handelt autonom unter Leitung eines 

unabhängigen Wissenschaftlichen Rates, dem Wissenschaftler, Ingenieure und Akademiker 

höchsten Ranges mit entsprechender Fachkompetenz und aus unterschiedlichen Bereichen 

angehören. Der ECR kann aus einem größeren Pool an Talenten und Ideen schöpfen, als dies 

für rein nationale Fördersysteme möglich wäre, und so durch den Wettbewerb zwischen den 

besten Forschern und den besten Ideen zu Spitzenleistungen anspornen.  
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Die vom ERC geförderte Pionierforschung hat nachgewiesenermaßen eine maßgebliche 

direkte Wirkung, denn sie verschiebt die Grenzen des Wissens und macht den Weg frei für 

neue und häufig unerwartete wissenschaftliche und technologische Ergebnisse sowie neue 

Forschungsgebiete. Diese können letztlich bahnbrechende neue Ideen hervorbringen, die 

ihrerseits Anreize für Innovationen und den unternehmerischen Erfindergeist bieten und 

Antworten auf die gesellschaftlichen Probleme geben. Darüber hinaus wirkt sich der ERC 

nicht nur auf die von ihm direkt geförderten Forscher und Projekte aus, sondern bewirkt durch 

den von ihm ausgehenden kräftigen Qualitätsschub für das europäische Forschungssystem 

auch spürbare strukturelle Veränderungen. Mit den vom ERC geförderten Maßnahmen und 

Forschern werden inspirierende Ziele für die Pionierforschung in Europa gesetzt, das Profil 

Europas geschärft und seine Attraktivität als Arbeitsplatz und Arbeitsumfeld für die weltweit 

besten Forscher erhöht. Der mit der Aufnahme der Empfänger von ERC-Finanzhilfen 

verbundene Prestigegewinn stärkt den Wettbewerb zwischen den europäischen Hochschulen 

und anderen Forschungsorganisationen um die attraktivsten Bedingungen für Spitzenforscher 

und kann so indirekt dazu beitragen, dass sie ihre jeweiligen Stärken und Schwächen besser 

erkennen und Reformen einleiten.  

Der ERC fördert nur einen relativ kleinen Prozentsatz der europäischen Forschung insgesamt, 

erzielt damit aber eine große wissenschaftliche Wirkung. Die durchschnittliche relative 

Zitierhäufigkeit (Impaktwerte) der durch den ERC geförderten Forschungsarbeiten ist 

vergleichbar mit derjenigen der weltweit größten Elite-Universitäten. Die Forschungsleistung 

des ERC ist verglichen mit der der weltweit größten Forschungsförderungseinrichtungen 

extrem hoch. Der ERC fördert einen Großteil der Pionierforschung in vielen 

Forschungsbereichen mit der höchsten Zitierhäufigkeit, einschließlich solcher Bereiche, die in 

raschem Tempo neu entstehen. Obwohl die Förderung des ERC vorrangig auf 

Pionierforschung ausgerichtet ist, hat sie zu einer erheblichen Anzahl von Patenten geführt. 

Dies ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass der ERC im Rahmen seiner Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen herausragende Forscher gewinnen und fördern kann und dass 

seine Maßnahmen eine große Anzahl der weltweit bedeutendsten und wirkungsvollsten 

Forschungsergebnisse in neu entstehenden Forschungsbereichen hervorbringen, mit denen 

bahnbrechende Erfolge und Fortschritte erzielt werden. Die Tätigkeit der ERC-

Finanzhilfeempfänger stützt sich auf einen höchst interdisziplinären Ansatz und internationale 

Zusammenarbeit; ihre Ergebnisse werden über alle Forschungsbereiche hinweg, 
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einschließlich der Sozialwissenschaften, der kulturwissenschaftlichen Forschung und der 

Geisteswissenschaften, frei veröffentlicht.  
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Es zeigen sich auch bereits die längerfristigen Auswirkungen der ERC-Finanzhilfen und ihres 

starken Benchmarking-Effekts – auf die berufliche Laufbahn, die Ausbildung von 

hochqualifizierten anerkannten Forschern und Inhabern von Doktorgraden sowie auf die 

Sichtbarkeit und das Ansehen der europäischen Forschung auf globaler Ebene und auf die 

nationalen Forschungssysteme. Dieser Effekt kommt besonders bei dem von der EU 

propagierten Modell der Exzellenzverteilung zum Tragen, da der Status als ERC-geförderte 

Maßnahme als zuverlässigerer Indikator für Forschungsqualität gelten kann als die 

Anerkennung auf der Grundlage des Status der Forschungseinrichtungen. So können 

ambitionierte Personen, Institutionen, Regionen und Länder die Initiative ergreifen und ihre 

Forschungsprofile in den Bereichen schärfen, in denen ihre Stärken liegen. 

1.2. Interventionsbereiche 

1.2.1. Pionierforschung 

Die vom ERC geförderte Forschung soll zu Fortschritten über die Grenzen des Wissens 

hinaus und wissenschaftlichen Veröffentlichungen höchster Qualität führen, um 

Forschungsergebnisse mit hohem gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Potenzial zu 

erzielen, entsprechend den klaren und inspirierenden Zielen, die der ERC für die 

Pionierforschung in der EU, in Europa und auf internationaler Ebene vorgibt. Um die EU zu 

einem attraktiveren Umfeld für die weltbesten Wissenschaftler zu machen, ist der ERC 

bestrebt, eine messbare Erhöhung des Anteils der EU an dem 1 % der weltweit meistzitierten 

Veröffentlichungen und einen Anstieg der Zahl der von ihm geförderten Forscher 

einschließlich nicht-europäischer Forscher zu erreichen. 

Für die Vergabe von ERC-Finanzhilfen gelten die nachstehenden bewährten Grundsätze. 

Alleiniges Kriterium für die Gewährung von ERC-Finanzhilfen ist die wissenschaftliche 

Exzellenz. Der ERC stützt sich auf ein „Bottom-up“-Konzept ohne vorher festgelegte 

Schwerpunkte. 

www.parlament.gv.at



 

 60 

Grundzüge  

– Langzeitförderung von exzellenten Ideen von Forscherinnen und Forschern jeden Alters 

aus allen Ländern der Welt und ihren Teams, damit sie bahnbrechende 

Forschungsarbeiten durchführen können, die mit hohem Gewinnpotenzial, aber auch 

mit hohem Risiko verbunden sind; 

– Schaffung der Möglichkeit für Berufseinsteiger und Nachwuchsforscher mit exzellenten 

Ideen, sich als unabhängige und eigenständige Spitzenforscher zu etablieren, indem sie 

in der entscheidenden Phase – wenn sie ihr eigenes Forscherteam oder 

Forschungsprogramm aufbauen oder konsolidieren – angemessen unterstützt werden;  

– Unterstützung neuer Arbeitsweisen in der Welt der Wissenschaft, einschließlich des 

Konzepts der offenen Wissenschaft, die erwarten lassen, dass sie bahnbrechende 

Ergebnisse hervorbringen und die Ausschöpfung des kommerziellen und 

gesellschaftlichen Innovationspotenzials der geförderten Forschung erleichtern; 

– Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren mit den regionalen und 

nationalen Forschungsfördereinrichtungen und Schaffung von Verknüpfungen mit 

anderen Teilen des Rahmenprogramms, insbesondere den MSCA, um zur Unterstützung 

von Spitzenforschern beizutragen;  

– Schärfung des Profils der Pionierforschung in Europa und Stärkung der Sichtbarkeit der 

Programme des ERC für Forscher in ganz Europa und auf internationaler Ebene.  
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1.3. Durchführung  

1.3.1. Der Wissenschaftliche Rat  

Der wissenschaftliche Rat ist der Garant für die wissenschaftliche Qualität einer Maßnahme 

und hat umfassende Entscheidungsgewalt über die Art der zu fördernden Forschung. 

Im Rahmen der Durchführung des Rahmenprogramms und zur Durchführung seiner 

Aufgaben gemäß Artikel 7 ist der Wissenschaftliche Rat für Folgendes verantwortlich:  

(1) Wissenschaftliche Strategie:  

– Festlegung der wissenschaftlichen Gesamtstrategie für den ERC unter Berücksichtigung 

der wissenschaftlichen Möglichkeiten und des wissenschaftlichen Bedarfs in Europa; 

– Aufstellung des Arbeitsprogramms und Zusammenstellung der ERC-

Unterstützungsmaßnahmen im Einklang mit seiner wissenschaftlichen Strategie;  

– im Einklang mit seiner wissenschaftlichen Strategie Festlegung der nötigen Initiativen – 

einschließlich Öffentlichkeitsarbeit – für eine internationale Zusammenarbeit, was auch 

die Schärfung des Profils des ERC gegenüber den führenden Wissenschaftlern aus aller 

Welt einschließt. 

(2) Wissenschaftliche Abwicklung, Monitoring und Qualitätskontrolle:  

– Gewährleitung eines erstklassigen Gutachtersystems, das sich auf wissenschaftliche 

Exzellenz und eine vollkommen transparente, faire und unparteiische Bearbeitung der 

Vorschläge stützt, auf der Grundlage von Stellungnahmen zu Durchführung und 

Abwicklung der Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, zu 

Bewertungskriterien, Gutachterverfahren – einschließlich Auswahl der Experten und 

Verfahren für Prüfung und Bewertung der Vorschläge – und zu den notwendigen 

Durchführungsvorschriften und Leitlinien, auf deren Grundlage unter Aufsicht des 

Wissenschaftlichen Rates entschieden wird, ob ein Vorschlag finanziert werden soll;  
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– Benennung von Experten auf der Grundlage eines Vorschlags des wissenschaftlichen 

Rates des ERC im Fall von ERC-Pionierforschungsmaßnahmen; 

– Gewährleistung der Vergabe von ERC-Finanzhilfen nach einfachen und transparenten 

Verfahren, die Spitzenleistungen in den Mittelpunkt stellen, den Unternehmungsgeist 

anregen und Flexibilität und Verantwortlichkeit durch kontinuierliches Monitoring von 

Qualität und Umsetzung der Maßnahmen verbinden; 

– Überprüfung und Bewertung der Erfolge des ERC und der Qualität und Wirkung der 

vom ERC finanzierten Forschung sowie Ausarbeitung entsprechender Empfehlungen 

und Leitlinien für korrigierende oder zukünftige Maßnahmen; 

– Festlegung von Standpunkten zu allen sonstigen Angelegenheiten, die die Ergebnisse 

und Auswirkungen der Tätigkeiten des ERC und die Qualität der durchgeführten 

Forschungsarbeiten beeinflussen.  

(3) Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse:  

– Stärkung des allgemeinen Profils und der Sichtbarkeit des ERC durch 

Kommunikations- und Informationsmaßnahmen, einschließlich der Bekanntmachung 

der Tätigkeiten und Erfolge des ERC und der Ergebnisse der vom ERC geförderten 

Projekte im Rahmen wissenschaftlicher Konferenzen mit der 

Wissenschaftsgemeinschaft, den wichtigsten interessierten Kreisen und der 

Öffentlichkeit;  

– gegebenenfalls diesbezügliche Konsultierung der wissenschaftlichen, technischen und 

akademischen Gemeinschaft, regionaler und nationaler Forschungsfördereinrichtungen 

und sonstiger Interessenträger durch den Wissenschaftlichen Rat;  

– regelmäßige Berichterstattung an die Kommission über seine Tätigkeiten.  

Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Rates erhalten eine Vergütung in Form eines Honorars 

und gegebenenfalls eine Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten.  
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Der Präsident des ERC wird für die Dauer seiner Ernennung in Brüssel ansässig sein und 

seine Arbeitszeit1 überwiegend den Geschäften des ERC widmen. Die Höhe seines Honorars 

orientiert sich an den Vergütungen für leitende Positionen in der Kommission, und er erhält 

von der Durchführungsstelle die für die Wahrnehmung seiner Aufgaben erforderliche 

Unterstützung.  

Der Wissenschaftliche Rat wählt aus seinen Mitgliedern drei stellvertretende Vorsitzende, die 

den Präsidenten bei seinen repräsentativen und organisatorischen Aufgaben unterstützen. Die 

stellvertretenden Vorsitzenden können auch den Titel „Vizepräsident des ERC“ führen.  

Die drei stellvertretenden Vorsitzenden erhalten eine Unterstützung zur Gewährleistung einer 

angemessenen verwaltungstechnischen Hilfe am Standort ihres Heimatinstituts.  

1.3.2. Durchführungsstelle  

Die dem ERC zugeordnete Durchführungsstelle ist für alle Aspekte der administrativen und 

praktischen Programmdurchführung gemäß dem Arbeitsprogramm des ERC zuständig. Sie 

wird insbesondere das Bewertungs-, Gutachter- und Auswahlverfahren gemäß der vom 

Wissenschaftlichen Rat festgelegten Strategie durchführen und die finanzielle und 

wissenschaftliche Abwicklung der Finanzhilfen sicherstellen. Die Durchführungsstelle 

unterstützt den Wissenschaftlichen Rat bei der Wahrnehmung all seiner vorstehend genannten 

Aufgaben, einschließlich der Entwicklung seiner wissenschaftlichen Strategie, des 

Monitorings der Tätigkeiten und der Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse des ERC 

sowie seiner Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsmaßnahmen, sorgt für die 

Zugänglichkeit der notwendigen Dokumente und Daten in seinem Besitz und hält den 

Wissenschaftlichen Rat über seine Tätigkeiten auf dem Laufenden. 

Um eine effiziente Zusammenarbeit mit der Durchführungsstelle in strategischen und 

operativen Fragen zu gewährleisten, halten die Leitung des Wissenschaftlichen Rates und der 

Direktor der Durchführungsstelle regelmäßig Koordinierungssitzungen ab.  

                                                
1  Grundsätzlich mindestens 80 %. 
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Die Verwaltung des ERC erfolgt durch eigens hierfür eingestelltes Personal, dem 

erforderlichenfalls auch Beamte der EU-Organe angehören und das ausschließlich reine 

Verwaltungsaufgaben wahrnimmt, um die für eine effiziente Verwaltung notwendige 

Stabilität und Kontinuität zu gewährleisten.  

1.3.3. Rolle der Kommission  

Um ihrer Verantwortung gemäß den Artikeln 6, 7 und 8 nachzukommen und im Rahmen ihrer 

eigenen Zuständigkeiten für die Ausführung des Haushaltsplans wird die Kommission  

– die Kontinuität und die Neubesetzung des Wissenschaftlichen Rates sicherstellen und 

einen ständigen Ausschuss für die Benennung künftiger Mitglieder des 

Wissenschaftlichen Rates unterstützen;  

– die Kontinuität der Durchführungsstelle und die Delegierung von Aufgaben und 

Zuständigkeiten an diese Durchführungsstelle unter Berücksichtigung der Standpunkte 

des Wissenschaftlichen Rates gewährleisten;  

– sicherstellen, dass die Durchführungsstelle ihre Aufgaben und Zuständigkeiten in 

vollem Umfang wahrnimmt;  

– unter Berücksichtigung der Standpunkte des Wissenschaftlichen Rates den Direktor und 

das leitende Personal der Durchführungsstelle benennen;  

– unter Berücksichtigung der Standpunkte des Wissenschaftlichen Rates die fristgerechte 

Annahme des Arbeitsprogramms, der Stellungnahmen zur Durchführungsmethodik und 

der notwendigen Durchführungsvorschriften einschließlich der ERC-Regeln für die 

Einreichung von Vorschlägen und der ERC-Musterfinanzhilfevereinbarung 

gewährleisten;  

– den Programmausschuss regelmäßig und frühzeitig über die Durchführung der ERC-

Tätigkeiten unterrichten und ihn diesbezüglich konsultieren; 

– als Verantwortliche für die Durchführung des Forschungsrahmenprogramms insgesamt 

das Monitoring der Durchführungsstelle übernehmen und ihre Leistung beurteilen. 

www.parlament.gv.at



 

 65 

 

2. MARIE-SKŁODOWSKA-CURIE-MAẞNAHMEN (MSCA) 

2.1. Hintergrund 

Europa braucht in den Bereichen Forschung und Innovation eine hoch qualifizierte und 

leistungsstarke Humankapitalbasis, die in der Lage ist, sich leicht an aktuelle und künftige 

Herausforderungen – wie die großen demografischen Veränderungen in Europa – anzupassen 

und Lösungen dafür zu finden. Um Spitzenleistungen zu erzielen, müssen Forscher mobil 

sein, zusammenarbeiten und ihr Wissen länder-, sektor- und fachbereichsübergreifend 

austauschen, um so mit der richtigen Kombination von Kenntnissen und Kompetenzen 

gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und Innovationen voranzubringen.  

Europa ist ein wissenschaftliches Schwergewicht mit rund 1,8 Millionen Forschern, die in 

Tausenden von Universitäten, Forschungszentren und Unternehmen arbeiten. Allerdings wird 

die EU Schätzungen zufolge bis 2027 mindestens eine Million neuer Forscher ausbilden und 

beschäftigen müssen, um die Zielvorgaben für höhere Investitionen in Forschung und 

Innovation zu erreichen. Dieser Bedarf besteht vor allem außerhalb des akademischen Sektors 

(beispielsweise in Industrie und Wirtschaft – einschließlich KMU –, beim Staat, in der 

Zivilgesellschaft, in kulturellen Einrichtungen, in Krankenhäusern usw.) und erfordert die 

Zusammenarbeit verschiedener Sektoren, um angemessen ausgebildete neue Forscher 

hervorzubringen. Die EU muss ihre Anstrengungen verstärken, um mehr jungen Frauen und 

Männern Anreize für eine Laufbahn in der Forschung zu bieten, sie muss für mehr 

Inklusivität sorgen und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern, sie muss 

Forscher aus Drittländern anziehen, die eigenen Forscher in der EU halten und außerhalb 

Europas arbeitende Forscher für die Rückkehr nach Europa gewinnen. Außerdem müssen im 

Hinblick auf eine breitere Streuung von Exzellenz im gesamten Europäischen 

Forschungsraum die Bedingungen, unter denen Forscher arbeiten, weiter verbessert werden. 

Dafür müssen insbesondere die Verbindungen mit dem Europäischen Bildungsraum (EEDA), 

dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und dem Europäischen 

Sozialfonds (ESF+) gestärkt werden. 

Diese Aufgaben können aufgrund ihres systemischen Charakters und der 

länderübergreifenden Anstrengungen, die sie erfordern, am besten auf EU-Ebene angegangen 

werden. 
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Bei den Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) liegt der Schwerpunkt auf 

exzellenter Forschungsarbeit nach dem Bottom-up-Konzept, in allen Bereichen von 

Forschung und Innovation, von der Grundlagenforschung bis zur Markteinführung und 

Erbringung von Innovationsdiensten. Dies schließt Forschungsbereiche ein, die unter den 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und den Vertrag zur Gründung der 

Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) fallen. Bei besonderem Bedarf und falls 

zusätzliche Finanzierungsquellen zur Verfügung stehen, können MSCA Anknüpfungspunkte 

zu bestimmten Tätigkeiten im Rahmen von Herausforderungen (auch durch spezifische 

Missionen), Arten von Forschungs- und Innovationseinrichtungen oder geografischen 

Standorten suchen, um auf die veränderten Anforderungen Europas an Fähigkeiten, 

Forscherausbildung, Laufbahnentwicklung und Wissensweitergabe zu reagieren.  

Die MSC-Maßnahmen stellen auf EU-Ebene das wichtigste Instrument für die Anwerbung 

von Forschern aus Drittländern in Europa dar und leisten dadurch einen bedeutenden Beitrag 

zur Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Innovation auf globaler Ebene. Die MSCA 

haben nachweislich nicht nur eine positive Auswirkung auf Einzelpersonen, Organisationen 

und auf Systemebene, sondern erzielen auch bahnbrechende Forschungsergebnisse von 

beträchtlicher Wirkung und leisten gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung 

gesellschaftlicher und strategischer Herausforderungen. Wie die Zahl der Nobelpreisträger 

belegt, die entweder ehemalige MSCA-Stipendiaten oder ‑Betreuer sind, zahlen sich 

langfristige Investitionen in die Menschen aus. 

Durch die Förderung des weltweiten Wettbewerbs zwischen Wissenschaftlern und zwischen 

den Gastwissenschaftler aufnehmenden Organisationen des akademischen und 

nichtakademischen Sektors sowie durch die Generierung und den Austausch von 

hochwertigen Kenntnissen über Länder, Sektoren und Fachbereiche hinweg leisten die MSCA 

insbesondere einen Beitrag zu den Zielen der Agenda für Arbeitsplätze, Wachstum und 

Investitionen, der Globalen Strategie der EU und zu den Zielen der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung. 
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Die MSCA tragen zu mehr Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität des 

Europäischen Forschungsraums auf globaler Ebene bei. Dies wird wie folgt erreicht: 

Verlagerung des Schwerpunkts auf eine neue Generation von hochqualifizierten 

Wissenschaftlern und Förderung von Nachwuchstalenten in der gesamten EU und darüber 

hinaus, einschließlich der Förderung ihres Wechsels zu anderen Komponenten des 

Programms wie dem ERC und dem EIT; Förderung der Verbreitung und Anwendung neuer 

Kenntnisse und Ideen in der europäischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, unter anderem 

mittels verbesserter Wissenschaftskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit; Förderung der 

Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Veröffentlichungen im Einklang mit 

den Grundsätzen der offenen Wissenschaft und des Konzepts der FAIR-Daten; ferner 

Erzielung einer deutlich strukturierenden Wirkung auf den EFR, Eintreten für einen offenen 

Arbeitsmarkt sowie Einführung von Standards für eine qualitativ hochwertige Ausbildung, 

von attraktiven Beschäftigungsbedingungen und offenen, transparenten und 

leistungsbezogenen Einstellungsverfahren für alle Forscher im Einklang mit der Europäischen 

Charta für Forscher und dem Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern. 

2.2. Interventionsbereiche 

2.2.1. Förderung von Exzellenz durch grenz-, sektor- und fachbereichsübergreifende Mobilität 

von Forschern 

Die EU muss weiterhin ein Bezugspunkt für Spitzenforschung und damit attraktiv für die 

vielversprechendsten europäischen wie auch außereuropäischen Forscher in jeder Phase ihrer 

Laufbahn bleiben. Dazu sollten Forscher und das Forschungspersonal problemlos über 

Länder, Sektoren und Fachbereiche hinweg zusammenarbeiten und so hochwertige 

Ausbildungs- und Laufbahnmöglichkeiten nutzen können. Dies wird auch den 

Laufbahnwechsel zwischen dem akademischen Sektor und anderen Sektoren erleichtern und 

die unternehmerische Tätigkeit fördern. 

Grundzüge 

– Förderung der Mobilität innerhalb oder außerhalb Europas, damit die besten oder 

vielversprechendsten Forscher, unabhängig von ihrer Nationalität, Spitzenforschung 

betreiben und ihre Fähigkeiten und berufliche Laufbahn weiterentwickeln und ihre 

Vernetzung im akademischen Sektor und in anderen Sektoren (einschließlich 

Forschungsinfrastrukturen) ausbauen können. 
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2.2.2. Förderung neuer Fähigkeiten durch ein herausragendes Fortbildungsangebot für 

Forscher 

Die EU braucht eine leistungsstarke Grundlage an kreativen Humanressourcen mit der 

nötigen Kombination von Fähigkeiten, um dem künftigen Bedarf des Arbeitsmarktes gerecht 

zu werden, Innovationen hervorzubringen und um Wissen und Ideen in Produkte und 

Dienstleistungen zu verwandeln, die für die Wirtschaft und die Gesellschaft von Nutzen sind. 

Erreicht werden kann dies, indem die Wissenschaftler in ihren Kernkompetenzen 

weitergebildet und in ihren Querschnittskompetenzen (wie Kreativität, 

Verantwortungsbewusstsein, Offenheit gegenüber der Gesellschaft, Unternehmergeist und 

Sensibilität gegenüber nachhaltiger Entwicklung) gestärkt werden. So sind sie in der Lage, 

sich den derzeitigen und künftigen globalen Herausforderungen zu stellen und ihre 

Karrierechancen und ihr Innovationspotenzial zu verbessern. 

Grundzüge 

– Fortbildungsprogramme, um Forscher mit unterschiedlichsten Kompetenzen 

auszustatten, mit denen sie aktuelle und künftige globale Herausforderungen angehen 

können. 

2.2.3. Förderung der Entwicklung von Humanressourcen und des Aufbaus von Kompetenzen 

innerhalb des Europäischen Forschungsraums  

Im Hinblick auf die Förderung von Exzellenz, die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen 

Forschungseinrichtungen und die Schaffung eines positiven Strukturierungseffektes gilt es, im 

gesamten EFR hochwertige Ausbildungs- und Mentoring-Standards, gute Arbeitsbedingungen 

und eine effiziente Laufbahnentwicklung für Forscher einzuführen. Sofern angemessen und 

durch eine Studie gerechtfertigt, erhalten Forscher im Rahmen der bestehenden Grundzüge 

Unterstützung für die Rückkehr aus einem anderen Mitgliedstaat oder von außerhalb der 

Union in ihr Herkunftsland. Dies wird zur Modernisierung oder Verbesserung der 

Fortbildungsprogramme und ‑systeme im Bereich der Forschung sowie zur Steigerung der 

Attraktivität der Forschungseinrichtungen weltweit beitragen. 

Grundzüge 

– Fortbildungsprogramme zur Förderung von Exzellenz und Verbreitung bewährter 

Verfahren in allen Einrichtungen, Forschungsinfrastrukturen sowie Forschungs- und 

Innovationssystemen; 
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– inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit bei der Generierung und Verbreitung von 

Wissen innerhalb der EU und mit Drittländern. 

2.2.4. Stärkung und Förderung von Synergien 

Die Synergien zwischen Forschungs- und Innovationssystemen und -programmen auf EU-, 

regionaler und nationaler Ebene müssen weiter ausgebaut werden. Dies kann insbesondere 

durch Synergien, Komplementarität mit anderen Teilen von „Horizont Europa“ (z. B. dem 

Europäischen Innovations- und Technologieinstitut (EIT) und anderen EU-Programmen, 

insbesondere Erasmus und dem ESF+, u. a. durch ein Exzellenzsiegel, erreicht werden.  

Grundzüge 

– Fortbildungsprogramme und ähnliche Initiativen für die Laufbahnentwicklung, die aus 

öffentlichen oder privaten Finanzierungsquellen auf regionaler, nationaler oder EU-

Ebene gefördert werden. 

2.2.5. Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit  

In der gesamten EU und darüber hinaus müssen die Bekanntheit der Programmtätigkeiten und 

die öffentliche Anerkennung von Forschern gestärkt werden, um das globale Profil der 

MSCA zu schärfen und das Verständnis für die Auswirkungen der Arbeit von Forschern auf 

das tägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger zu verbessern und so junge Menschen zu 

ermutigen, eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen. Dies kann erreicht werden, indem 

nach dem Prinzip der offenen Wissenschaft gearbeitet wird, was zu einer besseren 

Verbreitung und Nutzung von Kenntnissen und bewährten Verfahren führt. 

Bürgerwissenschaft könnte ebenfalls eine wertvolle Rolle spielen. 

Grundzüge 

– Initiativen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit, um Interesse an einer Karriere in der 

Forschung zu wecken, insbesondere bei jungen Menschen, gleich welchen 

Hintergrunds; 
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– Werbemaßnahmen zur Verbesserung des globalen Profils, der Sichtbarkeit und der 

Bekanntheit von MSCA; 

– Bündelung und Verbreitung von Wissen durch eine projektübergreifende 

Zusammenarbeit, Projekte der nationalen Kontaktstellen und andere Maßnahmen zur 

Förderung der Vernetzung wie z. B. Alumni-Angebote.  

3. FORSCHUNGSINFRASTRUKTUREN 

3.1. Hintergrund  

Modernste Forschungsinfrastrukturen bieten den Forschungs- und Innovationsgemeinschaften 

wichtige Dienste, sind eine wesentliche Voraussetzung für die Verschiebung der Grenzen des 

Wissens und schaffen die Grundlage dafür, dass Forschung und Innovation einen Beitrag zur 

Bewältigung globaler Herausforderungen und zur industriellen Wettbewerbsfähigkeit leisten. 

Durch die Stärkung von Forschungsinfrastrukturen auf EU-Ebene werden die Folgen der in 

der Praxis oft unzusammenhängenden nationalen und regionalen Forschungsinfrastrukturen 

und isolierten wissenschaftlichen Exzellenzzentren gemildert; dadurch wird der EFR gestärkt 

und die Wissensverbreitung über abgeschottete Bereiche hinweg erhöht. Wissenschaftlicher 

Fortschritt hängt immer mehr davon ab, dass Forschungsinfrastrukturen und die Industrie 

zusammenarbeiten, um auf der Grundlage neuer Schlüsseltechnologien und anderer neuer 

Technologien die erforderlichen Instrumente zu entwickeln. 

Das Gesamtziel ist es, Europa mit nachhaltigen Forschungsinfrastrukturen von Weltrang 

auszustatten, die für alle Forscher in Europa und darüber hinaus verfügbar und zugänglich 

sind und deren Potenzial für wissenschaftlichen Fortschritt und Innovation so voll 

ausgeschöpft werden kann. Hauptziele sind die Verringerung der Fragmentierung des 

Forschungs- und Innovationsökosystems, die Vermeidung von Doppelarbeit und eine bessere 

Koordinierung der Konzeption, der Entwicklung, der Zugänglichkeit und der Nutzung von 

Forschungsinfrastrukturen, auch derjenigen, die aus dem EFRE finanziert werden. Es ist von 

entscheidender Bedeutung, den offenen Zugang zu Forschungsinfrastrukturen für alle 

europäischen Forscher zu fördern und unter anderem über die Europäische Cloud für offene 

Wissenschaft (im Folgenden „EOSC“) den Zugang zu digitalen Forschungsressourcen zu 

verbessern, wodurch insbesondere die Übernahme von Vorgehensweisen der offenen 

Wissenschaft und offener Daten angeregt wird.  
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Darüber hinaus ist es wichtig, die langfristige Tragfähigkeit von Forschungsinfrastrukturen zu 

verbessern, da sie üblicherweise über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten betrieben 

werden; daher sollten Pläne zur Gewährleistung einer andauernden und stabilen 

Unterstützung erstellt werden. 

Ebenso muss sich die EU für den rasanten Anstieg des weltweiten Wettbewerbs um Talente 

wappnen, indem sie Forscher aus Drittländern für die Arbeit mit europäischen 

Forschungsinfrastrukturen von Weltrang gewinnt. Ein weiteres wichtiges Ziel ist die 

Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und der Innovationskapazitäten der europäischen 

Industrie, durch die Förderung wichtiger Schlüsseltechnologien und ‑dienste, die für 

Forschungsinfrastrukturen und ihre Nutzer relevant sind, um so die Bedingungen für die 

Bereitstellung innovativer Lösungen zu verbessern. 

Frühere Rahmenprogramme haben einen wesentlichen Beitrag zu einer effizienteren und 

wirksameren Nutzung der nationalen Forschungsinfrastrukturen geleistet und gemeinsam mit 

dem Europäischen Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) einen kohärenten 

und strategieorientierten Ansatz für die Politikgestaltung in Bezug auf europaweite 

Forschungsinfrastrukturen entwickelt. Dieser strategische Ansatz hat klare Vorteile gebracht, 

u. a. durch die Verringerung von Doppelarbeit und eine effizientere Nutzung der Ressourcen 

insgesamt sowie durch die Standardisierung von Prozessen und Verfahren. Mobilität im 

Forschungsbereich spielt eine wichtige Rolle bei der Erleichterung der Nutzung von 

Forschungsinfrastrukturen; daher müssen Synergien mit nationalen und europäischen 

Mobilitätsregelungen in Betracht gezogen werden. 
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Die von der EU geförderte Tätigkeit wird auf folgende Weise Mehrwert erbringen: 

Konsolidierung und Optimierung der bestehenden Forschungsinfrastrukturlandschaft in 

Europa, wobei gleichzeitig Anstrengungen unternommen werden, um neue 

Forschungsinfrastrukturen mit europaweiter Bedeutung und Wirkung zu entwickeln; 

Gewährleistung, dass vergleichbare Forschungsinfrastrukturen zusammenarbeiten, um 

strategische Fragen, die Nutzergemeinschaften betreffen, zu behandeln; Einrichtung der 

Europäischen Cloud für offene Wissenschaft (EOSC) als effektive, skalierbare und 

nachhaltige Umgebung für datengestützte Forschung; Verknüpfung nationaler und regionaler 

Forschungs- und Bildungsnetze sowie Ausbau und Absicherung einer leistungsfähigen 

Netzinfrastruktur für große Datenmengen und des Zugangs zu digitalen Ressourcen über 

Grenzen und Domänengrenzen hinweg; Förderung der Versorgung ganz Europas mit 

verteilten Forschungsinfrastrukturen, auch um länderübergreifende Vergleiche von 

Forschungsdaten zu ermöglichen, beispielsweise in den Bereichen Sozial- und 

Geisteswissenschaften sowie Umwelt; Förderung der Interoperabilität von 

Forschungsinfrastrukturen; Verbesserung und Verstärkung des Wissenstransfers und der 

Ausbildung von hochqualifiziertem Personal; Förderung der Nutzung und gegebenenfalls 

Ausbau vorhandener europaweiter Forschungsinfrastrukturen von Weltrang im gesamten 

Programm „Horizont Europa“; Beseitigung von Hürden, die die besten Forschungsteams an 

der Nutzung der besten Forschungsinfrastrukturdienste in Europa hindern; Förderung des 

Innovationspotenzials von Forschungsinfrastrukturen mit Schwerpunkt auf 

Technologieentwicklung und gemeinsamer Innovation sowie auf der verstärkten Nutzung von 

Forschungsinfrastrukturen durch die Industrie.  

Auch die internationale Dimension der EU-Forschungsinfrastrukturen muss gestärkt werden, 

durch die Förderung einer engeren Zusammenarbeit mit internationalen Partnern und der 

internationalen Beteiligung an europäischen Forschungsinfrastrukturen, die für beide Seiten 

vorteilhaft ist.  

Mit den Tätigkeiten wird u. a. ein Beitrag zu folgende Zielen für nachhaltige Entwicklung 

(Sustainable Development Goals – SDGs) geleistet: Ziel 3 (Gesundheit und Wohlergehen), 

Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), 

Ziel 13 (Bekämpfung des Klimawandels).  
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3.2. Interventionsbereiche  

3.2.1. Konsolidierung und Ausbau der europäischen Forschungsinfrastrukturlandschaft 

Die Einrichtung, der Betrieb und die langfristige Tragfähigkeit der vom Europäischen 

Strategieforum für Forschungsinfrastrukturen (ESFRI) benannten Infrastrukturen und anderer 

Forschungsinfrastrukturen von Weltrang mit europaweiter Relevanz ist von maßgeblicher 

Bedeutung für die EU, damit sie sich eine führende Position in der Pionierforschung sichern 

und die Ausbildung und die Erweiterung der Kompetenzen von Forschern, die Schaffung und 

Nutzung von Wissen sowie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Industrie gewährleisten kann.  

Die Europäische Cloud für offene Wissenschaft (EOSC) sollte sich zu einem wirksamen und 

umfassenden Kanal für die Erbringung von Forschungsinfrastrukturdiensten entwickeln und 

die Forschungsgemeinschaften Europas mit der nächsten Generation von Datendiensten für 

die Erhebung, Speicherung, Verarbeitung (z. B. Analyse, Simulation und Visualisierung) und 

das Teilen von wissenschaftlichen Massendaten im Einklang mit den FAIR-Grundsätzen 

versorgen. Das EOSC sollte Forschern in Europa auch Zugang zu den meisten durch 

Forschungsinfrastrukturen generierten und gesammelten Daten verschaffen, sowie zu HPC-

Systemen und Systemen auf Exa-Niveau, einschließlich jener, die im Rahmen der 

Europäischen Dateninfrastruktur eingesetzt werden1. 

Das europaweite Netz für Forschung und Bildung wird Verknüpfungen zwischen und den 

Fernzugriff auf Forschungsinfrastrukturen und Forschungsressourcen ermöglichen, indem die 

Interkonnektivität zwischen Hochschulen, Forschungsinstituten und Forschungs- und 

Innovationsgemeinschaften auf EU-Ebene und internationale Verbindungen zu anderen 

Partnernetzen weltweit gewährleistet werden. 

                                                
1  Die europäische Dateninfrastruktur wird die Europäische Cloud für offene Wissenschaft 

mit Hochleistungsrechenkapazitäten von Weltklasse, 
Hochgeschwindigkeitsverbindungen und modernsten Daten- und Softwarediensten 
unterstützen. 
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Grundzüge  

– Lebenszyklus europaweiter Forschungsinfrastrukturen durch die Gestaltung neuer 

Forschungsinfrastrukturen; ihre Vorbereitungs- und Durchführungsphase; im Falle von 

Forschungsinfrastrukturen, die aus den Strukturfonds gefördert werden, ihr Betrieb in 

der Anfangsphase ergänzend zu anderen Finanzierungsquellen sowie Konsolidierung 

und Optimierung des Forschungsinfrastruktur-Ökosystems durch Straffung der 

Monitoring-Praxis für die ESFRI-Leitprojekte und andere europaweite 

Forschungsinfrastrukturen und Erleichterung von Dienstleistungsvereinbarungen sowie 

der Weiterentwicklung, Zusammenlegung, europaweiten Abdeckung oder Stilllegung 

von europaweiten Forschungsinfrastrukturen; 

– Europäische Cloud für offene Wissenschaft (EOSC), einschließlich des Folgenden: 

Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit des Zugangskanals; effiziente Bündelung 

europäischer, nationaler, regionaler und institutioneller Ressourcen in Zusammenarbeit 

mit den Mitgliedstaaten und den assoziierten Ländern; ihre technische und politische 

Weiterentwicklung, um dem neuen Forschungsbedarf und den Anforderungen 

(z. B. Verwendung sensibler Datensätze, eingebauter Datenschutz) gerecht zu werden; 

Gewährleistung der Daten-Interoperabilität und Einhaltung der FAIR-Grundsätze; 

ferner eine breite Nutzerbasis;  

– europaweites Netz für Forschung und Bildung, das die Europäische Cloud für offene 

Wissenschaft und den elektronischen Datenaustausch unterstützt und ferner die 

Bereitstellung von HPC-/Datendiensten in einer Cloud-basierten Umgebung ermöglicht, 

die in der Lage ist, extrem umfassende Datenmengen und Rechenprozesse zu 

bewältigen. 

3.2.2. Öffnung, Integration und Vernetzung der Forschungsinfrastrukturen 

Stärkung der Forschungslandschaft durch die Öffnung wichtiger internationaler, nationaler 

und regionaler Forschungsinfrastrukturen für alle europäischen Forscher und – bei Bedarf – 

Integration ihrer Dienste, um die Zugangsbedingungen zu vereinheitlichen, das 

Dienstleistungsangebot zu verbessern und zu erweitern und die gemeinsame 

Entwicklungsstrategie für Hightech-Komponenten und fortgeschrittene Dienste durch 

Innovationsmaßnahmen zu fördern.  
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Grundzüge 

– Schaffung von Netzen, um nationale und regionale Geldgeber von 

Forschungsinfrastrukturen im Hinblick auf die Kofinanzierung eines 

grenzüberschreitenden Zugangs für Forscher zusammenzubringen;  

– Vernetzung europaweiter, nationaler und regionaler Forschungsinfrastrukturen zur 

Bewältigung globaler Herausforderungen, die Forschern den Zugang zu diesen 

Infrastrukturen ermöglichen und die Dienste dieser Forschungsinfrastrukturen 

angleichen und verbessern.  

3.2.2a. Das Innovationspotenzial europäischer Forschungsinfrastrukturen und Maßnahmen 

zugunsten von Innovation und Ausbildung 

Um Innovationen sowohl in den Forschungsinfrastrukturen selbst als auch in der Industrie 

anzuregen, wird die FuI-Zusammenarbeit mit der Industrie gefördert, um Unionskapazitäten 

und seitens der Industrie Nachfrage in Spitzentechnologiebereichen – wie etwa 

wissenschaftlichen Instrumenten – zu entwickeln. Darüber hinaus wird die Nutzung von 

Forschungsinfrastrukturen durch die Industrie, z. B. als Testeinrichtung oder Wissenszentren, 

gefördert. Die Entwicklung und Nutzung von Forschungsinfrastrukturen erfordert 

entsprechend befähigte Manager, Forscher, Ingenieure und Techniker sowie Nutzer. Zu 

diesem Zweck wird mit der EU-Förderung die Ausbildung von Personal unterstützt, das für 

die Leitung und den Betrieb von Forschungsinfrastrukturen von europaweitem Interesse 

zuständig ist, sowie der Austausch von Personal und bewährten Verfahren zwischen den 

Einrichtungen und die angemessene Ausstattung mit Humanressourcen in wichtigen 

Fachgebieten, einschließlich der Lehrpläne für bestimmte neu entstandene Bildungsinhalte. 

Synergien mit den Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen werden gefördert. 

Grundzüge 

– Integrierte Netze von Forschungsinfrastrukturen zur Vorbereitung und Durchführung 

eines gemeinsamen Ansatzes/Fahrplans für technologische Entwicklung und 

Instrumentierung; 

– Ausbildung von Personal, das Forschungsinfrastrukturen von gesamteuropäischem 

Interesse verwaltet und betreibt. 

www.parlament.gv.at



 

 76 

3.2.2b. Stärkung der europäischen Forschungsinfrastrukturpolitik und der internationalen 

Zusammenarbeit  

Damit politische Entscheidungsträger, Fördereinrichtungen oder beratende Gruppen wie das 

ESFRI gut auf die Entwicklung und Umsetzung einer kohärenten und tragfähigen 

langfristigen europäischen Strategie für Forschungsinfrastrukturen vorbereitet sind, muss 

entsprechende Unterstützung geleistet werden.  

Ebenso wird durch die Ermöglichung strategischer internationaler Zusammenarbeit die 

Stellung der europäischen Forschungsinfrastrukturen auf internationaler Ebene gestärkt und 

so ihre weltweite Vernetzung, Interoperabilität und Reichweite gewährleistet. 

Grundzüge  

– Erhebungen, Monitoring und Bewertung von Forschungsinfrastrukturen auf EU-Ebene 

sowie politische Studien und Kommunikations- und Ausbildungsmaßnahmen, 

Maßnahmen der strategischen internationalen Zusammenarbeit von 

Forschungsinfrastrukturen und spezifische Tätigkeiten einschlägiger politischer und 

beratender Gremien.  
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PFEILER II 

GLOBALE HERAUSFORDERUNGEN UND INDUSTRIELLE 

WETTBEWERBSFÄHIGKEIT EUROPAS 

 

Die EU steht zahlreichen Herausforderungen gegenüber; bei vielen davon handelt es sich 

auch um globale Herausforderungen. Der Umfang und auch die Komplexität der Probleme 

sind immens; sie müssen gemeinsam angegangen werden und es bedarf angemessener, 

gründlich ausgebildeter und fähiger Humanressourcen, eines angemessenen Betrags an 

Finanzmitteln und entsprechender Anstrengungen, um Lösungen zu finden. Genau dies sind 

die Bereiche, in denen die EU zusammenarbeiten muss, und zwar in intelligenter, flexibler 

und abgestimmter Weise zum Nutzen und zum Wohle aller unserer Bürgerinnen und Bürger.  

Durch die Abstimmung der Maßnahmen mit anderen Ländern und Regionen der Welt im 

Rahmen internationaler Zusammenarbeit nach dem Modell der Agenda 2030 der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung, der Ziele für nachhaltige Entwicklung und des Pariser 

Klimaschutzübereinkommens kann eine größere Wirkung erzielt werden. Auf der Grundlage 

des gegenseitigen Nutzens werden Partner aus der ganzen Welt aufgefordert werden, sich an 

den Maßnahmen der EU zur Förderung von Forschung und Innovation im Interesse der 

nachhaltigen Entwicklung zu beteiligen. 

Forschung und Innovation sind wichtige Triebkräfte für nachhaltiges und integratives 

Wachstum sowie technologische und industrielle Wettbewerbsfähigkeit. Sie werden dazu 

beitragen, Lösungen für die Probleme von heute und von morgen zu finden, um den negativen 

und gefährlichen Trend, dass wirtschaftliche Entwicklung derzeit mit einem wachsenden 

Verbrauch natürlicher Ressourcen und sich verschärfenden sozialen Fragen einhergeht, so 

schnell wie möglich umzukehren. Dadurch verwandeln sich Herausforderungen in neue 

Geschäftschancen, und für die Gesellschaft ergeben sich rasch Vorteile.  
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Die EU wird davon profitieren, als Nutzer und Erzeuger von Wissen, Technologien und 

Industrien zu zeigen, wie eine moderne, industrialisierte, nachhaltige, inklusive, kreative, 

resiliente, offene und demokratische Gesellschaft und Wirtschaft funktionieren und sich 

weiterentwickeln können. In den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Soziales gibt es immer 

mehr Beispiele für die nachhaltige Wirtschaft der Zukunft, die es im Hinblick unter anderem 

auf Folgendes zu fördern und weiter auszubauen gilt: Gesundheit und Wohlergehen für alle, 

resiliente, kreative und inklusive Gesellschaften, durch zivile Sicherheit gestärkte 

Gesellschaften, saubere Energie und Mobilität, digitale Wirtschaft und Gesellschaft, 

transdisziplinäre und kreative Industrie, weltraum-, meeres- oder landgestützte Lösungen, 

eine gut funktionierende Bioökonomie, einschließlich Lösungen für Nahrungsmittel und 

Ernährung, nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen, Umweltschutz, Anpassung an 

den Klimawandel und Minderung seiner Folgen – allesamt Komponenten, die die Schaffung 

von Wohlstand und hochwertigen Arbeitsplätzen in Europa bewirken. Von entscheidender 

Bedeutung ist dabei der industrielle Wandel, ebenso wie die Entwicklung innovativer 

industrieller Wertschöpfungsketten in der EU. 

Neue Technologien haben Auswirkungen auf praktisch alle Politikbereiche. Jede einzelne 

Technologie ist oft verbunden mit einer Kombination von sozialen und wirtschaftlichen 

Chancen, Chancen für Effizienz, Qualität und Verbesserung des Regierungshandelns, 

Auswirkungen auf Beschäftigung und Bildung, aber auch mit Risiken für die Sicherheit, die 

Privatsphäre und die Ethik. Technologiepolitik erfordert daher notwendigerweise eine 

umfassende Abwägung von Interessen sowie eine bereichsübergreifende Zusammenarbeit und 

Erarbeitung von Strategien. 

Forschung und Innovation im Rahmen dieses Pfeilers von „Horizont Europa“ werden zu 

integrierten, diversifizierten und breit aufgestellten Maßnahmenclustern zusammengefasst. 

Statt sich auf Sektoren zu konzentrieren, zielen die Investitionen auf systemische 

Veränderungen unserer Gesellschaft und Wirtschaft gemäß den Grundsätzen der 

Nachhaltigkeit ab. Dies wird nur erreicht werden, wenn alle Akteure sowohl des privaten als 

auch des öffentlichen Sektors bei der gemeinsamen Konzeption und Verwirklichung von 

Forschung und Innovation zusammenarbeiten und dabei Endnutzer, Wissenschaftler, 

Technologen, Hersteller, Innovatoren, Unternehmer, Ausbilder, politische 

Entscheidungsträger, Bürger und Organisationen der Zivilgesellschaft zusammenführen. 

Daher ist keines der Cluster für eine einzige Gruppe von Akteuren bestimmt, und alle 

Tätigkeiten werden in erster Linie im Wege von Verbundforschungs- und 
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Innovationsprojekten durchgeführt, die auf der Grundlage wettbewerbsorientierter 

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen ausgewählt werden. 
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Mit den Tätigkeiten im Rahmen der Cluster werden nicht nur globale Herausforderungen 

angegangen, sondern es werden auch im Rahmen einer gemeinsamen Strategie zur Förderung 

der industriellen und sozialen Führungsrolle der EU Schlüsseltechnologien und aufstrebende 

Technologien (sowohl auf digitaler als auch auf analoger Grundlage) entwickelt und 

angewendet. Gegebenenfalls wird dies unter Nutzung weltraumgestützter Daten und Dienste 

der EU geschehen. In diesem Pfeiler werden alle Niveaus der technologischen Reife (TRL) 

bis Niveau 8 erfasst, unbeschadet des Wettbewerbsrechts der Union. 

Im Rahmen der Aktionen entsteht neues Wissen und es werden technische und 

nichttechnische Lösungen entwickelt; Technologien werden vom Laborstadium zur 

Marktreife gebracht, Anwendungen einschließlich Pilot- und Demonstrationsprojekten 

werden entwickelt und es sind auch Maßnahmen zur Förderung der Marktakzeptanz und zur 

Stärkung des Engagements des Privatsektors und Anreize für Normungstätigkeiten in der 

Union einbegriffen. Technologien erfordern eine kritische Masse europäischer Forscher und 

Unternehmen, um weltweit führende Ökosysteme mit modernsten 

Technologieinfrastrukturen – z. B. für Tests – zu schaffen. Synergien mit anderen Teilen von 

„Horizont Europa“ und dem EIT sowie mit anderen Programmen sollen so weit wie möglich 

genutzt werden. 

Die Cluster werden die rasche Einführung brandneuer Innovationen in der EU durch ein 

breites Spektrum von Maßnahmen fördern, darunter Kommunikation, Verbreitung und 

Nutzung, Standardisierung sowie Unterstützung nichttechnologischer Innovationen und 

innovativer Umsetzungsmechanismen; damit soll ein Beitrag zur Schaffung 

innovationsfreundlicher gesellschaftlicher, regulatorischer und marktpolitischer 

Rahmenbedingungen nach dem Beispiel der „Innovationsdeals“ geleistet werden. Kanäle für 

innovative Lösungen, die aus entsprechenden Forschungs- und Innovationsarbeiten 

hervorgehen, werden geschaffen und gezielt zu öffentlichen und privaten Investoren sowie 

anderen relevanten Programmen auf EU-, nationaler oder regionaler Ebene geleitet. In dieser 

Hinsicht werden Synergien mit dem dritten Pfeiler von Horizont Europa entwickelt. 

Geschlechtergleichstellung ist ein wesentlicher Faktor, um zu nachhaltigem 

Wirtschaftswachstum zu gelangen. Es ist daher wichtig, der Geschlechterperspektive bei allen 

globalen Herausforderungen Rechnung zu tragen.  
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1. CLUSTER „GESUNDHEIT“ 

1.1. Hintergrund 

Im Rahmen der Europäischen Säule sozialer Rechte ist festgelegt, dass jede Person das Recht 

auf rechtzeitige, sichere, qualitativ hochwertige und bezahlbare Gesundheitsvorsorge und 

Heilbehandlung hat. Dies unterstreicht das Eintreten der EU für die von den Vereinten 

Nationen formulierten Ziele für nachhaltige Entwicklung, bei denen es im Gesundheitsbereich 

darum geht, bis 2030 eine flächendeckende Gesundheitsversorgung für alle Menschen jeden 

Alters einzuführen und dabei niemanden zurückzulassen und vermeidbaren Todesfällen ein 

Ende zu setzen.  

Eine gesunde Bevölkerung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine stabile, 

nachhaltige, und inklusive Gesellschaft, und Verbesserungen der menschlichen Gesundheit 

sind von entscheidender Bedeutung für die Verringerung der Armut, die Bewältigung des 

Problems einer alternden europäischen Gesellschaft, die Förderung des sozialen Fortschritts 

und des Wohlstands sowie für die Steigerung des Wirtschaftswachstums. Der OECD zufolge 

ergibt sich aus einer 10 %igen Steigerung der Lebenserwartung ein Anstieg des 

Wirtschaftswachstums um 0,3 bis 0,4 % pro Jahr. Die Lebenserwartung in der EU ist seit 

deren Gründung dank der gewaltigen Verbesserungen in den Bereichen Lebensqualität, 

Umwelt, Bildung, Gesundheit und Pflege um 12 Jahre gestiegen. Im Jahr 2015 lag die 

Lebenserwartung bei der Geburt in der EU insgesamt bei 80,6 Jahren gegenüber 71,4 Jahren 

weltweit. In den vergangenen Jahren nahm sie in der EU jährlich um durchschnittlich drei 

Monate zu. Neben diesen Verbesserungen lassen sich zwischen bestimmten 

Bevölkerungsgruppen und zwischen europäischen Ländern soziale und geschlechtsspezifische 

Unterschiede bei der Lebenserwartung feststellen. 
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Forschung und Innovation im Bereich Gesundheit haben einen wesentlichen Beitrag zu 

diesem Erfolg, aber auch zur Verbesserung der Produktivität und Qualität im Gesundheits- 

und Pflegesektor geleistet. Die EU sieht sich jedoch weiterhin mit neuartigen, neu 

aufkommenden und alten Herausforderungen konfrontiert, die die Bürgerinnen und Bürger, 

die öffentliche Gesundheit, die Nachhaltigkeit der Gesundheits- und Sozialschutzsysteme 

sowie die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Gesundheits- und Pflegeindustrie bedrohen. Zu den 

wichtigsten Herausforderungen im Gesundheitsbereich in der EU zählt Folgendes: der 

Zugang zu Gesundheitsversorgung und Pflege und ihre Erschwinglichkeit; das Fehlen einer 

wirksamen Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention; die Zunahme nicht 

übertragbarer Krankheiten; die Zunahme von Krebserkrankungen; die Zunahme psychischer 

Erkrankungen; die wachsende Resistenz gegen antimikrobielle Arzneimittel und zunehmende 

Epidemien von Infektionskrankheiten; verstärkte Umweltverschmutzung; das Fortbestehen 

gesundheitlicher Ungleichheiten zwischen und innerhalb von Ländern, von denen vor allem 

benachteiligte Menschen oder Menschen in kritischen Lebensphasen betroffen sind; die 

Erkennung, Bewertung, Kontrolle, Prävention und Minderung von Gesundheitsrisiken, 

einschließlich armutsbedingter Aspekte, in einem sich rasch verändernden sozialen, 

städtischen, ländlichen und natürlichen Umfeld; der demografische Wandel, einschließlich 

Fragen des Alterns, und die steigenden Kosten der europäischen Gesundheitssysteme; ferner 

der zunehmende Druck auf die europäische Gesundheits- und Pflegeindustrie, durch 

Innovationen im Gesundheitswesen gegenüber aufstrebenden globalen Akteuren 

wettbewerbsfähig zu bleiben. Darüber hinaus kann eine zögerliche Impfbereitschaft den 

Impfschutz bei bestimmten Bevölkerungsgruppen verringern.  
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Diese komplexen und miteinander verknüpften gesundheitspolitischen Herausforderungen 

sind globaler Natur und erfordern multidisziplinäre, technische und nichttechnische 

sektorübergreifende und transnationale Kooperationsansätze. Im Rahmen der Forschungs- 

und Innovationstätigkeiten sollen enge Verbindungen zwischen der Grundlagen-, der 

klinischen, der transnationalen, der epidemiologischen, der ethischen, der ökologischen und 

der sozioökonomischen Forschung sowie zwischen diesen und der Regulierungswissenschaft 

hergestellt werden. Sie werden sich auf Bereiche beziehen, in denen noch offener klinischer 

Bedarf besteht, beispielsweise bei seltenen oder schwer zu behandelnden Krankheiten 

(Krebsformen wie Lungenkrebs oder Krebserkrankungen bei Kindern). Dabei soll das 

kombinierte Fachwissen von Hochschulen, Angehörigen der Fachberufe, Aufsichtsbehörden 

und Unternehmen in Anspruch genommen und ihre Zusammenarbeit mit 

Gesundheitsdiensten, Sozialdiensten, Patienten, politischen Entscheidungsträgern und 

Bürgerinnen und Bürgern gefördert werden, um durch Hebelwirkung öffentliche Mittel zu 

mobilisieren und die Umsetzung der Ergebnisse in der klinischen Praxis und in den 

Gesundheitssystemen sicherzustellen, wobei den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die 

Gestaltung und Finanzierung ihrer Gesundheitssysteme Rechnung getragen wird. Das 

Potenzial der Pionier-Genom- und anderer Pionier-Multi-Omik-Forschung und der 

schrittweisen Einführung der personalisierten Medizin – die für die Behandlung einer 

Vielzahl nicht übertragbarer Krankheiten relevant ist – und der Digitalisierung im 

Gesundheits- und Pflegesektor wird voll ausgeschöpft.  

Forschung und Innovation werden darüber hinaus die strategische Zusammenarbeit auf EU- 

und internationaler Ebene mit dem Ziel fördern, die Fachkenntnisse, Kapazitäten und 

Ressourcen zu bündeln, die erforderlich sind, um Handlungsspielraum, Geschwindigkeit und 

Skaleneffekte zu erreichen, und Synergien zu nutzen, Doppelarbeit zu vermeiden und die 

erwarteten Vorteile und finanziellen Risiken zu teilen. Synergien bei der 

Gesundheitsforschung und Innovation im Rahmen von „Horizont Europa“ werden gefördert, 

insbesondere mittels der Komponente Gesundheit im Europäischen Sozialfonds Plus. 

Digitale Lösungen im Gesundheitsbereich haben es sehr oft ermöglicht, Probleme von 

Pflegediensten zu lösen und andere, neu entstandene Probleme einer alternden Gesellschaft zu 

bewältigen. Diese Chancen der Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegebereich sollten 

vollständig ausgeschöpft werden, ohne jedoch das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz zu 

gefährden. Digitale Geräte und Software wurden für die Diagnose, Behandlung und 

Unterstützung der Patienten bei der eigenen Bewältigung ihrer Krankheiten – auch 
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chronischen Erkrankungen – entwickelt. Digitale Technologien werden zunehmend auch in 

der medizinischen Aus- und Weiterbildung sowie für Patienten und andere Verbraucher im 

Gesundheitsbereich verwendet, um Zugang zu Gesundheitsinformationen zu erhalten und 

diese auszutauschen oder zu erstellen. 
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Die Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser globalen 

Herausforderung werden dazu beitragen, die Wissensbasis weiter auszubauen, vorhandenes 

Wissen und vorhandene Technologien zu nutzen, die Forschungs- und Innovationskapazitäten 

zu konsolidieren und aufzubauen und Lösungen zu entwickeln, die für eine wirksamere 

Gesundheitsförderung und die integrierte Prävention, Diagnose, Überwachung, Behandlung, 

Rehabilitation und Heilung von Krankheiten und die (langfristige und palliative) Pflege 

erforderlich sind. Forschungsergebnisse werden zu Handlungsempfehlungen führen und den 

relevanten Akteuren bekanntgegeben. Gesundheitsverbesserungen werden wiederum zu 

größerem Wohlbefinden und einer höheren Lebenserwartung führen, ein aktives gesundes 

Leben fördern, die Lebensqualität und die Produktivität erhöhen, mehr gesunde Lebensjahre 

ermöglichen und die Nachhaltigkeit der Gesundheits- und Pflegesysteme stärken. Gemäß den 

Artikeln 14 und 15 der Verordnung und der Charter für Grundrechte wird der Ethik, dem 

Schutz der Menschenwürde, geschlechtsspezifischen und ethnischen Aspekten sowie den 

Bedürfnissen benachteiligter und schutzbedürftiger Personen besondere Beachtung geschenkt. 

Die Bewältigung großer Herausforderungen im Gesundheitsbereich wird die Erfüllung der 

Verpflichtungen der EU im Zusammenhang mit der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung und im Rahmen anderer VN-Organisationen und internationaler 

Initiativen, einschließlich der globalen Strategien und Aktionspläne der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO), unterstützen. Sie wird zur Umsetzung der politischen 

Ziele und Strategien der EU beitragen; dazu gehören insbesondere die Europäische Säule 

sozialer Rechte, der digitale Binnenmarkt der EU, die EU-Richtlinie über die 

grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung, der Europäische Aktionsplan zur Bekämpfung 

von Antibiotikaresistenzen sowie die einschlägigen EU-Rechtsrahmen. 

Mit den Tätigkeiten wird ein direkter Beitrag zu folgenden Zielen für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) geleistet: Ziel 3 (Gesundheit und 

Wohlergehen), Ziel 13 (Klimaschutz). 
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1.2. Interventionsbereiche  

1.2.1. Gesundheit im gesamten Lebensverlauf 

Menschen in kritischen Lebensphasen (vor und bei der Geburt sowie in Kindheit und Jugend, 

während der Schwangerschaft und im mittleren und späten Erwachsenenalter), einschließlich 

Menschen mit Behinderungen oder Verletzungen, haben besondere gesundheitliche 

Bedürfnisse, die vertiefte Fachkenntnisse und maßgeschneiderte Lösungen erfordern, wobei 

geschlechtsspezifische und ethische Aspekte berücksichtigt werden. Solche Lösungen werden 

dazu beitragen, gesundheitliche Ungleichheiten zu verringern und durch 

Gesundheitsverbesserungen ein aktives und gesundes Altern in allen Lebensphasen zu 

fördern, wobei unter anderem ein gesunder Lebensbeginn und eine gesunde Ernährung das 

Risiko geistiger und körperlicher Krankheiten im späteren Lebensverlauf mindert. Bei 

Prävention und Kommunikation wird den Besonderheiten spezieller Zielgruppen Rechnung 

getragen:  

Grundzüge  

– Verständnis der Frühentwicklung und des Alterungsprozesses im gesamten 

Lebensverlauf; 

– prä- und neonatale Gesundheit, Gesundheit von Müttern, Vätern, Säuglingen und 

Kindern sowie Rolle von Eltern, Familien und Erziehern; 

– gesundheitliche Bedürfnisse von Jugendlichen, einschließlich Faktoren, die die 

psychische Gesundheit beeinflussen;  

– Auswirkungen von Behinderungen und Verletzungen auf die Gesundheit; 

– Forschung zu Maßnahmen für die Planung, Durchführung und Überwachung von 

Rehabilitation im gesamten Lebensverlauf und insbesondere von Programmen zur 

frühen individuellen Rehabilitation für Kinder, die von beeinträchtigenden 

Erkrankungen betroffen sind;  

– gesundes Altern, unabhängiges und aktives Leben einschließlich Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben für ältere Menschen und/oder Menschen mit Behinderungen; 

– Gesundheitserziehung und Gesundheitskompetenz, einschließlich Digitales. 
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1.2.2. Ökologische und soziale Gesundheitsfaktoren  

Ein besseres Verständnis der Gesundheits- und Risikofaktoren, die von den sozialen, 

kulturellen, wirtschaftlichen und physischen Rahmenbedingungen im Alltag der Menschen 

und am Arbeitsplatz bestimmt werden, einschließlich der gesundheitlichen Auswirkungen von 

Digitalisierung, Mobilität der Menschen (wie Migration und Reisen), Umweltverschmutzung, 

Ernährung, Klimawandel und anderen Umweltfragen auf die Gesundheit, wird dazu 

beitragen, Gesundheitsrisiken und ‑gefahren zu ermitteln, zu verhindern und zu mindern, Tod 

und Krankheit durch chemische Stoffe und Umweltverschmutzung zu verringern, sichere, 

umweltfreundliche, gesunde, resiliente und nachhaltige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu 

fördern, gesunde Lebensweisen und gesundes Konsumverhalten zu begünstigen und eine 

gerechte, inklusive und auf Vertrauen basierte Gesellschaft zu entwickeln. Grundlage hierfür 

werden auch bevölkerungsbasierte Kohortenstudien, Human-Biomonitoring und 

epidemiologische Untersuchungen sein. 

Grundzüge 

– Technologien und Methoden zur Bewertung von Gefahren, Expositionen und der 

gesundheitlichen Auswirkungen von Chemikalien, Schadstoffen in oder außerhalb von 

geschlossenen Räumen und anderen Stressfaktoren, die mit dem Klimawandel, dem 

Arbeitsplatz, dem Lebensstil oder der Umwelt zusammenhängen, sowie der 

kombinierten Auswirkungen mehrerer Stressfaktoren; 

– ökologische, berufsbedingte, sozioökonomische, kulturelle, genetisch bedingte und 

verhaltensbezogene Faktoren, die sich auf die physische und psychische Gesundheit und 

das Wohlbefinden der Menschen auswirken, sowie deren Wechselwirkung, unter 

besonderer Berücksichtigung schutzbedürftiger und benachteiligter Menschen und 

gegebenenfalls alters- und geschlechtsspezifischer Fragen und auch der Auswirkungen 

der Gestaltung von Gebäuden, Erzeugnissen und Dienstleistungen auf die Gesundheit; 

– Risikobewertung, ‑management und ‑mitteilung, unterstützt durch transdisziplinäre 

Ansätze, wo dies von Belang ist, und verbesserte Instrumente für eine faktengestützte 

Entscheidungsfindung, einschließlich der Ersetzung von Tierversuchen 

bzw. Alternativen hierzu; 
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– Kapazitäten und Infrastrukturen für die sichere Erhebung, Weitergabe, Nutzung, 

Weiterverwendung und Verknüpfung von Daten zu allen Gesundheitsfaktoren – 

einschließlich der Exposition des Menschen – und für die Sicherstellung ihrer 

Anbindung an Datenbanken zu Umweltparametern, Lebensstilen, Gesundheitszustand 

und Krankheiten auf EU- und internationaler Ebene; 

– Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Primärprävention einschließlich 

berufsbedingter Aspekte.  

1.2.3. Nicht übertragbare und seltene Krankheiten 

Nicht übertragbare Krankheiten, einschließlich Krebs und seltener Krankheiten, stellen eine 

große Herausforderung für Gesundheit und Gesellschaft dar und erfordern ein besseres 

Verständnis und eine bessere Klassifizierung sowie wirksamere Ansätze, einschließlich 

Konzepten der personalisierten Medizin (auch als „Präzisionsmedizin“ bezeichnet), für 

Prävention, Diagnose, Überwachung, Behandlung, Rehabilitation und Heilung und auch ein 

Verständnis von Multimorbidität.  

Grundzüge  

– Verständnis der Mechanismen, die der Entstehung nicht übertragbarer Krankheiten, 

einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zugrunde liegen; 

– Populations-Längsschnittstudien zur Unterstützung des Verständnisses von 

Gesundheits- und Krankheitsparametern und als Hilfe bei der Stratifizierung von 

Populationen zwecks Unterstützung der Entwicklung der Präventivmedizin; 

– diagnostische Instrumente und Techniken für eine frühere und genauere Diagnose und 

für eine rechtzeitige patientenbezogene Behandlung, mit der das Fortschreiten der 

Erkrankung verzögert und/oder umgekehrt werden kann; 

– Präventions- und Screening-Programme im Einklang mit WHO-, VN- und EU-

Empfehlungen oder über diese hinausgehend; 
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– integrierte Lösungen für Selbstüberwachung, Gesundheitsförderung, Prävention von 

Krankheiten und Behandlung von chronischen und Mehrfacherkrankungen, 

einschließlich neurodegenerativer Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen; 

– Behandlungen, Heilmethoden oder therapeutische Eingriffe, einschließlich 

pharmakologischer und nicht pharmakologischer Behandlungen;  

– Palliativmedizin; 

– Bereiche mit hohem ungedecktem klinischem Bedarf, wie etwa seltene Krankheiten, 

einschließlich Krebserkrankungen bei Kindern; 

– Bewertung der vergleichenden Wirksamkeit von Interventionen und Lösungen, auch auf 

der Basis von Echtdaten; 

– Anwendungsforschung zur Weiterentwicklung medizinischer Maßnahmen und zur 

Förderung ihrer Einführung im Rahmen von Gesundheitsstrategien und ‑systemen; 

– Verstärkung der Erforschung und Verbesserung der Information, der Pflege und der 

Behandlung, einschließlich personalisierter Medizin bei seltenen Krankheiten. 

1.2.4. Infektionskrankheiten, einschließlich armutsbedingte und vernachlässigte Krankheiten 

Der Schutz von Menschen vor grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahren stellt eine große 

Herausforderung für die öffentliche und weltweite Gesundheit dar und fordert eine wirksame 

internationale Zusammenarbeit auf EU- und globaler Ebene. Dazu gehören das Verständnis, 

die Prävention, die Vorsorge, die Früherkennung und die Forschung im Hinblick auf den 

Ausbruch, die Behandlung und die Heilung von Infektionskrankheiten einschließlich 

armutsbedingter und vernachlässigter Krankheiten sowie die Bekämpfung der 

Antibiotikaresistenz nach dem Konzept „Eine Gesundheit“. 
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Grundzüge 

– Verständnis infektionsbezogener Mechanismen; 

– Triebkräfte für das Auftreten oder Wiederauftreten von Infektionskrankheiten und ihre 

Ausbreitung, einschließlich der Übertragung von Tieren auf den Menschen (Zoonosen), 

oder von anderen Teilen der Umwelt (Wasser, Boden, Pflanzen, Lebensmittel) auf den 

Menschen sowie Auswirkungen des Klimawandels und der Entwicklung der 

Ökosysteme auf die Dynamik von Infektionskrankheiten; 

– Vorhersage, frühzeitige und rasche Erkennung, Eindämmung und Überwachung von 

Infektionskrankheiten, therapieassoziierten Infektionen und umweltbezogenen 

Faktoren; 

– Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz, einschließlich Epidemiologie, Prävention, 

Diagnose sowie Entwicklung neuer antimikrobieller Wirkstoffe und Impfstoffe; 

– Impfstoffe – einschließlich Plattformtechnologien für Impfstoffe –, Diagnostik, 

Behandlungen und Heilmethoden bei Infektionskrankheiten, einschließlich 

Begleiterkrankungen und Koinfektionen; 

– Maßnahmen gegen Impfmüdigkeit, Verständnis zögerlicher Impfbereitschaft und 

Stärkung des Vertrauens in Impfstoffe; 

– wirksame Maßnahmen und Strategien zur Vorsorge, Abwehr und Erholung in 

gesundheitlichen Krisensituationen unter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung und 

ihre Koordinierung auf regionaler, nationaler und EU-Ebene; 

– Hindernisse für die Umsetzung und Einführung medizinischer Interventionen in der 

klinischen Praxis sowie im Gesundheitswesen; 

– grenzüberschreitende Aspekte von Infektionskrankheiten und besondere 

Herausforderungen in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen (LMIC), etwa 

AIDS, Tuberkulose und Tropenkrankheiten, einschließlich Malaria, auch in Bezug auf 

Migrationsströme und – generell – die immer größere Mobilität der Menschen. 
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1.2.5. Instrumente, Technologien und digitale Lösungen für Gesundheit und Pflege, 

einschließlich personalisierte Medizin 

Gesundheitstechnologien und ‑instrumente sind für die öffentliche Gesundheit von 

entscheidender Bedeutung und haben in hohem Maße zu wichtigen Verbesserungen bei 

Lebensqualität, Gesundheit und Pflege der Menschen in der EU beigetragen. Daher besteht 

eine zentrale strategische Herausforderung darin, angemessene, verlässliche, sichere, 

benutzerfreundliche und kostengünstige Instrumente und Technologien für Gesundheit und 

Pflege unter gebührender Berücksichtigung der Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen und der alternden Gesellschaft zu konzipieren, zu entwickeln, bereitzustellen, 

anzuwenden und zu bewerten. Dazu gehören Schlüsseltechnologien – von neuen 

Biomaterialen bis zur Biotechnologie – sowie Einzelzellmethoden, Multi-Omik-Ansätze und 

systemmedizinische Konzepte, künstliche Intelligenz und andere digitale Technologien, die 

deutliche Verbesserungen gegenüber den bestehenden Technologien bieten und eine 

wettbewerbsfähige und nachhaltige Gesundheitsindustrie fördern, die hochwertige 

Arbeitsplätze schafft. Die europäische Gesundheitsindustrie zählt mit 3 % des BIP und 

1,5 Millionen Beschäftigten zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen in der EU. Relevante 

Akteure müssen so früh wie möglich einbezogen werden, und die nicht-technologische 

Dimension wird berücksichtigt, um die Akzeptanz neuer Technologien, Methoden und 

Instrumente sicherzustellen. Dabei sind Bürgerinnen und Bürger, Erbringer von 

Gesundheitsleistungen und Angehörige der Gesundheitsberufe einbezogen.  

Grundzüge  

– Instrumente und Technologien für Anwendungen im gesamten Gesundheitsspektrum 

und bei jeder relevanten medizinischen Indikation, einschließlich funktionaler 

Beeinträchtigungen; 

– integrierte Instrumente, Technologien, Medizinprodukte, bildgebende Verfahren, 

Biotechnologie, Nanomedizin und neuartige Therapien (einschließlich Zell- und 

Gentherapie) sowie digitale Lösungen für die menschliche Gesundheit und Pflege, 

einschließlich künstlicher Intelligenz, mobiler Lösungen und Telegesundheitsdiensten, 

wobei – soweit relevant – Aspekte der kosteneffizienten Herstellung in einem frühen 

Stadium behandelt werden (um die industrielle Stufe und das Innovationspotenzial zu 

optimieren, damit ein erschwingliches Medizinprodukt zustande kommt);  
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– Erprobung, großmaßstäbliche Einführung, Optimierung und innovationsfördernde 

Beschaffung von Gesundheits- und Pflegetechnologien und ‑instrumenten unter realen 

Bedingungen, einschließlich klinischer Prüfungen, sowie Anwendungsforschung, 

einschließlich auf personalisierter Medizin beruhender Diagnostik; 

– innovative Verfahren und Dienstleistungen für die Entwicklung, Herstellung und rasche 

Bereitstellung von Instrumenten und Technologien für Gesundheit und Pflege;  

– Sicherheit, Wirksamkeit, Kosteneffizienz, Interoperabilität und Qualität von 

Gesundheits- und Pflegeinstrumenten und ‑technologien sowie ihre ethischen, 

rechtlichen und sozialen Auswirkungen, einschließlich Fragen der gesellschaftlichen 

Akzeptanz; 

– Regulierungswissenschaft und ‑standards für Gesundheits- und Pflegetechnologien und 

‑instrumente;  

– Gesundheitsdatenverwaltung, einschließlich Interoperabilität der Daten, Integration, 

Methoden zur Analyse und Visualisierung, Entscheidungsprozesse, aufbauend auf 

künstlicher Intelligenz, Data Mining, Massendatentechnologien, Bioinformatik und 

Technologien für Hochleistungsrechnen, um die personalisierte Medizin einschließlich 

Vorbeugung zu fördern und den Gesundheitslebenslauf zu optimieren. 
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1.2.6. Gesundheitssysteme 

Die Gesundheitssysteme sind eine Schlüsselkomponente der Sozialsysteme der EU; 2017 

waren 24 Millionen Personen im Gesundheits- und Sozialwesen beschäftigt. Eine 

Hauptpriorität der Mitgliedstaaten besteht darin, die Gesundheitssysteme so zu gestalten, dass 

sie sicher und gesichert, für alle zugänglich, integriert, kostengünstig, widerstandsfähig, 

nachhaltig und vertrauenswürdig sind und zeitnahe und sinnvolle Dienste anbieten; 

gleichzeitig sollen Ungleichheiten abgebaut werden, unter anderem durch Erschließung des 

Potenzials datengesteuerter und digitaler Innovationen im Hinblick auf eine bessere 

Gesundheit und eine patientenorientierte Pflege auf der Grundlage offener und sicherer 

europäischer Dateninfrastrukturen. Neue Möglichkeiten wie die Einführung von 5G, das 

Konzept der „digitalen Zwillinge“ und das Internet der Dinge werden die digitale 

Transformation von Gesundheit und Pflege voranbringen. 

Grundzüge  

– Unterstützung der Wissensbasis für Reformen der Gesundheitssysteme und der 

Gesundheitspolitik in Europa und darüber hinaus; 

– neue Modelle und Konzepte für Gesundheit und Pflege, einschließlich Konzepten der 

personalisierten Medizin, verwaltungstechnische und organisatorische Aspekte und ihre 

Übertragbarkeit oder Anpassung von Land zu Land bzw. von Region zu Region; 

– Verbesserung der Bewertung von Gesundheitstechnologien; 

– Entwicklungen bei der gesundheitlichen Ungleichheit und wirksame politische 

Gegenmaßnahmen; 

– künftiges Gesundheitspersonal und seine Bedürfnisse einschließlich digitaler 

Kompetenzen; 

– Verbesserung der zeitnahen, zuverlässigen, sicheren und vertrauenswürdigen 

Bereitstellung von Gesundheitsinformationen und der Verwendung/Weiterverwendung 

von Gesundheitsdaten, einschließlich elektronischer Patientenakten, unter gebührender 

Berücksichtigung des Datenschutzes – auch in Bezug auf den Missbrauch von 

Informationen zum persönlichen Lebensstil und zur Gesundheit –, der Sicherheit, der 

Zugänglichkeit, der Interoperabilität, der Standards, der Vergleichbarkeit und der 

Integrität; 
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– Resilienz der Gesundheitssysteme im Hinblick auf die Bewältigung der Auswirkungen 

von Krisen und den Umgang mit disruptiven Innovationen; 

– Lösungen für die verstärkte Teilhabe der Bürger und Patienten, die Selbstüberwachung 

und die Interaktion mit dem Personal des Gesundheits- und Sozialwesens sowie für eine 

stärker integrierte Pflege und einen benutzerorientierten Ansatz unter Berücksichtigung 

des gleichberechtigten Zugangs; 

– Daten, Informationen, Wissen und bewährte Verfahren aus der Forschung zum 

Gesundheitswesen auf EU-Ebene und weltweit, aufbauend auf vorhandenem Wissen 

und vorhandenen Datenbanken. 

2. CLUSTER „KULTUR, KREATIVITÄT UND INKLUSIVE GESELLSCHAFT“  

2.1. Hintergrund  

Die EU steht für einen einzigartigen Weg, bei dem Wirtschaftswachstum mit den Zielen für 

nachhaltige Entwicklung und mit Sozialpolitik, mit einem hohen Maß an sozialer Inklusion, 

mit gemeinsamen Werten wie Demokratie, Menschenrechte und Geschlechtergleichstellung 

sowie mit dem Reichtum der Vielfalt kombiniert wird. Dieses Modell entwickelt sich ständig 

weiter und muss sich den Herausforderungen stellen, die unter anderem mit der 

Globalisierung, dem technologischen Wandel und zunehmenden Ungleichheiten verbunden 

sind.  

Die EU muss ein inklusives und nachhaltiges Wachstum fördern und dabei die Vorteile des 

technologischen Fortschritts nutzen, das Vertrauen in die demokratische Staatsführung 

stärken und ihre Erneuerung fördern, Bildung unterstützen, Ungleichheiten, Arbeitslosigkeit, 

Marginalisierung, Diskriminierung und Radikalisierung bekämpfen, die Menschenrechte 

wahren, die kulturelle Vielfalt und das europäische Kulturerbe fördern und die Teilhabe der 

Bürgerinnen und Bürger durch soziale Innovation stärken. Die Steuerung der Migration und 

die Integration von Migranten werden auch weiterhin Priorität haben. Die Rolle von 

Forschung und Innovation im Bereich der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften sowie 

in der Kultur- und Kreativwirtschaft bei der Bewältigung dieser Herausforderungen und bei 

der Verwirklichung der Ziele der EU ist von grundlegender Bedeutung. So sind insbesondere 

die Aspekte der Sozial- und der Geisteswissenschaften in allen Interventionsbereichen dieses 

Clusters integriert.  
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Der Umfang, die Komplexität und der generationenübergreifende und transnationale 

Charakter der Herausforderungen erfordern ein vielschichtiges Handeln der EU. Der Versuch, 

diese kritischen sozialen, politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Fragen allein auf 

nationaler Ebene anzugehen, würde die Gefahr einer ineffizienten Nutzung der Ressourcen, 

einer Fragmentierung der Ansätze und der Entstehung unterschiedlicher Standards in Bezug 

auf Wissen und Kapazitäten mit sich bringen.  

Die Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Zusammenhang mit dieser globalen 

Herausforderung werden sich insgesamt an den Prioritäten der EU in Bezug auf den 

demokratischen Wandel ausrichten: Beschäftigung, Wachstum und Investitionen, Justiz und 

Grundrechte, Migration, eine vertiefte und fairere europäische Währungsunion sowie digitaler 

Binnenmarkt. Sie werden im Einklang mit der Agenda von Rom stehen, bei der es um die 

Förderung eines „sozialen Europas“ und „einer Union, die unser kulturelles Erbe bewahrt und 

die kulturelle Vielfalt fördert“ geht. Außerdem werden sie die Europäische Säule sozialer 

Rechte und den „Global Compact“ für eine sichere, geregelte und reguläre Migration 

unterstützen. Synergien mit den Programmen „Justiz“ und „Rechte und Werte“, mit denen 

Tätigkeiten im Bereich des Zugangs zu den Gerichten, der Opferrechte, der Gleichstellung der 

Geschlechter, der Nichtdiskriminierung, des Datenschutzes und der Förderung der 

Unionsbürgerschaft unterstützt werden, sowie mit den Programmen Kreatives Europa, 

Digitales Europa, Erasmus, Erasmus+ und mit dem Europäischen Sozialfonds Plus werden 

genutzt. 

Mit den Tätigkeiten wird ein direkter Beitrag zu folgenden Zielen für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) geleistet: Ziel 1 (Keine Armut), Ziel 3 

(Gesundheit und Wohlergehen), Ziel 4 (Hochwertige Bildung), Ziel 5 (Gleichstellung der 

Geschlechter), Ziel 8 (Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum), Ziel 9 (Industrie, 

Innovation und Infrastruktur), Ziel 10 (Weniger Ungleichheiten), Ziel 11 (Nachhaltige Städte 

und Gemeinden), Ziel 16 (Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen).  
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2.2. Interventionsbereiche  

2.2.1. Demokratie und Staatsführung 

Das Vertrauen in Demokratie und etablierte politische Institutionen scheint zu schwinden. Die 

Politikverdrossenheit findet zunehmend im Zulauf für Anti-Establishment- und populistische 

Parteien sowie im wachsenden Nativismus ihren Ausdruck. Hinzu kommen unter anderem 

sozioökonomische Ungleichheiten, große Migrationsbewegungen und Sicherheitsbedenken. 

Zur Bewältigung der derzeitigen und künftigen Herausforderungen bedarf es neuer 

Überlegungen darüber, wie sich die demokratischen Institutionen auf allen Ebenen in einem 

Kontext größerer Vielfalt, eines globalen wirtschaftlichen Wettbewerbs, der Digitalisierung 

und des raschen technologischen Fortschritts anpassen müssen, wobei es entscheidend auf die 

Erfahrung der Bürgerinnen und Bürger mit demokratischen Diskursen, Gepflogenheiten und 

Institutionen ankommen wird.  

Grundzüge  

– Geschichte, Entwicklung und Effizienz demokratischer Systeme auf verschiedenen 

Ebenen und in verschiedenen Formen; Rolle der Bildungs-, Kultur- und Jugendpolitik 

als Eckpfeiler der demokratischen Bürgerschaft;  

– Rolle des Sozialkapitals und des Zugangs zu Kultur bei der Stärkung des 

demokratischen Dialogs und der Bürgerbeteiligung sowie offener und auf Vertrauen 

beruhender Gesellschaften; 

– innovative und verantwortungsvolle Ansätze zur Unterstützung der Transparenz, 

Zugänglichkeit, Reaktionsfähigkeit, Rechenschaftspflicht, Vertrauenswürdigkeit, 

Resilienz, Wirksamkeit und Legitimität demokratischer Staatsführung unter 

uneingeschränkter Achtung der Grund- und Menschenrechte sowie der 

Rechtsstaatlichkeit;  

– Strategien zur Bekämpfung von Populismus, Rassismus, Polarisierung, Korruption, 

Extremismus, Radikalisierung und Terrorismus und zur Einbeziehung, Ermächtigung 

und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger;  

– Analyse und Entwicklung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Inklusion sowie 

der interkulturellen Dynamik in Europa und darüber hinaus; 
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– besseres Verständnis der Rolle journalistischer Normen und von Nutzern generierter 

Inhalte in einer hypervernetzten Gesellschaft und Entwicklung von Instrumenten zur 

Bekämpfung von Desinformationen;  

– Rolle der multikulturellen einschließlich spirituellen Identität im Hinblick auf die 

Demokratie, die Staatsbürgerschaft und das politische Engagement sowie auf die 

Grundwerte der EU wie Respekt, Toleranz, Gleichstellung der Geschlechter, 

Zusammenarbeit und Dialog; 

– Unterstützung der Forschung, um die Identität von und die Zugehörigkeit zu 

unterschiedlichen Gemeinschaften, Regionen und Nationen zu verstehen; 

– Auswirkungen von technologischen und wissenschaftlichen Fortschritten, einschließlich 

Big Data, sozialer Netzwerke im Internet und künstlicher Intelligenz, auf die 

Demokratie, Privatsphäre und Redefreiheit;  

– deliberative, partizipative und direkte Demokratie und Staatsführung sowie aktive und 

inklusive Bürgerschaft, einschließlich der digitalen Dimension; 

– Forschung zu der Frage, in welchem Umfang die Auswirkungen wirtschaftlicher und 

sozialer Ungleichheiten auf die politische Partizipation und die demokratische 

Staatsführung zur Bekämpfung von Ungleichheiten und allen Formen der 

Diskriminierung, auch im Bereich Geschlechtergleichstellung, und zu einer 

widerstandsfähigeren Demokratie beitragen können;  

– menschliche, soziale und politische Dimensionen von Kriminalität, Dogmatismus und 

Radikalisierung in Bezug sowohl auf Täter und potenzielle Täter als auch auf Opfer und 

potenzielle Opfer;  

– Bekämpfung von Desinformation, gezielten Falschmeldungen und Hetze und ihrer 

Auswirkungen auf die Gestaltung des öffentlichen Raums; 

– die EU als internationaler und regionaler Akteur des Multilateralismus, einschließlich 

neuer Konzepte für die Wissenschaftsdiplomatie; 
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– Effizienz der Justizsysteme und verbesserter Zugang zur Justiz auf der Grundlage der 

Unabhängigkeit und der Grundsätze der Justiz und der Menschenrechte sowie faire, 

effiziente und transparente Verfahren sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen. 

2.2.2. Kulturerbe 

Die europäische Kultur- und Kreativwirtschaft schlägt Brücken zwischen Kunst, Kultur, 

spirituellen Überzeugungen und Erfahrungen sowie Kulturerbe, Wirtschaft und Technologie. 

Darüber hinaus spielt die Kultur- und Kreativwirtschaft eine Schlüsselrolle bei der 

Reindustrialisierung Europas; sie ist ein Wachstumsmotor und befindet sich in einer 

strategischen Position, um durch Innovationen Ausstrahlungseffekte auf andere 

Wirtschaftszweige wie Tourismus, Einzelhandel, Medien sowie digitale Technologien und 

Technik auszulösen. Das Kulturerbe ist integraler Bestandteil der Kultur- und 

Kreativwirtschaft und bildet das Grundgewebe unseres Lebens; es ist sinnstiftend für 

Gemeinschaften, Gruppen und Gesellschaften und verleiht ihnen ein Gefühl der 

Zugehörigkeit. Es bildet die Brücke zwischen der Vergangenheit und der Zukunft unserer 

Gesellschaften. Ein besseres Verständnis des Kulturerbes und der Art und Weise, wie es 

wahrgenommen und interpretiert wird, ist für die Schaffung einer inklusiven Gesellschaft in 

Europa und weltweit wesentlich. Es ist auch eine Triebfeder der europäischen, nationalen, 

regionalen und lokalen Wirtschaft und eine starke Inspirationsquelle für die Kultur- und 

Kreativwirtschaft. Die Bewahrung, der Schutz, die Restaurierung und die Erforschung 

unseres Kulturerbes, der Zugang dazu und die volle Nutzung seines Potenzials stellen 

entscheidende Herausforderungen für die jetzige und für künftige Generationen dar. Das 

materielle und immaterielle Kulturerbe ist ein wichtiger Impulsgeber und eine reiche 

Inspirationsquelle für die Kunst, das traditionelle Handwerk und den kulturellen, den 

kreativen und den unternehmerischen Sektor, die Triebkräfte für nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum, die Schaffung neuer Arbeitsplätze und den Außenhandel sind. In 

diesem Sinne müssen sowohl Innovation als auch Resilienz des Kulturerbes bei der 

Zusammenarbeit mit örtlichen Gemeinschaften und relevanten Akteuren in Betracht gezogen 

werden. Das Kulturerbe kann auch als Mittel der Kulturdiplomatie dienen und als Faktor für 

die Identitätsstiftung und den kulturellen und sozialen Zusammenhalt.  
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Grundzüge  

– Kulturerbestudien und ‑wissenschaften mit Spitzentechnologien und innovativen 

Methoden, auch aus dem Digitalbereich;  

– Zugang zum Kulturerbe und dessen gemeinsame Nutzung mit innovativen 

Nutzungsmustern und partizipatorischen Managementmodellen; 

– Forschung über die Zugänglichkeit des Kulturerbes durch neue Technologien wie 

Cloud-Dienste, einschließlich eines virtuellen Kooperationsraumes für das europäische 

Kulturerbe, sowie Förderung und Erleichterung der Übermittlung von Know-how und 

Kompetenzen. Dem wird eine Folgenabschätzung vorausgehen; 

– tragfähige Geschäftsmodelle zur Stärkung der finanziellen Basis des Kulturerbesektors; 

– Verknüpfung des Kulturerbes mit neuen kreativen Sektoren, einschließlich interaktiver 

Medien, und soziale Innovationen;  

– Beitrag des Kulturerbes zur nachhaltigen Entwicklung durch Erhaltung, Schutz, 

Entwicklung und Regenerierung von Kulturlandschaften, mit der EU als Labor für 

Kulturerbe-Innovationen und nachhaltigen Kulturtourismus;  

– Erhaltung, Schutz, Aufwertung, Restaurierung und nachhaltige Bewirtschaftung von 

Kulturerbe und Sprachen, auch unter Nutzung traditioneller Fertigkeiten und 

Handwerksberufe oder unter Einsatz von Spitzentechnologien, darunter auch digitale 

Technologien; 

– Einfluss von kulturellen Erinnerungen, Traditionen, Verhaltensmustern, 

Wahrnehmungen, Überzeugungen, Werten, Zugehörigkeitsgefühlen und Identitäten. 

Die Rolle der Kultur und des Kulturerbes in multikulturellen Gesellschaften und Muster 

der kulturellen Inklusion oder Exklusion. 
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2.2.3. Sozialer und wirtschaftlicher Wandel  

Die Gesellschaften Europas erleben einen tiefgreifenden sozioökonomischen und kulturellen 

Wandel, insbesondere infolge der Globalisierung und der technologischen Innovation. 

Gleichzeitig hat die Einkommensungleichheit in den meisten europäischen Ländern 

zugenommen1. Im Hinblick auf die Förderung eines nachhaltigen und integrativen 

Wachstums, die Gleichstellung der Geschlechter, das Wohlergehen, die Verringerung von 

Ungleichheiten, die Ankurbelung der Produktivität (einschließlich Fortschritten bei der 

Messung der Produktivität), sozialräumliche Ungleichheiten und Humankapital, das 

Verständnis und die Bewältigung von Herausforderungen im Bereich Migration und 

Integration sowie die Förderung der Solidarität zwischen den Generationen, des 

interkulturellen Dialogs und der sozialen Mobilität sind zukunftsweisende Maßnahmen 

erforderlich. Zugängliche, integrative und hochwertige Systeme der allgemeinen und 

beruflichen Bildung sind für eine gerechtere Zukunft in Wohlstand unverzichtbar.  

Grundzüge  

– Wissensbasis für Beratung über Investitionen und politische Maßnahmen, insbesondere 

in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, zur Förderung von Qualifikationen 

mit hohem Mehrwert, Produktivität, sozialer Mobilität, Wachstum, sozialer Innovation 

und Beschäftigung; Rolle der allgemeinen und beruflichen Bildung bei der Bekämpfung 

von Ungleichheiten und bei der Förderung der Inklusion, einschließlich der Vorbeugung 

gegen Schulversagen; 

– soziale Nachhaltigkeit über rein BIP-basierte Indikatoren hinaus, insbesondere neue 

Wirtschafts- und Geschäftsmodelle und neue Finanztechnologien;  

– statistische und andere wirtschaftliche Instrumente für ein besseres Verständnis von 

Wachstum und Innovation vor dem Hintergrund stockender Produktivitätsgewinne 

und/oder struktureller wirtschaftlicher Veränderungen; 

– neue Unternehmensführungsmodelle in neu entstehenden Wirtschaftsbereichen und 

Marktinstitutionen;  

                                                
1  OECD: Understanding The Socio-Economic Divide in Europe, 26. Januar 2017.  
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– neue Formen von Arbeit, die Rolle der Arbeit, Kompetenzerweiterung, Trends und 

Veränderungen am Arbeitsmarkt und bei den Einkommen in den heutigen 

Gesellschaften und ihre Auswirkungen auf Einkommensverteilung, Vereinbarkeit von 

Berufs- und Privatleben, Arbeitsumfeld, Nichtdiskriminierung, einschließlich 

Geschlechtergleichstellung, und soziale Inklusion;  

– größeres Verständnis des gesellschaftlichen Wandels in Europa und seiner 

Auswirkungen; 

– Auswirkungen des sozialen, technologischen und wirtschaftlichen Wandels auf den 

Zugang zu sicherem, gesundem, erschwinglichem und nachhaltigem Wohnraum; 

– Anpassung der Steuer- und Sozialleistungssysteme und Maßnahmen im Bereich der 

sozialen Sicherheit und der sozialen Investitionen mit dem Ziel, Ungleichheiten auf 

gerechte und nachhaltige Weise zu verringern und die Auswirkungen von Technologie, 

Demografie und Vielfalt anzugehen;  

– integrative und nachhaltige Entwicklungs- und Wachstumsmodelle für städtische, 

stadtähnliche und ländliche Gebiete; 

– Verständnis der Mobilität der Menschen und ihrer Auswirkungen im Kontext der 

sozialen und wirtschaftlichen Transformation, betrachtet auf globaler und lokaler Ebene 

im Hinblick auf eine bessere Steuerung der Migration, die Respektierung von 

Unterschieden, die langfristige Integration von Migranten einschließlich Flüchtlingen 

und die Auswirkungen entsprechender politischer Maßnahmen; Einhaltung 

internationaler Verpflichtungen und Achtung der Menschenrechte und Fragen der 

Entwicklungshilfe und der Entwicklungszusammenarbeit; umfassender und besserer 

Zugang zu hochwertiger Bildung, zur Ausbildung, zum Arbeitsmarkt, zur Kultur, zu 

Hilfsdiensten und zu einer aktiven und inklusiven Bürgerschaft, insbesondere für 

benachteiligte Bevölkerungsgruppen, einschließlich Migranten; 

– Bewältigung der großen Herausforderungen, vor denen die europäischen Modelle für 

sozialen Zusammenhalt, Immigration, Integration, demografischen Wandel, Altern, 

Behinderung, Bildung, Armut und soziale Ausgrenzung stehen; 
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– fortschrittliche Strategien und innovative Methoden für die Gleichstellung der 

Geschlechter in allen sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen sowie die 

Bewältigung geschlechtsbezogener Vorurteile und geschlechtsspezifischer Gewalt; 
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– Ausrichtung der Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung darauf, den digitalen 

Wandel in der EU zu fördern und optimal zu nutzen sowie die Risiken aus der globalen 

Vernetzung und technologischen Innovationen – insbesondere neue Online-Risiken – 

und aus ethischen Fragen, sozioökonomischen Ungleichheiten und radikalen 

Marktveränderungen zu mindern;  

– Modernisierung der Steuerungs- und Verwaltungssysteme der öffentlichen 

Verwaltungen mit dem Ziel der Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger und der 

Erfüllung ihrer Erwartungen hinsichtlich der Dienstleistungserbringung, Transparenz, 

Zugänglichkeit, Offenheit, Rechenschaftspflicht und Nutzerorientierung. 

3. CLUSTER „ZIVILE SICHERHEIT FÜR DIE GESELLSCHAFT“  

3.1. Hintergrund  

Die europäische Zusammenarbeit hat zu einer beispiellosen Ära des Friedens, der Stabilität 

und des Wohlstands auf dem europäischen Kontinent beigetragen. Allerdings muss Europa 

den Herausforderungen begegnen, die sich aus den anhaltenden Bedrohungen für die 

Sicherheit unserer zunehmend komplexen und digitalisierten Gesellschaft ergeben. 

Terroranschläge und Radikalisierung sowie Cyberangriffe und hybride Bedrohungen erhöhen 

die Sicherheitssorgen und belasten unsere Gesellschaften besonders stark. Neue 

Sicherheitsbedrohungen, die in naher Zukunft durch neue Technologien verursacht werden 

können, erfordern ebenfalls Aufmerksamkeit. Sicherheit und Wohlstrand in der Zukunft 

hängen davon ab, dass die Fähigkeiten zum Schutz Europas gegen diese Bedrohungen 

verbessert werden. Dazu reichen rein technische Mittel nicht aus; vielmehr bedarf es des 

Wissens über Menschen, über ihre Geschichte, über ihre Kultur und über ihr Verhalten, wozu 

auch ethische Erwägungen zum Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Freiheit zählen. 

Darüber hinaus muss Europa sicherstellen, dass es bei sicherheitskritischen Technologien 

unabhängig ist, und die Entwicklung bahnbrechender Sicherheitstechnologien unterstützen. 
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Die europäischen Bürgerinnen und Bürger, die staatlichen Institutionen, die EU-Institutionen 

und die Wirtschaft müssen vor den anhaltenden Bedrohungen durch Terrorismus und 

organisierte Kriminalität, einschließlich des illegalen Handels mit Feuerwaffen, des Drogen- 

und Menschenhandels und des illegalen Handels mit Kulturgütern, geschützt werden. Die 

menschliche und die soziale Dimension von Kriminalität und gewaltbereiter Radikalisierung 

erfordern ein besseres Verständnis, damit staatliche Maßnahmen auf dem Gebiet der 

Sicherheit verbessert werden können. Die Stärkung des Schutzes und der Sicherheit durch 

besseres Grenzmanagement einschließlich der See- und Landgrenzen ist ebenfalls von 

entscheidender Bedeutung. Die Cyberkriminalität nimmt zu, und die damit verbundenen 

Risiken werden im Zuge der Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft immer 

vielfältiger. Europa muss seine Anstrengungen fortsetzen, die Cybersicherheit, den Schutz der 

Privatsphäre im digitalen Umfeld und den Schutz personenbezogener Daten zu verbessern 

und die Verbreitung falscher und schädlicher Informationen zu bekämpfen, um die 

demokratische, soziale und wirtschaftliche Stabilität zu wahren. Es sind weitere 

Anstrengungen erforderlich, um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse wie 

z. B. Überschwemmungen, Stürme, Hitzewellen oder Dürren, die sich aufgrund des 

Klimawandels verschärfen und Waldbrände und Landdegradation auslösen, sowie anderer 

Naturkatastrophen wie z. B. Erdbeben einzudämmen. Naturkatastrophen oder vom Menschen 

verursachte Katastrophen können wichtige gesellschaftliche Funktionen und kritische 

Infrastrukturen wie Kommunikation, Gesundheitsfürsorge, Lebensmittel, Trinkwasser, 

Energieversorgung, Verkehr, Sicherheit und Regierung/Verwaltung gefährden.  

Zur Verbesserung der Katastrophenvorsorge sind sowohl technische Forschung als auch die 

Erforschung des menschlichen Faktors erforderlich, wozu gegebenenfalls auch das Testen 

von Anwendungen und die Überprüfung von Fortbildungsmaßnahmen, Cyberhygiene und 

Cyberbildung gehören. Es bedarf größerer Anstrengungen, um die Ergebnisse der 

Sicherheitsforschung auszuwerten und ihre Übernahme zu fördern.  

Im Rahmen dieses Clusters werden Synergien angestrebt, insbesondere mit folgenden 

Programmen: Fonds für die innere Sicherheit, Fonds für integriertes Grenzmanagement und 

Programm „Digitales Europa“; ferner soll die Zusammenarbeit zwischen zwischenstaatlichen 

Agenturen und Organisationen im Bereich Forschung und Innovation verbessert werden, auch 

durch Austausch- und Konsultationsmechanismen wie im Interventionsbereich „Schutz und 

Sicherheit“. 
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Die Sicherheitsforschung ist Teil einer umfassenden Reaktion der EU auf 

Sicherheitsbedrohungen. Sie trägt zur Fähigkeitsentwicklung bei, indem sie die künftige 

Verfügbarkeit von Technologien, Techniken und Anwendungen sicherstellt, die erforderlich 

sind, um die von politischen Entscheidungsträgern, Praktikern und Organisationen der 

Zivilgesellschaft ermittelten Fähigkeitslücken zu schließen. Bereits jetzt machen die 

Forschungsmittel des EU-Rahmenprogramms rund 50 % der gesamten öffentlichen Mittel für 

die Sicherheitsforschung in der EU aus. Die verfügbaren Instrumente, einschließlich des 

europäischen Raumfahrtprogramms (Galileo und EGNOS, Copernicus, Weltraumlage-

Erfassung und staatliche Satellitenkommunikation), werden in vollem Umfang zum Einsatz 

kommen. Zwar werden die Forschungs- und Innovationstätigkeiten im Rahmen dieses 

Programms ausschließlich auf zivile Anwendungen ausgerichtet, doch sollen durch 

Koordinierung mit EU-finanzierter Verteidigungsforschung Synergien verstärkt werden, weil 

einige Bereiche Technologien mit doppeltem Verwendungszweck umfassen. 

Doppelfinanzierungen sind zu vermeiden. Die grenzübergreifende Zusammenarbeit trägt zur 

Entwicklung eines europäischen Binnenmarkts im Sicherheitsbereich und zur Verbesserung 

der Leistungsfähigkeit der Industrie bei und stärkt damit die Autonomie der EU. Der Frage, 

wie der Mensch Sicherheit versteht und wahrnimmt, wird gebührend Beachtung geschenkt. 

Die Sicherheitsforschung trägt zur Erfüllung der Verpflichtung im Rahmen der Agenda von 

Rom bei, auf ein „sicheres und geschütztes Europa“ hinzuarbeiten und damit einen Beitrag 

zum Aufbau einer echten und wirksamen Sicherheitsunion zu leisten.  

Mit den Tätigkeiten wird ein direkter Beitrag zu folgenden Zielen für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) geleistet: Ziel 16 (Frieden, 

Gerechtigkeit und starke Institutionen). 
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3.1.1. Katastrophenresiliente Gesellschaften 

Katastrophen, ob Natur- oder durch Menschen verursachte Katastrophen, können vielfältige 

Ursachen haben: von Terroranschlägen und klimabezogenen und anderen Extremereignissen 

(u. a. infolge des steigenden Meeresspiegels) über Waldbrände, Hitzewellen, 

Überschwemmungen, Dürren, Wüstenbildung, Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüche bis 

hin zu Wasserkrisen, Weltraumwetterereignissen, Industrie- und Verkehrsunfällen, CBRN-

Ereignissen und daraus entstehenden Risikokaskaden. Ziel ist es, den Verlust von 

Menschenleben und Schäden für Gesundheit und Umwelt, Traumata sowie wirtschaftliche 

Verluste und Sachschäden infolge von Katastrophen zu verringern bzw. zu verhindern, die 

Ernährungssicherheit, die Arzneimittelversorgung und ärztliche Dienste sowie die Sicherheit 

der Wasserversorgung sicherzustellen, die Katastrophenrisiken besser zu verstehen und zu 

mindern und den Wiederaufbau nach Katastrophen zu verbessern. Dazu muss das gesamte 

Spektrum der Krisenbewältigung abgedeckt werden: von der Prävention und der Fortbildung 

zur Krisenbewältigung, Krisennachsorge und Widerstandsfähigkeit. 

Grundzüge  

– Technologien, Fähigkeiten und Leitungsstrukturen für Ersthelfer bei Notfalleinsätzen in 

Krisen- und Katastrophenfällen und in der Krisennachsorge sowie in der ersten 

Wiederaufbauphase; 

– Fähigkeit der Gesellschaft zur wirksameren Verhinderung, Steuerung und Verringerung 

von Katastrophenrisiken, auch mithilfe naturbasierter Lösungen, durch Verbesserung 

der Vorhersagemöglichkeiten, der Prävention, der Vorsorge und der Reaktion bei 

bestehenden und neuen Risiken sowie bei Dominoeffekten, durch bessere 

Folgenabschätzung und ein besseres Verständnis des menschlichen Faktors beim 

Risikomanagement sowie durch bessere Strategien für die Risikokommunikation;  

– wirksamere Unterstützung des Konzepts eines besseren Wiederaufbaus („Building Back 

Better“) des Sendai-Rahmens durch ein besseres Verständnis des Wiederaufbaus nach 

Katastrophen und die Erforschung einer wirksameren Bewertung der Risiken nach 

Katastrophen; 

– Interoperabilität von Ausrüstungen und Verfahren als Beitrag zur Erleichterung der 

grenzübergreifenden operativen Zusammenarbeit und zur Förderung eines integrierten 

EU-Marktes. 
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3.1.2. Schutz und Sicherheit 

Es ist Folgendes notwendig: die Bürgerinnen und Bürger vor Sicherheitsbedrohungen durch 

kriminelle Handlungen, einschließlich terroristischer Aktivitäten, und vor hybriden 

Bedrohungen zu schützen und darauf zu reagieren; Menschen, öffentliche Räume und 

kritische Infrastrukturen sowohl vor physischen Anschlägen (einschließlich CBRNE-

Angriffen) als auch vor Cyberangriffen zu schützen; Terrorismus und gewaltbereite 

Radikalisierung zu bekämpfen und gleichzeitig das Verständnis terroristischer Ideen und 

Überzeugungen und das Vorgehen dagegen zu verbessern; schwere Kriminalität, 

einschließlich Cyberkriminalität, und organisierte Kriminalität (beispielsweise 

Produktpiraterie und Nachahmung) zu verhüten und zu bekämpfen; die Opfer zu unterstützen; 

kriminelle Geldströme zu verfolgen; neue forensische Fähigkeiten zu entwickeln; die 

Verwendung von Daten für die Strafverfolgung zu unterstützen und den Schutz 

personenbezogener Daten im Rahmen der Strafverfolgung sicherzustellen; die 

Grenzschutzfähigkeiten zu stärken, das Grenzmanagement an den Luft-, Land- und 

Seegrenzen der EU im Hinblick auf den Personen- und Güterverkehr zu unterstützen und zu 

verstehen, welche Rolle der menschliche Faktor bei all diesen Sicherheitsbedrohungen und 

ihrer Verhütung und Eindämmung spielt. Es ist von wesentlicher Bedeutung, die notwendige 

Flexibilität aufrechtzuerhalten, um rasch auf neue und unvorhergesehene Herausforderungen 

im Sicherheitsbereich reagieren zu können. 

Grundzüge 

– Innovative Ansätze und Technologien für Sicherheitsakteure (z. B. Polizei, 

Feuerwehren, Gesundheitsdienste, Grenz- und Küstenwachen, Zollstellen) – 

insbesondere im Kontext des digitalen Wandels und der Interoperabilität der 

Sicherheitskräfte –, Betreiber von Infrastrukturen, Organisationen der Zivilgesellschaft 

und Stellen für die Verwaltung öffentlicher Räume; 

– Analyse grenzüberschreitender Kriminalitätsformen, fortschrittliche Methoden für das 

schnelle, zuverlässige, standardisierte und die Privatsphäre schützende Austauschen und 

Erheben von Daten sowie bewährte Verfahren; 

– menschliche und sozioökonomische Dimensionen von Kriminalität und gewaltbereiter 

Radikalisierung in Bezug sowohl auf Täter und potenzielle Täter als auch auf Opfer und 

potenzielle Opfer, einschließlich des Verständnisses und der Bekämpfung von 

www.parlament.gv.at



 

 109 

terroristischen Ideen und Überzeugungen und von Verbrechen aufgrund des 

Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung oder der Rasse;  
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– Analyse der Sicherheitsaspekte neuer Technologien wie DNA-Sequenzierung, 

Genomeditierung, Nanomaterialien und funktionelle Werkstoffe, künstliche Intelligenz, 

autonome Systeme, Drohnen, Robotik, Quantencomputer, Kryptowährungen, 

3D‑Druck, am Körper getragene Geräte, Blockchain sowie Sensibilisierung von 

Bürgern, öffentlichen Stellen und Unternehmen im Hinblick darauf, die Entstehung 

neuer Sicherheitsrisiken zu verhindern und bestehende Risiken – auch aufgrund dieser 

neuen Technologien – zu verringern;  

– verbesserte Prognose- und Analysefähigkeiten in Bezug auf Sicherheitsbedrohungen für 

die Politikgestaltung und auf strategischer Ebene; 

– Schutz kritischer Infrastrukturen sowie offener und öffentlicher Räume vor physischen, 

digitalen und hybriden Bedrohungen, einschließlich vor den Auswirkungen des 

Klimawandels; 

– Überwachung und Bekämpfung von Desinformationen und gezielten Falschmeldungen 

mit Auswirkungen auf die Sicherheit, einschließlich der Entwicklung von Fähigkeiten 

zur Aufdeckung der Quellen der Manipulation; 

– technische Entwicklung ziviler Anwendungen mit der Möglichkeit zur Verbesserung, 

soweit angezeigt, der Interoperabilität zwischen Katastrophenschutz und Militär; 

– Interoperabilität von Ausrüstungen und Verfahren als Beitrag zur Erleichterung der 

grenz-, staaten- und behördenübergreifenden operativen Zusammenarbeit und zur 

Förderung eines integrierten EU-Marktes; 

– Entwicklung von Instrumenten und Methoden für ein wirksames und effizientes 

integriertes Grenzmanagement, insbesondere um die Reaktionsfähigkeit zu erhöhen, 

und bessere Fähigkeiten zur Überwachung von Bewegungen über die Außengrenzen 

hinweg, um die Risikoerkennung, die Reaktion auf Zwischenfälle und die 

Kriminalitätsprävention zu verbessern; 

– Aufdeckung betrügerischer Machenschaften an Grenzübergangsstellen und über die 

gesamte Lieferkette, einschließlich der Erkennung gefälschter oder anderweitig 

manipulierter Dokumente, und Aufdeckung von Schleusung und Schmuggel;  
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– Sicherstellung des Datenschutzes bei der Strafverfolgung, insbesondere mit Blick auf 

die rasante technologische Entwicklung, einschließlich der Vertraulichkeit und der 

Integrität von Informationen und der Rückverfolgbarkeit und Verarbeitung sämtlicher 

Transaktionen; 

– Entwicklung von Techniken für die Erkennung von Produktfälschungen, die 

Verbesserung des Schutzes von Originalteilen und ‑waren und die Kontrolle beförderter 

Erzeugnisse. 

3.1.3. Cybersicherheit 

Böswillige Cyberaktivitäten bedrohen nicht nur unsere Volkswirtschaften, sondern gefährden 

auch das Funktionieren unserer Demokratien, unsere Freiheiten und unsere Werte. 

Cyberbedrohungen liegen oftmals kriminelle Absichten mit Profitgier zugrunde, sie können 

aber auch politisch und strategisch motiviert sein. Unsere Sicherheit, unsere Freiheit, unsere 

Demokratie und unser Wohlstand hängen von der Verbesserung unserer Fähigkeit ab, die EU 

gegen Cyberbedrohungen zu schützen. Der digitale Wandel erfordert eine deutliche 

Verbesserung der Cybersicherheit, um den Schutz der riesigen Anzahl von IoT‑Geräten, die 

voraussichtlich an das Internet angeschlossen werden, und einen sicheren Betrieb von Netzen 

und Informationssystemen sicherzustellen, einschließlich derjenigen für Stromnetze, 

Trinkwasseraufbereitung und ‑versorgung, Fahrzeuge und Verkehrssysteme, Krankenhäuser, 

Finanzen, öffentliche Einrichtungen, Fabriken und Wohnhäuser. Europa muss seine Resilienz 

gegenüber Cyberangriffen stärken und eine wirksame Cyber-Abschreckung schaffen; 

gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass der Datenschutz und die Freiheit der 

Bürgerinnen und Bürger verstärkt werden. Es liegt im Interesse der Union sicherzustellen, 

dass sie wesentliche strategische Kapazitäten im Bereich der Cybersicherheit entwickelt und 

aufrechterhält, um ihren digitalen Binnenmarkt abzusichern und um insbesondere den Schutz 

von kritischen Netzen und von Informationssystemen zu wahren und zentrale 

Cybersicherheitsdienste bereitzustellen. Die Union muss in der Lage sein, ihre digitalen 

Werte und Anlagen selbst zu sichern und im Wettbewerb auf dem globalen 

Cybersicherheitsmarkt zu bestehen.  
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Grundzüge  

– Technologien entlang der gesamten digitalen Wertschöpfungskette (von sicheren 

Komponenten und Postquantenkryptografie zu selbstheilender Software und 

selbstheilenden Netzen); 

– Technologien, Methoden, Standards und bewährte Verfahren zur Bewältigung von 

Bedrohungen der Cybersicherheit, wobei es auch darum geht, den künftigen Bedarf 

abzuschätzen und eine wettbewerbsfähige europäische Industrie aufrechtzuerhalten, 

einschließlich Werkzeugen zur elektronischen Identifizierung und zur Aufdeckung von 

Bedrohungen, Cyberhygiene sowie Aus- und Fortbildungsressourcen; 

– eine offene Zusammenarbeit für ein europäisches Kompetenznetzwerk und 

Kompetenzzentrum für Cybersicherheit.  

4. CLUSTER „DIGITALISIERUNG, INDUSTRIE UND WELTRAUM“ 

4.1. Hintergrund 

Die EU muss ihre technologische Souveränität und ihre wissenschaftlichen, technischen und 

industriellen Fähigkeiten in den Kernbereichen des Wandels, der sich in der Wirtschaft, am 

Arbeitsplatz und in der Gesellschaft vollzieht, stärken, damit ihre Industrie wettbewerbsfähig 

bleibt und sie in der Lage ist, die vor ihr liegenden Herausforderungen zu bewältigen. 

Auf die EU-Industrie entfallen ein Fünftel der Arbeitsplätze, zwei Drittel der FuI-

Investitionen des Privatsektors und 80 % der EU-Exporte. Aus der neuen Welle von 

Innovationen, für die auch das Zusammenwachsen physischer und digitaler Techniken 

kennzeichnend ist und die die Lebensqualität der EU-Bürgerinnen und ‑Bürger verbessern, 

ergeben sich für die EU-Industrie enorme Möglichkeiten.  
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Ein wichtiger Faktor hierbei ist die Digitalisierung. Sie erfasst nach wie vor in rasanter 

Geschwindigkeit alle Sektoren, weshalb es für unsere Wirtschaftskraft und die Nachhaltigkeit 

unserer Gesellschaft unerlässlich ist, in Schwerpunktbereiche – von vertrauenswürdiger 

künstlicher Intelligenz, dem Internet der nächsten Generation, dem Hochleistungsrechnen, 

über Photonik, Quantentechnologien und Robotik bis hin zu Mikro-/Nanoelektronik – zu 

investieren. Mit einem Anstieg von 30 % allein in den Jahren 2001 bis 2011 haben die 

Investitionen in digitale Technologien sowie deren Entwicklung und Anwendung der EU-

Wirtschaft einen erheblichen Schub verliehen. In diesem Zusammenhang spielen KMU in der 

EU – in Bezug sowohl auf Wachstum als auch Beschäftigung – eine grundlegende Rolle. Die 

Digitalisierung bei KMU fördert Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit. 

Im Mittelpunkt dieser neuen globalen Innovationswelle stehen Schlüsseltechnologien1, die 

das Zusammenfließen der physischen und digitalen Welt erst möglich machen. Investitionen 

in die Erforschung, Entwicklung, Demonstration und Einführung von Schlüsseltechnologien 

und die Sicherstellung einer sicheren, nachhaltigen und erschwinglichen Versorgung mit 

Rohstoffen und fortgeschrittenen Materialien sichern die strategische Autonomie der EU und 

helfen der EU-Industrie, ihren CO₂- und ökologischen Fußabdruck deutlich zu verringern.  

Bestimmte künftige und sich abzeichnende Technologien werden gegebenenfalls auch 

verfolgt werden.  

Der Weltraum ist von strategischer Bedeutung; etwa 10 % des BIP der EU hängen von der 

Nutzung von Weltraumdiensten ab. Die EU verfügt über einen Weltraumsektor von Weltrang, 

mit einer starken Satellitenfertigung und einem dynamischen nachgelagerten 

Dienstleistungssektor. Der Weltraum bietet wichtige Instrumente für Beobachtung, 

Kommunikation, Navigation und Überwachung und eröffnet, gerade in Kombination mit der 

Digitaltechnik und anderen Datenquellen, viele Geschäftsmöglichkeiten. Die EU muss das 

Potenzial ihrer Weltraumprogramme Copernicus, EGNOS und Galileo voll ausschöpfen, um 

diese Möglichkeiten optimal nutzen und die Weltraum- und Bodeninfrastrukturen gegen 

Bedrohungen aus dem Weltraum schützen zu können.  

                                                
1  Die Schlüsseltechnologien der Zukunft umfassen fortgeschrittene Werkstoffe und 

Nanotechnologie, Fotonik sowie Mikro- und Nanoelektronik, Techniken der 
Biowissenschaften, fortgeschrittene Fertigung und Verarbeitung, künstliche Intelligenz 
und digitale Sicherheit sowie die Konnektivität. 
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Der EU bietet sich die einzigartige Chance, die weltweite Führung zu übernehmen und ihren 

Anteil am Weltmarkt auszubauen, indem sie aufzeigt, wie der digitale Wandel, die Führung in 

Schlüssel- und Weltraumtechnologien, der Übergang zu einer CO₂-armen Kreislaufwirtschaft 

und Wettbewerbsfähigkeit sich durch wissenschaftlich-technische Exzellenz gegenseitig 

verstärken können. 

Angesichts der Komplexität der Wertschöpfungsketten, der von Natur aus systemischen und 

multidisziplinären Technologien und ihrer hohen Entwicklungskosten sowie der ihrem Wesen 

nach sektorübergreifenden Probleme, die es zu lösen gilt, sind Maßnahmen auf EU-Ebene 

notwendig, damit die digitalisierte, CO₂- und emissionsarme Kreislaufwirtschaft Realität 

wird. Die EU muss dafür sorgen, dass alle Akteure der Industrie sowie die Gesellschaft im 

weitesten Sinne von fortgeschrittenen und sauberen Technologien und der Digitalisierung 

profitieren können. Die Entwicklung von Technologien allein reicht nicht. Das 

gesellschaftliche Verständnis für diese Technologien und Entwicklungen ist entscheidend 

dafür, dass die Endnutzer einbezogen und Verhaltensmuster geändert werden.  

Mit Hilfe von auf die Industrie ausgerichteten Infrastrukturen einschließlich Pilotanlagen, die 

auch über andere EU-Programme gefördert werden können, werden EU-Unternehmen 

unterstützt, wobei vor allem KMU Hilfen erhalten, damit sie diese Technologien nutzen und 

ihre Innovationsleistung verbessern können.  

Bei der Festlegung der Schwerpunkte, der Ausarbeitung von Forschungs- und 

Innovationsagenden, der Stärkung der Hebelwirkung öffentlicher Fördermittel durch private 

und öffentliche Investitionen und der Sicherstellung einer besseren Nutzung der Ergebnisse 

kommt es auf ein starkes Engagement von Industrie und Zivilgesellschaft an. 

Ausschlaggebend für den Erfolg sind das Verständnis und die Akzeptanz seitens der 

Gesellschaft, wobei auch die Gestaltung von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen zu 

berücksichtigen ist, aber auch eine neue Agenda für industrierelevante Fähigkeiten sowie die 

Standardisierung.  

Die Bündelung von Tätigkeiten aus den Bereichen Digital-, Schlüssel- und 

Weltraumtechnologien sowie eine nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen ermöglichen ein 

verstärkt systemisches Konzept sowie einen schnelleren und tiefergehenden digitalen und 

industriellen Wandel. So wird sichergestellt, dass Forschung und Innovation in diesen 

Bereichen in die EU-Politik auf den Gebieten Industrie, Digitalisierung, Umwelt, Energie und 

Klima, Kreislaufwirtschaft, Rohstoffe und fortgeschrittene Werkstoffe sowie Weltraum 

einfließen und zu deren Umsetzung beitragen. 
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Die Komplementarität der Tätigkeiten – insbesondere mit denen im Rahmen des Programms 

„Digitales Europa“ und des Weltraumprogramms – wird sichergestellt, wobei auf die 

Abgrenzung zwischen Programmen geachtet wird und Überschneidungen vermieden werden. 

Mit den Tätigkeiten wird ein direkter Beitrag zu folgenden Zielen für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) geleistet: Ziel 8 (Menschenwürdige 

Arbeit und Wirtschaftswachstum), Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), Ziel 12 

(Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster), Ziel 13 (Bekämpfung des 

Klimawandels).  

4.2. Interventionsbereiche  

4.2.1. Fertigungstechniken 

Der verarbeitende Sektor, in dem über drei Viertel der weltweiten Exporte der EU produziert 

werden und der direkt und indirekt über 100 Millionen Arbeitsplätze bietet, ist ein wichtiger 

Motor für Beschäftigung und Wohlstand in der EU. Die größte Herausforderung für den 

verarbeitenden Sektor der EU besteht darin, mit intelligenteren und verstärkt 

maßgeschneiderten Produkten, die einen hohen Mehrwert aufweisen und zu sehr viel 

niedrigeren Energie- und Rohstoffkosten sowie mit einem geringeren CO₂- und einem 

geringeren ökologischen Fußabdruck hergestellt werden, global wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Damit ein Mehrwert erzielt werden kann, wird es auf kreative und kulturelle Beiträge sowie 

sozial- und geisteswissenschaftliche Perspektiven zur Beziehung zwischen Mensch und 

Technik ankommen. Die Auswirkungen auf Berufsleben und Beschäftigung werden ebenfalls 

untersucht werden. 

Grundzüge 

– Bahnbrechende Fertigungstechniken, wie biotechnologische Herstellung, additive 

Fertigung, industrielle, kollaborative, flexible und intelligente Robotik, 

humanintegrierte Fertigungssysteme (Human Integrated Manufacturing Systems – 

HIMS), die auch über ein EU-Netz industriell ausgerichteter Infrastrukturen gefördert 

werden, mit denen Dienste zur Beschleunigung des technologischen Wandels und der 

Übernahme durch die EU-Industrie bereitgestellt werden;  
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– bahnbrechende Innovationen, die sich über die ganze Wertschöpfungskette hinweg 

verschiedene Grundlagentechnologien zunutze machen. Dazu gehören beispielsweise 

konvergierende Technologien, künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge, Datenanalyse, 

Steuertechnologien, Sensortechnologien, industrielle, kollaborative und intelligente 

Robotik, menschenzentrierte Systeme, biotechnologische Fertigung, fortgeschrittene 

Batterien-, Wasserstoff- (einschließlich Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen) und 

Brennstoffzellentechnologie sowie fortgeschrittene Plasma- und Lasertechnologie; 

– Fähigkeiten, Arbeitsplätze und Unternehmen, die an die neuen Technologien 

vollständig angepasst sind und mit den europäischen sozialen Werten in Einklang 

stehen; 

– flexible, hochpräzise, fehlerfreie, schadstoffbelastungs- und abfallarme, nachhaltige und 

klimaneutrale kognitive Anlagen, die dem Konzept der Kreislaufwirtschaft entsprechen, 

sowie intelligente und energieeffiziente Fertigungssysteme, die auf die Anforderungen 

der Kunden abgestimmt sind;  

– bahnbrechende Innovationen in Techniken zur Exploration von Baustellen im Hinblick 

auf die vollständige Automatisierung für den Zusammenbau vorgefertigter Bauteile an 

Ort und Stelle. 

4.2.2. Digitale Schlüsseltechnologien  

Wesentlich für eine wettbewerbsfähige, bürgerorientierte und soziale EU sind die Pflege und 

autonome Entwicklung leistungsstarker Konzeptions- und Produktionskapazitäten in digitalen 

Kerntechniken, wie Mikro- und Nanoelektronik, Mikrosysteme, Photonik, Software und 

cyber-physische Systeme, sowie deren Integration, aber auch fortgeschrittene Werkstoffe für 

diese Anwendungen.  

Grundzüge 

– Mikro- und Nanoelektronik, einschließlich Konzeptions- und Verarbeitungskonzepte, 

Bauteile und Fertigungsanlagen, die den spezifischen Anforderungen des digitalen 

Wandels und der globalen Herausforderungen unter den Gesichtspunkten Leistung, 

Funktionalität, Energie- und Materialverbrauch und Integration genügen;  
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– effiziente und sichere Sensor- und Betätigungstechnologien und deren Mitintegration in 

Rechnereinheiten als Voraussetzung für Industrie und Internet der Dinge, einschließlich 

innovativer Lösungen mit flexiblen und anpassungsfähigen Werkstoffen für eine 

nutzerfreundliche Interaktion mit den Objekten; 

– Technologien als Ergänzung oder Alternative zur Nanoelektronik wie integrierte 

Quanteninformatik, ‑kommunikation und ‑sensorik sowie neuromorphe 

Rechnerkomponenten und Spintronik;  

– Rechnerarchitekturen, Rechenbeschleuniger und Niedrigenergieprozessoren für eine 

große Bandbreite von Anwendungen, einschließlich neuromorpher Rechner für 

Anwendungen der künstlichen Intelligenz, modernster Rechner, Digitalisierung der 

Industrie, Big Data und Cloud-Computing, intelligenter Energie sowie vernetzter und 

automatisierter Mobilität; 

– Computer-Hardwarekonzepte, die eine höchst vertrauenswürdige Ausführung 

sicherstellen – mit bereits konzeptuell vorgesehenen Datenschutz- und 

Sicherheitsmaßnahmen für Datenein- und ‑ausgabe, Quanteninformatik sowie 

Verarbeitung von Anweisungen und angemessene Mensch-Maschine-Schnittstellen; 

– Photonik-Technologien, die Anwendungen mit bahnbrechenden Neuerungen bezüglich 

Funktionalität, Integration und Leistung ermöglichen; 

– System- und Steuertechnik zur Unterstützung flexibler, entwicklungsfähiger und 

vollautonomer Systeme für vertrauenswürdige Anwendungen, die mit der physischen 

Welt und Menschen, auch in industriellen und sicherheitskritischen Bereichen, 

interagieren; 

– Softwaretechniken zur Verbesserung der Softwarequalität, der Cybersicherheit und der 

Zuverlässigkeit mit längerer Betriebsdauer, die es ermöglichen, die 

Entwicklungsproduktivität zu erhöhen sowie künstliche Intelligenz und Resilienz 

bereits konzeptuell in die Software und deren Architektur einzubauen; 

– neu entstehende Technologien als Erweiterung von Digitaltechniken. 
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4.2.3 Neu entstehende Schlüsseltechnologien 

Schlüsseltechnologien bergen nachweislich das Potenzial, Innovation innerhalb von Sektoren, 

aber auch sektorübergreifend zu fördern1. Um die Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien 

zu erleichtern und weitere Innovationen voranzutreiben, müssen transformative 

Forschungsthemen ermittelt und von der ersten Sondierungsphase bis zur Phase der 

Demonstration im Rahmen von Pilotanwendungen unterstützt werden. Außerdem müssen neu 

entstehende, oftmals interdisziplinäre Gemeinschaften Unterstützung erhalten, damit sie die 

kritische Masse erreichen können, die ihnen ermöglicht, vielversprechende Technologien bis 

zur Ausreifung systematisch weiterzuentwickeln. Das Ziel besteht darin, neu entstehende 

Schlüsseltechnologien auf einen Reifegrad zu bringen, der es ermöglicht, sie in Fahrpläne für 

industrielle Forschung und Innovation aufzunehmen. 

Grundzüge 

– Unterstützung für künftige und sich abzeichnende Trends bei Schlüsseltechnologien; 

– Unterstützung für neu entstehende Gemeinschaften, von Anbeginn unter Einbeziehung 

eines menschenzentrierten Konzepts; 

– Einschätzung des disruptiven Potenzials neu entstehender Industrietechnologien und 

ihrer Folgen für den Menschen, die Industrie, die Gesellschaft und die Umwelt, 

Schaffung von Schnittstellen zu Fahrplänen der Industrie; 

– Erweiterung der industriellen Basis für den Einsatz von Technologien und Innovationen 

mit bahnbrechendem Potenzial, einschließlich der Entwicklung der Humanressourcen 

und im globalen Kontext. 

                                                
1  Bericht „Re-finding Industry – Defining Innovation“ der hochrangigen Strategiegruppe 

zu industriellen Technologien, Brüssel, April 2018. 
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4.2.4. Fortgeschrittene Werkstoffe 

Die EU ist auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Werkstoffe und der damit 

zusammenhängenden Prozesse, auf die 20 % ihrer Industriebasis entfallen, weltweit führend; 

durch die Weiterverarbeitung von Rohstoffen bilden diese Prozesse die Grundlage für nahezu 

alle Wertschöpfungsketten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Nachfrage der Bürger 

nach nachhaltigen, sicheren und fortgeschrittenen Werkstoffen zu befriedigen, muss die EU in 

die Erforschung neuer Werkstoffe – einschließlich biobasierter Werkstoffe und 

ressourceneffizienter innovativer Baustoffe – investieren, die Dauerhaftigkeit und 

Recycelbarkeit der Materialien verbessern, deren CO₂- und ökologischen Fußabdruck 

verringern und eine sektorübergreifende industrielle Innovation fördern, indem neue 

Anwendungen in allen Industriesektoren unterstützt werden. Außerdem haben 

fortgeschrittene Werkstoffe erhebliche Auswirkungen in Bezug auf die Bedürfnisse der 

Bürgerinnen und Bürger. 

Grundzüge 

– Werkstoffe (einschließlich Polymere, Bio- und Nanomaterialien, zweidimensionale und 

intelligente Materialien sowie Werkstoffe aus unterschiedlichen Materialien 

(einschließlich Lignozellulosen), Verbundwerkstoffe, Metalle und Legierungen) und 

fortgeschrittene Werkstoffe (z. B. Quantenmaterialien, intelligente Werkstoffe, 

photonische Materialien, Supraleiter), die so konzipiert sind, dass sie neue 

Eigenschaften und Funktionen aufweisen und rechtliche Anforderungen erfüllen (ohne 

während ihres gesamten Lebenszyklus, von der Herstellung über die Verwendung bis 

zum Ende der Lebensdauer, zu einer verstärkten Umweltbelastung zu führen);  

– integrierte Werkstoffprozesse und ‑produktion nach einem kundenorientierten und 

ethischen Konzept, einschließlich pränormativer Tätigkeiten und Lebenszyklusanalyse, 

Rohstoffbeschaffung und ‑management, Dauerhaftigkeit, Wiederverwendbarkeit und 

Recycelbarkeit, Sicherheit, Bewertung der Risiken für Mensch und Umwelt und 

Risikomanagement;  

– Entwicklung fortgeschrittener Werkstoffe etwa durch Charakterisierung (z. B. für die 

Qualitätssicherung), Modellierung und Simulierung, Pilotierung und Hochskalierung; 
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– ein EU-Innovationsökosystem von durch Networking entstandenen, allen einschlägigen 

Beteiligten zugänglichen Technologieinfrastrukturen1, die im Einvernehmen mit den 

Mitgliedstaaten festgelegt und priorisiert werden und mit denen Dienste zur 

Beschleunigung des technologischen Wandels und der Übernahme durch die EU-

Industrie, vor allem durch KMU, bereitgestellt werden; dies erstreckt sich auf alle 

Schlüsseltechnologien, die als Wegbereiter für Innovationen auf dem Gebiet der 

Werkstoffe benötigt werden; 

– Lösungen, die aus Gründen des kulturellen Erbes, der Konzeption, der Architektur und 

der allgemeinen Kreativität auf fortgeschrittenen Werkstoffen beruhen und stark am 

Nutzer ausgerichtet sind, um für die Industriesektoren und die kreativen 

Wirtschaftszweige einen Mehrwert zu schaffen. 

4.2.5. Künstliche Intelligenz und Robotik 

Einer der Megatrends besteht darin, intelligente und vernetzte Objekte und Geräte zu 

entwickeln. Forscher und Innovatoren entwickeln künstliche Intelligenz (KI) und bieten in der 

Robotik und anderen Bereichen Anwendungen, von denen entscheidende Impulse für das 

künftige Wirtschafts- und Produktivitätswachstum ausgehen. In anderen Teilen des 

Rahmenprogramms werden diese Schlüsseltechnologien im Zusammenhang mit vielen 

Sektoren, wie Gesundheit, Fertigung, Schiffsbau, Bauwesen, Dienstleistungsbranche und 

Landwirtschaft, genutzt und weiterentwickelt. Die Entwicklungen von KI müssen offen in der 

gesamten EU durchgeführt werden, die Sicherheit und die gesellschaftliche und ökologische 

Vertretbarkeit der auf künstlicher Intelligenz beruhenden Anwendungen sicherstellen, von 

Anbeginn ethischen Aspekten Rechnung tragen, die Risiken bewerten und das Potenzial für 

böswillige Nutzung sowie für die unbeabsichtigte Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, 

Rasse oder Behinderung verringern. Zudem muss sichergestellt sein, dass die KI in einem gut 

abgestimmten Rahmen unter Achtung der Werte und der ethischen Grundsätze der EU und 

der Grundrechtcharta der Europäischen Union entwickelt wird. Dieses Programm wird durch 

Tätigkeiten ergänzt, die im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ vorgesehen wurden. 

                                                
1  Hierbei handelt es sich um öffentliche oder private Einrichtungen, die Ressourcen und 

Dienstleistungen vorrangig für die europäische Industrie zur Verfügung stellen, damit 
Schlüsseltechnologien und ‑produkte getestet, validiert und demonstriert werden 
können. Solche Infrastrukturen können „an einem einzigen Standort angesiedelt“, 
„virtuell“ oder „verteilt“ sein und müssen in einem Mitgliedstaat oder einem mit dem 
Programm assoziierten Drittland registriert sein. 
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Grundzüge 

– Wegbereitende KI-Techniken, wie erklärbare KI, ethische KI, vom Menschen 

gesteuerte KI, unbeaufsichtigtes maschinelles Lernen, Dateneffizienz und 

fortgeschrittene Mensch-Maschine- und Maschine-Maschine-Interaktionen;  

– sichere, intelligente, kollaborative und effiziente Robotik sowie komplexe eingebettete 

und autonome Systeme;  

– menschenzentrierte KI-Techniken für KI-gestützte Lösungen;  

– von offener Zusammenarbeit getragene, europaweite Entwicklung und entsprechendes 

Networking in Bezug auf Forschungskompetenzen im Bereich KI sowie Entwicklung 

der Kapazitäten für geschlossene Tests; 

– Einsatz von KI und Robotik zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen und 

zur Inklusion ausgegrenzter Personen; 

– Technologien für offene KI-Plattformen, einschließlich Software-Algorithmen, 

Datenarchive, agentenbasierte Systeme, Robotik und autonome Systemplattformen. 

4.2.6. Internet der nächsten Generation  

Das Internet hat sich zu einem Dreh- und Angelpunkt für den digitalen Wandel in allen 

Bereichen unserer Wirtschaft und Gesellschaft entwickelt. Von der EU müssen die 

entscheidenden Impulse für das Internet der nächsten Generation ausgehen, damit ein 

Ökosystem entsteht, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt und das mit unseren 

gesellschaftlichen und ethischen Werten im Einklang steht. Investitionen in Technologien und 

Software für das Internet der nächsten Generation werden die industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit der EU in der Weltwirtschaft stärken. Eine möglichst optimale 

unionsweite Einführung lässt sich nur realisieren, wenn die interessierten Kreise in großem 

Maßstab zusammenarbeiten. Ferner sollten ethische Normen zur Regelung des Internets der 

nächsten Generation in Betracht gezogen werden. 
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Grundzüge 

– Technologien und Systeme für vertrauenswürdige und energieeffiziente intelligente 

Netz- und Diensteinfrastrukturen (Konnektivität über 5G hinaus, softwaredefinierte 

Infrastrukturen, Internet der Dinge, System der Systeme, Cloud-Infrastrukturen, 

optische Netze der nächsten Generation, Quanten, kognitive Clouds und Quanten-

Internet, Integration in die Nachrichtenübertragung durch Satelliten), für Echtzeit-

Fähigkeiten, Virtualisierung und dezentrales Management (ultraschnelle und flexible 

Funkfrequenzen, modernste Rechner, gemeinsame Kontexte und gemeinsames Wissen), 

um eine skalierbare, effiziente, zuverlässige und vertrauenswürdige Netzwerkleistung 

sicherzustellen, die für den massiven Einsatz von Diensten geeignet ist; 

– Anwendungen und Dienste des Internets der nächsten Generation für Verbraucher, 

Industrie und Gesellschaft, die auf Vertrauen, Fairness, Interoperabilität, besserer 

Datenkontrolle durch die Nutzer, transparentem Sprachzugang, neuen multimodalen 

Interaktionskonzepten, einem inklusiven und in hohem Maße personalisierten Zugang 

zu Objekten, Informationen und Inhalten – auch immersive und vertrauenswürdige 

Medien, soziale Medien und soziale Netze sowie Geschäftsmodelle für Transaktionen 

und Dienstleistungen über geteilte Infrastrukturen – beruhen; 

– softwarebasierte Middleware, einschließlich „Distributed-Ledger-Technologien“ 

(z. B. Blockchains) für hochgradig verteilte Umgebungen, die das Datenmapping und 

den Datentransfer über Hybridinfrastrukturen mit inhärentem Datenschutz vereinfacht 

und, ausgehend vom freien Fluss von Daten und Wissen, künstliche Intelligenz, 

Datenanalyse sowie Sicherheit und Kontrolle in Internetanwendungen und ‑dienste 

einbettet. 
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4.2.7. Fortgeschrittene Rechensysteme und Big Data 

Hochleistungsrechnen und Big Data sind aus der neuen globalen Datenwirtschaft, in der 

höhere Rechenleistungen ein Wettbewerbsvorteil sind, nicht mehr wegzudenken. Das 

Hochleistungsrechnen und die Massendatenanalytik sind in der gesamten EU zu unterstützen; 

sie sind für die politische Entscheidungsfindung, die wissenschaftliche Führung, Innovation 

und industrielle Wettbewerbsfähigkeit sowie zur Wahrung der nationalen Souveränität unter 

Beachtung ethischer Fragen unverzichtbar. Diese Tätigkeiten werden durch Tätigkeiten im 

Rahmen des Programms „Digitales Europa“ ergänzt. 

Grundzüge 

– Hochleistungsrechnen (HPC): Schlüsseltechnologien und ‑systeme der nächsten 

Generation im Exascale- und Post-Exascale-Maßstab (z. B. Mikroprozessoren, 

Software, Systemintegration mit niedrigem Energieverbrauch); Algorithmen, Codes und 

Anwendungen sowie Analysewerkzeuge und Testläufe; industrielle Pilottestanlagen und 

Dienste; Unterstützung von Forschung und Innovation – und vorzugsweise Beteiligung 

aller Mitgliedstaaten daran – für eine weltweite Spitzen-HPC-Infrastruktur, 

einschließlich der ersten hybriden HPC/Quanteninformatik-Infrastruktur, und für 

gemeinsame Dienste in der EU; 

– Massendaten: Höchstleistungs-Datenanalytik; datenschutzfreundliche Voreinstellungen 

(„eingebauter Datenschutz“) in der Analyse personenbezogener und vertraulicher 

Massendaten; Technologien für vollmaßstäbliche Datenplattformen im Hinblick auf die 

Wiederverwendung von Industriedaten, personenbezogenen Daten und offenen Daten; 

Datenmanagement, Interoperabilität und Verknüpfungswerkzeuge; Datenanwendungen 

im Hinblick auf globale Herausforderungen; Verfahren für die Datenwissenschaft; 

– Verringerter CO₂‑Fußabdruck von IKT-Prozessen – hierunter fallen Hardware, 

Architektur, Kommunikationsprotokolle, Software, Sensoren, Netze, Speicher- und 

Datenzentren sowie standardisierte Bewertungen.  
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4.2.8. Kreislauforientierte Industrie 

Europa nimmt in dem globalen Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft eine Vorreiterrolle 

ein. Daher sollte sich Europas Industrie zu einer kreislauforientierten Industrie entwickeln: 

Ressourcen, Werkstoffe und Produkte sollten sehr viel länger als heute ihren Wert 

aufrechterhalten und sogar am Anfang neuer Wertschöpfungsketten stehen. Dabei müssen die 

Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden. 

Auch in der Kreislaufwirtschaft werden Primärrohstoffe nach wie vor eine wichtige Rolle 

spielen, weshalb es auf deren nachhaltige Beschaffung, Verwendung und Produktion 

ankommt. Es muss für einen sicheren und nachhaltigen Werkstoffkreislauf gesorgt werden. 

Darüber hinaus sollten ganz neue Werkstoffe, einschließlich biobasierter Materialien, 

Produkte und Prozesse für den Wirtschaftskreislauf konzipiert werden. Der Aufbau einer 

Kreislaufwirtschaft bietet Europa verschiedene Vorteile: Sie führt zu einer sicheren, 

nachhaltigen und erschwinglichen Versorgung mit Rohstoffen, was die Industrie wiederum 

vor Rohstoffknappheit und Preisschwankungen schützt. Sie bringt zudem neue 

Geschäftsmöglichkeiten und innovative Ideen für eine ressourcen- und energieeffizientere 

Produktion hervor. Auf die Entwicklung weniger gefährlicher Stoffe ausgerichtete Forschung 

und Entwicklung wird unterstützt und vorangetrieben. 

Ziel ist die Entwicklung erschwinglicher und bahnbrechender Innovationen sowie die 

Einführung einer Kombination aus fortgeschrittenen Technologien und Prozessen, damit der 

Wert aller Ressourcen optimal ausgeschöpft werden kann. 

Grundzüge 

– Industrielle Symbiosen über Sektoren und urbane Gemeinschaften hinweg mit 

Ressourcenströmen zwischen Anlagen; Prozesse und Werkstoffe für Transport, 

Transformation, Wiederverwendung und Lagerung von Ressourcen in Kombination mit 

der Valorisierung von Nebenprodukten, Abfall, Abwasser und CO₂; 

– Valorisierung und Lebenszyklusanalyse von Material- und Produktströmen unter 

Einsatz alternativer Ressourcen, der Ressourcenkontrolle, Materialverfolgung und 

Sortierung (auch von validierten Prüfverfahren und Instrumenten zur Bewertung der 

Risiken für Mensch und Umwelt); 
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– umweltgerecht gestaltete Produkte, Dienstleistungen und neue Geschäftsmodelle für 

eine verbesserte Lebenszyklus-Leistung, Dauerhaftigkeit und Aufwertung sowie für 

Erleichterungen bei Reparatur, Rückbau, Wiederverwendung und Recycling; 

– wirksame Recyclingindustrie, Maximierung des Potenzials und der Sicherheit von 

Sekundärmaterialien und Minimierung der Verschmutzung (ungiftiger 

Werkstoffkreislauf), der Qualitätsherabstufung sowie der Qualitätsausfälle nach 

Behandlung; 

– Eliminierung oder – wenn es keine Alternativen gibt – sichere Handhabung 

bedenklicher Stoffe in der Produktion und in den Phasen am Ende des Lebenszyklus; 

sicherer Ersatz sowie sichere und kosteneffiziente Produktionstechniken; 

– nachhaltige Versorgung mit Rohstoffen und deren Ersatz, einschließlich kritischer 

Rohstoffe, über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. 

4.2.9. CO₂-arme und saubere Industrie  

Die Wettbewerbsfähigkeit der Industriesektoren, auch energieintensiver Branchen wie der 

Stahlindustrie, die Millionen Arbeitsplätze bieten, ist für den Wohlstand unserer 

Gesellschaften von zentraler Bedeutung. Allerdings sind diese Sektoren für 20 % der globalen 

Treibhausgasemissionen und für große Umweltbelastungen verantwortlich (mit Schadstoffen 

in Luft, Wasser und Boden). 

Bahnbrechende Technologien, mit denen sich – häufig in Kombination mit den vorstehend 

genannten Technologien der Kreislaufwirtschaft – die Treibhausgas- und 

Schadstoffemissionen sowie der Energiebedarf der EU deutlich reduzieren lassen, werden 

starke industrielle Wertschöpfungsketten und revolutionäre Fertigungskapazitäten 

hervorbringen und die globale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie verbessern. Gleichzeitig 

leisten sie wichtige Beiträge zu unseren Klimaschutz- und Umweltzielen. 
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Grundzüge 

– Prozesstechnologien, einschließlich Wärme- und Kältetechnik, digitale Werkzeuge, 

Automatisierung und großmaßstäbliche Demonstrationen für die Prozessleistung sowie 

Ressourcen- und Energieeffizienz; deutliche Reduzierung oder Vermeidung von 

Industrieemissionen von Treibhausgasen und Schadstoffen, auch von Feinstaub; 

– Valorisierung der CO₂-Emissionen der Industrie und anderer Sektoren; 

– Umwandlungstechnologien für die nachhaltige Nutzung von Kohlenstoffquellen zur 

Erhöhung der Ressourceneffizienz und Verringerung der Emissionen, einschließlich 

hybrider Energiesysteme für die Industrie und die Energiebranche mit einem 

Dekarbonisierungspotenzial; 

– Elektrifizierung und Nutzung unkonventioneller Energiequellen innerhalb von 

Industrieanlagen sowie Energie- und Ressourcentausch zwischen Industrieanlagen 

(etwa über industrielle Symbiosen); 

– Industrieprodukte, die über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg Produktionsprozesse 

erfordern, die keine oder nur geringe CO₂-Emissionen verursachen. 

4.2.10. Weltraumtätigkeiten, einschließlich Erdbeobachtung  

EU-Weltraumsysteme und ‑dienste reduzieren Kosten und erhöhen die Effizienz, bieten 

Lösungen für gesellschaftliche Herausforderungen, erhöhen die gesellschaftliche Resilienz, 

tragen zur Beobachtung und Eindämmung des Klimawandels bei und fördern eine 

wettbewerbsfähige und nachhaltige Wirtschaft. Die EU hat mit ihrer Unterstützung 

wesentlich zur Realisierung dieser Vorteile und Wirkungen beigetragen. Forschung und 

Innovation sollten auch zur Weiterentwicklung des Weltraumprogramms der Union beitragen, 

das seine Spitzenposition behaupten muss. 
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Die EU wird Synergien zwischen den Weltraum- und Schlüsseltechnologien fördern 

(fortgeschrittene Fertigung, Internet der Dinge, Big Data, Photonik, Quantentechnologie, 

Robotik und künstliche Intelligenz); dynamische, unternehmerische und wettbewerbsfähige 

vor- und nachgelagerte Raumfahrtbranchen – einschließlich Industrie und KMU – 

unterstützen, die Nutzung von Raumfahrttechnik, ‑daten und ‑diensten in anderen Sektoren 

fördern, dazu beitragen, dass die strategische und sichere Zugänglichkeit und Nutzung des 

Weltraums ohne technologische Abhängigkeiten sichergestellt ist, und Maßnahmen zum 

Aufbau von Kapazitäten unterstützen. Die Tätigkeiten werden grundsätzlich einem Fahrplan 

folgen, den ESA-Harmonisierungsprozess sowie relevante Initiativen der Mitgliedstaaten 

berücksichtigen und im Einklang mit der Verordnung zur Aufstellung des 

Weltraumprogramms der Union von der ESA und der Agentur der EU für das 

Weltraumprogramm durchgeführt werden. Mit dem den Weltraum betreffenden Teil werden 

jedoch auch Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen nach dem Bottom-up-Prinzip 

unterstützt, um das Entstehen neuer Weltraumtechnologien zu ermöglichen.  

Eine umfassendere Einführung, Nutzung und Aktualisierung neuer Technologien sowie 

weitere Forschung und Innovation sind notwendig, um Lücken in der Erdbeobachtung an 

Land und auf See sowie in der Atmosphäre zu schließen (z. B. gesunde Meere und Ozeane, 

Schutz von Ökosystemen), wobei Copernicus und andere einschlägige europäische 

Programme als wichtige Quellen und das Globale Überwachungssystem für 

Erdbeobachtungssysteme (GEOSS) und dessen europäische Komponente EuroGEOSS zur 

Koordinierung genutzt werden sollten. 

Grundzüge 

– Europäische globale Satellitennavigationssysteme (Galileo und EGNOS): innovative 

Anwendungen, globale Einführung, auch mit internationalen Partnern, Lösungen zur 

Verbesserung der Robustheit, Authentifizierung, Diensteintegrität, Entwicklung 

grundlegender Elemente wie Chipsätze, Empfänger und Antennen, Nachhaltigkeit von 

Lieferketten zu kostengünstigen und erschwinglichen Bedingungen, neue Technologien 

(z. B. Quantentechnologien, optische Links, neu programmierbare Nutzlasten) im 

Hinblick auf die tragfähige Nutzung von Diensten zur Bewältigung der 

gesellschaftlichen Herausforderungen. Entwicklung von Systemen der nächsten 

Generation zur Bewältigung neuer Herausforderungen, wie Sicherheit oder autonomes 

Fahren; 
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– Europäisches Erdbeobachtungsprogramm (Copernicus): vollumfängliche Ausnutzung 

der Politik des unbeschränkten, freien und offenen Datenzugangs, Entwicklung 

innovativer Anwendungen, europa- und weltweite Einführung, einschließlich durch 

Akteure aus nicht weltraumbezogenen Bereichen und internationale Partnerschaften, 

notwendige Forschung zur Fortsetzung, Verbesserung und Ausweitung zentraler 

Dienste und Forschungstätigkeiten zur Assimilation und Auswertung von 

Raumfahrtdaten, Robustheit und Weiterentwicklung von Diensten, Nachhaltigkeit der 

Lieferketten, Sensoren, Systeme und Konzepte von Missionen (z. B. Höhenplattformen, 

Drohnen, leichte Satelliten); Kalibrierung und Validierung; nachhaltige Nutzung von 

Diensten und Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen; 

Datenverarbeitungstechniken, einschließlich Big Data, Rechenressourcen und 

algorithmische Werkzeuge, zur Erdbeobachtung. Entwicklung von Systemen der 

nächsten Generation zur Bewältigung von Herausforderungen, wie Klimawandel, 

Polargebiete und Sicherheit; Erweiterung des Produkt- und Dienstportfolios von 

Copernicus; 

– Weltraumlageerfassung: weitere Entwicklungen zur Unterstützung robuster EU-

Kapazitäten zur Überwachung und Prognose der Weltraumlage, z. B. Weltraumwetter 

einschließlich Strahlenrisiko, Weltraumschrott und erdnahe Objekte. Entwicklung von 

Sensortechnologie und neuen Dienstekonzepten, wie Weltraumverkehrsmanagement, 

Anwendungen und Dienste zur Sicherung kritischer Infrastrukturen im Weltraum und 

auf der Erde; 

– sichere Satellitenkommunikation für staatliche Akteure in der EU: Lösungen für 

staatliche Nutzer zur Unterstützung der Unabhängigkeit der EU, einschließlich der 

entsprechenden Nutzergeräte und Architektur-, Technologie- und Systemlösungen für 

die Weltraum- und Bodeninfrastruktur; 

– Satellitenkommunikation für Bürger und Unternehmen: Integration kosteneffizienter, 

fortgeschrittener Satellitenkommunikation in die terrestrischen Netze zur Vernetzung 

von Ressourcen und Menschen in unterversorgten Gebieten im Rahmen der 

allgegenwärtigen, auf 5G beruhenden Konnektivität, des Internets der Dinge und 

Leistung von Beiträgen zur Internetinfrastruktur der nächsten Generation. 

Verbesserungen beim Bodensegment sowie der Nutzerausrüstung, Standardisierung und 
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Interoperabilität sowie Vorbereitung einer satellitengestützten zentralen 

Quantenkommunikation zur Sicherstellung der industriellen Führungsrolle der EU;  
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– Unabhängigkeit sowie Tragfähigkeit der Lieferkette: größere technologische Reife der 

Satelliten und Trägerraketen; Einrichtungen für die Produktion und das Testen der 

entsprechenden Weltraum- und Bodensegmente, ergänzend zur ESA. Zur Sicherung der 

technologischen Führung und Autonomie der EU größere Tragfähigkeit der Lieferkette 

zu kostengünstigen und erschwinglichen Bedingungen, verringerte Abhängigkeit von 

kritischen Weltraumtechnologien, die nicht aus der EU stammen, sowie mehr 

Erkenntnisse darüber, wie Weltraumtechnologien anderen Wirtschaftssektoren 

Lösungen anbieten können und umgekehrt;  

– Weltraumsysteme: Dienste für die Validierung und Demonstration im Orbit, 

einschließlich Mitfluggelegenheiten für leichte Satelliten; Demonstration im Weltraum 

in Bereichen wie Hybridsatelliten, intelligente oder wieder konfigurierbare Satelliten, 

Orbit-Dienste, Fertigung und Zusammenbau im Orbit, Energieversorgung über 

diversifizierte Quellen; neue Industrieprozesse und Fertigungsmittel; Bodensysteme; 

bahnbrechende Innovationen und Technologietransfer in Bereichen wie Recycling, 

umweltbezogene Weltraumtechnologie, nachhaltige und friedliche Nutzung von 

Weltraumressourcen, künstliche Intelligenz, Robotik, Digitalisierung, Kosteneffizienz, 

Miniaturisierung;  

– Zugang zum Weltraum: innovative Technologien zur Verbesserung der technischen 

Kompatibilität und der wirtschaftlichen Effizienz europäischer Weltraumstartsysteme 

für den Start von Satelliten der Europäischen Union: kostengünstige 

Produktionsprozesse, im Interesse der Kostensenkung Technologien und Konzepte für 

wiederverwendbare Trägerraketen; Bodensegmentkonzepte für künftige Trägerraketen 

und Anpassung vorhandener Bodeninfrastruktur (z. B. Digitalisierung, fortgeschrittenes 

Datenmanagement); innovative Raumtransportleistungen/-konzepte, einschließlich 

Startsysteme für leichte Satelliten (z. B. Mikro-Trägerraketen), ergänzend zur ESA; 

– Weltraumwissenschaft: Nutzung der wissenschaftlichen Daten aus Wissenschafts- und 

Erkundungsmissionen, kombiniert mit der Entwicklung innovativer Instrumente in 

einem internationalen und interdisziplinären Umfeld; Beitrag zu wissenschaftlichen 

Vorläufermissionen für die Entwicklung des Weltraumprogramms. 
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5. CLUSTER „KLIMA, ENERGIE UND MOBILITÄT“  

5.1. Hintergrund  

An der Schnittstelle zwischen Forschung und Innovation in Klima-, Energie- und 

Mobilitätsfragen wird eine der wichtigsten globalen Herausforderungen für die Nachhaltigkeit 

und die Zukunft unserer Umwelt, der Wirtschaft und unserer Lebensweise auf hochintegrierte 

und effiziente Weise angegangen.  

Um die Ziele des Übereinkommens von Paris zu verwirklichen, wird die EU den Übergang zu 

klimaneutralen, ressourceneffizienten und widerstandsfähigen Volkswirtschaften und 

Gesellschaften vollziehen müssen. Dies wird mit tiefgreifenden Veränderungen in den 

Bereichen Technologie, Prozesse, Produkte und Dienstleistungen sowie in der Art und Weise, 

in der Unternehmen und Verbraucher handeln, einhergehen. Die Umstellung des 

Energiemarkts wird durch die Interaktion von Technologie, Infrastruktur und Markt sowie 

politischen Rahmen und Regelungsrahmen, einschließlich neuer Formen der Governance, 

erfolgen. Die Fortsetzung der Anstrengungen, den Temperaturanstieg auf 1,5° C zu 

begrenzen, macht rasche Fortschritte bei der Dekarbonisierung in den Bereichen Energie, 

Verkehr, Gebäude, Industrie und Landwirtschaft erforderlich. Neue Impulse sind notwendig, 

um das Tempo bahnbrechender Entwicklungen der nächsten Generation sowie die 

Demonstration und Einführung kosteneffizienter innovativer Technologien und Lösungen zu 

beschleunigen, auch unter Nutzung der Möglichkeiten, die Digital-, Bio- und 

Raumfahrttechnik sowie Schlüsseltechnologien und fortgeschrittene Werkstoffe bieten. All 

dies erfolgt nach einem integrierten Ansatz im Rahmen von „Horizont Europa“, der die 

Verringerung der CO₂-Emissionen, Ressourceneffizienz, Verbesserungen bei Verwertung, 

Wiederverwendung und Recycling, die Verringerung der Luftverschmutzung, den Zugang zu 

Rohstoffen und die Kreislaufwirtschaft umfasst. 
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Fortschritte in diesen Bereichen – aber auch über die gesamte Bandbreite der EU-Industrie, 

darunter Energieinfrastrukturen, Verkehr, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Gebäude, 

industrielle Prozesse und Produktverwendung sowie Abfallbewirtschaftung und Recycling1 – 

werden weitere Anstrengungen erfordern, um die Mechanismen und die Dynamik des 

Klimawandels und die damit verbundenen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft 

besser zu verstehen, wobei Synergien mit Tätigkeiten auf regionaler und nationaler Ebene, 

anderen Arten von EU-Maßnahmen und der internationalen Zusammenarbeit, auch durch die 

Innovationsmission, genutzt werden. 

In den letzten zehn Jahren gab es in der Klimaforschung erhebliche Fortschritte, insbesondere 

bei Beobachtung und Datenassimilation sowie Klimamodellierung. Gleichwohl sind aufgrund 

der Komplexität des Klimasystems und der Notwendigkeit, die Umsetzung des 

Übereinkommens von Paris, der Nachhaltigkeitsziele und der EU-Politik zu unterstützen, 

verstärkte Anstrengungen notwendig, um die noch vorhandenen Wissenslücken zu schließen, 

die räumliche und die zeitliche Detailgenauigkeit der Klimaforschung weiter zu verbessern 

und dabei für eine angemessene Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern und anderen 

Akteuren zu sorgen. 

Die EU hat in der Strategie für die Energieunion einen umfassenden politischen Rahmen mit 

verbindlichen Zielen, Rechtsakten sowie Forschungs- und Innovationstätigkeiten festgelegt, 

die darauf abzielen, effiziente, auf erneuerbarer und alternativer Energie basierende 

Energieerzeugungssysteme zu entwickeln und einzusetzen2.  

Der Verkehr, einschließlich Fahrzeuge, ermöglicht die für einen integrierten europäischen 

Binnenmarkt, territorialen Zusammenhalt und eine offene und inklusive Gesellschaft 

notwendige Mobilität von Menschen und Gütern. Gleichzeitig kann der Verkehr in Bezug auf 

die menschliche Gesundheit, Verkehrsüberlastungen, Klima, Boden-, Wasser- und 

Luftqualität und Lärmbelastung sowie Sicherheit erhebliche Auswirkungen haben und 

dadurch zahlreiche vorzeitige Todesfälle sowie erhöhte sozioökonomische Kosten 

verursachen. Die Nachfrage nach Waren und Mobilität wird weiter steigen. Daher werden zur 

Überbrückung der steigenden Nachfrage innovative Lösungen für sauberere und effizientere 

Mobilitäts- und Verkehrssysteme benötigt, die zudem sauber, sicher, intelligent, geschützt, 

                                                
1  Auf die deutliche Senkung der Treibhausgasemissionen in anderen Sektoren wird in 

anderen Teilen des Pfeilers II sowie generell im Programm „Horizont Europa“ 
eingegangen. 

2  Der Begriff „alternative Energie“ bezieht sich nicht auf Kernenergie. 
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geräuscharm, zuverlässig, barrierefrei, inklusiv und erschwinglich sein müssen und nahtlos 

integrierte Tür-zu-Tür-Dienste für alle anbieten.  
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Beide Sektoren sind wichtige Triebkräfte für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und 

das Wachstum in Europa. Der Verkehrssektor ist für die Wirtschaft und als Wirtschaftszweig 

von grundlegender Bedeutung, denn die EU belegt im Bereich der Konzeption und Fertigung 

von Straßen- und Schienenfahrzeugen, Flugzeugen und Schiffen weltweit eine 

Führungsposition. Er umfasst ein komplexes Netz, dem etwa 1,2 Millionen private und 

öffentliche Unternehmen angehören, und zählt etwa 10,5 Millionen Beschäftigte. Auch für 

den internationalen Handel der EU spielt der Sektor eine wichtige Rolle: 2016 betrafen 

17,2 % der gesamten EU-Exporte von Dienstleistungen den Verkehrsbereich. Gleichzeitig 

sind in der EU mehr als zwei Millionen Menschen im Bereich der erneuerbaren Energien und 

der Energieeffizienz tätig, und die EU rangiert weltweit an zweiter Stelle, was die 

Patentierung innovativer umweltfreundlicher Energietechnologien angeht. 

Die Probleme, die sich im Energie- und Verkehrssektor stellen, gehen daher über die 

Notwendigkeit der Emissionsminderung hinaus. Es werden wirksame Lösungen benötigt, um 

auf die Veränderungen im Nutzerverhalten und in den Mobilitätsmustern, die Globalisierung, 

den zunehmenden internationalen Wettbewerb und die alternde, stärker städtische und immer 

vielfältigere Bevölkerung zu reagieren. Gleichzeitig bewirken die zunehmende Verbreitung 

von digitalen und weltraumgestützten Technologien, selbstfahrende Fahrzeuge, künstliche 

Intelligenz, Robotik, neue Marktakteure, disruptive Geschäftsmodelle und die erforderliche 

stärkere Widerstandsfähigkeit des Systems gegenüber vielfältigen Gefahren (auch 

Cyberbedrohungen) wesentliche Veränderungen und bringen Herausforderungen und 

Chancen für die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Energie- und Verkehrssektors mit 

sich. 

Inwiefern Städte funktionieren können, wird von der Technologie abhängen, und die 

Lebensqualität in den Städten wird sich im Spannungsfeld von Mobilität, Energie- und 

Ressourceneffizienz, Raumplanung und Flächennutzungswettbewerb bewegen. Diese 

Entwicklungen stellen auch im Hinblick auf die Tragfähigkeit der bestehenden Sozialmodelle 

und die gesellschaftliche Teilhabe, unter dem Gesichtspunkt der Inklusion und des Zugangs 

sowie der Erschwinglichkeit eine Herausforderung dar. 
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Die Suche nach neuen Möglichkeiten zur rascheren Einführung von auf erneuerbaren 

Energieträgern basierenden und energieeffizienten Technologien (einschließlich durch 

Zwischenträger wie Strom-zu-Gas und Wasserstoff) und anderen nichttechnologischen 

Lösungen für die Dekarbonisierung der europäischen Wirtschaft erfordert ebenfalls eine 

verstärkte Nachfrage nach Innovationen. Dies kann durch eine stärkere Bürgerteilhabe, die 

umweltgerechte Vergabe öffentlicher Aufträge sowie durch sozioökonomische und 

öffentliche Innovation gefördert werden und wird zu Konzepten führen, die weiter gefasst 

sind als die rein technologiebasierte Innovation. Darüber hinaus werden durch 

sozioökonomische Forschung – die sich u. a. auf Bedürfnisse und Verhaltensmuster der 

Nutzer, zukunftsgerichtete Maßnahmen, ökologische, regulatorische, wirtschaftliche, soziale, 

kulturelle und verhaltensbezogene Aspekte, Geschäftsszenarien und ‑modelle sowie auf die 

pränormative Forschung und Normung erstreckt – Maßnahmen gefördert, die der 

regulatorischen, finanziellen und sozialen Innovation, der Kompetenzbildung sowie der 

Einbindung und Teilhabe der Marktteilnehmer, Verbraucher und Bürger dienen. Die 

Verbesserung der Abstimmung, der Komplementarität und der Synergien zwischen nationalen 

und europäischen Forschungs- und Innovationsbemühungen durch Förderung des 

Informations-austauschs und der Zusammenarbeit zwischen EU-Ländern, Wirtschaftszweigen 

und Forschungseinrichtungen wird sich auf die Errungenschaften u. a. des SET-Plans und der 

Strategischen Forschungs- und Innovationsagenda für das Verkehrswesen (STRIA) stützen. 

Die Komplementarität zwischen diesem Cluster und dem EU-EHS-Innovationsfonds wird 

sichergestellt. 

Die Tätigkeiten im Rahmen dieses Clusters tragen insbesondere zur Verwirklichung der Ziele 

der Energieunion, der Verpflichtungen im Rahmen des Übereinkommens von Paris sowie der 

Ziele des digitalen Binnenmarkts und der Agenda für Arbeitsplätze, Wachstum und 

Investitionen, zur Stärkung der EU als globaler Akteur, zur neuen industriepolitischen 

Strategie der EU, zur Bioökonomie-Strategie, zum Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft, 

zur Europäischen Batterie-Allianz-Initiative, zur Rohstoffinitiative, zur Sicherheitsunion und 

zur städtischen Agenda sowie zur gemeinsamen EU-Agrarpolitik und zur Verringerung der 

Lärm- und Luftverschmutzung bei. 

Mit den Tätigkeiten wird ein direkter Beitrag zu folgenden Zielen für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) geleistet: Ziel 6 (Sauberes Wasser 

und Sanitärversorgung), Ziel 7 (Bezahlbare und saubere Energie), Ziel 9 (Industrie, 

Innovation und Infrastruktur), Ziel 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), Ziel 12 
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(Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster), Ziel 13 (Bekämpfung des 

Klimawandels). 
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5.2. Interventionsbereiche  

5.2.1. Klimaforschung und Lösungen für den Klimaschutz 

Die wirksame Umsetzung des Übereinkommens von Paris muss auf wissenschaftlichen 

Erkenntnissen beruhen; dies wiederum erfordert eine kontinuierliche Erweiterung unseres 

Wissens über das Erdklimasystem und die bestehenden Optionen für Minderungs- und 

Anpassungsmaßnahmen, was es ermöglicht, einen systematischen und umfassenden 

Überblick über die Herausforderungen und klimaverträglichen Möglichkeiten für Wirtschaft 

und Gesellschaft in der EU zu erhalten. Auf dieser Grundlage werden unter Berücksichtigung 

von Verhaltens-, Regulierungs-, Governance- und sozioökonomischen Aspekten 

wissenschaftlich fundierte Lösungen für einen kostenwirksamen Übergang zu einer 

klimaneutralen, klimaresistenten und ressourceneffizienten Gesellschaft entwickelt. 

Grundzüge  

– Wissensbasis zur Funktionsweise und künftigen Entwicklung des Erdklimasystems und 

der Lebensbedingungen sowie zu den damit verbundenen Auswirkungen, Risiken und 

klimaverträglichen Optionen; Wirksamkeit verschiedener Lösungen des Klimaschutzes 

und der Anpassung an den Klimawandel; 

– integrierte klimaneutrale Wege, Klimaschutzmaßnahmen und Strategien für alle 

Wirtschaftssektoren, die mit Analysen des Erdsystems, dem Übereinkommen von Paris 

und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen im Einklang stehen; 

– Klimamodelle, Projektionen und Techniken zur Verbesserung von Prognosekapazitäten 

und Klimadienstleistungen für Unternehmen, Behörden und Bürger, auch zu 

Querschnittsaspekten im Zusammenhang mit der Verbesserung der Luftqualität; 

– Anpassungswege und Unterstützungsstrategien für gefährdete Ökosysteme, städtische 

Gebiete, kritische Wirtschaftszweige und Infrastrukturen in der EU (auf 

lokaler/regionaler/nationaler Ebene), einschließlich verbesserter Instrumente für die 

Risikobewertung; Wasserkreislauf und Anpassung an den Klimawandel, 

z. B. Überflutungen und Wasserknappheit. 
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5.2.2. Energieversorgung  

Die EU strebt eine weltweite Führungsrolle bei erschwinglichen, sicheren und nachhaltigen 

Energietechnologien an, die ihre Wettbewerbsfähigkeit in globalen Wertschöpfungsketten 

und ihre Stellung auf Wachstumsmärkten verbessern. Die unterschiedlichen klimatischen, 

geografischen, ökologischen und sozioökonomischen Bedingungen in der EU sowie die 

Notwendigkeit, die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel, die Sicherheit der 

Energieversorgung und den Zugang zu Rohstoffen sicherzustellen, erfordern ein breites 

Spektrum von Energielösungen, einschließlich solcher von nicht technischer Natur. Im 

Bereich der Technologien für erneuerbare Energien ist es erforderlich, die Kosten weiter zu 

senken, die Leistung und die Integration in das Energiesystem zu verbessern und 

bahnbrechende Technologien zu entwickeln, wobei auch Fortschritte im Bereich der Photonik 

zu nutzen sind und Hybridlösungen (z. B. zur Entsalzung) erforscht werden sollten. Bei den 

fossilen Brennstoffen kommt es darauf an, dass bei ihrer Verwendung weniger CO₂ entsteht 

und so die Klimaziele verwirklichte werden können. 

Grundzüge  

– Technologien für erneuerbare Energien und Energieeinsparungen sowie Lösungen für 

die Strom-, Wärme- und Kälteerzeugung, nachhaltige Verkehrskraftstoffe und 

Zwischenträger verschiedener Größenordnungen und Entwicklungsphasen, die an die 

geografischen und sozioökonomischen Bedingungen und an die Märkte sowohl 

innerhalb der EU als auch weltweit angepasst sind; 

– disruptive Technologien für erneuerbare Energieträger sowohl für vorhandene und neue 

Anwendungen als auch für bahnbrechende Lösungen, einschließlich ihrer ökologischen, 

ökonomischen und sozialen Auswirkungen; 

– Technologien und Lösungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen – sowohl 

bei auf fossilen Brennstoffen basierender Stromerzeugung als auch bei Konzepten der 

Strom-, Wärme-, Kälte- und Biobrennstofferzeugung auf der Grundlage von Bioenergie 

und Energierückgewinnung – u. a. durch Abscheidung, Nutzung und Speicherung von 

CO₂ und Untersuchungen zur sozioökonomischen und ökologischen Machbarkeit. 
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5.2.3. Energiesysteme und -netze 

Das prognostizierte Wachstum der variablen Stromerzeugung und die zunehmende Nutzung 

von Elektrizität für Heizung, Kühlung und im Verkehr erfordern neue Konzepte für das 

Management von Energienetzen. Neben der Dekarbonisierung soll sichergestellt werden, dass 

die Energieversorgung erschwinglich, sicher, klimaresilient und stabil ist, indem in innovative 

Netzinfrastrukturtechnologien investiert wird, mehr Flexibilität bei der bedarfsgerecht 

genutzten Stromerzeugung, insbesondere durch erneuerbare Energieträger und ein innovatives 

Systemmanagement, besteht und Maßnahmen gefördert werden, die der regulatorischen und 

sozialen Innovation, der Kompetenzbildung und der Einbindung und Teilhabe der 

Marktteilnehmer, Verbraucher und Gemeinschaften dienen. Die Energiespeicherung in 

verschiedenen Formen wird eine Schlüsselrolle bei der Bereitstellung von Netzdiensten 

spielen und auch die Kapazitäten und die Flexibilität der Netze verbessern und stärken. Die 

Nutzung von Synergien zwischen verschiedenen Netzen (z. B. Strom-, Wärme- und 

Kältenetzen, Gasnetzen, Lade- und Betankungsinfrastrukturen für den Verkehr, Wasserstoff 

und den zugehörigen Infrastrukturen sowie Telekommunikationsnetzen) und Akteuren 

(z. B. Industrieanlagen, Netzbetreiber, Rechenzentren, Eigenerzeugern, Verbrauchern, 

Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften) sowie Laststeuerung und die Entwicklung und 

Integration europäischer und internationaler Normen werden entscheidend sein, um einen 

intelligenten, integrierten Betrieb der relevanten Infrastrukturen zu ermöglichen. 

Grundzüge  

– Technologien und Werkzeuge für Netze, die auf die Integration erneuerbarer Energien 

ausgelegt sind, für Speicherlösungen und neue Lasten wie Elektromobilität und 

Wärmepumpen sowie Elektrifizierung von Industrieprozessen; 

– multidisziplinäre Konzepte für regional geprägte Auswirkungen des Klimawandels auf 

die Sicherheit der Energieversorgung, einschließlich Anpassung bestehender 

Technologien sowie Übergang zu den neuen Paradigmen der Energieversorgung; 

– gesamteuropäische Konzepte für das Energienetzmanagement im Interesse einer 

zuverlässigen Energieversorgung, ‑übertragung und ‑verteilung; 
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– integrierte Ansätze für die Abstimmung zwischen Produktion und Verbrauch von 

Energie aus erneuerbaren Quellen auf lokaler Ebene – auch für Inseln oder entlegene 

Gebiete – auf der Grundlage neuer Dienste und Gemeinschaftsinitiativen; 

– Erzeugungs- und Netzflexibilität sowie Interoperabilität und Synergien zwischen den 

verschiedenen Energiequellen, ‑netzen, ‑infrastrukturen und ‑akteuren, auch unter 

Nutzung spezieller Technologien; 

– Technologien, Dienste und Lösungen, durch die Verbraucher zu aktiven Marktakteuren 

werden. 

5.2.4. Gebäude und Industrieanlagen in der Energiewende 

Gebäude und Industrieanlagen spielen eine zunehmend aktive Rolle in ihrer Interaktion mit 

dem Energiesystem. Sie sind daher für den Übergang zu einer CO₂-neutralen Gesellschaft auf 

der Grundlage erneuerbarer Energieträger und verbesserter Energieeffizienz von 

entscheidender Bedeutung. 

Gebäude sind ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger. Die 

Integration verschiedener Technologien, Geräte und Systeme und die Verknüpfung 

unterschiedlicher Formen der Energienutzung, von Gebäuden sowie ihrer Bewohner und 

Nutzer bergen ein enormes Potenzial für Verbesserungen bei Klimaschutz, Energieerzeugung, 

‑einsparungen und ‑speicherung sowie Systemflexibilität und ‑effizienz. 

Die Industrie, insbesondere die energieintensiven Zweige, könnte die Energieeffizienz weiter 

verbessern, ihren Energieverbrauch senken und die Integration erneuerbarer Energiequellen 

fördern. Da es notwendig ist, Emissionen auf der Grundlage von direkter oder indirekter 

Elektrifizierung zu senken, verändert sich die Rolle von Industrieanlagen im Energiesystem 

dahingehend, dass sie zunehmend auch Ausgangsstoffe für Produktionsprozesse 

(z. B. Wasserstoff) bereitstellen. Industrie- und Fertigungsanlagen, in denen viele 

verschiedene Prozesse nahe beieinander ablaufen, können den gegenseitigen Austausch von 

Energieflüssen und anderen Ressourcen (Rohstoffen) optimieren. 
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Grundzüge 

– Bessere Kopplung von Sektoren: Prozesse, Systeme und Geschäftsmodelle, die flexible 

und effiziente Strom- und Wärmeflüsse zwischen einer Industrieanlage oder 

Industrieclustern und dem Energie- sowie dem Verkehrssystem unterstützen; 

– Werkzeuge und Infrastruktur für die Prozesssteuerung von Produktionsanlagen zur 

Optimierung der Energieflüsse und Ausgangsstoffe im Zusammenspiel mit dem 

Energiesystem;  

– relevante Prozesse, Konzeptionen und Materialien, einschließlich emissionsarmer und 

emissionsfreier industrieller Prozesse;  

– Flexibilität und Effizienz bei Strom, Rohstoffen und Wärme in Industrieanlagen und im 

Energiesystem; 

– bessere oder neue Prozesse, Konzeption und Werkstoffe für die effiziente Nutzung, 

Erzeugung oder Speicherung von Energie (einschließlich Wärme und Kälte) in 

Sektoren, die nicht zum Cluster „Digitalisierung, Industrie und Weltraum“ gehören; 

– Strategien und emissionsarme Technologien zur Wiederbelebung von im Umbruch 

befindlichen kohle- und kohlenstoffintensiven Regionen; 

– intelligente Gebäude und große Mobilitätszentren (Häfen, Flughäfen, Logistikzentren) 

als aktive Elemente größerer Energienetze und innovativer Mobilitätslösungen; 

– Lebenszyklus-Planung, Bau, Betrieb einschließlich Wärme- und Kälteversorgung sowie 

Rückbau von Gebäuden unter Berücksichtigung des Kreislaufprinzips, der 

Energieeffizienz und der Umweltleistung sowie der Raumluftqualität, im Interesse der 

Energie- und Ressourceneffizienz, der Gesundheit und des Wohlergehens der 

Bewohner, der Klimaresilienz, des CO₂‑Fußabdrucks und des Recyclings; Entwicklung 

und Optimierung neuartiger fortgeschrittener Werkstoffe zur Verbesserung der 

Energie‑, CO₂‑ und Umweltbilanz von Gebäuden während des gesamten Lebenszyklus; 
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– neue Geschäftsmodelle, Konzepte und Dienste für die Renovierungsfinanzierung, 

Verbesserung der Kompetenzen im Baugewerbe, Einbeziehung der Gebäudenutzer und 

anderer Marktakteure, in deren Rahmen Energiearmut und pränormative Tätigkeiten 

berücksichtigt werden; 

– Technologien zur Überwachung und Steuerung der Energieeffizienz von Gebäuden, die 

dazu dienen, den Energieverbrauch von Gebäuden und die Energieerzeugung durch 

Gebäude sowie die Interaktionen von Gebäuden mit dem gesamten Energiesystem zu 

optimieren; 

– Instrumente und intelligente Geräte zur Erhöhung der Energieeffizienz von Gebäuden; 

– Renovierungsprozesse an bestehenden Gebäuden für den Übergang zu 

„Niedrigstenergiegebäuden“ und innovativen Technologien, einschließlich sozialer 

Aspekte wie Bürgerbeteiligung sowie Sensibilisierung und Einbindung der 

Verbraucher. 

5.2.5. Gemeinden und Städte 

Schätzungen zufolge werden bis 2050 mehr als 80 % der EU-Bevölkerung in städtischen 

Gebieten leben und den Löwenanteil der verfügbaren Ressourcen, einschließlich Energie, 

verbrauchen, dabei handelt es sich um Gebiete, die besonders anfällig sind für die negativen 

Auswirkungen meteorologischer Veränderungen, die durch den Klimawandel und 

Naturkatastrophen bereits heute – und künftig noch weiter – verschärft werden. Eine zentrale 

Herausforderung besteht darin, die allgemeine Energie- und Ressourceneffizienz sowie die 

Klimaresilienz der europäischen Städte und Gemeinden systematisch und ganzheitlich zu 

erhöhen, wobei die Schwerpunkte auf dem Gebäudebestand, den Energiesystemen, Mobilität, 

Klimawandel, Migration sowie Wasser, Boden, Luftqualität, Abfall und Lärm liegen und dem 

kulturellen Erbe Europas, einem nachhaltigen Tourismusmanagement sowie 

sozialwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Aspekten, 

einschließlich des Lebensstils, Rechnung getragen wird. Synergien mit der im Rahmen des 

EFRE geförderten Stadtentwicklung und den Maßnahmen für den städtischen Raum sollten 

untersucht und genutzt werden. 
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Grundzüge  

– Energie-/Mobilitätssysteme für Städte/Bezirke im Hinblick auf die EU-weite 

Umsetzung CO₂-neutraler Positiv-Energie-Bezirke sowie von emissionsfreier Mobilität 

und Logistik bis 2050, um die globale Wettbewerbsfähigkeit integrierter EU-Lösungen 

zu fördern; 

– systemische Stadtplanung, Infrastruktursysteme und Dienste, einschließlich 

gemeinsamer Schnittstellen und Interoperabilität, Standardisierung, naturbasierter 

Lösungen sowie Nutzung digitaler Technologien und weltraumgestützter Dienste und 

Daten unter Berücksichtigung der Auswirkungen des erwarteten Klimawandels sowie 

Integration der Klimaresilienz und der Auswirkungen auf Luft- und Wasserqualität; 

– Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger, sichere, flexible, zugängliche und 

erschwingliche Energie und multimodale Mobilität, soziale Innovation in Städten und 

Bürgerbeteiligung, Kreislauf- und Regenerationsfähigkeit der Städte, urbaner 

Metabolismus und Verringerung des Umweltfußabdrucks und der 

Umweltverschmutzung; 

– Forschungsagenda zu führenden Großstadtmetropolen (Global Cities); 

Weiterentwicklung der Minderungs-, Anpassungs- und Resilienzstrategie, 

Raumplanung und andere einschlägige Planungsprozesse.  

5.2.6. Industrielle Wettbewerbsfähigkeit im Verkehrssektor  

Der Übergang zu sauberen Technologien, Konnektivität und Automatisierung wird von der 

rechtzeitigen Konzeption und Fertigung von Flugzeugen, Schiffen und Fahrzeugen und der 

Entwicklung neuer bahnbrechender Technologien und Konzepte, der Integration 

verschiedener Technologien und deren beschleunigter Einführung und Marktreife abhängen. 

Mehr Komfort, Effizienz und bessere Bezahlbarkeit bei gleichzeitiger Minimierung der 

Auswirkungen auf die Umwelt, die menschliche Gesundheit und den Energieverbrauch sind 

nach wie vor Ziele von hoher Bedeutung. Angesichts des steigenden Mobilitätsbedarfs und 

der sich rasch verändernden technischen Systeme ist eine innovative, hoch leistungsfähige 

Verkehrsinfrastruktur von entscheidender Bedeutung für das reibungslose Funktionieren aller 

Verkehrsträger. Auch im Hinblick auf die Bereitstellung hochwertiger Mobilitätsdienste und 

die Minimierung der energetischen, ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Auswirkungen verdient ein integriertes Konzept für die Entwicklung von Infrastrukturen 

sowie von Fahrzeugen, Schiffen und Luftfahrzeugen ein besonderes Augenmerk. 
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Grundzüge  

– Zusammenführung der physischen und digitalen Konzeption von Fahrzeugen, Schiffen 

und Luftfahrzeugen, Entwicklung und Demonstration, Fertigung, Betrieb, 

Standardisierung, Zertifizierung, Regulierung und Integration (einschließlich der 

Integration von digitalem Design und digitaler Fertigung); 

– Konzepte und Bauformen für Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge, einschließlich 

Ersatzteilen und Software sowie technologischer Aktualisierungen und 

Softwarelösungen; Einsatz besserer Werkstoffe und Strukturen, bessere 

Wiederverwertung und ‑verwendung von Werkstoffen; Effizienz, Energiespeicherung 

und ‑verwertung, dem Bedarf der Nutzer entsprechende Sicherheitsmerkmale mit 

geringeren Auswirkungen auf Klima, Umwelt und Gesundheit einschließlich Lärm und 

Luftqualität; 

– fahrzeuggestützte Technologien und Teilsysteme, einschließlich automatisierter 

Funktionen, für alle Verkehrsträger unter Berücksichtigung der Erfordernisse 

entsprechender Infrastrukturschnittstellen sowie Forschungen; technologische 

Synergien zwischen den Verkehrsträgern; multimodale Verkehrssysteme; 

Sicherheitssysteme und Systeme zur Unfallverhütung und zur Verbesserung der 

Cybersicherheit; Ausnutzung der Fortschritte der Informationstechnologien und der 

künstlichen Intelligenz; Entwicklung der Mensch-Maschine-Schnittstelle; 

– neue Werkstoffe, Techniken und Verfahren für den Bau, den Betrieb und die 

Instandhaltung von Infrastrukturen zur Sicherstellung einer zuverlässigen 

Netzverfügbarkeit, intermodaler Schnittstellen und multimodaler Interoperabilität, der 

Sicherheit der Arbeitnehmer und eines umfassenden Lebenszykluskonzepts; 

– Lösungen für die Zusammenführung von physischer und digitaler Infrastruktur, 

Konzeption und Entwicklung, Infrastrukturinstandhaltung, Erneuerung und 

Modernisierung der Verkehrsintegration, Interoperabilität und Intermodalität sowie 

Widerstandsfähigkeit gegenüber Wetterextremen, einschließlich der Anpassung an den 

Klimawandel.  
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5.2.7. Saubere, sichere und barrierefreie Verkehrslösungen und Mobilität 

Damit die EU ihre Luftqualitäts-, Klima- und Energieziele, einschließlich der bis 2050 

angestrebten CO₂-Neutralität sowie Lärmminderung, erreichen kann, ist es erforderlich, das 

gesamte Mobilitätssystem, einschließlich der nutzerseitigen Bedürfnisse und 

Verhaltensmuster, Fahrzeuge, Kraftstoffe, Infrastrukturen sowie neuer Mobilitätslösungen 

neu zu überdenken. Zudem wird es notwendig sein, emissionsarme alternative Energien 

einzuführen und den Marktanteil emissionsfreier Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge zu 

steigern. Zusätzlich zu den Auswirkungen von Treibhausgasemissionen trägt der Verkehr 

auch erheblich zu schlechter Luftqualität und Lärmbelastungen in Europa bei, worunter die 

Gesundheit der Bürgerinnen und Bürgerinnen und die Ökosysteme leiden. Aufbauend auf den 

Fortschritten bei der Elektrifizierung und der Nutzung von Batterien und Brennstoffzellen für 

Autos, Busse und leichte Nutzfahrzeuge und gestützt auf entsprechende Normen ist es 

unerlässlich, emissionsarme Forschungs- und Innovationslösungen für andere Bereiche des 

Straßenverkehrs (Fernreisebusse, schwere Frachtfahrzeuge, Lkw) und andere Bereiche des 

Verkehrs wie Luftfahrt, Seeverkehr und Binnenschifffahrt zu beschleunigen. Die Forschung 

im Bereich Verkehrssicherheit ist darauf ausgerichtet, durch neue Erkenntnisse und eine 

stärkere Sensibilisierung sowie durch die Entwicklung von Technologien, 

produktspezifischen Dienstleistungen und Lösungen, die die Aspekte Sicherheit, Effizienz, 

Nutzerfreundlichkeit und Klimaschutz in Einklang bringen, die Verkehrsunfallquote sowie 

die Zahl der Unfalltoten und der Unfallverletzten bei den einzelnen Verkehrsträgern und im 

Verkehr insgesamt zu verringern.  

Grundzüge  

– Elektrifizierung aller Verkehrsträger, einschließlich neuer Batterie-, Brennstoffzellen- 

und Hybridtechnologien für die Antriebs- und Hilfssysteme von Fahrzeugen, Schiffen 

und Luftfahrzeugen, Schnelllade/‑betankungsoptionen, Energiegewinnung aus der 

Umwelt (Energy Harvesting) sowie benutzerfreundliche und zugängliche Schnittstellen 

mit der Lade-/Tankinfrastruktur unter Wahrung der Interoperabilität und nahtloser 

Dienstleistungserbringung; Entwicklung und Einsatz wettbewerbsfähiger, sicherer, 

leistungsstarker und nachhaltiger Batterien für emissionsarme und emissionsfreie 

Fahrzeuge unter Berücksichtigung aller Einsatzbedingungen und Lebenszyklusphasen; 

Entwicklung und Einsatz wettbewerbsfähiger, sicherer, leistungsstarker und 

nachhaltiger Batterien für emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge; 
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– Einsatz neuer und alternativer nachhaltiger Kraftstoffe – einschließlich moderner 

Biokraftstoffe – mit geringeren Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, und neuer, 

sicherer, intelligenter Fahrzeuge, Schiffe und Luftfahrzeuge für bestehende und künftige 

Mobilitätsmuster sowie der dazu notwendigen Infrastruktur; Nischenkomponenten und 

‑systeme für umweltfreundliche Lösungen (z. B. moderne Datenerfassungssysteme 

usw.), Technologien und nutzerbasierte Lösungen für Interoperabilität und die nahtlose 

Bereitstellung von Dienstleistungen;  

– sichere, barrierefreie, inklusive und erschwingliche Mobilität zur Reduzierung 

schädlicher Auswirkungen bei gleichzeitiger Verstärkung des begünstigenden 

Einflusses der Mobilität auf den sozialen Zusammenhalt, die Umwelt und die 

menschliche Gesundheit, einschließlich des Übergangs zu umweltfreundlicheren 

Verkehrsmitteln und Sharing-Modellen; Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger, 

soziale Innovation in Städten; das Interesse an einem Straßenverkehr, in dem es weniger 

oder keine Unfälle und Verletzungen gibt.  

– klimaresiliente Mobilitätssysteme, einschließlich Infrastrukturen und Logistik für eine 

bessere Konnektivität für Personen und Waren, sowohl für kurze als auch für lange 

Strecken;  

– systematische Analyse neuer Mobilitätsmuster und ihrer Auswirkungen auf Verkehr 

sowie Bürgerinnen und Bürger. 

5.2.8. Intelligente Mobilität  

Intelligente Mobilität trägt dazu bei, die Effizienz, Sicherheit und Resilienz der Tür-zu-Tür-

Mobilität und all ihrer Komponenten sicherzustellen, insbesondere durch den Einsatz von 

digitalen Technologien, moderner Satellitennavigation (EGNOS/Galileo) und künstlicher 

Intelligenz. Neue Technologien werden dabei helfen, die Nutzung und die Effizienz der 

Verkehrsinfrastruktur und ‑netze zu optimieren – durch Verbesserung der Multimodalität und 

Konnektivität und durch Ermöglichung eines effizienteren Frachtverkehrs und einer 

effizienteren Logistikkette, die auch die Wettbewerbsfähigkeit der EU stärken werden. Neue 

Technologien werden auch zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und zur Optimierung des 

Verkehrsmanagements beitragen und innovative Verkehrslösungen und ‑dienste ermöglichen, 

wodurch sich Verkehrsüberlastung und Umweltbeeinträchtigungen verringern, und Bürgern 

und Unternehmen verbesserte Mobilitäts- und Logistikdienste bieten, die bessere 
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Zugangsmöglichkeiten bieten und einer stärkeren sozialen Inklusion dienen. Im 

Zusammenspiel mit der unterstützenden Infrastruktur wird die vernetzte und automatisierte 

Mobilität die Effizienz und Sicherheit aller Verkehrsträger verbessern. 
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Grundzüge  

– Digitales Netz- und Verkehrsmanagement: fortschrittliche entscheidungsunterstützende 

Systeme; Verkehrsmanagement der nächsten Generation (einschließlich multimodalen 

Netz- und Verkehrsmanagements); Beitrag zu einer nahtlosen, multimodalen und 

vernetzten Mobilität für den Personen- und Güterverkehr; Nutzung und Grenzen von 

Massendaten; Nutzung von innovativer Satellitenortung/‑navigation (EGNOS/Galileo); 

– einheitlicher europäischer Luftraum: Lösungen an Bord und am Boden, die ein höheres 

Maß an Automatisierung, Konnektivität, Sicherheit, Interoperabilität, Leistung, 

Emissionsminderung und Dienstleistungen ermöglichen; 

– Bahntechnologien und Schienenverkehrsdienste für ein leistungsfähiges, 

geräuscharmes, interoperables und automatisiertes Eisenbahnsystem;  

– intelligente Schifffahrtslösungen für sichereren, effizienteren Schiffsverkehr; 

– große Mobilitätszentren (z. B. Bahnhöfe, Häfen, Flughäfen, Logistikzentren) als aktive 

Bestandteile innovativer Mobilitätslösungen; 

– Schifffahrtstechnologien und -betriebsabläufe für sichere und automatisierte 

Verkehrssysteme, die die Möglichkeiten des Schiffsverkehrs nutzen; 

– vernetzte, kooperative interoperable und automatisierte Mobilitätssysteme und ‑dienste, 

einschließlich technischer Lösungen und technologiefremder Fragen wie 

Veränderungen bei Nutzerverhalten und Mobilitätsmustern. 
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5.2.9. Energiespeicherung 

Durch massive, intelligente, konzentrierte und dezentrale Speicherlösungen (einschließlich 

chemischer, elektrochemischer, elektrischer, mechanischer und thermischer sowie neuer 

disruptiver Technologien) für das Energiesystem werden Effizienz, Flexibilität und 

technologische Unabhängigkeit erhöht und ferner Zugänglichkeit und Versorgungssicherheit 

verbessert. Für einen emissions- und CO₂‑armen Verkehr ist es erforderlich, dass der Anteil 

elektrischer und/oder mit anderen alternativen Kraftstoffen betriebener Fahrzeuge mit 

leistungsfähigeren, kostengünstigeren, leichteren, hochgradig recyclingfähigen und 

wiederverwendbaren Batterien mit geringen Umweltauswirkungen wächst und auf lokaler 

Ebene alternative/erneuerbare Kraftstoffe wie z. B. Wasserstoff (auch Wasserstoff aus 

erneuerbaren Quellen) sowie innovative Lösungen für die Lagerung vor Ort bereitgestellt 

werden. Lösungen zur nachhaltigen und kostengünstigen Speicherung von Energie im großen 

Maßstab sind die Voraussetzung für die Optimierung und den Ausgleich des Energiesystems 

in allen Bereichen – von der Erzeugung über die Infrastruktur bis hin zu 

Endnutzeranwendungen. Dabei dürfen die Risiken der Energiespeicherung und andere 

unerwünschte Nebeneffekte nicht außer Acht gelassen werden. 

Grundzüge  

– Technologien einschließlich flüssiger und gasförmiger erneuerbarer Kraftstoffe und der 

zugehörigen Wertschöpfungsketten sowie disruptive Technologien für den täglichen bis 

saisonalen Energiespeicherbedarf sowie auch ihre Auswirkungen auf die Umwelt und 

das Klima; 

– intelligente, nachhaltige und langlebige Batterien und die Wertschöpfungskette in der 

EU, einschließlich der Nutzung fortgeschrittener Werkstoffe, Konzeption, Technologien 

für die großmaßstäbliche Batteriezellenproduktion, Wiederverwendungs- und 

Recyclingmethoden sowie effizienter Betrieb bei niedrigen Temperaturen und 

Standardisierungsbedarf; 

– Wasserstofftechnologien, insbesondere mit CO₂‑armem Wasserstoff und Wasserstoff 

aus erneuerbaren Quellen, einschließlich Brennstoffzellen, und die EU-

Wertschöpfungskette von der Konzeption bis zur Endnutzung im Rahmen verschiedener 

Anwendungen.  
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6. CLUSTER „LEBENSMITTEL, BIOÖKONOMIE, NATÜRLICHE RESSOURCEN, 

LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT“ 

6.1. Hintergrund  

Menschliche Aktivitäten führen zu einer zunehmenden Belastung für Böden, Meere und 

Ozeane, Wasser, Luft sowie die biologische Vielfalt und andere natürliche Ressourcen. 

Unmittelbare Voraussetzung für die Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung sind 

gesunde natürliche Systeme und Ressourcen. Ein funktionierendes und prosperierendes 

Ökosystem ist über seinen eigenen Wert hinaus auch Grundvoraussetzung für die Nutzung 

sämtlicher Ressourcen. In Verbindung mit dem Klimawandel hat die zunehmende Nachfrage 

der Menschen nach natürlichen Ressourcen jedoch Umweltbelastungen zur Folge, die weit 

über das vertretbare Maß hinausgehen und die Ökosysteme und ihre Fähigkeit, nutzbringend 

für das menschliche Wohlergehen zu sein, beeinträchtigen. Die Konzepte der 

Kreislaufwirtschaft, der nachhaltigen Bioökonomie1 und der blauen Wirtschaft2 bieten die 

Möglichkeit, ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele miteinander in Einklang zu 

bringen und menschliche Aktivitäten auf einen Pfad der Nachhaltigkeit zu bringen. 

                                                
1  Die Bioökonomie umfasst alle Sektoren und Systeme, die sich auf biologische 

Ressourcen (Tiere, Pflanzen, Mikroorganismen und daraus gewonnene Biomasse, 
einschließlich organischer Abfall) sowie deren Funktionen und Prinzipien stützen. Sie 
umfasst und verbindet: terrestrische und marine Ökosysteme und deren Leistungen; alle 
Sektoren der Primärproduktion, die biologische Ressourcen nutzen und erzeugen (Land- 
und Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur); sowie alle Wirtschafts- und 
Industriezweige, die biologische Ressourcen nutzen und verarbeiten, um Nahrungs- und 
Futtermittel, biobasierte Produkte, Energie und Dienstleistungen zu erzeugen. 
Biomedizin und gesundheitsbezogene Biotechnologie sind hiervon ausgeschlossen. 

2  „Nachhaltige blaue Wirtschaft“ bezeichnet alle sektoralen und sektorübergreifenden 
wirtschaftlichen Tätigkeiten im gesamten Binnenmarkt in Bezug auf Ozeane, Meere, 
Küsten und Binnengewässer, auch in Gebieten in äußerster Randlage und Binnenstaaten 
der Union, einschließlich neu entstehender Sektoren und nichtmarktbestimmter Waren 
und Dienstleistungen, die mit den Umweltvorschriften der Union im Einklang stehen. 
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Das Forschungs- und Innovationspotenzial muss genutzt werden, um die Ziele einer 

nachhaltigen Entwicklung zu erreichen, die Herstellung und den Verzehr unbedenklicher und 

gesunder Lebensmittel sicherzustellen, nachhaltige Verfahren in der Landwirtschaft, der 

Aquakultur, der Fischerei und der Forstwirtschaft zu fördern, den Zugang zu sauberem 

Wasser, sauberen Böden und sauberer Luft für alle zu gewährleisten, die Meere, Ozeane und 

Binnengewässer zu reinigen sowie die lebenswichtigen natürlichen Systeme und die Umwelt 

unseres Planeten zu erhalten und wiederherzustellen. Jedoch besteht kaum Klarheit 

hinsichtlich der Wege, um den Übergang zur Nachhaltigkeit zu vollziehen und fortdauernde 

Hindernisse zu überwinden. Für den Übergang zu einem nachhaltigen Verbrauch und einer 

nachhaltigen Produktion und um die Gesundheit des Planeten wiederherzustellen, muss in 

Forschung und Technologien, in neuartige, hochwertige Erzeugnisse und Dienstleistungen, 

neue Unternehmensmodelle sowie in die soziale, territoriale und ökologische Innovation 

investiert werden. Dies schafft neue Chancen für eine nachhaltige, krisenfeste, innovative und 

verantwortungsvolle europäische Bioökonomie, was die Ressourceneffizienz, Produktivität 

und Wettbewerbsfähigkeit steigert, neue und grüne Arbeitsplätze und Wachstum schafft und 

zu einer besseren sozialen Inklusion führt. 

Für Europa ist es von entscheidender Bedeutung, seine natürlichen Ressourcen effizienter und 

nachhaltiger zu nutzen. 

Die Maßnahmen führen zum Aufbau einer Wissensbasis und zu Lösungen für folgende 

Bereiche: Schutz, nachhaltige Bewirtschaftung und Nutzung der natürlichen Land- und 

Meeresressourcen1 sowie Stärkung der Rolle terrestrischer und aquatischer Systeme als CO₂-

Senken; Schutz der biologischen Vielfalt, Sicherung der Ökosystemleistungen, Sicherstellung 

der Nahrungs- und Ernährungssicherheit sowie Versorgung mit sicheren, gesunden und 

nahrhaften Lebensmitteln; Beschleunigung des Übergangs von einer auf fossilen Ressourcen 

basierenden linearen Wirtschaft zu einer ressourceneffizienten, robusten, emissionsarmen 

Kreislaufwirtschaft und Unterstützung des Aufbaus einer nachhaltigen, auf biologischen 

Ressourcen basierenden Wirtschaft und der Blauen Wirtschaft; Entwicklung 

widerstandsfähiger und lebendiger ländlicher Gebiete, Berg- und Küstenregionen und 

städtischer Gebiete. 

                                                
1  Im gesamten Text zum Cluster 6 umfasst die Bezeichnung „Land und Meer“ auch stets 

„Binnengewässer“. 
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Diese Maßnahmen werden dazu beitragen, die biologische Vielfalt zu erhalten und zu 

verbessern und die langfristige Bereitstellung von Ökosystemleistungen, wie die Anpassung 

an den Klimawandel und die Minderung seiner Folgen sowie die Bindung von Kohlendioxid 

(zu Land und zu Wasser), zu sichern. Sie werden ferner zur Verringerung der Treibhausgas- 

und sonstigen Emissionen, Abfälle und Verschmutzung beitragen, die durch die 

Primärerzeugung (sowohl terrestrisch als auch aquatisch) und die Verwendung gefährlicher 

Stoffe, die Verarbeitung, den Verbrauch und andere menschliche Tätigkeiten verursacht 

werden. Sie werden Investitionen auslösen und so die Umstellung auf Kreislaufwirtschaft, 

nachhaltige Bioökonomie und blaue Wirtschaft unterstützen und gleichzeitig die ökologische 

Gesundheit und Integrität schützen. 

Darüber hinaus fördern die Maßnahmen partizipative Herangehensweisen für Forschung und 

Innovation sowie die Einbeziehung zahlreicher Akteure und ermöglichen die Entwicklung 

von Wissens- und Innovationssystemen auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer 

Ebene. Soziale Innovation mit Einbindung der Bürgerinnen und Bürger und das Vertrauen in 

Innovation werden für die Entstehung neuer Muster und Kompetenzen in Bezug auf 

Governance, Produktion und Verbrauch von entscheidender Bedeutung sein.  

Aufgrund der Komplexität, Verflechtung und globalen Ausrichtung dieser Herausforderungen 

wird bei den Tätigkeiten ein systemorientierter Ansatz verfolgt, wobei mit den 

Mitgliedstaaten und internationalen Partnern kooperiert wird und auch andere 

Finanzierungsquellen und politische Initiativen mit einbezogen werden. Dies beinhaltet die 

nutzerorientierte Verwertung umweltbezogener Massendatenquellen, z. B. Copernicus, 

EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, GEOSS, CEOS und EMODnet. 

Die Forschungs- und Innovationstätigkeiten dieses Clusters tragen insbesondere zu den Zielen 

des Umweltaktionsprogramms, der Gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik, des 

Lebensmittelrechts, der Meerespolitik, des Aktionsplans für die Kreislaufwirtschaft, der 

Bioökonomie-Strategie der EU, der Gemeinschaftsstrategie zur Erhaltung der biologischen 

Vielfalt, des Rahmens für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 und der langfristigen Vision 

der EU für eine CO₂-Neutralität bis 20501, der Politik der EU für die Arktis und der EU-

Rechtsvorschriften zur Verringerung der Luftverschmutzung bei. Über die allgemeine externe 

                                                
1  COM(2018)0773 final: Ein sauberer Planet für alle: Eine europäische strategische, 

langfristige Vision für eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und 
klimaneutrale Wirtschaft. 
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Beratung hinaus werden spezifische Ratschläge von dem Ständigen 

Agrarforschungsausschuss (SCAR) eingeholt. 
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Mit den Tätigkeiten wird ein direkter Beitrag zu folgenden Zielen für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) geleistet: Ziel 2 (Kein Hunger), Ziel 3 

(Gesundheit und Wohlergehen), Ziel 6 (Sauberes Wasser und Sanitärversorgung), Ziel 8 

(Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum), Ziel 9 (Industrie, Innovation und 

Infrastruktur), Ziel 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden), Ziel 12 (Verantwortungsvolle 

Konsum- und Produktionsmuster), Ziel 13 (Bekämpfung des Klimawandels), Ziel 14 (Leben 

unter Wasser), Ziel 15 (Leben an Land). 

6.2. Interventionsbereiche 

6.2.1. Umweltüberwachung 

Grundlage der Forschung und Innovation für eine nachhaltige Nutzung und Überwachung 

von Lebensmitteln und natürlichen Ressourcen, Biomonitoring und Umweltüberwachung1 ist 

die Fähigkeit zur Umweltüberwachung, einschließlich der weltraumgestützten, in‑situ-

gestützten Beobachtung (in der Luft, zu Wasser, an Land), und die Beobachtung durch die 

Bürgerinnen und Bürger. Durch eine Verbesserung der räumlich-zeitlichen Erfassung und der 

Stichprobenintervalle zu niedrigeren Kosten sowie den Zugang zu Massendaten und deren 

Integration aus verschiedenen Quellen entstehen neue Möglichkeiten, das Erdsystem zu 

überwachen, zu verstehen und vorherzusagen. Für eine bessere Qualität sowie einen 

leichteren Zugang und eine leichtere Verwendung der Daten müssen Methoden und 

Technologien entwickelt werden, wofür Forschung und Innovation erforderlich sind.  

Grundzüge 

– Nutzerorientierte und systemorientierte Herangehensweisen, einschließlich offener 

Daten, zu umweltbezogenen Daten und Informationen für komplexe Modellierungs- 

und Prognosesysteme; Geschäftsmöglichkeiten aus der Nutzung und Valorisierung 

bestehender und neuer Daten;  

– Weiterentwicklung von Produkt- und Dienstportfolios für Umweltüberwachung; 

                                                
1  Umweltüberwachung ist beispielsweise über die Copernicus-Komponente des 

Weltraumprogramms der Union und andere relevante europäische Programme 
zugänglich, darüber hinaus werden Forschung und Innovation in anderen 
Tätigkeitsbereichen im Rahmen dieser globalen Herausforderung und anderen 
relevanten Teilen von „Horizont Europa“ über die GEO-Initiative unterstützt.  
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– Zustand der biologischen Vielfalt, Schutz von Ökosystemen, Klimaschutz und 

Anpassung an den Klimawandel, Ernährungssicherheit, Land- und Forstwirtschaft, 

Landnutzung und Landnutzungsänderung, Entwicklung städtischer und stadtnaher 

Gebiete, Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, Bewirtschaftung und Erhaltung 

der Ressourcen der Meere und der Ozeane, maritime Sicherheit, langfristige 

Umwelttrends, Änderungen der jahreszeitlichen Variabilität, Änderungen der 

Umgebungsluft und der Atmosphäre sowie andere relevante Bereiche; 

– nutzerorientierte Anwendungen, die durch die Initiative EuroGEOSS entwickelt 

werden, einschließlich ihrer Weiterentwicklung als Beitrag zur Erhaltung und 

Bewirtschaftung der europäischen natürlichen Ressourcen (einschließlich der Förderung 

von Rohstoffen) und Ökosystemleistungen sowie der zugehörigen 

Wertschöpfungsketten; 

– Einführung des Globalen Überwachungssystems für Erdbeobachtungssysteme durch die 

GEO-Initiative (Gruppe zur Erdbeobachtung). 

6.2.2. Biologische Vielfalt und natürliche Ressourcen 

Zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen, zur Verbesserung der Nachhaltigkeit 

und um das EU-Ziel „Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“ gemäß 

dem 7. Umweltaktionsprogramm der EU bis 2050 zu erreichen, sind ein besseres Verständnis, 

eine bessere Erhaltung und ein besseres Management der biologischen Vielfalt und der 

Ökosysteme, ihrer vielfältigen Dienste (im Rahmen der Bekämpfung des Klimawandels und 

der Minderung seiner Auswirkungen) und der von unserem Planeten gesetzten Grenzen sowie 

Lösungen für die Nutzbarmachung der Kraft und Komplexität der Natur erforderlich. In den 

gesamten Wertschöpfungsketten müssen potenzielle vorgelagerte Auswirkungen gebührend 

berücksichtigt werden. Zur Erreichung der Ziele in diesem Bereich sind die internationale 

Zusammenarbeit sowie Beiträge zu internationalen Anstrengungen und Initiativen wie der 

zwischenstaatlichen Plattform für biologische Vielfalt und Ökosystemleistungen (IPBES) 

unerlässlich. Hinsichtlich der Governance beim Übergang zur Nachhaltigkeit in den 

wirtschaftlichen, sozialen und natürlichen Systemen muss von der lokalen bis hin zur 

globalen Ebene ein besseres Verständnis entwickelt werden. 
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Grundzüge 

– Zustand und Wert der biologischen Vielfalt, der Boden-, Süßwasser- und Meeres-

Ökosysteme, des ökologischen Reichtums und der Ökosystemleistungen, einschließlich 

der Agro-Ökosysteme und des Mikrobioms; 

– ganzheitliche und systemorientierte Konzepte innerhalb eines sozioökologischen 

Rahmens für die Zusammenhänge zwischen biologischer Vielfalt, Ökosystemen und 

Ökosystemleistungen und ihren kausalen Beziehungen zu den Faktoren des Wandels 

über verschiedene Ebenen und Wirtschaftstätigkeiten hinweg, einschließlich der 

sozioökonomischen Aspekte und Steuerung der Übergangsprozesse hin zur 

Nachhaltigkeit;  

– Modellierung von Trends und integrierten Szenarien für biologische Vielfalt, 

Ökosystemleistungen und gute Lebensqualität über verschiedene Ebenen und Horizonte 

hinweg; potenzieller Beitrag von Biotopen und Ökosystemen als CO₂-Senken unter 

verschiedenen Klimawandelszenarien; potenzielle Interessenskonflikte bei der Nutzung 

von natürlichen Ressourcen und Diensten; 

– Ökotoxikologie von neuen Schadstoffverbindungen, deren Wechselwirkungen, 

einschließlich der Kombinationswirkungen, und Umweltverhalten sowie veränderte 

biochemische Kreisläufe unter sich ändernden Klimabedingungen, Wiederherstellung 

von zerstörten Gebieten;  

– Berücksichtigung der biologischen Vielfalt und der Ökosystemleistungen in den 

Entscheidungsprozessen und Verbuchungssystemen von Regierungen und Unternehmen 

sowie die Quantifizierung ihrer ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Vorteile;  

– anpassungsfähige und multifunktionale naturbasierte Lösungen zur Bewältigung der 

Herausforderungen in städtischen und stadtnahen Gebieten, ländlichen Gebieten, 

Küsten- und Bergregionen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, mit 

Naturkatastrophen, dem Verlust der biologischen Vielfalt, der Schädigung der 

Ökosysteme, der Umweltverschmutzung, dem sozialen Zusammenhalt sowie der 

Gesundheit und Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger;  
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– „Living Labs“-Konzepte mit einer Vielzahl von Akteuren unter Einbeziehung von 

Behörden, Interessenträgern, Unternehmen und der Zivilgesellschaft in die gemeinsame 

Konzeption und Umsetzung von systemorientierten Lösungen zur Erhaltung, 

Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung des ökologischen Reichtums sowie zur 

Steuerung des Übergangs zu Nachhaltigkeit und nachhaltigen Bewirtschaftungsoptionen 

bei wirtschaftlichen Tätigkeiten über die gesamten Wertkreisläufe unter verschiedenen 

ökologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen.  

6.2.3. Landwirtschaft, Forstwirtschaft und ländliche Gebiete 

Eine robuste und nachhaltige Land- und Forstwirtschaft bietet wirtschaftliche, ökologische 

und gesellschaftliche Vorteile und ist eine Voraussetzung für dauerhafte 

Ernährungssicherheit. Sie unterstützt dynamische Wertschöpfungsketten, bewirtschaftet Land 

und natürliche Ressourcen und liefert eine Reihe grundlegender öffentlicher Güter wie 

Bindung von Kohlenstoff, Erhaltung der biologischen Vielfalt, Bestäubung und öffentliche 

Gesundheit. Zur Förderung der vielfältigen Funktionen von Land- und Forstökosystemen sind 

integrierte und ortsbezogene Ansätze notwendig, wobei dem Wandel in der Primärerzeugung, 

insbesondere hinsichtlich Klimawandel und Umwelt, Verfügbarkeit von Ressourcen, 

Demographie und Verbrauchsmustern, Rechnung zu tragen ist. Die Qualität und Sicherheit 

von landwirtschaftlichen Erzeugnissen müssen gewährleistet werden, um das Vertrauen der 

Verbraucherinnen und Verbraucher zu stärken. Zudem müssen die Pflanzengesundheit sowie 

die Gesundheit und das Wohlergehen von Tieren gewährleistet werden. Ferner muss der 

räumlichen, der sozioökonomischen und kulturellen Dimension der Land- und Forstwirtschaft 

Beachtung geschenkt und das Potenzial von ländlichen und Küstengebieten mobilisiert 

werden.  
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Grundzüge  

– Methoden, Technologien und Instrumente für eine nachhaltige, widerstandsfähige und 

produktive Land- und Forstwirtschaft, was auch die Anpassung an den Klimawandel 

einschließt; 

– nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Ressourcen 

(z. B. Böden, Wasser, Nährstoffe und biologische Vielfalt einschließlich genetischer 

Ressourcen) in Land- und Forstwirtschaft; Alternativen zu nicht erneuerbaren 

Ressourcen und Übernahme von Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft auch durch die 

Wiederverwendung und das Recycling von Abfällen und Nebenprodukten;  

– Klima- und Umweltauswirkungen der Tätigkeiten im Primärsektor; Potenzial der Land- 

und Forstwirtschaft als CO₂-Senken und für die Minderung von 

Treibhausgasemissionen, einschließlich Konzepten für negative Emissionen; 

zunehmende Anpassungsfähigkeit der Primärerzeugung an den Klimawandel; 

– integrierte Konzepte für die Bekämpfung von Pflanzenschädlingen und ‑krankheiten; 

Kontrolle der übertragbaren Tierkrankheiten und Zoonosen sowie des Tierwohls; 

Präventionsstrategien, Kontrolle und Diagnose sowie Alternativen zur Verwendung 

umstrittener Pestizide, Antibiotika und anderer Stoffe, auch zur Bekämpfung von 

Resistenzen;  

– Antibiotikaresistenz und Bedrohungen durch biologische und agrochemische Gefahren, 

einschließlich Pestizide, sowie chemische Schadstoffe, Behandlung der 

Zusammenhänge zwischen Pflanzen, Tieren, Ökosystemen und öffentlicher Gesundheit 

aus den Perspektiven von „One Health“ und „Global Health“;  

– Nutzung und Erbringung von Ökosystemleistungen in land- und forstwirtschaftlichen 

Systemen unter Anwendung ökologischer Konzepte und Erprobung naturbasierter 

Lösungen von der Betriebs- bis hin zur Landschaftsebene für eine umweltfreundliche 

Landwirtschaft; Unterstützung ökologischer Landwirtschaft; 
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– land- und forstwirtschaftliche Systeme von der Betriebs- bis hin zur Landschaftsebene; 

Nutzung und Bereitstellung von Ökosystemleistungen in der Primärerzeugung, 

z. B. durch Agrarökologie oder durch die Verstärkung der Rolle von Wäldern bei der 

Verhütung von Überschwemmungen und Bodenerosion;  

– Innovationen in der Landwirtschaft an ihren Schnittstellen zur Aquakultur und 

Forstwirtschaft sowie in städtischen und stadtnahen Gebieten; 

– neue Methoden, Technologien und Instrumente für eine nachhaltige Forstwirtschaft und 

eine nachhaltige Nutzung von forstlicher Biomasse;  

– Unterstützung der Erzeugung von proteinhaltigen Pflanzen in der EU für Nahrungs- und 

Futtermittel sowie Umweltleistungen; 

– nachhaltige Bodennutzung, ländliche Entwicklung und territoriale Verbindungen; 

Nutzung des sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und ökologischen Vermögens 

ländlicher Gebiete für neue Dienstleistungen, Geschäftsmodelle, Wertschöpfungsketten 

und öffentliche Güter;  

– digitale Innovationen in Land- und Forstwirtschaft und über verschiedene 

Wertschöpfungsketten und ländliche Gebiete durch die Nutzung von Daten und die 

Entwicklung von Infrastrukturen, Technologien (wie KI, Robotik, 

Präzisionslandwirtschaft und Fernerkundungen) und Governance-Modellen;  

– land- und forstwirtschaftliche Wissens- und Innovationssysteme und ihre 

Verknüpfungen auf verschiedenen Ebenen; Beratung, Aufbau von Fähigkeiten, 

Konzepte für die Beteiligung und Informationsaustausch;  

– Förderung internationaler Partnerschaften für nachhaltige Landwirtschaft für Nahrungs- 

und Ernährungssicherheit. 
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6.2.4. Meere, Ozeane und Binnengewässer 

Das natürliche Kapital und die Ökosystemleistungen der Meere, insbesondere der 

halbumschlossenen europäischen Meere, der Ozeane, der Binnengewässer und der erweiterten 

Küstengebiete bieten erhebliche sozioökonomische und soziale Vorteile. Dieses Potenzial ist 

aufgrund der hohen Belastung durch menschliche und natürliche Stressfaktoren wie 

Umweltverschmutzung, Überfischung, Klimawandel, Anstieg des Meeresspiegels, sonstigen 

Wasserverbrauch und extreme Wetterereignisse gefährdet. Zum Schutz der Meere bzw. 

Ozeane vor irreparablen Schäden und zur Wiederherstellung eines guten Zustands der 

Binnengewässer müssen wir unser Wissen und Verständnis durch einen verbesserten und 

verantwortungsvollen Rahmen für die Steuerung erweitern, um Meeres-, Binnen- und 

Küstenökosysteme zu schützen, wiederherzustellen und nachhaltig zu bewirtschaften und 

Verschmutzungen vorzubeugen. Dies umfasst auch Forschungsarbeiten zur nachhaltigen 

Erschließung des enormen und ungenutzten wirtschaftlichen Potenzials der Meere, Ozeane 

und Binnengewässer mit dem Ziel, mehr sichere Lebensmittel, biobasierte Zutaten und 

Rohstoffe ohne zusätzliche Beanspruchung zu erzeugen, sowie des Potenzials von Aquakultur 

in allen Formen, um den Druck auf Boden-, Süßwasser- und Meeresressourcen zu entlasten. 

Es sind Partnerschaftskonzepte einschließlich Strategien für Meeresbecken und 

makroregionaler Strategien erforderlich, die über die EU hinausreichen (z. B. im Atlantik, 

Mittelmeer, in der Ostsee, Nordsee, im Schwarzen Meer, in der Karibik und im Indischen 

Ozean); ebenso erforderlich sind Beiträge zu den Verpflichtungen in der internationalen 

Meerespolitik, zu Initiativen wie der Internationalen Dekade der Meeresforschung für 

nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen sowie Verpflichtungen im Zusammenhang 

mit der Erhaltung der biologischen Vielfalt der Meere in Gebieten außerhalb des nationalen 

Hoheitsbereichs.  

Grundzüge 

– Nachhaltige Fischerei und Aquakultur in allen Formen, einschließlich alternativer 

Proteinquellen mit erhöhter Ernährungssicherheit, Nahrungsmittelsouveränität und 

Klimaresilienz; Instrumente für die Überwachung und Bewirtschaftung; 
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– Stärkung der Resilienz der Meeres- und Binnengewässerökosysteme, einschließlich 

Korallenriffe, zum Schutz der Meere, Ozeane und Flüsse, zur Bekämpfung und 

Minderung der Auswirkungen natürlicher und anthropogener Belastungen wie 

Schadstoffe und Meeresmüll (u. a. Kunststoffe), Eutrophierung, invasive Arten, 

physische Schädigung des Meeresbodens, Übernutzung, einschließlich Überfischung, 

Unterwasserlärm, Versauerung, Erwärmung der Meere, Ozeane und Flüsse sowie 

Anstieg des Meeresspiegels unter Beachtung der Nahtstelle zwischen Festland und 

Meer, die kumulativen Auswirkungen dieser Probleme und Förderung eines 

Kreislaufkonzepts und eines besseren Verständnisses der Interaktionen Ozean-Mensch; 

– Governance auf globaler und regionaler Ebene, um die Erhaltung und die nachhaltige 

Nutzung der Ressourcen der Meere, Ozeane und Binnengewässer zu garantieren; 

– Technologien für den digitalen Ozean (Meeresboden, Wassersäule und 

Wasseroberfläche) zur Verbindung von Diensten und Gemeinschaften bei 

landgestützten sowie atmosphären-, klima-, weltraum- und wetterbezogenen 

Tätigkeiten, die durch die Blue Cloud im Rahmen der Europäischen Cloud für offene 

Wissenschaft gefördert werden;  

– Überwachung, risikobasierte Bewertung und Vorhersage-/Prognosefähigkeiten, auch 

hinsichtlich des Anstiegs des Meeresspiegels und anderer natürlicher Gefahren wie 

Sturmfluten, Tsunamis und kumulativen Auswirkungen menschlichen Handelns; 

– besseres Verständnis des Wasserkreislaufs und ‑haushalts und der Hydromorphologie 

auf verschiedenen Ebenen und Entwicklung von Überwachungs- und 

Voraussagefähigkeiten für die Verfügbarkeit von Wasser und die Nachfrage danach, für 

Überschwemmungen und Dürren, Verschmutzung und andere Belastungen der 

Wasserressourcen und der aquatischen Umwelt; Nutzung digitaler Technologien zur 

besseren Überwachung und Bewirtschaftung der Wasserressourcen; 
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– Entwicklung innovativer Lösungen einschließlich Maßnahmen zur gesellschaftlichen 

Steuerung, Wirtschaftsinstrumente und Finanzmodelle für die intelligente 

Wasserzuteilung zur Bewältigung von Konflikten bei der Wassernutzung – 

einschließlich des Werts an Wasser –, für die Kontrolle der Wasserverschmutzung, 

einschließlich durch Plastikgegenstände und Mikroplastik und neu aufkommende 

Schadstoffe vorzugsweise an der Quelle, Bewältigung anderer Belastungen der 

Wasserressourcen sowie Wiederverwendung von Wasser, Schutz von 

Wasserökosystemen und ihre Wiederherstellung in einen guten ökologischen Zustand; 

– nachhaltige blaue Wertschöpfungsketten, einschließlich nachhaltiger Nutzung der 

Süßwasserressourcen, vielfältige Nutzung von Meeresraum und Wachstum des 

Erneuerbare-Energien-Sektors aus Meeren und Ozeanen, einschließlich nachhaltiger 

Nutzung von Mikro- und Makro-Algen; 

– integrierte Konzepte für die nachhaltige Bewirtschaftung von Binnen- und 

Küstengewässern, die zum Umweltschutz und zur Anpassung an den Klimawandel 

beitragen; 

– naturbasierte Lösungen, die aus der Dynamik von Meeres-, Küsten- und 

Binnengewässerökosystemen, der biologischen Vielfalt und den vielfältigen 

Ökosystemleistungen hervorgegangen sind, die systemorientierte Konzepte für die 

nachhaltige Nutzung der Ressourcen von Meeren, insbesondere der halbumschlossenen 

europäischen Meere, Ozeanen und Binnengewässern ermöglichen und zum 

Umweltschutz und zur Wiederherstellung, zum Küstenmanagement sowie zur 

Anpassung an den Klimawandel beitragen; 

– blaue Innovation, u. a. in der blauen und der digitalen Wirtschaft, in allen 

Küstengebieten, Küstenstädten und Häfen, um Küstenregionen widerstandsfähiger zu 

machen und den Bürgerinnen und Bürgern mehr Vorteile zu verschaffen;  

– besseres Verständnis der Rolle der Meere und Ozeane im Hinblick auf den Klimaschutz 

und die Anpassung an den Klimawandel. 
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6.2.5. Ernährungssysteme  

Die Auswirkungen des Bevölkerungswachstums, die Entwicklung der 

Ernährungsgewohnheiten, der Ressourcenknappheit und der Übernutzung, der 

Umweltzerstörung, des Klimawandels und der Migration stellen zusammengenommen 

beispiellose Herausforderungen dar, die eine Umstellung des Lebensmittelsystems erfordern 

(FOOD 2030)1. Die derzeitige Produktion und der Verbrauch an Lebensmitteln sind 

weitgehend nicht nachhaltig, während wir uns zugleich mit dem doppelten Problem der 

Fehlernährung – gekennzeichnet durch das Nebeneinander von Unterernährung und 

Fettleibigkeit sowie anderen unausgewogenen Ernährungsweisen und 

Stoffwechselstörungen – konfrontiert sehen. Künftige Lebensmittelsysteme müssen 

Ernährungssicherheit bieten und sichere, gesunde und hochwertige Lebensmittel in 

ausreichender Menge für alle gewährleisten, auf der Grundlage von Ressourceneffizienz, 

Nachhaltigkeit (einschließlich geringerer Treibhausgasemissionen, Umweltverschmutzung, 

Wasser- und Energieverbrauch und Abfallerzeugung), Transparenz, durch die Verknüpfung 

von Land und See, die Verringerung von Lebensmittelabfällen, die Verbesserung der 

Nahrungsmittelproduktion aus den Binnengewässern, Meeren und Ozeanen sowie unter 

Einbeziehung der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette von den Herstellern bis hin zu 

den Verbrauchern – und umgekehrt –, und durch Gewährleistung von Resilienz. Dies muss 

Hand in Hand gehen mit der Entwicklung des künftigen Systems zur Gewährleistung der 

Lebensmittelsicherheit sowie der Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung von 

Instrumenten, Technologien und digitalen Lösungen, die den Verbrauchern spürbare Vorteile 

bringen und die Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit der 

Lebensmittelwertschöpfungskette verbessern. Darüber hinaus müssen unter Berücksichtigung 

kultureller und sozialer Aspekte Verhaltensänderungen beim Lebensmittelkonsum und bei 

den Herstellungsmustern gefördert und Primärerzeuger, Industrie (einschließlich KMU), 

Einzelhändler, Gastronomie sowie Verbraucher und öffentliche Dienstleistungen einbezogen 

werden.  

Grundzüge  

– Faktengestützte nachhaltige und gesunde Ernährung für ein lebenslanges Wohlergehen 

der Menschen, einschließlich der Ernährungsmuster, eines qualitativ besseren 

                                                
1  Dok. 12761/16: Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen: Ernährungssicherheit 

durch europäische Forschung und Innovation (SWD(2016) 319 final). 
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Nährwerts von Lebensmitteln und Fortschritte beim Verständnis der Auswirkungen von 

Ernährung auf die Gesundheit und das Wohlergehen;  
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– personalisierte Ernährung, insbesondere für gefährdete Gruppen, zur Minderung der 

Risikofaktoren für ernährungsbedingte und nicht übertragbare Krankheiten; 

– Verhalten, Lebensweise und Motivation der Verbraucher, einschließlich der sozialen 

und kulturellen Aspekte von Lebensmitteln, Förderung sozialer Innovation und 

gesellschaftlichen Engagements für eine bessere Gesundheit und ökologische 

Nachhaltigkeit in der gesamten Lebensmittelwertschöpfungskette, einschließlich 

Einzelhandelsverhaltens;  

– moderne Systeme zur Gewährleistung der Sicherheit und Echtheit von Lebensmitteln, 

einschließlich der Rückverfolgbarkeit, für eine bessere Lebensmittelqualität und ein 

größeres Verbrauchervertrauen in das Lebensmittelsystem;  

– Schutz und Anpassung des Lebensmittelsystems in Bezug auf den Klimawandel, 

einschließlich Erforschung des Potenzials und der Verwendung des Mikrobioms, der 

Vielfalt der Nutzpflanzen und von Alternativen für tierische Proteine;  

– ökologisch nachhaltige, kreislauffähige, ressourceneffiziente und widerstandsfähige 

Lebensmittelsysteme vom Land und aus dem Meer, Übergang zu sicherem Trinkwasser, 

zur Lösung maritimer Probleme und zu einem abfallfreien Lebensmittelsystem durch 

Weiterverwendung von Lebensmitteln und Biomasse, Recycling von 

Lebensmittelabfällen, neue Lebensmittelverpackungen und die Schaffung von 

Nachfrage nach maßgeschneiderten lokalen Lebensmitteln;  

– neuartige Konzepte, einschließlich digitaler Instrumente und Lebensmittelsystemen für 

ortsbezogene Innovationen und Stärkung der Handlungskompetenz von Kommunen, 

wodurch ein fairer Handel und faire Preisbildung in der gesamten Wertschöpfungskette, 

Inklusion und Nachhaltigkeit durch Partnerschaften zwischen Industrie (einschließlich 

KMU und Kleinerzeugern), lokalen Behörden, Forschern und der Gesellschaft gefördert 

wird.  
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6.2.6. Biobasierte Innovationssysteme in der Bioökonomie der EU 

Innovationen in der Bioökonomie schaffen die Grundlagen für den Übergang weg von einer 

auf fossile Ressourcen gestützten Wirtschaft. Biobasierte Innovationen stellen ein wichtiges 

Segment und die Voraussetzung für eine umfassende Bioökonomie dar und umfassen die 

nachhaltige Beschaffung, industrielle Verarbeitung und Umwandlung von Biomasse vom 

Land und aus dem Meer in biobasierte Rohstoffe und Produkte. Die Nachhaltigkeit bezieht 

sich auf alle ihre Dimensionen: die ökologischen, sozialen, ökonomischen und kulturellen 

Aspekte. Sie erschließen zudem die Potenziale lebender Ressourcen, der Biowissenschaften, 

der Digitalisierung und der Biotechnologie für neue Entdeckungen, Produkte, Dienste und 

Verfahren. Biobasierte Innovationen, einschließlich (Bio-)Prozesse und Technologien, 

können neue Wirtschaftstätigkeiten und Arbeitsplätze in Regionen und Städte bringen, zur 

Wiederbelebung des ländlichen Raums, der Küstenwirtschaft und der Gemeinschaften 

beitragen und die Kreislauffähigkeit der Bioökonomie stärken. 

Grundzüge  

– Nachhaltige Beschaffung von Biomasse, Logistik und entsprechende 

Produktionssysteme mit Schwerpunkt auf hochwertigen Anwendungen und Nutzungen, 

soziale und ökologische Nachhaltigkeit, Auswirkungen auf Klima und biologische 

Vielfalt, Kreislauffähigkeit sowie allgemeine Ressourceneffizienz, einschließlich 

Wasser; 

– Biowissenschaften und ihre Konvergenz mit digitalen Technologien für das 

Verständnis, die Erkundung und die nachhaltige Nutzung biologischer Ressourcen; 

– biobasierte Wertschöpfungsketten und biobasierte Werkstoffe, einschließlich 

Werkstoffen, Chemikalien, Produkten, Diensten und Verfahren nach biologischem 

Vorbild und mit neuartigen Eigenschaften, Funktionen und verbesserter Nachhaltigkeit 

(auch zur Verringerung von Treibhausgasemissionen), im Hinblick auf die Entwicklung 

(kleiner und großer) fortgeschrittener Bioraffinerien, die eine breitere Palette an 

Biomasse verwenden; die gegenwärtige Produktion nicht nachhaltiger Erzeugnisse 

durch bessere biobasierte Lösungen für innovative Marktanwendungen ersetzen; 
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– Biotechnologie, einschließlich interdisziplinärer Spitzen-Biotechnologie, für den 

Einsatz in wettbewerbsfähigen, nachhaltigen und neuartigen industriellen Verfahren, 

Umweltleistungen und Verbraucherprodukten1;  

– Kreislauffähigkeit des biobasierten Sektors innerhalb der Bioökonomie durch 

technologische, systemische, soziale und unternehmerische Innovationen, um den je 

Einheit biologischer Ressource erzeugten Wert entscheidend zu steigern, den Wert 

dieser Ressourcen länger in der Wirtschaft zu halten, natürliches Kapital zu erhalten und 

zu vermehren, Abfall und Schadstoffe zu vermeiden, den Grundsatz der 

Kaskadennutzung von nachhaltiger Biomasse durch Forschung und Innovation zu 

unterstützen und die Abfallhierarchie zu berücksichtigen; 

– integrative Bioökonomiemuster mit verschiedenen an der Wertschöpfung beteiligten 

Akteuren, Maximierung der gesellschaftlichen Auswirkungen und der Einbeziehung der 

Öffentlichkeit; 

– besseres Verständnis der Grenzen, Parameter und Indikatoren der Bioökonomie und 

ihrer Synergien und Kompromisse mit einer gesunden Umwelt sowie Kompromisse 

zwischen Lebensmitteln und anderen Anwendungen. 

                                                
1  Biotechnologie-Anwendungen im Dienste der Gesundheit werden unter dem Cluster 

„Gesundheit“ im Rahmen dieses Pfeilers behandelt. 
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6.2.7. Kreislaufsysteme 

Kreislauforientierte Produktions- und Verbrauchssysteme werden sowohl für die europäische 

Wirtschaft und die globale Umwelt von Nutzen sein, da sie die Nutzung und Abhängigkeit 

von Ressourcen verringern, die Treibhausgasemissionen und weitere 

Umweltbeeinträchtigungen reduzieren und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

verbessern, als auch für die europäischen Bürgerinnen und Bürger, indem neue 

Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen und Belastungen für die Umwelt und das Klima 

verringert werden. Der Übergang zu einer emissionsarmen, ressourceneffizienten, 

biobasierten und kreislauforientierten Wirtschaft, die die Verwendung gefährlicher Stoffe 

vermeidet, wird über den industriellen Wandel hinaus auch eine weiter gefasste 

Systemumstellung erfordern. Hierzu sind systemorientierte ökoinnovative Lösungen, neue 

Geschäftsmodelle, Märkte und Investitionen, unterstützende Infrastruktur, soziale 

Innovationen und Veränderungen im Verbraucherverhalten sowie Governance-Modelle 

notwendig, die die Zusammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren in der gesamten 

Wertschöpfungskette fördern, damit die angestrebte Systemänderung auch zu besseren 

wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Resultaten führt1. Eine Öffnung für die 

internationale Zusammenarbeit, etwa im Rahmen internationaler Initiativen wie des 

Internationalen Ausschusses für Ressourcenbewirtschaftung, wird für die Vergleichbarkeit, 

die Generierung und den Austausch von Wissen und die Vermeidung von Doppelarbeit von 

Bedeutung sein. Darüber hinaus wird dem sozialen Kontext neuer Kenntnisse und 

Technologie in diesem Bereich und deren Übernahme und Akzeptanz in der Gesellschaft 

Rechnung getragen. 

Grundzüge 

– Systemübergang zu einer ressourceneffizienten, biobasierten Kreislaufwirtschaft mit 

neuen Paradigmen in der Interaktion der Verbraucher und neuen Geschäftsmodellen für 

Ressourceneffizienz und ökologische Leistung; Produkte und Dienstleistungen zur 

Förderung der Ressourceneffizienz und Beseitigung oder Ersatz gefährlicher Stoffe 

während des gesamten Lebenszyklus; Systeme für die gemeinsame Nutzung, 

Wiederverwendung, Instandsetzung, Wiederaufarbeitung, das Recycling und die 

Kompostierung; wirtschaftliche, gesellschaftliche, verhaltensbezogene, regulatorische 

und finanzielle Rahmenbedingungen und Anreize für einen derartigen Übergang;  

                                                
1  Die Tätigkeiten im Interventionsbereich „Kreislaufsysteme“ ergänzen diejenigen zur 

CO₂-armen und sauberen Industrie im Cluster „Digitalisierung und Industrie“. 

www.parlament.gv.at



 

 172 

www.parlament.gv.at



 

 173 

 

– auf einem systemischen Konzept beruhende Parameter und Indikatoren zur 

Leistungsmessung in Bezug auf Kreislaufwirtschaft und Lebenszyklus und zur Stärkung 

der sozialen Verantwortung; Verwaltungssysteme zur rascheren Ausbreitung der 

Kreislaufwirtschaft, der Bioökonomie und Ressourceneffizienz bei gleichzeitiger 

Schaffung von Märkten für Sekundärmaterialien; wertschöpfungskettenübergreifende 

Zusammenarbeit zahlreicher Akteure; Instrumente für Investitionen in die 

Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie;  

– Lösungen für eine nachhaltige und regenerative Entwicklung von Städten, stadtnahen 

Gebieten und Regionen unter Einbeziehung des Übergangs zur Kreislaufwirtschaft mit 

natürlichen Lösungen sowie Innovationen auf den Gebieten Technologie, Digitales, 

Soziales, Kultur und territoriale Governance;  

– Öko-Innovation zur Vermeidung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen und 

Exposition durch gefährliche und chemische Stoffe, die zunehmend zum Problem 

werden; auch unter Berücksichtigung des Schnittfeldes zwischen Chemikalien, 

Produkten und Abfall und nachhaltiger Lösungen für die Gewinnung von Primär- und 

Sekundärrohstoffen; 

– kreislaufwirtschaftliche Nutzung von Wasserressourcen, einschließlich Verringerung 

der Wassernachfrage, Vermeidung von Verlusten, Wiederverwendung von Wasser, 

Recycling und Valorisierung von Abwasser; innovative Lösungen für 

Herausforderungen durch die Verknüpfung von Wasser, Lebensmitteln und Energie, mit 

denen die Auswirkungen der Wassernutzung durch Landwirtschaft und 

Energiegewinnung bekämpft und Synergielösungen ermöglicht werden;  

– nachhaltige Bewirtschaftung des Untergrunds, bei der Georessourcen (Energie, Wasser, 

Rohstoffe) und Umweltbedingungen (Naturgefahren, anthropogene Einflüsse) in allen 

relevanten Clustern berücksichtigt werden, der positive Beitrag zu einer 

Kreislaufwirtschaft durch gesamteuropäisches geologisches Wissen gestrafft wird und 

ein Beitrag zu koordinierten wissenschaftlich gestützten Maßnahmen im 

Zusammenhang mit dem Übereinkommen von Paris und mehreren Zielen der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung geleistet wird; 

– Entwicklung und Verbesserung von Lösungen und Infrastrukturen, mit denen der 

Zugang zu Trink-, Bewässerungs- und Sanitärwasser, unter anderem durch Entsalzung, 
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erleichtert wird, um eine effizientere, mit geringem Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß 

verbundene und kreislaufwirtschaftliche Nutzung von Wasser zu ermöglichen.  
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7. DIREKTE MAẞNAHMEN DER GEMEINSAMEN FORSCHUNGSSTELLE (JRC) 

AUẞERHALB DES NUKLEARBEREICHS 

7.1. Hintergrund  

Für eine gute öffentliche Politik sind hochwertige und zuverlässige wissenschaftliche Daten 

unverzichtbar. Neue Initiativen und Vorschläge für EU-Rechtsvorschriften müssen auf einer 

transparenten, umfassenden und ausgeglichenen Abwägung der Fakten beruhen, während für 

die Umsetzung der Maßnahmen Daten benötigt werden, um ihre Auswirkungen und 

Fortschritte zu überwachen. 

Die JRC erzeugt einen Mehrwert für die EU-Politik, da ihre wissenschaftlichen Leistungen 

exzellent, multidisziplinär und unabhängig von nationalen, privaten und sonstigen externen 

Interessen sind. Sie widmet sich allen Bereichen der EU-Politik und bietet die 

sektorübergreifende Unterstützung, die die Entscheidungsträger zur Bewältigung der immer 

komplexeren gesellschaftlichen Herausforderungen benötigen. Aufgrund ihrer 

Unabhängigkeit von Sonderinteressen und in Verbindung mit ihrer wissenschaftlich-

technischen Referenzfunktion ist es der JRC möglich, die Konsensbildung zwischen 

Interessenträgern und anderen Akteuren, wie Bürgerinnen und Bürgern sowie der Politik, zu 

erleichtern. Mit ihrer Fähigkeit, rasch auf politische Erfordernisse zu reagieren, ergänzt die 

JRC mit ihren Tätigkeiten die indirekten Maßnahmen, die auf die Unterstützung 

längerfristiger Politikziele abzielen.  

Die JRC führt eigene Forschungen durch und ist ein strategischer Manager für Wissen, 

Informationen, Daten und Kompetenzen, um hochwertige und relevante Fakten für eine 

intelligentere Politik liefern zu können. Zur Erreichung dieses Ziels arbeitet die JRC mit den 

weltweit besten Organisationen sowie mit internationalen, nationalen und regionalen Experten 

und Akteuren zusammen. Ihre Forschung trägt zu den allgemeinen Zielen und Prioritäten von 

„Horizont Europa“ bei, stellt unabhängiges wissenschaftliches Fachwissen, Beratung und 

technische Unterstützung für die Strategien der EU im gesamten Politikzyklus zur Verfügung 

und ist auf die Prioritäten der europäischen Politik konzentriert. Sie unterstützt damit ein 

Europa, das sicher und geschützt, wohlhabend, nachhaltig und sozial ist und auf der 

Weltbühne eine größere Rolle spielt. 
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7.2. Interventionsbereiche 

7.2.1. Stärkung der Wissensgrundlage für die Politikgestaltung 

Der Bestand an Wissen und Daten nimmt exponentiell zu. Damit die politischen 

Entscheidungsträger sinnvollen Gebrauch davon machen können, muss dieser Bestand 

überprüft und gefiltert werden. Zudem besteht ein Bedarf an sektorübergreifenden 

wissenschaftlichen Methoden und Analyseinstrumenten, die von allen 

Kommissionsdienststellen eingesetzt werden, um vor allem entstehende gesellschaftliche 

Herausforderungen vorherzusehen und eine bessere Rechtsetzung zu unterstützen. Dazu 

gehören auch innovative Prozesse, um die Interessenträger sowie die Bürgerinnen und Bürger 

in politische Entscheidungen einzubinden, und verschiedene Instrumente zur Bewertung der 

Wirkung und Umsetzung.  

Grundzüge 

– Modellierung, mikroökonomische Bewertung, Risikobewertungsmethoden, 

Qualitätssicherungsinstrumente für Messungen, Konzeption von Monitoring-Systemen, 

Indikatoren und Scoreboards, Sensitivitätsanalyse und Sensitivitätsprüfung, 

Lebenszyklusanalyse, Daten- und Textauswertung, (Massen-)Datenanalyse und 

‑anwendungen, lösungsorientierte Denkansätze (Design Thinking), Vorausschau 

(Horizon Scanning), Antizipation und Zukunftsstudien, Verhaltensforschung sowie 

Einbindung der Interessenträger und Bürger;  

– Wissens- und Kompetenzzentren; 

– praxisbezogene Gemeinschaften und Plattformen für den Wissensaustausch; 

– Datenmanagement, Datenaustausch und Kohärenz; 

– Analyse der Politik zu Forschung und Innovation auf EU- und auf nationaler Ebene, 

einschließlich des EFR. 

7.2.2. Globale Herausforderungen 

Die JRC wird zu den spezifischen Strategien und Verpflichtungen der EU beitragen, die im 

Rahmen der sieben Cluster der globalen Herausforderungen behandelt werden, und 

insbesondere das Eintreten der EU für die Verwirklichung der Nachhaltigkeitsziele 

unterstützen.  
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Grundzüge 

1. Gesundheit 

– Wissenschaftliche und technische Unterstützung zur Verbesserung der öffentlichen 

Gesundheit und des Gesundheitswesens, einschließlich medizinischer Geräte und 

Bewertung von Gesundheitstechnologien, Datenbanken und Digitalisierung, 

einschließlich für eine Beschleunigung der Interoperabilität; 

– Sicherheitsbewertungsmethoden für potenzielle Gesundheits- und Umweltrisiken durch 

chemische Stoffe und Schadstoffe; 

– EU-Referenzlaboratorium für Alternativen zu Tierversuchen;  

– Qualitätssicherungsinstrumente, u. a. zertifiziertes Referenzmaterial für gesundheitliche 

Biomarker;  

– Forschung zu neu entstehenden Gesundheitsfragen und ‑risiken.  

2. Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft 

– Forschung zu Ungleichheit, Armut und Ausgrenzung, sozialer Mobilität, kultureller 

Vielfalt und Qualifikationen; Migration, Bewertung der Auswirkungen sozialer, 

demografischer und technologischer Veränderungen auf Wirtschaft und Gesellschaft; 

– Forschung zu verantwortungsvollem Regierungshandeln und Demokratie; 

– Förderung des Schutzes, des Erhalts und der Verwaltung des kulturellen Erbes;  

– Wissenszentrum für Migration und Demographie.  
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3. Zivile Sicherheit für die Gesellschaft 

– Wissenszentrum für Katastrophenrisikomanagement;  

– Unterstützung von Sicherheitsmaßnahmen in den Bereichen Schutz kritischer 

Infrastrukturen und öffentlicher Räume, CBRN-E (chemische, biologische, 

radiologische, nukleare und explosive Stoffe) und hybride Bedrohungen, Grenzschutz 

und Dokumentensicherheit sowie Informationen und Erkenntnisse zur Bekämpfung des 

Terrorismus;  

– Technologien für die Aufspürung von CBRN-E-Stoffen, biometrische Systeme und 

Verfahren zur Gewinnung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse;  

– Unterstützung der globalen Sicherheitsposition der EU; Bewertung der 

Wettbewerbsfähigkeit und Innovation der Sicherheitsindustrie in der Union; Nutzung 

von Synergien zwischen Sicherheit und Verteidigung;  

– Forschung zur Stärkung der Cybersicherheitskapazitäten sowie der Resilienz und der 

Abschreckung gegenüber Cyberangriffen und ‑kriminalität. 

4. Digitalisierung, Industrie und Weltraum 

– Auswirkungen der Digitalisierung mit Schwerpunkt auf neuen und entstehenden IKT-

Technologien, u. a. maschinelles Lernen und KI-Datenverarbeitung, dezentrale 

Transaktionsnetzwerke („distributed ledgers“), Internet der Dinge und 

Hochleistungsrechnen; 

– Digitalisierung in einzelnen Sektoren wie Energie, Verkehr, Bau, 

Dienstleistungsindustrie, Gesundheit und Pflege sowie Verwaltung; 

– gewerbliches Messwesen und Qualitätssicherungsinstrumente für die intelligente 

Fertigung; 

– Forschung zu Schlüsseltechnologien;  
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– Forschung zu besten verfügbaren Techniken und bewährten Praktiken im 

Umweltmanagement, technisch-wirtschaftliche Analysen und Lebenszyklusanalysen 

industrieller Prozesse; Chemikalienmanagement, Abfallbewirtschaftung, 

Wasserwiederverwendung, Rohstoffe; 

– kritische Rohstoffe und Qualitätskriterien für wiederverwertete Materialien, die alle die 

Kreislaufwirtschaft unterstützen; Analyse der Versorgungssicherheit bei Rohstoffen, 

einschließlich der kritischen Rohstoffe, in Bezug auf die Informationen über Primär- 

und Sekundärressourcen und die Aktualisierung der Daten im 

Rohstoffinformationssystem; 

– Durchführung von Copernicus-Maßnahmen;  

– technische und wissenschaftliche Unterstützung für Anwendungen der Programme der 

europäischen GNSS (globalen Satellitennavigationssysteme).  

5. Klima, Energie und Mobilität 

– Unterstützung bei der Umsetzung der Klima-, Energie- und Verkehrspolitik der EU, 

Übergang zu einer CO₂-armen Wirtschaft sowie Strategien für eine Dekarbonisierung 

bis 2050; Analyse der integrierten nationalen Energie- und Klimapläne; Bewertung des 

Dekarbonisierungspfads in allen Sektoren, einschließlich Landwirtschaft, Landnutzung 

und Landnutzungsänderung sowie Forstwirtschaft;  

– Bewertung der Risiken in gefährdeten Ökosystemen, kritischen Wirtschaftssektoren und 

Infrastrukturen mit Schwerpunkt auf Anpassungsstrategien;  

– Analyse der FuI-Dimension der Energieunion; Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit der 

EU auf dem globalen Markt für umweltfreundliche Energie;  

– Bewertung des Potenzials für den Einsatz intelligenter Energietechnologien und von 

Lösungen für die Sektorkopplung für eine reibungslose und kosteneffiziente 

Energiewende; 
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– Bewertung des Einsatzes von Technologien für die Energieerzeugung aus erneuerbaren 

und sauberen Energiequellen;  

– Analyse des Energieverbrauchs von Gebäuden, intelligenten und nachhaltigen Städten 

und Industrien; 

– technische und sozioökonomische Analyse der Energiespeicherung, insbesondere 

Sektorkopplung und Batterien; 

– Analyse der Energieversorgungssicherheit der EU, einschließlich Energieinfrastruktur, 

und der Energiemärkte;  

– Unterstützung der Energiewende, einschließlich des Bürgermeisterkonvents, sowie von 

sauberer Energie für EU-Inseln, empfindliche Regionen und Afrika;  

– integrierte Analyse für die Einführung kooperativer, vernetzter und automatisierter 

Mobilität;  

– integrierte Analyse für die Entwicklung und Einführung von elektronischen Antrieben, 

einschließlich der Batterietechnologien der nächsten Generation; 

– harmonisierte Prüfverfahren und Marktüberwachung für CO₂- und 

Luftschadstoffemissionen aus Fahrzeugen, Bewertung innovativer Technologien; 

– Bewertung von intelligenten Verkehrs- und Verkehrsmanagementsystemen und 

Stauindikatoren; 

– Analysen alternativer Kraftstoffe und entsprechenden Infrastrukturbedarfs. 
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6. Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt 

– Forschungen zu Land, Böden, Wäldern, Luft, Wasser, Meeresressourcen, Rohstoffen 

und biologischer Vielfalt zur Unterstützung der wirksamen Erhaltung, 

Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung des Naturkapitals, einschließlich einer 

nachhaltigen Ressourcenbewirtschaftung in Afrika;  

– Wissenszentrum für globale Lebensmittel- und Ernährungssicherheit;  

– Bewertung des Klimawandels und möglicher Schutz- und Anpassungsmaßnahmen für 

die Agrar- und Fischereipolitik, einschließlich Ernährungssicherheit; 

– Überwachung und Prognose der Agrarressourcen in der EU, den Erweiterungsländern 

und den Nachbarländern;  

– Forschung für eine nachhaltige und wirtschaftlich florierende Aquakultur und Fischerei 

sowie für blaues Wachstum und die blaue Wirtschaft; 

– validierte Methoden, Laborleistungstests und neue Analyseinstrumente für die 

Umsetzung der Politik im Bereich der Lebensmittelsicherheit; 

– EU-Referenzlaboratorien für Futtermittelzusatzstoffe, genetisch veränderte Organismen 

und Lebensmittelkontaktmaterialien;  

– Wissenszentrum für Lebensmittelqualität und Bekämpfung von Lebensmittelbetrug; 

– Wissenszentrum für Bioökonomie. 
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7.2.3. Innovation, wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit 

Die JRC wird zu wissensbasierter Innovation und Technologietransfer beitragen. Sie wird das 

Funktionieren des Binnenmarkts und die wirtschaftspolitische Steuerung der Union 

unterstützen. Sie wird zur Entwicklung und Überwachung von Strategien beitragen, die auf 

ein sozialeres und nachhaltigeres Europa abzielen. Sie wird die Außendimension und die 

internationalen Ziele der EU unterstützen und zu verantwortungsvollem Handeln (Good 

Governance) beitragen. Durch einen gut funktionierenden Binnenmarkt mit einer starken 

wirtschaftspolitischen Steuerung und einem fairen Sozialsystem werden wissensbasierte 

Innovation und Wettbewerbsfähigkeit gefördert.  

Grundzüge 

– Wirtschafts-, Handels-, Finanz- und Haushaltsanalysen;  

– pränormative Forschung und Prüfung im Hinblick auf Harmonisierung und Normung; 

– Erstellung von zertifiziertem Referenzmaterial;  

– Marktaufsichtstätigkeiten; 

– Umgang mit Rechten des geistigen Eigentums; 

– Förderung der Zusammenarbeit beim Technologietransfer. 
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7.2.4. Wissenschaftliche Exzellenz 

Die JRC strebt Exzellenz und Integrität in der Forschung und eine ausgedehnte 

Zusammenarbeit mit weltweit führenden Forschungseinrichtungen an. Sie wird Forschungen 

in neuen Wissenschafts- und Technologiebereichen durchführen und eine offene 

Wissenschaft, offene Daten und Wissenstransfer fördern. 

Grundzüge 

– Programme zur Orientierungsforschung; 

– spezielle gemeinsame Programme und Austauschprogramme mit 

Forschungseinrichtungen und Wissenschaftlern; 

– Zugang zu Forschungsinfrastrukturen der JRC; 

– Ausbildung von Wissenschaftlern und nationalen Experten; 

– offene Wissenschaft und offene Daten. 

7.2.5. Territoriale Entwicklung und Unterstützung der Mitgliedstaaten und Regionen 

Die JRC wird einen Beitrag zu regional- und städtepolitischen Maßnahmen mit Schwerpunkt 

auf innovationsgesteuerter territorialer Entwicklung leisten, auch im Hinblick auf eine 

Verringerung der Unterschiede zwischen den Regionen. Sie wird außerdem den 

Mitgliedstaaten und Drittländern technische Hilfe bieten und die Umsetzung der europäischen 

Rechtsvorschriften und Maßnahmen unterstützen.  

Grundzüge 

– Umsetzung regional- und städtepolitischer Maßnahmen, Strategien für intelligente 

Spezialisierung, Strategien für die wirtschaftliche Transformation von Regionen im 

Wandel, integrierte Stadtentwicklungsstrategien und ‑daten;  

– Aufbau von Kapazitäten lokaler und regionaler Akteure für die Umsetzung 

makroregionaler Strategien; 
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– Wissenszentrum für territoriale Politik;  

– anfragebasierte und gezielte Unterstützung für Mitgliedstaaten, Regionen oder Städte, 

u. a. über ein virtuelles Netz von Science4Policy-Plattformen. 
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PFEILER III 

INNOVATION IN EUROPA 

 

Innovation in all ihren Formen ist für die EU ein zentraler Faktor, um weiterhin Wohlstand 

für ihre Bürgerinnen und Bürger schaffen und die Herausforderungen der Zukunft bewältigen 

zu können. Zur Umsetzung bedarf es eines systematischen, sektorübergreifenden und 

vielschichtigen Ansatzes. Die wirtschaftlichen Fortschritte, das soziale Wohlergehen und die 

Lebensqualität in Europa hängen davon ab, dass Europa in der Lage ist, Produktivität und 

Wachstum zu fördern, die wiederum stark von seiner Innovationsfähigkeit abhängen. 

Innovation ist auch für die Bewältigung der großen Herausforderungen, vor denen die EU 

steht, von entscheidender Bedeutung. Innovation muss verantwortungsvoll, ethisch vertretbar 

und nachhaltig sein. 

Wie schon beim Vorläuferprogramm steht Innovation im Mittelpunkt des Programms 

„Horizont Europa“. Das Streben nach Beschleunigung des Wissenstransfers und nach neuen 

Ideen, Produkten und Prozessen ist die Triebfeder für die Ziele und die 

Durchführungsmodalitäten von „Horizont Europa“, von der strategischen Programmplanung 

bis zu den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, und ist vom Anfang bis zum 

Ende jedes geförderten Projekts präsent – von der Grundlagenforschung bis zu industriellen 

oder technologischen Fahrplänen und Missionen. 

Dennoch müssen speziell für den Innovationsbereich Maßnahmen ergriffen werden, damit 

sich die Bedingungen und das Umfeld für europäische Innovationen in der EU deutlich 

verbessern und Ideen rasch von den Akteuren des Innovationsökosystems genutzt und neue 

Ideen und Technologien schnell in die Produkte und Dienstleistungen umgewandelt werden, 

die die EU benötigt, um Ergebnisse vorweisen zu können. 

In den letzten Jahrzehnten sind wichtige und globale neue Märkte in den Bereichen 

Gesundheitsfürsorge, Medien, Unterhaltung, Kommunikation und Einzelhandel entstanden, 

die auf bahnbrechende Innovationen in den IKT, in der Biotechnologie, in der 

Umwelttechnologie und in der Internet- und Plattformwirtschaft zurückgehen. Im weiteren 

Verlauf des Innovationsprozesses werden diese marktschaffenden Innovationen, die 

Auswirkungen auf die EU-Wirtschaft insgesamt haben, von schnell wachsenden und häufig 
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neuen Unternehmen eingeführt, die jedoch selten in der EU gegründet wurden und dort 

expandieren. 
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Eine neue globale Welle bahnbrechender Innovationen ist im Entstehen begriffen, die sich auf 

technologieintensivere Technologien wie die Blockchain-Technologie, künstliche Intelligenz, 

Genomik/Multi-Omik und Robotik und weitere Technologien stützen wird, die auch von 

einzelnen Innovatoren und Bürgergemeinschaften ausgehen können. Ihnen gemein ist, dass 

sie sich an der Schnittstelle zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, 

technologischen Lösungen und Wirtschaftssektoren herausbilden, wobei sie radikal neue 

Kombinationen von Produkten, Verfahren, Dienstleistungen und Geschäftsmodellen anbieten 

und das Potenzial haben, weltweit neue Märkte zu erschließen. Auswirkungen wird es auch in 

weiteren bedeutenden Sektoren wie dem verarbeitenden Gewerbe, dem Finanzdienstleistungs-

, Verkehr- und Energiesektor geben.  

Europa muss bei dieser Entwicklung dabei sein. Europa ist diesbezüglich gut aufgestellt, da 

die neue Welle in technologieintensiven Bereichen entsteht, in die Europa bereits beträchtlich 

investiert hat, insbesondere in die Schlüsseltechnologien, und in denen es daher über einige 

Wettbewerbsvorteile im Hinblick auf Wissenschaft und Wissen, einschließlich 

Humanressourcen, verfügt und auf einer engen Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und 

privatem Sektor (z. B. im Gesundheitswesen oder im Energiesektor) aufbauen kann. 

Damit Europa an der Spitze der neuen Entwicklung bahnbrechender Innovationen stehen 

kann, müssen die folgenden grundlegenden Herausforderungen bewältigt werden: 

– Erhöhung der Risikofinanzierung zur Überbrückung von Finanzierungslücken: Die 

Innovatoren in Europa leiden unter einem geringen Angebot an 

Risikofinanzierungsmitteln. Privates Risikokapital ist entscheidend dafür, dass aus 

bahnbrechenden Innovationen weltweit führende Unternehmen werden; in Europa 

beträgt das private Risikokapital weniger als ein Viertel des in den USA und in Asien 

mobilisierten privaten Risikokapitals. Europa muss es gelingen, dass Ideen und 

Innovationen, insbesondere die bahnbrechenden Innovationen mit hohem Risiko, die 

durch langfristige Investitionen unterstützt werden müssen, das „Tal des Todes“, 

d. h. die Lücke zwischen öffentlichen und privaten Investitionen, überwinden und es 

zum Markt schaffen können; 

– Erleichterung des Zugangs zu Forschungsergebnissen, Verbesserung der Umwandlung 

von wissenschaftlichen Erkenntnissen in Innovation und Beschleunigung des Transfers 

von Ideen, Technologien und Talenten von der Grundlagenforschung zu Start-up-

Unternehmen und zur Industrie; 
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– weitere Unterstützung der Entwicklung jeglicher Form von Innovation, einschließlich 

nutzer- und verbraucherorientierter Dienstleistungsinnovation und inklusiver sozialer 

Innovation; 

– Beschleunigung des Wandels bei Unternehmen: Die europäische Wirtschaft ist bei der 

Übernahme und dem Ausbau neuer Technologien im Rückstand: 77 % der jungen und 

großen FuE-Unternehmen befinden sich in den USA oder Asien, und nur 16 % haben 

ihren Sitz in Europa;  

– Verbesserung und Vereinfachung des europäischen Umfelds für die Finanzierung und 

Förderung von Forschung und Innovation: Die Vielzahl der Finanzierungsquellen bildet 

für Innovatoren ein komplexes Umfeld; EU-Maßnahmen müssen in Zusammenarbeit 

und Abstimmung mit anderen Initiativen auf europäischer, nationaler und regionaler, 

öffentlicher wie auch privater Ebene erfolgen, um die Förderkapazitäten zu stärken und 

besser auszurichten, eine Überschneidung von Tätigkeiten zu vermeiden und ein 

Umfeld zu schaffen, in dem sich europäische Innovatoren leicht zurechtfinden; 

– Überwindung der Fragmentierung des Innovationsökosystems. In Europa gibt es zwar 

vermehrt Hotspots, doch diese sind nicht gut miteinander vernetzt. Unternehmen mit 

internationalem Wachstumspotenzial sehen sich konfrontiert mit einem Flickenteppich 

nationaler Märkte und ihren jeweiligen Sprachen, Geschäftskulturen und Vorschriften. 

Die EU muss bei der Unterstützung der wirksamen Zusammenarbeit zwischen 

nationalen und regionalen Innovationsökosystemen einen Beitrag leisten, damit 

Unternehmen, insbesondere KMU, in ganz Europa Zugang zum besten Fachwissen, zu 

den besten Fachkenntnissen, zur besten Infrastruktur und zu den besten 

Dienstleistungen erhalten. Die EU muss die Zusammenarbeit zwischen den 

Innovationsökosystemen unterstützen, auch durch Regelungen, damit die 

Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Technologien und praktischen Lösungen 

verbessert wird. 

Im Hinblick auf die neue globale Welle bahnbrechender Innovationen muss die EU bei der 

Förderung von Innovatoren einen flexiblen, einfachen, nahtlosen und maßgeschneiderten 

Ansatz verfolgen. Die Strategie zur Entwicklung und Einführung bahnbrechender 

Innovationen und zur Expansion von Unternehmen muss risikofreudig sein, den vorgenannten 

Herausforderungen Rechnung tragen und zusammenhängenden Innovationstätigkeiten, die 
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von einzelnen Mitgliedstaaten oder Regionen durchgeführt werden, einen Mehrwert 

verleihen.  
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Der Pfeiler „Innovation in Europa“ des Programms „Horizont Europa“ ist so konzipiert, dass 

er zusammen mit anderen EU-Strategien, insbesondere mit dem Programm „InvestEU“, 

solche konkreten Ergebnisse hervorbringt. Er baut auf Erkenntnissen und Erfahrungen aus 

früheren Rahmenprogrammen auf, insbesondere aus Tätigkeiten im Rahmen von 

beispielsweise „Künftige und neu entstehende Technologien“ (Future Emerging 

Technologies – FET) und „Der schnelle Weg zur Innovation“ (Fast track to Innovation – FTI) 

sowie des KMU-Instruments, aber auch im Rahmen der privaten und institutionellen 

Finanzierung (z. B. RSFF RP7, Horizont 2020 – InnovFin), die im Rahmen der Tätigkeiten 

der Pilotprojekte des EIC für den Zeitraum 2018-2020 zusammengeführt und gebündelt 

werden.  

Ausgehend von diesen Erfahrungen sieht dieser Pfeiler die Einrichtung des Europäischen 

Innovationsrats (European Innovation Council – EIC) vor, der vor allem bahnbrechende und 

disruptive Technologien und Innovationen mit Schwerpunkt speziell auf marktschaffenden 

Innovationen fördern wird und zudem alle Arten von Innovationen, einschließlich 

inkrementeller Innovation, – insbesondere in KMU, einschließlich Start-up-Unternehmen, 

und in Ausnahmefällen in kleinen Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung, die allesamt 

über ein rasches Expansionspotenzial auf europäischer und globaler Ebene verfügen –, mit 

speziellen Instrumenten und Tätigkeiten unterstützen wird: 

– Unterstützung der Entwicklung künftiger und neu entstehender bahnbrechender 

Innovationen, einschließlich technologieintensiver Innovationen, aber auch 

nichttechnologischer Innovationen;  

– Überbrückung von Finanzierungslücken bei der Entwicklung, Einführung und 

Ausweitung marktschaffender Innovationen; 

– Mobilisierung von Privatkapital und Privatinvestitionen; 

– Steigerung der Wirkung und Sichtbarkeit der EU-Innovationsförderung. 

In diesem Pfeiler sind auch Tätigkeiten im Rahmen des Europäischen Innovations- und 

Technologieinstituts (EIT), insbesondere seiner Wissens- und Innovationsgemeinschaften 

(Knowledge and Innovation Communities – KICs), vorgesehen. Zudem wird für 

systematische Synergien zwischen dem EIC und dem EIT gesorgt. Innovative Unternehmen, 

die Teil einer KIC des EIT sind, können an den EIC weitergeleitet werden, wodurch ein 

Bestimmungsort für noch nicht bankfähige Innovationen entsteht, und umgekehrt kann 

Unternehmen mit hohem Innovationspotenzial, die vom EIC finanziert werden und noch nicht 
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Mitglieder einer KIC des EIT sind, die Möglichkeit geboten werden, Zugang zu der damit 

verbundenen zusätzlichen Unterstützung zu erhalten. 
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Der EIC und die KICs des EIT können zwar in der gesamten EU Innovationen unmittelbar 

unterstützen, doch das gesamte Umfeld, in dem europäische Innovationen gedeihen und aus 

dem sie hervorgehen, muss weiterentwickelt und verbessert werden: Erkenntnisse der 

Grundlagenforschung sind die Keimzelle für marktschaffende Innovationen. Die Förderung 

von Innovationen in ganz Europa, in allen Dimensionen und Formen, muss ein gemeinsames 

europäisches Anliegen sein, das, wann immer es möglich ist, einander ergänzende 

Maßnahmen (u. a. durch wirksame Synergien mit dem EFRE und den Strategien für 

intelligente Spezialisierung) und Ressourcen auf EU-Ebene sowie auf nationaler und 

regionaler Ebene einschließt. Daher enthält dieser Pfeiler auch erneuerte und verstärkte 

Koordinierungs- und Kooperationsmechanismen mit Mitgliedstaaten und assoziierten 

Ländern, aber auch mit Privatinitiativen zur Unterstützung aller Akteure der europäischen 

Innovationsökosysteme, auch auf regionaler und lokaler Ebene; 

– Darüber hinaus wird dieser Pfeiler als Teil weiterer Bemühungen zur Verbesserung der 

Kapazitäten für die Risikofinanzierung von Forschung und Innovation in Europa eine 

enge Verbindung zum Programm „InvestEU“ herstellen. Aufbauend auf den Erfolgen 

und Erfahrungen im Rahmen von „Horizont 2020 – InnovFin“ und im Rahmen des 

EFSI wird das Programm „InvestEU“ den Zugang zur Risikofinanzierung für 

bankfähige Akteure und für Investoren stärken.  

1. DER EUROPÄISCHE INNOVATIONSRAT (EIC) 

1.1. Interventionsbereiche 

Die Tätigkeit des EIC beruht auf den folgenden Grundsätzen: ein klarer Mehrwert für die EU, 

Autonomie, Risikobereitschaft, Effizienz, Wirksamkeit, Transparenz und 

Rechenschaftspflicht. Der EIC wird als zentrale Anlaufstelle für alle Arten von Innovatoren 

fungieren, so u. a. von Einzelpersonen bis zu Hochschulen, Forschungsorganisationen und 

Unternehmen (KMU, einschließlich Start-up-Unternehmen, und – in Ausnahmefällen – kleine 

Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung). Entsprechend seinen Regelungen wird er 

einzelne Begünstigte und multidisziplinäre Konsortien unterstützen. 
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Ziel des EIC ist es, 

– mit hohem Risiko verbundene Innovationen aller Art, einschließlich inkrementeller 

Innovationen, zu ermitteln, zu entwickeln und einzuführen, mit starkem Schwerpunkt 

auf bahnbrechenden, disruptiven und technologieintensiven Innovationen, die das 

Potenzial haben, zu marktschaffenden Innovationen zu werden, und  

– die schnelle, EU-weite und internationale Expansion von innovativen Unternehmen, 

insbesondere KMU einschließlich Start-up-Unternehmen und in Ausnahmefällen 

kleinen Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung, auf dem Weg von der Idee zum 

Markt zu unterstützen.  

Der EIC leistet gegebenenfalls einen Beitrag zu Tätigkeiten, die im Rahmen anderer Teile von 

„Horizont Europa“, insbesondere des Pfeilers II, unterstützt werden. 

Der EIC wird in erster Linie durch zwei sich ergänzende Arten von Maßnahmen 

implementiert, nämlich durch den „Pathfinder“ für fortgeschrittene Forschungsarbeiten in den 

frühen Phasen der technologischen Entwicklung und durch den „Accelerator“ für 

Innovations- und Markteinführungsmaßnahmen, die Phasen im Vorfeld der Vermarktung 

sowie das Unternehmenswachstum einschließen. Der „Accelerator“ soll eine einzige 

Anlaufstelle und ein einziges Förderverfahren für mit hohem Risiko verbundene Innovationen 

von Start-up-Unternehmen und KMU und – in Ausnahmefällen – von kleinen Unternehmen 

mit mittlerer Kapitalausstattung bieten und wird vor allem zwei Arten von Unterstützung 

gewähren: hauptsächlich eine Mischfinanzierung (Kombination von Finanzhilfen und 

Beteiligungsinvestitionen) sowie eine Finanzhilfe, der optional eine Unterstützung in Form 

von Beteiligungskapital folgt. Zudem wird über ihn der Zugang zu Darlehen und 

Bürgschaften erfolgen, die insbesondere im Rahmen des Programms „InvestEU“ bereitgestellt 

werden.  

Diese beiden komplementären Arten von Maßnahmen weisen gemeinsame Merkmale auf: Sie 

werden  

– Innovationen mit hohem Risiko unterstützen, bei denen die finanziellen, 

technologischen/wissenschaftlichen, marktbezogenen und/oder regulatorischen Risiken 

nicht vom Markt allein getragen oder noch nicht durch Finanzierungsinstrumente im 

Rahmen von „InvestEU“ gefördert werden können; 
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– den Hauptschwerpunkt auf bahnbrechende und/oder technologieintensive Innovationen 

mit hohem Risiko legen und auch andere Formen von Innovationen, einschließlich 

inkrementeller Innovationen, zu unterstützen, die das Potenzial haben, neue Märkte zu 

schaffen oder zur Bewältigung globaler Herausforderungen beizutragen; 

– sich auf ein „Bottom-up“-Prinzip stützen und unabhängig vom Sektor offen für 

Innovationen aus allen Wissenschafts-, Technik- und Anwendungsgebieten sein, aber 

auch eine gezielte Unterstützung sich abzeichnender bahnbrechender, marktschaffender 

und/oder technologieintensiver Technologien von potenzieller strategischer Bedeutung 

hinsichtlich der wirtschaftlichen und/oder sozialen Wirkung ermöglichen. Die 

Dienststellen der Kommission werden diese potenzielle strategische Wirkung auf der 

Grundlage von Empfehlungen beurteilen, die von unabhängigen Experten, von EIC-

Programmmanagern und gegebenenfalls vom EIC-Beirat abgegeben werden; 

– Innovationen fördern, die unterschiedliche wissenschaftliche und technologische 

Bereiche (z. B. Verbindung von physikalischen und digitalen Bereichen) sowie 

Sektoren umfassen;  

– ihren Schwerpunkt auf Innovatoren, auf der Vereinfachung von Verfahren und 

administrativen Anforderungen unter Nutzung von Interviews als Beitrag zur 

Beurteilung von Anträgen und auf der Sicherstellung einer raschen 

Entscheidungsfindung haben; 

– mit dem Ziel umgesetzt werden, das europäische Innovationsökosystem erheblich zu 

verbessern; 

– proaktiv anhand von Meilensteinen oder anderen vorab festgelegten Kriterien gemanagt 

werden, um die erzielten Fortschritte messen und Vorhaben nach einer genauen 

Bewertung, für die möglicherweise unabhängige Experten herangezogen werden, 

erforderlichenfalls neu ausrichten, verschieben oder beenden zu können. 
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Neben dem Zugang zu finanzieller Unterstützung werden Innovatoren Zugang zu 

Unternehmensberatungsdiensten des EIC haben, die Projekten Coaching, Mentoring und 

technische Hilfe bereitstellen und Innovatoren mit anderen Innovatoren, Partnern aus der 

Industrie und Investoren zusammenbringen. Innovatoren werden auch leichteren Zugang zu 

Fachwissen, Einrichtungen (einschließlich der Innovationsdrehkreuze1 und der offenen 

Testumgebungen für Innovationen) und Partnern aus allen von der EU unterstützten 

Tätigkeiten (einschließlich jener des EIT, vor allem seiner Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften (KICs)) erhalten. Die Kommission wird für einen nahtlosen 

Übergang zwischen dem EIT, dem EIC und „InvestEU“ sorgen, damit Komplementarität und 

Synergien erreicht werden.  

Damit das europäische Innovationsökosystem gestärkt werden kann, gilt besonderes 

Augenmerk der Sicherstellung einer angemessenen und effizienten Komplementarität mit 

einzelnen oder vernetzten Initiativen der Mitgliedstaaten oder interregionalen Initiativen, auch 

in Form einer Europäischen Partnerschaft. 

1.1.1. Der „Pathfinder“ für fortgeschrittene Forschungsarbeiten 

Über den „Pathfinder“ werden Finanzhilfen für modernste, mit hohem Risiko verbundene 

Projekte bereitgestellt, bei denen neue und technologieintensive Bereiche betreten werden und 

das Ziel verfolgt wird, potenziell radikal innovative Technologien der Zukunft und neue 

Marktchancen zu entwickeln. Er wird auf den Erfahrungen mit den Systemen für künftige und 

neu entstehende Technologien (FET), die im Rahmen des RP7 und von „Horizont 2020“ 

unterstützt wurden und das „FET Innovation Launchpad“ des Rahmenprogramms 

„Horizont 2020“ und das KMU-Instrument/Phase 1 von „Horizont 2020“ einschließen, – 

durch deren Bündelung in einem einheitlichen Modell mit einem einzigen Kriterienkatalog – 

aufbauen. 

                                                
1  Der Begriff Innovationsdrehkreuz ist ein Sammelbegriff, der eine Vielzahl von 

Tätigkeiten abdeckt. Ein Innovationsdrehkreuz kann als aktiver Partner, 
Wissenszentrum, Gemeinschaft, Vermittler oder Verbindungsstelle dienen, das 
Unternehmen Zugang zu neuesten Erkenntnissen und Fachkenntnissen zu digitalen und 
ähnlichen grundlegenden Grundlagentechnologien bietet, die diese zur Steigerung ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf Produktions-, Dienstleistungs- und 
Geschäftsabläufe benötigen. 
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Übergeordnetes Ziel des Pathfinders wird es sein, potenziell marktschaffende Innovationen, 

die aus bahnbrechenden Ideen entstehen, zu pflegen und sie in die Demonstrationsphase zu 

bringen oder für sie Geschäftsmodelle oder Strategien für eine weitere Einführung durch den 

Accelerator oder durch andere Markteinführungslösungen zu entwickeln. Hierzu wird der 

Pathfinder die frühesten Phasen der wissenschaftlich-technischen Forschung und 

Entwicklung, darunter den Nachweis von Konzepten und Prototypen für die Validierung von 

Technologien, unterstützen. 

Um für umfassende Sondierungen, Zufallsgelegenheiten und unerwartete Ideen, Konzepte 

und Entdeckungen vollständig offen zu sein, wird der Pathfinder hauptsächlich durch eine 

durchgängig offene wettbewerbliche Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen 

nach dem Bottom-up-Prinzip mit Stichtagen umgesetzt werden. Zudem wird der Pathfinder 

unter Beibehaltung seines hauptsächlich auf das Bottom-up-Prinzip gestützten Charakters für 

Herausforderungen im Wettbewerb sorgen, um zentrale strategische Ziele zu entwickeln1, die 

technologieintensive Lösungen und radikale Denkansätze erfordern. Die mit diesen 

Herausforderungen verbundenen Themenbereiche werden in den Arbeitsprogrammen 

festgelegt. Die Bündelung ausgewählter Projekte zu thematischen oder zielorientierten 

Portfolios wird es ermöglichen, bei den Anstrengungen eine kritische Masse zu erreichen und 

neue multidisziplinäre Forschungsgemeinschaften zu strukturieren. 

                                                
1  Einschlägige Themenbereiche können im Zusammenhang mit der strategischen Planung 

für „Horizont Europa“ ermittelt werden.  
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Diese Portfolios ausgewählter Projekte werden weiterentwickelt und ausgebaut werden, und 

zwar jeweils entsprechend einer Vision, die mit ihren Innovatoren entwickelt, aber auch mit 

der Forschungs- und Innovationsgemeinschaft insgesamt geteilt wird. Die Pathfinder-

Übergangstätigkeiten dienen dazu, Forscher und Innovatoren auf dem Weg zur 

kommerziellen Entwicklung, z. B. bei Demonstrationstätigkeiten und 

Durchführbarkeitsstudien zur Beurteilung potenzieller Geschäftsmodelle, sowie bei der 

Gründung von Spin-off- und Start-up-Unternehmen zu unterstützen. Diese Pathfinder-

Übergangstätigkeiten können auch aus ergänzenden Finanzhilfen zur Aufstockung und 

Ausweitung früherer und laufender Maßnahmen bestehen, um neue Partner zu gewinnen, die 

Zusammenarbeit innerhalb eines Portfolios zu ermöglichen und multidisziplinäre 

Gemeinschaften zu entwickeln.  

Der Pathfinder wird allen Arten von Innovatoren offenstehen, von Einzelpersonen bis zu 

Hochschulen, Forschungsorganisationen und Unternehmen, vor allem Start-up-Unternehmen 

und KMU, und vor allem auf multidisziplinäre Konsortien ausgerichtet sein. Bei Projekten 

mit einem einzigen Begünstigten sind Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung und 

größere Unternehmen nicht zugelassen. Der Pathfinder wird vor allem im Wege der 

Verbundforschung in enger Abstimmung mit anderen Teilen von „Horizont Europa“, 

insbesondere mit dem Europäischen Forschungsrat (European Research Council – ERC), den 

Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA), dem Teil „europäische 

Innovationsökosysteme“ des Pfeilers III und den Wissens- und Innovationsgemeinschaften 

(KICs) des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT), durchgeführt werden, 

um radikal neue Ideen und Konzepte mit bahnbrechendem Potenzial zu ermitteln. 
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1.1.2. Der „Accelerator“ 

Zwischen der Spätphase von Forschungs- und Innovationstätigkeiten und der 

Markteinführung bahnbrechender und marktschaffender Innovationen, die mit hohem Risiko 

verbunden1 und somit nicht „bankfähig“ oder für Investoren attraktiv sind, stehen weiterhin 

kaum private Finanzierungen und Unternehmensfinanzierungen zur Verfügung. Um das „Tal 

des Todes“ für jede Art von Innovation mit hohem Risiko, insbesondere für bahnbrechende 

und technologieintensive Innovationen, die für das künftige Wachstum Europas entscheidend 

sind, zu überbrücken, muss die öffentliche Förderung einen grundlegend neuen Ansatz 

entwickeln. Wenn der Markt keine tragfähigen Finanzierungslösungen bereitstellt, sollte im 

Rahmen einer öffentlichen Förderung ein spezieller Risikoteilungsmechanismus vorgesehen 

werden, durch den ein höherer Anteil an dem anfänglichen Risiko – wenn nicht gar das ganze 

Risiko – potenzieller bahnbrechender und marktschaffender Innovationen getragen werden 

würde, um in einer zweiten Phase, wenn die Entwicklung weiter gediehen und das Risiko 

niedriger ist, andere private Investoren anzuziehen, bis das Unternehmen, das das innovative 

Projekt durchführt, bankfähig wird.  

Daher wird der Accelerator eine finanzielle Unterstützung für KMU, einschließlich Start-up-

Unternehmen, und – in Ausnahmefällen – für kleine Unternehmen mit mittlerer 

Kapitalausstattung bereitstellen, die den Ehrgeiz haben, ihre bahnbrechenden Innovationen im 

EU-Markt und in internationalen Märkten einzuführen und rasch zu expandieren. Hierzu wird 

er auf den Erfahrungen aus den Phasen 2 und 3 des KMU-Instruments von „Horizont 2020“ 

und auf „InnovFin“ von „Horizont 2020“ aufbauen, wobei u. a. auch Komponenten, die keine 

Finanzhilfen sind, und die Möglichkeit, größere und über längere Zeiträume angelegte 

Investitionen zu unterstützen, hinzugefügt werden.  

                                                
1  Typisch ist eine Kombination von wissenschaftlichen/technologischen Risiken, 

managementbezogenen/finanziellen Risiken, marktbezogenen/wirtschaftlichen Risiken 
und regulatorischen Risiken. Unvorhergesehene zusätzliche Risiken können auch 
berücksichtigt werden. 
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Der Accelerator stellt hauptsächlich Unterstützung in Form einer EIC-Mischfinanzierung und 

von Finanzhilfen und Beteiligungskapital bereit. Die EIC-Mischfinanzierung ist eine 

Kombination aus 

– einer Finanzhilfe oder einem rückzahlbaren Vorschuss1 zur Deckung von 

Innovationstätigkeiten; 

– einer Unterstützung für Beteiligungsinvestitionen2 oder anderen rückzahlbaren 

Förderformen (Darlehen, Bürgschaften usw.), damit die Spanne zwischen den 

Innovationstätigkeiten und der konkreten Markteinführung und Expansion so 

überbrückt wird, dass es nicht zu einer Verdrängung privater Investitionen oder zu einer 

Wettbewerbsverzerrung im Binnenmarkt kommt. Gilt ein Projekt seit seiner 

ursprünglichen Auswahl (Sorgfaltspflicht) als bankfähig oder wurde das Risikoniveau 

hinreichend gesenkt, wird über ihn das ausgewählte/unterstützte Unternehmen Zugang 

zu Fremdfinanzierung (z. B. Darlehen oder Bürgschaften) und/oder zu 

Beteiligungsfinanzierung erhalten, die vom Programm „EUInvest“ bereitgestellt 

werden. 

Die Unterstützung in Form einer Mischfinanzierung wird im Rahmen eines einzigen 

Verfahrens und eines einzigen Beschlusses gewährt, wodurch der geförderte Innovator eine 

einzige umfassende Zusage der Bereitstellung von Finanzmitteln für die verschiedenen 

Phasen der Innovation bis zur Markteinführung, einschließlich der der Massenvermarktung 

vorausgehenden Vermarktung, erhält. Die vollständige Umsetzung der gewährten 

Unterstützung wird Gegenstand von Meilensteinen sein und überprüft werden. Die 

Zusammensetzung und das Volumen der Finanzierung werden an die Bedürfnisse des 

Unternehmens, seine Größe und die jeweilige Phase, die Art der Technologie/Innovation und 

die Länge des Innovationszyklus angepasst werden. Sie wird den Finanzierungsbedarf bis 

zum Ersatz durch alternative Investitionsquellen decken.  

                                                
1  Wenn das Risiko als unterdurchschnittlich eingestuft wird, wird der EU als Alternative 

zu einer Finanzhilfe ein rückzahlbarer Vorschuss nach einem vereinbarten Zeitplan 
zurückgezahlt, der dann zu einem unverzinslichen Darlehen wird. Kann der Begünstigte 
nicht zurückzahlen, jedoch seine Tätigkeiten fortsetzen, wird der rückzahlbare 
Vorschuss in Beteiligungskapital umgewandelt. Im Falle eines Konkurses wird der 
rückzahlbare Vorschuss lediglich zu einer Finanzhilfe. 

2  Grundsätzlich sollte die EU nicht mehr als eine Minderheit an Stimmrechten in einem 
unterstützten Unternehmen halten. In Ausnahmefällen kann die EU sich eine 
Sperrminorität zum Schutz europäischer Interessen in wichtigen Bereichen, z. B. im 
Bereich der Cybersicherheit, sichern. 
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Der EIC-Accelerator wird auch Unterstützung in Form von Finanzhilfen für KMU 

einschließlich Start-up-Unternehmen, die eine anschließende Expansion zum Ziel haben, 

bereitstellen, damit sie eine Reihe von Innovationen ausführen können, die von 

inkrementellen bis zu bahnbrechenden und disruptiven Innovationen reichen. 

Diese Unterstützung wird im Rahmen einer durchgängig offenen Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen nach dem Bottom-up-Prinzip bereitgestellt, wie sie bei der 

Unterstützung durch Mischfinanzierung verwendet wird. Ein Start-up-Unternehmen oder ein 

KMU kann nur einmal während der Laufzeit von „Horizont Europa“ Unterstützung durch den 

EIC in ausschließlicher Form von Finanzhilfe, die nicht 2,5 Millionen Euro überschreiten 

darf, erhalten. Die Vorschläge enthalten detaillierte Informationen über die Kapazität und die 

Bereitschaft des Antragstellers zur Expansion. 

Projekten, die Unterstützung in ausschließlicher Form von Finanzhilfe erhalten haben, kann 

der Accelerator auf Antrag der Begünstigten anschließend finanzielle Unterstützung 

(z. B. Unterstützung in ausschließlicher Form von Beteiligungskapital) über seine 

Zweckgesellschaft bereitstellen, vorbehaltlich der Ergebnisse der Überprüfung von deren 

Sorgfaltspflicht. 

Wenn die ausgewählten Projekte für ihre Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

Unterstützung in Form der Komponente „Finanzhilfe“ erhalten, können diese Tätigkeiten in 

Zusammenarbeit mit öffentlichen oder privaten Forschungsorganisationen, z. B. im Rahmen 

von Unteraufträgen, durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Begünstigte optimalen 

Zugang zu technischen und unternehmerischen Fachkenntnissen haben kann. Dadurch wird 

sich der Begünstigte auf solider Grundlage in Bezug auf Wissen, Fachkenntnisse und 

Innovationsökosysteme, die in ganz Europa bereitstehen, weiterentwickeln können.  

In Fällen, in denen die verschiedenen (finanziellen, wissenschaftlichen/technologischen, 

marktbezogenen, managementbezogenen, regulatorischen usw.) Risiken geringer sind, wird 

die relative Bedeutung der Komponente „rückzahlbarer Vorschuss“ voraussichtlich 

zunehmen.  

Wenngleich die EU das anfängliche Risiko ausgewählter Innovations- und 

Markteinführungsmaßnahmen möglicherweise alleine tragen kann, so wird das Ziel doch 

darin bestehen, das jeweilige Risiko zu verringern und von Anfang an sowie während der 

Maßnahme Koinvestitionen aus anderen Quellen zu mobilisieren und sogar Ersatzinvestoren 

zu gewinnen. In diesem Fall werden die Ziele der Koinvestition und der Zeitplan mit dem 
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Koinvestor oder den Koinvestoren und den Begünstigten/unterstützten Unternehmen 

vereinbart. 
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Der Accelerator wird überwiegend über eine durchgängig offene Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen nach dem Bottom-up-Prinzip mit Stichtagen umgesetzt werden 

und richtet sich an KMU, einschließlich Start-up-Unternehmen, und – in Ausnahmefällen – an 

kleine Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung, einschließlich junger Innovatoren und 

Innovatorinnen sowie Innovatorinnen im Allgemeinen, die in diesen Unternehmen 

Schlüsselkompetenzen managen oder über diese verfügen. Diese offene Aufforderung nach 

dem Bottom-up-Prinzip kann durch eine gezielte Unterstützung neu entstehender 

bahnbrechender, marktschaffender und/oder technologieintensiver Innovationen von 

potenzieller strategischer Bedeutung hinsichtlich der wirtschaftlichen und/oder sozialen 

Wirkung ergänzt werden, wobei der hauptsächlich auf das Bottom-up-Prinzip gestützte 

Charakter des Accelerators beizubehalten ist. Die mit dieser gezielten Unterstützung 

verbundenen Themenbereiche werden in den Arbeitsprogrammen beschrieben. Investoren, 

u. a. öffentliche Innovationsagenturen, können auch Vorschläge einreichen, die Unterstützung 

wird jedoch unmittelbar dem Unternehmen gewährt, welches das Innovationsprojekt, an dem 

sie interessiert sind, trägt.  

Der Accelerator ermöglicht zudem die Einführung von Innovationen aus Projekten, die im 

Rahmen von Pathfinder gefördert wurden, und von Innovationen aus Projekten aus anderen 

Pfeilern der EU-Rahmenprogramme1, um dazu beizutragen, dass sie den Markt erreichen. 

Projekte, die im Rahmen anderer Pfeiler von Horizont Europa und auch früherer 

Rahmenprogramme gefördert wurden, werden auf der Basis sachdienlicher Methoden, 

z. B. durch die Nutzung des „Innovationsradars“, ermittelt.  

Darüber hinaus könnten – nach vorheriger Durchführung einer Erfassung – zur Förderung der 

Expansion und in Übereinstimmung mit Artikel 43 Absatz 5 Buchstabe a der Verordnung 

[Rahmenprogramm] erfolgreiche Vorschläge aus förderfähigen nationalen oder regionalen 

Programmen unter den folgenden kumulativen und aufeinanderfolgenden Bedingungen 

ebenfalls Zugang zur Evaluierungsphase des Accelerators haben: 

                                                
1  Beispielsweise der ERC-Konzeptnachweis („Proof of Concept“), im Rahmen des 

Pfeilers „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit“ geförderte 
Projekte und Start-up-Unternehmen, die aus den KICs des Europäischen Innovations- 
und Technologieinstituts hervorgehen. Anträge können auch aus Tätigkeiten von 
„Horizont 2020“ hervorgehen, vor allem aus Projekten, die im Rahmen von 
„Horizont 2020 – KMU Phase 2“ ausgewählt wurden, und ähnlichen Exzellenzsiegel-
Projekten, die von den Mitgliedstaaten finanziert werden, und aus (bestehenden und 
künftigen) Europäischen Partnerschaften. 
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(a) Die Kommission wird in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten eine genaue 

Erfassung der förderfähigen nationalen oder regionalen Programme durchführen, um 

die Nachfrage nach diesem Fördersystem zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Erfassung 

werden auf dem Teilnehmerportal veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert. 

(b) Ein auf dieser Erfassung beruhendes Pilotprojekt wird im Rahmen des ersten 

Arbeitsprogramms von „Horizont Europa“ eingerichtet. Bei diesem Pilotprojekt müssen 

die folgenden Bedingungen erfüllt werden: 

Die nationalen oder regionalen Evaluierungsverfahren werden von der 

Kommission anhand von im Arbeitsprogramm von „Horizont Europa“ 

festgelegten Kriterien zertifiziert; 

die Kommission stellt bei der Evaluierung der im Rahmen des EIC-Accelerators 

eingereichten Vorschlägen die Gleichbehandlung mit anderen Programmen sicher. 

Insbesondere müssen sich alle förderfähigen Projekte einer Auswahlprüfung 

unterziehen, bei der sie vollkommen gleich behandelt werden und die aus einer 

persönlichen Befragung durch eine aus unabhängigen externen Experten 

zusammengesetzten Jury besteht. 
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1.1.3. Weitere Tätigkeiten des EIC 

Der EIC wird darüber hinaus auch Folgendes vorsehen: 

– EIC-Business-Acceleration-Dienste (Dienste für die beschleunigte Entwicklung von 

Start-ups und KMU) zur Unterstützung von Tätigkeiten und Maßnahmen von 

„Pathfinder“ und „Accelerator“, die zwar nicht verpflichtend sind, jedoch allen 

ausgewählten Start-up-Unternehmen und KMU und – in Ausnahmefällen – kleinen 

Unternehmen mit mittlerer Kapitalausstattung dringend empfohlen werden. Ziel ist es, 

die EIC-Gemeinschaft geförderter Innovatoren, einschließlich der mit dem 

Exzellenzsiegel ausgezeichneten Innovatoren, mit Investoren, Partnern und Käufern der 

öffentlichen Hand zusammenzubringen. Durch sie werden EIC-Maßnahmen um 

verschiedene Coaching- und Mentoring-Dienste ergänzt. Sie werden Innovatoren 

Zugang zu internationalen Netzen potenzieller Partner, auch aus der Industrie, 

vermitteln, damit sie eine Wertschöpfungskette ergänzen oder Marktchancen ausbauen 

und Investoren sowie andere private oder institutionelle Finanzierungsquellen finden 

können. Zu den Tätigkeiten gehören Live-Veranstaltungen 

(z. B. Vermittlungsveranstaltungen, Verkaufsveranstaltungen), aber auch die 

Entwicklung von Plattformen zur Zusammenführung passender Interessenten oder die 

Nutzung bestehender Plattformen, und zwar in enger Zusammenarbeit mit vom 

„InvestEU“-Fonds unterstützten Finanzintermediären und mit der EIB-Gruppe. Diese 

Tätigkeiten werden auch den Peer-to-Peer-Austausch als Lernquelle in einem 

Innovationsökosystem fördern, wofür insbesondere die Mitglieder des EIC-Beirates und 

die EIC-Stipendiaten in sinnvoller Weise herangezogen werden sollen;  

– EIC-Stipendien zur Anerkennung der Leistungen führender Innovatoren in der EU. Sie 

werden von der Kommission auf Empfehlung des hochrangigen Beirats vergeben und 

dienen der Anerkennung als Innovationsbotschafter.  
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– EIC-Challenges, d. h. Anreizprämien, um zur Entwicklung neuartiger Lösungen für 

globale Herausforderungen, zur Gewinnung neuer Akteure und zur Herausbildung 

neuer Gemeinschaften beizutragen. Weitere EIC-Preise werden u. a. die Auszeichnung 

iCapital, der Preis für Klimainnovationen, die Anreizprämie für soziale Innovation und 

der Innovationspreis für Frauen (Women Innovators) sein1. Die Ausgestaltung der EIC-

Preise wird dem EIC zufallen und mit anderen Teilen des EU-Rahmenprogramms, 

u. a. mit den Missionen und mit anderen einschlägigen Fördereinrichtungen, verknüpft 

werden. Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit mit Organisationen, die zusätzliche 

Unterstützung leisten können (etwa Unternehmen, Hochschulen, 

Forschungsorganisationen, „Business accelerators“, Wohltätigkeitsorganisationen und 

Stiftungen), sollen ausgelotet werden. 

– Eine innovative Auftragsvergabe mithilfe des EIC für die Beschaffung von Prototypen 

oder die Entwicklung von Ersterwerbsprogrammen, um Tests und den Erwerb 

innovativer Technologien im Vormarktstadium durch nationale, regionale oder lokale 

staatliche Stellen zu erleichtern, wobei diese Stellen gemeinsam vorgehen, wann immer 

es möglich ist. 

1.2. Durchführung 

Damit seinem auf Innovatoren ausgerichteten Ansatz und seinen neuen Maßnahmenarten 

Rechnung getragen werden kann, erfordert die Implementierung des EIC die Einführung 

eigener Managementmerkmale. 

                                                
1  Um nahtlose Kontinuität sicherzustellen, werden die EIC-Preise die Verwaltung der im 

Rahmen von Horizont 2020 eingeführten Preise übernehmen. Zudem wird der EIC-
Beirat neue Anreizprämien und Anerkennungspreise konzipieren und realisieren.  
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1.2.1. Der EIC-Beirat 

Der hochrangige Beirat des EIC („EIC-Beirat“) unterstützt die Kommission bei der 

Implementierung des EIC. Neben der Beratung zu den EIC-Arbeitsprogrammen spielt der 

EIC-Beirat eine aktive Rolle bei der Beratung zum Verfahren der Projektauswahl und zur 

Verwaltung und Weiterverfolgung von Maßnahmen. Er wird eine Kommunikationsfunktion 

haben, wobei seine Mitglieder als Botschafter zur Förderung von Innovationen in der 

gesamten EU beitragen. Die Kommunikationskanäle umfassen die Teilnahme an zentralen 

Innovationsveranstaltungen, die sozialen Medien, die Bildung einer EIC-Gemeinschaft von 

Innovatoren, den Kontakt zu Schlüsselmedien mit Schwerpunkt auf Innovationen, 

gemeinsame Veranstaltungen mit Inkubatoren und Accelerator-Hubs.  

Der EIC-Beirat berät die Kommission zu Innovationstrends oder zu Initiativen, die zur 

Verbesserung und Förderung des EU-Innovationsökosystems, beispielsweise auch angesichts 

potenzieller regulierungsbedingter Hemmnisse, notwendig sind. Bei seiner Beratung sollte der 

EIC-Beirat auch auf neu entstehende Innovationsbereiche, die bei den Tätigkeiten im Rahmen 

des Pfeilers „Globale Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ und 

im Rahmen der Missionen wahrscheinlich zu berücksichtigen sind, eingehen. Auf diese 

Weise soll der EIC-Beirat in Abstimmung mit dem Programmausschuss – in der relevanten 

Zusammensetzung – zur Gesamtkohärenz des Programms „Horizont Europa“ beitragen.  
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Die Kommission wird auf der Grundlage der Ratschläge des EIC-Beirats 

– potenziellen Antragstellern vor den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

detaillierte Informationen bereitstellen, die Folgendes umfassen: 

die Anforderungen der verschiedenen Förderregelungen;  

Angaben darüber, wie die finanzielle Unterstützung (Mischfinanzierung, 

Finanzhilfe, Beteiligungskapital, Darlehen und Bürgschaften) bereitgestellt und 

umgesetzt wird; 

eine eindeutige Unterscheidung zwischen den Zielgruppen und ihren 

unterschiedlichen Bedürfnissen gemäß den EIC-Regelungen; 

eine Beschreibung der Innovationsziele in Bezug auf Produkte, Verfahren, 

Marketing und Dienstleistungen; 

– eine solide Überwachung der Durchführung der EIC-Regelungen einrichten, um einen 

schnellen politischen Lernprozess zu gewährleisten und Innovationsmuster zu 

entwickeln. Hierfür werden Indikatoren festgelegt und verwendet, mit denen die 

angestrebte und erreichte Innovation in Bezug auf Produkte, Verfahren, Marketing und 

Dienstleistungen gemessen wird; 

– die Komplementarität und die Zusammenarbeit zwischen dem EIC und dem EIT 

sicherstellen, um Überschneidungen zu vermeiden;  

– detaillierte Informationen über bestehende Instrumente verbreiten, um 

Risikokapitalanleger für Projekte mit hohem Risiko zu gewinnen.  
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1.2.2. EIC-Programmmanager 

Die Kommission wird beim Management von Projekten mit hohem Risiko einen proaktiven 

Ansatz verfolgen, indem sie den Zugang zum nötigen Fachwissen ermöglicht.  

Die Kommission wird eine Reihe von EIC-Programmmanagern auf temporärer Basis 

benennen, die sie darin unterstützen werden, eine unternehmens- und technologieorientierte 

Vision und operative Leitlinien auszuarbeiten. Der Programmausschuss wird von den 

Benennungen in Kenntnis gesetzt. 

Die Programmmanager werden aus verschiedenen Bereichen, darunter aus Unternehmen, 

Hochschulen, nationalen Labors und Forschungszentren, stammen. Sie werden profundes 

Fachwissen aus ihren persönlichen Erfahrungen und jahrelanger einschlägiger Tätigkeit 

mitbringen. Bei ihnen wird es sich um anerkannte Führungskräfte handeln, die entweder 

multidisziplinäre Forschungsteams oder große institutionelle Programme geleitet haben, und 

die wissen, wie wichtig es ist, ihre Visionen unermüdlich, kreativ und umfassend zu 

kommunizieren. Nicht zuletzt haben sie Erfahrung mit der Überwachung großer Budgets, die 

Verantwortungsbewusstsein voraussetzen.  

Von den Programmmanagern wird erwartet, dass sie die Wirkung der EIC-Finanzierung 

durch die Förderung einer Kultur des „aktiven Managements“ verstärken, bei der fundierte 

technologische Kenntnisse mit einem praxisorientierten Ansatz verbunden werden, was auf 

Portfolio- und auf Projektebene die Erstellung von visionsgestützten Budgets und die 

Festlegung von Zeitplänen und Meilensteinen umfasst, die die EIC-Projekte einhalten 

müssen, um weiterhin gefördert zu werden. 
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Die Programmmanager beaufsichtigen insbesondere die Durchführung der Aufforderungen 

zur Einreichung von Vorschlägen von Pathfinder und Accelerator und legen den Experten-

Evaluierungsausschüssen auf eindeutigen und fairen Kriterien beruhende Stellungnahmen im 

Hinblick auf kohärente strategische Projektportfolios vor, die wesentlich zur Entstehung 

potenzieller gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher marktschaffender Innovationen beitragen 

dürften.  

Die Programmmanager werden die Aufgabe haben, die Pathfinder-Portfolios zu betreuen, 

indem sie zusammen mit den Begünstigten eine gemeinsame Vision und einen gemeinsamen 

strategischen Ansatz entwickeln, der zu einer kritischen Masse an Anstrengungen führt. Dies 

umfasst die Stärkung neuer, kürzlich entwickelter Forschungsbereiche und den Aufbau und 

die Strukturierung neuer Gemeinschaften mit dem Ziel, aus auf dem neuesten Stand 

beruhenden bahnbrechenden Ideen echte und ausgereifte, marktschaffende Innovationen zu 

machen. Die Programmmanager werden Übergangstätigkeiten durchführen, indem sie das 

jeweilige Portfolio durch zusätzliche einschlägige Tätigkeiten und Partner weiter ausbauen 

und etwaige potenzielle Spin-off- und Start-up-Unternehmen genau beobachten. 

Um mehr Flexibilität zu ermöglichen, werden die Programmmanager die Projekte von 

Pathfinder und von Accelerator bei jedem Meilenstein oder jedem vorab festgelegten 

Kriterium in relevanten Abständen entsprechend dem Entwicklungsstand des Projekts anhand 

festgelegter Projektmanagementmethoden und ‑verfahren überprüfen, um zu beurteilen, ob 

die Projekte neu ausgerichtet oder beendet werden sollten. An solchen Bewertungen können 

gegebenenfalls unabhängige externe Experten beteiligt sein. In Übereinstimmung mit dem 

Statut der Beamten und den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten wird 

die Kommission sicherstellen, dass die Projektmanager bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

weder einem Interessenkonflikt unterliegen noch gegen das Vertraulichkeitsgebot verstoßen. 

Da die Maßnahmen mit hohem Risiko behaftet sind, wird davon ausgegangen, dass eine 

erhebliche Zahl von Projekten nicht zum Abschluss gebracht wird. Durch die Einstellung von 

Projekten frei werdende Haushaltsmittel werden zur Förderung anderer EIC-Maßnahmen 

verwendet, was dem Programmausschuss frühzeitig mitzuteilen ist.  
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1.2.3. Durchführung der EIC-Mischfinanzierung 

Alle operativen Elemente der „Accelerator“-Projekte, einschließlich der Finanzhilfe oder 

anderer nicht rückzahlbarer Unterstützungsformen, werden von der Kommission verwaltet.  

Für die Verwaltung der EIC-Mischfinanzierung errichtet die Kommission eine 

Zweckgesellschaft (EIC-SPV). Die Kommission ist bestrebt, die Teilnahme anderer 

öffentlicher und privater Investoren zu gewährleisten. Sollte dies in der Anfangsphase nicht 

möglich sein, ist die Zweckgesellschaft so zu strukturieren, dass andere öffentliche und 

private Investoren gewonnen werden können, damit sich der Mobilisierungseffekt des 

Unionsbeitrags erhöht. 

Die Investitionsstrategie der EIC-SPV wird von der Kommission gebilligt. Die EIC-SPV wird 

eine Ausstiegsstrategie für ihre Kapitalbeteiligungen festlegen und umsetzen, die 

u. a. vorsieht, dass Durchführungspartnern, die im Rahmen des Programms „InvestEU“ 

unterstützt werden, im Falle von Maßnahmen, deren Risiken ausreichend gesenkt wurden, um 

die Kriterien des Artikels 209 Absatz 2 der Haushaltsordnung zu erfüllen, gegebenenfalls die 

Übertragung (eines Teils) einer Investitionsmaßnahme vorgeschlagen wird. Der 

Programmausschuss wird hiervon in Kenntnis gesetzt. 

Die EIC-SPV wird ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und die technischen Bedingungen 

jeder Investition – im Einklang mit den Grundsätzen der Zusätzlichkeit und der Vermeidung 

von Interessenskonflikten mit anderen Tätigkeiten der Beteiligungsnehmer oder sonstigen 

Partner – aushandeln. Die EIC-SPV wird proaktiv öffentliche und/oder private Investitionen 

zugunsten einzelner „Accelerator“-Maßnahmen mobilisieren. 
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2. EUROPÄISCHE INNOVATIONSÖKOSYSTEME 

2.1. Hintergrund  

Zur vollständigen Nutzung des Innovationspotenzials unter Einbeziehung von Forschern, 

Unternehmern, der Wirtschaft und der Gesellschaft insgesamt muss die EU gemeinsam mit 

den Mitgliedstaaten das Umfeld verbessern, damit Innovationen auf allen Ebenen gedeihen 

können. Daher gilt es, einen Beitrag zum Aufbau eines wirksamen Innovationssystems auf 

EU-Ebene zu leisten, die Zusammenarbeit, die Vernetzung und den Austausch von Ideen und 

Wissen anzuregen und offene Innovationsprozesse in Organisationen, Fördermittel und 

Kompetenzen im Zusammenhang mit nationalen, regionalen und lokalen 

Innovationsökosystemen zu entwickeln, um alle Arten von Innovationen zu unterstützen, alle 

Innovatoren in der gesamten EU zu erreichen und ihnen eine angemessene Unterstützung 

zuteilwerden zu lassen. 

Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen sich auch die Entwicklung von Ökosystemen zum 

Ziel setzen, die nicht nur Innovationen in privaten Unternehmen, sondern auch Innovationen 

in der Gesellschaft und im öffentlichen Sektor anregen. Der öffentliche Sektor muss nämlich 

innovativ sein und sich selbst erneuern, damit er die Veränderungen im Bereich der 

Regulierung und der Governance unterstützen kann, die für die großräumige Einführung von 

Innovationen einschließlich neuer Technologien und für eine wachsende öffentliche 

Nachfrage nach effizienteren und effektiveren Dienstleistungen notwendig sind. Soziale 

Innovationen sind entscheidend, um das Wohlergehen unserer Gesellschaften zu verbessern.  

Um diese Ziele zu erreichen, werden Maßnahmen durchgeführt, mit denen die EIC-

Maßnahmen ergänzt und Synergien mit ihnen hergestellt werden sollen; überdies werden 

Synergien mit den Tätigkeiten des EIT, mit Maßnahmen im Rahmen anderer Pfeiler von 

„Horizont Europa“ sowie mit Maßnahmen der Mitgliedstaaten und assoziierten Länder, aber 

auch mit privaten Initiativen angestrebt.  
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2.2. Interventionsbereiche 

Als ersten Schritt wird die Kommission ein EIC-Forum der für Innovationsstrategien und 

‑programme zuständigen Behörden und Stellen der Mitgliedstaaten und assoziierten Länder 

organisieren mit dem Ziel, die Koordinierung und den Dialog über die Entwicklung des EU-

Innovationsökosystems zu fördern. Auch der EIC-Beirat und der EIT-Verwaltungsrat werden 

hinzugezogen. Innerhalb dieses EIC-Forums wird die Kommission 

– die Entwicklung innovationsfreundlicher Rechtsvorschriften erörtern, die durch die 

kontinuierliche Anwendung des Innovationsprinzips1 und die Konzipierung innovativer 

Ansätze bei der öffentlichen Auftragsvergabe erreicht werden soll, auch durch den 

Ausbau und die Verbesserung des Instruments für die innovationsfördernde Vergabe 

öffentlicher Aufträge, um Innovationen voranzubringen. Außerdem wird die 

Beobachtungsstelle für Innovationen im öffentlichen Sektor nicht nur die überarbeitete 

Fazilität für Politikunterstützung, sondern auch die internen staatlichen 

Innovationsanstrengungen weiterhin unterstützen; 

– die Angleichung der Forschungs- und Innovationsagenden an die Bemühungen der EU 

um die Konsolidierung eines offenen Marktes für Kapitalströme und Investitionen 

fördern, etwa die Entwicklung der zentralen Rahmenbedingungen für Innovationen im 

Rahmen der Kapitalmarktunion; 

– die Koordinierung zwischen nationalen und regionalen Innovationsprogrammen und 

Innovationstätigkeiten im Rahmen von Horizont Europa, einschließlich insbesondere 

des EIC und des EIT, verbessern, um operative Synergien zu fördern und 

Überschneidungen zu vermeiden, und zwar durch die gemeinsame Nutzung von Daten 

über Programme und deren Durchführung, über Ressourcen und Fachwissen, Analysen 

und die Überwachung von Technologie- und Innovationstrends, die Vernetzung und die 

verschiedenen Innovatorengemeinschaften;  

                                                

1  8921/18: Mitteilung der Kommission vom 15. Mai 2018 „Eine erneuerte Europäische 
Agenda für Forschung und Innovation – Europas Chance, seine Zukunft zu gestalten“ 
(COM(2018)306) und Beschluss des Rates vom 27. Mai 2016 (Dok. 8675/16). 
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– eine gemeinsame Kommunikationsstrategie für Innovationen in der EU ausarbeiten. 

Ziel ist es, die talentiertesten Innovatoren, Unternehmer, vor allem Jungunternehmer, 

KMU und Start-up-Unternehmen EU-weit zu fördern. Dabei soll hervorgehoben 

werden, welchen Mehrwert technische, nicht technische und soziale Innovatoren den 

Bürgerinnen und Bürgern der EU bringen können, wenn sie aus ihrer Idee/Vision ein 

florierendes Unternehmen machen (sozialer Wert/Wirkung, Wachstum und 

Beschäftigung, gesellschaftlicher Fortschritt).  

Die EU wird zudem im Zusammenwirken mit anderen Maßnahmen im Rahmen von 

„Horizont Europa“, auch mit den Maßnahmen des EIC und des EIT, und mit den regionalen 

Strategien für intelligente Spezialisierung 

– gemeinsame Innovationsprogramme, die von für öffentliche nationale, regionale oder 

lokale Innovationsstrategien und ‑programme zuständigen Behörden verwaltet werden 

und mit denen private Stellen, die Innovationen und Innovatoren unterstützen, assoziiert 

sein können, fördern und mitfinanzieren. Solche nachfragegetriebenen gemeinsamen 

Programme können u. a auf die Unterstützung in frühen Phasen und die Unterstützung 

von Durchführbarkeitsstudien, die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 

Unternehmen, die Förderung der Hightech-KMU-Verbundforschung, den Technologie- 

und Wissenstransfer, die Internationalisierung von KMU, Marktanalysen und 

‑entwicklung und die Digitalisierung von Lowtech-KMU ausgerichtet sein und die 

Entwicklung und Vernetzung von offenen Innovationsinfrastrukturen – wie Pilot- und 

Demonstrationsvorhaben, Fab-Labs und Versuchslabore –, Finanzierungsinstrumente 

für marktnahe Innovationstätigkeiten oder für die Markteinführung sowie soziale 

Innovationen unterstützen. Sie können auch gemeinsame Initiativen im Bereich der 

Vergabe öffentlicher Aufträge umfassen, damit Innovationen im öffentlichen Sektor 

vermarktet werden können, vor allem, um die Konzipierung neuer Strategien zu 

unterstützen. Dies könnte besonders wirkungsvoll sein, wenn es darum geht, Anreize 

für Innovationen in öffentlichen Dienstleistungsbereichen zu setzen und europäischen 

Innovatoren Marktchancen zu eröffnen; 
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– außerdem gemeinsame Programme für Mentoring, Coaching, technische Hilfe und 

andere Dienstleistungen unterstützen, die in der Nähe von Innovatoren durchgeführt 

werden durch Netze wie die nationalen Kontaktstellen, „Enterprise Europe Network“ 

(EEN), Cluster, gesamteuropäische Plattformen wie „Startup Europe“, öffentliche wie 

private regionale und lokale Innovationsakteure, insbesondere Inkubatoren und 

Innovationsdrehkreuze, die darüber hinaus vernetzt werden könnten, um 

Partnerschaften zwischen Innovatoren zu begünstigen. Unterstützt werden kann 

überdies die Förderung persönlicher Kompetenzen für Innovation, auch von Netzen von 

Berufsbildungseinrichtungen, in enger Zusammenarbeit mit dem Europäischen 

Innovations- und Technologieinstitut und seiner KICs; 

– die Datenlage und das Wissen über die Innovationsförderung verbessern, was die 

Kartierung von Förderregelungen, die Einrichtung von Plattformen für die gemeinsame 

Nutzung von Daten, das Benchmarking und die Evaluierung von Förderregelungen 

einschließt. 

Die EU wird auch Maßnahmen auf den Weg bringen, die notwendig sind, um die 

Innovationslandschaft insgesamt und die Kapazitäten im Bereich des 

Innovationsmanagements in Europa zu überwachen und zu pflegen. 

Die Kommission führt die Ökosystem-Fördertätigkeiten durch und wird beim 

Evaluierungsverfahren von einer Exekutivagentur unterstützt.  
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TEIL „AUSWEITUNG DER BETEILIGUNG UND STÄRKUNG DES EUROPÄISCHEN 

FORSCHUNGSRAUMS“ 

 

Im Rahmen dieses Programmteils werden konkrete Maßnahmen zur Ausweitung der 

Beteiligung und zur Stärkung des Europäischen Forschungsraums durchgeführt. Ziel ist es, 

die kooperativen Verbindungen in ganz Europa zu stärken und die europäischen FuI-Netze zu 

öffnen, zur Verbesserung der Forschungsmanagementkapazitäten in den von der Ausweitung 

profitierenden Ländern beizutragen, politische Reformen der Mitgliedstaaten zu unterstützen 

sowie das Potenzial des in der Union vorhandenen Talentpools auszuschöpfen.  

Obwohl die EU auf eine lange Tradition wissenschaftlich-technischer Errungenschaften von 

Weltrang zurückblicken kann, wird ihr Forschungs- und Innovationspotenzial nicht voll 

ausgeschöpft. Trotz erheblicher Fortschritte beim Aufbau des Europäischen Forschungsraums 

(EFR), einschließlich des EFR-Fahrplans und der nationalen EFR-Aktionspläne, ist die 

Forschungs- und Innovationslandschaft in Europa nach wie vor zersplittert, und in allen 

Mitgliedstaaten gibt es Engpässe in den Forschungs- und Innovationssystemen, die politische 

Reformen erforderlich machen. In einigen Bereichen sind die Fortschritte zu langsam, um den 

Anschluss an ein zunehmend dynamisches Forschungs- und Innovationsökosystem zu 

finden1.  

Investitionen in Forschung und Innovation liegen in Europa nach wie vor weit unter dem Ziel 

von 3 % des BIP und wachsen nach wie vor weniger stark als die Investitionen unserer 

Hauptwettbewerber wie die USA, Japan, China oder Südkorea. 

                                                
1  EFR-Fortschrittsbericht aus dem Jahr 2018.  
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Inzwischen wird in Europa der Abstand zwischen den Ländern und Regionen, die bei der FuI 

führend, und jenen, die diesbezüglich im Rückstand sind, immer größer. Veränderungen – 

beispielsweise mehr und bessere Verbindungen zwischen den Forschungs- und 

Innovationsakteuren in Europa – sind geboten, wenn sich Europa die Spitzenleistungen, die 

auf dem gesamten europäischen Kontinent hervorgebracht werden, zunutze machen und den 

Wert öffentlicher und privater Investitionen sowie deren Auswirkungen auf die Produktivität, 

das Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand maximieren will. 

Überdies bedarf es struktureller Reformen der Politik im Bereich der FuI und einer besseren 

nationalen und regionalen wie auch institutionellen Zusammenarbeit bei der Gewinnung und 

Bereitstellung hochwertiger Erkenntnisse. 

Zudem werden Forschung und Innovation von einigen als etwas angesehen, was von ihnen 

entfernt und elitär ist und keinen klaren Nutzen für die Bürger hat, was zu Einstellungen führt, 

die die Schaffung und Nutzung von innovativen Lösungen behindern, und Skepsis gegenüber 

faktengestützten staatlichen Maßnahmen entstehen lässt. Daher müssen Wissenschaftler, 

Forscher, Innovatoren, Unternehmer, Bürger und politische Entscheidungsträger stärker 

aufeinander zugehen, und es bedarf auch tragfähigerer Ansätze, damit die gesicherten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse selbst in einer im Wandel begriffenen Gesellschaft gebündelt 

werden. 

Die EU muss daher jetzt die Messlatte in Bezug auf die Qualität und die Wirkung ihres 

Forschungs- und Innovationssystems höher legen, was eine Neubelebung des Europäischen 

Forschungsraums (EFR)1 in der Europäischen Union und den assoziierten Ländern erfordert, 

der vom EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation und den nationalen und 

regionalen Programmen besser unterstützt werden muss. Speziell bedarf es gut integrierter, 

aber dennoch maßgeschneiderter EU-Maßnahmen2 in Verbindung mit Reformen und 

Leistungsverbesserungen auf nationaler Ebene (zu denen die im Rahmen des Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung sowie der Fazilität für Politikunterstützung geförderten 

Strategien für eine intelligente Spezialisierung beitragen können) und im Gegenzug 

wirksamer institutioneller Änderungen innerhalb der Organisationen, die Forschung 

finanzieren und betreiben, einschließlich Hochschulen, sodass herausragende Kenntnisse 

gewonnen werden. Durch gemeinsame Anstrengungen auf EU-Ebene können Synergien in 

                                                
1  Dok. 9351/15: Schlussfolgerungen des Rates vom 29. Mai 2015 zum Fahrplan für den 

Europäischen Forschungsraum [Angabe ggf. aktualisieren]. 
2  Artikel 181 Absatz 2 AEUV. 
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ganz Europa genutzt werden und kann die Größenordnung ermittelt werden, die notwendig 

ist, um die Unterstützung nationaler politischer Reformen effizienter und wirkungsvoller zu 

gestalten.  

www.parlament.gv.at



 

 218 

Die im Rahmen dieses Teils geförderten Tätigkeiten betreffen insbesondere die strategischen 

Prioritäten des EFR, dienen aber grundsätzlich allen Teilen des Programms „Horizont 

Europa“. Es können auch Maßnahmen vorgesehen werden, um den „freien Wissensverkehr“ 

im gesamten EFR durch die Mobilität von Forschern und Innovatoren zu fördern, wobei 

bestehende Ungleichgewichte in vollem Umfang zu berücksichtigen sind, und um den Auf- 

und Ausbau von Netzen von Akademikern, Wissenschaftlern, Forschern und Innovatoren auf- 

und auszubauen, damit sie ihre (immateriellen) Werte in den Dienst des EFR stellen, indem 

die Entwicklung von speziellen Fahrplänen für einzelne Bereiche der Wissenschaft unterstützt 

wird. 

Ziel ist eine EU, in der Wissen und hoch qualifizierte Arbeitskräfte frei zirkulieren, 

Forschungsergebnisse rasch und effizient ausgetauscht werden, Forscher von attraktiven 

Laufbahnen profitieren und die Gleichstellung der Geschlechter gewährleistet ist – eine EU, 

in der die Mitgliedstaaten und assoziierten Länder gemeinsame strategische 

Forschungsagenden entwickeln, nationale Pläne aufeinander abstimmen, gemeinsame 

Programme festlegen und durchführen, sodass informierte Bürgerinnen und Bürger die 

Ergebnisse von Forschung und Innovation verstehen und ihnen Vertrauen entgegenbringen 

und die Ergebnisse der Gesellschaft insgesamt zugutekommen.  

Dieser Teil wird de facto einen Beitrag zur Verwirklichung sämtlicher Ziel für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) leisten; unmittelbar wird er jedoch 

zur Verwirklichung folgender Ziele beitragen: Ziel 4 (Hochwertige Bildung), Ziel 5 

(Gleichstellung der Geschlechter), Ziel 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur), Ziel 17 

(Partnerschaften zur Erreichung der Ziele). 

1. AUSWEITUNG DER BETEILIGUNG UND VERBREITUNG VON EXZELLENZ 

Die Verringerung der Unterschiede und der bestehenden Kluft bei den Forschungs- und 

Innovationsleistungen durch den EU-weiten Austausch von Wissen und Sachkenntnis wird 

dazu beitragen, dass die von der Ausweitung profitierenden Länder und die EU-Regionen in 

äußerster Randlage in den globalen Wertschöpfungsketten wettbewerbsfähig werden und der 

Union das FuI-Potenzial aller Mitgliedstaaten uneingeschränkt zugutekommt.  
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Weitere Maßnahmen, beispielsweise die Förderung von Offenheit und Vielfalt bei 

Projektkonsortien, sind daher erforderlich, um dem Trend zu geschlossenen Kooperationen 

entgegenzuwirken, durch den möglicherweise eine große Zahl vielversprechender 

Einrichtungen und Einzelpersonen, einschließlich Neueinsteigern, ausgeschlossen wird, und 

um das Potenzial des in der EU vorhandenen Talentpools durch Maximierung und 

gemeinsame Nutzung der Vorteile von Forschung und Innovation in der ganzen EU 

auszuschöpfen.  

Im Rahmen der großen Interventionsbereiche werden aus den oben genannten Haushaltslinien 

spezielle Forschungselemente gefördert, die auf die besonderen Erfordernisse der 

Maßnahmen zugeschnitten sind. 

Grundzüge 

– Teambildung, um in förderfähigen Ländern neue Exzellenzzentren zu schaffen oder 

bestehende Exzellenzzentren aufzurüsten, wobei auf Partnerschaften zwischen 

führenden wissenschaftlichen Einrichtungen und Partnereinrichtungen aufgebaut wird; 

– Partnerschaften („Twinning“), um Hochschulen oder Forschungsorganisationen 

förderfähiger Länder auf einem bestimmten Gebiet erheblich zu stärken, indem sie mit 

international führenden Forschungseinrichtungen anderer Mitgliedstaaten oder 

assoziierter Länder in Verbindung gebracht werden; 

– EFR-Lehrstühle, die Hochschulen oder Forschungseinrichtungen förderfähiger Länder 

helfen, hochkarätige Wissenschaftler für eine Tätigkeit unter der Leitung eines 

herausragenden Forschers und Forschungsleiters („EFR-Lehrstuhlinhaber“) zu 

gewinnen und strukturelle Änderungen durchzuführen, die erforderlich sind, um auf 

Dauer Spitzenleistungen zu erreichen; 

– Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlich-technischen 

Forschung (Cooperation in Science and Technology – COST) mit anspruchsvollen 

Voraussetzungen für die Berücksichtigung förderfähiger Länder sowie sonstige 

Maßnahmen für die Vernetzung der Wissenschaft, den Aufbau von Kapazitäten und die 

Unterstützung der Laufbahnentwicklung von Nachwuchsforschern und anerkannten 

Forschern aus diesen Zielländern im Rahmen von Tätigkeiten von hoher 

wissenschaftlicher Qualität und Relevanz; 80 % des Gesamtbudgets von COST sind für 

Maßnahmen bestimmt, die voll und ganz an den Zielen dieses Interventionsbereichs, 

einschließlich der Förderung neuer Tätigkeiten und Dienste, ausgerichtet sind;  
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– Maßnahmen, die zum Ziel haben, die Qualität der Vorschläge von Rechtsträgern aus im 

FuI-Bereich weniger leistungsstarken Mitgliedstaaten zu verbessern, beispielsweise 

professionelle Überprüfung und Beratung vor Einreichung der Vorschläge, und die 

Tätigkeiten der nationalen Kontaktstellen zur Unterstützung der internationalen 

Vernetzung sowie Tätigkeiten nach Artikel 20 Absatz 3 der [Verordnung] und 

faktengestützte Anbahnungsdienste nach Artikel 46 Absatz 2 der [Verordnung] zu 

fördern; 

– Es können Maßnahmen vorgesehen werden, die den „freien Wissensverkehr“ von 

Forschern aller Altersstufen auf allen Ebenen im gesamten EFR (beispielsweise durch 

Finanzhilfen, die Forschern jedweder Staatsangehörigkeit ermöglichen, neue Kenntnisse 

zu erwerben und weiterzugeben und an der Forschung und Innovation in den von der 

Ausweitung profitierenden Ländern mitzuwirken) und eine bessere Nutzung 

vorhandener (und möglicherweise gemeinsam verwalteter) Forschungsinfrastrukturen in 

den Zielländern durch die Mobilität von Forschern und Innovatoren fördern. Es können 

auch Maßnahmen vorgesehen werden, mit denen Exzellenzinitiativen unterstützt 

werden. 

Mit diesem Interventionsbereich werden die folgenden Einzelziele von Horizont Europa 

unterstützt: Erleichterung einer umfassenden Einbindung des europäischen Talentpools in die 

Fördermaßnahmen, EU-weite Verbreitung und Vernetzung von Exzellenz, stärkere 

Hervorbringung hochwertiger Erkenntnisse und Ausbau der sektor-, fach- und 

grenzübergreifenden Zusammenarbeit. 

2. REFORMIERUNG UND STÄRKUNG DES EU-FORSCHUNGS- UND 

INNOVATIONSSYSTEMS  

Politische Reformen auf nationaler Ebene werden durch die Entwicklung politischer 

Initiativen auf EU-Ebene, durch Forschung, Vernetzung, Bildung von Partnerschaften, 

Koordinierung, Datenerhebung, Monitoring und Evaluierung wechselseitig verstärkt und 

ergänzt.  

Grundzüge  

– Stärkung der Evidenzbasis der Forschungs- und Innovationspolitik, für ein besseres 

Verständnis der unterschiedlichen Dimensionen und Komponenten nationaler und 
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regionaler Forschungs- und Innovationsökosysteme, einschließlich deren Treiber, 

Wirkungen und der damit verbundenen Strategien; 
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– zukunftsgerichtete Forschungstätigkeiten, um abgestimmt und im Rahmen einer 

gemeinsamen Konzipierung mit nationalen Agenturen und mit zukunftsorientierten 

Interessenträgern und Bürgerinnen und Bürgern sich abzeichnende Erfordernisse und 

Trends auf partizipative Weise auf der Grundlage von Fortschritten bei 

Prognosemethoden zu antizipieren, wodurch die Ergebnisse für die Strategie relevanter 

werden und Synergien innerhalb des Programms und darüber hinaus genutzt werden 

sollen;  

– Unterstützung von politischen Entscheidungsträgern, Finanzierungsgremien, 

Forschungseinrichtungen (einschließlich Universitäten) oder beratenden Gruppen, die 

mit dem EFR oder EFR-bezogenen Maßnahmen oder mit der Durchführung von 

Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen für den EFR befasst sind, damit sie gut 

auf die Entwicklung und Umsetzung eines kohärenten und dauerhaften EFR vorbereitet 

sind. Diese Unterstützung kann in Form von Koordinierungs- und 

Unterstützungsmaßnahmen nach dem Bottom-up-Prinzip und in wettbewerblicher 

Weise erfolgen, um die Zusammenarbeit auf Programmebene zwischen Forschungs- 

und Innovationsprogrammen von Mitgliedstaaten, assoziierten Staaten und 

Organisationen der Zivilgesellschaft wie Stiftungen im Hinblick auf die Prioritäten ihrer 

Auswahl unterstützen, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der Umsetzung 

transnationaler gemeinsamer Tätigkeiten, einschließlich Aufforderungen zur 

Einreichung von Vorschlägen, liegt. Die Unterstützung wird auf der Grundlage klarer 

Zusagen im Rahmen der teilnehmenden Programme geleistet, die Ressourcen zu 

bündeln und die Komplementarität zwischen ihren Tätigkeiten und Maßnahmen und 

denjenigen des Rahmenprogramms und der einschlägigen europäischen 

Partnerschaftsinitiativen sicherzustellen. 

– Beschleunigung des Übergangs hin zu einer offenen Wissenschaft durch die 

Beobachtung, Analyse und Unterstützung der Entwicklung und Nutzung von Strategien 

und Verfahren im Bereich der offenen Wissenschaft1, einschließlich der FAIR-

                                                
1  Die zu behandelnden Strategien und Verfahren reichen von einer möglichst frühzeitigen 

und breit angelegten Weitergabe von Forschungsergebnissen über gemeinsam 
vereinbarte Formate und eine gemeinsame Infrastruktur (z. B. die Europäische Cloud 
für offene Wissenschaft) sowie Bürgerwissenschaft bis hin zur Entwicklung und 
Nutzung neuer, weiter gefasster Ansätze und Indikatoren für die Evaluierung von 
Forschung und die Honorierung der Arbeit von Forschern. 
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Grundsätze, auf Ebene der Mitgliedstaaten, Regionen, Institutionen und Forscher, und 

dies in einer Weise, die für möglichst große Synergien und Kohärenz auf EU-Ebene 

sorgt; 
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– Unterstützung der Reform der nationalen Forschungs- und Innovationspolitik, 

u. a. durch den Ausbau der Dienste der Fazilität für Politikunterstützung (Policy 

Support Facility – PSF)1 (d. h. „Peer Reviews“, spezifische Unterstützungstätigkeiten, 

Foren für wechselseitiges Lernen und Wissenszentrum) zugunsten der Mitgliedstaaten 

und assoziierten Länder, wobei diese Unterstützung in Synergie mit dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung, dem Dienst zur Unterstützung von Strukturreformen 

(Structural Reform Support Service – SRSS) und dem Instrument zur Umsetzung von 

Reformen erfolgt; 

– Schaffung eines attraktiven beruflichen Umfelds für Forscher und Ermöglichung des 

Erwerbs der in der modernen wissensbasierten Wirtschaft erforderlichen Fertigkeiten 

und Kompetenzen durch die Forscher2. Verknüpfung des Europäischen 

Forschungsraums mit dem Europäischen Hochschulraum durch die Unterstützung der 

Modernisierung von Hochschulen und anderen Organisationen für Forschung und 

Innovation durch die Anerkennung und Honorierung von Mechanismen zur Förderung 

von Maßnahmen auf nationaler Ebene und durch Anreize für die Aneignung von 

Verfahren der offenen Wissenschaft, für eine verantwortliche FuI, unternehmerisches 

Denken (und Verbindungen zu Innovationsökosystemen), Transdisziplinarität, die 

Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger, internationale und intersektorale Mobilität, 

Gleichstellungspläne, Strategien zur Förderung der Diversität und Inklusion und für 

umfassende Ansätze hinsichtlich institutioneller Veränderungen. In diesem 

Zusammenhang wird „Horizont Europa“ – als Folgemaßnahme zu den im Rahmen von 

Erasmus+ im Zeitraum 2014-2020 eingeleiteten Pilotprojekten – gegebenenfalls 

synergetisch die Unterstützung ergänzen, die im Rahmen des ERAMUS-Programms 

den europäischen Hochschulen bereitgestellt wird, indem es die Forschungs- und 

                                                
1  Fazilität für Politikunterstützung (PSF), die im Rahmen von „Horizont 2020“ eingeführt 

wurde. Die PSF funktioniert nachfrageorientiert und bietet nationalen Behörden auf 
freiwilliger Basis ein hohes Maß an Fachwissen sowie maßgeschneiderte Beratung. 
Über ihre Dienste hat die Fazilität bereits entscheidend zu politischen Veränderungen in 
Ländern wie Polen, Bulgarien, Moldau und der Ukraine und generell zu politischen 
Veränderungen beigetragen, die durch den Austausch bewährter Verfahren in Bereichen 
wie steuerliche Anreize für FuE, offene Wissenschaft, leistungsbasierte Finanzierung 
öffentlicher Forschungsorganisationen und Interoperabilität nationaler Forschungs- und 
Innovationsprogramme vorangetrieben wurden. 

2  Hierzu gehören insbesondere die Europäische Charta für Forscher, der Verhaltenskodex 
für die Einstellung von Forschern, EURAXESS und der Pensionsfonds RESAVER. 
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Innovationsdimension dieser Hochschulen unterstützt. Dies wird dazu beitragen, dass 

neue, gemeinsame und integrierte langfristige und dauerhafte Strategien für Bildung, 

Forschung und Innovation auf der Grundlage transdisziplinärer und 

sektorübergreifender Ansätze entwickelt werden, damit das Wissensdreieck 

Wirklichkeit wird und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum Auftrieb erhält, wobei 

Überschneidungen mit den KICs des EIT zu vermeiden sind. 
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– Bürgerwissenschaften, die alle Formen der formalen, nicht formalen und informellen 

wissenschaftlichen Bildung unterstützen und eine wirksamere und verantwortlichere 

Beteiligung von Bürgern – unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft oder ihren 

Fähigkeiten – an der gemeinsamen Konzipierung von Forschungs- und 

Innovationsagenden und -Strategien und an der gemeinsamen Gestaltung von 

wissenschaftlichen Inhalten und Innovationen durch transdisziplinäre Tätigkeiten 

gewährleisten;  

– Förderung und Beobachtung der Gleichstellung und anderer Formen der Vielfalt bei 

wissenschaftlichen Laufbahnen und bei Entscheidungsfindungen, auch in den 

beratenden Gremien, sowie Berücksichtigung der Geschlechterdimension bei den 

Inhalten von Forschung und Innovation; 

– Ethik und Integrität im Hinblick auf die weitere Entwicklung eines kohärenten EU-

Rahmens unter Einhaltung der höchsten Ethikstandards sowie des Europäischen 

Verhaltenskodex für Integrität in der Forschung, der Europäischen Charta für Forscher 

und des Verhaltenskodexes für die Einstellung von Forschern, wobei 

Schulungsmöglichkeiten in diesen Bereichen bereitgestellt werden; 

– Unterstützung der internationalen Zusammenarbeit im Rahmen des bilateralen, 

multilateralen und biregionalen politischen Dialogs mit Drittländern, Regionen und 

internationalen Foren, um das gegenseitige Lernen und die Festlegung von Prioritäten 

zu erleichtern, den gegenseitigen Zugang zu fördern und die Wirkung der 

Zusammenarbeit fortlaufend zu beobachten (Monitoring); 

– Wissenschaftlicher Input zu anderen Politikbereichen durch die Einrichtung und 

Aufrechterhaltung von Beratungs- und Beobachtungsstrukturen und ‑prozessen, die 

gewährleisten sollen, dass die Politikgestaltung der EU sich auf die besten verfügbaren 

wissenschaftlichen Erkenntnisse und auf hochrangige wissenschaftliche Beratung stützt; 

– Durchführung des EU-Programms für Forschung und Innovation, einschließlich der 

Sammlung und Analyse von Nachweisen für das Monitoring, die Evaluierung, die 

Bewertung der Konzipierung der Rahmenprogramme und die entsprechenden 

Folgenabschätzungen der Rahmenprogramme;  
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Die Kommission stellt sicher, dass die nationalen Kontaktstellen durch u. a. regelmäßige 

Treffen vor der Veröffentlichung von Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, 

Schulungen und Coaching unterstützt werden, wodurch die speziellen 

Unterstützungsstrukturen gestärkt werden und die transnationale Zusammenarbeit zwischen 

ihnen erleichtert wird (z. B. aufbauend auf den Tätigkeiten der nationalen Kontaktstellen der 

vorherigen Rahmenprogramme). Die Kommission wird in Abstimmung mit Vertretern der 

Mitgliedstaaten Mindeststandards für die Arbeit dieser Unterstützungsstrukturen, 

einschließlich ihrer Aufgaben und ihrer Struktur, der Modalitäten, der Weitergabe von 

Informationen der Kommission vor Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen sowie der 

Vermeidung von Interessenskonflikten, entwickeln; 

– Verbreitung und Nutzung von Forschungs- und Innovationsergebnissen, von Daten und 

Wissen, auch durch eine gezielte Unterstützung der Begünstigten; Förderung von 

Synergien mit anderen EU-Programmen; gezielte Kommunikationsmaßnahmen zur 

Sensibilisierung für die breitere Wirkung und Relevanz der von der EU geförderten 

Forschung und Innovation sowie Wissenschaftskommunikation. 
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ANHANG II 

Zusammensetzungen des Programmausschusses 

Verzeichnis der Zusammensetzungen des Programmausschusses gemäß Artikel 12 Absatz 2: 

1. Strategische Zusammensetzung: Strategischer Überblick über die Durchführung des 

gesamten Programms, Kohärenz zwischen den einzelnen Arbeitsprogrammen der 

verschiedenen Programmteile, einschließlich der Missionen  

2. Europäischer Forschungsrat (ERC) 

2a. Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) 

3. Forschungsinfrastrukturen 

4. Gesundheit 

5. Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft 

6. Zivile Sicherheit für die Gesellschaft 

6. Digitalisierung, Industrie und Weltraum 

7. Klima, Energie und Mobilität 

8. Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt 

9. Der Europäische Innovationsrat (EIC) und europäische Innovationsökosysteme 

9a.  Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraums 
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Es besteht die Möglichkeit von Ad-hoc-Sitzungen innerhalb der Cluster und/oder mit 

verschiedenen Zusammensetzungen des Programmausschusses und/oder mit Ausschüssen, die 

durch andere Rechtsakte zu horizontalen und/oder bereichsübergreifenden Fragen wie etwa 

der Raumfahrt und der Mobilität eingerichtet wurden. 
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ANHANG III 

Informationen, die die Kommission nach Artikel 12 Absatz 6 vorlegen muss 

1. Informationen über einzelne Projekte, die das Monitoring jedes Vorschlags während 

seiner gesamten Laufzeit ermöglichen, darunter insbesondere:  

– unterbreitete Vorschläge,  

– Evaluierungsergebnisse für jeden Vorschlag,  

– Finanzhilfevereinbarungen,  

– beendete Projekte gemäß Artikel 29 Absätze 2 und 3 und Artikel 43 Absatz 11 der 

Verordnung (Horizont Europa), 

– abgeschlossene Projekte.  

2. Informationen über die Ergebnisse aller Aufforderungen zur Einreichung von 

Vorschlägen und über die Durchführung von Projekten, darunter insbesondere:  

– Ergebnisse jeder Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen,  

– Ergebnisse der Evaluierung der Vorschläge sowie Abweichungen von diesen 

Ergebnissen, die aufgrund des Beitrags der vorgeschlagenen Projekte zur 

Verwirklichung spezifischer politischer Ziele, einschließlich des Aufbaus eines 

kohärenten Projektportfolios gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung 

(„Horizont Europa“), bei der Aufstellung der Rangliste vorgenommen wurden, 

– verlangte Vorschlagsänderungen gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung 

(Horizont Europa), 

– Ergebnisse der Verhandlungen über die Finanzhilfevereinbarungen,  
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– Durchführung der Projekte, einschließlich Zahlungsangaben und 

Projektergebnisse, 

– Vorschläge, die bei der Evaluierung durch unabhängige Sachverständige 

ausgewählt, aber von der Kommission gemäß Artikel 43 Absatz 7 der Verordnung 

(Horizont Europa) abgelehnt wurden.  

3. Informationen über die Programmdurchführung, einschließlich einschlägiger 

Informationen auf Ebene des Rahmenprogramms, des spezifischen Programms, 

sämtlicher Einzelziele und verwandter Themen sowie des JRC, im Rahmen der 

jährlichen Überprüfung anhand der in Anhang V der Verordnung festgelegten 

Wirkungspfade, sowie über die Synergien mit anderen relevanten Unionsprogrammen.  

4. Informationen über die Ausführung des Haushalts von Horizont Europa, einschließlich 

Informationen über COST, über die Verpflichtungen und Zahlungen für alle 

europäischen Partnerschaften, einschließlich KICs, sowie über das finanzielle 

Gleichgewicht zwischen der EU und allen assoziierten Ländern. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0126 
Europäisches Innovations- und Technologieinstitut ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über das 
Europäische Innovations- und Technologieinstitut (Neufassung) (COM(2019)0331 – C9-
0042/2019 – 2019/0151(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren – Neufassung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0331), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 173 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0042/2019), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 30. Oktober 20191, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 28. November 2001 über die 
systematischere Neufassung von Rechtsakten2, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Rechtsausschusses vom 10. Januar 2020 an den 
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie gemäß Artikel 110 Absatz 3 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 17. Februar 2021 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über 

                                                
1  ABl. C 47 vom 11.2.2020, S. 69. 
2  ABl. C 77 vom 28.3.2002, S. 1. 
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die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 110 und 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0120/2020), 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag der Kommission nach Auffassung der beratenden 
Gruppe der Juristischen Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der 
Kommission keine anderen inhaltlichen Änderungen enthält als diejenigen, die im 
Vorschlag als solche ausgewiesen sind, und dass sich der Vorschlag in Bezug auf die 
Kodifizierung der unveränderten Bestimmungen der bisherigen Rechtsakte mit jenen 
Änderungen auf eine reine Kodifizierung der bestehenden Rechtstexte ohne inhaltliche 
Änderungen beschränkt; 

1. legt unter Berücksichtigung der Empfehlungen der beratenden Gruppe der Juristischen 
Dienste des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission den folgenden 
Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2019)0151 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 27. April 2021 
2021 im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das Europäische Innovations- und Technologieinstitut 
(Neufassung) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 173 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen ▌, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1 ABl. C 47 vom 11.2.2020, S. 69. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates3 

wurde erheblich geändert.4 Aus Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, im Rahmen 

der anstehenden Änderungen die genannte Verordnung neu zu fassen. 

(2) Die regelmäßigen unabhängigen Evaluierungen des Europäischen Innovations- 

und Technologieinstituts (EIT) und die Erfahrungen mit der Anwendung der 

Verordnung (EG) Nr. 294/2008 zeigen, dass wesentliche Änderungen erforderlich 

sind, um das EIT-Modell und die ihm zugrunde liegenden Verfahren weiter zu 

verbessern. Darüber hinaus wurden bei der Zwischenevaluierung und der Ex-

ante-Folgenabschätzung des EIT eine Reihe verbesserungswürdiger Bereiche 

ermittelt, unter anderem das Finanzierungsmodell der Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften (Knowledge and Innovation Communities, KIC), die 

Integration der KIC in lokale Innovationssysteme, die Offenheit und Transparenz 

der KIC und die Überwachung durch das EIT. Diese Verordnung bietet auch 

Gelegenheit, diese Aspekte in Angriff zu nehmen. 

(3) Die Mitgliedstaaten tragen die Hauptverantwortung dafür, eine solide Basis für 

Industrie, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation in Europa sicherzustellen. 

Angesichts der Art und Größenordnung der Innovationsherausforderung ▌sind 

jedoch auch gemeinsame Maßnahmen auf Unionsebene erforderlich. 

                                                
3 Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2008 zur Errichtung des Europäischen Innovations- und 
Technologieinstituts (ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 1). 

4 Siehe Anhang II. 
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(4) Das EIT wurde errichtet ▌, um die bestehenden Strategien und Initiativen auf 

Unions- und nationaler Ebene zu ergänzen, indem es die Integration der Elemente 

des Wissensdreiecks – Hochschulbildung, Forschung und Innovation – in der 

gesamten Union fördert. 

(5) Das EIT sollte zur Stärkung der Innovationskapazität der Union und der 

Mitgliedstaaten beitragen, um große gesellschaftliche Herausforderungen zu 

bewältigen und so zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen Entwicklung und zur 

Wettbewerbsfähigkeit in der Union beizutragen. 
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(6) Das EIT sollte – ▌über seine KIC – darauf abzielen, Innovationssysteme in der 

gesamten Union auf offene und transparente Weise zu stärken▌. Zu diesem Zweck 

sollte das EIT Vernetzung, Integration und Zusammenarbeit ermöglichen und 

fördern sowie Synergien zwischen den verschiedenen Innovationsgemeinschaften in 

ganz Europa fördern. Das EIT zielt ferner darauf ab, die strategischen Prioritäten 

der Union umzusetzen und zur Verwirklichung der Ziele und Strategien der Union 

beizutragen, einschließlich derer, die in den Mitteilungen der Kommission vom 

11. Dezember 2019 zum europäischen Grünen Deal, vom 27. Mai 2020 zum EU-

Haushalt als Motor für den Europäischen Aufbauplan (im Folgenden 

„Europäischer Aufbauplan“), vom 19. Februar 2020 zu einer europäischen 

Datenstrategie, vom 10. März 2020 zu einer KMU-Strategie für ein nachhaltiges 

und digitales Europa und vom 10. März 2020 zu einer neuen Industriestrategie für 

Europa genannt werden, und derer im Zusammenhang mit der Verwirklichung 

der strategischen Autonomie der Union bei gleichzeitigem Erhalt einer offenen 

Wirtschaft. Darüber hinaus sollte das EIT zur Bewältigung globaler 

Herausforderungen, einschließlich der Verwirklichung der Ziele der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung, beitragen, indem es die Grundsätze der 

Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung („Agenda 2030“) und das Pariser 

Übereinkommen, das im Rahmen des Rahmenübereinkommens der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen5 vereinbart wurde (im Folgenden 

„Übereinkommen von Paris“), einhält, und zur Verwirklichung des Übergangs zu 

einer treibhausgasneutralen Wirtschaft bis spätestens 2050 beitragen. Dieser 

Übergang wird nur durch einen Forschungs- und Innovationsschub möglich sein, 

was die Notwendigkeit unterstreicht, günstige Bedingungen und Investitionen zur 

Verbesserung der Wissensbasis und der Forschungs- und Innovationskapazität 

Europas, insbesondere in Bezug auf grüne, klimafreundliche Technologien und 

Innovationen, zu verstärken. 

                                                
5  ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 
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(7) Das EIT sollte die Offenheit der KIC verbessern, um die kooperativen 

Verbindungen zu stärken und Synergien zwischen verschiedenen 

Innovationsgemeinschaften in Europa zu schaffen und dadurch die geografische 

Vielfalt und Mobilität von Talenten zu erleichtern.  

(8) Die prioritären Bereiche und der Finanzbedarf des EIT für einen Zeitraum von sieben 

Jahren, der den jeweiligen mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) abdeckt, sollten in 

einer Strategischen Innovationsagenda (SIA) festgelegt werden. Die SIA sollte auf 

„Horizont Europa“, das Rahmenprogramm ▌für Forschung und Innovation (im 

Folgenden „Horizont Europa“) abgestimmt werden, das mit der Verordnung (EU) 

2021/... des Europäischen Parlaments und des Rates6+ eingerichtet wurde, auch in 

Bezug auf Berichterstattung, Überwachung, Evaluierung und andere 

Anforderungen der genannten Verordnung, und die strategische Planung von 

Horizont Europa sollte dabei berücksichtigt werden. Mit der SIA sollten Synergien 

mit anderen Teilen von Horizont Europa, mit anderen einschlägigen 

Unionsprogrammen des MFR und mit anderen einschlägigen Initiativen, Strategien 

und Instrumenten der Union sowie nationalen und regionalen Initiativen, 

Strategien und Instrumenten geschaffen und gefördert werden, insbesondere 

solchen in den Bereichen Forschung und Innovation, Bildung und 

Kompetenzentwicklung, nachhaltige und wettbewerbsfähige Industrie, 

Unternehmertum und regionale Entwicklung. Angesichts der Bedeutung der SIA 

für die Innovationspolitik der Union und der erwarteten sozioökonomischen 

Auswirkungen auf die Union sollte die SIA vom Europäischen Parlament und vom 

Rat auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission angenommen werden. 

Dieser Vorschlag der Kommission sollte sich auf einen Beitrag des EIT stützen. 

Dieser Beitrag sollte dem Europäischen Parlament und dem Rat zur Verfügung 

gestellt werden. 

                                                
6  Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Einrichtung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) 
Nr. 1291/2013 (ABl. ...).  

+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 
enthaltenen Verordnung sowie in der Fußnote Nummer, Datum und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen. 
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(9) Die Krise infolge des Ausbruchs von COVID-19 hat erhebliche Störungen in den 

Gesundheits- und Wirtschaftssystemen der Mitgliedstaaten verursacht. Die 

Bewältigung der sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen und technologischen 

Auswirkungen der Krise erfordert die Zusammenarbeit der Organe, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union. Das EIT und die KIC sollten flexibel auf 

bestehende sowie neue und unerwartete Herausforderungen und Prioritäten 

reagieren und in der Lage sein, Maßnahmen und Initiativen zu ergreifen, um ihre 

Systeme angemessen zu unterstützen. Insbesondere sollten das EIT und die KIC zu 

den Innovationsanstrengungen beitragen, die erforderlich sind, um die 

Auswirkungen der COVID-19-Krise im Einklang mit den Prioritäten des 

europäischen Grünen Deals, des Europäischen Aufbauplans, der neuen 

Industriestrategie für Europa und der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu 

bewältigen, wobei Synergien mit anderen Initiativen und Partnerschaften der 

Union sicherzustellen sind. 
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(10) Im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/...+ sollten die Tätigkeiten des EIT 

langfristigen strategischen Herausforderungen gewidmet sein, insbesondere in 

trans- und interdisziplinären Bereichen, einschließlich der Entwicklung innovativer 

nicht-technologischer Lösungen als notwendige Ergänzung zu 

technologieorientierten Innovationsaktivitäten. Dabei sollte das EIT den 

regelmäßigen Dialog mit der Zivilgesellschaft sowie Forschungseinrichtungen, 

Innovationszentren, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), 

Hochschuleinrichtungen und Industrievertretern fördern. 

(11) Das EIT sollte mithilfe der KIC dem Transfer seiner Tätigkeiten in den Bereichen 

Hochschulbildung, Forschung, Innovation und Unternehmertum auf das 

Unternehmensumfeld und deren kommerzieller Nutzung ▌Vorrang verleihen und 

die Innovations- und unternehmerischen Kapazitäten von 

Hochschuleinrichtungen sowie die Gründung und Entwicklung innovativer 

Unternehmen komplementär zum Europäischen Innovationsrat (European 

Innovation Council, EIC) sowie zu anderen relevanten Teilen von Horizont 

Europa und dem mit der Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen 

Parlaments und des Rates7 eingerichteten Programm „InvestEU“ unterstützen. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
7  Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. 

März 2021 zur Einrichtung des Programms „InvestEU“ und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2015/1017 (ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 30). 
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(12) Das EIT sollte seine Tätigkeit ▌im Rahmen von auf Spitzenleistungen 

ausgerichteten, institutionalisierten Europäischen Partnerschaften zwischen 

Hochschuleinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, einschließlich 

KMU und öffentlichen Unternehmen sowie lokalen Behörden, 

Sozialunternehmen, einschlägigen gemeinnützigen Organisationen und anderen 

Beteiligten entfalten. Angesichts des innovativen Charakters bestimmter 

Unternehmen in Bezug auf die von ihnen angebotenen Waren oder 

Dienstleistungen, ihre Organisation oder ihre Produktionsmethoden sollten die 

Förderung des sozialen Unternehmertums und ein stärkeres Engagement von 

KMU und Sozialunternehmen angestrebt werden, um deren aktive Teilhabe 

sicherzustellen. Diese Partnerschaften sollten darauf abzielen, durch die 

Mobilisierung von Mitteln aus anderen öffentlichen und privaten Quellen 

finanziell tragfähig zu werden und ein möglichst breites Spektrum einschlägiger 

neuer Partner anzuziehen und einzubinden. Sie sollten vom Verwaltungsrat im 

Einklang mit den in der SIA festgelegten prioritären Bereichen und Zeitplänen 

ausgewählt und als KIC benannt werden, wobei die in der strategischen Planung 

von Horizont Europa festgelegten Prioritäten zur Bewältigung sich abzeichnender 

globaler und sozialer Herausforderungen zu berücksichtigen sind. Sie sollten im 

Einklang mit dieser Verordnung und den in der Verordnung (EU) 2021/...+ 

festgelegten Kriterien ▌für die Auswahl Europäischer Partnerschaften auf der 

Grundlage eines wettbewerbsorientierten, offenen, transparenten und auf 

Spitzenleistungen ausgerichteten Verfahrens ausgewählt werden. Die erste derartige 

KIC, die so bald wie möglich im Jahr 2022 oder 2023 eingeführt werden sollte, 

sollte die Kultur- und Kreativwirtschaft betreffen, die zweite, die 2026 eingeführt 

werden sollte, den Bereich Wasser-, Meeres- und maritime Wirtschaftszweige und 

Systeme.  

(13) Unter Berücksichtigung der Besonderheiten der KIC ist es erforderlich, spezielle 

Mindestvoraussetzungen für die Bildung einer KIC festzulegen, die von den Regeln 

für die Beteiligung an Horizont Europa und für die Verbreitung der Ergebnisse 

abweichen. Ebenso könnten für die KIC-Mehrwertaktivitäten gegebenenfalls 

spezielle Regeln in Bezug auf Eigentum, Zugangsrechte, Nutzung und Verbreitung 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(14) Der Verwaltungsrat sollte ▌die Tätigkeiten des EIT lenken und überwachen und für 

die Auswahl, Benennung, Finanzierung, Überwachung und Evaluierung der 

Tätigkeiten der KIC gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/...+ und 

der SIA zuständig sein. Bei der Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats sollte 

die Kommission für eine ausgewogene Vertretung von Personen mit Erfahrung in 

den Bereichen Hochschulbildung, Forschung, Innovation oder Wirtschaft sowie für 

eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern und eine ausgewogene 

geografische Abdeckung sorgen, wobei Exzellenz ein Leitprinzip sein sollte. 

(15) Das EIT sollte eine kontinuierliche Überwachung und regelmäßige externe 

Evaluierungen der Leistungen, Ergebnisse und Auswirkungen jeder KIC 

organisieren, einschließlich ihrer Fortschritte im Hinblick auf finanzielle 

Tragfähigkeit, Kosteneffizienz und Offenheit für neue Mitglieder. Diese 

Evaluierungen sollten Interimsüberprüfungen für die ersten drei Jahre des 

Partnerschaftsabkommens und die drei Jahre nach einer etwaigen Verlängerung, 

umfassende Bewertungen, die vor Ablauf des siebten Jahres des 

Partnerschaftsabkommens durchgeführt werden, und abschließende 

Überprüfungen vor Ablauf des Partnerschaftsabkommens umfassen. Der 

Verwaltungsrat sollte gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen in Bezug auf die KIC 

ergreifen. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(16) Das EIT sollte die Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten regelmäßig über die 

Leistung, die Erfolge und die Tätigkeiten des EIT und der KIC, die Ergebnisse 

ihrer Überwachung und Evaluierung sowie ihre Leistungsindikatoren und 

Korrekturmaßnahmen informieren. Die Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten 

sollte den Verwaltungsrat und den Direktor in strategisch wichtigen Fragen 

beraten und das EIT und die KIC beraten und Erfahrungen mit ihnen 

austauschen. Das EIT sollte die Sitzungen der Gruppe der Vertreter der 

Mitgliedstaaten organisieren. 

(17) Um die Wettbewerbsfähigkeit und die internationale Attraktivität der europäischen 

Wirtschaft und deren Innovationsvermögen und unternehmerische Kapazität zu 

steigern, sollten das EIT und die KIC in der Lage sein, Partnerorganisationen, 

Forscher und Studierende aus der ganzen Union, einschließlich der Gebiete in 

äußerster Randlage der Union, und darüber hinaus für sich zu gewinnen, 

beispielsweise durch Förderung ihrer Mobilität▌. 
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(18) Die Beziehungen zwischen dem EIT und den KIC sollten durch 

Partnerschaftsabkommen und Finanzhilfevereinbarungen geregelt werden, die die 

Rechte und Pflichten der KIC festlegen und den leistungsabhängigen 

Finanzbeitrag des EIT zu den KIC festschreiben. Um den Verwaltungsaufwand für 

die KIC zu begrenzen und für längerfristige Planungsressourcen und -tätigkeiten 

zu sorgen, sollte das EIT mit den KIC mehrjährige Finanzhilfevereinbarungen mit 

einer Laufzeit von bis zu drei Jahren oder, wenn dies für angemessener erachtet 

wird, jährliche Finanzhilfevereinbarungen schließen. Abweichend von der 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates8 

(im Folgenden „Haushaltsordnung“) sollte das EIT in der Lage sein, für einen 

Zeitraum von zunächst sieben Jahren ein solches Partnerschaftsabkommen zu 

schließen und dieses vorbehaltlich einer positiven Leistung und positiver 

Ergebnisse der Interimsüberprüfung und der umfassenden Bewertung der KIC um 

einen weiteren Zeitraum von höchstens sieben Jahren zu verlängern. Nach Ablauf 

des Partnerschaftsabkommens können das EIT und die KIC eine 

Kooperationsvereinbarung schließen, um die aktive Zusammenarbeit 

aufrechtzuerhalten. 

                                                
8 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, 
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, 
(EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 
30.7.2018, S. 1).  
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(19) Die Hochschulbildung muss als wesentlicher Bestandteil des Wissensdreiecks 

gefördert werden, da sie oft unberücksichtigt bleibt. Die teilnehmenden 

Hochschuleinrichtungen und Anbieter beruflicher Bildung sollten im Einklang mit 

den nationalen Vorschriften und Akkreditierungsverfahren über die KIC 

akademische Grade und Abschlüsse vergeben. In den Partnerschaftsabkommen, 

Finanzhilfevereinbarungen und Kooperationsvereinbarungen zwischen dem EIT 

und den KIC ist vorzusehen, dass diese akademischen Grade und Abschlüsse auch 

als akademische Grade und Abschlüsse des EIT bezeichnet werden können. Darüber 

hinaus sollte das EIT die Förderung von akademischen Graden und Abschlüssen mit 

EIT-Gütesiegel stärken▌, um ihre Anerkennung außerhalb der EIT-Gemeinschaft zu 

verbessern und ihre Nutzung auf Programme für lebenslanges Lernen, berufliche 

Bildung, Qualifizierung, Umschulung und Weiterqualifizierung auszuweiten. Mit 

seinen Aktivitäten und seiner Arbeit sollte das EIT im Einklang mit der Richtlinie 

2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates9 dazu beitragen, die 

Mobilität von Studierenden, Forschern und Personal zu fördern, und Möglichkeiten 

für lebenslanges Lernen, Mentoring und Coaching bieten.  

(20) Um die Haftung des EIT zu regeln und seine Offenheit und Transparenz 

sicherzustellen, sollten geeignete Regelungen getroffen werden. Entsprechende 

Regeln für die Organisation und die Funktionsweise des EIT sollten in dessen 

Satzung festgeschrieben werden. 

                                                
9 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 
vom 30.9.2005, S. 22).  
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(21) Das EIT sollte Rechtspersönlichkeit besitzen und zur Gewährleistung seiner 

funktionellen Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von nationalen Behörden und 

äußerem Druck seinen Haushalt selbst verwalten; seine Einnahmen sollten einen 

Beitrag der Union umfassen. 

(22) Es wird erwartet, dass die Industrie sowie der Finanz- und der Dienstleistungssektor 

wesentlich zum Haushalt der KIC beitragen werden. Die KIC sollten insbesondere 

das Ziel verfolgen, den Anteil der Beiträge aus privaten Quellen und aus mit ihren 

Tätigkeiten erwirtschafteten Einnahmen so weit wie möglich zu steigern und 

finanzielle Tragfähigkeit anzustreben und spätestens vor Ablauf der 15 Jahre 

dauernden finanziellen Unterstützung durch das EIT zu erreichen. Die KIC und 

ihre Partnerorganisationen sollten bekannt machen, dass ihre Aktivitäten im Rahmen 

des EIT erfolgen und dass sie einen Finanzbeitrag aus dem Gesamthaushaltsplan der 

Union erhalten. Darüber hinaus sollte die Transparenz der Finanzierungen 

verbessert werden, indem öffentlich zugängliche Informationen darüber, welche 

Projekte finanziert werden, sowie über die Zuweisung der Mittel bereitgestellt 

werden. 

(23) Für den Finanzbeitrag der Union aus dem Gesamthaushaltsplan der Union sollte das 

Haushaltsverfahren der Union Anwendung finden. Die Rechnungsprüfung sollte 

gemäß der Haushaltsordnung durch den Rechnungshof erfolgen. 
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(24) Das EIT sollte sich nach besten Kräften um einen reibungslosen Übergang 

zwischen den MFR-Zeiträumen bemühen, insbesondere für laufende Tätigkeiten. 

(25) Die Einnahmen des EIT sollten den Beitrag der Union aus dem Finanzbeitrag aus 

Horizont Europa umfassen. Diese Einnahmen sollten außerdem Beiträge aus 

anderen privaten und öffentlichen Quellen umfassen können. 

(26) Das EIT ist eine von der Union geschaffene Einrichtung im Sinne des Artikels 70 der 

Haushaltsordnung und sollte dementsprechend seine Finanzregelung festlegen. 

Daher sollte die Delegierte Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission10 für das 

EIT gelten. 

(27) Das EIT sollte einen konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht erstellen, der die im 

vorangegangenen Kalenderjahr durchgeführten Tätigkeiten und die Ergebnisse der 

Tätigkeiten beschreibt. Außerdem sollte das EIT auf der Grundlage der SIA und im 

Einklang mit seiner Finanzregelung ein einheitliches Programmplanungsdokument 

mit der geplanten Initiative im Hinblick auf die jährliche und mehrjährige 

Programmplanung erstellen, das es dem EIT gestattet, auf interne und externe 

Entwicklungen in den Bereichen Forschung, Gesellschaft, Technologie, 

Hochschulbildung und Innovation und anderen relevanten Bereichen zu reagieren. 

Dieses einheitliche Programmplanungsdokument sollte dem Europäischen 

Parlament und der Kommission zur Kenntnisnahme übermittelt werden. 

                                                
10 Delegierte Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission vom 18. Dezember 2018 

über die Rahmenfinanzregelung für gemäß dem AEUV und dem Euratom-Vertrag 
geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 der Verordnung (EU,Euratom) 2018/1046 
des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1). 
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(28) Seit seiner Gründung profitiert das EIT vom Fachwissen seiner Mitarbeiter. 

Aufgrund des geltenden Rechtsrahmens gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 294/2008 sind einige der Verträge der Mitarbeiter jedoch ohne 

Verlängerungsmöglichkeit ausgelaufen. Um eine solche Situation in Zukunft zu 

vermeiden und angesichts der Bedeutung von Fachwissen für den Erfolg der 

Tätigkeiten des EIT liegt es im besten Interesse des EIT, innerhalb des geltenden 

Rechtsrahmens alle Anstrengungen zu unternehmen, um qualifiziertes Personal 

anzuziehen und zu halten. 

(29) Die Kommission sollte – insbesondere im Hinblick auf die Erstellung der SIA– 

unabhängige, externe Evaluierungen der Funktionsweise des EIT, einschließlich der 

durch die KIC verwalteten Tätigkeiten, einleiten. Bei diesen Evaluierungen sollte 

untersucht werden, inwieweit das EIT seinen Auftrag erfüllt und seine Ziele erreicht; 

zudem sollten die Aktivitäten des EIT und der KIC ▌abgedeckt werden. Dabei 

sollten der Unionsmehrwert des EIT, die unionsweite Wirkung und die 

Auswirkungen der Tätigkeiten des Regionalen Innovationsschemas (RIS), die 

Offenheit, Wirksamkeit, Effizienz, Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und 

Sichtbarkeit, die Verbreitung der Ergebnisse, die Relevanz der durchgeführten 

Tätigkeiten und die Frage, ob sie mit den einschlägigen Maßnahmen der Union 

und der Mitgliedstaaten in Einklang stehen und diese ergänzen, einschließlich 

etwaiger Synergien mit anderen Teilen von Horizont Europa, beurteilt werden. 

Diese Evaluierungen sollten in die Bewertungen von Horizont Europa einfließen, 

die von der Kommission gemäß der Verordnung (EU) 2021/...+ durchgeführt werden. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(30) Das EIT sollte sich nach besten Kräften bemühen, die Terminologie im 

Zusammenhang mit der Struktur der einzelnen KIC zu straffen, um die 

Erkennbarkeit des EIT weiter zu vereinfachen und zu verstärken. 

(31) Um zur Beseitigung von Innovationsunterschieden in Europa beizutragen, sollte 

das EIT – insbesondere durch das RIS – wie in der SIA genauer ausgeführt die 

Innovationskapazität von Ländern und Regionen unterstützen, sich darum 

bemühen, Innovationssysteme zu stärken, um globale Herausforderungen zu 

bewältigen, und neue Partnerorganisationen in die KIC integrieren. 

(32) Die KIC, die als Innovationstreiber fungieren, sollten die Prioritäten der 

Strategien der Mitgliedstaaten für intelligente Spezialisierung berücksichtigen und 

deren Innovationsfähigkeit verbessern, indem sie den regionalen Fähigkeiten und 

Stärken, Möglichkeiten und Schwächen sowie lokalen Akteuren und ihren 

Tätigkeiten und Märkten in vollem Umfang Rechnung tragen. 
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(33) Starke Synergien zwischen dem EIT und dem EIC sind unbedingt zu fördern. Die 

KIC sollten die Gründung innovativer Unternehmen in enger Synergie mit dem 

EIC fördern und gleichzeitig Doppelarbeit vermeiden, und die EIT-Begünstigten 

sollten zusätzlich zu den von den KIC bereitgestellten Diensten Unterstützung 

durch die EIC-Instrumente beantragen können. Insbesondere Start-up-

Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, die von den KIC unterstützt 

werden, sollten im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2021/...  einen vereinfachten und damit schnelleren Zugang zu 

EIC-Maßnahmen haben, damit sie rasch expandieren können, während die EIC-

Begünstigten von Förderregelungen des EIT profitieren sollten. Um Abschottung 

zu vermeiden und Synergien und Zusammenarbeit zu fördern, sollten das EIT und 

der EIC einen gegenseitigen und systematischen Informationsaustausch vorsehen. 

Der Verwaltungsrat sollte Mitglieder des EIC-Rats gegebenenfalls als Beobachter 

zu seinen Sitzungen einladen können. 

                                                
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(34) Um im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 

2021/...+ die Kontinuität der Tätigkeiten des EIT und der KIC sicherzustellen, 

sollte diese Verordnung umgehend in Kraft treten, und bestimmte Vorschriften der 

genannten Verordnung sollten rückwirkend ab dem 1. Januar 2021 gelten. 

(35) Da die Ziele dieser Verordnung von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und des 

länderübergreifenden Charakters der Maßnahme auf Unionsebene besser zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union (EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus – 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung wird das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) 

errichtet. 

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Innovation“ den Prozess, einschließlich seiner Ergebnisse, bei dem neue Ideen 

hervorgebracht werden, die auf gesellschaftliche, wirtschaftliche oder ökologische 

Bedürfnisse und die Nachfrage ausgerichtet sind, sodass daraus neue Produkte, 

Prozesse, Dienstleistungen oder Unternehmens-, Organisations- und Sozialmodelle 

entstehen, die erfolgreich in bestehende Märkte eingeführt werden oder die 

Schaffung neuer Märkte ermöglichen und die für die Gesellschaft von Nutzen sind; 

2. „Wissens- und Innovationsgemeinschaft“ oder „KIC“ eine ▌groß angelegte 

institutionalisierte Europäische Partnerschaft – im Sinne der Verordnung (EU) 

2021/…+ – von Hochschuleinrichtungen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen 

und anderen Interessenträgern im Innovationsprozess in Gestalt eines strategischen 

Netzwerks, die ungeachtet ihrer ▌Rechtsform auf der gemeinsamen mittel- bis 

langfristigen Innovationsplanung gründet, um die Aufgaben des EIT zu erfüllen und 

zur Verwirklichung der Ziele im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/…+ 

beizutragen; 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7064/20;Nr:7064;Year:20&comp=7064%7C2020%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0224;Code:COD&comp=0224%7C2018%7C


 

 255 

 

3. „Kolokationszentrum“ einen auf offene und transparente Weise eingerichteten 

physischen Knotenpunkt, der Verbindungen und aktive Zusammenarbeit zwischen 

Akteuren des Wissensdreiecks fördert und als Anlaufstelle für den 

Wissensaustausch fungiert, über die die Partner der KIC Zugang zu 

Einrichtungen und zum Fachwissen erhalten, das sie benötigen, um ihre 

gemeinsamen Ziele zu erreichen; 

4. „RIS-Knotenpunkt“ einen von einer KIC eingerichteten und als fester Bestandteil 

zu ihr gehörenden physischen Knotenpunkt in einem Mitgliedstaat oder in einem 

vom RIS vorgesehenen assoziierten Land, der als Anlaufstelle für die Tätigkeiten 

der KIC und für die Mobilisierung und Einbeziehung von lokalen Akteuren des 

Wissensdreiecks in die Tätigkeiten der KIC dient; 

5. „Partnerorganisation“ eine juristische Person, die Mitglied einer KIC ist; hierzu 

zählen insbesondere Hochschuleinrichtungen, Anbieter beruflicher Bildung, 

Forschungseinrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Unternehmen aus dem 

öffentlichen oder dem privaten Sektor, Finanzinstitute, regionale und lokale 

Behörden, Stiftungen und gemeinnützige Organisationen; 

6. „Forschungseinrichtung“ eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche juristische 

Person, zu deren Hauptaufgaben Forschung oder technologische Entwicklung zählen; 
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7. „Hochschuleinrichtung“ oder „HSE“ eine Universität oder Hochschuleinrichtung 

jedweder Art, an der im Einklang mit dem nationalen Recht oder den nationalen 

Gepflogenheiten akademische Grade und Abschlüsse insbesondere auf Master- oder 

Promotionsebene erworben werden können, ungeachtet der Bezeichnung der 

Einrichtung im nationalen Rahmen; 

8. „EIT-Gemeinschaft“ das EIT und die aktive Gemeinschaft von Einzelpersonen und 

juristischen Personen, die von der Unterstützung oder vom Finanzbeitrag ▌des EIT 

profitiert haben oder profitieren;  

9. „Strategische Innovationsagenda“ oder „SIA“ ein Dokument, in dem die prioritären 

Bereiche und die ▌Strategie des EIT für künftige Initiativen, dessen Fähigkeit zur 

Erzeugung eines optimalen innovationsrelevanten zusätzlichen Nutzens, Ziele, 

wichtigste Maßnahmen, Funktionsweise, erwartete Ergebnisse und die 

Auswirkungen des EIT sowie eine Einschätzung des Ressourcenbedarfs für die 

Laufzeit von Horizont Europa und des MFR dargelegt sind ▌; 

10. „Regionales Innovationsschema“ oder „RIS“ ein Schema, das die Integration des 

Wissensdreiecks und die Innovationskapazität von Ländern (und Regionen in 

diesen Ländern), die im Europäischen Innovationsanzeiger nach der SIA als 

„mäßige“ oder „bescheidene“ Innovatoren eingestuft sind, und von den Gebieten 

in äußerster Randlage im Sinne von Artikel 349 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV) fördert, insbesondere durch Anwerbung und 

Integration neuer Partner in die KIC und Überbrückung regionaler Unterschiede, 

wodurch das Innovationsgefälle verringert wird; 
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11. „Forum der Interessenträger“ eine Plattform, die Vertretern der Unionsorgane, 

nationaler, regionaler und lokaler Behörden, organisierter Interessen und einzelner 

Einrichtungen aus Wirtschaft, Hochschulbildung und Forschung, Verbänden, 

Zivilgesellschaft und Cluster-Organisationen sowie anderen Interessenten aus dem 

Wissensdreieck offensteht; 

12. „KIC-Geschäftsplan“ ein der Finanzhilfevereinbarung beigefügtes Dokument, das 

für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren die Ziele der KIC, die Art und Weise, 

wie sie erreicht werden sollen, die erwarteten Ergebnisse, die geplanten KIC-

Mehrwertaktivitäten und den damit verbundenen Finanzbedarf und die 

entsprechenden Finanzmittel, einschließlich der Maßnahmen zur Erreichung 

finanzieller Tragfähigkeit und zur Steigerung der Offenheit der KIC für neue 

Partner aus der gesamten Union, beschreibt; 

13. „KIC-Mehrwertaktivitäten“ Aktivitäten von ▌Partnerorganisationen gemäß dem 

KIC-Geschäftsplan, die zur Integration des Wissensdreiecks aus Hochschulbildung, 

Forschung und Innovation beitragen (einschließlich Gründungs-, Verwaltungs- und 

Koordinierungsaktivitäten der KIC) und den übergeordneten Zielen des EIT dienen; 
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14. „KIC-übergreifende Aktivitäten“ Aktivitäten, mit denen darauf abgezielt wird, die 

Zusammenarbeit und die Synergien zwischen KIC zu verbessern, einen stärker 

interdisziplinären Ansatz zu fördern und eine kritische Masse unter den KIC zu 

schaffen, um auf Themen von gemeinsamem Interesse einzugehen; 

15. „Kooperationsvereinbarung“ eine Vereinbarung zwischen dem EIT und einer KIC 

mit dem Ziel, dass die KIC nach dem Auslaufen des Partnerschaftsabkommens ein 

aktives Mitglied der EIT-Gemeinschaft bleibt; in der Vereinbarung sind die 

Bedingungen für den Zugang zu wettbewerblichen Ausschreibungen des EIT für 

spezifische Aktivitäten und transnationale Aktivitäten mit hohem Unionsmehrwert 

enthalten; 

16. „finanzielle Tragfähigkeit“ die Fähigkeit einer KIC, ihre Aktivitäten im Bereich des 

Wissensdreiecks ▌unabhängig von Beiträgen des EIT zu finanzieren. 
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Artikel 3 

Auftrag und Ziele 

(1) Auftrag des EIT ist es, einen Beitrag zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum in der 

Union und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu leisten, indem die 

Innovationskapazität der Union und der Mitgliedstaaten gestärkt wird, um den 

großen Herausforderungen zu begegnen, denen sich die Gesellschaft gegenübersieht. 

Zu diesem Zweck fördert das EIT Synergien, Integration und Zusammenarbeit 

zwischen den Bereichen Hochschulbildung, Forschung und Innovation auf höchstem 

Niveau ▌, auch durch Förderung des Unternehmergeistes, und stärkt damit auf 

offene und transparente Weise die Innovationssysteme in der gesamten Union. 

Das EIT setzt ferner die strategischen Prioritäten der Union um und trägt zur 

Verwirklichung der Ziele und Strategien der Union, einschließlich des 

europäischen Grünen Deals, des Europäischen Aufbauplans, der europäischen 

Datenstrategie, der KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa und 

der neuen Industriestrategie für Europa, und derer im Zusammenhang mit der 

Verwirklichung der strategischen Autonomie der Union bei gleichzeitigem Erhalt 

einer offenen Wirtschaft. Darüber hinaus trägt es zur Bewältigung globaler 

Herausforderungen, einschließlich der Ziele der Vereinten Nationen für eine 

nachhaltige Entwicklung, indem es die Grundsätze der Agenda 2030 und des 

Übereinkommens von Paris befolgt, und zur Verwirklichung einer 

treibhausgasneutralen Wirtschaft bis spätestens 2050 bei. 

(2) Für den Haushaltszeitraum 2021–2027 trägt das EIT unter uneingeschränkter 

Berücksichtigung seiner strategischen Planung zur Erreichung der allgemeinen 

Ziele und der Einzelziele von Horizont Europa bei. 
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Artikel 4 

SIA 

(1) In der SIA werden im Einklang mit den in der Verordnung (EU) 2021/…+ 

festgelegten Zielen und Prioritäten von Horizont Europa die prioritären Bereiche 

und die Strategie des EIT für den betreffenden Siebenjahreszeitraum ▌festgelegt; sie 

enthält eine Bewertung der erwarteten sozioökonomischen Auswirkungen des EIT, 

dessen Einbindungsmaßnahmen und dessen Fähigkeit zur Erzeugung eines 

optimalen innovationsrelevanten zusätzlichen Nutzens. Die SIA steht im Einklang 

mit den Berichterstattungs-, Überwachungs- und Evaluierungsanforderungen 

sowie sonstigen in der Verordnung (EU) 2021/… + dargelegten Anforderungen 

und trägt den Ergebnissen der fortlaufenden Überwachung und regelmäßigen 

unabhängigen Evaluierung des EIT gemäß Artikel 20 der vorliegenden Verordnung 

Rechnung. 

(2) Die SIA berücksichtigt die strategische Planung von Horizont Europa, um 

Kohärenz mit den Herausforderungen dieses Programms und Komplementarität 

mit dem durch die Verordnung (EU) 2021/…+ eingerichteten EIC sicherzustellen, 

und ▌benennt und fördert zweckdienliche Synergien und Komplementaritäten 

zwischen den Tätigkeiten des EIT und anderen einschlägigen Unionsprogrammen, 

nationalen und regionalen Programmen für Forschung und Innovation, Bildung 

und die Entwicklung von Kompetenzen, eine nachhaltige und wettbewerbsfähige 

Industrie, Unternehmertum und regionale Entwicklung. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(3) Die SIA umfasst eine Schätzung des Finanzbedarfs und der Finanzquellen im 

Hinblick auf den künftigen Betrieb, die langfristige Entwicklung und die 

Finanzierung des EIT. Sie enthält auch einen indikativen Finanzplan für den 

Zeitraum des jeweiligen MFR. 

(4) Das EIT erstellt nach Konsultation der bestehenden KIC und unter 

Berücksichtigung ihrer Stellungnahmen einen Beitrag zum Vorschlag der 

Kommission über die SIA und unterbreitet ihn der Kommission. Der Beitrag des 

EIT wird veröffentlicht. 

(5) Die SIA wird auf Vorschlag der Kommission vom Europäischen Parlament und vom 

Rat gemäß Artikel 173 Absatz 3 AEUV angenommen. 
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Artikel 5 

Die Organe des EIT und die Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten 

(1) Die Organe des EIT sind die in diesem Absatz genannten. 

Ein Verwaltungsrat setzt sich aus hochrangigen Mitgliedern mit nachgewiesener 

Erfahrung in den Bereichen Hochschulbildung, Forschung, Innovation oder 

Wirtschaft zusammen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Lenkung und 

Überwachung der Tätigkeiten des EIT, für die Auswahl, Benennung, Finanzierung, 

Überwachung und Evaluierung der KIC, unter anderem das Ergreifen 

angemessener Abhilfemaßnahmen bei unzureichender Leistung der KIC, sowie für 

weitere strategische Entscheidungen. Bei der Wahl der Mitglieder des 

Verwaltungsrats werden Kriterien in Bezug auf ein ausgewogenes 

Geschlechterverhältnis und geografische Ausgewogenheit berücksichtigt. Der 

Verwaltungsrat wählt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden.  

Ein Exekutivausschuss setzt sich aus ausgewählten Mitgliedern, die alle drei 

Komponenten des Wissensdreiecks vertreten, und dem Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats zusammen. Der Exekutivausschuss unterstützt den Verwaltungsrat 

bei der Ausführung seiner Aufgaben und bereitet in Abstimmung mit dem Direktor 

die Sitzungen des Verwaltungsrats vor. 
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Ein Direktor wird vom Verwaltungsrat ernannt. Der Direktor fungiert als der 

gesetzliche Vertreter des EIT und ist für die Umsetzung der Beschlüsse des 

Verwaltungsrats und für den Betrieb und die Geschäftsführung des EIT 

verantwortlich. ▌ 

Eine interne Auditstelle arbeitet völlig unabhängig und unter Einhaltung der 

einschlägigen internationalen Normen ▌. Die interne Auditstelle berät den 

Verwaltungsrat und den Direktor in folgenden Angelegenheiten ▌: Verwaltung und 

Finanzmanagement, Kontrollstrukturen innerhalb des EIT, Organisation der 

finanziellen Beziehungen zu den KIC sowie allen sonstigen Angelegenheiten, mit 

denen sie vom Verwaltungsrat betraut wird. 

(2) Die genauen Vorschriften über die Organe des EIT sind in der Satzung des EIT in 

Anhang I wiedergegeben. 
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(3) Es wird eine Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten eingerichtet. 

Die Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten setzt sich aus je einem Vertreter aus 

jedem Mitgliedstaat und jedem assoziierten Land zusammen.  

Die Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten berät den Verwaltungsrat und den 

Direktor 

a) zur Verlängerung oder Beendigung des Partnerschaftsabkommens des EIT 

mit den KIC gemäß Anhang I Abschnitt 3 Nummer 6; 

b) zum Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit jeder KIC gemäß 

Anhang I Abschnitt 3 Nummer 6 und 

c) zu anderen Fragen von strategischer Bedeutung für das EIT als den unter 

den Buchstaben a und b genannten, indem sie diesbezügliche Erfahrungen 

austauscht.  

Die Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten berät ferner die KIC und tauscht 

Erfahrungen mit ihnen aus. 

Die Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten wird regelmäßig über die Leistung, 

die Erfolge und die Tätigkeiten des EIT und der KIC, die Ergebnisse ihrer 

Überwachung und Evaluierung sowie ihre Leistungsindikatoren und 

Abhilfemaßnahmen unterrichtet. Die Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten 

gibt hierzu eine Stellungnahme ab. 

Die Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten ebnet den Weg für ein geeignetes Maß 

an Synergie und Komplementarität zwischen den Tätigkeiten des EIT und der KIC 

und den nationalen Programmen und Initiativen, einschließlich einer etwaigen 

nationalen Kofinanzierung von KIC-Tätigkeiten. 
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Artikel 6 

Aufgaben 

Zur Verwirklichung seines Auftrags und seiner Ziele gemäß Artikel 3 nimmt das EIT 

mindestens folgende Aufgaben wahr: 

a) Es ermittelt im Einklang mit der SIA die wichtigsten Prioritäten und Tätigkeiten und 

setzt diese nach den geltenden Vorschriften und Bestimmungen der Verordnung 

(EU) 2021/…+ um;  

b) es sorgt für Offenheit gegenüber potenziellen neuen Partnerorganisationen 

(insbesondere KMU und neu entstehenden Exzellenzzentren) und sensibilisiert und 

gewinnt diese Organisationen über bestehende Informationsnetzwerke und 

Strukturen, auch über die RIS, für die Teilnahme an seinen unionsweiten 

Tätigkeiten; 

c) es wählt und benennt KIC ▌gemäß Artikel 9 und legt durch 

Partnerschaftsabkommen und Finanzhilfevereinbarungen deren Rechte und 

Pflichten fest, beaufsichtigt die KIC und bietet ihnen in Gestalt geeigneter 

Qualitätskontrollmaßnahmen, kontinuierlicher Überwachung und regelmäßiger 

externer Evaluierung ihrer Tätigkeit im Einklang mit Artikel 11 angemessene 

Unterstützung und strategische Anleitung an und trifft gegebenenfalls 

Korrekturmaßnahmen; 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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d) es lenkt die Umsetzung des RIS, auch durch Einführung von RIS-Knotenpunkten 

durch die KIC; 

e) es sorgt für angemessene Koordinierung und erleichtert die Kommunikation und die 

thematische Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen KIC und fordert zur 

Einreichung von Vorschlägen für KIC-übergreifende Aktivitäten und gemeinsame 

Dienstleistungen auf; 

f) es sorgt für die flächendeckende Einführung von akademischen Graden und 

Abschlüssen mit EIT-Gütesiegel durch die KIC, stärkt deren Förderung außerhalb 

der EIT-Gemeinschaft und weitet sie auf Programme für lebenslanges Lernen aus; 

g) es fördert die Verbreitung bewährter Verfahren für die Integration des 

Wissensdreiecks, einschließlich zwischen den einzelnen KIC und in der gesamten 

Union, unter anderem durch das RIS, im Hinblick auf die Entwicklung einer 

gemeinsamen Kultur des Innovations- und Wissenstransfers und fördert die 

Offenheit der KIC für neue Mitglieder durch Einbindungsmaßnahmen; 

h) es fördert die weite Verbreitung, Kommunikation und Nutzung der Ergebnisse und 

Chancen, die sich aus der EIT-Gemeinschaft ergeben, um die Bekanntheit, die 

Sichtbarkeit und das Wissen über das EIT in der gesamten Union zu steigern und 

zur Beteiligung an den Tätigkeiten der EIT-Gemeinschaft anzuregen; 
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i) es unterstützt die KIC bei der Entwicklung einer wirksamen Strategie für 

finanzielle Tragfähigkeit zur Mobilisierung von Mitteln aus anderen öffentlichen 

und privaten Quellen; 

j) es fördert Spitzenleistungen in den Bereichen Hochschulbildung, Forschung und 

Innovation, insbesondere durch Förderung der KIC als herausragende 

Innovationspartner; 

k) es fördert fachübergreifende Innovationskonzepte über alle Wirtschaftszweige 

hinweg, auch durch die Integration von technologischen, gesellschaftlichen und 

nichttechnologischen Lösungen, durch eine durch Gestaltung bewirkte 

Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, durch organisatorische Konzepte, durch 

Unternehmergeist und durch neue Geschäftsmodelle; 

l) es sorgt für Synergien und Komplementaritäten zwischen den Tätigkeiten des EIT 

und anderen Unionsprogrammen, gegebenenfalls nach Maßgabe der Verordnung 

(EU) 2021/…+; 

m) es fördert die Diskussion und den Austausch und die Verbreitung von Fachwissen 

und Know-how zwischen KIC in Bezug auf innovative Modelle für Rechte des 

geistigen Eigentums mit dem Ziel, Wissenstransfer und Wissensverbreitung 

sowohl im Rahmen der KIC als auch in der gesamten Union zu fördern; 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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n) es stellt die notwendige Unterstützung bereit und fördert Synergien mit den KIC 

für die Entwicklung innovativer Lösungen; 

o) es organisiert mindestens alle zwei Jahre regelmäßige Sitzungen eines Forums der 

Interessenträger, um die Aktivitäten des EIT, seine Erfahrungen, bewährte Verfahren 

und Beiträge zu Strategien und Zielen der Union für Innovation, Forschung und 

Bildung sowie gegebenenfalls auch zu anderen Strategien und Zielen der Union 

auszutauschen und zu erörtern und allen Interessenträgern Gelegenheit zu geben, 

Stellung zu nehmen; 

p) es organisiert die Sitzungen der Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten mindestens 

zweimal jährlich, unabhängig von den Sitzungen des Forums der Interessenträger; 

q) es erleichtert den Aufbau von Einrichtungen für gemeinsame Dienste der EIT-

Gemeinschaft; 

r) es fördert die langfristige Vernetzung der RIS-Knotenpunkte und 

Kolokationszentren in den Mitgliedstaaten, um ihre Zusammenarbeit innerhalb 

der EIT-Gemeinschaft und mit den lokalen Innovationssystemen zu erleichtern; 
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s) es überwacht die Durchführung der von den KIC durchzuführenden Tätigkeiten, 

die auf die Entwicklung der unternehmerischen und innovativen Kapazitäten seiner 

Mitgliedorganisationen, insbesondere von Hochschuleinrichtungen, Anbietern 

beruflicher Bildung, KMU und Start-up-Unternehmen, und deren Integration in 

Innovationssysteme in der gesamten Union ausgerichtet sind und im Einklang mit 

dem Ansatz des Wissensdreiecks stehen; 

t) es konzipiert in Zusammenarbeit mit der Kommission und nach Konsultation der 

KIC, startet und koordiniert eine Pilotinitiative zur Förderung des Innovations- 

und Unternehmenspotenzials von Hochschuleinrichtungen und ihre Integration in 

Innovationssysteme (Pilotinitiative im Hochschulbereich) und lässt sie von den 

KIC durchführen. 

Artikel 7 

KIC 

(1) Die KIC befassen sich mindestens mit Folgendem: 

a) Innovationsmaßnahmen und ‑investitionen mit Mehrwert für die Union, 

einschließlich der Förderung der Gründung innovativer Start-up-

Unternehmen und der Entwicklung innovativer Unternehmen in 

Komplementarität mit dem EIC und dem Programm InvestEU, unter voller 

Einbeziehung der Hochschulbildungs- und Forschungskomponente, um eine 

kritische Masse zu erreichen, und bei gleichzeitiger Förderung der Verbreitung 

und Nutzung von Ergebnissen; 
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b) innovationsorientierter und auf den Ergebnissen aus der europäischen und der 

nationalen Forschung aufbauender Forschung, Erprobung, Entwicklung von 

Prototypen und Demonstration in Bereichen von zentralem wirtschaftlichem, 

ökologischem und gesellschaftlichem Interesse, die das Potenzial besitzen, die 

internationale Wettbewerbsfähigkeit der Union zu verbessern und Lösungen 

für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen hervorzubringen, denen 

sich die Gesellschaft in Europa gegenübersieht, einschließlich derer in Bezug 

auf die Gesundheit und den digitalen Markt; 

c) Aus- und Weiterbildungstätigkeiten insbesondere auf Master- und 

Promotionsebene sowie berufliche Fortbildungsmaßnahmen in Bereichen, die 

künftige europäische Bedürfnisse auf sozioökonomischem und 

sozioökologischem Gebiet bedienen, das Angebot an qualifiziertem Personal in 

der Union verbessern, die Entwicklung innovationsorientierter Kompetenzen 

fördern, Managementkompetenzen und unternehmerische Fähigkeiten sowie 

die Mobilität von Forschern und Studierenden verbessern und 

Wissensaustausch, Mentoring und Netzwerkbildung derjenigen fördern, die in 

den Genuss von Aus- und Weiterbildungstätigkeiten des EIT, auch 

denjenigen mit EIT-Gütesiegel, kommen; 

d) Maßnahmen als Teil der Pilotinitiative im Hochschulbereich, damit die 

Hochschuleinrichtungen besser in Innovationswertschöpfungsketten und -

systeme integriert und mit anderen wichtigen Innovationsakteuren aus dem 

Wissensdreieck zusammengeführt werden, wodurch ihre Innovations- und 

ihre unternehmerischen Kapazitäten verbessert werden; 

www.parlament.gv.at



 

 271 

 

e) Einbindungsmaßnahmen und der Verbreitung bewährter Verfahren im Bereich 

der Innovation mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kooperationen 

zwischen Hochschulbildung, Forschung und Unternehmen, einschließlich des 

Dienstleistungs- und des Finanzsektors, sowie Organisationen des 

öffentlichen Sektors und des dritten Sektors, sofern relevant; 

f) Aktivitäten des RIS, die vollständig in die mehrjährige Strategie der KIC 

integriert und mit den einschlägigen Strategien für eine intelligente 

Spezialisierung gemäß Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/…+ 

verbunden werden, um die Innovationskapazität zu stärken und nachhaltige 

Innovationssysteme aufzubauen und damit die Unterschiede und die Kluft in 

der Innovationsleistung in der gesamten Union zu verringern; 

g) gegebenenfalls Bemühen um Synergien und Komplementarität zwischen den 

Tätigkeiten der KIC und bestehenden Unionsprogrammen, nationalen und 

regionalen Programmen, insbesondere dem EIC, anderen europäischen 

Partnerschaften und Aufgaben von Horizont Europa; 

h) Mobilisieren von Mitteln aus öffentlichen und privaten Quellen, 

insbesondere in dem Bestreben, im Einklang mit Artikel 18 einen 

wachsenden Anteil ihres Haushalts aus privaten Finanzbeiträgen und aus 

durch die eigenen Tätigkeiten erwirtschafteten Einnahmen aufzubringen; 

i) auf entsprechendes Ersuchen dem Bereitstellen von Informationen über 

aufgrund der Tätigkeiten der KIC entwickelte Forschungs- und 

Innovationsleistungen und -ergebnisse und zugehörige Rechte des geistigen 

Eigentums und über die entsprechenden Erfinder. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(2) Unbeschadet der Partnerschaftsabkommen und Finanzhilfevereinbarungen 

zwischen dem EIT und den KIC legen die KIC weitgehend nach eigenem Ermessen 

ihre interne Organisation und Zusammensetzung sowie ihren Zeitplan und ihre 

Arbeitsmethoden fest, solange damit Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele 

des EIT und der KIC erzielt werden, wobei sie die strategische Planung von 

Horizont Europa und die strategische Ausrichtung des EIT, wie sie in der SIA und 

durch den Verwaltungsrat festgelegt wurden, berücksichtigen.  

Dabei achten die KIC insbesondere auf Folgendes: 

a) Sie treffen interne transparente organisatorische Vorkehrungen, die dem 

Wissensdreieck aus Hochschulbildung, Forschung und Innovation gerecht 

werden, 

b) sie stellen durch entsprechende Fördermaßnahmen und mit eindeutigen und 

transparenten Beitritts- und Austrittskriterien, einschließlich öffentlicher 

Ausschreibungen, sicher, dass sie unionsweit potenziellen neuen 

Partnerorganisationen offenstehen, wenn daraus ein zusätzlicher Nutzen für 

die Partnerschaft erwächst; 

c) sie legen interne Vorschriften, einschließlich Verhaltenskodizes, fest, die 

sicherstellen, dass sie offen und transparent arbeiten; 

d) sie erstellen ihre Geschäftspläne und setzen sie um; 

e) sie legen Strategien für die Erreichung einer finanziellen Tragfähigkeit fest 

und setzen sie um. 
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(3) Die KIC können Maßnahmen und Initiativen zur Abmilderung der Auswirkungen 

der COVID-19-Krise ergreifen, insbesondere Maßnahmen, die darauf abzielen, die 

Widerstandsfähigkeit von Kleinstunternehmen, KMU und Start-up-Unternehmen 

sowie von Studierenden, Forschenden und Beschäftigten zu erhöhen. 

(4) Die Beziehung zwischen dem EIT und den einzelnen KIC beruht auf einem 

Partnerschaftsabkommen, einer Finanzhilfevereinbarung oder – gemäß 

Artikel 12 – einer Kooperationsvereinbarung. 

Artikel 8 

Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse 

Es gelten die Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse von Horizont 

Europa. Abweichend von diesen Regeln gilt: 

a) Die Mindestvoraussetzungen für die Bildung einer KIC sind in Artikel 9 Absätze 3 

und 4 dieser Verordnung festgelegt; 

b) für die KIC-Mehrwertaktivitäten können gegebenenfalls spezielle Regeln in Bezug 

auf Eigentum, Zugangsrechte, Nutzung und Verbreitung gelten. 
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Artikel 9 

Auswahl und Benennung der KIC 

(1) Eine Partnerschaft wird vom EIT im Anschluss an ein wettbewerbsorientiertes, 

offenes und transparentes Verfahren als KIC ausgewählt und benannt. Es gelten die 

Bedingungen und Kriterien der Verordnung (EU) 2021/…+, unter anderem von 

Artikel 28 Absatz 3, sowie die Kriterien für die Auswahl Europäischer 

Partnerschaften. Der Verwaltungsrat kann diese Kriterien weiter präzisieren, indem 

er Kriterien für die Auswahl von KIC bestimmt und veröffentlicht, die auf den 

Grundsätzen der Exzellenz und der Innovationsrelevanz bei der Bewältigung 

weltweiter Herausforderungen und der Erzielung von Ergebnissen bei politischen 

Prioritäten der Union beruhen. 

(2) Das EIT initiiert die Auswahl und Benennung von KIC gemäß den prioritären 

Bereichen und dem Zeitplan in der SIA; dabei berücksichtigt es die in der 

strategischen Planung von Horizont Europa festgelegten Prioritäten. 

(3) Die Mindestvoraussetzung für die Gründung einer KIC ist die Teilnahme von 

mindestens drei unabhängigen Partnerorganisationen, darunter mindestens eine 

Hochschuleinrichtung, eine Forschungseinrichtung und ein Privatunternehmen, 

die in mindestens drei verschiedenen Mitgliedstaaten ansässig sein müssen. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(4) Zusätzlich zu der Bedingung in Absatz 3 müssen mindestens zwei Drittel der 

Partnerorganisationen, die eine KIC bilden, in Mitgliedstaaten ansässig sein.  

(5) Das EIT verabschiedet und veröffentlicht die Kriterien und Verfahren für die 

Finanzierung, Überwachung und Evaluierung der Arbeit der KIC vor dem Beginn 

des Auswahlverfahrens für neue KIC. Das EIT unterrichtet die Gruppe der Vertreter 

der Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament unverzüglich über diese 

Kriterien und Verfahren. 

Artikel 10 

Grundsätze für die Evaluierung und Überwachung der KIC 

Das EIT organisiert, ausgehend von Indikatoren und Überwachungsbestimmungen, die unter 

anderem in der Verordnung (EU) 2021/…  und in der SIA festgelegt sind, und in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission eine kontinuierliche Überwachung und regelmäßige 

externe Evaluierung der Leistungen, Ergebnisse und Wirkung jeder KIC, einschließlich des 

Fortschritts der KIC auf dem Weg zu finanzieller Tragfähigkeit, Kosteneffizienz und 

Offenheit für neue Mitglieder.  

Die Ergebnisse solcher Überwachungs- und Evaluierungsmaßnahmen werden dem 

Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegt und veröffentlicht. 

                                                

  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 
enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Artikel 11 

Dauer, Verlängerung und Ende von Partnerschaftsabkommen 

(1) Abweichend von Artikel 130 Absatz 4 Buchstabe c der Haushaltsordnung kann das 

EIT für einen Zeitraum von zunächst sieben Jahren ein Partnerschaftsabkommen 

mit einer KIC schließen. 

(2) Das EIT führt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Überwachung der KIC 

im Einklang mit Artikel 10 unter der Aufsicht des Verwaltungsrats 

Interimsüberprüfungen der Leistung und der Tätigkeiten der KIC in Bezug auf die 

ersten drei Jahre der Laufzeit des Partnerschaftsabkommens durch. 

Wenn Partnerschaftsabkommen verlängert werden, führt das EIT derartige 

Interimsüberprüfungen in Bezug auf die ersten drei Jahre nach der Verlängerung 

durch. 

Die Interimsüberprüfungen werden vom Verwaltungsrat veröffentlicht. 

(3) Das EIT führt vor dem Auslaufen des in Absatz 1 genannten Zeitraums von sieben 

Jahren unter der Aufsicht des Verwaltungsrats und mit der Unterstützung 

unabhängiger externer Experten eine umfassende Bewertung der Leistung und 

der Tätigkeiten jeder einzelnen KIC durch. 

(4) Nach Konsultation der Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten kann der 

Verwaltungsrat ▌das Partnerschaftsabkommen um einen weiteren Zeitraum von 

höchstens sieben Jahren verlängern oder die Gewährung des Finanzbeitrags des EIT 

einstellen und das Partnerschaftsabkommen mit einer KIC auf der folgenden 

Grundlage nicht verlängern:  

a) auf der Grundlage des Ergebnisses einer Interimsüberprüfung gemäß 

Absatz 2 Unterabsatz 1 und 
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b) auf der Grundlage des Ergebnisses einer umfassenden Bewertung gemäß 

Absatz 3. 

Das EIT unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat, bevor der in 

Absatz 1 genannte Zeitraum von sieben Jahren verlängert wird.  

(5) Wenn der Verwaltungsrat im Einklang mit Absatz 4 beschließt, ob das 

Partnerschaftsabkommen mit einer KIC verlängert werden soll, berücksichtigt er 

die in der Verordnung (EU) 2021/...+ festgelegten Kriterien für die Umsetzung, 

Überwachung und Bewertung der Europäischen Partnerschaften und – in Bezug 

auf die KIC – die folgenden Aspekte: 

a) ihre Relevanz für die globalen Herausforderungen für die Union, 

b) ihren Unionsmehrwert und ihre Relevanz in Bezug auf die Ziele des EIT,  

c) die Verwirklichung ihrer Ziele,  

d) ihre Bemühungen um die Abstimmung ihrer Tätigkeiten mit anderen 

einschlägigen Forschungs- und Innovationsinitiativen, 

e) ihre Fähigkeit zur Aufnahme neuer Mitglieder, 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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f) ihre Erfolge bei der Gewinnung neuer Mitglieder aus der ganzen Union, 

g) ihre Einhaltung der Grundsätze der guten Verwaltung,  

h) ihre Bemühungen und Ergebnisse in Bezug auf die Planung und Umsetzung 

geschlechtersensibler Maßnahmen und Tätigkeiten und 

i) ihre Fähigkeit, nachhaltige Innovationssysteme zu entwickeln, und den 

erreichten Grad finanzieller Tragfähigkeit. 

(6) Falls bei der kontinuierlichen Überwachung, einer Interimsüberprüfung oder der 

umfassenden Bewertung einer KIC gemäß Absatz 2 oder 3 des vorliegenden 

Artikels mangelhafte Fortschritte in in Artikel 10 genannten Bereichen oder das 

Fehlen eines Unionsmehrwerts festgestellt werden, trifft der Verwaltungsrat 

geeignete Abhilfemaßnahmen wie die Kürzung, Änderung oder Streichung des 

Finanzbeitrags des EIT oder die Beendigung des Partnerschaftsabkommens. 

(7) Das EIT führt vor dem Ablauf eines Partnerschaftsabkommens unter der Aufsicht 

des Verwaltungsrats eine abschließende Überprüfung der Leistung und der 

Tätigkeiten der jeweiligen KIC durch. Vorbehaltlich des positiven Ergebnisses einer 

abschließenden Überprüfung vor Ablauf des Partnerschaftsabkommens kann das 

EIT eine Kooperationsvereinbarung mit einer KIC schließen. 
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Artikel 12 

Kooperationsvereinbarung 

(1) Die Laufzeit, der Inhalt und die Struktur einer Kooperationsvereinbarung werden 

vom Verwaltungsrat unter Berücksichtigung einer eingehenden unabhängigen 

Untersuchung festgelegt. Im Rahmen dieser Untersuchung werden die 

Bemühungen der jeweiligen KIC, finanzielle Tragfähigkeit zu erreichen, die 

erwirtschafteten Einnahmen und die Finanzplanung der KIC bewertet. Bei dieser 

Bewertung werden darüber hinaus jegliche Aktivitäten ermittelt, deren 

Fortsetzung aufgrund fehlender Ressourcen gefährdet sein könnte. 

(2) Die Kooperationsvereinbarung enthält: 

a) Bestimmungen über Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der 

Fortführung der Aktivitäten im Bereich des Wissensdreiecks sowie der 

Pflege des Systems und des Netzwerks der KIC, 
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b) Bedingungen für die Verwendung der EIT-Marke und die Teilnahme an den 

EIT Awards und anderen vom EIT organisierten Initiativen, 

c) Bedingungen für die Beteiligung an Hochschul- und 

Berufsbildungsaktivitäten, einschließlich der Verwendung des EIT-

Gütesiegels für Programme für allgemeine und berufliche Bildung und der 

Beziehungen zur EIT-Alumni-Gemeinschaft, 

d) Bedingungen für die Teilnahme an wettbewerblichen Ausschreibungen des 

EIT für einige spezifische Aktivitäten, einschließlich KIC-übergreifender 

Aktivitäten und gemeinsamer Dienstleistungen, 

e) Bedingungen für zusätzliche Unterstützung durch das EIT für Aktivitäten 

der länderübergreifenden Koordinierung zwischen den Kolokationszentren 

mit einem hohen Unionsmehrwert. 

(3) Wenn keine Kooperationsvereinbarung geschlossen wurde, darf eine KIC die EIT-

Marke nicht für ihre Aktivitäten verwenden. 

Artikel 13 

Akademische Grade und Abschlüsse 

(1) Akademische Grade und Abschlüsse in Verbindung mit 

Hochschulbildungstätigkeiten im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c werden 

von den teilnehmenden Hochschuleinrichtungen und Anbietern beruflicher Bildung 

nach nationalen Vorschriften und Zulassungsverfahren vergeben. In den 

Partnerschaftsabkommen, Finanzhilfevereinbarungen und 

Kooperationsvereinbarungen zwischen dem EIT und den KIC ist vorzusehen, dass 

diese akademischen Grade und Abschlüsse auch als akademische Grade und 

Abschlüsse des EIT bezeichnet werden können. 
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(2) Das EIT fordert die teilnehmenden Hochschuleinrichtungen und Anbieter 

beruflicher Bildung auf, 

a) gemeinsame oder mehrfache akademische Grade und Abschlüsse zu vergeben, 

die das integrierte Konzept der KIC widerspiegeln und auch von einer 

einzelnen Hochschuleinrichtung oder einem einzelnen Anbieter beruflicher 

Bildung vergeben werden können; 

b) bewährte Verfahren zu horizontalen Themen zu verbreiten; 

c) das EIT-Gütesiegel bei ihrer beruflichen Bildung und ihren Abschlüssen zu 

fördern und bekannt zu machen; 

d) unterschiedliche Strategien zu entwickeln, um die wirksame 

Zusammenarbeit mit Innovationssystemen und Unternehmen und den 

Unternehmergeist zu fördern; 

e) Programme zu schaffen, deren Schwerpunkt auf lebenslangem Lernen und 

Zertifizierung liegt; 

f) einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis und geschlechtersensiblen 

Ansätzen besondere Aufmerksamkeit zu widmen, insbesondere in Bereichen, 

in denen Frauen noch immer unterrepräsentiert sind, wie den Bereichen 

Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaften und Technik; 
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g) Folgendes zu berücksichtigen: 

i) Maßnahmen der Union gemäß den Artikeln 165 und 166 AEUV; 

ii) im Rahmen des Europäischen Hochschulraums getroffene Maßnahmen. 

Artikel 14 

Operative Unabhängigkeit des EIT und Kohärenz mit den Maßnahmen der Union, der 

Mitgliedstaaten und auf zwischenstaatlicher Ebene 

(1) Das EIT geht seiner Tätigkeit unabhängig von nationalen Behörden und jeglicher 

Einflussnahme von außen nach und sorgt dabei im Wege der Abstimmung dafür, 

dass seine Tätigkeiten ▌in Kohärenz mit anderen Maßnahmen und Instrumenten 

erfolgen, die auf Unionsebene durchzuführen sind, insbesondere in den Bereichen 

Hochschulbildung, Forschung und Innovation. 

(2) Darüber hinaus bemüht sich das EIT auch um Synergieeffekte und 

Komplementaritäten, indem es Strategien und Initiativen auf regionaler, nationaler 

und zwischenstaatlicher Ebene angemessen Rechnung trägt, um bewährte Praktiken 

und Konzepte sowie vorhandene Ressourcen zu nutzen. 

Die Kommission bietet dem EIT die erforderliche Unterstützung bei der Schaffung 

geeigneter Synergieeffekte und Komplementaritäten mit anderen im Rahmen der 

Verordnung (EU) 2021/...+ durchgeführten Tätigkeiten sowie mit anderen 

Initiativen und Programmen der Union und vermeidet dabei Doppelarbeit.  

Die Kommission gibt gegenüber dem EIT Empfehlungen dazu ab, wie der 

Verwaltungsaufwand für KIC verringert werden kann. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Artikel 15 

Rechtsstatus 

(1) Das EIT ist eine Einrichtung der Union mit eigener Rechtspersönlichkeit. Es verfügt 

in jedem Mitgliedstaat über die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die 

juristischen Personen nach nationalem Recht zuerkannt wird. Es kann insbesondere 

bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern und ist vor 

Gericht parteifähig. 

(2) Das dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und 

Befreiungen der Europäischen Union findet auf das EIT Anwendung. 

Artikel 16 

Haftung 

(1) Für die Erfüllung seiner Verpflichtungen ist ausschließlich das EIT haftbar. 

(2) Die vertragliche Haftung des EIT unterliegt den einschlägigen Bestimmungen des 

jeweiligen Vertrags sowie den auf diesen Vertrag Anwendung findenden 

Rechtsvorschriften.  

Für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel, die in einem vom EIT 

geschlossenen Vertrag enthalten ist, ist der Gerichtshof der Europäischen Union (im 

Folgenden „Gerichtshof“) zuständig. 
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(3) Im Fall der außervertraglichen Haftung ersetzt das EIT den durch das EIT oder sein 

Personal in Ausübung seiner Dienstpflichten verursachten Schaden nach den 

allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten 

gemeinsam sind. 

Für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dem Ersatz eines solchen Schadens 

ist der Gerichtshof zuständig. 

(4) Alle Zahlungen des EIT zur Deckung der Haftung im Sinne der Absätze 2 und 3 

sowie die im Zusammenhang damit entstandenen Kosten und Ausgaben gelten als 

Aufwendungen des EIT und werden aus den Mitteln des EIT geleistet. 

(5) Der Gerichtshof ist zuständig für Klagen, die im Einklang mit den Artikeln 263 und 

265 AEUV gegen das EIT erhoben werden. 

Artikel 17 

Transparenz und Zugang zu Dokumenten 

(1) Das EIT und die KIC sorgen dafür, dass ihre Tätigkeiten mit einem hohen Maß an 

Transparenz ausgeführt werden. Das EIT und die KIC richten hierzu insbesondere 

eine allgemein und kostenfrei zugängliche Website ein, auf der Informationen über 

ihre Aktivitäten und die von ihnen gebotenen Möglichkeiten – insbesondere in 

Bezug auf offene Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen – abgerufen 

werden können. 
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(2) Das EIT und die KIC stellen detaillierte Informationen über von ihnen 

veröffentlichte Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen zur Verfügung, 

einschließlich Informationen über ihre Evaluierungsprozesse und über die 

Ergebnisse dieser Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen. Diese 

Informationen werden im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/...+ zeitnah 

und in durchsuchbarer und nachverfolgbarer Form in den einschlägigen 

gemeinsamen Online-Datenbanken der von der Union finanzierten Forschungs- 

und Innovationsprojekte zur Verfügung gestellt. 

(3) Vor der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für die Auswahl der KIC 

veröffentlicht das EIT seine Geschäftsordnung, die in Artikel 23 Absatz 1 genannte 

spezifische Finanzregelung sowie die in Artikel 9 dargelegten ▌Kriterien für die 

Auswahl der KIC. 

(4) Das EIT veröffentlicht unverzüglich sein einheitliches Programmplanungsdokument 

und den konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht nach Artikel 19. 

(5) Unbeschadet der Absätze 6 und 7 darf das EIT in seinem Besitz befindliche 

Informationen, für die eine vertrauliche Behandlung gefordert wurde und 

gerechtfertigt ist, nicht an Dritte weitergeben. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(6) Die Mitglieder der Organe des EIT unterliegen der Verpflichtung zur Geheimhaltung 

gemäß Artikel 339 AEUV. 

Für die vom EIT in Übereinstimmung mit dieser Verordnung zusammengetragenen 

Informationen gilt die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments 

und des Rates11. 

(7) Für die im Besitz des EIT befindlichen Dokumente gilt die Verordnung (EG) 

Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates12.  

(8) Für das EIT gilt die Verordnung Nr. 1 des Rates13. Die für das Funktionieren des EIT 

erforderlichen Übersetzungsaufgaben werden vom Übersetzungszentrum für die 

Einrichtungen der Europäischen Union, das mit der Verordnung (EG) Nr. 2965/94 

des Rates14 errichtet wurde, übernommen. 

Artikel 18 

Finanzierung der KIC 

(1) Die KIC werden insbesondere aus folgenden Quellen finanziert: 

a) durch Beiträge von Partnerorganisationen als eine wesentliche 

Finanzierungsquelle, 

                                                
11 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

12 Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen 
Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43). 

13 Verordnung Nr. 1 des Rates vom 15. April 1958 zur Regelung der Sprachenfrage für 
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (ABl. 17 vom 6.10.1958, S. 385). 

14 Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates vom 28. November 1994 zur Errichtung 
eines Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union (ABl. 
L 314 vom 7.12.1994, S. 1). 
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b) durch freiwillige Beiträge von Mitgliedstaaten, assoziierten Ländern, anderen 

Drittstaaten oder öffentlichen Stellen in diesen Mitgliedstaaten oder Staaten, 

c) durch Beiträge von internationalen Einrichtungen oder Institutionen, 

d) durch Einnahmen, die die KIC durch ihr eigenes Vermögen und durch ihre 

eigenen Tätigkeiten und Lizenzgebühren für Rechte des geistigen Eigentums 

erwirtschaften, 

e) aus Vermögen, 

f) durch Zuwendungen, Schenkungen und Beiträge von Einzelpersonen, 

Institutionen, Stiftungen oder sonstigen nach nationalem Recht gegründeten 

Einrichtungen, 

g) durch einen Finanzbeitrag des EIT, 

h) durch Finanzinstrumente, einschließlich der aus dem Gesamthaushalt der 

Union finanzierten. 

(2) Die Bedingungen für den Zugang zum Finanzbeitrag des EIT werden in der in 

Artikel 23 Absatz 1 genannten Finanzregelung des EIT festgelegt. 
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(3) Mittelbindungen für Maßnahmen, deren Durchführung sich über mehr als ein 

Haushaltsjahr erstreckt, können – vorbehaltlich einer angemessenen Überwachung 

des geschätzten Finanzbedarfs der KIC, der jährlich festzulegen ist – über mehrere 

Jahre in Jahrestranchen erfolgen. 

(4) Der EIT-Finanzbeitrag zu den KIC kann in der Anfangsphase des Lebenszyklus einer 

KIC bis zu 100 % der gesamten förderfähigen Kosten der KIC-Mehrwertaktivitäten 

decken. Dieser Beitrag wird nach und nach entsprechend den in der SIA festgelegten 

Finanzierungssätzen gesenkt. 

(5) Die KIC und ihre Partnerorganisationen können Unionsmittel beantragen, 

insbesondere im Rahmen der Programme und Fonds der Union und im Einklang mit 

den jeweiligen Regeln. Eine solche Finanzierung darf keine Kosten decken, die 

bereits im Rahmen eines anderen Unionsprogramms finanziert werden. 

(6) Beiträge von Partnerorganisationen zur Finanzierung der KIC werden entsprechend 

den in Absatz 4 genannten Finanzierungssätzen festgelegt und spiegeln die Strategie 

der KIC im Hinblick auf die Erreichung finanzieller Tragfähigkeit wider. 

(7) Das EIT richtet ein leistungsorientiertes Zuweisungsverfahren für die Gewährung 

▌seines Finanzbeitrags an die KIC ein. Dieses Verfahren umfasst die Bewertung der 

Geschäftspläne und der Leistung der KIC, die durch die kontinuierliche 

Überwachung im Einklang mit Artikel 10 und gemäß der SIA festgestellt wird. 
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Artikel 19 

Programmplanung und Berichterstattung 

(1) Das EIT genehmigt ein einheitliches Programmplanungsdokument auf der Grundlage 

der SIA im Einklang mit seiner in Artikel 23 Absatz 1 genannten Finanzregelung mit 

a) einer Erklärung zu den zentralen Prioritäten und geplanten Initiativen des EIT 

und der KIC, 

b) einer Vorausschätzung des Finanzbedarfs mit Angabe der 

Finanzierungsquellen, 

c) einer Schätzung des Personalbedarfs, der sich aus neuen Aufgaben ergibt, 

d) geeigneten qualitativen und quantitativen Methoden, Instrumenten und 

Indikatoren für die Überwachung der Aktivitäten des EIT und der KIC unter 

Anwendung eines wirkungsorientierten und leistungsbasierten Ansatzes, 

e) anderen in seiner Finanzregelung festgelegten Komponenten. 
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(2) Das EIT beschließt einen konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht, der umfassende 

Informationen zu den Tätigkeiten des EIT und der KIC im vorangegangenen 

Kalenderjahr und zum EIT-Beitrag zu den Zielen von Horizont Europa sowie zu den 

Strategien und Zielen der Union in den Bereichen Innovation, Forschung und 

Bildung enthält. Der konsolidierte jährliche Tätigkeitsbericht bewertet die Ergebnisse 

anhand der vorgegebenen Ziele und Indikatoren und des dafür festgelegten Zeitplans, 

die mit der jeweiligen Tätigkeit verbundenen Risiken, die Nutzung der verfügbaren 

Ressourcen – einschließlich des Beitrags des EIT zum im Rahmen der Verordnung 

(EU) 2021/...+ festgelegten Ziel der durchgängigen Berücksichtigung des 

Klimaschutzes, aufgeschlüsselt nach KIC – und die allgemeine Funktionsweise des 

EIT. Der konsolidierte jährliche Tätigkeitsbericht umfasst darüber hinaus weitere 

ausführliche Informationen gemäß der Finanzregelung des EIT. 

Der Direktor legt den konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht bis zum ... [ein 

Jahr nach Inkrafttreten dieser Verordnung] und danach jährlich den zuständigen 

Ausschüssen des Europäischen Parlaments vor. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Artikel 20 

Überwachung und Evaluierung des EIT 

(1) Das EIT sorgt dafür, dass seine Tätigkeiten, einschließlich der über die KIC 

durchgeführten Tätigkeiten, Gegenstand einer fortlaufenden und systematischen 

Überwachung und einer regelmäßigen unabhängigen Evaluierung gemäß seiner 

Finanzregelung sind, um eine größtmögliche Qualität der Ergebnisse, 

wissenschaftliche Exzellenz und eine möglichst effiziente Ressourcennutzung zu 

gewährleisten. Die Ergebnisse der Überwachung und der Evaluierungen werden 

veröffentlicht. 

(2) Die Kommission nimmt unterstützt von unabhängigen externen Experten und unter 

Berücksichtigung der Standpunkte von Interessenträgern rechtzeitig eine 

Zwischenevaluierung und eine abschließende Evaluierung des EIT und der KIC 

vor. Diese Evaluierungen fließen in die Bewertungen von Horizont Europa gemäß 

Artikel 52 der Verordnung (EU) 2021/...+ ein.  

Diese Evaluierungen dienen der Überprüfung, inwieweit das EIT seinen Auftrag 

erfüllt und seine Ziele erreicht, und berücksichtigen ▌Tätigkeiten des EIT und der 

KIC. Im Rahmen der Evaluierungen werden der Unionsmehrwert des EIT, die 

Wirkung in der gesamten Union und die Wirkung von RIS-Tätigkeiten, die 

Offenheit, Wirksamkeit, ▌Effizienz und Relevanz der vom EIT durchgeführten 

Tätigkeiten sowie deren Kohärenz und ▌deren Komplementarität mit der 

einschlägigen Unionspolitik bzw. mit relevanten nationalen Politiken, einschließlich 

der Synergieeffekte mit anderen Teilen von Horizont Europa, insbesondere mit den 

anderen Europäischen Partnerschaften, mit Aufträgen und mit dem EIC, beurteilt.  

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Bei der Zwischenevaluierung werden darüber hinaus unter anderem die 

Ergebnisse und Auswirkungen der Pilotinitiative im Hochschulbereich, die 

Wirksamkeit der Strategien der KIC für finanzielle Tragfähigkeit und die 

Zusammenarbeit zwischen dem EIT und Durchführungsstellen im Rahmen der 

Säule III „Innovatives Europa“ von Horizont Europa bewertet. In diesem 

Zusammenhang fließen die Evaluierungen des EIT in die Bewertungen von 

Horizont Europa ein, auch mit Blick auf eine systematische Bewertung der 

Säule III „Innovatives Europa“ von Horizont Europa, insbesondere im Hinblick 

auf die einzige Anlaufstelle für Innovationen. 

(3) Die Kommission kann mit Unterstützung durch unabhängige, auf der Grundlage 

eines transparenten Verfahrens ausgewählte externe Experten weitere Evaluierungen 

zu Themen von strategischer Bedeutung durchführen, um die Fortschritte des EIT 

hinsichtlich der festgelegten Ziele zu prüfen sowie die Faktoren für die 

Durchführung der Aktivitäten und bewährte Verfahren zu ermitteln. Durch diese 

weiteren Evaluierungen trägt die Kommission dem Verwaltungsaufwand für das 

EIT und die KIC umfassend Rechnung. 

(4) Die Kommission übermittelt die Ergebnisse der Evaluierungen zusammen mit ihren 

Anmerkungen dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Europäischen 

Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen. Der 

Verwaltungsrat trägt den Evaluierungsergebnissen bei der Durchführung der 

Programme und Tätigkeiten des EIT angemessen Rechnung. 
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Artikel 21 

Der Haushalt des EIT  

(1) Die Einnahmen des EIT bestehen aus einem Beitrag der Union. Sie können 

außerdem auch Beiträge aus anderen privaten und öffentlichen Quellen umfassen. 

Der Beitrag der Union wird aus einem Finanzbeitrag aus Horizont Europa in Höhe 

von 2 726 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen zuzüglich eines zusätzlichen Betrags 

in Höhe von 210 000 000 EUR zu konstanten Preisen von 2018 für den Zeitraum 

2021–2027 geleistet.  

Das EIT kann zusätzliche Finanzmittel aus anderen Programmen der Union 

erhalten.  

(2) Der Finanzbeitrag des EIT zu den KIC wird aus dem in Absatz 1 genannten 

Unionsbeitrag geleistet. 

Artikel 22 

Aufstellung und Verabschiedung des Jahreshaushalts des EIT 

(1) Inhalt und Struktur des Haushalts des EIT werden im Einklang mit dessen 

Finanzregelung festgelegt. Die Ausgaben des EIT umfassen die Bezüge des 

Personals, die Verwaltungs- und Infrastrukturausgaben sowie die operativen 

Ausgaben. Die Verwaltungsausgaben bleiben auf ein Mindestmaß beschränkt. Der 

Haushalt des EIT muss in Bezug auf Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen 

sein. 
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(2) Der Direktor erstellt einen Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und Ausgaben 

des EIT für das folgende Haushaltsjahr und übermittelt diesen an den 

Verwaltungsrat. 

(3) Der Verwaltungsrat verabschiedet den Entwurf des Voranschlags der Einnahmen und 

Ausgaben des EIT zusammen mit einem Entwurf des Stellenplans und übermittelt sie 

als Teil des einheitlichen Programmplanungsdokuments bis zu dem in der 

Finanzregelung des EIT festgelegten Datum dem Europäischen Parlament, dem Rat 

und der Kommission. 

(4) Der Haushalt des EIT wird vom Verwaltungsrat angenommen. Der Haushalt des EIT 

wird endgültig, wenn der Gesamthaushaltsplan der Union endgültig festgestellt ist. 

Gegebenenfalls wird er entsprechend angepasst. 

(5) Der Verwaltungsrat unterrichtet die Haushaltsbehörde schnellstmöglich über alle von 

ihm geplanten Vorhaben, die erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die 

Finanzierung des Haushaltsplans des EIT haben könnten, was insbesondere für 

Immobilienvorhaben wie die Anmietung oder den Erwerb von Gebäuden gilt. Er 

setzt die Kommission von diesen Vorhaben in Kenntnis. 

(6) Alle umfangreicheren Änderungen am Haushalt des EIT unterliegen demselben 

Verfahren. 
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Artikel 23 

Ausführung und Kontrolle des Haushaltsplans 

(1) Das EIT legt seine Finanzregelung gemäß Artikel 70 Absatz 3 der Haushaltsordnung 

fest. Dabei ist das Erfordernis einer hinreichenden operativen Flexibilität gebührend 

zu berücksichtigen, damit das EIT seine Ziele erreichen und Partner aus dem privaten 

Sektor dauerhaft für sich gewinnen kann. 

(2) Der Finanzbeitrag zum EIT aus Horizont Europa sowie aus anderen Programmen 

der Union wird gemäß den Bestimmungen dieser Programme festgelegt. 

(3) Der Direktor führt den Haushaltsplan des EIT aus. 

(4) Die Abschlüsse des EIT werden mit den Abschlüssen der Kommission konsolidiert. 

Artikel 24 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

(1) Zur Bekämpfung von Betrug, Korruption und sonstigen rechtswidrigen Handlungen 

finden die Vorschriften der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 ▌Anwendung auf das EIT. 

                                                
15 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 
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(2) Das EIT tritt der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 1999 zwischen dem 

Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Kommission der 

Europäischen Gemeinschaften über die internen Untersuchungen des Europäischen 

Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)16 bei. Der Verwaltungsrat formalisiert diesen 

Beitritt und erlässt die erforderlichen Bestimmungen, um die internen 

Untersuchungen des OLAF zu erleichtern. 

(3) Alle Beschlüsse des EIT und alle von ihm geschlossenen Partnerschaftsabkommen 

oder Finanzhilfevereinbarungen sehen ausdrücklich vor, dass das OLAF und der 

Rechnungshof die Unterlagen von Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die 

Unionsmittel erhalten haben, an Ort und Stelle, auch in den Räumlichkeiten der 

endgültigen Empfänger, kontrollieren können. 

Artikel 25 

Auflösung des EIT 

Eine etwaige Auflösung des EIT erfolgt unter Aufsicht der Kommission gemäß den geltenden 

Rechtsvorschriften. Die Partnerschaftsabkommen oder Finanzhilfevereinbarungen mit den 

KIC enthalten einschlägige Vorschriften. 

                                                
16 ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 15. 
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Artikel 26 

Überprüfung  

Bis zum 31. Dezember 2026 unterbreitet die Kommission auf der Grundlage der Ergebnisse 

der in Artikel 20 Absätze 2 und 3 genannten Evaluierungen gegebenenfalls Vorschläge für 

Änderungen dieser Verordnung, die sie für erforderlich hält, insbesondere in Bezug auf 

den Auftrag und die Ziele des EIT gemäß Artikel 3 und im Hinblick auf eine Verlängerung 

der Laufzeit des Haushalts des EIT über den in Artikel 3 und 21 festgelegten Zeitraum 

hinaus im Einklang mit dem einschlägigen Rahmenprogramm der Union für Forschung 

und Innovation. 

Artikel 27 

Aufhebung 

Die Verordnung (EG) Nr. 294/2008 wird mit Wirkung vom ... [Datum des Inkrafttretens der 

vorliegenden Verordnung] aufgehoben, mit Ausnahme der Artikel 3 und 5, des Artikels 6 

Absatz 1 sowie der Artikel 7, 14, 17 und 19 der genannten Verordnung, die mit Wirkung 

vom 1. Januar 2021 aufgehoben werden. 

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind gemäß der Entsprechungstabelle in Anhang III zu lesen. 
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Artikel 28 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am ▌Tag ▌ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Die Artikel 3, 4 und 6, Artikel 7 Absätze 1 und 3 sowie die Artikel 8, 9, 18 und 21 gelten ab 

dem 1. Januar 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG I 

SATZUNG DES EUROPÄISCHEN INNOVATIONS- UND TECHNOLOGIEINSTITUTS 

ABSCHNITT 1 

ZUSAMMENSETZUNG DES VERWALTUNGSRATS 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 15 von der Kommission auf transparente Weise ernannten 

Mitgliedern, die ein ausgewogenes Verhältnis von Erfahrungen aus den Bereichen 

Hochschulbildung, Forschung, Innovation und Wirtschaft widerspiegeln. Diese Ernennung 

erfolgt im Anschluss an eine offene Aufforderung zur Interessenbekundung. Die Amtszeit 

der Mitglieder des Verwaltungsrats beträgt vier Jahre. Die Ernennung erfolgt im 

Anschluss an eine offene Aufforderung zur Interessenbekundung. Die Kommission 

kann die Amtszeit auf Vorschlag des Verwaltungsrats einmal um zwei Jahre verlängern.  

▌ 

Bei der Ernennung der Mitglieder des Verwaltungsrats bemüht sich die Kommission 

nach besten Kräften um eine ausgewogene Vertretung von Personen mit Erfahrung in 

den Bereichen Hochschulbildung (einschließlich beruflicher Bildung), Forschung, 

Innovation und Wirtschaft, von Frauen und Männern und in geografischer Hinsicht sowie 

um die Berücksichtigung des Umfelds für Bildung, Forschung und Innovation in der 

gesamten Union. 
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Soweit erforderlich, unterbreitet der Verwaltungsrat der Kommission eine Auswahlliste 

von Kandidaten zum Zweck der Ernennung eines bzw. mehrerer Mitglieder. Die 

Kandidaten auf der Auswahlliste werden auf der Grundlage des Ergebnisses eines vom 

EIT eingeleiteten transparenten und offenen Verfahrens ausgewählt. 

Die Kommission ernennt das Mitglied bzw. die Mitglieder nach dem in den Absätzen 1, 2 

und 3 festgelegten Verfahren und unterrichtet das Europäische Parlament und den Rat 

über das Auswahlverfahren und die abschließende Ernennung dieser Mitglieder des 

Verwaltungsrats. 

Falls ein Mitglied seine Amtszeit nicht zu Ende führen kann, wird nach dem in den 

Absätzen 1, 2 und 3 festgelegten Verfahren für die verbleibende Amtszeit des 

ausgeschiedenen Mitglieds ein Ersatzmitglied ernannt. Ein Ersatzmitglied, das weniger als 

zwei Jahre im Amt war, kann auf Antrag des Verwaltungsrats von der Kommission für 

weitere vier Jahre ernannt werden. 
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Die Kommission ernennt bis zum ... [18 Monate nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] drei zusätzliche Mitglieder des Verwaltungsrats, damit die Zahl seiner 

Mitglieder 15 beträgt. Die vor dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

ernannten Mitglieder des Verwaltungsrats üben ihr Mandat bis zum Ende aus; eine 

Wiederernennung ist nicht möglich. 

In ordnungsgemäß begründeten Ausnahmefällen kann die Kommission aus eigener 

Initiative das Mandat eines Mitglieds des Verwaltungsrats beenden, insbesondere um 

dessen Integrität zu wahren. 

(2) Die Mitglieder des Verwaltungsrats handeln im Interesse des EIT und setzen sich in aller 

Unabhängigkeit in transparenter Weise für dessen Auftrag und Ziele, Identität, 

Eigenständigkeit und Kohärenz ein. 

(3) Der Verwaltungsrat kann ein Mitglied des EIC-Rats oder andere Interessenträger als 

Beobachter zu seinen Sitzungen einladen. 

(4) Der Verwaltungsrat übt seine Zuständigkeiten unter der Aufsicht der Kommission zum 

Zwecke der Durchführung des Auftrags des EIT und der Erreichung seiner Ziele gemäß 

Artikel 3 aus. 
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ABSCHNITT 2 

AUFGABEN DES VERWALTUNGSRATS 

(1) In Ausübung seiner Aufgabe zur Lenkung und Überwachung der Tätigkeiten des EIT und 

der KIC trifft der Verwaltungsrat strategische Entscheidungen. Er soll insbesondere 

folgende Entscheidungen treffen: 

a) nach Konsultation der bestehenden KIC und unter Berücksichtigung ihrer 

Stellungnahmen die Annahme und Veröffentlichung des Beitrags des EIT zum 

Vorschlag der Kommission für die SIA, 

b) die Annahme des einheitlichen Programmplanungsdokuments, des Haushaltsplans, 

des Jahresabschlusses, der Bilanz und des konsolidierten jährlichen 

Tätigkeitsberichts des EIT, 

c) die Annahme fundierter Kriterien sowie präziser und transparenter Verfahren für 

eine ergebnisorientierte Finanzierung ▌der KIC, einschließlich der Annahme des 

Beschlusses über den Höchstbetrag des Finanzierungsbeitrags des EIT für die KIC 

im Hinblick auf die Durchführung des einschlägigen KIC-Geschäftsplans und die 

Erreichung der in der SIA festgelegten Ziele, einschließlich ihrer Fortschritte auf 

dem Weg zu finanzieller Tragfähigkeit, in Einklang mit Artikel 10 und unter 

Berücksichtigung der in Artikel 11 Absätze 4 und 5 festgelegten Anforderungen, 
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d) die Annahme des Auswahlverfahrens für die KIC in Einklang mit Artikel 9 sowie 

der SIA, 

e) die Auswahl und Benennung einer Partnerschaft als KIC gemäß den in Artikel 9 

festgelegten Bedingungen und Kriterien und gegebenenfalls den Widerruf dieser 

Benennung, 

f) die Ermächtigung des Direktors, Partnerschaftsabkommen und 

Finanzhilfevereinbarungen ▌mit den KIC vorzubereiten, auszuhandeln und zu 

schließen, 

g) die Festlegung der Dauer, des Inhalts und der Struktur der 

Kooperationsvereinbarungen gemäß Artikel 12, die Beauftragung und 

Ermächtigung des Direktors, Kooperationsvereinbarungen mit den KIC 

vorzubereiten und auszuhandeln, und die Ermächtigung des Direktors, die 

ausgehandelten Kooperationsvereinbarungen nach einer Prüfung abzuschließen, 

h) die Ermächtigung des Direktors, Partnerschaftsabkommen mit den KIC über den 

ursprünglich festgelegten Zeitraum hinaus vor Ablauf dieses Zeitraums gemäß 

Artikel 10 und 11 zu verlängern, sofern die Ergebnisse der in der SIA festgelegten 

Interimsüberprüfung und umfassenden Überprüfung positiv sind, 
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i) die Ermächtigung des Direktors, Finanzhilfevereinbarungen mit anderen juristischen 

Personen vorzubereiten, zu verhandeln und zu schließen, 

j) die Annahme wirksamer, effizienter, transparenter und kontinuierlicher 

Überwachungs- und Evaluierungsverfahren, einschließlich einer zweckdienlichen 

Menge von Indikatoren gemäß den Artikeln 10, 11, 19 und 20, sowie die Aufsicht 

über die Umsetzung durch den Direktor, 

k) die Annahme angemessener Korrekturmaßnahmen in Bezug auf KIC mit 

unzureichender Leistung, unter anderem die Senkung, die Änderung oder die 

Streichung des EIT-Finanzbeitrags zu diesen KIC oder die Beendigung der mit ihnen 

geschlossenen Partnerschaftsabkommen, auf der Grundlage der Überwachung 

und Überprüfung der Ergebnisse in Einklang mit den Zielen des EIT und der KIC 

sowie mit den Artikeln 10, 11 und 18, 

l) die Empfehlung, dass KIC operative Modelle im Hinblick auf Offenheit gegenüber 

neuen Partnerorganisationen übernehmen, 

m) die Bekanntmachung des EIT in der gesamten Union und weltweit, um dessen 

Attraktivität zu fördern, und zu diesem Zweck die Ermächtigung des Direktors, 

Vereinbarungen mit anderen Mitgliedstaaten, assoziierten Staaten oder sonstigen 

Drittländern zu schließen,  
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n) die Gestaltung und Koordinierung von Unterstützungsmaßnahmen der KIC zur 

Stärkung der unionsweiten Wirkung des EIT zugunsten der Entwicklung der 

unternehmerischen Kapazität und des Innovationspotenzials von 

Hochschuleinrichtungen sowie gegebenenfalls von Anbietern beruflicher Bildung 

und zu deren Einbindung in Innovationssysteme, um die Integration des 

Wissensdreiecks zu verstärken, 

o) die Förderung der Schaffung von Synergien zwischen dem EIT, auch über die 

KIC, und den Rahmenprogrammen der Union für Forschung und Innovation 

sowie nationalen und regionalen Finanzierungsprogrammen. 

(2) Zusätzlich zu den in Punkt 1 genannten strategischen Entscheidungen trifft der 

Verwaltungsrat die folgenden verfahrensbezogenen und betrieblichen Entscheidungen, die 

für die Erfüllung seiner Aufgaben und die Aktivitäten des EIT erforderlich sind. Er 

entscheidet insbesondere über 

a) die Annahme seiner eigenen Geschäftsordnung und derjenigen für den 

Exekutivausschuss sowie der spezifischen Finanzregelung für das EIT, 

b) die Übertragung bestimmter Aufgaben an den Exekutivausschuss, 

c) die Festlegung einer angemessenen Vergütung für die Mitglieder des 

Verwaltungsrats und des Exekutivausschusses, die im Einklang mit der in den 

Mitgliedstaaten üblichen Vergütung steht, 
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d) die Annahme eines offenen und transparenten Verfahrens zur Auswahl der 

Mitglieder des Exekutivausschusses, 

e) die Ernennung und gegebenenfalls die Verlängerung der Amtszeit des Direktors oder 

seine Amtsenthebung gemäß Abschnitt 5, 

f) die Ernennung des Rechnungsführers und der Mitglieder des Exekutivausschusses, 

g) die Annahme eines Verhaltenskodexes bei Interessenkonflikten, 

h) gegebenenfalls die Einrichtung beratender Gruppen mit definiertem Ziel und 

festgelegten Aufgaben für einen befristeten Zeitraum, 

i) die Einrichtung einer internen Auditstelle gemäß der Finanzregelung des EIT, 

j) Festlegung der Arbeitssprachen für das EIT unter Berücksichtigung der bestehenden 

Grundsätze hinsichtlich Mehrsprachigkeit und der praktischen Erfordernisse der 

Tätigkeiten des EIT, 

k) die Einberufung eines jährlichen Treffens mit den KIC auf hoher Ebene, 

l) die Berichterstattung über die Zusammenarbeit der KIC mit anderen europäischen 

Partnerschaften. 
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(3) Der Verwaltungsrat trifft Entscheidungen, die das Personal des EIT und seine 

Beschäftigungsbedingungen betreffen, gemäß dem Statut der Beamten der Europäischen 

Union und den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union 

gemäß der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates66 (im Folgenden 

„Statut“ bzw. „Beschäftigungsbedingungen“), insbesondere ▌ 

a) nimmt er geeignete Durchführungsbestimmungen zum Statut und zu den 

Beschäftigungsbedingungen gemäß Artikel 110 Absatz 2 des Statuts an, 

b) übt er im Einklang mit Buchstabe c dieser Nummer in Bezug auf das Personal des 

EIT die ▌ Befugnisse aus, die der Anstellungsbehörde durch das Statut und der 

Stelle, die zum Abschluss von Dienstverträgen ermächtigt ist, durch die 

Beschäftigungsbedingungen übertragen wurden („Befugnisse der 

Anstellungsbehörde“), 

c) nimmt er gemäß Artikel 110 Absatz 2 des Beamtenstatuts einen Beschluss auf der 

Grundlage des Artikels 2 Absatz 1 des Beamtenstatuts und des Artikels 6 der 

Beschäftigungsbedingungen an, mit dem die einschlägigen Befugnisse der 

Anstellungsbehörde dem Direktor übertragen und die Voraussetzungen festgelegt 

werden, unter denen diese Befugnisübertragung ausgesetzt werden kann, wobei der 

Direktor diese Befugnisse weiterübertragen kann,  

d) nimmt er einen Beschluss an, die Übertragung der Befugnisse der 

Anstellungsbehörde auf den Direktor sowie der von diesem weiterübertragenen 

Befugnisse vorübergehend auszusetzen und sie selbst auszuüben oder an eines seiner 

Mitglieder oder an einen anderen Bediensteten als den Direktor zu übertragen, wenn 

außergewöhnliche Umstände dies erfordern. 

                                                
66 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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ABSCHNITT 3 

ARBEITSWEISE DES VERWALTUNGSRATS 

(1) Der Verwaltungsrat wählt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden. Die Amtszeit des 

Vorsitzenden beträgt zwei Jahre und kann einmal verlängert werden. 

(2) Der Vertreter der Kommission nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates ohne 

Stimmrecht teil, seine Zustimmung ist jedoch in den Fällen gemäß Nummer 5 erforderlich. 

Er hat das Recht, Punkte für die Tagesordnung des Verwaltungsrats vorzuschlagen. 

(3) Der Direktor nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrates ohne Stimmrecht teil. 

(4) Der Verwaltungsrat beschließt mit einfacher Mehrheit seiner stimmberechtigten 

Mitglieder.  

Beschlüsse gemäß Abschnitt 2 Nummer 1 Buchstaben a, b, c, d und n, Abschnitt 2 

Nummer 2 Buchstaben e und j sowie Beschlüsse gemäß Nummer 1 dieses Abschnitts 

erfordern jedoch eine Zweidrittelmehrheit aller stimmberechtigten Mitglieder des 

Verwaltungsrats. 
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(5) Beschlüsse des Verwaltungsrats gemäß Abschnitt 2 Nummer 1 Buchstaben c, e, g, h, j und 

m, Nummer 2 Buchstabe c sowie Nummer 3 Buchstabe a erfordern die Zustimmung der 

Kommission, die vom Vertreter der Kommission im Verwaltungsrat erteilt wird. 

(6) Der Verwaltungsrat holt die Stellungnahme der Gruppe der Vertreter der 

Mitgliedstaaten ein, bevor er Beschlüsse über die Verlängerung oder Beendigung der 

Partnerschaftsabkommen mit den KIC gemäß Abschnitt 2 Nummer 1 Buchstaben h und 

k und über den Abschluss der Kooperationsvereinbarung gemäß Abschnitt 2 Nummer 1 

Buchstabe g fasst. 

Die in Absatz 1 genannte Stellungnahme ist für den Verwaltungsrat nicht bindend. Sie 

wird unverzüglich, spätestens jedoch zwei Monate nach dem Ersuchen darum 

abgegeben. 

(7) Der Verwaltungsrat tritt mindestens viermal jährlich zu einer ordentlichen Sitzung 

zusammen; eine außerordentliche Sitzung kann vom Vorsitzenden oder auf Antrag 

mindestens eines Drittels aller Mitglieder oder auf Antrag des Vertreters der Kommission 

einberufen werden. 

www.parlament.gv.at



 

 310 

 

ABSCHNITT 4 

DER EXEKUTIVAUSSCHUSS 

(1) Der Exekutivausschuss unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 

(2) Der Exekutivausschuss umfasst fünf Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats, der auch den Vorsitz im Exekutivausschuss führt. Die vier Mitglieder mit 

Ausnahme des Vorsitzenden werden vom Verwaltungsrat aus den Reihen seiner Mitglieder 

ausgewählt und spiegeln ein ausgewogenes Verhältnis von Erfahrungen aus den Bereichen 

Hochschulbildung, Forschung, Innovation und Wirtschaft wider. Die Amtszeit der 

Mitglieder des Exekutivausschusses beträgt zwei Jahre und kann einmal verlängert 

werden. 

(3) Der Exekutivausschuss bereitet die Sitzungen des Verwaltungsrats in Zusammenarbeit mit 

dem Direktor vor. 

▌ 

(4) Der Verwaltungsrat kann den Exekutivausschuss ersuchen, die Durchführung der 

Beschlüsse und Empfehlungen des Verwaltungsrats zu beaufsichtigen und zu überwachen. 
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(5) Der Exekutivausschuss bereitet die Beratungen des Verwaltungsrats über den Entwurf 

des Beitrags des EIT zum Vorschlag der Kommission für die SIA sowie seine Annahme 

durch den Verwaltungsrat vor. Darüber hinaus bereitet der Exekutivausschuss die 

Beratungen des Verwaltungsrats über den Entwurf des einheitlichen 

Programmplanungsdokuments, den Entwurf des konsolidierten jährlichen 

Tätigkeitsberichts, den ▌Entwurf des jährlichen Haushaltsplans und den Entwurf des 

Jahresabschlusses und der Bilanz vor, bevor diese dem Verwaltungsrat vorgelegt werden. 

(6) Die Beschlüsse des Exekutivausschusses werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

Mitglieder gefasst. Jedes Mitglied hat eine Stimme. 

(7) Der Vertreter der Kommission nimmt an den Sitzungen des Exekutivausschusses ohne 

Stimmrecht teil. Der Vertreter der Kommission hat das Recht, Punkte für die 

Tagesordnung des Exekutivausschusses vorzuschlagen. 

(8) Der Direktor nimmt an den Sitzungen des Exekutivausschusses ohne Stimmrecht teil.  

(9) Die Mitglieder des Exekutivausschusses handeln im Interesse des EIT und setzen sich in 

aller Unabhängigkeit in transparenter Weise für dessen Auftrag und Ziele, Identität, 

Eigenständigkeit und Kohärenz ein. Sie erstatten dem Verwaltungsrat regelmäßig über die 

angenommenen Beschlüsse und über die ihnen vom Verwaltungsrat übertragenen 

Aufgaben Bericht. 
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ABSCHNITT 5 

DER DIREKTOR 

(1) Der Direktor ist eine Persönlichkeit mit Fachkompetenz und hohem Ansehen in den 

Tätigkeitsbereichen des EIT. Der Direktor ist Bediensteter des EIT und wird gemäß 

Artikel 2 Buchstabe a der Beschäftigungsbedingungen als Bediensteter auf Zeit eingestellt. 

(2) Er wird vom Verwaltungsrat aus einer Liste von Bewerbern ernannt, die die Kommission 

im Anschluss an ein offenes und transparentes Auswahlverfahren vorschlägt. Beim 

Abschluss des Vertrags mit dem Direktor wird das EIT durch den Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats vertreten. 

(3) Die Amtszeit des Direktors beträgt vier Jahre. Der Verwaltungsrat kann diese Amtszeit auf 

einen Vorschlag der Kommission, der die Bewertung der Leistungen des Direktors und die 

besten Interessen sowie die künftigen Aufgaben und Herausforderungen des EIT 

berücksichtigt, einmal um bis zu vier Jahre verlängern. Ein Direktor, dessen Amtszeit 

verlängert wurde, darf nicht an einem anderen Auswahlverfahren für dieselbe Stelle 

teilnehmen. 

(4) Der Direktor kann seines Amtes nur durch einen Beschluss des Verwaltungsrats auf 

Vorschlag der Kommission enthoben werden.  
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(5) Der Direktor ist für den Betrieb und die Geschäftsführung des EIT verantwortlich und ist 

dessen gesetzlicher Vertreter. Der Direktor ist dem Verwaltungsrat gegenüber 

rechenschaftspflichtig und erstattet diesem kontinuierlich Bericht über die Entwicklung der 

Tätigkeiten des EIT und aller in seine Verantwortung fallenden Tätigkeiten. 

(6) Der Direktor hat insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Organisation und Verwaltung der Tätigkeiten des EIT, 

b) Unterstützung des Verwaltungsrats und des Exekutivausschusses bei ihrer Arbeit, 

Führung der Sekretariatsgeschäfte für deren Sitzungen und Bereitstellung von für 

deren Aufgaben notwendigen Informationen, 

c) Unterstützung des Verwaltungsrats bei der Ausarbeitung des Beitrags des EIT zum 

Vorschlag der Kommission für eine SIA, 

d) Ausarbeitung der Entwürfe des einheitlichen Programmplanungsdokuments, des 

konsolidierten jährlichen Tätigkeitsberichts und des jährlichen Haushaltsplans zur 

Vorlage beim Verwaltungsrat, 
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e) Vorbereitung und Durchführung des Auswahlverfahrens für die KIC und 

Gewährleistung, dass die verschiedenen Etappen dieses Verfahrens in transparenter 

und objektiver Weise ablaufen, unter der Aufsicht des Verwaltungsrats, wobei ein 

ausführlicher Bericht über das Auswahlverfahren dem in Buchstabe d genannten 

konsolidierten jährlichen Tätigkeitsbericht als Anlage beizufügen ist, 

f) Ausarbeitung, Aushandlung und Abschluss von Partnerschaftsabkommen und 

Finanzhilfevereinbarungen ▌mit den KIC mit Genehmigung des Verwaltungsrats, 

g) Ausarbeitung und Aushandlung von Kooperationsvereinbarungen mit den KIC 

und, vorbehaltlich der endgültigen Billigung durch den Verwaltungsrat, deren 

Abschluss gemäß Abschnitt 2 Nummer 1 Buchstabe a, 

h) Ausarbeitung, Aushandlung und Abschluss von Finanzhilfevereinbarungen mit 

anderen juristischen Personen mit Zustimmung des Verwaltungsrats, 

i) Organisation der Treffen des Forums der Interessenträger und der Gruppe der 

Vertreter der Mitgliedstaaten und Gewährleistung einer effizienten Kommunikation 

mit diesen Gremien unter der Aufsicht des Verwaltungsrats, 
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j) Unterzeichnung von Vereinbarungen mit Mitgliedstaaten, assoziierten Staaten oder 

Drittländern mit Genehmigung des Verwaltungsrats mit dem Ziel, das EIT auf 

globaler Ebene bekannt zu machen, 

k) Sicherstellung der Durchführung effizienter Verfahren zur Überwachung, 

Überprüfung und Evaluierung der Erfüllung der Aufgaben der KIC gemäß 

Abschnitt 2 Nummer 1 Buchstabe j sowie Durchführung der gemäß Artikel 11 

Absatz 6 vom Verwaltungsrat beschlossenen Korrekturmaßnahmen, 

l) Übernahme der Verantwortung für die Verwaltungs- und Finanzangelegenheiten im 

Einklang mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen Haushaltsführung, einschließlich 

der Ausführung des Haushaltsplans des EIT unter gebührender Berücksichtigung der 

Ratschläge der internen Auditstelle, 

m) Vorlage des Entwurfs des Jahresabschlusses und der Bilanz bei der internen 

Auditstelle und anschließend beim Verwaltungsrat, 

n) Gewährleistung, dass das EIT seinen Verpflichtungen aus den von ihm 

geschlossenen Verträgen und Vereinbarungen nachkommt, unter der Aufsicht des 

Verwaltungsrats, 

o) Gewährleistung einer effizienten Kommunikation mit den Organen der Union, unter 

der Aufsicht des Verwaltungsrats, 
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p) Unterrichtung der Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten über die Ergebnisse 

der Überwachung, Überprüfung und Evaluierung und Übermittlung der 

Stellungnahmen der Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten an den 

Verwaltungsrat, 

q) unabhängiges und transparentes Vorgehen im Interesse des EIT unter Wahrung 

dessen Auftrags und Ziele, Identität, Eigenständigkeit und Kohärenz. 

(7) Der Direktor nimmt alle weiteren Aufgaben wahr, die ihm vom Verwaltungsrat übertragen 

werden und in dessen Zuständigkeit fallen. 
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ABSCHNITT 6 

PERSONAL DES EIT UND ABGEORDNETE NATIONALE EXPERTEN 

(1) Das Personal des EIT wird direkt vom EIT eingestellt. Für das Personal des EIT gelten das 

Statut der Beamten, die Beschäftigungsbedingungen und die zu deren Durchführung im 

gegenseitigen Einvernehmen der Organe der Union erlassenen Regelungen. Dieser Absatz 

gilt für Personal, das am ... [Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] vom EIT 

eingestellt wird, unabhängig vom Anfangsdatum des jeweiligen Arbeitsvertrags. 

(2) Nationale Experten können für einen befristeten Zeitraum an das EIT abgeordnet werden. 

Der Verwaltungsrat erlässt Bestimmungen für die Abordnung von nationalen Experten an 

das EIT, in denen deren Rechte und Pflichten festgelegt werden. 
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ANHANG II 

AUFGEHOBENE VERORDNUNG MIT IHRER NACHFOLGENDEN ÄNDERUNG 

Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 97 vom 9.4.2008, S. 1) 

Verordnung (EU) Nr. 1292/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 

 

(ABl. L 347 vom 20.12.2013, 

S. 174) 

_____________ 
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ANHANG III 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EG) Nr. 294/2008 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1 

Artikel 2 Nummer 1  Artikel 2 Nummer 1 

Artikel 2 Nummer 2 Artikel 2 Nummer 2 

Artikel 2 Nummer 3 Artikel 2 Nummer 3 

Artikel 2 Nummer 5 Artikel 2 Nummer 5 

Artikel 2 Nummer 6 Artikel 2 Nummer 6 

Artikel 2 Nummer 7 Artikel 2 Nummer 7 

- Artikel 2 Nummer 8 

Artikel 2 Nummer 8  - 

Artikel 2 Nummer 9 Artikel 2 Nummer 9 

Artikel 2 Nummer 9a Artikel 2 Nummer 10 

Artikel 2 Nummer 10 Artikel 2 Nummer 11 

- Artikel 2 Nummer 12 

Artikel 2 Nummer 11 Artikel 2 Nummer 13 

- Artikel 2 Nummer 14 

- Artikel 2 Nummer 15 

- Artikel 2 Nummer 16 

Artikel 3 Artikel 3 Absätze 1 und 2 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben  a, c und d Artikel 5 Absatz 1 

  

  

Artikel 4 Absatz 2  - 
Artikel 4 Absatz 3 Artikel 5 Absatz 2 

- Artikel 5 Absatz 3 
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Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben a bis c Artikel 6 Buchstaben a, b und c und 
Buchstabe e 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe d  - 
- Artikel 6 Buchstabe d 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben e und  Artikel 6 Buchstaben f und g 

- Artikel 6 Buchstaben h und i 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstaben g bis i Artikel 6 Buchstaben j, k und l 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe j  - 

- Artikel 6 Buchstaben m und n 

Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe k Artikel 6 Buchstaben o und p 

- Artikel 6 Absatz Buchstaben q bis t 

Artikel 5 Absatz 2 - 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben a bis c Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a, b und c 

- Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe d Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e 

- Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f 

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g 

- Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben h und i 

Artikel 6 Absatz 2 Buchstaben a bis e Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben a bis e 

- Artikel 7 Absatz 3 

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 7 Absatz 4 

- Artikel 8 

Artikel 7 Absatz 1 Artikel 9 Absatz 1 

Artikel 7 Absatz 1a Artikel 9 Absatz 2 

Artikel 7 Absatz 2  - 

Artikel 7 Absatz 3 Artikel 9 Absatz 3 

Artikel 7 Absatz 4 Artikel 9 Absatz 4 

Artikel 7 Absatz 5 Artikel 9 Absatz 5 
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Artikel 7a Artikel 10 

Artikel 7b Absatz 1 - 

Artikel 7b Absatz 2 Artikel 11 Absatz 1 

- Artikel 11 Absatz 2 

- Artikel 11 Absatz 3 

Artikel 7b Absatz 3 Artikel 11 Absatz 4 

- Artikel 11 Absatz 5 

Artikel 7b Absatz 4 Artikel 11 Absatz 6 

- Artikel 11 Absatz 7 

- Artikel 12 

Artikel 8 Absatz 1 Artikel 13 Absatz 1 

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe a 

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe aa Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe b 

- Artikel 13 Absatz 2 Buchstaben c bis f 

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe g 

Artikel 9 Absätze1 und 2 Artikel 14 Absatz 1 

Artikel 9 Absatz 3 Artikel 14 Absatz 2 

Artikel 11 Artikel 15 

Artikel 12 Artikel 16 

Artikel 13 Absatz 1 Artikel 17 Absatz 1 

- Artikel 17 Absatz 2 

Artikel 13 Absätze 2 bis 7 Artikel 17 Absätze 3 bis 8 

Artikel 14 Absatz 1 - 

Artikel 14 Absatz 2 Artikel 18 Absatz 1 

Artikel 14 Absatz 3 Artikel 18 Absatz 2 

- Artikel 18 Absatz 3 

Artikel 14 Absatz 4 Artikel 18 Absatz 4 
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Artikel 14 Absatz 5 Artikel 18 Absatz 5 

Artikel 14 Absatz 6 - 

- Artikel 18 Absatz 6 

Artikel 14 Absatz 7 Artikel 18 Absatz 7 

Artikel 15 Absatz 1 Artikel 19 Absatz 1 

  

  

  

  

Artikel 15 Absatz 2 Artikel 19 Absatz 2 

Artikel 16 Absatz 1 Artikel 20 Absatz 1 

Artikel 16 Absatz 2 Artikel 20 Absatz 2 

Artikel 16 Absatz 2a Artikel 20 Absatz 3 

Artikel 16 Absatz 3 Artikel 20 Absatz 4 

Artikel 17 Absatz 1 - 

- Artikel 4 Absatz 4 

Artikel 17 Absatz 2 Artikel 4 Absatz 1 

Artikel 17 Absatz 2a Artikel 4 Absatz 2 

Artikel 17 Absatz 3 Artikel 4 Absatz 3 

Artikel 17 Absatz 4 Artikel 4 Absatz 3 

Artikel 17 Absatz 4 Artikel 4 Absatz 5 

Artikel 18 - 

Artikel 19 Absatz 1  - 

 - Artikel 21 Absatz 1 

Artikel 19 Absatz 2 - 

Artikel 19 Absatz 3 Artikel 21 Absatz 2 
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Artikel 20 Absatz 1 Artikel 22 Absatz 1 

Artikel 20 Absatz 2  - 

Artikel 20 Absatz 3 Artikel 22 Absatz 2 

Artikel 20 Absatz 4  - 

Artikel 20 Absatz 5 Artikel 22 Absatz 3 

Artikel 20 Absatz 6  - 

Artikel 20 Absatz 7  - 

Artikel 20 Absatz 8 Artikel 22 Absatz 4 

Artikel 20 Absatz 9 Artikel 22 Absatz 5 

Artikel 20 Absatz 10 Artikel 22 Absatz 6 

Artikel 21 Absatz 1 Artikel 23 Absatz 1 

Artikel 21 Absatz 1a Artikel 23 Absatz 2 

Artikel 21 Absatz 2 Artikel 23 Absatz 3 

Artikel 21 Absatz 3 Artikel 23 Absatz 4 

Artikel 21 Absatz 4  - 

Artikel 22 Artikel 24 

Artikel 22a Artikel 25 

Artikel 23 - 

- Artikel 26 

- Artikel 27 

Artikel 24 Artikel 28 

Anhang Anhang I 

- Anhang II 

- Anhang III 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0127 
Strategische Innovationsagenda des Europäischen Innovations- und 
Technologieinstituts ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Strategische Innovationsagenda des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts 
(EIT) 2021–2027: Förderung des Innovationstalents und der Innovationskapazität 
Europas (COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0330), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 173 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0043/2019), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 30. Oktober 20191, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 17. Februar 2021 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 40 seiner Geschäftsordnung, 

                                                
1  ABl. C 47 vom 11.2.2020, S. 69. 
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– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Kultur und Bildung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie 
(A9-0121/2020), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. schlägt vor, dass der Rechtsakt als „Beschluss über die Strategische Innovationsagenda 
des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT) 2021–2027: Förderung 
des Innovationstalents und der Innovationskapazität Europas“ zitiert wird; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2019)0152 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 27. April 
2021 im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2021/... des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Strategische Innovationsagenda des 
Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT) 2021–2027: Förderung 
des Innovationstalents und der Innovationskapazität Europas und Aufhebung des 
Beschlusses Nr. 1312/2013/EU 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 173 Absatz 3, 

▌ 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

 

                                                
1  ABl. C 47 vom 11.2.2020, S. 69. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates1+, 

insbesondere Artikel 4, sieht die Annahme einer Strategischen Innovationsagenda 

(SIA) vor. 

(2) In der SIA sollten die prioritären Bereiche und die ▌Strategie des Europäischen 

Innovations- und Technologieinstituts (EIT) für den betreffenden 

Siebenjahreszeitraum im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/… des 

Europäischen Parlaments und des Rates2++ aufgestellt werden, die zentralen 

Maßnahmen des EIT festgelegt werden und eine Bewertung der erwarteten 

sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen des EIT, ihrer 

Outreach-Aktivitäten und ihrer Fähigkeit zur Schaffung eines optimalen 

innovationsrelevanten Mehrwerts enthalten sein. In der SIA sollten die Ergebnisse 

der kontinuierlichen Überwachung und der regelmäßigen unabhängigen 

Evaluierung des EIT berücksichtigt werden.  

                                                
1  Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … über das 

Europäische Innovations- und Technologieinstitut (ABl. …). 
+ ABl.: Bitte die Nummer der im Dossier 2019/0151(COD) enthaltenen Verordnung in den 

Text sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den 
Fußnotentext einfügen. 

2  Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 
Einrichtung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 
Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und 
(EU) Nr. 1291/2013 (ABl. …). 

++ ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 
enthaltenen Verordnung sowie in der Fußnote Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle 
dieser Verordnung einfügen. 
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(3) Die SIA sollte auch die strategische Planung von „Horizont Europa“, dem mit der 

Verordnung (EU) 2021/…+ eingerichteten Rahmenprogramm für Forschung und 

Innovation (im Folgenden „Horizont Europa“), berücksichtigen, zweckdienliche 

Synergien und Komplementaritäten zwischen den Tätigkeiten des EIT und anderen 

einschlägigen Initiativen, Instrumenten und Programmen auf Unionsebene sowie 

auf nationaler und regionaler Ebene schaffen und fördern und Kohärenz mit den 

Prioritäten und Verpflichtungen der Union, einschließlich derjenigen, die in den 

Mitteilungen der Kommission vom 11. Dezember 2019 über den europäischen 

Grünen Deal, vom 27. Mai 2020 über den EU-Haushalt als Motor für den 

Europäischen Aufbauplan (Europäischer Aufbauplan), vom 19. Februar 2020 

über eine europäische Datenstrategie, vom 10. März 2020 über eine KMU-

Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa und vom 10. März 2020 über 

eine neue Industriestrategie für Europa genannt werden, und derjenigen im 

Zusammenhang mit der Verwirklichung der strategischen Autonomie Europas bei 

gleichzeitigem Erhalt einer offenen Wirtschaft.  

(4) Die SIA sollte eine Schätzung des Finanzbedarfs und der Finanzquellen für die 

künftigen Tätigkeiten des EIT umfassen. Sie sollte auch einen indikativen 

Finanzplan für den Zeitraum des betreffenden mehrjährigen Finanzrahmens 

(MFR) enthalten. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(5) Um im Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 

2021/…+ die Kontinuität der Tätigkeiten des EIT und der Wissens- und 

Innovationsgemeinschaften (Knowledge and Innovation Communities, KIC) 

sicherzustellen, sollte dieser Beschluss umgehend in Kraft treten und rückwirkend 

ab dem 1. Januar 2021 gelten. 

(6) Da die Ziele dieses Beschlusses von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern wegen des Umfangs und des 

länderübergreifenden Charakters der Maßnahme besser auf Unionsebene zu 

verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des 

Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig 

werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht dieser Beschluss nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

(7) Der Beschluss Nr. 1312/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 

sollte aufgehoben werden — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
1  Beschluss Nr. 1312/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über die Strategische Innovationsagenda des Europäischen 
Innovations- und Technologieinstituts (EIT): der Beitrag des EIT zu einem 
innovativeren Europa (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 892). 
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Artikel 1 

Die Strategische Innovationsagenda des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts 

für den Zeitraum von 2021 bis 2027 (im Folgenden „SIA 2021–2027“) wird wie im Anhang 

dargelegt angenommen.  

Artikel 2 

Die SIA 2021–2027 wird im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/…+ umgesetzt. 

Artikel 3  

Der Beschluss Nr. 1312/2013/EU wird mit Wirkung vom 1. Januar 2021 aufgehoben.  

 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Artikel 4 

Dieser Beschluss tritt am Tag ▌seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft.  

Er gilt ab dem 1. Januar 2021. 

 
Geschehen zu … 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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1. EINLEITUNG 

Diese Strategische Innovationsagenda ▌beschreibt die prioritären Bereiche und die Strategie 

▌des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT) für den Zeitraum 2021–2027 

(im Folgenden „SIA 2021–2027“). Sie ▌definiert die Ziele des EIT, die zentralen 

Maßnahmen, den Modus Operandi, die erwarteten Ergebnisse und die Auswirkungen und 

enthält eine Schätzung der benötigten Ressourcen. Mit der SIA 2021–2027 wird 

sichergestellt, dass das EIT mit Horizont Europa kohärent ist.  

Der SIA 2021–2027 liegt eine von der Kommission durchgeführte Folgenabschätzung 

zugrunde. Die Strategie berücksichtigt den vom EIT erstellten Entwurf der SIA, der der 

Kommission am 20. Dezember 2017 gemäß der ▌Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 übermittelt wurde. Sie spiegelt ferner die 

Verordnung (EU) 2021/…+ wider, insbesondere die Schlüsselrolle des EIT als Teil der 

Säule III „Innovatives Europa“ von Horizont Europa und seinen Beitrag zur Bewältigung 

globaler und gesellschaftlicher Herausforderungen, wie festgelegte Zielwerte und 

Verpflichtungen für die Klimaschutzziele und die Ziele der Vereinten Nationen für 

nachhaltige Entwicklung, sowie zu Säule I „Wissenschaftsexzellenz“ und Säule II „Globale 

Herausforderungen und industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ von Horizont Europa. 

Die SIA 2021–2027 fußt auf der Arbeit des EIT und den Erfahrungen der letzten Jahre sowie 

auf den Ergebnissen einer umfassenden Konsultation der wichtigsten Interessenträger. 

                                                
1 Verordnung (EG) Nr. 294/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 

2008 zur Errichtung des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (ABl. L 97 
vom 9.4.2008, S. 1).  

+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) enthaltenen 
Verordnung einfügen. 
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Die SIA 2021-2027 berücksichtigt die Strategische Planung von Horizont Europa, um die 

Kohärenz mit den Aktivitäten im Rahmen von Horizont Europa sowie Synergien mit 

anderen einschlägigen Programmen der Union und die Kohärenz mit den Prioritäten und 

Verpflichtungen der Union sicherzustellen, einschließlich derjenigen im Zusammenhang 

mit dem europäischen Grünen Deal, dem Europäischen Aufbauplan, der europäischen 

Datenstrategie, der KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa und der 

neuen Industriestrategie für Europa und derjenigen im Zusammenhang mit der 

Verwirklichung einer strategischen Autonomie Europas bei gleichzeitigem Erhalt einer 

offenen Wirtschaft. Darüber hinaus trägt sie zur Bewältigung globaler und 

gesellschaftlicher Herausforderungen, einschließlich der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten Nationen, bei, indem die Grundsätze des im Rahmen des 

Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen geschlossenen 

Übereinkommens von Paris1 befolgt werden und bis spätestens 2050 eine 

treibhausgasneutrale Wirtschaft erreicht wird. Sie zielt auch darauf ab, die 

Komplementarität und Synergien zwischen den Tätigkeiten des EIT und nationalen und 

regionalen Förderprogrammen und -prioritäten zu erhöhen. 

                                                
1  ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 
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1. 1.1. Hintergrund 

Das EIT wurde 2008 mit dem Ziel gegründet, einen Beitrag zu nachhaltigem 

Wirtschaftswachstum und zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit zu leisten, indem es das 

Innovationsvermögen der Union und der Mitgliedstaaten stärkt. Es bereitete den Weg für die 

Integration von Hochschulbildung, Forschung und Innovation (Wissensdreieck), wobei es 

einen Schwerpunkt auf unternehmerische Begabung, Unternehmensgründungen und 

Innovationskompetenzen legte. ▌ 

▌ 

Seit seiner Einrichtung hat sich das EIT durch die Integration des Wissensdreiecks nach und 

nach als einzigartiges Instrument für die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen 

etabliert. Das EIT arbeitet vor allem mit Wissens- und Innovationsgemeinschaften 

(Knowledge and Innovation Communities, KIC)1+. Derzeit gibt es acht KIC, die auf den 

Gebieten Klimawandel, digitaler Wandel, Energie, Lebensmittel, Gesundheit, Rohstoffe, 

urbane Mobilität und Mehrwert in der Fertigung tätig sind▌. 

                                                
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2021/…. 
+  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Jede KIC war bislang in fünf bis zehn Kolokationszentren (Co-location centres, CLC ▌)1+ 

organisiert, die als geografische Knotenpunkte dienen, die auch einen physischen Raum für 

die lokale Interaktion innerhalb des Innovationssystems und für die praktische Integration 

des Wissensdreiecks bieten. CLC sind entsprechend dem jeweiligen nationalen und 

regionalen Innovationskontext aufgebaut und organisiert und können sich auf ein 

europaweites Netz bestehender Labors, Büros oder Standorte eines KIC-Partners stützen.  

Die KIC koordinieren Aktivitäten des Wissensdreiecks in Form von  

(a) Aktivitäten im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung mit einer starken 

unternehmerischen Komponente, um die nächste Generation talentierter Fachkräfte 

auszubilden, u. a. durch die Gestaltung und Umsetzung von Programmen ▌, 

insbesondere auf Master- und Promotionsebene, die mit dem EIT-Gütesiegel 

ausgezeichnet werden, einem Gütesiegel, das vom EIT an das Bildungsprogramm 

einer KIC vergeben wird, das den spezifischen Qualitätskriterien entspricht, unter 

anderem mit Blick auf die unternehmerische Bildung und innovative Lehrpläne 

nach einem „Learning-by-doing“-Ansatz, wobei die bildungspolitische Agenda des 

EIT für die Entwicklung unternehmerisch orientierter und kompetenter 

Innovatoren entscheidend ist, woraus sich die Bedeutung der Programme und 

Tätigkeiten zur Entwicklung von unternehmerischen und digitalen Kompetenzen 

und zur Umschulung und Weiterqualifizierung des Personals unter dem 

Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens ergibt; 

                                                
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2021/…. 
+  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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(b) forschungs- und innovationsfördernden Aktivitäten zur Entwicklung innovativer 

und nachhaltiger Produkte, Verfahren, Technologien, Dienstleistungen und 

nichttechnologischer Lösungen, die einer besonderen Geschäftsidee oder einer 

sozialen Zielsetzung entsprechen;  

(c) Aktivitäten der Unternehmensgründung und -förderung, wie Accelerator-

Programme, um Unternehmern dabei zu helfen, ihre Ideen in erfolgreiche 

Unternehmungen umzusetzen und den Wachstums- und Entwicklungsprozess zu 

beschleunigen.  

▌ 

Der Fokus auf der Bewältigung globaler und gesellschaftlicher Herausforderungen durch die 

Integration des Wissensdreiecks, das die Aktivitäten im Bereich der Hochschulbildung in 

die Innovationswertschöpfungskette einbindet, ist ein unterscheidendes Merkmal des EIT 

im Vergleich zu anderen Innovationsinstrumenten. ▌ 
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Der Ansatz des EIT trägt zum Aufbau von Resilienz, zur Erhöhung der Nachhaltigkeit und 

zur Entstehung inkrementeller und disruptiver Innovationen bei und hilft, Marktversagen 

entgegenzuwirken, die Transformation von Wirtschaftszweigen voranzutreiben und die 

Gründung von Start-up-Unternehmen, aus Forschungsinstituten hervorgehenden 

Unternehmen („Spin-offs“) und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu 

unterstützen. Das EIT begünstigt die Schaffung langfristiger Geschäftsstrategien zur 

Bewältigung globaler Herausforderungen und fördert Rahmenbedingungen, ohne die ein gut 

funktionierendes Innovationssystem nicht weiter wachsen könnte und Innovationen nicht 

entstehen könnten. In der Verordnung (EU) 2021/…+ ist das Ziel vorgesehen, dass die KIC 

finanziell auf eigenen Füßen stehen1 , was ein Alleinstellungsmerkmal ist, durch das auf 

Unternehmertum und Ergebnisse ausgerichtete Innovation geschaffen werden soll. Die 

KIC müssen daher Strategien zur Generierung von Einnahmen entwickeln und umsetzen, 

um ihr Innovationssystem und die Aktivitäten des Wissensdreiecks über den von den 

Finanzhilfevereinbarungen abgedeckten Zeitraum hinaus zu erhalten. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 16 der Verordnung (EU) 2021/…. 

  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 
(2019/0151(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Das EIT bietet so eine dynamische Plattform für die Einrichtung, den Ausbau, die 

Überwachung und die Unterstützung von KIC mit starken Netzwerkeffekten und positiven 

Folgewirkungen ▌. Die KIC der ersten Generation (EIT Digital, EIT Climate-KIC und 

EIT InnoEnergy), die 2009 eingerichtet wurden, sind fest etabliert und erfahren; ihre 

Partnerschaftsvereinbarungen laufen entsprechend der maximalen Laufzeit im Jahr 2024 

aus. Eine zweite und eine dritte Generation von KIC (EIT Health und EIT Raw Materials, 

2014 eingerichtet, und EIT Food, 2016 eingerichtet) reifen heran. Die beiden KIC EIT Urban 

Mobility und EIT Manufacturing wurden im Dezember 2018 eingerichtet und nahmen ihre 

Tätigkeit im Jahr 2019 auf.  

▌ 
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Bis 2019 waren mehr als 600 Unternehmen, 250 Hochschuleinrichtungen1+ und 200 

Forschungseinrichtungen2+ sowie mehr als 50 zivilgesellschaftliche Organisationen und 

Behörden an den acht KIC ▌beteiligt. 

Vor dem Hintergrund fortbestehender regionaler Unterschiede bei der Innovationsleistung in 

Europa hat das EIT 2014 ein Regionales Innovationsschema (RIS)3+ gestartet, um seine 

regionale Reichweite auf die als bescheidene und mäßige Innovatoren geltenden Länder 

auszuweiten. Dank des RIS hat das EIT seine Aktivitäten in ganz Europa ausgebaut und bietet 

Ländern (und Regionen in diesen Ländern), deren Innovationsleistung im Europäischen 

Innovationsanzeiger als bescheiden und mäßig eingestuft ist, die Möglichkeit, 

Wissensdreiecksmaßnahmen als Teil einer KIC-Gemeinschaft zu entwickeln. ▌ 

▌ 

Das EIT konnte seine Reaktionsfähigkeit bewahren und gemäß der ▌Verordnung (EG) 

Nr. 294/2008 Governance-Grundsätze und -Regeln für die erfolgreiche Verwaltung seiner 

KIC unter dem Dach von Horizont 2020, das mit der Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates4 eingerichtet wurde, entwickeln. Dank seiner 

operationellen Unabhängigkeit konnte es eine Reihe von Neuerungen bei der Verwaltung 

seiner Begünstigten erproben und wirksam umsetzen, wie kompetitive 

Finanzierungsmechanismen, Ziele für die finanzielle Tragfähigkeit und spezifische zentrale 

Leistungsindikatoren. 

                                                
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 7 der Verordnung (EU) 2021/…. 
+  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
2  G emäß Artikel 2 Nummer 6 der Verordnung (EU) 2021/…. 
3  Gemäß Artikel 2 Nummer 10 der Verordnung (EU) 2021/… und Abschnitt 3.2 der 

SIA. 
4 Verordnung (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
Horizont 2020 (2014–2020) und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG 
(ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 104). 
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2. 1.2. Die zentralen Herausforderungen 

In den letzten Jahren hat sich das Innovationstempo dramatisch erhöht. Die Innovation 

formt ganze Wirtschaftszweige um, bringt vorhandene Geschäftsmodelle durcheinander 

und schafft gleichzeitig ungekannte Möglichkeiten. Angesichts einer globalen 

Wirtschaftsordnung im Wandel und des zunehmenden internationalen Wettbewerbs muss 

die Union unter anderem alle Talente einbeziehen, die Beteiligung von Frauen steigern 

und eine rasche Übertragung der Ergebnisse von Forschungs- und Innovationstätigkeiten 

auf den Markt und die Gesellschaft fördern, um das Innovationspotenzial in der gesamten 

Union zu steigern. Partizipatives Design, Zusammenarbeit und Co-Creation über 

Fachbereiche hinweg sowie zwischen Hochschulbildung, Forschung und Wirtschaft sind 

so wichtig wie nie zuvor, um zur Bewältigung globaler Herausforderungen im 

Zusammenhang mit dem Klimawandel, dem Verlust an biologischer Vielfalt, der nicht 

nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen, dem digitalen und sozialen Wandel und der 

demografischen Entwicklung sowie der Zukunft der Gesundheitsversorgung und der 

Ernährung beizutragen. 
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Erstens hatte die Ausbreitung von COVID-19 große Auswirkungen auf unsere 

Volkswirtschaften und Gesellschaften, da sie die Wirtschaftstätigkeiten beeinträchtigte und 

sich auf die Gesundheitssysteme, die Arbeitsplätze und das Wohlbefinden auswirkte. Zur 

Bewältigung der Krise wird eine Kombination aus kurzfristigen und vorausschauenden 

Maßnahmen benötigt, mit denen die Volkswirtschaften und Interessenträger unmittelbare 

Unterstützung erhalten und zugleich die für die Erholung erforderlichen Bedingungen 

geschaffen werden.  

Daher ist es wichtig, krisenbedingte Herausforderungen, einschließlich des Zugangs zu 

Finanzmitteln, zu ermitteln und anzugehen, um wieder Vertrauen unter allen 

Interessenträgern aufzubauen, sowie die Entwicklung und Umsetzung von Lösungen zu 

fördern, mit denen die Auswirkungen der Krise auf die Gesellschaft gemindert werden. 

Zugleich sind Programme zur Förderung von Innovation, der Gründung und Aufwertung 

von Unternehmen, unternehmerischen Kompetenzen und Innovationskompetenzen von 

entscheidender Bedeutung, um die Wirtschaft der Union auf den richtigen Weg zu bringen 

und eine rasche Erholung anzutreiben.  

Es hat sich gezeigt, dass stärkere Innovationssysteme schneller und entschlossener auf 

Krisen reagieren. Um die Erholung zu beschleunigen und künftige Notfälle besser angehen 

zu können, ist es unerlässlich, in die Verbesserung der Koordinierungskapazitäten 

innerhalb von Innovationssystemen zu investieren, damit deren Resilienz und 

Reaktionsfähigkeit zur raschen Bereitstellung der erforderlichen Lösungen gesteigert 

werden können.  
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Mittel- und langfristig müssen sich alle KIC an die Auswirkungen des Schocks anpassen 

und sicherstellen, dass sie agil und flexibel sind, um neue Chancen zu ermitteln und 

wahrzunehmen. Dank ihres „ortsbezogenen“ Ansatzes tragen die KIC durch die CLC und 

die RIS-Zentren 1+ europaweit dazu bei, die lokalen Innovationssysteme zu stärken, unter 

anderem durch die Förderung einer engeren Interaktion zwischen den Akteuren des 

Wissensdreiecks und durch die Förderung besser abgestimmter Beziehungen zwischen 

Finanzinstituten und öffentlichen Einrichtungen sowie zu den Bürgern. 

Zweitens werden die heutigen Gesellschaften und Volkswirtschaften zunehmend von den 

Kompetenzen und der Fähigkeit der Menschen und Organisationen getragen, Ideen in 

neuartige Produkte, Verfahren, Dienstleistungen, Unternehmen und Gesellschaftsmodelle 

zu verwandeln. Innovationskompetenz, eine unternehmerische Kultur, die Markteinführung 

innovativer Lösungen und gesteigerte Investitionen in Bildung, Forschung und Innovation 

sind heute alles entscheidend, wenn der Union der Übergang zu einer wettbewerbsfähigen, 

digitalen, klimaneutralen und integrativen Gesellschaft gelingen soll. Die 

fachübergreifende Zusammenarbeit und interdisziplinäres Lernen sowie das 

Innovationspotenzial der Hochschulen in der gesamten Union müssen dringend gestärkt 

werden. Das EIT ist besonders geeignet, um dies im Rahmen von Horizont Europa zu 

erreichen.  

                                                
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2021/…. 
+  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 

(2019/0151(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Drittens ist die räumliche Nähe einer der wichtigsten Innovationsfaktoren. Initiativen zur 

Entwicklung von Innovationsnetzen und zur Bereitstellung von Dienstleistungen im Sinne der 

Schaffung, Vermittlung und Weitergabe von Wissen spielen eine entscheidende Rolle dabei, 

Interaktionen zwischen ▌Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Wirtschaft, Behörden und 

Einzelpersonen zu fördern. Die Forschungs- und Innovationsleistungen, wie sie im jährlichen 

Europäischen Innovationsanzeiger zum Ausdruck kommen, variieren erheblich innerhalb der 

Union. Eine inklusive und vor Ort verankerte Innovation mit besonderem Augenmerk auf 

der verstärkten Einbindung von KMU und Organisationen der Solidarwirtschaft ist von 

entscheidender Bedeutung. Die Aktivitäten des EIT sind ▌gut geeignet, um die lokalen 

Innovationssysteme mit einer starken europäischen Dimension zu stärken und neue Modelle 

für eine nachhaltige Wirtschaft bereitzustellen. Die Aktivitäten des EIT und der KIC 

müssen erst noch enger mit regionalen Strategien und Strategien für eine intelligente 

Spezialisierung 1+ verbunden werden.  

Viertens erfordern dynamische Innovationssysteme eine Mischung aus Wissen, Investitionen, 

Infrastruktur und Talent. Es bedarf Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen 

europäischer Forschung, Bildung und Innovation sowie starker Synergien, damit die 

begrenzten Mittel auf angemessene und effiziente Weise ▌investiert werden und andere 

Finanzierungsquellen erschlossen werden, um so finanzielle Tragfähigkeit zu erreichen. 

Die Stärkung der Integration des Wissensdreiecks durch ▌KIC, unter anderem durch die 

Beteiligung neuer Partner in anderen Branchen, Ländern und Regionen, ist ein bewährtes 

Mittel, um ein innovationsfreundliches Umfeld zu schaffen, und ist ein Leitziel des EIT.  

                                                
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2021/…. 
+  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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3. 1.3. Einordnung innerhalb von Horizont Europa 

Im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/…+ setzt sich die Kommission entschieden dafür 

ein, das Innovationspotenzial Europas weiter auszubauen, um in der Lage zu sein, auf die 

künftigen Herausforderungen zu reagieren. Die besondere Rolle des EIT bei der 

Förderung der Innovation durch die Zusammenführung von Wirtschaft, Bildung, 

Forschung, Behörden und Zivilgesellschaft wird gestärkt, indem das Institut in die 

Säule III „Innovatives Europa“ von Horizont Europa eingebettet wird. Die Verordnung 

(EU) 2021/…+ spiegelt den wachsenden Ehrgeiz der Union im Bereich der Innovation und 

die Notwendigkeit wider, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Durch die strategische Planung von Horizont Europa soll für Kohärenz zwischen den 

Tätigkeiten des EIT und anderen Tätigkeiten im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/…+ 

gesorgt werden. Das EIT trägt zum strategischen Koordinierungsverfahren für die 

europäischen Partnerschaften bei. Das EIT arbeitet weiterhin eng mit anderen 

Durchführungsstellen der Säule III „Innovatives Europa“ von Horizont Europa 

zusammen und bemüht sich nach besten Kräften, zu einer zentralen Anlaufstelle für 

Innovation beizutragen.  

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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▌ 

Das EIT stärkt die Innovationssysteme ▌, die zur Bewältigung globaler Herausforderungen 

beitragen, indem es die Integration des Wissensdreiecks in den thematischen 

Tätigkeitsbereichen der KIC fördert. ▌ 

Starke Synergien, unter anderem durch Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene zwischen 

den Durchführungsstellen der Säule III „Innovatives Europa“ von Horizont Europa sind 

erforderlich. Das EIT und der Europäische Innovationsrat (European Innovation Council, 

EIC) führen komplementäre Aktivitäten durch, um die Förderung für innovative 

Unternehmen, einschließlich Dienstleistungen für die beschleunigte Entwicklung von Start-

ups (business acceleration) und Schulungen, zu straffen. 
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▌Das EIC kann KIC-geförderten Start-ups mit hohem Wachstumspotenzial helfen, rasch zu 

expandieren. So können insbesondere die innovativsten KIC-geförderten Unternehmen einen 

vereinfachten und daher schnelleren Zugang zu EIC-Maßnahmen, insbesondere zu 

Unterstützung durch den EIC-Accelerator und ▌die finanzielle Unterstützung der mit der 

Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates1 eingerichteten 

InvestEU-Programme in Anspruch nehmen. Außerdem erleichtert das EIT den Zugang von 

EIC-Begünstigten zu den Innovationssystemen der KIC und einschlägigen Akteuren des 

Wissensdreiecks. So können sich die EIC-Begünstigten aktiv an den KIC-Aktivitäten 

beteiligen und die Dienstleistungen der KIC in Anspruch nehmen. 

Das EIT sorgt auch für Kohärenz mit der Komponente der europäischen 

Innovationssysteme der Säule III „Innovatives Europa“ von Horizont Europa. Das EIT 

wird sich aktiv an den Aktivitäten des in dem Beschluss (EU) 2021/… des Rates2 ++ 

genannten EIC-Forums beteiligen und Verbindungen zwischen der EIT-Gemeinschaft 3+++ 

und einschlägigen Tätigkeiten zur Unterstützung von Innovationssystemen herstellen, um 

Doppelarbeit zu vermeiden und die Kohärenz und Komplementarität zwischen Maßnahmen 

des EIT und des EIC sicherzustellen. 

                                                
1  Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 

2021 zur Aufstellung des Programms „InvestEU“ und zur Änderung der Verordnung 
(EU) 2015/1017 (ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 30). 

2  Beschluss (EU) 2021/… des Rates vom … zur Einrichtung des spezifischen Programms 
zur Durchführung von „Horizont Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und 
Innovation, und zur Aufhebung des Beschlusses 2013/743/EU (ABl. …). 

++  ABl.: Bitte die Nummer des im Dossier ST 8967/20 enthaltenen Beschlusses in den Text 
sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle in den Fußnotentext einfügen. 

3  Gemäß Artikel 2 Nummer 8 der Verordnung (EU) 2021/…. 
+++  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 

(2019/0151(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Das EIT wird auch stärkere Synergien zwischen seinen Maßnahmen und den Programmen 

und Initiativen im Rahmen der Säule I „Wissenschaftsexzellenz“ von Horizont Europa 

schaffen, um die Übertragung von Wissen aus der wissenschaftlichen Grundlagenforschung 

auf konkrete Anwendungen zu beschleunigen, die der Gesellschaft zugutekommen. Vor allem 

mit Blick auf die Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen (MSCA) und den Europäischen 

Forschungsrat (European Research Council, ERC) wirkt das EIT an der Entwicklung von 

Innovationskompetenzen und unternehmerischen Fähigkeiten bei den MSCA-Stipendiaten 

und den ERC-Finanzhilfeempfängern in allen Phasen ihrer Laufbahn mit. Diese 

Zusammenarbeit bleibt freiwillig und darf den Verwaltungsaufwand für die Begünstigten 

nicht erhöhen.  

Das EIT leistet einen Beitrag zur Säule II „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas“ von Horizont Europa und ergänzt einschlägige Aktivitäten 

zur Bewältigung globaler und gesellschaftlicher Herausforderungen und zur Förderung des 

nachhaltigen Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit der Union auf globaler Ebene. Vor 

allem durch die KIC strebt das EIT an, zu stärkeren Synergien mit einschlägigen Missionen 

und thematischen Clustern sowie anderen europäischen Partnerschaften beizutragen und diese 

sicherzustellen, indem es unter anderem nachfrageseitige Maßnahmen unterstützt und 

Verwertungsleistungen anbietet, die den Technologietransfer fördern und die Vermarktung 

der erzielten Ergebnisse beschleunigen. 
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▌ 

Das EIT prüft potenzielle Synergien zwischen dem Programmteil „Ausweitung der 

Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ von Horizont Europa, 

einschließlich der Teambildungs- und Partnerschaftsaktivitäten, und den von ihm 

geförderten Outreach-Aktivitäten. So können Zieleinrichtungen des Programmteils 

„Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des Europäischen Forschungsraums“ von 

Horizont Europa und der Outreach-Aktivitäten des EIT das Fachwissen und die 

Unterstützung des EIT ▌ in Anspruch nehmen ▌. 
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2.  DIE LATTE HÖHER LEGEN: STRATEGIE UND ZIELE DES EIT FÜR DEN ZEITRAUM 

2021–2027 

Im Zeitraum 2021–2027 setzt das EIT die Unterstützung der KIC fort, um die 

Innovationssysteme zu stärken, die zur Bewältigung globaler und gesellschaftlicher 

Herausforderungen beitragen, und zwar in vollständiger Komplementarität mit Horizont 

Europa und anderen Unionsprogrammen. Dazu fördert es die Integration von 

Hochschulbildung, Forschung und Innovation, um ein innovationsfreundliches Umfeld zu 

schaffen, eine neue Generation von Unternehmern zu fördern und zu unterstützen und 

auch zur Beseitigung des Geschlechtergefälles bei Unternehmerinnen und Unternehmern 

sowie zur Anregung der Gründung neuer innovativer Unternehmen, mit besonderem 

Augenmerk auf KMU, in enger Synergie und Komplementarität mit dem EIC beizutragen. 
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Besondere Aufmerksamkeit wird einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis und 

geschlechtersensiblen Ansätzen gewidmet, insbesondere in Bereichen, in denen Frauen 

noch immer unterrepräsentiert sind, etwa Informations- und 

Kommunikationstechnologien, Naturwissenschaften, Technik, Informatik und 

Mathematik. Dabei wird das EIT auf Grundlage der in der Verordnung (EU) 2021/…+ 

festgelegten Interventionsbereiche insbesondere 

(1) nachhaltige Innovationssysteme europaweit stärken; 

(2) Innovationskompetenzen und unternehmerische Kompetenzen vor dem 

Hintergrund des lebenslangen Lernens fördern, unter anderem durch die 

Steigerung der Kapazitäten von Hochschuleinrichtungen europaweit; 

(3) neue Lösungen für globale Herausforderungen auf den Markt bringen und 

(4) Synergien und Mehrwert innerhalb von Horizont Europa sicherstellen. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Im Einklang mit den Herausforderungen, denen das EIT gegenübersteht, und um einen 

Beitrag zu seinen allgemeinen Zielen gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2021/…+ und 

damit zur wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen 

Wirkung von Horizont Europa zu leisten, verfolgt das EIT im Zeitraum 2021–2027 

folgende spezifischen Ziele: 

a) Erhöhung der Offenheit, Wirkung und Transparenz der KIC und Integration des 

Wissensdreiecks in der gesamten Union; 

b) Stärkung der unternehmerischen Fähigkeiten und des Innovationspotenzials in 

der Hochschulbildung europaweit durch Förderung und Unterstützung des 

institutionellen Wandels in Hochschuleinrichtungen und die Integration von 

Hochschuleinrichtungen in Innovationssysteme; 

c) Stärkung der regionalen und lokalen Reichweite des EIT und der KIC, 

insbesondere durch die Einbeziehung einer größeren Bandbreite an 

Interessenträgern, um unterschiedliche Innovationsleistungen auszugleichen und 

die Verbreitung von Wissen und Innovation in der gesamten Union zu fördern. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Das EIT kann bei Bedarf mit der erforderlichen Flexibilität auf die COVID-19-Krise und 

etwaige künftige Krisen reagieren, indem es einschlägige Initiativen in seine Strategie 

integriert, um zum Schutz der Innovationssysteme beizutragen und den Interessenträgern 

des EIT zu helfen, sich auf den Wirtschaftsaufschwung vorzubereiten. 
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3. FÖRDERUNG DES INNOVATIONSTALENTS UND DES INNOVATIONSPOTENZIALS 

EUROPAS: WICHTIGSTE MASSNAHMEN 

Bei der EIT-Strategie für 2021–2027 liegt der Fokus auf Maßnahmen, mit denen ein 

Unionsmehrwert geschaffen und zur Erreichung der Ziele von Horizont Europa beigetragen 

wird. Erstens fördert das EIT die Innovationskapazität und die Innovationssysteme in der 

gesamten Union weiter ▌, indem die ▌KIC unterstützt, weiterentwickelt, offen für neue 

Partnerschaften, transparenter und in stärkerer Übereinstimmung mit den Grundsätzen 

der verantwortungsvollen Verwaltung gestaltet und ausgebaut ▌werden. Zweitens steuert 

das EIT auf der Grundlage seiner Erfahrungen mit der Integration des Wissensdreiecks die 

Förderung und die Entwicklung der unternehmerischen Fähigkeiten und des 

Innovationspotenzials im Hochschulbereich, umgesetzt durch die KIC, weiter. Drittens 

unternimmt das EIT dank wirksamerer übergreifender Maßnahmen alle notwendigen 

Anstrengungen, damit sein Bekanntheitsgrad und seine Wirkung ▌auf Unionsebene 

verstärkt werden. Außerdem verbessert das EIT seine Funktionsweise ▌, um seine 

Effektivität, seine Effizienz und seine Wirkung zu steigern, etwa in Bereichen wie Anleitung 

für die KIC, damit sie finanziell tragfähig werden, Offenheit, Outreach, Transparenz, 

Qualität und Nachhaltigkeit seiner eigenen Aktivitäten und der Aktivitäten der KIC, 

stärkere Beteiligung von KMU und Start-up-Unternehmen und ausgewogene Vertretung 

von Frauen und Männern.  
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4.  

5. 3.1. ▌Unterstützung existierender KIC 

Das EIT stärkt die Innovationssysteme, indem es die Unterstützung der bereits bestehenden 

KIC bei der Bewältigung globaler Herausforderungen durch die Integration des 

Wissensdreiecks ▌auf Unionsebene sowie auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene 

fortsetzt. Zur Erfüllung dieser Aufgabe soll ein großer Teil der Haushaltsmittel des EIT für 

die Unterstützung der KIC verwendet werden, und das EIT entwickelt seine ▌Plattform für 

den Start, den Ausbau und die Überwachung der KIC weiter.  

Das EIT sorgt dafür, dass die KIC ▌weiterhin finanzielle Tragfähigkeit anstreben und 

öffentliche und private Investitionen mobilisieren, um ▌ spätestens 15 Jahre nach deren Start 

▌ finanzielle Unabhängigkeit von der EIT-Finanzhilfe zu erlangen, wobei der Schwerpunkt 

weiterhin auf Maßnahmen zur Integration des Wissensdreiecks liegt. 
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Das EIT gewährleistet, dass die KIC eine Strategie für die Zusammenarbeit und die 

Schaffung von Schnittstellen und Synergien mit den einschlägigen europäischen 

Partnerschaften, Missionen und dem EIC sowie anderen einschlägigen Unions- und 

internationalen Initiativen und Programmen entwickeln und umsetzen. Zusätzlich zu der 

finanziellen Unterstützung überwacht das EIT die KIC auf der Grundlage der gewonnenen 

Erkenntnisse strategisch ▌und bietet ihnen Orientierungshilfen ▌. Auf der Grundlage der 

u. a. in Anhang V der Verordnung (EU) 2021/...+ aufgeführten Indikatoren begleitet und 

analysiert das EIT die Leistung‚ die Hebelinvestitionen und die verschiedenen qualitativen 

und quantitativen Auswirkungen der KIC.  

Das EIT bemüht sich nach besten Kräften, die Terminologie im Zusammenhang mit der 

Struktur der einzelnen KIC zu straffen, um die Erkennbarkeit des EIT weiter zu 

vereinfachen und zu verstärken.  

                                                
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung im Dossier ST 7064/20 

(2018/0224(COD)) einfügen. 
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Das EIT legt Bereiche für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den KIC zu Themen von 

strategischer und politischer Bedeutung fest und fördert diese Zusammenarbeit. Das EIT 

stärkt die Koordination zwischen KIC in Bereichen von gemeinsamem Interesse, 

insbesondere durch die Förderung des Austauschs von Erfahrungen und bewährten 

Verfahren unter den KIC ▌und ihrer Zusammenarbeit (KIC-übergreifende Aktivitäten) 1+ in 

bestimmten Themenbereichen und zu übergeordneten Fragen. KIC-übergreifende Aktivitäten 

haben das größte Potenzial, wenn schon mehrere KIC sich mit den gleichen politischen 

Prioritäten der Union befassen, es jedoch noch keine eigene KIC gibt. Die Durchführung 

spezieller gemeinsamer Maßnahmen von gemeinsamem Nutzen durch mehrere KIC-

Gemeinschaften birgt ein hohes Potenzial für Synergien und interdisziplinäre Vorteile. Das 

EIT fördert solche Aktivitäten und beteiligt sich aktiv an der Festlegung von Inhalt und 

Struktur KIC-übergreifender Aktivitäten. Es überwacht die Durchführung KIC-

übergreifender Aktivitäten sowie die erzielten Ergebnisse, um diese Aktivitäten letztlich zum 

Bestandteil der mehrjährigen KIC-Strategien zu machen. Das EIT fördert ferner den 

Aufbau KIC-übergreifender gemeinsamer Dienste zur Bewältigung operativer Aufgaben, 

die allen KIC gemeinsam sind.  

                                                
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 14 der Verordnung (EU) 2021/…. 
+  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 

(2019/0151(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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6. 3.2. Erhöhung der regionalen Wirkung von KIC 

Das EIT verstärkt seine regionale Wirkung dank einer größeren Offenheit und des inklusiven 

Vorgehens der KIC gegenüber einer großen Bandbreite von potenziellen Partnern und 

Interessenträgern, einer stärkeren Verbreitung und Nutzung der Ergebnisse und einer 

besser strukturierten regionalen Strategie der KIC. Jede KIC muss eine regionale Strategie 

als festen Bestandteil ihrer Geschäftspläne erstellen und umsetzen, deren Ziel darin 

besteht, das Verhältnis zu den nationalen, regionalen und lokalen Innovationsakteuren 

(einschließlich KMU) zu stärken. Soweit relevant, weisen die KIC Verknüpfungen mit 

▌Strategien für intelligente Spezialisierung und mit den Aktivitäten der thematischen 

Plattformen und interregionalen Initiativen nach, u. a. mit den Verwaltungsbehörden der 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds). Das EIT überwacht 

kontinuierlich die Umsetzung dieser Strategien, einschließlich der Hebelwirkung auf die 

ESI-Fonds. 
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Die mehrjährige Strategie und der Geschäftsplan der KIC sollen einen sogenannten 

„ortsbezogenen“, auf den CLC und RIS-Zentren beruhenden Innovationsansatz umfassen, 

damit die Rolle der KIC als Türöffner für den Zugang zu einer KIC-Gemeinschaft und die 

Interaktion mit den Partnern vor Ort sowie mit weiteren lokalen Innovationsakteuren 

genutzt wird. 

Das EIT überwacht, wie die CLC und RIS-Zentren funktionieren und sich in die lokalen 

Innovationssysteme integrieren. 

Das EIT trägt dafür Sorge, dass die RIS-Aktivitäten so eingesetzt werden, dass potenzielle 

neue Partner gewonnen werden, die einen Mehrwert für die KIC bedeuten, und dass sie die 

Integration dieser Partner erleichtern und so die unionsweite Präsenz des EIT fördern, und 

dass sie umfassend in die mehrjährige Strategie der KIC integriert sind. Die Teilnahme am 

RIS, das vom EIT gesteuert und von den KIC umgesetzt wird, erfolgte bisher auf freiwilliger 

Basis. Ab 2021 werden die RIS-Tätigkeiten verpflichtend und zu einem festen Bestandteil 

der mehrjährigen Strategien der KIC. Das EIT sorgt dafür, dass die RIS-Aktivitäten eine 

Brücke zu einschlägigen Forschungs- und Innovationsstrategien für intelligente 

Spezialisierung schlagen. 
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Die KIC verstärken diese Integration durch die Einrichtung von RIS-Zentren. Ein RIS-

Zentrum wird nach einer eingehenden Analyse der Bedürfnisse und einer offenen 

Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen eingerichtet. Es ist Teil der KIC-Struktur 

und dient als Zentrum ihrer Tätigkeiten. Ziel ist, die lokalen Akteure des Wissensdreiecks 

zu mobilisieren und in die Tätigkeiten der KIC einzubeziehen, Synergien auf lokaler Ebene 

zu schaffen, Finanzierungs- und Zusammenarbeitsmöglichkeiten zu ermitteln und die 

aktive Integration in Systeme zu fördern. Im Einklang mit der KIC-Erweiterungsstrategie 

könnten RIS-Zentren den Weg zur Einrichtung eines CLC in der Zielregion ebnen.  
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Das EIT berät und unterstützt weiterhin die KIC bei der Vorbereitung und Durchführung 

ihrer mehrjährigen ▌RIS-Strategien. Mit den RIS-Aktivitäten wird weiterhin die 

Innovationskapazität von Ländern (und Regionen in diesen Ländern), deren 

Innovationsleistung dem Europäischen Investitionsanzeiger zufolge bescheiden und mäßig 

ist, sowie der Gebiete in äußerster Randlage nach Artikel 349 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union unterstützt, um ihre Integration in die KIC-

Gemeinschaften zu fördern. Folgende Länder und Regionen kommen für RIS-Tätigkeiten 

in Frage (RIS-Länder und -Regionen): 

(1) Länder (und Regionen in diesen Ländern), die in mindestens einem der drei 

Jahresberichte des Europäischen Innovationsanzeigers der nachstehend 

genannten Jahre als „bescheidene“ oder „mäßige“ Innovatoren eingestuft 

wurden: 

a) 2018, 2019 und 2020 für 2021–2024 und 

b) 2021, 2022 und 2023 für 2025–2027, und 

(2) Gebiete in äußerster Randlage. 
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Mindestens 10 % und höchstens 15 % der finanziellen Mittel des EIT für bestehende und 

neue KIC sind der Durchführung von RIS-Aktivitäten vorbehalten, damit die Zahl der KIC-

Partner aus den Zielregionen erhöht werden kann. Im Rahmen des RIS geförderte Aktivitäten 

haben zum Ziel:  

(1) dazu beizutragen, die Innovationskapazität regionaler und lokaler Systeme in der 

Union durch Maßnahmen des Kapazitätsaufbaus und eine engere Interaktion 

zwischen lokalen Innovationsakteuren (Cluster, Netzwerke, Behörden, Hochschulen, 

Forschungseinrichtungen, und Anbietern beruflicher Bildung und KMU) sowie die 

Tätigkeiten dieser Akteure zu verbessern,  

(2) das Ziel zu unterstützen, neue Partner in den KIC zu gewinnen und lokale 

Innovationssysteme ▌an europaweite Innovationssysteme anzubinden, und 

(3) zusätzliche private und öffentliche Finanzmittel zu mobilisieren, wobei den ESI-

Fonds besondere Aufmerksamkeit zukommen sollte.  

▌ 
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7. 3.3. Gründung neuer KIC 

Um zur Bewältigung neuer und sich abzeichnender globaler Herausforderungen beizutragen, 

leitet das EIT offene und transparente Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

zur Schaffung neuer KIC in vorrangigen Bereichen ein, die aus strategisch wichtigen 

Themenbereichen und auf der Grundlage von Kriterien ausgewählt werden, welche unter 

anderem die Relevanz für die politischen Prioritäten der Union im Hinblick auf das 

Vorgehen gegen globale und gesellschaftliche Problemstellungen sowie ihr Potenzial und 

ihren Mehrwert in Bezug auf das EIT-Modell zum Ausdruck bringen. Die neuen KIC werden 

in Abhängigkeit von der Strategischen Planung von Horizont Europa und der dem EIT für den 

Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027 zugewiesenen Mittel gegründet. 

Die einschlägigen Auswahlkriterien für die europäischen Partnerschaften gemäß Anhang III 

der Verordnung (EU) 2021/...+ werden in die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 

für die KIC aufgenommen und bei der Bewertung berücksichtigt.  

                                                
+  ABl.: Bitte in den Text die Nummer der Verordnung im Dossier ST 7064/20 

(2018/0224(COD)) einfügen. 
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Auf der Grundlage eines Vorschlags des Verwaltungsrates und einer entsprechenden Analyse 

wird vorgeschlagen, 2022 oder 2023 möglichst bald eine erste neue KIC im Bereich der 

Kultur- und Kreativbranchen und Kultur- und Kreativwirtschaft (Cultural and Creative 

Sectors and Industries, CCSI) zu gründen, für die 2021 eine Aufforderung zur Einreichung 

von Vorschlägen veröffentlicht wird, sofern dies machbar ist. Dieser vorrangige Bereich 

weist die größte Komplementarität mit den acht bereits existierenden KIC des EIT und den 

potenziellen prioritären Bereichen anderer europäischer Partnerschaften auf, die im Rahmen 

von Horizont Europa entstehen sollen. ▌Eine Zusammenfassung der Herausforderungen in 

den CCSI und der erwarteten Wirkung der künftigen KIC ist in Anhang 1 ▌enthalten. 
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Eine zweite neue KIC im Bereich Wasser-, Meeres- und maritime Sektoren und 

Ökosysteme (WMM) soll dem Vorschlag zufolge 2026 ins Leben gerufen werden, wobei die 

entsprechende Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2025 veröffentlicht werden 

soll. Die Kommission führt bis 2024 mit Unterstützung unabhängiger externer 

Sachverständiger eine Ex-ante-Analyse durch, um die Relevanz des Bereichs WMM zu 

evaluieren. Falls die Analyse zu einer negativen Schlussfolgerung führt, kann die 

Kommission eine Änderung der SIA 2021–2027 vorschlagen, bei der sie dem Beitrag des 

Verwaltungsrats und der strategischen Planung von Horizont Europa Rechnung trägt. 

Eine Zusammenfassung der Herausforderungen im WMM-Bereich und der erwarteten 

Wirkung der künftigen KIC ist in Anhang 2 enthalten.  

Andere neue KIC können ausgewählt werden, wenn die zusätzlichen Mittelzuweisungen zu 

denen des EIT verfügbar werden, und berücksichtigen den Beitrag des Verwaltungsrats, die 

strategische Planung von Horizont Europa ▌und die Kriterien für die Auswahl der 

europäischen Partnerschaften, insbesondere Offenheit, Transparenz, Unionsmehrwert, Beitrag 

zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung, Kohärenz und Synergien. ▌ 

▌ 
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8. 3.4. Förderung des Innovations- und Unternehmenspotenzials im 

Hochschulbereich  

In Zusammenarbeit mit der Kommission und im Benehmen mit den KIC konzipiert das 

EIT eine Pilotinitiative zur Förderung des Innovations- und Unternehmenspotenzials im 

Hochschulbereich und der Integration von Hochschulen in Innovationssysteme 

(Pilotinitiative im Hochschulbereich) und lässt sie ab 2021 von den KIC durchführen. Mit 

seinem Modell der Integration des Wissensdreiecks überwindet das EIT die anhaltende Kluft 

zwischen Hochschulen, Forschung und Innovation. Das EIT und die KIC sind vor allem dank 

ihres besonderen Fokus auf Innovation und unternehmerischer Bildung wichtige 

Instrumente für die Entwicklung des Humankapitals. Die Wirkung des EIT wird jedoch über 

die KIC-Partner hinaus ausgeweitet. 

▌Die Hochschulen in ganz Europa müssen möglichst inklusiv und mit einem ausgewogenen 

Geschlechterverhältnis einen stärker auf Innovation und Unternehmertum ausgerichteten 

Ansatz der Bildung, Forschung und der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und dem weiteren 

regionalen und lokalen Innovationssystem, einschließlich der Zivilgesellschaft, öffentlicher 

Einrichtungen und Organisationen der Solidarwirtschaft, verfolgen, was mit einer klaren 

Strategie, einer Methodologie und entsprechenden Ressourcen erreicht werden kann.  
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▌ 

Die Aktivitäten der KIC in Verbindung mit der Pilotinitiative im Hochschulbereich werden 

durch offene und transparente Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen 

durchgeführt, die auf die Stärkung des Innovationspotenzials der Hochschulen abzielen und 

insbesondere auf Hochschuleinrichtungen ausgerichtet sind, die keine KIC-Partner in den 

Innovationswertschöpfungsketten und -systemen in der Union sind. Die Maßnahmen 

betreffen in erster Linie den Kapazitätsaufbau von Hochschuleinrichtungen, u. a.:  

(1) den Austausch und die Anwendung bewährter Verfahren in der Integration des 

Wissensdreiecks, z. B. organisatorisches Lernen, Weiterbildungs- und 

Umschulungsmaßnahmen, Coaching und Mentoring, 

(2) die Ausarbeitung von Aktionsplänen für den Umgang mit festgestelltem 

Handlungsbedarf in Bereichen wie Innovationsmanagement, Gründung und 

Entwicklung von Start-up-Unternehmen, Technologietransfer einschließlich der 

Verwaltung der Rechte des geistigen Eigentums, nachhaltige und klimaneutrale 

Gestaltung, Personal- und Organisationsmanagement, Integration der 

Geschlechterperspektive in die Innovation und Zusammenarbeit mit lokalen 

Interessensträgern und der Zivilgesellschaft und  

(3) Umsetzung der Aktionspläne zum Aufbau von Innovationspotenzial sowie 

entsprechender Folgemaßnahmen.  

Diese Aktivitäten betreffen weitere Akteure des Wissensdreiecks wie Anbietern beruflicher 

Bildung, Forschungs- und Technologieorganisationen, KMU und Start-up-Unternehmen 

und ergänzen die Maßnahmen des EIT im Bildungsbereich, die einer der Kernbestandteile 

der KIC-Aktivitäten zur Integration des Wissensdreiecks sind ▌. Das EIT soll eine stärkere 

Zusammenarbeit zwischen den KIC im Rahmen der Pilotinitiative im Hochschulbereich 

fördern. Die in die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen aufzunehmenden 

Auswahlkriterien sind so gestaltet, dass der Großteil der Mittel für 

Hochschuleinrichtungen außerhalb der KIC aufgewendet wird. Ziel der Pilotinitiative im 

Hochschulbereich ist, dass die Wirkung des EIT ▌über die KIC hinausgeht und zum 

Kernauftrag des EIT – Förderung des nachhaltigen Wirtschaftswachstums und der 

Wettbewerbsfähigkeit durch die Stärkung der Innovationskapazität der Mitgliedstaaten – 

beiträgt, was auch im Einklang mit den Zielen von Horizont Europa stünde, die 
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unternehmerischen Kompetenzen und Innovationskompetenz in einer Perspektive des 

lebenslangen Lernens, u. a. durch die Stärkung des Potenzials der Hochschuleinrichtungen in 

ganz Europa, zu stärken.  

Die EIT-Unterstützung baut auch auf politischen Initiativen wie HEInnovate1 und RIIA2 auf, 

die sich in zahlreichen Hochschuleinrichtungen und Mitgliedstaaten in der gesamten Union 

bewährt haben. Das EIT konzipiert seine Unterstützungsmaßnahmen in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission und nach Konsultation der KIC, um die 

uneingeschränkte Kohärenz und Komplementarität mit einschlägigen Aktivitäten im Rahmen 

von Horizont Europa, Erasmus+, geschaffen mit der Verordnung (EU) 2021/... des 

Europäischen Parlaments und des Rates3+, und anderen Programmen der Union zu 

gewährleisten. Die Einzelheiten der Umsetzungs- und Durchführungsverfahren werden in den 

ersten drei Jahren ausgearbeitet und verfeinert und werden in dieser Pilotphase zunächst 

überwacht und bewertet ▌. Die Bewertung der Pilotphase wird von unabhängigen externen 

Sachverständigen durchgeführt, und die Ergebnisse werden der Gruppe der Vertreter der 

Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament mitgeteilt. Der Verwaltungsrat 

entscheidet auf der Grundlage dieser Bewertung, ob die Pilotinitiative im 

Hochschulbereich entweder fortgesetzt und ausgebaut oder eingestellt werden soll.  

                                                
1 HEInnovate ist ein von der Europäischen Kommission und der Organisation für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) entwickelter politischer 
Handlungsrahmen. HEInnovate bietet den Hochschulen eine Methodik zur Ermittlung von 
Bereichen mit Innovationspotenzial, die weiter ausgebaut werden können, sowie zur 
Gestaltung einschlägiger Strategien und Maßnahmen, um die gewünschte Wirkung zu 
erzielen. HEInnovate beruht auf fundierten methodologischen Daten und konzentriert sich 
auf acht Kapazitätsentwicklungsbereiche: Leadership und Governance, digitaler Wandel, 
organisatorische Kapazität, Vermittlung und Erwerb unternehmerischer Kompetenzen, 
Ausbildung und Förderung von Unternehmern, Wissensaustausch, Internationalisierung und 
Wirkungsmessung. Die OECD hat eine Reihe länderspezifischer HEInnovate-Berichte 
veröffentlicht, siehe „OECD Skills studies“ unter https://www.oecd-ilibrary.org/education. 

2 Der Rahmen für die Bewertung der regionalen Innovationswirkung (Regional Innovation 
Impact Assessment, RIIA) wurde von der Kommission als ein erster Anleitungsschritt für die 
Bewertung der Innovationswirkung von Universitäten auf der Grundlage von 
messgrößenbasierten Fallstudien entwickelt. Die Bewertung der Innovationswirkung, z. B. 
im Rahmen des RIIA, könnte möglicherweise mit innovationsleistungsbasierten 
Finanzierungsinstrumenten auf Unionsebene bzw. nationaler oder regionaler Ebene 
verknüpft werden.  

3 Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung von 
Erasmus+, dem Programm der Union in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, 
Jugend und Sport und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 (ABl. ...).  

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dossier 2018/0191(COD) enthaltenen Verordnung in den 
Text sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext 
einfügen. 
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Der Verwaltungsrat lenkt und beaufsichtigt die Durchführung und Überwachung der 

▌Aktivitäten der KIC. Geachtet wird insbesondere auf einen offenen und inklusiven Ansatz, 

um über die KIC-Partner hinaus weitere Hochschuleinrichtungen zu gewinnen und so einen 

größeren geografischen Anwendungsbereich zu erreichen, auf eine stärkere Beteiligung 

von Frauen in Bereichen, in denen sie zu wenig vertreten sind, und auf die Verknüpfung 

mit dem RIS, einschlägigen thematischen Plattformen und Strategien zur intelligenten 

Spezialisierung und der Fazilität für Politikunterstützung, falls angemessen.  
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Das EIT stärkt das EIT-Gütesiegel und weitet seinen Geltungsbereich über die KIC hinaus 

auf Hochschuleinrichtungen aus, die an der Maßnahme teilnehmen. Mit der Beteiligung 

von Akteuren des gesamten Wissensdreiecks bemüht sich das EIT, seine Unterstützung für 

die Entwicklung des Innovationspotenzials in der Hochschulbildung an das EIT-Gütesiegel zu 

binden, das derzeit an die Bildungsprogramme der KIC vergeben wird. ▌ 

Das EIT weitet das EIT-Gütesiegel auch auf Maßnahmen des lebenslangen Lernens wie 

Mentoring, Berufsbildungs-, Qualifizierungs-, Umschulungs- und 

Weiterbildungsprogramme sowie offene Online-Lehrveranstaltungen aus, die sich an einen 

größeren Kreis von Studierenden, erwachsenen Lernenden und Einrichtungen, einschließlich 

Berufsbildungseinrichtungen, – über die KIC hinaus – richten. Die Anwendung des 

Gütesiegels über die EIT-Gemeinschaft hinaus dürfte eine stärker strukturierende Wirkung 

auf allen Ebenen (Studierende, Programme, Einrichtungen) zeigen.  

Das EIT überwacht die Vergabe und Ausweitung des EIT-Gütesiegels an bzw. auf 

Bildungs- und Berufsbildungsprogramme der KIC und lotet einen wirksameren 

Qualitätssicherungsmechanismus aus, einschließlich der Anerkennung und 

Akkreditierung des EIT-Gütesiegels durch externe Anbieter. 
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Damit die Pilotinitiative im Hochschulbereich erfolgreich ist, bietet das EIT konkrete 

Leitlinien, Fachkenntnisse und Coachingmaßnahmen für die teilnehmenden 

Hochschuleinrichtungen und visiert Zielhochschuleinrichtungen aus ganz Europa an, 

wobei besonderes Augenmerk auf Hochschuleinrichtungen aus Ländern (und Regionen in 

diesen Ländern), die bescheidene und mäßige Innovatoren sind, sowie aus anderen Regionen 

mit geringer Leistung, die ihr Innovationspotenzial und ihren Innovationsfußabdruck 

vergrößern und ihre Strategien für eine intelligente Spezialisierung stärken möchten, gelegt 

wird. ▌ 

▌ 
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9.  

10. 3.5. Bereichsübergreifende Tätigkeiten des EIT 

11. 3.5.1. Kommunikation und Verbreitung  

Das EIT und die KIC bemühen sich, ihre Kommunikation und ihren Bekanntheitsgrad zu 

verbessern und zu steigern, und verfolgen im Hinblick auf ihre größten Interessenträger in 

den Mitgliedstaaten und darüber hinaus eine verbesserte Markenstrategie im Einklang mit 

dem Kommunikationskonzept, das in Bezug auf Horizont Europa Anwendung findet. 

Aufgrund der wachsenden Anzahl an KIC und der Pilotinitiative im Hochschulbereich 

intensiviert das EIT seine Bemühungen um die stärkere Anerkennung der 

Unionsunterstützung als Qualitätsmarke für Innovation ▌. Dieses Markenmanagement und 

eine verbesserte Kommunikation vor allem gegenüber der Öffentlichkeit und den nationalen 

und regionalen Behörden sind von entscheidender Bedeutung, da die Innovationen, die aus 

dem EIT hervorgehen, die konkrete Wirkung von Investitionen der Union durch Horizont 

Europa zeigen. ▌  
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Das EIT bemüht sich, bestehende Informationsnetze der Union verstärkt zu nutzen und 

ihre Aktivitäten zu koordinieren, um potenziellen KIC-Partnern bessere Beratung und 

Orientierung bieten zu können. Diese stärkere Nutzung und Koordinierung kann die 

Unterstützung nationaler und regionaler Behörden bei der Ermittlung der erforderlichen 

Synergien mit den mehrjährigen Strategien der KIC umfassen. Um eine möglichst weite 

Bekanntmachung und eine bessere Kenntnis der Möglichkeiten zu gewährleisten, die das EIT 

bietet, stärkt das EIT Leitlinien und Unterstützung in Aspekten ▌, die die europaweite 

Teilnahme an KIC betreffen, unter Nutzung bestehender Informationsnetzwerke und 

Strukturen in ganz Europa, insbesondere der in der Verordnung (EU) 2021/...+ genannten 

nationalen Kontaktstellen.  

Damit möglichst viele Interessenträger des Wissensdreiecks auf Unionsebene sowie auf 

nationaler, regionaler und lokaler Ebene über alle Aufforderungen und Projekte des EIT (und 

der KIC) informiert sind, werden diese auch im Rahmen der Verordnung (EU) 2021/...+ auf 

dem Portal „Funding and tender opportunities“ veröffentlicht. 

                                                
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) enthaltenen 

Verordnung in den Text einfügen. 
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Das EIT organisiert mindestens zweimal jährlich regelmäßige Treffen der Gruppe der 

Vertreter der Mitgliedstaten und der mit der Kommission verbundenen Stellen ▌, um eine 

angemessene Kommunikation und einen angemessenen Informationsfluss mit den 

Mitgliedstaaten und auf Unionsebene zu gewährleisten. Das Europäische Parlament und der 

Rat werden ordnungsgemäß über die Leistung, die Ergebnisse und die Aktivitäten des EIT 

und der KIC auf dem Laufenden gehalten. Darüber hinaus steht die Gruppe der Vertreter 

der Mitgliedstaaten dem EIT in strategisch wichtigen Fragen beratend zur Seite. Die 

Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten wird außerdem zusammen mit dem EIT die 

Verknüpfung der EIT-geförderten Aktivitäten mit nationalen oder regionalen Programmen 

und Initiativen, einschließlich möglicher nationaler und regionaler Kofinanzierungen dieser 

Aktivitäten, und die Förderung entsprechender Synergien angemessen unterstützen und 

Informationen über diese Kofinanzierungsmöglichkeiten teilen. 

Das EIT verbessert den Bekanntheitsgrad seiner Maßnahmen in der Öffentlichkeit und der 

EIT-Gemeinschaft durch das Forum der Interessenträger1+, die EIT-Awards und die EIT-

Alumni-Community2 weiter, mit dem Ziel, die Interaktion zwischen europäischen Akteuren 

des Wissensdreiecks zu fördern und die besonders vielversprechenden Innovatoren und 

Unternehmer in Europa auszuzeichnen. 

                                                
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2021/…. 
+  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 

(2019/0151(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
2 Zur EIT-Alumni-Community gehören Unternehmer und Akteure des Wandels, die an einem 

Bildungsprogramm oder einem Programm für unternehmerische Initiative einer KIC 
teilgenommen haben. Die Community umfasst ein Netz von mehr als 5 000 Mitgliedern. 
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Das EIT bietet der EIT-Alumni-Community (in Zusammenarbeit mit dem EIT-Alumni-

Ausschuss) weiterhin Orientierungshilfen und strategische Beratung, um die 

unternehmerische und gesellschaftliche Wirkung sowie die kontinuierliche Teilnahme ihrer 

Mitglieder an EIT-geförderten Aktivitäten zu maximieren. Im Zeitraum 2021–2027 wird die 

EIT-Alumni-Community weiter wachsen, und die Alumni werden an Maßnahmen zur 

Förderung des Innovationspotenzials von Hochschuleinrichtungen teilnehmen. 

12. 3.5.2. Bewährte Verfahren ermitteln und mit Interessenträgern austauschen 

Das EIT sorgt für die Identifizierung, Kodifizierung, den wirksamen Austausch und die 

Verbreitung von Erkenntnissen und bewährten Verfahren, die aus EIT-finanzierten 

Aktivitäten hervorgehen, und setzt sich zu diesem Zweck mit den mitgliedstaatlichen 

Behörden auf nationaler und regionaler Ebene, mit der Kommission und dem 

Europäischen Parlament – insbesondere dessen Lenkungsgruppe zur Zukunft von 

Wissenschaft und Technologie – in Verbindung, damit ein strukturierter Dialog und 

koordinierte Maßnahmen ermöglicht werden. Die KIC und die Projekte zur Förderung von 

Innovation und unternehmerischer Kompetenz an den Hochschuleinrichtungen dürften eine 

wertvolle Quelle für Erkenntnisse und experimentelles Lernen für politische 

Entscheidungsträger auf dem Gebiet der Forschung, Innovation und Hochschulbildung 

sowie in verschiedenen Themenbereichen sein. 

www.parlament.gv.at



 

 377 

 

Bisher wurden die im Rahmen der KIC erarbeiteten bewährten Verfahren und gewonnenen 

Erkenntnisse nicht ausreichend gebündelt oder kodifiziert oder wirksam verbreitet. ▌Das EIT 

baut seine Rolle als Innovationsinstitut aus, das in der Lage ist, innovative Praktiken, 

Erkenntnisse und Ergebnisse aus den EIT-finanzierten Aktivitäten (Förderung von 

allgemeiner und beruflicher Bildung, Forschungs- und Innovationsförderung und des 

Unternehmertums) zu ermitteln, zu analysieren, zu kodifizieren und zu verbreiten sowie deren 

Verwertung in der Praxis zu gewährleisten. Diese Tätigkeit des EIT baut auf den 

Verknüpfungen und Synergien mit den anderen Initiativen im Rahmen von Horizont Europa 

auf, insbesondere dem EIC, den Missionen und den Europäischen Partnerschaften. 
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13. 3.5.3. Internationale Zusammenarbeit und globale Outreach-Aktivitäten  

Das EIT arbeitet unter Aufsicht des Verwaltungsrates und im Benehmen mit den jeweiligen 

Dienststellen der Kommission ein Grundkonzept der internationalen Zusammenarbeit des 

EIT und der KIC aus, das mit dem Konzept der internationalen Zusammenarbeit von 

Horizont Europa im Sinne der Verordnung (EU) 2021/...+ und mit anderen einschlägigen 

Maßnahmen der Union in Einklang steht. Das EIT strebt eine größere Wirkung seiner 

Aktivitäten durch internationale Kooperation an und koordiniert die internationalen EIT-

finanzierten Aktivitäten der KIC ▌. Der Schwerpunkt liegt auf einer engen Abstimmung mit 

den einschlägigen politischen Zielen sowie den Forschungs- und Innovationsprioritäten der 

Union ▌und der Gewährleistung eines Unionsmehrwerts. Wird eine physische Präsenz der 

EIT-Gemeinschaft in einem Drittstaat als erforderlich erachtet, um die Wirkung zu 

steigern und die Zielsetzungen effizienter erreichen zu können, sorgt das EIT für die 

Koordinierung des Einsatzes und setzt Anreize für gemeinsame KIC-Maßnahmen. 

                                                
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) enthaltenen 

Verordnung in den Text einfügen. 
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Bei der internationalen Zusammenarbeit und den globalen Outreach-Aktivitäten konzentriert 

sich das EIT in Zusammenarbeit mit der Kommission auf die wirksame Bewältigung globaler 

▌Herausforderungen ▌, indem es einen Beitrag zu einschlägigen internationalen Initiativen 

und den Nachhaltigkeitszielen leistet sowie Zugang zu Talenten und ein größeres Angebot 

von und eine stärkere Nachfrage nach innovativen Lösungen gewährleistet. Das EIT 

überwacht diese Aktivitäten genau und trägt dafür Sorge, dass sie mit dem Konzept der 

internationalen Zusammenarbeit im Sinne der Verordnung (EU) 2021/...+ und mit anderen 

einschlägigen Maßnahmen der Union im Einklang stehen. 

▌ 

14. 3.6. Gewährleistung der Funktionsweise: Modus Operandi 

Dieses Kapitel umfasst eine Reihe von Maßnahmen mit dem Ziel, die Funktionsweise des EIT 

und der KIC zu überarbeiten und zu verbessern. Ein wirksamer, gestärkter und strategischer 

Verwaltungsrat überwacht die Umsetzung dieser Maßnahmen auf EIT-Ebene ▌und 

gewährleistet mithilfe der notwendigen Anreize und Kontrollen, unter anderem durch das 

Verfahren der leistungsbasierten Mittelzuweisung, ▌dass die KIC diese Maßnahmen 

ebenfalls umsetzen.  

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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15. 3.6.1. Operatives Modell der KIC 

Das EIT trägt dafür Sorge, dass die Umsetzung der KIC in vollem Einklang mit den 

einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/...+ erfolgt und dass die acht 

bestehenden KIC die neuen Umsetzungskriterien für europäische Partnerschaften gemäß 

jener Verordnung nach und nach anwenden. Daher stellt das EIT den KIC stärkere 

operative Leitlinien bereit und überwacht dauerhaft die Leistung der KIC zur 

Gewährleistung der Einhaltung der Grundsätze der soliden Haushaltsführung und der 

verantwortungsvollen Verwaltung, der Überwachungs- und Bewertungsgrundsätze gemäß 

der Verordnung (EU) 2021/...++ und der Grundsätze und Kriterien für die europäischen 

Partnerschaften gemäß der Verordnung (EU) 2021/...+ sowie zur Angleichung an die aus den 

Prioritäten und Indikatoren von Horizont Europa erwachsenden Anforderungen, um ihre 

Leistung und Wirkung auf der Grundlage einer langfristigen Zusammenarbeitsstrategie 

zwischen dem EIT und den KIC zu maximieren. Bei KIC, die eine unzureichende Leistung 

erbringen, mangelhafte Ergebnisse oder nicht die erwartete Wirkung erzielen oder keinen 

Unionsmehrwert aufweisen, sind angemessene Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.  

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Das EIT sorgt dafür, dass die Maßnahmen zu Gewährleistung der Offenheit der KIC für 

neue Mitglieder und der Transparenz während der Umsetzung ▌insbesondere durch die 

Annahme und Anwendung transparenter, klarer und konsistenter Beitritts- und 

Austrittskriterien für neue Mitglieder ▌, die einen Mehrwert für die Partnerschaften 

erzeugen, und anderer Bestimmungen wie transparenter Verfahren zur Ausarbeitung der 

Geschäftspläne sowie durch die systematische Überwachung der Aktivitäten der KIC 

verbessert werden. Die KIC führen ihre Aktivitäten vollständig transparent aus, u. a. durch 

offene Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für die Ermittlung und Auswahl 

ihrer Projekte, Partner und andere Aktivitäten, und bleiben offene und dynamische 

Partnerschaften ▌, denen neue Partner in der gesamten Union, darunter zunehmend KMU 

und Start-up-Unternehmen, die einen Mehrwert für die Partnerschaft bieten, auf der 

Grundlage von Exzellenz und Innovationsrelevanz beitreten können. Um die Konzentration 

der Finanzierung zu begrenzen und zu gewährleisten, dass die Aktivitäten der KIC ein 

möglichst breites Netz von Partnern umspannen, werden das Verfahren für die Erstellung 

ihres Geschäftsplans (einschließlich der Festlegung der Prioritäten, der Auswahl der 

Aktivitäten und der Zuweisung der Mittel) und die verbundenen 

Finanzierungsentscheidungen transparenter und inklusiver gestaltet. In den mehrjährigen 

Strategien der KIC wird der Ausbau der Partnerschaft angegangen, einschließlich der 

Einrichtung neuer CLC, für die der Verwaltungsrat angemessene Haushaltsmittel 

zuweisen soll. Bei den Entscheidungen über die Finanzierung berücksichtigt der 

Verwaltungsrat die Fortschritte, die bei der Verwirklichung der in den mehrjährigen 

Strategien angegebenen Ziele erreicht wurden, etwa die Anzahl der CLC. Die KIC nutzen 

häufiger kompetitive Finanzierungsmechanismen und erhöhen vor allem den Anteil der 

Ausschreibungen für Projekte, die auch Dritten offenstehen. Alle diese Maßnahmen werden 

die Zahl der Einrichtungen, die an den Aktivitäten der KIC teilnehmen, erhöhen. Schließlich 

legen die KIC in ihrer regelmäßigen Berichterstattung über die Beteiligung neuer Partner als 

ein Element ihrer leistungsbasierten Finanzierung Rechenschaft ab.  
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Da die KIC entlang der gesamten Innovationskette tätig sind, achten sie in ihrem 

Geschäftsplan auf ein durchgehend ausgewogenes Verhältnis zwischen den drei Seiten des 

Wissensdreiecks und verbundenen Tätigkeiten. Das EIT überwacht die Tätigkeiten der KIC, 

damit sie mittels einer schlanken, effizienten und kostenwirksamen Struktur umgesetzt 

werden, die die Verwaltungs-, Management- und Gemeinkosten auf ein Minimum 

beschränkt. Das EIT sorgt dafür, dass die KIC ihre erwartete Wirkung durch ein breites 

Spektrum von Aktivitäten entfalten, die im Geschäftsplan der KIC beschrieben sind und die 

Erreichung ihrer Ziele wirksam unterstützen, einschließlich ihrer potenziellen Wirkung auf 

Innovationssysteme auf Unionsebene sowie auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene.  
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Die Erfüllung der Verpflichtungen durch die einzelnen KIC-Partner ▌wird sichergestellt, 

indem die tatsächlichen Beiträge der Partner im Vergleich zu den ursprünglichen Zusagen 

regelmäßig überwacht werden. Das EIT sorgt dafür ▌, dass die KIC über ein 

Risikomanagementsystem für den Fall verfügen, dass einige Partner nicht in der Lage sind, 

ihren ursprünglichen Verpflichtungen nachzukommen. Im Interesse der finanziellen 

Tragfähigkeit ihrer Aktivitäten erschließen die KIC eine große Bandbreite von Einnahme- 

und Investitionsquellen. Zu diesem Zweck sorgen die KIC dafür, dass die Bedingungen für 

den Zugang zur Partnerschaft für viele verschiedene potenzielle Partner attraktiv bleiben. 

Etwaige Mitglieds- oder Unterrichtskosten sollten kein Hindernis für die Beteiligung 

einschlägiger Partner an einer KIC darstellen, insbesondere im Hinblick auf KMU, Start-

up-Unternehmen und Studierende.  

▌ 
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16. 3.6.2. Finanzierungsmodell der KIC 

Dank eines schlanken und vereinfachten Finanzierungsmodells ist davon auszugehen, dass 

das EIT die Wirkung ▌der KIC und ihren Beitrag zur Erreichung der Ziele des EIT und von 

Horizont Europa erhöht und die KIC-Partner zu mehr Engagement motiviert. Um den 

Mehrwert seiner Unterstützung zu steigern, überarbeitet das EIT sein Finanzierungsmodell▌. 

Das EIT bemüht sich nach besten Kräften um einen reibungslosen Übergang zwischen den 

MFR-Zeiträumen, insbesondere für die laufenden Tätigkeiten. Die Verbesserungen, die das 

EIT vornehmen muss, betreffen drei Bereiche: 

Erstens senkt das EIT schrittweise seinen Finanzierungssatz für KIC-

Mehrwertaktivitäten1+, um zusätzlich zu den Beiträgen ihrer Partner die Quote der privaten 

und öffentlichen Investitionen zu erhöhen. Dank des überarbeiteten Finanzierungsmodells 

wird erwartet, dass den KIC der Übergang zur finanziellen Tragfähigkeit erleichtert wird. Es 

ist zu erwarten, dass das Modell ▌Anreize für KIC schaffen wird, über die Dauer der 

Partnerschaftsvereinbarungen den Anteil der EIT-Mittel an ihren Geschäftsplänen 

schrittweise zu senken und gleichzeitig den Anteil der Koinvestitionen aus anderen Quellen 

zu steigern. Für die verschiedenen Phasen des KIC-Lebenszyklus (Start-up-Phase, 

Anlaufphase, Reifephase, Auslaufen der EIT-Finanzhilfe) gelten die ▌abnehmenden EIT-

Finanzierungssätze für KIC-Mehrwertaktivitäten in der folgenden Tabelle:  

                                                
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 13 der Verordnung (EU) 2021/…. 
+  ABl.: Bitte in der Fußnote die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 

(2019/0151(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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 Start-up-
Phase Anlaufphase Reifephase Auslaufen der 

EIT-Finanzhilfe 

Jahre 1–4 5–7  8–11  12–15 

EIT-
Finanzierung
ssatz 

bis 100 %  bis 80 %  bis 70 % 

bis 50 % in 
Jahr 12, danach 

Senkung um 
10 % pro Jahr 

Abbildung 1: EIT-Finanzierungssätze im Zeitraum 2021–2027 
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Die Tätigkeiten einiger KIC könnten aufgrund ihrer Besonderheiten zusätzliche Anreize 

erfordern, damit sie ausgeführt werden können. Zu diesem Zweck könnte der 

Verwaltungsrat beschließen, günstigere Finanzierungsbedingungen für KIC-übergreifende 

Aktivitäten, RIS-Aktivitäten und die Pilotinitiative für Hochschulbildung anzuwenden. 

Zweitens sorgt das EIT dafür, dass das ▌Verfahren für die Vergabe der Finanzhilfen nach 

einem leistungsbasierten Modell erfolgt. Die Verwendung mehrjähriger Zuschüsse soll so 

stark wie möglich ausgeweitet werden. Die EIT-Mittel werden unmittelbar an Fortschritte 

in den in Artikel 10 und Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/…+ aufgeführten 

Bereichen und bei den in den Geschäftsplänen der KIC festgelegten Ziele gebunden und 

könnten gekürzt, geändert oder gestrichen werden, wenn keine Ergebnisse vorliegen. Das 

EIT schafft unter anderem stärkere Anreize für die KIC▌, sich um neue Partner zu 

bemühen, und führt Korrekturmaßnahmen durch, die vor allem auf der individuellen 

Leistung der KIC beruhen, um eine möglichst große Wirkung zu erzielen. ▌ 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Drittens stellt das EIT vor dem Auslaufen der ersten sieben Jahre der Laufzeit der 

Aktivitäten einer KIC gemäß Artikel 10 und 11 der Verordnung (EU) 2021/…+ strenge 

Regeln für die Stärkung des Mechanismus für umfassende Bewertungen auf. Diese 

umfassende Bewertung, die mithilfe unabhängiger externer Experten durchgeführt wird, 

steht im Einklang mit der bewährten internationalen Praxis und den in der Verordnung 

(EU) 2021/…++ festgelegten Kriterien für die Überwachung und Evaluierung der 

europäischen Partnerschaften. Sie erfolgt vor dem Auslaufen der ersten sieben Jahre der 

Laufzeit. Auf der Grundlage der umfassenden Bewertung beschließt der Verwaltungsrat ▌, 

entweder den Finanzbeitrag zu einer KIC fortzusetzen, zu ändern oder ▌zu beenden (d. h. die 

Partnerschaftsvereinbarung mit dieser KIC nicht zu verlängern) und die Mittel anderen 

Aktivitäten mit besseren Leistungen zuzuweisen. Der Verwaltungsrat holt vor Erlass dieses 

Beschlusses die Stellungnahme der Gruppe der Vertreter der Mitgliedstaaten ein. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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17. 3.6.3. Verringerung des Verwaltungsaufwands  

▌Das EIT intensiviert seine Bemühungen um eine Vereinfachung, um unnötigen 

Verwaltungsaufwand für die KIC zu verringern und es ihnen zu ermöglichen, ihre 

Geschäftspläne und ihre mehrjährigen Strategien möglichst flexibel und effizient 

umzusetzen. Zu einer solchen Vereinfachung kann die Verwendung von Pauschalbeträgen 

oder Kosten je Einheit für die relevanten KIC-Aktivitäten gehören. Um eine bessere 

Ressourcenplanung insbesondere für die Innovationsaktivitäten zu ermöglichen und um ein 

stärkeres Engagement und langfristige Investitionen der an den KIC-Aktivitäten 

teilnehmenden Partner zu erreichen, wird das EIT außerdem im Rahmen der jeweiligen 

Partnerschaftsrahmenvereinbarungen mehrjährige Finanzhilfevereinbarungen – einschließlich 

Bestimmungen zur leistungsbasierten Finanzierung, wenn dies angezeigt ist – mit den KIC 

unterzeichnen▌. Diese mehrjährigen Finanzhilfevereinbarungen dürfen 3 Jahre nicht 

überschreiten. 

▌ 
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18. 3.6.4.  Beziehungen zwischen EIT und KICs nach Ende der 

Partnerschaftsvereinbarung 

Das EIT legt die allgemeinen Grundsätze für die Beziehungen zu den KIC nach dem Ende 

der Partnerschaftsvereinbarung im Einklang mit dem durch die Verordnung (EU) 

2021/…+ geschaffenen Rahmen für europäische Partnerschaften fest. Auf der Grundlage 

einer eingehenden unabhängigen Studie legt das EIT in enger Zusammenarbeit mit der 

Kommission den Gesamtrahmen für seine Beziehungen zu den KIC fest, deren 

Partnerschaftsvereinbarung im Programmplanungszeitraum 2021–2027 beendet wird oder 

ausläuft. Diese eingehende unabhängige Studie umfasst eine Bewertung der Bemühungen 

der KIC um finanzielle Nachhaltigkeit, der erzielten Einnahmen und der finanziellen 

Aussichten der KIC, außerdem werden in ihr alle Tätigkeiten ermittelt, deren Fortführung 

aufgrund fehlender Ressourcen gefährdet sein könnte. Bei einem positiven Ergebnis einer 

abschließenden Überprüfung kann das EIT mit einer KIC 1++ eine Kooperationsvereinbarung 

abschließen, um die aktive Zusammenarbeit mit ihr auch nach Beendigung der 

Partnerschaftsvereinbarung fortzusetzen. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
1  Gemäß Artikel 2 Nummer 15 der Verordnung (EU) 2021/…. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:7064/20;Nr:7064;Year:20&comp=7064%7C2020%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0224;Code:COD&comp=0224%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2019;Nr:0151;Code:COD&comp=0151%7C2019%7C


 

 390 

 

Die Kooperationsvereinbarung enthält: 

a) Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Fortführung der Aktivitäten des 

Wissensdreiecks sowie Pflege des Systems und des Netzwerks der KIC; 

b) Bedingungen für die Verwendung der EIT-Marke und Teilnahme an den EIT-

Awards und anderen vom EIT veranstalteten Initiativen ▌; 

c) Bedingungen für die Beteiligung an Hochschul- und Ausbildungsaktivitäten, 

einschließlich der Verwendung des EIT-Gütesiegels für allgemeine und berufliche 

Bildungsprogramme und der Beziehungen zur EIT-Alumni-Gemeinschaft; 

d) Bedingungen für die Teilnahme an wettbewerblichen Ausschreibungen des EIT für 

einige spezifische Aktivitäten, einschließlich KIC-übergreifender Aktivitäten und 

gemeinsamer Dienstleistungen; 

e) Bedingungen für zusätzliche Unterstützung durch das EIT für transnationale 

Koordinierungstätigkeiten der CLC mit einem hohen Unionsmehrwert. 
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Unter Berücksichtigung der Ergebnisse einer eingehenden unabhängigen Studie legt der 

Verwaltungsrat Laufzeit, Inhalt und Struktur der Kooperationsvereinbarung fest, 

einschließlich der spezifischen Tätigkeiten der KIC, die gemäß Absatz 2 Buchstaben a bis e 

unterstützt werden können. Die KIC sind berechtigt, sich gemäß den in der 

Kooperationsvereinbarung festgelegten Bedingungen, einschließlich der Teilnahme an 

wettbewerblichen Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, an den Tätigkeiten 

des EIT zu beteiligen.  

▌ 
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19. 3.7. Synergien und Komplementarität mit anderen Programmen der Union 

Aufgrund seines breiten Aktionsradius und seiner besonderen Rolle als integraler Bestandteil 

von Horizont Europa ist das EIT gut aufgestellt, um Synergien zu schaffen und unter 

Vermeidung von Überschneidungen Komplementarität mit anderen Programmen der Union 

oder -Instrumenten herzustellen, beispielsweise indem es die KIC bei der Planung und 

Durchführung ihrer Aktivitäten stärker unterstützt. Es wird erwartet, dass das EIT mittel- bis 

langfristig ▌zu Synergien beitragen wird, und zwar unter anderem in den folgenden 

Bereichen: 

Erasmus+ 

– ▌Das EIT ist bestrebt, Synergien zwischen Erasmus+ und den EIT-Communities 

zu schaffen. Die Zusammenarbeit hat darauf abzuzielen, Erasmus-Studierenden, die 

an KIC-Partnerhochschuleinrichtungen studieren, die Teilnahme an KIC-

Sommerkursen oder anderen einschlägigen Schulungsmaßnahmen (z. B. zur 

unternehmerischen Initiative oder zum Innovationsmanagement) und die Aufnahme 

von Kontakten mit dem Alumni-Netz der KIC zu ermöglichen. 
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– Die Kooperationsaktivitäten können auch die Durchführung von Schulungen durch 

das EIT oder die KIC für akademisches Personal (von allen Hochschuleinrichtungen, 

nicht nur der KIC) umfassen, die die Einbindung von Unternehmertum und 

Innovation in die Lehrpläne betreffen, sowie die Erprobung, Annahme und 

Verbreitung innovativer Verfahren, die im Rahmen der Erasmus+-Netze entwickelt 

wurden (wie die Wissensallianzen zwischen Hochschuleinrichtungen und 

Unternehmen), durch die KIC und umgekehrt. 

– Es sind Synergien mit der Initiative Europäische Hochschulen zu schaffen, die dazu 

beitragen könnten, den Bildungsaktivitäten des EIT durch Mainstreaming eine 

systemische Wirkung zu verleihen. 
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Programm „Digitales Europa“, eingerichtet mit der Verordnung (EU) 2021/… des 

Europäischen Parlaments und des Rates1+ 

– Die ▌KIC und insbesondere die CLC arbeiten gemäß der Verordnung 

(EU) 2021/…++ mit den europäischen Drehscheiben für digitale Innovation 

zusammen, um den digitalen Wandel der Industrie und in den Einrichtungen des 

öffentlichen Sektors zu unterstützen.  

– Es wird geprüft, wie die im Rahmen des Programms „Digitales Europa“ 

entwickelten Infrastrukturen und Kapazitäten (z. B. Datenquellen und Bibliotheken 

von Algorithmen für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechenzentren in den 

Mitgliedstaaten) von den KIC für die Zwecke der allgemeinen und beruflichen 

Bildung sowie für Erprobungs- und Demonstrationszwecke in Innovationsprojekten 

genutzt werden können. 

                                                
1  Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Aufstellung des Programms „Digitales Europa“ und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 
2015/2240 (ABl. …).  

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dossier 2018/0227(COD) enthaltenen Verordnung in den 
Text sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den 
Fußnotentext einfügen. 

++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier 2018/0227(COD) enthaltenen Verordnung 
einfügen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year3:2015;Nr3:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2015/2240;Year2:2015;Nr2:2240&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0227;Code:COD&comp=0227%7C2018%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2018;Nr:0227;Code:COD&comp=0227%7C2018%7C


 

 395 

 

Kohäsionsfonds (insbesondere Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, eingerichtet 

durch eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds, und 

Europäischer Sozialfonds Plus, eingerichtet durch eine Verordnung des Europäischen 

Parlaments und des Rates über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+)) 

– Die KIC ▌fördern durch die CLC und ihre RIS-Zentren die regionale und 

regionenübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Akteuren des Wissensdreiecks 

▌ und den Verwaltungsbehörden und nutzen dabei die Synergien mit der 

interregionalen Zusammenarbeit und interregionalen Investitionen entlang der 

Wertschöpfungsketten in den vorrangigen Bereichen der Strategien für eine 

intelligente Spezialisierung und der Arbeit der thematischen Plattformen für 

intelligente Spezialisierung. Eine solche Zusammenarbeit mit den 

Verwaltungsbehörden kann dazu führen, dass KIC-Aktivitäten in die 

operationellen Programme aufgenommen werden. Das EIT prüft auch ▌, ob es 

durch den Austausch bewährter Verfahren zu den Kompetenzentwicklungsinitiativen 

der Kohäsionsfonds beitragen kann. 

– Das EIT fördert die Zusammenarbeit zwischen den relevanten KIC und den 

Plattformen für intelligente Spezialisierung, ▌um Synergien zwischen EIT-Mitteln, 

Kohäsionsmitteln und anderen Programmen der Union, nationalen und▌ regionalen 

Programmen zu schaffen. Ziel ist es, eine breitere Präsenz der Tätigkeiten des EIT 

in der gesamten Union zu erreichen, die Verbindungen zu Strategien für 

intelligente Spezialisierung zu stärken und das RIS besser zu nutzen, um die ESI-

Fonds in den Tätigkeiten des EIT und der KIC zu mobilisieren.  
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Programm „InvestEU“ 

– Die KIC des EIT bemühen sich um die Zusammenarbeit mit der InvestEU-Plattform 

für Investitionsberatung ▌, um den KIC-geförderten Unternehmungen bei der 

Vorbereitung, Entwicklung und Durchführung von Projekten technische 

Unterstützung und Hilfeleistung bieten zu können. 

– Die KICs bemühen sich darum, zum InvestEU-Portal beizutragen, um in enger 

Zusammenarbeit mit den Kommissionsdienststellen und unter Nutzung von 

Synergien mit dem EIC Kontakte zwischen Investoren sowie Finanzintermediären 

und KIC-geförderten Unternehmungen herzustellen. 

Programm „Kreatives Europa“, eingerichtet mit der Verordnung (EU) 2021/… des 

Europäischen Parlaments und des Rates1+ 

Das ▌Programm „Kreatives Europa“ ist unter anderem für die Aktivitäten eines neuen KIC 

im Bereich der CCSI von Bedeutung▌. In Bereichen wie kreative Kompetenzen, 

Arbeitsplätze und Geschäftsmodelle sind starke Synergien und Komplementarität mit dem 

Programm „Kreatives Europa“ zu erzeugen. 

                                                
1  Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Einrichtung des Programms Kreatives Europa (2021–2027) und zur Aufhebung der 
Verordnung(EU) 1295/2013 (ABl. …).  

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dossier 2018/0190(COD) enthaltenen Verordnung in den 
Text sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den 
Fußnotentext einfügen. 
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Binnenmarktprogramm, eingerichtet mit der Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen 

Parlaments und des Rates1+ 

Die KICs streben die Zusammenarbeit mit dem Enterprise Europe Network (EEN) und seinen 

Sektorgruppen an, um die B-2-B-Zusammenarbeit, den Technologietransfer und 

Innovationspartnerschaften für Unternehmer zu fördern, die ihre Aktivitäten in der Union und 

darüber hinaus im Einklang mit der Verordnung (EU) 2021/…++ ausbauen möchten. Die 

EEN-Organisationen werden bei ihren KMU-Kunden für die KIC-Aktivitäten des EIT 

werben. Das EIT prüft Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Mobilitätsprogrammen 

für junge Unternehmer ▌, in deren Rahmen sie ihre unternehmerischen Kompetenzen 

verbessern können 

                                                
1  Verordnung (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom … zur 

Aufstellung des Programms für den Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen, einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen, den Bereich 
Pflanzen, Tiere, Lebens- und Futtermittel und die europäischen Statistiken 
(Binnenmarktprogramm) und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 99/2013, (EU) 
Nr. 99/2013, (EU) Nr. 1287/2014, (EU) Nr. 254/2014 und (EU) Nr. 652/2014 (ABl. …).  

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dossier 2018/0231(COD) enthaltenen Verordnung in den 
Text sowie Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den 
Fußnotentext einfügen. 

++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier 2018/0231(COD) enthaltenen Verordnung 
einfügen. 
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4. Bewältigung der durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Krise 

Wichtige soziale, wirtschaftliche, ökologische und technologische Veränderungen infolge 

der COVID-19-Krise erfordern die Zusammenarbeit aller Organe, Einrichtungen und 

sonstigen Stellen der Union. Das EIT sollte durch eine kohärente Reaktion auf die COVID-

19-Krise zu den notwendigen Innovationsanstrengungen beitragen.  

Das EIT wird sicherstellen, dass die KIC im Einklang mit den Prioritäten des Aufbauplans 

für Europa, dem europäischen Grünen Deal, der neuen Industriestrategie für Europa und 

den Nachhaltigkeitszielen innovative Lösungen in verschiedenen Tätigkeitsbereichen 

unterstützen und voranbringen und so zur Erholung der europäischen Gesellschaften und 

der Wirtschaft beitragen und deren Nachhaltigkeit und Resilienz stärken.  
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Das EIT sollte insbesondere sicherstellen, dass die KIC die erforderliche Flexibilität an den 

Tag legen können, damit sie sich an die steigenden Anforderungen infolge der COVID-19-

Krise und an neue und unerwartete Herausforderungen und Prioritäten anpassen können. 

Unter der Aufsicht und Kontrolle des EIT könnten die KIC zweckmäßige Maßnahmen zur 

Unterstützung und Stärkung der Widerstandsfähigkeit ihrer Systeme, insbesondere ihrer 

Partner und Begünstigten und über ihre bestehenden Gemeinschaften hinaus, ergreifen. 

Besondere Aufmerksamkeit sollte auf Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz von 

Kleinstunternehmen, KMU und Start-ups sowie von Studierenden, Forschern, 

Unternehmern und Arbeitnehmern, die besonders hart von der COVID-19-Krise getroffen 

wurden, gerichtet werden. 

Die KIC werden ferner aufgefordert, Synergien mit anderen Initiativen und 

Partnerschaften der Union zu nutzen, um die Stärke der Innovationssysteme in Europa zu 

unterstützen. 

Bei der Anpassung an die neue Situation können die KIC innovative kollaborative 

Werkzeuge, Instrumente sowie Informations- und Unterstützungsdienste nutzen, um die 

Zusammenarbeit und Interaktion innerhalb ihrer Gemeinschaften sicherzustellen. 
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Das EIT, das Synergien mit anderen Programmen und Agenturen der Union anstrebt, 

kann Initiativen vorschlagen, die auf der Integration des Wissensdreiecks zur 

Unterstützung von Innovationssystemen in der Union beruhen. Zu diesem Zweck kann das 

EIT neue KIC-übergreifende Tätigkeiten zur Bewältigung der Herausforderungen, die sich 

aus der COVID-19-Krise ergeben, fördern. 

5. RESSOURCEN 

20. 5.1. Finanzbedarf 

Der Finanzbedarf des EIT beläuft sich für den Zeitraum 2021–2027 auf 2 965 000 000 EUR, 

die sich auf die drei folgenden Hauptkomponenten aufteilen: 1) Ausgaben für die acht 

bestehenden KIC (unter Berücksichtigung der Tatsache, dass bei drei dieser KIC die 

Partnerschaftsvereinbarungen 2024 auslaufen) und die Einrichtung zweier neuer KIC (eines 

2022 oder 2023 und ein weiteres 2026); 2)▌ Verwaltungsausgaben des EIT und 3) die 

Ausgaben für Vorbereitung, Monitoring, Kontrolle, Rechnungsprüfung, Bewertung und 

sonstige Tätigkeiten und Ausgaben, die für die Verwaltung und Durchführung der 

Tätigkeiten des EIT sowie für die Bewertung der Fortschritte zu seinen Ziele gemäß 

Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/…+ erforderlich sind.  

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Rund 2 854 000 000. EUR (96 % der Gesamtmittelausstattung des EIT) sollen der 

Finanzierung bestehender und neuer KIC dienen; davon entfallen  

a) mindestens 10 % und höchstens 15 % auf das RIS; 

b) höchstens 7 % auf KIC-übergreifende Tätigkeiten, einschließlich Unterstützung 

für KIC, deren Partnerschaftsvereinbarung ausgelaufen ist oder beendet wurde; 

c) höchstens 3 % auf eine dreijährige Pilotinitiative zur Hochschulbildung. 

Durch die Einführung eines schrittweise abnehmenden EIT-Finanzierungssatzes dürften die 

KIC weitere ▌1 500▌ 000 000 EUR an öffentlichen und privaten Mitteln mobilisieren. Die 

Mittel für die Gründung zweier neuer KIC (eines so früh wie möglich im Jahre 2022 oder 

2023 und ein weiteres 2026) sind mit rund ▌300▌ 000 000 EUR veranschlagt. Sollten 

zusätzliche Haushaltsmittel neben denen des EIT verfügbar werden, kann das EIT auch noch 

weitere KIC ins Leben rufen.  

▌ 
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Das EIT bleibt eine schlanke und dynamische Organisation. Die Ausgaben für die 

Verwaltung des EIT, die die notwendigen Personal-, Verwaltungs-, Infrastruktur- und 

Betriebskosten abdecken, dürfen im Durchschnitt 3 % des EIT-Budgets nicht überschreiten. 

Ein Teil der Verwaltungsausgaben wird von Ungarn durch die ▌Bereitstellung von 

Büroräumen bis Ende 2029 gedeckt. Darüber hinaus werden große Anstrengungen 

unternommen, um die Verwaltungskosten der KIC zu senken‚ die in jedem Fall auf einem 

angemessenen Minimum gehalten werden müssen. ▌ 

▌ 

21. 5.2. Wirkung (Überwachung und Evaluierung) 

Die Messung der Wirkung des EIT dürfte im nächsten Programmplanungszeitraum auf der 

Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse, der bisherigen Erfahrungen und der 

Notwendigkeit, seine Verfahren auf die von Horizont Europa abzustimmen, kontinuierlich 

verbessert werden. Das EIT wendet gemäß Artikel 10, 11 und 20 der Verordnung (EU) 

2021/…+ einen Rahmen für die Evaluierung, die Berichterstattung und die Überwachung an, 

der die Kohärenz mit dem Gesamtkonzept von Horizont Europa sicherstellt und gleichzeitig 

Flexibilität bietet. Vor allem wird die Rücksprache zwischen Kommission, EIT und KIC 

▌verbessert▌, um die Ziele in konsequenter, kohärenter und effizienter Weise zu verfolgen.  

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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▌ 

22. 5.2.1.  Berichterstattung und Überwachung  

Das EIT verbessert sein aktuelles Überwachungssystem und führt einen Rahmen für die 

Berichterstattung und die Überwachung ein, der auch zentrale Leistungsindikatoren 

umfasst, die mit den zentralen Wirkungspfaden von Horizont Europa in Einklang stehen. 

Die Überwachung der operativen Leistung der KIC einschließlich ihrer 

Verwaltungsausgaben und ihrer Ergebnisse sowie die Berichterstattung darüber gehören zu 

den Hauptaufgaben des EIT und werden in Zusammenarbeit mit den gemeinsamen zentralen 

Diensten von Horizont Europa innerhalb der Kommission durchgeführt. Die Systeme für die 

Berichterstattung und die Überwachung von KICs werden in das allgemeine 

Überwachungssystem von Horizont Europa integriert, vor allem durch die Umsetzung 

gemeinsamer Datenmodelle, einschließlich Datenerfassung in der Datenbank von Horizont 

Europa. Die Kommission ist an der Ausarbeitung aller relevanten Wirkungs- und 

Überwachungsindikatoren und -instrumente beteiligt ▌, die vom EIT entwickelt oder 

angewandt werden, um die Kohärenz mit dem allgemeinen Überwachungssystem von 

Horizont Europa sicherzustellen; dies umfasst unter anderem die Wirkungspfad-Indikatoren, 

die Kriterien für europäische Partnerschaften und die strategische Planung von Horizont 

Europa. Der Verwaltungsrat richtet kontinuierliche Überwachungsverfahren ein und legt 

Verfahren zur Zwischenprüfung und umfassenden Bewertung fest, einschließlich eines 

soliden Satzes quantitativer und qualitativer Indikatoren und der zugehörigen 

Ausgangswerte und Ziele. Das EIT berücksichtigt zudem die Methode des Innovationsradars 

von Horizont Europa ▌und prüft, wie das Innovationsradar von den KIC zur Verbesserung 

seiner Überwachungstätigkeiten genutzt werden könnte. 

Die Ergebnisse dieser Überwachung fließen in das Verfahren zur Aufstellung der 

mehrjährigen Geschäftspläne der KIC ein und bestimmen die Mittelzuweisungen im 

Rahmen der leistungsbasierten Finanzierung der KIC-Aktivitäten durch das EIT und die 

Vorbereitung der Partnerschaftsvereinbarungen und Finanzhilfevereinbarungen mit den 

KIC als Begünstigten. Es ist davon auszugehen, dass darüber hinaus die Ergebnisse der 

Überwachung der KIC in das strategische Koordinierungsverfahren für die europäischen 

Partnerschaften einfließen werden. 
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Von den Aktivitäten des EIT und der KIC wird erwartet, dass sie folgende Wirkung erzielen: 

(1) Wirkung auf Technologie, Wirtschaft und Innovation, indem die Gründung und das 

Wachstum von Unternehmen sowie die Schaffung neuer innovativer Lösungen zur 

Bewältigung globaler Herausforderungen beeinflusst werden, wodurch direkt und 

indirekt Arbeitsplätze geschaffen und weitere öffentliche und private Investitionen 

mobilisiert werden;  

(2) Wirkung auf Wissenschaft und Bildung, indem das Humankapital in den Bereichen 

Forschung und Innovation gestärkt wird, innovative und unternehmerische 

Fähigkeiten sowohl beim Einzelnen als auch auf Ebene der Organisationen 

ausgebaut werden und die Generierung und Verbreitung von Wissen und Innovation 

in der Gesellschaft gefördert wird; 
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(3) Wirkung auf die Gesellschaft, auch durch die Umsetzung systemischer Lösungen 

innerhalb der EIT-Gemeinschaft und über sie hinaus sowie durch KIC-

überschreitende Aktivitäten, indem den politischen Prioritäten der Union in den 

Bereichen Klimawandel (wie Eindämmung, Anpassung und Widerstandsfähigkeit), 

Energie, Rohstoffe, Gesundheit, Mehrwert in der Fertigung, digitale Wirtschaft, 

urbane Mobilität, Lebensmittel, Kultur und Kreativität oder Wasser durch 

innovative Lösungen und die Zusammenarbeit mit Bürgern und Endnutzern 

Rechnung getragen und die Akzeptanz innovativer Lösungen durch die Gesellschaft 

verbessert wird. 

Das EIT sorgt für die Entwicklung spezifischer gesellschaftlicher Indikatoren in den 

Tätigkeitsbereichen der KIC und führt die regelmäßige Überwachung im Einklang mit dem 

Rahmen von Horizont Europa in Bezug auf die gesellschaftlichen Auswirkungen durch. 

Die in Absatz 3 genannten Wirkungen werden unter anderem anhand der in Anhang V der 

Verordnung 2021/…+ festgelegten Indikatoren für die Wirkungspfade gemessen. 

▌ 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Das EIT und die Kommission arbeiten im Zuge der Entwicklung des Indikatorrahmens für 

Horizont Europa weitere Indikatoren aus, wie z. B. für die gesellschaftliche Wirkung in den 

Tätigkeitsbereichen der KICs. Sie spiegeln den übergeordneten Ansatz wider, nach dem die 

europäischen Partnerschaften zur wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Wirkung beitragen sollen. Die Angleichung der Wirkungsindikatoren an Horizont Europa 

zielt ▌darauf ab, die Fortschritte bei der Erreichung der festgesetzten Ziele über einen 

gewissen Zeitraum hinweg zu überwachen und so eine Faktengrundlage für den Vergleich der 

Ergebnisse und der Wirkung der KIC gegenüber Horizont Europa zu schaffen. Außerdem 

sorgt das EIT dafür ▌, dass das Überwachungssystem die Fortschritte in Bezug auf die 

spezifischen Tätigkeiten des KIC-Modells erfasst, wie die Integration des Wissensdreiecks 

und die unternehmerischen Kompetenzen. ▌So soll anhand der Indikatoren für die 

bildungsbezogenen Tätigkeiten des EIT (einschließlich der Aktivitäten zur 

Kapazitätsförderung bei Hochschuleinrichtungen) beispielsweise Folgendes erfasst werden: 

(1) der Kompetenzerwerb ▌der Arbeitskräfte, die Einbindung der 

Hochschuleinrichtungen und die Kapazitätsverbesserung (kurzfristig);  

(2) der Berufsweg und die Rolle und Leistungen der Hochschuleinrichtung in den 

lokalen Innovationssystemen (mittelfristig) und  

(3) die Arbeitsbedingungen und die Rolle und Leistungen der Hochschuleinrichtung 

in den lokalen Innovationssystemen (langfristig). 
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Die kontinuierliche Überwachung der KIC erfolgt auf effiziente Weise und erstreckt sich 

unter anderem auf Folgendes: 

1) Fortschritte auf dem Weg zu finanzieller Nachhaltigkeit, insbesondere durch 

Mobilisierung neuer Finanzierungsquellen für Investitionen; 

2) Fortschritte im Hinblick auf unionsweite Präsenz, Offenheit und transparente 

Steuerung; 

3) wirksame Beschleunigung der Geschäftstätigkeit (d. h. Gründung und 

Unterstützung wachstumsstarker Unternehmungen); 

4) Verwaltungs- und Leitungskosten jeder KIC; 

5) der Betrieb von CLC und den RIS-Zentren und -Einrichtungen und deren 

Integration in die lokalen Innovationssysteme; 

6) die Durchführung von Maßnahmen im Bereich der allgemeinen und beruflichen 

Bildung, einschließlich der erweiterten Verwendung des EIT-Gütesiegels. 
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Die nachstehende Tabelle enthält eine nicht erschöpfende Liste von zentralen 

Leistungsindikatoren und Zielwerten, die vom EIT im Zeitraum 2021–2027 überwacht 

werden sollten. Diese Indikatoren liefern Anhaltspunkte für die wichtigsten Inputs und 

Outputs, um das Erreichen der Hauptziele des EIT für 2021–2027 zu überwachen; dazu 

gehören die Förderung der Innovation und des Unternehmertums durch bessere Bildung, 

die Stärkung seiner regionalen und lokalen Wirkung und Offenheit gegenüber potenziellen 

Partnern und Interessenträgern, die Wahrung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen 

Einnahmen und Ausgaben, die Einrichtung neuer CLC und die Markteinführung 

innovativer Lösungen für globale Herausforderungen. 
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EIT-Management-Indikatoren Ziel 2023  

(Referenzjahr 2020) 

Ziel 2027  

(Referenzjahr 2020) 

Zahl der 
Einrichtungen/Organisationen, 
die an Aktivitäten des EIT und 
der KIC teilnehmen 

Steigerung um 20 %  Steigerung um 50 % 

Zahl der auf den Markt 
gebrachten Innovationen 
(Produkte und 
Dienstleistungen) 

1 500 4 000 

Zahl der an Aktivitäten des 
EIT und der KIC beteiligten 
Hochschulen  

285 680 

Zahl der an 
Bildungsaktivitäten des EIT 
und der KICs beteiligten 
Studierenden  

8 500 25 500 

Zahl der geförderten Start-ups 300 700 

KIC-Finanzierung  700 Mio. EUR 1 500 Mio. EUR 

Zahl der 
Einrichtungen/Organisationen 
von außerhalb der Regionen 
der KIC-CLC, die an 
Aktivitäten des EIT und der 
KIC teilnehmen 

Steigerung um 50 % Steigerung um 
100 % 
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Zur Verbesserung von Offenheit und Transparenz stellt das EIT sicher, dass alle von ihm in 

seinem internen Überwachungssystem erfassten Projektdaten und die Ergebnisse der KIC 

vollständig zugänglich sind und in das allgemeine Datenverwaltungssystem von 

Horizont Europa eingebunden werden. Das EIT sorgt dafür ▌, dass detaillierte Informationen 

über seine Monitoring- und Evaluierungsverfahren rechtzeitig zur Verfügung gestellt und in 

der Horizont-Europa-Datenbank zugänglich gemacht werden. Außerdem erstellt das EIT 

einen gesonderten Bericht über die quantitative und qualitative Wirkung ▌, der auch die 

zugesagten und tatsächlich bereitgestellten Finanzbeiträge umfasst.  

▌ 

23. 5.2.2.  Evaluierung, Interimsüberprüfung und umfassende Überprüfung 

Die EIT-Aktivitäten, einschließlich der von den KICs verwalteten Tätigkeiten, werden von 

der Kommission im Einklang mit den Verordnungen (EU) 2021/…+ und (EU) 2021/…++ 

regelmäßig unabhängig evaluiert.  

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) 2021/…+ werden bei der Zwischenbewertung unter 

anderem die Ergebnisse und Auswirkungen der Pilotinitiative zur Hochschulbildung, die 

Wirksamkeit der Strategien der KIC für finanzielle Tragfähigkeit, die Auswirkungen der 

RIS-Tätigkeiten und die Zusammenarbeit zwischen dem EIT und den 

Durchführungsstellen im Rahmen der Säule III „Innovatives Europa“ von Horizont 

Europa bewertet. In dieser Hinsicht werden bei den Evaluierungen des EIT insbesondere 

die Wirksamkeit, Effizienz, Relevanz, Kohärenz und der Unionsmehrwert der Tätigkeiten 

des EIT, unter anderem mittels der KIC, bewertet. Sie werden von der Kommission mit 

Unterstützung unabhängiger externer Sachverständiger durchgeführt und fließen in die 

von der Kommission durchgeführten Evaluierungen von Horizont Europa ein, auch im 

Hinblick auf eine systemische Bewertung der Säule III „Innovatives Europa“ von Horizont 

Europa, insbesondere im Hinblick auf die zentrale Anlaufstelle für Innovation. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Jede KIC wird vom EIT mit Unterstützung durch unabhängige externe Sachverständige 

unter Aufsicht des Verwaltungsrats vor Ablauf des siebten Jahres der 

Partnerschaftsvereinbarung umfassend überprüft und vor ihrem Auslaufen abschließend 

überprüft. Anhand der Ergebnisse einer umfassenden Überprüfung entscheidet der 

Verwaltungsrat, ob die Partnerschaftsvereinbarung über den ursprünglichen Zeitraum von 

sieben Jahren hinaus verlängert wird, während die Ergebnisse der abschließenden 

Überprüfung als Grundlage für die Aushandlung einer möglichen 

Kooperationsvereinbarung dienen. Bei diesen Evaluierungen berücksichtigt der 

Verwaltungsrat gemäß Artikel 11 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2021/…+ die in der 

Verordnung (EU) 2021/…++ für die Europäischen Partnerschaften festgelegten Kriterien 

für die Durchführung, Überwachung und Bewertung der europäischen Partnerschaften, 

das Erreichen der Ziele der KIC und ihre Koordinierung mit anderen einschlägigen 

Forschungs- und Innovationsinitiativen, ihren Grad der finanziellen Tragfähigkeit, ihre 

Fähigkeit, sich gegenüber neuen Mitgliedern offen zu zeigen, die Transparenz ihrer 

Steuerung und ihre Erfolge bei der Gewinnung neuer Mitglieder im Rahmen des in 

Artikel 21 der Verordnung (EU) 2021/…+ genannten Beitrags der Union, den 

Unionsmehrwert und die Relevanz im Hinblick auf die Ziele des EIT. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
++  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Ferner führt das EIT im Einklang mit Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2021/…+ 

unter der Aufsicht des Verwaltungsrats Interimsüberprüfungen der Leistungen und 

Tätigkeiten der KIC durch, die sich auf die ersten drei Jahre der Laufzeit der 

Partnerschaftsvereinbarung (d. h. die Start-up-Phase der KIC) und im Fall einer 

Verlängerung auf die drei Jahre nach ihrer Verlängerung (d. h. die Reifephase) 

erstrecken. Diese Überprüfungen beruhen auf der kontinuierlichen Überwachung durch 

das EIT. Sie sollen es dem EIT-Verwaltungsrat erleichtern, frühzeitig Hinweise auf die 

Leistung der KIC in Bezug auf deren Strategie und Ziele sowie auf die Einhaltung der 

Vorgaben des Verwaltungsrats zu erhalten. 

Gemäß Artikel 11 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2021/…+ ergreift der Verwaltungsrat 

geeignete Korrekturmaßnahmen, falls bei der fortlaufenden Überwachung, einer 

Interimsüberprüfung oder der umfassenden Überprüfung einer KIC unzureichende 

Fortschritte in den in Artikel 10 der genannten Verordnung genannten Bereichen oder das 

Fehlen eines Unionsmehrwerts festgestellt werden. Die Korrekturmaßnahmen können in 

Form der Senkung, Änderung oder Streichung des EIT-Finanzbeitrags, der Beendigung 

einer Partnerschaftsvereinbarung, verbindlicher Empfehlungen in Bezug auf die 

Aktivitäten der KIC oder in Form von Vorschlägen für die Anpassung ihrer 

Umsetzungsmodelle und operativen Modelle erfolgen. 

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier PE-CONS 8/2021 (2019/0151(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Die Ergebnisse dieser Interimsüberprüfungen und Evaluierungen werden öffentlich 

zugänglich gemacht und dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt, außerdem 

wird im Rahmen der strategischen Koordinierungsverfahren für die europäischen 

Partnerschaften über sie Bericht erstattet.
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ANHANG 1▌ 

INFORMATIONEN ZUR KIC KULTUR- UND KREATIVBRANCHEN UND KULTUR- UND 

KREATIVWIRTSCHAFT (Cultural and Creative Sectors and Industries, CCSI) 

I.  Die Herausforderung 

Eine KIC CCSI1 kann eine horizontale Lösung für eine Reihe neuer Herausforderungen 

bieten, die von dauerhafter Art sind und durch Bildungs-, Forschungs- und 

Innovationstätigkeiten bewältigt werden können. Diese Herausforderungen lassen sich in vier 

Gruppen einteilen: 

(1) Kreativität, kulturelle und sprachliche Vielfalt in Europa; 

(2) europäische Identität und Kohäsion;  

(3) Beschäftigung, wirtschaftliche Widerstandskraft und intelligentes Wachstum in 

Europa und  

(4) Europa als globaler Akteur. 

                                                
1  CCSI umfassen alle Branchen und Wirtschaftszweige, deren Aktivitäten auf kulturellen 

Werten, der kulturellen Vielfalt und individuellen und/oder kollektiven künstlerischen und 
anderen kreativen Ausdrucksformen beruhen, unabhängig davon, ob diese Aktivitäten 
marktorientiert sind, unabhängig von der Art der Einrichtung, die sie durchführt, und 
unabhängig davon, wie diese Einrichtung finanziert wird. Zu diesen Aktivitäten gehören 
die Entwicklung von Kompetenzen und Talenten mit dem Potenzial zur Schaffung von 
Innovationen, die Schaffung von Wohlstand und Arbeitsplätzen durch gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Wertschöpfung, auch aus der Verwaltung der Rechte des geistigen 
Eigentums. Diese Aktivitäten betreffen auch die Entwicklung, Produktion, Schaffung, 
Verbreitung und Erhaltung von Waren und Dienstleistungen, die für kulturelle, 
künstlerische und/oder andere kreative Ausdrucksformen stehen, sowie damit verbundene 
Funktionen wie Bildung oder Verwaltung und Leitung. Zu den Kultur- und 
Kreativbranchen zählen unter anderem Architektur, Archive, Kunst, Bibliotheken und 
Museen, Kunsthandwerk, der audiovisuelle Bereich (einschließlich Film, Fernsehen, 
Software, Videospielen, Multimedia und Musikaufzeichnungen), das materielle und 
immaterielle Kulturerbe, Design, durch Kreativität angetriebene 
Hochtechnologiebereiche, Mode, Festivals, Musik, Literatur, darstellende Kunst 
(einschließlich Theater und Tanz), Bücher und Verlagswesen (Zeitungen und 
Zeitschriften), Radio, bildende Kunst und Werbung. 
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Die Kreativität und die kulturelle Vielfalt der Menschen in Europa brauchen 

widerstandsfähige und robuste CCSI. Dieser Wirtschaftszweig ▌ist jedoch aufgrund des 

zunehmenden Wettbewerbs durch globale Akteure und angesichts des digitalen Wandels mit 

zahlreichen Herausforderungen konfrontiert.  

– Produzenten, Urheber, Vertriebsunternehmen, Rundfunkanbieter, Kinos, Theater 

und alle Arten von Kulturorganisationen und -unternehmen müssen innovativ sein, 

um neue ▌Zielgruppen für sich zu gewinnen und zu erweitern und um neue 

Prozesse, Dienstleistungen, Inhalte und Gepflogenheiten zu entwickeln, die einen 

gesellschaftlichen Wert darstellen.  

– Der Mangel an unternehmerischen und Querschnittskompetenzen in den Kultur- und 

Kreativbranchen1 betrifft sowohl neu entstehende Teilbranchen als auch traditionelle 

Branchen, die einen tiefgreifenden digitalen Wandel durchlaufen. Diese 

Kompetenzen sind notwendig für die Innovation und angesichts der Veränderungen 

des Arbeitsmarktes der Branche von entscheidender Bedeutung.  

                                                
1 Das Studium in den Bereichen Kultur und Kreation an den europäischen Hochschulen 

konzentriert sich vor allem auf den „kreativen Teil“, und die Absolventen sind nicht immer 
auf den Eintritt in den modernen Arbeitsmarkt vorbereitet, da es ihnen an 
Querschnittskompetenzen (unternehmerische, digitale und Finanzmanagement-
Kompetenzen) fehlt. Was die Hochschulbildung angeht, so bleibt die Union in den 
Bereichen Kommunikation und Medien hinter den Vereinigten Staaten von Amerika zurück 
(während die Hochschulen in der Union in traditionelleren Disziplinen wie Kunst und 
Design oder den darstellenden Künsten besser abschneiden).  
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– Das Kulturerbe ist ein unstrittiger Ausdruck kultureller Identität, ein wichtiges 

öffentliches Gut und eine Innovationsquelle und bietet eine gute Rendite und 

beträchtliche wirtschaftliche Einnahmen, sein Potenzial ist jedoch noch nicht 

ausgeschöpft. Als Katalysator für eine nachhaltige, auf das Kulturerbe 

ausgerichtete Regenerierung und als wichtiger Impuls für Bildung und 

lebenslanges Lernen, mit dem die Zusammenarbeit und der soziale Zusammenhalt 

gefördert werden, dürfte die KIC CCSI für das Kulturerbe von großem Nutzen 

sein.  
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Die gesellschaftlichen Herausforderungen im Zusammenhang mit der europäischen Identität 

und dem Zusammenhalt lassen sich als das Fehlen von „Brücken“ zwischen den 

verschiedenen Teilen der Gesellschaft und zwischen verschiedenen Territorien beschreiben. 

Dieser Aspekt umfasst Themen wie soziale Ausgrenzung, die Notwendigkeit engerer 

kultureller Bindungen, den Schutz der Sprachenvielfalt und der Minderheitensprachen und 

die Entwicklung eines gemeinsamen Gefühls der Zugehörigkeit auf der Grundlage unserer 

kulturellen Vielfalt und unseres gemeinsamen Erbes; diese ließen sich durch eine stärker 

inklusive und zugängliche Beteiligung der Gemeinschaft, Innovationen in den Bereichen 

Design, Architektur und Nutzung des öffentlichen Raumes sowie durch die kulturbasierte 

gesellschaftliche Innovation angehen. Dazu gehören insbesondere folgende 

Herausforderungen:  

– Es gibt nur eine begrenzte Zusammenarbeit zwischen Forschern sowie zwischen 

Forschung und Wirtschaft und zwischen Organisationen des öffentlichen Sektors 

und der Solidarwirtschaft; Forschung und Entwicklung werden nicht ausreichend 

koordiniert und weisen unnötige Überschneidungen auf, Methoden, Ergebnisse und 

bewährte Verfahren werden nicht ausgetauscht. ▌ 

– Kreativcluster und Innovationszentren sind nicht ausreichend integriert. 
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– Ein erheblicher Teil der regionalen Prioritäten für eine intelligente Spezialisierung 

betrachtet die Kultur aus unterschiedlichen Blickwinkeln (z. B. kulturelles Erbe, 

Kreativunternehmen und Kunst); 

– angesichts der wichtigen Rolle von Kultur und Künsten für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung der Städte und Regionen und ihrer Fähigkeit, weiter zur 

Behandlung von Fragen der Ungleichheit in Europa beizutragen, hat eine KIC CCSI 

ein erhebliches Potenzial.  

Aktuelle Herausforderungen im Zusammenhang mit der Beschäftigung, der wirtschaftlichen 

Widerstandsfähigkeit und dem intelligenten Wachstum in Europa betreffen 

sozioökonomische Themen aus Gesellschaft und Wirtschaft wie die Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit (insbesondere der Jugendarbeitslosigkeit), die Verbesserung der 

Kompetenzen und des Arbeitsumfelds und den globalen Wettbewerb.  

– Es besteht eine hohe Marktkonzentration: 2013 fanden rund 50 % des 

Gesamtumsatzes und der Wertschöpfung im Vereinigten Königreich, in Deutschland 

und in Frankreich statt. 
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– ▌Globalisierung, Digitalisierung und technologische Innovation wirken sich stark 

auf die europäische Wirtschaft aus. Diese Entwicklungen haben die Art und Weise 

verändert, wie Künstler ihre Werke erstellen und vertreiben und mit ihrem Publikum 

interagieren; sie stellen die traditionellen Geschäftsmodelle der CCSI infrage und 

haben die Erwartungen und das Verhalten der Verbraucher grundlegend 

verändert. Darüber hinaus hat die zunehmende Macht außereuropäischer 

Hersteller von Inhalten enorme Auswirkungen auf die traditionelle 

Wertschöpfungskette gehabt.  

– Bei kreativen, kulturellen und künstlerischen Produktionen besteht häufig die 

Herausforderung, mit ihren Leistungen und Produkten Geld zu verdienen, 

wodurch hochprekäre Arbeitsbereiche entstehen. Es müssen neue innovative Wege 

zur Unterstützung kleinster, kleiner und mittlerer kreativer und kultureller 

Organisationen und Unternehmen gefunden werden. 
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Die Rolle Europas als globaler Akteur umfasst ▌auch die Notwendigkeit, die europäischen 

kulturellen Inhalte stärker zu verbreiten. Europa muss im weltweiten digitalen Wettrennen um 

die Entwicklung neuer Technologien (z. B. künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, 

Blockchain) wettbewerbsfähig bleiben; die CCSI sind dabei ▌ein wichtiger Erzeuger von 

Inhalten, Produkten und Dienstleistungen. Zudem tragen die CCSI (z. B. Design und 

Architektur) auf globaler Ebene aktiv zur nachhaltigen Entwicklung bei und fördern 

umweltfreundliche Innovationen. Kulturelle Inhalte (Literatur, Film und Kunst) können über 

ihren Eigenwert hinaus das Bewusstsein für Umweltprobleme schärfen und die 

Öffentlichkeit informieren.  

II.  Relevanz und Wirkung 

Eine KIC CCSI wird dank eines ganzheitlichen und integrierten Ansatzes zur Bewältigung 

sämtlicher in Abschnitt I genannten Herausforderungen beitragen. Da eine solche KIC fast 

alle Bereiche des täglichen Lebens, der Gesellschaft und der Wirtschaft abdeckt, dürfte sie 

eine höchst relevante wirtschaftliche und gesellschaftliche Wirkung ausüben, da sie 

strategische Möglichkeiten für wirtschaftliche, technische und soziale Innovation schafft. Sie 

dürfte auch dazu beitragen, dass Hochschuleinrichtungen im Bereich Kunst eine aktivere 

Rolle bei der Entwicklung hybrider Kompetenzen und eines Unternehmergeistes spielen, 

die den Bedürfnissen der Industrie besser gerecht werden.  
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Kulturbasierte und von Kreativität getriebene Innovationen fördern die europäische 

Wettbewerbsfähigkeit entweder direkt durch die Entstehung neuer Unternehmen und 

Arbeitsplätze oder indirekt durch die Schaffung sektorübergreifender Vorteile für die 

Gesamtwirtschaft, die Verbesserung der Lebensqualität und die Stärkung der Attraktivität 

Europas. Die Kultur- und Kreativbranchen (z. B. das Kulturerbe und die Kunst) gelten 

zunehmend als neue Quelle für intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum und 

Beschäftigung. In diesen Branchen sind bereits mehr als 12 Millionen Menschen in der 

Union beschäftigt, d. h. mehr als 7,5 % aller Beschäftigten in der Union. Das Kulturerbe ist 

ein wesentlicher Bestandteil der Kultur- und Kreativbranchen und trägt wesentlich zur 

Attraktivität der Regionen, Städte und ländlichen Gebiete Europas bei. Es ist ein Motor für 

Investitionen der Privatwirtschaft, für die Talentgewinnung, für die Gründung von 

Unternehmen und für die direkte und indirekte Schaffung von Arbeitsplätzen.  

Der Beitrag von Kultur und Kreativität zur Innovation wird in zunehmendem Maße durch 

nichttechnologische Faktoren wie Kreativität, Design und neue organisatorische Abläufe oder 

Geschäftsmodelle vorangetrieben. Insbesondere weisen die Branchen mit deutlich 

ausgeprägten eigenen Wertschöpfungsketten (d. h. Musikbranche, Kunst, Design, Mode, 

audiovisuelle Medien, Videospiele und Architektur ▌) in wirtschaftlicher Hinsicht ein hohes 

Innovationspotenzial auf und können Innovationen in anderen Bereichen der Wirtschaft 

anstoßen.  
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Die Kultur und die Teilnahme an kulturellen Aktivitäten wirken sich unmittelbar auf das 

Wohlbefinden der Menschen und auf die soziale Inklusion aus. Die Kultur- und 

Kreativwirtschaft stärkt die gesellschaftlichen Werte der Identität, der Demokratie und der 

Teilhabe. Kultur hat ein großes Potenzial, das Gefühl der Zugehörigkeit zu Europa zu stärken, 

wo die Vielfalt einen Vorteil darstellt. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die 

Entstehung von Resilienz, für sozialen Zugang, gesellschaftlichen Zusammenhalt, die 

Verhinderung von Radikalisierung und die Gleichstellung der Geschlechter sowie um die 

politischen Unwägbarkeiten und die Notwendigkeit der Einheit in Europa zu bewältigen.  

Eine KIC CCSI soll Möglichkeiten der Vernetzung, der Zusammenarbeit, der gemeinsamen 

Gestaltung und der Weitergabe von Know-how zwischen der Bildung, der Forschung, der 

Wirtschaft und Organisationen des öffentlichen Sektors und der Solidarwirtschaft schaffen – 

sowohl innerhalb der Kultur- und Kreativbranchen als auch mit anderen Bereichen der 

Gesellschaft und der Wirtschaft. Sie wird  

– als Katalysator für Bottom-up- und Top-down-Initiativen auf Unionsebene sowie auf 

nationaler und regionaler ▌Ebene dienen. Sie wird die notwendigen 

Rahmenbedingungen für die Gründung und den Ausbau neuer Unternehmungen in 

innovativen Systemen schaffen; 

– Forschenden und Studierenden in vielen Fachbereichen (u. a. Künste, Geistes-, 

Sozial- und Wirtschaftswissenschaften sowie angewandte Naturwissenschaften) und 

Unternehmern der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie anderer Branchen das Wissen 

und die Kompetenzen bieten, die notwendig sind, um innovative Lösungen zu finden 

und sie in neue kulturelle, gesellschaftliche und geschäftliche Möglichkeiten 

umzuwandeln und 

– die gegenseitige Bereicherung mit anderen Wirtschafts- und Industriezweigen 

fortsetzen und als Innovationsbeschleuniger fungieren. 
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III.  Synergien und Komplementaritäten mit vorhandenen Initiativen 

Eine KIC CCSI würde zahlreiche andere Initiativen der Union und der Mitgliedstaaten 

ergänzen. Die Hauptsynergien, die auf Unionsebene erwartet werden, werden in diesem 

Abschnitt beschrieben.  

Eine KIC CCSI sollte starke Synergien mit einschlägigen politischen Initiativen im Rahmen 

von Horizont Europa schaffen, insbesondere in Säule II „Globale Herausforderungen und 

industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas“ mit dem Cluster „Kultur, Kreativität und 

inklusive ▌Gesellschaft“ und seinen Interventionsbereichen „Kulturerbe und Demokratie“. 

Eine künftige KIC CCSI könnte außerdem wertvolle horizontale Inputs durch verschiedene 

Aktivitäten bieten, die im Cluster ▌ „Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt“▌ 

durchgeführt werden, insbesondere in Bezug auf die Fertigungstechnologien, wo der 

Entwicklungsbedarf neuer Technologien stark von den CCSI abhängt. Ferner könnte die KIC 

andere Programmteile von Horizont Europa, die Maßnahmen der KIC „EIT Digital“ und die 

im Rahmen anderer ▌Programme der Union wie dem Programm „InvestEU“, Erasmus+, 

dem Programm „Kreatives Europa“, dem Programm „Digitales Europa“ oder die in den 

Kohäsionsfonds vorgesehenen Maßnahmen effizient ergänzen.  
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Das ▌Programm „Kreatives Europa“ wird für die Aktivitäten einer KIC CCSI besonders 

relevant sein. Das Programm „Kreatives Europa“ wählt Stränge und spezielle Aufforderungen 

aus, die einige der ▌Herausforderungen der Kultur- und Kreativbranche widerspiegeln (z. B. 

Kompetenzen ▌und Beschäftigung sowie Geschäftsmodelle) und hat den Zweck, starke 

Synergieeffekte und Komplementaritäten zu erzeugen. Im Rahmen des Programms 

„InvestEU“ dürften außerdem angesichts des beschränkten Zugangs der Kultur- und 

Kreativbranchen zu Finanzmitteln Synergien mit dem Finanzierungsmechanismus zur 

Förderung von Kultur- und Kreativprojekten entstehen, der Finanzintermediären Garantien 

bietet.  

Durch die Plattform für intelligente Spezialisierung zur industriellen Modernisierung (S3-

Strategie) wurde eine Reihe von Strategien aus dem Bereich Forschung und Innovation mit 

Schwerpunkt auf den CCSI ermittelt, die neuen Verbindungen zwischen lokalem Kapital, 

potenziellen Märkten und gesellschaftlichen Herausforderungen durch die Beteiligung einer 

großen Bandbreite von unternehmerischen Akteuren nachgehen. Eines der Hauptanliegen der 

S3-Strategie ist die Förderung neuer Partnerschaften zwischen Forschungseinrichtungen, 

Unternehmen und Behörden, die die Einrichtung neuer Kooperationsplattformen erfordert.  
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IV.  Schlussfolgerung 

Eine KIC CCSI ist am besten geeignet, um die in diesem Anhang beschriebenen großen 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. Kreativität ist eine 

der Hauptantriebskräfte für Innovation, und eine KIC CCSI ist in der Lage, das Potenzial 

künstlerischer, kulturbasierter Kreativität freizusetzen und einen Beitrag zur Stärkung der 

Wettbewerbsfähigkeit, der Nachhaltigkeit, des Wohlstands und des intelligenten Wachstums 

Europas zu leisten.  

▌ 
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ANHANG 2 

INFORMATIONEN ZUR KIC WASSER-, MEERES- UND MARITIME WIRTSCHAFTSZWEIGE UND 

ÖKOSYSTEME (WATER, MARINE AND MARITIME SECTORS AND ECOSYSTEMS, WMM) 

Dieser Anhang gibt einen Überblick über den Bereich WMM zum Zeitpunkt der 

Ausarbeitung der SIA 2021–2027. Vor der Gründung einer KIC WMM führt die 

Kommission eine Analyse durch, um die Entwicklung der wissenschaftlichen, 

technologischen und sozioökonomischen Trends widerzuspiegeln und Folgendes 

sicherzustellen: 

(1) vollständige Ausrichtung an der strategischen Planung für Horizont Europa; 

(2) vollständige Erfüllung der Kriterien für europäische Partnerschaften gemäß 

Anhang III der Verordnung (EU) 2021/…+ und  

(3) Kohärenz mit bestehenden Initiativen auf Unionsebene sowie auf nationaler und 

regionaler Ebene, einschließlich Europäischer Partnerschaften und Missionen.  

                                                
+  ABl.: Bitte im Text die Nummer der im Dossier ST 7064/20 (2018/0224(COD)) 

enthaltenen Verordnung einfügen. 
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I. Die Herausforderung 

Meere, Ozeane und Binnengewässer spielen für das Leben, die Gesundheit und das 

Wohlergehen der Menschen, für die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, kritische 

Ökosystemleistungen, Energie aus erneuerbaren Quellen und andere Ressourcen sowie 

klimabezogene Dynamiken und die Erhaltung der biologischen Vielfalt eine zentrale Rolle. 

In den letzten 100 Jahren haben die übermäßige Nutzung und die fehlerhafte 

Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen die Süßwasser- und Meeresökosysteme stark 

belastet. Daher stellt der Aufbau einer kreislauforientierten und nachhaltigen blauen 

Wirtschaft, die sich innerhalb ökologischer Grenzen entwickelt und auf der sicheren 

Verfügbarkeit von Wasser in akzeptabler Menge und Qualität sowie auf gesunden und 

funktionierenden Süßwasser- und Meeresökosystemen beruht, eine Herausforderung dar. 

Diese Herausforderung erstreckt sich hauptsächlich auf 1) Wasserknappheit, Dürre und 

Überschwemmungen, 2) Schädigung der Meeres- und Süßwasserökosysteme und 3) die 

kreislauforientierte und nachhaltige blaue Wirtschaft.  
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1. Wasserknappheit, Dürre und Überschwemmungen  

Der anhaltende Klimawandel und die übermäßige Süßwasserentnahme erhöhen die 

Schwere und Häufigkeit von Wasserknappheit und Dürre. Ohne innovative Methoden und 

Technologien zur Sammlung, Vorhersage, Vorbereitung und Verbreitung von 

Informationen und Lösungen in Bezug auf die Sicherheit von Gewässern, potenzielle 

Bedrohungen und die Minderung von Risiken ist die Union schweren wirtschaftlichen und 

sozialen Schädigungen ausgesetzt. Wasserknappheit geht mit Druck auf die Böden einher, 

der auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, die Erzeugung von Biomasse, die 

Kohlenstoffbindung und die Ausdehnung unberührter Gebiete zu steigern, um die 

Dekarbonisierungs- und Biodiversitätsziele zu erreichen. Aus der Folgenabschätzung der 

Kommission1 geht hervor, dass die Umstellung der Eiweißproduktion auf Aquakultur ohne 

Fütterung und auf eine integrierte multitrophe Aquakultur und Aquaponik den Druck auf 

Böden und Süßwasser verringern könnte. 

                                                
1  Folgenabschätzung als Begleitunterlage zur Mitteilung der Kommission vom 

17. September 2020 mit dem Titel „Mehr Ehrgeiz für das Klimaziel Europas bis 2030: In 
eine klimaneutrale Zukunft zum Wohl der Menschen investieren“. 
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2. Schädigung der Meeres- und Süßwasserökosysteme  

Die Küsten-, Meeres- und Süßwasserökosysteme sind durch direkte menschliche 

Einwirkung und die Beschleunigung des Klimawandels unter Druck geraten. Zu den 

Schäden zählen der Verlust an biologischer Vielfalt, die Erschöpfung der Fischbestände, 

die Schädigung des Meeresbodens, auch durch den Einsatz schädlicher Geräte wie 

Fanggerät, Hindernisse in Flussbetten, Verschmutzung durch Eutrophierung und die 

Ansammlung von Abfällen im Meer, einschließlich einer großen Menge an Fanggerät und 

Mikroplastik, die in den Ozeanen entsorgt werden. Ein eingeschränktes ökologisches 

Gleichgewicht beeinträchtigt nicht nur die Biodiversitätsziele, sondern schädigt auch die 

Gemeinschaften und Unternehmen, die auf sauberes Wasser und gesunde Ökosysteme 

angewiesen sind. Der globale Markt für Waren und Dienstleistungen zur Messung und 

Eindämmung der Schädigungen wächst und ist in hohem Maße wettbewerbsfähig. 

Innovationen, mit denen die Meeres-, Küsten- und Süßwasserressourcen gestärkt, 

wiederhergestellt und wiedergewonnen werden können, sowie Innovationen in Bezug auf 

nachhaltige Fanggeräte und -methoden sind von entscheidender Bedeutung für die 

Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in der Union und für die Förderung von 

Beschäftigung und Wachstum in der gesamten Union. 
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3. Die kreislauforientierte und nachhaltige blaue Wirtschaft  

Der Aufbau einer Kreislaufwirtschaft schützt nicht nur die menschliche Gesundheit und 

die Ressourceneffizienz, sondern ist auch ein Motor für nachhaltiges Wachstum. Das 

geplante beispiellose Wachstum der Offshore-Windenergieerzeugung und anderer 

innovativer Meeresenergietechnologien, die den Umweltschutz nicht beeinträchtigen 

dürfen, bietet Chancen sowohl für die Wiedergewinnung an biologischer Vielfalt (z. B. 

künstliche Riffe und Austernbänke) als auch für neue Tätigkeiten, bei denen der Raum 

und Strom aus erneuerbaren Quellen genutzt werden, wie Aquakultur und 

Wasserstoffelektrolyse. Aquakultur ohne Fütterung ist in der Lage, überschüssige 

Nährstoffe, die andernfalls zu Eutrophierung führen würden, zu rezyklieren. Neue Ziele 

für die Verringerung der Emissionen und die Verwendung erneuerbarer Kraftstoffe im 

Seeverkehr erfordern Innovationen in den Bereichen Antrieb und Logistik. Durch die 

Wiederverwendung von Abwasser werden Engpässe verhindert, die durch den Klimawandel 

noch verschärft werden können. 
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II. Relevanz und Wirkung 

Eine KIC WMM wird dank eines ganzheitlichen und integrierten Ansatzes zur Bewältigung 

sämtlicher in Abschnitt I genannten Herausforderungen beitragen. Der hier behandelte 

Bereich verfügt über eine relativ gut ausgebaute Wissensbasis und über ein hohes 

Marktpotenzial. Europäische Länder haben in den letzten 15 Jahren mehr 

wissenschaftliche Publikationen zum Thema Wasserwissenschaften und -technologie 

erstellt als die Vereinigten Staaten von Amerika und der Rest der Welt zusammen. Darüber 

hinaus ist die Union zusammen mit China und den Vereinigten Staaten von Amerika eine 

der führenden maritimen Volkswirtschaften. Den jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2018 

zufolge beschäftigten die etablierten Branchen der blauen Wirtschaft mehr als 5 Millionen 

Menschen in der Union, erwirtschafteten einen Umsatz von 750 Mrd. EUR und erzielten 

eine Bruttowertschöpfung von 218 Mrd. EUR. Es sind jedoch eine eindeutige 

Aufsplitterung der Anstrengungen und fehlende Verknüpfungen zwischen Bildungs-, 

Forschungs- und Innovationstätigkeiten zu verzeichnen. So arbeiten beispielsweise weniger 

als 20 % der Forschungs- und Entwicklungsorganisationen im Bereich der 

Wasserwissenschaften wirksam mit Branchen oder Unternehmen zusammen.  
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Neu entstehende innovative Branchen (wie Biotechnologie und Offshore-

Energieerzeugung) eröffnen neue Marktchancen für neue Technologien und neue 

Unternehmen und Möglichkeiten zur Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze. Diese 

Branchen und der technologische Wandel der traditionelleren meeresbezogenen Branchen 

erfordern interdisziplinäre Ansätze und neue Bildungsformen über Fachgebietsgrenzen 

hinweg. Insbesondere die akademischen Programme sind tendenziell recht breit angelegt, 

während in den Branchen spezifische Kenntnisse und Fähigkeiten benötigt werden. 

Darüber hinaus decken die Lehrpläne in Bereichen wie Ingenieurwesen, Stadtplanung und 

Architektur Fragen im Zusammenhang mit Ökologie, Meerestechnik und 

Wasserbewirtschaftung nicht ausreichend ab.  
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Die Einrichtung einer KIC WMM soll einen echten Beitrag zur Stärkung der 

Innovationssysteme und zur Förderung der Zusammenarbeit im gesamten Wissensdreieck 

leisten, um die Einführung neuer Technologien und Konzepte zu beschleunigen und die 

Entwicklung nachhaltigerer Produkte und Methoden, insbesondere in Bezug auf 

Fanggeräte, zu fördern. Die Schaffung einer gesamteuropäischen multidisziplinären 

Gemeinschaft von Partnern des Wissensdreiecks würde dazu beitragen, die Vision der 

blauen Wirtschaft zu fördern und die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der europäischen 

Meeresforschung und -technologie zu steigern. Eine solche Gemeinschaft würde dazu 

beitragen, innovative Projekte der blauen Wissenschaft und Technologie auf den Markt zu 

bringen, die Lösungen für dringende praktische Herausforderungen hinsichtlich 

Nachhaltigkeit bieten und nicht nur auf europäischer, sondern auch auf globaler Ebene zu 

einer „ökosystembasierten blauen Wirtschaft“ beitragen würden. Eine KIC WMM würde 

zu einer besseren Steuerung menschlicher Wechselwirkungen mit Wasser- und 

Meeresökosystemen führen, die unmittelbar zu einer nachhaltigen blauen Wirtschaft 

beitragen würde, die sich innerhalb ökologischer Grenzen entwickelt, insbesondere durch 

die Sicherstellung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der Meeresökosysteme. 
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III. Synergien und Komplementaritäten mit vorhandenen Initiativen 

Die KIC WMM schafft die größtmöglichen Synergien mit einschlägigen politischen 

Initiativen der Union sowie mit Horizont Europa und interagiert auf internationaler Ebene 

mit den einschlägigen Initiativen der Vereinten Nationen und den Nachhaltigkeitszielen, 

insbesondere SDG 6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung“, SDG 11 „Nachhaltige 

Städte und Gemeinden“, SDG 13 „Klimaschutz“ und SDG 14 „Leben unter Wasser“. 

Die KIC WMM wird an die Prioritäten angepasst, die in der Richtlinie (EU) 2020/2184 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1, der Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates2, der Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates3, der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates4, der Mitteilung der Kommission vom 10. Oktober 2007 über eine integrierte 

Meerespolitik für die Europäische Union und den internationalen Verpflichtungen 

festgelegt sind. Die KIC WMM wird einen Beitrag zu den im Rahmen des europäischen 

Grünen Deals festgelegten Prioritäten leisten, insbesondere zu der Strategie „Vom Hof auf 

den Tisch“, dem „Null-Schadstoff-Aktionsplan für Luft, Wasser und Boden“, den 

„Initiativen zur Steigerung und besseren Verwaltung der Kapazitäten der 

Binnenwasserstraßen“ und zu der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030. 

                                                
1  Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 

2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (ABl. L 435 vom 
23.12.2020, S. 1). 

2  Richtlinie 2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie) (ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19). 

3  Richtlinie 2014/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur 
Schaffung eines Rahmens für die maritime Raumplanung (ABl. L 257 vom 28.8.2014, 
S. 135). 

4  Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und 
des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22). 
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Durch einige regionale S3-Strategien wurden eine Reihe von Forschungs- und 

Innovationsstrategien mit Schwerpunkt auf der maritimen Wirtschaft und den sonstigen 

wasserbezogenen Branchen ermittelt und durch die Einbeziehung einer großen Bandbreite 

unternehmerischer Akteure neue Verbindungen zwischen lokalen Ressourcen, potenziellen 

Märkten und gesellschaftlichen Herausforderungen ausgelotet.  

Es muss für starke Komplementaritäten mit den Teilbereichen von Horizont Europa 

gesorgt werden, und es darf nicht zu Überschneidungen kommen, insbesondere mit 

(1) möglichen Projekten im Bereich „Gesunde Ozeane, Küsten- und 

Binnengewässer“; 

(2) einschlägigen europäischen Partnerschaften, insbesondere „Eine klimaneutrale, 

nachhaltige und produktive blaue Wirtschaft“, „Wiederherstellung der 

biologischen Vielfalt zum Schutz des Lebens auf der Erde“, „Water4All“, 

„Übergang zu sauberer Energie“, „Impulse für den städtischen Wandel“, 

„Lebensmittelsysteme“ und „Forschung und Innovation im Mittelmeerraum“ 

(Horizont 2020); 

(3) sämtlichen Clustern der Säule II „Globale Herausforderungen und industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas“; 

(4) Forschungsinfrastrukturen; und 

(5) dem EIC.  

Es muss auch für starke Komplementaritäten mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) 

und BlueInvest für die Übernahme vielversprechender Innovationen gesorgt werden, und 

Überschneidungen müssen vermieden werden.  
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IV. Schlussfolgerung 

Eine KIC WMM ist am besten geeignet, um die in diesem Anhang beschriebenen großen 

wirtschaftlichen, ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen. 

Diese KIC ist insbesondere erforderlich, um die Innovationssysteme in ganz Europa zu 

stärken, die mit Wasser zusammenhängenden Herausforderungen anzugehen, die nächste 

Generation von Innovatoren und Unternehmern zu schulen und innovative Lösungen für 

diese Herausforderungen zu finden und zu unterstützen.  

Die KIC WMM nimmt folgende Aufgaben wahr: 

(1) Verringerung der Fragmentierung der Innovationslandschaft in den Bereichen 

Wasser-, Meeres- und maritime Wirtschaftszweige durch Begünstigung der 

Schaffung von Innovationssystemen, in denen sich Akteure und Netzwerke 

branchen- und disziplinübergreifend auf Unionsebene sowie auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene zusammenfinden; 

(2) Förderung eines integrierten und multidisziplinären Ansatzes durch 

Zusammenarbeit zwischen Hochschuleinrichtungen, Forschungseinrichtungen, 

innovativen Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen und des dritten 

Sektors in der blauen Wirtschaft, um die Ziele der Union in Bezug auf den 

ökologischen und digitalen Wandel zu verwirklichen; 
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(3) Vernetzung von Akteuren und Verbünden auf Unionsebene sowie auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene, insbesondere durch Ermittlung der relevanten S3-

Strategien und weiterer regionaler Strategien, die Branchen der blauen Wirtschaft 

einschließen; 

(4) Ausbildung und Entwicklung einer neuen Generation von Innovatoren und 

Unternehmern in den Branchen der blauen Wirtschaft durch Vermittlung der 

unternehmerischen und technischen Kompetenzen, die für die nachhaltige und 

wettbewerbsfähige Entwicklung erforderlich sind;  

(5) Leisten eines Beitrags zur Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen, damit 

Ideen in neue technologische Entwicklungen und soziale Innovation umgesetzt 

werden, und Unterstützung ihrer Markteinführung, um die Lebensqualität zu 

verbessern und den Unionsbürgern Nutzen zu bringen; 

(6) Erzeugung von Synergieeffekten mit anderen europäischen Partnerschaften, 

Missionen, dem EIC, der EIB und BlueInvest, um Innovationen auszuweiten, 

anderen Branchen eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen und die 

Verbreitung auf dem Markt und die gesellschaftliche Akzeptanz innovativer 

Lösungen zu verstärken, und 

(7) Stärkung der Position der Union als globaler Akteur in den Bereichen 

Meereswissenschaft, Bewirtschaftung von Binnengewässern und Schutz und 

Wiederherstellung von Ökosystemen. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0128 
Katastrophenschutzverfahren der Union ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der 
Union (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2020)0220), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 196 Absatz 2 und Artikel 322 Absatz 1 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0160/2020), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses zu der vorgeschlagenen 
Rechtsgrundlage, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechnungshofs vom 28. September 20201, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 29. Oktober 20202, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 14. Oktober 
20203, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 17. Februar 2021 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 

                                                
1  ABl. C 385 vom 13.11.2020, S. 1. 
2  ABl. C 10 vom 11.1.2021, S. 66. 
3  ABl. C 440 vom 18.12.2020, S. 150. 
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Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf die Artikel 59 und 40 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Haushaltsausschusses, 

– unter Hinweis auf das Schreiben des Entwicklungsausschusses, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (A9‑0148/2020), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat, der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

                                                
1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 16. September 2020 angenommenen Abänderungen 

(Angenommene Texte P9_TA(2020)0218). 
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P9_TC1-COD(2020)0097 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 27. April 2021 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein 
Katastrophenschutzverfahren der Union 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 196 und Artikel 322 Absatz 1 Buchstabe a, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,  

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,  

nach Stellungnahme des Rechnungshofs3, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren4, 

                                                
1 ABl. C 10 vom 11.1.2021, S. 66. 
2 ABl. C 440 vom 18.12.2020, S. 150. 
3  ABl. C 385 vom 13.11.2020, S. 1. 
4  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Katastrophenschutzverfahren der Union (im Folgenden „Unionsverfahren“), das 

durch den Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1 

geregelt ist, stärkt die Zusammenarbeit zwischen der Union und den Mitgliedstaaten 

und erleichtert die Koordinierung im Bereich des Katastrophenschutzes mit dem 

Ziel, die Bewältigung von Naturkatastrophen und vom Menschen verursachter 

Katastrophen durch die Union zu verbessern. 

(2) Während die primäre Zuständigkeit ▌für Prävention, Vorsorge und Bewältigung bei 

Naturkatastrophen und vom Menschen verursachten Katastrophen bei den 

Mitgliedstaaten liegt, fördert das Unionsverfahren und insbesondere rescEU die 

Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über 

die Europäische Union. Das geschieht im Rahmen des Unionsverfahrens, indem 

die kollektive Reaktion der Union auf Naturkatastrophen und vom Menschen 

verursachte Katastrophen durch die Einrichtung einer Kapazitätsreserve gestärkt 

wird, die die bestehenden Kapazitäten der Mitgliedstaaten ergänzt, wenn die auf 

nationaler Ebene verfügbaren Kapazitäten nicht ausreichen, und somit eine 

wirksamere Vorsorge und Bewältigung ermöglicht, und indem die 

Katastrophenprävention und -vorsorge verbessert werden. Angemessene 

Finanzmittel sind erforderlich, um rescEU-Kapazitäten einzurichten, einzusetzen 

und zu betreiben sowie um den Europäischen Katastrophenschutz-Pool weiter 

auszubauen und zusätzliche Kosten decken zu können, die durch 

Anpassungszuschüsse und den Betrieb der für den Europäischen 

Katastrophenschutz-Pool bereitgehaltenen Kapazitäten entstehen. 

                                                
1 Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über ein Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L 347 
vom 20.12.2013, S. 924). 
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(3) Die beispiellosen Erfahrungen mit der COVID-19-Pandemie haben gezeigt, dass die 

▌Union und die Mitgliedstaaten besser darauf vorbereitet sein müssen, auf 

Notsituationen von großem Ausmaß zu reagieren, die mehrere Mitgliedstaaten 

gleichzeitig betreffen, und dass der bestehende Rechtsrahmen für die Bereiche 

Gesundheit und Katastrophenschutz gestärkt werden sollte. Die COVID-19-

Pandemie hat ferner aufgezeigt, wie die Folgen von Katastrophen für die 

menschliche Gesundheit, die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft 

verheerende Ausmaße annehmen können. Während der COVID-19-Pandemie 

konnte die Union auf der Grundlage der bestehenden Bestimmungen des 

Beschlusses Nr. 1313/2013/EU zügig Durchführungsbestimmungen zur 

Ausweitung der rescEU-Kapazitäten auf die Bevorratung von medizinischen 

Gegenmaßnahmen, einschließlich Impfstoffen und Therapeutika, und von 

medizinischer Ausrüstung für Intensivpflege, persönlichen Schutzausrüstungen 

und Labormaterial zum Zwecke der Vorbereitung auf und Bewältigung einer 

schwerwiegenden grenzüberschreitenden Gesundheitsgefahr erlassen. Um die 

Wirksamkeit von Vorsorge- und Bewältigungsmaßnahmen zu erhöhen, könnten 

neue Bestimmungen, die den derzeitigen Rechtsrahmen stärken, einschließlich 

dadurch, dass die Kommission in die Lage versetzt wird, unter bestimmten 

Bedingungen die erforderlichen rescEU-Kapazitäten direkt zu beschaffen, die Zeit 

bis zur Bereitstellung in Zukunft weiter verringern. Außerdem ist es wichtig, dass 

die Einsätze von rescEU gut mit den nationalen Katastrophenschutzbehörden 

koordiniert werden. 
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(4) Die Europäische Kommission wurde von den Mitgliedern des Europäischen Rates in 

ihrer Gemeinsamen Erklärung vom 26. März 2020 und vom Europäischen Parlament 

in seiner Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten Maßnahmen der EU 

zur Bekämpfung der COVID‑19-Pandemie und ihrer Folgen1 aufgefordert, 

Vorschläge für ein ehrgeizigeres und breiter gefächertes Krisenmanagementsystem 

in der Union vorzulegen.  

(5) Der Klimawandel führt zu einer Zunahme der Häufigkeit, Intensität und 

Komplexität von Naturkatastrophen innerhalb der Union und weltweit und damit 

zu dem Erfordernis eines hohen Maßes an Solidarität zwischen den Ländern. 

Naturkatastrophen wie etwa Waldbrände können zum Verlust von 

Menschenleben, Lebensgrundlagen und biologischer Vielfalt führen, die 

Freisetzung großer Mengen an CO2-Emissionen und eine Verringerung der CO2-

Absorptionskapazität der Erde verursachen, was den Klimawandel weiter 

verschärft. Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, dass die 

Katastrophenprävention, -vorsorge und -bewältigung gestärkt werden und dass das 

Unionsverfahren – auch während der Übergangszeit von rescEU – ausreichende 

Kapazitäten umfasst, um bei Waldbränden und anderen klimabedingten 

Naturkatastrophen eingreifen zu können. 

                                                
1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht. 
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(6) Die Union setzt sich weiterhin für einen geschlechtersensiblen Katastrophenschutz 

ein, unter anderem durch das Vorgehen gegen spezifische Formen der 

Verwundbarkeit, und für einen Austausch über bewährte Verfahren in Bezug auf 

geschlechterspezifische Fragen, die sich während und unmittelbar nach 

Katastrophen ergeben, einschließlich der Unterstützung von Opfern 

geschlechterspezifischer Gewalt. 

(7) Auf der Grundlage der Grundsätze der Solidarität und der universellen 

Versorgung mit hochwertigen Gesundheitsdiensten und der zentralen Rolle der 

Union bei der Beschleunigung von Fortschritten bei der Bewältigung der globalen 

Herausforderungen im Gesundheitsbereich sollte mit dem Unionsverfahren zur 

Verbesserung der Präventions-, Vorsorge- und Bewältigungskapazität auch in 

Bezug auf medizinische Notfälle beigetragen werden. 

(8) Die Mitgliedstaaten werden unter vollständiger Achtung ihrer nationalen 

Strukturen aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Ersthelfer angemessen 

ausgestattet und auf die Reaktion auf Katastrophen vorbereitet sind. 

(9) Um die Zusammenarbeit bei der Bewältigung von Katastrophen zu verstärken, 

sollten die Verwaltungsverfahren nach Möglichkeit gestrafft werden, damit ein 

zügiges Eingreifen sichergestellt werden kann. 
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(10) Um auf Katastrophen, die mehrere Mitgliedstaaten betreffen, in Zukunft besser 

vorbereitet zu sein, sind dringend Maßnahmen zur Stärkung des Unionsverfahrens 

erforderlich. Durch die Stärkung des Unionsverfahrens sollten die Strategien und 

Fonds der Union ergänzt, nicht aber die durchgängige Berücksichtigung der 

Katastrophenresilienz in diesen Strategien und Fonds ersetzt werden. 

(11) Daten über durch Katastrophen verursachte Schäden (Schadensdaten) sind für 

eine solide Risikobewertung, die Entwicklung evidenzbasierter Szenarien 

potenzieller Katastrophen und die Durchführung wirksamer 

Risikomanagementmaßnahmen von entscheidender Bedeutung. Daher sollten die 

Mitgliedstaaten im Einklang mit den bereits im Rahmen internationaler 

Abkommen eingegangenen Verpflichtungen wie dem Sendai-Rahmen für 

Katastrophenvorsorge 2015–2030, dem im Rahmen des Rahmenübereinkommens 

der Vereinten Nationen über Klimaänderungen geschlossenen Übereinkommen 

von Paris1 und der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 

Entwicklung weiter an der Verbesserung der Erhebung von Schadensdaten 

arbeiten. 

                                                
1  ABl. L 282 vom 19.10.2016, S. 4. 
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(12) Zur Verbesserung der Resilienz und der Planung in den Bereichen 

Katastrophenprävention, -vorsorge und -bewältigung sollte die Union sich – 

unbeschadet der etablierten Koordinierungsmechanismen der Union und der 

Zuständigkeit der Mitgliedstaaten – weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den 

einschlägigen wissenschaftlichen Kreisen, den wichtigsten Wirtschaftsakteuren, den 

regionalen und lokalen Behörden und den in diesem Bereich tätigen 

Nichtregierungsorganisationen für Investitionen in die Katastrophenprävention 

über Grenzen hinweg und in allen Bereichen sowie für umfassende 

Risikomanagementkonzepte als Grundlage für Präventions- und 

Vorsorgemaßnahmen einsetzen, und dabei sowohl einen Mehrgefahren-Ansatz, einen 

ökosystembasierten Ansatz als auch die zu erwartenden Auswirkungen des 

Klimawandels berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollte die Kommission mit den 

Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um Unionsziele für Katastrophenresilienz im 

Bereich des Katastrophenschutzes als unverbindliche gemeinsame Ausgangsbasis 

zur Unterstützung von Präventions- und Vorsorgemaßnahmen bei Katastrophen 

mit schwerwiegenden Auswirkungen festzulegen und auszuarbeiten, die mehrere 

Länder betreffende, grenzüberschreitende Auswirkungen verursachen oder 

verursachen können (d.h. Auswirkungen auf mehrere Länder, unabhängig davon, 

ob sie eine gemeinsame Grenze haben oder nicht). Die Ziele der Union für 

Katastrophenresilienz sollten den unmittelbaren sozialen Folgen von Katastrophen 

und dem Erfordernis, kritische gesellschaftliche Funktionen sicherzustellen, 

Rechnung tragen. 
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(13) Regelmäßige Risikobewertungen und Analysen von Katastrophenszenarien auf 

nationaler und gegebenenfalls subnationaler Ebene sind von entscheidender 

Bedeutung, wenn es darum geht, Lücken in den Bereichen Prävention und 

Vorsorge aufzudecken und die Resilienz zu stärken, auch durch den Einsatz von 

Unionsmitteln. Derartige Risikobewertungen und Analysen von 

Katastrophenszenarien sollten Risiken speziell für die betroffene Region zum 

Schwerpunkt haben und gegebenenfalls die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit einschließen. 

(14) Bei der Ausarbeitung der Unionsziele für Katastrophenresilienz zur Unterstützung 

von Präventions- und Vorsorgemaßnahmen sollte den Folgen von Katastrophen 

für schutzbedürftige Gruppen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

(15) Die Rolle der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften bei der 

Katastrophenprävention und -bewältigung ist von großer Bedeutung, und 

gegebenenfalls werden ihre Kapazitäten in die im Rahmen des Beschlusses 

Nr. 1313/2013/EU durchgeführten Tätigkeiten einbezogen, um Überschneidungen 

möglichst gering zu halten und die Interoperabilität zu fördern. Daher ist auch 

eine kontinuierliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf lokaler und 

regionaler Ebene erforderlich, um gemeinsame Alarmsysteme für Soforteinsätze 

vor der Aktivierung des Unionsverfahrens zu entwickeln. In ähnlicher Weise und 

abhängig von den nationalen Strukturen ist es wichtig, das Erfordernis 

anzuerkennen, für die Gemeinden vor Ort technische Hilfe bei der Ausbildung 

bereitzustellen, um gegebenenfalls ihre Kapazitäten für die erste Bewältigung 

auszubauen. Es ist ferner von Bedeutung, die Öffentlichkeit über Erstmaßnahmen 

auf dem Laufenden zu halten. 
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(16) Das Unionsverfahren sollte weiterhin Synergien mit dem ▌Unionsrahmen für die 

Resilienz kritischer Einrichtungen nutzen. 

(17) Als täglich rund um die Uhr verfügbares Einsatzzentrum auf Unionsebene, das in der 

Lage ist, Einsätze bei verschiedenen Arten von Notfällen innerhalb und außerhalb 

der Union in Echtzeit zu verfolgen und zu unterstützen, sollte das Zentrum für die 

Koordination von Notfallmaßnahmen (Emergency Response Coordination Centre, 

im Folgenden „ERCC“) weiter gestärkt werden. Das sollte eine verstärkte 

Koordinierung des ERCC mit den nationalen ▌Katastrophenschutzbehörden der 

Mitgliedstaaten sowie mit anderen einschlägigen Einrichtungen der Union 

einschließen. Die Arbeit des ERCC wird durch wissenschaftliches Fachwissen 

unterstützt, das unter anderem von der Gemeinsamen Forschungsstelle der 

Europäischen Kommission bereitgestellt wird. 
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(18) Das Unionsverfahren sollte auf Weltrauminfrastrukturen der Union wie das 

Europäische Erdbeobachtungsprogramm (Copernicus), Galileo, das 

Weltraumlageerfassungssystem (SSA) und GOVSATCOM zurückgreifen, die 

wichtige Instrumente auf Unionsebene bereitstellen, um auf interne und externe 

Notfälle zu reagieren. Die Copernicus- Notfallmanagementsysteme unterstützen das 

ERCC in den verschiedenen Notfallphasen von Frühwarnung und Prävention bis hin 

zu Katastrophenbewältigung und Wiederaufbau. GOVSATCOM dient dazu, sichere 

Satellitenkommunikationskapazitäten bereitzustellen, die speziell auf die Bedürfnisse 

staatlicher Nutzer im Bereich des Notfallmanagements zugeschnitten sind. Galileo ist 

die erste globale Infrastruktur für satellitengestützte Navigation und Ortung, die 

speziell für zivile Zwecke in Europa und weltweit konzipiert wurde und auch in 

anderen Bereichen, wie Notfallmanagement, einschließlich Frühwarnmaßnahmen, 

genutzt werden kann. Zu den einschlägigen Diensten von Galileo gehört ein 

Notdienst, der über die Aussendung von Signalen Warnungen vor Naturkatastrophen 

oder von Menschen verursachten Katastrophen in bestimmten Gebieten verbreitet. 

Da dank dieses Notdiensts Leben gerettet werden können und die Koordinierung 

von Notfallmaßnahmen erleichtert wird, sollte den Mitgliedstaaten die Nutzung 

von Galileo nahegelegt werden. Entscheiden sie sich für dessen Nutzung, so sollten 

Mitgliedstaaten zur Validierung des Systems die nationalen Behörden ermitteln, die 

zur Nutzung dieses Notfalldienstes berechtigt sind, und diese Behörden der 

Kommission melden.  
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(19) Während der COVID-19-Pandemie wurde das Fehlen ausreichender Transport- 

und Logistikressourcen als wesentliches Hindernis bei der Fähigkeit der 

Mitgliedstaaten ermittelt, Hilfe zu leisten oder zu erhalten. Daher sollten die 

Transport- und Logistikressourcen als rescEU-Kapazitäten definiert werden. Um 

gleiche Bedingungen für die Umsetzung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden, um Transport- und Logistikressourcen als rescEU-Kapazitäten zu 

definieren, und um es ihr zu ermöglichen, solche Kapazitäten zu mieten, zu leasen 

oder anderweitig zu beschaffen, soweit das erforderlich ist, um Lücken im Bereich 

Transport und Logistik zu schließen. Diese Befugnisse sollten nach Maßgabe der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

ausgeübt werden. Um ferner über die operative Kapazität zu verfügen, die es ihr 

erlaubt, rasch auf Katastrophen von großem Ausmaß, die grenzüberschreitende 

Auswirkungen auf mehrere Länder verursachen oder verursachen können, oder auf 

Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit und schwerwiegenden Auswirkungen 

▌zu reagieren, sollte die Union in hinreichend begründeten dringenden Fällen und 

in Absprache mit den Mitgliedstaaten im Wege der Annahme sofort geltender 

Durchführungsrechtsakte nach dem Dringlichkeitsverfahren auch die Möglichkeit 

haben, materielle Mittel und notwendige Unterstützungsdienste, die als rescEU-

Kapazitäten definiert sind, zu erwerben, zu mieten, zu leasen oder anderweitig zu 

beschaffen, wenn diese Mittel und Dienste von den Mitgliedstaaten nicht 

unmittelbar zur Verfügung gestellt werden können. Das würde es der Union 

ermöglichen, unverzüglich auf Katastrophen ▌zu reagieren, die erhebliche 

Auswirkungen auf Menschenleben, Gesundheit, Umwelt, Eigentum und kulturelles 

Erbe haben könnten und gleichzeitig mehrere Mitgliedstaaten betreffen. Derartige 

materielle Mittel schließen Module, Teams und Kategorien von Experten aus und 

sollender Unterstützung von Mitgliedstaaten dienen, die durch Katastrophen 

überfordert sind.  

                                                
1  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch 
die Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=BES&code2=&gruppen=Link:Nr.%201313/2013/EU;Nr:1313;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=


 

 452 

(20) Um die bisherigen Erfahrungen mit vertrauenswürdigen Logistiknetzen, die von 

einschlägigen internationalen Organisationen innerhalb der Union verwaltet 

werden, wie z. B. den Hilfsdepots der Vereinten Nationen (Humanitarian 

Response Depots – UNHRD), bestmöglich zu nutzen, sollte die Kommission diese 

Netze berücksichtigen, wenn es darum geht, rescEU-Kapazitäten zu erwerben, zu 

mieten, zu leasen oder anderweitig zu beschaffen. Die einschlägigen Agenturen 

der Union sollten in Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem 

Unionsverfahren, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen, in angemessener 

Weise einbezogen und konsultiert werden. Es ist von besonderer Bedeutung, dass 

die Europäische Arzneimittel-Agentur und das Europäische Zentrum für die 

Prävention und die Kontrolle von Krankheiten gegebenenfalls konsultiert werden, 

wenn es um die Festlegung, Verwaltung und Verteilung von Kapazitäten geht, die 

für die Reaktion auf medizinische Notfälle bestimmt sind.  

(21) Von den Mitgliedstaaten erworbene, gemietete, geleaste oder anderweitig beschaffte 

rescEU-Kapazitäten sollten für nationale Zwecke genutzt werden können, jedoch 

nur, aber nur, wenn sie nicht für Bewältigungsmaßnahmen im Rahmen des 

Unionsverfahrens genutzt oder benötigt werden. 

(22) Bei Bedarf hat die Union ein Interesse daran, auf Notfälle in Drittstaatenn zu 

reagieren. Die rescEU-Kapazitäten werden zwar in erster Linie als Sicherheitsnetz 

innerhalb der Union eingerichtet, in hinreichend begründeten Fällen und unter 

Berücksichtigung humanitärer Grundsätze sollten sie aber auch außerhalb der Union 

eingesetzt werden können. Der Beschluss über die Entsendung sollte im Einklang 

mit den bestehenden Bestimmungen über die Beschlüsse über die Entsendung von 

rescEU-Kapazitäten gefasst werden. 

(23) Mit dem Unionsverfahren sollte eine angemessene geografische Verteilung von 

Reserven wie wesentlicher medizinischer Gegenmaßnahmen und persönlicher 

Schutzausrüstungen sichergestellt werden, insbesondere solcher, die bei der 

Reaktion auf Katastrophen mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit aber 

schwerwiegenden Auswirkungen zum Einsatz kommen, und zwar unter Nutzung 

von Synergieeffekten und in Komplementarität mit dem durch die Verordnung 
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(EU) 2021/ ... des Europäischen Parlaments und des Rates1+ eingerichteten 

Programm EU4Health, dem durch die Verordnung (EU) 2016/369 des Rates2 

eingerichteten Soforthilfeinstrument, der durch die Verordnung (EU) 2021/241 

des Europäischen Parlaments und des Rates3 eingerichteten Aufbau- und 

Resilienzfazilität und anderen Maßnahmen, Programmen und Fonds der Union, 

und erforderlichenfalls die Bevorratung der Mitgliedstaaten auf Unionsebene 

ergänzt werden. 

(24) Die COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist, sachdienliches Wissen 

systematisch in allen Phasen des Katastrophenrisikomanagementzyklus 

zusammenzutragen und auszutauschen. Diese Erkenntnis und die bisherigen 

Erfahrungen im Zuge der Entwicklung des Unions-Wissensnetzes für 

Katastrophenschutz deuten darauf hin, dass seine Rolle als Verarbeitungseinheit 

innerhalb des Unionsverfahrens weiter ausgefeilt werden sollte. 

(25) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Union über die erforderlichen 

Transport- und Logistikressourcen verfügt, damit sie auf jede Art von Notlage 

innerhalb und außerhalb der Union reagieren kann. Es ist von entscheidender 

Bedeutung, ▌zu gewährleisten, dass Unterstützung und Hilfe innerhalb der Union – 

aber auch in Drittstaaten und aus Drittstaatenn – rechtzeitig befördert und 

bereitgestellt werden. Daher sollten die betroffenen Länder in der Lage sein, Hilfe 

anzufordern, die nur aus Transport- und Logistikressourcen besteht.  

(26) In dem Beschluss Nr. 1313/2013/EU ist eine Finanzausstattung für das 

Unionsverfahren festgelegt, die den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne der 

Nummer 17 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 

zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die 

Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die 
                                                
1  Verordnung (EU) 2021/ ... des Europäischen Parlaments und des Rates vom ... zur 

Einrichtung eines Aktionsprogramms der Union im Bereich der Gesundheit 
(„EU4Health Programm“) für den Zeitraum 2021–2027 und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 282/2014 (ABl. L ...). 

+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument PE-CONS 69/20 (2020/0102(COD)) 
enthaltenen Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Verfasser, Name und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen.  

2  Verordnung (EU) 2016/369 des Rates vom 15. März 2016 über die Bereitstellung 
von Soforthilfe innerhalb der Union (ABl. L 70 vom 16.3.2016, S. 1). 

3  Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. 
Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität (ABl. L 57 vom 
18.2.2021, S. 17). 
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wirtschaftliche Haushaltsführung1 für die Finanzierung der Programmausgaben 

bis zum Ende des Haushaltszeitraums 2014–2020 darstellt. Diese Finanzausstattung 

sollte ab dem 1. Januar 2021, dem Zeitpunkt der Anwendung der Verordnung 

(EU, Euratom) 2020/2093 des Rates2 aktualisiert werden, um die in der genannten 

Verordnung vorgesehenen neuen Beträge widerzuspiegeln.  

(27) Gemäß der Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates3 zur Schaffung eines 

Aufbauinstruments der Europäischen Union und innerhalb der Grenzen der darin 

zugewiesenen Mittel sollten Aufbau- und Resilienzmaßnahmen im Rahmen des 

Unionsverfahrens durchgeführt werden, um den beispiellosen Auswirkungen der 

durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten Krise zu begegnen. Diese Maßnahmen 

sollten insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung der Krisenvorsorge der Union 

und zur Ermöglichung einer raschen und wirksamen Bewältigung durch die 

Union im Falle schwerer Notfälle, einschließlich Maßnahmen wie die Bevorratung 

grundlegender Güter und medizinischer Ausrüstung und den Erwerb der 

erforderlichen Infrastrukturen für eine rasche Krisenbewältigung, einschließen. 

Diese zusätzlichen Mittel sollten so eingesetzt werden, dass die Einhaltung der in der 

Verordnung (EU) 2020/2094 vorgesehenen Fristen gewährleistet ist.  

(28) Angesichts der großen Bedeutung, die der Bewältigung des Klimawandels 

entsprechend den Zusagen der Union zukommt, das Übereinkommen von Paris 

umzusetzen, und der Verpflichtung zur Verwirklichung der Ziele der Vereinten 

Nationen für nachhaltige Entwicklung sollten die Maßnahmen im Rahmen des 

Beschlusses Nr. 1313/2013/EU zur Erreichung des Gesamtziels beitragen, dass 

mindestens 30 % des Gesamtbetrags der Ausgaben im Rahmen des 

Unionshaushalts und des Aufbauinstruments der Europäischen Union zur 

Unterstützung der Klimaziele verwendet werden und dass im Jahr 2024 7,5 % und 

in den Jahren 2026 und 2027 10 % der Haushaltsmittel für Ausgaben für die 

biologische Vielfalt vorgesehen werden, wobei die bestehenden Überschneidungen 

zwischen den Klimaschutz- und Biodiversitätszielen berücksichtigt werden sollten. 

                                                
1  ABl. C 373, 20.12.2013, S.1. 
2  Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur 

Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027 (ABl. 
L 433 I vom 22.12.2020, S. 11). 

3  Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung 
eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur Unterstützung der 
Erholung nach der COVID-19-Krise (ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 23).  
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(29) In Anbetracht der Tatsache, dass die Entsendung von rescEU-Kapazitäten für 

Bewältigungsmaßnahmen im Rahmen des Unionsverfahrens einen erheblichen 

Unionsmehrwert bietet, da dadurch wirksame und schnelle Bewältigungsmaßnahmen 

für Menschen in Notsituationen gewährleistet werden können, sollten weitere 

Verpflichtungen in Bezug auf die Sichtbarkeit festgelegt werden, um den 

Unionsbürgern und den Medien Informationen zur Verfügung zu stellen und auch 

die Sichtbarkeit der Union zu stärken. Die nationalen Behörden sollten von der 

Kommission Kommunikationsleitlinien für spezifische Interventionen erhalten, 

damit die Öffentlichkeit angemessen über die Rolle der Union informiert wird. 

(30) In Anbetracht der jüngsten operativen Erfahrungen sollten zur weiteren Stärkung 

des Unionsverfahrens und insbesondere zur Vereinfachung des Verfahrens der 

zügigen Umsetzung von rescEU die Entwicklungskosten aller rescEU-Kapazitäten 

vollständig aus dem Unionshaushalt finanziert werden. 

(31) Zur Unterstützung der Mitgliedstaaten auch bei der Bereitstellung der Hilfe 

außerhalb der Union sollte der Europäische Katastrophenschutz-Pool weiter 

verstärkt werden, indem die operativen Kosten der bereitgehaltenen Kapazitäten in 

gleichem Maße kofinanziert werden, und zwar unabhängig davon, ob sie innerhalb 

oder außerhalb der Union eingesetzt werden. 
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(32) Um für Flexibilität bei der Unterstützung der Mitgliedstaaten mit Transport- und 

Logistikressourcen, insbesondere bei Katastrophen großen Ausmaßes, zu sorgen, 

sollte es möglich sein, den Transport von Fracht, logistischen Mitteln und 

Diensten, die als rescEU-Kapazitäten eingesetzt werden, innerhalb der Union oder 

aus Drittstaaten in die Union vollständig aus dem Unionshaushalt zu finanzieren. 

(33) Im Rahmen des Unionsverfahrens sollte – unter der Verantwortung der zuständigen 

nationalen Behörden – bei Umweltkatastrophen auch Transportunterstützung durch 

Anwendung des Verursacherprinzips gemäß Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und in Übereinstimmung mit der 

Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 ▌bereitgestellt 

werden. 

(34) Zur Stärkung der Flexibilität und um einen optimalen Haushaltsvollzug zu erreichen 

sollte die vorliegende Verordnung die indirekte Mittelverwaltung als eine Methode 

des Haushaltsvollzugs vorsehen, wenn das durch Art und Inhalt der jeweiligen 

Maßnahme gerechtfertigt ist.  

                                                
1 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 

2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 
(ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56). 
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(35) Gemäß Artikel 193 Absatz 2 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 (im Folgenden „Haushaltsordnung“) 

kann für eine bereits begonnene Maßnahme eine Finanzhilfe nur gewährt werden, 

wenn der Antragsteller nachweisen kann, dass die Maßnahme noch vor der 

Unterzeichnung einer Finanzhilfevereinbarung anlaufen musste. Kosten, die vor 

dem Zeitpunkt der Stellung des Finanzhilfeantrags entstanden sind, sind jedoch 

nicht förderfähig, es sei denn, es handelt sich um einen hinreichend begründeten 

Ausnahmefall. Damit jede Unterbrechung der Unterstützung durch die Union, die 

den Interessen der Union abträglich sein könnte, vermieden wird, sollte es möglich 

sein, im Finanzierungsbeschluss für einen begrenzten Zeitraum zu Beginn der 

Laufzeit des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027 – und nur für hinreichend 

begründete Ausnahmefälle – vorzusehen, dass Kosten für im Rahmen des 

Beschlusses Nr. 1313/2013/EU unterstützte, bereits begonnene Maßnahmen ab 

dem 1. Januar 2021 als förderfähig betrachtet werden, selbst wenn sie vor der 

Stellung des Finanzhilfeantrags entstanden sind. 

                                                
1  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, 
(EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 
und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).  
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(36) Um die Berechenbarkeit und die langfristige Wirksamkeit zu erhöhen, sollte die 

Kommission bei der Umsetzung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU Jahres- oder 

Mehrjahresarbeitsprogramme billigen, in denen die geplanten Zuweisungen 

angegeben sind. Das dürfte der Union zu mehr Flexibilität beim Haushaltsvollzug 

verhelfen und somit die Präventions- und Vorsorgemaßnahmen verbessern. Darüber 

hinaus sollten die veranschlagten künftigen Zuweisungen jährlich in dem 

Ausschuss, der die Kommission gemäß der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 

unterstützt, vorgestellt und erörtert werden 

(37) Die Kommission erstattet gemäß der Haushaltsordnung Bericht über den 

Haushaltsvollzug im Rahmen des Unionsverfahrens. 

(38) Auf den Beschluss Nr. 1313/2013/EU finden die vom Europäischen Parlament 

und vom Rat gemäß Artikel 322 AEUV erlassenen horizontalen 

Haushaltsvorschriften Anwendung. Diese Vorschriften sind in der 

Haushaltsordnung festgelegt und regeln insbesondere das Verfahren für die 

Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans durch Finanzhilfen, 

Auftragsvergabe, Preisgelder und indirekten Haushaltsvollzug sowie die Kontrolle 

der Verantwortung der Finanzakteure. Die auf der Grundlage von Artikel 322 

AEUV erlassenen Vorschriften enthalten zudem eine allgemeine 

Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union. 
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(39) Präventions- und Vorsorgemaßnahmen sind von wesentlicher Bedeutung, um die 

Resilienz der Union bei Naturkatastrophen und von Menschen verursachten 

Katastrophen zu erhöhen; das Auftreten, der Zeitpunkt und das Ausmaß von 

Katastrophen sind jedoch naturgemäß nicht vorhersehbar. Wie die jüngste COVID-

19-Krise gezeigt hat, können die für eine angemessene Bewältigung benötigten 

Finanzmittel von Jahr zu Jahr erheblich schwanken und sollten unverzüglich 

bereitgestellt werden. Um den Haushaltsgrundsatz der Vorhersehbarkeit mit der 

Notwendigkeit einer raschen Antwort auf einen neuen Bedarf in Einklang zu 

bringen, sollte die finanzielle Durchführung des Programms angepasst werden. 

Daher ist es angezeigt, zusätzlich zu der Übertragung von gemäß Artikel 12 Absatz 4 

der Haushaltsordnung genehmigten Mitteln die Übertragung nicht verwendeter 

Mittel zu gestatten, sofern diese Mittelübertragung auf das folgende Haushaltsjahr 

beschränkt ist und die Mittel ausschließlich für Bewältigungsmaßnahmen bestimmt 

sind. 
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(40) Gemäß der ▌Haushaltsordnung, der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 und den Verordnungen (EG, Euratom) 

Nr. 2988/952, (Euratom, EG) Nr. 2185/963 und (EU) 2017/19394 des Rates sind die 

finanziellen Interessen der Union durch verhältnismäßige Maßnahmen zu schützen, 

einschließlich Maßnahmen zur Prävention, Aufdeckung, Behebung und 

Untersuchung von Unregelmäßigkeiten, einschließlich Betrug, zur Einziehung 

entgangener, rechtsgrundlos gezahlter oder nicht widmungsgemäß verwendeter 

Mittel und gegebenenfalls zur Verhängung verwaltungsrechtlicher Sanktionen. 

Insbesondere ist das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gemäß den 

Verordnungen (Euratom, EG) Nr. 2185/96 und (EU, Euratom) Nr. 883/2013 befugt, 

administrative Untersuchungen einschließlich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort 

durchzuführen, um festzustellen, ob Betrug, Korruption oder eine sonstige 

rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

Gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 ist die Europäische Staatsanwaltschaft 

(EUStA) befugt, gegen die finanziellen Interessen der Union gerichtete Straftaten im 

Sinne der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates5 zu 

untersuchen und zu verfolgen. Nach der Haushaltsordnung ist jede Person oder 

Stelle, die Unionsmittel erhält, verpflichtet, uneingeschränkt am Schutz der 

finanziellen Interessen der Union mitzuwirken, der Kommission, dem OLAF, dem 

Rechnungshof und ▌– im Falle der Mitgliedstaaten, die gemäß der Verordnung 

                                                
1 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.). 

2 Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995 über den 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 312 
vom 23.12.1995, S. 1). 

3 Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

4 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

5 Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 
2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29). 
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(EU) 2017/1939 an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen– der EUStA die 

erforderlichen Rechte und den erforderlichen Zugang zu gewähren und 

sicherzustellen, dass an der Ausführung von Unionsmitteln beteiligten Dritten 

gleichwertige Rechte gewährt werden. Aus diesem Grund sollten Abkommen mit 

Drittstaaten und Gebieten sowie mit internationalen Organisationen und alle Verträge 

oder Vereinbarungen, die sich aus der Durchführung des Beschlusses Nr. 

1313/2013/EU ergeben, Bestimmungen enthalten, die die Kommission, den 

Rechnungshof, die EUStA und das OLAF ausdrücklich ermächtigen, solche 

Prüfungen sowie Kontrollen und Überprüfungen vor Ort gemäß ihren jeweiligen 

Befugnissen durchzuführen, und die sicherstellen, dass an der Ausführung von 

Unionsmitteln beteiligte Dritte gleichwertige Rechte gewähren.  

(41) Drittstaaten, die Mitglieder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sind, sind 

befugt, im Rahmen der durch das Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum1 (EWR) eingerichteten Zusammenarbeit an Programmen der Union 

teilzunehmen; gemäß dem EWR- Abkommen erfolgt die Durchführung der 

Programme auf der Grundlage eines Beschlusses, der gemäß dem Abkommen 

erlassen wurde. Drittstaaten dürfen auch auf der Grundlage anderer 

Rechtsinstrumente teilnehmen. In den Beschluss Nr. 1313/2013/EU sollte eine 

gesonderte Bestimmung aufgenommen werden, durch die von Drittstaaten verlangt 

wird, dem zuständigen Anweisungsbefugten, dem OLAF ▌und dem ▌Rechnungshof 

die Rechte und den Zugang zu gewähren, die sie zur umfassenden Ausübung ihrer 

jeweiligen Befugnisse benötigen.  

                                                
1 ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3. 
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▌ 

(42) Während der COVID-19-Pandemie wurden, um über funktionierende rescEU-

Kapazitäten zu verfügen und damit das Unionsverfahren wirksam auf die 

Bedürfnisse der Unionsbürger reagieren kann, zusätzliche finanzielle Mittel zur 

Finanzierung von Maßnahmen im Rahmen des Unionsverfahrens bereitgestellt. 

Es ist von Bedeutung, der Union die notwendige Flexibilität einzuräumen, damit 

sie wirksam auf den unvorhersehbaren Charakter von Katastrophen reagieren 

kann, und um gleichzeitig ein gewisses Maß an Berechenbarkeit bei der 

Verwirklichung der in dem Beschluss Nr. 1313/2013/EU festgelegten Ziele 

sicherzustellen. Bei der Verwirklichung dieser Ziele ist es wichtig, die erforderliche 

Ausgewogenheit sicherzustellen. Um die in Anhang I festgelegten Prozentsätze im 

Einklang mit den Prioritäten des Unionsverfahrens zu aktualisieren, sollte der 

Kommission die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte nach Artikel 290 AEUV 

anzunehmen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Experten, 

durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Experten der Mitgliedstaaten, 

und ihre Experten haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der 

Expertengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten 

Rechtsakte befasst sind.

                                                
1  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(43) Der Beschluss Nr. 1313/2013/EU sollte daher entsprechend geändert werden. 

(44) Um für die Kontinuität bei der Bereitstellung von Unterstützung in dem 

betreffenden Politikbereich zu sorgen und den Durchführungsbeginn ab dem 

Beginn der Laufzeit des Mehrjährigen Finanzrahmens 2021–2027 zu 

ermöglichen, sollte diese Verordnung umgehend in Kraft treten und rückwirkend 

ab dem 1. Januar gelten. — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Beschluss Nr. 1313/2013/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absätze 2 und 3 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der durch das Unionsverfahren gewährleistete Schutz gilt vor allem den 

Menschen, aber auch der Umwelt und dem Eigentum, einschließlich 

Kulturgütern, bei allen Arten von Naturkatastrophen und vom Menschen 

verursachten Katastrophen innerhalb oder außerhalb der Union, 

einschließlich bei den Folgen von Terroranschlägen, technischen, 

radiologischen und Umweltkatastrophen, Meeresverschmutzung, 

hydrogeologischer Instabilität oder akuten Krisen im Gesundheitsbereich. 

Im Falle der Folgen von Terroranschlägen oder radiologischen 

Katastrophen kann das Unionsverfahren lediglich Vorsorge- und 

Bewältigungsmaßnahmen abdecken. 

(3) Das Unionsverfahren fördert die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten 

durch praktische Zusammenarbeit und Koordinierung, berührt dabei aber 

nicht die primäre Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für den Schutz von 

Menschen, der Umwelt und des Eigentums, einschließlich Kulturgütern, in 

ihrem Hoheitsgebiet im Falle von Katastrophen sowie für die Ausstattung 

ihrer Katastrophenmanagementsysteme mit ausreichenden Kapazitäten, 

damit sie Katastrophen von einer Art und Größenordnung, mit denen nach 

vernünftigem Ermessen zu rechnen ist und auf die eine entsprechende 

Vorbereitung erfolgen kann, vorbeugen und angemessen und konsequent 

darauf reagieren können.“ 
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2. Artikel 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Erleichterung der Ergreifung rascher und wirksamer 

Bewältigungsmaßnahmen, wenn eine Katastrophe eingetreten ist oder 

einzutreten droht, einschließlich Maßnahmen zur Minderung der 

unmittelbaren Folgen einer Katastrophe, sowie Aufforderung der 

Mitgliedstaaten, auf die Beseitigung bürokratischer Hindernisse 

hinzuwirken;“ 

b) ▌Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Fortschritte bei der Erhöhung der Einsatzbereitschaft bei 

Katastrophen, gemessen am Umfang der Bewältigungskapazitäten im 

Europäischen Katastrophenschutz-Pool im Verhältnis zu den 

Kapazitätszielen nach Artikel 11, der Zahl der im Gemeinsamen 

Kommunikations- und Informationssystem für Notfälle (Common 

Emergency Communication and Information System, 

CECIS),registrierten Module und der Zahl der zur Hilfeleistung in 

Überforderungssituationen eingerichteten rescEU-Kapazitäten;“ 
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3. In Artikel 4 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„(4a) „Unionsziele für Katastrophenresilienz“ unverbindliche Ziele, die im 

Bereich des Katastrophenschutzes zur Unterstützung von Präventions- und 

Vorsorgemaßnahmen festgelegt werden, um die Fähigkeit der Union und 

ihrer Mitgliedstaaten zu verbessern, den Auswirkungen einer Katastrophe 

standzuhalten, die mehrere Länder betreffende, grenzüberschreitende 

Auswirkungen verursacht oder verursachen kann;“ 

4. Artikel 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) sie erstellt und aktualisiert regelmäßig eine sektorübergreifende 

Übersicht über die Risiken für Naturkatastrophen oder vom Menschen 

verursachte Katastrophen in der Union sowie eine sektorübergreifende 

Kartierung dieser Risiken, darunter Risiken für Katastrophen, die 

mehrere Staaten betreffende, grenzüberschreitende Auswirkungen 

haben oder haben können, indem dabei ein kohärenter Ansatz für die 

verschiedenen Politikbereiche verfolgt wird, die sich möglicherweise 

mit Katastrophenprävention befassen oder darauf auswirken, unter 

Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen des Klimawandels;“ 

b) Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) sie berichtet dem Europäischen Parlament und dem Rat regelmäßig 

innerhalb der Fristen des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe d über die 

Fortschritte bei der Umsetzung des Artikels 6;“ 
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5. Artikel 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

i) Buchstabe c erhält folgende Fassung 

„c) sie entwickeln und verfeinern weiter die 

Katastrophenrisikomanagementplanung auf nationaler oder 

geeigneter subnationaler Ebene, auch bei der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, unter Berücksichtigung 

der in Absatz 5 genannten Unionsziele der Katastrophenresilienz, 

sobald diese festgelegt wurden, und der Risiken im 

Zusammenhang mit Katastrophen, die mehrere Saaten 

betreffende, grenzüberschreitende Auswirkungen haben oder 

haben können;“ 

ii) Buchstaben d und e erhalten folgende Fassung: 

„d) sie stellen der Kommission eine Zusammenfassung der 

relevanten Elemente der Bewertungen gemäß Buchstaben a 

und b zur Verfügung, wobei sie den Schwerpunkt auf die 

zentralen Risiken legen. Die Mitgliedstaaten beschreiben 

prioritäre Präventions- und Vorsorgemaßnahmen in Bezug auf 

zentrale Risiken mit grenzüberschreitenden Auswirkungen und 

Risiken in Verbindung mit Katastrophen, die 

grenzüberschreitende Auswirkungen auf mehrere Staaten haben 

oder haben können, sowie gegebenenfalls Risiken mit geringer 

Eintrittswahrscheinlichkeit, aber schwerwiegenden 

Auswirkungen. Sie stellen der Kommission diese 

Zusammenfassung spätestens am 31. Dezember 2020 und danach 

alle drei Jahre – und wann immer es zu bedeutenden 

Änderungen kommt – zur Verfügung; 
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e) sie nehmen freiwillig an gegenseitigen Begutachtungen zur Bewertung 

ihrer Risikomanagementfähigkeit teil; 

f) sie verbessern im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen die 

Erhebung von Daten über Katastrophenschäden auf nationaler oder 

geeigneter subnationaler Ebene, um die faktengestützte Erstellung von 

Szenarien gemäß Artikel 10 Absatz 1 und die Ermittlung von Lücken 

bei Katastrophenbewältigungskapazitäten sicherzustellen.“ 

b) Folgender Absatz ▌wird angefügt: 

„(5) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

Unionsziele für Katastrophenresilienz im Bereich des 

Katastrophenschutzes fest und arbeitet diese Ziele aus, und sie nimmt 

Empfehlungen zur Festlegung dieser Ziele als unverbindliche 

gemeinsame Ausgangsbasis zur Unterstützung von Präventions- und 

Vorsorgemaßnahmen bei Katastrophen, die grenzüberschreitende 

Auswirkungen auf mehrere Länder haben oder haben können, an. 

Diese Ziele stützen sich auf aktuelle und vorausschauende Szenarien, 

einschließlich der Auswirkungen des Klimawandels auf das 

Katastrophenrisiko, der Daten über vergangene Ereignisse und 

sektorübergreifender Folgenabschätzungen unter besonderer 

Berücksichtigung schutzbedürftiger Gruppen. Bei der Ausarbeitung von 

Unionszielen für Katastrophenresilienz berücksichtigt die Kommission 

wiederkehrende Katastrophen, die die Mitgliedstaaten heimsuchen, 

und schlägt den Mitgliedstaaten vor, konkrete Maßnahmen zu 

ergreifen, darunter alle Maßnahmen, die unter Inanspruchnahme von 

Unionsmitteln umzusetzen sind, um die Resilienz gegenüber solcher 

Katastrophen zu stärken.“ 
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6. Die Artikel 7 und 8 erhalten folgende Fassung: 

„Artikel 7 

Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen 

(1) Es wird ein Zentrum für die Koordination von Notfallmaßnahmen (Emergency 

Response Coordination Centre, im Folgenden „ERCC“) eingerichtet. Das 

ERCC ist rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche einsatzbereit und steht 

den Mitgliedstaaten und der Kommission für die Verfolgung der Ziele des 

Unionsverfahrens zur Verfügung.  

Insbesondere koordiniert, überwacht und unterstützt das ERCC in Echtzeit die 

Notfallmaßnahmen auf Unionsebene. Das ERCC arbeitet in engem Kontakt mit 

den nationalen ▌Katastrophenschutzbehörden und den einschlägigen 

Einrichtungen der Union, um bei dem Katastrophenmanagement einen 

sektorübergreifenden Ansatz zu fördern. 

(2) Das ERCC hat Zugang zu operativen Kapazitäten sowie zu Analyse-, 

Überwachungs-, Informationsmanagement- und Kommunikationskapazitäten, 

um auf ein breites Spektrum von Notfällen innerhalb und außerhalb der Union 

zu reagieren.  
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Artikel 8 

Allgemeine Vorsorgemaßnahmen der Kommission 

(1) Die Kommission trifft folgende Vorsorgemaßnahmen: 

a) Verwaltung des ERCC; 

b) Verwaltung des CECIS, das eine wirksame Kommunikation und den 

Informationsaustausch zwischen dem ERCC und den Kontaktstellen 

der Mitgliedstaaten ermöglicht; 

▌c) Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten, um  

i) transnationale Detektions- und Frühwarnsysteme von 

Unionsinteresse zu entwickeln, damit die unmittelbaren 

Auswirkungen von Katastrophen eingedämmt werden; 

ii) bestehende transnationale Detektions- und Frühwarnsysteme auf 

der Grundlage eines Mehrgefahren-Ansatzes und zur Verringerung 

der Reaktionszeit im Katastrophenfall besser zu integrieren; 

iii) die Lageeinschätzungs- und Lageanalysekapazität 

aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln; 
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iv) Katastrophen und gegebenenfalls Auswirkungen des Klimawandels 

zu beobachten und auf der Grundlage wissenschaftlicher 

Erkenntnisse darüber zu beraten;  

v) wissenschaftliche Informationen in operative Informationen 

umzusetzen;  

vi) europäische wissenschaftliche Partnerschaften zur Beobachtung 

natürlicher und vom Menschen verursachter Gefahren zu schaffen, 

zu pflegen und zu entwickeln, die wiederum die Verknüpfungen 

der nationalen Frühwarn- und Alarmsysteme und die Verbindung 

dieser Systeme mit dem ERCC und dem CECIS fördern sollten;  

vii) die Bemühungen der Mitgliedstaaten und der entsprechend 

beauftragten internationalen Organisationen bei der 

Weiterentwicklung ihrer Frühwarnsysteme durch wissenschaftliche 

Erkenntnisse, innovative Technologien und Fachwissen zu 

unterstützen, auch durch das in Artikel 13 genannte Unions-

Wissensnetz für Katastrophenschutz; 
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d) Schaffung und Verwaltung der Fähigkeit zur Mobilisierung und 

Entsendung von Expertenteams, die den Auftrag haben, 

i) den in dem hilfeersuchenden Mitgliedstaat oder Drittstaat 

bestehenden Bedarf zu bewerten, der im Rahmen des 

Unionsverfahrens möglicherweise bewältigt werden kann, 

ii) bei Bedarf die Koordinierung der Katastrophenbewältigungshilfe 

vor Ort zu erleichtern und die Verbindung mit den zuständigen 

Behörden des hilfeersuchenden Mitgliedstaates oder Drittstaats 

herzustellen und 

iii) den hilfeersuchenden Mitgliedstaat oder Drittstaat durch 

Fachwissen über Präventions-, Vorsorge- oder 

Bewältigungsmaßnahmen zu unterstützen; 

e) Schaffung und Aufrechterhaltung der Fähigkeit zur Leistung von 

logistischer Unterstützung für die in Buchstabe d genannten 

Expertenteams; 
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f) Aufbau und Aufrechterhaltung eines Netzwerks ausgebildeter 

Experten der Mitgliedstaaten, die kurzfristig zur Verfügung stehen, um 

das ERCC bei der Beobachtung von Informationen und der 

Erleichterung der Koordinierung zu unterstützen; 

g) Erleichterung der Koordinierung der Vorabverlegung von 

Katastrophenbewältigungskapazitäten der Mitgliedstaaten innerhalb 

der Union; 

h) Unterstützung der Anstrengungen zur Verbesserung der 

Interoperabilität der Module und sonstiger Bewältigungskapazitäten, 

wobei den bewährten Vorgehensweisen auf Ebene der Mitgliedstaaten 

und auf internationaler Ebene Rechnung getragen wird; 

i) Durchführung – im Rahmen ihrer Zuständigkeiten – der 

erforderlichen Maßnahmen zur Erleichterung der Unterstützung durch 

den Gastgeberstaat, einschließlich der Entwicklung und Aktualisierung 

von Leitlinien zur Unterstützung durch den Gastgeberstaat in 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten anhand der bei den Einsätzen 

gesammelten Erfahrungen; 

j) Unterstützung der Aufstellung von Programmen für die freiwillige 

gegenseitige Begutachtung der Vorsorgestrategien der Mitgliedstaaten 

auf der Grundlage vorab festgelegter Kriterien, die die Abfassung von 

Empfehlungen zur Erhöhung des Maßes an Vorsorge der Union 

ermöglichen; 
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k) Durchführung – in enger Abstimmung mit den Mitgliedstaaten – 

zusätzlicher notwendiger unterstützender und ergänzender 

Vorsorgemaßnahmen, damit das in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b 

genannte Ziel erreicht werden kann, und 

l) Unterstützung der Mitgliedstaaten auf deren Ersuchen für den Fall, 

dass sich in ihrem Hoheitsgebiet Katastrophen ereignen, indem die 

Möglichkeit geboten wird, europäische wissenschaftliche 

Partnerschaften für gezielte wissenschaftliche Analysen zu nutzen. Die 

daraus hervorgehenden Analysen können mit Zustimmung der 

betroffenen Mitgliedstaaten über das CECIS ausgetauscht werden. 

(2) Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats, eines Drittstaats oder der Vereinten 

Nationen oder ihrer Einrichtungen kann die Kommission ein Expertenteam 

entsenden, um vor Ort Beratung über Vorsorgemaßnahmen zu leisten.“ 
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7. In Artikel 9 wird folgender Absatz angefügt: 

„(10) Werden durch Galileo, Copernicus, GovSatCom oder andere Komponenten des 

mit der Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments und des 

Rates*+ eingerichteten Weltraumprogramms Notfalldienste bereitgestellt‚ so 

kann jeder Mitgliedstaat beschließen, sie zu nutzen.  

Beschließt ein Mitgliedstaat die Nutzung der in Unterabsatz 1 genannten von 

Galileo bereitgestellt Notfalldienste, so bestimmt er die nationalen Behörden, 

die zur Nutzung dieses Notfalldienstes berechtigt sind, und meldet diese der 

Kommission.“ 

_____________________ 

* Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Aufstellung des Weltraumprogramms der Union und der Agentur der 

Europäischen Union für das Weltraumprogramm und zur Aufhebung der 

Verordnungen (EU) Nr. 912/2010, (EU) Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 377/2014 

sowie des Beschlusses Nr. 541/2014/EU. 

                                                
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument 2018/0236(COD) enthaltenen Verordnung 

in den Text sowie Nummer, Datum, Verfasser, Name und Amtsblattfundstelle dieser 
Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 
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8. Artikel 10 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 10 

Erstellung von Szenarien und Katastrophenmanagementplanung 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um die 

sektorübergreifende Katastrophenrisikomanagementplanung auf 

Unionsebene sowohl für Naturkatastrophen als auch für vom Menschen 

verursachte Katastrophen, die grenzüberschreitende Auswirkungen auf 

mehrere Länder haben oder haben können, einschließlich der negativen 

Auswirkungen des Klimawandels, zu verbessern. Die Planung umfasst, unter 

Berücksichtigung der Arbeit im Zusammenhang mit den Unionszielen für 

Katastrophenresilienz gemäß Artikel 6 Absatz 5 und der Arbeit des Unions-

Wissensnetzes für Katastrophenschutz gemäß Artikel 13, die Erstellung von 

Szenarien zur Katastrophenprävention, -vorsorge und -bewältigung auf 

Unionsebene auf der Grundlage 

i) der Risikobewertungen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a, 

ii) der Übersicht über die Risiken gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c,  
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iii) der Bewertung der Risikomanagementfähigkeit durch die 

Mitgliedstaaten gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b,  

iv) der verfügbaren Daten über Katastrophenschäden gemäß Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe f,  

v) des freiwilligen Austauschs bestehender Informationen über die 

Katastrophenrisikomanagementplanung auf nationaler oder geeigneter 

subnationaler Ebene, 

vi) der Kartierung von Einsatzmitteln und 

vii)  der Entwicklung von Plänen für die Entsendung von 

Bewältigungskapazitäten. 

(2) Bei der ▌Planung von Bewältigungsmaßnahmen bei humanitären Krisen 

außerhalb der Union ermitteln und fördern die Kommission und die 

Mitgliedstaaten Synergien zwischen der Katastrophenschutzhilfe und der von 

der Union und den Mitgliedstaaten finanzierten humanitären Hilfe.“ 
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9. Artikel 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission legt auf Grundlage der ermittelten Risiken, der 

Gesamtkapazitäten, der Lücken und einer etwaig bestehenden Erstellung von 

Szenarien gemäß Artikel 10 Absatz 1 ▌im Wege von 

Durchführungsrechtsakten ▌fest, welche und wie viele Schlüsselkapazitäten 

für den Europäischen Katastrophenschutz-Pool benötigt werden (im Folgenden 

„Kapazitätsziele“). Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 33 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen.  

Die Kommission überwacht in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die 

Fortschritte bei der Verwirklichung der durch die Durchführungsrechtsakte 

gemäß Unterabsatz 1 dieses Absatzes festgelegten Kapazitätsziele und ermittelt 

potenziell signifikante Lücken bei den Bewältigungskapazitäten in dem 

Europäischen Katastrophenschutz-Pool. Wurden potenziell signifikante Lücken 

ermittelt, so prüft die Kommission, ob den Mitgliedstaaten die erforderlichen 

Kapazitäten außerhalb des Europäischen Katastrophenschutz-Pools zur 

Verfügung stehen. Die Kommission regt die Mitgliedstaaten dazu an, 

signifikante Lücken bei den Bewältigungskapazitäten des Europäischen 

Katastrophenschutz-Pools zu beseitigen. Sie kann die Mitgliedstaaten dabei 

nach Maßgabe des Artikels 20, des Artikels 21 Absatz 1 Buchstabe i und des 

Artikels 21 Absatz 2 unterstützen.“ 
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10. In Artikel 12 erhalten die Absätze 2 und 3 ▌folgende Fassung: 

„(2) Unter anderem auf der Grundlage einer etwaig bestehenden Erstellung von 

Szenarien gemäß Artikel 10 Absatz 1 und unter Berücksichtigung sowohl 

ermittelter und neu entstehender Risiken als auch der Gesamtkapazitäten und 

Lücken auf Unionsebene, insbesondere in den Bereichen der 

Waldbrandbekämpfung aus der Luft, der Bewältigung chemischer, 

biologischer, radiologischer und nuklearer Vorfälle, der medizinischen 

Notfallbewältigung sowie in den Bereichen Transport und Logistik, legt die 

Kommission im Wege von Durchführungsrechtsakten ▌fest, welche 

Kapazitäten rescEU umfassen soll. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. Die 

Kommission aktualisiert regelmäßig die Informationen über Art und 

Umfang der rescEU-Kapazitäten und stellt diese Informationen dem 

Europäischen Parlament und dem Rat unmittelbar zur Verfügung. 

(3) Die rescEU-Kapazitäten werden durch die ▌Mitgliedstaaten erworben, 

gemietet, geleast ▌oder anderweitig beschafft. 
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(3a) Die - im Wege von Durchführungsrechtsakten, die nach dem Prüfverfahren 

gemäß Artikel 33 Absatz 2 erlassen werden, festgelegten - rescEU-

Kapazitäten können von der Kommission gemietet, geleast oder anderweitig 

beschafft werden, soweit das erforderlich ist, um Lücken im Bereich Verkehr 

und Logistik zu schließen.  

(3b) In hinreichend begründeten dringenden Fällen kann die Kommission 

Kapazitäten, die im Wege von - nach dem in Artikel 33 Absatz 3 genannten 

Dringlichkeitsverfahren erlassenen - Durchführungsrechtsakten festgelegt 

wurden, erwerben, mieten, leasen oder anderweitig beschaffen. Mit diesen 

Durchführungsrechtsakten 

i) wird die erforderliche Art und Menge der materiellen Mittel und 

jeglicher für deren Einsatz notwendiger Unterstützungsdienste 

festgelegt, die bereits als rescEU-Kapazitäten definiert sind, und/oder 

ii) werden zusätzliche materielle Mittel und jegliche für deren Einsatz 

notwendige Unterstützungsdienste als rescEU-Kapazitäten definiert 

und wird die erforderliche Art und Menge dieser Kapazitäten 

festgelegt. 
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(3c) Werden rescEU-Kapazitäten ▌durch die Kommission ▌erworben, gemietet, 

geleast ▌oder anderweitig beschafft, so findet die Haushaltsordnung der 

Union▌ Anwendung. Werden rescEU-Kapazitäten von den Mitgliedstaaten 

erworben, gemietet, geleast oder anderweitig beschafft, so kann die 

Kommission den Mitgliedstaaten direkte Finanzhilfen ohne Aufforderung zur 

Einreichung von Vorschlägen gewähren. Die Kommission und alle 

Mitgliedstaaten, die es wünschen, können sich an einem gemäß Artikel 165 der 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates* (im Folgenden „Haushaltsordnung“) durchgeführten gemeinsamen 

Auftragsvergabeverfahren für den Erwerb von rescEU-Kapazitäten beteiligen. 

Die rescEU-Kapazitäten werden von den Mitgliedstaaten betrieben, die diese 

Kapazitäten erwerben, mieten, leasen oder anderweitig beschaffen. ▌ 

▌ 

________________ 

* Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 

Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 

1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, 

(EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 

283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1)." 
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11. Artikel 13 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 13 

Unions-Wissensnetz für Katastrophenschutz 

(1) Die Kommission richtet ein Unions-Wissensnetz für Katastrophenschutz (im 

Folgenden „Netz“) ein, um auf der Grundlage eines Mehrgefahren-Ansatzes 

Wissen und Informationen, die für das Unionsverfahren relevant sind, 

zusammenführen, zu verarbeiten und zu verbreiten, wobei einschlägige 

Akteure des Zivil- und Katastrophenschutzes, Exzellenzzentren, 

Hochschulen und Forschende einbezogen werden. 

Mit Hilfe des Netzes berücksichtigt die Kommission auf gebührende Weise 

das Fachwissen, das in den Mitgliedstaaten, auf Unionsebene, auf der Ebene 

anderer internationaler Organisationen und Stellen, auf der Ebene von 

Drittländern und auf der Ebene von Organisationen, die vor Ort tätig sind, 

zur Verfügung steht.  

Die Kommission und die Mitgliedstaaten fördern eine ausgewogene 

Beteiligung von Frauen und Männern an der Einrichtung und der 

Funktionsweise des Netzes. 
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Mit Hilfe des Netzes unterstützt die Kommission die Kohärenz der Planungs- 

und Entscheidungsprozesse, indem sie den kontinuierlichen Austausch von 

Wissen und Informationen in allen Tätigkeitsbereichen im Rahmen des 

Unionsverfahrens erleichtert. 

Zu diesem Zweck sorgt die Kommission mit Hilfe des Netzes für Folgendes: 

a) Einrichtung und Verwaltung eines Ausbildungs- und 

Übungsprogramms für Akteure des Zivil- und Katastrophenschutzes in 

den Bereichen Katastrophenprävention, -vorsorge und -bewältigung. 

Das Programm konzentriert sich auf - und regt an - den Austausch 

bewährter Verfahren im Bereich Katastrophenschutz und 

Katastrophenmanagement – auch im Zusammenhang mit 

Katastrophen, die durch den Klimawandel entstehen –, und umfasst 

auch gemeinsame Lehrgänge sowie ein System für den Austausch von 

Fachwissen im Bereich des Katastrophenmanagements, wozu unter 

anderem auch der Austausch von Fachkräften und erfahrenen 

Freiwilligen und die Entsendung von Experten aus den Mitgliedstaaten 

zählt.  

Das Ausbildungs- und Schulungsprogramm zielt darauf ab, die 

Koordinierung, Kompatibilität und Komplementarität der in den 

Artikeln 9, 11 und 12 genannten Kapazitäten zu verstärken und die 

Kompetenz der in Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben d und f genannten 

Experten zu verbessern; 
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b) Einrichtung und Verwaltung eines Programms zur Auswertung der 

Erkenntnisse aus den im Rahmen des Unionsverfahrens 

durchgeführten Katastrophenschutzmaßnahmen, einschließlich der 

Aspekte des gesamten Katastrophenmanagement-Zyklus, um eine 

breite Basis für Lernprozesse und die Entwicklung von Fachwissen zu 

schaffen. Das Programm umfasst Folgendes:  

i) Beobachtung, Analyse und Bewertung aller einschlägigen 

Katastrophenschutzmaßnahmen im Rahmen des 

Unionsverfahrens; 

ii) Förderung der Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse, um 

eine erfahrungsgestützte Grundlage für die Entwicklung von 

Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenmanagement-Zyklus 

zu erhalten, und  

iii) Entwicklung von Methoden und Instrumenten für das Sammeln, 

die Analyse, die Förderung und die Umsetzung der gewonnenen 

Erkenntnisse.  

Das Programm umfasst gegebenenfalls auch die bei Einsätzen 

außerhalb der Union gewonnenen Erkenntnisse für die Nutzung von 

Wechselwirkungen und Synergien zwischen der im Rahmen des 

Unionsverfahrens geleisteten Hilfe und der humanitären Hilfe; 
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c) Förderung von Forschung und Innovation und Schaffung von 

Anreizen für die Einführung und den Einsatz relevanter neuer Ansätze 

oder Technologien oder beidem, die für das Unionsverfahren von 

Nutzen sind; 

d) Einrichtung und Pflege einer Online-Plattform für das Netz zur 

Unterstützung und Erleichterung der Durchführung der verschiedenen 

in den Buchstaben a, b und c genannten Aufgaben. 

(2) Bei der Durchführung der in Absatz 1 genannten Aufgaben trägt die 

Kommission insbesondere dem Bedarf und den Interessen der 

Mitgliedstaaten Rechnung, die ähnlichen Katastrophenrisiken ausgesetzt 

sind, sowie der Notwendigkeit, den Schutz der biologischen Vielfalt und des 

kulturellen Erbes zu stärken. 

(3) Die Kommission sorgt für stärkere Zusammenarbeit im Bereich der 

Ausbildung und fördert den Austausch von Wissen und Erfahrungen 

zwischen dem Netz, internationalen Organisationen und Drittstaaten, um so 

insbesondere zur Einhaltung der internationalen Verpflichtungen, 

insbesondere der im Rahmen des Sendai-Rahmenwerks für 

Katastrophenvorsorge 2015–2030 beizutragen.“ 

12. Artikel 14 Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1)  Wenn in der Union eine Katastrophe eingetreten ist oder einzutreten droht, die 

grenzüberschreitende Auswirkungen auf mehrere Länder hat oder haben kann 

oder andere Mitgliedstaaten betrifft oder betreffen kann, so unterrichtet der 

Mitgliedstaat, in dem die Katastrophe eingetreten ist oder wahrscheinlich 

eintreten wird, unverzüglich die anderen möglicherweise betroffenen 

Mitgliedstaaten und, wenn die Auswirkungen potenziell erheblich sind, auch 

die Kommission.“ 
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13. Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) sie sammelt und analysiert in Zusammenarbeit mit dem betroffenen 

Mitgliedstaat gesicherte Informationen über die Lage, um ein gemeinsames 

Bewusstsein der Lage zu schaffen und die Reaktion darauf zu formulieren, 

und leitet diese Informationen direkt an die Mitgliedstaaten weiter;“ 

14. Artikel 17 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

„(1) Die Kommission kann ein Expertenteam auswählen, ernennen und entsenden, 

das aus Experten besteht, die 

a) auf Ersuchen um Bereitstellung von Fachwissen im Bereich der 

Prävention gemäß Artikel 5 Absatz 2, 

b) auf Ersuchen um Bereitstellung von Fachwissen im Bereich Vorsorge 

gemäß Artikel 8 Absatz 2, 

c) im Falle einer Katastrophe innerhalb der Union gemäß Artikel 15 

Absatz 5, 

d) im Falle einer Katastrophe außerhalb der Union gemäß Artikel 16 

Absatz 3 von den Mitgliedstaaten gestellt werden. 
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Experten der Kommission und anderer Dienste der Union können in das Team 

zu dessen Unterstützung und zur Erleichterung der Kontakte zum ERCC 

integriert werden. Von VN-Einrichtungen oder anderen internationalen 

Organisationen entsandte Experten können in das Team zur Intensivierung der 

Zusammenarbeit und zur Erleichterung gemeinsamer Bewertungen integriert 

werden. 

Aus Gründen der operativen Wirksamkeit kann die Kommission in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die Einbeziehung weiterer Experten 

durch deren Entsendung und fachliche, technische und wissenschaftliche 

Unterstützung sowie den Rückgriff auf wissenschaftliches, 

notfallmedizinisches und sektorspezifisches Expertenwissen erleichtern. 

(2) Für die Auswahl und Ernennung der Experten gilt das folgende Verfahren: 

a) Die Mitgliedstaaten benennen eigenverantwortlich Experten, die als 

Mitglieder von Expertenteams entsandt werden können; 
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b) die Kommission wählt die Experten und den Leiter dieser Teams auf der 

Grundlage ihrer Befähigung und Erfahrung aus, unter anderem anhand 

des Niveaus der auf das Unionsverfahren bezogenen absolvierten 

Ausbildung, der bisherigen Erfahrung mit Missionen im Rahmen des 

Unionsverfahrens und anderer internationaler Hilfseinsätze; die Auswahl 

erfolgt ferner auf der Grundlage anderer Kriterien, einschließlich 

Sprachkenntnissen, damit sichergestellt ist, dass das Team als Ganzes 

über die in einer konkreten Situation erforderlichen Fähigkeiten verfügt;  

c) die Kommission bestellt Experten und Teamleiter für eine Mission im 

Einvernehmen mit dem Mitgliedstaat, von dem sie benannt wurden. 

Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über gemäß Absatz 1 

bereitgestellte zusätzliche Expertenunterstützung.“ 

15. Artikel 18 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 18 

Transport und Ausrüstung 

(1) Im Falle einer innerhalb oder außerhalb der Union eintretenden Katastrophe 

kann die Kommission die Mitgliedstaaten beim Zugang zu Ausrüstungen oder 

Transport- und Logistikressourcen unterstützen durch  
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a) Weitergabe und Austausch von Informationen über Ausrüstungen und 

Transport- und Logistikressourcen, die von den Mitgliedstaaten 

bereitgestellt werden können, um die gemeinsame Nutzung dieser 

Ausrüstungen oder Transport- und Logistikressourcen zu erleichtern;  

b) Entwicklung von Kartenmaterial für die rasche Entsendung und 

Mobilisierung von Ressourcen, insbesondere unter Berücksichtigung 

der Besonderheiten grenzüberschreitender Regionen, im Falle 

grenzüberschreitender Risiken für mehrere Länder; 

c) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Ermittlung von Transport- und 

Logistikressourcen, die aus anderen Quellen, beispielsweise durch 

kommerzielle Unternehmen, zur Verfügung gestellt werden können, und 

Erleichterung ihres Zugangs zu diesen Ressourcen; oder  

d) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Ermittlung von Ausrüstungen, 

die aus anderen Quellen, beispielsweise durch kommerzielle 

Unternehmen, zur Verfügung gestellt werden können.  

(2) Die Kommission kann die von den Mitgliedstaaten bereitgestellten Transport- 

und Logistikressourcen durch die Bereitstellung zusätzlicher Ressourcen 

ergänzen, die zur raschen Katastrophenbewältigung erforderlich sind. 
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(3) Die von einem Mitgliedstaat oder einem Drittland erbetene Hilfe kann nur in 

Transport- und Logistikressourcen bestehen, die benötigt werden, um 

Katastrophen mit Hilfsgütern oder Ausrüstungen zu bewältigen, die der 

hilfeersuchende Mitgliedstaat oder das hilfeersuchende Drittland in einem 

Drittland beschafft hat.“ 

16. Artikel 19 wird wie folgt geändert: 

a) Folgender Absatz wird eingefügt:  

„(1a) Die Finanzausstattung für die Durchführung des Unionsverfahrens wird 

für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2027 auf 

1 263 000 000 EUR zu jeweiligen Preisen festgesetzt.“  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Mittel, die von Empfängern im Rahmen von 

Katastrophenbewältigungsmaßnahmen zurückgezahlt werden, gelten als 

zweckgebundene Einnahmen im Sinne des Artikels 21 Absatz 5 der 

Haushaltsordnung.“ 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

„(3) Aus den in den Absätzen 1 und 1a dieses Artikels und in Artikel 19a 

genannten Mitteln können auch Ausgaben für Maßnahmen wie 

Vorarbeiten, Beobachtung, Kontrolle, Rechnungsprüfung und 

Evaluierung finanziert werden, die für die Verwaltung des 

Unionsverfahrens und die Verwirklichung seiner Ziele erforderlich 

sind. 
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Hierzu zählen insbesondere Studien, Expertentreffen, Informations- 

und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Vermittlung der politischen 

Prioritäten der Union nach außen, soweit sie in Bezug zu den 

allgemeinen Zielen des Unionsverfahrens stehen, Ausgaben für IT-

Netze mit Schwerpunkt auf Informationsverarbeitung und -austausch, 

einschließlich ihrer Zusammenschaltung mit bestehenden und 

künftigen Systemen zur Förderung des sektorübergreifenden 

Datenaustauschs und damit zusammenhängender Ausrüstung, sowie 

alle sonstigen Ausgaben der Kommission für technische und 

administrative Unterstützung bei der Verwaltung des Programms.“ 

▌ 

d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die in Absatz 1a dieses Artikels genannte Finanzausstattung und der in 

Artikel 19a Absatz 1 genannte Betrag werden im Zeitraum 2021-2027 

gemäß den in Anhang I genannten Prozentsätzen und Grundsätzen 

zugeteilt▌.“ 

▌ 
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e) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

„(5) Die Kommission bewertet die in Anhang I angegebene Zuteilung vor 

dem Hintergrund der Ergebnisse der Bewertung nach Artikel 34 

Absatz 3.“ 

f) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  

„(6) Wenn es zur Katastrophenbewältigung aus Gründen äußerster 

Dringlichkeit oder angesichts unerwarteter Ereignisse, die sich auf die 

Ausführung des Haushaltsplans oder die Schaffung von rescEU-

Kapazitäten auswirken, erforderlich ist, wird der Kommission die 

Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 30 zu 

erlassen, um Anhang I im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 

und nach dem Verfahren des Artikels 31 zu ändern.“ 

17. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 19a 

Mittel aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union  

(1) Die in Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben d und e der Verordnung (EU) 

2020/2094 des Rates* genannten Maßnahmen werden im Rahmen dieses 

Beschlusses unter Aufwendung eines Betrags von bis zu 2 056 480 000 EUR 

zu jeweiligen Preisen gemäß Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iii der 

genannten Verordnung in Preisen von 2018 ▌– vorbehaltlich des Artikels 3 

Absätze 3, 4, 7 und 9 jener Verordnung – durchgeführt. 
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(2) Der in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Betrag gilt gemäß 

Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU▌) 2020/2094 als externe 

zweckgebundene Einnahme. 

(3) Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Maßnahmen kommen 

gemäß den Bedingungen des vorliegenden Beschlusses für eine finanzielle 

Unterstützung in Betracht und werden unter vollständiger Einhaltung der 

Ziele der Verordnung (EU) 2020/2094 durchgeführt. 

(4) Unbeschadet der Bedingungen i dieses Beschlusses für die Förderfähigkeit 

von Maßnahmen zugunsten von Drittstaaten kann die in diesem Artikel 

genannte finanzielle Unterstützung einem Drittstaat nur gewährt werden, 

wenn diese Unterstützung unter vollständiger Einhaltung der Ziele der 

Verordnung (EU) 2020/2094 durchgeführt wird, unabhängig davon, ob 

dieser Drittstaat am Unionsverfahren teilnimmt oder nicht. 

_________________ 

* Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur 

Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur 

Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Krise (ABl. L 433 I vom 

22.12.2020, S. 23).“ 
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18. Artikel 20a erhält folgende Fassung: 

„Artikel 20a 

Sichtbarkeit und Auszeichnungen 

(1) Die Empfänger von Unionsmitteln sowie die Empfänger der bereitgestellten 

Hilfe machen durch die kohärente, wirksame und verhältnismäßige gezielte 

Information verschiedener Zielgruppen, darunter der Medien und der 

Öffentlichkeit, die Herkunft dieser Unionsmittel bekannt und stellen sicher, 

dass die Unionsförderung, insbesondere im Rahmen von 

Informationskampagnen zu den Maßnahmen und deren Ergebnissen, 

Sichtbarkeit erhält. 

Jede Finanzierung oder Hilfe, die im Rahmen dieses Beschlusses gewährt wird, 

muss im Einklang mit den von der Kommission für konkrete Einsätze 

herausgegebenen spezifischen Leitlinien angemessen bekannt gemacht 

werden. Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, dass die öffentliche 

Kommunikation bei Maßnahmen, die im Rahmen des Unionsverfahrens 

finanziert werden,  

a) geeignete Verweise auf das Unionsverfahren beinhaltet; 

b) die visuelle Kennzeichnung der im Rahmen des Unionsverfahrens 

finanzierten oder kofinanzierten Kapazitäten einschließt; 
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c) die Verwendung des Emblems der Union bei der Durchführung der 

Maßnahmen sicherstellt; 

d) Einzelheiten zu von der Union geleisteter Unterstützung proaktiv bei den 

nationalen Medien und Interessenträgern sowie über deren eigene 

Kommunikationskanäle bekannt macht; und 

e) die Kommunikationsmaßnahmen der Kommission zu den einzelnen 

Maßnahmen unterstützt. 

Werden rescEU-Kapazitäten für nationale Zwecke im Sinne des Artikels 12 

Absatz 5 genutzt, so machen die Mitgliedstaaten in gleicher Weise wie in 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes erwähnt deren Herkunft bekannt 

und stellen sicher, dass die für den Erwerb dieser Kapazitäten verwendete 

Unionsförderung Sichtbarkeit erhält. 

(2) Die Kommission führt Maßnahmen zur Information- und Kommunikation über 

diesen Beschluss sowie die damit verbundenen Tätigkeiten und Ergebnisse 

durch und unterstützt die Mitgliedstaaten bei ihren 

Kommunikationsmaßnahmen. Mit den diesem Beschluss zugewiesenen 

Mitteln wird auch die institutionelle Kommunikation über die politischen 

Prioritäten der Union gefördert, soweit diese Prioritäten die in Artikel 3 

Absatz 1 genannten Zielen betreffen. 

(3) Die Kommission verleiht Medaillen, um langjähriges Engagement für das 

Unionsverfahren und außergewöhnliche Beiträge dazu anzuerkennen und zu 

würdigen.“ 
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19. Artikel 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Buchstabe g erhält folgende Fassung: 

„g) Entwicklung einer Katastrophenrisikomanagementplanung gemäß 

Artikel 10.“ 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Die finanzielle Unterstützung für Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe j 

umfasst alle Kosten, die notwendig sind, um die Verfügbarkeit und 

Entsendefähigkeit von rescEU-Kapazitäten im Rahmen des 

Unionsverfahrens gemäß Unterabsatz 2 des vorliegenden Absatzes zu 

gewährleisten. Die Kategorien der förderfähigen Kosten, die erforderlich 

sind, um die Verfügbarkeit und Entsendefähigkeit der rescEU-

Kapazitäten zu gewährleisten, sind in Anhang Ia festgelegt. 

Die Kommission ist befugt, gemäß Artikel 30 delegierte Rechtsakte zur 

Änderung des Anhangs Ia hinsichtlich der Kategorien förderfähiger 

Kosten zu erlassen. 

(3a) Die finanzielle Unterstützung gemäß dem vorliegenden Artikel kann im 

Wege von Mehrjahresarbeitsprogrammen umgesetzt werden. Für 

Maßnahmen, die sich über mehr als ein Haushaltsjahr erstrecken, können 

die Mittelbindungen in Jahrestranchen aufgeteilt werden.“ 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 
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20. Artikel 22 Buchstabe b erhält folgende Fassung:  

„b) im Katastrophenfall Unterstützung der Mitgliedstaaten beim Zugang zu 

Ausrüstungen und Transport- und Logistikressourcen nach Artikel 23; und“ 

21. Artikel 23 erhält folgende Fassung:  

„Artikel 23 

Förderfähigkeit von Maßnahmen in Verbindung mit Ausrüstungen und Einsätzen 

(1) Die folgenden Maßnahmen, die Zugang zu Ausrüstungen und Transport- und 

Logistikressourcen ermöglichen, kommen für eine finanzielle Unterstützung im 

Rahmen des Unionsverfahrens in Betracht: 

a) Weitergabe und Austausch von Informationen über Ausrüstungen und 

Transport- und Logistikressourcen, deren Bereitstellung von den 

Mitgliedstaaten beschlossen wird, um die gemeinsame Nutzung dieser 

Ausrüstungen oder Transport- und Logistikressourcen zu erleichtern; 

b) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Ermittlung von Transport- und 

Logistikressourcen, die aus anderen Quellen, beispielsweise durch 

kommerzielle Unternehmen, verfügbar sein können, und Erleichterung 

ihres Zugangs zu diesen Ressourcen; 

c) Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Ermittlung von Ausrüstungen, 

die aus anderen Quellen, beispielsweise durch kommerzielle 

Unternehmen, verfügbar sein können;  
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d) Finanzierung von Transport- und Logistikressourcen, die zur raschen 

Katastrophenbewältigung erforderlich sind. Diese Maßnahmen kommen 

nur dann für eine finanzielle Unterstützung in Betracht, wenn die 

folgenden Kriterien erfüllt sind: 

i) Es wurde ein Hilfeersuchen im Rahmen des Unionsverfahrens nach 

den Artikeln 15 und 16 gestellt; 

ii) die zusätzlichen Transport- und Logistikressourcen sind 

erforderlich, um die Wirksamkeit der Katastrophenbewältigung im 

Rahmen des Unionsverfahrens zu gewährleisten; 

iii) die Unterstützung entspricht dem Bedarf, der vom ERCC ermittelt 

wurde, und wird im Einklang mit den Empfehlungen des ERCC für 

technische Spezifikationen, Qualität, Zeitplan und 

Bereitstellungsmodalitäten geleistet; 

iv) die Unterstützung wurde von dem hilfeersuchenden Staat direkt 

oder über die Vereinten Nationen oder ihre Einrichtungen oder eine 

einschlägige internationale Organisation im Rahmen des 

Unionsverfahrens akzeptiert; und 

v) die Unterstützung ergänzt bei Katastrophen in Drittstaaten die 

etwaigen weiteren humanitären Maßnahmen der Union. 
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(1a) Die finanzielle Unterstützung der Union für den Transport von Kapazitäten, die 

nicht für den Europäischen Katastrophenschutz-Pool bereitgehalten, und die im 

Falle einer eingetretenen oder unmittelbar drohenden Katastrophe innerhalb 

oder außerhalb der Union entsandt werden, sowie für jede sonstige zur 

Katastrophenbewältigung notwendige Transportunterstützung darf 75 % der 

gesamten förderfähigen Kosten nicht überschreiten. 

(2) Die finanzielle Unterstützung der Union für Kapazitäten, die für den 

Europäischen Katastrophenschutz-Pool bereitgehalten werden, darf 75 % der 

Kosten für den Einsatz der Kapazitäten, einschließlich des Transports, im Falle 

einer eingetretenen oder unmittelbar drohenden Katastrophe innerhalb oder 

außerhalb der Union nicht überschreiten. 

(4) Die finanzielle Unterstützung der Union für Transport- und Logistikressourcen 

kann bis zu 100 % der in den Buchstaben a bis d genannten gesamten 

förderfähigen Kosten abdecken, wenn das erforderlich ist, um die 

Unterstützung der Mitgliedstaaten einsatzgerecht zu bündeln, und wenn die 

Kosten eine der folgenden Maßnahmen betreffen: 

a) die kurzfristige Anmietung von Lagerräumen, in denen die Sachhilfe aus 

den Mitgliedstaaten zur Erleichterung ihres koordinierten Transports 

vorübergehend gelagert wird; 
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b) den Transport von dem Mitgliedstaat, der die Hilfe anbietet, zu dem 

Mitgliedstaat, der ihren koordinierten Transport unterstützt; 

c) die Umverpackung der Sachhilfe der Mitgliedstaaten, damit die 

verfügbaren Transportkapazitäten optimal genutzt oder bestimmte 

operative Anforderungen erfüllt werden können; oder 

d) Transport vor Ort, Transit und Lagerung der gebündelten Sachhilfe, um 

ihre koordinierte Bereitstellung am Endbestimmungsort im 

hilfeersuchenden Land zu gewährleisten. 

(4a) Werden die rescEU-Kapazitäten gemäß Artikel 12 Absatz 5 für nationale 

Zwecke genutzt, so werden sämtliche Kosten, einschließlich der 

Instandhaltungs- und Reparaturkosten, von dem Mitgliedstaat getragen, der die 

Kapazitäten nutzt. 

(4b) Werden die rescEU-Kapazitäten im Rahmen des Unionsverfahrens entsandt, so 

deckt die finanzielle Unterstützung der Union 75 % der operativen Kosten. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann die finanzielle Unterstützung der Union 

100 % der operativen Kosten für rescEU-Kapazitäten decken, die für 

Katastrophen mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber schwerwiegenden 

Auswirkungen notwendig sind, wenn diese Kapazitäten im Rahmen des 

Unionsverfahrens entsandt werden. 
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(4c) Bei einer Entsendung außerhalb der Union nach Artikel 12 Absatz 10 deckt die 

finanzielle Unterstützung der Union 100 % der operativen Kosten. 

(4d) Deckt die finanzielle Unterstützung der Union gemäß dem vorliegenden 

Artikel nicht 100 % der Kosten, so werden die Restkosten von demjenigen 

übernommen, der die Unterstützung angefordert hat, sofern mit dem die 

Unterstützung anbietenden Mitgliedstaat oder dem die rescEU-Kapazitäten 

betreibenden Mitgliedstaat keine anderslautende Vereinbarung getroffen 

wurde. 

(4e) Bei der Entsendung von rescEU-Kapazitäten kann die finanzielle 

Unterstützung der Union 100 % aller direkten Kosten decken, die beim 

Transport von Fracht, logistischen Mitteln und Diensten sowohl innerhalb der 

Union als auch aus Drittstaaten in die Union anfallen. 

(5) Im Falle der Zusammenlegung von Transporteinsätzen mehrerer 

Mitgliedstaaten kann ein Mitgliedstaat federführend die finanzielle 

Unterstützung der Union für den gesamten Einsatz beantragen. 

(6) Ersucht ein Mitgliedstaat die Kommission um die Vergabe eines Auftrags für 

Transportdienstleistungen, so verlangt die Kommission eine teilweise 

Kostenerstattung nach Maßgabe der in den Absätzen 1a, 2, und 4 genannten 

Finanzierungssätze. 
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(6a) Unbeschadet der Absätze 1a und 2 kann die finanzielle Unterstützung der 

Union für den Transport von Hilfe ▌, die im Falle von Umweltkatastrophen 

benötigt wird, bei denen das Verursacherprinzip Anwendung findet, bis zu 

100 % der gesamten förderfähigen Kosten decken. Hierfür gelten folgende 

Bedingungen: 

a) Die finanzielle Unterstützung der Union für den Transport von Hilfe 

wird von dem betroffenen oder dem unterstützenden Mitgliedstaat auf 

der Grundlage einer ordnungsgemäß begründeten Bedarfsbewertung 

beantragt; 

b) der betroffene oder gegebenenfalls der unterstützende Mitgliedstaat 

unternimmt alle erforderlichen Schritte, um nach Maßgabe aller 

geltenden internationalen, Unions- oder nationalen Rechtsvorschriften 

eine Entschädigung vom Verursacher zu verlangen und zu erhalten; 

c) gegebenenfalls erstattet der betroffene bzw. der unterstützende 

Mitgliedstaat der Union nach Erhalt einer Entschädigung durch den 

Verursacher unverzüglich die Kosten. 

Im Falle einer Umweltkatastrophe gemäß Unterabsatz 1, von der kein 

Mitgliedstaat betroffen ist, werden die in den Buchstaben a, b und c 

genannten Maßnahmen von dem unterstützenden Mitgliedstaat 

durchgeführt. 
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(7) Im Rahmen der finanziellen Unterstützung der Union für Transport- und 

Logistikressourcen nach diesem Artikel sind folgende Kosten förderfähig: alle 

Kosten im Zusammenhang mit der Verbringung der Transport- und 

Logistikressourcen, einschließlich der Kosten aller Dienstleistungen, 

Gebühren, Kosten für Logistik und Handhabung, Kosten für Kraftstoff und 

etwaige Unterbringung sowie sonstige indirekte Kosten wie Steuern, Abgaben 

allgemein und Transitkosten. 

(8) Bei den Transportkosten kann es sich um Stückkosten, Pauschalbeträge oder 

Pauschalsätze je nach Kostenart handeln.“ 

22. Artikel 25 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 25 

Arten der finanziellen Intervention und Durchführungsverfahren 

(1) Die Kommission führt die finanzielle Unterstützung der Union nach Maßgabe 

der Haushaltsordnung aus. 

(2) Die Kommission führt die finanzielle Unterstützung der Union im Wege der 

direkten Mittelverwaltung gemäß der Haushaltsordnung oder, sofern das 

aufgrund der Art und des Inhalts der betreffenden Maßnahme gerechtfertigt 

ist, im Wege der ▌indirekten Mittelverwaltung mit den Einrichtungen gemäß 

Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe c Ziffern ii, iv, v und vi der Haushaltsordnung 

aus. 

(3) Die finanzielle Unterstützung nach diesem Beschluss kann in allen in der 

Haushaltsordnung festgelegten Formen erfolgen, insbesondere in Form von 

Finanzhilfen, öffentlichen Aufträgen oder Beiträgen zu Treuhandfonds. 
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(4) Gemäß Artikel 193 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a der 

Haushaltsordnung, unter Berücksichtigung des verspäteten Inkrafttretens 

der Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments und des Rates*+ 

und zur Gewährleistung der Kontinuität, können Kosten, die in Bezug auf im 

Rahmen dieses Beschlusses unterstützte Maßnahmen entstanden sind, in 

hinreichend begründeten, im Finanzierungsbeschluss genannten Fällen und 

für einen begrenzten Zeitraum ab dem 1. Januar 2021 als förderfähig 

betrachtet werden, selbst wenn sie vor Finanzhilfeantragstellung entstanden 

sind. 

(5) Zur Durchführung dieses Beschlusses nimmt die Kommission im Wege von 

Durchführungsrechtsakten Jahres- oder Mehrjahresarbeitsprogramme an. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten 

Prüfverfahren erlassen. In den Jahres- oder Mehrjahresarbeitsprogrammen 

werden die Ziele, die erwarteten Ergebnisse, die Durchführungsmethode und 

der Gesamtbetrag festgelegt. Sie enthalten ferner eine Beschreibung der zu 

finanzierenden Maßnahmen, die den einzelnen Maßnahmen zugewiesenen 

Richtbeträge und einen indikativen Durchführungszeitplan. Zu der finanziellen 

Unterstützung nach Artikel 28 Absatz 2 enthalten die Jahres- oder 

Mehrjahresarbeitsprogramme eine Beschreibung der einzelnen Maßnahmen für 

die darin genannten Länder. 

Für Maßnahmen im Rahmen der Katastrophenbewältigung gemäß Kapitel IV, 

die nicht im Voraus geplant werden können, sind weder Jahres- noch 

Mehrjahresarbeitsprogramme erforderlich. 

                                                
+  ABl.: Bitte die Nummer der im Dokument 2020/0097 (COD) enthaltenen 

Verordnung in den Text sowie Nummer, Datum, Verfasser, Name und 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung in den Fußnotentext einfügen. 
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(6) Für die Zwecke der Transparenz und der Berechenbarkeit werden jedes Jahr 

in dem in Artikel 33 genannten Ausschuss der Haushaltsvollzug und die 

veranschlagten künftigen Zuweisungen vorgestellt und erörtert. Das 

Europäische Parlament wird regelmäßig unterrichtet. 

(7) In Ergänzung zu Artikel 12 Absatz 4 der Haushaltsordnung werden Mittel für 

Verpflichtungen und Zahlungen, die am Ende des Haushaltsjahres, für das sie 

in den Jahreshaushaltsplan eingestellt wurden, nicht in Anspruch genommen 

wurden, automatisch übertragen und können bis zum 31. Dezember des 

folgenden Jahres gebunden und ausgezahlt werden. Die übertragenen Mittel 

werden ausschließlich für Bewältigungsmaßnahmen verwendet. Im jeweils 

folgenden Haushaltsjahr werden zunächst die übertragenen Mittel verwendet. 

_____________________ 

* Regulation (EU) 2021/… des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom ... zur Änderung des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU über ein 

Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L ...).“ 
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23. Artikel 27 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 27 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

Nimmt ein Drittstaat mittels eines Beschlusses am Unionsverfahren teil, der gemäß 

einer völkerrechtlichen Übereinkunft oder auf der Grundlage eines anderen 

Rechtsinstruments erlassen wurde, so gewährt das Drittstaat dem zuständigen 

Anweisungsbefugten, dem OLAF und dem ▌Rechnungshof die Rechte und den 

Zugang, die sie zur umfassenden Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse benötigen. 

Im Falle des OLAF umfassen diese Rechte das Recht auf Durchführung von 

Untersuchungen einschließlich Kontrollen und Überprüfungen gemäß der 

Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates*. 

________________ 

* Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen 

Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 

Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, 

S. 1).“ 
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24. Artikel 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 19 

Absatz 6 und Artikel 21 Absatz 3 Unterabsatz 2 wird der Kommission bis 

zum 31. Dezember 2027 übertragen.“ 

b) Absatz 3 wird gestrichen; 

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 19 Absatz 6 und Artikel 21 

Absatz 3 Unterabsatz 2 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet 

die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird 

am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen 

späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, 

die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf 

nicht berührt.“. 
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d) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

„(7) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 19 Absatz 6 oder Artikel 21 

Absatz 3 Unterabsatz 2 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische 

Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf 

dieser Frist sowohl das Europäische Parlament als auch der Rat der 

Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 

Frist um zwei Monate verlängert.“ 

25. Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe i erhält folgende Fassung: 

„i) Organisation von Unterstützung für ▌Transport- und Logistikressourcen nach 

den Artikeln 18 und 23.“  

26. In Artikel 33 wird folgender Absatz angefügt:  

„(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.“ 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=


 

 509 

 

27. In Artikel 34 erhalten die Absätze 2 und 3 folgende Fassung: 

„(2) Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat alle zwei 

Jahre einen Bericht über die Maßnahmen und Fortschritte im Hinblick auf 

Artikel 6 Absatz 5 sowie die Artikel 11 und 12 vor. Der Bericht enthält 

Informationen über die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der 

Union für Katastrophenresilienz, der Kapazitätsziele und der Beseitigung der 

verbleibenden Lücken gemäß Artikel 11 Absatz 2 unter Berücksichtigung der 

Einrichtung der rescEU-Kapazitäten gemäß Artikel 12. Der Bericht enthält 

ferner einen Überblick über die Haushalts- und Kostenentwicklungen im 

Zusammenhang mit den Bewältigungskapazitäten sowie eine Bewertung der 

Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus dieser Kapazitäten. 

(3) Die Kommission bewertet die Anwendung dieses Beschlusses und legt dem 

Europäischen Parlament und dem Rat spätestens zum 31. Dezember 2023 

und danach alle fünf Jahre eine Mitteilung über die Wirksamkeit, die 

Kosteneffizienz, die laufende Durchführung dieses Beschlusses, 

insbesondere des Artikels 6 Absatz 4, die rescEU-Kapazitäten sowie den Grad 

der erreichten Koordinierung und Synergien mit anderen Strategien, 

Programmen und Fonds der Union, einschließlich medizinischer Notfälle, 

vor. Dieser Mitteilung sind gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung dieses 

Beschlusses beizufügen.“ 

▌ 

www.parlament.gv.at



 

 510 

 

28. Anhang I des Beschlusses Nr. 1313/2013/EU erhält die Fassung des Anhangs der 

vorliegenden Verordnung. 

29. Der Titel des Anhangs Ia erhält folgende Fassung:  

„Kategorien förderfähiger Kosten gemäß Artikel 21 Absatz 3“ 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

▌ 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2021. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat.  

Geschehen zu Brüssel, 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 
Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

„Anhang I 

Prozentsätze für die Zuweisung der Finanzausstattung für die Durchführung des 

Unionsverfahrens nach Artikel 19 Absatz 1a und des in Artikel 19a genannten Betrages im 

Zeitraum 2021 bis 2027 

Prävention: 5 % +/- 4 Prozentpunkte 

Vorsorge: 85 % +/- 10 Prozentpunkte 

Bewältigung: 10 % +/- 9 Prozentpunkte 

Grundsätze 

Bei der Durchführung dieses Beschlusses wird das Ziel der Union, einen Beitrag zu den 

allgemeinen Klimazielen und zu dem Bestreben zu leisten, Maßnahmen zur Erhaltung der 

biologischen Vielfalt in alle Politikbereiche der Union einfließen zu lassen, gebührend 

berücksichtigt, soweit die Unvorhersehbarkeit und die besonderen Umstände der 

Katastrophenvorsorge und -bewältigung es zulassen.“ 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0135 
Programm für den Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen, den Bereich Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel 
sowie europäische Statistiken (Binnenmarktprogramm) 2021–2027 ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung eines Programms für den 
Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, einschließlich kleiner und 
mittlerer Unternehmen, den Bereich Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel 
sowie europäische Statistiken (Binnenmarktprogramm) und zur Aufhebung der 
Verordnungen (EU) Nr. 99/2013, (EU) Nr. 1287/2013, (EU) Nr. 254/2014 und (EU) 
Nr. 652/2014 (14281/1/2020 – C9-0133/2021 – 2018/0231(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (14281/1/2020 – 
C9-0133/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 
20182, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung3 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0441), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss gebilligt wurde, 

                                                
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 40. 
2  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 259. 
3  Angenommene Texte vom 12.2.2019, P8_TA(2019)0073. 
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– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz für die zweite Lesung (A9-0142/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0136 
Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung (EGF) 2021–
2027  
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über den Europäischen Fonds für die 
Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer (EGF) und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 (05532/1/2021 – C9-0139/2021 – 
2018/0202(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (05532/1/2021 – 
C9-0139/2021), 

– unter Hinweis auf die vom schwedischen Reichstag im Rahmen des Protokolls Nr. 2 
über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit 
vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht wird, dass der Entwurf 
eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Dezember 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 
20182, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Kommission (COM(2021)0196), 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0380)3, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

                                                
1  ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 82. 
2  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 239. 
3  ABl. C 411 vom 27.11.2020, S. 300. 
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– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss gebilligt wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten für die zweite Lesung (A9-0140/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0137 
Programm „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ 
2021–2027 ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Programms 
„Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1381/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Verordnung (EU) Nr. 390/2014 des Rates (06833/1/2020 – C9-0144/2021 – 
2018/0207(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (06833/1/2020 – 
C9-0144/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 10. Oktober 
20182, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung3 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0383), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss gebilligt wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

                                                
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 178. 
2  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 196. 
3  Angenommene Texte vom 17.4.2019, P8_TA(2019)0407. 
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– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres für die zweite Lesung (A9-0144/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. billigt die dieser Entschließung beigefügte gemeinsame Erklärung des Parlaments und 
des Rates; 

3. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

5. beauftragt seinen Generalsekretär, den Rechtsakt zu unterzeichnen, nachdem überprüft 
worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, und im 
Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des Rechtsakts 
zusammen mit der diesbezüglichen Erklärung des Parlaments und des Rates im 
Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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ANHANG 

Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Finanzierung 
des Aktionsbereichs „Werte der Union“ im Jahr 2021 

 
Unbeschadet der Befugnisse der Haushaltsbehörde stimmen die beiden gesetzgebenden 

Organe darin überein, dass der Aktionsbereich „Werte der Union“ des Programms „Bürger, 

Gleichstellung, Rechte und Werte“ ab dem 1. Januar 2021 mit beträchtlichen Mitteln 

ausgestattet werden sollte. 

Die beiden gesetzgebenden Organe fordern die Kommission auf, geeignete Maßnahmen zur 

Erreichung dieses Ziels zu ergreifen und insbesondere den Einsatz von 

Flexibilitätsinstrumenten im Rechtsrahmen des Haushaltsplans der Union für 2021 im 

Einklang mit den Aktivierungskriterien der MFR-Verordnung zu bewerten. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0138 
Programm „Justiz“ 2021–2027 ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Programms „Justiz“ und 
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1382/2013 (06834/1/2020 – C9-0138/2021 – 
2018/0208(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (06834/1/2020 – 
C9-0138/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 20181, 

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung2 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0384), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von den zuständigen Ausschüssen angenommen wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rechtsausschusses und des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres für die zweite Lesung (A9‑0146/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 

                                                
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 178. 
2  Angenommene Texte vom 17.4.2019, P8_TA(2019)0097. 
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wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0139 
Weltraumprogramm 2021–2027 und Agentur der Europäischen Union für 
das Weltraumprogramm ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Weltraumprogramms 
der Union, zur Errichtung der Agentur der Europäischen Union für das 
Weltraumprogramm und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 912/2010, (EU) 
Nr. 1285/2013 und (EU) Nr. 377/2014 sowie des Beschlusses Nr. 541/2014/EU 
(14312/1/2020 – C9-0140/2021 – 2018/0236(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (14312/1/2020 – 
C9-0140/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 20181, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 6. Dezember 
20182, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung3 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0447), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
                                                
1  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 51. 
2  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 365. 
3  Angenommene Texte vom 17.4.2019, P8_TA(2019)0402. 
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Energie für die zweite Lesung (A9-0141/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Rechtsakt zu unterzeichnen, nachdem überprüft 
worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, und im 
Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des Rechtsakts 
im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0142 
Mehrjähriger Bewirtschaftungsplan für Roten Thun im Ostatlantik und im 
Mittelmeer ***I 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung eines mehrjährigen Bewirtschaftungsplans für Roten Thun im Ostatlantik 
und im Mittelmeer, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1936/2001, (EU) 
2017/2107 und (EU) 2019/833 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2016/1627 
(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2019)0619), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 43 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0188/2019), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Fischereiausschusses (A9-0149/2020), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2019)0272 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 28. April 2021 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2021/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Festlegung eines mehrjährigen Bewirtschaftungsplans für Roten 
Thun im Ostatlantik und im Mittelmeer, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1936/2001, (EU) 2017/2107 und (EU) 2019/833 und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) 2016/1627 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 43 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1 ABl. C ...  
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 besteht das Ziel der Gemeinsamen Fischereipolitik darin, eine Nutzung der 

biologischen Meeresressourcen unter nachhaltigen ökologischen, wirtschaftlichen 

und sozialen Bedingungen zu gewährleisten. 

(2) Mit dem Beschluss 98/392/EG des Rates2 hat die Union das 

Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und das Übereinkommen zur 

Durchführung der Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 

Nationen vom 10. Dezember 1982 über die Erhaltung und Bewirtschaftung von 

gebietsübergreifenden Fischbeständen und weit wandernden Fischbeständen 

angenommen, die Grundsätze und Regeln für die Erhaltung und Bewirtschaftung der 

lebenden Meeresressourcen enthalten. Im Rahmen ihrer umfassenderen 

internationalen Verpflichtungen beteiligt sich die Union an den Bemühungen um die 

Erhaltung der Fischbestände in den internationalen Gewässern. 

(3) Die Europäische Union ist Vertragspartei der Internationalen Konvention zur 

Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik3 (im Folgenden „Konvention“). 

                                                
1  Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über die Gemeinsame Fischereipolitik und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur 
Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates 
und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 22). 

2  Beschluss 98/392/EG des Rates vom 23. März 1998 über den Abschluss des 
Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982 und des 
Übereinkommens vom 28. Juli 1994 zur Durchführung des Teils XI des 
Seerechtsübereinkommens durch die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 179 vom 
23.6.1998, S. 1).  

3  Internationale Konvention zur Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik 
(ABl. L 162 vom 18.6.1986. S. 34). 
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(4) Die durch die Konvention errichtete Internationale Kommission für die Erhaltung der 

Thunfischbestände im Atlantik (im Folgenden „ICCAT“) hat auf ihrer 

21. Sondertagung 2018 die Empfehlung 18-02 angenommen, mit der ein 

mehrjähriger Bewirtschaftungsplan für Roten Thun im Ostatlantik und im Mittelmeer 

erlassen wird (im Folgenden „Bewirtschaftungsplan“). Der Bewirtschaftungsplan 

folgt dem Gutachten des Ständigen Ausschusses für Forschung und Statistik 

(„SCRS“) der ICCAT, demzufolge die ICCAT einen mehrjährigen 

Bewirtschaftungsplans für den Bestand im Jahr 2018 aufstellen sollte, da der 

derzeitige Zustand des Bestands nicht mehr die Sofortmaßnahmen erforderlich 

macht, die im Rahmen des Wiederauffüllungsplans für Roten Thun ergriffen wurden 

(gemäß der Empfehlung 17-17 zur Änderung der Empfehlung 14-04); dabei dürfen 

die geltenden Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen jedoch nicht 

abgeschwächt werden. 

(5) Durch die Empfehlung 18-02 wird die Empfehlung 17-07 zur Änderung der 

Empfehlung 14-04 zur Einführung eines Wiederauffüllungsplans für Roten Thun, die 

im Wege der Verordnung (EU) 2016/1627 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 in Unionsrecht umgesetzt wurde, aufgehoben. 

(6) Die ICCAT hat auf ihrer 26. ordentlichen Tagung 2019 die Empfehlung 19-04 zur 

Änderung des mehrjährigen Bewirtschaftungsplans gemäß der Empfehlung 18-02 

angenommen. Mit der Empfehlung 19-04 der ICCAT wird die Empfehlung 18-02 

aufgehoben und ersetzt. Mit dieser Verordnung sollte die Empfehlung 19-04 in 

Unionsrecht umgesetzt werden. 

                                                
1  Verordnung (EU) 2016/1627 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. September 2016 über einen mehrjährigen Wiederauffüllungsplan für Roten Thun 
im Ostatlantik und im Mittelmeer und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 302/2009 des Rates (ABl. L 252 vom 16.9.2016, S. 1). 
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(7) Mit dieser Verordnung sollten auch die folgenden ICCAT-Empfehlungen 

gegebenenfalls vollständig oder teilweise umgesetzt werden: 06-071, 18-102, 96-143, 

13-134 und 16-155. 

(8) Die Standpunkte der Union in den regionalen Fischereiorganisationen müssen auf 

dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse beruhen, damit 

gewährleistet ist, dass die Fischereiressourcen im Einklang mit den Zielen der 

Gemeinsamen Fischereipolitik bewirtschaftet werden, insbesondere mit dem Ziel, die 

Fischpopulationen schrittweise wiederaufzufüllen und oberhalb eines Biomassewerts 

zu halten, der den höchstmöglichen Dauerertrag (im Folgenden „MSY“) ermöglicht, 

und mit dem Ziel, die Bedingungen für eine wirtschaftlich tragfähige und 

wettbewerbsfähige Fischereiwirtschaft und landgestützte Verarbeitungsindustrie zu 

schaffen. Nach dem SCRS-Bericht 20186 ist bei Fängen von Rotem Thun eine 

fischereiliche Sterblichkeit von F0,1 mit dem Erreichen des höchstmöglichen 

Dauerertrags (Fmsy) vereinbar. Es wird davon ausgegangen, dass der Biomassewert 

des Bestands ausreicht, um den höchstmöglichen Dauerertrag (MSY) sicherzustellen. 

B0,1 liegt bei mittleren und niedrigen Rekrutierungsraten über diesem Wert, während 

bei einer hohen Rekrutierungsrate der Wert unterschritten wird. 

                                                
1  ICCAT-Empfehlung über die Aufzucht von Rotem Thun.  
2  ICCAT-Empfehlung über Mindestnormen für Schiffsüberwachungssysteme im 

ICCAT-Konventionsgebiet.  
3  ICCAT-Empfehlung über die Einhaltung der Vorschriften in den Fischereien auf 

Roten Thun und Schwertfisch im Nordatlantik.  
4  ICCAT-Empfehlung über die Errichtung eines ICCAT-Registers der Schiffe mit 

einer Länge über alles von mindestens 20 Metern, die im Konventionsgebiet Fisch 
fangen dürfen.  

5  ICCAT-Empfehlung über die Umladung von Rotem Thun.  
6  Bericht des Ständigen Ausschusses für Forschung und Statistik (SCRS), Madrid, 

1. bis 5. Oktober 2018.  
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(9) Bei dem Bewirtschaftungsplan werden die Besonderheiten der verschiedenen Arten 

von Fanggeräten und Fangtechniken berücksichtigt. Bei der Umsetzung des 

Bewirtschaftungsplans sollten ▌die Union und die Mitgliedstaaten ▌die 

▌Küstenfischerei und die Verwendung von Fangausrüstung und -techniken fördern, 

die selektiv sind und geringere Umweltauswirkungen haben, insbesondere die 

Verwendung von Fanggeräten und -techniken für die traditionelle und 

handwerkliche Fischerei, und so zu einem angemessenen Lebensstandard der 

Akteure der lokalen Wirtschaft beitragen. 

(10) Es sollten die Besonderheiten und Bedürfnisse der kleinen und handwerklichen 

Fischerei berücksichtigt werden. Zusätzlich zu den einschlägigen Bestimmungen 

der ICCAT-Empfehlung 19-04, mit denen Hindernisse für die Teilnahme kleiner 

Küstenschiffe an der Fischerei auf Roten Thun beseitigt werden, sollten die 

Mitgliedstaaten weitere Anstrengungen unternehmen, um eine gerechte und 

transparente Aufteilung der Fangmöglichkeiten auf kleine, handwerkliche und 

größere Flotten im Einklang mit ihren Verpflichtungen gemäß Artikel 17 der 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 zu gewährleisten. 
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(11) Um die Einhaltung der Gemeinsamen Fischereipolitik zu gewährleisten, sind 

Rechtsvorschriften der Union zur Einführung einer Kontroll-, Inspektions- und 

Durchsetzungsregelung, einschließlich der Bekämpfung illegaler, ungemeldeter und 

unregulierter Fischerei (IUU-Fischerei), erlassen worden. Insbesondere wird in der 

Verordnung (EG) Nr. 1224/20091 des Rates eine Unionsregelung zur Kontrolle, 

Inspektion und Durchsetzung festgelegt, die auf einem umfassenden und integrierten 

Ansatz beruht, um die Einhaltung aller Vorschriften der Gemeinsamen 

Fischereipolitik zu gewährleisten. In der Durchführungsverordnung (EU) 

Nr. 404/20112 der Kommission sind Durchführungsbestimmungen zu der 

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 festgelegt. Mit der Verordnung (EG) 

Nr. 1005/20083 des Rates wird ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, 

Bekämpfung und Unterbindung der IUU-Fischerei festgelegt. Diese Verordnungen 

enthalten bereits Bestimmungen, beispielsweise zu Fanglizenzen und -

genehmigungen, und bestimmte Vorschriften für Schiffsüberwachungssysteme, die 

eine Reihe der in der ICCAT-Empfehlung 19-04 festgelegten Maßnahmen abdecken. 

                                                
1  Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates vom 20. November 2009 zur Einführung 

einer Kontrollregelung der Gemeinschaft zur Sicherstellung der Einhaltung der 

Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen 

(EG) Nr. 847/96, (EG) Nr. 2371/2002, (EG) Nr. 811/2004, (EG) Nr. 768/2005, (EG) 

Nr. 2115/2005, (EG) Nr. 2166/2005, (EG) Nr. 388/2006, (EG) Nr. 509/2007, (EG) 

Nr. 676/2007, (EG) Nr. 1098/2007, (EG) Nr. 1300/2008, (EG) Nr. 1342/2008 sowie 

zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1627/94 und (EG) 

Nr. 1966/2006 (ABl. L 343 vom 22.12.2009, S. 1). 
2  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 der Kommission vom 8. April 2011 

mit Durchführungsbestimmungen zu der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 des Rates 
zur Einführung einer gemeinschaftlichen Kontrollregelung zur Sicherstellung der 
Einhaltung der Vorschriften der gemeinsamen Fischereipolitik (ABl. L 112 vom 
30.4.2011, S. 1) 

3  Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 des Rates vom 29. September 2008 über ein 
Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, Bekämpfung und Unterbindung der 
illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten Fischerei, zur Änderung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 2847/93, (EG) Nr. 1936/2001 und (EG) Nr. 601/2004 und 
zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 1093/94 und (EG) Nr. 1447/1999 (ABl. 
L 286 vom 29.10.2008, S. 1). 
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Diese Bestimmungen brauchen daher nicht in die vorliegende Verordnung 

aufgenommen zu werden. 

(12) Mit der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 wurde das Konzept der 

Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung eingeführt. Der Kohärenz wegen 

sollte das ICCAT-Konzept der Mindestgröße im Sinne von Mindestreferenzgröße für 

die Bestandserhaltung in Unionsrecht umgesetzt werden.
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(13) Nach der ICCAT-Empfehlung 19-04 muss Roter Thun, der gefangen wurde und der 

unter der Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung liegt, zurückgeworfen 

werden, was auch für Fänge von Rotem Thun gilt, die die in den jährlichen 

Fangplänen festgelegten Beifanggrenzen überschreiten. Zur Einhaltung der 

internationalen Verpflichtungen der Union im Rahmen der ICCAT sind in Artikel 4 

der Delegierten Verordnung (EU) 2015/98 der Kommission1 Ausnahmen von der 

Anlandeverpflichtung für Roten Thun in Übereinstimmung mit Artikel 15 Absatz 2 

der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 festgelegt. Mit der Delegierten Verordnung 

(EU) 2015/98 werden die Bestimmungen der ICCAT-Empfehlung 19-04 umgesetzt, 

die vorsehen, dass Roter Thun von Fischereifahrzeugen, die ihre zugewiesene Quote 

oder ihre höchstzulässige Beifangmenge überschritten haben, zurückzuwerfen ist. 

Der Anwendungsbereich dieser Delegierten Verordnung schließt Schiffe ein, die 

Freizeitfischerei betreiben. Infolgedessen brauchen solche Rückwurf- und 

Freisetzungsverpflichtungen nicht durch die vorliegende Verordnung geregelt zu 

werden, sodass sie die entsprechenden Bestimmungen der Delegierten Verordnung 

(EU) 2015/98, unberührt lässt. 

                                                
1  Delegierte Verordnung (EU) 2015/98 der Kommission vom 18. November 2014 über 

die Umsetzung der internationalen Verpflichtungen der Union gemäß Artikel 15 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Rahmen der Internationalen Konvention zur Erhaltung der 
Thunfischbestände im Atlantik und des Übereinkommens über die künftige 
multilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Fischerei im Nordwestatlantik 
(ABl. L 16 vom 23.1.2015, S. 23). 
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(14) Bei der Jahrestagung 2018 erkannten die Vertragsparteien der Konvention an, dass 

die Kontrollen von bestimmten Tätigkeiten in der Fischerei auf Roten Thun verstärkt 

werden müssen. Zu diesem Zweck wurde auf der Jahrestagung 2018 vereinbart, dass 

die für Thunfischfarmen zuständigen Vertragsparteien der Konvention die lückenlose 

Rückverfolgbarkeit der Einsetzvorgänge gewährleisten und Stichprobenkontrollen 

auf der Grundlage einer Risikoanalyse durchführen sollten. 

(15) Die Verordnung (EU) Nr. 640/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

sieht ein elektronisches Fangdokument für Roten Thun (im Folgenden „eBCD“) vor, 

mit dem die ICCAT-Empfehlung 09-11 zur Änderung der Empfehlung 08-12 

umgesetzt wird. Die Empfehlungen 17-09 und 11-20 zur Anwendung des eBCD 

wurden kürzlich durch die Empfehlungen 18-12 und 18-13 aufgehoben. Daher ist die 

Verordnung (EU) Nr. 640/2010 überholt, und die Kommission hat vorgeschlagen, 

eine neue Verordnung zur Umsetzung der neuesten ICCAT-Vorschriften zum eBCD 

zu erlassen. Folglich sollte diese Verordnung nicht auf die Verordnung (EU) 

Nr. 640/2010 verweisen, sondern allgemein auf das von der ICCAT empfohlene 

Fangdokumentationsprogramm. 

                                                
1  Verordnung (EU) Nr. 640/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

7. Juli 2010 zur Einführung einer Fangdokumentationsregelung für Roten Thun 
(Thunnus thynnus) und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1984/2003 des Rates 
(ABl. L 194 vom 24.7.2010, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:640/2010;Nr:640;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:640/2010;Nr:640;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:640/2010;Nr:640;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:640/2010;Nr:640;Year:2010&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1984/2003;Nr:1984;Year:2003&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:194;Day:24;Month:7;Year:2010;Page:1&comp=


 

 535 

 

(16) Da bestimmte ICCAT-Empfehlungen häufig von ICCAT-Vertragsparteien geändert 

werden und dies auch künftig so sein dürfte und um künftige ICCAT-Empfehlungen 

zur Änderung oder Ersetzung des ICCAT-Bewirtschaftungsplans rasch in 

Unionsrecht umzusetzen, sollte der Kommission in Bezug auf die folgenden Aspekte 

die Befugnis übertragen werden, Rechtsakte im Einklang mit Artikel 290 des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu erlassen: ▌Fristen für die 

Übermittlung von Informationen, Zeiträume für die Fangzeiten; Ausnahmen vom 

Verbot der Übertragung nicht genutzter Quoten; Mindestreferenzgrößen für die 

Bestandserhaltung; die Angaben zu Prozentsätzen und Parametern, die der 

Kommission zu übermitteln sind; Aufgaben für nationale und für regionale 

Beobachter; Gründe für die Verweigerung der Genehmigung zur Umsetzung von 

Fisch; Gründe für die Beschlagnahme der Fänge und Anordnung der Freisetzung von 

Fischen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen auch auf Sachverständigenebene 

durchführt, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung1 

niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 

Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament 

und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die Sachverständigen der 

Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu den 

Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung 

der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
1 ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:123;Day:12;Month:5;Year:2016;Page:1&comp=


 

 536 

 

(17) Die Kommission, die die Union bei ICCAT-Tagungen vertritt, stimmt jährlich einer 

Reihe rein technischer ICCAT-Empfehlungen zu, insbesondere hinsichtlich der 

Kapazitätsbegrenzungen, der Logbuchvorschriften, der Formblätter für 

Fangmeldungen, der Umlade- und der Umsetzerklärungen, der Mindestangaben für 

Fanggenehmigungen, der Mindestanzahl von Fischereifahrzeugen im 

Zusammenhang mit der ICCAT-Regelung gemeinsamer internationaler Inspektion; 

Einzelheiten des Inspektions- und Beobachterprogramms, Normen für die 

Videoaufzeichnung, das Freisetzungsprotokoll, die Normen für die Behandlung von 

Totfisch, die Einsetzerklärungen oder die Standards von 

Schiffsüberwachungssystemen, die mit den Anhängen I bis XV dieser Verordnung 

umgesetzt werden. Die Kommission sollte befugt sein, delegierte Rechtsakte zur 

Änderung oder Ergänzung der Anhänge I bis XV im Einklang mit den geänderten 

oder ergänzten ICCAT-Empfehlungen zu erlassen. Es ist von besonderer Bedeutung, 

dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene 

Konsultationen auch auf Sachverständigenebene durchführt, die mit den Grundsätzen 

in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 

über bessere Rechtsetzung niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine 

gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, 

erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit 

wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben 

systematisch Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der 

Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 
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(18) Die ICCAT-Empfehlungen zur Fischerei auf Roten Thun (Vorgänge im 

Zusammenhang mit dem Fang, dem Umsetzen, dem Transport, dem Einsetzen in 

Netzkäfige, der Aufzucht, der Entnahme und der Übertragung) unterliegen einer 

starken Dynamik. Es werden konstant neue Technologien für die Kontrolle und 

Bewirtschaftung der Fischerei entwickelt (z. B. Stereokameras und alternative 

Techniken), die von den Mitgliedstaaten einheitlich angewandt werden müssen. 

Daneben müssen erforderlichenfalls operative Verfahren entwickelt werden, um den 

Mitgliedstaaten bei der Beachtung der in dieser Verordnung verankerten ICCAT-

Vorschriften zu helfen. Zur Gewährleistung einheitlicher Bedingungen für die 

Durchführung dieser Verordnung sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse 

hinsichtlich der ausführlichen Bestimmungen für die Übertragung von lebendem 

Rotem Thun sowie Um- und Einsetzvorgänge übertragen werden. Diese Befugnisse 

sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 ausgeübt werden. 

(19) Die in dieser Verordnung vorgesehenen delegierten Rechtsakte und 

Durchführungsrechtsakte gelten unbeschadet der Umsetzung künftiger ICCAT-

Empfehlungen in Unionsrecht im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens.  

                                                
1  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(20) Da mit dieser Verordnung ein neuer, umfassender Bewirtschaftungsplan für Roten 

Thun erstellt wird, sollten die Roten Thun betreffenden Bestimmungen der 

Verordnungen (EU) 2017/21071 und (EU) 2019/8332 des Europäischen Parlaments 

und des Rates gestrichen werden. In Bezug auf Artikel 43 der Verordnung 

(EU) 2017/2107 wurde der Schwertfisch aus dem Mittelmeer betreffende Teil in die 

Verordnung (EU) 2019/11543 des Europäischen Parlaments und des Rates 

aufgenommen. Einige Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 des 

Rates4 sollten ebenfalls gestrichen werden. Die Verordnungen (EU) 2017/2107, (EG) 

Nr. 1936/2001 und (EU) 2019/833 sollten daher entsprechend geändert werden. 

(21) Mit der ICCAT-Empfehlung 18-02 wurde die Empfehlung 17-07 aufgehoben, da der 

Zustand des Bestands nicht mehr die Sofortmaßnahmen erforderlich machte, die in 

dem mit der letztgenannten Empfehlung aufgestellten Wiederauffüllungsplan für 

Roten Thun ergriffen wurden. Die Verordnung (EU) 2016/1627 zur Durchführung 

dieses Wiederauffüllungsplans sollte daher aufgehoben werden —  

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                
1  Verordnung (EU) 2017/2107 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. November 2017 zur Festlegung von Bewirtschaftungs-, Bestandserhaltungs- und 
Kontrollmaßnahmen für den Übereinkommensbereich der Internationalen 
Kommission für die Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) und zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1936/2001, (EG) Nr. 1984/2003 und (EG) 
Nr. 520/2007 des Rates (ABl. L 315 vom 30.11.2017, S. 1). 

2  Verordnung (EU) 2019/833 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2019 mit Bestandserhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für den 
Regelungsbereich der Organisation für die Fischerei im Nordwestatlantik, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2016/1627 und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EG) Nr. 2115/2005 und (EG) Nr. 1386/2007 des Rates (ABl. L 141 vom 28.5.2019, 
S. 1). 

3  Verordnung (EU) 2019/1154 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über einen mehrjährigen Wiederauffüllungsplan für Schwertfisch aus 
dem Mittelmeer und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1967/2006 des Rates 
und der Verordnung (EU) 2017/2107 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 1). 

4  Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 des Rates vom 27. September 2001 mit 
Kontrollmaßnahmen für die Befischung bestimmter Bestände weit wandernder Arten 
(ABl. L 263 vom 3.10.2001, S. 1). 
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KAPITEL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung enthält die allgemeinen Vorschriften für die einheitliche und wirksame 

Durchführung des von der Internationalen Kommission für die Erhaltung der 

Thunfischbestände im Atlantik (International Commission for the Conservation of Atlantic 

Tunas, im Folgenden „ICCAT“) angenommenen mehrjährigen Bewirtschaftungsplans für 

Roten Thun (Thunnus thynnus) im östlichen Atlantik und im Mittelmeer durch die Union. 

Artikel 2  

Geltungsbereich 

Diese Verordnung gilt für 

a) Fischereifahrzeuge der Union und Freizeitfischerei betreibende Schiffe der Union, 

die 
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– im Konventionsgebiet Roten Thun fangen und 

– auch außerhalb des Konventionsgebiets Roten Thun umladen oder an Bord 

mitführen, der im Konventionsgebiet gefangen wurde, 

b) Thunfischfarmen der Union, 

c) Fischereifahrzeuge aus Drittländern und Freizeitfischerei betreibende Schiffe aus 

Drittländern, die in Unionsgewässern tätig sind und im Konventionsgebiet Roten 

Thun fangen; 

d) Drittlandschiffe, die in Häfen der Mitgliedstaaten überprüft werden und im 

Konventionsgebiet gefangenen Roten Thun oder Fischereierzeugnisse aus in 

Unionsgewässern gefangenem Roten Thun, die zuvor nicht in einem Hafen 

angelandet oder umgeladen wurden, an Bord mitführen. 

Artikel 3 

Ziel  

Ziel dieser Verordnung ist es, den von der ICCAT angenommenen mehrjährigen 

Bewirtschaftungsplan für Roten Thun umzusetzen, der darauf abzielt, die Biomasse von 

Rotem Thun oberhalb des Werts zu halten, auf dem der höchstmögliche Dauerertrag erzielt 

werden kann. 
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Artikel 4  

Verhältnis zu anderen Rechtsakten der Union 

Soweit in dieser Verordnung nichts Anderes festgelegt ist, gelten die Bestimmungen dieser 

Verordnung unbeschadet anderer Rechtsakte der Union für den Fischereisektor, insbesondere 

der 

(1) Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 zur Einführung einer gemeinschaftlichen 

Kontrollregelung zur Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften der 

gemeinsamen Fischereipolitik; 

(2) Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 über ein Gemeinschaftssystem zur Verhinderung, 

Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, nicht gemeldeten und unregulierten 

Fischerei; 

(3) Verordnung (EU) 2017/2403 des Europäischen Parlaments und des Rates1 über die 

nachhaltige Bewirtschaftung von Außenflotten; 

(4) Verordnung (EU) 2017/2107 zur Festlegung von Bewirtschaftungs-, 

Bestandserhaltungs- und Kontrollmaßnahmen für den Übereinkommensbereich der 

Internationalen Kommission für die Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik 

(ICCAT); 

                                                
1  Verordnung (EU) 2017/2403 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2017 über die nachhaltige Bewirtschaftung von Außenflotten und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1006/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 
28.12.2017, S. 81). 
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(5) Verordnung (EU) 2019/1241 des Europäischen Parlaments und des Rates1 mit 

technischen Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen und den 

Schutz von Meeresökosystemen. 

                                                
1  Verordnung (EU) 2019/1241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. 

Juni 2019 mit technischen Maßnahmen für die Erhaltung der Fischereiressourcen 
und den Schutz von Meeresökosystemen, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 1967/2006, (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und (EU) Nr. 1380/2013, (EU) 
2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 und (EU) 2019/1022 des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnungen (EG) 
Nr. 894/97, (EG) Nr. 850/98, (EG) Nr. 2549/2000, (EG) Nr. 254/2002, (EG) 
Nr. 812/2004 und (EG) Nr. 2187/2005 des Rates (ABl. L 198 vom 25.7.2019, 
S. 105). 
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Artikel 5 

Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

(1) „ICCAT“ die Internationale Kommission für die Erhaltung der Thunfischbestände im 

Atlantik; 

(2) „Konvention“ die Internationale Konvention zur Erhaltung der Thunfischbestände im 

Atlantik; 

(3) „Fischereifahrzeug“ jedes Motorschiff, das zur gewerblichen Nutzung der Bestände 
von Rotem Thun eingesetzt wird, also Fangschiffe, Verarbeitungsschiffe, 
Unterstützungsschiffe, Schlepper, an Umladungen beteiligte Schiffe, für die 
Beförderung von Thunfischerzeugnissen ausgerüstete Transportschiffe und 
Hilfsschiffe, ausgenommen Containerschiffe; 

(4) „lebender Roter Thun“ Roten Thun, der über einen bestimmten Zeitraum in einer 

Tonnare lebend gehalten oder lebend in eine Aufzuchtanlage umgesetzt ▌wird; 

(5) „SCRS“ den Ständigen Ausschuss für Forschung und Statistik der ICCAT; 

(6) „Freizeitfischerei“ nichtgewerbliche Fischerei, bei der biologische Meeresressourcen 

▌gefangen werden; 

(7) „Sportfischerei“ nicht gewerbsmäßige Fischerei, deren Vertreter einem nationalen 

Sportfischereiverband angeschlossen oder Inhaber einer nationalen Sportlizenz 

sind; 

(8) „Schlepper“ jedes Schiff, mit dem Netzkäfige geschleppt werden; 
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(9) „Verarbeitungsschiff“ ein Schiff, an Bord dessen die Fischereierzeugnisse vor ihrer 

Verpackung einer oder mehreren der folgenden Behandlungen unterzogen werden: 

Zerlegen in Filets oder in Scheiben, Gefrieren und/oder Verarbeiten; 

(10) „Hilfsschiff“ ein Schiff, das für die Beförderung von totem (nicht verarbeitetem) 

Roten Thun von einem Transportnetz oder Netzkäfig, einer Ringwade oder einer 

Tonnare zu einem bezeichneten Hafen und/oder zu einem Verarbeitungsschiff 

eingesetzt wird; 

(11) „Tonnare“ ein am Meeresboden verankertes stationäres Fanggerät, das in der Regel 

ein Leitnetz besitzt, mit dem Roter Thun in eine oder mehrere Kammern gelenkt 

wird, in denen er bis zur Entnahme oder Aufzucht gehalten wird; 

(12) „Ringwade“ ein Umschließungsnetz, das durch eine in Ringen verlaufende 

Schließleine unten zusammengezogen und geschlossen werden kann; 

(13) „Einsetzen (in Netzkäfige)“ das Verbringen von lebendem Rotem Thun aus einem 

Transportnetz oder einer Tonnare in Aufzucht- oder Mastnetzkäfige; 
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(14) „Fangschiff“ ein für den kommerziellen Fang von Rotem Thun eingesetztes Schiff; 

(15) „Thunfischfarm“ ein durch geografische Koordinaten eindeutig abgegrenztes 

Meeresgebiet, das für die Mast oder Aufzucht von mit Tonnaren und/oder 

Ringwadenfängern gefangenem Rotem Thun genutzt wird. Eine Thunfischfarm kann 

über mehrere Aufzuchtstandorte verfügen, die alle durch geografische Koordinaten 

mit eindeutig angegebenem Längen- und Breitengrad für jeden der Punkte des 

Polygons abgegrenzt sind; 

(16) „Aufzucht“ oder „Mast“ das Einsetzen von Rotem Thun in Netzkäfige in 

Thunfischfarmen und die anschließende Fütterung mit dem Ziel, sie zu mästen und 

ihre Gesamtbiomasse zu steigern; 

(17) „Entnahme“ das Töten von Rotem Thun in Thunfischfarmen oder Tonnaren; 

(18) „Stereokamera“ eine Kamera mit zwei oder mehr Objektiven, mit einem eigenen 

Bildsensor oder Einzelbild pro Objektiv, zur Aufnahme von dreidimensionalen 

Bildern zwecks Längenmessung des Fischs sowie zur Unterstützung bei der 

Präzisierung des Gewichts und der Anzahl der Exemplare von Rotem Thun; 
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(19) „Fahrzeug der kleinen Küstenfischerei“ ein Fangschiff, das mindestens drei der 

nachstehend genannten fünf Merkmale aufweist: 

a) Länge über alles <12 m; 

b) das Fahrzeug fischt ausschließlich in den Gewässern unter der Gerichtsbarkeit 

des Flaggenmitgliedstaats; 

c) die Fangreisen dauern weniger als 24 Stunden; 

d) die maximale Besatzungsstärke beträgt vier Personen oder 

e) das Fahrzeug setzt selektive Fangtechniken mit geringen Umweltauswirkungen 

ein; 

(20) „gemeinsamer Fangeinsatz“ jeder Einsatz mit zwei oder mehr Ringwadenfängern, 

bei dem der Fang eines Ringwadenfängers nach einem zuvor vereinbarten Schlüssel 

auf einen oder mehrere andere Ringwadenfänger aufgeteilt wird; 
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(21) „gezielte Fischerei“ Fischerei auf die Zielart Roter Thun mit einem Fangschiff in 

einer bestimmten Fangsaison; 

(22) „BCD“ ein Fangdokument für Roten Thun; 

(23) „eBCD“ ein elektronisches Fangdokument für Roten Thun; 

(24) „Konventionsgebiet“ das in Artikel 1 der Konvention definierte geografische Gebiet; 

(25) „Umladung“ das Umladen aller oder bestimmter Fischereierzeugnisse von Bord 

eines Fischereifahrzeugs auf ein anderes Fischereifahrzeug. Das Entladen von totem 

Rotem Thun vom Ringwadenfänger, der Tonnare oder dem Schlepper auf ein 

Hilfsschiff gilt jedoch nicht als Umladung;  

(26) „Kontrollumsetzung“ jede zusätzliche Umsetzung auf Wunsch von Betreibern von 

Fischereifahrzeugen oder Thunfischfarmen oder der Kontrollbehörden zur 

Überprüfung der Anzahl der umgesetzten Fische; 
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(27) „Kontrollkamera“ eine Stereokamera und/oder konventionelle Videokamera für die 

in dieser Verordnung vorgesehenen Kontrollen; 

(28) „Parteien“ die Vertragsparteien der Konvention und kooperierende 

Nichtvertragsparteien, Rechtsträger und Rechtsträger im Fischereisektor; 

(29) „großer pelagischer Langleinenfänger“ einen pelagischen Langleinenfänger mit einer 

Länge über alles von mehr als 24 Metern; 

(30) „Umsetzung“ jede Umsetzung von 

a) lebendem Rotem Thun vom Netz des Fangschiffs in ein Transportnetz; 

b) lebendem Rotem Thun von einem Transportnetz in ein anderes Transportnetz; 

c) dem Netz mit lebendem Rotem Thun von einem Schlepper auf einen anderen 

Schlepper; 

d) dem Netz mit lebendem Roten Thun von einer Thunfischfarm in eine andere 

und lebendem Roten Thun zwischen verschiedenen Netzkäfigen derselben 

Thunfischfarm; 
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e) lebendem Rotem Thun aus der Tonnare in das Transportnetz, unabhängig von 

der Anwesenheit eines Schleppers; 

(31) „Betreiber“ eine natürliche oder juristische Person, die ein Unternehmen betreibt 

oder besitzt, das Tätigkeiten ausübt, die mit den einzelnen Stufen der Erzeugung, 

Verarbeitung, Vermarktung und des Vertriebs einschließlich Einzelhandelsketten 

von Erzeugnissen der Fischerei und der Aquakultur zusammenhängen;  

(32) „Fanggerätegruppe“ eine Gruppe von Fischereifahrzeugen, die dasselbe Fanggerät 

einsetzen und denen eine Gruppenquote zugeteilt wurde; 

(33) „Fischereiaufwand“ das Produkt aus Kapazität und Tätigkeit eines 

Fischereifahrzeugs; für eine Gruppe von Fischereifahrzeugen ist es die Summe des 

Fischereiaufwands aller Schiffe in der Gruppe; 

(34) „zuständiger Mitgliedstaat“ den Flaggenmitgliedstaat oder den Mitgliedstaat, unter 

dessen Gerichtsbarkeit die betreffende Thunfischfarm oder Tonnare fällt. 
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KAPITEL II BEWIRTSCHAFTUNGSMAßNAHMEN 

Artikel 6 

An Fischereibewirtschaftungsmaßnahmen geknüpfte Bedingungen 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die erforderlichen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass 

der Fischereiaufwand seiner Fangschiffe und Tonnaren den Fangmöglichkeiten für 

Roten Thun entspricht, die ihm im Ostatlantik und im Mittelmeer zur Verfügung 

stehen. Die von den Mitgliedstaaten erlassenen Maßnahmen umfassen die Festlegung 

von individuellen Quoten für Fangschiffe mit einer Länge von mehr als 24 Metern 

unter ihrer Flagge, die in der Liste der zugelassenen Schiffe gemäß Artikel 26 

aufgeführt sind. 

(2) Ein Mitgliedstaat verlangt von Fangschiffen, dass sie unverzüglich einen von ihm 

bezeichneten Hafen anlaufen, wenn die individuelle Quote des Schiffes gemäß 

Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 als ausgeschöpft gilt. 

(3) Chartertätigkeiten sind in der Fischerei auf Roten Thun nicht zulässig.  
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Artikel 7  

Übertragung von nicht entnommenem lebendem Rotem Thun 

▌ 

(1) Die Übertragung ▌von nicht entnommenem lebendem Roten Thun aus den Fängen 

der Vorjahre innerhalb einer Thunfischfarm kann nur erlaubt werden, wenn der 

Mitgliedstaat ein verstärktes Kontrollsystem entwickelt und dieses der Kommission 

meldet ▌. Dieses System ist fester Bestandteil des in Artikel 13 genannten 

Inspektionsplans der Mitgliedstaaten und enthält zumindest die Maßnahmen gemäß 

Artikel ▌53 und 61. 

(2) Vor Beginn einer Fangsaison sorgen die für Thunfischfarmen zuständigen 

Mitgliedstaaten für eine eingehende Bewertung von lebendem Roten Thun, der nach 

einer Massenentnahme in ihrer Gerichtsbarkeit unterliegenden Thunfischfarmen 

übertragen wird. Zu diesem Zweck wird sämtlicher übertragener lebender Roter 

Thun des Fangjahrs, der nicht Gegenstand einer Massenentnahme in einer 

Thunfischfarm ist, unter Einsatz von Stereokamerasystemen oder vergleichbaren 

Techniken, sofern diese gemäß Artikel 51 dieselbe Präzision und Genauigkeit 

gewährleisten, in andere Netzkäfige umgesetzt. Die vollständig dokumentierte 

Rückverfolgbarkeit muss jederzeit gewährleistet sein. Die Übertragung von Rotem 

Thun aus Jahren, die nicht Gegenstand einer Massenentnahme waren, wird jährlich 

nach demselben Verfahren mit geeigneten Stichproben auf der Grundlage einer 

Risikobewertung kontrolliert. 
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(3) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit ausführlichen Bestimmungen 

zur Entwicklung eines verstärkten Kontrollsystems für die Übertragung von 

lebendem Rotem Thun erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden im Einklang 

mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 68 erlassen. 

Artikel 8 

Übertragung nicht ausgeschöpfter Quoten 

Die Übertragung nicht ausgeschöpfter Quoten ist nicht zulässig. 

Artikel 9 

Übertragung von Quoten 

(1) Eine Quotenübertragung zwischen der Union und den anderen Parteien findet nur 

nach vorheriger Genehmigung durch die Mitgliedstaaten und/oder die betreffenden 

Parteien statt. Die Kommission setzt das ICCAT-Sekretariat 48 Stunden vor der 

Quotenübertragung davon in Kenntnis. 

(2) Die Übertragung von Quoten innerhalb von Fanggerätegruppen, von Beifangquoten 

und von individuellen Fangquoten jedes Mitgliedstaats ist zulässig, sofern der 

betreffende Mitgliedstaat oder die betreffenden Mitgliedstaaten die Kommission 

vorab über diese Übertragungen unterrichtet, damit die Kommission das ICCAT-

Sekretariat unterrichten kann, bevor die Übertragung wirksam wird. 
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Artikel 10 

Quotenkürzungen wegen Überfischung 

Überfischen die Mitgliedstaaten die ihnen zugeteilten Quoten und kann dieser Situation nicht 

durch einen Quotentausch gemäß Artikel 16 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 

abgeholfen werden, so sind die Artikel 37 und 105 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 

anwendbar. 

Artikel 11 

Jährliche Fangpläne 

(1) Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote für Roten Thun stellt einen jährlichen Fangplan 

auf. Dieser Plan muss mindestens folgende Angaben für die Fangschiffe und 

Tonnaren enthalten: 

a) die jeder Fanggerätegruppe zugeteilten Quoten, einschließlich Beifangquoten; 

b) soweit zutreffend, die Methode für die Quotenzuteilung und -verwaltung; 

c) die Maßnahmen zur Sicherstellung der Einhaltung von individuellen Quoten; 

d) offene Fangzeiten für jede Fanggerätekategorie; 
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e) Angaben zu bezeichneten Häfen; 

f) die Vorschriften für Beifänge und 

g) die Zahl der Fangschiffe, die keine Grundschleppnetzfischer, nicht länger als 

24 Meter und keine Ringwadenfänger sind und die im Ostatlantik und im 

Mittelmeer auf Roten Thun fischen dürfen. 

(2) Die Mitgliedstaaten mit Fahrzeugen der kleinen Küstenfischerei, die auf Roten Thun 

fischen dürfen, bemühen sich, diesen Fahrzeugen bestimmte sektorspezifische 

Quoten zuzuteilen; sie müssen eine solche Zuteilung in ihren Fangplänen 

verzeichnen. Darüber hinaus nehmen sie in ihre Überwachungs-, Kontroll- und 

Inspektionspläne die Maßnahmen auf, die zusätzlich ergriffen werden, um die 

Quotenausschöpfung dieser Flotte aufmerksam zu überwachen. Unter Verwendung 

der in Absatz 1 genannten Parameter können die Mitgliedstaaten einer 

unterschiedlichen Anzahl von Fischereifahrzeugen die vollständige Ausschöpfung 

ihrer Fangmöglichkeiten genehmigen. 
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(3) Portugal und Spanien können Köderbooten, die in Unionsgewässern um die 

Inselgruppen Azoren, Madeira und Kanarische Inseln tätig sind, sektorspezifische 

Quoten zuteilen. Die sektorspezifischen Quoten müssen in ihre jährlichen Fangpläne 

aufgenommen werden, und zusätzliche Maßnahmen zur Überwachung der 

Quotenausschöpfung müssen eindeutig in ihren jährlichen Überwachungs-, Kontroll- 

und Inspektionspläne festgehalten werden.  

(4) Auf die Zuteilung von sektorspezifischen Quoten durch die Mitgliedstaaten gemäß 

den Absätzen 2 oder 3 findet die im geltenden Unionsrechtsakt über die Aufteilung 

der Fangmöglichkeiten festgelegte Anforderung der Mindestquote von 5 Tonnen 

keine Anwendung. 

(5) Jede Änderung des jährlichen Fangplans wird der Kommission von dem betreffenden 

Mitgliedstaat spätestens drei Arbeitstage vor Aufnahme der Fangtätigkeit, auf die 

sich die Änderung bezieht, übermittelt. Die Kommission übermittelt diese Änderung 

mindestens einen Arbeitstag vor Aufnahme der Fischereitätigkeit, auf die sich die 

Änderung bezieht, an das ICCAT-Sekretariat. 
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Artikel 12 

Aufteilung der Fangmöglichkeiten 

Gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 wenden die Mitgliedstaaten bei der 

Aufteilung der ihnen zugewiesenen Fangmöglichkeiten transparente und objektive Kriterien 

an, die unter anderem ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Natur sein können; sie teilen 

▌ferner, die nationalen Quoten unter besonderer Berücksichtigung der traditionellen und 

handwerklichen Fischerei gerecht zwischen den einzelnen Flottensegmenten auf und bieten 

Anreize für die Fischereifahrzeuge der Union , die selektives Fanggerät einsetzen oder 

Fangtechniken nutzen, die die Umwelt weniger beeinträchtigen. 

Artikel 13 

Jährliche Fangkapazitätsmanagementpläne 

Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote für Roten Thun erstellt einen jährlichen 

Fangkapazitätsmanagementplan. In diesem Plan passt der Mitgliedstaat die Anzahl der 

Fangschiffe und Tonnaren so an, dass sichergestellt ist, dass die Fangkapazität mit den 

Fangmöglichkeiten vereinbar ist, die den Fangschiffen und Tonnaren für den betreffenden 

Quotenzeitraum zugeteilt werden. Die Mitgliedstaaten passen die Fangkapazität unter 

Verwendung der im geltenden Unionsrechtsakt über die Aufteilung von Fangmöglichkeiten 

festgelegten Parameter an. Die Anpassung der Fangkapazität der Union für Ringwadenfänger 

wird auf eine maximale Änderung um 20 % im Vergleich zur Basisfangkapazität von 2018 

begrenzt. 
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Artikel 14  

Jährliche Inspektionspläne 

Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote für Roten Thun stellt einen jährlichen Inspektionsplan 

auf, um die Einhaltung dieser Verordnung zu gewährleisten. Jeder Mitgliedstaat legt seinen 

Plan der Kommission vor. Bei der Aufstellung dieses Plans ist Folgendes zu beachten: 

a) die Ziele, Prioritäten und Verfahren sowie Eckpunkte für die Inspektionstätigkeiten 

des gemäß Artikel 95 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 aufgestellten spezifischen 

Kontroll- und Inspektionsprogramms für Roten Thun; 

b) das gemäß Artikel 46 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 eingerichtete nationale 

Kontrollprogramm für Roten Thun. 

Artikel 15 

Jährliche Aufzuchtmanagementpläne 

(1) Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote für Roten Thun erstellt einen jährlichen 

Aufzuchtmanagementplan. 
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(2) Im jährlichen Aufzuchtmanagementplan sorgt jeder Mitgliedstaat dafür, dass die 

Gesamteinsatzkapazität und die Gesamtaufzuchtkapazität mit der geschätzten, für die 

Aufzucht verfügbaren Menge an Rotem Thun vereinbar ist. 

(3) Die Mitgliedstaaten begrenzen ihre Aufzuchtkapazität für Thun auf die 

Gesamtaufzuchtkapazität, die im Jahr 2018 im ICCAT-Register der für die Aufzucht 

von Rotem Thun zugelassenen Farmen eingetragen oder zugelassen und der ICCAT 

gemeldet wurde. 

(4) Die Höchstmenge wild gefangenen Roten Thuns, der neu in die Thunfischfarmen 

eines Mitgliedstaats eingesetzt werden darf, wird auf die Einsatzmengen begrenzt, 

die die Farmen dieses Mitgliedstaats in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008 im 

ICCAT-Register der für die Aufzucht von Roten Thun zugelassenen Farmen 

eintragen ließen. 

(5) Muss ein Mitgliedstaat die Höchstmenge an wild gefangenem Roten Thun, der in 

einer oder mehreren seiner Thunfischfarmen eingesetzt werden soll, erhöhen, so 

muss diese Erhöhung mit den diesem Mitgliedstaat zugeteilten Fangmöglichkeiten 

und den Einfuhren von lebendem Roten Thun aus einem anderen Mitgliedstaat oder 

einer anderen Vertragspartei vereinbar sein. 

(6) Die für die Thunfischfarmen zuständigen Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die vom 

SCRS beauftragten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Versuchen zur 

Ermittlung der Wachstumsraten während der Mast Zugang zu den Farmen haben und 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden. 
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(7) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission gegebenenfalls bis zum 15. Mai jedes 

Jahres überarbeitete Bewirtschaftungspläne vor. 

Artikel 16 

Übermittlung der jährlichen Pläne 

(1) Bis zum 31. Januar jedes Jahres übermittelt jeder Mitgliedstaat mit einer Quote für 

Roten Thun der Kommission die folgenden Pläne: 

a) den jährlichen Fangplan für die Fangschiffe und Tonnaren, die im Ostatlantik 

und im Mittelmeer Roten Thun fischen, gemäß Artikel 11; 

b) den jährlichen Fangkapazitätsmanagementplan gemäß Artikel 13; 

c) den jährlichen Inspektionsplan gemäß Artikel 14 und 

d) den jährlichen Aufzuchtmanagementplan gemäß Artikel 15. 
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(2) Die Kommission kompiliert die in Absatz 1 genannten Pläne und verwendet sie für 

die Erstellung eines jährlichen Plans der Union. Die Kommission übermittelt dem 

ICCAT-Sekretariat den Plan der Union bis zum 15. Februar jedes Jahres zur 

Erörterung und Genehmigung durch die ICAAT.  

(3) Legt ein Mitgliedstaat der Kommission einen oder mehrere der der in Absatz 1 

genannten Pläne der Kommission nicht innerhalb der dort genannten Frist vor, 

kann die Kommission beschließen, den Unionsplan ohne die Pläne des 

betreffenden Mitgliedstaats an das ICCAT-Sekretariat weiterzuleiten. Auf Antrag 

des betreffenden Mitgliedstaats bemüht sich die Kommission, einen der in Absatz 1 

genannten Pläne zu berücksichtigen, der nach Ablauf der in jenem Absatz 

genannten Frist, aber vor Ablauf der in Absatz 2 genannten Frist vorgelegt wurde. 

Entspricht ein von einem Mitgliedstaat eingereichter Plan nicht den 

Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf die jährlichen Fang-, Kapazitäts-, 

Inspektions- und Aufzuchtpläne und enthält er einen schwerwiegenden Fehler, 

der dazu führen könnte, dass der Jahresplan der Union von der ICCAT-

Kommission nicht gebilligt wird, kann die Kommission beschließen, dem ICCAT-

Sekretariat den Plan der Union ohne die Pläne des betreffenden Mitgliedstaats zu 

übermitteln. Die Kommission unterrichtet den betreffenden Mitgliedstaat so bald 

wie möglich und bemüht sich, alle von diesem Mitgliedstaat vorgelegten 

überarbeiteten Pläne in den Plan der Union oder in Änderungen des Unionsplans 

aufzunehmen, sofern sie den Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf die 

jährlichen Fang-, Kapazitäts-, Inspektions- und Aufzuchtpläne entsprechen. 
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KAPITEL III  

TECHNISCHE MAßNAHMEN 

Artikel 17 

Fangzeiten 

(1) Der Fang von Rotem Thun mit Ringwadenfängern ist im Ostatlantik und im 

Mittelmeer in der Zeit vom 26. Mai bis zum 1. Juli erlaubt.  

(2)  Abweichend von Absatz 1 können Zypern und Griechenland in ihren jährlichen 

Fangplänen gemäß Artikel 11 beantragen, dass Ringwadenfischer unter ihrer 

Flagge im östlichen Mittelmeer (FAO-Gebiet 37.3.1 und 37.3.2) vom 15. Mai bis 

zum 1. Juli auf Roten Thun fischen dürfen. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann Kroatien in seinen jährlichen Fangplänen gemäß 

Artikel 11 beantragen, dass Ringwadenfischer unter seiner Flagge im Adriatischen 

Meer (FAO-Gebiet 37.2.1) bis zum 15. Juli zu Aufzuchtzwecken auf Roten Thun 

fischen dürfen. 
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(4) Abweichend von Absatz 1 darf ein Mitgliedstaat, der der Kommission den Nachweis 

erbringt, dass einige seiner Ringwadenfänger, die im Ostatlantik und im Mittelmeer 

auf Roten Thun fischen, ihre normalen Fangtage während eines Jahres aufgrund der 

Witterungsbedingungen nicht ausschöpfen konnten, entscheiden, dass die in 

Absatz 1 genannte Fangsaison um eine entsprechende Anzahl verlorener 

Fangtage für die betreffenden Ringwadenfänger bis zu einer Höchstgrenze von 

10 nicht ausgeschöpften Tagen verlängert wird. Die Untätigkeit der betreffenden 

Schiffe ist – im Falle eines gemeinsamen Fangeinsatzes für alle beteiligten Schiffe – 

mit Wetterberichten und VMS-Positionen hinreichend zu belegen. 

(5) Der Fang von Rotem Thun mit großen pelagischen Langleinenfängern ist im 

Ostatlantik und im Mittelmeer im Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Mai erlaubt.  

(6) Die Mitgliedstaaten legen die Fangzeiten für ihre Flotten — mit Ausnahme der 

Ringwadenfänger und großen pelagischen Langleinenfänger — in ihren jährlichen 

Fangplänen fest. 

Artikel 18 

Pflicht zur Anlandung 

Die Bestimmungen dieses Kapitels gelten unbeschadet des Artikels 15 der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013, einschließlich etwaiger darauf anwendbarer Ausnahmen. 
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Artikel 19 

Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung 

(1) Roter Thun mit einem Gewicht von weniger als 30 kg oder einer Länge bis zur 

Schwanzflossengabelung von weniger als 115 cm darf – auch als Beifang oder im 

Rahmen der Freizeitfischerei – weder gefangen noch an Bord mitgeführt, umgeladen, 

umgesetzt, angelandet, transportiert, gelagert, verkauft, zum Verkauf angeboten, zur 

Schau gestellt oder zum Kauf angeboten werden. 

(2) Abweichend von Absatz 1 gilt für die nachstehend genannten Fischereien eine 

Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung von 8 kg oder 75 cm Länge bis zur 

Schwanzflossengabelung: 

a) Roten Thun, der im Ostatlantik mit Köderschiffen oder Schleppanglern 

gefangen wird; 

b) Roten Thun, der im Mittelmeer mit Köderschiffen, Langleinen- oder 

Handleinenfängern der handwerklichen Frischfischküstenfischerei gefangen 

wird, und 

c) Roten Thun, der im Adriatischen Meer von Schiffen unter der Flagge Kroatiens 

für Aufzuchtzwecke gefangen wird.  

(3) Die besonderen Bedingungen für die Anwendung der in Absatz 2 genannten 

Ausnahme sind in Anhang I enthalten. 
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(4) Die Mitgliedstaaten erteilen Schiffen eine Fanggenehmigung, die im Rahmen der in 

Anhang I Absätze 2 und 3 genannten Ausnahmeregelungen Fischfang betreiben. Die 

betreffenden Schiffe sind in der Liste der Fangschiffe gemäß Artikel 26 aufgeführt. 

(5) Fische unterhalb der in diesem Artikel genannten Mindestreferenzgrößen, die tot ins 

Meer zurückgeworfen werden, werden auf die Quote des Mitgliedstaats angerechnet.  

Artikel 20 

Ungewollte Fänge unterhalb der Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung 

(1) Abweichend von Artikel 19 Absatz 1 dürfen alle Fangschiffe und Tonnaren, die 

gezielt auf Roten Thun fischen, bis zu 5 % ungewollte Fänge von Rotem Thun mit 

einem Gewicht zwischen 8 und 30 kg oder, alternativ, mit einer Länge bis zur 

Schwanzflossengabelung von 75 bis 115 cm an Bord behalten. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Prozentsatz von 5 % wird auf der Grundlage des an Bord 

behaltenen oder in der Tonnare befindlichen Gesamtfangs von Rotem Thun zu einem 

beliebigen Zeitpunkt nach jedem Fangeinsatz berechnet. 

(3) Ungewollte Fänge werden von der Quote des für das Fangschiff oder die Tonnare 

zuständigen Mitgliedstaats abgezogen. 
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(4) Die Artikel 31, 33, 34 und 35 finden auf ungewollte Fänge von Rotem Thun 

unterhalb der Mindestreferenzgröße Anwendung. 

Artikel 21 

Beifänge 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft Vorkehrungen für Beifänge von Rotem Thun im Rahmen 

seiner Quote und teilt diese der Kommission bei der Übermittlung seines Fangplans 

mit. 

(2) Die Menge der zulässigen Beifänge, die am Ende jeder Fangreise nicht mehr als 

20 % der Gesamtfänge an Bord betragen darf, und die Methode, nach der der Anteil 

dieser Beifänge am Gesamtfang an Bord berechnet wird, müssen im jährlichen 

Fangplan gemäß Artikel 11 eindeutig festgelegt sein. Der Prozentsatz der Beifänge 

kann nach Gewicht oder nach Stückzahl berechnet werden. Die Berechnung nach 

Stückzahl gilt nur für von der ICCAT bewirtschaftete Thunfische und verwandte 

Arten. Die Menge der zulässigen Beifänge für Fischereifahrzeuge der kleinen 

Küstenfischerei kann jährlich berechnet werden. 
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(3) Der gesamte an Bord behaltene oder zurückgeworfene Beifang von totem Roten 

Thun wird von der Quote des Flaggenmitgliedstaats abgezogen und im Einklang mit 

den Artikeln 31 und 32 aufgezeichnet und der Kommission gemeldet. 

(4) Für Mitgliedstaaten, die über keine Quote für Roten Thun verfügen, werden die 

betreffenden Beifänge auf die spezielle Beifangquote für Roten Thun der Union 

angerechnet, die im Einklang mit Artikel 43 Absatz 3 AEUV und Artikel 16 der 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 eingerichtet wurde. 

(5) Ist die dem Mitgliedstaat zugeteilte Quote ausgeschöpft, so ist der Fang von Rotem 

Thun durch unter seiner Flagge fahrende Fischereifahrzeuge nicht erlaubt und der 

betreffende Mitgliedstaat ergreift die notwendigen Maßnahmen, um die Freisetzung 

von als Beifang gefangenem Roten Thun zu gewährleisten. Ist die gemäß Artikel 43 

Absatz 3 AEUV und Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 festgesetzte 

spezifische Beifangquote der Union für Roten Thun ausgeschöpft, so ist der Fang 

von Rotem Thun durch Schiffe unter der Flagge von Mitgliedstaaten ohne Quote 

für Roten Thun nicht zulässig, und diese Mitgliedstaaten ergreifen die 

notwendigen Maßnahmen, um die Freisetzung von als Beifang gefangenem Roten 

Thun zu gewährleisten. In diesen Fällen werden die Verarbeitung und Vermarktung 

von totem Roten Thun verboten und sämtliche Beifänge werden aufgezeichnet. Die 

Mitgliedstaaten berichten der Kommission jährlich über die entsprechenden Mengen 

von totem Roten Thun, der als Beifang gefangen wurde; diese leitet diese Angaben 

an das ICCAT-Sekretariat weiter. 
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(6) Auf Schiffen, die nicht gezielt auf Roten Thun fischen, wird jede an Bord 

mitgeführte Menge an Rotem Thun deutlich von anderen Arten getrennt, damit die 

Aufsichtsbehörden die Einhaltung dieses Artikels überwachen können. Werden diese 

Beifänge durch das eBCD begleitet, so dürfen sie vermarktet werden. 

Artikel 22 

Einsatz von Luftfahrzeugen 

Der Einsatz von Luftfahrzeugen, einschließlich Flugzeugen, Hubschraubern oder jeglicher 

Arten nicht bemannter Luftfahrzeuge, zum Auffinden von Rotem Thun wird verboten. 

KAPITEL IV 

FREIZEITFISCHEREI 

Artikel 23 

Besondere Quote für die Freizeitfischerei 

(1) Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote für Roten Thun reguliert die Freizeitfischerei 

durch die Zuteilung einer besonderen Quote für diese Fischerei. Bei einer solchen 

Zuteilung wird, auch im Rahmen der Befischung mit Fangen und Freisetzen, 

etwaiger toter Roter Thun berücksichtigt. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission 

bei der Übermittlung ihrer Fangpläne die der Freizeitfischerei zugeteilte Quote mit. 
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(2) Fänge von totem Rotem Thun werden gemeldet und auf die Quote des Mitgliedstaats 

angerechnet. 

Artikel 24 

Besondere Bedingungen für die Freizeitfischerei 

(1) Jeder Mitgliedstaat mit einer der Freizeitfischerei zugeteilten Quote für Roten Thun 

reguliert die Freizeitfischerei durch die Erteilung von Fangerlaubnissen für Schiffe 

für die Freizeitfischerei. Auf Wunsch der ICCAT stellen die Mitgliedstaaten der 

Kommission die Liste der Freizeitschiffe zur Verfügung, denen eine 

Fanggenehmigung für Roten Thun erteilt wurde. Die Liste, die der ICCAT von der 

Kommission in elektronischer Form zu übermitteln ist, enthält für jedes Schiff 

folgende Angaben: 

a) Name des Schiffes; 

b) Registernummer; 

c) ICCAT-Registernummer (sofern zutreffend); 
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d) etwaiger früherer Name und 

(e) Name und Anschrift des Eigners/der Eigner und des Betreibers/der Betreiber. 

(2) Bei der Freizeitfischerei ist es verboten, mehr als einen Roten Thun pro Tag und 

Schiff zu fangen, an Bord zu behalten, umzuladen oder anzulanden. 

(3) Im Rahmen der Freizeitfischerei gefangener Roter Thun darf nicht vermarktet 

werden. 

(4) Die Mitgliedstaaten zeichnen die Fangdaten, einschließlich Gewicht und 

gegebenenfalls Länge jedes Roten Thuns aus der Freizeitfischerei auf und senden die 

Daten zum Vorjahr jährlich bis 30. Juni an die Kommission. Die Kommission leitet 

diese Informationen an das ICCAT-Sekretariat weiter. 

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Roter Thun und insbesondere Jungfische, die im Rahmen der Freizeitfischerei lebend 

gefangen werden, möglichst wieder freigesetzt werden. Jeder Rote Thun wird ganz, 

ohne Kiemen und/oder ausgenommen angelandet. 
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Artikel 25 

Fangen, Markieren und Freisetzen 

(1) Abweichend von Artikel 23 Absatz 1 können Mitgliedstaaten, die eine Befischung 

mit Fangen und Freisetzen zulassen, die ausschließlich von 

Sportfischereifahrzeugen im Nordostatlantik betrieben wird, einer begrenzten Zahl 

von Sportfischereifahrzeugen ausschließlich gestatten, gezielt auf Roten Thun zu 

fischen, um diesen zu fangen, zu markieren und freizulassen, ohne dass ihnen eine 

bestimmte Quote zugeteilt werden muss. Solche Schiffe müssen im Rahmen eines in 

ein wissenschaftliches Forschungsprogramm eingebundenen wissenschaftlichen 

Projekts eines Forschungsinstituts tätig sein. Die Projektergebnisse werden den 

zuständigen Behörden des Flaggenmitgliedstaats übermittelt. 

(2) Die Tätigkeiten von Schiffen, die im Rahmen des ICCAT-Forschungsprogramms für 

Roten Thun wissenschaftliche Forschungsarbeiten durchführen, gelten nicht als 

Fangen, Markieren und Freisetzen gemäß Absatz 1. 

(3) Mitgliedstaaten, die das Fangen, Markieren und Freisetzen gestatten, 
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a) legen eine Beschreibung dieser Tätigkeiten und der entsprechenden 

Maßnahmen als festen Bestandteil ihrer Fang- und Inspektionspläne gemäß den 

Artikeln 12 und 15 vor; 

b) überwachen genau die Tätigkeiten der betreffenden Schiffe, um 

sicherzustellen, dass sie die Bestimmungen dieser Verordnung einhalten; 

c) stellen sicher, dass geschultes Personal das Markieren und Freisetzen 

vornimmt, damit eine hohe Überlebensrate der Exemplare gewährleistet ist, 

und 

d) legen der Kommission jährlich mindestens 50 Tage vor der SCRS-Tagung des 

Folgejahres einen Bericht über die durchgeführten wissenschaftlichen Arbeiten 

vor. Die Kommission leitet den Bericht 60 Tage vor der SCRS-Tagung des 

Folgejahres an die ICCAT weiter. 

(4) Jeder Rote Thun, der beim Fangen, Markieren und Freisetzen zu Tode kommt, wird 

gemeldet und von der Quote des Flaggenmitgliedstaats abgezogen. 
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KAPITEL V  

KONTROLLMAßNAHMEN 

ABSCHNITT 1 

SCHIFFS- UND TONNARENLISTEN UND -REGISTER 

Artikel 26 

Schiffslisten und -register 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jedes Jahr einen Monat vor Beginn 

der Laufzeit der Fangerlaubnis elektronisch folgende Schiffslisten in dem Format, 

das in der aktuellen Fassung der ICCAT-Leitlinien1 für die Übermittlung von Daten 

und Informationen vorgegeben ist:  

a) eine Liste aller Fangschiffe, denen eine Fangerlaubnis für die gezielte Fischerei 

auf Roten Thun erteilt wurde, und  

b) eine Liste aller anderen Fischereifahrzeuge, die zur gewerblichen Nutzung der 

Ressourcen von Rotem Thun eingesetzt werden. 

                                                
1 https://www.iccat.int/en/SubmitCOMP.html 
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Die Kommission leitet diese Angaben 15 Tage vor Beginn der Fangtätigkeit an das 

ICCAT-Sekretariat weiter, damit diese Schiffe in das ICCAT-Register der 

fangberechtigten Schiffe und gegebenenfalls in das ICCAT-Register der Schiffe mit 

einer Länge über alles von 20 Metern oder mehr, die im Konventionsgebiet 

Fischfang betreiben dürfen, aufgenommen werden können.  

(2) Ein Fangschiff kann in einem Kalenderjahr in beiden in Absatz 1 genannten Listen 

aufgeführt sein, jedoch nicht zur gleichen Zeit. 

(3) Die Angaben zu den Fischereifahrzeugen gemäß Absatz 1 Buchstaben a und b dieses 

Artikels enthalten den Schiffsnamen und die Nummer des Schiffs im 

Fischereiflottenregister der Union im Sinne von Anhang I der 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/2181 der Kommission.  

(4) Die Kommission akzeptiert keine nachträgliche Vorlage. 

(5) Spätere Änderungen der in den Abätzen 1 und 3 genannten Listen in einem 

Kalenderjahr werden nur akzeptiert, wenn das gemeldete Fischereifahrzeug aus 

berechtigten technischen Gründen oder aus Gründen höherer Gewalt nicht eingesetzt 

werden kann. Unter diesen Umständen informiert der betreffende Mitgliedstaat 

unverzüglich die Kommission und teilt Folgendes mit: 

                                                
1  Durchführungsverordnung (EU) 2017/218 der Kommission vom 6. Februar 2017 

über das Fischereiflottenregister der Union (ABl. L 34 vom 9.2.2017, S. 9). 
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a) vollständige Angaben zu dem/den Fischereifahrzeug(en), das/die das 

betreffende Fischereifahrzeug ersetzen soll(en), und 

b) eine umfassende Darstellung des Grunds für den Schiffstausch sowie alle 

einschlägigen Belege oder Unterlagen. 

(6) Die Kommission ändert erforderlichenfalls im Laufe des Jahres die Angaben zu den 

Schiffen gemäß Absatz 1, indem sie dem ICCAT-Sekretariat im Einklang mit 

Artikel 7 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/2403 aktualisierte Angaben 

übermittelt. 

Artikel 27  

Fangerlaubnisse für Schiffe 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen Schiffen, die in einer der in Artikel 26 Absätze 1 und 5 

genannten Listen aufgeführt sind, Fangerlaubnisse aus. Die Fangerlaubnisse 

enthalten mindestens die in Anhang VII genannten Angaben und werden nach dem 

Muster in diesem Anhang erteilt. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die 

Angaben in der Fangerlaubnis korrekt sind und mit den Vorschriften der 

Gemeinsamen Fischereipolitik übereinstimmen. 
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(2) Unbeschadet des Artikels 21 Absatz 6 gilt für Fischereifahrzeuge der Union, die 

nicht in den in Artikel 26 Absatz 1 genannten ICCAT-Registern aufgeführt sind, dass 

sie keine Genehmigung haben, im Ostatlantik und im Mittelmeer Roten Thun zu 

fischen, an Bord zu behalten, umzuladen, zu transportieren, umzusetzen, zu 

verarbeiten oder anzulanden. 

(3) Der Flaggenmitgliedstaat widerruft die einem Schiff erteilte Fangerlaubnis für Roten 

Thun und kann das Schiff auffordern, unverzüglich den von ihm bezeichneten Hafen 

anzulaufen, wenn die dem Schiff zugeteilte individuelle Quote als ausgeschöpft 

erachtet wird. 

Artikel 28 

Listen und Register der für den Fang von Rotem Thun zugelassenen Tonnaren 

(1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission elektronisch als Teil seines 

Fangplans die Liste der Tonnaren, die für den Fang von Rotem Thun im Ostatlantik 

und im Mittelmeer zugelassen sind. Die Kommission leitet diese Angaben an das 

ICCAT-Sekretariat weiter, damit die betreffenden Tonnaren in das ICCAT-Register 

der Tonnaren, die für den Fang von Rotem Thun zugelassen sind, eingetragen 

werden können.  
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen den in der Liste gemäß Absatz 1 geführten Tonnaren 

Fangerlaubnisse aus. Die Fangerlaubnisse enthalten mindestens die in Anhang VII 

genannten Angaben und entsprechen dem Muster in diesem Anhang. Die 

Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Angaben in der Fangerlaubnis korrekt 

sind und mit den Vorschriften der Gemeinsamen Fischereipolitik übereinstimmen. 

(3) Für Tonnaren der Union, die nicht in dem ICCAT-Register aufgeführt sind, gilt, dass 

sie keine Genehmigung haben, im Ostatlantik und im Mittelmeer Roten Thun zu 

fangen. Von solchen Tonnaren gefangener Roter Thun darf nicht an Bord behalten, 

umgesetzt, in Netzkäfige eingesetzt oder angelandet werden. 

(4) Der Flaggenmitgliedstaat widerruft die einer Tonnare erteilte Fangerlaubnis für 

Roten Thun, wenn die der Tonnare zugeteilte Quote als ausgeschöpft erachtet wird. 
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Artikel 29 

Angaben zu Fangtätigkeiten 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum 15. Juli jedes Jahres 

ausführliche Angaben zu dem im Vorjahr im Ostatlantik und im Mittelmeer 

gefangenen Roten Thun. Die Kommission leitet diese Angaben bis zum 31. Juli jedes 

Jahres an das ICCAT-Sekretariat weiter. Diese Angaben umfassen 

a) den Namen und die ICCAT-Nummer jedes Fangschiffs; 

b) die Laufzeit der Fangerlaubnis(se) jedes Fangschiffs; 

c) die Gesamtfänge jedes Fangschiffs, einschließlich Nullfänge, während der 

gesamten Laufzeit der Fangerlaubnis(se); 

d) die Gesamtzahl der Fangtage jedes Fangschiffes im Ostatlantik und im 

Mittelmeer während der gesamten Laufzeit der Fangerlaubnis(se) und 

e) den Gesamtfang außerhalb der Laufzeit der Fangerlaubnis(se) (Beifang). 
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(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die folgenden Angaben zu 

Fischereifahrzeugen unter ihrer Flagge, die im Ostatlantik und im Mittelmeer nicht 

auf Roten Thun fischen dürfen, Roten Thun aber als Beifang gefangen haben:  

a) den Namen und die ICCAT-Nummer oder, falls das Schiff nicht bei der 

ICCAT registriert ist, seine nationale Registernummer und 

b) die Gesamtfänge von Rotem Thun. 

(3) Die Mitgliedstaaten machen der Kommission auch Angaben zu Schiffen, die nicht 

unter die Absätze 1 und 2 fallen, von denen aber bekannt ist oder angenommen wird, 

dass sie im Ostatlantik und im Mittelmeer auf Roten Thun gefischt haben. Sobald 

diese Angaben vorliegen, leitet die Kommission sie an das ICCAT-Sekretariat 

weiter. 
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Artikel 30  

Gemeinsame Fangeinsätze 

(1) Gemeinsame Einsätze für den Fang von Rotem Thun sind nur zulässig, wenn die 

beteiligten Schiffe über eine Genehmigung des Flaggenmitgliedstaats/der 

Flaggenmitgliedstaaten verfügen. Für eine solche Genehmigung muss jeder 

Ringwadenfänger für den Fang von Rotem Thun ausgerüstet und im Besitz einer 

individuellen Quote sein und die Berichtspflichten gemäß Artikel 32 beachten. 

(2) Die Quote für einen gemeinsamen Fangeinsatz entspricht der Summe der den 

teilnehmenden Ringwadenfängern zugeteilten Quoten. 

(3) Ringwadenfänger dürfen sich nicht an gemeinsamen Fangeinsätzen mit 

Ringwadenfängern anderer Parteien beteiligen.  

(4) Anhang IV enthält das Antragsformular für die Genehmigung zur Beteiligung an 

einem gemeinsamen Fangeinsatz. Jeder Mitgliedstaat ergreift die erforderlichen 

Vorkehrungen, um von den Ringwadenfängern unter seiner Flagge, die sich an einem 

gemeinsamen Fangeinsatz beteiligen, die nachstehenden Angaben zu erhalten: 
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a) den Zeitraum, für den die Genehmigung für den gemeinsamen Fangeinsatz 

beantragt wird; 

b) die Identität der Beteiligten; 

c) die individuellen Quoten der einzelnen Schiffe; 

d) den Schlüssel zur Aufteilung der Fänge auf die beteiligten Fischereifahrzeuge 

und 

e) Angaben zu den Bestimmungsbetrieben. 

(5) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission mindestens 10 Tage vor Beginn des 

gemeinsamen Fangeinsatzes die Angaben gemäß Absatz 4 nach dem Muster in 

Anhang IV. Die Kommission übermittelt die Angaben mindestens fünf Tage vor 

Beginn des Einsatzes an das ICCAT-Sekretariat und an jeden Flaggenstaat der 

übrigen an dem gemeinsamen Fangeinsatz beteiligten Schiffe. 

(6) Im Falle höherer Gewalt gilt die Frist gemäß Absatz 5 nicht für die Angaben zu den 

Bestimmungsbetrieben. In diesem Fall übermittelt der Mitgliedstaat der Kommission 

die neuesten Angaben so bald wie möglich zusammen mit einer Beschreibung der 

Vorfälle, die höhere Gewalt darstellen. Die Kommission leitet diese Informationen 

an das ICCAT-Sekretariat weiter.  
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ABSCHNITT 2  

FANGAUFZEICHNUNGEN 

Artikel 31  

Aufzeichnungsvorschriften 

(1) Die Kapitäne von Fangschiffen der Union führen im Einklang mit den Artikeln 14, 

15, 23 und 24 sowie Anhang II Abschnitt A der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 ein 

Fischereilogbuch über ihre Einsätze. 

(2) Die Kapitäne von Schleppern, Hilfsschiffen und Verarbeitungsschiffen der Union 

zeichnen ihre Tätigkeiten im Einklang mit den Anforderungen des Anhangs II 

Abschnitte B, C und D auf. 
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Artikel 32  

Fangmeldungen der Kapitäne und Betreiber von Tonnaren 

(1) Die Kapitäne von gezielt fischenden Fangschiffen der Union übermitteln ihren 

Flaggenmitgliedstaaten während des gesamten Zeitraums, für den sie auf Roten Thun 

fischen dürfen, täglich Fangmeldungen auf elektronischem Weg. Diese Berichte sind 

für Schiffe im Hafen nicht verpflichtend, es sei denn, sie sind an einem gemeinsamen 

Fangeinsatz beteiligt. Die Daten in den Meldungen stammen aus den Logbüchern 

und umfassen Datum, Uhrzeit, Ort (Breitengrad und Längengrad) sowie Gewicht und 

Anzahl des im Konventionsgebiet gefangenen Roten Thuns, einschließlich 

Freisetzungen und Rückwürfe toter Fische. Die Kapitäne übermitteln die Meldungen 

nach dem Muster in Anhang III oder nach einem von dem Mitgliedstaat geforderten 

Muster. 

(2) Die Kapitäne von Ringwadenfängern erstellen die in Absatz 1 genannten täglichen 

Meldungen je Fangeinsatz, auch bei Nullfängen. Die Schiffskapitäne oder ihre 

Bevollmächtigten übermitteln dem Flaggenmitgliedstaat die Meldungen bis 9.00 Uhr 

(GMT) für den Vortag. 
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(3) Die Betreiber von Tonnaren, die gezielt Roten Thun fangen, oder ihre 

Bevollmächtigten erstellen täglich Meldungen, die ihren Flaggenmitgliedstaaten 

während des gesamten Zeitraums, für den sie auf Roten Thun fischen dürfen, binnen 

48 Stunden auf elektronischen Wege zu übermitteln sind. Diese Meldungen 

umfassen die ICCAT-Registernummer der Tonnare, Datum und Uhrzeit des Fangs, 

Gewicht und Anzahl des gefangenen Roten Thuns, einschließlich Nullfängen, 

Freisetzungen und Rückwürfen toter Fische. Die Kapitäne übermitteln diese 

Angaben nach dem Muster in Anhang III.  

(4) Die Kapitäne von Fangschiffen mit Ausnahme von Ringwadenfängern übermitteln 

ihren Flaggenmitgliedstaaten die Meldungen gemäß Absatz 1 bis spätestens 

Dienstag, 12.00 Uhr (GMT) für die Vorwoche, die am Sonntag endet. 
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ABSCHNITT 3  

ANLANDUNGEN UND UMLADUNGEN 

Artikel 33  

Bezeichnete Häfen 

(1) Jeder Mitgliedstaat mit einer Quote für Roten Thun bezeichnet Häfen, in denen Roter 

Thun angelandet oder umgeladen werden darf. Die Angaben zu bezeichneten Häfen 

sind in den jährlichen Fangplan gemäß Artikel 11 aufzunehmen. Die Mitgliedstaaten 

unterrichten die Kommission unverzüglich über jede Änderung der Angaben zu 

bezeichneten Häfen. Die Kommission übermittelt diese Angaben unverzüglich dem 

ICCAT-Sekretariat. 

(2) Bei Ausweisung eines Hafens als bezeichneten Hafen sorgt der Hafenmitgliedstaat 

dafür, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) feste Anlande- und Umladezeiten; 

b) feste Anlande- und Umladeplätze und 
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c) feste Kontroll- und Überwachungsverfahren, die zu allen Anlande- und 

Umladezeiten und an allen Anlande- und Umladeplätzen durchgehende 

Inspektionen im Einklang mit Artikel 35 gewährleisten. 

(3) Außerhalb der von den Parteien und den Mitgliedstaaten bezeichneten Häfen ist es 

verboten, irgendeine Menge im Ostatlantik und im Mittelmeer gefangenen Roten 

Thuns von Fangschiffen, Verarbeitungsschiffen und Hilfsschiffen anzulanden oder 

umzuladen. Toter Roter Thun, der aus einer Tonnare/einem Netzkäfig entnommen 

wurde, darf ausnahmsweise mit einem Hilfsschiff zu einem Verarbeitungsschiff 

transportiert werden, sofern dies in Anwesenheit der Kontrollbehörde geschieht. 

Artikel 34 

Voranmeldung von Anlandungen 

(1) Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 gilt für die Kapitäne von 

Fischereifahrzeugen der Union mit einer Länge von 12 Metern oder mehr, die in der 

Schiffsliste gemäß Artikel 26 dieser Verordnung aufgeführt sind. Die Voranmeldung 

gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 ist an die zuständige Behörde 

des Mitgliedstaats (einschließlich des Flaggenmitgliedstaats) oder der Partei zu 

senden, dessen/deren Häfen oder Anlandeeinrichtung benutzt werden soll. 
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(2) Vor der Einfahrt in den Hafen teilt der Kapitän eines in der Schiffsliste gemäß 

Artikel 26 aufgeführten Fischereifahrzeugs der Union mit einer Länge von weniger 

als 12 Metern oder eines Verarbeitungs- oder Hilfsschiffs der Union bzw. sein 

Bevollmächtigter der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats (einschließlich des 

Flaggenmitgliedstaats) oder der Partei, dessen/deren Häfen oder Anlandeeinrichtung 

er benutzen will, mindestens vier Stunden vor der voraussichtlichen Ankunftszeit im 

Hafen Folgendes mit: 

a) geschätzte Ankunftszeit; 

b) die geschätzte an Bord befindliche Menge an Rotem Thun;  

c) Angaben zu dem geografischen Gebiet, in dem die Fänge getätigt wurden; 

d) äußere Kennbuchstaben und -ziffern sowie den Namen des Fischereifahrzeugs. 
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(3) Sind die Mitgliedstaaten nach geltendem Unionsrecht ermächtigt, eine kürzere 

Anmeldefrist als vier Stunden vor der voraussichtlichen Ankunftszeit anzuwenden, 

so können die geschätzten an Bord befindlichen Mengen Roten Thuns zu dem 

entsprechend geltenden Anmeldungszeitpunkt vor der Ankunft gemeldet werden. 

Beträgt die Entfernung der Fanggründe vom Hafen weniger als vier Stunden, so 

können die geschätzten an Bord befindlichen Mengen Roten Thuns zu jeder Zeit vor 

der Ankunft geändert werden.  

(4) Die Behörden des Hafenmitgliedstaats führen Buch über alle Voranmeldungen des 

laufenden Jahres. 

(5) Alle Anlandungen in der Union werden von den zuständigen Kontrollbehörden des 

Hafenmitgliedstaats kontrolliert und ein bestimmter Prozentsatz wird nach Maßgabe 

eines Risikobewertungssystems auf der Grundlage von Quoten, Flottengröße und 

Fischereiaufwand inspiziert. Die Einzelheiten zu dem von den einzelnen 

Mitgliedstaaten angewandten Kontrollsystem enthält der jährliche Inspektionsplan 

gemäß Artikel 14. 
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(6) Der Kapitän eines Fangschiffs der Union übermittelt unabhängig von der Länge über 

alles des Schiffs den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats oder der Partei, in dem 

bzw. in der die Anlandung stattfindet, und seinem Flaggenstaat binnen 48 Stunden 

nach Abschluss der Anlandung eine Anlandeerklärung. Der Kapitän eines 

Fangschiffs ist für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Erklärung verantwortlich 

und bestätigt diese. Die Anlandeerklärung enthält mindestens die angelandeten 

Mengen Roten Thuns und das Gebiet, in dem der gefangen wurde. Alle angelandeten 

Fänge werden gewogen. Der Hafenmitgliedstaat übermittelt den Behörden des 

Flaggenstaats oder der Partei binnen 48 Stunden nach Abschluss der Anlandung 

einen Anlandebericht. 

Artikel 35 

Umladungen 

(1) Umladungen auf See von Fischereifahrzeugen der Union, die Roten Thun an Bord 

mitführen, oder von Drittlandschiffen in Unionsgewässern sind unter allen 

Umständen verboten.  
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(2) Unbeschadet der Anforderungen des Artikels 52 Absätze 2 und 3 sowie der 

Artikel 54 und 57 der Verordnung (EU) 2017/2107 laden Fischereifahrzeuge Fänge 

von Rotem Thun nur in bezeichneten Häfen gemäß Artikel 33 der vorliegenden 

Verordnung um. 

(3) Der Kapitän des Fischereifahrzeugs, das den Fisch übernehmen soll, oder sein 

Bevollmächtigter übermittelt den zuständigen Behörden des Hafenmitgliedstaats 

mindestens 72 Stunden vor der voraussichtlichen Ankunftszeit im Hafen die im 

Muster der Umladeerklärung in Anhang V vorgesehenen Angaben. Jede Umladung 

bedarf der vorhergehenden Genehmigung des Flaggenmitgliedstaats oder der 

Flaggenpartei des betreffenden umladenden Fischereifahrzeugs. Außerdem 

übermittelt der Kapitän des umladenden Schiffs zum Zeitpunkt der Umladung dem 

Mitgliedstaat bzw. der Partei, dessen/deren Flagge er führt, die in Anhang V 

vorgesehenen Angaben. 

(4) Der Hafenmitgliedstaat inspiziert das übernehmende Schiff bei der Ankunft und 

kontrolliert die Mengen und die die Umladung betreffenden Unterlagen. 
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(5) Die Kapitäne von Fischereifahrzeugen der Union füllen die ICCAT-

Umladeerklärung innerhalb von 15 Tagen nach Abschluss der Umladung aus und 

übermitteln sie an ihre Flaggenmitgliedstaaten. Die Kapitäne der umladenden 

Fischereifahrzeuge füllen die ICCAT-Umladeerklärung gemäß Anhang V aus. Die 

Umladeerklärung enthält die Referenznummer des eBCD, um Gegenkontrollen der 

darin enthaltenen Angaben zu erleichtern. 

(6) Der Hafenmitgliedstaat übermittelt der Behörde des Flaggenstaats oder der Partei des 

umladenden Fischereifahrzeugs binnen fünf Tagen nach Abschluss der Umladung 

einen Umladebericht.  

(7) Alle Umladungen werden von den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats des 

bezeichneten Hafens inspiziert. 
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ABSCHNITT 4 

BERICHTSPFLICHTEN 

Artikel 36 

Wöchentliche Meldungen von Mengen 

Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission wöchentliche Meldungen über die Fänge ▌. 

Diese Berichte enthalten die nach Artikel 32 erforderlichen Angaben zu Tonnaren, 

Ringwadenfängern und anderen Fangschiffen. Diese Angaben werden aufgeschlüsselt nach 

Fanggerätetypen ▌. Die Kommission leitet diesen Bericht umgehend an das ICCAT-

Sekretariat weiter. 

Artikel 37  

Angaben zur Quotenausschöpfung 

(1) Zusätzlich zur Beachtung von Artikel 34 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 

informiert jeder Mitgliedstaat die Kommission, wenn die einer Fanggerätegruppe 

zugeteilte Quote als zu 80 % ausgeschöpft erachtet wird. 
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(2) Zusätzlich zur Beachtung von Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 

informiert jeder Mitgliedstaat die Kommission, wenn die einer Fanggerätegruppe 

oder die einem gemeinsamen Fangeinsatz oder einem Ringwadenfänger zugeteilte 

Quote als ausgeschöpft erachtet wird. Diese Information wird von einem amtlichen 

Dokument begleitet, das belegt, dass der Mitgliedstaat für die Flotte, die 

Fanggerätegruppe, den gemeinsamen Fangeinsatz oder die Schiffe mit individueller 

Quote einen Fangstopp erlassen oder einen Rückruf in den Hafen übermittelt hat, 

wobei Datum und Uhrzeit des Fangstopps eindeutig anzugeben sind.  

(3) Die Kommission unterrichtet das ICCAT-Sekretariat über den Zeitpunkt, zu dem die 

Unionsquote für Roten Thun ausgeschöpft ist.  
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ABSCHNITT 5 

BEOBACHTERPROGRAMME 

Artikel 38  

Nationale Beobachterprogramme 

(1) Jeder Mitgliedstaat sorgt dafür, dass mit einem nationalen Ausweisdokument 

ausgestattete nationale Beobachter mindestens wie folgt auf Schiffen und Tonnaren, 

die in der Fischerei auf Roten Thun eingesetzt werden, anwesend sind: 

a) auf 20 % seiner eingesetzten pelagischen Trawler (über 15 m); 

b) auf 20 % seiner eingesetzten Langleinenfänger (über 15 m); 

c) auf 20 % seiner eingesetzten Köderschiffe (über 15 m);  

d) auf 100 % der Schlepper; 

e) bei 100 % der Entnahmevorgänge an Tonnaren. 
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Mitgliedstaaten mit weniger als fünf Fangschiffen der in Unterabsatz 1 Buchstaben a, b 

und c genannten Kategorien, die berechtigt sind, auf Roten Thun zu fischen, stellen 

sicher, dass die Beobachter während mindestens 20 % der Zeit anwesend sind, während 

der die Schiffe in der Fischerei auf Roten Thun eingesetzt werden. 

(2) Die Aufgaben der nationalen Beobachter bestehen insbesondere in Folgendem: 

a) Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung durch Fangschiffe und 

Tonnaren; 

b) Aufzeichnung und Meldung der Fangtätigkeit, was Folgendes umfasst: 

a) Fangmengen (einschließlich Beifang) mit Angabe der Behandlung des 

Fangs (an Bord behalten oder tot oder lebend ins Meer zurückgeworfen); 

b) Fanggebiet nach Längen- und Breitengrad; 

c) Aufwandseinheit (wie Anzahl Hols, Anzahl Haken) gemäß der Definition 

im ICCAT-Handbuch für Fanggeräte;  

d) Fangdatum; 
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c) Überprüfung der Einträge im Logbuch; 

d) Sichtung und Aufzeichnung von Fischereifahrzeugen, die unter Verstoß gegen 

die Erhaltungsmaßnahmen der ICCAT fischen.  

(3) Zusätzlich zu den in Absatz 2 genannten Aufgaben führen die nationalen Beobachter 

auf der Grundlage von SCRS-Leitlinien wissenschaftliche Arbeiten aus, wie die 

Erhebung erforderlicher Daten. 

(4) Die Daten und Angaben, die im Rahmen der Beobachterprogramme der einzelnen 

Mitgliedstaaten erhoben werden, werden der Kommission übermittelt, die sie je 

nachdem an den SCRS oder das ICCAT-Sekretariat weiterleitet.  

(5) Zur Anwendung der Absätze 1 bis 3 muss jeder Mitgliedstaat Folgendes 

sicherstellen: 

a)  eine repräsentative zeitliche und räumliche Verteilung unter Berücksichtigung 

der Merkmale der einzelnen Fangflotten und Fischereien, um zu gewährleisten, 

dass die Kommission angemessene und geeignete Daten und Angaben zu 

Fangmengen, Fangaufwand und anderen relevanten Aspekten der 

Bestandskunde und Bestandsbewirtschaftung erhält; 
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b) stabile Datenerhebungsprotokolle; 

c) eine angemessene Schulung und Zulassung der Beobachter vor ihrem Einsatz; 

d) soweit machbar, möglichst geringe Störung der Tätigkeiten der im 

Konventionsgebiet eingesetzten Schiffe und Tonnaren. 

Artikel 39  

Regionales Beobachterprogramm der ICCAT 

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisen die wirksame Durchführung des in diesem Artikel 

und in Anhang VIII beschriebenen regionalen Beobachterprogramms der ICCAT. 

(2) Jeder Mitgliedstaat gewährleistet die Anwesenheit eines regionalen ICCAT-

Beobachters  

a) auf allen zum Fang von Rotem Thun zugelassenen Ringwadenfängern; 

b) bei allen Umsetzungen von Rotem Thun von Ringwadenfängern; 

c) bei allen Umsetzungen von Rotem Thun von Tonnaren in Transportnetze; 
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d) bei allen Umsetzungen von einer Thunfischfarm in eine andere; 

e) bei allen Vorgängen des Einsetzens von Rotem Thun in Thunfischfarmen; 

f) bei allen Entnahmen von Rotem Thun aus Thunfischfarmen. und  

g) bei der Freisetzung von Rotem Thun aus Aufzuchtkäfigen in das Meer. 

(3) Ringwadenfängern ohne regionalen ICCAT-Beobachter an Bord ist die Fischerei auf 

Roten Thun untersagt. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass jeder Thunfischfarm für den gesamten 

Zeitraum des Einsetzens in Netzkäfige ein regionaler ICCAT-Beobachter zugeteilt 

wird. Im Falle höherer Gewalt und nachdem der für die Farmen zuständige 

Mitgliedstaat die Umstände bestätigt hat, die einen Fall höherer Gewalt darstellen, 

kann ein regionaler ICCAT-Beobachter mehr als einer Thunfischfarm zugeteilt 

werden, um die Kontinuität der Aufzuchttätigkeiten zu gewährleisten, wenn 

sichergestellt ist, dass die Aufgaben des Beobachters ordnungsgemäß 

wahrgenommen werden. Der für die Farmen zuständige Mitgliedstaat muss jedoch 

unverzüglich den Einsatz eines weiteren regionalen Beobachters beantragen. 
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(5) Die regionalen ICCAT-Beobachter haben insbesondere die Aufgabe, 

a) zu beobachten und zu überwachen, dass bei Fang- und Aufzuchttätigkeiten die 

Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT eingehalten 

werden, einschließlich durch den Zugang zu zum Zeitpunkt des Einsetzens in 

die Netzkäfige gemachten Stereokameraaufnahmen, anhand deren die Länge 

gemessen und das entsprechende Gewicht geschätzt werden können; 

b) die ICCAT-Umsetzerklärungen und die Fangdokumente für Roten Thun 

abzuzeichnen, wenn die darin enthaltenen Angaben mit ihren eigenen 

Beobachtungen übereinstimmen. Ist dies nicht der Fall, so vermerkt der 

regionale ICCAT-Beobachter seine Anwesenheit in den Transfererklärungen 

und den Fangdokumenten für Roten Thun und begründet seinen Vorbehalt 

unter Angabe der spezifischen Vorschriften oder Verfahren, die nicht beachtet 

wurden; 

c) auf der Grundlage der SCRS-Leitlinien wissenschaftliche Arbeiten wie 

beispielsweise Probenahmen durchzuführen. 

(6) Die Kapitäne und die Besatzung sowie die Betreiber von Thunfischfarmen, Tonnaren 

und Schiffen dürfen regionale Beobachter bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in 

keiner Weise behindern, einschüchtern, stören oder beeinflussen. 
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ABSCHNITT 6 

UMSETZVORGÄNGE 

Artikel 40 

Umsetzgenehmigung 

(1) Vor einem Umsetzvorgang übermittelt der Kapitän eines Fangschiffs oder 

Schleppers bzw. sein Bevollmächtigter oder der Betreiber der Thunfischfarm oder 

Tonnare, von dem/der die Umsetzung ausgeht, dem Flaggenmitgliedstaat oder dem 

für die Thunfischfarm oder die Tonnare zuständigen Mitgliedstaat eine 

Voranmeldung der Umsetzung mit folgenden Angaben: 

a) Name des Fangschiffes, der Thunfischfarm oder der Tonnare und ICCAT-

Registernummer; 

b) voraussichtliche Umsetzzeit; 

c) geschätzte Menge an umzusetzendem Roten Thun; 

d) Angaben zur Position (Längen-/Breitengrad), an der die Umsetzung erfolgt, 

und Netzkäfignummern; 
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e) Name des Schleppers, Anzahl der Transportnetzkäfige und gegebenenfalls 

ICCAT-Registernummer und 

f) Hafen, Thunfischfarm oder Netzkäfig, für den der Rote Thun bestimmt ist. 

(2) Für den Zweck des Absatzes 1 weisen die Mitgliedstaaten jedem Transportnetzkäfig 

eine eindeutige Nummer zu. Müssen für die Umsetzung des Fangs aus einem 

Fangeinsatz mehrere Transportnetzkäfige eingesetzt werden, ist nur eine 

Umsetzerklärung erforderlich, in die jedoch die Nummern aller verwendeten 

Transportnetzkäfige einzutragen sind, wobei eindeutig anzugeben ist, welche Menge 

Roten Thuns in jedem Netzkäfig transportiert wurde. 

(3) Die Netzkäfignummern werden mit einem einmaligen Nummernsystem erstellt, das 

mindestens den Alpha-3-Code, die dem für die Farmen zuständigen Mitgliedstaat 

entsprechen, gefolgt von drei Ziffern umfasst. Die eindeutigen Netzkäfignummern 

müssen unveränderlich sein und dürfen nicht von einem Netzkäfig auf einen anderen 

übertragen werden können. 
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(4) Der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat weist dem Kapitän des Fischereifahrzeugs 

oder gegebenenfalls dem Betreiber der Tonnare oder Thunfischfarm für jeden 

Umsetzvorgang eine Genehmigungsnummer zu und teilt sie ihm mit. Die 

Genehmigungsnummer besteht aus den drei Buchstaben des Codes des 

Mitgliedstaats, der vierstelligen Jahresangabe und drei Buchstaben, die entweder 

einem positiven Bescheid (AUT) oder einem negativen Bescheid (NEG) 

entsprechen, gefolgt von der laufenden Nummer.  

(5) Innerhalb von 48 Stunden nach Übermittlung der Voranmeldung der Umsetzung 

genehmigt der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat diese oder untersagt sie. Der 

Umsetzvorgang darf ohne vorherige Genehmigung nicht beginnen. 

(6) Die Umsetzgenehmigung greift der Bestätigung des Einsetzens in Netzkäfige nicht 

vor. 

Artikel 41 

Nichterteilung der Umsetzgenehmigung und Freisetzung von Rotem Thun 

(1) Der für das Fangschiff, den Schlepper, die Thunfischfarm oder die Tonnare 

zuständige Mitgliedstaat erteilt keine Umsetzgenehmigung, wenn er bei Eingang der 

Voranmeldung der Umsetzung zu dem Schluss gelangt, dass 
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a) das Fangschiff oder die Tonnare, mit dem/der den Angaben zufolge der Fisch 

gefangen wurde, nicht über eine ausreichende Quote verfügte; 

b) die Menge Fisch vom Fangschiff oder der Tonnare nicht ordnungsgemäß 

gemeldet wurde oder nicht in Netzkäfige gesetzt werden durfte; 

c) das Fangschiff, das den Angaben zufolge den Fisch gefangen hat, über keine 

gültige Genehmigung für die Fischerei auf Roten Thun gemäß Artikel 27 

verfügte oder 

d) der Schlepper, der den Angaben zufolge den umzusetzenden Fisch übernehmen 

soll, nicht im ICCAT-Register der übrigen Fischereifahrzeuge gemäß 

Artikel 26 aufgeführt oder nicht mit einem voll funktionsfähigen 

Schiffsüberwachungssystem (VMS) ausgerüstet ist. 

(2) Wird die Umsetzung nicht genehmigt, so erteilt der Mitgliedstaat gemäß Absatz 1 

unmittelbar dem Kapitän des Fangschiffs oder Schleppers oder dem Betreiber der 

Tonnare oder der Thunfischfarm eine Freisetzungsanweisung, in der er diesen 

darüber in Kenntnis setzt, dass die Umsetzung nicht genehmigt wird und der Fisch 

im Einklang mit Anhang XII freizusetzen ist. 
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(3) Kommt es während des Transports zur Thunfischfarm zu einem technischen 

Versagen des VMS des Schleppers, so wird dieser so bald wie möglich und nach 

höchstens 72 Stunden durch einen anderen Schlepper mit voll funktionsfähigem 

VMS ersetzt oder es wird ein neues funktionsfähiges VMS installiert oder eingesetzt. 

Dieser Zeitraum von 72 Stunden kann im Falle höherer Gewalt oder berechtigter 

betrieblicher Zwänge ausnahmsweise verlängert werden. Das technische Versagen 

wird der Kommission unverzüglich mitgeteilt, die das ICCAT-Sekretariat hiervon in 

Kenntnis setzt. Der Kapitän oder sein Bevollmächtigter muss ab dem Zeitpunkt, zu 

dem das technische Versagen festgestellt wurde, bis zu dem Zeitpunkt, an dem 

Abhilfe geschaffen wird, den Kontrollbehörden des Flaggenmitgliedstaats alle vier 

Stunden die aktuellen geografischen Koordinaten des Fischereifahrzeugs mit 

geeigneten Telekommunikationsmitteln übermitteln. 

Artikel 42 

Umsetzerklärung 

(1) Der Kapitän eines Fangschiffs oder Schleppers bzw. der Betreiber einer 

Thunfischfarm oder Tonnare füllt nach Abschluss des Umsetzungsvorgangs die 

ICCAT-Umsetzerklärung nach dem Muster in Anhang VI aus und übermittelt diese 

dem zuständigen Mitgliedstaat. 
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(2) Umsetzerklärungen werden von den Behörden des Mitgliedstaats nummeriert, der für 

das Fischereifahrzeug, die Thunfischfarm oder die Tonnare zuständig ist, von 

dem/der die Umsetzung ausgeht. Die Nummer der Erklärung umfasst die drei 

Buchstaben des Codes des Mitgliedstaats, gefolgt von der vierstelligen Jahresangabe 

und einer dreistelligen laufenden Nummer, gefolgt von den drei Buchstaben „ITD“ 

(MS-20**/xxx/ITD). 

(3) Das Original der Umsetzerklärung liegt während der Umsetzung des Fisches vor. 

Das Fangschiff oder die Tonnare oder der Schlepper behalten eine Kopie der 

Umsetzerklärung. 

(4) Die Kapitäne von Schiffen, die Umsetzungen durchführen, melden ihre Tätigkeiten 

im Einklang mit Anhang II. 

(5) Angaben zu toten Fischen werden nach den Verfahren gemäß Anhang XIII 

aufgezeichnet. 
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Artikel 43  

Überwachung per Videokamera 

(1) Der Kapitän des Fangschiffs oder Schleppers bzw. der Betreiber der Thunfischfarm 

oder Tonnare gewährleistet, dass die Umsetzung zur Überprüfung der Zahl der 

umgesetzten Fische per Videokamera unter Wasser überwacht wird. Die 

Videoaufzeichnung wird im Einklang mit den Mindeststandards und den Verfahren 

gemäß Anhang X durchgeführt. 

(2) Der SCRS fordert die Kommission auf, Kopien der Videoaufzeichnungen zur 

Verfügung zu stellen, während die Mitgliedstaaten diese Kopien der Kommission 

übermitteln, die diese an den SCRS weiterleitet. 

Artikel 44 

Überprüfung durch regionale ICCAT-Beobachter und Durchführung von Untersuchungen. 

(1) Die an Bord des Fangschiffs und der Tonnare befindlichen regionalen ICCAT-

Beobachter gemäß Artikel 39 und Anhang VII müssen 
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a) die Umsetzvorgänge registrieren und melden; 

b) umgesetzte Fänge beobachten und schätzen und 

c) Einträge in die vorherige Umsetzgenehmigung gemäß Artikel 40 und die 

ICCAT-Umsetzerklärung gemäß Artikel 42 überprüfen. 

(2) Weichen die Schätzungen des regionalen Beobachters, der zuständigen 

Aufsichtsbehörde oder des Kapitäns des Fangschiffs oder Schleppers bzw. des 

Betreibers der Tonnare oder Thunfischfarm mehr als 10 % voneinander ab, so leitet 

der zuständige Mitgliedstaat eine Untersuchung ein. Außer in Fällen höherer Gewalt 

wird eine solche Untersuchung vor dem Zeitpunkt des Einsetzens in Netzkäfige in 

der Thunfischfarm, auf jeden Fall aber innerhalb von 96 Stunden nach Einleitung der 

Untersuchung abgeschlossen. Bis zum Vorliegen der Ergebnisse der Untersuchung 

wird kein Einsetzen in Netzkäfige genehmigt, und der entsprechende Abschnitt des 

Fangdokuments für Roten Thun wird nicht validiert. 
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(3) In Fällen, in denen die Videoaufzeichnung nicht gut oder klar genug ist, um die 

umgesetzten Mengen schätzen zu können, kann der Kapitän des Fischereifahrzeugs 

bzw. der Betreiber der Thunfischfarm oder Tonnare die Behörden des zuständigen 

Mitgliedstaats um die Erlaubnis ersuchen, eine erneute Umsetzung vorzunehmen und 

die entsprechende Videoaufzeichnung dem regionalen Beobachter zur Verfügung zu 

stellen. Sind die Ergebnisse dieser freiwilligen Kontrollumsetzung nicht 

zufriedenstellend, leitet der zuständige Mitgliedstaat eine Untersuchung ein. Wird 

nach dieser Untersuchung bestätigt, dass die Qualität der Videoaufzeichnung keine 

Schätzung der an der Umsetzung beteiligten Mengen zulässt, ordnen die 

Aufsichtsbehörden des zuständigen Mitgliedstaats eine weitere Kontrollumsetzung 

an und stellen die entsprechende Videoaufzeichnung dem regionalen ICCAT-

Beobachter zur Verfügung. Es werden solange neue Umsetzungen als 

Kontrollumsetzungen durchgeführt, bis die Qualität der Videoaufzeichnung die 

Schätzung der umgesetzten Mengen ermöglicht. 
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(4) Unbeschadet der Überprüfungen durch Inspektoren unterzeichnen die regionalen 

ICCAT-Beobachter die Umsetzerklärung nur dann, wenn ihre Beobachtungen mit 

den Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT vereinbar 

sind und wenn sich die Angaben in der Umsetzerklärung mit ihren Beobachtungen 

decken und eine vorschriftsmäßige Videoaufzeichnung gemäß den Absätzen 1, 2 und 

3 vorliegt. Die regionalen ICCAT-Beobachter vergewissern sich auch, dass die 

ICCAT-Umsetzerklärung dem Kapitän des Schleppers oder gegebenenfalls dem 

Betreiber der Thunfischfarm oder Tonnare oder dessen Bevollmächtigten übermittelt 

wird. Ist der ICCAT-Beobachter nicht mit der Umsetzerklärung einverstanden, so 

vermerkt er seine Anwesenheit in den Transfererklärungen und den Fangdokumenten 

für Roten Thun und begründet seinen Vorbehalt unter Angabe der spezifischen 

Vorschriften oder Verfahren, die nicht beachtet wurden; 

(5) Der Kapitän des Fangschiffs oder Schleppers bzw. der Betreiber einer Thunfischfarm 

oder Tonnare füllt nach Abschluss des Umsetzungsvorgangs die ICCAT-

Umsetzerklärung nach dem Muster in Anhang VI aus und übermittelt diese dem 

zuständigen Mitgliedstaat. Die Mitgliedstaaten übermitteln die Umsetzerklärung an 

die Kommission ▌. 
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Artikel 45  

Durchführungsrechtsakte 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit operativen Verfahren für die 

Durchführung der Bestimmungen dieses Abschnitts erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden im Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 68 erlassen. 

ABSCHNITT 7 

EINSETZEN IN NETZKÄFIGE 

Artikel 46 

Einsetzgenehmigung und mögliche Nichterteilung der Genehmigung 

(1) Vor Beginn des Einsetzvorgangs bei jedem einzelnen Transportnetzkäfig dürfen in 

einem Umkreis von 0,5 Seemeilen um Aufzuchteinrichtungen keine Transportnetze 

verankert werden. Zu diesem Zweck müssen die geografischen Koordinaten des 

Polygons, in dem sich die Thunfischfarm befindet, in den Bewirtschaftungsplänen 

gemäß Artikel 15 vermerkt sein. 
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(2) Vor jedem Einsetzen in Netzkäfige beantragt der für die Thunfischfarm zuständige 

Mitgliedstaat bei dem Mitgliedstaat oder der Partei, der bzw. die für das Fangschiff 

oder die Tonnare, das bzw. die den einzusetzenden Roten Thun gefangen hat, die 

Genehmigung der Einsetzung. 

(3) Die zuständige Behörde des für das Fangschiff oder die Tonnare zuständigen 

Mitgliedstaats genehmigt die Einsetzung nicht, wenn sie der Auffassung ist, dass 

a) das Fangschiff oder die Tonnare, das bzw. die den Fisch gefangen hat, keine 

hinreichende Quote für Roten Thun hatte; 

b) das Fangschiff oder die Tonnare die Menge Fisch nicht ordnungsgemäß 

gemeldet hat oder 

c) das Fangschiff oder die Tonnare, das bzw. die den Angaben zufolge den Fisch 

gefangen hat, über keine gültige Genehmigung für die Fischerei auf Roten 

Thun gemäß Artikel 27 verfügte. 

(4) Wenn der für das Fangschiff oder die Tonnare zuständige Mitgliedstaat die 

Einsetzgenehmigung nicht erteilt, so muss er 

a) die zuständige Behörde des Mitgliedstaats oder der Partei, der bzw. die für die 

Thunfischfarm zuständig ist, in Kenntnis setzen und 
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b) verlangen, dass die zuständige Behörde die Fänge beschlagnahmt und den 

Fisch ins Meer freisetzt.  

(5) Das Einsetzen darf nicht ohne die Genehmigung beginnen, die innerhalb eines 

Arbeitstages nach Antragstellung von dem bzw. der für das Fangschiff oder die 

Tonnare zuständigen Mitgliedstaat oder Partei oder von dem für die Thunfischfarm 

zuständigen Mitgliedstaat erteilt wird, sofern dies mit dem bzw. der für das 

Fangschiff oder die Tonnare zuständigen Mitgliedstaat oder Partei vereinbart wurde. 

Geht innerhalb eines Arbeitstages keine Antwort von den Behörden des bzw. der für 

das Fangschiff oder die Tonnare zuständigen Mitgliedstaats oder Partei ein, so 

können die zuständigen Behörden des für die Thunfischfarm zuständigen 

Mitgliedstaats das Einsetzen genehmigen.  

(6) Die Fische müssen vor dem 22. August jedes Jahres in Netzkäfige eingesetzt werden, 

es sei denn, die zuständigen Behörden des bzw. der für die Thunfischfarm 

zuständigen Mitgliedstaats oder Partei nennen triftige Gründe einschließlich höherer 

Gewalt, die sie zusammen mit dem Einsetzbericht übermitteln. Nach dem 

7. September jedes Jahres dürfen keinesfalls noch Fische in Netzkäfige eingesetzt 

werden. 
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Artikel 47  

Fangdokumente für Roten Thun 

Die für Thunfischfarmen zuständigen Mitgliedstaaten verbieten das Einsetzen von Rotem 

Thun, für den die von der ICCAT im Rahmen der Fangdokumentationsregelung der 

Verordnung (EU) Nr. 640/2010 verlangten Dokumente nicht vorliegen. Die Dokumente 

müssen zutreffend und vollständig sein und von dem bzw. der für die Fangschiffe oder 

Tonnaren zuständigen Mitgliedstaat oder Partei validiert werden. 

Artikel 48 

Inspektionen 

Die für Thunfischfarmen zuständigen Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen 

Maßnahmen, um jeden Einsetzvorgang in den Farmen zu kontrollieren. 
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Artikel 49  

Überwachung per Videokamera 

Die für Thunfischfarmen zuständigen Mitgliedstaaten gewährleisten, dass Einsetzvorgänge 

von ihren Aufsichtsbehörden per Videokamera unter Wasser überwacht werden. Für jeden 

Einsetzvorgang wird nach den Verfahren gemäß Anhang X eine Videoaufzeichnung 

angefertigt. 

Artikel 50  

Einleitung und Durchführung von Untersuchungen 

Weichen die Schätzungen des regionalen ICCAT-Beobachters, der zuständigen 

Aufsichtsbehörden des Mitgliedstaats und/oder des Betreibers der Thunfischfarm um mehr als 

10 % voneinander ab, so leitet der für die Thunfischfarm zuständige Mitgliedstaat in 

Zusammenarbeit mit dem bzw. der für das Fangschiff oder die Tonnare zuständigen 

Mitgliedstaat oder Partei eine Untersuchung ein. Die Mitgliedstaaten, die die Untersuchungen 

durchführen, können jede sonstige Information verwenden, über die sie verfügen, 

einschließlich der Ergebnisse der Programme gemäß Artikel 51. 
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Artikel 51 

Maßnahmen und Programme zur Schätzung der Anzahl und des Gewichts von in Netzkäfige 

einzusetzendem Rotem Thun. 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 100 % der Einsetzvorgänge von einem 

Programm erfasst werden, bei dem Stereokamerasysteme oder alternative Techniken 

mit vergleichbarer Präzision und Genauigkeit eingesetzt werden, um die Anzahl und 

das Gewicht der Fische zu schätzen. 

(2) Das Programm wird im Einklang mit den Verfahren des Anhangs XI durchgeführt. 

Alternative Techniken dürfen nur verwendet werden, wenn die ICCAT sie auf ihrer 

Jahrestagung gebilligt hat. 

(3) Der für die Thunfischfarm zuständige Mitgliedstaat legt dem bzw. der für die 

Fangschiffe zuständigen Mitgliedstaat oder Partei und der Einrichtung, die das 

regionale Beobachterprogramm im Auftrag der ICCAT abwickelt, die 

Programmergebnisse vor. 
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(4) Ergeben die Programmergebnisse eine Differenz zwischen der Menge Roten Thuns, 

die eingesetzt wurde, und den als gefangen und/oder umgesetzt gemeldeten Mengen, 

so leitet der für das Fangschiff oder die Tonnare zuständige Mitgliedstaat in 

Zusammenarbeit mit dem bzw. der für die Thunfischfarm zuständigen Mitgliedstaat 

oder Partei eine Untersuchung ein. Fährt das Fangschiff oder die Tonnare unter 

der Flagge einer anderen Partei, leitet der für die Thunfischfarm zuständige 

Mitgliedstaat die Untersuchung in Zusammenarbeit mit dieser Flaggenpartei ein. 

(5) Der für das Fangschiff oder die Tonnare zuständige Mitgliedstaat erteilt für die in 

Netzkäfige eingesetzten Mengen, die über die als gefangen und umgesetzt 

gemeldeten Mengen hinausgehen, eine Freisetzungsanweisung nach den Verfahren 

des Anhangs XII, wenn 

a) für einen einzelnen Einsetzvorgang oder für alle Einsetzvorgänge aus einem 

gemeinsamen Fangeinsatz die in Absatz 4 genannte Untersuchung nicht 

innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Übermittlung der Programmergebnisse 

abgeschlossen ist oder 

b) das Untersuchungsergebnis eine Überschreitung der Anzahl und/oder des 

Durchschnittsgewichts des als gefangen und umgesetzt gemeldeten Roten 

Thuns zeigt. 

Die Freisetzung der überzähligen Fische erfolgt in Anwesenheit der 

Aufsichtsbehörden. 
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(6) Anhand der Programmergebnisse wird entschieden, ob Freisetzungen erforderlich 

sind, und die Einsetzerklärungen und die einschlägigen Abschnitte der 

Fangdokumente für Roten Thun werden entsprechend ausgefüllt. Wurde eine 

Freisetzungsanweisung erteilt, so ersucht der Betreiber der Thunfischfarm um die 

Anwesenheit einer nationalen Aufsichtsbehörde und eines regionalen ICCAT-

Beobachters, um die Freisetzung zu beobachten. 

(7) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die Programmergebnisse bis zum 

1. September jedes Jahres. Im Falle höherer Gewalt beim Einsetzen in Netzkäfige 

übermitteln die Mitgliedstaaten diese Ergebnisse vor dem 12. September. Die 

Kommission übermittelt dem ICCAT-Sekretariat diese Angaben bis zum 

15. September jedes Jahres. 

(8) Lebender Roter Thun wird nur mit der Genehmigung und in Anwesenheit der 

Aufsichtsbehörden des bzw. der für die Thunfischfarm zuständigen Mitgliedstaates 

oder Partei von einem Aufzuchtkäfig in einen anderen umgesetzt. Jede Umsetzung 

wird zur Kontrolle der Anzahl der Exemplare aufgezeichnet. Die nationalen 

Aufsichtsbehörden überwachen diese Umsetzungen und stellen sicher, dass jede 

innerbetriebliche Umsetzung im eBCD-System erfasst wird. 
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(9) Eine Differenz von 10 % oder mehr zwischen den Mengen Roten Thuns, den das 

Fangschiff oder die Tonnare als Fang gemeldet hat, und den beim Einsetzen von der 

Kontrollkamera ermittelten Mengen stellt einen potenziellen Verstoß des 

betreffenden Schiffs bzw. der betreffenden Tonnare dar. Die Mitgliedstaaten 

unternehmen die erforderlichen Schritte, um geeignete Folgemaßnahmen zu treffen. 

Artikel 52 

Einsetzerklärung und Einsetzbericht 

(1) Innerhalb von 72 Stunden nach Abschluss jedes Einsetzvorgangs in Netzkäfige legt 

ein Betreiber der Thunfischfarm der für ihn zuständigen Behörde eine 

Einsetzerklärung gemäß Anhang XIV vor. ▌ 

(2) Zusätzlich zu der Einsetzerklärung im Sinne von Absatz 1 legt der für die 

Thunfischfarm zuständige Mitgliedstaat innerhalb einer Woche nach Abschluss 

des Einsetzvorgangs dem Mitgliedstaat oder der Partei, dessen/deren Schiffe oder 

Tonnaren den Roten Thun gefangen haben, und der Kommission einen 

Einsetzbericht mit den in Anhang XI Teil B genannten Elementen vor. Die 

Kommission übermittelt diese Informationen dem ICCAT-Sekretariat. 
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(3) Für die Zwecke von Absatz 2 gilt ein Einsetzvorgang erst nach Abschluss einer etwa 

eingeleiteten Untersuchung und eines etwaigen Freisetzungsvorgangs als 

abgeschlossen. 

Artikel 53 

Innerbetriebliche Umsetzungen und Stichprobenkontrollen 

(1) Die für die Thunfischfarmen zuständigen Mitgliedstaaten richten ein 

Rückverfolgbarkeitssystem ein, das auch die Videoaufzeichnung innerbetrieblicher 

Umsetzungen einschließt. 

(2) Die für die Thunfischfarmen zuständigen Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten 

führen in dem Zeitraum zwischen dem Abschluss der Einsetzvorgänge eines Jahres 

und den ersten Einsatzvorgängen im Folgejahr auf der Grundlage einer 

Risikoanalyse Stichprobenkontrollen an in Aufzuchtkäfigen gehaltenem Rotem Thun 

durch. 
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(3) Für die Zwecke von Absatz 2 legt jeder für Thunfischfarmen zuständige 

Mitgliedstaat einen Mindestanteil (in %) der zu kontrollierenden Fische fest. Dieser 

Prozentsatz wird in dem jährlichen Inspektionsplan gemäß Artikel 14 genannt. Jeder 

Mitgliedstaat teilt der Kommission die Ergebnisse der jährlich durchgeführten 

Stichprobenkontrollen mit. Die Kommission übermittelt dem ICCAT-Sekretariat 

diese Ergebnisse bis zum April des Jahres nach dem entsprechenden 

Quotenzeitraum. 

Artikel 54 

Zugang zu und Anforderungen an Videoaufzeichnungen 

(1) Jeder für eine Thunfischfarm zuständige Mitgliedstaat gewährleistet, dass die in den 

Artikeln 49 und 51 genannten Videoaufzeichnungen auf Wunsch den nationalen 

Inspektoren, regionalen Inspektoren und ICCAT-Inspektoren sowie nationalen 

Beobachtern zugänglich gemacht werden.  

(2) Jeder für Thunfischfarmen zuständige Mitgliedstaat trifft die notwendigen 

Maßnahmen, um Austausch, Bearbeitung oder Manipulation der 

Originalvideoaufzeichnungen zu verhindern. 
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Artikel 55 

Jährlicher Einsetzbericht 

Die Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 52 verpflichtet sind, Einsetzerklärungen und -berichte 

abzugeben, legen der Kommission bis zum 31. Juli jedes Jahres einen Einsetzbericht für das 

Vorjahr vor. Die Kommission übermittelt dem ICCAT-Sekretariat diese Angaben bis zum 

3. August jedes Jahres. Der Bericht enthält folgende Angaben: 

a) für jede Thunfischfarm die Gesamtmenge des von Fischereifahrzeugen und Tonnaren 

in Netzkäfige eingesetzten Roten Thuns, einschließlich der beim Transport zu den 

Netzkäfigen aufgetretenen Verluste in Zahlen und Gewicht; 

b) die Liste der Schiffe, die Roten Thun für die Aufzucht fangen, bereitstellen oder 

transportieren (Name des Schiffes, Flagge, Lizenznummer, Art des Fanggeräts), und 

Tonnaren; 

c) die Ergebnisse des Stichprobenprogramms zur Schätzung der Anzahl von 

gefangenem Roten Thun nach Größe sowie das Datum, die Uhrzeit, das Fangebiet 

und die verwendete Fangmethode, zwecks besserer Statistiken für die 

Bestandsbewertung. 
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Das Stichprobenprogramm sieht vor, dass die Stichprobe zur Kontrolle der Größe 

(Länge oder Gewicht) in Netzkäfigen an einer Probe (= 100 Exemplare) pro 100 t 

lebender Fische oder an einer Stichprobe von 10 % der Gesamtzahl der in Netzkäfige 

eingesetzten Fische erfolgen muss. Stichproben zur Kontrolle der Größe werden nach 

Maßgabe der ICCAT-Leitlinien für die Übermittlung von Daten und Informationen 

während der Entnahme in der Thunfischfarm und an beim Transport zu Tode 

gekommenen Fischen gezogen. Für Fische, die länger als ein Jahr in der 

Thunfischfarm gehalten werden, sind weitere, zusätzliche Probemethoden 

festzulegen. Die Probenahme sollte während eines beliebigen Entnahmevorgangs 

durchgeführt werden und alle Käfige umfassen; 

d) die Mengen von in Netzkäfigen eingesetztem Rotem Thun und eine Schätzung des 

Wachstums und der Sterblichkeit in Gefangenschaft und der verkauften Mengen (in 

Tonnen). Diese Angaben werden von der Thunfischfarm bereitgestellt; 

e) die im Vorjahr gehälterten Mengen Roten Thuns und 

f) die im Vorjahr vermarkteten Mengen Roten Thuns, aufgeschlüsselt nach ihrem 

Ursprung. 
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Artikel 56  

Durchführungsrechtsakte 

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte mit Verfahren für die Anwendung der 

Bestimmungen dieses Abschnitts erlassen. Diese Durchführungsrechtsakte werden im 

Einklang mit dem Prüfverfahren gemäß Artikel 68 erlassen. 

ABSCHNITT 8 

ÜBERWACHUNG UND AUFSICHT 

Artikel 57  

Schiffsüberwachungssystem 

(1) Abweichend von Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 setzen die 

Flaggenmitgliedstaaten auf ihren Fischereifahrzeugen mit einer Länge über alles von 

12 Metern oder mehr ein Schiffsüberwachungssystem (VMS) gemäß Anhang XV 

ein. 
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(2) Fischereifahrzeuge mit einer Länge über alles von mehr als 15 Metern, die in der 

Schiffsliste gemäß Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a oder Buchstabe b aufgeführt 

sind, beginnen mindestens 5 Tage vor Beginn der Laufzeit der Fangerlaubnis, VMS-

Daten an die ICCAT zu übermitteln, und setzen die Übermittlung dieser Daten noch 

mindestens 5 Tage nach der Laufzeit der Fangerlaubnis fort, es sei denn, die 

Kommission erhält vorher einen Antrag auf Streichung des Schiffs aus dem ICCAT-

Schiffregister. 

(3) Aus Kontrollgründen sorgt der Kapitän oder sein Bevollmächtigter dafür, dass die 

Übermittlung von VMS-Daten von Fangschiffen, die gezielt Roten Thun fischen 

dürfen, beim Aufenthalt im Hafen nur unterbrochen wird, wenn es in dem Hafen ein 

System der Ein- und Ausfahrtsmeldungen gibt. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Fischereiüberwachungszentren die 

VMS-Meldungen, die von den Fischereifahrzeugen unter ihrer Flagge eingehen, in 

Echtzeit im Format „https data feed“ an die Kommission und an eine von ihr 

bezeichnete Stelle weiterleiten. Die Kommission übermittelt diese Meldungen 

elektronisch an das ICCAT-Sekretariat. 
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(5) Die Mitgliedstaaten stellen Folgendes sicher: 

a) VMS-Meldungen von Fischereifahrzeugen unter ihrer Flagge werden 

mindestens alle zwei Stunden an die Kommission weitergeleitet; 

b) bei technischen Störungen des VMS werden gemäß Artikel 25 Absatz 1 der 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 eingegangene alternative 

Meldungen der Fischereifahrzeuge unter ihrer Flagge binnen 24 Stunden nach 

Eingang beim jeweiligen Fischereiüberwachungszentrum an die Kommission 

weitergeleitet; 

c) an die Kommission weitergeleitete Meldungen werden laufend nummeriert 

(mit einer einmaligen Identifizierungsnummer), um Doppelmeldungen zu 

vermeiden; 

d) an die Kommission weitergeleitete Meldungen stehen mit Artikel 24 Absatz 3 

der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011 im Einklang. 

(6) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass Meldungen, die ihren Inspektionsschiffen zur 

Verfügung gestellt werden, vertraulich behandelt und nur für die Zwecke der 

Inspektion auf See genutzt werden. 
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ABSCHNITT 9 

Inspektion und Durchsetzung 

Artikel 58  

ICCAT-Regelung gemeinsamer internationaler Inspektionen 

(1) Für internationale Kontrollen außerhalb von Gewässern unter nationaler 

Gerichtsbarkeit werden gemeinsame internationale Inspektionsmaßnahmen gemäß 

der ICCAT-Regelung für gemeinsame internationale Inspektionen (im Folgenden 

„ICCAT-Regelung“) nach Maßgabe von Anhang IX durchgeführt.  

(2) Mitgliedstaaten, deren Fischereifahrzeuge auf Roten Thun fischen dürfen, stellen 

Inspektoren ab und führen Inspektionen auf See im Rahmen der ICCAT-Regelung 

durch. 
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(3) Wenn mehr als 15 Fischereifahrzeuge eines Mitgliedstaats zum selben Zeitpunkt im 

Konventionsgebiet auf Roten Thun fischen, entsendet der betreffende Mitgliedstaat 

auf Grundlage einer Risikobewertung während des gesamten Zeitraums, in dem sich 

diese Schiffe dort aufhalten, zur Inspektion und Überwachung auf See ein 

Inspektionsschiff in das Konventionsgebiet. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn 

Mitgliedstaaten gemeinsam ein Inspektionsschiff entsenden oder wenn ein 

Inspektionsschiff der Union in das Konventionsgebiet entsandt wird. 

(4) Die Kommission oder eine von ihr benannte Stelle kann Unionsinspektoren für die 

ICCAT-Regelung abstellen. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 3 koordiniert die Kommission oder eine von ihr benannte 

Stelle die Aufsichts- und Inspektionstätigkeiten im Namen der Union. Die 

Kommission kann im Benehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten gemeinsame 

Inspektionsprogramme aufstellen, die es der Union ermöglichen, ihren 

Verpflichtungen im Rahmen der ICCAT-Regelung nachzukommen. Mitgliedstaaten, 

deren Schiffe auf Roten Thun fischen, treffen die erforderlichen Vorkehrungen, um 

die Durchführung dieser Programme zu erleichtern, insbesondere was das 

erforderliche Personal und die benötigten materiellen Mittel sowie die Einsatzzeiten 

und geografischen Gebiete anbelangt. 
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(6) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission spätestens zum 1. April jedes Jahres die 

Namen der Inspektoren und der Inspektionsschiffe mit, die sie im Laufe des Jahres 

für die ICCAT-Regelung abstellen wollen. Anhand dieser Angaben erstellt die 

Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten einen Plan für die 

Beteiligung der Union an der ICCAT-Regelung, den sie dem ICCAT-Sekretariat und 

den Mitgliedstaaten übermittelt. 

Artikel 59  

Inspektionen bei Verstößen 

Der Flaggenmitgliedstaat gewährleistet, dass eine physische Inspektion eines 

Fischereifahrzeugs unter seiner Aufsicht in seinen Häfen erfolgt oder – wenn sich das Schiff 

nicht in einem seiner Häfen befindet – von einem von ihm benannten Inspektor durchgeführt 

wird, wenn das Fischereifahrzeug 

a) seinen Aufzeichnungs- und Berichterstattungspflichten gemäß den Artikeln 31 

und 32 nicht nachgekommen ist oder 

b) den Bestimmungen dieser Verordnung zuwidergehandelt oder einen schweren 

Verstoß gemäß Artikel 42 der Verordnung (EG) Nr. 1005/2008 oder Artikel 90 der 

Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 begangen hat. 
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Artikel 60  

Gegenkontrollen 

(1) Jeder Mitgliedstaat überprüft im Einklang mit Artikel 109 der Verordnung (EG) 

Nr. 1224/2009 die rechtzeitige Vorlage von Inspektionsberichten und 

Beobachterberichten, VMS-Daten und gegebenenfalls eBCD, Logbüchern seiner 

Fischereifahrzeuge, Umsetz-/Umladedokumenten und Fangdokumenten und die 

darin enthaltenen Angaben. 

(2) Jeder Mitgliedstaat nimmt bei allen Anlandungen, Umladungen oder Einsetzungen in 

Netzkäfige einen Dokumentenabgleich der Mengen nach Arten, die im Logbuch des 

Fischereifahrzeugs oder in der Umladeerklärung eingetragen sind, mit den in der 

Anlandeerklärung oder Einsetzerklärung oder sonstigen einschlägigen Unterlagen 

wie Rechnungen und/oder Verkaufsabrechnungen angegebenen Mengen vor. 
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ABSCHNITT 10  

Durchsetzung 

Artikel 61 

Durchsetzung 

Unbeschadet der Artikel 89 bis 91 der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 und insbesondere der 

Verpflichtung der Mitgliedstaaten, geeignete Durchsetzungsmaßnahmen gegenüber einem 

Fischereifahrzeug zu ergreifen, trifft der für Fischfarmen für Roten Thun zuständige 

Mitgliedstaat geeignete Durchsetzungsmaßnahmen gegenüber einer Farm, wenn nach 

nationalem Recht erwiesen ist, dass diese Farm die Bestimmungen der Artikel 46 bis 56 

dieser Verordnung nicht beachtet. Je nach Schwere des Verstoßes im Einklang mit den 

einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften können diese Maßnahmen insbesondere die 

Aussetzung oder der Entzug der Genehmigung und/oder Geldbußen einschließen. Die 

Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Aussetzung oder den Entzug einer 

Genehmigung mit, die sie dem ICCAT-Sekretariat im Hinblick auf eine entsprechende 

Änderung des Registers der für die Aufzucht von Roten Thun zugelassenen Farmen 

mitteilt. 
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KAPITEL 6 

Vermarktung  

Artikel 62  

Vermarktungsmaßnahmen 

(1) Unbeschadet der Verordnungen (EG) Nr. 1224/2009, (EG) Nr. 1005/2008 und (EU) 

Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind der Handel mit, 

sowie Anlandungen, Einfuhren, Ausfuhren, Einsetzen in Netzkäfige zu Mast- oder 

Aufzuchtzwecken, Wiederausfuhren und Umladungen von Rotem Thun innerhalb 

der Union verboten, wenn die in der vorliegenden Verordnung ▌und den 

Rechtsvorschriften der Union zur Umsetzung der ICCAT-Vorschriften zur 

Fangdokumentationsregelung für Roten Thun vorgesehenen korrekten, 

vollständigen und validierten Begleitdokumente nicht vorliegen. 

(2) Der Handel mit sowie Einfuhren, Anlandungen, Einsetzungen in Netzkäfige zu 

Mast- oder Aufzuchtzwecken, die Verarbeitung, Ausfuhr, Wiederausfuhr und 

Umladung von Rotem Thun innerhalb der Union sind verboten, wenn 

a) der Rote Thun von Fangschiffen oder Tonnaren eines Flaggenstaats gefangen 

wurde, der nicht im Rahmen der Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT über eine Fangquote ▌oder 

Fangbeschränkungen für Roten Thun verfügt, oder 

                                                
1  Verordnung (EU) Nr. 1379/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. Dezember 2013 über die gemeinsame Marktorganisation für Erzeugnisse der 
Fischerei und der Aquakultur, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1184/2006 
und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 104/2000 des Rates (ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 1). 
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b) der Rote Thun von einem Fangschiff oder einer Tonnare gefangen wurde, 

wenn zum Zeitpunkt des Fangs dessen/deren individuelle Quote oder die 

Fangmöglichkeiten des zuständigen Staates ausgeschöpft sind. 

(3) Unbeschadet der Verordnungen (EG) Nr. 1224/2009, (EG) Nr. 1005/2008 und (EU) 

Nr. 1379/2013 sind innerhalb der Union der Handel mit sowie Einfuhren, 

Anlandungen, die Verarbeitung und Ausfuhren von Rotem Thun aus Mast- und 

Aufzuchtbetrieben verboten, die den in Absatz 1 genannten Verordnungen nicht 

genügen. 

KAPITEL VII  

Schlussbestimmungen  

Artikel 63 

Bewertung 

Auf Ersuchen der Kommission übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission unverzüglich 

einen ausführlichen Bericht über die Durchführung dieser Verordnung. Auf der Grundlage der 

Angaben der Mitgliedstaaten erstattet die Kommission dem ICCAT-Sekretariat jährlich zu 

dem von der ICCAT festgelegten Termin ausführlich über die Umsetzung der ICCAT-

Empfehlung 19-04 Bericht. 
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Artikel 64  

Finanzierung 

Für die Zwecke der Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates1 gilt diese Verordnung als Mehrjahresplan im Sinne des Artikels 9 der Verordnung 

(EU) Nr. 1380/2013. 

Artikel 65  

Vertraulichkeit 

Im Rahmen dieser Verordnung erhobene und ausgetauschte Daten werden im Einklang mit 

den geltenden Vertraulichkeitsvorschriften gemäß den Artikeln 112 und 113 der Verordnung 

(EG) Nr. 1224/2009 behandelt. 

                                                
1  Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung 
der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und 
(EG) Nr. 791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 20.5.2014, S. 1). 
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Artikel 66  

Verfahren zur Änderung geltender Bestimmungen 

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 67 delegierte 

Rechtsakte zur Änderung dieser Verordnung mit Blick auf ihre Anpassung an die 

von der ICCAT angenommenen Maßnahmen, die für die Union und ihre 

Mitgliedstaaten bindend sind, in Bezug auf Folgendes zu erlassen: 

▌ 

a) Ausnahmen vom Verbot gemäß Artikel 8 betreffend die Übertragung nicht 

genutzter Quoten; 

b) die Fristen für die Übermittlung von Informationen gemäß Artikel 24 Absatz 4, 

Artikel 26 Absatz 1, Artikel 29 Absatz 1, Artikel 32 Absätze 2 und 3, 

Artikel 35 Absätze 5 und 6, Artikel 36, Artikel 41 Absatz 3, Artikel 44 

Absatz 2, Artikel 51 Absatz 7, Artikel 52 Absatz 2, Artikel 55, Artikel 57 

Absatz 5 Buchstabe b und Artikel 58 Absatz 6, 

c) die Fangzeiten gemäß Artikel 17 Absätze 1 und 4; 

d) die Mindestreferenzgröße für die Bestandserhaltung gemäß Artikel 19 

Absätze 1 und 2 und Artikel 20 Absatz 1; 

www.parlament.gv.at



 

 634 

 

e) die Prozentsätze und Referenzparameter gemäß Artikel 13, Artikel 15 

Absätze 3 und 4, Artikel 20 Absatz 1, Artikel 21 Absatz 2, Artikel 38 Absatz 1, 

Artikel 44 Absatz 2, Artikel 50 und Artikel 51 Absatz 9; 

f) die der Kommission zu übermittelnden Angaben gemäß Artikel 11 Absatz 1, 

Artikel 24 Absatz 1, Artikel 25 Absatz 3, Artikel 29 Absatz 1, Artikel 30 

Absatz 4, Artikel 34 Absatz 2, Artikel 40 Absatz 1 und Artikel 55;  

g) die Aufgaben der nationalen Beobachter und der regionalen ICCAT-

Beobachter gemäß Artikel 38 Absatz 2 bzw. Artikel 39 Absatz 5; 

h) die Gründe für die Nichterteilung einer Umsetzungsgenehmigung gemäß 

Artikel 41 Absatz 1; 

i) die Gründe für die Beschlagnahme der Fänge und die Anordnung der 

Freisetzung von Fischen gemäß Artikel 46 Absatz 4; 

j) die Zahl der Schiffe gemäß Artikel 58 Absatz 3;  

k) die Anhänge I bis XV. 

www.parlament.gv.at



 

 635 

 

(2) Änderungen gemäß Absatz 1 sind strikt auf die Umsetzung von Änderungen 

und/oder Ergänzungen der entsprechenden ICCAT-Empfehlungen, die für die Union 

verbindlich sind, beschränkt. 

Artikel 67  

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 66 wird der 

Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung übertragen. Die Kommission erstellt spätestens neun Monate vor 

Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die 

Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend 

um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der 

Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf 

des jeweiligen Zeitraums. 
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(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 66 kann vom Europäischen Parlament oder 

vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 

Übertragung der in dem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 

seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im 

Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die 

Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem 

Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 
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(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 66 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, 

wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament oder 

den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische 

Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine 

Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des 

Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.  

Artikel 68  

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von dem gemäß Artikel 47 der Verordnung (EU) 

Nr. 1380/2013 eingesetzten Ausschuss für Fischerei und Aquakultur unterstützt. 

Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 
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Artikel 69  

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 

Die Verordnung (EG) Nr. 1936/2001 wird wie folgt geändert: 

a)  Artikel 3 Buchstaben g bis j wird gestrichen, die Artikel 4a, 4b und 4c und 

Anhang Ia werden aufgehoben. 

b) In den Anhängen I und II werden die Worte „Roter Thun: Thunnus thynnus“ 

gestrichen 

Artikel 70  

Änderung der Verordnung (EU) 2017/2107 

Artikel 43 der Verordnung (EU) 2017/2107 wird aufgehoben. 

Artikel 71  

Änderung der Verordnung (EU) 2019/833 

Artikel 53 der Verordnung (EU) 2019/833 wird aufgehoben. 
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Artikel 72 

Aufhebung 

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 2016/1627 wird aufgehoben.  

(2) Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf die vorliegende 

Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang XVI zu 

lesen. 

Artikel 73 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am [zwanzigsten Tag] nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2016/1627;Year2:2016;Nr2:1627&comp=


 

 640 

ANHANG I 

Besondere Bedingungen für die Fischereien gemäß Artikel 19 

(1) Jeder Mitgliedstaat gewährleistet die Einhaltung der folgenden 

Kapazitätsbegrenzungen:  

Die Zahl der Köderschiffe und Schleppangler, die aktiv auf Roten Thun fischen 

dürfen, ist auf die Zahl der Schiffe begrenzt, die 2006 an der gezielten 

Fischerei auf Roten Thun beteiligt waren.  

– Die Zahl der Schiffe der handwerklichen Flotte, die im Mittelmeer aktiv auf 

Roten Thun fischen dürfen, ist auf die Zahl der Schiffe begrenzt, die 2008 an 

der gezielten Fischerei auf Roten Thun beteiligt waren.  

– Die Zahl der Fangschiffe, die im Adriatischen Meer aktiv auf Roten Thun 

fischen dürfen, ist auf die Zahl der Schiffe begrenzt, die 2008 an der gezielten 

Fischerei auf Roten Thun beteiligt waren. Jeder Mitgliedstaat teilt den 

betreffenden Schiffen individuelle Quoten zu.  
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(2) Jeder Mitgliedstaat darf  

– höchstens 7 % seiner Quote für Roten Thun seinen Köderschiffen und 

Schleppanglern zuteilen. Im Falle Frankreichs dürfen bis zu 100 t Roter Thun 

mit einem Gewicht von mindestens 6,4 kg oder einer Länge von mindestens 

70 cm bis zur Schwanzflossengabelung von Schiffen unter der Flagge 

Frankreichs gefangen werden, die eine Länge über alles von weniger als 17 m 

aufweisen und im Golf von Biskaya tätig sind; 

– höchstens 2 % seiner Quote für Roten Thun seiner handwerklichen 

Frischfischküstenfischerei im Mittelmeer zuteilen; 

– höchstens 90 % seiner Quote für Roten Thun seinen Fangschiffen im 

Adriatischen Meer für Aufzuchtzwecke zuteilen. 

(3) Für höchstens 7 % Massenanteil an Exemplaren von Rotem Thun, die seine 

Schiffe in der Adria zu Aufzuchtzwecken gefangen haben, darf Kroatien ein 

Mindestgewicht von 6,4 kg oder 66 cm bis zur Schwanzflossengabelung anwenden. 
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(4) Mitgliedstaaten, deren Köderschiffe, Langleinenfänger, Handleinenfänger und 

Schleppangler im Ostatlantik und im Mittelmeer Roten Thun fangen dürfen, legen 

folgende Anforderungen an die Schwanzmarkierung fest:  

– Die Schwanzmarkierungen werden an jedem Roten Thun unmittelbar beim 

Entladen angebracht.  

– Jede Schwanzmarkierung enthält eine einmalige Kennnummer, die in den 

Fangunterlagen für Roten Thun aufgeführt und leserlich und dauerhaft auf der 

Außenseite sämtlicher Verpackungen, die Thunfisch enthalten, angebracht 

wird. 
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ANHANG II  

Anforderungen an die Logbücher 

A. FANGSCHIFFE 

Mindestspezifikationen für Fischereilogbücher: 

(1) Die Blattseiten des Logbuchs sind nummeriert. 

(2) Das Logbuch wird jeden Tag (bis Mitternacht) oder vor der Ankunft im Hafen 

ausgefüllt. 

(3) Inspektionen auf See werden in das Logbuch eingetragen. 

(4) Eine Kopie der Blätter verbleibt im Logbuch. 

(5) Die Logbücher an Bord decken den Zeitraum von einem Jahr ab. 

Mindest-Standardinformationen in Fischereilogbüchern: 

(1) Name und Anschrift des Kapitäns. 

www.parlament.gv.at



 

 644 

 

(2) Abfahrtsdaten und -häfen, Ankunftsdaten und -häfen. 

(3) Schiffsname, Registernummer, ICCAT-Nummer, internationales Funkrufzeichen und 

IMO-Nummer (falls verfügbar). 

(4) Fanggerät: 

(a) FAO-Code; 

(b) Abmessungen (z. B. Länge, Maschengröße, Zahl der Haken). 

(5) Tätigkeiten auf See mit (mindestens) einer Zeile pro Fangreisetag mit folgenden 

Angaben: 

(a) Tätigkeit (z. B. Fischfang, An- bzw. Rückfahrt); 

(b) Position: genaue Tagesposition (in Grad und Minuten), für jede Fangtätigkeit 

oder um 12.00 Uhr mittags, wenn während des Tages keine Fänge getätigt 

wurden; 
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(c) Fangaufzeichnung einschließlich 

– FAO-Code; 

– gerundetes Gewicht (RWT) in kg pro Tag; 

– Stückzahl pro Tag. 

Für Ringwadenfänger sind diese Daten pro Fangvorgang, auch bei Nullfängen, 

aufzuzeichnen. 

(6) Unterschrift des Kapitäns. 

(7) Mittel für die Gewichtsbestimmung: Schätzung, Wiegen an Bord. 

(8) In das Logbuch wird das Gewicht in Lebendgewichtäquivalent eingetragen, und es 

werden die für die Schätzung verwendeten Umrechnungsfaktoren angegeben. 
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Mindestangaben für Fischereilogbücher bei Anlandungen oder Umladungen: 

(1) Datum und Hafen der Anlandung/Umladung. 

(2) Erzeugnisse: 

(a) Arten und Aufmachungen nach FAO-Code; 

(b) Stückzahl der Fische oder Kisten und Menge in kg. 

(3) Unterschrift des Kapitäns oder Reeders. 

(4) Bei Umladungen: Name, Flagge und ICCAT-Nummer des annehmenden Schiffs. 

Mindestangaben für Fischereilogbücher bei Umsetzungen in Netzkäfige: 

(1) Datum, Uhrzeit und Position (Breite/Länge) der Umsetzung. 
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(2) Erzeugnisse: 

(a) Arten nach FAO-Code; 

(b) Stückzahl und Menge in kg des in Netzkäfige umgesetzten Fisches. 

(3) Name, Flagge und ICCAT-Nummer des Schleppers. 

(4) Name und ICCAT-Nummer der aufnehmenden Thunfischfarm. 

(5) Bei gemeinsamen Fangeinsätzen trägt jeder Kapitän zusätzlich zu den Angaben unter 

den Nummern 1 bis 4 Folgendes in das Logbuch ein: 

(a) für das Fangschiff, das Fisch in Netzkäfige umsetzt: 

– Menge der an Bord befindlichen Fänge; 

– Menge der auf die individuelle Quote angerechneten Fänge; 

– die Namen der übrigen an dem gemeinsamen Fangeinsatz beteiligten 

Schiffe; 
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(b) für die anderen Fangschiffe desselben gemeinsamen Fangeinsatzes, die nicht 

an der Umsetzung beteiligt sind: 

– Namen, internationale Funkrufzeichen und ICCAT-Nummern dieser 

Schiffe; 

– die Angabe, dass keine Fänge an Bord genommen oder in Netzkäfige 

umgesetzt wurden; 

– Menge der auf die individuelle Quote angerechneten Fänge; 

– den Namen und die ICCAT-Nummer des unter Buchstabe a genannten 

Fangschiffs. 

B. SCHLEPPER 

(1) Der Kapitän des Schleppers trägt in das Schiffslogbuch Folgendes ein: Datum, 

Uhrzeit und Position der Umsetzung, umgesetzte Mengen (Stückzahl und Menge in 

kg), Nummer des Netzkäfigs, Name, Flagge und ICCAT-Nummer des Fangschiffs, 

Namen und ICCAT-Nummern der übrigen beteiligten Schiffe, aufnehmende 

Thunfischfarm mit ihrer ICCAT-Nummer und Nummer der ICCAT-

Umsetzerklärung. 
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(2) Weitere Umsetzungen an Hilfsschiffe oder Schlepper werden anhand derselben 

Angaben wie unter Nummer 1 zusammen mit dem Namen, der Flagge und der 

ICCAT-Nummer des Hilfsschiffs oder Schleppers und der Nummer der ICCAT-

Umsetzerklärung gemeldet. 

(3) Die Schiffslogbucheintragungen enthalten die Einzelheiten aller während der 

Fangsaison durchgeführten Umsetzungen. Das Schiffslogbuch verbleibt an Bord des 

Schiffs und ist jederzeit zu Kontrollzwecken zugänglich. 

C. HILFSSCHIFFE 

(1) Der Kapitän eines Hilfsschiffs trägt die Tätigkeiten in das Schiffslogbuch ein, 

einschließlich Datum, Uhrzeit und Positionen, die an Bord genommenen Mengen 

Roten Thuns und den Namen des Fangschiffs, der Thunfischfarm oder der Tonnare, 

mit der er zusammenarbeitet. 

(2) Die Schiffslogbucheintragungen enthalten die Einzelheiten aller während der 

Fangsaison durchgeführten Tätigkeiten. Das Schiffslogbuch verbleibt an Bord des 

Schiffs und ist jederzeit zu Kontrollzwecken zugänglich. 
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D. VERARBEITUNGSSCHIFFE 

(1) Der Kapitän eines Verarbeitungsschiffs trägt Folgendes in das Schiffslogbuch ein: 

Datum, Uhrzeit und Position der Tätigkeiten, umgesetzte Mengen und soweit 

zutreffend Stückzahl und Gewicht des von Thunfischfarmen, Tonnaren oder 

Fangschiffen übernommenen Roten Thuns. Der Kapitän trägt auch die Namen und 

ICCAT-Nummern dieser Thunfischfarmen, Tonnaren oder Fangschiffe ein. 

(2) Der Kapitän eines Verarbeitungsschiffs trägt täglich Folgendes in ein 

Verarbeitungslogbuch ein: das gerundete Gewicht und die Stückzahl des 

umgesetzten oder umgeladenen Fischs, den angewandten Umrechnungsfaktor sowie 

die Gewichte und Mengen nach Produktaufmachung. 

(3) Der Kapitän eines Verarbeitungsschiffs führt einen Stauplan, aus dem der Stauort 

und die Mengen jeder Art und Aufmachung hervorgehen. 

(4) Die täglichen Logbucheintragungen enthalten die Einzelheiten aller während der 

Fangsaison durchgeführten Umladungen. Das Schiffslogbuch, das 

Verarbeitungslogbuch, der Stauplan und die Originale der ICCAT-

Umladeerklärungen verbleiben an Bord des Schiffs und sind jederzeit zu 

Kontrollzwecken zugänglich. 
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ANHANG III 
Fangmeldeformblatt 

Fangmeldeformblatt 

Flagge ICCAT-
Nummer 

Name 
des 

Schiffs 

Bericht 
– 

Datum 
Beginn 

Bericht 
– 

Datum 
Ende 

Bericht 
– 

Dauer 
(d) 

Fangdatum Position, bei 
der der Fang 

getätigt wurde 

Fang Zugeteiltes 
Gewicht bei 

gemeinsamen 
Fangeinsätzen 

(kg) Breite Länge Gewicht 
(kg) 

Stückzahl Durchschnittliches 
Gewicht (kg) 
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ANHANG IV 
Antragsformular für die Genehmigung der Teilnahme an einem gemeinsamen Fangeinsatz  

Gemeinsamer Fangeinsatz 

Flaggenstaat Name 
des 

Schiffs 

ICCAT-
Nummer 

Dauer 
des 

Einsatzes 

Betreiber Individuelle 
Quote des 

Schiffs 

Verteilungsschlüssel 
je Schiff 

Bestimmungsmast- 
und -

aufzuchtbetrieb 

Partei ICCAT-
Nummer 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Datum … 

Validierung des Flaggenstaats … 
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ANHANG V 
ICCAT-Umladeerklärung 
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ANHANG VI 
ICCAT-Umsetzerklärung 
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ANHANG VII 
Mindestangaben für Fangerlaubnisse175  

 
A. IDENTIFIZIERUNG 

(1) ICCAT-Registriernummer  
(2) Name des Fischereifahrzeugs  

(3) Externe Kennnummer (Buchstaben und Ziffern)  
B. FANGBEDINGUNGEN 

(1) Ausstellungsdatum  
(2) Geltungsdauer  

(3) Fangauflagen mit Angabe, soweit zutreffend, von Art(en), Fanggebiet, Fanggerät und 
allen sonstigen aufgrund der vorliegenden Verordnung und/oder nationaler 
Rechtsvorschriften geltenden Auflagen 

   Von 
../../.. 
bis 

../../.. 

Von 
../../.. 
bis 

../../.. 

Von 
../../.. 
bis 

../../.. 

Von 
../../.. 
bis 

../../.. 

Von 
../../.. 
bis 

../../.. 

Von 
../../.. 
bis 

../../.. 

Gebiete              

Arten              

Fanggerät              

Andere 
Auflagen 

             

 

                                                
175  Enthalten in Durchführungsverordnung (EU) Nr. 404/2011. 
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ANHANG VIII  

Regionales Beobachterprogramm der ICCAT 

BESTELLUNG VON REGIONALEN ICCAT-BEOBACHTERN 

(1) Jeder regionale ICCAT-Beobachter verfügt über die für die Wahrnehmung seiner 

Aufgaben erforderlichen Qualifikationen: 

a) ausreichende Erfahrung, um Fischarten und Fanggerät zu identifizieren; 

b) eingehende Kenntnis der Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT, welche durch eine Bescheinigung 

des betreffenden Mitgliedstaats nachzuweisen ist und den ICCAT-

Ausbildungsleitlinien entspricht; 

c) die Fähigkeit, mit der erforderlichen Genauigkeit zu beobachten und zu 

protokollieren; 

d) hinreichende Kenntnis der Sprache des Flaggenstaats des beobachteten Schiffs 

oder der beobachteten Thunfischfarm. 
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PFLICHTEN DES REGIONALEN ICCAT-BEOBACHTERS 

(2) Der regionale ICCAT-Beobachter 

a) muss die technische Schulung abgeschlossen haben, die in den Leitlinien 

vorgeschrieben ist, welche die ICCAT aufstellt; 

b) muss Staatsbürger eines Mitgliedstaats sein und sollte, soweit möglich, nicht 

Staatsbürger des Staats der Thunfischfarm oder der Tonnare bzw. des 

Flaggenstaats des Ringwadenfängers sein. Wird allerdings Roter Thun dem 

Netzkäfig entnommen und als frisches Erzeugnis gehandelt, so kann es sich bei 

dem regionalen ICCAT-Beobachter, der den Entnahmevorgang verfolgt, um 

einen Staatsbürger des für die Thunfischfarm zuständigen Mitgliedstaats 

handeln; 

c) muss in der Lage sein, die Aufgaben gemäß Nummer 3 wahrzunehmen; 

d) muss in dem von der ICCAT geführten Verzeichnis der regionalen ICCAT-

Beobachter ausgewiesen sein; 

e) darf nicht finanziell oder als Nutznießer an der Fischerei auf Roten Thun 

beteiligt sein. 
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AUFGABEN DER REGIONALEN ICCAT-BEOBACHTER 

(3) Die regionalen ICCAT-Beobachter haben insbesondere folgende Aufgaben: 

a) Als Beobachter auf Ringwadenfängern überwacht er die Einhaltung der von 

der ICCAT genehmigten Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen durch den Ringwadenfänger. Der regionale 

Beobachter muss insbesondere 

(1) in Fällen, in denen er einen möglichen Verstoß gegen ICCAT-

Empfehlungen beobachtet, diese Information unverzüglich an das für ihn 

zuständige durchführende Unternehmen übermitteln, das sie 

unverzüglich an die Behörden des Flaggenstaats des Fangschiffs 

weiterleitet; 

(2) die Fangtätigkeiten registrieren und melden; 

(3) die Fänge beobachten und schätzen und die Einträge im Logbuch 

überprüfen; 
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(4) einen täglichen Bericht über Umsetzvorgänge des Ringwadenfängers 

erstellen; 

(5) Fischereifahrzeuge, die eine den Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT zuwiderlaufende Fangtätigkeit 

ausüben, aufspüren und registrieren; 

(6) die Umsetzvorgänge registrieren und melden; 

(7) die Position des Fischereifahrzeugs während des Umsetzens überprüfen; 

(8) die umgesetzten Erzeugnisse beobachten und schätzen, auch mithilfe von 

Videoaufzeichnungen; 

(9) den Namen und die ICCAT-Nummer des betreffenden 

Fischereifahrzeugs überprüfen und registrieren; 

(10) auf der Grundlage der Leitlinien des SCRS wissenschaftliche Arbeiten 

durchführen, z. B. Erfassung von Daten im Rahmen von Task II, wenn 

dies von der ICCAT verlangt wird. 
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b) Als regionaler ICCAT-Beobachter in den Thunfischfarmen und Tonnaren 

überwacht er deren Einhaltung der ICCAT-Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen. Der regionale ICCAT-Beobachter muss 

insbesondere 

(1) die Angaben in der Umsetzerklärung und der Einsatzerklärung und den 

Fangdokumenten für Roten Thun überprüfen, auch mithilfe von 

Videoaufzeichnungen; 

(2) die Angaben in der Umsetzerklärung, der Einsetzerklärung und den 

Fangdokumenten für Roten Thun bestätigen; 

(3) einen täglichen Bericht über die Umsetzvorgänge der Thunfischfarmen 

und Tonnaren erstellen; 

(4) die Umsetzerklärung und die Einsetzerklärung und die Fangdokumente 

für Roten Thun gegenzeichnen, jedoch nur dann, wenn er der Meinung 

ist, dass deren Angaben sich mit seinen Beobachtungen decken, 

einschließlich einer ordnungsgemäßen Videoaufzeichnung als Beweis 

der Einhaltung gemäß den Anforderungen in Artikel 42 Absatz 1 und 

Artikel 43 Absatz 1; 
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(5) auf der Grundlage der Leitlinien des SCRS wissenschaftliche Arbeiten 

durchführen, beispielsweise Proben nehmen, wenn dies von der 

Kommission verlangt wird; 

(6) das Vorhandensein jeglicher Art von Markierung aufzeichnen und 

überprüfen, einschließlich natürlicher Kennzeichen, und jedes Anzeichen 

für unlängst entfernte Markierungen melden. 

c) Er erstellt allgemeine Berichte über die nach Maßgabe dieser Nummer 

gesammelten Informationen, wobei dem Schiffskapitän bzw. dem Betreiber der 

Thunfischfarm Gelegenheit zu geben ist, sachdienliche Informationen 

aufzunehmen. 

d) Er leitet den in Buchstabe c genannten allgemeinen Bericht binnen 20 Tagen 

nach Ablauf des Beobachtungszeitraums an das Sekretariat weiter. 

e) Er nimmt andere von der ICCAT vorgesehene Aufgaben wahr. 

(4) Der regionale ICCAT-Beobachter behandelt alle Informationen über die Fang- und 

Umsetzvorgänge von Ringwadenfängern und Thunfischfarmen als vertraulich und 

erkennt diese Forderung als Voraussetzung für die Ernennung zum regionalen 

ICCAT-Beobachter schriftlich an. 
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(5) Der regionale ICCAT-Beobachter genügt den Anforderungen, welche sich aus den 

Gesetzen und Vorschriften des Flaggenstaats oder des Staats ergeben, in dem die 

Thunfischfarm liegt und dessen Gerichtsbarkeit das Fischereifahrzeug oder die 

Thunfischfarm untersteht, dem/der der regionale ICCAT-Beobachter zugeteilt ist. 

(6) Der regionale ICCAT-Beobachter hält die Rangordnung und die allgemeinen 

Verhaltensregeln ein, die für die gesamte Schiffsbesatzung und das Personal der 

Thunfischfarm gelten, sofern diese Regeln nicht die Wahrnehmung der in diesem 

Programm beschriebenen Aufgaben eines regionalen ICCAT-Beobachters und der in 

Nummer 7 dieses Anhangs und Artikel 39 beschriebenen Verpflichtungen der 

Schiffsbesatzung und des Personals der Thunfischfarm beeinträchtigen. 

VERPFLICHTUNGEN DER FLAGGENMITGLIEDSTAATEN GEGENÜBER DEN 

REGIONALEN ICCAT-BEOBACHTERN 

(7) Die für den Ringwadenfänger, die Thunfischfarm oder die Tonnare zuständigen 

Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die regionalen ICCAT-Beobachter 

a) Zugang zur Schiffsbesatzung und zum Personal der Thunfischfarm und der 

Tonnare sowie zu Fanggeräten, Netzkäfigen und Ausrüstungen haben; 
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b) auf Anfrage und sofern das Schiff, dem sie zugeteilt sind, entsprechend 

ausgerüstet ist, Zugang zu folgenden Anlagen haben, um die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben gemäß Nummer 3 dieses Anhangs zu erleichtern: 

(1) Satellitennavigationsausrüstung; 

(2) Radarsichtgeräten, wenn in Betrieb; 

(3) elektronischen Kommunikationsmitteln; 

c) was Unterbringung, Verpflegung und angemessene sanitäre Einrichtungen 

anbelangt, den Schiffsoffizieren gleichgestellt werden; 

d) auf der Brücke oder im Ruderhaus ausreichenden Platz für Schreibtischarbeiten 

sowie an Deck ausreichenden Platz für die Wahrnehmung der 

Beobachteraufgaben erhalten. 

DURCH DAS ICCAT-PROGRAMM FÜR REGIONALE BEOBACHTER VERURSACHTE 

KOSTEN 

(8) Sämtliche Kosten für die Entsendung von regionalen ICCAT-Beobachtern werden 

von den Betreibern der Thunfischfarmen oder den Eignern der Ringwadenfänger 

getragen. 
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ANHANG IX 

ICCAT-Regelung gemeinsamer internationaler Inspektionen 

Auf ihrer vierten ordentlichen Tagung (Madrid, November 1975) und auf ihrer Jahrestagung 

2008 in Marrakesch hat die ICCAT Folgendes vereinbart: 

Gemäß Artikel IX Absatz 3 der Konvention empfiehlt die ICCAT, im Hinblick auf die 

Anwendung der Konvention und der im Rahmen der Konvention geltenden Maßnahmen 

folgende Bestimmungen für die internationale Kontrolle außerhalb der Gewässer unter 

nationaler Gerichtsbarkeit aufzustellen: 

I. ERNSTHAFTE VERSTÖSSE 

(1) Im Sinne dieser Verfahren bedeutet ein ernsthafter Verstoß einen Verstoß gegen die 

Bestimmungen der von der ICCAT angenommenen Bestandserhaltungs- und 

Bewirtschaftungsmaßnahmen: 
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a)  Fischfang ohne von der Flaggen-Partei ausgestellte Lizenz, Erlaubnis oder 

Genehmigung; 

b) Versäumnis, die Fänge oder fangbezogene Daten entsprechend den 

Meldevorschriften der ICCAT hinreichend aufzuzeichnen, bzw. umfangreiche 

Falschmeldungen über solche Fänge und/oder fangbezogenen Daten; 

c) Fischfang in einem Schongebiet; 

d) Fischfang während einer Schonzeit; 

e) absichtliche Entnahme oder Zurückhaltung von Arten im Widerspruch zu 

Bestandserhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen der ICCAT; 

f) schwerer Verstoß gegen die geltenden Fangbeschränkungen oder Quoten 

entsprechend den ICCAT-Regeln; 

g) Einsatz verbotener Fanggeräte; 

h) Fälschen oder absichtliches Verdecken der Kennzeichen, des Namens oder der 

Registrierung eines Fischereifahrzeugs; 
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i) Verstecken, Verfälschen oder Beseitigen von Beweismaterial zur 

Untersuchung eines Verstoßes; 

j) mehrfache Verstöße, die zusammengenommen eine ernste Missachtung der 

geltenden ICCAT-Regeln darstellen; 

k) Bedrohung, Widerstand, Einschüchterung, sexuelle Belästigung, Störung, 

ungehörige Behinderung oder Aufhaltung eines bevollmächtigten Inspektors 

oder Beobachters; 

l) absichtliche Manipulation oder Außerbetriebsetzung des 

Schiffsüberwachungssystems; 

m) sonstige von der ICCAT definierte Verstöße, die in einer überarbeiteten 

Fassung dieser Verfahren veröffentlicht wurden; 

n) Fangtätigkeit mit Unterstützung von Suchflugzeugen; 

o) Behinderung des satellitengestützten Überwachungssystems und/oder Betrieb 

eines Schiffs ohne VMS; 
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p) Umsetzen ohne Umsetzerklärung; 

q) Umladen auf See. 

(2) Im Falle des Anbordgehens (Boarding) und der Kontrolle eines Fischereifahrzeugs, 

bei der der bevollmächtigte Inspektor eine Tätigkeit oder Umstände beobachtet, die 

einen ernsthaften Verstoß gemäß Nummer 1 darstellen, unterrichten die Behörden 

des Flaggenstaats der Inspektionsschiffe umgehend – direkt und über das ICCAT-

Sekretariat – den Flaggenstaat des Fischereifahrzeugs. In solchen Fällen unterrichtet 

der Inspektor außerdem jedes Inspektionsschiff des Flaggenstaats des 

Fischereifahrzeugs, das sich nach seiner Kenntnis in der Nähe befindet. 

(3) Der ICCAT-Inspektor verzeichnet im Logbuch des Fischereifahrzeugs die 

durchgeführten Inspektionen und etwaige festgestellte Verstöße. 

(4) Der Flaggenmitgliedstaat stellt sicher, dass das betreffende Fischereifahrzeug nach 

der Inspektion gemäß Nummer 2 alle Fangtätigkeiten einstellt. Der 

Flaggenmitgliedstaat fordert das Fischereifahrzeug auf, innerhalb von 72 Stunden 

einen von ihm bezeichneten Hafen anzulaufen, in dem eine Untersuchung eingeleitet 

wird. 
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(5) Wird das Schiff nicht in einen Hafen beordert, so übermittelt der 

Flaggenmitgliedstaat innerhalb angemessener Fristen der Europäischen Kommission 

eine Begründung, die diese an das ICCAT-Sekretariat weiterleitet, das sie anderen 

Vertragsparteien auf Anfrage zukommen lässt. 

II. DURCHFÜHRUNG VON INSPEKTIONEN 

(6) Die Inspektionen werden von den von den Vertragsparteien bezeichneten 

Inspektoren durchgeführt. Die Namen der bevollmächtigten staatlichen Stellen und 

der zu diesem Zweck von ihrer jeweiligen Regierung bezeichneten Inspektoren 

werden der ICCAT mitgeteilt. 

(7) Schiffe, die internationale Boarding- und Inspektionspflichten im Einklang mit 

diesem Anhang übernehmen, führen eine besondere Flagge oder einen besonderen 

Wimpel, die bzw. der von der ICCAT zugelassen und von deren Sekretariat 

ausgegeben wird. Die Namen der für diese Zwecke eingesetzten Schiffe werden dem 

ICCAT-Sekretariat so bald wie möglich vor Beginn der Inspektionstätigkeiten 

mitgeteilt. Das ICCAT-Sekretariat stellt die Angaben zu den bezeichneten 

Inspektionsschiffen allen Parteien unter anderem durch Veröffentlichung auf seiner 

passwortgeschützten Website zur Verfügung. 
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(8) Jeder Inspektor führt einen von den Behörden des Flaggenstaats ausgestellten 

Dienstausweis nach dem Muster unter Nummer 21 bei sich. 

(9) Vorbehaltlich der vereinbarten Bestimmungen gemäß Nummer 16 stoppt ein Schiff, 

das die Flagge einer Vertragspartei führt und im Konventionsgebiet außerhalb der 

Gewässer unter seiner nationalen Gerichtsbarkeit Thunfisch oder thunfischartigen 

Fisch fängt, seine Fahrt, wenn ein Schiff mit einem Inspektor an Bord, das den unter 

Nummer 7 beschriebenen ICCAT-Wimpel führt, ein entsprechendes Signal nach 

dem internationalen Signalcode abgibt, sofern das Schiff nicht gerade aktiv fischt; in 

diesem Fall hält es seine Fahrt an, sobald es seine Fangtätigkeit beendet hat. Der 

Kapitän des Schiffs gestattet dem Inspektionsteam gemäß Nummer 10 an Bord zu 

gehen und stellt eine Lotsenleiter zur Verfügung. Der Kapitän willigt in die Kontrolle 

der Ausrüstung, der Fänge oder des Fanggeräts und aller einschlägigen Unterlagen 

durch das Inspektionsteam ein, die dieses für erforderlich hält, um zu überprüfen, ob 

die für den Flaggenstaat des inspizierten Fischereifahrzeugs geltenden ICCAT-

Empfehlungen beachtet werden. Der Inspektor kann alle Erklärungen verlangen, die 

er für notwendig hält. 

www.parlament.gv.at



 

 670 

 

(10) Die Größe des Inspektionsteams wird vom befehlshabenden Offizier des 

Inspektionsschiffs unter Berücksichtigung der jeweiligen Gegebenheiten bestimmt. 

Das Inspektionsteam ist so klein wie möglich, um die in diesem Anhang 

beschriebenen Aufgaben sicher wahrnehmen zu können. 

(11) Der Inspektor weist sich beim Anbordgehen durch den unter Nummer 8 genannten 

Dienstausweis aus. Der Inspektor beachtet allgemein anerkannte internationale 

Vorschriften, Verfahren und Gebräuche für die Sicherheit des inspizierten Schiffs 

und der Besatzung, beschränkt die Störung der Fischereitätigkeit oder des Verstauens 

des Erzeugnisses auf ein Mindestmaß und vermeidet, soweit möglich, jede 

Maßnahme, die die Qualität des Fangs an Bord beeinträchtigen würde. 

Jeder Inspektor beschränkt seine Ermittlungen auf die Feststellung der Einhaltung 

der ICCAT-Empfehlungen, die für den Flaggenstaat des betreffenden Schiffs gelten. 

Bei seinen Inspektionen kann der Inspektor vom Kapitän des Fischereifahrzeugs jede 

erforderliche Unterstützung verlangen. Der Inspektor erstellt einen Kontrollbericht in 

der von der ICCAT genehmigten Form. Der Inspektor unterzeichnet seinen Bericht 

in Anwesenheit des Schiffskapitäns, der das Recht hat, alle Informationen in den 

Bericht einzufügen oder einfügen zu lassen, die ihm sachdienlich erscheinen, und 

unterschreibt diese. 
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(12) Eine Kopie des Berichts wird dem Kapitän des Schiffs und der Regierung des 

Inspektionsteams übergeben, die ihrerseits Kopien an die zuständigen Behörden des 

Flaggenstaats des inspizierten Fischereifahrzeugs und an die ICCAT weiterleitet. 

Wird ein Verstoß gegen die ICCAT-Empfehlungen festgestellt, so unterrichtet der 

Inspektor, soweit möglich, außerdem jedes Inspektionsschiff des Flaggenstaats des 

Fischereifahrzeugs, das sich nach seiner Kenntnis in der Nähe befindet. 

(13) Widerstand gegen einen Inspektor oder Nichtbeachtung seiner Anweisungen werden 

von dem Flaggenstaat des inspizierten Schiffes so behandelt, als würden diese 

Handlungen gegenüber einem Inspektor des eigenen Landes begangen. 

(14) Der Inspektor nimmt seine Aufgaben im Rahmen dieser Regelung nach den 

Bestimmungen dieser Verordnung wahr; er untersteht bei seinem Einsatz jedoch 

weiterhin seiner nationalen Behörde und bleibt ihr gegenüber verantwortlich. 
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(15) Die Vertragsparteien prüfen und behandeln die Inspektionsberichte, Sichtungsbögen 

gemäß der Empfehlung 94-09 und Erklärungen, die sich aus den 

Dokumentenprüfungen ausländischer Inspektoren im Rahmen der Regelung ergeben, 

nach denselben nationalen Rechtsvorschriften wie Berichte ihrer eigenen 

Inspektoren. Eine Vertragspartei ist gemäß den Bestimmungen dieser Nummer 

jedoch nicht verpflichtet, dem Bericht eines ausländischen Inspektors einen höheren 

Beweiswert zuzuerkennen, als er im eigenen Land des Inspektors hätte. Die 

Vertragsparteien arbeiten zusammen, um gerichtliche und andere Verfahren aufgrund 

eines von einem Inspektor im Rahmen der Regelung vorgelegten Berichts zu 

erleichtern. 

(16) a) Die Vertragsparteien unterrichten die ICCAT jährlich zum 15. Februar über 

ihre vorläufigen Pläne für die Durchführung von Inspektionen im Rahmen der 

mit dieser Verordnung umgesetzten Empfehlung in dem betreffenden 

Kalenderjahr; die ICCAT kann den Vertragsparteien Vorschläge zur 

Koordinierung ihrer diesbezüglichen nationalen Maßnahmen einschließlich der 

Zahl der Inspektoren und der Inspektionsschiffe machen. 
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b)  Die in der ICCAT-Empfehlung [19-04] enthaltenen Bestimmungen und die 

Pläne für die Teilnahme sind zwischen den Vertragsparteien anwendbar, 

vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen, die sie geschlossen haben; solch 

eine Vereinbarung wird der ICCAT mitgeteilt. Die Durchführung der Regelung 

wird jedoch bis zum Abschluss einer Vereinbarung zwischen zwei 

Vertragsparteien ausgesetzt, wenn eine von ihnen die ICCAT hiervon in 

Kenntnis gesetzt hat. 

(17) a)  Das Fanggerät wird nach den Vorschriften kontrolliert, die für das Teilgebiet 

gelten, in dem die Kontrolle stattfindet. Der Inspektor gibt in seinem 

Inspektionsbericht das Teilgebiet an, in dem die Inspektion stattfand, und 

beschreibt etwaige festgestellte Verstöße. 

b)  Der Inspektor ist befugt, alle in Gebrauch oder an Bord befindlichen 

Fanggeräte zu inspizieren. 

(18) Der Inspektor bringt an inspizierten Fanggeräten, die offensichtlich gegen die für den 

Flaggenstaat des betreffenden Fischereifahrzeugs geltenden ICCAT-Empfehlungen 

verstoßen, eine von der ICCAT zugelassene Kennzeichnung an und hält diesen 

Sachverhalt in seinem Inspektionsbericht fest. 
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(19) Der Inspektor kann das Fanggerät, die Ausrüstung, die Unterlagen oder jedes andere 

Element, das er für erforderlich hält, so fotografieren, dass die Merkmale, die nach 

seiner Auffassung nicht den geltenden Vorschriften entsprechen, sichtbar sind; in 

diesem Fall werden die fotografierten Elemente in dem Bericht aufgelistet und dem 

Bericht an den Flaggenstaat Abzüge der Fotografien beigefügt. 

(20) Der Inspektor kann erforderlichenfalls alle Fänge an Bord inspizieren, um die 

Einhaltung der ICCAT-Empfehlungen zu überprüfen. 

(21) Muster für den Dienstausweis der Inspektoren: 
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ANHANG X  

Mindestnormen für Videoaufzeichnungen. 

Umsetzvorgänge 

(1) Das elektronische Speichermedium mit der Original-Videoaufzeichnung wird so 

schnell wie möglich nach dem Ende des Umsetzvorgangs dem regionalen ICCAT-

Beobachter zur Verfügung gestellt, der es unverzüglich mit seinem Monogramm 

versieht, um jede weitere Manipulation zu vermeiden. 

(2) Die Originalaufzeichnung verbleibt über den gesamten Genehmigungszeitraum je 

nach Fall an Bord des Fangschiffs oder beim Betreiber der Thunfischfarm oder der 

Tonnare. 

(3) Von der Videoaufzeichnung werden zwei identische Kopien hergestellt. Eine Kopie 

wird dem an Bord des Ringwadenfängers anwesenden regionalen ICCAT-

Beobachter und eine dem nationalen Beobachter an Bord des Schleppers übermittelt, 

wobei letztere die Umsetzerklärung und die entsprechenden Fänge, auf die sie sich 

bezieht, begleitet. Dieses Verfahren gilt für nationale Beobachter nur bei 

Umsetzungen zwischen Schleppern. 
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(4) Zu Beginn und/oder am Ende jeder Videoaufzeichnung ist die Nummer der ICCAT-

Umsetzgenehmigung anzuzeigen. 

(5) Zeit und Datum der Aufzeichnung sind bei jeder Videoaufnahme laufend 

anzuzeigen. 

(6) Die Videoaufzeichnung schließt das Öffnen und Schließen des Netzes/der 

Netzöffnung vor Beginn der Umsetzung sowie Aufnahmen ein, auf denen zu 

erkennen ist, ob der aufnehmende und der abgebende Netzkäfig bereits Roten Thun 

enthalten. 

(7) Die Videoaufzeichnung muss kontinuierlich sein, sie darf nicht unterbrochen oder 

geschnitten werden und muss den gesamten Umsetzvorgang erfassen. 

(8) Die Videoaufzeichnung muss von ausreichender Qualität sein, um die Anzahl von 

umgesetztem Roten Thun schätzen zu können. 
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(9) Ist die Videoaufzeichnung zu schlecht, um die Anzahl von umgesetztem Roten Thun 

schätzen zu können, wird eine Kontrollumsetzung durchgeführt. Der Betreiber 

kann bei den Flaggenbehörden des Schiffes oder der Tonnare eine 

Kontrollumsetzung beantragen. Verlangt der Unternehmer eine solche 

Kontrollübertragung nicht oder ist das Ergebnis dieser freiwilligen Übertragung 

nicht zufriedenstellend, so fordern die Kontrollbehörden so viele 

Kontrollübertragungen wie nötig an, bis eine Videoaufzeichnung von 

ausreichender Qualität vorliegt. Bei diesen Kontrollumsetzungen wird die 

Umsetzung des gesamten Roten Thuns vom annehmenden Netzkäfig in einen 

anderen, leeren Netzkäfig durchgeführt. Kommt der Fisch aus einer Tonnare, so 

kann der Rote Thun, der bereits von der Tonnare in den annehmenden Netzkäfig 

umgesetzt wurde, in die Tonnare zurückgesetzt werden; in diesem Fall wird die 

Kontrollumsetzung unter Aufsicht des regionalen ICCAT-Beobachters annulliert. 

Einsetzen in Netzkäfige 

(1) Das elektronische Speichermedium mit der Original-Videoaufzeichnung wird so 

schnell wie möglich nach dem Ende des Einsetzvorgangs dem regionalen ICCAT-

Beobachter zur Verfügung gestellt, der es unverzüglich mit seinem Monogramm 

versieht, um jede weitere Manipulation zu vermeiden. 
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(2) Die Originalaufzeichnung verbleibt gegebenenfalls während der gesamten Laufzeit 

der Genehmigung in der Thunfischfarm. 

(3) Von der Videoaufzeichnung werden zwei identische Kopien hergestellt. Eine Kopie 

wird dem in der Thunfischfarm eingesetzten regionalen ICCAT-Beobachter 

übergeben. 

(4) Zu Beginn und/oder am Ende jeder Videoaufzeichnung ist die Nummer der ICCAT-

Einsetzgenehmigung anzuzeigen. 

(5) Zeit und Datum der Aufzeichnung sind bei jeder Videoaufnahme laufend 

anzuzeigen. 

(6) Die Videoaufzeichnung schließt das Öffnen und Schließen des Netzes/der 

Netzöffnung vor Beginn des Einsetzens ein und lässt erkennen, ob der aufnehmende 

und der abgebende Netzkäfig bereits Roten Thun enthalten. 

(7) Die Videoaufzeichnung muss kontinuierlich sein, sie darf nicht unterbrochen oder 

geschnitten werden und muss den gesamten Einsetzvorgang erfassen. 
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(8) Die Videoaufzeichnung muss von ausreichender Qualität sein, um die Anzahl von 

umgesetztem Roten Thun schätzen zu können. 

(9) Ist die Videoaufzeichnung zu schlecht, um die Anzahl von umgesetztem Roten Thun 

schätzen zu können, verlangen die Kontrollbehörden eine neue Einsetzung. Bei der 

neuerlichen Einsetzung wird der gesamte Rote Thun im annehmenden Aufzuchtkäfig 

in einen anderen, leeren Aufzuchtkäfig umgesetzt. 

ANHANG XI 

Normen und Verfahren für Stereokamerasysteme bei Einsetzvorgängen 

A. Verwendung von Stereokamerasystemen 

Bei der Verwendung der nach Artikel 51 dieser Verordnung bei Einsetzvorgängen 

vorgeschriebenen Stereokamerasysteme ist Folgendes zu beachten: 
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(1) Die Beprobungsintensität bei lebenden Fischen beträgt mindestens 20 % der Menge 

Fisch, die in Netzkäfige eingesetzt wird. Sofern dies technisch möglich ist, sollten 

lebende Fische sequentiell beprobt werden, wobei jedes fünfte Exemplar zu messen 

ist; eine solche Probe besteht aus Fischen, die in einer Entfernung von 2 m bis 8 m 

von der Kamera gemessen werden. 

(2) Die Abmessungen der Umsetzungsschleuse, die den abgebenden Netzkäfig mit dem 

annehmenden Netzkäfig verbindet, dürfen eine Breite von 10 m und eine Höhe von 

10 m nicht überschreiten. 

(3) Wenn die Längenmessungen des Fisches eine multimodale Verteilung ergeben (zwei 

oder mehr Kohorten unterschiedlicher Größen), besteht die Möglichkeit, für ein und 

denselben Einsatzvorgang mehr als einen Umrechnungsalgorithmus anzuwenden; um 

je nach der Größenkategorie des beim Einsetzen gemessenen Fischs die Länge bis 

zur Schwanzflossengabelung in Gesamtgewicht umzurechnen, werden die 

aktuellsten vom SCRS aufgestellten Algorithmen herangezogen. 

(4) Vor jedem Einsetzen in Netzkäfige müssen die Stereomessungen der Länge unter 

Verwendung einer Maßstableiste in einer Entfernung von 2 m bis 8 m validiert 

werden. 
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(5) Bei der Mitteilung der Ergebnisse des Stereokameraprogramms ist die Fehlermarge 

anzugeben, die bei den technischen Spezifikationen des Stereokamerasystems zu 

erwarten ist und +/– 5 % nicht übersteigen darf. 

(6) Der Bericht über die Ergebnisse des Stereokameraprogramms umfasst Einzelheiten 

zu allen vorstehend angeführten technischen Spezifikationen, einschließlich der 

Beprobungsintensität, der Art und Weise der Probenentnahme, der Entfernung von 

der Kamera, der Abmessungen der Umsetzschleuse und der Algorithmen (Verhältnis 

Länge/Gewicht). Der SCRS überprüft diese Spezifikationen und gibt 

erforderlichenfalls Empfehlungen zu ihrer Änderung ab. 

(7) Sind die Stereokameraaufnahmen zu schlecht, um das Gewicht des eingesetzten 

Roten Thuns schätzen zu können, ordnen die Behörden des für das Fangschiff, die 

Tonnare oder die Thunfischfarm zuständigen Mitgliedstaats einen neuen 

Einsetzvorgang an. 
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B. Präsentation und Nutzung der Programmergebnisse 

(1) Bei gemeinsamen Fangeinsätzen und für eine Aufzuchtanlage bestimmten 

Tonnarefängen, die nur eine Partei und/oder einen Mitgliedstaat betreffen, werden 

Entscheidungen über Differenzen zwischen dem Fangbericht und den Ergebnissen 

der Stereokameraprogramme in Bezug auf den gemeinsamen Fangeinsatz oder die 

Gesamtfänge der Tonnare getroffen. Bei gemeinsamen Fangeinsätzen, die mehr als 

eine Partei und/oder mehr als einen Mitgliedstaat betreffen, wird die Entscheidung 

über Differenzen zwischen dem Fangbericht und den Ergebnissen der 

Stereokameraprogramme in Bezug auf die Einsetzvorgänge getroffen, es sei denn, 

die Behörden aller Flaggenparteien und/oder aller Mitgliedstaaten der am 

gemeinsamen Fangeinsatz beteiligten Fangschiffe haben etwas anderes vereinbart. 

(2) Innerhalb von 15 Tagen nach dem Einsetzdatum legt der für die Thunfischfarm 

zuständige Mitgliedstaat dem/der für das Fangschiff oder die Tonnare zuständigen 

Mitgliedstaat oder Partei und der Kommission einen Bericht zusammen mit 

folgenden Unterlagen vor: 

a) technischer Bericht über das Stereokamerasystem, der Folgendes umfasst: 
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– allgemeine Informationen: Art, Ort, Netzkäfig, Datum, Algorithmus; 

– Angaben zur Größenstatistik: Durchschnittsgewicht und -länge, 

Minimalgewicht und -länge, Maximalgewicht und -länge, Anzahl 

beprobter Fische, Gewichtsverteilung, Größenverteilung; 

b) ausführliche Programmergebnisse mit Angaben zu Größe und Gewicht jedes 

beprobten Fisches; 

c) Einsetzbericht, der Folgendes umfasst: 

– allgemeine Angaben zum Vorgang: Nummer des Einsetzvorgangs, Name 

der Thunfischfarm, Nummer des Netzkäfigs, Nummer der 

Fangdokumente für Roten Thun, Nummer der ICCAT-Umsetzerklärung, 

Name und Flagge des Fangschiffs oder der Tonnare, Name und Flagge 

des Schleppers, Datum des Einsatzes des Stereokamerasystems und 

Name der Filmdatei; 

– zur Umrechnung von Länge in Gewicht verwendeter Algorithmus; 
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– Vergleich zwischen den in den Fangdokumenten für Roten Thun (BCD) 

gemeldeten Mengen und den mit der Stereokamera ermittelten Mengen 

in Anzahl Fische, Durchschnittsgewicht und Gesamtgewicht (die 

Differenz wird nach folgender Formel berechnet: 

(Stereokamerasystem — BCD)/ Stereokamerasystem * 100); 

– Fehlermarge des Systems; 

– bei Einsetzberichten zu gemeinsamen Fangeinsätzen/Tonnaren umfasst 

der letzte Einsetzbericht auch eine Zusammenfassung aller Angaben der 

vorangegangenen Einsetzberichte. 

(3) Bei Erhalt des Einsetzberichts treffen die Behörden des für das Fangschiff oder die 

Tonnare zuständigen Mitgliedstaats die Maßnahmen, die je nach den nachstehend 

genannten Sachlagen erforderlich sind: 

a) Das Gesamtgewicht, das das Fangschiff oder die Tonnare in den 

Fangdokumenten für Roten Thun gemeldet hat, liegt innerhalb der Spanne der 

Stereokameraergebnisse: 

– keine Freisetzungsanweisung; 
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– die Angaben in den Fangdokumenten für Roten Thun zur Anzahl und 

zum Durchschnittsgewicht werden (unter Verwendung der Anzahl 

Fische, die sich aus dem Einsatz der Kontrollkameras oder alternativer 

Techniken ergibt) geändert, während das Gesamtgewicht nicht geändert 

wird. 

b) Das Gesamtgewicht, das das Fangschiff oder die Tonnare in den 

Fangdokumenten für Roten Thun gemeldet hat, liegt unter dem niedrigsten 

Wert der Spanne der Stereokameraergebnisse: 

– Freisetzungsanweisung auf der Grundlage des niedrigsten Werts der 

Spanne der Stereokameraergebnisse; 

– Freisetzung im Einklang mit dem Verfahren in Artikel 41 Absatz 2 und 

Anhang XII; 

– im Anschluss an die Freisetzung werden die Angaben in den 

Fangdokumenten für Roten Thun zur Anzahl und zum 

Durchschnittsgewicht (unter Verwendung der Anzahl Fische, die sich aus 

dem Einsatz der Kontrollkameras ergibt, abzüglich der Anzahl der 

freigesetzten Fische) geändert, während das Gesamtgewicht nicht 

geändert wird. 
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c) Das Gesamtgewicht, das das Fangschiff oder die Tonnare in den 

Fangdokumenten für Roten Thun gemeldet hat, liegt über dem höchsten Wert 

der Spanne der Stereokameraergebnisse: 

– keine Freisetzungsanweisung; 

– in den Fangdokumenten für Roten Thun werden die Angaben zum 

Gesamtgewicht (unter Verwendung des höchstens Werts innerhalb der 

Spanne der Stereokameraergebnisse), zur Anzahl Fische (unter 

Verwendung der Kontrollkameraergebnisse) und zum 

Durchschnittsgewicht entsprechend geändert. 

(4) Bei jeder relevanten Änderung der Fangdokumente für Roten Thun müssen die in 

Abschnitt 2 eingetragenen Werte (Anzahl und Gewicht) mit den Angaben in 

Abschnitt 6 übereinstimmen, und die Werte in den Abschnitten 3, 4 und 6 dürfen 

nicht höher als die in Abschnitt 2 sein. 
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(5) Im Falle des Ausgleichs von Differenzen, die in individuellen Einsetzberichten bei 

allen Einsetzungen aus einem gemeinsamen Fangeinsatz oder einer Tonnare 

festgestellt wurden, werden – unabhängig davon, ob eine Freisetzung notwendig ist 

oder nicht – alle betroffenen Fangdokumente für Roten Thun auf der Grundlage des 

niedrigsten Werts der Stereokameraergebnisse geändert. Die Fangdokumente für 

Roten Thun, die die Mengen freigesetzten Roten Thuns betreffen, werden ebenfalls 

geändert, um das Gewicht/die Anzahl der Freisetzungen widerzuspiegeln. Die 

Fangdokumente für Roten Thun, der nicht freigesetzt wurde, bei dem jedoch die 

Ergebnisse aus den Stereokamerasystemen oder alternativen Techniken von den als 

gefangen und umgesetzt gemeldeten Mengen abweichen, werden ebenfalls geändert, 

um diese Differenzen widerzuspiegeln. 

Die Fangdokumente für Roten Thun, die die Fänge betreffen, aus denen Fische 

freigesetzt wurden, werden ebenfalls geändert, um das Gewicht/die Anzahl der 

Freisetzungen widerzuspiegeln. 
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ANHANG XII  

Freisetzungsprotokoll 

(1) Die Freisetzung von Rotem Thun aus Aufzuchtnetzen in die See wird mit 

Videokamera aufgezeichnet und von einem regionalen ICCAT-Beobachter 

beobachtet, der einen Bericht verfasst und diesen zusammen mit den 

Videoaufzeichnungen dem ICCAT-Sekretariat übermittelt. 

(2) Wurde eine Freisetzungsanweisung erlassen, so ersucht der Betreiber der 

Thunfischfarm um Entsendung eines regionalen ICCAT-Beobachters. 

(3) Die Freisetzung von Rotem Thun aus Transportnetzen oder Tonnaren in die See wird 

von einem nationalen Beobachter des für den Schlepper oder die Tonnare 

zuständigen Mitgliedstaats beobachtet, der einen Bericht verfasst und diesen den 

Aufsichtsbehörden des zuständigen Mitgliedstaats übermittelt. 

(4) Vor einer Freisetzung haben die Aufsichtsbehörden des Mitgliedstaats die 

Möglichkeit, eine Kontrollumsetzung anzuordnen, bei der die Anzahl und das 

Gewicht der freizusetzenden Fische mithilfe konventioneller Kameras und/oder 

Stereokameras geschätzt werden. 
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(5) Die Behörden des Mitgliedstaats können jede zusätzliche Maßnahme treffen, die sie 

für erforderlich halten, um zu gewährleisten, dass die Freisetzung zu einer Zeit und 

an einem Ort stattfindet, die am ehesten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der 

Fisch zum Bestand zurückkehrt. Der Betreiber ist für das Überleben des Fisches 

verantwortlich, bis die Freisetzung stattgefunden hat. Diese Freisetzungen finden 

innerhalb von drei Wochen nach Abschluss der Umsetzungen statt. 

(6) Nach Abschluss der Entnahmen werden in der Thunfischfarm verbliebene Fische, für 

die keine Fangdokumente vorliegen, im Einklang mit den Verfahren des Artikels 41 

Absatz 2 und des vorliegenden Anhangs freigesetzt. 
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ANHANG XIII  

Umgang mit totem Fisch 

Bei Fangtätigkeiten von Ringwadenfängern werden die Mengen an Fisch, die tot in der 

Ringwade vorgefunden werden, in das Logbuch des Fischereifahrzeugs eingetragen und 

entsprechend von der Quote des Mitgliedstaats abgezogen. 

Aufzeichnung/Handhabung von totem Fisch bei der ersten Umsetzung 

(1) In den dem Betreiber des Schleppers ausgehändigten Fangdokumenten für Roten 

Thun müssen Abschnitt 2 (Gesamtfang), Abschnitt 3 (Handel mit lebendem Fisch) 

und Abschnitt 4 (Umsetzung einschließlich „toter“ Fische) ausgefüllt sein. 

Die in den Abschnitten 3 und 4 eingetragenen Gesamtmengen müssen den in 

Abschnitt 2 eingetragenen Mengen entsprechen. Die Fangdokumente für Roten Thun 

werden von der Original-ICCAT-Umsetzerklärung gemäß dieser Verordnung 

begleitet. Die in der ICCAT-Umsetzerklärung gemeldeten Mengen (lebend 

umgesetzt) müssen den Mengen entsprechen, die in Abschnitt 3 der damit 

zusammenhängenden Fangdokumente für Roten Thun eingetragen sind. 

www.parlament.gv.at



 

 691 

 

(2) Ein Doppel der Fangdokumente für Roten Thun, der den Abschnitt 8 

(Handelsangaben) umfasst, wird ausgefüllt und dem Betreiber des Hilfsschiffs 

ausgehändigt, der den toten Roten Thun zur Küste bringt (oder verbleibt auf dem 

Fangschiff, wenn dies direkt an der Küste anlandet). Die toten Fische und das Doppel 

der Fangdokumente für Roten Thun werden von einer Kopie der ICCAT-

Umsetzerklärung begleitet. 

(3) Die Mengen toter Fische werden in den Fangdokumenten für Roten Thun des 

Fangschiffs, das den Fang getätigt hat, oder – im Falle gemeinsamer Fangeinsätze – 

in den Fangdokumenten für Roten Thun der Fangschiffe oder eines Schiffs unter 

anderer Flagge, das an dem gemeinsamen Fangeinsatz beteiligt war, erfasst. 
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ANHANG XIV 
ICCAT-Einsetzerklärung176 

 

Name 

des 

Schiffs 

Flagge  Registriernummer 

Identifizier-bare 

Käfignummer 

Fang-

datum 

Ort des 

Fangs 

(Längengrad)  

eBCD- 

Nummer 

eBCD- 

Datum 

Einsatzdatum In Käfige 

eingsetzte 

Menge (t) 

Anzahl der 

zur Mast in 

Käfige 

eingesetzten 

Fische  

Größenzusammensetzung Aufzuchtein-

richtung* 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

* Zur Mast von im Konventionsbereich gefangenem Roten Thun zugelassene Einrichtung. 

 

 

                                                
176  Hierbei handelt es sich um die Einsetzerklärung gemäß der ICCAT-Empfehlung 06-

07. 
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ANHANG XV 

Mindestnormen für die Einrichtung eines Schiffsüberwachungssystems im ICCAT-

Konventionsgebiet177 

(1) Unbeschadet strengerer Anforderungen, die möglicherweise in bestimmten ICCAT-

Fischereien gelten, richtet jeder Flaggenmitgliedstaat für seine Fischereifahrzeuge 

mit einer Länge über alles von mehr als 15 m, die berechtigt sind, in Gewässern 

außerhalb der Gerichtsbarkeit des Flaggenmitgliedstaats zu fischen, ein 

Schiffsüberwachungssystem (im Folgenden „VMS“) ein. 

a) Er verpflichtet seine Fischereifahrzeuge, mit einem autonomen, 

manipulationssicheren System ausgestattet zu sein, das kontinuierlich, 

automatisch und unabhängig von jeglichem Eingreifen Meldungen an das 

Fischereiüberwachungszentrum (im Folgenden „FÜZ“) des 

Flaggenmitgliedstaats übermittelt, sodass Position, Kurs und Geschwindigkeit 

eines Fischereifahrzeugs vom betreffenden Flaggenmitgliedstaat nachverfolgt 

werden können. 

b) Er stellt sicher, dass das Satellitenüberwachungsgerät an Bord des 

Fischereifahrzeugs die folgenden Daten erfasst und kontinuierlich an das FÜZ 

des betreffenden Mitgliedstaats übermittelt: 

                                                
177  Hierbei handelt es sich um die ICCAT-Empfehlung 18-10 über Mindestnormen für 

Schiffsüberwachungssysteme im ICCAT-Konventionsgebiet.  
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– Schiffskennzeichen; 

– geografische Position des Schiffs (Länge und Breite) mit einer 

Fehlermarge von weniger als 500 m und einem Konfidenzintervall von 

99 % sowie 

– Datum und Uhrzeit. 

c) Er stellt sicher, dass das FÜZ des Flaggenmitgliedstaats automatisch 

benachrichtigt wird, wenn die Kommunikation zwischen dem FÜZ und dem 

Satellitenüberwachungsgerät unterbrochen wird. 

d) In Zusammenarbeit mit dem Küstenstaat stellt er sicher, dass die 

Positionsmeldungen, die seine Schiffe übermitteln, während sie in Gewässern 

unter der Gerichtsbarkeit dieses Küstenstaats tätig sind, auch automatisch und 

in Echtzeit an das FÜZ des Küstenstaats übertragen werden, der die Tätigkeit 

genehmigt hat. Bei der Umsetzung dieser Bestimmung ist gebührend darauf zu 

achten, die Betriebskosten, die technischen Schwierigkeiten und den 

Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Übermittlung dieser 

Meldungen so gering wie möglich zu halten. 
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e) Um die Übermittlung und den Empfang von Positionsmeldungen gemäß 

Nummer 1 Buchstabe d zu erleichtern, tauschen das FÜZ des 

Flaggenmitgliedstaats bzw. der Flaggenpartei und das FÜZ des Küstenstaats 

ihre Kontaktdaten aus und melden einander unverzüglich jede Änderung dieser 

Daten. Das FÜZ des Küstenstaats informiert das FÜZ des 

Flaggenmitgliedstaats bzw. der Flaggenpartei über jede Unterbrechung beim 

Empfang der kontinuierlichen Positionsmeldungen. Die Übertragung der 

Positionsmeldungen zwischen dem FÜZ des Flaggenstaats bzw. der 

Flagggenpartei und dem FÜZ des Küstenstaats erfolgt elektronisch über ein 

sicheres Kommunikationssystem. 

(2) Jeder Mitgliedstaat trifft geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die VMS-

Meldungen im Einklang mit Nummer 1 übermittelt und empfangen werden, und 

verwendet diese Informationen, um die Position seiner Schiffe kontinuierlich zu 

verfolgen. 
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(3) Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass die Kapitäne der Fischereifahrzeuge unter 

seiner Flagge dafür sorgen, dass die Satellitenüberwachungsgeräte dauerhaft und 

kontinuierlich betriebsbereit sind und dass die unter Nummer 1 Buchstabe b 

genannten Daten erfasst und für Ringwadenfänger mindestens einmal pro Stunde und 

für alle anderen Schiffe mindestens einmal alle zwei Stunden übermittelt werden. 

Darüber hinaus verpflichten die Mitgliedstaaten ihre Schiffsbetreiber dafür zu 

sorgen, dass 

a) das Satellitenüberwachungsgerät in keiner Weise manipuliert wird; 

b) VMS-Daten in keiner Weise geändert werden; 

c) die an das Satellitenüberwachungsgerät angeschlossenen Antennen in keiner 

Weise in ihrer Funktion beeinträchtigt werden; 

d) das Satellitenüberwachungsgerät fest in das Fischereifahrzeug eingebaut ist 

und die Stromversorgung nicht absichtlich in irgendeiner Weise unterbrochen 

wird und 

e) das Satellitenüberwachungsgerät nicht vom Schiff entfernt wird, es sei denn, es 

handelt sich um eine Reparatur oder einen Austausch. 
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(4) Bei technischem Versagen oder Ausfall des an Bord eines Fischereifahrzeugs 

eingebauten Satellitenüberwachungsgeräts muss dieses innerhalb eines Monats nach 

dem Defekt repariert oder ausgetauscht werden, es sei denn, das Schiff wurde 

gegebenenfalls von der Liste der zugelassenen großen Fischereifahrzeuge gestrichen; 

andernfalls oder im Falle von Schiffen, die nicht in der ICCAT-Liste der 

zugelassenen Schiffe erfasst sein müssen, verliert die Genehmigung zum Fischfang 

in Gebieten außerhalb der Gerichtsbarkeit der Flaggenpartei ihre Gültigkeit. Ein 

Schiff mit einem defekten Satellitenüberwachungsgerät darf keine Fangreise 

beginnen. Fällt ein Gerät während einer Fangreise aus oder tritt ein technisches 

Versagen ein, muss die Reparatur oder der Austausch erfolgen, sobald das Schiff in 

einen Hafen einläuft; das Fischereifahrzeug darf keine Fangreise beginnen, solange 

das Satellitenüberwachungsgerät nicht repariert oder ausgetauscht wurde. 

(5) Jeder Mitgliedstaat bzw. jede Partei stellt sicher, dass ein Fischereifahrzeug mit 

einem defekten Satellitenüberwachungsgerät dem FÜZ mindestens einmal täglich 

über andere Kommunikationsmittel (Funk, webgestützte Meldung, E-Mail, Fax oder 

Telex) die in Nummer 1 Buchstabe b aufgeführten Daten meldet. 
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(6) Der Mitgliedstaat bzw. die Partei darf es einem Schiff lediglich gestatten, sein 

Satellitenüberwachungsgerät auszuschalten, wenn das Schiff längere Zeit keinen 

Fischfang betreibt (z. B. Reparatur im Trockendock) und die zuständigen Behörden 

des betreffenden Flaggenmitgliedstaats oder der betreffenden Flaggenpartei vorab 

davon unterrichtet werden. Bevor das Schiff den Hafen verlässt, muss das 

Satellitenüberwachungsgerät wieder aktiviert werden, die entsprechenden Daten 

erfassen und mindestens eine Meldung übermitteln. 
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ANHANG XVI 
Entsprechungstabelle zwischen der Verordnung (EU) 2016/1627 und der vorliegenden 

Verordnung 
 

Verordnung (EU) 2016/1627 Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 1  

Artikel 2 Artikel 1 

Artikel 3 Artikel 5 

Artikel 4 -  

Artikel 5 Artikel 6 

Artikel 6 Artikel 11 

Artikel 7 Artikel 12 

Artikel 8 Artikel 13 

Artikel 9 Artikel 14 

Artikel 10 Artikel 16 

Artikel 11 Artikel 17 und Anhang I 

Artikel 12 Artikel 17 und Anhang I 

Artikel 13  Artikel 18 

Artikel 14  Artikel 19 

Artikel 15  Artikel 20 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0144 
Verhinderung der Verbreitung terroristischer Online-Inhalte ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass der Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Bekämpfung der Verbreitung 
terroristischer Online-Inhalte (14308/1/2020 – C9-0113/2021 – 2018/0331(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (14308/1/2020 – 
C9-0113/2021), 

– unter Hinweis auf die vom tschechischen Abgeordnetenhaus im Rahmen des Protokolls 
Nr. 2 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit vorgelegte begründete Stellungnahme, in der geltend gemacht 
wird, dass der Entwurf eines Gesetzgebungsakts nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip 
vereinbar ist, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung178 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0640), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Dezember 2018179, 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz 
und Inneres für die zweite Lesung (A9-0133/2021), 

                                                
178  Angenommene Texte vom 17.4.2019, P8_TA(2019)0421. 
179  ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 67. 
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1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0149 
Betrugsbekämpfungsprogramm der Union 2021–2027 ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 zum 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des 
Betrugsbekämpfungsprogramms der Union und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 250/2014 (05330/1/2021 – C9-0108/2021 – 2018/0211(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (05330/1/2021 – 
C9‑0108/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Kommission (COM(2021)0149), 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung180 zum Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0386), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss gebilligt wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Haushaltskontrollausschusses für die zweite 
Lesung (A9‑0126/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

                                                
180  Angenommene Texte vom 12.2.2019, P8_TA(2019)0068. 
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Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0150 
Rechte und Pflichten der Fahrgäste im Eisenbahnverkehr ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates über die Rechte und Pflichten der 
Fahrgäste im Eisenbahnverkehr (Neufassung) (12262/1/2020 – C9-0011/2021 – 
2017/0237(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (12262/1/2020 – 
C9‑0011/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Januar 2018181,  

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung182 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2017)0548), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus für die 
zweite Lesung (A9-0045/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 

                                                
181  ABl. C 197 vom 8.6.2018, S. 66. 
182  ABl. C 363 vom 28.10.2020, S. 296. 
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wird;  

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0151 
Europäischer Verteidigungsfonds ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Europäischen 
Verteidigungsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2018/1092 (06748/1/2020 
– C9-0112/2021 – 2018/0254(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (06748/1/2020 – 
C9-0112/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 12. Dezember 2018183, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung184 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0476), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss gebilligt wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie für die zweite Lesung (A9-0120/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 

2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

                                                
183  ABl. C 110 vom 22.3.2019, S. 75. 
184  Angenommene Texte vom 18.4.2019, P8_TA(2019)0430. 
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3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0152 
Programm „Digitales Europa“ ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 zu dem 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Programms „Digitales 
Europa“ und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2015/2240 (06789/1/2020 – C9-
0109/2021 – 2018/0227(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (06789/1/2020 – 
C9-0109/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 17. Oktober 2018185, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Dezember 
2018186, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung187 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0434), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss gebilligt wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und 
Energie für die zweite Lesung (A9-0119/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 
                                                
185  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 292. 
186  ABl. C 86 vom 7.3.2019, S. 272. 
187  Angenommene Texte vom 17.4.2019, P8_TA(2019)0403. 
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2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0153 
Programm für die Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) 2021–2027 ***II 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 zum 
Standpunkt des Rates in erster Lesung im Hinblick auf den Erlass einer Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung eines Programms für die 
Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1293/2013 (06077/1/2020 – C9-0110/2021 – 2018/0209(COD)) 
 
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: zweite Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Standpunkt des Rates in erster Lesung (06077/1/2020 – 
C9‑0110/2021), 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 18. Oktober 2018188, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 9. Oktober 
2018189, 

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt in erster Lesung190 zum Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (COM(2018)0385), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss gebilligt wurde, 

– gestützt auf Artikel 67 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit für die zweite Lesung (A9-0130/2021), 

1. billigt den Standpunkt des Rates in erster Lesung; 
                                                
188  ABl. C 62 vom 15.2.2019, S. 226. 
189  ABl. C 461 vom 21.12.2018, S. 156. 
190  Angenommene Texte vom 17.4.2019, P8_TA(2019)0405. 
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2. stellt fest, dass der Gesetzgebungsakt entsprechend dem Standpunkt des Rates erlassen 
wird; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Gesetzgebungsakt mit dem Präsidenten des Rates 
gemäß Artikel 297 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union zu unterzeichnen; 

4. beauftragt seinen Generalsekretär, den Gesetzgebungsakt zu unterzeichnen, nachdem 
überprüft worden ist, dass alle Verfahren ordnungsgemäß abgeschlossen worden sind, 
und im Einvernehmen mit dem Generalsekretär des Rates die Veröffentlichung des 
Gesetzgebungsakts im Amtsblatt der Europäischen Union zu veranlassen; 

5. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0154 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der 
Verbrauchsteuern: Inhalt elektronischer Verzeichnisse * 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 über den 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 389/2012 des Rates über die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem 
Gebiet der Verbrauchsteuern in Bezug auf den Inhalt elektronischer Verzeichnisse 
(COM(2021)0028 – C9-0016/2021 – 2021/0015(CNS)) 
 
(Besonderes Gesetzgebungsverfahren – Anhörung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an den Rat (COM(2021)0028), 

– gestützt auf Artikel 113 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
gemäß dem es vom Rat angehört wurde (C9-0016/2021), 

– gestützt auf Artikel 82 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Wirtschaft und Währung 
(A9-0121/2021), 

1. billigt den Vorschlag der Kommission; 

2. fordert den Rat auf, es zu unterrichten, falls er beabsichtigt, von dem vom Parlament 
gebilligten Text abzuweichen; 

3. fordert den Rat auf, es erneut anzuhören, falls er beabsichtigt, den vom Parlament 
gebilligten Text entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0120 
Abkommen EU/Norwegen: Änderung der Zugeständnisse für alle in der 
EU-Liste CLXXV aufgeführten Zollkontingente infolge des Austritts des 
Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Union – des 
Abkommens in Form eines Briefwechsels zwischen der Europäischen Union und dem 
Königreich Norwegen nach Artikel XXVIII des allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT) 1994 über die Änderung der Zugeständnisse für alle in der 
EU-Liste CLXXV aufgeführten Zollkontingente infolge des Austritts des Vereinigten 
Königreichs aus der Europäischen Union (10643/20 – C9-0424/2020 – 2020/0230(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (10643/20), 

– unter Hinweis auf das Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der 
Europäischen Union und dem Königreich Norwegen nach Artikel XXVIII des 
allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 über die Änderung der 
Zugeständnisse für alle in der EU-Liste CLXXV aufgeführten Zollkontingente infolge 
des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union (10644/20), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 und 
Artikel 218 Absatz 6 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C9-0424/2020), 

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel 
(A9-0035/2021), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

2.  beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Regierung und dem Parlament des Königreichs Norwegen zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0121 
Freiwilliges Partnerschaftsabkommen EU/Honduras *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik 
Honduras über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor sowie 
über die Einfuhr von Holzprodukten in die Europäische Union (12543/2020 – C9-
0084/2021 – 2020/0157(NLE)) 
 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (12543/2020), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Freiwilligen Partnerschaftsabkommens zwischen 
der Europäischen Union und der Republik Honduras über Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor sowie über die Einfuhr von Holzprodukten 
in die Europäische Union (10365/2020), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 3 Unterabsatz 1, Artikel 207 
Absatz 4 Unterabsatz 1, Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v und 
Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
unterbreitete Ersuchen um Zustimmung (C9-0084/2021), 

– unter Hinweis auf seine nichtlegislative Entschließung vom 27. April 2021191 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses, 

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Entwicklungsausschusses, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für internationalen Handel 
(A9-0053/2021), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Abkommens; 

                                                
191  Angenommene Texte von diesem Datum, P9_TA(2021)0129. 
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2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der 
Republik Honduras zu übermitteln. 

 
 

www.parlament.gv.at



 

 723 

Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0122 
Umsetzungsbericht über die Aspekte der Straßenverkehrssicherheit im 
Paket zur Verkehrssicherheit  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Umsetzungsbericht über die Aspekte der Straßenverkehrssicherheit im Paket zur 
Verkehrssicherheit (2019/2205(INI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf das Paket zur Verkehrssicherheit, das die Richtlinie 2014/45/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 über die regelmäßige 
technische Überwachung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern192, die 
Richtlinie 2014/46/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. April 2014 
zur Änderung der Richtlinie 1999/37/EG des Rates über Zulassungsdokumente für 
Fahrzeuge193 und die Richtlinie 2014/47/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 3. April 2014 über die technische Unterwegskontrolle der Verkehrs- und 
Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der Union am Straßenverkehr 
teilnehmen194, umfasst, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2017 mit dem Titel „Rettung 
von Menschenleben: Mehr Fahrzeugsicherheit in der EU“195, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 31. Mai 2018 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu dem Thema „Manipulation des Kilometerzählers in Kraftfahrzeugen: 
Überarbeitung des EU-Rechtsrahmens“196, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Juli 2010 mit dem Titel „Ein 
europäischer Raum der Straßenverkehrssicherheit: Leitlinien für die Politik im Bereich 
der Straßenverkehrssicherheit 2011–2020“ (COM(2010)0389), 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen mit dem Titel 
„EU Road Safety Policy Framework 2021–2030 – Next steps towards ,Vision Zero‘“ 
(SWD(2019)0283), 

                                                
192  ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 51. 
193  ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 129. 
194  ABl. L 127 vom 29.4.2014, S. 134. 
195  ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 2. 
196  ABl. C 76 vom 9.3.2020, S. 151. 
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– unter Hinweis auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
insbesondere auf das Ziel 3.6, das darin besteht, bis 2020 die Gesamtzahl der Toten und 
Verletzten im Straßenverkehr zu halbieren, und auf das Ziel 11.2, das darin besteht, bis 
2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen 
Verkehrssystemen für alle zu ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr zu 
verbessern, insbesondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem 
Augenmerk auf den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, 
Kindern, Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen; 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Strategie für 
nachhaltige und intelligente Mobilität – Den Verkehr in Europa auf Zukunftskurs 
bringen“ (COM(2020)0789), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung zu einer europäischen Strategie für kooperative 
intelligente Verkehrssysteme197, in der die Kommission aufgefordert wird, zeitnah einen 
Legislativvorschlag zum Zugang zu fahrzeugseitigen Daten und Ressourcen zu 
veröffentlichen, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Februar 2020 über eine 
europäische Datenstrategie (COM(2020)0066), in der erwähnt wird, dass die derzeit 
geltenden Rechtsvorschriften über den Zugriff auf fahrzeugeigene Daten aktualisiert 
werden, um einen fairen Zugang zu bestimmten Fahrzeugdaten sicherzustellen, 

– unter Hinweis auf die vom Wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments in 
Auftrag gegebene und im September 2020 veröffentlichte Evaluierung der europäischen 
Umsetzung des Pakets zur Verkehrssicherheit, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 4. November 2020 über die 
Umsetzung der Richtlinie 2014/45/EU über die regelmäßige technische Überwachung 
von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern (COM(2020)0699), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 3. November 2020 über die 
Anwendung der Richtlinie 2014/47/EU über die technische Unterwegskontrolle der 
Verkehrs- und Betriebssicherheit von Nutzfahrzeugen, die in der Union am 
Straßenverkehr teilnehmen (COM(2020)0676), 

– unter Hinweis auf die von der Generaldirektion Mobilität und Verkehr (GD MOVE) der 
Kommission in Auftrag gegebene und im Februar 2019 veröffentlichte Studie über die 
Einbeziehung von leichten Kraftfahrzeuganhängern und zwei- oder dreirädrigen 
Kraftfahrzeugen in den Anwendungsbereich der regelmäßigen technischen 
Überwachung, 

– unter Hinweis auf die von der GD MOVE in Auftrag gegebene und im Februar 2019 
veröffentlichte Studie über die Einbeziehung von eCall-Systemen in die regelmäßige 
technische Überwachung von Kraftfahrzeugen, 

– unter Hinweis auf die von der GD MOVE in Auftrag gegebene und im April 2015 
veröffentlichte Durchführbarkeitsstudie zur Plattform für Fahrzeuginformationen, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2019/2144 des Europäischen Parlaments und 
                                                
197  ABl. C 162 vom 10.5.2019, S. 2. 
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des Rates vom 27. November 2019 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und 
Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen 
technischen Einheiten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit 
und den Schutz der Fahrzeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern198, 

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung sowie auf Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe e und Anlage 3 des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 zum Verfahren für die Genehmigung der Ausarbeitung von 
Initiativberichten, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Verkehr und Tourismus 
(A9-0028/2021), 

A. in der Erwägung, dass die EU im Jahr 2010 eine Strategie im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit angenommen hat, die darauf ausgerichtet war, die Zahl der 
Verkehrstoten bis 2020 um 50 % zu senken; in der Erwägung, dass die EU im Jahr 2011 
das Ziel der „Vision Null“ dargelegt hat, das vorsieht, die Zahl der Verkehrstoten im 
Straßenverkehr bis 2050 auf null zu senken; in der Erwägung, dass im Jahr 2019 auf 
den Straßen Europas rund 22 800 Menschen gestorben sind und etwa 135 000 schwer 
verletzt wurden; in der Erwägung, dass auf Ebene der EU und von den Mitgliedstaaten 
wirksamere und besser abgestimmte Maßnahmen ergriffen werden müssen, wenn das 
Ziel der „Vision Null“ verwirklicht werden soll; 

B. in der Erwägung, dass bei der Senkung der Zahl der Verkehrstoten trotz Anstrengungen 
zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit in der EU in den letzten Jahren zwar 
beträchtliche, aber zu langsame Fortschritte erzielt wurden; in der Erwägung, dass 
technische Mängel an Fahrzeugen für etwa 5 % der Unfälle, an denen Fahrzeuge im 
Güterverkehr beteiligt sind, verantwortlich gemacht werden; in der Erwägung, dass die 
unzureichende Wartung von Fahrzeugen für 4 % der Unfälle, an denen 
Verkehrsteilnehmer beteiligt sind, verantwortlich gemacht wird; 

C. in der Erwägung, dass vorläufige Zahlen für 2019 zeigen, dass es auf den Straßen der 
EU im Vergleich zum Vorjahr zwar weniger Verkehrstote gab, die Fortschritte jedoch 
weiterhin zu langsam erzielt werden; in der Erwägung, dass das Ziel der EU, die Zahl 
der Verkehrstoten von 2010 bis Ende 2020 zu halbieren, mit Sicherheit etwa um die 
Hälfte verfehlt wird, da bislang nur eine Senkung um 23 % verzeichnet wurde; in der 
Erwägung, dass häufige, eingehende und regelmäßige Fahrzeuginspektionen, die von 
gut qualifizierten Prüfern vorgenommen werden, sowie technische Unterwegskontrollen 
für die Erhöhung der Straßenverkehrssicherheit von grundlegender Bedeutung sind; 

D. in der Erwägung, dass das massive Auseinanderklaffen der Zahl der Verkehrstoten 
zwischen den Mitgliedstaaten – das Land mit den schlechtesten Werten hat mehr als 
viermal so viele Verkehrstote wie das Land mit den besten Werten – verdeutlicht, dass 
die Mitgliedstaaten mit den schlechtesten Werten einer besonderen Überwachung, 
Partnerschaft und Unterstützung bedürfen; 

E. in der Erwägung, dass nach wie vor große Unterschiede zwischen den osteuropäischen 
und den westeuropäischen Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Straßenverkehrssicherheit bestehen; in der Erwägung, dass Erstere häufig zum 

                                                
198  ABl. L 325 vom 16.12.2019, S. 1. 
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Bestimmungsland der Gebrauchtwagenflotte Letzterer werden, was sowohl Risiken für 
die menschliche Sicherheit als auch für die Umwelt mit sich bringen kann, die auf EU-
Ebene in Angriff genommen werden müssen; 

F. in der Erwägung, dass die Verkehrssicherheit von Fahrzeugen nicht nur Bedenken im 
Hinblick auf Klima und Umwelt aufwirft, sondern in Bezug auf die Sicherstellung der 
Straßenverkehrssicherheit und in Bezug auf die Auswirkungen von Emissionen auf die 
Luftqualität auch eine Frage der öffentlichen Gesundheit ist; in der Erwägung, dass die 
jüngsten Abgasskandale gezeigt haben, dass es notwendig ist, während der gesamten 
Lebensdauer eines Fahrzeugs unabhängige Inspektionen durchzuführen und dabei 
seinen tatsächlichen Emissionen Rechnung zu tragen; 

G. in der Erwägung, dass eine Analyse der Umsetzung und Anwendung des Pakets zur 
Verkehrssicherheit durch die Mitgliedstaaten zeigt, dass die Harmonisierungsverfahren 
auf Ebene der EU verbessert werden müssen; 

H. in der Erwägung, dass der Gebrauchtwagenmarkt in der Europäischen Union zwei- bis 
dreimal so groß ist wie der Neuwagenmarkt, und dass die Manipulation des 
Kilometerzählers bei Gebrauchtwagen die Straßenverkehrssicherheit gefährdet; in der 
Erwägung, dass sich der Anteil der manipulierten Fahrzeuge Studien zufolge im 
innerstaatlichen Verkauf auf 5 % bis 12 % und im grenzüberschreitenden Verkauf auf 
30 % bis 50 % beläuft; in der Erwägung, dass die Manipulation des Kilometerzählers 
nur in sechs Mitgliedstaaten als Straftat anerkannt wird; in der Erwägung, dass auch das 
Fehlen einer gemeinsamen europäischen Datenbank die strafrechtliche Verfolgung 
solcher betrügerischen Praktiken erschwert; 

I. in der Erwägung, dass die zunehmende Nutzung automatisierter Fahrfunktionen eine 
Aktualisierung des Pakets zur Verkehrssicherheit erfordert, um die Prüfung der neuen 
fortgeschrittenen Fahrassistenzfunktionen, die ab 2022 eingeführt werden sollen, und 
entsprechende Schulungen einzubeziehen; 

J. in der Erwägung, dass einige Mitgliedstaaten bereits Maßnahmen ergriffen haben, um 
die Manipulation von Kilometerzählern zu minimieren, beispielsweise „Car-Pass“ in 
Belgien und „Nationale AutoPas“ (NAP) in den Niederlanden; in der Erwägung, dass 
diese beiden Mitgliedstaaten eine Datenbank verwenden, in der die Kilometerstände bei 
jeder Wartung, Instandhaltung, Reparatur und regelmäßigen Inspektion des Fahrzeugs 
erfasst werden, ohne dass dabei personenbezogene Daten erhoben werden, und in der 
Erwägung, dass die Manipulation von Kilometerzählern in den beiden 
Anwendungsbereichen dadurch innerhalb kurzer Zeit nahezu beseitigt wurde; 

K. in der Erwägung, dass die Qualität der Straßeninfrastruktur von größter Bedeutung für 
die Straßenverkehrssicherheit ist; in der Erwägung, dass die Konnektivität und die 
digitale Infrastruktur mit der Zunahme vernetzter und autonomer Fahrzeuge für die 
Verkehrssicherheit von überragender Bedeutung sind und zunehmend sein werden; 

Empfehlungen 

Umsetzung und Anwendung des Pakets zur Verkehrssicherheit – Sicherheitsziele der EU 

1. begrüßt, dass die Umsetzung des Pakets zur Verkehrssicherheit und die Anwendung 
einiger seiner Bestimmungen zu einer verbesserten Harmonisierung nationaler 
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Verfahren geführt haben, insbesondere was die Häufigkeit, den Inhalt und das 
Verfahren der Fahrzeuginspektionen betrifft; 

2. begrüßt, dass mit der Umsetzung des Pakets zur Verkehrssicherheit dazu beigetragen 
wurde, die Qualität der regelmäßigen technischen Inspektionen, das 
Qualifikationsniveau der Prüfer sowie die Koordinierung und die Standards der 
Mitgliedstaaten in Bezug auf die Unterwegskontrolle von Fahrzeugen zu verbessern, um 
die Straßenverkehrssicherheit zu erhöhen; 

3. bedauert trotz der besseren Qualität der regelmäßigen technischen Inspektionen und der 
damit einhergehenden positiven Auswirkungen auf die Straßenverkehrssicherheit, dass 
das Paket zur Straßenverkehrssicherheit einige nicht verbindliche Bestimmungen 
enthält, die nur unzureichend oder überhaupt nicht umgesetzt wurden; betont, dass es 
notwendig ist, nach und nach von freiwilligen Bestimmungen abzurücken und ein 
System mit verbindlichen Anforderungen zu entwickeln, um die Harmonisierung von 
Aspekten wie der Ladungssicherung, dem Informationsaustausch und der 
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf der Ebene der EU zu erhöhen, und 
weist auf die besondere Bedeutung dieser Maßnahmen für Grenzregionen hin; 

4. bedauert, dass mehrere Mitgliedstaaten das Paket zur Verkehrssicherheit nicht 
rechtzeitig umgesetzt haben und dass die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren 
gegen einen Mitgliedstaat einleiten musste; fordert die betreffenden Mitgliedstaaten vor 
dem Hintergrund, dass die Straßenverkehrssicherheit für die europäischen Bürger eine 
Priorität der Europäischen Union darstellt, nachdrücklich auf, die fehlenden 
Bestimmungen des Pakets zur Verkehrssicherheit rasch in ihre nationalen 
Rechtsvorschriften umzusetzen und all ihren Verpflichtungen zur Erstellung 
vollständiger technischer Informationen uneingeschränkt nachzukommen; 

5. bedauert, dass die unzureichende Finanzierung der Inspektionstätigkeiten, auch was das 
Inspektionspersonal, die Ausrüstung und die Schulung betrifft, nach wie vor die 
Erreichung der Verkehrssicherheitsziele gefährdet; betont, dass die Mitgliedstaaten 
ihren für die Straßenverkehrssicherheit zuständigen Behörden eine ausreichende 
finanzielle und administrative Unterstützung zur Verfügung stellen sollten, um das 
Paket zur Verkehrssicherheit und seine künftige überarbeitete Fassung in wirksamer 
Weise umzusetzen;  

Häufigkeit und Inhalt der Prüfungen 

6. begrüßt, dass seit dem Inkrafttreten des Pakets zur Verkehrssicherheit 90 % der 
Fahrzeuginspektionen in den im Paket festgelegten oder sogar strengeren Zeitabständen 
durchgeführt wurden, was zu einem großen Teil dazu beiträgt, die Zahl der unsicheren 
Fahrzeuge auf den Straßen der EU zu verringern; bedauert jedoch, dass einige 
Mitgliedstaaten noch immer längere Zeitabstände vorschreiben als in dem Paket 
festgelegt, wodurch die Sicherheit unter Fahrbedingungen beeinträchtigt wird; fordert 
die betreffenden Mitgliedstaaten auf, die in dem Paket festgelegten Zeitabstände 
unverzüglich einzuhalten, da die Sicherheit und das Leben der EU-Bürger auf dem Spiel 
stehen; 

7. fordert die Kommission auf, eine Verschärfung der Prüfregelung und die Einführung 
der Verpflichtung zu zusätzlichen Prüfungen nach Erreichen eines bestimmten 
Kilometerstands für Fahrzeuge der Klasse M1, die als Taxi oder Krankenwagen genutzt 
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werden, und für Fahrzeuge der Klasse N1, die von Paketzustelldienstanbietern genutzt 
werden, in Betracht zu ziehen und eine Ausweitung dieser Verpflichtung auf andere 
Fahrzeuge innerhalb dieser Klassen, die für sonstige gewerbliche Zwecke genutzt 
werden, zu prüfen; 

8. weist darauf hin, dass im öffentlichen Verkehr und/oder zu Logistikzwecken 
zunehmend auf Einzelfahrzeuge und gemeinsam genutzte Mobilitätsdienste 
zurückgegriffen wird; fordert, dass die Kommission bewertet, ob die Häufigkeit der 
Inspektionen dieser Fahrzeuge entsprechend erhöht werden sollte, indem die 
Möglichkeit einer jährlichen verpflichtenden Inspektion vorgesehen wird oder indem 
beispielsweise die Intensität ihrer Nutzung in Bezug auf die Kilometerleistung und die 
damit verbundene Alterung ihrer Bauteile sowie die Anzahl der beförderten Personen 
berücksichtigt werden; 

9. weist darauf hin, dass die gegenseitige Anerkennung der technischen Überwachung für 
aus anderen Mitgliedstaaten eingeführte Gebrauchtfahrzeuge in Fällen, in denen 
Mitgliedstaaten unterschiedliche Zeitabstände für die Überwachung anwenden, nicht 
vorgesehen ist, weshalb das Paket in diesem Zusammenhang nur eine begrenzte 
gegenseitige Anerkennung bietet; fordert die Kommission auf, eine EU-Zertifizierung 
für Gebrauchtfahrzeuge in die nächste Überarbeitung des Pakets zur Verkehrssicherheit 
aufzunehmen; 

10. weist darauf hin, dass Motorradfahrer als ungeschützte Verkehrsteilnehmer gelten und 
dass die Zahl der Todesfälle im Straßenverkehr bei Motorradfahrern im Vergleich zu 
allen anderen Kraftfahrern in der EU am langsamsten zurückgeht; weist darauf hin, dass 
das Unfallrisiko für Jugendliche und junge Erwachsene insbesondere durch die 
Manipulation und das Tuning von Kleinkrafträdern erhöht wird; fordert die 
Kommission daher auf, in Betracht zu ziehen, die Verpflichtung zur Durchführung von 
Unterwegskontrollen auf zwei- und dreirädrige Fahrzeuge auszuweiten, einschließlich 
der jährlichen Mindestzielvorgabe für Kontrollen von 5 %, da diese Fahrzeuge derzeit 
vollständig vom Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/47/EU ausgenommen sind; 

11. fordert die Kommission auf, eine Aufhebung der Befreiung zwei- und dreirädriger 
Fahrzeuge von der Verpflichtung zu regelmäßigen technischen Inspektionen, die derzeit 
im Rahmen der Richtlinie 2014/45/EU möglich ist, in Betracht zu ziehen; fordert die 
Kommission auf, bei ihrer anstehenden Bewertung auf der Grundlage einschlägiger 
Daten über Verkehrsunfälle und von Kosten-Nutzen-Faktoren wie der Nähe von 
Prüfstellen in abgelegenen Gebieten, dem Verwaltungsaufwand und den finanziellen 
Kosten für die EU-Bürger, die Möglichkeit zu prüfen, auch Kategorien von 
zweirädrigen und dreirädrigen Fahrzeugen mit einem Hubraum von weniger als 125 cm³ 
und leichte Kraftfahrzeuganhänger in das System der verpflichtenden regelmäßigen 
technischen Inspektionen aufzunehmen; fordert die Kommission auf, ihre Bewertung 
auf einen Vergleich der Ergebnisse von Ländern, in denen die regelmäßigen 
technischen Inspektionen bereits für alle Fahrzeuge in diesen Kategorien in Kraft sind, 
und von Ländern, die keine derartigen Prüfungen durchführen, sowie der Auswirkungen 
auf die Straßenverkehrssicherheit zu stützen; fordert die Einführung eines zusätzlichen 
Prüfplans auf der Grundlage des erreichten Kilometerstands für Motorräder, die für 
Paketzustell- oder Lebensmittellieferdienste oder eine sonstige kommerzielle 
Beförderung von Waren oder Personen genutzt werden; 

12. stellt fest, dass zwischen den Mitgliedstaaten große Unterschiede bei der 
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Toleranzschwelle für abgelaufene regelmäßige technische Inspektionen bestehen, die 
von bis zu vier Monaten bis Nulltoleranz reicht; fordert die Kommission auf, die 
Toleranzschwelle zu harmonisieren, indem sie einen kurzen Zeitraum als maximale 
Toleranzschwelle einführt, der die rechtzeitige Durchführung von regelmäßigen 
technischen Inspektionen nicht beeinträchtigt, und indem sie die Sanktionen für 
Verstöße verschärft; 

13. erinnert daran, dass Fahrzeuge, die dafür geeignet sind, von Menschen mit 
Behinderungen gefahren zu werden, besondere Funktionen und Einstellungen 
aufweisen; weist darauf hin, dass Fahrzeuge, die für die Beförderung von Fahrgästen 
mit Behinderungen verwendet werden, bestimmte technische Bedingungen erfüllen 
müssen, z. B. verankerte Gurte, und über angepasste Fahrgastzellen verfügen müssen, 
um die Sicherheit der Fahrgäste sicherzustellen; betont, dass sichergestellt werden 
muss, dass alle diese Merkmale in jede Inspektion angemessen miteinbezogen werden; 

14. bedauert, dass die Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Bestimmungen über Sanktionen 
für die Manipulation von Kilometerzählern bislang nur allgemeine Maßnahmen 
eingeführt haben; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, dieser eindeutigen 
Anforderung des Pakets zur Verkehrssicherheit nachzukommen, unverzüglich gezieltere 
Maßnahmen in ihre nationalen Rechtsvorschriften umzusetzen und die erforderlichen 
personellen und finanziellen Ressourcen für ihre Durchsetzung bereitzustellen; 
bedauert, dass die derzeitige Bestimmung über Sanktionen für die Manipulation von 
Kilometerzählern nach wie vor schwach ist, da sie lediglich vorschreibt, dass es sich um 
„wirksame, verhältnismäßige, abschreckende und nicht diskriminierende Sanktionen“ 
handeln muss, während die tatsächlichen Beträge und zugehörigen abschreckenden 
Maßnahmen weitestgehend im Ermessen der Mitgliedstaaten liegen; ist der Ansicht, 
dass bei der nächsten Überarbeitung einheitlichere und konkretere Sanktionen für die 
Manipulation von Kilometerzählern festgelegt werden sollten, sowie weitere wirksame 
Maßnahmen gegen Manipulation, einschließlich angemessener 
Cybersicherheitsmechanismen und Verschlüsselungstechnologien, um elektronische 
Manipulationen zu erschweren und ihre Erkennung zu erleichtern; fordert die 
Kommission auf vorzuschreiben, dass der Zugriff auf bestimmte fahrzeugspezifische 
Daten, Funktionen und Softwareinformationen für Prüfstellen sichergestellt sein muss; 
fordert, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet werden, rechtliche, technische und 
operative Hindernisse zu schaffen, um die Manipulation von Kilometerzählern 
unmöglich zu machen; betont, dass das Fehlen einer einheitlichen Datenbank für die 
Erfassung von Daten über Kilometerstände bei Gebrauchtwagen, die von den 
Mitgliedstaaten gegenseitig anerkannt und untereinander ausgetauscht werden, ein 
wesentliches Hindernis für die Aufdeckung von Betrug mit Kilometerzählern ist; 

15. fordert die Kommission auf, bei der nächsten Überarbeitung des Pakets verpflichtende 
Bestimmungen aufzunehmen, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, die 
Kilometerzählerstände bei allen durchgeführten Inspektionen, Instandhaltungs- 
Wartungs- und größeren Reparaturarbeiten obligatorisch zu erfassen, angefangen mit 
der Erstzulassung des Fahrzeugs; 

16. fordert die Kommission auf, die in der Euro-6-Verordnung und möglichen künftigen 
Überarbeitungen vorgesehenen neuen Abgasuntersuchungen unter realen 
Fahrbedingungen gebührend zu berücksichtigen; fordert die Kommission auf, bei der 
nächsten Überprüfung des Pakets zur Verkehrssicherheit auch Messungen, die solche 
Untersuchungen im Rahmen der regelmäßigen technischen Inspektionen widerspiegeln 
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würden, und andere mögliche Entwicklungen einzubeziehen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, sowohl die Technologien für die Emissionsmessung bei der 
technischen Überwachung als auch die zulässigen Höchstwerte zu vereinheitlichen, um 
sicherzustellen, dass alle Fahrzeuge auf den europäischen Straßen die Emissionsnormen 
einhalten; 

Verwendete Geräte und Schulung von Prüfern 

17. begrüßt, dass die Prüfausrüstung seit dem Inkrafttreten des Pakets zur 
Verkehrssicherheit in allen Mitgliedstaaten harmonisiert wurde und bestimmte 
Mindestanforderungen erfüllt, wodurch die Einheitlichkeit der technischen 
Überwachung in der gesamten EU verbessert wird; 

18. weist darauf hin, dass zwar alle Mitgliedstaaten Mindestqualifikationen für Prüfer 
eingeführt haben, die die technische Überwachung durchführen, einige sich jedoch nicht 
an die Anforderungen gemäß Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU über die 
regelmäßige technische Überwachung halten; fordert diese Mitgliedstaaten auf, ihre 
Anforderungen entsprechend anzupassen; fordert die Kommission auf, einen Austausch 
von bewährten Verfahren und gewonnenen Erkenntnissen zwischen den Mitgliedstaaten 
im Hinblick darauf zu fördern, wie Anhang IV der Richtlinie 2014/45/EU umzusetzen 
ist, und zu bewerten, ob regelmäßige Auffrischungsschulungen und geeignete 
Prüfungen erforderlich sind; fordert die Kommission auf, regelmäßige Aktualisierungen 
und eine Harmonisierung der Schulungsinhalte unter den Mitgliedstaaten zu fördern, 
um die Kenntnisse und Fähigkeiten der Prüfer an den fortschreitenden Prozess der 
Automatisierung und Digitalisierung der Automobilbranche anzupassen, insbesondere 
im Zusammenhang mit fortgeschrittener Fahrassistenz, fahrerlosen Systemen und der 
Nutzung elektronischer Systeme für den Austausch von Informationen unter den 
zuständigen nationalen Behörden für die Straßenverkehrssicherheit, unter anderem in 
Bezug auf sicheren Datenaustausch, Cybersicherheit und den Schutz der 
personenbezogenen Daten von Fahrern; hebt hervor, dass Manipulation und Betrug im 
Zusammenhang mit elektronischen Sicherheitsmerkmalen, z. B. bei fortgeschrittenen 
Fahrassistenzsystemen, ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen und daher von den 
Prüfern erkannt werden müssen; betont, dass die Prüfer eine besondere Schulung zur 
Prüfung der Softwareintegrität erhalten sollten; 

19. bekräftigt, dass Maßnahmen ergriffen werden sollten, um die Unabhängigkeit der Prüfer 
und Prüfstellen vom Fahrzeughandel sowie der Instandhaltungs- und Reparaturbranche 
sicherzustellen, um finanzielle Interessenkonflikte zu verhindern, unter anderem bei der 
Prüfung von Emissionen, und zugleich für alle Parteien stärkere Schutzmaßnahmen im 
Hinblick auf die zivilrechtliche Haftung vorzusehen; 

Technische Unterwegskontrollen und Ladungssicherung 

20. weist darauf hin, dass die Unterwegskontrollen für Nutzfahrzeuge Berichten der 
Kommission zufolge in den vergangenen sechs Jahren abgenommen haben; bedauert 
diese Entwicklung und weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem Paket zur 
Verkehrssicherheit seit 2018 verpflichtet sind, sicherzustellen, dass eine Mindestanzahl 
an Unterwegskontrollen im Zusammenhang mit der Anzahl der in ihrem Hoheitsgebiet 
zugelassenen Fahrzeuge (5 %) durchgeführt wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
stärkere Anstrengungen zu unternehmen, um das Mindestziel von 5 % zu erreichen, und 
weist darauf hin, dass der erste Bericht, bei dem dieses Ziel überprüft wird, zum 
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31. März 2021 für die Jahre 2019–2020 vorzulegen ist; fordert die Kommission auf, 
Fahrzeuge der Klasse N1199, die für den gewerblichen Straßengüterverkehr genutzt 
werden, aufgrund ihrer steigenden Anzahl und ihrer hohen Kilometerleistung in den 
Geltungsbereich der Unterwegskontrollen aufzunehmen; 

21. fordert die Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die 
Qualität und den diskriminierungsfreien Charakter der Unterwegskontrollen im 
Einklang mit Binnenmarktvorschriften weiter zu verbessern, indem beispielsweise 
Daten in Bezug auf wesentliche Leistungsindikatoren festgelegt und gesammelt werden 
und die Verwendung von Systemen eines Risikobewertungsprofils gefördert wird, um 
Prüfungen und Sanktionen gezielter auszurichten, insbesondere im Fall von 
Wiederholungstätern, und zugleich den EU-Datenschutzrahmen vollständig einzuhalten; 

22. bedauert, dass die Kürzungen der Ausgaben aus den nationalen Haushalten für die 
Rechtsdurchsetzung im Bereich der Straßenverkehrssicherheit und die 
Straßeninstandhaltung in den letzten Jahren anscheinend zu einer geringeren Häufigkeit 
von Unterwegskontrollen beigetragen haben; fordert in diesem Zusammenhang die 
nationalen Behörden auf, für mehr Finanzmittel für die Inspektionstätigkeiten zu 
sorgen, insbesondere im Hinblick auf die mögliche Einführung der obligatorischen 
Prüfung neuer Fahrzeugtypen; 

23. bedauert, dass die Bestimmungen des Pakets zur Verkehrssicherheit, die sich auf die 
Kontrolle der Ladungssicherung beziehen, nicht verbindlich sind, was dazu führt, dass 
nur wenige Mitgliedstaaten die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen umsetzen; 
kommt daher zu dem Schluss, dass eine Harmonisierung in diesem Zusammenhang bei 
Weitem noch nicht erreicht ist; fordert die Kommission nachdrücklich auf, bei der 
nächsten Überarbeitung eine Stärkung dieser Bestimmungen vorzuschlagen, unter 
anderem durch harmonisierte Mindestanforderungen in Bezug auf die 
Ladungssicherung, eine verpflichtende Ausrüstung für die Ladungssicherung für jedes 
Fahrzeug und den Mindestumfang der Kompetenzen, Schulung und Kenntnisse für das 
an der Ladungssicherung beteiligte Personal und die Prüfer; 

Informationsverzeichnisse und Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten 

24. bedauert, dass nur wenige Mitgliedstaaten eine nationale elektronische Datenbank der 
erheblichen und gefährlichen Mängel, die durch Unterwegskontrollen deutlich werden, 
führen und dass die Mitgliedstaaten die Ergebnisse dieser Kontrollen nur selten an die 
nationale Kontaktstelle des Mitgliedstaats, in dem das Fahrzeug zugelassen ist, 
übermitteln; bedauert, dass in dem Paket zur Verkehrssicherheit keine Maßnahmen 
dargelegt sind, die der Zulassungsmitgliedstaat ergreifen sollte, wenn er von derartigen 
erheblichen und gefährlichen Mängeln in Kenntnis gesetzt wurde; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, diese Bestimmungen bei der nächsten Überarbeitung zu 
verschärfen, unter anderem durch die Festlegung eines einheitlichen Pakets von 
Maßnahmen, die der Zulassungsmitgliedstaat nach Erhalt einer derartigen Meldung 
umsetzen sollte; 

25. fordert die Kommission im Hinblick auf den elektronischen Datensatz für die 
Kraftfahrzeuge im Rahmen des Pakets zur Verkehrssicherheit auf, eine Änderung der 

                                                
199  Fahrzeuge zur Güterbeförderung mit einer zulässigen Gesamtmasse von höchstens 

3,5 Tonnen (z. B. Kleinlastwagen, Lieferwagen). 
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Richtlinie 2014/46/EU über Zulassungsdokumente für Fahrzeuge in Betracht zu ziehen, 
um die Verpflichtung zur Vorlage physischer Dokumente und die Verpflichtung für die 
Fahrer zur Vorlage gedruckter Zulassungsbescheinigungen abzuschaffen; weist darauf 
hin, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden sollten, dass die Prüfer die 
elektronischen Datensätze in vollem Umfang nutzen können;  

26. fordert die Mitgliedstaaten auf, den systematischen Austausch von Daten über die 
technische Überwachung und Kilometerstände zwischen ihren jeweiligen zuständigen 
Behörden für die Prüfung, Zulassung und Genehmigung von Fahrzeugen, den 
Herstellern von Prüfausrüstung und den Fahrzeugherstellern zu erleichtern; begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Durchführbarkeitsstudie der Kommission zur Plattform für 
Fahrzeuginformationen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
sicherzustellen, dass im Rahmen der nächsten Überarbeitung eine Plattform für 
Fahrzeuginformationen eingerichtet wird, um den Datenaustausch zwischen den 
Mitgliedstaaten voranzutreiben und zu erleichtern und eine wirksamere Koordinierung 
zwischen den Mitgliedstaaten sicherzustellen; betont, dass diese Plattform für 
Fahrzeuginformationen ein vollständig papierfreies Verfahren für die Prüfung und den 
Datenaustausch unter uneingeschränkter Achtung der Cybersicherheit und des 
Datenschutzes gegenüber Dritten ermöglichen sollte; begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Einrichtung der Plattform EU MOVEHUB durch die Kommission und ihres 
kürzlich entwickelten Moduls ODOCAR, das eine IT-Infrastruktur für den Austausch 
von Kilometerständen in der gesamten Union auf der Grundlage einer Datenbanklösung 
bietet, einschließlich der Möglichkeit, Informationen über das Eucaris-Netzwerk 
auszutauschen; fordert die Kommission auf zu prüfen, ob die Nutzung der Plattform 
EU MOVEHUB bei einer künftigen Überarbeitung für die Mitgliedstaaten verbindlich 
gemacht werden sollte; 

27. fordert die Kommission auf, im Rahmen der nächsten Überarbeitung die Möglichkeit zu 
prüfen, in den obligatorischen Austausch von Daten über die Vorgeschichte von 
Fahrzeugen zwischen Zulassungsbehörden nicht nur Kilometerstände, sondern auch 
Informationen über Unfälle und die Häufigkeit von erheblichen Fehlfunktionen 
aufzunehmen, da auf diese Weise sichergestellt würde, dass die EU-Bürger vor Betrug 
geschützt und besser über die Vorgeschichte und den Zustand ihrer Fahrzeuge sowie 
über zuvor verborgene Fahrzeugreparaturen informiert werden; vertritt die Auffassung, 
dass Straßenverkehrsunfälle weitere Inspektionen auslösen sollten, mit denen dazu 
beigetragen wird, eine ordnungsgemäße Reparatur der Fahrzeuge sicherzustellen und 
die Straßenverkehrssicherheit zu steigern; 

Ein zukunftssicherer Rahmen 

28. fordert die Kommission auf, technische Fortschritte in Bezug auf die 
Sicherheitsmerkmale von Fahrzeugen bei der nächsten Überarbeitung gebührend zu 
berücksichtigen; weist darauf hin, dass neue Fahrzeuge gemäß der Verordnung (EU) 
2019/2144 ab 2022 mit neuen fortschrittlichen Sicherheits- und Fahrassistenzsystemen 
ausgestattet werden müssen; fordert die Kommission auf, derartige neue Systeme in den 
Anwendungsbereich der regelmäßigen technischen Inspektionen aufzunehmen, ebenso 
wie die Fähigkeiten und Kenntnisse der Fahrzeugprüfer, und die Risiken von 
unbefugten Eingriffen in derartige Systeme und ihrer Manipulation zu mindern; fordert, 
dass die Kommission auch eCall-Systeme, Software und drahtlose Updates in die 
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regelmäßigen technischen Inspektionen aufnimmt200 und Leitlinien und Normen für 
regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Inspektionen bei autonomen und vernetzten 
Fahrzeugen ausarbeitet; fordert die Kommission auf, die weitere Nutzung von Sensoren, 
die in Fahrzeuge eingebaut sind, im Rahmen von Unterwegskontrollen zu prüfen und 
den besonderen Anforderungen von Selbstdiagnosesystemen von Fahrzeugen und dem 
übergeordneten Grundsatz der öffentlichen Gesundheit besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen; fordert in diesem Zusammenhang Automobilhersteller und Behörden auf, in 
Bezug auf die Einführung neuer Fahrassistenztechnologien zusammenzuarbeiten, um 
eine durchgängige Einhaltung der Normen sicherzustellen und zur Vorhersage künftiger 
Entwicklungen beizutragen; 

29. weist auf die Zunahme neuer Verkehrsmittel hin, die öffentliche Straßen nutzen, wie 
unter anderem Elektroroller, Einräder und Hoverboards; fordert, dass die Kommission 
bewertet, ob diese neuen Verkehrsmittel bei der bevorstehenden Überarbeitung 
berücksichtigt werden sollten, um die Straßenverkehrssicherheit zu verbessern; 

30. fordert die Kommission auf, in den kommenden Jahren ein Europäisches Jahr der 
Straßenverkehrssicherheit zu veranstalten, das als Vorbereitung auf das Zwischenziel 
für 2030 im Hinblick auf die Verwirklichung der „Vision Null“ dient; 

31. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ausreichende Finanzmittel für die 
Qualität der Straßeninfrastruktur, insbesondere für die Instandhaltung, sicherzustellen; 
fordert die Kommission ferner auf, ihren Ansatz für die Instandhaltung zu stärken, 
indem sie geeignete Maßnahmen ergreift, um die langfristige Instandhaltungsplanung 
seitens der Mitgliedstaaten zu verbessern; weist darauf hin, dass der Konnektivität und 
der digitalen Sicherheit bei der bevorstehenden Zunahme vernetzter und autonomer 
Fahrzeuge eine überragende Bedeutung zukommen wird; 

° 

° ° 

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

                                                
200  Siehe Anhänge I und III der Richtlinie 2014/45/EU. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0123 
Chemische Rückstände in der Ostsee, auf der Grundlage der Petitionen Nr. 
1328/2019 und Nr. 0406/2020 gemäß Artikel 227 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu chemischen 
Rückständen in der Ostsee auf der Grundlage der Petitionen Nr. 1328/2019 und 
Nr. 0406/2020 (2021/2567(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Petitionen Nr. 1328/2019 und Nr. 0406/2020, 

– unter Hinweis auf Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union, 
Artikel 4 und 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union und 
Artikel 35 und 37 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. September 1997 zu den 
Umweltproblemen in der Ostsee201, das Ziel der Richtlinie 2000/60/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines 
Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik202, 
die Verschmutzung des Wassers und die Einleitung gefährlicher Stoffe in Wasser zu 
verringern, und die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, nach Maßgabe der Richtlinie 
2008/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 
Meeresumwelt (Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie)203 unter Wasser befindliche 
chemische Munition zu überwachen, 

– unter Hinweis auf die gemäß der EU-Strategie für den Ostseeraum eingegangenen 
Verpflichtungen, die Ostsee zu schützen und den Ostseeraum zu einer führenden 
Region im Bereich der Sicherheit und Gefahrenabwehr auf See zu machen, und auf die 
gemäß dem Aktionsplan zu der EU-Strategie für maritime Sicherheit im Meer 
eingegangene Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten, versenkte chemische Munition 
und nicht zur Wirkung gelangte explosive Kampfmittel zu beseitigen, 

– unter Hinweis auf das Null-Schadstoff-Ziel der Kommission für eine schadstofffreie 

                                                
201  ABl. C 304 vom 6.10.1997, S. 147. 
202  ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 
203  ABl. L 164 vom 25.6.2008, S. 19. 
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Umwelt gemäß Kapitel 2.1.8 ihrer Mitteilung vom 11. Dezember 2019 über den 
europäischen Grünen Deal (COM(2019)0640) und die Zusage der EU, dem Verlust an 
biologischer Vielfalt Einhalt zu gebieten und im Einklang mit ihrer 
Biodiversitätsstrategie bis 2020 und ihrer Biodiversitätsstrategie für 2030 bei der 
Bewältigung der globalen Krise der biologischen Vielfalt weltweit eine Führungsrolle 
zu übernehmen, 

– unter Hinweis auf die von den Vertragsstaaten eingegangenen Verpflichtungen gemäß 
Artikel 2 des Übereinkommens der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa von 1992 zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und 
internationaler Seen und gemäß Artikel 4 des dazugehörigen Protokolls von 1999 über 
Wasser und Gesundheit, 

– unter Hinweis auf das anstehende Interreg-Programm der Kommission für den 
Ostseeraum 2021–2027, 

– unter Hinweis auf das Helsinki-Übereinkommen von 1992 über den Schutz der 
Meeresumwelt des Ostseegebiets, den Aktionsplan für die Ostsee und die Erkenntnisse 
der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt des Ostseegebiets 
(HELCOM) zu versenkter chemischer Munition, 

– unter Hinweis auf die Zusagen der Staaten im Rahmen der Ziele der Vereinten Nationen 
für nachhaltige Entwicklung, insbesondere das Ziel 3.9, Todesfälle und Erkrankungen 
aufgrund gefährlicher Chemikalien und Verschmutzung und Verunreinigung zu 
verringern, das Ziel 6.3, die Wasserqualität durch Beendigung des Einbringens und die 
Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien zu verbessern, und die 
Ziele 14.1 und 14.2 zur Verhütung der Meeresverschmutzung bzw. zum Schutz der 
Meeres- und Küstenökosysteme, 

– unter Hinweis auf die Resolution 1612(2008) der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates zu chemischer Munition auf dem Grund der Ostsee und den dazugehörigen 
Bericht vom 28. April 2008, 

– unter Hinweis auf die Beratungen zu den Petitionen Nr. 1328/2019 und Nr. 0406/2020 
in der Sitzung des Petitionsausschusses vom 3. Dezember 2020, 

– gestützt auf Artikel 227 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mindestens 
50 000 Tonnen konventioneller und chemischer Waffen, die gefährliche Stoffe (z. B. 
Senf- und Tränengas, Nervengifte und chemische Kampfstoffe mit erstickender 
Wirkung) enthalten, in der Ostsee verklappt wurden; 

B. in der Erwägung, dass diese Munition sich langsam zersetzt und toxische Stoffe im 
Wasser freisetzt, was eine Gefahr für die Gesundheit des Menschen darstellt, da sie 
Lebensmittel kontaminiert, bei direktem Kontakt schwere Verbrennungen und 
Vergiftungen verursacht, die Meeresökosysteme und die biologische Vielfalt schädigt 
und lokale Wirtschaftstätigkeiten wie die Fischerei, die Gewinnung natürlicher 
Ressourcen und die Erzeugung erneuerbarer Energie in Kraftwerken gefährdet; 

C. in der Erwägung, dass die Ostsee aufgrund ihrer geografischen Lage ein 
halbgeschlossenes Meer mit langsamem Wasseraustausch und sehr geringer 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2019;Nr:0640&comp=0640%7C2019%7CCOM


 

 737 

Selbstreinigungskapazität ist; in der Erwägung, dass die Ostsee als eines der am 
stärksten verschmutzten Seegebiete der Welt gilt und ihr Sauerstoffgehalt in größerer 
Wassertiefe sinkt, wodurch die Tier- und Pflanzenwelt des Meeres bereits gefährdet 
wird; 

D. in der Erwägung, dass die Ad-hoc-Arbeitsgruppe der HELCOM zu versenkter 
chemischer Munition (CHEMU), das von der EU finanzierte Projekt mit dem Titel 
„Modelling of Ecological Risks related to Sea-Dumped Chemical Weapons“ 
(Modellierung ökologischer Risiken im Zusammenhang mit im Meer versenkten 
chemischen Waffen, MERCW) und die Ad-hoc-Sachverständigengruppen der 
HELCOM zu den Themen „Update and Review the Existing Information on Dumped 
Chemical Munitions in the Baltic Sea“ (Aktualisierung und Überprüfung der 
vorhandenen Informationen über versenkte chemische Munition in der Ostsee, MUNI) 
und „Environmental Risks of Hazardous Submerged Objects“ (Umweltrisiken durch 
gefährliche versenkte Objekte, SUBMERGED) wertvolle Forschungsarbeiten 
durchgeführt haben; 

E. in der Erwägung, dass auf dem Kolloquium zu den Herausforderungen durch nicht 
explodierte Munition im Meer, das am 20. Februar 2019 in Brüssel stattfand, zum 
Ausdruck gebracht wurde, dass es einer verstärkten Zusammenarbeit bedarf; 

F. in der Erwägung, dass es der internationalen Gemeinschaft an zuverlässigen 
Informationen über Umfang, Art und Ort der entsorgten Munition mangelt, da die 
entsprechenden Tätigkeiten schlecht dokumentiert sind und die Erforschung des 
Meeresbodens der Ostsee unzureichend ist; 

G. in der Erwägung, dass kein Konsens über den derzeitigen Zustand der Munition, die von 
ihr ausgehende genaue Gefahr und die eventuellen Lösungen dieses Problems erzielt 
wurde; 

H. in der Erwägung, dass im Rahmen des Interreg-Programms für den Ostseeraum für die 
Projekte CHEMSEA (Suche und Erfassung chemischer Munition, 2011–2014), 
DAIMON (Entscheidungshilfe in Bezug auf Munition im Meer, 2016–2019) und 
DAIMON 2 (2019–2021) Finanzmittel in Höhe von insgesamt 10,13 Mio. EUR (davon 
7,8 Mio. EUR – 77 % – aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung) 
bereitgestellt wurden; in der Erwägung, dass im Rahmen dieser Projekte untersucht 
wurde, wo sich die Verklappungsstellen der Munition befinden, welche Stoffe die 
Munition enthält, in welchem Zustand die Munition ist und wie die Munition auf die 
Bedingungen in der Ostsee reagiert, und den Behörden Entscheidungshilfen 
bereitgestellt und Schulungen zu Risikoanalysetechnologien, Abhilfemethoden und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen angeboten wurden; 

I. in der Erwägung, dass das Problem der im Meer verklappten konventionellen und 
chemischen Munition von der NATO angegangen wird, die über geeignete 
Arbeitsmittel und Gerätschaften und die einschlägige Erfahrung zur erfolgreichen 
Behebung dieses Problems verfügt; 

J. in der Erwägung, dass das Fazit des im Jahr 2014 ausgelaufenen Projekts CHEMSEA 
lautet, dass die Orte, an denen chemische Munition verklappt wurde, zwar keine 
unmittelbare Bedrohung darstellen, aber weiterhin ein Problem für die Ostsee bleiben; 
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K. in der Erwägung, dass dieser Sachverhalt infolge der hohen Verkehrsdichte und 
intensiven Wirtschaftstätigkeit im Ostseeraum nicht nur ein Umweltproblem, sondern 
auch ein Problem mit erheblichen Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch auf die 
Fischwirtschaft ist; 

1. betont, dass die Umwelt- und Gesundheitsgefahren, die von der nach dem Zweiten 
Weltkrieg in der Ostsee entsorgten Munition ausgehen, nicht nur ein regionales, 
europäisches Problem, sondern ein schwerwiegendes weltweites Problem mit 
unvorhersehbaren kurz- und langfristigen grenzüberschreitenden Auswirkungen sind; 

2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich auf, im Geiste der 
Zusammenarbeit und echter Solidarität die Überwachung der versenkten Munition zu 
intensivieren, um die möglichen Risiken für die Meeresumwelt und meeresbezogene 
Tätigkeiten so gering wie möglich zu halten; fordert alle Parteien, die im Besitz von als 
Verschlusssache eingestuften Informationen über Verklappungstätigkeiten und deren 
genaue Orte sind, nachdrücklich auf, die diesbezügliche amtliche Geheimhaltung 
aufzugeben und den betroffenen Ländern, der Kommission und dem Europäischen 
Parlament umgehend Zugang zu diesen Informationen zu gewähren; 

3. fordert die Kommission und den Gemeinsamen Programmierungsausschuss des 
Interreg-Ostseeraums auf, für eine angemessene Finanzierung der Forschung und der 
Maßnahmen zu sorgen, die erforderlich ist bzw. sind, um die Gefahren zu beseitigen, 
die von der in der Ostsee versenkten Munition ausgehen; begrüßt die gezielten 
Anstrengungen und konstruktiven Forschungsarbeiten der HELCOM im Rahmen der 
Projekte CHEMSEA, DAIMON und DAIMON 2, die im Rahmen des Interreg-
Programms für den Ostseeraum finanziert wurden; 

4. fordert alle beteiligten Parteien auf, das internationale Umweltrecht einzuhalten und 
zusätzliche finanzielle Beiträge zum Interreg-Programm für den Ostseeraum 2021–2027 
zu leisten; begrüßt das transnationale Interreg-Programm für den Ostseeraum 2021–
2027, mit dem Maßnahmen zur Verringerung der Verschmutzung der Ostsee finanziert 
werden sollen; 

5. betont, dass der Korrosionszustand der Munition regelmäßig kontrolliert und eine 
aktuelle Umweltverträglichkeitsprüfung der Auswirkungen der freigesetzten 
Schadstoffe auf die Gesundheit des Menschen, die Meeresökosysteme und die 
biologische Vielfalt in der Region durchgeführt werden muss; 

6. begrüßt die auf nationaler Ebene unternommenen Anstrengungen wie die Kartierung 
der Lage der versenkten Munition sowie die Überwachung und Beseitigung gefährlicher 
Stoffe; 

7. betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Mechanismen der 
zwischenstaatlichen und interregionalen Zusammenarbeit, des freien Zugangs zu 
öffentlichen Informationen und des effizienten Austauschs von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen und Forschungsarbeiten; 

8. fordert die Kommission auf, im Hinblick auf die Verwirklichung ihres Null-Schadstoff-
Ziels für eine schadstofffreie Umwelt eine Sachverständigengruppe unter Beteiligung 
der betroffenen Mitgliedstaaten und anderer Interessenträger und Organisationen 
einzusetzen, die mit folgendem Mandat betraut ist: i) Untersuchung und Kartierung der 
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genauen Lage kontaminierter Gebiete, ii) Vorschlag geeigneter umweltfreundlicher und 
kosteneffizienter Lösungen für die Überwachung und Reinigung der Verschmutzung 
mit dem letztendlichen Ziel der Beseitigung oder vollständigen Neutralisierung 
gefährlicher Stoffe in Fällen, in denen eine Bergung nicht möglich ist, iii) Entwicklung 
zuverlässiger Instrumente zur Unterstützung der Entscheidungsfindung, iv) 
Durchführung einer Kampagne zur Sensibilisierung der betroffenen Gruppen (z. B. 
Fischer, Anwohner, Touristen und Investoren) für die potenziellen gesundheitlichen und 
wirtschaftlichen Risiken und v) Ausarbeitung von Leitlinien für Notfallmaßnahmen bei 
Umweltkatastrophen; 

9. bedauert, dass von den 8,8 Mio. EUR, die im Rahmen des Europäischen 
Nachbarschaftsinstruments bereitgestellt wurden, kein einziger Euro für die Projekte 
DAIMON und DAIMON 2 im Rahmen des Interreg-Programms für den Ostseeraum 
verwendet wurde; 

10. fordert die Kommission auf, alle einschlägigen sonstigen Stellen der EU einschließlich 
der Europäischen Verteidigungsagentur einzubinden, alle verfügbaren Ressourcen zu 
nutzen und dafür Sorge zu tragen, dass das Problem in allen einschlägigen Maßnahmen 
und Programmplanungsverfahren der EU, auch in der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 
und im Aktionsplan für die Strategie für maritime Sicherheit, aufgegriffen wird; 

11. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Frage der in Gewässern der EU 
versenkten Munition in die Querschnittsprogramme aufgenommen wird, um die 
Einreichung von Projekten für Regionen zu ermöglichen, in denen sich das Problem in 
gleicher Weise stellt (Adriatisches und Ionisches Meer, Nordsee und Ostsee), und den 
Austausch von Erfahrungen und bewährten Verfahren zu erleichtern; 

12. fordert die Kommission auf, konzertierte Anstrengungen zur Bekämpfung der 
Verschmutzung der Ostsee zu unternehmen und zu diesem Zweck alle Formen der 
regionalen, nationalen und internationalen Zusammenarbeit zu fördern, auch im 
Rahmen ihrer Partnerschaft mit der NATO; 

13. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und anderer betroffener Staaten 
zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0129 
Freiwilliges Partnerschaftsabkommen EU/Honduras  
Nichtlegislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik 
Honduras über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor sowie 
über die Einfuhr von Holzprodukten in die Europäische Union (12543/2020 – C9-
0084/2021 – 2020/0157M(NLE)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des 
Freiwilligen Partnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union und der 
Republik Honduras über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im 
Forstsektor sowie über die Einfuhr von Holzprodukten in die Europäische Union 
(12543/2020), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Freiwilligen Partnerschaftsabkommens zwischen 
der Europäischen Union und der Republik Honduras über Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor sowie über die Einfuhr von Holzprodukten 
in die Europäische Union (10365/2020), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 207 Absatz 3 Unterabsatz 1 und 
Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer v und Artikel 218 Absatz 7 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung 
(C9-0084/2021), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 2173/2005 des Rates vom 20. Dezember 
2005 zur Einrichtung eines FLEGT-Genehmigungssystems für Holzeinfuhren in die 
Europäische Gemeinschaft204 (FLEGT-Verordnung), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 995/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Oktober 2010 über die Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die 
Holz und Holzerzeugnisse in Verkehr bringen205 (EU-Holzverordnung), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen von Paris, 
                                                
204  ABl. L 347 vom 30.12.2005, S. 1. 
205  ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 23. 
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– unter Hinweis auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 

– unter Hinweis auf den europäischen Grünen Deal (COM(2019)0640) und seine 
diesbezügliche Entschließung vom 15. Januar 2020206,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. September 2020 zu der Rolle der EU 
beim Schutz und der Wiederherstellung der Wälder in der Welt207, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 22. Oktober 2020 mit Empfehlungen an die 
Kommission zu einem EU-Rechtsrahmen zur Eindämmung und Umkehrung der EU-
bedingten globalen Entwaldung208,  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. April 2016 zu der Lage von 
Menschenrechtsaktivisten in Honduras209,  

– unter Hinweis auf die laufende Eignungsprüfung der EU-Bestimmungen mit Bezug zu 
illegalem Holzeinschlag, insbesondere der EU-Holzverordnung und der FLEGT-
Verordnung,  

– unter Hinweis auf den EU-Aktionsplan für Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel im Forstsektor (FLEGT) von 2003 und den Arbeitsplan für seine Umsetzung 
2018-2022,  

– unter Hinweis auf das Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Zentralamerika 
andererseits210,  

– unter Hinweis auf den jährlichen hochrangigen politischen Dialog zwischen Honduras 
und der EU zur Forstwirtschaft, 

– unter Hinweis auf die vom Hohen Vertreter am 6. Dezember 2019 im Namen der EU 
abgegebene Erklärung zur Verlängerung des Mandats der Mission zur Bekämpfung von 
Korruption und Straflosigkeit in Honduras (MACCIH), 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 27. April 2021211 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates, 

– gestützt auf Artikel 105 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Entwicklungsausschusses, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel 
(A9-0054/2021), 

A. in der Erwägung, dass fast die Hälfte der Landfläche von Honduras von Wäldern 

                                                
206  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005. 
207  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0212. 
208  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0285. 
209  ABl. C 58 vom 15.2.2018, S. 155. 
210  ABl. L 346 vom 15.12.2012, S. 3. 
211  Angenommene Texte von diesem Tag, P9_TA(2021)0121. 
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bedeckt ist, von denen die Hälfte tropischer Regenwald ist; in der Erwägung, dass es 
dort nach wie vor zahlreiche unbekannte Bäume und Tierarten gibt; in der Erwägung, 
dass Honduras seit 2015 etwa 12,5 % seiner Waldfläche verloren hat, hauptsächlich 
aufgrund eines Schädlingsbefalls, der höchstwahrscheinlich durch den Klimawandel 
verursacht wurde, und dass manche Waldflächen aufgrund von Waldbränden, 
Entwaldung und illegalem Holzeinschlag verloren gegangen sind; 

B. in der Erwägung, dass Honduras 2014 sein Klimaschutzgesetz verabschiedet und im 
darauffolgenden Jahr als erster Staat seinen ersten national festgelegten Beitrag (NDC) 
im Rahmen des Übereinkommens von Paris veröffentlicht hat, der unter anderem die 
Zusage umfasst, eine Million Hektar Wald wiederherzustellen; 

C. in der Erwägung, dass der Anteil der Forstwirtschaft an der honduranischen Wirtschaft, 
der in den letzten 16 Jahren bei etwa 3,6 % des Bruttosozialprodukts lag, im Laufe der 
Jahre aufgrund strengerer Anforderungen an die Legalität von Holz auf den 
honduranischen Exportmärkten und aufgrund von Waldzerstörung abgenommen hat; in 
der Erwägung, dass der Prozess des Freiwilligen Partnerschaftsabkommens, bei dem 
Legalität und gute Regierungsführung im Vordergrund stehen, dazu beiträgt, dass die 
Forstwirtschaft ihren Anteil erhöht, menschenwürdige Arbeitsplätze im ländlichen 
Raum geschaffen werden und Honduranerinnen und Honduraner Einkommen erzielen 
können;  

D. in der Erwägung, dass das Volumen des Holzhandels zwischen Honduras und der EU 
derzeit bescheiden ist und nicht einmal 2 % der Holzausfuhr von Honduras ausmacht, 
während die USA der größte Handelspartner sind und die Exporte in die Nachbarländer 
El Salvador und Nicaragua zunehmen; in der Erwägung, dass das Freiwillige 
Partnerschaftsabkommen Honduras mehr Möglichkeiten für den Export in die EU und 
neue Märkte eröffnen könnte;  

E. in der Erwägung, dass Honduras der Einstufung der Weltbank zufolge ein Land im 
unteren Bereich des mittleren Einkommensniveaus ist; in der Erwägung, dass es das 
zweitärmste Land Lateinamerikas und das drittärmste Land der westlichen Hemisphäre 
ist; in der Erwägung, dass Honduras zahlreiche Herausforderungen bewältigen muss, 
um Armut, Ungleichheit, Korruption, Gewalt und Straflosigkeit zu bekämpfen, die 
ständige Probleme darstellen, und das Wohlergehen seiner Bürger sowie die Lage im 
Hinblick auf die Rechte der Frauen zu verbessern, unter anderem angesichts der 
jüngsten Rückschritte im Hinblick auf die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die 
damit verbundenen Rechte;  

F. weist darauf hin, dass die honduranische Regierung begrüßenswerte Zusagen abgegeben 
und Rechtsvorschriften zum Schutz von Menschenrechtsverteidigern auf den Weg 
gebracht hat; äußert sein Bedauern angesichts der Misshandlungen, Gewaltakte, 
willkürlichen Festnahmen, Bedrohungen und Tötungen, denen Verteidiger von 
Menschenrechten, Rechten der indigenen Bevölkerung und Landrechten sowie 
Umweltaktivistinnen und -aktivisten ausgesetzt sind; in der Erwägung, dass Honduras 
das regionale Übereinkommen von Escazú über den Zugang zu Informationen, die 
Beteiligung der Öffentlichkeit und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten 
in Lateinamerika und in der Karibik, das weltweit erste Umweltschutzübereinkommen 
mit konkreten Bestimmungen in Bezug auf Umweltschützer und Verteidiger von 
Menschenrechten, nicht unterzeichnet hat; 

www.parlament.gv.at



 

 744 

G. in der Erwägung, dass das Mandat der Mission zur Bekämpfung von Korruption und 
Straflosigkeit in Honduras (MACCIH) im Januar 2020 ausgelaufen ist und nicht 
verlängert wurde; in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten die Regierung 
von Honduras aufgefordert haben, dieses Mandat zu verlängern, um die 
Rechtsstaatlichkeit in dem Land zu verbessern; 

H. in der Erwägung, dass das Assoziierungsabkommen EU-Zentralamerika 2012 
abgeschlossen wurde und der handelspolitische Teil seit dem 1. August 2013 
provisorisch angewendet wird; 

I. in der Erwägung, dass Honduras 2013 als erstes lateinamerikanisches Land 
Verhandlungen mit der EU über ein Freiwilliges Partnerschaftsabkommen über 
Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und Handel im Forstsektor aufgenommen hat, 
die 2018 mit der Paraphierung des Entwurfs eines Abkommens abgeschlossen wurden; 

J. in der Erwägung, dass mit dem Freiwilligen Partnerschaftsabkommen dafür gesorgt 
werden soll, dass alle für den EU-Markt bestimmten Lieferungen von Holz und 
Holzerzeugnissen aus Honduras dem honduranischen Legalitätssicherungssystem für 
Holz (Timber Legality Assurance System – TLAS) entsprechen und somit Anspruch auf 
eine FLEGT-Genehmigung haben; in der Erwägung, dass inländisches Holz und Holz, 
das für andere Exportmärkte bestimmt ist, ebenfalls TLAS-konform sein und über eine 
H-Legalitätsbescheinigung verfügen muss; 

K. in der Erwägung, dass das TLAS auf einer Legalitätsdefinition, der Kontrolle der 
Lieferkette, der Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen, der FLEGT-
Genehmigung und einer unabhängigen Prüfung basiert;  

L. in der Erwägung, dass das Abkommen die fünf nach der FLEGT-Verordnung 
obligatorischen Holzprodukte – Baumstämme, Schnittholz, Eisenbahnschwellen, 
Sperrholz und Furnier – sowie eine Reihe weiterer Holzerzeugnisse umfasst; 

M. in der Erwägung, dass der Zweck und der erwartete Nutzen der Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommen über die Erleichterung des Handels mit legalem Holz 
hinausgehen, da sie auch strukturelle Veränderungen in der Politikgestaltung in der 
Forstwirtschaft, der Strafverfolgung, etwa im Bereich Arbeitsrecht und Rechte 
indigener Völker, der Transparenz und der Einbeziehung verschiedener 
Interessengruppen, insbesondere von Organisationen der Zivilgesellschaft und 
indigenen Gemeinschaften, in den politischen Entscheidungsprozess sowie eine 
Förderung der wirtschaftlichen Integration und die Einhaltung der internationalen 
Nachhaltigkeitsziele bewirken sollen; in der Erwägung, dass die Verhandlungen, die 
zum Abschluss dieses Freiwilligen Partnerschaftsabkommens geführt haben, einen 
Rahmen für Zusammenarbeit geschaffen haben, in dem verschiedene Akteure 
Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Umwelt, den Menschenrechten, sozialen 
Belangen und der Wirtschaft erörtern können; in der Erwägung, dass Honduras 
sicherstellen soll, dass bei der Umsetzung und Überwachung des Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens die einschlägigen Interessenträger unabhängig von 
Geschlecht, Alter, Standort, Religion oder Glauben, ethnischer Herkunft, Rasse, 
Sprache oder Behinderung einbezogen werden, damit die Beteiligung von 
Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft sowie von Gemeinschaften vor Ort und indigenen 
und afro-honduranischen Bevölkerungsgruppen und anderen von den Wäldern 
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abhängigen Personengruppen gefördert wird212;  

N. in der Erwägung, dass in dem Freiwilligen Partnerschaftsabkommen ein Gemeinsamer 
Ausschuss für die Umsetzung vorgesehen ist, der für die Umsetzung und Überwachung 
des Abkommens zuständig ist; 

O. in der Erwägung, dass die EU den Verhandlungsprozess im Rahmen ihrer 
Entwicklungshilfe mit Hilfe von drei bilateralen Programmen unterstützt hat; 

P. in der Erwägung, dass im Laufe des Jahres 2021 Parlamentswahlen in Honduras 
stattfinden werden; 

Q. in der Erwägung, dass Honduras das Übereinkommen Nr. 169 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) über eingeborene und in Stämmen lebende Völker zwar 
ratifiziert, aber nicht vollständig umgesetzt hat, und dass Honduras den wichtigen 
Grundsatz der freiwilligen und in Kenntnis der Sachlage vorab erteilten Zustimmung, 
der in der Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indigenen Völker 
verankert ist, nicht in seine Gesetzgebung aufgenommen hat; 

1. begrüßt angesichts der Tatsache, dass Wälder für die Wirtschaft von Honduras von 
großer Bedeutung sind und das Problem der Entwaldung in diesem Land wirksamer 
bekämpft werden sollte, den Abschluss der Verhandlungen über das Freiwillige 
Partnerschaftsabkommen zwischen der EU und Honduras, mit dem sichergestellt wird, 
dass nur rechtmäßig geschlagenes Holz aus Honduras in die EU eingeführt wird, und 
nachhaltige Waldbewirtschaftungsverfahren und der nachhaltige Handel mit legal 
hergestellten Holzerzeugnissen gefördert sowie die Politikgestaltung in der 
Forstwirtschaft, die Strafverfolgung (etwa in Bezug auf arbeitsrechtliche und auf 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bezogene Bestimmungen), die 
Menschenrechtslage, die Transparenz, die Rechenschaftspflicht und die Belastbarkeit 
der Institutionen in Honduras verbessert werden; fordert die rasche Ratifizierung des 
Freiwilligen Partnerschaftsabkommens durch beide Seiten, damit es 2021 in Kraft treten 
kann und die nächsten wichtigen Schritte für seine Umsetzung einschließlich der 
Einführung des Genehmigungsverfahrens in Angriff genommen werden können;  

2. erklärt seine Solidarität mit Honduras, das vor Kurzem von zwei verheerenden 
Wirbelstürmen heimgesucht wurde und das außerdem von der COVID-19-Pandemie 
sehr hart getroffen wurde; vertritt die Auffassung, dass die Ursachen von derartigen 
extremen Wetterphänomenen und von Zoonosen, die mit dem Klimawandel, der 
Entwaldung und dem Verlust an biologischer Vielfalt zusammenhängen, rasch und 
weltweit bekämpft werden müssen;  

3. begrüßt, dass es Honduras gelungen ist, die staatlichen Einrichtungen, die 
Zivilgesellschaft und die Privatwirtschaft sowie die indigenen und afro-honduranischen 
Bevölkerungsgruppen des Landes, die Wissenschaft und Gemeinschaften in die 
Ausarbeitung des Freiwilligen Partnerschaftsabkommens einzubinden, die dieses 
Angebot angenommen und zu dem Abkommen beigetragen haben; begrüßt, dass sich 
all diese Bereiche der Gesellschaft bereit erklärt haben, an Verhandlungen 
teilzunehmen, sodass ein Gefühl von Gemeinschaft entstand und alle Beteiligten 
Beiträge einbringen konnten; 

                                                
212  gemäß Artikel 16 des Freiwilligen Partnerschaftsabkommens. 
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4. weist darauf hin, dass die vollständige Umsetzung des Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens ein langfristiger Prozess sein wird, der die Verabschiedung 
eines ganzen Bündels von Rechtsvorschriften sowie angemessene 
Verwaltungskapazitäten und Fachkenntnisse für die Umsetzung und Durchsetzung des 
Abkommens erfordern wird; erinnert daran, dass mit der FLEGT-Genehmigung erst 
begonnen werden kann, wenn Honduras die Einsatzfähigkeit seines TLAS 
nachgewiesen hat;  

5. betont, dass die Umsetzungsphase echte und kontinuierliche Konsultationen und die 
intensive Einbindung zahlreicher Interessenträger erfordert, etwa zum Beispiel die 
tatsächliche Beteiligung von Organisationen der Zivilgesellschaft und lokalen und 
indigenen Gemeinschaften an der Beschlussfassung, damit gesichert ist, dass 
Zustimmungen freiwillig, vorab und in Kenntnis der Sachlage erteilt werden; weist 
erneut darauf hin, dass die Transparenz verbessert und für eine wirksame 
Veröffentlichung von Informationen und die zeitnahe Weitergabe von Dokumenten an 
die Bevölkerungsgruppen vor Ort und indigene Völker gesorgt werden muss; fordert die 
Kommission, die EU-Delegation in Honduras und die Mitgliedstaaten auf, im Rahmen 
der derzeitigen und künftigen Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit für einen 
deutlichen Kapazitätsaufbau zu sorgen sowie logistische und technische Unterstützung 
zur Verfügung zu stellen, damit Honduras seinen Verpflichtungen zur Umsetzung des 
TLAS und der daran gekoppelten Maßnahmen nachkommen kann; 

6. begrüßt die jüngste Verabschiedung des Aktionsplans zur Umsetzung des Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens in Honduras und fordert die Regierung von Honduras auf, 
einen konkreten, termingebundenen und messbaren Ansatz zu verfolgen; 

7.  äußert sich besorgt angesichts der Ermordung von mehr als 20 Umweltschützern und 
Vorkämpfern für die Rechte der indigenen Bevölkerung seit Juli 2018, dem Zeitpunkt 
der Paraphierung des Freiwilligen Partnerschaftsabkommens; ist der Ansicht, dass der 
Erfolg des Freiwilligen Partnerschaftsabkommens in hohem Maße von der Schaffung 
eines sicheren und förderlichen Umfelds für den Schutz von Umweltaktivisten, 
Menschenrechtsverteidigern und Hinweisgebern bei Menschenrechtsverletzungen 
abhängen wird, mit dem für wirksame Abhilfemaßnahmen bei 
Menschenrechtsverstößen und die Bekämpfung der Straffreiheit gesorgt wird; hebt in 
diesem Zusammenhang hervor, dass die Ratifizierung des Übereinkommens von Escazú 
ein großer Schritt in die richtige Richtung wäre; fordert die Regierung von Honduras 
nachdrücklich auf, diesbezüglich Maßnahmen zu ergreifen;  

8. vertritt die Ansicht, dass der Kampf gegen Korruption ohne Unterbrechung geführt 
werden muss; begrüßt, dass sich Transparenz im Verlauf der Aushandlung des 
Freiwilligen Partnerschaftsabkommens als sinnvoll erwiesen hat, und ist der Ansicht, 
dass sie bei der nun anstehenden Umsetzung umfassend gewahrt werden sollte; betont, 
dass der Erfolg von FLEGT auch von der Bekämpfung von Betrug und Korruption in 
der gesamten Holzlieferkette abhängt; fordert die EU daher auf, den 
Anwendungsbereich der EU-Holzverordnung auszuweiten und deren Durchsetzung zu 
verbessern, um das Korruptionsrisiko in der Holzlieferkette in der EU – unter anderem 
durch regelmäßigere und systematischere Kontrollen und Untersuchungen in den Häfen 
in der EU – einzudämmen; weist auf die bislang von Honduras unternommenen 
Bemühungen hin, Fortschritte im Hinblick auf mehr Transparenz zu erzielen, und 
fordert die Regierung von Honduras nachdrücklich auf, auf den verschiedenen Etappen 
der forstwirtschaftlichen Wertschöpfungskette Anreize bereitzustellen, um die 

www.parlament.gv.at



 

 747 

Transparenz zu erhöhen und für die Einbeziehung der schwächsten Akteure wie etwa 
junge Menschen und Frauen aus indigenen Gemeinschaften, Menschen afrikanischer 
Herkunft und Kleinlandwirte Sorge zu tragen; fordert die Regierung von Honduras 
zudem nachdrücklich auf, Bemühungen zu unternehmen, um die weitverbreitete 
Korruption zu beenden und gegen andere Faktoren vorzugehen, die den illegalen 
Holzeinschlag und die Waldschädigung begünstigen, insbesondere im Hinblick auf den 
Zoll, die honduranische Forstbehörde, die für Wälder und Landrechte zuständigen 
Ministerien und andere Behörden, die eine zentrale Rolle bei der Umsetzung und 
Durchsetzung des Freiwilligen Partnerschaftsabkommens spielen werden; betont, dass 
die Straflosigkeit in der Forstwirtschaft beendet werden muss, indem die strafrechtliche 
Verfolgung von Verstößen sichergestellt wird; 

9. fordert die Regierung von Honduras auf, das Mandat für die Unterstützungsmission zur 
Bekämpfung der Korruption und Straflosigkeit in Honduras (MACCIH), das im Januar 
2020 auslief, zu verlängern; 

10. begrüßt die Tatsache, dass Honduras das erste Land mit einem Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommen ist, in dem indigene Völker als eigene Interessengruppe an 
den Verhandlungen beteiligt waren, und begrüßt die mutige Teilnahme von 
Vertreterinnen und Vertretern indigener Völker mit ihren besonderen Erkenntnissen und 
Beiträgen; fordert die schnelle Aufnahme der freiwilligen und in Kenntnis der Sachlage 
vorab erteilten Zustimmung in die Legalitätsdefinition und die Verabschiedung der 
entsprechenden Gesetze in Honduras;  

11. weist darauf hin, dass die Aushandlung eines Freiwilligen Partnerschaftsabkommens 
verschiedenen Wirtschaftszweigen die Möglichkeit eröffnen kann, gemeinsame Ziele 
und Prioritäten zu identifizieren, um eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 
anzustreben, und Gesellschaften eine wichtige Gelegenheit bieten kann, eine 
partizipative Bewirtschaftung ihrer Wälder auf lokaler, kommunaler und regionaler 
Ebene und sogar bis hin zur nationalen oder föderalen Ebene zu ermöglichen;  

12. weist darauf hin, dass die Landbesitzrechte und die Rechte der indigenen 
Gemeinschaften in Honduras, die von großer Bedeutung sind, einer Klärung bedürfen 
und dass konkrete Schutzmaßnahmen für den Landbesitz von lokalen und indigenen 
Gemeinschaften erforderlich sind; weist darauf hin, dass der Zugang zu Bodenflächen, 
ihre Nutzung und die Kontrolle über sie eine der Hauptursachen für gesellschaftliche 
Konflikte, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen in Honduras sind; erinnert 
insbesondere daran, dass laut dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte für etwa 80 % des privaten Landbesitzes in Honduras keine oder 
keine ordnungsgemäßen Besitztitel vorhanden sind und es aufgrund der Schwäche des 
Justizsystems Jahre dauern kann, Streitigkeiten über Besitztitel beizulegen; fordert die 
Regierung von Honduras auf, mehr Mittel für die zuständigen Behörden bereitzustellen 
und ihre Koordinierung zu verbessern; 

13. betont die Bedeutung der Landnutzung im Bereich der Politikgestaltung in der 
Forstwirtschaft und hebt hervor, dass eine strategische Vision für die Politikgestaltung 
in der Forstwirtschaft in Verbindung mit den Problemen des Klimawandels erforderlich 
ist; fordert die Regierung von Honduras auf, eine enge Koordination zwischen den 
bestehenden Initiativen in der Forstwirtschaft, wie z. B. der Reduzierung von 
Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung in Entwicklungsländern (REDD+), 
dem Freiwilligen Partnerschaftsabkommen über Rechtsdurchsetzung, Politikgestaltung 

www.parlament.gv.at



 

 748 

und Handel im Forstsektor und den national festgelegten Beiträgen, sicherzustellen;  

14. fordert die Regierung von Honduras auf, die Wachsamkeit und die 
Waldbrandschutzzonen auf privatem Land zu verstärken; fordert die Einführung eines 
Lieferkettenmanagements in den Wirtschaftszweigen Viehzucht, Kaffee und Palmöl, da 
dies unerlässlich ist, um die Ursachen der Entwaldung zu bekämpfen;  

15. vertritt die Ansicht, dass die erfolgreichen Verhandlungen über dieses Freiwillige 
Partnerschaftsabkommen die große Bedeutung der Delegationen der EU in Drittländern 
deutlich machen; 

16. fordert, dass die gleichstellungsorientierte Analyse in alle Aktivitäten und Projekte zur 
Umsetzung des Freiwilligen Partnerschaftsabkommens über Rechtsdurchsetzung, 
Politikgestaltung und Handel im Forstsektor einbezogen wird; fordert eine quantitative 
und qualitative sowie nach Geschlecht aufgeschlüsselte Analyse der 
Grundbesitzverhältnisse, des Eigentums an Vermögenswerten und der finanziellen 
Inklusion in Wirtschaftszweigen, die in Verbindung mit Handel stehen; fordert die 
Kommission auf, diese Maßnahmen mit technischen und personellen Ressourcen zu 
unterstützen; 

17. bekundet sein tiefes Bedauern über die Änderungen des Abtreibungsrechts in Honduras 
und in einigen EU-Mitgliedstaaten; 

18. hebt die große Bedeutung der Arbeitsplätze in der Forstwirtschaft und im ländlichen 
Raum für die honduranische Wirtschaft hervor, der bei der Umsetzung des Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens Rechnung getragen werden sollte; vertritt die Auffassung, 
dass das Freiwillige Partnerschaftsabkommen ein Mittel zur Förderung 
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen darstellt; fordert die Kommission und die 
honduranischen Behörden auf, eine umfassende Abschätzung der Auswirkungen des 
Freiwilligen Partnerschaftsabkommens auf die Arbeitskräfte und die kleinen Erzeuger 
in der Branche, die von den vermehrten Kontrollen des Holzeinschlags betroffen sein 
könnten, vorzunehmen; fordert die Kommission auf, Programme für die betroffenen 
Arbeitskräfte und Erzeuger zu fördern und zu unterstützen, damit diese ihre 
Wettbewerbsfähigkeit in der Branche erhalten können;  

19. fordert die Kommission auf, dem Parlament regelmäßig über die Umsetzung des 
Abkommens und über die Arbeit des Gemeinsamen Ausschusses für die Umsetzung zu 
berichten und aktiv an das Parlament heranzutreten und es insbesondere aufzufordern, 
eine Delegation in den Gemeinsamen Ausschuss für die Umsetzung zu senden und so 
an dessen Arbeit teilzunehmen;  

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, die EU-Holzverordnung vollständig einzuhalten, 
umzusetzen und durchzusetzen; fordert die Kommission auf, im Zuge der nächsten 
Überprüfung eine Verbesserung der FLEGT-Verordnung in Bezug auf die FLEGT-
Genehmigung zu prüfen, damit eine rasche Reaktion auf schwerwiegende Verstöße 
gegen die im Freiwilligen Partnerschaftsabkommen verankerten Verpflichtungen 
ermöglicht wird;  

21. betont, dass Länder auf der ganzen Welt, deren Importmärkte für legales Holz reguliert 
sind oder die dies anstreben, davon profitieren würden, wenn sie zusammenarbeiten und 
die Bestimmungen und Verfahren der anderen Länder gegebenenfalls übernehmen 
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würden, wie z. B. die FLEGT und Freiwilligen Partnerschaftsabkommen der EU; 
betont, dass internationale Normen wirksamer wären und für mehr langfristige 
Rechtssicherheit für Unternehmen und Verbraucher sorgen würden; 

22. hebt hervor, dass Freiwillige Partnerschaftsabkommen sowohl für die EU als auch für 
ihre Partnerländer einen wichtigen Rechtsrahmen bieten, der durch die gute 
Zusammenarbeit und die Bemühungen der beteiligten Länder ermöglicht wird; 
unterstützt die Kommission bei der Suche nach weiteren potenziellen Partnern für 
künftige Freiwillige FLEGT-Partnerschaftsabkommen;  

23. ist der Ansicht, dass die EU eine maßgebliche und verantwortungsvolle Rolle spielt und 
ihr die Verpflichtung zukommt, sowohl auf der Angebots- als auch auf der 
Nachfrageseite für Holz Verbesserungen zu erreichen, sodass illegal erzeugtes Holz 
zurückgewiesen wird und die Ausfuhrländer in ihren Bemühungen um die Bekämpfung 
des illegalen Holzeinschlags und der Korruption, die die Zerstörung ihrer Wälder, 
Klimawandel und Menschenrechtsverstöße nach sich ziehen, unterstützt werden; vertritt 
die Auffassung, dass diese Maßnahmen um künftige Bestimmungen zur Sorgfaltspflicht 
insbesondere in Bezug auf Rohstoffe, deren Gewinnung den Wald gefährdet, ergänzt 
werden sollten; weist auf die große Bedeutung von Honduras als international 
bedeutsamer Kaffeeproduzent hin; 

24. unterstreicht, dass Freiwillige Partnerschaftsabkommen ein wesentlicher Bestandteil der 
Bemühungen der EU sind, die im Übereinkommen von Paris und in der Agenda 2030 
der Vereinten Nationen festgelegten Ziele, insbesondere die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, zu verwirklichen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
FLEGT-Agenda vollständig in den neuen strategischen Rahmen des europäischen 
Grünen Deals aufzunehmen, indem sie ihre Förderung auf globaler und regionaler 
Ebene vorantreiben und die internationale Zusammenarbeit zwischen den erzeugenden 
und einführenden Ländern weiter ausbauen;  

25. fordert die EU auf, die Kohärenz des Freiwilligen Partnerschaftsabkommens mit all 
ihren politischen Strategien im Bereich der Maßnahmen für nachhaltige Entwicklung 
sicherzustellen, insbesondere in den Bereichen Handel, Entwicklung, Landwirtschaft 
und Umwelt, und gleichzeitig die Komplementarität des Freiwilligen 
Partnerschaftsabkommens mit den Verpflichtungen der EU im Bereich Umwelt- und 
Klimaschutz sicherzustellen;  

26. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und der Republik Honduras zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0130 
Interinstitutionelle Vereinbarung über ein verbindliches 
Transparenzregister  
Beschluss des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 über den Abschluss einer 
interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der Europäischen Kommission über ein verbindliches 
Transparenzregister (2020/2272(ACI)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Beschluss der Konferenz der Präsidenten vom 9. Dezember 
2020, mit dem der Entwurf einer interinstitutionellen Vereinbarung über ein 
verbindliches Transparenzregister gebilligt wird, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem 
Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission über ein verbindliches Transparenzregister im Folgenden 
„Vereinbarung“), 

– gestützt auf Artikel 11 Absätze 1 und 2 des Vertrags über die Europäische Union 
(EUV), 

– gestützt auf Artikel 295 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer politischen Erklärung des Europäischen 
Parlaments, des Rates der Europäischen Union und der Europäischen Kommission 
anlässlich der Annahme der interinstitutionellen Vereinbarung über ein verbindliches 
Transparenzregister (im Folgenden „politische Erklärung“), 

– unter Hinweis auf die interinstitutionellen Vereinbarung vom 16. April 2014 zwischen 
dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission über das Transparenz-
Register für Organisationen und selbstständige Einzelpersonen, die sich mit der 
Gestaltung und Umsetzung von EU-Politik befassen (im Folgenden „Vereinbarung von 
2014“)213, 

                                                
213  ABl. L 277 vom 19.9.2014, S. 11. 
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– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission vom 28. September 2016 für eine 
interinstitutionelle Vereinbarung über ein verbindliches Transparenzregister 
(COM(2016)0627), 

– unter Hinweis auf das Verhandlungsmandat des Europäischen Parlaments zum 
Vorschlag der Kommission vom 28. September 2016 für eine interinstitutionelle 
Vereinbarung über ein verbindliches Transparenzregister, das von der Konferenz der 
Präsidenten am 15. Juni 2017 angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. September 2017 zu Transparenz, 
Rechenschaftspflicht und Integrität in den EU-Organen214, 

– unter Hinweis auf das neue Paket von Transparenzinstrumenten für Mitglieder, das von 
der Konferenz der Präsidenten am 27. Juli 2018 gebilligt wurde,  

– unter Hinweis auf seinen Beschluss vom 31. Januar 2019 über Änderungen der 
Geschäftsordnung des Parlaments betreffend Titel I Kapitel 1 und 4, Titel V Kapitel 3, 
Titel VII Kapitel 4 und 5, Titel VIII Kapitel 1, Titel XII, Titel XIV und Anlage II215 
insbesondere die Artikel 11 und 35, 

– gestützt auf Artikel 148 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A9-
0123/2021), 

A. in der Erwägung, dass Artikel 11 Absatz 2 EUV Folgendes besagt: „Die Organe pflegen 
einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen 
Verbänden und der Zivilgesellschaft.“; 

B. in der Erwägung, dass der Gesundheitsnotstand aufgrund der COVID-19-Pandemie 
dazu geführt hat, dass sich neue Formen der Interaktion zwischen Interessenvertretern 
und Entscheidungsträgern herausgebildet haben; 

C. in der Erwägung, dass die Union in verschiedenen Formen eine finanzielle 
Unterstützung in beispielloser Höhe an die Mitgliedstaaten auszahlen wird, um die 
Folgen der Pandemie zu bekämpfen, und dass jeder diesbezügliche Beschluss in voller 
Transparenz gefasst werden muss, um die volle Rechenschaftspflicht der 
Entscheidungsträger der Union zu gewährleisten; 

D. in der Erwägung, dass die Bürgerinnen und Bürger das größtmögliche Vertrauen in die 
Organe der Union haben sollten: in der Erwägung, dass dieses Vertrauen, um bestehen 
zu können, durch den Eindruck untermauert werden muss, dass die Interessenvertretung 
an hohe ethische Standards gebunden ist und dass ihre gewählten Vertreter auf 
Unionsebene, die Kommissionsmitglieder und die Beamten der Union unabhängig, 
transparent und rechenschaftspflichtig sind; in der Erwägung, dass ein gemeinsames 
unabhängiges Gremium der Organe der Union in Zukunft zur Schaffung eines 
gemeinsamen ethischen Rahmens für die Beamten der Union beitragen könnte, der ihre 
Interaktionen mit den Interessenvertretern regelt; in der Erwägung, dass die Einhaltung 
der Werte der Union und gegebenenfalls der allgemeinen ethischen Standards durch die 

                                                
214  ABl. C 337 vom 20.9.2018, S. 120. 
215  Angenommene Texte, P8_TA(2019)0046. 
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Antragsteller und registrierten Interessenvertreter im Zusammenhang mit dem 
Funktionieren des Transparenzregisters berücksichtigt werden sollte; 

E. in der Erwägung, dass die einzelnen institutionellen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Vereinbarung vom Parlament auf verschiedenen Ebenen getroffen werden und von der 
Annahme von Durchführungsbestimmungen durch das Präsidium bis zur Änderung der 
Geschäftsordnung reichen; 

F. in der Erwägung, dass in der Vereinbarung jedes der drei unterzeichnenden Organe 
zustimmt, Einzelentscheidungen zu treffen, mit denen der Verwaltungsrat des Registers 
im Folgenden „Verwaltungsrat“) und das Sekretariat des Registers im Folgenden 
„Sekretariat“) ermächtigt werden, im Einklang mit Artikel 9 und Artikel 15 Absatz 2 
der Vereinbarung in ihrem Namen Entscheidungen zu treffen; 

Zweck und Geltungsbereich 

1. begrüßt die Vereinbarung als einen weiteren Schritt zur Verbesserung der Standards 
einer ethischen Interessenvertretung; weist jedoch erneut darauf hin, dass die Organe 
gemäß Artikel 295 AEUV nur Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit regeln können und 
sich daher auf ihre Befugnisse zur Selbstverwaltung stützen müssen, um Dritte 
tatsächlich zu verpflichten, sich in das Register eintragen zu lassen; bekräftigt erneut 
seine seit langem bestehende Überzeugung, dass die Einrichtung eines 
Transparenzregisters durch einen Gesetzgebungsakt erfolgen sollte, da dies die einzige 
Möglichkeit ist, Dritte rechtlich zu verpflichten; 

2. drängt darauf, dass sich die Organe im Einklang mit der politischen Erklärung zu einem 
koordinierten Ansatz zur Stärkung der gemeinsamen Transparenzkultur verpflichten, 
um die ethische Interessenvertretung zu verbessern und weiter zu stärken; betont, dass 
sie gemäß der Vereinbarung sowie gemäß Artikel 13 Absatz 2 EUV verpflichtet sind, 
bei der Entwicklung des gemeinsamen Rahmens eine auf Gegenseitigkeit beruhende 
loyale Zusammenarbeit zu praktizieren, und dass die Organe daher ein Höchstmaß an 
Engagement anstreben sollten; weist darauf hin, dass die in der Vereinbarung genannten 
Maßnahmen ein Minimum darstellen und vorbehaltlich politischer Unterstützung und 
unter Berücksichtigung der bestehenden konstitutionellen und rechtlichen Grenzen einer 
interinstitutionellen Vereinbarung weiter ausgebaut werden könnten; 

3. bekräftigt die Notwendigkeit, den interinstitutionellen Dialog fortzusetzen, um das 
Transparenzregister auf der Grundlage eines rechtsverbindlichen Rechtsakts des 
Sekundärrechts der Union einzurichten; 

4. schlägt vor, dass auf der Konferenz zur Zukunft Europas die Möglichkeit erörtert 
werden sollte, eine autonome Rechtsgrundlage zu schaffen, die es den Mitgesetzgebern 
ermöglichen würde, Rechtsakte der Union nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren mit dem Ziel zu verabschieden, den Interessenvertretern 
verbindliche ethische Regeln für ihre Interaktion mit den Institutionen der Union 
aufzuerlegen; 

5. begrüßt die Tatsache, dass sich die Beobachterrolle des Rates der Europäischen Union 
dahingehend geändert hat, dass er nunmehr unterzeichnendes Organ der Vereinbarung 
ist; ist jedoch der Auffassung, dass sich seine Teilnahme auf Sitzungen mit den 
ranghöchsten Bediensteten und, im Rahmen freiwilliger Regelungen, auf Sitzungen der 
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Ständigen Vertreter und der stellvertretenden Ständigen Vertreter während ihres 
Vorsitzes und sechs Monate davor beschränkt;  besteht darauf, dass sich alle Ständigen 
Vertretungen im Interesse der Glaubwürdigkeit des gemeinsamen Rahmens durch ihre 
freiwilligen Regelungen aktiv daran beteiligen und diese auch nach dem Ende ihres 
Vorsitzes weiter anwenden und sie, soweit dies möglich ist, auf andere Beamte 
ausdehnen sollten;  

6. weist darauf hin, dass die Kommission im Verhandlungsprozess keine substanziellen 
zusätzlichen Zusagen zu dem gemeinsamen Rahmen gemacht hat; bedauert 
insbesondere, dass lediglich die ranghöchsten Bediensteten der Organe durch den 
persönlichen Geltungsbereich abgedeckt werden; besteht darauf, dass bei 
Überarbeitungen der Frage der Konditionalitäten in Bezug auf alle drei Organe auch 
Treffen mit anderen Bediensteten der Organe, und zwar auf der Ebene der Referatsleiter 
und höher, einbezogen werden sollten; 

7. begrüßt die vom Parlament im Verhandlungsprozess zu Konditionalitäten und zu 
weiteren Maßnahmen im Bereich der Transparenz eingegangenen Verpflichtungen; 
vertritt die Auffassung, dass mit der Änderung der Artikel 11 und 35 seiner 
Geschäftsordnung diesbezüglich feste Zusagen gemacht werden; begrüßt die Tatsache, 
dass mit der Vereinbarung das konstitutionelle Recht der Mitglieder, ihr Mandat frei 
auszuüben, gewahrt bleibt; 

8. begrüßt die Möglichkeit der Beteiligung von Organen, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union auf freiwilliger Basis; ist der Ansicht, dass die unterzeichnenden 
Organe anderen Stellen die Beteiligung nahelegen sollten, und zwar im Einklang mit 
ihrer Verpflichtung, die Nutzung des Registers zu fördern und es in vollem Umfang 
anzuwenden; besteht darauf, dass eine solche Teilnahme die unterzeichnenden Organe 
dazu verpflichtet, zusätzliche Ressourcen für das Register bereitzustellen; 

Erfasste Tätigkeiten 

9. betont, dass die Vereinbarung auf einem tätigkeitsbezogenen Ansatz beruht, der 
indirekte Lobbytätigkeiten einschließt; beharrt darauf, dass solche Tätigkeiten erfasst 
werden müssen, insbesondere im Zusammenhang mit der Entstehung neuer Formen der 
Interaktion von Interessenvertretern mit den Entscheidungsträgern der EU vor dem 
Hintergrund der Pandemie; 

10. begrüßt Klarstellungen hinsichtlich der erfassten und nicht erfassten Tätigkeiten, 
einschließlich des Ausschlusses von spontanen Begegnungen und der Erfassung von 
Mittlern aus Drittländern, die keinen diplomatischen Status genießen; 

11. ist der Ansicht, dass festgelegt werden muss, welche Treffen mit Interessenvertretern als 
im Voraus geplante Sitzungen veröffentlicht werden sollten; begrüßt die Praxis der 
Kommission, auch solche Sitzungen zu veröffentlichen, die in einem anderen Format 
als Präsenzsitzungen, beispielsweise per Videokonferenz stattfinden; besteht darauf, 
dass auch geplante Telefonanrufe als Sitzungen betrachtet werden sollten;  

Konditionalitäten, Jahresbericht und Überprüfung 

12. ist der Auffassung, dass die Umsetzung der Konditionalitätsmaßnahmen und weiterer 
ergänzender Maßnahmen im Bereich der Transparenz durch Einzelentscheidungen ein 
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Mittel ist, um die jeweiligen Befugnisse zur Selbstverwaltung der drei unterzeichnenden 
Organe zu wahren; begrüßt in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der 
Jahresbericht so erweitert wurde, dass die Umsetzung solcher von den unterzeichnenden 
Organen beschlossenen Maßnahmen erfasst wird; 

13. schlägt vor, dass der Jahresbericht Informationen über registrierte Interessenvertreter 
enthalten sollte, gegen die wegen Verstoßes gegen den Verhaltenskodex ermittelt wurde 
und die schließlich aus dem Register gestrichen wurden; 

14. begrüßt die zeitnahe und regelmäßige Überprüfung der gemäß Artikel 5 der 
Vereinbarung getroffenen Umsetzungsmaßnahmen im Hinblick auf Empfehlungen zur 
Verbesserung und Erweiterung dieser Maßnahmen; 

15. fordert die unterzeichnenden Organe auf, vor der nächsten Überarbeitung des Registers 
eine Analyse der Auswirkungen durchzuführen, die die neuen Transparenzregeln auf 
die Entscheidungsfindung haben, einschließlich der Konditionalität und der 
ergänzenden Transparenzmaßnahmen, die von den Organen innerhalb des gemeinsamen 
Rahmens angenommen wurden, sowie der Auswirkungen, die diese Regeln darauf 
haben, wie die Bürger die Organe der Union wahrnehmen; 

16. betont, dass eine klare und zeitnahe Veröffentlichung der Konditionalitäten und der 
weiteren Maßnahmen im Bereich Transparenz maßgeblich ist, um für Transparenz für 
Interessenvertreter und Bürger zu sorgen, wodurch ihr Vertrauen in das 
ordnungsgemäße Funktionieren des gemeinsamen Rahmens gestärkt wird; 

Die Rolle des Europäischen Parlaments 

17. begrüßt die vom Parlament im Laufe der Verhandlungen eingegangenen 
Verpflichtungen, insbesondere in Bezug auf den Vorschlag „Closing the loopholes – 
Parliament’s proposals on conditionality“ (Schlupflöcher schließen – Vorschläge des 
Parlaments zu Konditionalitäten), und besteht darauf, dass diese gemäß Artikel 5 
Absatz 3 der Vereinbarung unverzüglich veröffentlicht werden; 

18. betont die Notwendigkeit, dass innerhalb des Parlaments ein hohes Maß an politischem 
Engagement für den Umsetzungs- und Überprüfungsprozess gewährleistet ist; regt an, 
dass das in Artikel 14 der Vereinbarung vorgesehene Überprüfungsverfahren in enger 
Zusammenarbeit mit dem für das Transparenzregister zuständigen Vizepräsidenten des 
Parlaments abgestimmt und gestaltet werden sollte; 

19. fordert insbesondere die rasche Umsetzung der folgenden Maßnahmen durch das 
Präsidium und andere einschlägige Stellen; 

a) Herstellung einer direkten Verbindung zwischen der Veröffentlichung der Treffen 
gemäß Artikel 11 Absatz 3 der Geschäftsordnung und dem Transparenzregister 
und Einführung wesentlicher Verbesserungen im Interesse der uneingeschränkten 
Benutzerfreundlichkeit und Durchsuchbarkeit dieses 
Veröffentlichungsinstruments;  

b) Herstellung einer direkten Verbindung zwischen den in Artikel 4 Absatz 6 des 
Verhaltenskodex für die Mitglieder des Europäischen Parlaments im Bereich 
finanzielle Interessen und Interessenkonflikte, der in Anlage I der 
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Geschäftsordnung enthalten ist, vorgesehenen legislativen Fußspuren und dem 
Transparenzregister;  

c) Einführung einer Regel für die Beamten des Parlaments von der 
Referatsleiterebene bis zum Generalsekretär, sich nur mit registrierten 
Interessenvertretern zu treffen; 

d) Erteilung einer Empfehlung an die Mitarbeiter des Parlaments, sich nur mit unter 
das Transparenzregister fallenden Personen oder Organisationen zu treffen, wenn 
diese registriert sind, und diese Tatsache vor ihren Treffen systematisch zu 
überprüfen;  

e) Entwicklung eines umfassenden Konzepts, um die Teilnahme als Redner an allen 
von Ausschüssen oder interfraktionellen Arbeitsgruppen organisierten 
Veranstaltungen, wie Workshops und Seminaren, sowie Delegationstreffen, für 
alle Personen, die unter das Transparenzregister fallen, von einer Registrierung 
abhängig zu machen; 

f) Entwicklung eines umfassenden und kohärenten Konzepts in Bezug auf die 
gemeinsame Ausrichtung von Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des 
Parlaments und gegebenenfalls Aufstellung der Bedingung, dass jeder, der unter 
das Transparenzregister fällt, eingetragen sein muss; 

20. ruft speziell die Konferenz der Ausschussvorsitzenden auf, 

a) Leitlinien zu verabschieden, um Berichterstatter, Schattenberichterstatter und 
Ausschussvorsitzende bei der Erfüllung ihrer Pflichten gemäß Artikel 11 Absatz 3 
GO zu unterstützen; 

b) Leitlinien für die Ausschusssekretariate zu verabschieden, um die Mitglieder zu 
unterstützen, indem sie systematisch an die Möglichkeit erinnert werden, im 
Einklang mit Artikel 4 Absatz 6 des Verhaltenskodex für die Mitglieder des 
Europäischen Parlaments in Bezug auf finanzielle Interessen und 
Interessenkonflikte, der in Anlage I der Geschäftsordnung enthalten ist, die Liste 
der Interessenvertreter zu veröffentlichen, die zu Fragen konsultiert wurden, die 
zum Gegenstand des Berichts gehören; 

21. fordert den Ausschuss für konstitutionelle Fragen auf, im Rahmen der Änderung der 
Geschäftsordnung des Parlaments zu prüfen, welche weiteren Maßnahmen im Bereich 
der Transparenz eingeführt werden sollten, um das Engagement des Parlaments für den 
gemeinsamen Rahmen zu verstärken; betont, wie wichtig die formalen Anforderungen 
sind, die für jede Änderung der Geschäftsordnung gelten; 

Registrierungsvoraussetzungen, Verhaltenskodex, Informationen, die von den registrierten 
Interessenvertretern beizubringen sind 

22. stellt fest, dass die Einhaltung des in Anhang I der Vereinbarung aufgeführten 
Verhaltenskodex Teil der Registrierungsvoraussetzungen ist und dass die registrierten 
Interessenvertreter die Vertraulichkeitsanforderungen und die für ehemalige Mitglieder 
und Mitarbeiter der Organe geltenden Vorschriften berücksichtigen müssen, die für 
diese Mitglieder und Mitarbeiter nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt gelten; 
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23. begrüßt die Klarstellung, dass registrierte Interessenvertreter nicht von der 
Verpflichtung entbunden sind, die Einhaltung der gleichen ethischen Standards zu 
gewährleisten, wenn sie einen Teil ihrer Tätigkeiten an andere auslagern;  

24. begrüßt die Tatsache, dass Antragsteller verpflichtet sind, Finanzangaben sowohl von 
Kunden als auch von Mittlern zu veröffentlichten, und dass finanzielle Auskünfte auch 
von Antragstellern verlangt werden, die keine kommerziellen Interessen verfolgen; 
begrüßt, dass die registrierten Interessenvertreter Finanzinformationen nicht nur einmal 
jährlich veröffentlichen müssen, sondern darüber hinaus dazu verpflichtet sind, diese 
Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, insbesondere, wenn es zu einer 
erheblichen Änderung von Angaben kommt, die Gegenstand von 
Durchführungsbeschlüssen sind; 

25. hebt hervor, dass registrierte Interessenvertreter nun verpflichtet sind, Informationen 
über die legislativen Vorschläge, Maßnahmen oder Initiativen bereitzustellen, mit denen 
sie sich beschäftigen; ist der Ansicht, dass dies zur Erhöhung der Transparenz der von 
ihnen vertretenen Interessen beitragen wird; 

Sekretariat und Verwaltungsrat 

26. begrüßt die Zusage, die Mittel für die Verwaltung, Entwicklung und Förderung des 
Registers aufzustocken, sowie den förmlichen Beitrag des Rates zum Sekretariat; ist der 
Auffassung, dass das Sekretariat durch solche Verpflichtungen für den gemeinsame 
Rahmen besser in die Lage versetzt wird, die Antragsteller zeitnah zu unterstützen und 
ihnen bei der Registrierung und Aktualisierung der geforderten Daten Hilfestellung zu 
leisten; weist insbesondere darauf hin, dass die personellen Ressourcen im Verhältnis 
zur Zahl der Antragsteller im Vergleich zu ähnlichen nationalen Systemen sehr begrenzt 
sind, was die Wirksamkeit des Registers beeinträchtigt; fordert die Organe auf, dafür zu 
sorgen, dass die Mittel und Mitarbeiter bereitgestellt werden, die für das 
ordnungsgemäße Funktionieren des Sekretariats und des Verwaltungsrats erforderlich 
sind; 

27. ist der Auffassung, dass die gleichberechtigte Beteiligung aller drei Organe an der 
Arbeit des Sekretariats und des Verwaltungsrats für Konsens sorgen, das gemeinsame 
Engagement für den Rahmen entwickeln und eine gemeinsame Kultur der Transparenz 
fördern sollte;  

28. begrüßt die Einrichtung des Verwaltungsrats und dessen Aufgabe, die gesamte 
verwaltungstechnische Durchführung der Vereinbarung zu überwachen und als 
Überprüfungsorgan für die vom Sekretariat getroffenen Entscheidungen zu fungieren; 
begrüßt die Tatsache, dass die Vereinbarung ein solides Verwaltungsverfahren umfasst, 
mit dem die Verfahrensrechte von Antragstellern gewahrt werden; 

Verfahrensrechtliche Bestimmungen 

29. billigt den Abschluss der in Anhang A zu diesem Beschluss enthaltenen Vereinbarung; 

30. billigt die in Anhang B zu diesem Beschluss enthaltene politische Erklärung des 
Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission, die zusammen mit der Vereinbarung in der Reihe L des Amtsblatts der 
Europäischen Union veröffentlicht wird; 
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31. beschließt, dass der Verwaltungsrat und das Sekretariat gemäß Artikel 9 und Artikel 15 
Absatz 2 der Vereinbarung ab dem Tag des Inkrafttretens der Vereinbarung befugt sind, 
im Namen des Europäischen Parlaments Einzelentscheidungen in Bezug auf 
Antragsteller und registrierte Interessenvertreter im Einklang mit der 
interinstitutionellen Vereinbarung vom [Datum und Referenz einfügen] zu treffen; 

32. beauftragt seinen Präsidenten, die Vereinbarung mit den Präsidenten des Rates und der 
Kommission zu unterzeichnen und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union zu veranlassen; 

33. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss einschließlich seiner Anhänge dem Rat, 
der Kommission und den Parlamenten der Mitgliedstaaten zur Information zu 
übermitteln. 
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ANHANG A: INTERINSTITUTIONELLE VEREINBARUNG ZWISCHEN DEM 
EUROPÄISCHEN PARLAMENT, DEM RAT DER EUROPÄISCHEN UNION UND 

DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION ÜBER EIN VERBINDLICHES 
TRANSPARENZ-REGISTER 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION UND 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION ‒ 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 295, 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf 

Artikel 106a, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische 

Kommission (im Folgenden „unterzeichnende Organe“) pflegen einen offenen, 

transparenten und regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der 

Zivilgesellschaft nach Maßgabe des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

insbesondere Artikel 11 Absätze 1 und 2. 

(2)  Dieser Dialog ermöglicht es Interessenträgern, ihre Ansichten zu Entscheidungen, 

die sie betreffen könnten, darzulegen und somit effektiv zur Evidenzbasis 

beizutragen, auf der politische Vorschläge beruhen. Die Einbindung von 

Interessenträgern verbessert die Qualität der Entscheidungsfindung, indem sie 

Kanäle für einzubringende externe Ansichten und Sachkenntnis schafft. 

(3) Transparenz und Rechenschaftspflicht sind unerlässlich, um das Vertrauen der 

Bürgerinnen und Bürger in die Legitimität der politischen, legislativen und 

administrativen Prozesse der Union zu erhalten. 

(4) Die unterzeichnenden Organe erkennen an, wie wichtig eine koordinierte 

Vorgehensweise durch die Annahme eines gemeinsamen Rahmens für ihre 

Zusammenarbeit ist, um eine transparente und ethische Interessenvertretung weiter 

zu fördern. 
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(5) Transparenz bei der Interessenvertretung ist besonders wichtig, um es den 

Bürgerinnen und Bürgern zu ermöglichen, die Tätigkeiten der Interessenvertreter zu 

verfolgen und sich deren potenziellen Einflusses bewusst zu sein, einschließlich der 

Einflussnahme, die durch finanzielle Unterstützung und Sponsoring ausgeübt wird. 

Diese Transparenz wird am besten durch einen Verhaltenskodex gewährleistet, der 

die Regeln und Grundsätze enthält, die von Interessenvertretern einzuhalten sind, die 

sich in ein Transparenz-Register (im Folgenden „Register“) eintragen. 

(6)  Angesichts der positiven Erfahrungen mit dem Transparenz-Register für 

Organisationen und selbstständige Einzelpersonen, die sich mit der Gestaltung und 

Umsetzung von EU-Politik befassen, das durch die Vereinbarung zwischen dem 

Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission vom 16. April 2014216 

(im Folgenden „Vereinbarung von 2014“) eingerichtet wurde, sind die 

unterzeichnenden Organe der Auffassung, dass der Anwendungsbereich der 

Vereinbarung von 2014 erweitert werden sollte. 

(7)  Es ist erforderlich, das Register verbindlich zu machen, indem durch 

Einzelbeschlüsse jedes der unterzeichnenden Organe Maßnahmen gleicher Wirkung 

eingeführt werden, die die Eintragung von Interessenvertretern in das Register zu 

einer notwendigen Voraussetzung für die Ausübung bestimmter Arten von 

Interessenvertretungstätigkeiten machen.  

(8)  Um den gemeinsamen Rahmen weiter zu stärken und an die Fortschritte bei der 

Schaffung einer gemeinsamen Transparenzkultur anzuknüpfen, sollten die 

unterzeichnenden Organe auf der Website des Registers die Konditionalität und 

ergänzende Transparenzmaßnahmen veröffentlichen, die sie zur Förderung der 

Eintragung eingeführt haben, wie z. B. spezielle Mailinglisten, die Empfehlung, dass 

bestimmte Entscheidungsträger nur eingetragene Interessenvertreter treffen oder die 

Veröffentlichung von Informationen über Treffen zwischen bestimmten 

Entscheidungsträgern und Interessenvertretern. 

                                                
216  Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen 

Kommission über das Transparenz-Register für Organisationen und selbstständige 
Einzelpersonen, die sich mit der Gestaltung und Umsetzung von EU-Politik befassen 
(ABl. L 277 vom 19.9.2014, S. 11). 
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(9) Um diese Vereinbarung über die unterzeichnenden Organe hinaus bekannt zu 

machen, sollte sie Regelungen vorsehen, die es den Organen, Einrichtungen, Ämtern 

und Agenturen der Union, die nicht zu den unterzeichnenden Organen gehören, 

sowie den Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten, die die Funktionsprinzipien 

des gemeinsamen Rahmens freiwillig anwenden wollen, ermöglichen, die 

Unterstützung des Sekretariats des Registers und seiner Help-Desk-Einrichtungen in 

Anspruch zu nehmen. 

(10) Zur Vermeidung eines unnötigen Verwaltungsaufwands und im Einklang mit der 

bestehenden Praxis bei der Eintragung sollten Tätigkeiten, die von 

Interessenvertretern ausschließlich im Namen einer Vereinigung oder eines 

Netzwerks, dem sie angehören, durchgeführt werden, als Tätigkeiten dieses 

Netzwerks oder dieser Vereinigung angesehen werden. 

(11) Tätigkeiten von öffentlicher Stellen der Mitgliedstaaten sowie von Verbänden oder 

Netzwerken öffentlicher Stellen, die in ihrem Namen auf Unions-, nationaler oder 

subnationaler Ebene tätig sind, sollten nicht unter diese Vereinbarung fallen, 

wenngleich Verbände und Netzwerke öffentlicher Stellen auf Unions-, nationaler 

oder subnationaler Ebene, die Tätigkeiten der Interessenvertretung ausüben, die 

Möglichkeit haben sollten, sich eintragen zu lassen. 

(12) Die Praxis der Verabschiedung eines Jahresberichts über das Funktionieren des 

Registers sollte beibehalten werden, um eine angemessene Sichtbarkeit des 

koordinierten Vorgehens der unterzeichnenden Organe zu gewährleisten und das 

Vertrauen der Bürger zu stärken. Der Umfang des Jahresberichts sollte um die 

Konditionalität und ergänzende Transparenzmaßnahmen der unterzeichnenden 

Organe erweitert werden. 

(13) Das Funktionieren des Registers sollte sich nicht nachteilig auf die Zuständigkeiten 

der unterzeichnenden Organe oder auf deren interne Organisationsgewalt auswirken. 

(14) In Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse zur internen Organisation sollten die 

unterzeichnenden Organe dem Sekretariat und dem Verwaltungsrat des Registers die 

Befugnis übertragen, in ihrem Namen zu handeln, um Einzelbeschlüsse gegenüber 

Antragstellern und Registrierten gemäß dieser Vereinbarung zu treffen. Die 

unterzeichnenden Organe sollten in allen vor dem Gerichtshof der Europäischen 
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Union angestrengten Klagen gegen endgültige Entscheidungen des Verwaltungsrats 

des Registers, die sich nachteilig auf Antragsteller oder Registrierte auswirken, als 

Mitbeklagte auftreten. 

(15) Die unterzeichnenden Organe sollten bei der Umsetzung dieser Vereinbarung in 

gegenseitiger loyaler Zusammenarbeit handeln. 

(16) Jedes der unterzeichnenden Organe sollte in der Lage sein, außerhalb des Rahmens 

dieser Vereinbarung andere Strategien für verantwortungsvolle Governance und 

Transparenz zu verfolgen, soweit diese Strategien die Umsetzung und die mit dieser 

Vereinbarung verfolgten Ziele nicht beeinträchtigen. 

(17) Diese Vereinbarung lässt die Ausübung der Rechte nach Artikel 11 Absatz 4 EUV, 

die europäische Bürgerinitiative betreffend, und Artikel 227 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), das Recht, Petitionen an das 

Europäische Parlament zu richten, betreffend, unberührt ‒ 

TREFFEN DIE FOLGENDE VEREINBARUNG: 

Artikel 1 

Zweck und Anwendungsbereich 

Diese Vereinbarung legt einen Rahmen und Arbeitsprinzipien für ein koordiniertes Vorgehen 

der unterzeichnenden Organe im Hinblick auf eine transparente und ethische 

Interessenvertretung fest. 

Die unterzeichnenden Organe vereinbaren durch Einzelbeschlüsse, die sie auf der Grundlage 

ihrer internen Organisationsbefugnisse treffen, das in Absatz 1 genannte koordinierte 

Vorgehen in Bezug auf die von dieser Vereinbarung abgedeckten Tätigkeiten (im Folgenden 

„abgedeckte Tätigkeiten“) umzusetzen und die abgedeckten Tätigkeiten festzulegen, die sie 

von der Eintragung im Register abhängig machen wollen.  

Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Vereinbarung bezeichnet der Ausdruck 
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a) „Interessenvertreter“ jede natürliche oder juristische Person oder jede formelle oder 

informelle Gruppe, Vereinigung oder jedes Netzwerk, die bzw. das sich mit 

abgedeckten Tätigkeiten befasst;  

b) „Antragsteller“ jeden Interessenvertreter, der einen Antrag auf Aufnahme in das 

Register stellt; 

c) „Registrierter“ jeden im Register eingetragenen Interessenvertreter;  

d) „Mandant“ jeden Interessenvertreter, der eine vertragliche Beziehung mit einem 

Vermittler eingegangen ist, damit durch diesen Vermittler die Interessen dieses 

Interessenvertreters durch die Durchführung abgedeckter Tätigkeiten gefördert 

werden; 

e) „Vermittler“ jeden Interessenvertreter, der die Interessen eines Mandanten durch die 

Ausübung der abgedeckten Tätigkeiten fördert; 

f) „Mandant-Vermittler-Beziehung“ jede vertragliche Beziehung zwischen einem 

Mandanten und einem Vermittler, die die Durchführung der abgedeckten Tätigkeiten 

betrifft;  

g) „Bedienstete“ Bedienstete, die dem Statut der Beamten der Europäischen Union und 

den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union, festgelegt 

in der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates217, unterliegen und 

bei einem der unterzeichnenden Organe beschäftigt sind, unabhängig davon, welcher 

Laufbahngruppe sie angehören; 

h) „Konditionalität“ den Grundsatz, wonach die Eintragung in das Register eine 

notwendige Voraussetzung dafür ist, dass Interessenvertreter bestimmte abgedeckte 

Tätigkeiten ausüben können. 

Artikel 3 

Abgedeckte Tätigkeiten  

(1)  Diese Vereinbarung gilt unbeschadet des Artikels 4 für Tätigkeiten, die von 

Interessenvertretern mit dem Ziel durchgeführt werden, auf die Formulierung oder 

                                                
217  ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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Umsetzung von Politik oder Rechtsvorschriften oder auf die Entscheidungsprozesse 

der unterzeichnenden Organe oder anderer Organe, Einrichtungen, Ämter und 

Agenturen der Union (im Folgenden zusammen „Unionsorgane“) Einfluss zu 

nehmen. 

(2)  Insbesondere umfassen die in Absatz 1 genannten abgedeckten Tätigkeiten unter 

anderem:  

a) die Organisation von oder die Teilnahme an Treffen, Konferenzen oder 

Veranstaltungen sowie die Aufnahme ähnlicher Kontakte mit Unionsorganen; 

b) den Beitrag zu oder die Teilnahme an Konsultationen, Anhörungen oder 

anderen ähnlichen Initiativen; 

c) die Organisation von Kommunikationskampagnen, Plattformen, Netzwerken 

und bürgernahen Initiativen; 

d) die Erstellung oder Beauftragung von Strategie- und Positionspapieren, 

Änderungen, Meinungsumfragen und Erhebungen, offenen Briefen und 

anderem Kommunikations- oder Informationsmaterial sowie die Beauftragung 

und Durchführung von Forschungsarbeiten. 

Artikel 4 

Nicht abgedeckte Tätigkeiten  

(1)  Diese Vereinbarung findet auf folgende Tätigkeiten keine Anwendung: 

a) die Erbringung von Rechts- und sonstiger professioneller Beratung, wenn: 

i) diese in einer Vertretung von Mandanten im Rahmen von Schlichtungs- 

oder Mediationsverfahren zur Vermeidung eines Gerichts- oder 

Verwaltungsverfahrens besteht;  

ii) die Mandanten beraten werden, um unterstützend darauf hinzuwirken, 

dass die Mandanten bei ihren Tätigkeiten die bestehenden Rechtsnormen 

einhalten; oder 
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iii) die Beratung in der Vertretung von Mandanten und der Wahrung ihrer 

Grund- oder Verfahrensrechte, wie dem Recht auf rechtliches Gehör, 

dem Recht auf ein faires Verfahren und dem Recht auf Verteidigung in 

Verwaltungsverfahren besteht, und Tätigkeiten umfasst, die von 

Rechtsanwälten oder anderen Berufsgruppenausgeübt werden, die an der 

Vertretung von Mandanten und der Wahrung ihrer Grund- oder 

Verfahrensrechte beteiligt sind; 

b)  die Abgabe von Stellungnahmen als Vertragspartei oder Dritter im Rahmen 

eines - durch das Unionsrecht oder das für die Union geltende Völkerrecht 

geschaffenen - Rechts- oder Verwaltungsverfahrens sowie Stellungnahmen auf 

der Grundlage einer vertraglichen Beziehung zu einem der unterzeichnenden 

Organe oder auf der Grundlage einer aus Unionsmitteln finanzierten 

Finanzhilfevereinbarung; 

c)  Tätigkeiten der Sozialpartner, die als Teilnehmer am sozialen Dialog gemäß 

Artikel 152 AEUV auftreten; 

d)  die Abgabe von Stellungnahmen als Reaktion auf direkte und spezifische 

Ersuchen eines der Unionsorgane, ihrer Vertreter oder ihrer Bediensteten um 

Sachinformationen, Daten oder Fachwissen; 

e)  Tätigkeiten, die von natürlichen Personen ausgeführt werden, die in rein 

persönlicher Eigenschaft und nicht in Verbindung mit anderen handeln; 

f)  spontane Treffen, Treffen mit rein privatem oder gesellschaftlichem Charakter 

und Treffen, die im Rahmen eines durch den EUV oder den AEUV oder durch 

Rechtsakte der Union festgelegten Verwaltungsverfahrens stattfinden. 

(2)  Diese Vereinbarung findet nicht auf Tätigkeiten Anwendung, die von den folgenden 

Stellen durchgeführt werden: 

a)  öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten, einschließlich ihrer ständigen 

Vertretungen und Botschaften, auf nationaler und regionaler Ebene;  
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b)  Verbände und Netzwerke öffentlicher Stellen auf Unions-, nationaler oder 

regionaler Ebene, sofern sie ausschließlich im Namen der betreffenden 

öffentlichen Stellen handeln; 

c)  zwischenstaatliche Organisationen, einschließlich der von ihnen ausgehenden 

Agenturen und Gremien; 

d)  öffentliche Stellen von Drittländern, einschließlich ihrer diplomatischen 

Vertretungen und Botschaften, es sei denn, diese Stellen werden durch 

juristische Personen, Büros oder Netzwerke ohne diplomatischen Status oder 

durch einen Vermittler vertreten; 

e) politische Parteien, mit Ausnahme von Organisationen, die von Parteien 

gegründet wurden oder mit diesen verbunden sind; 

f) Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaften sowie 

weltanschauliche Gemeinschaften im Sinne von Artikel 17 AEUV, mit 

Ausnahme von Ämtern, juristischen Personen oder Netzwerken, die geschaffen 

wurden, um Kirchen, religiöse Gemeinschaften oder weltanschauliche 

Gemeinschaften in ihren Beziehungen zu den Unionsorganen zu vertreten, 

sowie deren Vereinigungen.  

Artikel 5 

Konditionalität und ergänzende Transparenzmaßnahmen  

(1) Die unterzeichnenden Organe verpflichten sich zum Grundsatz der Konditionalität, 

den sie durch Einzelbeschlüsse auf der Grundlage ihrer internen 

Organisationsbefugnisse umsetzen.  

(2) Bei der Annahme von Konditionalitäts- oder ergänzenden Transparenzmaßnahmen 

zur Förderung der Eintragung und zur Stärkung des durch diese Vereinbarung 

eingeführten gemeinsamen Rahmens stellen die unterzeichnenden Organe sicher, 

dass diese Maßnahmen mit dieser Vereinbarung im Einklang stehen und das Ziel des 

koordinierten Vorgehens gemäß Artikel 1, d. h. die Festlegung eines hohen 

Standards für eine transparente und ethische Interessenvertretung auf Unionsebene, 

verstärken. 
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(3 Die von den unterzeichnenden Organen angenommenen Regelungen im Bereich der 

Konditionalität und ergänzender Transparenzmaßnahmen werden auf der Website 

des Registers veröffentlicht, die regelmäßig aktualisiert wird. 

Artikel 6 

Eignung zur Aufnahme in das Register und Verhaltenskodex 

(1) Antragsteller, die einen vollständigen Antrag auf Eintragung einreichen, können in 

das Register aufgenommen werden, wenn sie abgedeckte Tätigkeiten ausüben und 

den in Anhang I festgelegten Verhaltenskodex (im Folgenden „Verhaltenskodex“) 

einhalten. 

(2) Bei der Einreichung eines Antrags auf Eintragung müssen die Antragsteller die in 

Anhang II aufgeführten Informationen vorlegen und damit einverstanden sein, dass 

diese Informationen öffentlich zugänglich gemacht werden.  

(3) Die Antragsteller können aufgefordert werden, ihre Eignung zur Aufnahme in das 

Register und die Richtigkeit der von ihnen vorgelegten Informationen zu belegen. 

(4) Das Sekretariat des Registers (im Folgenden „Sekretariat“) aktiviert den Eintrag 

eines Antragstellers, sobald dessen Eignung zur Aufnahme festgestellt wurde und 

davon ausgegangen wird, dass die Eintragung die in Anhang II genannten 

Anforderungen erfüllt. 

(5) Sobald der Eintrag eines Antragstellers aktiviert wurde, wird der Antragsteller ein 

Registrierter. 

(6) Das Sekretariat überwacht die Eintragungen und bewertet die fortlaufende Eignung 

der Registrierten und die Einhaltung des Verhaltenskodex in Übereinstimmung mit 

den in Anhang III festgelegten Verfahren. 

(7) Das Sekretariat kann Untersuchungen aufgrund einer Beschwerde durchführen, der 

zufolge ein Registrierter den Verhaltenskodex nicht eingehalten hat, sowie auf eigene 

Initiative aufgrund von Informationen, denen zufolge der Registrierte die 

Voraussetzungen für die Eignung nach Absatz 1 möglicherweise nicht mehr erfüllt.  
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(8)  Im Zusammenhang mit der Überwachung oder einer Untersuchung durch das 

Sekretariat müssen die Registrierten insbesondere: 

a) auf Verlangen Belege vorlegen, die beweisen, dass die Informationen zu ihrer 

Eintragung weiterhin zutreffend sind; und 

b) aufrichtig und konstruktiv in Übereinstimmung mit den in Anhang III 

festgelegten Verfahren zusammenarbeiten.  

Artikel 7 

Verwaltungsrat 

(1)  Der Verwaltungsrat des Registers (im Folgenden „Verwaltungsrat“) besteht aus den 

Generalsekretären der unterzeichnenden Organe, die ihm turnusmäßig für die Dauer 

eines Jahres vorsitzen. 

(2)  Der Verwaltungsrat 

a) überwacht die Umsetzung dieser Vereinbarung insgesamt;  

b) legt die jährlichen Prioritäten für das Register sowie die für die Umsetzung 

dieser Prioritäten erforderlichen Haushaltsvoranschläge und Anteile fest;  

c) erteilt dem Sekretariat allgemeine Anweisungen; 

d) nimmt den in Artikel 13 genannten Jahresbericht an; 

e) prüft und entscheidet über begründete Anträge auf Überprüfung der 

Entscheidungen des Sekretariats gemäß Anhang III Nummer 9.  

(3)  Der Verwaltungsrat tritt mindestens einmal jährlich auf Veranlassung seines 

Vorsitzenden zusammen. Er kann auch auf Verlangen eines seiner Mitglieder 

zusammentreten.  

(4)  Der Verwaltungsrat entscheidet durch Konsens. 

Artikel 8 

Sekretariat  
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(1)  Das Sekretariat ist eine gemeinsame operative Struktur, die eingerichtet wird, um das 

Funktionieren des Registers zu gewährleisten. Es setzt sich aus den Referatsleitern 

oder gleichwertigen Vertretern, die in jedem unterzeichnenden Organ für 

Transparenzfragen zuständig sind (im Folgenden „Referatsleiter“), und ihren 

jeweiligen Mitarbeitern zusammen. 

(2)  Einer der Referatsleiter wird vom Verwaltungsrat für eine verlängerbare Amtszeit 

von einem Jahr zum „Koordinator“ ernannt. Das Sekretariat wird von diesem 

Koordinator geleitet. 

Der Koordinator vertritt das Sekretariat und beaufsichtigt dessen tägliche Arbeit im 

gemeinsamen Interesse der unterzeichnenden Organe.  

(3) Das Sekretariat 

a) berichtet dem Verwaltungsrat, bereitet dessen Sitzungen vor und unterstützt ihn 

bei seinen Aufgaben; 

b) stellt Richtlinien für Registrierte auf, um zu gewährleisten, dass diese 

Vereinbarung einheitlich angewendet wird; 

c) entscheidet über die Eignung von Antragstellern und überwacht den Inhalt des 

Registers mit dem Ziel, ein optimales Niveau der Datenqualität im Register zu 

erreichen, allerdings unter der Voraussetzung, dass die Registrierten 

letztendlich für die Richtigkeit der von ihnen gemachten Angaben 

verantwortlich sind; 

d) bietet eine Helpdesk-Unterstützung für Antragsteller und Registrierte;  

e) führt Untersuchungen durch und wendet Maßnahmen gemäß Anhang III an; 

f) führt an Interessenvertreter gerichtete Kommunikations- und 

Sensibilisierungsmaßnahmen durch; 

g) erstellt den in Artikel 13 genannten Jahresbericht; 

h) ist für die IT-Entwicklung und Pflege des Registers verantwortlich; 
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i) tauscht mit ähnlichen Gremien bewährte Verfahren und Erfahrungen bei der 

Transparenz der Interessenvertretung aus; 

j) führt alle anderen Aktivitäten durch, die für die Umsetzung dieser 

Vereinbarung erforderlich sind. 

(4)  Das Sekretariat entscheidet durch Konsens der Referatsleiter. 

Artikel 9 

Vertretungsmacht  

Der Verwaltungsrat und das Sekretariat nehmen die ihnen gemäß den Artikeln 7 und 8 

übertragenen Aufgaben wahr und sind bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben befugt, 

Entscheidungen im Namen der unterzeichnenden Organe zu fassen. 

Artikel 10 

Ressourcen 

(1)  Die unterzeichnenden Organe stellen sicher, dass die erforderlichen personellen, 

administrativen, technischen und finanziellen Ressourcen, einschließlich einer 

angemessenen Personalausstattung des Sekretariats, zur Verfügung gestellt werden, 

um die wirksame Umsetzung dieser Vereinbarung zu gewährleisten.  

(2)  Unbeschadet des Artikels 7 Absatz 2 Buchstabe b und unter gebührender 

Berücksichtigung des unterschiedlichen Umfangs der Stellenpläne der Organe 

ergreifen die unterzeichnenden Organe die erforderlichen Maßnahmen zur 

Finanzierung der Pflege, Entwicklung und Förderung des Registers.  

Artikel 11 

Freiwillige Beteiligung von Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agenturen der Union, die 

nicht zu den unterzeichnenden Organen gehören 

(1)  Die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union, die nicht zu den 

unterzeichnenden Organen gehören, können dem Verwaltungsrat Maßnahmen, mit 

denen sie beschließen, bestimmte Tätigkeiten von der Eintragung in das Register 

abhängig zu machen, oder ergänzende Transparenzmaßnahmen, die sie ergreifen, 

anzeigen. 
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(2)  Ist der Verwaltungsrat der Auffassung, dass die in Absatz 1 genannten Maßnahmen 

mit den Zielen dieser Vereinbarung im Einklang stehen, kann er mit dem 

betreffenden Organ, der betreffenden Einrichtung, dem betreffenden Amt oder der 

betreffenden Agentur der Union Bedingungen vereinbaren, unter denen dieses 

Organ, diese Einrichtung, dieses Amt oder diese Agentur die Unterstützung des 

Sekretariats und des Helpdesks in Anspruch nehmen kann. Alle gemäß Absatz 1 

angezeigten Maßnahmen werden auf der Website des Registers veröffentlicht. 

Artikel 12 

Freiwillige Beteiligung der ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten  

Die Mitgliedstaaten können dem Verwaltungsrat die nach nationalem Recht getroffenen 

Maßnahmen, mit denen sie beschließen, bestimmte Tätigkeiten, die auf ihre ständigen 

Vertretungen ausgerichtet sind, von der Eintragung in das Register abhängig zu machen, oder 

ergänzende Transparenzmaßnahmen, die sie ergreifen, anzeigen. Alle auf diese Weise 

angezeigten Maßnahmen werden auf der Website des Registers veröffentlicht. 

Artikel 13 

Jahresbericht 

(1)  Der Verwaltungsrat nimmt einen Jahresbericht über das Funktionieren des Registers 

im vorangegangenen Jahr an. 

(2)  Der Jahresbericht umfasst Folgendes: 

a)  ein Kapitel mit Sachinformationen über das Register, seinen Inhalt und etwaige 

Änderungen, die das Register betreffen; 

b)  ein Kapitel über die geltende Konditionalität und die geltenden ergänzenden 

Transparenzmaßnahmen gemäß Artikel 5. 

(3)  Der Verwaltungsrat legt den unterzeichnenden Organen den Jahresbericht vor und 

sorgt dafür, dass dieser auf der Website des Registers veröffentlicht wird. 

Artikel 14 

Überprüfung  
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(1)  Die unterzeichnenden Organe bewerten die Durchführung der gemäß Artikel 5 

getroffenen Maßnahmen bis zum ... [ein Jahr nach dem Tag des Inkrafttretens dieser 

Vereinbarung einfügen] und danach regelmäßig, um gegebenenfalls Empfehlungen 

zur Verbesserung und Verstärkung dieser Maßnahmen abzugeben. 

(2)  Diese Vereinbarung wird spätestens am ... [vier Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Vereinbarung einfügen] einer Überprüfung unterzogen. 

Artikel 15 

Schluss- und Übergangsbestimmungen 

(1)  Diese Vereinbarung ist für die unterzeichnenden Organe verbindlich. 

(2) Für die Zwecke des Artikels 9 verpflichtet sich jedes unterzeichnende Organ, einen 

Beschluss zu fassen, der wie folgt lautet:  

„Der Verwaltungsrat und das Sekretariat sind ermächtigt, im Namen des/der 

[einsetzen: Name des Organs] Einzelbeschlüsse gegenüber Antragstellern und 

Registrierten gemäß der Interinstitutionellen Vereinbarung vom [einsetzen: Datum 

und Bezugnahme] über ein verbindliches Transparenzregister zu treffen.“ 

Diese Beschlüsse treten am Tag des Inkrafttretens dieser Vereinbarung in Kraft. 

(3) Diese Vereinbarung ersetzt die Vereinbarung von 2014, deren Wirkungen ab dem 

Tag des Inkrafttretens der vorliegenden Vereinbarung außer Kraft treten. 

(4) Diese Vereinbarung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im 

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.  

(5) Registrierte, die vor dem Inkrafttreten dieser Vereinbarung in das Register 

aufgenommen wurden, sind während eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem 

Inkrafttreten dieser Vereinbarung berechtigt, ihre Eintragung zu ändern, um so die 

neuen sich aus dieser Vereinbarung ergebenden Anforderungen zu erfüllen und im 

Register weiter eingetragen zu bleiben. 

(6) Untersuchungen infolge von Warnungen oder Beschwerden, die im Rahmen der 

Vereinbarung von 2014 eingeleitet wurden, werden nach dem in der genannten 

Vereinbarung festgelegten Verfahren durchgeführt. 
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Geschehen zu [Ort] am [Datum] 

Für das Europäische Parlament  Für den Rat  Für die Kommission 

Der Präsident      Der Präsident  Die Präsidentin 
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ANHANG I 

VERHALTENSKODEX 

Die Registrierten arbeiten im Einklang mit den in diesem Anhang aufgeführten Regeln und 

Grundsätzen. Insbesondere gilt Folgendes:  

a) Die Registrierten geben bei ihren Beziehungen zu einem der unterzeichnenden Organe 

und anderen Organen, Einrichtungen, Ämtern oder Agenturen der Union (im Folgenden 

zusammen „Unionsorgane“) stets ihren Namen, ihre Registriernummer und die 

Stelle(n), für die sie arbeiten oder die sie vertreten, an.  

b) Sie geben die Interessen und Ziele an, die sie fördern, und nennen die Mandanten oder 

Mitglieder, die sie vertreten, sowie gegebenenfalls die Registriernummer dieser 

Mandanten oder Mitglieder. 

c) Sie beschaffen sich nicht auf unlautere Weise oder durch Ausübung unstatthaften 

Drucks oder durch unangemessenes Verhalten oder Beleidigungen Informationen, und 

unternehmen keinen Versuch hierzu. 

d) Sie missbrauchen ihre Registrierung nicht zu kommerziellen Zwecken bzw. verfälschen 

diese nicht oder stellen diese nicht falsch dar. 

e) Sie fügen dem Ansehen des Registers oder den Unionsorganen keinen Schaden zu und 

verwenden deren Logos nicht ohne ausdrückliche Genehmigung. 

f) Sie stellen sicher, dass die Informationen, die sie bei der Eintragung zur Verfügung 

stellen und anschließend im Rahmen ihrer abgedeckten Tätigkeiten verwalten, 

vollständig, aktuell, korrekt und nicht irreführend sind, und sind damit einverstanden, 

dass diese Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

g) Sie achten die Umsetzung und Anwendung der einschlägigen von den Unionsorganen 

festgelegten öffentlich zugänglichen Regeln, Kodizes und Leitlinien und vermeiden jede 

Beeinträchtigung dieser Umsetzung und Anwendung. 
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h) Sie verleiten die Mitglieder des Europäischen Parlaments, die Mitglieder der 

Kommission und die Bediensteten der Unionsorgane nicht dazu, gegen die für sie 

geltenden Regeln und Verhaltensnormen zu verstoßen. 

i) Sie berücksichtigen bei der Beschäftigung ehemaliger Mitglieder des Europäischen 

Parlaments, Mitglieder der Kommission oder Bediensteter der Unionsorgane die für 

diese Personen nach deren Ausscheiden aus dem jeweiligen Organ geltenden 

Vertraulichkeitsanforderungen und -vorschriften gebührend, um Interessenkonflikte zu 

vermeiden. 

j) Wenn sie in einer Mandanten-Vermittler-Beziehung stehen:  

i) stellen sie sicher, dass die an einer solchen Beziehung beteiligten Parteien in das 

Register eingetragen werden, und  

ii) stellen als Mandanten oder Vermittler sicher, dass die einschlägigen 

Informationen über die gemäß Anhang II in das Register eingetragene Beziehung 

veröffentlicht werden. 

k) Wenn sie zum Zweck der Durchführung abgedeckter Tätigkeiten bestimmte Aufgaben 

an Dritte auslagern, die selbst nicht registriert sind, stellen sie sicher, dass diese Stellen 

ethische Standards einhalten, die den für Registrierte geltenden Standards mindestens 

gleichwertig sind. 

l) Sie legen dem Sekretariat auf Verlangen Belege für ihre Eignung und die Richtigkeit 

der vorgelegten Informationen vor und arbeiten mit dem Sekretariat aufrichtig und 

konstruktiv zusammen. 

m) Sie erkennen an, dass sie den in Anhang III vorgesehenen Untersuchungsverfahren und 

gegebenenfalls den darin vorgesehenen Maßnahmen unterworfen werden können. 

n) Sie ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle ihre an abgedeckten 

Tätigkeiten beteiligten Mitarbeiter über ihre Verpflichtung als Registrierte zur 

Einhaltung dieses Verhaltenskodex informiert werden. 

o) Sie informieren die Mandanten oder Mitglieder, die sie im Rahmen der abgedeckten 

Tätigkeiten vertreten, über ihre Verpflichtung als Registrierte zur Einhaltung dieses 

Verhaltenskodex. 
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p) Sie achten die von den unterzeichnenden Organen festgelegten besonderen Zugangs- 

und Sicherheitsregeln und -vorkehrungen und vermeiden deren Beeinträchtigung. 
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ANHANG II 

IN DAS REGISTER EINZUGEBENDE ANGABEN 

In diesem Anhang sind die Angaben aufgeführt, die in dem Register verfügbar sein müssen. 

Diese Angaben sind von den Antragstellern oder gegebenenfalls von den Registrierten zu 

machen, sofern sie nicht automatisch eingegeben werden. 

I.  ALLGEMEINE INFORMATIONEN  

a) Name der Stelle; Adresse des Hauptsitzes und des Büros, das mit den Beziehungen zur 

Union betraut ist, falls abweichend vom Hauptsitz; Telefonnummer; E-Mail-Adresse1, 

Website; 

b) Form der Stelle; 

c) vertretene Interessen; 

d) Bestätigung, dass der Antragsteller in Übereinstimmung mit dem Verhaltenskodex tätig 

ist; 

e) Name der für die Stelle rechtlich verantwortlichen Person und der Person, die mit den 

Beziehungen zur Union betraut ist;  

f) eine jährliche Schätzung der Vollzeitäquivalente für die Personen, die an den 

abgedeckten Tätigkeiten beteiligt sind, gemäß den folgenden Prozentsätzen einer 

Vollzeittätigkeit: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % oder 100 %;  

g) Ziele, Aufgabenbereich, Interessengebiete und geografische Ebene des Engagements; 

h) Organisationen, bei denen der Registrierte Mitglied ist, und Stellen, mit denen der 

Registrierte verbunden ist; 

i) die Mitglieder des Registrierten und/oder die Zugehörigkeit zu einschlägigen 

Netzwerken und Verbänden. 

                                                
1  Die angegebene E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.  
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II.  VERBINDUNGEN ZU UNIONSORGANEN 

a) Legislativvorschläge, politische Maßnahmen oder Initiativen der Union, auf die die 

abgedeckten Aktivitäten abzielen; 

b) Mitgliedschaft in Expertengruppen der Kommission2 und anderen von der Union 

unterstützten Foren und Plattformen; 

c) die Mitgliedschaft oder Unterstützung von oder die Teilnahme an Tätigkeiten 

interfraktioneller Arbeitsgruppen und anderer inoffizieller Gruppierungen, die in den 

Gebäuden des Europäischen Parlaments organisiert werden; 

d) Namen von Personen mit Zugangsberechtigung zu den Gebäuden des Europäischen 

Parlaments3. 

III.  FINANZINFORMATIONEN  

Registrierte, einschließlich Vermittlern, müssen den Betrag und die Quelle aller Zuschüsse 

der Union, die zu ihren Betriebskosten beitragen, angeben. Die Beträge sind in Euro 

anzugeben. 

a)  Registrierte, die ihre eigenen Interessen oder die gemeinsamen Interessen ihrer 

Mitglieder gegenüber einem der unterzeichnenden Organe fördern, müssen eine aktuelle 

Schätzung der jährlichen Kosten im Zusammenhang mit den abgedeckten Tätigkeiten 

gemäß dem nachstehenden Raster vorlegen. Die Schätzung der jährlichen Kosten 

umfasst ein vollständiges Geschäftsjahr und bezieht sich auf das letzte seit der 

Registrierung oder der jährlichen Aktualisierung der Angaben zur Registrierung 

abgeschlossene Geschäftsjahr.  

Größenklasse der jährlichen Kosten in EUR: 

                                                
2  Die Mitgliedschaft in Expertengruppen wird automatisch in das Register eingetragen. 

Aus der Eintragung ergibt sich kein automatischer Anspruch auf eine solche 
Mitgliedschaft. 

3  Die Registrierten können mit Abschluss des Registrierungsverfahrens die 
Genehmigung für den Zugang zu den Gebäuden des Europäischen Parlaments 
beantragen. Die Namen der Einzelpersonen, denen Ausweise für den Zugang zu den 
Gebäuden des Europäischen Parlaments ausgestellt werden, werden automatisch in 
das Register eingetragen. Aus der Registrierung ergibt sich kein automatischer 
Anspruch auf einen solchen Zugangsausweis. 
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< 10 000 

10 000 – 24 999  

25 000 – 49 999  

50 000 – 99 999  

100 000 – 199 999  

200 000 – 299 999  

300 000 – 399 999  

400 000 – 499 999  

500 000 – 599 999  

600 000 – 699 999  

700 000 – 799 999  

800 000 – 899 999  

900 000 – 999 999  

1 000 000 – 1 249 999  

1 250 000 – 1 499 999  

1 500 000 – 1 749 999  

1 750 000 – 1 999 999  

2 000 000 – 2 249 999  

2 250 000 – 2 499 999  

2 500 000 – 2 749 999  

2 750 000 – 2 999 999  

www.parlament.gv.at



 

 780 

3 000 000 – 3 499 999  

3 500 000 – 3 999 999  

4 000 000 – 4 499 999  

4 500 000 – 4 999 999  

5 000 000 – 5 499 999  

5 500 000 – 5 999 999  

6 000 000 – 6 499 999  

6 500 000 – 6 999 999  

7 000 000 – 7 999 999  

8 000 000 – 8 999 999  

9 000 000 – 9 999 999  

≥ 10 000 000  

Mandanten müssen die Vermittler, die in ihrem Namen abgedeckte Tätigkeiten 

ausführen, und die Kosten für jeden einzelnen Vermittler gemäß dem nachstehenden 

Raster angeben. Die Schätzung der jährlichen Kosten umfasst ein vollständiges 

Geschäftsjahr und bezieht sich auf das letzte seit der Registrierung oder der jährlichen 

Aktualisierung der Angaben zur Registrierung abgeschlossene Geschäftsjahr. 

Derzeitige Vermittler, die nicht vom letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr erfasst 

werden, sind im Register gesondert namentlich anzugeben. 

Größenklasse der Kosten der Interessenvertretung pro Vermittler in 

EUR: 

< 10 000 
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10 000 – 24 999 

25 000 – 49 999 

50 000 – 99 999 

100 000 – 199 999 

200 000 – 299 999 

300 000 – 399 999 

400 000 – 499 999 

500 000 – 599 999 

600 000 – 699 999 

700 000 – 799 999 

800 000 – 899 999 

900 000 – 999 999 

≥ 1 000 000 

b) Vermittler müssen die geschätzten jährlichen erwirtschafteten Gesamteinnahmen, die 

den abgedeckten Tätigkeiten zuzuordnen sind, gemäß dem nachstehenden Raster 

angeben. Die Schätzung der jährlichen erwirtschafteten Gesamteinnahmen umfasst ein 

vollständiges Geschäftsjahr und bezieht sich auf das letzte seit der Registrierung oder 

der jährlichen Aktualisierung der Angaben zur Registrierung abgeschlossene 

Geschäftsjahr. 

Einnahmen von einzelnen Mandanten für abgedeckte Tätigkeiten sind ebenfalls gemäß 

dem nachstehenden Raster aufzulisten, zusammen mit einer Angabe der 

Legislativvorschläge, Maßnahmen oder Initiativen der Union, auf die die abgedeckten 

Tätigkeiten abzielen: 
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Größenklasse der erwirtschafteten Einnahmen pro Mandant in 

EUR: 

< 10 000 

10 000 – 24 999 

25 000 – 49 999 

50 000 – 99 999 

100 000 – 199 999 

200 000 – 299 999 

300 000 – 399 999 

400 000 – 499 999 

500 000 – 599 999 

600 000 – 699 999 

700 000 – 799 999 

800 000 – 899 999 

900 000 – 999 999 

≥ 1 000 000 

Die geschätzten jährlichen Gesamteinnahmen, die für abgedeckte Tätigkeiten 

erwirtschaftet werden, werden vom Register automatisch berechnet, beruhend auf der 

Summe der geschätzten Einnahmen, die pro Mandant erwirtschaftet werden. 

Vermittler müssen im Register die Mandanten angeben, in deren Namen abgedeckte 

Tätigkeiten ausgeführt werden. 

Derzeitige Mandanten, die nicht vom letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr erfasst 

werden, sind im Register gesondert namentlich anzugeben. 
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c) Registrierte, die keine kommerziellen Interessen vertreten, müssen die folgenden 

Finanzinformationen bereitstellen: 

i) ihr Gesamtbudget für das letzte abgeschlossene Haushaltsjahr;  

ii) ihre Hauptfinanzierungsquellen nach Kategorie: Unionsmittel, öffentliche Mittel, 

Zuschüsse, Spenden, Beiträge ihrer Mitglieder usw.; 

iii)  den Betrag jedes Beitrags, den sie erhalten haben und der 10 % ihres 

Gesamtbudgets übersteigt, wenn die Beiträge über 10 000 EUR liegen, sowie den 

Namen des Beitragszahlers. 
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ANHANG III 

ÜBERWACHUNG, UNTERSUCHUNGEN UND MAẞNAHMEN 

1.  Allgemeine Grundsätze 

1.1. Das Sekretariat kann eine Untersuchung auf der Grundlage einer Beschwerde, der 

zufolge ein Registrierter den Verhaltenskodex nicht eingehalten hat (im Folgenden 

„Nichteinhaltung“), sowie auf eigene Initiative aufgrund von Informationen 

einleiten, denen zufolge der Registrierte die Voraussetzungen für die Eignung 

möglicherweise nicht erfüllt. 

1.2. Eine Untersuchung ist ein Verwaltungsverfahren, an dem das Sekretariat und der 

betroffene Registrierte sowie, wenn die Untersuchung nicht auf eigene Initiative des 

Sekretariats eingeleitet wurde, der Dritte, der die Beschwerde eingereicht hat (im 

Folgenden „Beschwerdeführer“), beteiligt sind.  

1.3. Wenn eine Untersuchung eingeleitet wurde, kann das Sekretariat die betreffende 

Eintragung vorsorglich aussetzen. Das Sekretariat informiert den betroffenen 

Registrierten unverzüglich von seiner Entscheidung, die Eintragung auszusetzen, und 

begründet seine Entscheidung. 

2. Zulässigkeit von Beschwerden  

2.1. Jede natürliche oder juristische Person kann beim Sekretariat eine Beschwerde über 

die vermeintliche Nichteinhaltung durch einen Registrierten einreichen. Die 

Beschwerden sind schriftlich einzureichen. Um zulässig zu sein, muss die 

Beschwerde: 

a) den betroffenen Registrierten identifizieren und die Elemente der Beschwerde 

klar darlegen; 

b) den Namen und die Kontaktdaten des Beschwerdeführers enthalten; 

c) innerhalb eines Jahres nach der behaupteten Nichteinhaltung eingereicht 

werden; 
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d) durch Beweise gestützt werden, die eine hinreichende Wahrscheinlichkeit der 

Nichteinhaltung belegen.  

2.2. Ist eine Beschwerde unzulässig, benachrichtigt das Sekretariat den Beschwerdeführer 

hierüber und begründet die Entscheidung. 

3. Beschwerdeverfahren  

3.1. Nach Eingang einer zulässigen Beschwerde leitet das Sekretariat eine Untersuchung 

ein und benachrichtigt den Beschwerdeführer und den betroffenen Registrierten. 

3.2. Der betroffene Registrierte erhält eine Kopie der Beschwerde einschließlich aller 

Anhänge und wird aufgefordert, innerhalb von 20 Arbeitstagen eine begründete 

Antwort zu geben. 

3.3. Das Sekretariat berücksichtigt alle gemäß Nummer 3.2 erhaltenen begründeten 

Antworten, holt alle relevanten Informationen ein und erstellt einen Bericht über 

seine Feststellungen. 

3.4. Wird in dem Bericht festgestellt, dass der betreffende Registrierte den 

Verhaltenskodex nicht eingehalten hat, benachrichtigt das Sekretariat den 

Registrierten hierüber. Diese Mitteilung kann auch Folgendes enthalten: 

a) eine Aufforderung, die Nichteinhaltung innerhalb von 20 Arbeitstagen nach 

Erhalt der Benachrichtigung zu beheben; und 

b) eine förmliche Abmahnung, wonach Maßnahmen ergriffen werden können, 

wenn die Nichteinhaltung nicht behoben wird oder erneut auftritt. 

3.5. Das Sekretariat erklärt den betreffenden Registrierten für geeignet, im Register zu 

verbleiben, und schließt die Untersuchung ab, wenn eine der folgenden 

Voraussetzungen gegeben ist: 

a) die vermeintliche Nichteinhaltung in erster Linie Buchstabe f des 

Verhaltenskodex betrifft und innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Erhalt der 

Benachrichtigung gemäß Nummer 3.1 behoben wird; 

www.parlament.gv.at



 

 786 

b) in dem Bericht festgestellt wird, dass der Registrierte den Verhaltenskodex 

eingehalten hat; 

c) der Registrierte die Nichteinhaltung behebt, nachdem er gemäß Nummer 3.4 

Buchstabe a benachrichtigt wurde; 

d) eine förmliche Abmahnung nach Nummer3.4 Buchstabe b als ausreichend 

erachtet wird. 

3.6. Das Sekretariat erklärt den betreffenden Registrierten für nicht für die Eintragung 

geeignet und schließt die Untersuchung ab, wenn der Bericht feststellt, dass der 

Registrierte den Verhaltenskodex nicht eingehalten hat und eine der folgenden 

Voraussetzungen gegeben ist: 

a) der Registrierte die Nichteinhaltung nicht behoben hat, nachdem er gemäß 

Nummer 3.4 Buchstabe a benachrichtigt wurde; oder 

b) eine förmliche Abmahnung nach Nummer 3.4 Buchstabe b als unzureichend 

erachtet wird. 

3.7. Hat das Sekretariat einen Bericht verfasst, so stellt es dem betreffenden Registrierten 

auf Anfrage eine Kopie dieses Berichts zur Verfügung. 

4. Überwachung und Untersuchungen in eigener Initiative 

4.1. Das Sekretariat kann Registrierte auffordern, ihren Eintrag zu ändern, wenn es Grund 

zu der Annahme hat, dass in demselben die in Anhang II genannten Informationen 

nicht korrekt sind. 

4.2. Wenn ein Ersuchen gemäß Nummer 4.1 gestellt wurde, kann das Sekretariat den 

betreffenden Eintrag vorsorglich aussetzen. 

4.3. Wenn der betreffende Registrierte nicht aufrichtig und konstruktiv mitarbeitet, kann 

das Sekretariat einen Eintrag, der Gegenstand eines Antrags nach Nummer 4.1 ist, 

aus dem Register streichen. 

4.4. Das Sekretariat kann aufgrund von Informationen, denen zufolge ein Registrierter 

möglicherweise nicht geeignet ist, von sich aus eine Untersuchung einleiten. 
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4.5. Leitet das Sekretariat in eigener Initiative eine Untersuchung ein, so benachrichtigt 

es den betroffenen Registrierten und fordert ihn auf, innerhalb von 20 Arbeitstagen 

eine begründete Antwort zu übermitteln. 

4.6. Das Sekretariat berücksichtigt alle gemäß Nummer 4.5 erhaltenen begründeten 

Antworten, holt alle relevanten Informationen ein und erstellt einen Bericht über 

seine Feststellungen. 

4.7. Wird in dem Bericht festgestellt, dass der betreffende Registrierte nicht geeignet ist, 

benachrichtigt das Sekretariat den Registrierten hierüber. Diese Mitteilung kann auch 

Folgendes enthalten: 

a)  eine Aufforderung, die Gründe der Nichteignung innerhalb von 

20 Arbeitstagen nach Erhalt der Benachrichtigung auszuräumen; und 

b)  eine förmliche Abmahnung, wonach Maßnahmen ergriffen werden können, 

wenn die Gründe der Nichteignung nicht überwunden werden oder erneut 

auftreten. 

4.8. Das Sekretariat erklärt den betreffenden Registrierten für geeignet und schließt die 

Untersuchung ab, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

a)  die Untersuchung in erster Linie ein vermutetes Fehlen von abgedeckten 

Tätigkeiten betrifft und der betreffende Registrierte innerhalb von 

20 Arbeitstagen nach Erhalt der Benachrichtigung gemäß Nummer 4.5 

nachweist, dass er abgedeckte Tätigkeiten ausführt; 

b)  in dem Bericht festgestellt wird, dass der Registrierte geeignet ist; 

c)  der Registrierte die Nichteignung behebt, nachdem er gemäß Nummer 4.7 

Buchstabe a benachrichtigt wurde;  

d)  eine förmliche Abmahnung nach Nummer 4.7 Buchstabe b als ausreichend 

erachtet wird. 

4.9. Das Sekretariat erklärt den Registrierten für nicht geeignet und schließt die 

Untersuchung ab, wenn diese in erster Linie ein vermutetes Fehlen von abgedeckten 

Tätigkeiten betrifft und der betreffende Registrierte nicht innerhalb von 
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20 Arbeitstagen nach Erhalt der Benachrichtigung gemäß Nummer 4.5 nachweist, 

dass er abgedeckte Tätigkeiten ausführt. 

4.10. Das Sekretariat erklärt den betreffenden Registrierten für nicht geeignet und schließt 

die Untersuchung ab, wenn in dem Bericht gemäß Nummer 4.6 festgestellt wird, dass 

der Registrierte nicht geeignet ist und eine der folgenden Voraussetzungen gegeben 

ist: 

a)  der Registrierte die Nichteignung nicht überwindet, nachdem er gemäß 

Nummer 4.7 Buchstabe a benachrichtigt wurde; 

b)  eine förmliche Abmahnung nach Nummer 4.7 Buchstabe b als unzureichend 

erachtet wird. 

4.11. Hat das Sekretariat einen Bericht verfasst, so stellt es dem betreffenden Registrierten 

auf Anfrage eine Kopie dieses Berichts zur Verfügung. 

5. Zusammenarbeit mit dem Sekretariat bei Untersuchungen  

5.1. Das Sekretariat fordert die Parteien einer Untersuchung erforderlichenfalls auf, 

innerhalb von 20 Arbeitstagen für die Untersuchung relevante Informationen zu 

übermitteln. Die betroffenen Parteien können angeben, welche von ihnen 

bereitgestellten Informationen als sensibel zu betrachten sind. 

5.2. Das Sekretariat kann entscheiden, die Parteien zu einer Untersuchung zu hören. 

5.3. Das Sekretariat kann entscheiden, die gemäß diesem Anhang gesetzten Fristen zu 

verlängern, wenn das von den Registrierten beantragt wird und durch angemessene 

Gründe gerechtfertigt ist. Diese Entscheidung kann auch die Aussetzung der 

betreffenden Eintragung für die Dauer der Untersuchung beinhalten. 

5.4. Ist das Sekretariat der Ansicht, dass ein von einer Untersuchung betroffener 

Registrierter nicht aufrichtig und konstruktiv an der Untersuchung mitarbeitet, kann 

es, nachdem es dem Registrierten die Möglichkeit gegeben hat, sich schriftlich zu 

äußern, die Untersuchung einstellen und die betreffende Registrierung aus dem 

Register streichen. 

6. Anspruch auf rechtliches Gehör 
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Der Registrierte erhält die Möglichkeit, seinen eigenen Standpunkt schriftlich darzulegen, 

bevor eine Entscheidung über die Nichteignung getroffen wird. 

7. Entscheidung 

7.1. Das Sekretariat schließt eine Untersuchung mit einer begründeten Entscheidung ab. 

Das Sekretariat benachrichtigt die betroffenen Parteien schriftlich über diese 

Entscheidung. In dieser Entscheidung ist anzugeben, ob Nichteignung festgestellt 

wurde. Gegebenenfalls ist in der Entscheidung ebenfalls anzugeben, in welcher Form 

die Nichteignung festgestellt wurde und welche Maßnahme das Sekretariat 

gegebenenfalls ergriffen hat, sowie die entsprechenden Rechtsmittel.  

7.2. Stellt das Sekretariat fest, dass ein Registrierter gemäß Nummer 7.1 nicht für die 

Eintragung geeignet ist, so streicht es die betreffende Eintragung aus dem Register. 

7.3. Das Sekretariat kann einen Antrag auf Wiederaufnahme einer Untersuchung bis zu 

20 Arbeitstage, nachdem die betroffenen Parteien über seine Entscheidung informiert 

wurden, prüfen. 

7.4. Eine Untersuchung kann nur dann wieder aufgenommen werden, wenn 

Informationen, die vor der Entscheidung des Sekretariats vorlagen, ohne 

Verschulden oder Versehen der Partei, die den Antrag nach Nummer 7.3 stellt, vom 

Sekretariat bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigt wurden. 

8. Maßnahmen 

8.1. Streicht das Sekretariat eine Registrierung gemäß Nummer 7.2, weil es festgestellt 

hat, dass die fehlende Eignung zur Eintragung auf eine Nichtbeachtung von Regeln 

zurückzuführen ist, so kann es auch, wenn das angesichts der Schwere der 

Nichtbeachtung angemessen ist: 

a) dem betreffenden Interessenvertreter die erneute Eintragung für einen Zeitraum 

zwischen 20 Arbeitstagen und zwei Jahren untersagen und 

b) die getroffene Maßnahme auf der Website des Registers veröffentlichen. 
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8.2. Bei der Entscheidung über die Schwere der gemäß Nummer 8.1 getroffenen 

Maßnahme berücksichtigt das Sekretariat gebührend die relevanten Umstände einer 

Untersuchung im Lichte der mit dieser Vereinbarung verfolgten Ziele. 

8.3. Interessenvertreter, die einer Untersagung gemäß Nummer 8.1 Buchstabe a 

unterliegen, dürfen sich nicht erneut anmelden, bis der Zeitraum der Streichung 

abgelaufen ist und der Registrierte die Gründe, die zur Streichung geführt haben, 

zufriedenstellend beseitigt hat. 

9. Überprüfung 

9.1. Registrierte, die von Maßnahmen gemäß Nummer 8.1 betroffen sind, können einen 

Antrag auf Überprüfung durch den Verwaltungsrat stellen.  

9.2. Der Antrag auf Überprüfung ist innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Erhalt der 

Benachrichtigung über die vom Sekretariat getroffene Maßnahme an das Sekretariat 

zu richten. 

9.3. Anträge auf Überprüfung, die gemäß den Nummern 9.1 und 9.2 eingereicht werden, 

werden an den Vorsitzenden des Verwaltungsrats weitergeleitet, der den Fall 

gegebenenfalls - oder auf Antrag eines der anderen Mitglieder des Verwaltungsrats - 

dem gesamten Verwaltungsrat vorlegen kann. 

9.4. Ein Antrag auf Überprüfung bewirkt keine Aussetzung der vom Sekretariat 

getroffenen Maßnahme, es sei denn, der Verwaltungsrat entscheidet auf der 

Grundlage besonderer, im Antrag auf Überprüfung dargelegter Gründe etwas 

anderes.  

9.5. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats benachrichtigt den betroffenen Registrierten 

über die Entscheidung des Verwaltungsrats über die Überprüfung innerhalb von 

40 Arbeitstagen nach Eingang des Überprüfungsantrags.  

10. Rechtsbehelf 

Registrierte, die mit einer Entscheidung des Verwaltungsrats gemäß Nummer 9 nicht 

einverstanden sind, können gemäß Artikel 263 AEUV den Gerichtshof der Europäischen 

Union anrufen oder gemäß Artikel 228 AEUV eine Beschwerde an den Europäischen 

Bürgerbeauftragten richten. 
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ANHANG B: POLITISCHE ERKLÄRUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS, 

DES RATES DER EUROPÄISCHEN UNION UND DER EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION ANLÄSSLICH DER ANNAHME DER INTERINSTITUTIONELLEN 

VEREINBARUNG ÜBER EIN VERBINDLICHES TRANSPARENZREGISTER 

Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische 

Kommission erkennen die Bedeutung des Grundsatzes der Konditionalität als Eckstein des 

koordinierten Vorgehens an, das die drei Organe mit dem Ziel verfolgen, eine gemeinsame 

Transparenzkultur zu stärken und hohe Standards für eine transparente und ethische 

Interessenvertretung auf Unionsebene zu setzen. 

 

Das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische 

Kommission erkennen an, dass die geltenden Konditionalitätsmaßnahmen und ergänzenden 

Transparenzmaßnahmen in Bezug auf die folgenden Angelegenheiten im Einklang mit der 

interinstitutionellen Vereinbarung über ein verbindliches Transparenzregister stehen, das Ziel 

ihres koordinierten Vorgehens stützen und eine solide Grundlage darstellen, auf der dieses 

Vorgehen weiter aufgebaut und verbessert werden kann und die ethische Interessenvertretung 

auf Unionsebene zusätzlich gefördert werden kann: 

 Treffen von Entscheidungsträgern mit eingetragenen Interessenvertretern, falls 

zutreffend4, 

 Veröffentlichung von Treffen mit eingetragenen Interessenvertretern, falls zutreffend5, 

 Treffen von Bediensteten – insbesondere hochrangigen – mit eingetragenen 

Interessenvertretern6, 

                                                
4  Artikel 11 Absatz 2 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments; Artikel 7 

des Beschlusses der Kommission vom 31. Januar 2018 über einen Verhaltenskodex 
für die Mitglieder der Europäischen Kommission (C(2018)0700) (ABl. C 65 vom 
21.2.2018, S. 7); Punkt V der Arbeitsmethoden der Europäischen Kommission. 

5  Artikel 11 Absatz 3 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments; Beschluss 
der Kommission 2014/838/EU, Euratom vom 25. November 2014 über die 
Veröffentlichung von Informationen über Treffen zwischen Generaldirektoren der 
Kommission und Organisationen oder selbstständigen Einzelpersonen (ABl. L 343 
vom 28.11.2014, S. 19); Beschluss der Kommission 2014/839/EU, Euratom vom 
25. November 2014 über die Veröffentlichung von Informationen über Treffen 
zwischen Kommissionsmitgliedern und Organisationen oder selbstständigen 
Einzelpersonen (OJ L 343, 28.11.2014, p. 22). 
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 Redebeiträge bei öffentlichen Anhörungen im Europäischen Parlament7, 

 Teilnahme an Expertengruppen der Kommission und an bestimmten Veranstaltungen, 

Foren oder Informationssitzungen8, 

 Zugang zu den Räumlichkeiten der Organe9, 

 Schirmherrschaft für Veranstaltungen für eingetragene Interessenvertreter, falls 

zutreffend, 

 die politische Erklärung von Mitgliedstaaten, im Einklang mit dem einzelstaatlichen 

Recht und den nationalen Zuständigkeiten freiwillig den Grundsatz der Konditionalität 

auf Treffen ihres Ständigen Vertreters und des Stellvertreters des Ständigen Vertreters 

mit Interessenvertretern während ihres Vorsitzes des Rates und in den vorhergehenden 

sechs Monaten anzuwenden, und alle weiteren etwaigen freiwilligen Maßnahmen 

einzelner Mitgliedstaaten im Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht und den 

nationalen Zuständigkeiten, die hierüber hinausgehen, wobei beides gleichermaßen 

zur Kenntnis genommen wird.  

                                                                                                                                                   
6  Artikel 3 des Beschlusses des Rates über die Regelung von Kontakten zwischen dem 

Generalsekretariat des Rates und Interessenvertretern; Punkt V der Arbeitsmethoden 
der Europäischen Kommission. 

7  Artikel 7 des Beschlusses des Präsidiums des Europäischen Parlaments vom 18. Juni 
2003 über die Regelung der öffentlichen Anhörungen. 

8  Artikel 35 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments; Artikel 8 des 
Beschlusses der Kommission vom 30. Mai 2016 zur Festlegung horizontaler 
Bestimmungen über die Einsetzung und Arbeitsweise von Expertengruppen der 
Kommission (C(2016)3301); Artikel 4 und 5 des Beschlusses des Rates über die 
Regelung von Kontakten zwischen dem Generalsekretariat des Rates und 
Interessenvertretern. 

9  Artikel 123 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments in Verbindung mit 
dem Beschluss des Generalsekretärs vom 13. Dezember 2013 über die Regelung 
über die Ausstellung von Zugangsausweisen und -genehmigungen für die Gebäude 
des Europäischen Parlaments; Artikel 6 des Beschlusses des Rates über die Regelung 
von Kontakten zwischen dem Generalsekretariat des Rates und Interessenvertretern. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0132 
Einwand gegen einen Durchführungsrechtsakt: Höchstgehalte an 
Rückständen von bestimmten Wirkstoffen, einschließlich Lufenuron  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem Entwurf einer 
Verordnung der Kommission zur Änderung der Anhänge II, III und IV der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Höchstgehalte an Rückständen von Aclonifen, Acrinathrin, Bacillus pumilus 
QST 2808, Chlorantraniliprol, Ethirimol, Lufenuron, Penthiopyrad, Picloram und 
Pseudomonas sp. Stamm DSMZ 13134 in oder auf bestimmten Erzeugnissen 
(D070113/03 – 2021/2590(RPS)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Verordnung der Kommission zur Änderung der 
Anhänge II, III und IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von 
Aclonifen, Acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, Chlorantraniliprol, Ethirimol, 
Lufenuron, Penthiopyrad, Picloram und Pseudomonas sp. Stamm DSMZ 13134 in oder 
auf bestimmten Erzeugnissen (D070113/03), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf 
Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates1, insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 14 
Absatz 1 Buchstabe a, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, 
Lebensmittel und Futtermittel vom 4. Dezember 2020, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden2, 

– unter Hinweis auf die am 15. Juli 2020 angenommene und am 18. August 2020 
veröffentlichte, mit Gründen versehene Stellungnahme der Europäischen Behörde für 

                                                
1  ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1. 
2  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71. 
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Lebensmittelsicherheit (EFSA)3, 

– unter Hinweis auf die am 18. November 2016 angenommene und am 5. Januar 2017 
veröffentlichte, mit Gründen versehene Stellungnahme der EFSA4, 

– unter Hinweis auf den am 30. September 2008 angenommenen und am 22. Juni 2009 
veröffentlichten wissenschaftlichen Bericht der EFSA5, 

– gestützt auf Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe b des Beschlusses 1999/468/EG des Rates 
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der 
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse6, 

– gestützt auf Artikel 112 Absätze 2 und 3 und Absatz 4 Buchstabe c seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Entschließung des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

A. in der Erwägung, dass es sich bei Lufenuron um ein Benzoylharnstoff-Pestizid handelt, 
das die Bildung von Chitin in Insekten hemmt und als Pestizid und Fungizid verwendet 
wird; in der Erwägung, dass die Zulassung der Union für Lufenuron am 31. Dezember 
2019 ausgelaufen ist und kein Antrag auf Verlängerung nach Maßgabe der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates7 gestellt wurde; in der 
Erwägung, dass Lufenuron zwar nicht mehr für die Verwendung in der Union 
zugelassen ist, aber als Agrarlebensmittelpestizid ausgeführt wird; in der Erwägung, 
dass Lufenuron einer Studie des deutschen Umweltbundesamts8 zufolge die Kriterien 

                                                
3  Mit Gründen versehene Stellungnahme der EFSA zur Festlegung von Einfuhrtoleranzen 

für Lufenuron in verschiedenen Waren pflanzlichen und tierischen Ursprungs (EFSA 
reasoned opinion on the setting of import tolerances for lufenuron in various 
commodities of plant and animal origin), EFSA Journal 2020;18(8):6228, 
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6228  

4  Mit Gründen versehene Stellungnahme der EFSA zur Überprüfung der geltenden 
Höchstgehalte an Lufenuron-Rückständen gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) 
Nr. 396/2005 (EFSA reasoned opinion on the review of existing maximum residue 
levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005), EFSA 
Journal 2017;15(1):4652, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4652  

5  Wissenschaftlicher Bericht der EFSA über die Schlussfolgerung aus der Peer-Review 
der Pestizid-Risikobewertung des Wirkstoffs Lufenuron (EFSA scientific report on the 
conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active 
substance lufenuron), EFSA Journal 2009, 7(6):189, 
https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.189r 

6  ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
7  Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 vom 
24.11.2009, S. 1). 

8  Altenburger, R., Gündel, U., Rotter, S., Vogs, C., Faust, M., Backhaus, T.: „Establishment 
of a concept for comparative risk assessment of plant protection products with special 
focus on the risks to the environment“, Text 47 2017, Report Nr. (UBA-FB) 
002256/ENG, 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-06-
07_texte_47-2017_umweltrisiken-pflanzenschutzmittel.pdf 
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für persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe gemäß Anhang XIII der 
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates9 erfüllt; 

B. in der Erwägung, dass in Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) die Grundsätze der Vorsorge und Vorbeugung als 
Grundprinzipien der Union verankert sind; 

C. in der Erwägung, dass nach Maßgabe von Artikel 168 Absatz 1 AEUV „[b]ei der 
Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und ‑maßnahmen […] ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt [wird]“; 

D. in der Erwägung, dass durch die Richtlinie 2009/128/EG für eine nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden in der Union gesorgt werden soll, indem die mit der 
Verwendung von Pestiziden verbundenen Risiken und Auswirkungen für die 
Gesundheit von Mensch und Tier und für die Umwelt im Wege der Förderung 
alternativer Methoden verringert werden; 

E. in der Erwägung, dass im Stockholmer Übereinkommen der Vereinten Nationen über 
persistente organische Schadstoffe und auf der Tagung des Überprüfungsausschusses 
für persistente organische Schadstoffe im Jahr 201210 darauf hingewiesen wurde, dass 
Lufenuron ein hohes Potenzial für die Erfüllung aller Kriterien für einen persistenten 
organischen Schadstoff aufweist; 

F. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer Mitteilung vom 20. Mai 2020 mit dem 
Titel „Vom Hof auf den Tisch“ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“11 ihre Unterstützung eines „weltweiten 
Übergang[s] zu nachhaltigen Agrar- und Lebensmittelsystemen“ nicht nur innerhalb der 
Union, sondern auch darüber hinaus zusagt und „bei der Prüfung von Anträgen auf 
Einfuhrtoleranzen für Pestizidwirkstoffe, die in der EU nicht mehr genehmigt sind, 
Umweltaspekte berücksichtigen und gleichzeitig die Einhaltung von WTO-Standards 
und -Verpflichtungen wahren“ will; 

G. in der Erwägung, dass der Entwurf einer Verordnung der Kommission vorgeschlagen 
wurde, nachdem ein Antrag auf die Festlegung von Einfuhrtoleranzen für Lufenuron, 
das in Brasilien bei Grapefruits und Zuckerrohr verwendet wird, eingereicht wurde, dem 
zufolge höhere Rückstandshöchstgehalte erforderlich seien, um nichttarifäre 
Handelshemmnisse für die Einfuhr dieser Kulturpflanzen zu verhindern; 

H. in der Erwägung, dass der Entwurf einer Verordnung der Kommission Anlass zu 
Bedenken mit Blick auf die Sicherheit von Lufenuron nach dem Vorsorgeprinzip gibt, 
da nicht genügend Daten zu den Auswirkungen von Lufenuron auf die öffentliche 
Gesundheit und auf die Umwelt vorliegen; 

                                                
9  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, 
zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 
Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der 
Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1). 

10  UNEP/POPS/POPRC.8/INF/29. 
11  COM(2020)0381. 
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I. in der Erwägung, dass die EFSA in ihrer Stellungnahme vom 15. Juli 2020 darauf 
hinwies, dass die Syngenta Crop Protection AG gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 396/2005 bei der zuständigen nationalen Behörde in Portugal (Mitgliedstaat, der die 
Bewertung vornimmt) einen Antrag auf die Festlegung von Einfuhrtoleranzen für den 
Wirkstoff Lufenuron in mehreren Kulturpflanzen und Erzeugnissen tierischen 
Ursprungs auf der Grundlage genehmigter Verwendungszwecke von Lufenuron in 
Brasilien, Chile und Marokko eingereicht habe; in der Erwägung, dass es in der 
Stellungnahme weiter heißt, dass der die Bewertung vornehmende Mitgliedstaat im 
Einklang mit Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 einen Bewertungsbericht 
erstellt habe, der der Kommission übermittelt und am 24. Mai 2019 an die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) weitergeleitet worden sei; in der Erwägung, 
dass der die Bewertung vornehmende Mitgliedstaat vorgeschlagen hat, die 
Rückstandshöchstgehalte für Lufenuron in Grapefruits (x30) und in Zuckerrohr (x2) aus 
Brasilien anzuheben und außerdem die Rückstandshöchstgehalte für Lufenuron in 
Waren tierischen Ursprungs zu erhöhen; 

J. in der Erwägung, dass die EFSA in ihren Schlussfolgerungen in der Stellungnahme vom 
15. Juli 2020 die Erhöhung der Rückstandshöchstgehalte für Lufenuron ausschließlich 
damit begründet, dass die Normwerte in Brasilien eingehalten werden müssten, und 
keine Angaben zu den langfristigen kumulativen Auswirkungen von Lufenuron auf die 
Reproduktionstoxizität und die Entwicklungsneurotoxizität und zu seinem 
immunotoxischen Potenzial nach längerer Aufnahme macht; 

1. lehnt die Annahme des Entwurfs einer Verordnung der Kommission ab; 

2. vertritt die Auffassung, dass dieser Entwurf einer Verordnung der Kommission nicht 
mit dem Ziel und dem Inhalt der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vereinbar ist; 

3. vertritt die Auffassung, dass der Entwurf einer Verordnung der Kommission über die in 
der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vorgesehenen Durchführungsbefugnisse hinausgeht; 
stellt fest, dass die Rückstandshöchstgehalte gemäß Erwägungsgrund 5 der Verordnung 
auf dem niedrigsten erreichbaren Niveau festgesetzt werden sollten, um besonders 
gefährdete Gruppen wie Kinder und Ungeborene zu schützen; 

4. stellt fest, dass die geltenden Rückstandshöchstgehalte für Lufenuron nach dem Entwurf 
einer Verordnung der Kommission von 0,01 mg/kg auf 0,30 mg/kg für Grapefruits und 
von 0,01 mg/kg auf 0,02 mg/kg für Zuckerrohr angehoben werden sollen; 

5. weist auf die Schlussfolgerung in einem aktuellen wissenschaftlichen Bericht hin, 
wonach Lufenuron teratogene Wirkungen und histopathologische Veränderungen bei 
Leber und Nieren von Ratten hervorrufen kann, was darauf hindeutet, dass Schwangere 
und ihre ungeborenen Kinder gefährdet sein könnten;12 

6. stellt fest, dass die Exposition gegenüber Insektiziden biochemische Veränderungen wie 
etwa oxidativen Stress auslöst und dass die Umweltexposition der Mutter gegenüber 
chemischen Schadstoffen vor Kurzem als zweithäufigste Todesursache bei Säuglingen 

                                                
12  Basal, W.T., Rahman T. Ahmed, A., Mahmoud, A.A., Omar, A.R.: „Lufenuron induces 

reproductive toxicity and genotoxic effects in pregnant albino rats and their fetuses“, 
Scientific reports, 2020: 10:19544, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7658361/ 
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in Entwicklungsländern eingestuft wurde;13 

7. weist erneut darauf hin, dass die generationsübergreifenden Auswirkungen einer 
Exposition gegenüber Pestiziden nicht hinreichend erforscht wurden und dass die 
Auswirkungen einer Exposition gegenüber Pestiziden beim Menschen in der 
Gestationsphase nur selten Gegenstand von Studien sind; hebt hervor, dass zunehmend 
Belege dafür vorliegen, dass wiederholte Expositionen in einem frühen Lebensalter eine 
Rolle spielen; 

8. empfiehlt, den Rückstandshöchstgehalt für Lufenuron weiterhin bei der Mindest-
Bestimmungsgrenze zu belassen; 

9. ist der Ansicht, dass die Entscheidung, die Rückstandshöchstgehalte für Lufenuron zu 
erhöhen, nicht gerechtfertigt werden kann, da keine hinreichenden Belege dafür 
vorliegen, dass das Risiko für schwangere Frauen und ihre ungeborenen Kinder und für 
die Lebensmittelsicherheit akzeptabel ist; 

10. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf einer Verordnung zurückzuziehen und dem 
Ausschuss einen neuen Entwurf vorzulegen, der dem Vorsorgeprinzip gerecht wird; 

11. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

 

                                                
13  Cremonese, C., Freire, C., Machado De Camargo, A., Silva De Lima, J., Koifman, S., 

Meyer, A.: „Pesticide consumption, central nervous system and cardiovascular 
congenital malformations in the South and Southeast region of Brazil“, International 
Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2014; 27(3), S. 474-86, 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24847732/ 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0133 
Einwand gegen einen Durchführungsrechtsakt: Höchstgehalte an 
Rückständen von bestimmten Wirkstoffen, einschließlich Flonicamid  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. April 2021 zu dem Entwurf einer 
Verordnung der Kommission zur Änderung der Anhänge II, III und IV der 
Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich 
der Höchstgehalte an Rückständen von Acequinocyl, Acibenzolar-S-methyl, Bacillus 
subtilis Stamm IAB/BS03, Emamectin, Flonicamid, Flutolanil, Fosetyl, Imazamox und 
Oxathiapiprolin in oder auf bestimmten Erzeugnissen (D063854/04 – 2021/2608(RPS)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Verordnung der Kommission zur Änderung der 
Anhänge II, III und IV der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen 
Parlaments und des Rates hinsichtlich der Höchstgehalte an Rückständen von 
Acequinocyl, Acibenzolar-S-methyl, Bacillus subtilis Stamm IAB/BS03, Emamectin, 
Flonicamid, Flutolanil, Fosetyl, Imazamox und Oxathiapiprolin in oder auf bestimmten 
Erzeugnissen (D063854/04), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Februar 2005 über Höchstgehalte an Pestizidrückständen in oder auf 
Lebens- und Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Änderung der 
Richtlinie 91/414/EWG des Rates1, insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 14 
Absatz 1 Buchstabe a, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, 
Lebensmittel und Futtermittel vom 18. Februar 2020, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden2, 

– unter Hinweis auf die am 27. Mai 2019 angenommene und am 2. August 2019 
veröffentlichte, mit Gründen versehene Stellungnahme der Europäischen Behörde für 

                                                
1  ABl. L 70 vom 16.3.2005, S. 1. 
2  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71. 
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Lebensmittelsicherheit (EFSA)3, 

– unter Hinweis auf die am 17. August 2018 angenommene und am 25. September 2018 
veröffentlichte, mit Gründen versehene begründete Stellungnahme der EFSA4, 

– unter Hinweis auf die am 29. August 2018 angenommene und am 18. September 2018 
veröffentlichte, mit Gründen versehene begründete Stellungnahme der EFSA5, 

– unter Hinweis auf die am 18. Dezember 2009 angenommene und am 7. Mai 2010 
veröffentlichte Schlussfolgerung der EFSA6, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung der 
Europäischen Chemikalienagentur vom 5. Juni 20137, 

– gestützt auf Artikel 5a Absatz 3 Buchstabe b und Absatz 5 des Beschlusses 
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse8, 

– gestützt auf Artikel 112 Absätze 2 und 3 und Absatz 4 Buchstabe c seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entwurf einer Entschließung des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

A. in der Erwägung, dass in der Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem 
Titel „Vom Hof auf den Tisch“9 für ein faires, gesundes und umweltfreundliches 

                                                
3  Mit Gründen versehene Stellungnahme der EFSA zur Änderung der geltenden 

Rückstandshöchstgehalte für Flonicamid in Erdbeeren und anderen Beeren (EFSA 
reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for 
flonicamid in strawberries and other berries), EFSA Journal 2019, 17(7):5745, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745 

4  Mit Gründen versehene Stellungnahme der EFSA zur Änderung der geltenden 
Rückstandshöchstgehalte für Flonicamid in verschiedenen Kulturen (EFSA reasoned 
opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in 
various crops), EFSA Journal 2018, 16(9):5410, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5410 

5  Mit Gründen versehene Stellungnahme der EFSA zur Änderung der geltenden 
Rückstandshöchstgehalte für Flonicamid in verschiedenen Wurzelgemüsen (EFSA 
reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for 
flonicamid in various root crops), EFSA Journal 2018, 16(9):5414, 
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5414 

6  Schlussfolgerung der EFSA zur Peer-Review der Pestizid-Risikobewertung des 
Wirkstoffs Flonicamid (EFSA Conclusion on the peer review of the pesticide risk 
assessment of the active substance flonicamid), EFSA Journal 2010, 8(5):1445, 
https://www.efsa.europa.eu/de/efsajournal/pub/1445. 

7  Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung vom 5. Juni 2013 mit einem 
Vorschlag für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung von Flonicamid auf 
der Ebene der EU (Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment 
proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid), 
https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95 

8  ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
9  COM(2020)0381. 
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Lebensmittelsystem ein „weltweiter Übergang zu nachhaltigen Agrar- und 
Lebensmittelsystemen im Einklang mit den Zielen dieser Strategie und den Zielen für 
nachhaltige Entwicklung“ gefördert wird; 

B. in der Erwägung, dass Flonicamid ein selektives, systemisches Insektizid ist, das die 
Nahrungsaufnahme, Bewegungsfähigkeit und andere Verhaltensweisen von Insekten 
stört und Hunger und Dehydrierung mit Todesfolge bewirkt10; 

C. in der Erwägung, dass der Genehmigungszeitraum für den Wirkstoff Flonicamid bereits 
mit der Durchführungsverordnung (EU) 2017/2069 der Kommission11 verlängert 
wurde; 

D. in der Erwägung, dass der Ausschuss für Risikobeurteilung der Europäischen 
Chemikalienagentur in seiner Stellungnahme vom 5. Juni 201312 über Ergebnisse von 
an Ratten durchgeführten Experimenten berichtet, die zu einem erhöhten 
Plazentagewicht, einer verzögerten Muttermundseröffnung, einer Abnahme des 
Gewichts des Uterus und der Eierstöcke, einem verringerten Östradiolspiegel und einem 
erhöhten LH-Wert geführt haben, diese Ergebnisse jedoch als nicht miteinander in 
Zusammenhang stehend und nicht relevant erachtet; in der Erwägung, dass die 
zuständige mitgliedstaatliche Behörde Dänemarks eindeutige Auswirkungen auf 
viszerale Fehlbildungen, die bei nicht maternal toxischen Dosierungen im Kaninchen 
auftreten, feststellt13; 

E. in der Erwägung, dass die oberste Umweltschutzbehörde der USA (United States 
Environmental Protection Agency, EPA) in ihrem vorläufigen Beschluss über die 
Prüfung der Registrierung (Fall Nr. 7436) vom 14. Dezember 2020 zu Flonicamid 
feststellt, dass eine ausführlichere Bewertung des Risikos für Bienen ohne 
Bestäuberdaten aus höheren Stufen nicht durchgeführt werden könne, dass die 
vorliegende Studie der Stufe I zur akuten oralen Toxizität für eine quantitative 
Verwendung nicht ausreiche, dass für Flonicamid derzeit keine Bestäuberstudien der 
Stufen II und III verfügbar seien und dass die Anforderungen an den Test der akuten 
oralen Toxizität für erwachsene Honigbienen und die Daten der Stufen II und III (d. h. 

                                                
10  https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041  
11  Durchführungsverordnung (EU) 2017/2069 der Kommission vom 13. November 2017 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der 
Verlängerung des Genehmigungszeitraums für die Wirkstoffe Flonicamid (IKI-220), 
Metalaxyl, Penoxsulam und Proquinazid (ABl. L 295 vom 14.11.2017, S. 51). 

12  Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung vom 5. Juni 2013 mit einem 
Vorschlag für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung von Flonicamid auf 
der Ebene der EU (Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment 
proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid), 
https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95 

13  Anhang 2 zu der Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung vom 5. Juni 
2013 mit einem Vorschlag für eine harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung von 
Flonicamid auf der Ebene der EU (Annex 2 to opinion of 5 June 2013 of the Committee 
for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of 
flonicamid), https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-
2cc40356ed95 
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Halbfeld-/Feldstudien) für Honigbienen weiterhin nicht erfüllt seien14; 

F. in der Erwägung, dass der Generalstaatsanwalt von Kalifornien, Xavier Becerra, in 
seiner Stellungnahme vom 2. November 202015 zu dem Vorschlag für einen vorläufigen 
Beschluss über die Prüfung der Registrierung kritisiert, dass es der EPA an 
ausreichenden Informationen mangele, um die Risiken von Flonicamid für Bestäuber zu 
beschreiben; 

G. in der Erwägung, dass der Generalstaatsanwalt unter Bezugnahme auf die 
Umweltrisikobewertung der EPA weiter erklärt, dass eine neue chronische Studie an 
erwachsenen Honigbienen einen verlängerten Beobachtungszeitraum umfasste, der dazu 
diente, die verzögerte Toxizität von Flonicamid zu erfassen, da die Wirkung oft erst 
viele Tage später beobachtet werde, nachdem die Insekten verhungert seien; in der 
Erwägung, dass in der neuen Studie festgestellt wird, dass Flonicamid für erwachsene 
Bienen extrem toxisch ist; in der Erwägung, dass die EPA auf der Grundlage dieser 
Ergebnisse feststellte, dass Bienen bei registrierten Verwendungen von Flonicamid 
einer Dosis dieses Wirkstoffs ausgesetzt sind, die um das 17- bis 51-Fache über der 
Dosis liegt, die erhebliche Schäden verursacht; in der Erwägung, dass die Mortalität 
während des verlängerten Beobachtungszeitraums bei allen Testkonzentrationen 
dosisabhängig weiter gestiegen ist; in der Erwägung, dass sich die Sterblichkeit bis zum 
Ende des verlängerten Beobachtungszeitraums in den Flonicamid-Armen der Studie 
nicht stabilisierte; 

H. in der Erwägung, dass in Artikel 191 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union (AEUV) die Grundsätze der Vorsorge und Vorbeugung als 
Grundprinzipien der Union verankert sind; 

I. in der Erwägung, dass nach Maßgabe von Artikel 168 Absatz 1 AEUV „[b]ei der 
Festlegung und Durchführung aller Unionspolitiken und -maßnahmen […] ein hohes 
Gesundheitsschutzniveau sichergestellt [wird]“; 

J. in der Erwägung, dass durch die Richtlinie 2009/128/EG für eine nachhaltige 
Verwendung von Pestiziden in der Union gesorgt werden soll, indem die mit der 
Verwendung von Pestiziden verbundenen Risiken und Auswirkungen für die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt verringert und die Anwendung des 
integrierten Pflanzenschutzes sowie alternativer Methoden oder Verfahren wie 
nichtchemischer Alternativen zu Pestiziden gefördert werden; 

K. in der Erwägung, dass bei der Festlegung von Rückstandshöchstgehalten (RHG) 
kumulativen und synergistischen Wirkungen Rechnung getragen werden muss und dass 
es von größter Bedeutung ist, dringend geeignete Methoden für die diesbezügliche 
Bewertung auszuarbeiten; 

L. in der Erwägung, dass nach dem Entwurf einer Verordnung der Kommission die 
Rückstandshöchstgehalte für Flonicamid von 0,03 mg/kg, was der derzeitigen 
Nachweisgrenze entspricht, auf 0,7 mg/kg für Erdbeeren, auf 1 mg/kg für Brombeeren 

                                                
14  Aktenzeichen EPA-HQ-OPP-2014-0777, https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-

OPP-2014-0777-0041, S. 13 und S. 18. 
15  https://oag.ca.gov/sites/default/files/FINAL%20Flonicamid%20PID%20Comment% 

20Letter.pdf 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2009/128/EG;Year:2009;Nr:128&comp=


 

 805 

und Himbeeren, auf 0,7 mg/kg für Hagebutten, Maulbeeren, Azarolen bzw. Welsche 
Mispeln, Holunderbeeren und andere kleine Früchte und Beeren, auf 0,8 mg/kg für 
Heidelbeeren, Preiselbeeren, Johannisbeeren und Stachelbeeren, auf 0,3 mg/kg für 
andere Wurzel- und Knollengemüse im Allgemeinen, aber auf 0,6 mg/kg für 
Radieschen, auf 0,07 mg/kg für Kopfsalat und Salatpflanzen und auf 0,8 mg/kg für 
Hülsenfrüchte steigen sollen; 

1. erhebt Einwände gegen die Annahme des Entwurfs einer Verordnung der Kommission; 

2. vertritt die Auffassung, dass dieser Entwurf einer Verordnung der Kommission nicht 
mit dem Ziel und dem Inhalt der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 vereinbar ist; 

3. nimmt zur Kenntnis, dass die EFSA an Methoden zur Beurteilung kumulativer Risiken 
arbeitet, stellt aber auch fest, dass das Problem der Beurteilung der kumulativen 
Wirkung von Pestiziden und Rückständen seit Jahrzehnten bekannt ist; fordert daher die 
EFSA und die Kommission auf, dieses Problem als Angelegenheit von absoluter 
Dringlichkeit zu behandeln; 

4. empfiehlt, dass der RHG für Flonicamid auch künftig 0,03 mg/kg beträgt; 

5. fordert die Kommission auf, ihren Entwurf einer Verordnung zurückzuziehen und dem 
Ausschuss einen neuen Entwurf vorzulegen; 

6. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0140 
Abkommen über Handel und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich *** 
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zu dem 
Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Handels- und 
Kooperationsabkommens im Namen der Union zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits und über den Abschluss des Abkommens 
zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 
Nordirland über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von 
Verschlusssachen (05022/2021 – C9-0086/2021 – 2020/0382(NLE)) 
(Zustimmung) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (05022/2021), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Handels- und Kooperationsabkommens zwischen 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits (5198/2021),  

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Abkommens zwischen der Europäischen Union 
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland betreffend 
Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen 
(5203/2021), 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 217 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 sowie Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung 
(C9-0086/2021), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2020 zu dem vorgeschlagenen 
Mandat für Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland1, 

– unter Hinweis auf seine Empfehlung vom 18. Juni 2020 für die Verhandlungen über 
eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und 

                                                
1  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0033. 
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Nordirland2, 

– gestützt auf Artikel 105 Absätze 1 und 4 und Artikel 114 Absatz 7 seiner 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten und des Ausschusses für internationalen Handel gemäß Artikel 58 der 
Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Schreiben des Rechtsausschusses, des Entwicklungsausschusses, 
des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für 
Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, des Ausschusses für 
regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, 
des Fischereiausschusses, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für konstitutionelle 
Fragen, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
und des Ausschusses für internationalen Handel (A9-0128/2021), 

1. gibt seine Zustimmung zu dem Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens 
zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits 
und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland andererseits und zu 
dem Abschluss des Abkommens zwischen der Europäischen Union und dem 
Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland über die Sicherheitsverfahren 
für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen; 

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten und des 
Vereinigten Königreichs zu übermitteln. 

 

                                                
2  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0152. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0141 
Das Ergebnis der Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zu dem Ergebnis der 
Verhandlungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich (2021/2658(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV) und den Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“), 

– unter Hinweis auf den Entwurf eines Beschlusses des Rates (05022/2021), 

– unter Hinweis auf den Beschluss (EU) 2020/2252 des Rates vom 29. Dezember 2020 
über die Unterzeichnung im Namen der Union und über die vorläufige Anwendung des 
Abkommens über Handel und Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und 
der Europäischen Atomgemeinschaft einerseits und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland andererseits und des Abkommens zwischen der 
Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den Schutz von Verschlusssachen1, 

– unter Hinweis auf das vom Rat gemäß Artikel 217 und Artikel 218 Absatz 6 
Unterabsatz 2 und Artikel 218 Absatz 8 Unterabsatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union unterbreitete Ersuchen um Zustimmung(C9-
0086/2021), 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 5. April 2017 zu den Verhandlungen mit 
dem Vereinigten Königreich nach seiner Mitteilung, dass es beabsichtige, aus der 
Europäischen Union auszutreten2, vom 3. Oktober 2017 zum Stand der Verhandlungen 
mit dem Vereinigten Königreich3, vom 13. Dezember 2017 zum Stand der 
Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich4, vom 14. März 2018 zu dem Rahmen 

                                                
1  ABl. L 444 vom 31.12.2020, S. 2. 
2  ABl. C 298 vom 23.8.2018, S. 24. 
3  ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 2. 
4  ABl. C 369 vom 11.10.2018, S. 32. 
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für die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich5, vom 
18. September 2019 zum Stand des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union6, vom 15. Januar 2020 zur Umsetzung und Überwachung der 
Bestimmungen über die Rechte der Bürger im Austrittsabkommen7, vom 12. Februar 
2020 zu dem vorgeschlagenen Mandat für Verhandlungen über eine neue Partnerschaft 
mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland8 und vom 18. Juni 
2020 zu den Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland9, 

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 29. Januar 2020 zu dem Entwurf 
eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des Abkommens über den Austritt des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
und der Europäischen Atomgemeinschaft10, 

– unter Hinweis auf das Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft11 (im Folgenden „Austrittsabkommen“) und die dem 
Austrittsabkommen beigefügte Politische Erklärung zur Festlegung des Rahmens für die 
künftige Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten 
Königreich12 (im Folgenden „Politische Erklärung“), 

– unter Hinweis auf die Beiträge des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, des 
Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für internationalen Handel, des 
Haushaltsausschusses, des Haushaltskontrollausschusses, des Ausschusses für 
Wirtschaft und Währung, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie, des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz, des Ausschusses für Verkehr und 
Tourismus, des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, des 
Fischereiausschusses, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Rechtsausschusses, 
des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung für einen Beschluss des Rates über die Ermächtigung 
zur Aufnahme von Verhandlungen über eine neue Partnerschaft mit dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland, durch den die Kommission als 
Verhandlungsführerin der Union benannt wird, und dessen Anhang mit den Richtlinien 
für die Aushandlung einer neuen Partnerschaft (COM(2020)0035) (im Folgenden 
„Verhandlungsrichtlinien“), 

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

1. begrüßt nachdrücklich den Abschluss des Handels- und Kooperationsabkommens 
                                                
5  ABl. C 162 vom 10.5.2019, S. 40. 
6  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0016. 
7  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0006. 
8  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0033. 
9  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0152. 
10  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0018. 
11  ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7. 
12  ABl. C 34 vom 31.1.2020, S. 1. 
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zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich (im Folgenden „Abkommen“), durch 
das die negativen Folgen des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der 
Europäischen Union (EU) begrenzt werden und ein Rahmen für die Zusammenarbeit 
geschaffen wird, der die Grundlage für eine starke und konstruktive künftige 
Partnerschaft bilden sollte, wobei die störendsten Elemente eines Austritts ohne 
Abkommen vermieden werden und Rechtssicherheit für Bürger und Unternehmen 
geschaffen wird; würdigt diesbezüglich die gute Arbeit und die zentrale Rolle des 
Chefunterhändlers der EU und seines Teams; 

2. bekräftigt, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ein historischer 
Fehler ist, und weist darauf hin, dass die EU die Entscheidung des Vereinigten 
Königreichs stets respektiert hat, dabei jedoch nachdrücklich betont hat, dass das 
Vereinigte Königreich auch die Folgen eines Austritts aus der EU akzeptieren muss und 
dass ein Drittland nicht dieselben Rechte und Vorteile haben kann wie ein 
Mitgliedstaat; weist darauf hin, dass sich das Parlament während des gesamten 
Verfahrens für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU darum bemüht hat, 
die Rechte der EU-Bürger zu schützen, Frieden und Wohlstand auf der Insel Irland zu 
erhalten, Fischereigemeinschaften zu schützen, die Rechtsordnung der EU zu wahren, 
die Beschlussfassungsautonomie der EU zu schützen, die Integrität der Zollunion und 
des Binnenmarkts zu wahren und gleichzeitig Sozial-, Umwelt-, Steuer- oder 
Regulierungsdumping zu verhindern, da dies für den Schutz der Arbeitsplätze, der 
Industrie und der Wettbewerbsfähigkeit in Europa und die Verwirklichung der im 
europäischen Grünen Deal festgelegten Ziele von wesentlicher Bedeutung ist; 

3. begrüßt, dass diese Ziele durch das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich und das Austrittsabkommen weitgehend erreicht 
wurden, und zwar durch durchsetzbare gleiche Ausgangsbedingungen, auch in Bezug 
auf staatliche Beihilfen, Sozial- und Umweltstandards, eine langfristige Lösung für die 
Fischerei, ein Wirtschaftsabkommen, durch das viele der negativen Folgen des Austritts 
des Vereinigten Königreichs aus der EU abgefedert werden, und einen neuen Rahmen 
für die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz, Polizei und innere Sicherheit auf der 
Grundlage der uneingeschränkten Achtung der EMRK und des 
Datenschutzrechtsrahmens der EU; hält jedoch den begrenzten Anwendungsbereich 
dieses Abkommens für bedauerlich, der weit hinter den in der Politischen Erklärung 
genannten Zielen zurückbleibt, was auf den mangelnden politischen Willen des 
Vereinigten Königreichs zurückzuführen ist, sich in wichtigen Bereichen, insbesondere 
der Außenpolitik, der Verteidigungspolitik und der externen Sicherheitspolitik, zu 
beteiligen; bedauert auch die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, sich nicht an 
Erasmus+ zu beteiligen, wodurch jungen Menschen eine einzigartige Chance 
vorenthalten wird; 

4. begrüßt angesichts der Intensität des Warenhandels zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich das starke auf Waren ausgerichtete Element des Abkommens 
und stellt fest, dass eine logische Folge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus 
der EU und insbesondere der Beendigung der Freizügigkeit darin besteht, dass die 
Möglichkeiten für die weitgehend dienstleistungsorientierte Wirtschaft des Vereinigten 
Königreichs erheblich eingeschränkt werden, da die Konzepte des Herkunftslandes und 
des Europäischen Passes keine Anwendung mehr finden, keine automatische 
Anerkennung von Berufsqualifikationen erfolgt und Dienstleister im Vereinigten 
Königreich potenziell mit 27 unterschiedlichen Regelwerken und somit mit mehr 
Bürokratie konfrontiert sind; betont, dass es sich hierbei um das erste Abkommen in der 
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Geschichte der EU handelt, bei dem die Verhandlungen auf Divergenz statt auf 
Konvergenz abzielten, und dass mehr Spannungen, Hindernisse und Kosten für Bürger 
und Unternehmen daher unvermeidlich waren; 

5. begrüßt den umfassenderen horizontalen Streitbeilegungsmechanismus, der die zeitnahe 
Beilegung von Streitigkeiten und die Möglichkeit einer bereichsübergreifenden 
Aussetzung in allen Wirtschaftsbereichen ermöglichen sollte, falls eine der Parteien die 
eingegangenen Verpflichtungen nicht achtet; ist der Ansicht, dass dieser Mechanismus 
zum Beispiel und zum Standard für alle künftigen Freihandelsabkommen werden 
könnte; 

6. erinnert an die Erklärung der Koordinierungsgruppe für das Vereinigte Königreich 
(UKCG) und der Fraktionsvorsitzenden vom 11. September 2020, nimmt zur Kenntnis, 
dass das Vereinigte Königreich als Unterzeichnerstaat des Austrittsabkommens 
rechtlich zur vollständigen Umsetzung und Einhaltung seiner Bestimmungen 
verpflichtet ist, und begrüßt es, dass die im Widerspruch zum Abkommen stehenden 
Bestimmungen des Binnenmarktgesetzes des Vereinigten Königreichs zurückgezogen 
wurden; verurteilt die jüngsten einseitigen Maßnahmen des Vereinigten Königreichs, 
durch die unter Verstoß gegen das Austrittsabkommen die Schonfristen verlängert 
werden, während derer für Ausfuhren aus Großbritannien nach Nordirland keine 
Genusstauglichkeitsbescheinigungen für alle Sendungen tierischer Erzeugnisse 
abgegeben werden müssen, für Pakete keine Zollanmeldungen vorgenommen werden 
müssen und von den EU-Vorschriften, die die Einfuhr von Erde in den Binnenmarkt 
verbieten, und den EU-Vorschriften für Heimtierausweise abgewichen wird; ist der 
Auffassung, dass diese Maßnahmen eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des 
Binnenmarkts darstellen; bekräftigt, dass alle derartigen Beschlüsse im Rahmen der 
zuständigen gemeinsamen Gremien gemeinsam beschlossen werden müssen; fordert die 
Regierung des Vereinigten Königreichs nachdrücklich auf, nach Treu und Glauben zu 
handeln und die Bedingungen der von ihr unterzeichneten Abkommen unverzüglich und 
auf der Grundlage eines glaubwürdigen und umfassenden Zeitplans, der gemeinsam mit 
der Kommission im Einklang mit der Verpflichtung zu Treu und Glauben gemäß dem 
Austrittsabkommen erstellt wird, vollständig umzusetzen; fordert die Kommission in 
diesem Zusammenhang auf, das am 15. März 2021 gemäß Artikel 12 Absatz 4 des 
Protokolls zu Irland/Nordirland eingeleitete Vertragsverletzungsverfahren gegen das 
Vereinigte Königreich mit Nachdruck fortzusetzen; weist darauf hin, dass die 
anhaltende Missachtung des Ergebnisses von Streitbeilegungsverfahren im Rahmen des 
Austrittsabkommens auch zur Aussetzung von Verpflichtungen im Rahmen des 
Handels- und Kooperationsabkommens führen kann, einschließlich einer 
Einschränkung des beispiellosen Umfangs des Marktzugangs; ist in diesem 
Zusammenhang der Ansicht, dass die Ratifizierung des Handels- und 
Kooperationsabkommens das Instrumentarium der EU für die Durchsetzung des 
Austrittsabkommens stärkt; weist darauf hin, dass die uneingeschränkte und 
ordnungsgemäße Achtung und Umsetzung des Austrittsabkommens von entscheidender 
Bedeutung ist, wenn es darum geht, die Rechte der Bürger zu schützen, den 
Friedensprozess zu schützen und eine harte Grenze auf der Insel Irland zu vermeiden, 
die Integrität des Binnenmarkts zu schützen und sicherzustellen, dass das Vereinigte 
Königreich seinen gerechten Anteil an den im Laufe seiner Mitgliedschaft und darüber 
hinaus aufgelaufenen Verbindlichkeiten zahlt, und daher weiterhin eine wesentliche 
Voraussetzung für die künftige Entwicklung der Beziehungen zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich ist; betont, dass Treu und Glauben, Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit in diesem Zusammenhang große Bedeutung zukommt; weist darauf 
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hin, dass die Ausgestaltung des Protokolls zu Irland/Nordirland und dessen Artikel 16 
ein sehr heikles und sensibles politisches Gleichgewicht widerspiegeln; beharrt darauf, 
dass Vorschläge oder Maßnahmen, die dieses Gleichgewicht verändern könnten, durch 
keine der Parteien leichtfertig oder ohne ordnungsgemäße vorherige Konsultation 
gemacht bzw. ergriffen werden sollten; betont die einzigartigen Umstände Nordirlands 
und die Rolle, die dem nordirischen Parlament im Protokoll eingeräumt wird, 
einschließlich der Tatsache, dass für die fortgesetzte Anwendung des Protokolls in vier 
Jahren seine Zustimmung erforderlich ist; betont die Notwendigkeit eines 
kontinuierlichen und verstärkten Dialogs zwischen Vertretern der Politik und der 
Zivilgesellschaft, darunter Vertreter Nordirlands, über alle Aspekte des Protokolls zu 
Irland/Nordirland und des umfassenderen nordirischen Friedensprozesses; ist zutiefst 
besorgt über die jüngsten Spannungen in Nordirland und erinnert daran, dass die EU 
einer der wichtigsten Hüter des Karfreitagsabkommens ist und entschlossen ist, es zu 
schützen; 

Die Rolle des Europäischen Parlaments 

7. bedauert die Tatsache, dass das Abkommen in allerletzter Minute geschlossen wurde, 
sowie die daraus resultierende Unsicherheit, die Bürgern und Wirtschaftsteilnehmern 
hohe Kosten aufbürdet und sich auch auf die Vorrechte des Parlaments auswirkt, den 
endgültigen Wortlaut der Abkommen vor seiner vorläufigen Anwendung zu prüfen und 
einer demokratischen Kontrolle zu unterziehen; betont den Ausnahmecharakter dieses 
Verfahrens angesichts der Tatsache, dass die Frist für das Ende des Übergangszeitraums 
fest ist und das Vereinigte Königreich eine Verlängerung abgelehnt hat, selbst mitten in 
einer Pandemie; betont, dass dieses Verfahren keinesfalls einen Präzedenzfall für 
künftige Handelsabkommen darstellen darf, bei denen das übliche Format der 
Zusammenarbeit und des Zugangs zu Informationen gemäß Artikel 218 Absatz 10 
AEUV garantiert werden muss, einschließlich des Austauschs aller Verhandlungstexte, 
eines regelmäßigen Dialogs und ausreichender Zeit für eine formelle Kontrolle und 
Erörterung von Abkommen durch das Parlament; betont, dass Abkommen nicht ohne 
die Zustimmung des Parlaments vorläufig angewandt werden dürfen; erkennt 
ungeachtet des Vorstehenden an, dass das Parlament angesichts der intensiven und 
häufigen Konsultationen und des Dialogs mit dem Chefunterhändler der EU und der 
Taskforce der Kommission für das Vereinigte Königreich sowie der Annahme von zwei 
Entschließungen des Parlaments im Februar und Juni 2020 regelmäßig seine 
Auffassung äußern konnte, wodurch sichergestellt wurde, dass seine Standpunkte im 
ursprünglichen Mandat der EU in vollem Umfang berücksichtigt und vom 
Chefunterhändler der EU im Laufe der Verhandlungen verteidigt wurden; 

8. unterstützt die Einrichtung einer Parlamentarischen Partnerschaftsversammlung für 
Mitglieder des Europäischen Parlaments und des Parlaments des Vereinigten 
Königreichs im Rahmen des Abkommens; ist der Ansicht, dass diese Parlamentarische 
Partnerschaftsversammlung damit beauftragt werden sollte, die vollständige und 
ordnungsgemäße Umsetzung des Abkommens zu überwachen und dem 
Partnerschaftsrat Empfehlungen zu unterbreiten; schlägt vor, dass ihr Aufgabenbereich 
auch die Umsetzung des Austrittsabkommens umfassen sollte, unbeschadet der 
Governance-Strukturen der einzelnen Abkommen und des Mechanismus für ihre 
Kontrolle, sowie das Recht, Empfehlungen für Bereiche vorzulegen, in denen eine 
verbesserte Zusammenarbeit für beide Parteien von Nutzen sein könnte, und 
gemeinsame Initiativen zur Förderung enger Beziehungen zu ergreifen; 
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9. beharrt darauf, dass das Parlament im Einklang mit dem Schreiben von 
Parlamentspräsident Sassoli vom 5. Februar 2021 bei der Überwachung und Umsetzung 
des Abkommens eine umfassende Rolle spielen muss; begrüßt unbeschadet der 
bestehenden Verpflichtungen, die die jeweiligen Kommissionsmitglieder gegenüber den 
zuständigen Ausschüssen des Parlaments eingegangen sind, die Erklärung der 
Kommission zur Rolle des Parlaments bei der Umsetzung des Abkommens, wobei sie 
sich unter anderem verpflichtet hat, 

a)  das Parlament unmittelbar und umfassend über die Tätigkeiten des 
Partnerschaftsrates und anderer gemeinsamer Gremien zu unterrichten; 

b)  das Parlament in wichtige Beschlüsse im Rahmen des Abkommens im 
Zusammenhang mit etwaigen einseitigen Maßnahmen der Union im Rahmen des 
Abkommens einzubeziehen und den Standpunkten des Parlaments weitestgehend 
Rechnung zu tragen und, falls sie den Standpunkten des Parlaments nicht folgen 
sollte, die Gründe dafür zu erläutern; 

c)  das Parlament rechtzeitig im Voraus einzubeziehen, wenn sie beabsichtigt, einen 
Vorschlag zur Beendigung oder Aussetzung von Teil Drei des Abkommens 
[Zusammenarbeit im Bereich der Strafverfolgung und Justiz hinsichtlich 
Strafsachen] durch die Union vorzulegen, falls das Vereinigte Königreich seinen 
Verpflichtungen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention nicht 
nachkommen sollte; 

d)  das Parlament in das im Abkommen vorgesehene Verfahren zur Auswahl 
potenzieller Schiedsrichter und Panelmitglieder einzubeziehen; 

e)  dem Parlament alle Vorschläge für Gesetzgebungsakte zur Festlegung der 
Modalitäten für die Annahme der autonomen Maßnahmen, die die Union im 
Rahmen des Abkommens ergreifen darf, zu unterbreiten; 

f)  die Ansichten des Parlaments in Bezug auf die Umsetzung des Abkommens durch 
beide Parteien, auch in Bezug auf mögliche Verstöße gegen das Abkommen oder 
Ungleichgewichte bei den gleichen Ausgangsbedingungen, weitestgehend zu 
berücksichtigen und, falls sie dem Standpunkt des Parlaments nicht folgen sollte, 
ihre Gründe dafür zu erläutern; 

g)  das Parlament umfassend über die Bewertungen und Beschlüsse der Kommission 
in Bezug auf die Angemessenheit der Daten sowie über die Vorkehrungen für die 
Zusammenarbeit in Regulierungsfragen mit den Behörden des Vereinigten 
Königreichs im Bereich der Finanzdienstleistungen und die mögliche Gewährung 
von Äquivalenzen bei Finanzdienstleistungen auf dem Laufenden zu halten; 

fordert, dass diese Verpflichtungen in einer möglichst bald auszuhandelnden 
interinstitutionellen Vereinbarung konsolidiert werden; 

10. begrüßt das Abkommen über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den 
Schutz von Verschlusssachen; betont, dass dieses Abkommen, insbesondere Artikel 3, 
die Rechte des Parlaments gemäß Artikel 218 Absatz 10 AEUV unberührt lässt, 
insbesondere vor dem Hintergrund von Ziffer 9 oben; weist darauf hin, dass die Art und 
Weise, wie der Rat um die Zustimmung des Parlaments ersucht hat, wobei mit einem 
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Verfahren zwei Abkommen – das Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich und das Abkommen zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich über die Sicherheitsverfahren für den Austausch und den 
Schutz von Verschlusssachen – abgedeckt wurden, nicht im Einklang mit der üblichen 
Praxis steht und keinesfalls zu einem Präzedenzfall werden sollte, da das Parlament in 
der Lage sein sollte, seine Zustimmung zu jedem internationalen Abkommen vor dessen 
Inkrafttreten separat und nicht als Paket zu erteilen, da seine Vorrechte andernfalls 
ernsthaft untergraben würden; 

11. fordert nachdrücklich, dass Gewerkschaften aus der EU und dem Vereinigten 
Königreich sowie andere Sozialpartner und Organisationen der Zivilgesellschaft eng in 
die Überwachung und Umsetzung des Abkommens einbezogen werden, einschließlich 
mittels ihrer Konsultation und potenziellen Beteiligung in den Fachausschüssen, wenn 
einschlägige Fragen behandelt werden, sowie der Einrichtung eines speziellen 
Arbeitsforums, das vor jeder Tagung des Partnerschaftsrates zusammentritt; schlägt in 
Anbetracht der Bedeutung und der potenziell weitreichenden Folgen des Abkommens 
vor, die interne Beratungsgruppe um mehr Vertreter der Gewerkschaften und anderer 
Sozialpartner, insbesondere der europäischen Branchenverbände, zu erweitern und 
Organisationen der Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und anderen Sozialpartnern die 
Befugnis zu erteilen, bei der Kommission Beschwerde einzureichen, wobei die 
Kommission verpflichtet sein sollte, auf solche Beschwerden zu reagieren; 

12. begrüßt die Bemühungen der Kommission, die Interessenträger so weit wie angesichts 
der begrenzten Zeit möglich einzubeziehen, und begrüßt auch die detaillierten 
Bereitschaftsmitteilungen, die Unternehmen dabei geholfen haben, sich auf die 
unvermeidlichen Veränderungen ab dem 1. Januar 2021, dem Tag des Austritts des 
Vereinigten Königreichs aus der Zollunion und dem Binnenmarkt, vorzubereiten; 
fordert verstärkte Bemühungen aller EU-Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der 
Regionen, um sicherzustellen, dass diese ersten Monate im Rahmen der neuen Regelung 
in Bezug auf den neuen Status des Vereinigten Königreichs für alle Wirtschaftsakteure 
und Bürger so reibungslos wie möglich verlaufen; erkennt an, dass der Austritt des 
Vereinigten Königreichs aus der EU erhebliche kurzfristige wirtschaftliche 
Auswirkungen hat, und fordert die Kommission vor diesem Hintergrund auf, die 
Reserve für die Anpassung an den Brexit in Höhe von 5 Mrd. EUR vollständig und 
zeitnah zu nutzen, sobald sie von den Mitgesetzgebern angenommen wurde, um 
Branchen, Unternehmen und Arbeitnehmer gleichermaßen und auch die 
Mitgliedstaaten, die von den negativen und unvorhergesehenen Auswirkungen der 
neuen Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich am stärksten 
betroffen sind, zu unterstützen; 

Handel 

13. betont den beispiellosen Geltungsbereich des Abkommens in Bezug auf den 
Warenhandel, bei dem das Ziel von Nullkontingenten und Nullzollsätzen verwirklicht 
wurde und dadurch der Handel mit dem Vereinigten Königreich im Rahmen geeigneter 
Ursprungsregeln erleichtert wird, wobei die Interessen der EU-Hersteller gewahrt 
werden, unter anderem durch bilaterale Kumulierung, die Selbstzertifizierung des 
Ursprungs durch Ausführer sowie den 12-monatigen Freistellungszeitraum für einige 
der Unterlagen; betont, wie wichtig es in Verbindung mit diesem beispiellosen 
Anwendungsbereich des Abkommens ist, wirksam für gleiche Ausgangsbedingungen zu 
sorgen, insbesondere im Hinblick auf das Rückschrittsverbot und die Vermeidung 
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künftiger Divergenzen; 

14. unterstreicht, dass die Zusagen beider Parteien im Bereich des Dienstleistungsverkehrs 
ein Liberalisierungsniveau bewirken, das über ihre WTO-Verpflichtungen hinausgeht, 
unter anderem durch eine vorausschauende Meistbegünstigungsklausel, eine 
Überprüfungsverpflichtung im Hinblick auf künftige Verbesserungen und besondere 
Vorschriften für die Mobilität von Fachkräften zu Geschäftszwecken (Dienstleistungen 
der Erbringungsart 4); weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass das Vereinigte 
Königreich durch seinen Austritt aus dem Binnenmarkt sein automatisches, 
unbegrenztes Recht, in der gesamten EU Dienstleistungen zu erbringen, verloren hat; 
erkennt die klaren Bestimmungen über Berufsqualifikationen an, die anders sind, weil 
das Vereinigte Königreich ein Drittland ist; begrüßt jedoch den im Abkommen 
vorgesehenen Mechanismus, wonach die EU und das Vereinigte Königreich zu einem 
späteren Zeitpunkt von Fall zu Fall und für bestimmte Berufe zusätzliche Regelungen 
vereinbaren können; 

15. begrüßt das Kapitel über digitalen Handel, einschließlich des ausdrücklichen Verbots 
von Datenlokalisierungsanforderungen oder einer obligatorischen Offenlegung von 
Quellcodes, eine Neuheit gegenüber den Freihandelsabkommen, die die EU bislang 
geschlossen hat, wobei gleichzeitig das Regulierungsrecht und die 
Datenschutzanforderungen der EU gewahrt bleiben; erkennt an, dass dieses Kapitel über 
digitalen Handel als Vorbild für künftige Handelsabkommen dienen kann; begrüßt 
ferner die regulatorische Zusammenarbeit bei neuen Technologien, einschließlich 
künstlicher Intelligenz; 

16. begrüßt, dass trotz der anfänglichen Zurückhaltung seitens des Vereinigten Königreichs 
das ehrgeizigste übergeordnete Kapitel aller Zeiten über das öffentliche 
Beschaffungswesen ausgehandelt wurde, das über das Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen hinausgeht, um die Gleichbehandlung von EU-
Unternehmen zu gewährleisten, ebenso wie ein Kapitel über die Bedürfnisse und 
Interessen von Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen (KMU); 
weist darauf hin, dass der bestehende Bestand an geografischen Angaben im Rahmen 
des Austrittsabkommens geschützt wird, bedauert jedoch, dass keine Regelungen für 
künftige geografische Angaben gefunden werden konnten, was im Widerspruch zu den 
in der Politischen Erklärung eingegangenen Verpflichtungen steht; erkennt dennoch die 
„Überprüfungsklausel“ an, mit der der Schutz in Zukunft ausgeweitet werden kann, und 
fordert beide Parteien nachdrücklich auf, diese Klausel so bald wie möglich zu 
aktivieren; 

17. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, einschlägige 
Plattformen für die regulatorische Koordinierung einzurichten und sich aktiv daran zu 
beteiligen, um dem Parlament volle Transparenz zu bieten, um in Zukunft ein hohes 
Maß an regulatorischer Konvergenz im Einklang mit dem europäischen Grünen Deal zu 
ermöglichen, unnötige Konflikte zu vermeiden und gleichzeitig das Regulierungsrecht 
jeder Partei zu wahren, wie im Abkommen hervorgehoben wird; 

Gleiche Ausgangsbedingungen 

18. begrüßt den übergeordneten und modernen Titel über gleiche Ausgangsbedingungen für 
einen offenen und fairen Wettbewerb und eine nachhaltige Entwicklung, der als Modell 
für andere künftige Freihandelsabkommen, die von der EU ausgehandelt werden, 
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angesehen werden sollte, unter anderem in Bezug auf Folgendes: 

i) Vorschriften über das Verbot von Rückschritten gegenüber dem derzeitigen hohen 
Schutzniveau in den Bereichen Arbeits- und Sozialstandards, Umwelt und Klima 
sowie Besteuerung, das nicht in einer Weise gesenkt werden darf, die 
Auswirkungen auf Handel oder Investitionen hat, sowie Vorschriften über 
Wettbewerb und staatseigene Unternehmen; 

ii) die Möglichkeit, im Falle erheblicher künftiger Unterschiede in den Bereichen 
Arbeits- und Sozialstandards, Umwelt- oder Klimaschutz oder im Zusammenhang 
mit der Subventionskontrolle einseitige Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts anzuwenden, wenn diese Unterschiede Handel oder Investitionen 
zwischen den Parteien wesentlich beeinträchtigen; betont, dass sichergestellt 
werden muss, dass „erhebliche Unterschiede mit wesentlichen Auswirkungen auf 
Handel oder Investitionen“ weit ausgelegt wird und in praktischer Weise 
nachgewiesen werden kann, um sicherzustellen, dass die Möglichkeiten zur 
Anwendung solcher Maßnahmen nicht übermäßig eingeschränkt werden; 

iii) die vereinbarten verbindlichen Grundsätze für die Kontrolle von Subventionen, 
deren Nichteinhaltung von Wettbewerbern angefochten werden kann, wobei die 
Gerichte befugt sind, die Begünstigten erforderlichenfalls zur Rückzahlung der 
Subvention zu verurteilen, und die Möglichkeit für die EU, mittels einseitiger 
Sanktionen gegen jegliche Nichteinhaltung durch das Vereinigte Königreich 
vorzugehen, einschließlich der Einführung von Zöllen oder Quoten für bestimmte 
Erzeugnisse oder der bereichsübergreifenden Aussetzung anderer Teile der 
Wirtschaftspartnerschaft; betont, dass die neue Regelung für staatliche Beihilfen 
im Vereinigten Königreich überwacht und die Wirksamkeit des Mechanismus zur 
Bekämpfung ungerechtfertigter Subventionen bewertet werden muss, damit er 
wirksam zu gleichen Ausgangsbedingungen beiträgt; 

iv) bedauert jedoch, dass das Kapitel über die Besteuerung weder 
Streitbeilegungsbestimmungen noch Maßnahmen zur Wiederherstellung des 
Gleichgewichts unterliegt; fordert die Kommission auf, in Fragen der Besteuerung 
und der Geldwäsche wachsam zu bleiben, wobei alle verfügbaren Instrumente wie 
die Listungsverfahren genutzt werden sollten, um das Vereinigte Königreich 
davon abzuhalten, unfaire Praktiken anzuwenden; weist in diesem 
Zusammenhang erneut darauf hin, dass im Falle von Ungleichgewichten vier 
Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens eine Überprüfung des Teilbereichs 
Handel beantragt werden kann; 

v) erinnert daran, dass die Bestimmungen über gleiche Ausgangsbedingungen 
allgemein gelten, auch in sogenannten Sonderwirtschaftszonen; 

19. betont, dass eine ordnungsgemäße Überwachung und angemessene Aufsicht von 
entscheidender Bedeutung sind, um ein solides Verständnis sowohl der verbleibenden 
als auch der neuen Hindernisse zu erlangen, mit denen Unternehmen und insbesondere 
KMU vor Ort konfrontiert sind; erachtet es als äußerst wichtig, unnötige 
Rechtsunsicherheit, Verwaltungsaufwand und Verfahrenskomplexität zu vermeiden, die 
zu mehr Komplexität und Kosten führen werden; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, mit der Wirtschaft, insbesondere den 
KMU, zusammenzuarbeiten, um aufkommende Handelshemmnisse einzudämmen; 
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Governance 

20. begrüßt den im Abkommen festgelegten horizontalen Governance- und institutionellen 
Rahmen, der zwischen allen Kapiteln für eine gemeinsame Kohärenz, eine 
Verknüpfung und eine Durchsetzung sorgt, wodurch zusätzliche parallele Strukturen 
und Bürokratie vermieden werden und Rechtssicherheit und solide Garantien für die 
Einhaltung durch die Vertragsparteien geschaffen werden; würdigt insbesondere den 
soliden Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten, die zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich in Bezug auf die Auslegung oder Umsetzung ihrer 
Verpflichtungen entstehen können; 

21. begrüßt die Nichtdiskriminierungsklausel im Governance-Kapitel, mit der sichergestellt 
wird, dass das Vereinigte Königreich in seiner nationalen Visumpolitik bei der 
Erteilung von Visa für einen kurzfristigen Aufenthalt nicht zwischen Bürgern aus EU-
Mitgliedstaaten diskriminieren darf; verurteilt die diskriminierende Behandlung einiger 
EU-Bürger (aus Bulgarien, Estland, Litauen, Rumänien und Slowenien), die hinsichtlich 
Arbeitsvisa und Sponsoring-Bescheinigungen nicht in den Genuss derselben 
Gebührenregelung des Vereinigten Königreichs für Visumanträge kommen wie die 
Bürger der anderen 22 EU-Mitgliedstaaten; 

Sicherheit, auswärtige Angelegenheiten und Entwicklung 

22. bedauert, dass sich das Vereinigte Königreich entgegen der Politischen Erklärung, in 
der eine ehrgeizige, umfassende, tiefe und flexible Partnerschaft in den Bereichen 
Außenpolitik, Sicherheit und Verteidigung vorgesehen war, geweigert hat, im Rahmen 
des Abkommens Verhandlungen über diese Aspekte zu führen; weist jedoch darauf hin, 
dass es im Interesse beider Seiten liegt, eine enge und dauerhafte Zusammenarbeit in 
diesen Bereichen aufrechtzuerhalten, insbesondere bei der Förderung des Friedens, der 
Sicherheit, einschließlich der Terrorismusbekämpfung, der Förderung einer 
regelbasierten Weltordnung, eines wirksamen Multilateralismus, der Charta der 
Vereinten Nationen, der Festigung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit sowie 
des Schutzes der Menschenrechte und Grundfreiheiten gemäß Artikel 21 EUV; schlägt 
vor, dass die künftige Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich über eine systemische Plattform für hochrangige 
Konsultationen und die Koordinierung in außenpolitischen Fragen, einschließlich der 
Herausforderungen, die von Ländern wie Russland und China aufgeworfen werden, und 
durch ein starkes Engagement in Sicherheitsfragen geregelt werden, auch im Rahmen 
der Zusammenarbeit zwischen der EU und der NATO, und durch eine systematische 
präferenzielle Zusammenarbeit insbesondere bei Friedenssicherungseinsätzen geprägt 
sein sollte; fordert angesichts der gemeinsamen Werte und Interessen insbesondere eine 
vertiefte Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen dem Vereinigten Königreich 
und der EU in Bezug auf Sanktionspolitik sowie die Einrichtung eines 
Koordinierungsmechanismus; 

23. bedauert in diesem Zusammenhang den Beschluss des Vereinigten Königreichs, den 
diplomatischen Status der Europäischen Union herabzustufen, und fordert die 
einschlägigen Staatsorgane des Vereinigten Königreichs auf, diese Maßnahme dringend 
zu korrigieren, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, bezüglich der 
Verteidigung der angemessenen Umsetzung der Verträge standhaft zu bleiben; 

24. stellt fest, dass das Vereinigte Königreich aufgrund des Umfangs seiner öffentlichen 
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Entwicklungshilfe (selbst nach der Kürzung von 0,7 % auf 0,5 % des BNE), seines 
Fachwissens, seiner Kapazitäten im Bereich der Projektdurchführung und seiner 
umfassenden Beziehungen zum Commonwealth und zu Entwicklungsländern ein 
wichtiger Akteur im Bereich der Entwicklungshilfe und der humanitären Hilfe ist; 
fordert das Vereinigte Königreich auf, dazu beizutragen, die negativen Auswirkungen 
des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU auf die Entwicklungsländer so 
gering wie möglich zu halten, und an seiner Zusage festzuhalten, bei der 
Entwicklungshilfe und der humanitären Hilfe eine Vorreiterrolle einzunehmen; fordert 
eine enge Geberkoordinierung und Zusammenarbeit zwischen der EU und dem 
Vereinigten Königreich, einschließlich der Möglichkeit, die Kapazitäten des jeweils 
anderen zu nutzen, um die Effizienz, die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit 
und die Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen für 
nachhaltige Entwicklung zu maximieren; 

Besondere politikbereichsspezifische Angelegenheiten und thematische Zusammenarbeit 

25. ist der Auffassung, dass der Binnenmarkt eine der wichtigsten Errungenschaften der 
Europäischen Union ist, den Volkswirtschaften beider Parteien großem Nutzen gebracht 
hat und eine Grundlage für die Verbesserung der Lebensqualität der Bürger geschaffen 
hat; betont, dass diese neue Ära der Wirtschaftspartnerschaft darauf ausgerichtet sein 
sollte, beiderseits vorteilhafte Möglichkeiten zu schaffen, und keinesfalls dazu führen 
sollte, dass die Integrität und die Funktionsweise des Binnenmarkts und der Zollunion 
in irgendeiner Weise untergraben werden; erkennt an, dass die Ausweitung der 
Erleichterungen für zugelassene Wirtschaftsbeteiligte ein geeignetes Mittel ist, um 
Handelsverzerrungen zu vermeiden; 

26. hebt hervor, dass die EU als Teil des Umsetzungsprozesses besondere Aufmerksamkeit 
auf die Konformität der im Abkommen vorgesehenen Zollkontrollen richten sollte, die 
durchzuführen sind, bevor die Waren in den Binnenmarkt gelangen (entweder aus dem 
Vereinigten Königreich oder aus anderen Drittländern über das Vereinigte Königreich), 
und betont, dass unbedingt sichergestellt werden muss, dass die Waren den 
Binnenmarktvorschriften entsprechen; betont, dass mehr in Zollkontrolleinrichtungen 
investiert werden muss und dass die Koordinierung und der Informationsaustausch 
zwischen beiden Seiten verstärkt werden müssen, um Störungen des Handels so weit 
wie möglich zu verhindern und die Integrität der Zollunion im Interesse der 
Verbraucher und der Unternehmen zu bewahren; vertritt die Ansicht, dass eine 
reibungslose Zusammenarbeit zwischen Zoll- und Marktüberwachungsbehörden 
unbedingt notwendig ist, und äußert insbesondere Bedenken hinsichtlich der 
notwendigen operativen Kapazitäten der EU-Präsenz in Nordirland; 

27. stellt fest, dass die Verbrauchergewohnheiten und das Vertrauen der Verbraucher in 
grenzüberschreitende Käufe bereits durch die Ungewissheit über die geltenden 
Vorschriften beeinträchtigt wurden, und fordert die Regierung des Vereinigten 
Königreichs, die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die im Abkommen 
vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher rasch umzusetzen und die 
Zusammenarbeit bei verschiedenen sektorspezifischen Maßnahmen im Zusammenhang 
mit nachhaltigen Produktionsmethoden und Produktsicherheit zu verstärken; fordert 
zum Nutzen der Verbraucher Transparenz entlang der gesamten Lieferkette für 
Produkte und Dienstleistungen und erklärt, dass Preise, die die Gesamtkosten des Kaufs 
– einschließlich aller einschlägigen Gebühren und Zölle – widerspiegeln, sowie Klarheit 
über die geltenden Verbraucherrechte von entscheidender Bedeutung sind, um 
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Spannungen zu vermeiden und das Vertrauen der Verbraucher bei 
grenzüberschreitenden Käufen zu stärken. 

28. bedauert die negativen Auswirkungen auf bestimmte Fischereigemeinden, räumt jedoch 
ein, dass die Bestimmungen über die Fischerei, die eine schrittweise Verringerung um 
25 % über 5½ Jahre vorsehen, ein weniger schädliches Ergebnis sind als eine 
vollständige Abschottung der Gewässer des Vereinigten Königreichs; fordert die 
Kommission in diesem Zusammenhang auf, alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die 25 %-Grenze für die Verringerung nie 
überschritten wird und der gegenseitige Zugang bestehen bleibt; ist in diesem 
Zusammenhang besorgt darüber, dass der Partnerschaftsrat berechtigt ist, die Anhänge 
35, 36 und 37 zu ändern; fordert, dass das Parlament vor jeder diesbezüglichen 
Änderung ordnungsgemäß angehört wird; 

29. bringt seine große Besorgnis bezüglich der Lage zum Ende dieses Zeitraums zum 
Ausdruck und erinnert das Vereinigte Königreich daran, dass sein fortgesetzter Zugang 
zu den EU-Märkten unmittelbar mit dem Zugang der EU-Fischerei zu den Gewässern 
des Vereinigten Königreichs nach dem Austritt verbunden ist; weist darauf hin, dass die 
EU, falls das Vereinigte Königreich erwägen sollte, den Zugang nach dem 
ursprünglichen Zeitraum von 5½ Jahren zu beschränken, in der Lage sein wird, 
Maßnahmen zum Schutz ihrer Interessen zu ergreifen, unter anderem durch die 
Wiedereinführung von Zöllen oder Quoten für die Einfuhr von Fisch aus dem 
Vereinigten Königreich oder die Aussetzung anderer Teile des Abkommens, falls die 
Gefahr ernsthafter wirtschaftlicher oder sozialer Schwierigkeiten für 
Fischereigemeinschaften in der EU besteht; bedauert zutiefst, dass die Fischereirechte 
der EU durch Ausweichmanöver wie die Unmöglichkeit, rechtzeitig eine Einigung über 
TAC und Quoten zu erzielen, inakzeptable technische Maßnahmen sowie umstrittene 
restriktive Auslegungen der Bedingungen für den Erwerb von Lizenzen infrage gestellt 
werden; 

30. bringt seine tiefe Besorgnis über die möglichen Folgen eines Abweichens des 
Vereinigten Königreichs von den Unionsverordnungen über technische Maßnahmen 
und anderen damit zusammenhängenden Umweltvorschriften der Union zum Ausdruck, 
das zu einer De-facto-Beschränkung des Zugangs einiger europäischer 
Fischereifahrzeuge zu den Gewässern des Vereinigten Königreichs führen könnten; 
weist darauf hin, dass beide Seiten mit dem Abkommen verpflichtet werden, zu 
belegen, dass jegliche Veränderungen in diesem Bereich nichtdiskriminierend sind und 
aufgrund wissenschaftlich nachprüfbarer Daten erforderlich sind, um die langfristige 
ökologische Nachhaltigkeit sicherzustellen; fordert die Kommission auf, insbesondere 
darauf zu achten, dass diese Bedingungen eingehalten werden, und entschieden zu 
reagieren, wenn das Vereinigte Königreich in diskriminierender Weise handelt; 

31. äußert sich besorgt hinsichtlich der Auswirkungen der unterschiedlichen 
Bestimmungen, die für Gebiete mit besonderem Status in Bezug auf ihre Beziehung 
zum Vereinigten Königreich gelten, insbesondere für unmittelbar der englischen Krone 
unterstehende Gebiete und überseeische Gebiete; fordert die Kommission auf, diesen 
Gebieten und ihren Besonderheiten besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

32. ist besorgt darüber, wie eine mögliche einseitige Absenkung der Sozial- und 
Arbeitsstandards durch das Vereinigte Königreich in Zukunft im Rahmen des 
Abkommens angegangen und angefochten würde; bekräftigt erneut, dass jede einseitige 

www.parlament.gv.at



 

 821 

Absenkung der Sozial- und Arbeitsstandards, die zulasten der europäischen 
Arbeitnehmer und Unternehmen geht, zügig angegangen und behoben werden muss, um 
gleiche Ausgangsbedingungen zu wahren; bedauert ferner, dass das Vereinigte 
Königreich zwar gemäß Artikel 127 des Austrittsabkommens verpflichtet war, die 
Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende 
Angehörige13 und die Richtlinie über transparente und vorhersehbare 
Arbeitsbedingungen während des Übergangszeitraums14 umzusetzen, dass es jedoch 
noch nicht die dafür notwendigen Schritte unternommen hat und somit Arbeitnehmern 
im Vereinigten Königreich bestimmte neu eingeführte Rechte vorenthalten hat; 

33. begrüßt die Tatsache, dass der neue Mechanismus für die Zusammenarbeit bei der 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit eng an die bestehenden Vorschriften 
der Verordnung (EG) Nr. 883/200415 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/200916 zur Festlegung der Modalitäten für 
die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 angelehnt ist; begrüßt 
insbesondere, dass die EU-Vorschriften über Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung 
und die Zusammenrechnung der Zeiten im Abkommen geschützt werden; bedauert 
jedoch, dass der sachliche Anwendungsbereich eingeschränkt ist und insbesondere 
Familienleistungen, Pflegeleistungen und beitragsunabhängige Geldleistungen sowie 
die Exportierbarkeit von Leistungen bei Arbeitslosigkeit nicht darunter fallen; fordert 
die Vertragsparteien auf, den von Beschränkungen der Freizügigkeit betroffenen 
Bürgern unverzüglich fundierte und zuverlässige Informationen über ihr 
Aufenthaltsrecht, ihr Recht auf Arbeit und die Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit zur Verfügung zu stellen; 

34. nimmt die Übergangsbestimmung für die Übermittlung personenbezogener Daten an 
das Vereinigte Königreich zur Kenntnis; bekräftigt seine Entschließungen vom 
12. Februar 2020 und vom 18. Juni 2020 zur Bedeutung des Datenschutzes sowohl als 
Grundrecht als auch als Schlüsselfaktor für die digitale Wirtschaft; weist darauf hin, 
dass in Bezug auf die Angemessenheit des Datenschutzrahmens des Vereinigten 
Königreichs nach der Rechtsprechung des EuGH das Schutzniveau des Vereinigten 
Königreichs sowohl in Bezug auf kommerzielle Übermittlungen als auch auf 
Übermittlungen zu Strafverfolgungszwecken dem durch den Rechtsrahmen der EU 
gebotenen Schutzniveau „im Wesentlichen gleichwertig“ sein muss, auch in Bezug auf 
Weiterübermittlungen in Drittländer; nimmt zur Kenntnis, dass das Verfahren für die 
Annahme der beiden Angemessenheitsbeschlüsse für die Übermittlung 
personenbezogener Daten an das Vereinigte Königreich im Rahmen der Datenschutz-

                                                
13  Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates (ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79). 

14  Richtlinie (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 
2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der Europäischen 
Union (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 105). 

15  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. 
April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 166 vom 
30.4.2004, S. 1). 

16  Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 
September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (ABl. L 
284 vom 30.10.2009, S. 1). 
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Grundverordnung17 (DSGVO) und die Annahme der Richtlinie zum Datenschutz bei 
der Strafverfolgung18 am 19. Februar 2021 eingeleitet wurde; fordert die Kommission 
auf, keinen positiven Angemessenheitsbeschluss zu fassen, wenn die im EU-Recht und 
in der ständigen Rechtsprechung festgelegten Bedingungen nicht in vollem Umfang 
eingehalten werden; betont, dass ein Angemessenheitsbeschluss nicht Gegenstand von 
Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU sein kann, da er sich 
auf den Schutz eines durch die EMRK, die Charta und die EU-Verträge anerkannten 
Grundrechts bezieht; 

35. hebt hervor, dass die Zusammenarbeit mit dem Vereinigten Königreich bei der 
Strafverfolgung und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen, die mit dem 
Abkommen begründet wird, für ein Drittland eine Zusammenarbeit beispiellos enger 
Art ist; weist darauf hin, dass Teil Drei Titel III des Abkommens angesichts des darin 
geregelten sensiblen Bereichs als zusätzliche Schutzmaßnahme eine besondere 
Regelung für die Streitbeilegung vorsieht; begrüßt die Bestimmungen über die 
Aussetzung und Beendigung von Teil III, insbesondere die Konditionalität in 
Verbindung mit der EMRK; 

36. bedauert, dass die Forderungen des Parlaments in Bezug auf einen gemeinsamen Ansatz 
der EU in den Bereichen Asyl, Migration und Grenzmanagement nicht weiterverfolgt 
wurden und dass diese wichtigen Fragen, die sich auch auf die Rechte der 
schutzbedürftigsten Personen, beispielsweise unbegleiteter Minderjähriger, auswirken, 
nun im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit geregelt werden müssen; fordert eine 
rasche Einigung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über ein 
einschlägiges Abkommen, das die Dublin-Verordnung19 ersetzen würde; 

37. bedauert, dass das Abkommen in Bezug auf die Mobilitätspolitik nicht ehrgeizig genug 
ist, und fordert die Entwicklung sicherer legaler Migrationswege zwischen der EU und 
dem Vereinigten Königreich; begrüßt die Bestimmungen über Visa für kurzfristige 
Aufenthalte und die Klausel über die Nichtdiskriminierung zwischen den 
Mitgliedstaaten; fordert das Vereinigte Königreich auf, zwischen EU-Bürgern nicht 
aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit zu diskriminieren, und zwar sowohl bei der 
Registrierung im Rahmen des Verfahrens für EU-Bürger zur Beantragung eines Rechts 
auf Aufenthalt im Vereinigten Königreich als auch bei Mobilitäts- und Visafragen; 
fordert die Kommission auf, das Prinzip der Gegenseitigkeit strikt durchzusetzen; 
verurteilt die diskriminierende Entscheidung des Vereinigten Königreichs, für 

                                                
17  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 

18  Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 
2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung 
oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates (ABl. 
L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 

19  Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. 
Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des 
Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder 
Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz 
zuständig ist (ABl. L 180 vom 29.6.2013, S. 31). 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:604/2013;Nr:604;Year:2013&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:180;Day:29;Month:6;Year:2013;Page:31&comp=
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Staatsangehörige bestimmter EU-Mitgliedstaaten unterschiedliche Gebühren für 
Arbeitsvisa zu erheben, beispielsweise für Visa für Saisonarbeit und Visa für 
Gesundheits- und Pflegekräfte; betont, dass es wichtig ist, den gleichberechtigten 
Zugang der EU-Bürger zum Arbeitsmarkt des Vereinigten Königreichs sicherzustellen, 
und dass für alle EU-Bürger dieselben Gebühren gelten müssen, und fordert das 
Vereinigte Königreich daher mit Nachdruck auf, seinen Beschluss umgehend 
rückgängig zu machen; 

38. fordert die Kommission auf, das Parlament umfassend über die Überwachung der 
Umsetzung der Vereinbarung durch die Europäische Zentralbank, die Europäischen 
Aufsichtsbehörden, den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken und den 
Einheitlichen Abwicklungsausschuss sowie über Marktentwicklungen im Bereich der 
Finanzdienstleistungen auf dem Laufenden zu halten, damit mögliche Marktstörungen 
und Bedrohungen für die Finanzstabilität, die Marktintegrität und den Anlegerschutz 
rechtzeitig erkannt werden können; 

39. fordert die Kommission auf, die verfügbaren Instrumente zu nutzen, bei der 
anstehenden Überarbeitung des Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche neue 
Instrumente in Betracht zu ziehen und eine loyale Zusammenarbeit in Bezug auf die 
Transparenz des wirtschaftlichen Eigentums sicherzustellen, um gleiche 
Ausgangsbedingungen sicherzustellen und den Binnenmarkt vor vom Vereinigten 
Königreich ausgehenden Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu 
schützen; 

40. stellt anerkennend fest, dass das Abkommen Verpflichtungen in Bezug auf 
Steuertransparenz und fairen Steuerwettbewerb sowie eine gemeinsame Politische 
Erklärung zur Bekämpfung schädlicher Steuerregelungen umfasst; 

41. begrüßt die Ankündigung einer Einigung zwischen dem Vereinigten Königreich und der 
EU über eine Vereinbarung über Finanzdienstleistungen, bedauert jedoch, dass die 
Gleichwertigkeitsbeschlüsse des Vereinigten Königreichs bisher nur einzelnen EWR-
Staaten, einschließlich der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, und nicht der 
Union insgesamt gewährt wurden; weist darauf hin, dass Gleichwertigkeitsbeschlüsse 
mehrere Rechtsbereiche abdecken, die einer Harmonisierung auf EU-Ebene unterliegen, 
und dass die Aufsicht in einigen Fällen direkt von den Behörden der EU ausgeübt wird; 
fordert die Kommission daher auf, zu prüfen, ob Gleichwertigkeitsbeschlüsse des 
Vereinigten Königreichs an die EU als Ganzes gerichtet wurden, bevor sie ihre eigenen 
Gleichwertigkeitsfeststellungen trifft; 

42. hält es für notwendig, den Umfang des Rückschrittsverbots in Steuerangelegenheiten 
weiter zu klären; befürchtet die Auswirkungen unterschiedlicher steuerrechtlicher 
Vorschriften; ist besonders besorgt über die frühzeitige Ankündigung des Vereinigten 
Königreichs, sich nur zur verpflichtenden Offenlegung meldepflichtiger 
Vereinbarungen auf der Grundlage schwächerer internationaler Standards zu 
verpflichten, und bedauert auch die öffentlichen Erklärungen zur Eröffnung von 
Freihäfen im Vereinigten Königreich; 

43. warnt davor, dass unklare Terminologie und unverbindliche oder unberechenbare 
Rechtsvorschriften und Kontrollmechanismen im Steuerbereich im Rahmen des 
Abkommens das Risiko von Steuerdumping erhöhen; stellt darüber hinaus fest, dass die 
Durchsetzung des Abkommens die Gefahr birgt, dass ungelöste Streitigkeiten entstehen, 
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da es an Klauseln mit unmittelbarer Wirkung fehlt, auch in Bezug auf schädliche 
Steuerpraktiken; stellt mit Besorgnis fest, dass die Bedingungen für staatliche Beihilfen 
im Steuerbereich in den Handelsabkommen der EU mit der Schweiz und Kanada 
strenger sind; 

44. stellt fest, dass das Abkommen auf die unmittelbar der Krone unterstehenden Gebiete 
und überseeischen Gebiete des Vereinigten Königreichs keine Anwendung findet; ist 
der Ansicht, dass eine gründliche Prüfung durchgeführt werden sollte, um 
sicherzustellen, dass das Abkommen keine Schlupflöcher enthält, die es ermöglichen, 
diese Gebiete als Gegenparteien für die Entwicklung neuer schädlicher 
Steuerregelungen zu nutzen, die sich auf das Funktionieren des Binnenmarkts 
auswirken; 

45. begrüßt, dass das Übereinkommen von Paris ein wesentlicher Bestandteil des 
Abkommens sein wird; bedauert jedoch, dass bei dem grundlegenden 
Klimaschutzniveau in Bezug auf Treibhausgase die überarbeiteten 
gesamtwirtschaftlichen Ziele für 2030, die demnächst angenommen werden, nicht 
berücksichtigt wurden; hebt ferner hervor, dass die EU plant, den Anwendungsbereich 
des EU-Emissionshandelssystem weiter zu stärken und zu erweitern; ist der Ansicht, 
dass das etwaige Entstehen erheblicher Unterschiede zwischen den 
Emissionshandelssystemen der EU und des Vereinigten Königreichs zu einer 
Verzerrung der fairen Wettbewerbsbedingungen führen könnte und daher bei der 
Anwendung des CO2-Grenzausgleichssystems der EU – sobald dieses eingeführt wurde 
– berücksichtigt werden könnte; 

46. begrüßt die Bestimmungen zur Zusammenarbeit bei der Gesundheitssicherheit, die es 
den Parteien und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ermöglichen, 
einschlägige Informationen auszutauschen, bedauert jedoch, dass diese Zusammenarbeit 
darauf beschränkt wurde, „erhebliche“ Risiken für die öffentliche Gesundheit zu 
bewerten und die Maßnahmen zu koordinieren, die zum Schutz der öffentlichen 
Gesundheit erforderlich werden könnten; 

47. begrüßt den Umstand, dass die Lebensmittelsicherheitsstandards der EU nicht geändert 
werden und das Abkommen darauf abzielt, die hohen gesundheitspolizeilichen und 
pflanzenschutzrechtlichen Standards der EU zu wahren; weist erneut darauf hin, dass 
die Handelsströme von Waren, für die gesundheitspolizeiliche und 
pflanzenschutzrechtliche Maßnahmen gelten, zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich enorm umfassend sein werden und dass die EU über einen angemessenen 
Koordinierungsprozess verfügen sollte, um inkohärente Kontrollen von Waren des 
Vereinigten Königreichs in EU-Häfen zu vermeiden; 

48. begrüßt das in das Abkommen aufgenommene umfassende Kapitel über den 
Luftverkehr, durch das sichergestellt werden sollte, dass die strategischen Interessen der 
EU geschützt werden, und das angemessene Bestimmungen über den Marktzugang, die 
Verkehrsrechte, das Code-Sharing und die Fluggastrechte enthält; begrüßt die 
besonderen Bestimmungen über gleiche Ausgangsbedingungen im Kapitel über den 
Luftverkehr, durch die sichergestellt wird, dass die Luftfahrtunternehmen der EU und 
des Vereinigten Königreichs unter gleichen Bedingungen miteinander konkurrieren; 
nimmt die Lösung zur Kenntnis, die für die Vorschriften in Bezug auf Eigentum und 
Kontrolle gefunden wurde, die den Zugang zum Binnenmarkt regeln und gleichzeitig 
die Möglichkeit einer weiteren Liberalisierung in der Zukunft offen lassen; begrüßt das 
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spezielle Kapitel über die Flugsicherheit, das eine enge Zusammenarbeit bei der 
Flugsicherheit und dem Luftverkehrsmanagement vorsieht; ist der Ansicht, dass eine 
solche Zusammenarbeit die EU bei der Festsetzung des Schutzniveaus, das sie für die 
Sicherheit für angemessen erachtet,  nicht einschränken sollte; unterstreicht die 
Bedeutung der künftigen engen Zusammenarbeit zwischen der britischen 
Zivilluftfahrtbehörde und der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit; 

49. begrüßt die Tatsache, dass das Abkommen die quotenfreie Konnektivität zwischen der 
EU und dem Vereinigten Königreich für Güterkraftverkehrsunternehmen sicherstellen 
und volle Transitrechte über das Gebiet der jeweils anderen Partei, die so genannte 
„Landbrücke“, garantieren wird; begrüßt die in den Verhandlungen über den 
Straßentransport erreichten gleichen Ausgangsbedingungen und die diesbezüglichen 
spezifischen Bestimmungen, durch die dafür gesorgt wird, dass die hohen EU-Standards 
für den Güterkraftverkehrssektor für das Vereinigte Königreich verbindlich sind; hebt in 
diesem Zusammenhang hervor, dass das Abkommen unter anderem Normen für den 
Zugang zum Beruf, die Entsendung von Fahrern, Lenk- und Ruhezeiten, 
Fahrtenschreiber sowie Gewichte und Abmessungen von Fahrzeugen enthält; stellt fest, 
dass diese Normen nicht nur einen fairen Wettbewerb sicherstellen, sondern auch gute 
Arbeitsbedingungen für die Fahrer und ein hohes Maß an Sicherheit im Straßenverkehr 
gewährleisten werden; begrüßt die besonderen Bestimmungen im Zusammenhang mit 
Nordirland, die in Anerkennung der einzigartigen Situation Irlands angenommen 
wurden und die Störungen der Wirtschaft der gesamten Insel auf ein Mindestmaß 
reduzieren werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu intensivieren, 
um den Interessenträgern im Verkehrsbereich genaue und nützliche Informationen zur 
Verfügung zu stellen, das Funktionieren und die Robustheit der einschlägigen IT-
Systeme sicherzustellen und alle für den Transit erforderlichen Dokumente online 
zugänglich zu machen; weist darauf hin, dass die finanzielle Unterstützung bestimmter 
Häfen in Erwägung gezogen werden muss, um die Hindernisse für die physische 
Infrastruktur, die sich aufgrund der gestiegenen Wartezeit für Verkehrsunternehmer 
beim Grenzübertritt ergeben, rasch zu beseitigen; fordert eine enge Zusammenarbeit 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich, um unnötige Verzögerungen und 
Störungen des Verkehrssystems zu verhindern und die Konnektivität so weit wie 
möglich aufrechtzuerhalten; 

50. begrüßt die Fortsetzung der europäischen Zusammenarbeit mit dem Vereinigten 
Königreich in den Bereichen Wissenschaft, Innovation und Weltraum; betont, dass es 
wichtig ist, die Mobilität von Forschern zu unterstützen, um den freien Austausch von 
wissenschaftlichen Kenntnissen und Technologien sicherzustellen; fordert die 
Mobilfunkbetreiber auf, den Grundsatz „Roaming zu Inlandspreisen“ sowohl in der EU 
als auch im Vereinigten Königreich weiterhin anzuwenden; stellt fest, dass das 
Energiekapitel am 30. Juni 2026 ausläuft; betont, dass die Zusammenarbeit in allen 
Energiefragen über diesen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt werden muss, da beide 
Energiemärkte miteinander verbunden sind und Nordirland im Energiebinnenmarkt der 
EU verbleiben wird; nimmt das Abkommen zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der sicheren und friedlichen 
Nutzung der Kernenergie zur Kenntnis; bedauert, dass es nicht unter das 
Zustimmungsverfahren fällt, da der Euratom-Vertrag keine Rolle des Europäischen 
Parlaments vorsieht; fordert eine Vereinbarung auf der Grundlage des Rahmens für die 
Zusammenarbeit der Nordsee-Anrainerstaaten im Energiebereich (NSEC), die 
gemeinsame Projekte, die maritime Raumplanung und die Integration von Offshore-
Energie in die Energiemärkte umfasst; 
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51. begrüßt die im einschlägigen Abschnitt des Abkommens festgelegten Regeln für die 
Teilnahme des Vereinigten Königreichs an Programmen der Union; ist der Ansicht, 
dass diese Regeln im Wesentlichen den Erwartungen des Parlaments entsprechen, wie 
sie in seiner Empfehlung vom 18. Juni 2020 für die Verhandlungen über eine neue 
Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland 
festgelegt sind; ist insbesondere der Auffassung, dass diese Vorschriften die finanziellen 
Interessen der Union schützen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Anwendung des 
automatischen Korrekturmechanismus auf das Programm Horizont Europa; 

52. begrüßt die Assoziierung des Vereinigten Königreichs mit dem Programm Horizont 
Europa; begrüßt die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich beabsichtigt, sich am 
Euratom-Forschungs- und Ausbildungsprogramm, an der Copernicus-Komponente des 
Weltraumprogramms und am ITER zu beteiligen, und Zugang zu 
Weltraumüberwachungs- und -verfolgungsdiensten im Rahmen des 
Weltraumprogramms erhalten wird; begrüßt, dass das Programm PEACE+ Gegenstand 
einer gesonderten Finanzierungsvereinbarung sein wird; 

53. bedauert zutiefst die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, für den Zeitraum des 
Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) 2021–2027 nicht am Programm Erasmus+ 
teilzunehmen; betont, dass diese Entscheidung für beide Seiten Nachteile bringen wird, 
da Menschen und Organisationen in der EU und im Vereinigten Königreich um 
lebensverändernde Chancen, die sich im Rahmen von Austausch- und 
Kooperationsprojekten ergeben, gebracht werden; ist insbesondere überrascht, dass das 
Vereinigte Königreich als Begründung für seine Entscheidung übermäßige Kosten für 
die Beteiligung angeführt hat; fordert das Vereinigte Königreich nachdrücklich auf, die 
im Rahmen der Gemeinsamen Erklärung über die Teilnahme an EU-Programmen 
vorgesehene Bedenkzeit zu nutzen, um seinen Standpunkt zu überdenken; begrüßt das 
großzügige Angebot Irlands, einen Mechanismus und eine Finanzierung zu schaffen, 
damit Studierende aus Nordirland weiterhin teilnehmen können; 

54. weist darauf hin, dass Bildung und Forschung integrale Bestandteile der 
Hochschulzusammenarbeit sind und dass Synergien zwischen den Programmen 
„Horizont Europa“ und Erasmus+ zentrale Aspekte der neuen Generation von 
Programmen sind; hebt hervor, dass es die Lage aufmerksam verfolgen wird, um 
sicherzustellen, dass der differenzierte Ansatz in Bezug auf die Teilnahme des 
Vereinigten Königreichs an den beiden Programmen der Union für die 
Hochschulzusammenarbeit weder deren Wirksamkeit noch die Ergebnisse der früheren 
Zusammenarbeit untergräbt; 

55. hebt hervor, dass für den Schutz der finanziellen Interessen der Union in allen 
Dimensionen gesorgt werden muss und sichergestellt werden muss, dass das Vereinigte 
Königreich seinen finanziellen Verpflichtungen aus dem Abkommen in vollem Umfang 
nachkommt; unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit in den 
Bereichen Mehrwertsteuer und Zölle, um eine ordnungsgemäße Erhebung und 
Beitreibung von Forderungen zu gewährleisten; hebt hervor, dass Zollverfahren sehr 
komplex sind und dass es ständig eines raschen Informationsaustausches und einer 
engen Zusammenarbeit zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich bedarf, um 
effiziente Kontrollen und eine effiziente Abfertigung sowie die Durchsetzung der 
einschlägigen Rechtsvorschriften zu gewährleisten; betont auch, dass Zoll- und 
Mehrwertsteuerbetrug einschließlich Schmuggel durch angemessene Kontrollen 
verhindert werden muss, wobei zu berücksichtigen ist, wie wahrscheinlich es ist, dass 
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bestimmte Waren geschmuggelt werden oder Gegenstand falscher 
Ursprungserklärungen oder falscher Angaben zum Inhalt werden; 

56. unterstreicht, dass sichergestellt werden muss, dass die Umsetzung des Abkommens 
und – im Einklang mit den Bestimmungen über die enge Zusammenarbeit der 
Vertragsparteien – das Zugangsrecht der Dienststellen der Kommission, des 
Europäischen Rechnungshofs, des OLAF und der EUStA sowie das Kontrollrecht des 
Europäischen Parlaments in vollem Umfang geachtet werden; hebt ferner die 
Bedeutung der Zuständigkeit des EuGH in Bezug auf Entscheidungen der Kommission 
hervor; 

57. unterstreicht die Bedeutung des geistigen Eigentums und die Notwendigkeit, die 
Kontinuität der Rechtsvorschriften sicherzustellen, wobei künftige geografische 
Angaben ausgenommen sind; begrüßt in diesem Zusammenhang den verstärkten Schutz 
der Rechte des geistigen Eigentums, der in dem Abkommen festgelegt ist, das alle Arten 
von Rechten des geistigen Eigentums abdeckt, sowie die Bestimmungen über die 
Durchsetzung und Zusammenarbeit, die ein breites Spektrum von Maßnahmen 
abdecken; 

58. bedauert zutiefst, dass die bestehenden Gesellschaftsformen der Parteien, wie z. B. die 
Societas Europaea (SE) oder die „Limited Companies“, nicht unter das Abkommen 
fallen und somit von der jeweiligen Gegenseite nicht mehr akzeptiert werden; ist 
dennoch erfreut darüber, dass die Parteien – bei gleichzeitigem Schutz der 
Wirtschaftsbeteiligten – der Notwendigkeit Rechnung getragen haben, ein nachhaltiges 
und dem Wettbewerb zuträgliches Entwicklungsklima zu gewährleisten, indem sie sich 
verpflichtet haben, keine Rückschritte bei den Arbeits- und Sozialstandards zu machen, 
und indem sie sich auf Bestimmungen über verbotene Praktiken sowie über 
Durchsetzung und Zusammenarbeit im Bereich der Wettbewerbspolitik geeinigt haben; 

59. bedauert, dass die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen nicht Teil der 
Verhandlungen über die künftige Partnerschaft zwischen der EU und dem Vereinigten 
Königreich war, und betont, dass in diesem Bereich so schnell wie möglich eine 
Einigung erzielt werden muss; weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die EU 
ihren Beschluss über die Möglichkeit, dass das Vereinigte Königreich Vertragspartei 
des Übereinkommens von Lugano von 2007 bleibt, sehr sorgfältig prüfen sollte, 
insbesondere angesichts des zugehörigen Protokolls II über die einheitliche Auslegung 
und der Möglichkeit, in den Beziehungen zu Drittländern und internationalen 
Organisationen ein globales Gleichgewicht zu wahren, und dass eine wirksame 
Zusammenarbeit und ein wirksamer Dialog zwischen der Kommission und dem 
Parlament, insbesondere mit dem Rechtsausschuss, der für die Auslegung und 
Anwendung des Völkerrechts zuständig ist, soweit die EU betroffen ist, von größter 
Bedeutung wären; 

60. bedauert ferner zutiefst, dass durch das Abkommen keine detaillierte und sinnvolle 
Lösung in Bezug auf Ehesachen, elterliches Sorgerecht und andere 
Familienangelegenheiten festgelegt wurde; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Möglichkeiten einer verstärkten Zusammenarbeit, zumindest in wichtigen 
familienrechtlichen Fragen und Fragen der praktischen Zusammenarbeit in den 
Bereichen elterliches Sorgerecht, Kindesentführung und Unterhaltspflichten, die über 
die Teilnahme des Vereinigten Königreichs als Beobachter an den Sitzungen des 
Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen geboten werden können; 
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61. bedauert, dass im Abkommen de facto keine Funktion für den Gerichtshof der 
Europäischen Union vorgesehen ist, obwohl die Vertragsparteien sich in der Politischen 
Erklärung verpflichtet haben, sicherzustellen, dass das Schiedspanel in Fällen, in denen 
eine Streitigkeit zwischen ihnen eine Frage der Auslegung unionsrechtlicher Begriffe 
aufwirft, für eine verbindliche Entscheidung den EuGH befassen würde; 

62. stellt fest, dass das Abkommen nicht für Gibraltar gilt und keinerlei Auswirkungen für 
sein Hoheitsgebiet hat; nimmt das vorläufige Abkommen zwischen Spanien und dem 
Vereinigten Königreich über einen vorgeschlagenen Rahmen für ein Abkommen 
zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich über die künftigen Beziehungen 
Gibraltars zur EU zur Kenntnis, das die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen 
des Schengen-Besitzstands in Gibraltar ermöglichen wird; 

° 

°     °63. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der 
Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Regierung und dem Parlament des Vereinigten Königreichs zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0143 
Bodenschutz  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zum Bodenschutz 
(2021/2548(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), 
insbesondere auf Artikel 191, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 12. Dezember 
2019 zum Klimawandel, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Oktober 2020 zum Thema 
„Biologische Vielfalt – dringender Handlungsbedarf“, 

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1386/2013/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. November 2013 über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm der 
Union für die Zeit bis 2020 mit dem Titel „Gut leben innerhalb der 
Belastbarkeitsgrenzen unseres Planeten“1 (7. UAP) und seine Vision bis 2050, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Mai 2003 über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung 
bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme2, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden3, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für den Bodenschutz 
und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG (COM(2006)0232), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und 

                                                
1  ABl. L 354 vom 28.12.2013, S. 171. 
2  ABl. L 156 vom 25.6.2003, S. 17. 
3  ABl. L 143 vom 30.4.2004, S. 56. 
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Verminderung der Umweltverschmutzung)4, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen 
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik5, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den 
Schutz der Umwelt und insbesondere der Böden bei der Verwendung von Klärschlamm 
in der Landwirtschaft6, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum 
Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen7 
(Nitratrichtlinie), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die 
nachhaltige Verwendung von Pestiziden8 und ihre nachfolgenden Änderungen, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 14. Dezember 2016 über die Reduktion der nationalen Emissionen 
bestimmter Luftschadstoffe9, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Mai 2017 über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1102/200810, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2018/841 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 2018 über die Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von 
Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den 
Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 203011, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an 
Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des 
Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates12, 

– unter Hinweis auf die politischen Leitlinien der Kommission für den Zeitraum 2019–
2024 und insbesondere das Null-Schadstoff-Ziel für Europa, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im 

                                                
4  ABl. L 334 vom 17.12.2010, S. 17. 
5  ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1. 
6  ABl. L 181 vom 4.7.1986, S. 6. 
7  ABl. L 375 vom 31.12.1991, S. 1. 
8  ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 71. 
9  ABl. L 344 vom 17.12.2016, S. 1. 
10  ABl. L 137 vom 24.5.2017, S. 1. 
11  ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 1. 
12  ABl. L 347 vom 20.12.2013. 
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Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen 
Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu 
finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(COM(2018)0392), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem 
Titel „Der europäische Grüne Deal“ (COM(2019)0640), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des 
Europäischen Parlaments und des Rates über ein allgemeines Umweltaktionsprogramm 
der Union für die Zeit bis 2030 (8. Umweltaktionsprogramm – UAP) 
(COM(2020)0652), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 – Mehr Raum für die Natur in unserem Leben“ 
(COM(2020)0380), 

– unter Hinweis auf den „Status of the World Soil Resources Report“ (Bericht über den 
Zustand der weltweiten Bodenressourcen), der 2015 vom Zwischenstaatlichen 
Fachgremium für Böden (ITPS), der Globalen Bodenpartnerschaft (GSP) und der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) veröffentlicht wurde, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Mai 2020 mit dem Titel 
„,Vom Hof auf den Tisch‘ – eine Strategie für ein faires, gesundes und 
umweltfreundliches Lebensmittelsystem“ (COM(2020)0381), 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission vom 13. Februar 2021 mit dem Titel 
„Die Umsetzung der Thematischen Strategie für den Bodenschutz und laufende 
Maßnahmen“ (COM(2012)0046), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. September 2011 mit dem 
Titel „Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa“ (COM(2011)0571), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 11. März 2020 mit dem Titel 
„Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft – Für ein saubereres und 
wettbewerbsfähigeres Europa“ (COM(2020)0098), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 14. Oktober 2020 mit dem Titel 
„Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit – Für eine schadstofffreie Umwelt“ 
(COM(2020)0667), 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. April 2002 mit dem Titel 
„Hin zu einer spezifischen Bodenschutzstrategie“ (COM(2002)0179), 

– unter Hinweis auf die Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 12. April 
2012 mit dem Titel „Leitlinien für bewährte Praktiken zur Begrenzung, Milderung und 
Kompensierung der Bodenversiegelung“ (SWD(2012)0101), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. November 2003 zur Mitteilung der 
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Kommission mit dem Titel „Hin zu einer spezifischen Bodenschutzstrategie“13, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2007 zu der thematischen 
Strategie für den Bodenschutz14, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2020 zu der 15. Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien (COP15) des Übereinkommens über die biologische 
Vielfalt15, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. November 2019 zum Klima- und 
Umweltnotstand16, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Januar 2019 zu dem 
Zulassungsverfahren der EU für Pestizide17, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juli 2020 zu der 
Nachhaltigkeitsstrategie für Chemikalien18, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Februar 2021 zu dem neuen 
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft19, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zu dem Thema „Der 
europäische Grüne Deal“20; 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2007 zu der thematischen 
Strategie für den Bodenschutz21, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 19. Januar 
2013 zur Umsetzung der Thematischen Strategie für den Bodenschutz22, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu der 
Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Wirtschafts- 
und Sozialausschuss sowie an den Ausschuss der Regionen mit dem Titel „Hin zu einer 
spezifischen Bodenschutzstrategie“ (COM(2002)0179)23, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 5. Februar 
2021 zum Thema „Agrarökologie“ (CdR 3137/2020), 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 33/2018 des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel „Bekämpfung der Wüstenbildung in der EU: eine zunehmende Bedrohung, 

                                                
13  ABl. C 87 E vom 7.4.2004, S. 395. 
14  ABl. C 282 E vom 6.11.2008, S. 138. 
15  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0015. 
16  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0078. 
17  ABl. C 411 vom 27.11.2020, S. 48. 
18  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0201. 
19  Angenommene Texte, P9_TA(2021)0040. 
20  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0005. 
21  ABl. C 282 E vom 6.11.2008, S. 138. 
22  ABl. C 17 vom 19.1.2013, S. 37. 
23  ABl. C 61 vom 14.3.2003, S. 49. 
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die verstärkte Maßnahmen erfordert“, 

– unter Hinweis auf die Eignungsprüfung der EU-Wassergesetzgebung 
(SWD(2019)0439), 

– unter Hinweis auf die Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung und die Ziele für nachhaltige Entwicklung, insbesondere das 
Nachhaltigkeitsziel 15, das darin besteht, Landökosysteme zu schützen, 
wiederherzustellen und ihre nachhaltige Nutzung zu fördern, Wälder nachhaltig zu 
bewirtschaften, Wüstenbildung zu bekämpfen, Bodendegradation zu beenden und 
umzukehren und dem Verlust an biologischer Vielfalt ein Ende zu setzen, 

– unter Hinweis auf die „Neue Leipzig-Charta – Die transformative Kraft der Städte für 
das Gemeinwohl“, die auf dem informellen Ministertreffen zu städtischen 
Angelegenheiten vom 30. November 2020 angenommen wurde, 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen, das am 12. Dezember 2015 auf der 21. Tagung 
der Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (COP21) geschlossen wurde (Übereinkommen von 
Paris), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung (UNCCD), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die biologische 
Vielfalt (UNCBD), 

– unter Hinweis auf den „Assessment Report on Land Degradation and Restoration“ 
(Bewertungsbericht zur Landdegradation und -wiederherstellung), der am 23. März 
2018 von der zwischenstaatlichen Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität und 
Ökosystemdienstleistungen (IBPES) veröffentlicht wurde, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Europäischen Umweltagentur (EUA) vom 
4. Dezember 2019 mit dem Titel „Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020“ 
(SOER 2020), 

– unter Hinweis auf den Bericht „The State of Soil in Europe – A contribution of the JRC 
to the European Environment Agency’s Environment State and Outlook Report – SOER 
2010“ (Der Zustand des Bodens in Europa – Beitrag der Gemeinsamen Forschungsstelle 
zum Bericht der Europäischen Umweltagentur über „Die Umwelt in Europa – Zustand 
und Ausblick“ – SOER 2010), der von der Kommission und der Gemeinsamen 
Forschungsstelle im Jahr 2012 veröffentlicht wurde, 

– unter Hinweis auf den Sonderbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 
Klimaänderungen (IPCC) über Klimawandel und Land, der am 8. August 2019 
veröffentlicht wurde, 

– unter Hinweis auf den vom Büro der Vereinten Nationen für die Verringerung des 
Katastrophenrisikos (UNDRR) im Jahr 2018 veröffentlichten Bericht mit dem Titel 
„Economic losses, poverty & disasters: 1998–2017“ (Wirtschaftliche Verluste, Armut 
und Katastrophen 1998–2017), 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2019;Nr:0439&comp=0439%7C2019%7CSWD


 

 834 

– unter Hinweis auf die Anfragen zur mündlichen Beantwortung an den Rat und die 
Kommission zum Bodenschutz (O-000024/2021 – B9-0011/2021 und O-000023/2021 – 
B9-0010/2021), 

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Umweltfragen, 
öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, 

A. in der Erwägung, dass der Boden ein wesentliches, komplexes, multifunktionales und 
lebendiges Ökosystem von größter ökologischer und sozioökonomischer Bedeutung ist, 
das zahlreiche wichtige Funktionen erfüllt und Leistungen erbringt, die für die 
menschliche Existenz und den Fortbestand der Ökosysteme von grundlegender 
Wichtigkeit sind, damit die Bedürfnisse gegenwärtiger und künftiger Generationen 
erfüllt werden können; 

B. in der Erwägung, dass die Böden der Erde den größten terrestrischen 
Kohlenstoffspeicher darstellen und etwa 2 500 Gigatonnen Kohlenstoff (1 Gigatonne = 
1 Mrd. Tonnen) enthalten, während in der Atmosphäre 800 Gigatonnen und in der Tier- 
und Pflanzenwelt 560 Gigatonnen gespeichert sind; in der Erwägung, dass gesunde 
Böden für den Klimaschutz von entscheidender Bedeutung sind, da sie jedes Jahr etwa 
25 % der Kohlenstoffäquivalente abbauen, die durch die weltweite Nutzung fossiler 
Brennstoffe freigesetzt werden; in der Erwägung, dass die kultivierten Böden der Welt 
zwischen 50 und 70 Prozent ihres ursprünglichen Kohlenstoffbestands verloren haben24; 

C. in der Erwägung, dass in Europa über 320 Hauptbodentypen ermittelt wurden, die 
jeweils enorme physikalische, chemische und biologische Variationen aufweisen; 

D. in der Erwägung, dass der Boden eine zentrale Rolle als Lebensraum und Genpool 
spielt, da er 25 % der weltweiten biologischen Vielfalt beherbergt, wichtige 
Ökosystemleistungen für lokale Gemeinschaften und im globalen Kontext wie die 
Bereitstellung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen erbringt, Klimaregulierung durch 
Kohlenstoffbindung, die Reinigung von Wasser, die Nährstoffregulierung und die 
Schädlingsbekämpfung ermöglicht, als Plattform für menschliche Tätigkeiten dient und 
zur Verhinderung von Überschwemmungen und Dürren beiträgt; in der Erwägung, dass 
die Bodenbildung einer der Ökosystemprozesse ist, die in Europa bekanntermaßen 
abnehmen; 

E. in der Erwägung, dass der Boden zwar sehr dynamisch, aber auch sehr fragil ist und 
eine nicht erneuerbare, endliche Ressource darstellt, wenn man bedenkt, wie lange die 
Bodenbildung dauert, bei der alle 1 000 Jahre etwa ein Zentimeter Oberboden entsteht; 
in der Erwägung, dass dies den Boden zu einer sehr kostbaren Ressource macht; 

F. in der Erwägung, dass die Böden zusammen mit den Waldgebieten, den Küsten, den 
Berggebieten und allen europäischen Ökosystemen zur Schönheit der Landschaften 
Europas beitragen; 

G. in der Erwägung, dass Böden unter Grünflächen und Wäldern eine 
Nettokohlenstoffsenke sind, die schätzungsweise bis zu 80 Millionen Tonnen 

                                                
24  Schwartz, J.D. 2014. Soil as Carbon Storehouse: New Weapon in Climate Fight?, Yale 

Environment 360. 
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Kohlenstoff pro Jahr in der EU abbaut25; in der Erwägung, dass jedoch Acker- und 
Grünflächen in der EU zusammengenommen Netto-Emissionsquellen sind, die im Jahr 
2017 etwa 75,3 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalente (Mt CO2-Äq) freisetzten26; 
in der Erwägung, dass die Land- und Forstwirtschaft daher in einer Schlüsselposition 
sind, wenn es darum geht, durch die Aufnahme und Speicherung von Kohlenstoff in 
Böden und Biomasse zur Entfernung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre beizutragen; 

H. in der Erwägung, dass Bodenstruktur und -eigenschaften das Produkt von 
Bodenbildung, geomorphologischen und geologischen Prozessen sind, die über 
Tausende von Jahren hinweg ablaufen und den Boden somit zu einer nicht erneuerbaren 
Ressource machen; in der Erwägung, dass es daher weitaus kosteneffizienter ist, jede 
Art von Schädigung der Bodenschichten (Erosion, Zerstörung, Degradation, Versalzung 
usw.) und Bodenkontamination zu verhindern, als zu versuchen, die Bodenfunktionen 
wiederherzustellen; 

I. in der Erwägung, dass die Bodenfunktionen stark von der Vollständigkeit der 
biologischen Vielfalt des Bodens abhängen; in der Erwägung, dass es zwischen der 
oberirdischen und der unterirdischen Vielfalt wichtige Verbindungen gibt und dass die 
biologische Vielfalt im Boden einen wichtigen Beitrag zum lokalen Umfang der 
Pflanzenvielfalt leistet; 

J. in der Erwägung, dass der Schutz der biologischen Vielfalt des Bodens in den meisten 
Umweltschutzvorschriften (wie der Habitat-Richtlinie oder Natura 2000) und den 
wichtigsten Rechtsvorschriften der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU nicht enthalten 
ist; in der Erwägung, dass die Zunahme oder der Erhalt der biologischen Vielfalt im 
Boden eine wirksame Lösung ist, die bei der Bodensanierung und der Beseitigung von 
Bodenverschmutzung helfen kann; 

K. in der Erwägung, dass Land und Boden in der EU und weltweit nach wie vor durch eine 
Vielzahl menschlicher Tätigkeiten, wie unzureichende Bodenbewirtschaftung, 
Landnutzungsänderungen, nicht nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren, die Aufgabe 
von Flächen, Umweltverschmutzung, nicht nachhaltige forstwirtschaftliche Verfahren 
und Bodenversiegelung sowie den Verlust an biologischer Vielfalt und den 
Klimawandel, häufig in Kombination mit anderen Faktoren, geschädigt werden und ihre 
Fähigkeiten, Ökosystemleistungen für die Gesellschaft insgesamt zu erbringen, dadurch 
vermindert werden; 

L. in der Erwägung, dass es bedauerlich ist, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten ihre 
internationalen und europäischen Verpflichtungen in Bezug auf Boden und Land nach 
aktuellem Stand nicht erfüllen werden, was insbesondere für die Verpflichtung gilt, 

a) die Wüstenbildung zu bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden, 
                                                
25  Europäische Umweltagentur, Soil Organic Carbon (Organischer Kohlenstoff im 

Boden), 20. Februar 2017. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/soil-organic-
carbon-1/assessment  

26  Institut für Europäische Umweltpolitik, Climate and Soil Policy Brief: Better 
Integrating Soil Into EU Climate Policy, (Klima-und Bodenpolitik: Bessere Integration 
des Bodens in die EU-Klimapolitik), Oktober 2020 
https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/437a17b8-f8a4-478d-ab7f-
4a74e2e60ced/IEEP%20(2020)%20Climate%20and%20soil%20policy%20brief%20-
%20Better%20integrating%20soil%20into%20EU%20climate%20policy.pdf?v=63771126961  
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einschließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen 
betroffenen Flächen, zu sanieren und bis 2030 eine bodendegradationsneutrale 
Welt zu erreichen, 

b) das Ziel zu verwirklichen, bis 2050 netto keine Flächen mehr zu verbrauchen, die 
Erosion zu verringern, den organischen Kohlenstoff im Boden zu erhöhen und bis 
2020 Fortschritte bei der Sanierung zu erzielen, 

c) den Boden in der EU nachhaltig zu bewirtschaften, Böden angemessen zu 
schützen und dafür zu sorgen, dass die Sanierung kontaminierter Standorte bis 
2020 in vollem Gange ist; 

M. in der Erwägung, dass Böden eine wichtige Rolle für die Wasserbewirtschaftung 
spielen, da gesunde Böden mit einem hohen Anteil an organischen Stoffen dem 
Wassersystem besser zugute kommen und zur Eindämmung des Klimawandels und zur 
Anpassung daran beitragen; in der Erwägung, dass durch Feuchtgebiete, Moore und 
ländliche oder städtische naturbasierte Lösungen Regenwasser gespeichert und 
infiltriert wird, wodurch das Auffüllen von Grundwasserleitern zur Überbrückung von 
Trockenperioden ermöglicht und der Anschluss an die Kanalisation vermieden wird, 
wodurch das Auslaufen von ungeklärten Abwässern bei starken Regenfällen reduziert 
wird; 

N. in der Erwägung, dass in der EU mehrere Hauptgefahren für den Boden ermittelt 
wurden, darunter der Klimawandel, Versiegelung, Verdichtung, Erosion, 
Überschwemmungen, Erdrutsche, Dürren, hydrogeologische Instabilität, Verlust 
organischer Bodensubstanz, Brände, Stürme, Versalzung, Kontamination, Verlust an 
biologischer Vielfalt im Boden, Versauerung und Wüstenbildung; in der Erwägung, 
dass die meisten dieser fortlaufenden Degradationsprozesse in den bestehenden 
nationalen und EU-Rechtsvorschriften nicht angemessen oder gar nicht berücksichtigt 
sind; 

O. in der Erwägung, dass die Bodenerosion 25 % der landwirtschaftlichen Flächen in der 
EU betrifft und zwischen 2000 und 2010 um etwa 20 % zugenommen hat; in der 
Erwägung, dass die Bodenerosion in der EU jährlich einen Verlust an 
landwirtschaftlicher Produktion von 1,25 Mrd. EUR verursacht27; in der Erwägung, dass 
die Kohlenstoffbestände in Ackerböden abnehmen und die EU ihre Feuchtgebiete und 
Torfmoore stetig verliert; in der Erwägung, dass große Teile der landwirtschaftlichen 
Nutzflächen in der EU von Versalzung und Wüstenbildung bedroht sind, wobei 32–
36 % der europäischen Unterböden stark verdichtungsgefährdet sind28; 

P. in der Erwägung, dass es sich bei der Erosion um ein natürliches Phänomen handelt, das 
die Form von Schlammlawinen annehmen kann, bisweilen mit katastrophalen Folgen 
wie dem Entstehen tiefer Rinnen, die zum Verlust der fruchtbaren Oberflächenschicht 
der Böden führen; in der Erwägung, dass Erosion langfristig zu einer Verschlechterung 
der Böden und zum Verlust von Anbauflächen führen kann; 

                                                
27  https://ec.europa.eu/jrc/en/news/soil-erosion-costs-european-farmers-125-billion-

year#:~:text=Soil%20erosion%20costs%20European%20countries,consequences%20do%20not
%20stop%20ther 

28  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Evaluation of the 7th EAP (Bewertung 
des7. UAP) (SWD(2019)0181). 
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Q. in der Erwägung, dass die nicht nachhaltige Bewirtschaftung von Land und Boden 
mehrere negative Auswirkungen nicht nur auf die terrestrische und 
Süßwasserbiodiversität, sondern auch auf die marine Biodiversität hat, was zu 
Veränderungen der hydrografischen Bedingungen, übermäßigen Nährstoff- und 
Verschmutzungskonzentrationen und zu einem erhöhten Verlust und einer 
Verschlechterung küstennaher Meeresökosysteme führt; in der Erwägung, dass der 
Küstenschutz in Europa voraussichtlich abnehmen wird, was die natürliche Fähigkeit 
der Küstenökosysteme bedroht, die Auswirkungen des Klimawandels und extremer 
Wetterereignisse in den am stärksten gefährdeten Küstengebieten zu verringern; 

R. in der Erwägung, dass durch die Landnutzung die Qualität und Quantität von 
Ökosystemleistungen verändert wird, indem das Potenzial von Land und Boden zur 
Bereitstellung dieser Leistungen beeinflusst wird; in der Erwägung, dass die 
Hauptursachen für die Land- und Bodendegradation nicht nachhaltige land- und 
forstwirtschaftliche Verfahren, die Ausdehnung der Städte und der Klimawandel sind29; 

S. in der Erwägung, dass die Bodeninformationen in Europa immer noch unvollständig 
und nicht harmonisiert sind; in der Erwägung, dass dadurch die Annahme relevanter 
Entscheidungen für den Bodenschutz sowohl auf regionaler als auch auf lokaler Ebene 
erschwert wird; 

T. in der Erwägung, dass die Verantwortung der EU für den Bodenschutz nicht an den EU-
Grenzen endet, da die Nachfrage nach Flächen für die Besiedlung, den Anbau von 
Nahrungsmitteln und die Erzeugung von Biomasse weltweit steigt und der 
Klimawandel wahrscheinlich negative Auswirkungen auf die Landnachfrage, die 
Verfügbarkeit und die Degradation haben wird; in der Erwägung, dass die EU als 
„Nettoeinführer“ von Land in Form eingeführter Erzeugnisse zur Landdegradation in 
Drittstaaten beiträgt; 

U. in der Erwägung, dass Landdegradation die Auswirkungen von Naturkatastrophen 
verschlimmert und zu sozialen Problemen beiträgt; 

V. in der Erwägung, dass große Teile Südeuropas bis 2050 infolge des Klimawandels und 
unangemessener landwirtschaftlicher und agronomischer Praktiken wahrscheinlich zu 
Wüsten werden, sofern keine strengen Maßnahmen ergriffen werden; in der Erwägung, 
dass diese Bedrohung in der EU nicht kohärent, effizient und wirksam angegangen 
wird30; in der Erwägung, dass die Versalzung 3,8 Mio. Hektar der Landfläche der EU 
betrifft, wobei der Boden entlang der Küsten, insbesondere im Mittelmeerraum, stark 
versalzen ist; 

W. in der Erwägung, dass sich der Bodenschutz in Europa derzeit aus dem Schutz anderer 
Umweltgüter ableitet, unvollständig ist und sich auf zahlreiche politische Instrumente 
verteilt, die auf Ebene der EU, der Mitgliedstaaten und der Regionen unzureichend 
abgestimmt und häufig nicht verbindlich sind; 

X. in der Erwägung, dass freiwillige nationale Initiativen und bestehende nationale 

                                                
29  Europäische Umweltagentur, The European environment – state and outlook 2020 (Die 

Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020), 2019. 
30  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Evaluation of the 7th EAP (Bewertung 

des 7. UAP) (SWD(2019)0181). 
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Maßnahmen wichtig sind, um das Ziel eines besseren Bodenschutzes zu erreichen, sich 
in der Vergangenheit jedoch als allein nicht ausreichend erwiesen haben, und dass 
größere Anstrengungen erforderlich sind, um eine weitere Verschlechterung, 
einschließlich des Flächenverbrauchs, zu verhindern; in der Erwägung, dass die 
Verschlechterung der Böden trotz der thematischen Strategie für den Bodenschutz in 
der gesamten EU weiter fortschreitet; in der Erwägung, dass für Probleme im 
Zusammenhang mit Verschmutzung oder größere Zwischenfälle auch 
grenzüberschreitende Maßnahmen erforderlich sind; 

Y. in der Erwägung, dass im Zeitraum 2000–2018 elfmal mehr Land verbraucht als 
rekultiviert wurde31; in der Erwägung, dass ohne verbindliche Maßnahmen zur 
Begrenzung des Flächenverbrauchs und zur Förderung von Wiederherstellung, 
Rekultivierung und Recycling das Ziel, bis 2050 netto keine Flächen zu verbrauchen, 
nicht erreicht werden kann; 

Z. in der Erwägung, dass das Fehlen eines umfassenden, angemessenen, kohärenten und 
integrierten Rechtsrahmens der EU für den Schutz der Land- und Bodenressourcen 
Europas als größte Schwachstelle ermittelt wurde, die zur ständigen Verschlechterung 
vieler Böden in der Union führt und dazu beiträgt, die Wirksamkeit der bestehenden 
Anreize und Maßnahmen zu verringern und Europas Fähigkeit, eine nachhaltige und 
umweltverträgliche Entwicklung zu erreichen und die Klimaagenda sowie 
internationale Verpflichtungen einzuhalten, einzuschränken; in der Erwägung, dass ein 
früherer Versuch zur Einführung eines Rechtsrahmens für den Bodenschutz in der EU 
erfolglos war, da der Vorschlag im Mai 2014 zurückgezogen wurde, nachdem er acht 
Jahre lang durch eine Minderheit von Mitgliedstaaten im Rat blockiert worden war; 
weist auf die Europäische Bürgerinitiative von 2016 mit dem Titel „People4Soil“ hin, 
die von 500 europäischen Einrichtungen und Organisationen unterstützt wurde, mit der 
die EU aufgefordert wurde, mehr für den Bodenschutz zu tun; 

AA. in der Erwägung, dass die derzeitigen sektorbezogenen Strategien, beispielsweise die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), keinen angemessenen Beitrag zum Bodenschutz 
leisten; in der Erwägung, dass der Großteil der Ackerflächen zwar unter die GAP-
Regelung fällt, aber im Durchschnitt weniger als ein Viertel32 einen wirksamen Schutz 
vor Bodenerosion aufweist; 

AB. in der Erwägung, dass 80 % des Stickstoffs verschwendet werden und an die Umwelt 
verloren gehen; in der Erwägung, dass ein übermäßiger Eintrag von Stickstoff die Luft- 
und Wasserqualität bedroht, durch Emissionen von Distickstoffoxid zum Klimawandel 
beiträgt, die Bodenqualität und die biologische Vielfalt, einschließlich der Interaktion 
zwischen Pflanzen und Bestäubern und deren Netzwerken, gefährdet und zur Abnahme 
der Ozonschicht in der Stratosphäre führt; in der Erwägung, dass die Verbesserung der 
Stickstoffnutzungseffizienz nicht nur Klima-, Natur- und Gesundheitsziele unterstützt, 
sondern auch weltweit jährlich 100 Milliarden US-Dollar einsparen könnte; 

                                                
31  Europäische Umweltagentur, The European environment – state and outlook 2020 (Die 

Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020), 2019. 
32  Eurostat, 2014b. Europäische Landwirtschaftszählung 2010. [Online] URL: http://epp. 

eurostat.ec.europa.eu/statistics explained/index.php/Landwirtschaftszählung 2010 
(aufgerufen Februar 2014). – Europäischer Durchschnitt: Winterbegrünung bei 19 %, 
reduzierte Bodenbearbeitung bei 21,5 % und Direktsaat bei 4 % der Ackerflächen. 
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AC. in der Erwägung, dass die Intensivierung der Landwirtschaft und der übermäßige 
Einsatz von Pestiziden zu einer Kontamination des Bodens durch Pestizidrückstände 
führen, unter anderem aufgrund der hohen Bodenpersistenz einiger Pestizide und ihrer 
Toxizität für nicht zu den Zielgruppen gehörende Arten, und langfristige Auswirkungen 
auf die Bodengesundheit haben; in der Erwägung, dass die diffuse Verschmutzung 
durch Agrochemikalien den Boden bedroht; 

AD. in der Erwägung, dass die EU-Rechtsvorschriften für den Gewässerschutz relativ 
umfassend sind, aber die Kontrolle von Schadstoffen aus Böden eher aus der 
Perspektive des Gewässerschutzes als aus derjenigen des umfassenderen 
Umweltschutzes, einschließlich des Schutzes der Böden selbst, behandelt wird; in der 
Erwägung, dass Schadstoffe, die in die Atmosphäre und ins Wasser gelangen, indirekte 
Auswirkungen durch Ablagerung im Boden haben können, was die Qualität des Bodens 
negativ beeinflussen kann; 

AE. in der Erwägung, dass wissenschaftlich erwiesen ist, dass der Boden und seine 
Organismen in erheblichem Maße einer Kombination von Chemikalien ausgesetzt sind, 
unter anderem persistenten und bioakkumulierbaren Chemikalien, Pestizidrückständen, 
Kohlenwasserstoffen, Schwermetallen, Lösungsmitteln und deren Mischungen, was zu 
einem hohen Risiko chronischer Toxizität führt, die möglicherweise die biologische 
Vielfalt verändert, die Erholung behindert und die Ökosystemfunktionen beeinträchtigt; 
in der Erwägung, dass ca. 3 Millionen Standorte mit potenziell umweltbelastenden 
Aktivitäten in Europa bekannt sind, von denen 340 00033 voraussichtlich saniert werden 
müssen; in der Erwägung, dass es an umfassenden Informationen über diffuse 
Bodenverschmutzung mangelt; 

AF. in der Erwägung, dass der EUA zufolge das Fehlen geeigneter EU-
Bodenschutzvorschriften zur Verschlechterung der Bodenqualität in Europa beiträgt 
und Fortschritte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung in Europa und 
weltweit nicht möglich sind, wenn die Land- und Bodenressourcen nicht angemessen 
berücksichtigt werden34; 

AG. in der Erwägung, dass 95 % unserer Lebensmittel direkt oder indirekt aus unseren 
Böden gewonnen werden; 

AH. in der Erwägung, dass nach der Überprüfung der aktuellen Erkenntnisse über den 
Zustand der Böden in der EU etwa 60–70 % der Böden in der EU aufgrund der 
derzeitigen Bewirtschaftungspraktiken nicht gesund sind, wobei ein weiterer, noch 
ungewisser Prozentsatz der Böden aufgrund ungenügend bewerteter 
Verschmutzungsprobleme ungesund ist35; 

AI. in der Erwägung, dass die Bodenerosion durch Wasser und Wind schätzungsweise 22 % 
des europäischen Bodens betrifft und mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen 

                                                
33  Europäische Umweltagentur, Progress in management of contaminated sites 

(Fortschritte beim Umgang mit kontaminierten Standorten). 
34  Europäische Umweltagentur, The European environment – state and outlook 2020 (Die 

Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020), 2019. 
35  Veerman, C., et al. (2020), Caring for Soil is Caring for Life. In Interim Report for the 

Mission Board for Soil, Health and Food (Bodenpflege dient dem Leben. 
Zwischenbericht für das Missionsgremium „Soil Health and Food“), Kommission, 
Brüssel, Belgien, S. 52. 
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Flächen in der EU ein durchschnittliches Erosionsniveau aufweist, das höher ist als das 
auf natürliche Weise ersetzbare (was mehr als einer Tonne verlorenen Bodens pro Jahr 
und pro Hektar entspricht)36, wodurch die Notwendigkeit von nachhaltigen 
Bewirtschaftungstechniken für die Böden unterstrichen wird; 

AJ. in der Erwägung, dass schätzungsweise 25 % der bewässerten landwirtschaftlichen 
Flächen im Mittelmeerraum von Salz angegriffen sind, was Auswirkungen auf das 
landwirtschaftliche Potenzial hat; in der Erwägung, dass das Problem der Versalzung in 
den bestehenden EU-Rechtsvorschriften derzeit nicht behandelt wird37; 

AK. in der Erwägung, dass der Verlust von fruchtbarem Land für die Stadtentwicklung das 
Potenzial zur Herstellung von biobasierten Materialien und Kraftstoffen zur 
Unterstützung einer kohlenstoffarmen Bioökonomie verringert; 

AL. in der Erwägung, dass Investitionen in die Vermeidung von Landdegradation und in die 
Wiederherstellung von degradiertem Land wirtschaftlich sinnvoll sind, da der Nutzen 
im Allgemeinen die Kosten bei weitem übersteigt; in der Erwägung, dass die Kosten für 
die Wiederherstellung schätzungsweise zehn Mal höher sind als die 
Präventionskosten38; 

AM. in der Erwägung, dass sich die Böden in der EU größtenteils in Privatbesitz befinden, 
was zu berücksichtigen ist, gleichzeitig aber ein Gemeingut sind, das für die Herstellung 
von Nahrungsmitteln notwendig ist und wesentliche Ökosystemleistungen für die 
gesamte Gesellschaft und die Natur erbringt; in der Erwägung, dass es im öffentlichen 
Interesse liegt, dass Landnutzer darin bestärkt werden, Vorsorgemaßnahmen zu 
ergreifen, um eine Bodendegradation zu verhindern und den Boden zu erhalten und ihn 
nachhaltig für künftige Generationen zu bewirtschaften; in der Erwägung, dass daher 
flankierende Maßnahmen und weitere finanzielle Anreize für Landeigentümer zum 
Schutz von Boden und Land in Betracht gezogen werden sollten; 

AN. in der Erwägung, dass das Flächenrecycling nur 13 % der städtischen Entwicklung in 
der EU ausmacht und das Ziel der EU für 2050, netto keine Flächen zu verbrauchen, 
wahrscheinlich nicht erreicht werden kann, wenn die jährlichen Raten des 
Flächenverbrauchs nicht weiter reduziert und/oder das Flächenrecycling nicht erhöht 
wird39; 

AO. in der Erwägung, dass bei der Boden- und Landdegradation inhärente 
grenzüberschreitende Aspekte bestehen, die beispielsweise mit dem Klimawandel, der 
Wassermenge und -qualität sowie der Umweltverschmutzung zusammenhängen und 
eine Reaktion auf EU-Ebene, konkrete Maßnahmen der Mitgliedstaaten sowie 
multilaterale Zusammenarbeit mit Drittstaaten erfordern; in der Erwägung, dass 

                                                
36  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Evaluation of the 7th EAP (Bewertung 

des 7. UAP) (SWD(2019)0181). 
37  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Evaluation of the 7th EAP (Bewertung 

des 7. UAP) (SWD(2019)0181). 
38  Zwischenstaatliche Plattform Wissenschaft-Politik für Biodiversität und 

Ökosystemdienstleistungen (IPBES), The IPBES assessment report on land degradation 
and restoration, (IPBES-Bewertungsbericht über Landdegradation und 
‑wiederherstellung), 2018. 

39  Europäische Umweltagentur: The European environment – state and outlook 2020 (Die 
Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020), 2019. 
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bodenschädigende Praktiken in einem Land dazu führen können, dass die Kosten von 
einem anderen Mitgliedstaat getragen werden; in der Erwägung, dass Unterschiede 
zwischen den nationalen Bodenschutzregelungen, z. B. in Bezug auf die 
Bodenverunreinigung, den Wirtschaftsteilnehmern sehr unterschiedliche 
Verpflichtungen auferlegen und den Wettbewerb auf dem Binnenmarkt verzerren 
können; 

AP. in der Erwägung, dass ausgehobene Böden im Jahr 2018 mehr als 
520 Millionen Tonnen Abfall erzeugten40 und damit die mit Abstand größte 
Abfallquelle in der EU darstellen; in der Erwägung, dass ausgehobene Böden gemäß 
dem EU-Recht derzeit als Abfall gelten und daher auf Deponien entsorgt werden; in der 
Erwägung, dass ein Großteil dieser Böden nicht kontaminiert ist und bedenkenlos 
wiederverwendet werden könnte, wenn ein Verwertungsziel in Verbindung mit einem 
umfassenden Rückverfolgbarkeitssystem eingeführt würde; 

AQ. in der Erwägung, dass eine kohärente und angemessene Bodenschutzpolitik der EU eine 
Voraussetzung ist, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Ziele des 
Übereinkommens von Paris und des europäischen Grünen Deals und insbesondere das 
Ziel der Klimaneutralität, die Strategie „Vom Hof auf den Tisch“, die 
Biodiversitätsstrategie, das Null-Schadstoff-Ziel und die Bioökonomie-Strategie zu 
verwirklichen und sonstige wichtige ökologische und gesellschaftliche 
Herausforderungen zu bewältigen; 

AR. in der Erwägung, dass regelmäßig aktualisierte, harmonisierte und offene Bodendaten 
und -informationen eine Voraussetzung für eine bessere daten- und faktengestützte 
Politikgestaltung zum Schutz der Bodenressourcen auf EU- und nationaler Ebene sind; 

AS. in der Erwägung, dass der Europäische Ausschuss der Regionen in seiner 
Stellungnahme vom 5. Februar 2021 die Kommission aufforderte, „eine neue 
europäische Richtlinie zu landwirtschaftlich genutzten Böden vorzulegen, um den 
Rückgang ihres Gehalts an organischen Stoffen einzudämmen, der Bodenerosion 
entgegenzuwirken und dem Bodenleben in der landwirtschaftlichen Praxis Vorrang 
einzuräumen“41; 

AT. in der Erwägung, dass die Ernährungssicherheit von der Bodensicherheit abhängt und 
jede Praktik, die die Bodengesundheit beeinträchtigt, eine Bedrohung für die 
Ernährungssicherheit darstellt; in der Erwägung, dass gesündere Böden gesündere 
Lebensmittel erzeugen; 

AU. in der Erwägung, dass in den Artikeln 4 und 191 AEUV die Grundprinzipien der EU-
Umweltpolitik verankert sind und eine geteilte Zuständigkeit in diesem Bereich 
festgeschrieben wurde; 

AV. in der Erwägung, dass Waldböden die Hälfte der Böden in der EU ausmachen und dass 
gesunde Wälder mit großer biologischer Vielfalt erheblich zur Bodengesundheit 
beitragen können; 

                                                
40  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN/bookmark/table? 

bookmarkId=bbf937c1-ce8b-4b11-91b7-3bc5ef0ea042  
41  CdR 3137/2020. 
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1. unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der Böden und der Förderung gesunder Böden 
in der Union, da die Schädigung dieses lebendigen Ökosystems, das Bestandteil der 
biologischen Vielfalt und eine nicht erneuerbare Ressource ist, andauert, auch wenn 
einige Mitgliedstaaten in begrenztem Umfang Maßnahmen verschiedener Art ergriffen 
haben; hebt die durch das Fehlen von Maßnahmen gegen die Bodendegradation 
verursachten Kosten hervor, die in der Union auf über 50 Mrd. EUR jährlich geschätzt 
werden; 

2. betont die vielfältigen Funktionen des Bodens (Bereitstellung von Nahrungsmitteln, 
Kohlenstoffspeicher, Plattform für menschliche Tätigkeiten, Biomasse-Erzeugung, Pool 
für die biologische Vielfalt, Verhinderung von Überflutungen und Dürren, 
Bereitstellung von Rohstoffen sowie von pharmazeutischen und genetischen 
Ressourcen, wesentliches Element von Wasser- und Nährstoffkreislauf, Speicherung 
und Filterung, Bewahrung des geologischen und archäologischen Erbes usw.) und die 
sich daraus ergebende Notwendigkeit, ihn mit Hilfe einer robusten Zusammenarbeit, die 
auf europäischer Ebene bzw. zwischen den Mitgliedstaaten und mit 
Nichtmitgliedstaaten stattfindet, zu schützen, nachhaltig zu bewirtschaften und 
wiederherzustellen und seine Fähigkeit zu erhalten, seine vielfältigen Aufgaben zu 
erfüllen; 

3. ist der Ansicht, dass gesunde Böden die Grundlage für nahrhafte und sichere 
Lebensmittel sowie die Voraussetzung für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion 
sind; 4. hebt die wesentliche Bedeutung gesunder Böden für die Umsetzung der Ziele 
des europäischen Grünen Deals wie Klimaneutralität, Wiederherstellung der 
biologischen Vielfalt, das Null-Schadstoff-Ziel für eine schadstofffreie Umwelt, 
gesunde und nachhaltige Strukturen der Lebensmittelerzeugung und eine 
widerstandsfähige Umwelt hervor; 

5. vertritt die Auffassung, dass den Böden bei der Umsetzung der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“, der Forststrategie der EU, der Biodiversitätsstrategie 2030 und des Null-
Schadstoff-Aktionsplans für Wasser, Luft und Boden besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden sollte; fordert die Kommission daher auf, sich im anstehenden Null-
Schadstoff-Aktionsplan und bei der Überarbeitung der Richtlinie über 
Industrieemissionen mit allen Quellen der Bodenverschmutzung zu befassen; 

6. begrüßt die Aufnahme von Bodenschutz und -sanierung als prioritäre thematische Ziele 
in das 8. Umweltaktionsprogramm; 

7. weist auf die Vielfalt der Bodenarten in der Union in und vertritt die Auffassung, dass 
gezielte strategische und auf die jeweilige Umwelt bezogene Bodenmanagement-
Ansätze erforderlich sind, sie durch gemeinsame Anstrengungen der Union und der 
Mitgliedstaaten gemäß deren jeweiligen Zuständigkeiten zu schützen, wobei die 
Bedingungen auf regionaler, lokaler und Parzellenebene, die grenzüberschreitenden 
Auswirkungen von Boden- und Landdegradation und die Notwendigkeit, gleiche 
Bedingungen für die Wirtschaftsbeteiligten zu schaffen, berücksichtigt werden müssen; 

8. hebt die Risiken hervor, die sich aus dem Fehlen gleicher Wettbewerbsbedingungen 
zwischen den Mitgliedstaaten und aus ihren unterschiedlichen Bestimmungen zum 
Schutz des Bodens für das Funktionieren des Binnenmarktes ergeben, und die auf 
Unionsebene bekämpft werden sollten, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern; 
betont, dass der neue Rechtsrahmen das Problem der fehlenden Rechtssicherheit für 
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Unternehmen lösen würde und einen entscheidenden Beitrag dazu leisten kann, den 
fairen Wettbewerb in der Privatwirtschaft anzuregen, innovative Lösungen und 
Fachwissen zu entwickeln und den Export von Technologien außerhalb der Union zu 
fördern; 

9. hebt hervor, dass es anders als für Luft oder Wasser für den Boden, der ein 
gemeinsames Gut ist, keine eigenen Rechtsvorschriften gibt; begrüßt daher die 
Bestrebungen der Kommission, einen kohärenten und aufeinander abgestimmten 
Rechtsrahmen für den Bodenschutz in der EU vorzuschlagen; 

10. fordert die Kommission auf, unter Achtung der Grundsätze der Subsidiarität einen 
einheitlichen EU-Rechtsrahmen für den Schutz und die nachhaltige Nutzung des 
Bodens auszuarbeiten, in dem die wichtigsten Gefährdungen für den Boden behandelt 
werden: 

a) einheitliche Definitionen des Bodens und seiner Funktionen sowie der 
Kriterien für seinen guten Zustand und seine nachhaltige Bewirtschaftung, 

b) Zielsetzungen, Indikatoren, darunter einheitliche Indikatoren, und Verfahren 
zur laufenden Überwachung des Zustands des Bodens und zur 
Berichterstattung über diesen, 

c) messbare Zwischenziele und endgültige Zielsetzungen unter Heranziehung von 
einheitlichen Datensätzen, Maßnahmen zur Bewältigung aller festgestellten 
Gefahren sowie angemessene Zeitpläne, und zwar unter Berücksichtigung der 
sich aus den Erfahrungen von Vorreitern ergebenden bewährten Verfahren und 
der Grundeigentumsrechte, 

d) Festlegung der Verantwortungsbereiche verschiedener Interessengruppen; 

e) ein Verfahren für den Austausch über bewährte Verfahren und 
Schulungsmaßnahmen sowie angemessene Überwachungsmaßnahmen, 

f) eine angemessene finanzielle Ausstattung, 

g) eine wirksame Abstimmung mit einschlägigen strategischen Zielvorgaben und 
Instrumenten; 

11. fordert die Kommission auf, ihrem Legislativvorschlag eine detaillierte 
Folgenabschätzung auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten beizufügen, in der 
sowohl die Kosten von Maßnahmen als auch die Kosten des Ausbleibens von 
Maßnahmen im Hinblick auf die unmittelbaren und langfristigen Auswirkungen auf die 
Umwelt, die menschliche Gesundheit, den Binnenmarkt und die allgemeine 
Nachhaltigkeit analysiert werden; 

12. weist darauf hin, dass der einheitliche Rechtsrahmen auch Bestimmungen für die 
Kartierung von Risikogebieten und schadstoffbelasteten Standorten, Brachflächen und 
aufgegebenen Standorten sowie für die Dekontaminierung schadstoffbelasteter 
Standorte umfassen sollte; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, das 
Verursacherprinzip anzuwenden und ein Verfahren für die Sanierung „herrenloser“ 
Standorte vorzuschlagen; vertritt die Auffassung, dass die Sanierung dieser Standorte 
durch europäische Finanzierungsmechanismen finanziert werden kann; 
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13. fordert die Kommission auf, die Vorlage eines auf der Grundlage von umfassenden 
nationalen Verzeichnissen erstellten beispielhaften Verzeichnisses von Tätigkeiten zu 
erwägen, die ein erhebliches Potenzial zur Bodenverseuchung besitzen; betont, dass 
dieses Verzeichnis öffentlich zugänglich sein und regelmäßig aktualisiert werden sollte; 
fordert die Kommission darüber hinaus auf, die Vereinheitlichung der Verfahren zur 
Risikobewertung für schadstoffbelastete Standorte voranzutreiben; 

14. ist der Ansicht, dass frühere Bemühungen der Mitgliedstaaten zur Bestimmung 
schadstoffbelasteter Standorte berücksichtigt werden sollten; unterstreicht, dass die 
nationalen Verzeichnisse der festgestellten schadstoffbelasteten Standorte regelmäßig 
aktualisiert und für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollten; ist ferner der Ansicht, 
dass in den Mitgliedstaaten Bestimmungen erlassen werden müssen, mit denen 
sichergestellt wird, dass die an Grundstücksgeschäften Beteiligten über den Zustand des 
Bodens informiert und damit in die Lage versetzt werden, eine fundierte Entscheidung 
zu treffen; 

15. fordert die Kommission auf, in diesen einheitlichen Rahmen wirksame Maßnahmen zur 
Verhinderung bzw. Minimierung von Bodenversiegelung und jeder anderen 
Flächennutzung, die sich auf die Leistungsfähigkeit des Bodens auswirkt, aufzunehmen 
und dabei der Wiederverwendung von Brachflächen und Böden und von aufgegebenen 
Flächen Vorrang vor der Nutzung nicht versiegelter Böden einzuräumen, um das Ziel 
der Vermeidung der Bodenverschlechterung bis 2030 und einen Flächenverbrauch von 
Netto-Null bis spätestens 2050 mit einem Zwischenziel bis 2030 zu erreichen und so 
eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen, und auch das Recht auf eine wirksame und 
verbindliche Beteiligung und Konsultation der Öffentlichkeit bei der 
Flächennutzungsplanung aufzunehmen und Maßnahmen vorzuschlagen, um 
sicherzustellen, dass dort, wo es zu Versiegelung kommt, Bau- und 
Entwässerungstechniken angewendet werden, die es ermöglichen, möglichst viele 
Bodenfunktionen zu erhalten; 

16. fordert die Kommission auf, die Leitlinien für bewährte Verfahren zur Begrenzung, 
Abmilderung oder Kompensation der Bodenversiegelung gemäß den Zielen des 
europäischen Grünen Deals zu aktualisieren; 

17. fordert die Vermessung von beanspruchten bzw. versiegelten Flächen und des sich 
daraus ergebenden Verlusts an Ökosystemdienstleistungen und ökologischer 
Vernetzung; fordert, dass diese Aspekte im Rahmen der strategischen 
Umweltverträglichkeitsprüfungen von Projekten und Programmen berücksichtigt und 
angemessen kompensiert werden; 

18. betont, dass der Bodenschutz sowie die kreislauforientierte und nachhaltige Nutzung 
und die Wiederherstellung von Böden in alle sektorbezogenen Maßnahmen der EU 
eingezogen werden müssen und einheitlich sein sollten, damit einer weiteren 
Verschlechterung vorgebeugt wird und für ein einheitlich hohes Schutzniveau sowie 
gegebenenfalls eine Sanierung gesorgt wird und Überschneidungen, Uneinheitlichkeiten 
und Widersprüche innerhalb der Rechtsvorschriften und Maßnahmen der EU zu 
vermieden werden; fordert die Kommission daher auf, die einschlägigen Strategien zu 

www.parlament.gv.at



 

 845 

überprüfen, damit sie mit dem Ziel des Bodenschutzes in Einklang gebracht werden42; 

19. vertritt die Auffassung, dass die GAP die für die Produktivität und die 
Ökosystemleistungen der Böden erforderlichen Bedingungen schaffen sollte; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, kohärente Maßnahmen für den Bodenschutz in ihre nationalen 
GAP-Strategiepläne aufzunehmen und für eine breite Anwendung von 
landwirtschaftlichen Verfahren auf der Grundlage der Agrarökologie Sorge zu tragen; 
fordert die Kommission auf, zu bewerten, ob die nationalen GAP-Strategiepläne ein 
hohes Maß an Bodenschutz gewährleisten, und Maßnahmen zur Sanierung degradierter 
Agrarböden zu fördern; fordert Maßnahmen zur Förderung von weniger intensiven 
Bodenbearbeitungsverfahren, die mit einer minimalen Bodenstörung einhergehen, von 
ökologischer/biologischer Landwirtschaft und von der Zufuhr von organischen Stoffen; 

20. hebt den wichtigen Beitrag der Böden zur Wasseraufbereitung und -filtrierung und 
damit zur Trinkwasserbereitstellung für einen großen Teil der europäischen 
Bevölkerung hervor; weist darauf hin, dass die unzureichende Verknüpfung der EU-
Wassergesetzgebung mit Bodenschutzmaßnahmen bei der jüngst vorgenommenen 
Eignungsprüfung der Wasserpolitik der EU erkannt wurde; weist nachdrücklich darauf 
hin, dass die Qualität des Bodens zusammen mit der Güte und Menge des Grund- und 
Oberflächenwassers verbessert werden muss, um die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
zu erreichen; 

21. hebt hervor, dass eine sogenannte „wasserfreundliche Gesellschaft“ geschaffen werden 
muss, um die Wiederherstellung und den Schutz des Bodens zu unterstützen, und dass 
der enge Zusammenhang zwischen Bodengesundheit und Wasserverschmutzung 
erforscht werden muss; fordert die Kommission auf, den Einsatz einschlägiger digitaler 
Instrumente zur Überwachung des Zustands von Wasser und Boden und der 
Wirksamkeit von strategischen Maßnahmen zu fördern; 

22. begrüßt das Vorhaben der Kommission, 2021 einen Vorschlag für einen 
Gesetzgebungsakt für einen Plan der EU zur Widerherstellung der Natur vorzulegen, 
und begrüßt die Tatsache, dass dieser auch Ziele in Bezug auf die Wiederherstellung 
von Böden enthalten soll; hebt hervor, dass dieser Plan mit der überarbeiteten 
thematischen Strategie für den Bodenschutz im Einklang stehen sollte; 

23. bekräftigt seine Forderung, dass bei der Überarbeitung der Zielvorgaben für die 
stoffliche Verwertung, die in den EU-Rechtsvorschriften für Bau- und Abbruchabfälle 
und ihre materialspezifischen Fraktionen festgelegt sind, in die überarbeitete 
Abfallrahmenrichtlinie eine Zielvorgabe für die stoffliche Verwertung ausgehobener 
Böden einbezogen werden sollte; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
eine regelmäßige Diagnose des Zustands und Wiederverwendungspotenzials 
ausgehobener Böden sowie ein Rückverfolgungssystem für ausgehobene Böden und 
regelmäßige Überprüfungen von Deponien vorzusehen, um die illegale Abladung 
verseuchten, von industriellen Brachflächen stammenden Aushubs zu verhindern und 
die Verträglichkeit der ausgehobenen Böden mit den Abladeorten sicherzustellen; 

                                                
42  Eurostat, 2014b. Europäische Landwirtschaftszählung 2010. [Online] URL: http://epp. 

eurostat.ec.europa.eu/statistics explained/index.php/Landwirtschaftszählung 2010 
(aufgerufen Februar 2014). – Europäischer Durchschnitt: Winterbegrünung bei 19 %, 
reduzierte Bodenbearbeitung bei 21,5 % und Direktsaat bei 4 % der Ackerflächen. 
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24. hebt hervor, dass küstennahe Meeresökosysteme aufgrund von Fragmentierung und 
Verlust an Lebensräumen weniger gut zum Küstenschutz beitragen und dauerhafte 
Lebensgrundlagen bieten können; weist auf die entscheidende Rolle hin, die dem 
Küstenschutz bei der Verringerung der Bedrohung durch den Klimawandel in der EU 
zukommt, und hebt hervor, dass die Kommission Küstenschutz und -wiederherstellung 
zusammen mit einer ökosystembasierten Bewirtschaftung wie der integrierten 
Bewirtschaftung von Küstengebieten und der Meeresraumplanung in die neue EU-
Bodenschutzstrategie und den Plan der EU zur Wiederherstellung der Natur einbeziehen 
muss; fordert die Kommission auf, der Wiederherstellung von Küstengebieten, die in 
Regionen, die von Küstenerosion bzw. Überschwemmungen bedroht sind, als natürliche 
Küstenschutzanlage dienen und die von der Verstädterung der Küsten in 
Mitleidenschaft gezogen wurden, im EU-Plan zur Wiederherstellung der Natur Vorrang 
einzuräumen; 

25. hebt hervor, dass die biologische Vielfalt des Bodens die eigentliche Grundlage für 
wesentliche ökologische Prozesse ist, und äußert Bedenken angesichts der 
zunehmenden Verschlechterung der Bodenqualität und der Versiegelung von Böden 
sowie des Rückgangs der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Europa; fordert die 
Kommission daher auf, auf der Grundlage wissenschaftlicher Daten und 
wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Folgenabschätzungen einen gemeinsamen 
Rechtsrahmen für den Schutz und die Erhaltung und die Wiederherstellung der 
Bodenqualität zu schaffen und konkrete Lösungen für Probleme in den am stärksten 
betroffenen Gebieten in Europa zu entwickeln, um einerseits die biologische Vielfalt 
wiederherzustellen und andererseits mit naturnahen Maßnahmen für Klimaschutz und 
Anpassung an den Klimawandel Sorge zu tragen; ist der Auffassung, dass eine 
zuverlässige Überwachung der Bodenorganismen und ihrer Entwicklung in Sachen 
Umfang und Menge in der gesamten EU eingerichtet und umgesetzt werden sollte; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, weitere Forschungsarbeiten unter 
anderem zu verschiedenen Bodentiefen und -horizonten sowie die Überwachung und 
die Förderung bewährter land- und forstwirtschaftlicher Verfahren zur Anreicherung 
von organischer Bodensubstanz in größeren Tiefen zu unterstützen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Zielsetzungen im Rahmen der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ 
und der Biodiversitätsstrategie 2030; fordert die Erstellung eindeutiger 
Entwicklungspfade mit Blick auf die angesetzten Halbzeitüberprüfungen beider 
Strategien, und zwar unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausgangspositionen 
der Mitgliedstaaten; 

26. hält es für äußerst wichtig, ein gesundes Bodenmikrobiom zu schaffen; 

27. betont, dass in den Wäldern der EU etwa 2,5-mal mehr Kohlenstoff in den Böden als in 
der Biomasse von Bäumen gespeichert wird43; 28. betont, dass der Kahlschlag als 
Waldbewirtschaftungsverfahren die symbiotische wechselseitige Verflechtung von 
Bäumen und Pilzen zerstört und eine spätere Wiederherstellung dieser Verbindung nach 
dem Kahlschlag fast nicht möglich ist; hebt hervor, dass die Anreicherung organischer 
Bodensubstanz in borealen Wäldern hauptsächlich über diese Verflechtung erfolgt, die 

                                                
43  BrunoDe Vos u.a., Referenzwerte für Kohlenstoffbestände von Waldböden in Europa: 

Ergebnisse einer groß angelegten Erhebung zu Waldböden, Geoderma, Bd. 251–252, 
August 2015, S. 33–46. 
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damit entscheidend für den globalen Kohlenstoffkreislauf ist44; weist erneut darauf hin, 
dass der Kahlschlag nicht der natürlichen Störung durch einen Waldbrand entspricht, da 
ein durch Waldbrand gestörtes Gelände im Gegensatz zu einem vollständig abgeholzten 
Waldgebiet durch einen sehr hohen Anteil an Totholz und einen zur Besiedlung durch 
Arten bereiten Boden gekennzeichnet ist; 29. fordert die strikte Durchsetzung guter 
Tierhaltungsstandards in der Viehwirtschaft, um die Anwendung von Tierarzneimitteln 
und deren Ausbringung auf die Felder über die Gülle deutlich zu reduzieren, sowie die 
strikte Durchsetzung der Nitratrichtlinie; 

30. begrüßt die Zusage der Kommission in Zusammenhang mit dem Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft, die Richtlinie 86/278/EWG des Rates über Klärschlamm zu 
überarbeiten; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass mit dieser 
Überarbeitung durch die Steigerung des Anteils organischer Stoffe im Boden, die 
Wiederverwertung von Nährstoffen und die Verringerung von Erosion ein Beitrag zum 
Bodenschutz geleistet wird und gleichzeitig Böden und Grundwasser vor 
Verunreinigung geschützt werden; 

31. fordert die Kommission auf, die Erhebung von Daten über Bodenverdichtung zu 
unterstützen und nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren zu fördern, deren Ziel der 
verringerte Einsatz schwerer Maschinen ist; 

32. fordert die Kommission auf, das europäische Zentrum für Bodendaten damit zu 
beauftragen, Pestizidrückstände zu überwachen sowie die Menge des in europäischen 
Böden gespeicherten Kohlenstoffs zu bewerten und entsprechend den Empfehlungen 
des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) und den 
Anforderungen gemäß den Zielen für nachhaltige Entwicklung Zielvorgaben für die 
Bodensanierung bzw. die Verbesserung der Bodenqualität etwa durch die Steigerung 
des Anteils organischer Substanzen festzulegen; 

33. vertritt die Auffassung, dass eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung langfristig ein 
wesentlicher Bestandteil der Agrar- und Nahrungsmittelpolitik ist; weist jedoch auf die 
Bedeutung von Rechtsvorschriften hin, die zur Sanierung und zum Erhalt sowie zum 
strengen Schutz intakter Böden beitragen und deren Schwerpunkt unter anderem auf 
einer Änderung der Boden- und Landnutzung in Feuchtgebieten, Mooren, 
Dauergrünland und Weideland liegt; 

34. fordert, dass im Rahmen der neuen EU-Bodenstrategie gute innovative 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungsverfahren erfasst und gefördert werden, mit denen 
sich die Gefahr der Bodenversalzung verhindern und verringern lässt, oder die deren 
negative Auswirkungen begrenzen; 

35. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, einen wirksamen Beitrag zur 
Senkung der übermäßigen Ausbringung synthetischer Düngemittel, insbesondere von 
Stickstoff, zu leisten, indem sie die in der Nitratrichtlinie festgelegten Grenzwerte 
senken; fordert die Kommission auf, gemäß der Resolution des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen über nachhaltiges Stickstoffmanagement und den Zielen der 
Colombo-Erklärung den Stickstoffabfall aus allen Quellen bis 2030 zu halbieren; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, in allen einschlägigen 

                                                
44  K. E. Clemmensen u.a., Roots and Associated Fungi Drive Long-Term Carbon 

Sequestration in Boreal Forest, Science 339, 1615, 2013. 
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Rechtsvorschriften für ein nachhaltiges Nährstoffmanagement Sorge zu tragen, unter 
anderem durch die Verbesserung der Wirksamkeit beim Einsatz von Stickstoff, die 
Extensivierung der Tierhaltung in bestimmten Gebieten, Gemischtkultur-
Landwirtschaft, die Tierhaltung und Bodenfruchtanbau vereint, die wirksame Nutzung 
von Tierdung und die verstärkte Nutzung stickstoffbindender Pflanzen in Fruchtfolge; 
fordert die Kommission auf, den Lachgasemissionen bei der globalen Treibhausgas-
Bilanzierung mehr Aufmerksamkeit zu widmen, mehr ganzheitliche Bemühungen zur 
Bekämpfung von Stickstoffüberschüssen, die ein Problem für Klima, Natur und 
Gesundheit darstellen, zu unternehmen und Anreize für ein besseres 
Stickstoffmanagement in den landwirtschaftlichen Betrieben zu schaffen; 

36. fordert die Überarbeitung der Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaftung, um die 
Vorschriften bezüglich verseuchter Standorte zu verschärfen; 

37. fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass es keinen Widerspruch 
zwischen der neuen Bodenstrategie und der erwarteten EU-Forststrategie gibt, indem sie 
Bestimmungen für eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung, z. B. durch die Nutzung 
agroforstwirtschaftlicher Verfahren, in die Forststrategie einbezieht; 

38. fordert die Kommission auf, die thematische Strategie für den Bodenschutz zu 
überarbeiten und den Aktionsplan „Auf dem Weg zu einem Null-Schadstoff-Ziel der 
EU für Luft, Wasser und Boden – einen gesünderen Planeten für gesündere Menschen 
schaffen“ unverzüglich anzunehmen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Absicht der 
Kommission, durch die Festlegung klarer Ziele, messbarer Zielvorgaben und eines 
Aktionsplans für eine verbesserte Rechtssicherheit bei Unternehmen und Bürgern zu 
sorgen; 

39. betont, dass agroforstwirtschaftliche Verfahren der aktiven Förderung von 
Umweltnutzen und ökologischen Synergien wie der Verhinderung von Erosion, der 
Verbesserung der biologischen Vielfalt, der Speicherung von Kohlenstoff und der 
Wasserregulierung dienen können; 

40. fordert die Kommission auf, das Problem der diffusen Verschmutzung durch 
landwirtschaftliche Tätigkeiten im Einklang mit den Zielen der Strategie „Vom Hof auf 
den Tisch“ zu bekämpfen; begrüßt in dieser Hinsicht die Ankündigung der 
Kommission, die Richtlinie über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden zu 
überarbeiten; weist darauf hin, dass es bereits viele Alternativen zu synthetischen 
Pestiziden, wie etwa den integrierten Pflanzenschutz, gibt, und dass dies Alternativen 
sehr viel häufiger angewendet werden sollten; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, sich unverzüglich mit allen in seiner Entschließung vom 16. Januar 
2019 zu dem Zulassungsverfahren der EU für Pestizide enthaltenen Forderungen zu 
befassen; 

41. bedauert, dass die Auswirkungen von Chemikalien auf Böden im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens der EU für Chemikalien, das Umweltverträglichkeitsprüfungen 
und ökotoxikologische Studien einschließt, nicht in angemessener Weise berücksichtigt 
werden; fordert die Kommission daher auf, bei der neuen Bodenschutzstrategie der EU 
und im Einklang mit der Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit Bestimmungen zur 
Vermeidung und Eindämmung der Bodenverschmutzung durch Chemikalien, 
insbesondere durch persistente und bioakkumulierbare Chemikalien (einschließlich 
Kunststoffe und Mikroplastik), zu erlassen und dafür Sorge zu tragen, dass die 
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Prüfbedingungen ökologisch relevant und für die Feldbedingungen repräsentativ sind; 

42. fordert die Kommission auf, die Forschung dabei zu unterstützen, die Wissenslücken 
über das Potenzial der biologischen Vielfalt des Bodens im Bereich der Bekämpfung 
der Bodenverschmutzung und über die Auswirkungen der Bodenverschmutzung auf die 
biologische Vielfalt des Bodens zu schließen, und die Gesetzeslücken in Bezug auf die 
Toxizität von Bioziden und Tierarzneimitteln für Böden und Bodenorganismen 
unverzüglich zu schließen; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die 
Arbeit der zuständigen Behörden bei der Entwicklung und Förderung von Alternativen 
zu den am stärksten toxischen Bioziden der Schädlingsbekämpfung in der Tiermedizin 
zu unterstützen; fordert die Kommission auf, in Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Chemikalienagentur europäische Grenzwerte für die Bodenverunreinigung mit 
perfluorierten und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) zu erarbeiten, die auf dem 
Vorsorgeprinzip beruhen; 

43. bedauert, dass im Rahmen der Eignungsprüfung der EU-Wassergesetzgebung nicht auf 
die Chancen eines breiter angelegten umfassenden Umweltmanagements in 
Einzugsgebieten eingegangen wird, das Bewirtschaftungspläne für Flusseinzugsgebiete 
mit umfassenderen Bodenschutzplänen verbindet; ist der Auffassung, dass eine 
derartige integrierte Analyse und Entscheidungsfindung verschiedenen Zielen der EU-
Politik dienen und möglicherweise Vorteile auf der Ebene der lokalen 
Gebietskörperschaften mit sich bringen würde; 

44. fordert die Mitgliedstaaten auf, Wasser- und Bodenplanung besser miteinander zu 
verknüpfen und dabei kombinierte Bewertungen der Belastungen und Risiken 
(einschließlich im Rahmen von Bewirtschaftungsplänen für Flusseinzugsgebiete) und 
ein ganzheitliches Maßnahmenkonzept zum Schutz dieser beiden Umweltmedien zu 
verwenden; 

45. stimmt mit der EUA überein, dass eine einheitliche repräsentative Bodenüberwachung 
in ganz Europa erforderlich ist, um bei Überschreitungen kritischer Schwellenwerte 
frühzeitig zu warnen und Orientierungen für eine nachhaltige Bodenbewirtschaftung zu 
geben45; fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, auf EU-Ebene die 
Erfassung und Abstimmung von Daten zu Zustand und Entwicklung der Böden und zu 
den Gefahren für die Böden zu verbessern und zu beschleunigen; begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Einrichtung der EU-Bodenbeobachtungsstelle, die auf der 
Bodenbedeckungs-/Bodennutzungsstatistik LUCAS aufbaut; fordert die Kommission 
auf, für die langfristige Operabilität beider Instrumente sowie für ausreichende Mittel 
für eine optimale und regelmäßige Überwachung der biologischen Merkmale und 
physikalisch-chemischen Eigenschaften von Böden Sorge zu tragen, etwa in Bezug auf 
das Vorhandensein von Agrarchemikalien und anderen Schadstoffen, wie etwa 
Schadstoffen, die zunehmend Anlass zu Besorgnis geben (Contaminants of Emerging 
Concern, CECs); ist der Überzeugung, dass dies von grundlegender Bedeutung ist, um 
den Mangel an Daten und Indikatoren zu beheben und den europäischen Grünen Deal 
zu unterstützen; hebt hervor, dass mehr Kenntnisse über die Prozesse, die in der EU zu 
Bodenverschlechterung und Wüstenbildung führen, erworben werden müssen; fordert 
die Kommission auf, eine Verfahren sowie einschlägige Indikatoren festzulegen, um 
das Ausmaß der Wüstenbildung und Bodenverschlechterung in der EU zu bewerten und 

                                                
45  Europäische Umweltagentur: The European environment – state and outlook 2020 (Die 

Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020), 2019. 
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diesbezüglich Daten zu erfassen; 

46. weist darauf hin, dass sich 13 Mitgliedstaaten zu betroffenen Parteien gemäß dem 
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung 
(UNCCD) erklärt haben; fordert die Kommission auf, die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen in Bezug auf die Böden in die europäische Politik 
aufzunehmen; 

47. weist auf die Herausforderungen in den Bereichen Verwaltung, Koordinierung und 
Kommunikation sowie die technischen und rechtlichen Probleme hin, die einer 
Verbesserung der Kohärenz und Interoperabilität der EU-weiten und nationalen 
Bodenüberwachung und Informationserhebung entgegenstehen; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, diese Probleme gemeinsam zu bekämpfen und die 
Zusammenarbeit auch im Rahmen der EU-Expertengruppe für Bodenschutz zu 
beschleunigen, um für ein hohes Niveau des Bodenschutzes Sorge zu tragen und 
Doppelarbeit und unnötige bürokratische Belastungen sowie Kosten für die 
Mitgliedstaaten und KMU zu vermeiden; 

48. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Anstrengungen zur vollen 
Ausschöpfung des Werts von Wasser zu intensivieren und zu beschleunigen, um 
insbesondere die vollständige Wiederverwendung von Nährstoffen und wertvollen 
Bestandteilen, die im Abwasser zu finden sind, zu erreichen und so dem 
Kreislaufprinzip in der Landwirtschaft stärker Rechnung zu tragen und den 
übermäßigen Nährstoffeintrag in die Umwelt zu verhindern; 

49. fordert die Kommission auf, eine jährliche Konferenz zu organisieren, bei der die 
Mitgliedstaaten und relevante Interessenträger in einen problemorientierten Austausch 
eintreten und so eine wichtige Rolle spielen; 

50. weist auf die wichtige Rolle gesunder Böden als größte terrestrische Kohlenstoffsenke 
zur Kohlenstoffabscheidung und -speicherung insbesondere in Kombination mit dem 
Zusatznutzen von Feuchtgebieten und naturnahen Lösungen hin, die zur 
Verwirklichung der Klimaziele für 2030 sowie der Ziele der Union für Klimaneutralität 
bis spätestens 2050 beitragen muss; betont, dass mit der neuen Bodenstrategie 
sichergestellt werden sollte, dass der Beitrag von Böden zur Eindämmung des 
Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel im Einklang mit der 
allgemeinen Struktur der Klimapolitik der EU steht; fordert die Mitgliedstaaten daher 
auf, die Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung des Bodens verstärkt als 
Instrument des Klimaschutzes in ihren nationalen Energie- und Klimaplänen (NEKP) 
und insbesondere bei Maßnahmen in den Bereichen Landwirtschaft sowie Landnutzung, 
Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft (LULUCF) zu verwenden und sie 
heranzuziehen, um Kohlenstoffsenken zu erhalten, wiederherzustellen und zu 
vergrößern, vor allem in Gebieten mit kohlenstoffreichen Böden, wie Grünland und 
Torfmoorflächen, und zudem Maßnahmen im Rahmen ihrer landwirtschaftlichen 
Strategien zu ergreifen, um die nachhaltige Nutzung von Böden zu fördern und die 
Emissionen aus der Landwirtschaft zu verringern; vertritt die Auffassung, dass 
Maßnahmen zur Erhöhung der Kohlenstoffbindung im Boden gefördert werden sollten; 
begrüßt insbesondere die von der Kommission angekündigte Initiative für eine 
klimaeffiziente Landwirtschaft und fordert die Kommission auf, mehrere Optionen zu 
prüfen; 
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51. ist der Ansicht, dass nicht nachhaltige Verfahren, die zu Verlusten an organischem 
Kohlenstoff im Boden führen und zum Klimawandel beitragen, verhindert werden 
müssen; bedauert, dass sich die Schätzungen in Bezug auf den Kohlenstoffgehalt auf die 
oberen Bodenhorizonte beschränken, und fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission auf, einschlägige Daten über den Kohlenstoffgehalt in den unteren 
Bodenschichten zu erheben, was das Verständnis des Gesamtpotenzials des Bodens für 
die Speicherung und Erhöhung des Kohlenstoffgehalts verbessern würde; 

52. fordert die Kommission auf, bei der anstehenden Überarbeitung der LULUCF-
Verordnung eine Frist zu setzen, ab der alle landwirtschaftlichen Böden – im Einklang 
mit den EU-Klimaneutralitätsvorgaben bis 2050 – CO2-Nettosenken sein sollen; 

53. betont, dass die klimaeffiziente Landwirtschaft potenziell vielfältige Vorteile mit sich 
bringt: Klimaschutz, verbesserte Leistungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit des 
Bodens, erhöhte biologische Vielfalt und verringerter Nährstoffabfluss; fordert eine 
Verbesserung des Kapazitätsaufbaus, der Vernetzung und des Wissenstransfers, um die 
Kohlenstoffbindung zu beschleunigen und die Menge des im Boden gespeicherten 
Kohlenstoffs zu erhöhen und damit Lösungen für das Klimaproblem zu finden; 

54. betont, dass nicht nachhaltige Landnutzung Kohlenstoff aus dem Boden in die 
Atmosphäre freisetzt, der über Jahrhunderte und Jahrtausende Teil des Ökosystems des 
Bodens war; 55. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass die multifunktionale Rolle des Bodens in der Forschung angemessen berücksichtigt 
wird, die Innovation und Finanzierung von Forschung im Bereich Boden auszuweiten 
und die entsprechenden, bereits bestehenden Förderprogramme mit Blick auf derartige 
Forschungsprojekte anzupassen damit die besonderen Merkmale des Bodens in der 
einschlägigen Forschung berücksichtigt werden; begrüßt in diesem Zusammenhang die 
Einführung einer Forschungsmission im Bereich Bodengesundheit und Lebensmittel 
(„Soil Health and Food Mission“) im Rahmen des Programms „Horizont Europa“; 
fordert eine Ausweitung der Rolle der EU-Bodenbeobachtungsstelle und des 
Europäischen Bodendatenzentrums sowie die Bereitstellung angemessener 
Finanzmittel, damit sie ihren Auftrag erfüllen und die Ziele der neuen 
Bodenschutzstrategie der EU erreichen können; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten darüber hinaus auf, taxonomisches Fachwissen über die biologische 
Vielfalt des Bodens und Kenntnisse über die Auswirkungen des Bodenzustands auf die 
Wechselbeziehungen im Ökosystem aufzubauen; hebt die wechselseitige Abhängigkeit 
von Boden und Wasser hervor und fordert die entschiedene Unterstützung von 
Forschungsprojekten über den Beitrag von gesunden Böden zur weiteren Verringerung 
der Verschmutzung von Gewässern durch diffuse Quellen; 

56. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, über die Gemeinsame 
Agrarpolitik, den Kohäsionsfonds, das Programm „Horizont Europa“ und andere 
verfügbare Instrumente für ausreichend finanzielle Unterstützung und Anreize zu 
sorgen, um den Bodenschutz, die nachhaltige Bewirtschaftung, Erhaltung und 
Wiederherstellung von Boden sowie Innovation und Forschung zu fördern; fordert die 
Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Gebiete zu ermitteln, die Erosion unterworfen 
sind, einen geringen Gehalt an organischem Kohlenstoff aufweisen oder unter 
Verdichtung leiden und von einer gezielten Finanzierung profitieren könnten; 

57. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für die angemessene personelle 
Ausstattung und finanzielle Nachhaltigkeit von Behörden zu sorgen, die im Bereich der 
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thematischen Strategie für den Bodenschutz tätig sind; betont, dass qualifiziertes 
Personal in ausreichender Zahl die Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung der 
politischen Maßnahmen der Union ist; fordert daher die Kommission auf, insbesondere 
mit Blick auf die Generaldirektion Umwelt für eine angemessene personelle Besetzung 
zu sorgen; 

58. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Maßnahmen für eine 
Vereinheitlichung und Abstimmung der Datenerhebung, eine umfassende 
Überwachungsstruktur sowie den Austausch von Informationen und bewährten 
Verfahren zum Schutz, zur nachhaltigen Bewirtschaftung und zur Wiederherstellung 
des Bodens in der gesamten Union vorzusehen sowie die Synergien zwischen 
bestehenden Überwachungssystemen und GAP-Instrumenten optimal zu nutzen; 

59. vertritt die Auffassung, dass diese Maßnahmen die Rahmenbedingungen für die 
Förderfähigkeit auf Unions- oder nationaler Ebene bilden sollten; 

60. ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten in regelmäßigen Abständen von höchstens 
fünf Jahren Berichte zum Bodenzustand erstellen und veröffentlichen sollten; ist der 
Auffassung, dass die erhobenen Bodendaten im Internet öffentlich zugänglich gemacht 
werden sollten; 

61. unterstützt Initiativen, mit denen die Öffentlichkeit sensibilisiert und das Wissen um die 
positiven Auswirkungen der Funktionen des Bodens und seines Schutzes, einschließlich 
der Auswirkungen auf die nachhaltige Bewirtschaftung, den Schutz und die Sanierung 
von Böden, die öffentliche Gesundheit und die ökologische Nachhaltigkeit, verbessert 
wird; betont, dass die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und ihr Wissen um die 
Funktionen von Böden wesentlich für den Erfolg der neuen Bodenstrategie sind und 
dass für die Beteiligung der Bürger, allen voran der Landeigentümer sowie Land- und 
Forstwirte, die die Hauptakteure der Bodenbewirtschaftung sind, Sorge getragen werden 
muss; fordert eine stärkere Interaktion mit der Öffentlichkeit in Bezug auf die 
Bodengesundheit und den Umweltnotstand sowie die Unterstützung von 
Gemeinschaftsinitiativen im Bereich des Schutzes und der nachhaltigen Nutzung des 
Bodens; erklärt seine Unterstützung des Weltbodentags und fordert mit Nachdruck 
weitere Sensibilisierungsaktionen; 

62. betont, dass die Bodenverschlechterung gemäß der Ziele und Zielvorgaben der neuen 
EU-Bodenstrategie in die Umweltrisiken, die in der bevorstehenden Rechtsvorschrift 
bezüglich der verbindlichen menschenrechtlichen und ökologischen Sorgfaltspflicht 
erfasst werden, einbezogen werden sollte; 

63. fordert die Kommission als weltweit führende Kraft im Bereich des Umweltschutzes 
auf, den Schutz und die nachhaltige Nutzung von Böden bei allen relevanten Aspekten 
ihrer auswärtigen Politik in die neue Bodenstrategie der EU aufzunehmen und 
insbesondere diesen Aspekt beim Abschluss einschlägiger internationaler Abkommen 
und bei der Überarbeitung bestehender Abkommen umfassend zu berücksichtigen; 

64. fordert die Kommission auf, den Bodenschutz in die Kapitel zu Handel und nachhaltiger 
Entwicklung ihrer Handelsabkommen aufzunehmen, indem sie Maßnahmen ergreift, 
um die etwa durch die Nutzung von aus diesen Staaten stammenden sehr 
umweltschädlichen Biokraftstoffen importierte Bodenverschlechterung zu bekämpfen, 
und die Ausfuhr von Bodenverschlechterung zu unterlassen; fordert die Kommission 
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auf, dafür Sorge zu tragen, dass Einfuhrprodukte aus Drittstaaten in die EU die 
geltenden Umweltnormen erfüllen und den Anforderungen der nachhaltigen 
Landnutzung entsprechen; 

65. weist darauf hin, wie wichtig eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen ist, um alle 
Gefahren für Böden zu bekämpfen; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, mit gutem 
Beispiel voranzugehen und zu erwägen, eine Initiative für eine Bodenkonvention im 
Rahmen der Vereinten Nationen anzustoßen; 

66. erklärt seine Unterstützung für die Mission „Caring for Soil is Caring for Life“ im 
Rahmen von Horizont Europa, die vom Missionsgremium „Soil Health and Food“ 
vorgeschlagen wurde und deren Ziel es ist, dafür zu sorgen, dass bis 2030 75 % aller 
Böden gesund sind, damit für die Gesundheit von Lebensmitteln, Menschen, Natur und 
Klima gesorgt ist; 

67. empfiehlt die Entwicklung neuer grüner Forst- und Agrarforstwirtschaftsgebiete 
insbesondere in städtischen Regionen, um einen Ausgleich zu schaffen für die negativen 
Folgen der gegenwärtig umfangreichen Bodenversiegelung in europäischen Städten; 

68. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0148 
Mord an Daphne Caruana Galizia und Rechtsstaatlichkeit in Malta  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 zum Mord an Daphne 
Caruana Galizia und zur Rechtsstaatlichkeit in Malta (2021/2611(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Artikel 2, 4, 5, 6, 7, 9 und 10 des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV), 

– unter Hinweis auf Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

– unter Hinweis auf die Artikel 6, 7, 8, 10, 11, 12 und 47 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden „Charter“), 

– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 15. November 20171, vom 28. März 
20192 und vom 16. Dezember 20193 zur Rechtsstaatlichkeit in Malta, 

– unter Hinweis auf die Anhörungen, Aussprachen und Delegationsreisen, die von der 
Gruppe des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres zur Beobachtung 
der Wahrung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte seit dem 
15. November 2017 durchgeführt wurden, 

– unter Hinweis auf den Schriftwechsel zwischen der Vorsitzenden der Gruppe zur 
Beobachtung der Wahrung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte 
und dem maltesischen Premierminister, in dessen Rahmen zuletzt im April 2021 ein 
Schreiben versandt wurde, 

– unter Hinweis auf die Entschließung 2293 (2019) der Parlamentarischen Versammlung 
des Europarates vom 26. Juni 2019 mit dem Titel „Daphne Caruana Galizia’s 
assassination and the rule of law in Malta and beyond: ensuring that the whole truth 
emerges“ (Der Mord an Daphne Caruana Galizia und die Rechtsstaatlichkeit in Malta 
und darüber hinaus: dafür sorgen, dass die ganze Wahrheit ans Licht kommt), 

– unter Hinweis auf den Bericht über die Folgemaßnahmen zur 

                                                
1  ABl. C 356 vom 4.10.2018, S. 29. 
2  ABl. C 108 vom 26.3.2021, S. 107.  
3  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0103.  
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Entschließung 2293 (2019) der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, der 
am 8. Dezember 2020 vom Ausschuss der Parlamentarischen Versammlung für Recht 
und Menschenrechte gebilligt wurde, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahme der Venedig-Kommission vom 8. Oktober 2020 
zu zehn Gesetzen und Gesetzentwürfen zur Umsetzung von Legislativvorschlägen, die 
Gegenstand der Stellungnahme CDL-AD(2020)006 sind, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 2020, 

– unter Hinweis auf das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 20. April 
2021 in der Rechtssache C 896/19, Repubblika / Il-Prim Ministru4,  

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass sich die Europäische Union auf folgende Werte gründet: Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung 
der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 
angehören; in der Erwägung, dass diese Werte universell und allen Mitgliedstaaten 
gemeinsam sind; 

B. in der Erwägung, dass die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Demokratie, der 
Menschenrechte und der Grundfreiheiten sowie der in den Verträgen der EU und 
internationalen Menschenrechtsinstrumenten verankerten Werte und Grundsätze für die 
Union und ihre Mitgliedstaaten verpflichtend sind und dass diese Verpflichtungen 
eingehalten werden müssen; in der Erwägung, dass die Union nach Artikel 2, Artikel 3 
Absatz 1 und Artikel 7 EUV die Möglichkeit hat, zum Schutz der gemeinsamen Werte, 
auf die sie sich gründet, tätig zu werden; 

C. in der Erwägung, dass die Charta zum Primärrecht der EU zählt; in der Erwägung, dass 
das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie die Freiheit und Pluralität der Medien in 
Artikel 11 der Charta und Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) verankert sind; 

D. in der Erwägung, dass die Unabhängigkeit der Justiz in Artikel 19 Absatz 1 EUV, in 
Artikel 47 der Charta und in Artikel 6 der EMRK verankert ist und eine wesentliche 
Voraussetzung für den demokratischen Grundsatz der Gewaltenteilung darstellt; 

E. in der Erwägung, dass sich die systematische Weigerung eines Mitgliedstaats, die 
Grundwerte der Europäischen Union und die Verträge, denen er freiwillig beigetreten 
ist, zu achten, auf die gesamte EU auswirkt; 

F. in der Erwägung, dass die maltesische investigative Journalistin und Bloggerin Daphne 
Caruana Galizia, die Korruptionsfälle anprangerte, am 16. Oktober 2017 mit einer 
Autobombe ermordet wurde; in der Erwägung, dass sie zum Ziel von Belästigungen 
wurde und zahlreiche Drohungen in Form von Anrufen, Briefen und Kurznachrichten 
erhielt und dass ein Brandanschlag auf ihr Haus verübt und ihr Hund ermordet wurde; 
in der Erwägung, dass der geständige Auftragsmörder am 16. März 2021 vor Gericht 
ausgesagt hat, dass es zwei Jahre vor dem Mord an Daphne Caruana Galizia einen 

                                                
4  Urteil vom 20 April 2021, Repubblika / Il-Prim Ministru, C-896/19, 

ECLI:EU:C:2021:311. 
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älteren und getrennten Plan gab, sie mit einem AK-47-Gewehr zu ermorden; 

G. in der Erwägung, dass die von den maltesischen Behörden geleiteten und von Europol 
unterstützten Ermittlungen in dem Mordfall dazu geführt haben, dass mehrere 
Verdächtige und ein potenzieller Drahtzieher des Mordes, bei dem es sich um den 
Eigentümer des in Dubai ansässigen Unternehmens 17 Black Ltd. und ein ehemaliges 
Mitglied des Verwaltungsrats von ElectroGas Malta Ltd. handelt, identifiziert wurden, 
gegen sie Anklage erhoben wurde und Verfahren gegen sie laufen; in der Erwägung, 
dass das Federal Bureau of Investigation (FBI) der Vereinigten Staaten auch an den 
Ermittlungen beteiligt war; 

H. in der Erwägung, dass der ehemalige Stabschef des damaligen maltesischen 
Premierministers von den mutmaßlichen Komplizen und durch gewisse in den 
Gerichtsverfahren vorgelegte Aufzeichnungen mit der Planung, der Finanzierung 
und/oder der versuchten Vertuschung des Mordes in Verbindung gebracht wurde; 

I. in der Erwägung, dass er ehemalige Stabschef des Premierministers am 26. November 
2019 nach einer Vernehmung durch die Polizei zum Mord an Daphne Caruana Galizia 
zurückgetreten ist; in der Erwägung, dass er und mehrere seiner Geschäftspartner 
festgenommen wurden und dass gegen sie am 20. März 2021 in einem separaten Fall, 
an dem Daphne Caruana Galizia gearbeitet hatte, Anklage wegen Geldwäsche, Betrug, 
Korruption und Urkundenfälschung erhoben wurde; in der Erwägung, dass ihm die 
Freilassung gegen Kaution gewährt wurde und dass er am 5. April 2021 aus der 
Untersuchungshaft entlassen wurde; 

J. in der Erwägung, dass der damalige maltesische Tourismusminister, der zuvor 
Energieminister gewesen war, am 26. November 2019 zurückgetreten ist; in der 
Erwägung, dass ein Konsortium investigativer Journalisten einen detaillierten Bericht 
über die Geschäftsbeziehungen zwischen einer chinesischen Familie, dem ehemaligen 
Energieminister und dem ehemaligen Stabschef des Premierministers veröffentlicht 
hat5; in der Erwägung, dass diese chinesische Familie mutmaßlich eine zentrale Rolle in 
den Verhandlungen über eine Investition des staatlichen chinesischen Unternehmens 
Shanghai Electric Power in Höhe von 380 Mio. EUR in Maltas staatliches 
Energieversorgungsunternehmen Enemalta gespielt hat und die Unternehmen Dow’s 
Media Company und Macbridge besitzt, wobei Macbridge geplant hatte, bis zu 
2 Mio. USD an von dem ehemaligen Energieminister und dem ehemaligen Stabschef 
des Premierministers kontrollierte Panama-Unternehmen zu zahlen; in der Erwägung, 
dass der Schwerpunkt der Arbeit Daphne Caruana Galizias auf Recherchen zu diesen 
Geschäftsvorgängen lag, als sie ermordet wurde; 

K. in der Erwägung, dass Ende 2019 eine unabhängige öffentliche Untersuchung zum 
Mord an Daphne Caruana Galizia eingeleitet wurde, die noch nicht abgeschlossen 
wurde; 

L. in der Erwägung, dass einer der Verdächtigen im laufenden Gerichtsverfahren zum 
Mord an Daphne Caruana Galizia durch den Präsidenten in Bezug auf seine Beteiligung 
an einem anderen Fall begnadigt wurde und unter Eid ausgesagt hat; in der Erwägung, 

                                                
5  „Special Report: Money trail from Daphne murder probe stretches to China“ 

(Sonderbericht: Spur des Geldes im Rahmen der Untersuchungen zum Mord an Daphne 
führt bis nach China), Reuters, 29. März 2021. 
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dass er angedeutet hat, dass der ehemalige Wirtschaftsminister an der Planung der 
Ermordung einer Journalistin beteiligt gewesen sein könnte und dass ein amtierender 
Minister der Regierung an einem schweren Verbrechen beteiligt gewesen sei, wodurch 
Spekulationen über einen versuchten bewaffneten Raubüberfall im Sitz der HSBC-Bank 
in Qormi im Jahr 2010 ausgelöst wurden, der zu einer Schießerei mit der Polizei geführt 
hat; 

M. in der Erwägung, dass die ehemalige parlamentarische Staatssekretärin für Bürgerrechte 
und Reformen im maltesischen Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Governance 
Bargeld von der Person angenommen haben soll, gegen die Anklage wegen der 
Beauftragung des Mordes an Daphne Caruana Galizia erhoben wurde, nachdem sie 
behauptet hatte, 2019 als Vermittlerin für einen geplanten Immobilienverkauf agiert zu 
haben; in der Erwägung, dass es niemals zu diesem Immobilienverkauf gekommen ist;  

N. in der Erwägung, dass weiterhin ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Bekämpfung von 
Korruption und organisierter Kriminalität in Malta bestehen, wie im Bericht der 
Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 2020 beschrieben; in der Erwägung, dass die 
geltenden Normen im Hinblick auf die Verhütung, Ermittlung und Verfolgung eindeutig 
unzureichend sind; in der Erwägung, dass dies das Vertrauen der Bürger in öffentliche 
Einrichtungen zu untergraben droht, wodurch sich gefährliche Verbindungen zwischen 
kriminellen Gruppen und Behörden ergeben; in der Erwägung, dass das organisierte 
Verbrechen in erster Linie durch Korruption ermöglicht wird; in der Erwägung, dass ein 
strukturelles Reformvorhaben auf den Weg gebracht wurde, mit dem Lücken behoben 
werden sollen und der institutionelle Rahmen für die Korruptionsbekämpfung, 
einschließlich Rechtsdurchsetzung und Strafverfolgung, gestärkt werden soll; 

O. in der Erwägung, dass gegen Journalisten, insbesondere – aber nicht ausschließlich – 
gegen investigative Journalisten, zunehmend sogenannte strategische Klagen gegen 
öffentliche Beteiligung (SLAPP-Klagen) angestrengt werden, die nur dazu dienen, ihre 
Arbeit zu behindern, die öffentliche Kontrolle zu umgehen und zu verhindern, dass 
Behörden zur Rechenschaft gezogen werden, was eine abschreckende Wirkung in 
Bezug auf die Medienfreiheit hat; in der Erwägung, dass Daphne Caruana Galizias 
Vermögen zum Zeitpunkt ihrer Ermordung im Wege einer einstweiligen Verfügung im 
Zusammenhang mit vier Verleumdungsklagen, die der ehemalige Wirtschaftsminister 
Maltas und sein Berater eingereicht hatten, eingefroren worden war; in der Erwägung, 
dass diese Klagen zu den 42 zivilrechtlichen Verleumdungsklagen gehören, die zum 
Zeitpunkt ihres Todes gegen sie anhängig waren, von denen eine vom damaligen 
Premierminister, zwei vom damaligen Tourismusminister und zwei vom damaligen 
Stabschef des Premierministers eingereicht worden waren; 

1. ist zutiefst besorgt über die jüngsten Enthüllungen im Rahmen der Ermittlungen zum 
Mord an Daphne Caruana Galizia, insbesondere in Bezug auf die mögliche Beteiligung 
von Ministern der Regierung und politischen Mandatsträgern; nimmt die Fortschritte 
zur Kenntnis, die im Rahmen der Ermittlungen in dem Mordfall erzielt wurden; 
bekräftigt jedoch, dass die jüngsten Enthüllungen neue Fragen im Zusammenhang mit 
dem Fall und den damit verbundenen Ermittlungen aufwerfen; 

2. fordert die maltesische Regierung nachdrücklich auf, alle erforderlichen Mittel 
einzusetzen, um nicht nur jeden Einzelnen, der am Mord an Daphne Caruana Galizia 
beteiligt war, vor Gericht zu stellen, sondern auch diejenigen der Justiz zuzuführen, die 
in einen der anderen Fälle verwickelt waren, die sie vor ihrer Ermordung aufgedeckt 
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hatte und in denen derzeit ermittelt oder über die berichtet wird; ist der Ansicht, dass die 
Arbeit von Daphne Caruana Galizia für die Aufdeckung von Korruption in Malta von 
wesentlicher Bedeutung war und dass durch die jüngsten Entwicklungen bei damit 
zusammenhängenden Ermittlungen die herausragende Bedeutung unabhängiger Medien 
und einer aktiven Zivilgesellschaft als Grundpfeiler von Gerechtigkeit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit bekräftigt wird; 

3. fordert erneut die umfassende und stetige Beteiligung von Europol an allen Aspekten 
der Mordermittlungen und an allen damit in Verbindung stehenden Ermittlungen; 
fordert, dass die Beteiligung von Europol verstärkt wird, da sie Erfolge zeitigt; 

4. begrüßt die Fortsetzung der unabhängigen öffentlichen Untersuchung zum Mord an 
Daphne Caruana Galizia; fordert die Regierung und die zuständigen Behörden Maltas 
auf, sämtliche sich aus der Untersuchung ergebenden Empfehlungen vollständig 
umzusetzen; 

5. bringt seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass im Rahmen des Mordprozesses 
wiederholt Begnadigungen durch den Präsidenten in Aussicht gestellt und 
ausgesprochen wurden; betont, dass Zeugenaussagen im Zusammenhang mit anderen 
Straftaten sehr sorgfältig geprüft und nicht verwendet werden sollten, um sich der für 
Mord vorgesehen Strafe teilweise zu entziehen; stellt jedoch fest, dass eine 
Begnadigung durch den Präsidenten und eine Prozessabsprache zwei Elemente waren, 
die im November 2019 zur Verhaftung einer Person geführt haben, die verdächtigt 
wurde, den Mord in Auftrag gegeben zu haben; 

6. nimmt die Fortschritte zur Kenntnis, die – wenn auch mit großer Verzögerung – in 
einigen Ermittlungen in Fällen von Geldwäsche und Korruption, die mit dem Mord in 
Zusammenhang stehen, erzielt wurden, insbesondere in Bezug auf den ehemaligen 
Stabschef des Premierministers; betont jedoch, dass die jüngsten Zeugenaussagen und 
Enthüllungen neue Verdachtsmomente und potenziell strafbare Handlungen ans Licht 
gebracht haben, und fordert die maltesischen Behörden daher auf, auch in diesen Fällen 
unverzüglich Ermittlungen einzuleiten und voranzubringen, darunter mögliche 
Versuche öffentlicher Bediensteter, Beweise zu verschleiern und Ermittlungen und 
Gerichtsverfahren zu behindern; 

7. ist der Ansicht, dass sämtliche Korruptions- und Betrugsvorwürfe, insbesondere auf 
hoher politischer Ebene, mit der angemessenen Sorgfalt und auf geeigneter Ebene 
untersucht werden sollten und dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden 
sollten, auch mit Blick auf die mögliche Beteiligung ausländischer Akteure; stellt 
infrage, ob es angebracht ist, dass die Vorwürfe gegen die ehemalige parlamentarische 
Staatssekretärin für Bürgerrechte und Reformen nur vom Beauftragten für Regeln für 
das Verhalten im öffentlichen Dienst untersucht werden; 

8. bekräftigt, dass die maltesische Regierung der Bekämpfung von organisierter 
Kriminalität, von Korruption und der Einschüchterung von Journalisten höchste 
Priorität einräumen muss; 

9. nimmt zur Kenntnis, dass der Gerichtshof der Europäischen Union in seinem Urteil vom 
20. April 2021 festgestellt hat, dass durch die im Rahmen der maltesischen 
Verfassungsreform im Jahr 2016 eingeführten Vorschriften über die Ernennung von 
Richtern die Unabhängigkeit der Justiz gestärkt wurde und dass diese Vorschriften 
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daher mit dem EU-Recht im Einklang stehen; 

10. bedauert zutiefst, dass die Entwicklungen in Malta im Laufe der Jahre zu einer 
ernsthaften und dauerhaften Bedrohung von Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und 
Grundrechten geführt haben, einschließlich Fragen der Medienfreiheit, der 
Unabhängigkeit der Strafverfolgung und der Justiz gegenüber politischer Einflussnahme 
und des Rechts auf friedliche Versammlung; ist der Ansicht, dass verfassungsrechtliche 
Garantien hinsichtlich der Gewaltenteilung weiter gestärkt werden sollten; stellt fest, 
dass die maltesische Regierung nach der Umsetzung einiger der Empfehlungen der 
Kommission, des Europarates und der Venedig-Kommission Fortschritte auf dem 
Gebiet der Rechtsstaatlichkeit erzielt hat; legt der maltesischen Regierung nahe, ihre 
Bemühungen um die Stärkung ihrer Institutionen fortzusetzen; 

11. ist zutiefst besorgt über einige der Feststellungen der Kommission in ihrem Bericht über 
die Rechtsstaatlichkeit 2020 in Bezug auf Malta, insbesondere die „tiefgreifende 
systematische Korruption“; begrüßt dessen ungeachtet die Einleitung des strukturellen 
Reformvorhabens; fordert die Kommission erneut auf, alle ihr zur Verfügung stehenden 
Instrumente und Verfahren zu nutzen, um die uneingeschränkte Einhaltung des EU-
Rechts mit Blick auf die effiziente Funktionsweise der Justizsysteme, die Bekämpfung 
von Geldwäsche, die Bankenaufsicht, die Vergabe öffentlicher Aufträge und die 
Stadtplanung und -entwicklung sicherzustellen; 

12. fordert die maltesischen Behörden erneut auf, alle ausstehenden Empfehlungen der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates, der Venedig-Kommission, der 
Gruppe der Staaten gegen Korruption (GRECO) und des Expertenausschusses des 
Europarates für die Bewertung von Maßnahmen gegen Geldwäsche (MONEYVAL) 
vollständig umzusetzen; ist der Ansicht, dass die Empfehlungen in Bezug auf das 
nationale Parlament und die Abgeordneten, die Wirkung der Urteile des 
Verfassungsgerichts und der Fachgerichte ordnungsgemäß umgesetzt werden sollten; 
fordert die maltesischen Behörden auf, die Venedig-Kommission um ein Gutachten zur 
Einhaltung ihrer Empfehlungen zu ersuchen; behält sich das Recht vor, selbst ein 
solches Ersuchen gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Satzung der Venedig-Kommission und 
Ziffer 28 der Vereinbarung zwischen dem Europarat und der Europäischen Union zu 
stellen; 

13. nimmt zur Kenntnis, dass durch den Mord an Daphne Caruana Galizia Reformen 
angestoßen wurden, mit denen der Schutz von Journalisten verbessert und die 
Medienfreiheit verteidigt werden sollen; betont jedoch, dass die maltesischen Behörden 
weiterhin nachweisbare Schritte unternehmen sollten, indem sie langfristige legislative 
und politische Maßnahmen ergreifen, mit denen in Malta die Bedingungen für einen 
kritischen und unabhängigen Journalismus und die Rechenschaftspflicht von Politikern 
und Beamten sichergestellt werden sollen, insbesondere in Bezug auf die Verhinderung 
und Sanktionierung von Drohungen, Belästigung, Mobbing und der Dehumanisierung 
von Journalisten, öffentlich oder im Internet; fordert die maltesische Regierung auf, den 
bestehenden Bedenken in Bezug auf die Medienfreiheit und die Unabhängigkeit von 
Regulierungsbehörden im Medienbereich und öffentlichen und privaten Medien 
gegenüber politischer Einflussnahme sowie dem zunehmenden Einsatz von Hetze in 
sozialen Medien Rechnung zu tragen; 

14. ist zutiefst besorgt über die negativen Auswirkungen von Staatsbürgerschafts- und 
Aufenthaltsregelungen auf die Integrität der Unionsbürgerschaft; weist auf die jüngsten 
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Enthüllungen in Bezug auf die nachlässige Auslegung von Wohnsitzerfordernissen mit 
Blick auf die Einbürgerung sowie die Rolle von Vermittlern und die Beteiligung von 
öffentlichen Bediensteten hin; fordert die maltesischen Behörden erneut auf, für 
Transparenz zu sorgen und die Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltsregelungen für 
Investoren aufzuheben anstatt sie zu ändern; fordert die Kommission auf, ihre 
begründete Stellungnahme in dem betreffenden Vertragsverletzungsverfahren so schnell 
wie möglich abzugeben; 

15. weist darauf hin, dass der Schutz von investigativen Journalisten und Hinweisgebern im 
ureigensten Interesse der Gesellschaft ist; nimmt die bedeutende Rolle von 
internationalen und maltesischen Organisationen der Zivilgesellschaft und Journalisten 
bei der Fortführung der Untersuchungen von Daphne Caruana Galizia zur Kenntnis; 
fordert die maltesischen Behörden auf, unbedingt und jederzeit für den Schutz der 
persönlichen Sicherheit, der Existenzgrundlage und somit der Unabhängigkeit von 
Journalisten und Hinweisgebern zu sorgen; fordert die maltesischen Behörden auf, die 
Richtlinie (EU) 2019/19376 zügig umzusetzen; 

16. fordert die Kommission auf, EU-Rechtsvorschriften gegen strategische Klagen gegen 
öffentliche Beteiligung (SLAPP-Klagen) vorzuschlagen, um Journalisten vor 
schikanösen Klagen zu schützen; fordert die maltesischen Behörden auf, in der 
Zwischenzeit innerstaatliche Rechtsvorschriften über strategische Klagen gegen 
öffentliche Beteiligung (SLAPP-Klagen) zu erlassen; hebt hervor, dass der 
Investigativjournalismus bei der Bekämpfung von Korruption und Missständen in der 
Verwaltungstätigkeit als Instrument im Interesse des Gemeinwohls besondere 
Beachtung und finanzielle oder steuerliche Unterstützung erhalten sollte; betont, dass 
Krisenreaktionsmechanismen für Verletzungen der Presse- und Medienfreiheit sowie 
ein Fonds für einen grenzübergreifenden investigativen Journalismus erforderlich sind; 

17. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission, dem Rat, den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem Europarat sowie dem 
Präsidenten der Republik Malta zu übermitteln. 

                                                
6  Richtlinie (EU) 2019/1937 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. 

Oktober 2019 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden 
(ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17). 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0157 
Blasphemiegesetze in Pakistan, insbesondere der Fall von Shagufta Kausar 
und Shafqat Emmanuel  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 zu den 
Blasphemiegesetzen in Pakistan, insbesondere der Fall von Shagufta Kausar und 
Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Pakistan, insbesondere die 
Entschließungen vom 20. Mai 2010 zur Religionsfreiheit in Pakistan1, vom 10. Oktober 
2013 zu den jüngsten Fällen von Gewalt gegen Christen und Christenverfolgung, 
insbesondere in Maalula (Syrien) und Peschawar (Pakistan) sowie im Fall des Pastors 
Said Abedini (Iran)2, vom 17. April 2014 zu Pakistan: neue Fälle von Verfolgung3, vom 
27. November 2014 zu Pakistan: Blasphemiegesetze4 und vom 15. Juni 2017 zu dem 
Thema „Pakistan, insbesondere die Lage von Menschenrechtsverteidigern und die 
Todesstrafe“5, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 
1966, insbesondere auf die Artikel 6, 18 und 19, 

– unter Hinweis auf das Internationale Übereinkommen der Vereinten Nationen zur 
Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen von Rupert Colville, des Sprechers der Hohen 
Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, insbesondere die 
Pressemitteilungen zu Pakistan vom 8. September 2020, 

– unter Hinweis auf die Erklärungen des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik zu Pakistan, 

– unter Hinweis auf den strategischen Maßnahmenplan EU-Pakistan von 2019, mit dem 

                                                
1  ABl. C 161 E vom 31.5.2011, S. 174. 
2  ABl. C 181 vom 19.5.2016, S. 82. 
3  ABl. C 443 vom 22.12.2017, S. 75. 
4  ABl. C 289 vom 9.8.2016, S. 40. 
5  ABl. C 331 vom 18.9.2018, S. 109. 
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eine Grundlage für die gegenseitige Zusammenarbeit bei Prioritäten wie Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, verantwortungsvolle Staatsführung und Menschenrechte vereinbart 
wurde, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form 
von Intoleranz und der Diskriminierung aufgrund von Religion und Glauben, 

– unter Hinweis auf den gemeinsamen Bericht der Kommission und des Hohen Vertreters 
der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 10. Februar 2020 über das Allgemeine 
Präferenzsystem für den Zeitraum 2018–2019 (JOIN (2020) 0003) und insbesondere auf 
die entsprechende Bewertung Pakistans in Bezug auf die EU-Sonderregelung für 
nachhaltige Entwicklung und verantwortungsvolle Staatsführung (APS +) (SWD (2020) 
0022), 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zur Förderung und zum Schutz der Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit von 2013, 

– unter Hinweis auf die EU-Leitlinien zur Todesstrafe von 2013, 

– gestützt auf Artikel 144 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die umstrittenen Blasphemiegesetze Pakistans in ihrer derzeitigen 
Form seit 1986 in Kraft sind, wodurch Blasphemie gegen den Propheten Mohammed 
mit dem Tod oder lebenslanger Haft bestraft wird; 

B. in der Erwägung, dass die pakistanischen Blasphemiegesetze zwar nie zu von Amts 
wegen durchgeführten Hinrichtungen geführt haben, mit ihnen aber zu Drangsalierung, 
Gewalt und der Ermordung der Angeklagten angestiftet wird; in der Erwägung, dass 
Personen, denen Blasphemie vorgeworfen wird, unabhängig vom Ausgang des 
Gerichtsverfahrens Angst um ihr Leben haben müssen; in der Erwägung, dass, wie 
weithin bekannt ist, die pakistanischen Blasphemiegesetze häufig missbraucht werden, 
indem falsche Anschuldigungen erhoben werden, die den persönlichen Interessen 
derjenigen dienen, die diese Anschuldigungen erheben; 

C. in der Erwägung, dass Angehörige religiöser Minderheiten durch die pakistanischen 
Blasphemiegesetze gefährdet sind, wenn sie sich frei äußern oder ihre Religion offen 
ausüben; in der Erwägung, dass diese Gesetze nicht dazu dienen, 
Religionsgemeinschaften zu schützen, sondern vielmehr bewirken, dass in der gesamten 
pakistanischen Gesellschaft ein Klima der Angst herrscht; in der Erwägung, dass alle 
bisherigen Versuche, die Gesetze oder ihre Anwendung zu reformieren, durch 
Drohungen und Morde im Keim erstickt wurden; in der Erwägung, dass auf Versuche, 
über dieses Thema in den Medien, sei es in der Presse oder im Internet, zu diskutieren, 
oftmals Drohungen und Drangsalierungen unter anderem vonseiten der Regierung 
folgen; 

D. in der Erwägung, dass sich derzeit zahlreiche Personen, darunter Muslime, Hindus, 
Christen und andere Menschen, wegen des Vorwurfs der Gotteslästerung im Gefängnis 
befinden; in der Erwägung, dass wiederholt beschuldigte Personen von einem 
aufgebrachten Mob getötet wurden; in der Erwägung, dass das pakistanische 
Gerichtssystem dabei einem enormen Druck ausgesetzt ist; in der Erwägung, dass sich 
Gerichtsverfahren oftmals über Jahre hinziehen, was furchtbare Auswirkungen für 
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pakistanische Bürger, ihre Familien und ihre Gemeinschaften hat; 

E. in der Erwägung, dass es in Pakistan im vergangenen Jahr einen alarmierenden Anstieg 
der Vorwürfe der verbreiteten „Blasphemie“ inner- und außerhalb des Internets gegeben 
hat; in der Erwägung, dass viele dieser Anschuldigungen gegen 
Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, Künstler und die am stärksten ausgegrenzten 
Menschen in der Gesellschaft gerichtet sind; in der Erwägung, dass die pakistanischen 
Blasphemiegesetze zunehmend zum Begleichen persönlicher oder politischer 
Rechnungen genutzt werden, was gegen das Recht auf Religions- und 
Weltanschauungsfreiheit sowie gegen das Recht auf Meinungsfreiheit und freie 
Meinungsäußerung verstößt; 

F. in der Erwägung, dass die Gerichtsverfahren in Blasphemiefällen in Pakistan sehr 
mangelhaft sind; in der Erwägung, dass für eine Verurteilung niedrige Standards der 
Beweisführung erforderlich sind und die Justizbehörden Anschuldigungen oft kritiklos 
akzeptieren; in der Erwägung, dass die Beschuldigten oft als schuldig gelten und ihre 
Unschuld beweisen müssen, anstatt umgekehrt; 

G. in der Erwägung, dass die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit nicht nur für 
die Anhänger von Religionen, sondern auch für Atheisten, Agnostiker und Personen 
ohne Glaubensbekenntnis gilt; 

H. in der Erwägung, dass Pakistan Vertragspartei einschlägiger internationaler 
Menschenrechtsübereinkommen ist, einschließlich des Internationalen Pakts über 
bürgerliche und politische Rechte und des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe, die Bestimmungen über das Recht auf Leben, das Recht auf ein faires Verfahren, 
die Gleichheit vor dem Gesetz und den Schutz vor Diskriminierung enthalten; 

I. in der Erwägung, dass eine Vertagung des Gerichtsverfahrens in mehreren Fällen, in 
denen Personen der „Blasphemie“ beschuldigt wurden, zu beobachten gewesen ist, 
wobei Richter häufig verdächtigt werden, diese Taktik wegen ihrer mangelnden 
Bereitschaft anzuwenden, die Angeklagten freizusprechen; in der Erwägung, dass im 
pakistanischen Strafrechtssystem tätige Personen, wie Rechtsanwälte, Polizisten, 
Staatsanwälte und Richter, häufig daran gehindert werden, ihre Arbeit wirksam, 
unparteiisch und ohne Furcht zu verrichten; in der Erwägung, dass sich Zeugen und 
Familien der Opfer aus Angst vor Vergeltung verstecken mussten; 

J. in der Erwägung, dass sich die Lage in Pakistan im Jahr 2020 weiter verschlechtert hat, 
da die Regierung Blasphemiegesetze systematisch durchgesetzt und religiöse 
Minderheiten nicht vor Missbrauch durch nichtstaatliche Akteure geschützt hat, wobei 
es zu einem starken Anstieg an gezielten Tötungen, Blasphemiefällen, 
Zwangskonvertierungen und Hetze gegen religiöse Minderheiten wie Ahmadiyya, 
Schiiten, Hindus, Christen und Sikhs gekommen ist; in der Erwägung, dass Entführung, 
Zwangskonvertierung zum Islam, Vergewaltigung und Zwangsheirat im Jahr 2020 nach 
wie vor eine unmittelbare Bedrohung für Frauen und Kinder religiöser Minderheiten 
darstellen, insbesondere für Hindus und Angehörige der christlichen 
Glaubensrichtungen; 

K. in der Erwägung, dass am 2. März 2021 der zehnte Jahrestag der Ermordung des 
damaligen pakistanischen Ministers für Angelegenheiten der Minderheiten, Shahbaz 
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Bhatti, war, der zuvor bedroht worden war, weil er sich öffentlich gegen die 
Blasphemiegesetze ausgesprochen hatte; 

L. in der Erwägung, dass das pakistanische Ehepaar Shagufta Kausar und Shafqat 
Emmanuel 2014 wegen „Blasphemie“ zum Tode verurteilt wurden; in der Erwägung, 
dass diese Anschuldigungen auf der angeblichen Übermittlung von Textnachrichten 
beruhten, mit denen der Prophet Muhammad beleidigt worden sein soll, die die Person, 
die das Paar der Blasphemie beschuldigt, von einem Absender mit der Telefonnummer 
erhalten hat, unter der Shagufta Kausar registriert ist; 

M. in der Erwägung, dass die Beweise, aufgrund derer das Paar verurteilt wurde, als in 
höchstem Maße fehlerhaft angesehen werden können; in der Erwägung, dass die 
Tatsache, dass sie beide Analphabeten sind, der Annahme widerspricht, dass sie die 
Textnachrichten versendet haben könnten; in der Erwägung, dass man das Telefon, das 
angeblich für das Versenden dieser Nachrichten verwendet wurde, nicht zu 
Ermittlungszwecken sichergestellt hat; in der Erwägung, dass das Ehepaar dem 
Vernehmen nach kurz vor den erhobenen Anschuldigungen mit der Person, die die 
Vorwürfe erhoben hat, in Streit lag; in der Erwägung, dass Grund zu der Annahme 
besteht, dass das Ehepaar gefoltert wurde; 

N. in der Erwägung, dass das Paar in Haft gehalten wird, bis ein Gericht über die Berufung 
der beiden Angeklagten gegen ihre Todesurteile entschieden hat; in der Erwägung, dass 
ihr Berufungsverfahren im April 2020 – sechs Jahre nach dem Urteilsspruch – 
verhandelt werden sollte, jedoch mehrmals, zuletzt am 15. Februar 2021, vertagt wurde; 

O. in der Erwägung, dass das Ehepaar seit seiner Verurteilung von seinen vier Kindern 
getrennt ist; 

P. in der Erwägung, dass Shafqat Emmanuel infolge eines Unfalls im Jahr 2004 an einer 
Rückenmarkschädigung leidet und im Gefängnis keine angemessene medizinische 
Versorgung erhält; in der Erwägung, dass Shagufta Kausar in einem Frauengefängnis 
isoliert ist und aufgrund ihrer Lage unter Depressionen leidet; 

Q. in der Erwägung, dass das Oberste Gericht von Lahore den Fall mehrmals vertagt hat 
und dass der Anwalt des Ehepaars, Saiful Malook, enorme Anstrengungen 
unternommen hat, damit der Fall von Shagufta Kausar und Shafqat Emmanuel 
schließlich vor Gericht verhandelt und ihr gesetzlich verankertes Recht auf ein faires 
und gerechtes Verfahren gewahrt wird; 

R. in der Erwägung, dass nach Angaben des „Centre for Social Justice“ (Zentrum für 
soziale Gerechtigkeit) in Pakistan im Zeitraum von 1987 bis Februar 2021 mindestens 
1 855 Personen unter Berufung auf die Blasphemiegesetze angeklagt wurden, wobei die 
meisten Anschuldigungen im Jahr 2020 erhoben wurden; 

S. in der Erwägung, dass Mashal Khan, ein muslimischer Student, im April 2017 von einer 
wütenden Menschenmenge getötet wurde, nachdem Vorwürfe über die Verbreitung 
blasphemischer Inhalte im Internet gegen ihn erhoben wurden, für die es keine Beweise 
gab; in der Erwägung, dass Junaid Hafeez, Universitätsdozent an der Bahauddin 
Zakariya-Universität in Multan, im März 2013 verhaftet wurde, weil er sich angeblich 
in blasphemischer Weise geäußert hatte, anschließend fünf Jahre lang in Einzelhaft 
verbrachte, schließlich der Blasphemie für schuldig gesprochen und im Dezember 2019 
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von pakistanischen Gerichten zum Tode verurteilt wurde; in der Erwägung, dass 
Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen das Urteil als eine „Justizfarce“ 
bezeichnet haben, bei dem gegen das Völkerrecht verstoßen wurde; in der Erwägung, 
dass sich die Angriffe inner- und außerhalb des Internets gegen Journalisten und 
zivilgesellschaftliche Organisationen und insbesondere gegen Frauen und Personen, die 
ganz am Rande der Gesellschaft stehen, darunter Angehörige religiöser Minderheiten, 
ärmere Menschen und Menschen mit Behinderungen, mehren; in der Erwägung, dass zu 
solchen Angriffen auch falsche Blasphemieanschuldigungen zählen, die körperliche 
Übergriffe, Hinrichtungen, willkürliche Verhaftungen und Inhaftierungen zur Folge 
haben können; 

T. in der Erwägung, dass sich die Angriffe inner- und außerhalb des Internets gegen 
Journalisten und zivilgesellschaftliche Organisationen und insbesondere gegen Frauen 
und Personen, die ganz am Rande der Gesellschaft stehen, darunter Angehörige 
religiöser Minderheiten, ärmere Menschen und Menschen mit Behinderungen, mehren; 
in der Erwägung, dass zu solchen Angriffen auch falsche Blasphemieanschuldigungen 
zählen, die körperliche Übergriffe, Hinrichtungen, willkürliche Verhaftungen und 
Inhaftierungen zur Folge haben können; 

U. in der Erwägung, dass Pakistan seit 2014 in den Genuss von Handelspräferenzen im 
Rahmen des APS+-Programms kommt; in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen 
Vorteile dieses einseitigen Handelsabkommens für das Land beträchtlich sind; in der 
Erwägung, dass der APS+-Status mit der Verpflichtung einhergeht, 27 internationale 
Übereinkommen zu ratifizieren und umzusetzen, darunter die Verpflichtung, die 
Menschenrechte und die Religionsfreiheit zu gewährleisten; 

V. in der Erwägung, dass die Kommission in ihrer jüngsten, am 10. Februar 2020 
durchgeführten Bewertung Pakistans im Rahmen des APS+-Programms eine Vielzahl 
ernsthafter Bedenken hinsichtlich der Menschenrechtslage vorgebrachte hat, 
insbesondere was die mangelnden Fortschritte bei der Einschränkung des 
Anwendungsbereichs und die Anwendung der Todesstrafe betrifft; 

W. in der Erwägung, dass die fortgesetzte Anwendung des Blasphemiegesetzes in Pakistan 
in einem Umfeld erfolgt, in dem die Religionsfreiheit und die Meinungsfreiheit bei 
Fragen der Religion und des Glaubens allgemein immer weiter eingeschränkt werden; 
in der Erwägung, dass der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen für Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit im März 2019 auch den Fall von Asia Bibi als Beispiel 
anführte, dass die Gesetze gegen Blasphemie und Apostasie erneut angewandt werden 
und dass auf Gesetze über die öffentliche Ordnung zurückgegriffen wird, um 
Meinungsäußerungen einzuschränken, die religiöse Gemeinschaften als beleidigend 
empfinden könnten; 

X. in der Erwägung, dass die wiederholten und irreführenden Angriffe auf französische 
staatliche Stellen durch radikale pakistanische Gruppen und die jüngsten Erklärungen 
der pakistanischen Regierung zum Thema Blasphemie eskaliert sind, nachdem die 
französischen Behörden auf einen Terroranschlag gegen einen französischen Lehrer 
reagiert hatten, der die Meinungsfreiheit verteidigt hatte, sodass sich die französischen 
Behörden am 15. April 2021 veranlasst sahen, ihren Staatsangehörigen zu empfehlen, 
Pakistan vorübergehend zu verlassen; in der Erwägung, dass ein Mitglied der 
Regierungspartei am 20. April 2021 in der pakistanischen Nationalversammlung eine 
Resolution eingereicht hat, in der gefordert wurde, eine Debatte über die Ausweisung 
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des französischen Botschafters zu halten; 

1. zeigt sich besorgt über die Gesundheit und das Wohlergehen von Shagufta Kausar und 
Shafqat Emmanuel und fordert die pakistanischen Behörden eindringlich auf, 
unverzüglich eine angemessene medizinische Versorgung bereitzustellen; fordert die 
pakistanischen Behörden auf, Shagufta Kausar und Shafqat Emmanuel unverzüglich 
und bedingungslos freizulassen und die gegen sie verhängte Todesstrafe aufzuheben; 

2. bedauert, dass das Berufungsverfahren von Shagufta Kausar und Shafqat Emmanuel 
immer wieder vertagt wird, und fordert das Obere Gericht in Lahore auf, seine 
Entscheidung so bald wie möglich bekanntzugeben bzw. jede weitere Verzögerung 
nachvollziehbar zu erläutern; 

3. stellt fest, dass Shafqat Emmanuel aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands in 
einem Gefängniskrankenhaus festgehalten wird und zweimal außerhalb des 
Gefängnisses von Faisalabad behandelt wurde; bedauert, dass das Ehepaar seit über 
sieben Jahren voneinander und von ihren Familienangehörigen isoliert 
gefangengehalten wird; fordert die Regierung Pakistans daher auf, dafür zu sorgen, dass 
es in den Gefängnissen des Landes menschenwürdig zugeht; 

4. zeigt sich besorgt darüber, dass die Blasphemiegesetze in Pakistan nach wie vor 
missbräuchlich angewendet werden, wodurch die bestehende religiöse Spaltung vertieft 
wird und einem Klima von religiöser Intoleranz, Gewalt und Diskriminierung noch 
Vorschub geleistet wird; betont, dass die pakistanischen Blasphemiegesetze mit 
internationalen Menschenrechtsnormen unvereinbar sind und zunehmend herangezogen 
werden, um gegen schutzbedürftige Minderheiten im Land, darunter gegen Schiiten, 
Ahmadi, Hindus und Christen, vorzugehen; fordert die Regierung Pakistans daher auf, 
diese Gesetze und deren Anwendung zu überprüfen und letztendlich abzuschaffen; 
fordert, dass Richter, Verteidiger und Zeugen der Verteidigung in allen Fällen von 
sogenannter Blasphemie geschützt werden; 

5. fordert Pakistan nachdrücklich auf, die Paragraphen 295-B und C des nationalen 
Strafgesetzbuchs aufzuheben, das Recht auf Gedanken-, Gewissens-, Religions- und 
Meinungsfreiheit landesweit zu achten und zu wahren und die Anwendung der 
Blasphemiegesetze wirksam zu untersagen; fordert die Regierung Pakistans ferner auf, 
das Anti-Terror-Gesetz aus dem Jahr 1997 zu ändern, damit über Fälle von Blasphemie 
nicht vor Gerichten verhandelt wird, die sich mit der Bekämpfung von Terrorismus 
befassen, und für Kautionsmöglichkeiten in Fällen von mutmaßlicher Blasphemie zu 
sorgen; 

6. betont, dass es sich bei der Religions- und Weltanschauungsfreiheit, der Rede- und 
Meinungsfreiheit sowie den Minderheitenrechten um Menschenrechte handelt, die in 
der pakistanischen Verfassung verankert sind; 

7. fordert die Regierung Pakistans auf, Aufstachelung zu Gewalt gegen und 
Diskriminierung von religiösen Minderheiten in dem Land unmissverständlich zu 
verurteilen; fordert die pakistanische Regierung auf, wirksame verfahrensrechtliche und 
institutionelle Schutzmechanismen auf der Ebene der Ermittlung, der strafrechtlichen 
Verfolgung und der Gerichte in Kraft zu setzen, um die missbräuchliche Anwendung 
der Blasphemiegesetze bis zu ihrer Abschaffung zu vermeiden; bedauert die anhaltende 
Diskriminierung von und Gewalt gegen religiöse Minderheiten in Pakistan, darunter 
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gegen Christen, Muslime der Ahmadiyya, Schiiten und Hindus; weist auf den Angriff 
eines Mobs auf die Ahmadiyya-Gemeinschaft in Gujranwala im Jahr 2014 hin, bei dem 
drei Mitglieder der Gemeinschaft, darunter zwei Kinder, getötet wurden, nachdem deren 
Mitglied Aqib Saleem, der der Blasphemie beschuldigt worden war, vom Gericht 
freigesprochen wurde; stellt fest, dass eine Forderung ergangen ist, dass kein 
Polizeibeamter unterhalb der Ebene eines Polizeikommissars Anschuldigungen 
untersuchen darf, bevor ein Fall registriert wird; 

8. ist besorgt darüber, dass die Blasphemiegesetze in Pakistan häufig dazu missbraucht 
werden, um falsche Anschuldigungen zu erheben, denen unterschiedliche Interessen 
zugrundeliegen, darunter die Lösung persönlicher Streitigkeiten oder das Streben nach 
wirtschaftlichem Gewinn; fordert die Regierung Pakistans daher auf, diesen Umstand 
gebührend zu berücksichtigen und die Blasphemiegesetze entsprechend abzuschaffen; 
weist die Erklärung des pakistanischen Staatssekretärs für parlamentarische 
Angelegenheiten, Ali Khan, entschieden zurück, der gefordert haben soll, dass 
Personen, die sich blasphemisch geäußert haben, enthauptet werden; 

9. fordert das gesamte diplomatische Personal der EU und Europas nachdrücklich auf, 
alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Shagufta Kausar und Shafqat Emmanuel zu 
schützen und zu unterstützen, auch indem die Diplomaten an Gerichtsverhandlungen 
teilnehmen, Besuche im Gefängnis beantragen und mit den mit diesem Fall befassten 
Behörden kontinuierlich und entschlossen Kontakt aufnehmen; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Erteilung von Notfallvisa zu erleichtern und 
Shagufta Kausar, Shafqat Emmanuel, ihrem Anwalt Saiful Malook sowie anderen 
Personen, die angeklagt werden, weil sie ihre Rechte friedlich ausgeübt haben, darunter 
Menschenrechtsverteidigern, internationalen Schutz zu gewähren, für den Fall, dass sie 
Pakistan verlassen müssen; 

11. ist äußerst besorgt über die zunehmenden Angriffe auf Journalisten, Wissenschaftler 
und zivilgesellschaftliche Organisationen, im Internet und offline, insbesondere wenn 
sie gegen Frauen und Minderheiten gerichtet sind; fordert die Regierung Pakistans 
nachdrücklich auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um für die Sicherheit von 
Journalisten, Menschenrechtsverteidigern und religiösen Organisationen zu sorgen und 
um zügige und wirksame Ermittlungen durchzuführen, damit die Rechtsstaatlichkeit 
gewahrt wird und die Täter vor Gericht gestellt werden; 

12. fordert die Kommission und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) auf, den 
APS+-Status Pakistans vor dem Hintergrund der derzeitigen Ereignisse umgehend zu 
prüfen, sowie die Frage, ob hinreichend Gründe vorliegen, um ein Verfahren zur 
vorübergehenden Rücknahme dieses Status und der damit einhergehenden Vorteile 
einzuleiten, und dem Europäischen Parlament baldmöglichst hierüber Bericht zu 
erstatten; 

13. fordert den EAD und die Kommission auf, alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Instrumente, einschließlich der in den Leitlinien der EU zur Förderung und zum Schutz 
der Religions- und Weltanschauungsfreiheit vorgesehenen Instrumente, einzusetzen, um 
Religionsgemeinschaften zu unterstützen und Druck auf die pakistanische Regierung 
auszuüben, damit sie mehr für den Schutz religiöser Minderheiten unternimmt; 

14. fordert den EAD und die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Pakistan auch künftig im 
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Rahmen der Justizreform und des Aufbaus von Kapazitäten zu unterstützen, um 
sicherzustellen, dass untergeordnete Gerichte so ausgestattet sind, dass sie gegenüber 
inhaftierten Personen zügig Gerichtsverfahren einleiten und Fälle von Blasphemie 
zurückweisen können, denen keine hinreichend stichhaltigen Beweise zugrunde liegen; 

15. begrüßt die interreligiösen Dialoge in Pakistan und fordert den EAD und die EU-
Delegation eindringlich auf, den pakistanischen nationalen Friedensrat für interreligiöse 
Harmonie bei der Organisation solcher regelmäßiger Initiativen gemeinsam mit 
religiösen Oberhäuptern, auch aus religiösen Minderheiten, weiterhin zu fördern, was 
auch von religiösen Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie von 
Fachkräften und Akademikern in den Bereichen Menschenrechte und Justiz unterstützt 
wird; fordert ferner die Delegation der EU und die Vertretungen der Mitgliedstaaten 
auf, nichtstaatliche Organisationen in Pakistan, die die Einhaltung der Menschenrechte 
beobachten und den Opfern von religiöser und geschlechtsspezifischer Gewalt Hilfe 
anbieten, weiterhin zu unterstützen; 

16. fordert Pakistan nachdrücklich auf, seine Zusammenarbeit mit internationalen 
Menschenrechtsgremien, darunter mit dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten 
Nationen, zu intensivieren, um alle einschlägigen Empfehlungen umzusetzen und die 
Überwachung und Berichterstattung über die Fortschritte bei der Verwirklichung 
internationaler Richtwerte zu verbessern; 

17. hält die gewaltsamen Demonstrationen und Angriffe auf Frankreich für inakzeptabel; ist 
zutiefst besorgt über die antifranzösische Stimmung in Pakistan, die dazu geführt hat, 
dass französische Staatsangehörige und Unternehmen das Land vorübergehend 
verlassen mussten; 

18. begrüßt das kürzlich ergangene Urteil des Obersten Gerichtshofs in Pakistan, die 
Hinrichtung von Gefangenen mit psychischen Erkrankungen zu untersagen; bekräftigt, 
dass die Europäische Union die Todesstrafe in allen Fällen und ausnahmslos 
entschieden ablehnt; fordert, dass die Todesstrafe weltweit abgeschafft wird; fordert die 
pakistanischen Behörden auf, die Todesstrafe bei allen Personen umzuwandeln, damit 
sichergestellt wird, dass deren Recht auf ein faires Verfahren, das international 
anerkannt und in der Verfassung geschützt ist, eingehalten wird; 

19. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, dem 
Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Regierung und dem Parlament Pakistans zu übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0159 
Russland: der Fall Alexei Nawalny, der Aufmarsch von Streitkräften an 
der ukrainischen Grenze und russische Übergriffe in der Tschechischen 
Republik  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 zu Russland, dem Fall 
Alexei Nawalny, dem militärischen Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine und den von 
Russland orchestrierten Anschlägen in der Tschechischen Republik (2021/2642(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seine früheren Entschließungen zu Russland und zur Ukraine, 

– unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen, das Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, den Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte und die Konvention des Europarates zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), 

– unter Hinweis auf das Maßnahmenpaket für die Umsetzung der Minsker 
Vereinbarungen, das am 12. Februar 2015 in Minsk angenommen und unterzeichnet 
und am 17. Februar 2015 durch die Resolution 2202 (2015) des Sicherheitsrats der 
Vereinten Nationen als Ganzes bestätigt wurde, 

– unter Hinweis auf die Erklärung der Außenminister der G7 vom 18. März 2021 zur 
Ukraine und auf ihre gemeinsam mit dem Hohen Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik abgegebene Erklärung vom 12. April 2021 zum selben Thema, 

– unter Hinweis auf das Treffen des Staatspräsidenten Frankreichs, des Präsidenten der 
Ukraine und der deutschen Bundeskanzlerin vom 16. April 2021 zu der Frage des 
Aufmarschs russischer Streitkräfte, 

– unter Hinweis auf die im Namen der EU abgegebenen Erklärungen des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 18. April 2021 zu dem sich 
verschlechternden Gesundheitszustand von Alexei Nawalny, 

– unter Hinweis auf die Resolution 68/262 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen vom 27. März 2014 mit dem Titel „Territoriale Integrität der Ukraine“, die 
Resolutionen der Generalversammlung der Vereinten Nationen 71/205 vom 
19. Dezember 2016, 72/190 vom 19. Dezember 2017, 73/263 vom 22. Dezember 2018, 
74/168 vom 18. Dezember 2019 und 75/192 vom 16. Dezember 2020 mit dem Titel 
„Lage der Menschenrechte in der Autonomen Republik Krim und in der Stadt 
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Sewastopol (Ukraine)“ und auf die Resolutionen der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen 74/17 vom 9. Dezember 2019 und 75/29 vom 7. Dezember 2020 
mit dem Titel „Problem der Militarisierung der Autonomen Republik Krim und der 
Stadt Sewastopol (Ukraine) sowie von Teilen des Schwarzen Meeres und des 
Asowschen Meeres“, 

– unter Hinweis auf den Beschluss des Rates 2014/145/GASP vom 17. März 2014 über 
restriktive Maßnahmen angesichts von Handlungen, die die territoriale Unversehrtheit, 
Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine untergraben oder bedrohen1, 

– unter Hinweis auf das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits und insbesondere auf 
Titel II bezüglich des politischen Dialogs und der Konvergenz im Bereich der 
Außenpolitik und Sicherheit2, 

– unter Hinweis auf das Budapester Memorandum über Sicherheitsgarantien vom 
5. Dezember 1994 betreffend den Beitritt von Belarus, Kasachstan und der Ukraine zum 
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Ukraine vom 29. März 2021, in der Ostukraine zu 
einem vollständigen Waffenstillstand zurückzukehren, und auf den Entwurf des 
gemeinsamen Aktionsplans zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen, 

– unter Hinweis auf die Erklärung des Sprechers des Europäischen Auswärtigen Diensts 
vom 19. April 2021 zu der Ausweisung tschechischer Diplomaten und die im Namen 
der Europäischen Union als Bekundung von Solidarität mit der Tschechischen Republik 
abgegebene Erklärung des Hohen Vertreters vom 21. April 2021 in Bezug auf 
kriminelle Aktivitäten auf tschechischem Hoheitsgebiet, 

– gestützt auf Artikel 132 Absätze 2 und 4 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die Russische Föderation in den vergangenen Wochen ihre 
Militärpräsenz an der Ost- und Nordgrenze der Ukraine und auf der besetzten Krim 
erheblich ausgeweitet hat, wobei insgesamt mehr als 100 000 Mann sowie Panzer, 
Artillerie, gepanzerte Fahrzeuge und anderes schweres Gerät zusammengezogen 
wurden; in der Erwägung, dass der jüngste Aufmarsch die größte Zusammenziehung 
russischer Streitkräfte seit 2014 ist und ihr Umfang und ihre Schlagkraft auf offensive 
Absichten hindeuten; 

B. in der Erwägung, dass die Russische Föderation angekündigt hat, das Recht der 
friedlichen Durchfahrt für Kriegsschiffe und Handelsschiffe anderer Staaten durch den 
Teil des Schwarzen Meeres in Richtung der Straße von Kertsch bis zum 31. Oktober 
2021 außer Kraft zu setzen, womit sie gegen die Freiheit der Schifffahrt verstößt, die 
durch das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen garantiert wird, dem 
Russland beigetreten ist; in der Erwägung, dass sich diese Seegebiete in den 
Hoheitsgewässern der Ukraine um das vorübergehend besetzte Gebiet der Autonomen 
Republik Krim und der Stadt Sewastopol herum befinden; 

C. in der Erwägung, dass sechs Jahre seit der Annahme der Minsker Vereinbarungen und 
                                                
1  ABl. L 78 vom 17.3.2014, S. 16. 
2  ABl. L 161 vom 29.5.2014, S. 3. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:74/17;Nr:74;Year:17&comp=74%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:75/29;Nr:75;Year:29&comp=75%7C2029%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/145;Year3:2014;Nr3:145&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:78;Day:17;Month:3;Year:2014;Page:16&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:161;Day:29;Month:5;Year:2014;Page:3&comp=


 

 873 

sieben Jahre seit der rechtswidrigen Annexion der Halbinsel Krim durch die Russische 
Föderation und dem Beginn des Krieges in der Ukraine vergangen sind; 

D. in der Erwägung, dass nach Angaben ukrainischer Quellen etwa 3 000 Offiziere und 
Militärausbilder der Russischen Föderation in den Streitkräften der beiden sogenannten 
Volksrepubliken dienen; 

E. in der Erwägung, dass die Destabilisierung der Ostukraine durch die Russische 
Föderation über ihre Stellvertreterkräfte in den sogenannten Volksrepubliken Donezk 
und Luhansk seit 2014 andauert; in der Erwägung, dass infolge des Konflikts über 
14 000 Menschen ums Leben gekommen und fast zwei Millionen Menschen zu 
Binnenvertriebenen geworden sind; 

F. in der Erwägung, dass die Ukraine darum ersucht hat, Kapitel III Ziffer 16.3 des Wiener 
Dokuments 2011 über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen in Anwendung 
zu bringen, und um eine Erklärung zu den außergewöhnlichen militärischen Aktivitäten 
der Russischen Föderation in der Nähe der Grenze der Ukraine und auf der besetzten 
Krim gebeten hat; in der Erwägung, dass das Wiener Dokument im Jahr 2011 von allen 
57 Mitgliedern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
angenommen wurde und als dauerhafte Quelle der Zusammenarbeit und militärischen 
Transparenz dienen soll; in der Erwägung, dass die Russische Föderation beschlossen 
hat, nicht an dem entsprechenden Treffen teilzunehmen; 

G. in der Erwägung, dass die OSZE-Teilnehmerstaaten einander unter anderem über ihre 
Stationierungspläne informieren, einander vorab über bedeutende militärische 
Aktivitäten wie Manöver unterrichten und sich im Fall außergewöhnlicher militärischer 
Aktivitäten oder zunehmender Spannungen gegenseitig konsultieren und 
zusammenarbeiten sollen; 

H. in der Erwägung, dass der russische Verteidigungsminister am Freitag, dem 23. April 
2021, erklärte, die zusammengezogenen Streitkräfte würden bis zum 1. Mai 2021 in ihre 
festen Stützpunkte zurückkehren; 

I. in der Erwägung, dass die Rechte auf Gedanken- und Redefreiheit sowie auf 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit in der Verfassung der Russischen Föderation 
verankert sind; in der Erwägung, dass sich die Lage der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit in Russland weiter verschlechtert und die Staatsorgane diese Rechte 
und Freiheiten unentwegt verletzen; in der Erwägung, dass die Russische Föderation zu 
den Unterzeichnern der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der EMRK 
gehört und Mitglied des Europarats ist; 

J. in der Erwägung, dass die russischen Behörden am 9. April 2021 Roman Anin, einen 
der führenden russischen Enthüllungsjournalisten, der an dem Projekt zur 
Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption (Organized Crime and 
Corruption Reporting Project – OCCRP) beteiligt ist, kurzzeitig festgenommen und 
vernommen und seine Telefone und ihm gehörende Dokumente beschlagnahmt haben; 
in der Erwägung, dass durch diese Maßnahmen aufgrund der Informationen, zu denen 
der russische Inlandsgeheimdienst FSB nun uneingeschränkten Zugang hat, auch die 
anderen Journalisten des OCCRP, die sich mit Fragen der Transparenz und der 
Korruption befassen, in Gefahr gebracht worden sind; 
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K. in der Erwägung, dass Alexei Nawalny, der prominenteste russische 
Korruptionsbekämpfer und Oppositionspolitiker, am 17. Januar 2021 verhaftet und am 
2. Februar 2021 wegen angeblicher Verletzung seiner Bewährungsauflagen zu 
dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde, während er sich in Deutschland von einem 
Mordversuch durch Vergiftung mit einem verbotenen militärischen chemischen 
Kampfstoff erholte, der von Agenten der russischen Sicherheitsdienste auf dem Boden 
der Russischen Föderation begangen worden war; in der Erwägung, dass Alexei 
Nawalny am 12. März 2021 in eine Strafkolonie in Pokrow überstellt wurde, wo er 
wiederholt gefoltert und unmenschlich behandelt wurde und anschließend vor über drei 
Wochen in den Hungerstreik trat; 

L. in der Erwägung, dass die schlimmsten Befürchtungen seiner Familie, Freunde und 
Unterstützer sowie der internationalen Gemeinschaft hinsichtlich seiner persönlichen 
Sicherheit und die Sorge um sein Leben durch diese Entwicklungen im Laufe der 
vergangenen Wochen bestätigt wurden, woraufhin er in ein Gefängniskrankenhaus in 
der Nähe von Moskau verlegt wurde, wo sein Leben nach wie vor in Gefahr ist; 

M. in der Erwägung, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am 16. Februar 
2021 beschloss, der russischen Regierung gemäß Artikel 39 der Verfahrensordnung 
mitzuteilen, dass Alexei Nawalny freizulassen ist; in der Erwägung, dass diese 
Maßnahme mit sofortiger Wirkung anzuwenden ist; in der Erwägung, dass der 
Gerichtshof für die Zwecke der Durchsetzung der einstweiligen Anordnung die Art und 
das Ausmaß der Gefahr für das Leben von Alexei Nawalny dem ersten Anschein nach 
nachgewiesen und vor dem Hintergrund der Gesamtumstände der derzeitigen 
Inhaftierung von Alexei Nawalny betrachtet hat; 

N. in der Erwägung, dass Alexei Nawalny am Freitag, dem 23. April 2021, angekündigt 
hat, er werde nach Beratung durch nicht für das Gefängnis tätige Ärzte seinen 
Hungerstreik, den er am 31. März 2021 begonnen hatte, schrittweise aussetzen; in der 
Erwägung, dass bei der ärztlichen Beratung von Alexei Nawalny festgestellt wurde, 
dass die Fortsetzung des Hungerstreiks lebensbedrohlich wäre; in der Erwägung, dass es 
keine Garantie dafür gibt, dass Alexei Nawalny selbst dann, wenn er jetzt die 
erforderliche Versorgung erhält, keiner weiteren unmenschlichen oder 
lebensbedrohlichen Behandlung unterzogen wird und keine weiteren Mordanschläge 
auf ihn verübt werden; 

O. in der Erwägung, dass Russland laut Transparency International im 
Korruptionswahrnehmungsindex im Jahr 2020 auf Platz 129 von 180 Ländern steht; in 
der Erwägung, dass die Recherchen von Korruptionsbekämpfern wie dem verstorbenen 
Sergei Magnitski und der von Alexei Nawalny angeführten Stiftung für 
Korruptionsbekämpfung (FBK) zu dem unerklärlichen Reichtum, den Oligarchen, 
Sicherheitsbeamte und dem Kreml nahestehende Amtsträger im Laufe der Jahre 
angehäuft haben, dazu geführt haben, dass kleptokratische Verbindungen zwischen 
diesen Personen, die sich auch auf höchste Stellen der Macht und auch auf Wladimir 
Putin selbst erstrecken, teilweise aufgedeckt wurden; in der Erwägung, dass die 
Staatsanwaltschaft Moskau beabsichtigt, die FBK und zwei weitere Nawalny 
nahestehende Organisationen – die Stiftung zum Schutz der Bürgerrechte und Nawalnys 
Regionalbüros – als „extremistisch“ einzustufen, was bedeuten würde, dass deren 
Mitarbeiter festgenommen und zu Haftstrafen von sechs bis zehn Jahren verurteilt 
werden könnten; 
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P. in der Erwägung, dass der Giftanschlag auf Nawalny in ein Handlungsmuster passt, das 
gegen Gegner Putins angewandt wird, Wiktor Juschtschenko, Sergei Skripal und 
Wladimir Kara-Mursa in Mitleidenschaft gezogen und mehrere führende 
Oppositionelle, Journalisten, engagierte Bürgerinnen und Bürger und führende 
ausländische Persönlichkeiten, darunter Boris Nemzow, Anna Politkowskaja, Sergei 
Protasanow, Natalja Estemirowa und Alexander Litwinenko, das Leben gekostet hat; 

Q. in der Erwägung, dass die Russische Föderation nicht nur eine externe Bedrohung für 
die Sicherheit Europas darstellt, sondern auch einen internen Krieg gegen das eigene 
Volk führt, indem sie die Opposition systematisch unterdrückt und Menschen auf 
offener Straße festnimmt; in der Erwägung, dass allein am 21. April 2021 mindestens 
1 788 friedliche Demonstranten festgenommen wurden, womit nunmehr seit Januar 
2021 insgesamt über 15 000 unschuldige russische Bürgerinnen und Bürger inhaftiert 
sind; 

R. in der Erwägung, dass das Parlament in seinen beiden vorausgegangenen 
Entschließungen zu Russland gefordert hat, die Politik der EU gegenüber Russland 
sowie die fünf Grundsätze der EU für die Beziehungen zu Russland auf den Prüfstand 
zu stellen, und den Rat aufgefordert hat, sofort mit den Vorbereitungen zu beginnen und 
eine EU-Strategie für die künftigen Beziehungen zu einem demokratischen Russland 
anzunehmen, die auch ein breites Angebot an Anreizen und Bedingungen für die 
Stärkung von Entwicklungen hin zu Freiheit und Demokratie innerhalb Russlands 
enthält; 

S. in der Erwägung, dass die Tschechische Republik am 17. April 2021 18 Angehörige der 
Botschaft der Russischen Föderation, darunter Mitglieder der russischen 
Nachrichtendienste, ausgewiesen hat, nachdem der Sicherheitsinformationsdienst der 
Tschechischen Republik zu fundierten Schlussfolgerungen gelangt war, wonach aktive 
Mitarbeiter der russischen Nachrichtendienste 2014 an der Herbeiführung einer 
Explosion in einem Munitionsdepot beteiligt waren, bei der zwei tschechische Bürger 
getötet und umfangreiche Sachschäden verursacht wurden; in der Erwägung, dass das 
Leben und das Eigentum Tausender Menschen, die in den umliegenden Gemeinden 
leben, rücksichtlos in Gefahr gebracht wurden; in der Erwägung, dass diese 
rechtswidrigen Handlungen auf dem Hoheitsgebiet der Tschechischen Republik eine 
schwerwiegende Verletzung der Souveränität eines EU-Mitgliedstaats durch eine 
ausländische Macht darstellen; in der Erwägung, dass die Russische Föderation als 
Reaktion auf die Ausweisung von 18 ihrer Botschaftsangehörigen durch die 
Tschechische Republik 20 tschechische Diplomaten ausgewiesen hat, die am 19. April 
2021 zur Ausreise aufgefordert wurden; in der Erwägung, dass die Tschechische 
Republik am 22. April 2021, nachdem Russland sich geweigert hatte, die 
ausgewiesenen tschechischen Diplomaten wieder ins Land zu lassen, gemäß Artikel 11 
des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen beschlossen hat, die 
Zahl der Bediensteten in der russischen Botschaft in der Tschechischen Republik an die 
Zahl der Bediensteten der tschechischen Botschaft in Russland anzugleichen, wobei sie 
der russischen Botschaft eine Frist zur Erfüllung der entsprechenden Aufforderung bis 
Ende Mai einräumte; 

T. in der Erwägung, dass dieselben GRU-Agenten, die an der Herbeiführung der Explosion 
in dem Munitionslager in der Tschechischen Republik beteiligt waren, auch für den 
Mordversuch an Sergei und Julija Skripal im Vereinigten Königreich im Jahr 2018 
verantwortlich waren, bei dem der Nervenkampfstoff Nowitschok in militärisch 
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einsetzbarer Qualität verwendet wurde, was auch zum Tod einer britischen 
Staatsbürgerin führte; in der Erwägung, dass für den Mordversuch an Emilian Gebrew, 
dem Eigentümer einer Waffenfabrik, und zwei weiteren Personen in Bulgarien im Jahre 
2015 ebenfalls GRU-Agenten verantwortlich gemacht wurden; in der Erwägung, dass 
Russland bei der Untersuchung dieser auf dem Gebiet der Europäischen Union 
begangenen Verbrechen nicht kooperiert, die Beteiligung der GRU an der Vergiftung 
der Skripals bestreitet und die wichtigsten Verdächtigen deckt;  

1. unterstützt die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine 
innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen; bekräftigt, dass es die Politik der 
EU, die rechtswidrige Annexion der Autonomen Republik Krim und der Stadt 
Sewastopol nicht anzuerkennen, nachdrücklich unterstützt; begrüßt sämtliche 
restriktiven Maßnahmen, die die EU aufgrund der rechtswidrigen Annexion ergriffen 
hat; fordert die umgehende Freilassung aller rechtswidrig auf der Halbinsel Krim und in 
Russland festgesetzten und inhaftierten ukrainischen Bürger und missbilligt die 
fortwährenden Menschenrechtsverletzungen auf der besetzten Krim und in den 
besetzten Teilen der Ostukraine sowie die großangelegte Verleihung der russischen 
Staatsbürgerschaft (durch Ausgabe russischer Reisepässe) an die dort lebenden 
Bürgerinnen und Bürger; betont, dass sich russische Amtsträger, deren Handlungen 
oder Untätigkeit Kriegsverbrechen in der Ukraine ermöglicht oder bewirkt haben, vor 
der internationalen Strafgerichtsbarkeit werden verantworten müssen; 

2. bedauert den derzeitigen Stand der Beziehungen zwischen der EU und Russland, der 
darauf zurückzuführen ist, dass Russland die Ukraine militärisch angegriffen hat und 
das Land nach wie vor destabilisiert, sich den Mitgliedstaaten und Gesellschaften der 
EU gegenüber feindselig verhält und sie regelrecht angreift, unter anderem durch die 
Einmischung in Wahlverfahren, die Verbreitung von Desinformation, Deepfakes, 
böswillige Cyberangriffe, Sabotage und den Einsatz chemischer Kampfstoffe, und 
bedauert zudem die erhebliche Verschlechterung der Menschenrechtslage und der 
Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung, der Vereinigungsfreiheit und der 
Freiheit der friedlichen Versammlung in Russland; verurteilt das feindselige Verhalten 
Russlands in Europa aufs Schärfste und fordert die russische Regierung auf, diesen 
Aktivitäten, mit denen gegen internationale Grundsätze und Normen verstoßen und die 
Stabilität in Europa gefährdet wird und durch die jedwede Fortsetzung einer 
konstruktiven bilateralen Agenda mit diesem wichtigen Nachbarn verhindert wird, ein 
Ende zu setzen; 

3. ist nach wie vor zutiefst besorgt über den großangelegten Aufmarsch russischer 
Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine und in der rechtswidrig besetzten Autonomen 
Republik Krim, den das russische Verteidigungsministerium für beendet erklärt hat; 
verurteilt die Drohgebärden und Destabilisierungsmaßnahmen der Russischen 
Föderation und würdigt die verhältnismäßige Reaktion der Ukraine; 

4. ist der Ansicht, dass die EU Schlussfolgerungen aus dem zutiefst beunruhigenden 
Aufmarsch russischer Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine ziehen muss, der mit 
Wirkung vom Freitag, dem 23. April 2021, ausgesetzt wurde; beharrt darauf, dass sich 
die russischen Streitkräfte vollständig und unverzüglich von der Grenze zur Ukraine 
zurückziehen und in ihre ständigen Stützpunkte zurückkehren müssen; fordert, dass 
Russland im Einklang mit seinen internationalen Verpflichtungen, etwa den 
Grundsätzen der OSZE und den Verpflichtungen zur Transparenz von 
Militärbewegungen und dem Wiener Dokument, die Praxis ungerechtfertigter 
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militärischer Aufmärsche, mit denen es darauf abzielt, seine Nachbarn zu bedrohen, 
sofort einzustellen, alle laufenden Provokationen zu beenden und künftige 
Provokationen zu unterlassen und die Lage zu deeskalieren, indem es seine Streitkräfte 
an ihre ständigen Stützpunkte zurückbeordert; bekräftigt, dass der Aufmarsch russischer 
Streitkräfte auch eine Bedrohung für Stabilität, Sicherheit und Frieden in Europa ist, 
weshalb ein sicherheitspolitischer Dialog zwischen der EU und der Ukraine ehrgeizig 
sein und zu einer übereinstimmenden Bewertung der sicherheitspolitischen 
Herausforderungen vor Ort beitragen sollte; betont, dass befreundete Länder ihre 
militärische Unterstützung für die Ukraine und die Lieferung von Verteidigungswaffen 
an das Land ausweiten sollten, was im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten 
Nationen steht, der individuelle und kollektive Selbstverteidigung ermöglicht; fordert 
Russland auf, seine Streitkräfte aus den sogenannten Volksrepubliken Luhansk und 
Donezk abzuziehen und der Ukraine die Kontrolle über die Autonome Republik Krim 
und die Stadt Sewastopol zurückzugeben; 

5. fordert den Vizepräsidenten der Kommission und Hohen Vertreter für Außen- und 
Sicherheitspolitik (HR/VP) nachdrücklich auf, dafür Sorge zu tragen, dass sich der Rat 
trotz des angekündigten Rückzugs der russischen Streitkräfte weiterhin mit den 
militärischen Entwicklungen befasst und auch künftig bereit ist, sich auf weitere 
gemeinsame Maßnahmen zu einigen; 

6. fordert Russland nachdrücklich auf, seiner Verpflichtung aus dem 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen nachzukommen und die Freiheit der 
Schifffahrt und die Durchfahrt durch die internationale Meerenge zu den Häfen des 
Asowschen Meeres zu garantieren; fordert die EU auf, in enger Zusammenarbeit mit 
den Mitgliedstaaten und anderen internationalen Partnern die ständige Überwachung der 
Durchfahrt aller Schiffe durch die Straße von Kertsch auszuweiten; 

7. fordert Russland und die von Russland unterstützten Separatisten auf, die 
Waffenstillstandsvereinbarung einzuhalten; fordert Russland auf, die Bestimmungen der 
Minsker Abkommen vollständig umzusetzen und konstruktiv am Normandie-Prozess 
und in der trilateralen Kontaktgruppe mitzuwirken; betont, dass der Konflikt in der 
Ostukraine politisch gelöst werden muss und dass sich die EU stärker in die friedliche 
Beilegung von Konflikten einbringen muss; 

8. betont, dass die EU für den Fall, dass ein derartiger militärischer Aufmarsch in der 
Zukunft in einen Einmarsch der Russischen Föderation in die Ukraine münden sollte, 
klarstellen muss, dass der Preis für eine solche Verletzung des Völkerrechts und 
internationaler Normen sehr hoch wäre; beharrt daher darauf, dass unter derartigen 
Umständen die Erdöl- und Erdgaseinfuhren aus Russland in die EU sofort eingestellt 
werden, dass Russland gleichzeitig aus dem Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen 
werden sollte und dass alle Vermögenswerte von der russischen Staatsmacht 
nahestehenden Oligarchen und ihren Familien in der EU eingefroren und ihre Visa 
aufgehoben werden müssen;  

9. fordert, dass die EU ihre Abhängigkeit der EU von Energieträgern aus Russland 
verringert, und fordert die Organe der EU und alle Mitgliedstaaten daher nachdrücklich 
auf, die Fertigstellung der Erdgasfernleitung Nord Stream 2 abzubrechen und zu 
verlangen, dass die Errichtung umstrittener Kernkraftwerke, die von Rosatom gebaut 
werden, gestoppt wird; 
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10. bekräftigt seine Unterstützung für die internationale Untersuchung der Umstände des 
tragischen Abschusses des Flugs MH17 der Malaysian Airlines, der möglicherweise ein 
Kriegsverbrechen darstellt, und bekräftigt seine Forderung, die Verantwortlichen vor 
Gericht zu stellen; 

11. fordert die EU und ihre Mitgliedstaaten auf, nach dem Vorbild des Gesetzesvorschlags 
des Vereinigten Königreichs für eine globale Sanktionsregelung im Bereich der 
Korruptionsbekämpfung und ähnlicher Regelungen eine EU-Sanktionsregelung im 
Bereich Korruptionsbekämpfung anzunehmen, um die derzeitige globale 
Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte zu ergänzen; betont, dass 
russischer Reichtum und russische Investitionen unklaren Ursprungs in den 
Mitgliedstaaten der EU nicht länger willkommen sein sollten; fordert die Kommission 
und den Rat auf, ihre Bemühungen zu intensivieren, die darauf gerichtet sind, die 
strategischen Investitionen des Kreml in der EU einzudämmen, die zu subversiven 
Zwecken und mit dem Ziel getätigt werden, demokratische Prozesse und Institutionen 
zu schwächen und Korruption zu verbreiten; beharrt weiterhin darauf, dass 
Mitgliedstaaten wie Bulgarien und Malta ihre Programme zum Erwerb der 
Staatsangehörigkeit gegen Investitionen („goldene Reisepässe“) aufgeben; 

12. fordert die umgehende und bedingungslose Freilassung von Alexei Nawalny, dessen 
Verurteilung politisch motiviert ist und den internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen Russlands zuwiderläuft, und aller Personen, die bei 
Protesten, bei denen sie sich für seine Freilassung einsetzten oder seine 
Korruptionsbekämpfungskampagne unterstützten, festgenommen wurden; erwartet, dass 
Russland die einstweilige Anordnung des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte in Bezug auf die Art und das Ausmaß der Gefahr für das Leben von 
Alexei Nawalny befolgt; macht Russland für den Gesundheitszustand von Alexei 
Nawalny verantwortlich und fordert Russland nachdrücklich auf, den Mordversuch an 
Alexei Nawalny zu untersuchen und dabei uneingeschränkt mit der Organisation für das 
Verbot chemischer Waffen zusammenzuarbeiten; fordert die russischen Staatsorgane 
auf, die Bedingungen in den Gefängnissen und Haftanstalten des Landes so zu 
verbessern, dass sie internationalen Standards entsprechen; fordert, dass die mit den 
Forderungen nach der Freilassung von Alexei Nawalny zusammenhängenden 
Festnahmen friedlicher Demonstranten und systematischen Übergriffe auf die 
Opposition eingestellt werden; betont, dass gegen alle Personen, die an der 
strafrechtlichen Verfolgung, Verurteilung und Misshandlung von Alexei Nawalny 
beteiligt sind, im Rahmen der globalen Sanktionsregelung der EU im Bereich der 
Menschenrechte Sanktionen verhängt werden sollten; 

13. weist die russischen Staatsorgane und Präsident Putin in seiner Eigenschaft als 
russisches Staatoberhaupt persönlich erneut darauf hin, dass sie die volle Verantwortung 
für das Leben und die körperliche Unversehrtheit von Alexei Nawalny tragen und alle 
erforderlichen Maßnahmen ergreifen müssen, um seine körperliche und geistige 
Gesundheit und sein Wohlergehen zu schützen; fordert Präsident Putin und die 
russischen Staatsorgane unverändert mit Nachdruck auf, diejenigen, die für den 
Mordversuch an Alexei Nawalny verantwortlich sind, zu ermitteln, vor Gericht zu 
stellen und zur Rechenschaft zu ziehen; 

14. missbilligt die Absicht der russischen Staatsmacht, die von Alexei Nawalny geleitete 
Stiftung für Korruptionsbekämpfung zu einer extremistischen Organisation zu erklären, 
als haltlose und diskriminierende Maßnahme; hebt die Bekämpfung der Korruption 
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hervor und betont, dass der Wunsch nach Beteiligung an einem freien und 
pluralistischen öffentlichen Diskurs und freien und pluralistischen Wahlverfahren ein 
unveräußerliches Recht jeder Person und jeder demokratischen politischen Organisation 
ist und nichts mit extremistischen Ansichten zu tun hat; 

15. bekundet den demokratischen Kräften in Russland, die sich für eine offene und freie 
Gesellschaft einsetzen, seine tief empfundene Solidarität sowie allen Personen und 
Organisationen, die Ziel von Übergriffen und Repressionen geworden sind, seine 
Unterstützung; fordert die russische Staatsmacht nachdrücklich auf, sämtlichen 
Drangsalierungen, Einschüchterungen und Übergriffen, die sich gegen die Opposition, 
die Zivilgesellschaft, die Medien, Menschenrechtsverteidiger und 
Frauenrechteverteidiger und andere engagierte Bürgerinnen und Bürger des Landes 
richten, ein Ende zu setzen, insbesondere im Vorfeld der Parlamentswahl im Herbst 
2021; legt der EU nahe, Russland auch künftig regelmäßig aufzufordern, alle mit 
internationalen Normen unvereinbaren Gesetze aufzuheben oder zu ändern; bekräftigt 
seine nachdrückliche Unterstützung für alle Menschenrechtsverteidiger in Russland und 
ihre Arbeit; fordert die Delegation der EU und die Vertretungen der Mitgliedstaaten in 
dem Land auf, die Zivilgesellschaft stärker zu unterstützen, mit allen verfügbaren 
Instrumenten ihre Unterstützung für die Arbeit von Menschenrechtsverteidigern 
auszuweiten, erforderlichenfalls die Ausstellung von Notfallvisa zu ermöglichen und 
diesen Personen vorübergehenden Schutz in den Mitgliedstaaten der EU zu gewähren; 

16. fordert die russischen Behörden auf, die Medienfreiheit zu achten und jegliche 
Schikanierung und Unterdrucksetzung unabhängiger Medien und Journalisten wie des 
Enthüllungsjournalisten Roman Anin einzustellen; 

17. bekräftigt seine Aufforderung an die Organe der EU und die Mitgliedstaaten, die 
Menschenrechtslage in der Russischen Föderation sowie Gerichtsverfahren gegen 
Organisationen der Zivilgesellschaft, Journalisten, Oppositionspolitiker und engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, darunter auch den Fall von Alexei Nawalny, auch künftig 
aufmerksam zu beobachten: 

18. missbilligt, dass Mitglieder der russischen Nachrichtendienste die Explosion des 
Waffendepots in Vrbětice in der Tschechischen Republik verursacht haben, wodurch 
die Souveränität der Tschechischen Republik verletzt wurde und was eine nicht 
hinnehmbare feindselige Handlung darstellt; verurteilt aufs Schärfste die Handlungen, 
mit denen Mitgliedstaaten der EU destabilisiert und bedroht werden sollen, und fordert 
Russland auf, sämtliche derartigen Aktivitäten einzustellen, die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen und die Familien der bei dem Anschlag von 2014 getöteten 
Bürger zu entschädigen; unterstreicht, dass die Europäische Union an der Seite der 
Tschechischen Republik steht und fordert den HR/VP und den Rat auf, angemessene 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Ausweitung gezielter Sanktionen; 
bekundet der Bevölkerung und den staatlichen Stellen der Tschechischen Republik in 
Anbetracht des auf dem Gebiet der EU von Russland orchestrierten Anschlags und nach 
der unbegründeten und unverhältnismäßigen Ausweisung von 20 tschechischen 
Diplomaten aus Russland seine tief empfundene Solidarität; bekundet seine 
Unterstützung für die Entscheidung der tschechischen Behörden, die Zahl der 
Bediensteten in der Botschaft der Russischen Föderation in der Tschechischen Republik 
an die Zahl der Bediensteten der Botschaft der Tschechischen Republik in Russland 
anzugleichen, verurteilt die anschließenden Drohungen der Russischen Föderation 
gegen die Tschechische Republik und würdigt alle Unterstützungsmaßnahmen und Akte 
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der Solidarität seitens mehrerer Regierungen von Mitgliedstaaten der EU und alle 
bereits angebotenen diplomatischen Dienste; fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, 
nach dem Vorbild des Falles Skripal eine koordinierte Ausweisung russischer 
Diplomaten vorzunehmen; 

19. verurteilt, dass der Kreml undemokratische Unterdrückungsregime weltweit unterstützt, 
etwa jene im Iran, in Nordkorea, in Venezuela, in Syrien und in Belarus; ist zutiefst 
besorgt darüber, dass immer mehr in Russland lebende Belarussinnen und Belarussen 
festgenommen, entführt und abgeschoben werden, etwa der Vorsitzende der 
oppositionellen Volksfront von Belarus und auch unbescholtene Menschen, die die 
friedlichen Proteste in Belarus lautstark unterstützt haben; ist insbesondere besorgt über 
die von Russland unterstützte Kampagne, die sich gegen in Belarus tätige 
Organisationen richtet, die dort nationale Minderheiten aus Mitgliedstaaten der EU 
vertreten, auch gegen die größte dieser Organisationen, die Union der Polen in Belarus; 

20. verurteilt Propaganda und Desinformation in der russischen Presse und die böswillige 
Verbreitung von Propaganda und Desinformation in der EU sowie die Tätigkeit 
russischer Trollfarmen, insbesondere derjenigen, die derzeit die Tschechische Republik 
diffamieren und ihr unterstellen, sie sei kein souveränes Land mit unabhängigen 
Nachrichtendiensten, sondern ein Satellit der Interessen der USA; verurteilt die mit 
Militärspionage durch Russland im Zusammenhang stehenden Cyberangriffe auf eine 
strategisch bedeutsame staatliche Einrichtung der Tschechischen Republik; 

21. bekräftigt, dass die Geschlossenheit der Mitgliedstaaten der EU die beste Strategie ist, 
um Russland davon abzuhalten, destabilisierende und subversive Maßnahmen in Europa 
durchzuführen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Standpunkte und Maßnahmen 
gegenüber Russland aufeinander abzustimmen und geschlossen aufzutreten; fordert, 
dass die Mitgliedstaaten im Ministerkomitee des Europarates geschlossen auftreten, 
wenn Russland die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
weiterhin missachtet; ist der Ansicht, dass die EU eine weitergehende Zusammenarbeit 
mit gleichgesinnten Partnern, insbesondere mit der NATO und den Vereinigten Staaten, 
anstreben sollte, um alle auf internationaler Ebene zur Verfügung stehenden Mittel 
einzusetzen, mit denen Russlands fortgesetzten Einmischungsversuchen, immer 
aggressiveren Desinformationskampagnen und groben Völkerrechtsverletzungen, durch 
die Sicherheit und Stabilität in Europa gefährdet werden, wirksam entgegenzuwirken; 

22. fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, rasch und entschlossen gegen Störmaßnahmen 
der Nachrichtendienste Russlands im Gebiet der EU vorzugehen und sich bei ihren 
verhältnismäßigen Gegenmaßnahmen eng mit den transatlantischen Partnern 
abzustimmen; empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch im Bereich Spionageabwehr auszuweiten; 

23. fordert den HR/VP und den Rat auf, einen neuen strategischen Ansatz für die 
Beziehungen der EU zu Russland auszuarbeiten, der vorsehen muss, die 
Zivilgesellschaft besser zu unterstützen, die Kontakte zwischen den Menschen mit den 
Bürgerinnen und Bürgern Russlands zu stärken, klare rote Linien für die 
Zusammenarbeit mit staatlichen russischen Akteuren festzulegen, technologische 
Standards und das offene Internet für die Unterstützung freier Räume und gegen 
Unterdrückungstechnologien zu nutzen und Solidarität mit den östlichen Partnern der 
EU zu bekunden, auch in Bezug auf Sicherheitsfragen und die friedliche Beilegung von 
Konflikten; betont, dass jedweder Dialog mit Russland auf der Achtung des 
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Völkerrechts und der Menschenrechte beruhen muss; 

24. ist zutiefst besorgt darüber, dass die russischen Staatsorgane die Arbeit unabhängiger 
Medienplattformen sowie einzelner Journalisten und anderer Medienakteure nach wie 
vor einschränken; verurteilt in diesem Zusammenhang die Entscheidung, das 
unabhängige Medienunternehmen Meduza als „ausländischen Agenten“ einzustufen, 
auf das Schärfste; 

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Vizepräsidenten der 
Kommission und Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, dem 
Rat, der Kommission, den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten, dem 
Europarat und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie 
dem Präsidenten, der Regierung und der Werchowna Rada der Ukraine und dem 
Präsidenten, der Regierung und der Staatsduma der Russischen Föderation zu 
übermitteln. 
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Europäisches Parlament 
2019-2024  

 
ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0161 
Europäische Garantie für Kinder  
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 zu der Europäischen 
Garantie für Kinder (2021/2605(RSP)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 2 und 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV), 

– unter Hinweis auf die in Artikel 3 EUV festgelegten Ziele, insbesondere die 
Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und Diskriminierung, die Förderung der 
sozialen Gerechtigkeit, des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts 
und den Schutz der Rechte des Kindes, 

– unter Hinweis auf die in Artikel 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV) enthaltene horizontale Sozialklausel, 

– unter Hinweis auf die Sozialpolitik gemäß Artikel 151 und 153 AEUV, 

– unter Hinweis auf die überarbeitete Europäische Sozialcharta, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union und die 
Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten gemäß 
Artikel 6 EUV, 

– unter Hinweis auf die europäische Säule sozialer Rechte, insbesondere die Grundsätze 
1, 3, 4, 11, 14, 16, 17, 19 und 20 sowie die Kernziele für 2030, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission zu der EU-Kinderrechtsstrategie 
(COM(2021)0142), 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Einführung einer 
Europäischen Garantie für Kinder (COM(2021)0137), 

– unter Hinweis auf den Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer 
Rechte, 

– unter Hinweis auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
insbesondere die Ziele 1, 2, 3, 4 und 10, 

– unter Hinweis auf die Übereinkommen und Empfehlungen der Internationalen 
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Arbeitsorganisation (IAO), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen, 

– unter Hinweis auf die politischen Leitlinien von Kommissionspräsidentin Ursula von 
der Leyen, 

– unter Hinweis auf das angepasste Arbeitsprogramm der Kommission für 2020 
(COM(2020)0440), 

– unter Hinweis auf den EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma 
(COM(2011)0173), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 21. Januar 2021 zu Zugang zu 
angemessenem und erschwinglichem Wohnraum für alle1, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) (COM(2018)0382), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 2021/241 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Aufbau- und Resilienzfazilität2, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 
in Bezug auf zusätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der 
Krisenbewältigung im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen 
Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der 
Wirtschaft (REACT-EU)3, 

– unter Hinweis auf die Machbarkeitsstudie der Kommission zu einer Garantie für 
Kinder, 

– unter Hinweis auf seine schriftliche Erklärung 0042/2015 gemäß Artikel 136 seiner 
Geschäftsordnung zu Investitionen in Kinder, angenommen im März 2016, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates zu Systemen für hochwertige 
frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2021 zu den Rechten des Kindes 
im Hinblick auf die EU-Kinderrechtsstrategie4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Oktober 2017 über Strategien zu der 
Sicherstellung des Mindesteinkommens als Mittel zur Armutsbekämpfung5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2015 zur Verringerung von 

                                                
1  Angenommene Texte, P9_TA(2021)0020. 
2  ABl. L 57 vom 18.2.2021, S. 17. 
3  ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 30. 
4  Angenommene Texte, P9_TA(2021)0090. 
5  ABl. C 346 vom 27.9.2018, S. 156. 
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Ungleichheit mit besonderem Schwerpunkt auf Kinderarmut6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. April 2020 zu abgestimmten 
Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie und ihrer Folgen7, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. Dezember 2020 zu einem starken 
sozialen Europa für gerechte Übergänge8, 

– unter Hinweis auf das internationale Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 
20. November 1989, 

– unter Hinweis auf die Allgemeinen Bemerkungen des Ausschusses der Vereinten 
Nationen für die Rechte des Kindes9, 

– unter Hinweis auf die Leitlinien der Vereinten Nationen für alternative Formen der 
Betreuung von Kindern, die in der Resolution der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen A/RES/64/142 vom 24. Februar 2010 verankert sind,  

– unter Hinweis auf die Erklärung des Ministerkomitees des Europarates vom 1. Februar 
2012 zum Anstieg des Antiziganismus und zur rassistisch motivierten Gewalt gegen 
Roma in Europa, 

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission zur Schaffung einer Union der 
Gleichheit im Einklang mit den „Politischen Leitlinien für die künftige Europäische 
Kommission 2019-2024“, insbesondere auf ihre Mitteilungen vom 24. November 2020 
mit dem Titel „Aktionsplan für Integration und Inklusion 2021-2027“ (COM (2020) 
0758), vom 18. September 2020 mit dem Titel „Eine Union der Gleichheit: EU-
Aktionsplan gegen Rassismus 2020-2025“ (COM(2020)0565), vom 5. März 2020 mit 
dem Titel „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 
2020-2025 (COM(2020)0152) und vom 12. November 2020 mit dem Titel „Eine Union 
der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung von LGBTIQ-Personen 2020-2025“ 
(COM(2020)0698),  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 26. November 2019 zu den Rechten des 
Kindes anlässlich des 30. Jahrestags des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte des Kindes10, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Februar 2019 zur Notwendigkeit eines 

                                                
6  ABl. C 366 vom 27.10.2017, S. 19. 
7  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0054. 
8  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0371. 

9  insbesondere die Allgemeinen Bemerkungen Nr. 5 zu allgemeinen Maßnahmen zur 
Umsetzung des Übereinkommens über die Rechte des Kindes, Nr. 6 über die 
Behandlung unbegleiteter und von ihren Eltern getrennter Kinder außerhalb ihres 
Herkunftslandes, Nr. 10 zu Rechten des Kindes in der Jugendgerichtsbarkeit, Nr. 12 
zum Recht des Kindes, gehört zu werden, Nr. 13 zum Recht des Kindes auf Schutz vor 
allen Formen der Gewalt, Nr. 14 zum Recht des Kindes auf Berücksichtigung seines 
Wohls als ein vorrangiger Gesichtspunkt, Nr. 15 zum Recht des Kindes auf das 
erreichbare Höchstmaß an Gesundheit und Nr. 16 zu den Verpflichtungen der Staaten in 
Bezug auf die Auswirkungen der Wirtschaft auf Kinderrechte, 

10  Angenommene Texte, P9_TA(2019)0066. 
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verstärkten strategischen Rahmens der EU für nationale Strategien zur Integration der 
Roma und für eine intensivere Bekämpfung des Antiziganismus für die Zeit nach 
202011, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. September 2020 zur Umsetzung der 
nationalen Strategien zur Integration der Roma: Bekämpfung der negativen Einstellung 
gegenüber Menschen mit Roma-Hintergrund in Europa12, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den 
Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 
Regionen mit dem Titel „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen 2021-2030 (COM (2021)0101), 

– unter Hinweis auf die Gemeinsame Erklärung der Ministerinnen und Minister des Rates 
„Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ mit dem Titel 
„Overcoming poverty and social exclusion – mitigating the impact of COVID-19 on 
families – working together to develop prospects for strong children“ (Überwindung 
von Armut und sozialer Ausgrenzung – Milderung der Auswirkungen von COVID-19 
auf Familien – Zusammenarbeit zur Entwicklung von Perspektiven für starke Kinder), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Juni 2020 zu der Europäischen Strategie 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen für die Zeit nach 202013, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission mit dem Titel „Investitionen in 
Kinder: den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen (2013/112/EU)14, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und 
pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU des Rates, 

– unter Hinweis auf das Kurzdossier der Vereinten Nationen vom 15. April 2020 mit dem 
Titel „The impact of COVID-19 on children“ (Die Auswirkungen von COVID-19 auf 
Kinder), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung der Kommission vom 3. Oktober 2008 zur aktiven 
Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen (2008/867/EG), 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates zur Wiedereingliederung 
Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates zum Zugang zum Sozialschutz für 
Arbeitnehmer und Selbstständige, 

– unter Hinweis auf die neue Agenda für Kompetenzen, 

– unter Hinweis auf die Anfragen zur mündlichen Beantwortung an den Rat und die 
Kommission zu der Europäischen Garantie für Kinder (O-000025/2021 – B9-0012/2021 

                                                
11  ABl. C 449 vom 23.12.2020, S. 2. 
12  Angenommene Texte, P9_TA(2020)0229. 

13  Angenommene Texte , P9_TA(2020)0156. 
14  ABl. L 59 vom 2.3.2013. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=COM&code2=&gruppen=Code:COM;Year:2021;Nr:0101&comp=0101%7C2021%7CCOM
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:(EU)%202019/1158;Year2:2019;Nr2:1158&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2010/18/EU;Year:2010;Nr:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:449;Day:23;Month:12;Year:2020;Page:2&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:59;Day:2;Month:3;Year:2013&comp=


 

 887 

und O-000026/2021 – B9-0013/2021), 

– gestützt auf Artikel 136 Absatz 5 und Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten, 

A. in der Erwägung, dass der Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Einführung der 
Europäischen Garantie für Kinder die EU-Strategie für die Rechte des Kindes – die 
beide am am 24. März 2021 angenommen wurden – ergänzen muss; in der Erwägung, 
dass in der EU-Strategie für die Rechte des Kindes alle derzeitigen und künftigen 
Initiativen zu den Rechten des Kindes in einem kohärenten politischen Rahmen 
zusammengefasst und Empfehlungen sowohl für innen- als auch außenpolitische 
Maßnahmen der EU abgegeben werden; 

B. in der Erwägung, dass Kinderarmut von internationalen Organisationen wie dem 
Europarat und Nichtregierungsorganisationen wie UNICEF sowohl als potenzielle 
Ursache für Kinderrechtsverletzungen als auch als potenzielles Ergebnis dieser 
Verletzungen identifiziert wurde, und zwar durch die Auswirkungen, die sie auf den 
Möglichkeiten der Kinder hat, ihre Rechte wahrzunehmen, und als Ergebnis des 
Versagens, die genannten Rechte zu wahren; 

C. in der Erwägung, dass Kinder, die mit geringen Ressourcen und in prekären 
Familienverhältnissen aufwachsen, mit größerer Wahrscheinlichkeit Armut und soziale 
Ausgrenzung erleben, was weitreichende Auswirkungen auf ihre Entwicklung und ihr 
späteres Erwachsenenleben hat, und dass sie keinen Zugang zu angemessenen 
Qualifikationen und nur begrenzte Beschäftigungsmöglichkeiten haben, wodurch sich 
ein Teufelskreis der Armut zwischen den Generationen fortsetzt; 

D. in der Erwägung, dass es sich bei den sechs im Vorschlag zu der Garantie für Kinder 
genannten Kategorien um die am stärksten gefährdeten Kategorien handelt, die 
unmittelbare Zuwendung und Fürsorge benötigen; in der Erwägung, dass die Ziele der 
Garantie so weit wie möglich für alle Kinder in der Union gelten sollten; 

E. in der Erwägung, dass das Problem der Kinderarmut und der sozialen Ausgrenzung ein 
allgegenwärtiges Problem ist, das in allen Gesellschaften anzutreffen ist und am besten 
durch umfassende und breit angelegte politische Maßnahmen angegangen wird, deren 
Anwendung eng ist und deren Anwendungsbereich breit gefächert ist und die sowohl 
auf Kinder als auch auf ihre Familien und Gemeinschaften abzielen, bei denen 
Investitionen in die Schaffung neuer Möglichkeiten und Lösungen Vorrang haben; in 
der Erwägung, dass alle Bereiche der Gesellschaft an der Lösung dieser Probleme 
beteiligt sein müssen, von den lokalen, regionalen, nationalen und europäischen 
Behörden über die Zivilgesellschaft bis hin zum privaten Sektor; 

F. in der Erwägung, dass Untersuchungen zeigen, dass Investitionen in Kinder, z. B. in 
hochwertige frühkindliche Bildung und Betreuung, auf gesellschaftlicher Ebene eine 
Rückvergütung ergeben können, die mindestens viermal höher ist als die ursprünglichen 
Kosten der Investitionen, ohne den größeren Nutzen für Unternehmen in Form von 
qualifizierten Arbeitskräften oder für die Sozialsysteme zu berücksichtigen, die von 
weiteren Ausgaben für Kinder, die Zugang zu sozialen Maßnahmen zur sozialen 
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Inklusion haben, entlastet werden15; in der Erwägung, dass in den Haushaltsverfahren 
Investitionen in Kinder als eine eigene Investitionskategorie anerkannt werden sollten, 
die von den regulären Sozialausgaben zu unterscheiden ist; 

G. in der Erwägung, dass im Jahr 2019 22,2 % der Kinder in der EU – fast 18 Millionen 
Kinder – von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht waren; in der Erwägung, dass 
Kinder aus einkommensschwachen Familien, obdachlose Kinder, Kinder mit 
Behinderungen, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder, die aus einer ethnischen 
Minderheit stammen, insbesondere Roma-Kinder, Kinder in Heimen, Kinder in 
prekären familiären Situationen, Familien mit einem Elternteil, LGBTIQ+- Familien 
und Familien, in denen die Eltern zum Arbeiten ins Ausland gehen, ernsthafte 
Schwierigkeiten haben, wie etwa gravierende Wohnungsnot oder Überbelegung, 
Hindernisse beim Zugang zu grundlegenden und wesentlichen Dienstleistungen wie 
angemessene Ernährung und menschenwürdige Wohnungen, die für ihr Wohlergehen 
und die Entwicklung sozialer, kognitiver und emotionaler Kompetenzen von 
entscheidender Bedeutung sind; in der Erwägung, dass angemessen beheizter 
Wohnraum mit sauberem Wasser und Sanitärversorgung und Wohnraum im 
Allgemeinen unabdingbar für die Gesundheit, das Wohlbefinden, das Wachstum und 
die Entwicklung von Kindern sind; in der Erwägung, dass angemessener Wohnraum 
auch dem Lernerfolg von Kindern förderlich ist; 

H. in der Erwägung, dass die Zahl der Kinder mit Behinderungen aufgrund fehlender 
Statistiken nicht bekannt ist, jedoch etwa 15 % der Gesamtzahl der Kinder in der Union 
ausmachen kann; in der Erwägung, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen Kindern in den vollen Genuss sämtlicher Menschenrechte und Grundfreiheiten 
kommen sollten, einschließlich des Rechts, nach Maßgabe des Kindeswohls und gemäß 
dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes in ihren Familien oder in einem 
familiären Umfeld aufzuwachsen; in der Erwägung, dass viele Menschen ihre 
Berufstätigkeit einschränken oder einstellen müssen, um Familienmitglieder mit 
Behinderungen zu betreuen bzw. zu pflegen; in der Erwägung, dass aus der 
Machbarkeitsstudie der Kommission zur Garantie für Kinder (Zwischenbericht) 
hervorgeht, dass die größten Hindernisse für Kinder mit Behinderungen Probleme 
betreffend den physischen Zugang, die Nichtanpassung von Dienstleistungen und 
Einrichtungen an die Bedürfnisse von Kindern und in vielen Fällen das schlichte Fehlen 
solcher Dienstleistungen und Einrichtungen sind; in der Erwägung, dass in derselben 
Studie viele Befragte Probleme mit Diskriminierung, insbesondere Probleme im 
Zusammenhang mit Bildung und erschwinglichem Wohnraum angeführt haben; 

I. in der Erwägung, dass die Verwirklichung der Kinderrechte nicht ohne die erfolgreiche 
Umsetzung der Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung möglich ist 
und umgekehrt; 

J. in der Erwägung, dass alle Kinder das Recht auf Schutz vor Armut haben, was eindeutig 
heißt, dass präventive politische Maßnahmen erforderlich sind; in der Erwägung, dass 
das Europäische Parlament und die europäische Zivilgesellschaft wiederholt die 
Einführung einer Garantie für Kinder gefordert haben, um sicherzustellen, dass jedes in 
Armut lebende Kind effektiven und kostenlosen Zugang zu hochwertiger und 

                                                
15  Studie der University of Pennsylvania zum Thema „High Return on Investment (ROI)“: 

https://www.impact.upenn.edu/early-childhood-toolkit/why-invest/what-is-the-return-on-
investment/ 
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kostenloser Gesundheitsversorgung, Bildung, frühkindlicher Bildung und 
Kinderbetreuung sowie effektiven Zugang zu angemessenem Wohnraum und 
angemessener Ernährung hat; in der Erwägung, dass die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte (FRA) betont hat, dass die Bekämpfung der Kinderarmut auch 
eine Frage von Grundrechten und rechtlichen Verpflichtungen ist16; 

K. in der Erwägung, dass die Beseitigung der Kinderarmut voraussetzt, dass die 
Eltern/Betreuer der Kinder Zugang zu einer Arbeit mit Rechten, mit angemessenen 
Löhnen und sicheren und stabilen Arbeitsverhältnissen haben; 

L. in der Erwägung, dass dieser Vorschlag den Mitgliedstaaten konkrete 
Orientierungshilfen an die Hand gibt, um effektiven und kostenlosen Zugang zu 
Bildung und schulbezogenen Aktivitäten zu garantieren, zu frühkindlicher Bildung und 
Betreuung, zu Gesundheitsversorgung sowie zu Sport, Freizeit und Kultur für alle 
Kinder und besonders für die bedürftigen Kinder; in der Erwägung, dass die 
Mitgliedstaaten Maßnahmen fördern sollten, mit denen für bedürftige Kinder 
zugängliche und erschwingliche Wohnungen und eine gesunde Ernährung sichergestellt 
werden, um Armut zu bekämpfen und Chancengleichheit für alle Kinder auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene zu fördern; in der Erwägung, dass jedes Kind das Recht 
hat, zu spielen; 

M. in der Erwägung, dass die COVID-19-Pandemie die Situation der von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder verschärft und dazu geführt hat, dass Millionen 
von Kindern und Familien in eine noch prekärere sozioökonomische Lage geraten sind; 
in der Erwägung, dass infolge der Pandemie die Zahl der Kinder, die unter der 
jeweiligen nationalen Armutsgrenze leben, Schätzungen zufolge um bis zu 
117 Millionen ansteigen könnte und dass ca. 150 Millionen weitere Kinder weltweit von 
mehrdimensionaler Armut betroffen sind; in der Erwägung, dass Einzelpersonen und 
Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen einem höheren Armutsrisiko 
ausgesetzt sind, wenn die Arbeitslosigkeit zunimmt; in der Erwägung, dass sie auch 
einem höheren Risiko von gravierender Wohnungsnot, unsicheren Wohnverhältnissen, 
Überschuldung, Zwangsräumung und Obdachlosigkeit ausgesetzt sind; in der 
Erwägung, dass diese Zahlen aufgrund der COVID-19-Pandemie und ihrer 
sozioökonomischen Folgen, die Millionen von Kindern in Europa während ihres 
gesamten Lebens betreffen werden, voraussichtlich exponentiell ansteigen werden; in 
der Erwägung, dass die Situation der marginalisierten Kinder sich durch die COVID-
19-Krise verschlimmert hat, da sie in überfüllten Räumen und unter unmenschlichen 
Bedingungen mit eingeschränktem Zugang zu medizinischer Versorgung, Trinkwasser, 
sanitären Einrichtungen und Nahrungsmitteln leben, wodurch sie einem höheren Risiko 
ausgesetzt sind, sich mit dem Virus zu infizieren; 

N. in der Erwägung, dass sich die Verlagerung auf Fernunterricht im Jahr 2020 aufgrund 
der COVID 19-Pandemie beschleunigt hat und somit der fehlende Zugang zu einer 
Internetverbindung, digitalen Tools und Infrastruktur insbesondere sehr kleine Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen, diejenigen, die in Armut, in marginalisierten 
Gemeinschaften und in abgelegenen und ländlichen Gebieten einschließlich 
abgelegener Regionen und Territorien leben, ausgeschlossen hat; in der Erwägung, dass 

                                                
16  Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, „Combatting child poverty: An issue 

of fundamental rights“ (Bekämpfung von Kinderarmut: Eine Frage der Grundrechte), 
Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, Luxemburg, 2018. 
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die Zahl der Kinder, deren Eltern ihre Unterkunft oder ihren Job verloren haben, denen 
ihre nahrhafteste Tagesmahlzeit sowie der Zugang zu Dienstleistungen im Anschluss an 
die Schule wie Sport, Freizeit, künstlerische und kulturelle Aktivitäten, die ihre 
Entwicklung und ihr Wohlbefinden fördern, vorenthalten wurde, in 
besorgniserregendem Maße gestiegen ist; in der Erwägung, dass der fehlende Zugang 
zu digitalen Lösungen und Möglichkeiten der digitalen Bildung den späteren Zugang zu 
Bildung und Beschäftigung für junge Menschen stark einschränken kann, wodurch 
ihnen bessere Arbeitsmarktchancen vorenthalten werden und auch die europäischen 
Unternehmen potenzielle Arbeitnehmer verlieren; in der Erwägung, dass daher in der 
Bildung in digitale Lösungen investiert werden muss; in der Erwägung, dass digitale 
Lösungen und andere unterstützende Technologien für Kinder mit Behinderungen den 
Prozess der sozialen Eingliederung und den Zugang zu mehr Chancen im späteren 
Leben ermöglichen und beschleunigen können; in der Erwägung, dass daher ein 
gleichberechtigter Zugang in dieser Hinsicht entscheidend ist; 

O. in der Erwägung, dass Kinder mit Behinderungen in der EU unverhältnismäßig häufiger 
in institutioneller Betreuung untergebracht sind als Kinder ohne Behinderungen und 
offensichtlich weit weniger von den Bemühungen profitieren, einen Übergang von 
institutioneller zu familiärer Betreuung zu ermöglichen; in der Erwägung, dass Kinder 
mit Behinderungen nach wie vor in der Bildung getrennt sind, indem sie in 
Sonderschulen untergebracht werden, und dass sie mit physischen und anderen 
Barrieren konfrontiert sind, die sie daran hindern, von inklusiver Bildung zu profitieren; 
in der Erwägung, dass durch die COVID-19-Pandemie viele Kinder mit geistigen 
Behinderungen keine Möglichkeit haben, ihre Ausbildung fortzusetzen, da der Online-
Unterricht oft nicht für ihre besonderen Bedürfnisse geeignet ist; 

P. in der Erwägung, dass die Union eine Schlüsselrolle bei der allgemeinen Bekämpfung 
der Kinderarmut und der sozialen Ausgrenzung aller Kinder spielen kann, einschließlich 
der sechs von der Kommission ermittelten Schlüsselkategorien; 

Q. in der Erwägung, dass Kinder von mobilen EU-Bürgern oft Opfer von Lücken in der 
nationalen Gesetzgebung sind; in der Erwägung, dass Arbeitsmigration zwar kurzfristig 
die Armut verringert, aber dazu führt, dass Kinder zurückgelassen werden, was deren 
soziale Unterentwicklung verschärfen und zu Prekarität führen kann, wobei Kinder von 
Migranteneltern, die sich noch in ihrem Herkunftsland aufhalten, ein größeres Risiko 
haben, ausgegrenzt, misshandelt und missbraucht zu werden, was besonders für die 
Arbeitsmobilität innerhalb der EU relevant ist17; 

R. in der Erwägung, dass die Garantie für Kinder eine der wichtigsten sozialpolitischen 
Initiativen ist, die in den politischen Leitlinien der Kommission und im 
Arbeitsprogramm 2021 der Kommission aufgeführt sind, und dass sie in Zukunft durch 
ehrgeizige politische Maßnahmen und Zielsetzungen weiter ausgebaut werden muss; in 
der Erwägung, dass dieses Thema auf der Tagesordnung der Konferenz über die 
Zukunft Europas stehen muss; in der Erwägung, dass die europäische Säule sozialer 
Rechte und die Empfehlung der Kommission von 2013 mit dem Titel „In Kinder 
investieren: den Kreislauf der Benachteiligung durchbrechen“ nach wie vor wichtige 

                                                
17  UNICEF-Studie über die Auswirkungen fehlender elterlichen Fürsorge auf die von 

moldauischen Migranten zurückgelassenen Kinder 
https://www.unicef.org/socialpolicy/files/The_Impact_of_Parental_Deprivation_on_the_Develo
pment_of_Children(4).pdf 
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Leitgrundsätze zur Verringerung der Kinderarmut, zur Verbesserung des Wohlergehens 
von Kindern und zur Sicherstellung einer stabilen Zukunft sind, während gleichzeitig 
die Zahl der Schulabbrecher reduziert wird; in der Erwägung, dass die Kommission im 
Aktionsplan zur Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte das Ziel festgelegt 
hat, die Zahl der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen in der EU 
bis 2030 um mindestens 15 Millionen – darunter mindestens 5 Millionen Kinder – zu 
verringern; in der Erwägung, dass negative Geschlechterstereotype und soziale 
Konditionierung, die zur so genannten „Traumlücke“ oder „Anspruchslücke“ führen, 
sowie eine mangelnde Vertretung von Frauen in Führungspositionen die Berufs- und 
Bildungsentscheidungen von Mädchen von klein auf beeinflussen und daher zu einer 
zunehmenden Ungleichheit und geschlechtsspezifischen Segmentierung zwischen 
Männern und Frauen in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarktes beitragen, 
insbesondere in naturwissenschaftlichen, technischen, ingenieurwissenschaftlichen und 
mathematischen Berufen (MINT-Berufe); 

S. in der Erwägung, dass die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der 
Bekämpfung von Kinderarmut und Ausbeutung in vorderster Reihe stehen und daher 
bei der Vermeidung von Marginalisierung und sozialer Ausgrenzung eine zentrale 
Verantwortung übernehmen müssen; in der Erwägung, dass die nationalen Behörden 
ihnen gegebenenfalls ausreichende Mittel an die Hand geben sollten, um diese Ziele zu 
erreichen; 

1. begrüßt den Vorschlag der Kommission für eine Empfehlung des Rates zur Einführung 
der Garantie für Kinder, deren Ziel es ist, Armut und soziale Ausgrenzung zu 
verhindern und zu bekämpfen, indem allen bedürftigen Kindern ein kostenloser und 
effektiver Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie frühkindliche Erziehung und 
Betreuung, Bildung und schulbezogene Aktivitäten, Gesundheitsfürsorge und 
mindestens eine gesunde Mahlzeit an jedem Schultag sowie effektiver Zugang zu 
gesunder Ernährung und angemessenem Wohnraum garantiert wird; fordert den Rat und 
die Mitgliedstaaten auf, sich uneingeschränkt für die vollständige und rasche Annahme 
der Empfehlung und ihre Umsetzung einzusetzen; erwartet, dass die in dieser 
Entschließung enthaltenen Beiträge im Hinblick auf die Annahme der Empfehlung des 
Rates berücksichtigt werden; betont, dass die Garantie für Kinder darauf abzielt, 
öffentliche Unterstützung zu leisten, um soziale Ausgrenzung zu verhindern und zu 
bekämpfen, indem der Zugang von bedürftigen Kindern zu einer Reihe von 
wesentlichen Dienstleistungen garantiert wird, was bedeutet, dass die Mitgliedstaaten 
entweder solche Dienstleistungen organisieren und bereitstellen oder angemessene 
Leistungen bereitstellen sollten, damit die Eltern oder Erziehungsberechtigten von 
bedürftigen Kindern in der Lage sind, für diese Dienstleistungen aufzukommen; 

2. begrüßt die Mitteilung der Kommission über die EU-Kinderrechtsstrategie und 
unterstützt deren Ziele, der gemeinsamen Verantwortung für die Achtung und den 
Schutz der Rechte jedes Kindes gerecht zu werden, parallel zu einem gemeinsamen 
Projekt für gesündere, widerstandsfähigere und gerechtere Gesellschaften für alle; 
erkennt an, dass der Vorschlag der Kommission für eine Empfehlung des Rates zur 
Einführung einer europäischen Garantie für Kinder die Strategie ergänzt und bedürftige 
Kinder in den Mittelpunkt stellt, um einen europäischen Rahmen zu schaffen, der es 
ermöglicht, die Rechte von Kindern zu verteidigen, denen oberste Priorität auf der 
Tagesordnung der EU eingeräumt werden muss; unterstützt das Hauptziel, Kinderarmut 
und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und Chancengleichheit, Inklusion und 
Gesundheit zu fördern; unterstützt nachdrücklich die konkreten Leitlinien, die den 
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zuständigen nationalen und lokalen Behörden an die Hand gegeben werden, um 
bedürftigen Kindern genau wie ihren Altersgenossen einen effektiven und kostenlosen 
Zugang zu einer Reihe wesentlicher Dienstleistungen zu gewähren, darunter kostenlose, 
hochwertige frühkindliche Bildung und Betreuung, Bildung und schulbezogene 
Aktivitäten und Gesundheitsfürsorge, sowie einen effektiven Zugang zu angemessenem 
Wohnraum und gesunder Ernährung; 

3. fordert die EU und die Mitgliedstaaten auf, die strukturellen Probleme, die Kinderarmut 
und soziale Ausgrenzung verursachen, durch die Förderung eines hohen 
Beschäftigungsniveaus und sozialer Eingliederung insbesondere für benachteiligte 
Gruppen anzugehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass die 
Europäische Garantie für Kinder in der gesamten Union wirksam eingeführt wird, 
indem sie die Garantie in alle Politikbereiche einbeziehen, und fordert sie nachdrücklich 
auf, die bestehenden Strategien und Mittel der EU für konkrete Maßnahmen zu nutzen, 
die zur Beseitigung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung beitragen; betont, wie 
wichtig es ist, dass die zuständigen Behörden auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene einen effektiven und gleichberechtigten Zugang zu kostenloser und hochwertiger 
frühkindlicher Bildung und Betreuung gewährleisten, mit besonderem Augenmerk auf 
Familien mit Kindern mit Behinderungen, zu Bildungsmaßnahmen, schulbezogenen 
und Gemeindeaktivitäten, neben Sport, Freizeit und kulturellen Aktivitäten, zur 
Gesundheitsversorgung sowie zu einem effektiven Zugang zu gesunder Ernährung und 
zu angemessenem Wohnraum für alle bedürftigen Kinder; betont außerdem, dass die 
zuständigen Behörden auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene in Bezug auf die 
Sicherung der EU-Finanzierung informiert, geschult und unterstützt werden sollen; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, das Recht der Kinder auf angemessenen Wohnraum 
sicherzustellen, indem Eltern, die Schwierigkeiten haben, Wohnraum zu erhalten oder 
zu beziehen, entsprechend unterstützt werden, sodass ihre Kinder bei ihnen bleiben 
können, wobei besonderes Augenmerk auf junge Erwachsene zu legen ist, die aus 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendfürsorge ausscheiden; 

4. ist der Ansicht, dass es von entscheidender Bedeutung ist, erhebliche Investitionen in 
Kinder zu tätigen, um die Kinderarmut zu beseitigen und sie in die Lage zu versetzen, 
aufzuwachsen und ihre vollen Rechte in der EU wahrzunehmen; betont, dass dies einen 
ganzheitlichen Ansatz für die frühkindliche Entwicklung erfordert, beginnend mit den 
ersten 1 000 Tagen, in denen die mütterliche Gesundheit, einschließlich der psychischen 
Gesundheit, Sicherheit, Geborgenheit und einfühlsame Fürsorge garantiert sein sollten; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, für einen strategischen und umfassenden Ansatz zur 
Umsetzung der Garantie für Kinder durch angemessene Strategien und Ressourcen zu 
sorgen, unter anderem durch Maßnahmen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt, zur 
Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern oder Vormunde und 
Einkommensbeihilfen für Familien und Haushalte, damit Kinder nicht durch finanzielle 
Hindernisse am Zugang zu hochwertigen und inklusiven Dienstleistungen gehindert 
werden; fordert eine übergreifende europäische Strategie zur Armutsbekämpfung, die 
mit ehrgeizigen Zielen zur Verringerung der Armut und zur Verringerung der 
Obdachlosigkeit sowie zur Beseitigung extremer Armut in Europa bis 2030, 
insbesondere bei Kindern, einhergeht, mit den in der europäischen Säule sozialer Rechte 
und in den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätzen 
im Einklang steht und auf den Kernzielen des Aktionsplans zur Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte aufbaut; 

5. begrüßt die Tatsache, dass die Ansichten und Vorschläge von über 10 000 Kindern bei 

www.parlament.gv.at



 

 893 

der Ausarbeitung der EU-Kinderrechtsstrategie berücksichtigt wurden; fordert die 
Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Stimme der Kinder sowie der sie 
vertretenden Organisationen bei der Umsetzung und Überwachung der Garantie für 
Kinder auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene gehört werden, indem sie in die 
Lage versetzt werden, vollberechtigt an einem sinnvollen und integrativen öffentlichen 
Dialog und an Konsultationen teilzunehmen und sich zu Angelegenheiten zu äußern, die 
sie auf EU-Ebene betreffen, wie es im Forum für die Rechte des Kindes 2020 der Fall 
war; fordert in diesem Zusammenhang alle Mitgliedstaaten auf, eine Behörde, 
beispielsweise einen Beauftragten für Kinder oder einen Ombudsmann, eigens damit zu 
beauftragen, die Auswirkungen der nationalen und regionalen Rechtsvorschriften und 
der nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der Garantie für Kinder auf Kinder sowie 
allgemein die Rechte des Kindes in der öffentlichen Politik zu bewerten, und fordert die 
Kommission auf, die Möglichkeit der Einrichtung einer Europäischen Behörde für 
Kinder zu prüfen, die die Umsetzung der Empfehlung durch die Mitgliedstaaten 
unterstützt und überwacht, die nationale Arbeit koordiniert, den Austausch bewährter 
Verfahren und innovativer Lösungen sicherstellt und die Berichterstattung strafft; 

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, der Finanzierung von Kinderrechten entsprechend dem 
ermittelten Bedarf auf nationaler und regionaler Ebene Vorrang einzuräumen und über 
die vordefinierten Zweckbestimmungen in den EU-Finanzierungsprogrammen 
hinauszugehen; fordert die Mitgliedstaaten auf, lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften Informationen, Schulungen und Unterstützung bei der Sicherung 
von EU-Mitteln bereitzustellen; fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Planung und 
Ausführung von EU-Mitteln für einen koordinierten Ansatz und für eine schnelle 
Umsetzung zu sorgen und alle verfügbaren nationalen Ressourcen, darunter EU-Fonds 
wie den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF +), die Aufbauhilfe für den Zusammenhalt 
und die Gebiete Europas (ReactEU), die Aufbau- und Resilienzfazilität, den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), InvestEU, Erasmus+, den 
Asyl- und Migrationsfonds (AMF) und EU4Health für die Bekämpfung von 
Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung einzusetzen; weist darauf hin, dass die 
Mitgliedstaaten gezielte Maßnahmen für Investitionen in Kinder und junge Menschen in 
ihre nationalen Aufbau- und Resilienzpläne aufnehmen müssen, um Zugang zu dem 
Fonds im Rahmen der Säule „NextGeneration“ der Aufbau- und Resilienzfazilität zu 
erhalten; verweist auf die Möglichkeiten, die NextGenerationEU bietet, um auch 
Organisationen, z.B. Nichtregierungsorganisationen und Wohlfahrtsverbände, finanziell 
zu unterstützen und bedürftigen Familien soziale Hilfe zukommen zu lassen; fordert in 
diesem Zusammenhang alle Mitgliedstaaten, nicht nur diejenigen, die am stärksten von 
Kinderarmut betroffen sind, auf, mindestens 5 % der ESF+-Mittel im Rahmen der 
geteilten Mittelverwaltung für die Unterstützung von Aktivitäten im Rahmen der 
Europäischen Garantie für Kinder bereitzustellen; 

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Umsetzung der Garantie für Kinder die 
besondere Situation bedürftiger Kinder zu berücksichtigen, insbesondere derjenigen, die 
innerhalb dieser Gruppe besondere Nachteile erfahren; betont, dass die Garantie für 
Kinder zur Verwirklichung des Ziels des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen beitragen sollte, den Übergang von 
institutioneller zu familiärer oder Betreuung in der lokalen Gemeinschaft zu 
ermöglichen; fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Umsetzung der Garantie für 
Kinder einen geschlechtersensiblen und bereichsübergreifenden Ansatz durchgängig zu 
berücksichtigen; 
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8. ist der Ansicht, dass die Garantie für Kinder zu einem Dauerinstrument werden sollte, 
um Kinderarmut in der EU strukturell zu verhindern und zu bekämpfen; hebt die 
selbstverständliche Verbindung zwischen NextGenerationEU und der Garantie für 
Kinder als EU-Instrumenten für Investitionen in die künftigen Generationen hervor und 
fordert daher eine Stärkung der Synergien zwischen den beiden Unionsprogrammen, 
auch im Hinblick auf eine vollständige und sinnvolle Umsetzung der europäischen 
Säule sozialer Rechte und der europäischen Strategie für die Rechte des Kindes; 

9. hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten sowohl mehrjährige nationale Strategien zur 
Armutsbekämpfung, wie sie auch in der Grundvoraussetzung 4.3 der bevorstehenden 
Verordnung über gemeinsame Bestimmungen zur Bekämpfung von Kinderarmut und 
sozialer Ausgrenzung definiert sind, aufstellen als auch sicherstellen sollten, dass die 
nationalen Aktionspläne zur Garantie für Kinder ihre konkreten Ergebnisse sind; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, jegliche Diskriminierung beim Zugang zu kostenloser 
und hochwertiger Kinderbetreuung, Bildung, Gesundheitsversorgung sowie 
angemessener Unterkunft und gesunder Ernährung und zu Freizeitaktivitäten zu 
beseitigen, um die uneingeschränkte Einhaltung der geltenden 
Antidiskriminierungsvorschriften der EU und der Mitgliedstaaten zu gewährleisten; 
fordert die unverzügliche Wiederaufnahme der Verhandlungen über die horizontale 
Antidiskriminierungsrichtlinie als Schlüsselinstrument in diesem Zusammenhang; 
bestärkt die Mitgliedstaaten darin, angemessene Mittel zur Beendigung der Trennung 
bei den Schulklassen zu investieren und die Inklusion zu fördern, um Kindern einen 
gleichberechtigten Start ins Leben zu ermöglichen und den Kreislauf der Armut so früh 
wie möglich zu durchbrechen; 

11. weist darauf hin, dass der Zugang zu fließendem Wasser und sanitären Einrichtungen 
innerhalb der Union sehr unterschiedlich ist, wobei in Nord-, Süd- und Mitteleuropa 
durchschnittlich 80 % bis 90 % an Abwassersysteme angeschlossen sind, während in 
Osteuropa der durchschnittliche Anschluss an Abwassersysteme und 
Wasseraufbereitungsanlagen mit 64 % deutlich niedriger ist18; betont, dass der fehlende 
Zugang zu Sozialwohnungen ein Hindernis für Kinder aus einkommensschwachen 
Familien darstellt; drückt seine Besorgnis darüber aus, dass für allzu viele Kinder 
grundlegende Wasser-, Sanitär- und Hygieneeinrichtungen unerreichbar bleiben und 
dass der fehlende Zugang zu grundlegenden sanitären Einrichtungen für die am 
stärksten schutzbedürftigen und marginalisierten Kinder besonders akut ist; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass jedes Kind sowohl zu Hause als auch in der 
Schule Zugang zu fließendem Wasser, sanitären Einrichtungen und Einrichtungen der 
persönlichen Hygiene hat; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, der Bereitstellung von festen Unterkünften für 
obdachlose Kinder und ihre Familien Vorrang einzuräumen und Wohnlösungen für 
Kinder, die von Obdachlosigkeit und schwerwiegenden Ausgrenzungen auf dem 
Wohnungsmarkt betroffen sind, in ihre nationalen Aktionspläne zur Garantie für Kinder 
aufzunehmen; 

13. weist auf die stadtspezifischen Herausforderungen der Kinderarmut hin, insbesondere 
im Hinblick auf die Beseitigung der ernsten Situation in den am stärksten 

                                                
18  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/urban-waste-water-treatment/urban-waste-

water-treatment-assessment-5 
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benachteiligten städtischen Gebieten, die mangels vielschichtiger und hochwertiger 
Indikatoren, die die Realität vor Ort erfassen können, übersehen zu werden droht; 
betont, dass diesem Bereich spezifische Maßnahmen und Ressourcen gewidmet werden 
müssen, um für die in städtischen Gebieten lebenden bedürftigen Kinder und ihre 
Familien hochwertige, zugängliche und integrative Dienste einzurichten; betont, dass 
die lokalen und regionalen Behörden und Gemeinden sowie die Akteure der 
Zivilgesellschaft in alle Phasen der Umsetzung der Garantie für Kinder einbezogen 
werden müssen; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf die Verwirklichung der im europäischen 
Bildungsraum (COM(2020)0625) festgelegten Ziele hinzuarbeiten und alle 
einschlägigen Maßnahmen, die im Aktionsplan für Integration und Inklusion 2021-2027 
im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung empfohlen werden, weiterhin 
vollständig umzusetzen; fordert die Mitgliedstaaten auf, unverzüglich zuständige 
nationale Koordinatoren zu benennen, die über angemessene Ressourcen und ein starkes 
Mandat verfügen und über ressortübergreifende Kompetenzen verfügen; fordert, dass 
diese Koordinatoren alle zwei Jahre ordnungsgemäß über die erzielten Fortschritte bei 
allen Aspekten der Garantie für Kinder berichten und sich regelmäßig mit ihren 
Amtskollegen über bewährte Verfahren austauschen; fordert die Kommission auf, eine 
verstärkte institutionelle Koordinierung sicherzustellen; 

15. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Schaffung und den Ausbau von 
allgemeinen öffentlichen Kinderbetreuungs-, Bildungs- und Gesundheitsnetzen mit 
hochwertigen Standards zu unterstützen; 

16. fordert die Kommission auf, im Einklang mit ihrem Aktionsplan zur europäischen Säule 
sozialer Rechte einen Vorschlag für die Überarbeitung der Barcelona-Ziele und des 
Qualitätsrahmens für frühkindliche Bildung und Betreuung vorzulegen, um eine weitere 
Aufwärtskonvergenz zwischen den Mitgliedstaaten im Bereich der frühkindlichen 
Bildung und Betreuung zu fördern; betont die Notwendigkeit von EU-Initiativen zur 
Unterstützung des Online- und Fernunterrichts für flexiblere und inklusivere Primar- 
und Sekundarschulbildung, wobei der Präsenzunterricht als primäre Bildungsmethode 
mit garantierter Zugänglichkeit für alle Kinder, insbesondere Kinder mit 
Behinderungen, beibehalten wird; fordert die Mitgliedstaaten auf, die digitale Kluft zu 
überbrücken und dabei die Internetanbindung in abgelegenen und ländlichen Gebieten 
auszubauen und zu priorisieren, da 10 % der Haushalte in der EU immer noch keinen 
Internetzugang haben; fordert eine öffentlich-private Partnerschaft auf 
gesamteuropäischer Ebene, damit Investitionen in den Abbau der digitalen Kluft 
getätigt und Kinder durch digitale und unternehmerische Fähigkeiten gestärkt werden; 
betont, wie wichtig ein gleichberechtigter Zugang zu digitaler Infrastruktur und 
digitalen Kompetenzen für Kinder, Lehrer und Eltern sowohl in der Stadt als auch auf 
dem Land sowie für Kinder in entlegenen und abgelegenen Regionen ist, um eine 
digitale Kluft zu vermeiden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
finanzielle Unterstützung für Bereiche bereitzustellen, in denen eine technologische 
Modernisierung und eine umfassende digitale Ausbildung sowohl für Lehrkräfte als 
auch für Studierende erforderlich sind, damit sie sich an neue Technologien anpassen 
können; 

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, dringend gegen Lernbeeinträchtigungen und 
Bildungsungleichheiten infolge der COVID-19-Krise vorzugehen, damit Kinder so 
schnell wie möglich aus der Ferne lernen können und langfristige Lösungen für 
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strukturelle Ungleichheiten vorgeschlagen werden; fordert die Mitgliedstaaten auf, den 
Zugang zu Bildung insbesondere für Kinder aus gefährdeten Gruppen und 
Verhältnissen zu bewerten, umzusetzen und zu überwachen, um die gleiche Qualität der 
Bildung während der Pandemie sicherzustellen, sowie die digitale Kompetenz und 
angepasste Bildungsinstrumente für den Fernunterricht zu fördern; ist besorgt darüber, 
dass im Zusammenhang mit der Erholung von der COVID-19-Krise und der möglichen 
Fortdauer der Krise die Notwendigkeit der Bekämpfung der Kinderarmut zunehmen 
und die Armut sich immer stärker auf Kinder auswirken wird, da diese von allen 
benachteiligten Gruppen die am stärksten gefährdete Gruppe darstellen; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Lösungen für die Immunisierung gegen COVID-19 für die durch 
die Garantie ermittelten Kategorien von Kindern vorzubereiten und ihnen Priorität 
einzuräumen, sobald sie für Kinder allgemein verfügbar sind; 

18. weist auf die Schlüsselrolle hin, die sozialwirtschaftliche Unternehmen und 
unternehmerische Aktivitäten mit sozialer Wirkung bei der Verwirklichung der Garantie 
für Kinder spielen können, sowie auf die Notwendigkeit von Investitionen in den 
Aufbau von Kapazitäten, den Zugang zu Finanzmitteln und die unternehmerische 
Bildung und Ausbildung in diesem Bereich; betont, dass Synergien zwischen der 
Garantie für Kinder und dem bevorstehenden EU-Aktionsplan für die Sozialwirtschaft 
notwendig sind; 

19. ist der Ansicht, dass strategische Investitionen mit sozialer Wirkung von entscheidender 
Bedeutung sind, um sicherzustellen, dass sich die Auswirkungen der Krise auf Kinder, 
insbesondere auf diejenigen, die bereits von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen 
oder bedroht sind und in die Bereiche der spezifischen Benachteiligung gemäß der 
Empfehlung fallen, nicht verfestigen; betont, wie wichtig es ist, sowohl öffentliche als 
auch private Investitionen zu mobilisieren, um die Ziele der Garantie für Kinder zu 
verwirklichen, und hebt die Rolle des Programms und des Fonds InvestEU in dieser 
Hinsicht hervor, insbesondere durch die Politikbereiche „Soziale Investitionen“ und 
„Qualifikationen und nachhaltige Infrastruktur“; 

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ihre derzeitigen 
Haushaltsverfahren in Bezug auf Sozialausgaben zu prüfen, um die Besonderheiten 
hervorzuheben, die Investitionen in Kinder gegenüber regulären Sozialausgaben haben 
können, wenn es um Erträge, Multiplikatoren und Opportunitätskosten geht; 

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre Bemühungen zu verstärken, um zu verhindern, dass 
Kindern Schaden zugefügt wird, und sie vor allen Formen von Gewalt zu schützen, um 
gefährdete Kinder für Präventions- und Reaktionsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit 
Eltern, Lehrern, Gesundheits- und Sozialarbeitern zu priorisieren und zu identifizieren; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, geschlechtsspezifischer Gewalt vorzubeugen und jedes 
Kind zu schützen, unter besonderer Berücksichtigung von Mädchen und jungen Frauen, 
indem sie Überwachungs- und Meldemechanismen und spezifische Dienste schaffen 
oder stärken, um auf Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt zu reagieren; 

22. weist darauf hin, dass sozialer Schutz und Unterstützung für Familien von wesentlicher 
Bedeutung sind, und fordert die zuständigen nationalen Behörden auf, angemessene und 
zugängliche Sozialschutzsysteme sicherzustellen und integrierte Systeme zum Schutz 
von Kindern einzurichten, auch durch wirksame Prävention, frühzeitiges Eingreifen und 
familiäre Unterstützung, um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, die keiner 
elterlichen Fürsorge unterstehen oder in Gefahr sind, diese zu verlieren, sowie 
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Maßnahmen zur Unterstützung des Übergangs von institutioneller zu hochwertiger 
familiärer Pflege und Betreuung in der lokalen Gemeinschaft; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Investitionen in Kinderschutzsysteme und Sozialdienste als 
wichtigen Teil der Umsetzung der Garantie für Kinder zu erhöhen; betont, dass 
psychische und physische Gesundheitsprobleme aufgrund der derzeitigen 
Ausgangsbeschränkungen, der Isolation und des Bildungsumfelds weit verbreitet sind, 
und fordert die Mitgliedstaaten auf, vorrangig in den Schutz der geistigen und 
körperlichen Gesundheit von Kindern zu investieren; 

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, die sozialen Dienste, einschließlich derjenigen zum 
Schutz von Minderjährigen, mit ausreichenden finanziellen, technischen und 
personellen Ressourcen auszustatten; 

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, spezifische Strategien zum Schutz von Kindern vor 
sexuellem Missbrauch und sexueller Ausbeutung im Internet auszuarbeiten, da Kinder 
im Rahmen der Isolation mehr Zeit im Internet verbringen, was das Risiko für Kinder 
erhöht, online missbraucht zu werden, einschließlich Kinderpornografie und Online-
Mobbing; fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, Informationskampagnen 
sowohl für Eltern als auch für Kinder über die Gefahren durchzuführen, denen Kinder 
in der Online-Umgebung ausgesetzt sind; fordert die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, eng mit den Akteuren des privaten Sektors zusammenzuarbeiten, 
um die Entwicklung neuer Technologien zur Aufdeckung und Beseitigung von 
Material, das Kinderpornografie und sexuellen Missbrauch von Kindern enthält, zu 
finanzieren; 

25. erinnert daran, dass ein umfassender Ansatz notwendig ist, um Kinder aus der Armut zu 
holen, der eine individuelle Unterstützung für ihre Eltern beinhalten muss; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, Investitionen in nachhaltige Arbeitsplätze und soziale 
Unterstützung für Eltern, auch während des Mutterschafts- und Elternurlaubs, zu 
fördern und gezielte beschäftigungspolitische Maßnahmen umzusetzen, mit denen ein 
angemessener Lebensstandard, faire Arbeitsbedingungen, eine gute Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben, ein inklusiver Arbeitsmarkt und eine höhere 
Beschäftigungsfähigkeit mit Schwerpunkt auf der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
sowie der Weiter- und Umschulung sichergestellt werden; fordert die Mitgliedstaaten 
auf, solche Maßnahmen in ihre nationalen Aktionspläne zur Garantie für Kinder 
aufzunehmen; hebt hervor, dass für eine reibungslose Wiederaufnahme der Arbeit 
seitens der Eltern eine kostenlose Unterstützung bei der frühkindlichen Betreuung 
eingerichtet werden muss; fordert alle Mitgliedstaaten auf, Zeiten der Betreuung 
pflegebedürftiger Kinder in den Rentensystemen anzuerkennen und sowohl finanzielle 
als auch professionelle Unterstützung für Menschen zu gewährleisten, die 
Familienmitglieder mit Behinderungen betreuen, die im selben Haushalt leben; betont, 
dass die Tatsache, dass sie sich um ihre Angehörigen kümmern müssen, sich häufig 
negativ auf ihr Familien- und Berufsleben auswirkt und zu Ausgrenzung und 
Diskriminierung führen kann; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
spezifische Maßnahmen zu ergreifen, um das Wohlergehen von „Kindern allein zu 
Hause “- Kindern, die von Migranteneltern zurückgelassen werden - sicherzustellen; 

26. weist darauf hin, dass der Vorschlag über angemessene Mindestlöhne darauf abzielt, die 
Einkommenssituation der arbeitenden Menschen, auch der Eltern, und insbesondere der 
Frauen, zu verbessern; weist erneut darauf hin, dass angemessene Arbeitsbedingungen 
und faire Löhne die Maßnahmen zur Bekämpfung der Armut, einschließlich der 
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Garantie, ergänzen müssen, wobei die nationalen Besonderheiten und die Subsidiarität 
zu achten sind; ist der Auffassung, dass mit einem solchen Ansatz das Wohlergehen der 
Kinder verbessert wird und Ungleichheiten von einem frühen Alter an reduziert würden, 
wodurch der Armutszyklus durchbrochen würde; erinnert die Mitgliedstaaten daran, 
dass die Empfehlung der Kommission für eine wirksame aktive 
Beschäftigungsförderung (Effective Active Support to Employment, EASE 
(C(2021)1372)) eine Anleitung für den schrittweisen Übergang von Sofortmaßnahmen 
zur Erhaltung von Arbeitsplätzen während der Pandemie zu neuen Maßnahmen bietet, 
die für einen arbeitsplatzintensiven und wachstumsorientierten Aufschwung erforderlich 
sind; begrüßt den Vorschlag für eine Richtlinie zur Lohntransparenz, die darauf abzielt, 
das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu verringern und damit die finanzielle Stabilität 
und die wirtschaftliche Unabhängigkeit im Allgemeinen von Frauen zu verbessern, und 
ihnen zu ermöglichen, Armut und Situationen häuslicher Gewalt zu entkommen; 

27. bestärkt die Mitgliedsstaaten darin, gegen den vorzeitigen Schulabbruch vorzugehen; 
weist mit Nachdruck darauf hin, dass die verstärkte Jugendgarantie19 vorsieht, dass allen 
jungen Menschen ab 15 Jahren innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten, nachdem 
sie arbeitslos werden oder die Schule verlassen, eine Arbeitsstelle, eine Ausbildung oder 
ein Praktikum oder eine Lehre angeboten werden sollte; fordert die Mitgliedstaaten 
ferner auf, die verstärkte Jugendgarantie umzusetzen, die Qualität der Angebote 
einschließlich einer fairen Vergütung sicherzustellen und die Einbeziehung junger 
Menschen in die Jugendgarantie-Dienste zu fördern; betont, wie wichtig es ist, ihre 
Komplementarität mit der Garantie für Kinder und der Europäischen Strategie für die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen sicherzustellen, um den Bedürfnissen von 
Kindern mit Behinderungen gerecht zu werden und einen besseren Zugang zu 
allgemeinen Dienstleistungen und unabhängigem Leben zu ermöglichen; 

28. begrüßt die Einrichtung von Steuerungs-, Überwachungs- und 
Bewertungsmechanismen; fordert die Kommission auf, die Fortschritte im Rahmen des 
Europäischen Semesters weiterhin mit Hilfe von speziellen Indikatoren im 
sozialpolitischen Scoreboard zu überwachen und bei Bedarf länderspezifische 
Empfehlungen abzugeben; fordert die Kommission auf, das Parlament in den 
gemeinsamen Überwachungsrahmen und in die Arbeit des Ausschusses für Sozialschutz 
einzubeziehen; unterstreicht die wichtige Rolle des Ausschusses der Regionen und des 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses bei der Förderung des Dialogs mit 
den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften und der Zivilgesellschaft; weist 
erneut darauf hin, wie wichtig es ist, die Rechte und das Wohlergehen der Kinder als 
Parameter und Indikatoren der länderspezifischen Empfehlungen im Rahmen des 
Europäischen Semesters und im Einklang mit der europäischen Säule sozialer Rechte 
einzuführen; fordert die Kommission auf, die Indikatoren des sozialpolitischen 
Scoreboards, einschließlich aufgeschlüsselter Daten, so anzupassen, dass alle von der 
Kommission ermittelten Kategorien bedürftiger Kinder berücksichtigt werden, das 
Benchmarking zur Bewertung und Überwachung der Auswirkungen der Europäischen 
Garantie für Kinder weiterzuentwickeln und die institutionelle Struktur für die 
durchgängige Umsetzung der Garantie zu gestalten; 

29. fordert die Mitgliedstaaten auf, sowohl mehrjährige nationale Strategien zur 
Bekämpfung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung als auch nationale 
Aktionspläne im Rahmen der Europäischen Garantie für Kinder zu entwickeln, und 

                                                
19  ABl. C 372 vom 4.11.2020, S. 1. 
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zwar auf der Grundlage der ermittelten spezifischen Gruppen bedürftiger Kinder, der 
Ziele und der zuzuweisenden erforderlichen Finanzmittel, damit der politische Rahmen, 
der diese Maßnahmen ermöglicht, Realität wird; betont, dass starke, messbare Ziele 
definiert werden müssen; weist darauf hin, wie wichtig es ist, alle zuständigen 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und einschlägigen Interessenträger, auch 
aus der Sozialwirtschaft, den Bildungseinrichtungen, dem privaten Sektor, den 
nichtstaatlichen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, sowie die Kinder und ihre 
Eltern, einzubeziehen; fordert die Kommission auf, dem Parlament über den Stand der 
Umsetzung der Garantie regelmäßig Bericht zu erstatten; bekräftigt, dass die Erhebung 
aufgeschlüsselter hochwertiger Daten sowohl auf Ebene der Mitgliedstaaten als auch 
auf EU-Ebene verbessert werden muss, um einen Beitrag dazu zu leisten, dass die 
Fortschritte bei der Beendigung von Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung überwacht 
und bewertet werden können und Informationen für die Überwachung und die 
Politikgestaltung bereitzustellen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Aufnahme von 
nationalen Rahmenwerken für die Datenerhebung in die nationalen Aktionspläne zur 
Umsetzung der Kindergarantie; hebt hervor, dass alle Mitgliedstaaten bessere 
Qualitätsindikatoren in allen Interventionsbereichen der Garantie für Kinder entwickeln 
müssen, um die multidimensionalen Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Kinderarmut und sozialer Ausgrenzung in den Bereichen Bildung und Kinderbetreuung, 
Gesundheitsfürsorge, Wohnen und Zugang zu angemessener Ernährung angemessen zu 
erfassen und um die Reichweite der Kindergarantie auf die am stärksten benachteiligten 
Kinder zu erhöhen; bekräftigt, wie wichtig es ist, den Mitgliedstaaten den Austausch 
bewährter Verfahren zu ermöglichen; 

30. fordert den Rat auf, den Vorschlag für eine Empfehlung des Rates zur Einführung einer 
Europäischen Garantie für Kinder zügig zu billigen; 

31. fordert den Rat auf, die Richtlinie über Frauen in Aufsichtsräten nicht länger zu 
blockieren; betont, dass die Vertretung von Frauen in Führungspositionen die Schul- 
und Berufswahl von Mädchen und jungen Frauen beeinflusst und dazu beiträgt, 
Ungleichheiten in bestimmten Bereichen des Arbeitsmarktes, in denen Frauen weniger 
vertreten sind, zu beseitigen, sowie die Arbeitsbedingungen in Bereichen mit hohem 
Frauenanteil zu verbessern. 

32. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union, 

– unter Hinweis auf die Artikel 4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 und 191 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, 

– unter Hinweis auf den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 17. März 2021 über einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung und 
Anerkennung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung von Impfungen, Tests und 
der Genesung mit der Zielsetzung der Erleichterung der Freizügigkeit während der 
COVID-19-Pandemie (digitales grünes Zertifikat) (COM(2021)0130), 

– unter Hinweis auf die geltenden Internationalen Gesundheitsvorschriften, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung (EU) 2020/1595 der Kommission vom 28. Oktober 
2020 zu den COVID-19-Teststrategien, einschließlich des Einsatzes von Antigen-
Schnelltests1, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 
Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten2, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 21. Januar 2021 für einen 
einheitlichen Rahmen für den Einsatz und die Validierung von Antigen-Schnelltests und 
die gegenseitige Anerkennung der Ergebnisse von COVID-19-Tests in der EU3, 

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

                                                
1  ABl. L 360 vom 30.10.2020, S. 43. 
2  ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 77. 
3  ABl. C 24 vom 22.1.2021, S. 1. 
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A. in der Erwägung, dass jeder Unionsbürger das Recht hat, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den Verträgen und in den 
Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu 
bewegen und aufzuhalten4; 

B. in der Erwägung, dass wirksames Testen als entscheidendes Instrument erachtet wird, 
um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 und seiner besorgniserregenden Varianten 
einzudämmen, Infektionen zu ermitteln und die Isolations- und Quarantänemaßnahmen 
zu begrenzen, und bei der Erleichterung der Freizügigkeit von Personen und der 
Sicherstellung des grenzüberschreitenden Verkehrs und der grenzüberschreitenden 
Erbringung von Dienstleistungen während der Pandemie auch weiterhin eine zentrale 
Rolle spielen wird; 

C. in der Erwägung, dass ausreichende Test- und Sequenzierungskapazitäten für die 
Überwachung der epidemiologischen Lage und die rasche Erkennung des Auftretens 
weiterer SARS-CoV-2-Varianten unerlässlich sind; 

D. in der Erwägung, dass die Kommission ein Legislativpaket für die Europäische 
Gesundheitsunion vorgeschlagen hat; 

E. in der Erwägung, dass die Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit der Tests in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ist, insbesondere was die 
Verfügbarkeit kostenloser Tests für die an vorderster Front tätigen Arbeitskräfte, 
einschließlich Arbeitnehmern im Gesundheitswesen, in Schulen, an Universitäten und 
in Kinderbetreuungseinrichtungen, betrifft; 

F. in der Erwägung, dass die Kommission einen Rahmen für die Ausstellung, Überprüfung 
und Anerkennung eines interoperablen Zertifikats zur Bescheinigung von Impfungen, 
Tests und der Genesung mit der Zielsetzung der Erleichterung der Freizügigkeit 
während der COVID-19-Pandemie vorgeschlagen hat, das als EU-COVID-19-Zertifikat 
bezeichnet wird; 

G. in der Erwägung, dass das EU-COVID-19-Zertifikat die Freizügigkeit von 
Unionsbürgern und in der EU ansässigen Personen erleichtern würde; in der Erwägung, 
dass viele Mitgliedstaaten von Personen, die in ihr Hoheitsgebiet einreisen, noch immer 
verlangen, dass sie sich vor oder nach ihrer Ankunft einem Test auf eine COVID-19-
Infektion unterziehen; 

H. in der Erwägung, dass nicht alle Unionsbürger und in der EU ansässigen Personen 
geimpft sein werden, wenn die Verordnung über das EU-COVID-19-Zertifikat in Kraft 
tritt, entweder, weil ihnen noch kein Impfstoff angeboten wurde, oder, weil sie sich 
nicht impfen lassen können oder möchten, und dass sie daher zur Erleichterung der 
Freizügigkeit auf Zertifikate zurückgreifen müssen, die auf Tests oder einer Genesung 
beruhen; 

I. in der Erwägung, dass die Nukleinsäure-Amplifikationstests (NAT-Test), die in der auf 
der Grundlage der Empfehlung des Rates vom 21. Januar 2021 ausgearbeiteten Liste 

                                                
4  Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 

über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten (ABl. L 158 vom 30.4.2004, 
S. 77). 
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aufgeführt sind, einen festen Bestandteil der vorgesehenen EU-COVID-19-Zertifikate 
bilden; 

J. in der Erwägung, dass Saisonarbeitnehmer aufgrund der Kosten von Tests, prekärer 
Arbeitsbedingungen und eines eingeschränkten Zugangs zu Rechtsschutz besonderen 
Herausforderungen gegenüberstehen, was das Testen und die Selbstisolierung 
zugunsten der öffentlichen Gesundheit betrifft; 

K. in der Erwägung, dass schutzbedürftige Personen, ethnische Minderheiten, Bewohner 
von Pflegeheimen, Wohneinrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit 
Behinderungen und obdachlose Menschen von COVID-19 unverhältnismäßig stark 
betroffen sind; in der Erwägung, dass schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen einem 
erhöhten Risiko finanzieller Diskriminierung ausgesetzt sind, wenn sie keine 
Möglichkeit haben, sich kostenlos testen zu lassen; 

L. in der Erwägung, dass wirksames Testen auch eine zentrale Komponente der Strategie 
ist, mit der die wirtschaftliche Erholung gefördert und es ermöglicht werden soll, 
bildungsbezogenen und sozialen Tätigkeiten in den Mitgliedstaaten wie gewohnt 
nachzugehen, sodass die Grundfreiheiten uneingeschränkt wahrgenommen werden 
können; 

M. in der Erwägung, dass alle Mitgliedstaaten ihren Bürgern und Einwohnern kostenlose 
COVID-19-Impfungen zur Verfügung stellen, aber nur einige Mitgliedstaaten 
kostenlose Tests bereitstellen; in der Erwägung, dass die Bürger und Einwohner der 
anderen Mitgliedstaaten für COVID-19-Tests häufig hohe Preise zahlen müssen, 
weswegen diese Möglichkeit von einigen nicht genutzt werden kann und das Risiko 
einer Diskriminierung aufgrund des sozioökonomischen Status besteht; 

N. in der Erwägung, dass Tests und Impfungen gleichermaßen kostenlos sein sollten, damit 
eine Ungleichbehandlung und Diskriminierung von nicht geimpften im Vergleich zu 
geimpften Unionsbürgern und in der EU ansässigen Personen verhindert wird; 

O. in der Erwägung, dass von den Mitgliedstaaten ausgestellte Testzertifikate, die mit dem 
EU-COVID-19-Zertifikat im Einklang stehen, von Mitgliedstaaten, die im 
Zusammenhang mit den Beschränkungen der Freizügigkeit zur Begrenzung der 
Ausbreitung von COVID-19 den Nachweis eines Tests auf eine COVID-19-Infektion 
verlangen, anerkannt werden sollten; 

P. in der Erwägung, dass eindeutige und benutzerfreundliche Informationen über die 
Verfügbarkeit von COVID-19-Tests in allen Mitgliedstaaten und, falls keine 
kostenlosen Tests angeboten werden, über die Preise an einem Ort abrufbar sein sollten; 

Q. in der Erwägung, dass ein Mangel an Testkapazitäten und das Problem der 
Erschwinglichkeit der COVID-19-Tests Herausforderungen bei der wirksamen 
Bekämpfung der Pandemie und ein erhebliches Hindernis für die Freizügigkeit 
innerhalb der EU, sei es zu beruflichen Zwecken, Freizeitzwecken, zum Zweck der 
Familienzusammenführung oder zu einem sonstigen Zweck, darstellen würden; 

R. in der Erwägung, dass 17 Millionen Unionsbürger außerhalb ihres eigenen 
Mitgliedstaats arbeiten oder leben und viele Millionen in Rand- und Grenzgebieten 
leben und regelmäßig oder sogar täglich eine Grenze passieren müssen; in der 
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Erwägung, dass diese Bürger auch unverhältnismäßig stark von den Schwierigkeiten 
und Kosten, die mit dem Erhalt eines Tests verbunden sind, betroffen sind; in der 
Erwägung, dass aufgrund von Test- oder Quarantäneauflagen im grenzüberschreitenden 
Güterverkehr und bei der Erbringung grenzüberschreitender physischer 
Dienstleistungen weiterhin Verzögerungen und erhöhte Kosten entstehen; 

S. in der Erwägung, dass andere Reisende auch mehreren Hindernissen, unter anderem 
finanziellen Hürden und komplizierten Anforderungen aufgrund von COVID-19-
Testauflagen, gegenüberstehen können; 

T. in der Erwägung, dass im Rahmen der derzeitigen Pandemie ein breites Spektrum von 
Maßnahmen, sogar außergewöhnliche Maßnahmen, ergriffen wurde, um die allgemeine 
Bevölkerung und die Wirtschaft der EU zu unterstützen; 

U. in der Erwägung, dass die Freizügigkeit grundsätzlich ein Recht aller Unionsbürger ist 
und in Krisenzeiten alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 
sicherzustellen, dass alle Unionsbürger dieses Recht gleichermaßen wahrnehmen 
können; 

V. in der Erwägung, dass die Kommission gemeinsam im Namen aller Mitgliedstaaten 
COVID-19-Impfstoffe beschafft hat, um die Zugänglichkeit sicherzustellen und für alle 
die Preise zu senken; 

W. in der Erwägung, dass die Kommission am 18. Dezember 2020 einen Rahmenvertrag 
mit Abbott und Roche über den Erwerb von über 20 Millionen Antigen-Schnelltests 
unterzeichnet hat, um allen Mitgliedstaaten Tests zur Verfügung zu stellen; 

X. in der Erwägung, dass in Ausnahmefällen (vorübergehende) Marktinterventionen 
erforderlich und gerechtfertigt sind, um Hindernisse für die Freizügigkeit innerhalb des 
Binnenmarkts zu beseitigen, für einen fairen Wettbewerb zu sorgen und die 
Bereitstellung grundlegender Produkte und Dienstleistungen sicherzustellen; 

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, für universelle, zugängliche, zeitnah bereitgestellte und 
kostenlose Testmöglichkeiten zu sorgen, um das Recht auf Freizügigkeit innerhalb der 
EU ohne Diskriminierung aufgrund der wirtschaftlichen oder finanziellen Mittel im 
Rahmen des EU-COVID-19-Zertifikats im Einklang mit Artikel 3 des Mandats des 
Europäischen Parlaments für Verhandlungen über den Vorschlag für ein digitales 
grünes Zertifikat sicherzustellen5; hebt die Gefahr finanzieller Diskriminierung hervor, 
der nicht immunisierte Unionsbürger und in der EU ansässige Personen ansonsten 
ausgesetzt wären, sobald das EU-COVID-19-Zertifikat umgesetzt ist; 

2. fordert die Mitgliedstaaten auf, kostenlose Tests sicherzustellen, insbesondere für die an 
vorderster Front tätigen Arbeitskräfte, einschließlich Arbeitnehmern im 
Gesundheitswesen und ihrer Patienten, sowie für Schulen, Universitäten und 
Kinderbetreuungseinrichtungen; 

3. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, für COVID-19-Tests, die nicht für 
den Erhalt eines EU-COVID-19-Zertifikats oder im Rahmen der in Ziffer 2 genannten 
Umstände verwendet werden, eine vorübergehende Preisobergrenze einzuführen; 

                                                
5  Angenommene Texte, P9_TA(2021)0145. 
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4. betont, dass EU-COVID-19-Zertifikate, die auf NAT-Tests beruhen, nicht zu weiteren 
Formen der Ungleichheit und einer sozialen Kluft führen sollten; betont, dass ein fairer 
und gleichberechtigter Zugang zu Tests unerlässlich ist; 

5. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, in der Zwischenzeit weiter die 
Empfehlung (EU) 2020/1595 der Kommission umzusetzen, um ein gemeinsames 
Konzept und effizientere Teststrategien in der gesamten EU sicherzustellen, und die 
Verordnung über das EU-COVID-19-Zertifikat vollständig umzusetzen, sobald sie 
angenommen ist; 

6. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, ausreichende Mittel sicherzustellen 
und ihre Anstrengungen im Rahmen des Inkubators für die EU-Behörde für die 
Krisenvorsorge und -reaktion bei gesundheitlichen Notlagen (HERA) zu verstärken, um 
innovative nicht invasive Tests für Kinder und schutzbedürftige Gruppen zu entwickeln, 
auch für Varianten; 

7. betont, dass sich die Kommission und die Mitgliedstaaten stärker für den Schutz der 
Bürger und Einwohner der Mitgliedstaaten einsetzen sollten, deren Recht auf 
Freizügigkeit nicht von ihrem sozioökonomischen Status abhängig sein sollte; 

8. fordert die Kommission auf, ihre Ressourcen zu mobilisieren, um eine finanziell 
gerechte und diskriminierungsfreie Umsetzung des interoperablen EU-COVID-19-
Zertifikats zu erleichtern; 

9. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, gemeinsam Diagnosetest-Kits zu 
beschaffen und gemeinsame Verträge mit Anbietern medizinischer Laboranalysen zu 
unterzeichnen, um die COVID-19-Testkapazitäten auf EU-Ebene zu erhöhen; betont, 
dass bei der Vergabe von Aufträgen im Gesundheitsbereich für ein hohes Maß an 
Transparenz und Kontrolle gesorgt werden muss; betont, dass unbedingt sichergestellt 
werden muss, dass die Kommission für den Erwerb der in dieser Ziffer genannten 
Ausrüstung ausreichende Mittel vormerkt, damit sie in der Lage ist, rasche und 
überzeugende Maßnahmen zu ergreifen; 

10. begrüßt, dass die Kommission für Flexibilität gesorgt hat, um die Zollförmlichkeiten zu 
beschleunigen und COVID-19-Test-Kits von der Mehrwertsteuer zu befreien; 

11. fordert die Mitgliedstaaten auf, medizinischen Fachkräften und geschulten Anwendern 
die Möglichkeit einzuräumen, Testdaten zu erheben und den zuständigen Behörden zu 
melden; betont, dass es wichtig ist, die Testkapazitäten an die jüngsten 
epidemiologischen Daten anzupassen, und betont, dass alle Testergebnisse gemeldet 
werden sollten, auch wenn die Tests in nicht akkreditierten Testzentren oder 
-einrichtungen durchgeführt wurden; 

12. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu unterstützen, indem sie das 
Instrument für Soforthilfe aktiviert, um die Kosten für COVID-19-Tests zu decken, 
freiwillige Beiträge von den Mitgliedstaaten anfordert, zusätzliche Finanzmittel für 
Abnahmegarantien sicherstellt und dafür sorgt, dass Impfstoffe kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden; erwartet, dass diese gemeinsamen Anstrengungen dazu anregen, die 
Verfügbarkeit kostenloser Tests für Unionsbürger und in der EU ansässige Personen zu 
erhöhen; 
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13. fordert die Kommission auf, klare Informationen über die Verfügbarkeit von COVID-
19-Tests und entsprechende Einrichtungen in allen Mitgliedstaaten auf die Website 
„Re-open EU“ zu stellen und rasch eine App einzurichten, die es den Nutzern 
erleichtert, die nächstgelegene COVID-19-Testeinrichtung zu finden; fordert die 
Kommission auf, derartige Informationen mithilfe einer 
Anwendungsprogrammierschnittstelle leicht zugänglich zu machen, sodass 
Reiseveranstalter diese Informationen einfach an ihre Kunden weitergeben können; 

14. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, ihre Testkapazitäten in der gesamten EU 
sowohl für NAT- als auch für Antigen-Schnelltests zu erhöhen, insbesondere an den 
wichtigsten Verkehrsknotenpunkten und Reisezielen, auch in abgelegenen Gebieten, 
Inselgebieten und Grenzgebieten, indem mobile Testeinrichtungen eingesetzt und 
Laboreinrichtungen gemeinsam genutzt werden; 

15. fordert die Kommission auf, die nationalen Behörden bei der Einrichtung von 
Testzentren zu unterstützen, um räumliche Nähe sicherzustellen; 

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung der Kommission und dem Rat sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 
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ANGENOMMENE TEXTE 

 

P9_TA(2021)0164 
Entlastung 2019: Kommission und Exekutivagenturen  
1. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen 
(2020/2140(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– gestützt auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
20191, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019 (COM(2020)0288 – C9 0220/2020)2, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zu der 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 (COM(2020)0311) und auf die ergänzenden 
detaillierten Antworten, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Management- und 
Leistungsbilanz des EU-Haushalts 2019 (COM(2020)0265), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2019 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2020)0268) und das diesem 
Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2020)0117), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zusammen mit den Antworten der Organe3, 
auf den Bericht des Rechnungshofs zur Leistung des EU-Haushalts – Stand zum 
Jahresende 2019 zusammen mit den Antworten der Organe4 und auf die Sonderberichte 
des Rechnungshofs, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 

                                                
1  ABl. L 67 vom 7.3.2019, S. 1. 
2  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 1. 
3  ABl. C 377 vom 9.11.2020, S. 13. 
4  ABl. C 381 vom 12.11.2020, S. 4. 
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Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegte Erklärung5 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 1. März 2021 zu der der Kommission 
für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilenden 
Entlastung (05792/2021 – C9-0037/2021), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20126, 
insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf Artikel 99 und Anlage V seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0117/2021), 

1. erteilt der Kommission Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss und die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof sowie 
den nationalen Parlamenten und den nationalen und regionalen 
Rechnungskontrollbehörden der Mitgliedstaaten zu übermitteln und ihre 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

                                                
5  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 180. 
6  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
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2. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zur Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur (nunmehr Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur) für das 
Haushaltsjahr 2019 (2020/2140(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20191, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019 (COM(2020)0288 – C9 0220/2020)2, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles 
und Kultur für das Haushaltsjahr 20193, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zu der 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 (COM(2020)0311) und auf die ergänzenden 
detaillierten Antworten, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2019 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2020)0268) und das diesem 
Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2020)0117), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Agenturen der EU für 
das Haushaltsjahr 2019, zusammen mit den Antworten der Agenturen4, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegte Erklärung5 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 1. März 2021 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 
zu erteilenden Entlastung (05792/2021 – C9-0037/2021), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 

                                                
1  ABl. L 67 vom 7.3.2019, S. 1. 
2  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 1. 
3  ABl. C 370 vom 3.11.2020, S. 10. 
4  ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7.  
5  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 180. 
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(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen2 beauftragt werden, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen3 beauftragt werden, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/776/EU der Kommission vom 
18. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/336/EG4, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur für Klima, 
Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und 
Digitales, der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung, der Europäischen 
Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur und zur Aufhebung der Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 
2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU5, 

– gestützt auf Artikel 99 und Anlage V seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0117/2021), 

1. erteilt dem Direktor der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur 
Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das 
Haushaltsjahr 2019; 

                                                
1  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
2  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
3  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
4  ABl. L 343 vom 19.12.2013, S. 46. 
5  ABl. L 50 vom 15.2.2021, S. 9. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:1&comp=
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2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Europäischen Exekutivagentur für 
Bildung und Kultur, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln 
und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu 
veranlassen. 
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3. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zur Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen (nunmehr Europäische Exekutivagentur für den Innovationsrat und für 
KMU) für das Haushaltsjahr 2019 (2020/2140(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20191, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019 (COM(2020)0288 – C9 0220/2020)2, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen für das Haushaltsjahr 20193, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zu der 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 (COM(2020)0311) und auf die ergänzenden 
detaillierten Antworten, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2019 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2020)0268) und das diesem 
Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2020)0117), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Agenturen der EU für 
das Haushaltsjahr 2019, zusammen mit den Antworten der Agenturen4, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegte Erklärung5 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 1. März 2021 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 
zu erteilenden Entlastung (05792/2021 – C9-0037/2021), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 

                                                
1  ABl. L 67 vom 7.3.2019, S. 1. 
2  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 1. 
3  ABl. C 370 vom 3.11.2020, S. 12. 
4   ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 
5  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 180. 
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(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen2 beauftragt werden, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen3 beauftragt werden, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/771/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für kleine und mittlere 
Unternehmen und zur Aufhebung der Beschlüsse 2004/20/EG und 2007/372/EG4, 

 unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur für Klima, 
Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und 
Digitales, der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung, der Europäischen 
Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur und zur Aufhebung der Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 
2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU5, 

– gestützt auf Artikel 99 und Anlage V seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0117/2021), 

1. erteilt der amtierenden Direktorin der Europäischen Exekutivagentur für den 
Innovationsrat und für KMU Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der 
Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2019; 

                                                
1  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
2  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
3  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
4  ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 73. 
5  ABl. L 50 vom 15.2.2021, S. 9. 
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2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung der amtierenden Direktorin der Europäischen 
Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, dem Rat, der Kommission und 
dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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4. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zur Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, 
Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 2019 (2020/2140(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20191, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019 (COM(2020)0288 – C9 0220/2020)2, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur für Verbraucher, 
Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel für das Haushaltsjahr 20193, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zu der 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 (COM(2020)0311) und auf die ergänzenden 
detaillierten Antworten, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2019 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2020)0268) und das diesem 
Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2020)0117), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Agenturen der EU für 
das Haushaltsjahr 2019, zusammen mit den Antworten der Agenturen4, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegte Erklärung5 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 1. März 2021 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 
zu erteilenden Entlastung (05792/2021 – C9-0037/2021), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 

                                                
1  ABl. L 67 vom 7.3.2019, S. 1. 
2  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 1. 
3  ABl. C 370 vom 3.11.2020, S. 7. 
4  ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 
5  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 180. 
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(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen2 beauftragt werden, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen3 beauftragt werden, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/770/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit 
und Lebensmittel sowie zur Aufhebung des Beschlusses 2004/858/EG4, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2014/927/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2014 zur Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/770/EU zur 
Umwandlung der „Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit und Lebensmittel“ in 
die „Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel“5, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur für Klima, 
Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und 
Digitales, der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung, der Europäischen 
Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur und zur Aufhebung der Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 
2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU6, 

– gestützt auf Artikel 99 und Anlage V seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0117/2021), 
                                                
1  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
2  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
3  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
4  ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 69. 
5  ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 183. 
6  ABl. L 50 vom 15.2.2021, S. 9. 
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1. erteilt der Direktorin der Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft 
und Lebensmittel Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der 
Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2019; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung der Direktorin der Exekutivagentur für Verbraucher, 
Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittel, dem Rat, der Kommission und dem 
Rechnungshof zu übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 
Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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5. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zur Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrates für das Haushaltsjahr 2019 (2020/2140(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20191, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019 (COM(2020)0288 – C9 0220/2020)2, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats für das Haushaltsjahr 20193, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zu der 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 (COM(2020)0311) und auf die ergänzenden 
detaillierten Antworten, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2019 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2020)0268) und das diesem 
Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2020)0117), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Agenturen der EU für 
das Haushaltsjahr 2019, zusammen mit den Antworten der Agenturen4, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegte Erklärung5 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 1. März 2021 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 
zu erteilenden Entlastung (05792/2021 – C9-0037/2021), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 

                                                
1  ABl. L 67 vom 7.3.2019, S. 1. 
2  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 1. 
3  ABl. C 370 vom 3.11.2020, S. 30. 
4  ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 
5  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 180. 
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(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen2 beauftragt werden, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen3 beauftragt werden, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/779/EU der Kommission vom 
17. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats und zur Aufhebung des Beschlusses 2008/37/EG4, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur für Klima, 
Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und 
Digitales, der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung, der Europäischen 
Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur und zur Aufhebung der Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 
2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU5, 

– gestützt auf Artikel 99 und Anlage V seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0117/2021), 

1. erteilt dem Direktor der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats Entlastung 
für die Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2019; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 

                                                
1  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
2  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
3  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
4  ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 58. 
5  ABl. L 50 vom 15.2.2021, S. 9. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/779/EU;Year2:2013;Nr2:779&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/776/EU;Year2:2013;Nr2:776&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2013/770/EU;Year2:2013;Nr2:770&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:193;Day:30;Month:7;Year:2018;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:1&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:297;Day:22;Month:9;Year:2004;Page:6&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:346;Day:20;Month:12;Year:2013;Page:58&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:50;Day:15;Month:2;Year:2021;Page:9&comp=
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Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Exekutivagentur des Europäischen 
Forschungsrats, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und 
ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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6. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zur Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für die Forschung (nunmehr 
Europäische Exekutivagentur für Forschung) für das Haushaltsjahr 2019 
(2020/2140(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20191, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019 (COM(2020)0288 – C9 0220/2020)2, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur für die Forschung für das 
Haushaltsjahr 20193, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zu der 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 (COM(2020)0311) und auf die ergänzenden 
detaillierten Antworten, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2019 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2020)0268) und das diesem 
Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2020)0117), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Agenturen der EU für 
das Haushaltsjahr 2019, zusammen mit den Antworten der Agenturen4, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegte Erklärung5 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 1. März 2021 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 
zu erteilenden Entlastung (05792/2021 – C9-0037/2021), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 

                                                
1  ABl. L 67 vom 7.3.2019, S. 1. 
2  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 1. 
3  ABl. C 370 vom 3.11.2020, S. 47. 
4   ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 
5  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 180. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:C;Nr:351;Day:21;Month:10;Year:2020;Page:7&comp=
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(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen2 beauftragt werden, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen3 beauftragt werden, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/778/EU der Kommission vom 
13. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für die Forschung und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2008/46/EG4, 

 unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur für Klima, 
Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und 
Digitales, der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung, der Europäischen 
Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur und zur Aufhebung der Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 
2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU5, 

– gestützt auf Artikel 99 und Anlage V seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0117/2021), 

1. erteilt dem Direktor der Europäischen Exekutivagentur für Forschung Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für das Haushaltsjahr 2019; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
                                                
1  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
2  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
3  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
4  ABl. L 346 vom 20.12.2013, S. 54. 
5  ABl. L 50 vom 15.2.2021, S. 9. 
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https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:11;Day:16;Month:1;Year:2003;Page:1&comp=
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Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Europäischen Exekutivagentur für 
Forschung, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu übermitteln und ihre 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 
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7. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zur Entlastung für die 
Ausführung des Haushaltsplans der Exekutivagentur für Innovation und Netze 
(nunmehr Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt) für das 
Haushaltsjahr 2019 (2020/2140(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20191, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019 (COM(2020)0288 – C9 0220/2020)2, 

– unter Hinweis auf den Jahresabschluss der Exekutivagentur für Innovation und Netze 
für das Haushaltsjahr 20193, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zu der 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 (COM(2020)0311) und auf die ergänzenden 
detaillierten Antworten, 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2019 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2020)0268) und das diesem 
Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2020)0117), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Agenturen der EU für 
das Haushaltsjahr 2019, zusammen mit den Antworten der Agenturen4, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegte Erklärung5 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 1. März 2021 zu der den 
Exekutivagenturen für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 
zu erteilenden Entlastung (05792/2021 – C9-0037/2021), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 

                                                
1  ABl. L 67 vom 7.3.2019, S. 1. 
2  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 1. 
3  ABl. C 370 vom 3.11.2020, S. 46. 
4  ABl. C 351 vom 21.10.2020, S. 7. 
5  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 180. 
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(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur 
Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen2 beauftragt werden, insbesondere auf 
Artikel 14 Absatz 3, 

– gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1653/2004 der Kommission vom 21. September 
2004 betreffend die Standardhaushaltsordnung für Exekutivagenturen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates zur Festlegung des Statuts der 
Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von 
Gemeinschaftsprogrammen3 beauftragt werden, insbesondere auf Artikel 66 Absätze 1 
und 2, 

– unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss 2013/801/EU der Kommission vom 
23. Dezember 2013 zur Einrichtung der Exekutivagentur für Innovation und Netze und 
zur Aufhebung des Beschlusses 2007/60/EG in der durch den Beschluss 2008/593/EG 
geänderten Fassung4, 

 unter Hinweis auf den Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 
12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur für Klima, 
Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und 
Digitales, der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung, der Europäischen 
Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 
Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur und zur Aufhebung der Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 
2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU5, 

– gestützt auf Artikel 99 und Anlage V seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0117/2021), 

1. erteilt dem Direktor der Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und 
Umwelt Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans der Agentur für das 
Haushaltsjahr 2019; 

                                                
1  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
2  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
3  ABl. L 297 vom 22.9.2004, S. 6. 
4  ABl. L 352 vom 24.12.2013, S. 65. 
5  ABl. L 50 vom 15.2.2021, S. 9. 
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2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss, den Beschluss über die Entlastung für 
die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission, sowie die als fester Bestandteil 
dazugehörige Entschließung dem Direktor der Europäischen Exekutivagentur für 
Klima, Infrastruktur und Umwelt, dem Rat, der Kommission und dem Rechnungshof zu 
übermitteln und ihre Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) 
zu veranlassen. 
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8. Beschluss des Europäischen Parlaments vom 28. April 2021 zum Rechnungsabschluss 
für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, 
Einzelplan III – Kommission (2020/2140(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 20191, 

– unter Hinweis auf die konsolidierte Jahresrechnung der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019 (COM(2020)0288 – C9 0220/2020)2, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Folgemaßnahmen zu der 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2018 (COM(2020)0311) und auf die ergänzenden 
detaillierten Antworten, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission über die Management- und 
Leistungsbilanz des EU-Haushalts 2019 (COM(2020)0265), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht der Kommission an die Entlastungsbehörde über 
die im Jahr 2019 durchgeführten internen Prüfungen (COM(2020)0268) und das diesem 
Bericht beigefügte Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission 
(SWD(2020)0117), 

– unter Hinweis auf den Jahresbericht des Rechnungshofs über die Ausführung des 
Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zusammen mit den Antworten der Organe3, 
auf den Bericht des Rechnungshofs zur Leistung des EU-Haushalts – Stand zum 
Jahresende 2019 zusammen mit den Antworten der Organe4 und auf die Sonderberichte 
des Rechnungshofs, 

– unter Hinweis auf die vom Rechnungshof gemäß Artikel 287 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 vorgelegte Erklärung5 
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrunde liegenden Vorgänge, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 1. März 2021 zu der der Kommission 
für die Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 zu erteilenden 
Entlastung (05792/2021 – C9-0037/2021), 

– gestützt auf die Artikel 317, 318 und 319 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, 

– gestützt auf Artikel 106a des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Atomgemeinschaft, 

– gestützt auf die Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments 

                                                
1  ABl. L 67/1 vom 7.3.2019, S. 1. 
2  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 180. 
3  ABl. C 377 vom 9.11.2020, S. 13. 
4  ABl. C 381 vom 12.11.2020, S. 4. 
5  ABl. C 384 vom 13.11.2020, S. 180. 
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und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, 
(EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, 
(EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 
541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/20121, 
insbesondere auf die Artikel 69, 260, 261 und 262, 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 
zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der 
Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen2 beauftragt werden, insbesondere auf 
Artikel 14 Absätze 2 und 3, 

– gestützt auf Artikel 99 und Anlage V seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0117/2021), 

1. billigt den Rechnungsabschluss für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union 
für das Haushaltsjahr 2019; 

2. legt seine Bemerkungen in der Entschließung nieder, die fester Bestandteil der 
Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der 
Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und 
Exekutivagenturen, ist; 

3. beauftragt seinen Präsidenten, diesen Beschluss dem Rat, der Kommission, dem 
Gerichtshof der Europäischen Union, dem Rechnungshof und der Europäischen 
Investitionsbank sowie den nationalen Parlamenten und den nationalen und regionalen 
Rechnungskontrollbehörden der Mitgliedstaaten zu übermitteln und seine 
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union (Reihe L) zu veranlassen. 

 

                                                
1  ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1. 
2  ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1. 
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9. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 29. April 2021 mit den 
Bemerkungen, die fester Bestandteil der Beschlüsse über die Entlastung für die 
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das 
Haushaltsjahr 2019, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen, sind 
(2020/2140(DEC)) 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf seinen Beschluss über die Entlastung für die Ausführung des 
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019, 
Einzelplan III – Kommission, 

– unter Hinweis auf seine Beschlüsse über die Entlastung für die Ausführung der 
Haushaltspläne der Exekutivagenturen für das Haushaltsjahr 2019, 

– gestützt auf Artikel 99 und Anlage V seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Entwicklungsausschusses, des Ausschusses für Beschäftigung 
und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses für Verkehr und Tourismus, 
des Ausschusses für regionale Entwicklung, des Ausschusses für Landwirtschaft und 
ländliche Entwicklung, des Ausschusses für Kultur und Bildung, des Ausschusses für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres und des Ausschusses für die Rechte der 
Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter, 

– unter Hinweis auf den Bericht des Haushaltskontrollausschusses (A9-0117/2021), 

A. in der Erwägung, dass der EU-Haushalt ein wichtiges Instrument zur Verwirklichung 
gemeinsamer politischer Ziele ist und im Durchschnitt 1,0 % des 
Bruttonationaleinkommens der EU bzw. 2,1 % der gesamtstaatlichen Ausgaben und 
öffentlichen Gesamtausgaben der Mitgliedstaaten in der Union ausmacht; 

B. in der Erwägung, dass das Parlament bei der Entlastung der Kommission nach der 
Durchführung interner und externer Prüfungen überprüft und bewertet, ob die Mittel 
ordnungsgemäß verwendet und die politischen Ziele erreicht wurden, und damit die 
Ordnungsmäßigkeit und die Leistung in Bezug auf das Kosten-Nutzen-Verhältnis der 
Ausgaben der Kommission bestätigt;  

C. in der Erwägung, dass sich das Entlastungsverfahren 2019 auf ein Jahr bezieht, das 
angesichts der Wahl zum Europäischen Parlament und einer neuen Wahlperiode, die am 
2. Juli 2019 begann, sowie der Ernennung einer neuen Kommission, die am 
1. Dezember 2019 ihr Amt antrat und neue politische Prioritäten wie den europäischen 
Grünen Deal, eine stärkere Konzentration auf die Digitalisierung der Union und den 
Schutz ihrer Werte und des Geldes der Steuerzahler der Union festlegte, von einem 
politischen und institutionellen Übergang geprägt ist;   

D. in der Erwägung, dass der Ausbruch des neuartigen Coronavirus (COVID-19) keine 
Anpassung der in der Jahresrechnung der Union für das Jahr 2019 ausgewiesenen 
Zahlen erforderlich machte; in der Erwägung, dass der COVID-19-Ausbruch im 
Jahr 2020 und in den kommenden Jahren jedoch erhebliche Auswirkungen weltweit und 
auf den Haushalt der Union haben wird, und in der Erwägung, dass wir in diesem 
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Zusammenhang mit besonderer Aufmerksamkeit feststellen müssen, ob die 
Kommission den Unionshaushalt mit Effizienz und Transparenz genutzt hat, da sich die 
Umsetzung der Sofortmaßnahmen der Union ab 2020 auf die Anerkennung, Bewertung 
oder Neuklassifizierung verschiedener Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in den 
Jahresabschlüssen der Union auswirken wird;   

E. in der Erwägung, dass der Haushaltskontrollausschuss als unmittelbare Folge des 
Ausbruchs des neuartigen Coronavirus (COVID-19) nicht all seine geplanten 
Aktivitäten im Zusammenhang mit den üblichen Kontrollen der Ausgaben der EU-
Organe, d. h. seine Informationsbesuche, öffentlichen Anhörungen oder Workshops, 
organisieren oder vollständig durchführen konnte und sich daher noch stärker auf die 
Arbeit des Rechnungshofs stützen musste;  

Politische Prioritäten 

1. betont in Bezug auf die Ausführung des Haushaltsplans der Union, dass der in 
Artikel 317 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
verankerte Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung eingehalten werden 
muss und dass es wichtig ist, die Prioritäten und Ziele der Programme, die zur Stärkung 
der europäischen Integration und zur Schaffung einer immer engeren Union beitragen, 
zu verwirklichen;  

2. zeigt sich besorgt angesichts der Lage der Rechtsstaatlichkeit in einigen Mitgliedstaaten 
und der aufgrund solcher Defizite anfallenden finanziellen Verluste; erwartet von der 
Kommission, dass sie alle ihr zur Verfügung stehenden Instrumente nutzt, um in 
solchen Fällen den Zugang zu Finanzmitteln der Union auszusetzen, zu mindern und 
einzuschränken, einschließlich durch Anwendung der Verordnung über die 
Rechtsstaatlichkeit; betont, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit eine Voraussetzung 
für eine wirtschaftliche Haushaltsführung, einschließlich der effizienten und wirksamen 
Zuweisung und Verwaltung von europäischen Mitteln, darstellt; begrüßt in diesem 
Zusammenhang nachdrücklich die Annahme der Verordnung 2020/2092 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine 
Regelung der Konditionalität zum Schutz des Unionshaushalts; begrüßt, dass die 
Kommission ihre Arbeit an den Leitlinien aufgenommen hat; betont, dass der 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in seinem Urteil bereits 
unmissverständlich festgestellt hat, dass in Schlussfolgerungen des Europäischen Rates 
enthaltene Erklärungen nicht Vorrang vor dem Wortlaut der Verordnung haben oder 
diesen ändern können;  

3. verweist darauf, dass eine Nichtigerklärung der Verordnung oder eines Teils davon nur 
vom EuGH ausgesprochen werden kann; fordert die Kommission als „Hüterin der 
Verträge“ nachdrücklich auf, die Verordnung ab dem Zeitpunkt ihres Inkrafttretens 
anzuwenden und die Rechtsstaatlichkeitsmechanismen in Gang zu setzen, wenn dies 
erforderlich ist, um den Schutz der finanziellen Interessen der Union in allen 
Dimensionen sicherzustellen; betont, dass die Verordnung am 1. Januar 2021 in Kraft 
getreten ist; weist darauf hin, dass das Parlament die Kommission mit Blick auf die 
Anwendung der Verordnung, einschließlich jeglicher ungerechtfertigter Verzögerungen, 
nach Artikel 265 AEUV auf dem Wege einer Untätigkeitsklage zur Rechenschaft ziehen 
kann; erinnert daran, dass diese Verordnung zum Schutz der EU-Mittel auf alle 
Mittelbindungen und Zahlungen angewandt werden muss und gleichzeitig Garantien für 
die Endbegünstigten und Empfänger vorsieht;  
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4. bedauert, dass es für die Umsetzung der GAP und der Kohäsionspolitik in den 
Mitgliedstaaten der Union insgesamt 292 Meldesysteme gibt, wodurch die Daten 
fragmentiert sind und nicht verglichen werden können und der wirksame Einsatz von KI 
und Big Data zur Kontrolle der Mittel verhindert wird; bedauert, dass Mängel bei der 
Gültigkeit und Vergleichbarkeit von Daten und Berichterstattungstechnologien mit 
unterschiedlichem Digitalisierungsgrad einen umfassenden Überblick über die 
Verteilung von Unionsmitteln und deren effiziente Kontrolle weiterhin stark behindern; 
bedauert, dass sich die Aufdeckung von Missbrauch, Betrug und Veruntreuung von 
Unionsmitteln meist auf zufällige Enthüllungen durch die Kommission und den 
Europäischen Rechnungshof (der „Rechnungshof“) bei ihren stichprobenartigen 
Prüfungen oder Untersuchungen durch OLAF beschränkt;  

5. bedauert, dass keines der Berichterstattungssysteme für die GAP und die 
Kohäsionspolitik Informationen über die Endbegünstigten enthält, dass die Offenlegung 
dieser Informationen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist und dass nicht alle 
Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer der Unternehmen in den nationalen 
Zentralregistern aller Mitgliedstaaten verfügbar sind; betont, dass ein interoperables IT-
System nicht nur eine frühere und effizientere Aufdeckung von Missbrauch, Betrug, 
Veruntreuung, Interessenkonflikten, Doppelfinanzierung und anderen systemischen 
Problemen ermöglichen würde, sondern auch einen umfassenden Überblick über die 
tatsächliche Verteilung von Unionsmitteln und potenziell unbeabsichtigte 
Konzentrationen in den Händen weniger oligarchischer oder sogar krimineller 
Endbegünstigter bieten würde; hebt hervor, dass der Mangel an Informationen über die 
Eigentumsstrukturen und die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen und 
Unternehmensgruppen erheblich zur Undurchsichtigkeit der derzeitigen 
Mittelverteilung beiträgt; hebt erneut die entscheidende Bedeutung umfassender, 
zuverlässiger und vergleichbarer Daten für eine effiziente, effektive und zeitnahe 
Kontrolle der europäischen Ausgaben und den Schutz der Gelder der europäischen 
Steuerzahler hervor;  

6. erinnert an die Aufforderung des Parlaments an die Kommission, eine Verordnung für 
die Einrichtung eines solchen interoperablen IT-Systems vorzuschlagen, das eine 
einheitliche und standardisierte frühzeitige Berichterstattung durch die Behörden der 
Mitgliedstaaten im Bereich der geteilten Mittelverwaltung, insbesondere in Bezug auf 
die GAP und die Kohäsionsfonds, ermöglicht, damit systembedingte Fehler und 
Missbrauch, wie im Entlastungsbericht für die Kommission für das Haushaltsjahr 2018 
zum Ausdruck gebracht, früher erkannt werden können; unterstreicht, dass ein solches 
System automatisch mit vergleichbaren und aktuellen Daten aktualisiert werden sollte, 
damit es unter Einsatz von KI und Big Data eine Überwachung und Kontrolle 
durchführen kann; fordert die Kommission dringend dazu auf, die Veröffentlichung 
sämtlicher Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer zur gesetzlichen 
Anforderung und Voraussetzung für die Verwendung von Unionsmitteln zu erklären;  

7. hebt hervor, dass ein solches interoperables und digitales System für die Behörden der 
Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Kontrolle und Überwachung durch die nationalen 
Parlamente und Regierungen über die Zuweisung, Verwaltung und Verteilung von 
Geldern der nationalen Steuerzahler in Form von europäischen Mitteln Vorteile mit sich 
bringen würde; betont, dass die Digitalisierung der Berichterstattung, Überwachung und 
Rechnungsprüfung der Union überfällig und angesichts des grenzüberschreitenden 
Charakters des Missbrauchs von Mitteln sowie von Betrug, Veruntreuung, 
Interessenkonflikten, Doppelfinanzierung und anderen systemischen Problemen 
unerlässlich ist; nimmt die Vorschläge zur Kenntnis, die das Parlament und die 
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Kommission bei den Verhandlungen über den Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 
(MFR), die Aufbau- und Resilienzfazilität, die Dachverordnung und die GAP vorgelegt 
haben;  

8. bedauert, dass sich der Rat nur zögerlich an den Verhandlungen zur Ermittlung von 
tragfähigen Kompromissen beteiligt hat; bedauert, dass in den verschiedenen 
Rechtsvorschriften unterschiedliche Regelungen und Berichterstattungsanforderungen 
vereinbart wurden; fordert die Kommission nachdrücklich auf, unverzüglich eine 
geeignete Bestimmung vorzuschlagen, die in die Haushaltsordnung aufgenommen wird; 

9. erinnert daran, dass die Kommission im Entlastungsbericht 2018 aufgefordert wurde, 
der Entlastungsbehörde eine Liste mit dem Gesamtbetrag aller Zahlungen an sämtliche 
in den einzelnen Mitgliedstaaten zur Agrofert-Gruppe gehörenden Unternehmen und 
eine Liste der 50 größten Einzelempfänger (natürliche Personen als wirtschaftliche 
Eigentümer eines Unternehmens oder mehrerer Unternehmen) pro Mitgliedstaat sowie 
eine Liste der 50 größten Empfänger (natürliche und juristische Personen sowie 
natürliche Personen als Eigentümer von Unternehmen) von Subventionen der Union 
vorzulegen, die über alle Mitgliedstaaten hinweg aggregiert sind; erkennt die 
wiederholten Versuche der Kommission an, durch die Anforderung von Informationen 
aus den Mitgliedstaaten eine solche Liste zu erstellen; bedauert zutiefst, dass die 
Kommission bis zum Datum dieser Entschließung nicht in der Lage war, die Liste wie 
gefordert vorzulegen, weil die Mitgliedstaaten keine vollständigen, zuverlässigen und 
vergleichbaren Daten geliefert haben; hebt hervor, dass dies verdeutlicht und 
unterstreicht, wie dringend ein digitales, interoperables Berichterstattungs- und 
Überwachungssystem für die gemeinsam verwalteten Mittel erstellt werden muss; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Liste der 50 größten letztendlich 
Begünstigten sowie eine umfassende Liste aller Subventionen, die sämtliche 
Unternehmen der Agrofert-Gruppe im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung in allen 
Mitgliedstaaten von 2014 bis 2020 erhalten haben, ohne weitere ungebührliche 
Verzögerung vorzulegen, und fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, 
uneingeschränkt mit der Kommission zusammenzuarbeiten, indem sie die für die 
Analyse und die Erstellung dieser Listen erforderlichen Daten bereitstellen; 

10. fordert die Kommission erneut auf, 

– alle technischen und rechtlichen Hindernisse für die Erhebung von Daten über 
Unternehmensstrukturen und wirtschaftliches Eigentum zu beseitigen und 
Maßnahmen zu ergreifen, um eine digitale und interoperable standardisierte 
Erhebung von Informationen über die Empfänger von Unionsmitteln – 
einschließlich derjenigen, die direkt oder indirekt von Unionsmitteln profitieren –, 
und ihrer wirtschaftlichen Eigentümer sicherzustellen;  

– die erforderlichen digitalen Systeme und Instrumente einzurichten, die von allen 
Mitgliedstaaten zwingend anzuwenden sind und die auch ein gemeinsames 
Verfahren zur Datenauswertung und Risikobeurteilung umfassen, durch das die 
Kommission, das OLAF und gegebenenfalls die EUStA auf diese Daten über die 
Empfänger von Unionsmitteln (einschließlich ihrer wirtschaftlichen Eigentümer) 
zu Kontroll- und Prüfzwecken zugreifen und sie analysieren können, um den 
Schutz des Unionshaushalts und des Instruments „Next Generation EU“ vor 
Unregelmäßigkeiten, Betrug und Interessenkonflikten zu verbessern;  

– der wirtschaftlichen Haushaltsführung des Unionshaushalts weiterhin höchste 
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Bedeutung beizumessen, insbesondere durch die Einführung mehrjähriger 
Kontrollstrategien, die darauf ausgerichtet sind, Fehler zu verhindern, 
aufzudecken und zu korrigieren, sowie die Ausführung des Unionshaushalts 
weiterhin sorgfältig zu überwachen und unverzüglich Schritte zu unternehmen, 
um die Fehler zu korrigieren und die von den Mitgliedstaaten, 
zwischengeschalteten Stellen oder Endbegünstigten zu Unrecht ausgegebenen 
Mittel wieder einzuziehen; 

11. erinnert daran, dass die Kommission auf der Grundlage von Artikel 135 der 
Haushaltsordnung das Früherkennungs- und Ausschlusssystem („early detection and 
exclusion system“ – EDES) eingerichtet hat, um den Schutz der finanziellen Interessen 
der Union zu verstärken, um eine wirtschaftliche Haushaltsführung zu gewährleisten 
und um sicherzustellen, dass diejenigen Unternehmen und wirtschaftlichen Eigentümer 
nicht in den Genuss von Unionsmitteln kommen können, die wegen Betrugs, 
Korruption oder anderer strafbarer Handlungen im Zusammenhang mit der Verwendung 
von Unionsmitteln verurteilt wurden oder gegen die das OLAF ab dem 1. Januar 2016 
zumindest Empfehlungen für justizielle Folgemaßnahmen an die Strafbehörden der 
Mitgliedstaaten ausgesprochen hat; ist der Ansicht, dass dieses Instrument den EU-
Organen und nationalen Einrichtungen dabei helfen könnte, Korruption und Betrug in 
den Mitgliedstaaten besser zu bekämpfen und zu unterbinden; bedauert, dass in der 
Datenbank nur wenige Wirtschaftsbeteiligte aufgeführt sind (fünf im Februar 2021); 
sieht dies als ein Zeichen dafür, dass das EDES nicht ordnungsgemäß umgesetzt wird;  

12. fordert die Kommission auf, die Ausweitung der Anwendung des EDES auf Mittel unter 
geteilter Mittelverwaltung, die Begünstigte unter geteilter Mittelverwaltung, 
Einrichtungen, die Finanzierungsinstrumente einsetzen, und Endempfänger umfassen, 
in Betracht zu ziehen, wenn sie die Überarbeitung der Finanzierungsregeln für den 
Gesamthaushaltsplan der Union (Haushaltsordnung) unter Achtung der Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit vorschlägt; stellt fest, dass Änderungen der 
Rechtsvorschriften in Bezug auf den Ausschluss von Begünstigten, die auch im Rahmen 
der geteilten Mittelverwaltung registriert sind, von allen Fonds der Union bei 
verschiedenen Ausgabenarten zusätzlich zu der Notwendigkeit einer neuen Regelung 
führen würden, mit der dafür gesorgt wird, dass die Mitgliedstaaten direkt auf das von 
der Kommission verwaltete System zugreifen und Informationen über Begünstigte in 
ihrer Verantwortung hinzufügen können; fordert die Mitgliedstaaten und die 
Kommission nachdrücklich auf, für eine größere Interoperabilität der bestehenden 
europäischen und nationalen Datenbanken und Instrumente der gezielten Datensuche zu 
sorgen; erkennt an, dass der Europäische Datenschutzbeauftragte keine allgemeinen 
Probleme mit dem Datenschutz in Bezug auf die Schaffung einer solchen 
Interoperabilität sieht, jedoch auf die die Notwendigkeit einer eindeutigen 
Rechtsgrundlage hinweist; 

13. fordert die Kommission auf, 

– der Entlastungsbehörde die Gründe dafür zu nennen, warum das EDES nur sehr 
begrenzte Einträge enthält; 

– die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Funktionsweise, Umsetzung 
und Anwendbarkeit des EDES zu verbessern, damit alle Wirtschaftsbeteiligten, 
die die Kriterien von Artikel 136 Absatz 1 Buchstaben c bis h der 
Haushaltsordnung erfüllen, aufgeführt werden; die Kriterien zu überprüfen, um 
deren Komplexität zu verringern und deren Anwendbarkeit in der Praxis zu 
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erhöhen; 

– die Nutzung dieses Instruments zu verbessern, um die Schwarze Liste mit den 
Datenbanken des OLAF und der EUStA sowie den nationalen Datenbanken zu 
verbinden und ein automatisiertes System zu schaffen, das diese Datenbank mit 
zuverlässigen und aktuellen Informationen aktualisiert; 

14. ist im Einklang mit dem Bestreben der Kommission der Auffassung, dass es von größter 
Bedeutung ist, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen einer niedrigen Fehlerquote, 
zügigen Zahlungen, wirtschaftlichen Kontrollkosten und einem Mehrwert für den 
Unionshaushalt zu finden; 

15. hebt die entscheidende Rolle der Maßnahmen und Instrumente der Union hervor, wenn 
es darum geht, Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten und den Regionen in den 
Bereichen Kohäsion, Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Forschung und 
Innovation, Inneres und Außenbeziehungen abzubauen, Wirtschaftswachstum und 
Beschäftigung zu fördern, Armut und soziale Ausgrenzung zu bekämpfen und die 
Werte der Union sowie Sicherheit und Recht für ihre Bürger innerhalb der Union und 
weltweit zu wahren und voranzubringen; 

16. begrüßt, dass die Kommission als Verwalterin des Unionshaushalts ihre gemeinsame 
Methodik in geeigneter Weise auf die Besonderheiten des Risiko-, Kontroll- und 
Verwaltungsumfelds in den verschiedenen Ausgabenbereichen zuschneidet, um ihre 
Berichterstattungspflichten wirksam zu erfüllen und den Unionshaushalt zu schützen; 

17. ruft in Erinnerung, dass die Definition von Interessenkonflikten im August 2018 durch 
Artikel 61 der Haushaltsordnung erweitert wurde; hebt die Verantwortung der 
Kommission hervor, dafür zu sorgen, dass diese Bestimmungen unionsweit mit der 
gebotenen Sorgfalt umgesetzt werden und dass gegen alle Formen von 
Interessenkonflikten während der gesamten Ausführung des Haushaltsplans der Union 
effizient und wirksam vorgegangen wird; betont, wie wichtig es ist, dass bei allen 
Mittelübertragungen der Union öffentliche Informationen über die Endbegünstigten 
verfügbar sind, um bei der Ausführung des Unionshaushalts Interessenkonflikten 
vorzubeugen;  

18. fordert die Kommission erneut auf, für eine angemessene Bewertung der von den 
Mitgliedstaaten ergriffenen Präventivmaßnahmen zur Vermeidung von 
Interessenkonflikten zu sorgen; begrüßt in diesem Zusammenhang die Leitlinien der 
Kommission mit dem Titel „Leitlinien zur Vermeidung von Interessenkonflikten im 
Rahmen der Haushaltsordnung“, die im August 2020 an die Mitgliedstaaten verteilt 
wurden und mit denen eine einheitliche Auslegung und Anwendung der Vorschriften 
über Interessenkonflikte gefördert werden sollen und das Bewusstsein für den 
Geltungsbereich dieser Vorschriften, auch in Bezug auf die geteilte Mittelverwaltung, 
geschärft werden soll; fordert die Kommission auf, diese Leitlinien zu veröffentlichen 
und auch die Informationen über die zu diesen Fragen durchgeführten Prüfungen sowie 
Beispiele für bewährte Verfahren sowohl mit den Behörden der Mitgliedstaaten als auch 
mit dem Haushaltskontrollausschuss zu teilen;  

19. erklärt sich besorgt hinsichtlich der Möglichkeit einer engen Auslegung von Artikel 61 
der Verordnung (EU) 2018/1046 durch die tschechische Zahlstelle (dem Fonds für 
staatliche Interventionen in der Landwirtschaft), die ihn als nicht auf Mitglieder der 
Regierung anwendbar betrachtet; fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihre 
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Stellungnahme zur Auslegung des genannten Artikels in Bezug auf die nationalen 
Zahlstellen abzugeben; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Artikel 61 der 
Verordnung (EU) 2018/1046 eingehalten und in der Tschechischen Republik umgesetzt 
wird und auf alle Zahlungen aus dem Unionshaushalt, einschließlich der 
Direktzahlungen im Rahmen der ersten Säule der GAP, Anwendung findet, und die 
unabhängige Arbeitsweise der Zahlstellen in dieser Hinsicht zu überwachen;  

20. weist darauf hin, dass eine Reihe von Skandalen um die Verteilung und die 
missbräuchliche Verwendung von Unionsmitteln in Ländern wie Bulgarien, 
Tschechien, der Slowakei und Rumänien in den letzten Monaten und Jahren massive 
öffentliche Proteste ausgelöst haben, infolgedessen die Bürger der Union ihren Blick 
auf die EU-Organe, insbesondere auf die Kommission, richteten, in der Erwartung, dass 
sie dieser Misswirtschaft öffentlicher Gelder ein Ende setzen; 

21. begrüßt, dass die Kommission im April 2019 auf Initiative des OLAF eine neue zentrale 
Betrugsbekämpfungsstrategie angenommen hat, mit der das Wissen der Kommission 
über Betrug und ihre analytische Fähigkeit zur Lenkung der 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen verbessert werden sollen sowie die Zusammenarbeit 
zwischen den Dienststellen und Exekutivagenturen bei der Betrugsbekämpfung 
sichergestellt und die institutionelle Kontrolle der Betrugsbekämpfung gestärkt werden 
soll; fordert die Kommission auf, einen Folgebericht über die Effizienz ihrer Umsetzung 
und die ersten erzielten Ergebnisse zu erstellen und der Entlastungsbehörde darüber 
Bericht zu erstatten;  

22. betont, dass vor dem Hintergrund des MFR und der Aufbau- und Resilienzfazilität die 
immer mehr werdenden Prioritäten und Zuständigkeiten der Union aus den 
Finanzmitteln der Union finanziert werden sollten; ist der Auffassung, dass der Schutz 
der finanziellen Interessen der Union von größter Bedeutung ist und dass auf allen 
Ebenen die größten Anstrengungen erforderlich sind, um Betrug, Korruption und der 
missbräuchlichen Verwendung von Unionsmitteln vorzubeugen und dagegen 
vorzugehen; fordert die Kommission auf, die Bereitstellung ausreichender finanzieller 
und personeller Ressourcen für den Rechnungshof, das OLAF und die EUStA 
vorzuschlagen und ihnen weiterhin starke politische Unterstützung zu gewähren, damit 
sie ihre Prüfungs-, Ermittlungs- und Strafverfolgungstätigkeiten im Rahmen des 
Schutzes der finanziellen Interessen der Union durchführen können; 

23. stellt gleichzeitig fest, dass durch den zunehmenden Einsatz von 
Finanzierungsmechanismen für die Durchführung von politischen Maßnahmen der 
Union in Drittländern, der zusätzlich zum Unionshaushalt erfolgt, die Gefahr besteht, 
dass die Rechenschaftspflicht und Transparenz des Handelns und der Ausgaben der 
Union untergraben werden; betont, dass die Kommission dafür Sorge tragen muss, dass 
die Bereitstellung von Außenhilfe an die Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der 
Menschenrechte in den Empfängerländern geknüpft ist; betont insbesondere, dass 
gewährleistet werden muss, dass Länder und Dritte und/oder natürliche Personen, denen 
Unionsmittel zugewiesen werden oder die mit ihnen in Verbindung stehen, sich an die 
demokratischen Grundwerte halten, die internationalen Menschenrechtsnormen achten 
und sich den Grundsätzen der Gewaltlosigkeit verschreiben;  

24. erinnert daran, dass die entwicklungspolitische Zusammenarbeit darauf abzielt, Armut 
zu beseitigen und Ungleichheit zu verringern, und dass diese Mittel nur an die 
vorgesehenen Begünstigten ausgeschüttet werden sollten; 
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25. hebt hervor, dass die Errichtung der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) ein 
wichtiger Schritt zum Schutz der finanziellen Interessen der Union ist; weist die 
Kommission darauf hin, dass der EUStA beim Schutz des EU-Aufbauplans in den 
kommenden Jahren eine zentrale Rolle zukommt; fordert alle Mitgliedstaaten der Union 
auf, der EUStA beizutreten und ihre Staatsanwälte auf der Grundlage von klaren und 
transparenten Kriterien zu ernennen;  

26. betont, dass die EUStA in der Aufbauphase unterfinanziert und unterbesetzt war, 
begrüßt jedoch, dass der Haushalt und das Personal der EUStA im Vergleich zum 
ursprünglichen Vorschlag erheblich aufgestockt wurden; bekräftigt, dass es das 
Parlament ablehnt, dass infolge der auf die EUStA übertragenen Stellen Personal beim 
OLAF abgebaut wird, wovon bis 2023 insgesamt 45 Stellen bei dem Amt betroffen 
wären; fordert die Kommission auf, die Kapazitäten zu erhöhen und hierfür die 
Personalsituation bei der EUStA, beim OLAF und bei Eurojust zu prüfen; fordert die 
Kommission und die Haushaltsbehörden auf, sicherzustellen, dass die Haushaltsmittel 
des OLAF, der EUStA und Eurojust aufgestockt werden, damit sie ihren Auftrag 
erfüllen können; 

27. stellt mit Besorgnis fest, dass im Zeitraum zwischen Januar 2015 und Dezember 2019 in 
199 Fällen keine Entscheidung der Justizbehörden auf die Empfehlung von OLAF hin 
getroffen wurde und nur in 178 Fällen eine Entscheidung getroffen wurde1; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, allen Empfehlungen des OLAF ordnungsgemäß nachzukommen;  

28. unterstützt die Empfehlungen aus dem Jahresbericht des Rechnungshofs zum 
Haushaltsjahr 2019 und aus dem Bericht des Rechnungshofs zur Leistung des EU-
Haushalts, fordert die Kommission und andere einschlägige Parteien mit Nachdruck 
auf, diese so bald wie möglich umzusetzen, und hebt im Folgenden einige der 
wichtigsten und dringendsten Empfehlungen hervor; 

29. erklärt sich insbesondere besorgt darüber, dass der Rechnungshof wiederholt festgestellt 
hat, dass die Arbeit einiger nationaler Prüfbehörden oder bescheinigender Stellen als zu 
fehleranfällig und daher unzuverlässig anzusehen ist, wodurch die Verlässlichkeit der 
Daten im Rahmen der jährlichen Management- und Leistungsbilanz der Kommission 
beeinträchtigt wird; bedauert, dass die Arbeit des Rechnungshofs keine Analyse der 
Gründe für diese anhaltenden Schwachstellen umfassen kann;  

30. bedauert, dass die Kommission weder aussagekräftige Erkenntnisse über die Gründe 
noch über länderspezifische Unterschiede zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten 
beisteuern konnte; bedauert, dass dieser Mangel an Erkenntnissen über die Gründe für 
diese anhaltenden, systemischen Schwachstellen in bestimmten nationalen 
Prüfbehörden eine effiziente und wirksame Behandlung und Lösung dieser Probleme 
beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, eine gründliche Analyse der Gründe für die 
vom Rechnungshof festgestellten anhaltenden systemischen Schwachstellen sowie der 
damit einhergehenden strukturellen Probleme durchzuführen; ersucht die Kommission, 
hierfür auch Anmerkungen zu bewährten Verfahren zu berücksichtigen und auf der 
Grundlage dieser Analyse – wie in den einzelnen Kapiteln dieser Entschließung 
ausführlicher beschrieben – klare, praktische und leicht umsetzbare horizontale sowie 
länderspezifische Empfehlungen an die nationalen Behörden zu richten; 

31. fordert die Kommission auf, den Mitgliedstaaten, deren Verwaltungs- und 

                                                
1  https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/default/files/olaf_report_2019_de.pdf 
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Kontrollsysteme nur teilweise oder nicht zuverlässig sind und in denen ein erhöhtes 
Risiko für Betrug und Korruption im Zusammenhang mit den Mitteln besteht, und 
insbesondere den Mitgliedstaaten, die der Europäischen Staatsanwaltschaft nicht 
beigetreten sind, mehr Aufmerksamkeit zu widmen und mehr Personal und 
Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen; 

32. fordert, dass der Einsatz des Programms Arachne zur Voraussetzung für die Nutzung 
von Unionsmitteln durch die Mitgliedstaaten erklärt wird; 

33. hebt hervor, dass die vom Rechnungshof berechnete Fehlerquote eine statistische 
Aufstellung ist, die einen praktischen Einzelindikator für die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben der Union liefert, jedoch keinen differenzierten Blick 
auf die unterschiedliche Art und Schwere der einfließenden Fehler erlaubt; erkennt an, 
dass die Methodik des Rechnungshofs auf international anerkannten Prüfstandards 
beruht, die die Prüfung einer Zufallsstichprobe von Vorgängen vorsehen, und dass eine 
repräsentative Stichprobe nicht vollständig risikobezogen sein kann; begrüßt, dass der 
Rechnungshof seine Stichproben in mit hohem und mit geringem Risiko behaftete 
Vorgänge unterteilt; würdigt, dass der Rechnungshof bereits konkrete Beispiele für die 
festgestellten Fehler aufgeführt hat; fordert den Rechnungshof auf, noch detailliertere 
Informationen aufzunehmen, um insbesondere einen besseren geografischen Einblick in 
länderspezifische Probleme zu vermitteln;  

34. bedauert, dass sich in einigen Mitgliedstaaten der größte Teil der GAP-Direktzahlungen 
auf nur wenige Empfänger konzentriert, gerade auch dort, wo Oligarchenstrukturen 
geschaffen werden, sodass insbesondere Kleinlandwirte und ländliche Gemeinschaften 
das Nachsehen haben; 

35. weist darauf hin, dass die Mittel im Rahmen der GAP fairer verteilt werden müssen, 
sodass die Zahlungen pro Hektar im Verhältnis zur Größe des Unternehmens bzw. des 
landwirtschaftlichen Betriebs sinken; 

36. ist besorgt über die gemeldeten Fälle von Landnahme in einigen Mitgliedstaaten und 
bekräftigt erneut seine Forderung an die Kommission, ein wirksames Kontrollsystem 
einzurichten, das sicherstellt, dass nur diejenigen als Begünstigte Anspruch auf Mittel 
im Rahmen der GAP haben, die die Flächen bewirtschaften, und nicht diejenigen, die 
die fraglichen Flächen unrechtmäßig oder mit betrügerischen Mitteln in Besitz 
genommen haben; bekräftigt in diesem Zusammenhang seine Forderung nach einem 
gesonderten Beschwerdemechanismus auf Unionsebene, mit dem Landwirte oder 
Begünstigte, die beispielsweise mit missbräuchlicher Landnahme, dem Fehlverhalten 
nationaler Behörden oder einem von kriminellen Strukturen oder vom organisierten 
Verbrechen ausgeübten Druck konfrontiert sind, oder Personen, die zu Zwangs- oder 
Sklavenarbeit gezwungen werden, unterstützt werden und ihnen die Möglichkeit 
eingeräumt wird, bei der Kommission rasch eine Beschwerde einzureichen, die von der 
Kommission umgehend geprüft werden sollte1;  

37. bekräftigt seine Sorge darüber, dass die noch abzuwickelnden Mittelbindungen weiter 
angestiegen sind und sich Ende 2019 auf einen Rekordwert von 298,0 Mrd. EUR 
beliefen (gegenüber 281,2 Mrd. EUR im Jahr 2018); stellt fest, dass die Mittel für 
Zahlungen in den jährlichen Haushaltsplänen der letzten Jahre deutlich unter der MFR-
Obergrenze lagen, was in Zukunft zu einem höheren Zahlungsbedarf führen könnte; 

                                                
1  Ziffer 23 der Entlastungsentschließung für das Jahr 2018.  
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begrüßt, dass die Kommission die geschätzten künftigen Zahlungen im Zusammenhang 
mit den im Jahr 2020 vorgeschlagenen Aufstockungen als Teil der Coronavirus-
Krisenreaktion der Union in ihren Vorschlag für eine Verordnung über den MFR 
aufgenommen hat; fordert die Kommission auf, die Ausführung durch die 
Mitgliedstaaten sorgfältig zu überwachen, wenn eine unzureichende Inanspruchnahme 
oder niedrige Ausschöpfungsquoten vorliegen; begrüßt die Bemühungen der 
Kommission, die N+2-Regel für alle Ausgabenbereiche einzuführen, und betont, dass 
andere Instrumente der Vorausschau anstelle der N+3-Regel eingeführt werden sollten; 
ersucht die Kommission erneut, die nationalen, regionalen oder lokalen Behörden und 
auch zivilgesellschaftliche Organisationen und die Bürger verstärkt technisch zu 
unterstützen, damit die Ausschöpfungsquoten verbessert werden1;  

38. verweist auf die zunehmende Lücke zwischen Mittelbindungen und Zahlungen sowie 
auf das gestiegene Volumen des Unionshaushalts (Schnellanalyse des Rechnungshofs 
mit dem Titel „Noch abzuwickelnde Mittelbindungen im EU-Haushalt – eine nähere 
Betrachtung“), die auch für die Entlastungsbehörde eine ernsthafte Herausforderung 
darstellen; stellt fest, dass der langfristige EU-Haushalt für den Zeitraum 2021–2027, 
einschließlich des EU-Aufbauplans „NextGenerationEU“, von 1,083 auf 1,800 Mrd. 
Euro aufgestockt wurde; fordert die Kommission auf, die Durchführung der nationalen 
Aufbau- und Resilienzpläne in regelmäßigen Abständen zu überwachen, um 
sicherzustellen, dass die Vorschriften über staatliche Beihilfen eingehalten werden, und 
der Entlastungsbehörde Bericht zu erstatten; betont, dass das Versäumnis, dieser 
Forderung nachzukommen, zu einer Ablehnung der Entlastung im Jahr 2020 führen 
könnte; 

39. weist darauf hin, dass in den letzten Jahren die Höhe der Mittel für Zahlungen in den 
jährlichen Haushaltsplänen merklich unter der Obergrenze des MFR lag, was in Zukunft 
zu einem höheren Zahlungsbedarf führen könnte und die Gefahr birgt, dass der Haushalt 
unter Druck gerät; 

40. bedauert, dass die Möglichkeit, die Beträge der nicht in Anspruch genommenen Mittel 
für Verpflichtungen und der aufgehobenen Mittelbindungen im Rahmen des MFR zur 
Rückzahlung der zur Finanzierung des Aufbauplans aufgenommenen Schulden zu 
verwenden, nicht vorgesehen wurde; 

41. weist darauf hin, dass die wichtigsten finanziellen Risiken, denen der EU-Haushalt 2019 
ausgesetzt war, mit Finanzoperationen in Form von Darlehen, die direkt durch den 
Haushalt der Union gedeckt waren (53,7%), und Finanzoperationen, die durch einen 
EU-Garantiefonds gedeckt waren (46,3%), verbunden waren; stellt fest, dass der 
Haushalt der Union – unter Einbeziehung der möglichen künftigen Zahlungen im 
Rahmen der EFSI-Garantie (Europäischer Fonds für strategische Investitionen) – Ende 
2019 einem Gesamtrisiko in Höhe von bis zu 90,5 Mrd. EUR ausgesetzt war; fordert die 
Kommission auf, im jährlichen „Bericht über die Garantien aus dem 
Gesamthaushaltsplan“ einen vollständigen Überblick über die Exposition des EU-
Haushalts vorzulegen, einschließlich des Risikos, das durch die EFSI-Garantie sowie 
durch alle damit im Zusammenhang stehenden künftigen Finanzoperationen entsteht;  

42. weist darauf hin, dass die EU die der EIB-Gruppe bereitgestellten Finanzinstrumente 
und Haushaltsgarantien zunehmend genutzt hat; weist darauf hin, dass die Tätigkeiten 
der EIB-Gruppe, die nicht aus dem Unionshaushalt finanziert werden, aber denselben 

                                                
1  Ziffer 17 der Entlastungsentschließung für das Jahr 2018. 
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Zielen der Union dienen, derzeit nicht unter das Prüfungsmandat des Rechnungshofs 
fallen; 

43. stellt fest, dass der Rechnungshof zu einer testatsorientierten Prüfung übergehen will; 
fordert den Rechnungshof auf, nach wie vor eigene Stichprobentests zur Überwachung 
einzelner Vorgänge durchzuführen; 

44. zeigt sich besorgt darüber, dass die derzeitige Personalsituation unzureichend ist, um 
dem wachsenden EU-Haushalt gerecht zu werden; betont, dass eine Aufstockung der 
Verwaltungskapazitäten im Rechnungshof und in den entsprechenden Sekretariaten im 
Europäischen Parlament unerlässlich ist; betont, dass die Nichterfüllung dieser 
Anforderungen zu einer Ablehnung der Entlastung für das Haushaltsjahr 2020 führen 
kann; 

45. legt dem Rechnungshof nahe, die Leistung im Rahmen des Haushalts der Union weiter 
zu analysieren; stellt fest, dass eine angemessene Bewertung der Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Maßnahmen der Union zur Verbesserung der 
Rechenschaftspflicht die Grundlage für eine wirtschaftliche Haushaltsführung bildet; 
betont, dass der Erfolg bestimmter Tätigkeiten anhand von Indikatoren anschaulich und 
objektiv bewertet werden sollte, ohne dabei politische Präferenzen zu bekunden; hebt 
die Empfehlung des Rechnungshofs hervor, wonach die Indikatoren weiter 
ausgearbeitet werden müssen und ein besseres Gleichgewicht zwischen Input- und 
Outputindikatoren sowie Ergebnis- und Wirkungsindikatoren gefunden werden muss; 
fordert die Kommission auf, die Anzahl der Ziele und Indikatoren auf einen festgelegten 
Satz relevanter und geeigneter Ergebnis- und Wirkungsindikatoren zu reduzieren, mit 
denen die Ergebnisse in Bezug auf die Wirksamkeit und den Mehrwert der Union bei 
ihren Ausgaben am besten gemessen werden können;  

46. schließt sich den Vorbehalten an, die die Generaldirektoren der Generaldirektionen 
BUDG, RTD, AGRI, REGIO, EMPL, MARE, CLIMA, HOME, JUST, NEAR und 
REFORM in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht äußern; vertritt die Auffassung, dass die 
genannten Vorbehalte verdeutlichen, dass die in der Kommission und in den 
Mitgliedstaaten eingeführten Kontrollverfahren die Recht- und Ordnungsmäßigkeit der 
zugrunde liegenden Vorgänge in den entsprechenden Politikbereichen nur sicherstellen 
können, wenn sämtliche notwendigen Berichtigungsverfahren erfolgreich durchgeführt 
werden;  

Zuverlässigkeitserklärung des Rechnungshofs 

47. begrüßt, dass der Rechnungshof die Rechnungsführung der Union für 2019 als 
zuverlässig erachtet und zu dem Schluss gekommen ist, dass bei den Einnahmen 2019 
keine wesentlichen Fehler aufgetreten sind; 

48. ist besorgt darüber, dass der Rechnungshof erstmals seit vier Jahren ein negatives 
Prüfungsurteil zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der der Jahresrechnung 
zugrundeliegenden Ausgaben abgegeben hat; 

49. weist jedoch darauf hin, dass der Rechnungshof einräumt, dass die Gesamtfehlerquote 
mit 2,7 % im Jahr 2019 im Vergleich zu 2,6 % im Jahr 2018 relativ stabil geblieben ist, 
und hebt die vom Rechnungshof angeführten positiven Elemente in den EU-Ausgaben 
hervor, etwa die Entwicklung bei den natürlichen Ressourcen und die nachhaltigen 
Ergebnisse in der Verwaltung; 
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50. stellt fest, dass sich die Gründe für das negative Prüfungsurteil wie folgt darstellen: 
Bezüglich der EU-Ausgaben schlussfolgert der Rechnungshof, dass Fehler – vor allem 
bei erstattungsbasierten Zahlungen – allgegenwärtig sind und dass aufgrund der 
Zusammensetzung und der zeitlichen Entwicklung des EU-Haushalts mit einem hohen 
Risiko verbundene Ausgaben im Jahr 2019 mehr als die Hälfte der geprüften Ausgaben 
(53,1 %) ausmachen, bei denen immer noch schätzungsweise 4,9 % mit wesentlichen 
Fehlern behaftet sind (gegenüber 4,5 % im Jahr 2018 und 3,7 % im Jahr 2017);  

51. stellt fest, dass der Rechnungshof Vorgänge im Gesamtwert von 126,1 Mrd. EUR (bei 
Gesamtausgaben der Union in Höhe von 159,1 Mrd. EUR) geprüft hat und dass die 
Rubrik „Natürliche Ressourcen“ den größten Anteil (47,2 %) der gesamten 
Prüfungspopulation des Rechnungshofs ausmachte, gefolgt von den Bereichen 
„Kohäsion“ (22,5 %) und „Wettbewerbsfähigkeit“ (13,2 %); wiederholt seine 
Empfehlung, dass der Rechnungshof bei der Festlegung des Anteils an der Population 
bei der nächsten Prüfung sowohl den Anteil an den Gesamtausgaben der EU als auch 
das Fehlerrisiko berücksichtigt; 

52. stellt fest, dass der Rechnungshof im Jahr 2019 für drei MFR-Rubriken spezifische 
Fehlerquoten angegeben hat, nämlich für die Rubriken „Wettbewerbsfähigkeit“ (4,0 %), 
„Kohäsion“ (4,4 %) und „Natürliche Ressourcen“ (1,9 %), während die Fehlerquote in 
der Rubrik „Verwaltung“ nach Einschätzung des Rechnungshofs unterhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle liegt; weist darauf hin, dass der Rechnungshof die höchste 
geschätzte Fehlerquote bei Ausgaben in der Rubrik „Wirtschaftlicher, sozialer und 
territorialer Zusammenhalt“ (4,4 %) feststellte, während bei den Ausgaben für die 
Rubrik „Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung“ die 
besorgniserregende Fehlerquote von 4 % (gegenüber 2 % im Jahr 2018) erreicht wurde; 

53. erkennt an, dass sich die finanzielle Verwaltung des EU-Haushalts im Laufe der Zeit 
verbessert hat und dass die Fehlerquoten in den letzten Jahren – außer in einigen 
spezifischen Politikbereichen, wie z. B. der Wettbewerbsfähigkeit, die größtenteils von 
der Kommission direkt verwaltet wird und wo sich die geschätzte Fehlerquote 
verdoppelt hat (von 2 % im Jahr 2018 auf 4 % im Jahr 2019) –, auf Bereiche nahe der 
Wesentlichkeitsschwelle von 2 % zurückgegangen sind;  

54. stellt fest, dass der Rechnungshof keine Schätzung der Fehlerquoten in den unter die 
MFR-Rubriken 3 „Sicherheit und Unionsbürgerschaft“ und 4 „Europa in der Welt“ 
fallenden Ausgabenbereichen vorgelegt hat; weist darauf hin, dass die Angabe von 
Fehlerquoten einen Vergleich zwischen den Haushaltsjahren ermöglichen würde; 
bedauert in diesem Zusammenhang, dass die Stichprobe für die Kapitel 7 und 8 im 
Vergleich zu den letzten Jahren weiter reduziert wurde (von 11 % der geprüften 
Ausgaben im Jahr 2017 über 9,1 % im Jahr 2018 auf 8,9 % im Jahr 2019);  

55. fordert den Rechnungshof auf, in seinem nächsten Jahresbericht Daten zur Fehlerquote 
bei den Zahlungen für jeden Ausgabenbereich vorzulegen; fordert den Rechnungshof 
auf, das Kapitel „Verwaltung“ zu erweitern, um eine eingehendere Analyse aller Organe 
zu erhalten; ersucht den Rechnungshof, der Forderung des Parlaments nach einem 
spezifischen unabhängigen Jahresbericht über die Organe der Union so bald wie 
möglich nachzukommen; begrüßt die diesbezüglichen Überlegungen des 
Rechnungshofs und hofft, dass diese in die Strategie des Rechnungshofs für den 
Zeitraum 2021–2025 einfließen werden; 

56. bedauert, dass der Rechnungshof nur die Auswirkungen der Abhilfemaßnahmen auf 
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bestimmte Rubriken bewertet, nicht jedoch auf die Fehlerquote insgesamt; weist darauf 
hin, dass sich spezifische Informationen zu allen MFR-Rubriken mit Blick auf die 
Kontrolle durch die Entlastungsbehörde als äußerst wertvoll erweisen würden; fordert 
den Rechnungshof auf, die Auswirkungen der Abhilfemaßnahmen auf die Fehlerquote 
insgesamt zu bewerten;  

57. weist darauf hin, dass die in der Zuverlässigkeitserklärung des Rechnungshofs 
enthaltene allgemeine Schätzung der Fehlerquote im Unionshaushalt kein Maß für 
Betrug oder für Ineffizienz oder Verschwendung darstellt, sondern die Höhe der Gelder 
schätzt, die nicht hätten ausgezahlt werden dürfen, weil sie nicht im Einklang mit den 
geltenden Vorschriften und Regelungen verwendet wurden; stellt fest, dass der 
Rechnungshof dem OLAF im Jahr 2019 neun Fälle von Betrugsverdacht gemeldet hat, 
die anlässlich seiner Prüfungen aufgedeckt wurden (im Jahr 2018 waren es ebenfalls 
neun Fälle), woraufhin das OLAF in fünf Fällen Untersuchungen eingeleitet und in vier 
Fällen beschlossen hat, keine Untersuchung einzuleiten; 

58. weist darauf hin, dass wie in den Vorjahren Förderfähigkeitsfehler (d. h. nicht 
förderfähige Kosten in Kostenaufstellungen und nicht förderfähige Projekte, Tätigkeiten 
oder Begünstigte) bei erstattungsbasierten Zahlungen, bei denen die Ausgaben häufig 
komplexen Vorschriften unterliegen, erneut die Hauptursache für die geschätzte 
Fehlerquote von 74 % (gegenüber 68 % im Jahr 2018) bei den mit hohem Risiko 
behafteten Ausgaben im Jahr 2019 waren; 

59. begrüßt die Entscheidung des Rechnungshofs, den Anteil der mit einem hohen Risiko 
verbundenen Ausgaben, die immer mehr mit wesentlichen Fehlern behaftet sind (4,9 % 
im Jahr 2019 gegenüber 4,5 % im Jahr 2018 und 3,7 % im Jahr 2017), in seiner 
Stichprobe zu erhöhen; bedauert, dass die Fehlerquote bei anspruchsbasierten 
Zahlungen nicht eindeutig beziffert wurde; 

60. bedauert, dass in den Informationen und Berichten, die die Kommission von den 
Behörden der Mitgliedstaaten erhält, oft Daten über konkrete Ergebnisse fehlen oder zu 
optimistische Einschätzungen darin enthalten sind; nimmt die Bemerkung des 
Rechnungshofs zur Kenntnis, dass sich die besondere Rolle der Kommission, die sich in 
ihrer Methode widerspiegelt, sowie Schwachstellen bei den Ex-post-Kontrollen, die ein 
entscheidender Teil des Kontrollsystems sind, auf die Fehlerschätzungen der 
Kommission ausgewirkt haben;  

61. ist sehr besorgt darüber, dass die festgestellten Fehler auf Mängel hinsichtlich der 
Ordnungsmäßigkeit der von den Verwaltungsbehörden geltend gemachten Ausgaben 
hindeuten; 

Haushaltsführung und Finanzmanagement 

62. stellt fest, dass die im endgültigen Haushaltsplan verfügbaren Mittel für 
Verpflichtungen im Jahr 2019 fast vollständig (zu 99,4 %) in Anspruch genommen 
wurden, während die Verwendungsrate bei den Mitteln für Zahlungen etwas niedriger 
war (98,5 %); 

63. nimmt die Annahme von drei Berichtigungshaushaltsplänen im Jahr 2019 zur Kenntnis, 
mit denen die Mittel für Verpflichtungen um 0,4 Mrd. EUR und die Mittel für 
Zahlungen um 0,3 Mrd. EUR erhöht wurden, wie im Folgenden näher ausgeführt: 
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i) Der Berichtigungshaushaltsplan (BH) Nr. 1/2019 hat den Überschuss von 
1.802.988.329 EUR, der sich aus der Ausführung des Haushaltsjahres 2018 ergab, 
als Einnahme in den Haushaltsplan 2019 eingesetzt; dieser Betrag führte zu einer 
Verringerung der jährlichen BNE-Beiträge der Mitgliedstaaten. 

ii) Im Berichtigungshaushaltsplan (BH) Nr. 2/2019 wurden zusätzliche Mittel für 
Verpflichtungen in Höhe von 100 Mio. EUR für Horizont 2020 und Erasmus+ 
bereitgestellt, wie es das Europäische Parlament und der Rat in ihrer Einigung 
über den Haushaltsplan 2019 beschlossen hatten.  

iii) Im Berichtigungshaushaltsplan (BH) Nr. 3/2019 wurden die erforderlichen 
Verpflichtungen und Mittel für Zahlungen für die Inanspruchnahme aus dem 
Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) in Höhe von 293.551.794 EUR 
eingesetzt, um Rumänien, Italien und Österreich nach den Naturkatastrophen zu 
unterstützen, die sich im Laufe des Jahres 2018 in diesen Mitgliedstaaten ereignet 
haben; 

64. erkennt an, dass die Kommission – angesichts des mehrjährigen Charakters ihrer 
Ausgaben und ihrer Kontrollstrategien – bis zum Abschluss des 
Finanzierungsprogramms unter Umständen Korrekturen vornehmen wird; stellt ferner 
fest, dass Fehler zwar gegebenenfalls in einem bestimmten Jahr aufgedeckt werden, 
aber erst im laufenden oder in den folgenden Jahren nach der Zahlung – bis zum 
Rechnungsabschluss – korrigiert werden; fordert daher die Kommission und die 
Mitgliedstaaten auf, ihre Korrekturmöglichkeiten weiterhin wahrzunehmen, und die 
Kommission, die ihr zur Verfügung stehenden Aufsichtsinstrumente im Einklang mit 
ihren Verpflichtungen gemäß den sektorbezogenen Rechtsgrundlagen zu nutzen, um das 
tatsächliche Risiko beim Abschluss letztlich deutlich unter 2 % und näher an 0 % zu 
bringen;  

65. stellt fest, dass sich die von der Kommission bestätigten Korrekturmaßnahmen im 
Jahr 2019 auf 1,5 Mrd. EUR beliefen (25 % mehr als 2018), wobei es sich 
hauptsächlich um Fehler handelte, die Zahlungen aus den Vorjahren betrafen. 

66. ist zutiefst darüber besorgt, dass die noch abzuwickelnden Mittelbindungen weiter 
zugenommen haben und sich Ende 2019 auf 298,0 Mrd. EUR beliefen (gegenüber 
281,2 Mrd. EUR im Jahr 2018); stellt fest, dass der Rechnungshof die Gründe für den 
anhaltenden Anstieg ermittelt hat, wie z. B. dass der Umfang des EU-Haushalts 
mittlerweile deutlich zugenommen hat; stellt fest, dass die Mittel für Zahlungen in den 
jährlichen Haushaltsplänen der letzten Jahre deutlich unter der MFR-Obergrenze lagen, 
was zu einem höheren Bedarf an Zahlungen in den Jahren 2022 und 2023 führen könnte 
und ein ernstes Risiko für die Liquidität des EU-Haushalts darstellt; nimmt die Zusage 
der Kommission zur Kenntnis, während der globalen Mittelübertragung eine gründliche 
Analyse der bis zum Jahresende benötigten Mittel für Zahlungen vorzunehmen, um der 
Haushaltsbehörde einen Vorschlag zu unterbreiten, falls Aufstockungen erforderlich 
sind; fordert die Kommission auf, die derzeit noch abzuwickelnden Mittelbindungen 
abzubauen und weitere noch abzuwickelnde Mittelbindungen zu verhindern, ihre 
Finanzprognosen weiter zu verbessern und erforderlichenfalls die Länder bei der Suche 
nach förderfähigen Vorhaben, insbesondere Vorhaben mit einem eindeutigen 
europäischen Mehrwert, zu unterstützen, um die Absorptionsrate zu beschleunigen; 

67. weist mit Besorgnis darauf hin, dass dem Rechnungshof zufolge die 
Gesamtausschöpfungsquote der ESI-Fonds (europäische Struktur- und 
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Investitionsfonds) niedriger war als im entsprechenden Jahr des vorangegangenen MFR, 
da bis Ende 2019 von den gesamten ESI-Fonds-Zuweisungen für den derzeitigen MFR 
(465 Mrd. EUR) nur 40 % (gegenüber 46 % bis Ende 2012) an die Mitgliedstaaten 
ausgezahlt worden waren; nimmt die Erklärung der Kommission zur Kenntnis, dass die 
langsamere Absorptionsrate zum Teil auf die späte Verabschiedung der 
Dachverordnung, die notwendige Zeit vonseiten der Behörden für die Einrichtung eines 
wirksamen Ausführungsprogramms und von Systemen zur Einhaltung der gesetzlichen 
Vorgaben, und die im Programmplanungszeitraum 2014–-2020 eingeführten 
Änderungen, wie etwa dem hohen Niveau der jährlichen Vorschusszahlungen und der 
automatischen Mittelfreigaben im Rahmen der neuen „n+3“-Regel, zurückzuführen ist; 
stellt fest, dass die Absorptionsgeschwindigkeit im Jahr 2019 insgesamt fast genauso 
hoch wie 2018 war ist besorgt über das niedrige Niveau der Absorptionsraten; 

68. weist darauf hin, dass die Mittelausschöpfungsquote Ausdruck des Umfangs ist, in dem 
die den Mitgliedstaaten zugewiesenen EU-Mittel für förderfähige Vorhaben ausgegeben 
wurden, was eine der Voraussetzungen und Anzeichen für die effektive künftige 
Ausschöpfung ist; betont in diesem Zusammenhang, dass die Quote der Projektauswahl 
seit Ende 2018 vor dem Bezugszeitraum 2007–-2013 liegt; betont ferner, dass bis Ende 
Juni 2020 nahezu die gesamten Aufwendungen von 350 Mrd. EUR (99,2 %) fast 
515 000 Vorhaben zugewiesen worden waren; 

69. bedauert, dass technische Hilfe nicht in größerem Umfang bereitgestellt wird, um die 
Ausschöpfungsquote in vielen Mitgliedstaaten zu steigern und die Verringerung des 
Rückstands bei der noch abzuwickelnden Mittelbindung (RAL) zu ermöglichen; 

70. stellt fest, dass Anfang 2019, nachdem der derzeitige MFR fünf Jahre lang in Kraft war, 
nur etwa 17 % der gesamten ESI-Mittel, die über Finanzinstrumente unter geteilter 
Mittelverwaltung gebunden wurden, seinen Endempfänger erreicht hatten; stellt jedoch 
fest, dass bis Mitte September 2020 der Anteil von 42 %, der 
Finanzierungsinstrumenten zugewiesen worden war, für Investitionen zur Verfügung 
gestellt wurde und dass außerdem 59 % des für Finanzinstrumente unter geteilter 
Mittelverwaltung verfügbaren Kapitals die Endbegünstigten erreicht hatte; weist in 
diesem Zusammenhang erneut auf die vom Parlament wiederholt geäußerte Skepsis 
gegenüber der entschlossenen Unterstützung der Kommission für die 
Finanzierungsinstrumente hin;  

71. bedauert, dass der jährliche Bericht über Finanzinstrumente unter geteilter 
Mittelverwaltung für 2019 nach Ablauf der in der einschlägigen Verordnung1 
festgelegten Frist veröffentlicht wurde; teilt die Auffassung des Rechnungshofs, dass 
die Relevanz der Berichterstattung der Kommission über Finanzinstrumente unter 
geteilter Mittelverwaltung aufgrund der verspäteten Veröffentlichung des 
diesbezüglichen jährlichen Berichts gemindert wird; 

72. ist besorgt darüber, dass wie in den Vorjahren erhebliche Beträge (7,7 Mrd. EUR im 
Jahr 2019) hauptsächlich aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung nicht in 
Anspruch genommener jährlicher Vorfinanzierungen im Rahmen der ESI-Fonds als 
zweckgebundene Einnahmen in den EU-Haushalt zurückgeflossen sind; weist darauf 
hin, dass 5,0 Mrd. EUR davon im Rahmen einschlägiger ESIF-Haushaltslinien für 
Anträge von Mitgliedstaaten aufgewendet wurden, die den für das betreffende Jahr 

                                                
1  Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. L 347 vom 20.12.2013). 
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gebilligten Haushaltsplan überstiegen, was deren Annullierung verhinderte;  

73. stellt fest, dass die geteilte Mittelverwaltung entscheidend für die Umsetzung des ESIF 
ist, die ihrerseits von der effizienten administrativen Zusammenarbeit zwischen der 
Kommission und den Mitgliedstaaten abhängt; weist auf die Bemerkung des 
Rechnungshofs über das hohe Fehlerrisiko bei Ausgaben hin, die komplexen 
Vorschriften unterliegen; begrüßt die erheblichen diesbezüglichen Verbesserungen, die 
unter anderem dank der Bemühungen der Kommission und der Empfehlungen von 
Rechnungshof und Parlament im Laufe der letzten zehn Jahre erzielt wurden; bestärkt 
die Kommission darin, auf Vereinfachung und Leistungsorientierung hinzuarbeiten;   

74. betont die Tatsache, dass die wichtigsten finanziellen Risiken, denen der EU-Haushalt 
im Jahr 2019 ausgesetzt war, mit Finanzoperationen in Form von direkt aus dem EU-
Haushalt gedeckten Darlehen (53,7 %) und Finanzoperationen, die durch einen 
Garantiefonds der EU abgedeckt sind (46,3 %), im Zusammenhang standen; stellt mit 
Bedauern fest, dass das von der Kommission gemeldete Gesamtrisiko die EFSI-
bezogenen Tätigkeiten nicht einschließt und daher das tatsächliche Finanzrisiko des 
EU-Haushalts nicht widerspiegelt; betont, dass sich das vom EU-Haushalt getragene 
Gesamtrisiko Ende 2019 auf 90,5 Mrd. EUR belief, wenn man die möglichen künftigen 
Zahlungen im Zusammenhang mit der EFSI-Garantie (Garantie im Rahmen des 
Europäischen Fonds für strategische Investitionen) hinzurechnet;   

75. weist darauf hin, dass die EU die der EIB-Gruppe bereitgestellten Finanzinstrumente 
und Haushaltsgarantien zunehmend genutzt hat; weist darauf hin, dass Tätigkeiten der 
EIB-Gruppe, die nicht aus dem EU-Haushalt finanziert werden, aber Zielen der EU 
dienen, derzeit nicht unter das Prüfungsmandat des Rechnungshofs fallen; stellt fest, 
dass der Rechnungshof demzufolge nicht in der Lage ist, ein vollständiges Bild der 
Verbindungen zwischen den Tätigkeiten der EIB-Gruppe und dem EU-Haushalt zu 
zeichnen; fordert eine Vereinbarung zwischen der EIB und dem Parlament zur 
Verbesserung des Zugangs zu Dokumenten und Daten der EIB im Zusammenhang mit 
der strategischen Ausrichtung und Finanzierungspolitik im Sinne einer Stärkung der 
Rechenschaftspflicht der Bank;.   

76. weist darauf hin, dass die Prüfungsbefugnis des Rechnungshofs mit Blick auf die EIB in 
Artikel 287 Absatz 3 AEUV festgelegt ist; weist darauf hin, dass der Rechnungshof 
befugt ist, die EIB-Tätigkeiten zur Verwaltung der Ausgaben und Einnahmen der 
Europäischen Union zu prüfen; weist darauf hin, dass der Prüfungsausschuss befugt ist, 
das Grundkapital der EIB gemäß Protokoll 5 Artikel 12 über die Satzung der EIB zu 
prüfen; weist darauf hin, dass laut Artikel 308 Absatz 3 AEUV dem Rat das Recht 
eingeräumt wird, das Protokoll der Satzung der EIB ohne umfassende Überarbeitung 
des Vertrags durch einfachen Beschluss zu ändern; weist auf die zunehmende 
Bedeutung von EU-Garantien und anderen von der EIB verwalteten Finanzinstrumenten 
unter dem neuen MFR hin; fordert daher den Rat auf, Protokoll 5 Artikel 12 zu ändern, 
um dem Rechnungshof eine Funktion zur Prüfung des Grundkapitals der EIB zu 
gewähren; stellt fest, dass die derzeitige dreigliedrige Vereinbarung zwischen der 
Kommission, der EIB und dem Rechnungshof über die Prüfung von Vorhaben, die aus 
dem EU-Haushalt finanziert oder unterstützt werden, im Jahr 2020 ausgelaufen ist; 
fordert die Kommission, den Rechnungshof und die EIB nachdrücklich auf, bei der 
bevorstehenden Erneuerung der dreigliedrigen Vereinbarung über die 
Auftragsbedingungen die Rolle des Rechnungshofs und seine Prüfungsbefugnisse mit 
Blick auf die EIB-Tätigkeiten zu stärken; unterstützt die Forderung des Rechnungshof, 
die nicht mit dem Unionshaushalt zusammenhängenden Tätigkeiten der EIB zu prüfen; 
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fordert außerdem den Rechnungshof auf, Empfehlungen zu den Ergebnissen der 
externen Darlehenstätigkeiten der EIB zu verfassen;  

77. stellt fest, dass die Geldpolitik zu einem Rückgang des langfristigen Zinssatzes, der zur 
Bewertung von Leistungsverpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern verwendet wurde 
(Abzinsungssatz), geführt hat, der zum ersten Mal negativ wurde, was zu einem 
erheblichen Anstieg der Verbindlichkeiten des EU-Haushalts zum Jahresende um 
17,2 Mrd. EUR führte; erwartet, dass sich diese Entwicklung fortsetzt, da die EZB ihren 
Kurs der akkommodierenden Geldpolitik beibehält, und fordert angemessene 
Vorsichtsmaßnahmen;  

78. betont, wie wichtig es ist, bei großen Infrastrukturprojekten die mögliche Gefahr von 
Korruption und Betrug im Auge zu behalten; fordert, dass vorab und anschließend 
sorgfältige und unabhängige Bewertungen in Bezug auf das zu finanzierende Projekt 
durchgeführt werden; 

79. fordert die Kommission auf, die Mitgliedstaaten zu unterstützen, damit sowohl die 
Qualität als auch die Anzahl der Kontrollen erhöht wird, und bewährte Verfahren bei 
der Betrugsbekämpfung auszutauschen; 

Empfehlungen 

80. fordert die Kommission auf,  

den Zahlungsbedarf genau zu verfolgen, mögliche Szenarien samt konkreter 
Lösungen vorzubereiten und dabei zu berücksichtigen, dass der EU nicht gestattet 
ist, den Haushalt ins Defizit gleiten zu lassen und innerhalb ihres institutionellen 
Zuständigkeitsbereichs Maßnahmen zu ergreifen, um die Verfügbarkeit von 
Mitteln für Zahlungen sicherzustellen, wobei das Risiko unzureichender Mittel für 
Zahlungen und der außerordentliche Bedarf aufgrund der COVID-19-Pandemie zu 
berücksichtigen sind; 

auch im nächsten MFR einen jährlichen Bericht über die Finanzinstrumente unter 
geteilter Mittelverwaltung, auch über die einzelnen Finanzinstrumente, zu 
erstellen; 

im jährlichen „Bericht über die Garantien aus dem Gesamthaushaltsplan“ einen 
vollständigen Überblick über die Exposition des EU-Haushalts vorzulegen, 
einschließlich des Risikos, das durch die EFSI-Garantie sowie durch alle mit ihr 
im Zusammenhang stehenden künftigen Finanzoperationen entsteht; 

im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise neu zu bewerten, ob die bestehenden 
Mechanismen zur Abmilderung der Risikoexposition des EU-Haushalts 
ausreichend und angemessen sind, und die angestrebten Dotierungsquoten der 
Garantiefonds, mit denen die aus dem EU-Haushalt gewährten Garantien gedeckt 
werden, zu überprüfen; 

jährliche Berichte darüber vorzulegen, wie sich anhaltend niedrige, extrem 
niedrige und negative Zinssätze auf den EU-Haushalt auswirken könnten; 
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81. fordert den Rat auf, zusammen mit dem Parlament 

– die EIB zu ersuchen, den Rechnungshof in die Lage zu versetzen, die 
Ordnungsmäßigkeit sowie Leistungsaspekte der Finanzierungstätigkeit, die nicht 
unter ein konkretes EU-Mandat fallen, jedes Jahr zu prüfen; dies könnte 
zusammen mit der Verlängerung der dreiseitigen Vereinbarung sichergestellt 
werden;   

Leistung des EU-Haushalts 

82. begrüßt den ersten gesonderten und umfassenden Bericht des Rechnungshofs über die 
Leistung des EU-Haushalts – Stand zum Jahresende 2019 – und fordert den 
Rechnungshof auf, diesen Bericht auch in den kommenden Jahren zu erstellen und 
weiterzuentwickeln; bekräftigt seine Auffassung, dass eine stärkere Betonung von 
Leistung notwendig ist, ohne den derzeitigen Umfang der Kontrolle von Regeltreue und 
Konformität zu mindern; betont, dass leistungsbezogene Erkenntnisse nicht zu 
Verallgemeinerungen, sondern eher zu länderspezifischen Empfehlungen führen sollten; 
stellt fest, dass angemessene Risikoanalysen und Empfehlungen für Maßnahmen an die 
politischen Entscheidungsträger der EU eine wichtige Grundlage für die politische 
Entscheidungsfindung sind; ist der Ansicht, dass mit den Indikatoren der Erfolg 
bestimmter Tätigkeiten beschreibender und objektiver Art und Weise bewertet werden 
sollte, ohne politische Präferenzen zum Ausdruck zu bringen; fordert den Rechnungshof 
auf, Leistungsbewertungen schwerpunktmäßig auf die Erzielung von europäischem 
Mehrwert und die effiziente Verwendung von EU-Steuergeldern auszurichten;   

83. hebt hervor, dass Leistungsinformationen darüber Aufschluss geben sollen, ob die 
Strategien und Programme der EU ihre Ziele auf effiziente und wirksame Weise 
erreichen; schlägt vor, dass die Leistungsinformationen für die Gestaltung der 
notwendigen Korrekturmaßnahmen und für die fortlaufende Überwachung ihrer 
Umsetzung herangezogen werden sollten, sofern Verbesserungsbedarf besteht; betont, 
dass die Leistung der EU-Mittel und der politischen Maßnahmen äußerst schwer zu 
messen ist und unterschiedliche Definitionen und Zielindikatoren für die vielfältigen 
Ausgabenbereiche und Fonds erfordert; ist der Ansicht, dass mit den wesentlichen 
Leistungsindikatoren die Ergebnisse der Programme unter Verwendung einer 
Analysemethode umfassend gemessen werden sollten, ohne dabei politische 
Präferenzen anzugeben; stimmt den Erkenntnissen des Rechnungshofs zu, dass die 
Indikatoren insgesamt weiter verbessert werden müssen und ein besseres Gleichgewicht 
zwischen Input- und Outputindikatoren sowie Ergebnis- und Wirkungsindikatoren 
gefunden werden muss; fordert die Kommission auf, die Leistungsberichterstattung zu 
straffen, indem sie die Anzahl der Ziele und Indikatoren auf eine kleinere Zahl 
relevanter und geeigneter gemeinsamen Output - und Wirkungsindikatoren reduziert, 
mit denen die Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Wirksamkeit sowie der europäische 
Mehrwert der EU-Ausgaben am besten gemessen werden können;  

84. betont, dass der Rechnungshof zu dem Ergebnis gelangt, dass die Kommission über 
zufriedenstellende Verfahren für die Erstellung ihrer jährlichen Management- und 
Leistungsbilanz und der Leistungsübersicht zu den Programmen verfügt; stimmt dem 
Rechnungshof zu, dass die Kommission über die Leistung von Programmen auch nach 
Ablauf eines MFR-Zeitraums weiterhin Bericht erstatten sollte, und zwar mindestens so 
lange, wie erhebliche auf einen bestimmten MFR-Zeitraum bezogene Zahlungsbeträge 
geleistet werden;  
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85. begrüßt die Feststellung des Rechnungshofs, dass die Kommission damit begonnen hat, 
systembedingte Leistungsbewertungen und -analysen durchzuführen, aus denen sich 
Schlussfolgerungen über die Erreichung der Programmziele ziehen lassen; stellt mit 
Zufriedenheit fest, dass der Rechnungshof dies als einen bedeutsamen positiven Schritt 
hin zu einer klareren, transparenteren und umfassenderen jährlichen Berichterstattung 
über die Programmleistung betrachtet; 

86. fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit der 
Leistungsinformationen als ein wesentliches Instrument für die Bewertung des Erfolgs 
der Programme weiter zu verbessern, wobei dies auch die Verbreitung der Erkenntnisse 
aus dem Ausschuss für Regulierungskontrolle, insbesondere in Bezug auf Konzeption 
und Methodik, umfassen sollte; 

87. ist besorgt über die Einschätzung des Rechnungshofs, dass die Überwachungsdaten der 
Mitgliedstaaten, auf die sich die Management- und Leistungsbilanz und die 
Programmabrisse der Kommission stützen, nicht absolut zuverlässig sind; 

88. unterstützt nachdrücklich die Empfehlung, dass die Kommission die Erläuterungen zur 
Festlegung von Zielen und zu unterstützenden Daten verbessern sollte; weist darauf hin, 
dass die Ziele spezifisch und ehrgeizig, aber auch realistisch und auf der Grundlage 
zuverlässiger Daten messbar sein sollten; betont gleichzeitig, dass Ergebnis- und 
Wirkungsindikatoren für die Leistungsmessung besser geeignet sind und eine 
weiterreichende Folgenabschätzung ermöglichen als Input- und Outputindikatoren; 

89. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission die Indikatordaten sowie die Basisszenarien 
der Indikatoren, Etappenziele und Zielvorgaben dokumentiert, mit denen die 
Fortschritte bei den allgemeinen und spezifischen Zielen in den jährlichen 
Programmabrissen gemessen werden; fordert die Kommission auf sicherzustellen, dass 
diese Basisszenarien, Etappenziele und Zielvorgaben, die ohne EU-Mittel nicht hätten 
erreicht werden können und einen europäischen Mehrwert darstellen, auf dessen 
Verwirklichung konzentriert werden;  

90. fordert die Kommission auf, in ihre Leistungsberichte, sobald Informationen vorliegen, 
eine umfassendere Analyse der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit (Kosteneffizienz) 
der Programme, eine systematischere Analyse der wesentlichen externen Faktoren, die 
die Programmleistung beeinflussen, klare Bewertungen aller Leistungsindikatoren, über 
die berichtet wird, hinsichtlich der Frage, ob die Verwirklichung der entsprechenden 
Zielvorgaben absehbar ist, sowie klare und ausgewogene Leistungsbewertungen, die 
alle Programmziele mit ausreichender Detailtiefe abdecken, aufzunehmen; fordert die 
Kommission nachdrücklich auf, aufgrund aller im Zusammenhang mit der COVID-19-
Krise beschlossenen Programme diese Maßnahmen mit Blick auf die nächste Entlastung 
für das Haushaltsjahr 2020 zu ergreifen;  

91. betont, dass die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung gemäß der Haushaltsordnung 
Wirksamkeit, Effizienz und Sparsamkeit umfasst und dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten dafür sorgen sollten, dass alle diese drei Elemente im Mittelpunkt 
stehen; stellt ferner fest, dass in den internationalen Wirtschaftsprüfungs-Leitlinien 
inzwischen in Bezug auf Leistung auch Elemente wie Gleichstellung, Umwelt und 
Ethik berücksichtigt werden, und fordert die Kommission auf, ihre Bewertungen 
ebenfalls auszuweiten und diese Bereiche einzubeziehen;  

92. stellt fest, dass der Rechnungshof überprüft hat, ob die Programme in allen 
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Hauptbereichen des EU-Haushalts auf gutem Weg sind, ihre Ziele zu erfüllen: 

93. Wettbewerbsfähigkeit: begrüßt die Tatsache, dass es mit Blick auf das EU-
Forschungsprogramm Horizont 2020 keine Anzeichen für leistungsbezogene Risiken 
gibt, und dass vielfältige Beispiele für erfolgreiche Vorhaben zur Verfügung stehen; 
begrüßt die Tatsache, dass das Programm laut Rechnungshof durch seine Einzigartigkeit 
und sein gesamteuropäisches Konzept Mehrwert für die EU erzeugt; 

94. Kohäsion: bedauert, dass wenig mehr als ein Drittel der Indikatoren des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und des Kohäsionsfonds fristgerechte 
Fortschritte anzeigen, obwohl die Kommission und die Mitgliedstaaten die 
ursprünglichen Ziele für 2014–-2020 bereits überarbeitet hatten. Vor Beginn der 
COVID-19-Krise sah es so aus, als würden die meisten Beschäftigungs- und Aus- und 
Fortbildungsziele bis 2020 erfüllt, allerdings lagen die Bereiche Forschung und 
Entwicklung, Armutsminderung und soziale Inklusion zurück; bedauert, dass die 
Leistungsdaten der Kommission in diesem Politikbereich zeigen, dass die Programme 
die ursprünglich an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllen; 

95. Natürliche Ressourcen: äußert sein Bedauern über die wesentliche Schwäche, dass die 
Leistungsindikatoren für den Zeitraum 2014-2020 nicht auf einer detaillierten 
Interventionslogik fußen, die die finanzielle Unterstützung der GAP vorsieht. 
Beispielsweise wurden durch Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe 
deren Einkommensschwankungen gemindert, doch sind diese Zahlungen nicht darauf 
ausgerichtet, Landwirten zu helfen, einen gerechten Lebensstandard zu erzielen; 
bedauert, dass die Wirkung der GAP-Maßnahmen hinsichtlich der Anpassung an den 
Klimawandel als unzulänglich bewertet werden; 

96. Sicherheit und Unionsbürgerschaft: stellt fest, dass aus der Berichterstattung der 
Kommission nicht hervorgeht, ob der Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds gute 
Fortschritte in Richtung seiner Zielsetzung macht, dass die verfügbaren Informationen 
jedoch auf seine Relevanz und europäischen Mehrwert hinweisen; stellt fest, dass die 
Indikatoren die Ergebnisse mit Blick auf Integration und legale Zuwanderung positiv 
erscheinen lassen, auch weil langfristige Wirkungen (z. B. Unterschiede zwischen den 
Beschäftigungsaussichten von Migranten im Vergleich zu EU-Bürgern) noch nicht 
bewertet werden können;  

97. Europa in der Welt: stellt fest, dass die Kommission keine Informationen für eine 
belastbare Bewertung der zwei Finanzierungsinstrumente, nämlich für die 
Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern und für die Pflege der Beziehungen zu den 
südlichen und östlichen Nachbarstaaten der EU, bereitstellt; begrüßt, dass die 
Indikatoren dennoch einen positiven Trend in Bezug auf Armutsminderung, Bildung, 
Gleichstellung der Geschlechter und menschliche Entwicklung erkennen lassen, und 
bringt seine Besorgnis über den Abwärtstrend bei der Festigung von Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und politischer Stabilität zum Ausdruck;  

Jährliche Management- und Leistungsbilanz 

98. stellt fest, dass sich der Gesamtbetrag der im Jahr 2019 ausgeführten Mittel für 
Verpflichtungen nach Angaben der Kommission auf 161 Mrd. EUR belief, wobei davon 
81 Mrd. EUR auf die Rubrik 1 entfallen, aufgeteilt auf die Teilrubrik 1a 
„Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung“ (14 % des Gesamthaushalts) 
und die Teilrubrik 1b „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ (35 % 
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des Gesamthaushalts), 59 Mrd. EUR auf die Rubrik 2 „Nachhaltiges Wachstum: 
natürliche Ressourcen“ (37 % des Gesamthaushalts), 4 Mrd. EUR auf die Rubrik 3 
„Sicherheit und Unionsbürgerschaft“, 12 Mrd. EUR auf die Rubrik 4 „Europa in der 
Welt“ und 6 Mrd. EUR auf die „Verwaltungsausgaben“ der Kommission unter der 
Rubrik 5;  

99. stellt fest, dass die Kommission in ihrer jährlichen Management- und Leistungsbilanz 
2019 ein Risiko bei Zahlung von 2,1 % meldete, was im Rahmen der vom 
Rechnungshof geschätzten Fehlerquote liegt; stellt fest, dass für die drei wichtigsten 
Ausgabenbereiche (MFR-Rubrik 1a: Wettbewerbsfähigkeit, 1b: Wirtschaftlicher, 
sozialer und territorialer Zusammenhalt und Rubrik 2: natürliche Ressourcen) die 
Fehlerquote laut Eigeneinschätzung der Kommission innerhalb der Bandbreiten des 
Rechnungshofs liegt;  

100. stellt fest, dass sich die Ausgaben aus dem EU-Haushalt im Jahr 2019 auf 
147 Mrd. EUR beliefen, verteilt auf mehr als 240 000 Zahlungen; weist darauf hin, dass 
71 % des Haushaltsplans im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung ausgeführt wurden 
und der Rest entweder direkt von der Kommission (22 %) oder indirekt in 
Zusammenarbeit mit betrauten Einrichtungen (7 %) ausgegeben wurde; 

101. nimmt die Schätzung der Kommission zur Kenntnis, wonach sich die klimabezogenen 
Ausgaben im Jahr 2019 auf 35 Mrd. EUR beliefen, was 21 % des EU-Haushalts 
entspricht, und dass der EU-Haushalt im Zeitraum 2014–2020 insgesamt 211 Mrd. 
EUR, was 19,8 % der Gesamtausgaben entspricht, zu Klimaschutzzielen beigetragen 
hat, was aufgrund niedrigerer Beiträge in den ersten Jahren des Zeitraums leicht unter 
dem ursprünglichen Ziel von 20 % liegt; fordert die Kommission auf, mit Blick auf 
deutlich ehrgeizigere Ziele für den Zeitraum 2021–2028 ihr Bestes für eine Steigerung 
der klimabezogenen Ausgaben im Zeitraum 2014–-2020 zu tun;  

102. stellt fest, dass 11 der 50 Generaldirektoren der Kommission in ihren jährlichen 
Tätigkeitsberichten für 2019 eine qualifizierte Erklärung mit insgesamt 18 Vorbehalten 
abgegeben haben (gegenüber 40 Vorbehalten von 20 Dienststellen im Jahr 2018); weist 
darauf hin, dass die Kommission bei 17 Vorbehalten eine neue „De-minimis“ -
Regelung angewandt hat und diese Vorbehalte von der Kommission nicht mehr als 
bedeutend erachtet wurden; 

103. stellt fest, dass sich die bestätigten Korrekturmaßnahmen nach Angaben der 
Kommission im Jahr 2019 auf 1,5 Mrd. EUR beliefen (25 % mehr als 2018); weist auf 
die Tatsache hin, dass die Korrekturbeträge einiger Mitgliedstaaten erheblich höher 
ausfielen als die anderer; fordert die Kommission auf, bei der Festlegung ihrer 
Prüfungsstichprobe diese Länder einzubeziehen für häufigere regelmäßige Prüfungen;  

104. stellt fest, dass die Kommission für das Jahr 2019 das Gesamtrisiko bei Abschluss auf 
0,7 % (gegenüber 0,8 % im Jahr 2018) der betreffenden Ausgaben schätzte; stellt fest, 
dass aufgrund des höheren Risikos bei Zahlungen im Zusammenhang mit den 
Kohäsionsausgaben das von der Kommission geschätzte Gesamtrisiko bei Zahlungen 
mit 2,1 % 2019 (gegenüber 1,7 % im Jahr 2018) höher war als in den Vorjahren, dass 
aber angesichts der Tatsache, dass die geschätzten künftigen Korrekturen ebenfalls 
höher waren (1,4 % gegenüber 0,9 % im Jahr 2018), die Kommission zu einem stabilen 
Risiko bei Abschluss gelangte, und dass angesichts eines geschätzten Risikos von 
weniger als 2 % bei Abschluss die Kommission der Auffassung war, dass mit ihren 
mehrjährigen Kontrollsystemen ein wirksamer Schutz des EU-Haushalts sichergestellt 
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wird; weist ferner darauf hin, dass nach eigener Schätzung der Kommission die 
Ausgaben mit einem Risiko bei Zahlung oberhalb der Wesentlichkeitsschwelle mit 
67 Mrd. EUR sehr hoch waren;   

105. stellt fest, dass die Kommission der Auffassung war, dass mit ihren mehrjährigen 
Kontrollsystemen ein wirksamer Schutz des EU-Haushalts sichergestellt wird; nimmt 
zur Kenntnis, dass die Kommission ihr Portfolio für 2019 in Schichten mit niedrigerem 
und solche mit höherem Risiko unterteilt und dabei Kriterien verwendet, die auch vom 
Rechnungshof anerkannt werden und sich auf das Wesen von Finanzierungen beziehen, 
vor allem den Unterschied zwischen eher komplexen, erstattungsbasierten Regelungen 
(risikoreichere Ausgaben mit Risiko bei Zahlung über 2 %) und weniger 
fehleranfälligen anspruchsbasierten Zahlungen (risikoärmere Ausgaben mit einem 
Risiko bei Zahlung unter 2 %); weist ferner darauf hin, dass sich laut Schätzungen der 
Kommission die risikoreicheren Ausgaben auf 67 Mrd. EUR (46 %) belaufen und somit 
einen kleineren Teil des Haushalts betreffen als die risikoärmeren Ausgaben, die bei 
80 Mrd. EUR (54 %) liegen; fordert die Kommission mit Nachdruck auf, einen 
ehrgeizigen Aktionsplan mit Maßnahmen zu verabschieden, die eine beträchtliche 
Senkung dieser Risiken ermöglichen;  

106. fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass die Management- und 
Leistungsbilanz vollkommen zuverlässig ist und nicht auf Prognosen beruht; 

107. bedauert insbesondere, dass der Rechnungshof aufgrund von Mängeln in der Arbeit der 
Prüfbehörden und der Probleme, die mit Blick auf die gemeldete Restfehlerquote im 
jährlichen Tätigkeitsbericht der GD REGIO und der GD EMPL erkannt wurden, erneut 
Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Management- und Leistungsbilanz in den 
Kohäsionsbereichen melden musste; 

108. erklärt sich mit der Bewertung der Kommission in Bezug auf die zur Berechnung der 
Fehlerquote angewandte Methode nicht einverstanden; räumt zwar ein, dass die von der 
Kommission in der jährlichen Management- und Leistungsbilanz verwendeten Risiken 
bei Zahlung der vom Rechnungshofs geschätzten Fehlerquote am nächsten kommt, 
stellt jedoch fest, dass wichtige Elemente zu enormen Abweichungen bei der von 
Rechnungshof und Kommission jeweils ermittelten Fehlerquote führen; bekräftigt daher 
seine Forderung, ihre Methode rasch an die des Rechnungshofs anzupassen und der 
Haushaltskontrollbehörde nur eine Fehlerquote zu übermitteln, die dem Risiko bei 
Zahlung entspricht (Fehlerquote bei Zahlung); fordert die Kommission auf, eine 
Schätzung der künftigen Korrekturen gesondert offenzulegen (Restfehlerquote); fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, bei der Berichterstattung über diese beiden 
Schätzungen eine einheitliche Terminologie in allen Generaldirektionen zu verwenden; 

109. fordert die Kommission auf, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um von den 
Mitgliedstaaten zuverlässige Daten zur Fehlerquote bei Zahlung zu erhalten; fordert die 
Kommission auf, im Falle der Feststellung von Mängeln in den Kontrollen der 
Mitgliedstaaten rechtzeitig entsprechende Anpassungen vorzunehmen; 

110. weist mit Besorgnis darauf hin, dass der Rechnungshof in Bezug auf die von der 
Kommission selbst vorgenommene Schätzung des Risikos bei Zahlung auf gewisse im 
folgenden Text dargelegte Probleme bezüglich bestimmter MFR-Rubriken hingewiesen 
hat, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, auf diese Ergebnisse mit konkreten 
Maßnahmen zu reagieren: 
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„Wettbewerbsfähigkeit“: Die Ex-post-Prüfungen erstrecken sich nicht in erster 
Linie auf Zahlungen oder Abrechnungen, die in dem Jahr durchgeführt wurden, 
das im Rahmen der Zuverlässigkeitserklärung geprüft wurde, und sie erwiesen 
sich nicht immer als zuverlässig. 

„Natürliche Ressourcen“: Die Kontrolle durch die Mitgliedstaaten, die sich in den 
Kontrollstatistiken widerspiegelte, umfasste nicht alle Fehler, und Anpassungen 
durch die Kommission waren erforderlich, wobei die Anpassungen der 
Kommission im Allgemeinen auf Pauschalsätzen beruhten und die Ergebnisse der 
Tätigkeit der bescheinigenden Stellen nur eingeschränkt zuverlässig waren. 

„Kohäsion“: Die Kontrollen der Prüfbehörden erwiesen sich nicht immer als 
zuverlässig. 

„Europa in der Welt“: Die Anzahl von Vor-Ort-Kontrollen in den Ländern, in 
denen Projekte durchgeführt werden, war unzureichend; auch wurden relevante 
Aspekte von Vergabeverfahren nur unzureichend abgedeckt, es gab einen breiten 
Spielraum bei der Abschätzung der Auswirkungen einzelner Fehler, und es 
mangelte an vertieften Eigenprüfungen von Vorgängen, die bereits von anderen 
geprüft worden waren; fordert den Rechnungshof auf, die Anzahl der Stichproben 
mit einem risikobasierten Ansatz zu erhöhen, damit er sich in seinen Berichten 
über die Fehlerquoten vermehrt auf die Bereiche konzentriert, in denen am 
ehesten Probleme auftreten;  

111. nimmt die Schlussfolgerung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die 
Leistungsberichterstattung der Kommission ausgewogener wird und sich die 
Management- und Leistungsbilanz und die Programmabrisse gegenseitig in der 
Erfassung der erzielten Programmergebnisse ergänzen, darunter auch Informationen 
über zurückbleibende Bereiche und fortbestehende Programmherausforderungen; 

112. ersucht die Kommission und den Rechnungshof, das Entlastungsverfahren auf das Jahr 
n+1 vorzuziehen; 

113. fordert die Kommission auf, bei der Verwendung der zugewiesenen Mittel weiterhin ein 
ausgewogeneres Geschlechterverhältnis und die Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts bei der Haushaltsplanung zu fördern; 

Einnahmen 

114. stellt fest, dass sich die Gesamteinnahmen im Jahr 2019 auf 163,9 Mrd. EUR beliefen; 

115. erinnert daran, dass der Großteil (88 %) der Einnahmen auf drei Kategorien von 
Eigenmitteln beruht: 

die Eigenmittel auf der Grundlage des Bruttonationaleinkommens (BNE-
Eigenmittel) stellen 64 % der EU-Einnahmen; nach Berechnung aller sonstigen 
Einnahmequellen dienen die BNE-Eigenmittel zum Ausgleich des EU-Haushalts 
(jeder Mitgliedstaat trägt entsprechend seinem BNE proportional dazu bei); 

die traditionellen Eigenmittel (TEM) machen 13 % der Einnahmen der EU aus; 
sie umfassen Zölle auf Einfuhren, die von den Mitgliedstaaten erhoben werden 
(der Unionshaushalt erhält 80 % des Gesamtbetrags, die Mitgliedstaaten behalten 
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die verbleibenden 20 % zur Deckung der Erhebungskosten); 

die auf der Mehrwertsteuer basierenden Eigenmittel (MwSt.-Eigenmittel) machen 
11 % der Einnahmen der EU aus (die Beiträge unter dieser Eigenmittel-Kategorie 
berechnen sich anhand eines einheitlichen Satzes, der auf die harmonisierten 
MwSt.-Bemessungsgrundlagen der Mitgliedstaaten angewandt wird); 

116. begrüßt die Tatsache, dass die Arbeit der Kommission an der Haushalts- und 
Finanzplanung der Union, die vor und im Verlauf des Jahr 2019 in Angriff genommen 
wurde, zur Einführung eines rechtsverbindlichen Zeitplans führte, mit neuen 
unionsweiten Einnahmequellen bzw. „Eigenmitteln“, die der Rückzahlung der 
gemeinsamen europäischen Fremdfinanzierung dienen sollen; weist auf das 
Übergewicht der Beiträge aus dem Bruttonationaleinkommen (BNE) im EU-Haushalt 
hin; betont, dass die neuen Eigenmittel mit einer Verringerung des Anteils der BNE-
Beiträge bei der Finanzierung des Jahreshaushalts der Union einhergehen und daher zu 
keinem Gesamtanstieg des Haushalts der Union beitragen; fordert die Kommission auf, 
einen Vorschlag zur Diversifizierung der Einnahmequellen vorzulegen, um 
sicherzustellen, dass die Union wirklich unabhängig von den Beiträgen der 
Mitgliedstaaten wird, und gleichzeitig den Haushalt für Unionsprogramme zu erhöhen.  

117. weist darauf hin, dass die Einnahmen auch aus anderen Quellen erhaltene Beträge 
umfassen (am stärksten fallen hier Beiträge und Erstattungen im Rahmen der 
Abkommen und Programme der EU ins Gewicht (8 % der EU-Einnahmen), wie 
Einnahmen im Zusammenhang mit dem Rechnungsabschluss des EGFL und des ELER 
sowie der Teilnahme von Drittländern an Forschungsprogrammen); 

118. begrüßt die Entscheidung des Rechnungshofs, die von der EU zur Verringerung der 
Zolllücke ergriffenen Maßnahmen zu bewerten, die sich auf die von den Mitgliedstaaten 
festgestellten Zollbeträge auswirken könnten, und innerhalb der internen 
Kontrollsysteme das Risiko der Unvollständigkeit der TEM zu mindern; 

119. ist besorgt angesichts der vom Hof ermittelten Schwachstellen bei der Verwaltung 
festgestellter Zölle, die von den nationalen Behörden noch nicht erhoben wurden, 
insbesondere mit Blick auf die Beitreibung von TEM in den Mitgliedstaaten; weist 
darauf hin, dass in den vom Hof besuchten Mitgliedstaaten insbesondere 
Verzögerungen bei der Mitteilung von Zollschulden, verspätete Zwangsbeitreibung von 
Zollschulden und unzureichende Dokumentation zur Bestätigung der Richtigkeit der 
buchmäßig erfassten Zölle festzustellen sind; 

120. nimmt Mängel bei der Verwaltung der noch nicht erhobenen Zölle durch die 
Mitgliedstaaten zur Kenntnis, die in 15 der 27 von der Kommission im Jahr 2019 
veröffentlichten TEM-Kontrollberichte gemeldet wurden; ist der Auffassung, dass die 
Feststellungen in zehn dieser 15 Berichte, die als systematisch eingestuft wurden, den 
Mitgliedern der zuständigen Parlamentsausschüsse zur Verfügung gestellt werden 
sollten;  

121. stellt mit Besorgnis fest, dass die TEM-Kontrollen der Kommission und die Arbeit des 
Rechnungshofs auf zwei wesentliche Schwächen hinsichtlich der Kontrollen der 
Mitgliedstaaten zur Verringerung der Zolllücke hingewiesen haben: weist auf die 
erheblichen Einnahmenverluste der EU hin und fordert die Kommission und den Rat 
nachdrücklich auf, diese Probleme mit großer Dringlichkeit anzugehen; 
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das Fehlen einer unionsweiten Harmonisierung der Durchführung von 
Zollkontrollen zur Minderung des Risikos unterbewerteter Einfuhren in der 
gesamten Zollunion und  

die Unfähigkeit der Mitgliedstaaten, die risikoreichsten Wirtschaftsbeteiligten auf 
Unionsebene für nachträgliche Prüfungen zu ermitteln; 

122. stellt mit Besorgnis fest, dass der Rechnungshof bei seiner Prüfung der internen 
Kontrollsysteme sowohl innerhalb der Kommission als auch in den Mitgliedstaaten 
Mängel in einzelnen Kategorien von Eigenmitteln festgestellt hat; bedauert, dass der 
Bewertung der Kommission zufolge 24 der 28 Kontrollstrategien der Mitgliedstaaten 
zur Bekämpfung der Unterbewertungsrisiken zum Teil zufriedenstellend oder nicht 
zufriedenstellend waren, was den Rechnungshof veranlasste, wesentliche Schwächen in 
den Kontrollen der Mitgliedstaaten zur Verringerung der Zolllücke festzustellen; 

123. weist mit großer Besorgnis darauf hin, dass die Maßnahmen zur Ermittlung und 
Auswahl der Einführer mit dem größten Risiko für nachträgliche Prüfungen in der 
gesamten Zollunion begrenzt sind, da es keine unionsweit zugängliche Datenbank gibt, 
in der alle von den Wirtschaftsbeteiligten getätigten Einfuhren erfasst sind; 

124. stellt jedoch fest, dass die Kommission durch die Herausstellung von Transaktionen, die 
gemäß den Kriterien für Finanzrisiken als Finanzrisiko gelten, und die Aktualisierung 
des Leitfadens für Zollprüfungen wichtige Schritte unternommen hat, um dazu 
beizutragen, die risikoreichsten Wirtschaftsbeteiligten auf EU-Ebene für nachträgliche 
Prüfungen zu erkennen; 

125. begrüßt die Tatsache, dass die Kommission in enger Zusammenarbeit mit den 
Mitgliedstaaten nach Lösungen sucht, um Einführer zu erkennen, die in anderen 
Mitgliedstaaten tätig sind als dem, in dem sie ihren Hauptsitz haben; fordert die 
Kommission auf, weitere Fortschritte zu erzielen, sobald eine unionsweite Datenbank 
vollständig zur Verfügung steht, in der alle Einfuhren erfasst werden; 

126. stellt fest, dass nur 15 % der gesamten MwSt.-Vorbehalte, mit denen die Berechnung 
der MwSt.-Bemessungsgrundlage für einen Zeitraum von zehn oder mehr Jahren 
offengehalten wurde, und nur 34 % der gesamten TEM-Punkte, die ab dem Zeitpunkt 
der Kontrolle durch die Kommission mehr als fünf Jahre offen geblieben waren, seit 
Langem bestanden; 

127. weist darauf hin, dass fünf von acht seit Langem bestehenden MwSt.-Vorbehalten, die 
von der Kommission geltend gemacht und vom Rechnungshof untersucht wurden, 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Mitgliedstaaten wegen möglicher Verstöße gegen 
die MwSt.-Richtlinie betrafen; 

128. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die Kommission im Begriff ist, ihre Risikobewertung 
für die Planung der Kontrollen zu verbessern, und sich weiterhin darum bemüht, seit 
Langem offene Punkt zügig zum Abschluss zu bringen, was auch von der 
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten abhängt; 

129. stellt mit Besorgnis fest, dass sich bei 54 der 122 seit Langem offenen TEM-Punkte, die 
der Hof überprüfte, gezeigt hat, dass die Weiterverfolgung und der Abschluss solcher 
Punkte durch die Kommission übermäßig viel Zeit in Anspruch nahmen, was 
Schwächen bei der Weiterverfolgung der in den Mitgliedstaaten erkannten TEM-
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Mängel aufzeigt; fordert die Kommission nachdrücklich auf, ein 
Weiterverfolgungssystem einzurichten, in dem die offenen TEM-Punkte nach ihrer 
Relevanz (sowohl hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen als auch hinsichtlich der 
systemischen Bedeutung bei nichtfinanziellen Mängeln) priorisiert werden, und der 
Entlastungsbehörde darüber Bericht zu erstatten;   

130. erinnert daran, dass die Kommission im Zuge des mehrjährigen BNE-
Überprüfungszyklus prüft, ob die von den Mitgliedstaaten für die Aufstellung ihrer 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen verwendeten Verfahren im Einklang mit dem 
ESVG 2010 stehen und ob die BNE-Daten vergleichbar, zuverlässig und vollständig 
sind; nimmt zur Kenntnis, dass der Abschluss des Überprüfungszyklus zu neuen, 
spezifischeren Vorbehalten geführt hat, wie etwa einem Vorbehalt, der es ermöglicht, 
die BNE-Daten aller Mitgliedstaaten zu überarbeiten, um eine genauere Schätzung der 
Vermögenswerte multinationaler Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung 
(FuE) einzubeziehen – eine Schätzung, die aufgrund der Globalisierung komplex ist –, 
und, dass solche Vermögenswerte leicht über Grenzen hinweg verlagert werden können 
(die Kommission wird zusammen mit den Mitgliedstaaten bis September 2022 weiter 
prüfen, ob die FuE-Vermögenswerte multinationaler Unternehmen in den 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Mitgliedstaaten ordnungsgemäß bewertet 
werden);  

131. ist zutiefst besorgt über den nicht quantifizierbaren Vorbehalt, den die Generaldirektion 
Haushalt für das Jahr 2019 mit dem Hinweis aufrechterhalten hat, dass sich der Betrug 
wegen Unterbewertung teilweise auf andere Mitgliedstaaten verlagert hat, was die 
Beitreibung der TEM in einem Umfang betrifft, der noch endgültig zu quantifizieren ist; 
stellt fest, dass die Kommission Kontrollen von Unterbewertungen in allen 
Mitgliedstaaten ausgeführt und geprüft hat, wie Mitgliedstaaten sich organisieren, um 
Unterbewertungsprobleme anzugehen, insbesondere hinsichtlich Textilien und Schuhen 
aus China; stellt fest, dass die finanzielle Verantwortung von Mitgliedstaaten für TEM-
Verluste bei diesen Kontrollen und in den entsprechenden Berichten ausdrücklich 
berücksichtigt wurde; stellt fest, dass die Kommission die Angelegenheit 
weiterverfolgen und Mitgliedstaaten finanziell für alle potenziellen TEM-bezogenen 
Verluste zur Verantwortung ziehen wird; ist besorgt, dass aus vorläufigen 
Berechnungen hervorgeht, dass die TEM-Verluste 2019 1 % der TEM des Jahres 2019 
erreichen würden, was einen Vorbehalt im jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 
rechtfertigen würde; fordert die Kommission auf, die Entlastungsbehörde unverzüglich 
über die Erkenntnisse und Folgen ihrer Kontrollen und Berechnungen zur 
Quantifizierung des Problems in Kenntnis zu setzen, sobald diese abgeschlossen sind;  

132. stellt fest, dass die Generaldirektion Haushalt im vierten Jahr in Folge einen Vorbehalt 
bezüglich des Werts der vom Vereinigten Königreich erhobenen TEM geltend macht, 
da hinterzogene Zölle auf Textil- und Schuheinfuhren dem EU-Haushalt nicht wieder 
zugeführt wurden, während sich der Umfang des Betrugs wegen Unterbewertung auf 
EU-Mitgliedstaaten ausgeweitet hat, was zu weiteren potenziellen Verlusten bei den 
traditionellen Eigenmitteln führt;  

133. stellt fest, dass gemäß dem jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 der Generaldirektion 
Haushalt das Vereinigte Königreich am 12. Oktober 2017 mit der Umsetzung der von 
der Kommission empfohlenen Maßnahmen begonnen hat, was zu einer erheblichen 
Verringerung der TEM-Verluste im Jahr 2018 führte (Fehlerquote unter 1 %); 

134. bedauert die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich sich immer noch weigert, dem 
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EU-Haushalt die im Zeitraum 2011–2017 verlorenen TEM-Beträge in Höhe von 
2,679 Mrd. EUR (brutto) zur Verfügung zu stellen; stellt fest, dass die Behörden des 
Vereinigten Königreichs der Kommission eine förmliche Antwort erteilten, die am 
11. Februar 2019 einging; stellt fest, dass die Kommission nach Prüfung der Antwort 
des Vereinigten Königreichs den Fall am 7. März 2019 dem EuGH vorlegte; stellt fest, 
dass das Vereinigte Königreich seine Klageantwort am 24. Juni 2019 einreichte, worauf 
am 29. August 2019 die Antwort der Kommission und am 20. Dezember 2019 eine 
Erwiderung des Vereinigten Königreichs folgten; entnimmt den schriftlichen Antworten 
der Kommission für die Anhörung im CONT-Ausschuss am 11. Januar 2021, dass die 
mündliche Anhörung am 8. Dezember 2020 stattgefunden hat und dass die 
Kommission, obwohl der Zeitpunkt des Endurteils vollständig im Ermessen des 
Rechnungshofs liegt, nicht vor Sommer 2021 mit einem Urteil rechnet; stellt mit 
Zufriedenheit fest, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union keine 
nachteiligen Auswirkungen auf die Rückforderung der geforderten Beträge hat, da sie 
sich auf Einfuhren vor dem Ende des Übergangszeitraums beziehen; 

135. weist darauf hin, dass der Kommission zufolge um 3 Mrd. EUR höhere BNE-
Einnahmen auf der Einnahmenseite standen, nachdem mit der Aktualisierung der BNE-
Bemessungsgrundlagen durch reale Daten an früheren Beträgen Anpassungen 
vorgenommen worden waren (vor allem für die Jahre 2012 bis 2017); 

Empfehlungen 

136. fordert die Kommission auf, 

die Mitgliedstaaten regelmäßig dabei zu unterstützen, Einführer mit dem größten 
Risiko für nachträgliche Prüfungen auszuwählen, indem sie 

a) einschlägige Einfuhrdaten auf Unionsebene sammelt und analysiert und die 
Ergebnisse ihrer Analyse den Mitgliedstaaten mitteilt; 

b) sobald Surveillance III betriebsbereit ist, Orientierungshilfen für die 
Durchführung von Datenanalysen in diesem neuen System bereitstellt; 
 

ihre Verfahren zu überarbeiten, indem sie 

a) ein System zur Überwachung der offenen TEM-Punkte auf der Grundlage 
quantitativer und qualitativer Kriterien einrichtet, anhand deren die in den 
Mitgliedstaaten festgestellten Mängel nach Priorität geordnet werden; 

b) den Mitgliedstaaten Fristen für die Behebung dieser Mängel und für 
Folgemaßnahmen setzt, einschließlich der Berechnung von Verzugszinsen 
und der Beitreibung der an den Unionshaushalt abzuführenden Beträge; 

c) eine Vereinfachung des Verfahrens und der für den Zugang zu 
Finanzmitteln geforderten Dokumentation vorsieht, ohne dass dadurch die 
Grundsätze der Kontrolle und Überwachung vernachlässigt werden; 

Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 

137. stellt fest, dass sich die Zahlungen für die Teilrubrik 1a „Wettbewerbsfähigkeit für 
Wachstum und Beschäftigung“ auf 21,7 Mrd. EUR beliefen und im Rahmen der 
folgenden Programme und Maßnahmen ausgezahlt wurden: 

„Forschung“ bis zu 55,2 % der Mittel der Teilrubrik bzw. 11,9 Mrd. EUR; 
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„Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport“ bis zu 13,2 % der Mittel 
der Teilrubrik bzw. 2,8 Mrd. EUR; 

„Verkehr und Energie“ bis zu 11,3 % der Mittel der Teilrubrik bzw. 
2,5 Mrd. EUR; 

„Weltraum“ bis zu 7,6 % der Mittel der Teilrubrik bzw. 1,7 Mrd. EUR; 

„andere Maßnahmen und Programme“ bis zu 12,7 % der Mittel der Teilrubrik 
bzw. 2,8 Mrd. EUR; 

138. stellt fest, dass die wichtigsten Programme der Kommission die Folgenden sind: 
Horizont 2020 und das Siebte Forschungsrahmenprogramm für den Bereich Forschung 
und Innovation1, Erasmus+ für den Bereich allgemeine und berufliche Bildung, Jugend 
und Sport, Galileo, EGNOS, ITER und CEF als große Infrastrukturvorhaben sowie der 
EFSI als Garantiefonds;  

139. nimmt zur Kenntnis, dass die im Rahmen dieser Programme getätigten Ausgaben fast 
zur Gänze direkt von der Kommission, einschließlich über Exekutivagenturen, verwaltet 
werden und in Form von Finanzhilfen an öffentliche oder private Empfänger fließen, 
die an Projekten teilnehmen; nimmt zur Kenntnis, dass der Großteil der Ausgaben von 
Erasmus+ (insgesamt rund 80 % der Finanzhilfen) von nationalen Agenturen im 
Auftrag der Kommission verwaltet wird; 

140. weist darauf hin, dass die Leistung der Forschungs- und Innovationspolitik schwer zu 
bewerten ist, da zwischen der Finanzierung von Vorhaben und der Erzielung der bislang 
nicht vorliegenden Ergebnisse ein beträchtlicher Zeitabstand liegt; stellt ferner fest, dass 
sich die Berichterstattung in diesem Bereich überwiegend auf positive Ergebnisse 
konzentriert anstatt eine kritische Bewertung aller Ergebnisse und Auswirkungen 
abzugeben, wodurch möglicherweise ein wenig realistisches Bild der Leistung 
insgesamt entsteht; stellt fest, dass Forschung als Fachgebiet mit Risiken hinsichtlich 
der Ergebnisse verbunden ist und nicht immer ein erfolgreiches Resultat gewährleistet 
werden kann;   

141. ist besorgt über den hohen Anteil (in machen Mitgliedstaaten bis zu 25 %) der Mittel 
aus operationellen Programmen, die für die Unterstützung von KMU im Bereich 
Unternehmertum und Innovation bestimmt sind, stattdessen aber an Großunternehmen 
ausgezahlt werden. Fordert die Kommission mit Blick auf die bei der Beantragung von 
EU-Mitteln abgegeben Erklärungen auf, stärkere Kontrollmechanismen zu entwickeln, 
nachdem der Oberste Rechnungshof festgestellt hat, dass sich die Behörden im 
Zeitraum 2014–2020 nur auf gesetzliche Eigenerklärungen hinsichtlich 
Eigentumsverhältnisse, Größe und Verschuldung der Unternehmen stützten;  

142. stellt fest, dass im Jahr 2019 Mittel für Verpflichtungen in Höhe von 4 973 Mio. EUR 
und Mittel für Zahlungen in Höhe von 2 725 Mio. EUR für die Mobilitäts- und 
Verkehrspolitik zur Verfügung standen, wovon 4 422 Mio. EUR an Mitteln für 
Verpflichtungen und 2 058 Mio. EUR an Mitteln für Zahlungen für die europäische 
Verkehrspolitik (06 02) und Horizont 2020 – Forschung und Innovation im 
Verkehrsbereich (06 03) von der Exekutivagentur für Innovation und Netze (INEA) 
verwaltet wurden;   

                                                
1  Für den Zeitraum 2007–2013. 
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143. bekräftigt seine Unterstützung für die Aufnahme einer Säule der militärischen Mobilität 
in die TEN-V-Politik mit der Annahme des Aktionsplans im März 2018, um unsere 
Kapazität, auf Notsituationen zu reagieren, auszubauen; bedauert, dass der Vorschlag 
der Kommission und des Parlaments, einen neuen Finanzrahmen für den Bedarf an 
militärischer Mobilität in Höhe von 6,5 Mrd. EUR in den Haushalt der Fazilität 
„Connecting Europe“ für den Zeitraum 2021–2027 aufzunehmen, drastisch gekürzt 
wurde;   

144. begrüßt die Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen 2019 
für das Mehrjahresarbeitsprogramm im Bereich Verkehr der Fazilität „Connecting 
Europe“ mit einem Budget von 1,4 Mrd. EUR und einem Schwerpunkt auf der 
Fertigstellung der neun Kernnetzkorridore bis 2030; 

145. begrüßt den Start des Projekts „Greening the blue” im Jahr 2019, dessen Ziel es ist, die 
Emissionen zu reduzieren und effizientere Antriebssysteme mit Flügeltechnologie mit 
faltbaren Segeln herzustellen; weist darauf hin, dass es aus dem Europäischen Meeres- 
und Fischereifonds finanziert wurde; 

146. weist darauf hin, dass sich die verfügbaren Mittel für Verpflichtungen für die 
Programme und Maßnahmen der EU im Politikbereich der Generaldirektion Bildung, 
Jugend, Sport und Kultur (GD EAC) im Jahr 2019 auf etwa 5,66 Mrd. EUR beliefen 
(ein Anstieg um 20 % im Vergleich zu 2018), und ist der Ansicht, dass die Ergebnisse 
der Bewertung der Finanzverwaltung der GD EAC für 2019 insgesamt zufrieden 
stellend sind; stellt fest, dass sich der Gesamtrisikobetrag der GD EAC bei Zahlung 
für 2019 auf 24,88 Mio. EUR der Gesamtausgaben in Höhe von 2 147,18 Mio. EUR 
beläuft;  

147. stellt fest, dass die Umsetzung des Programms Erasmus + im Jahr 2019 weitgehend 
erfolgreich war und dass die meisten Ergebnisindikatoren, wie die Zahl der 
Mobilitätseinsätze, die jeweiligen Ziele der Kommission für dieses Jahr übertroffen 
haben; stellt fest, dass aufgrund der verzögerten Einführung der Fazilität, der geringen 
Inanspruchnahme unter den Finanzinstituten und des mangelnden Bewusstseins der 
Studierenden im Jahr 2019 nur eine einzige Kreditbürgschaftsfazilität für Studierende 
abgeschlossen werden konnte, und begrüßt die Entscheidung, die Fazilität für den 
Zeitraum nach dem 31. Dezember 2020 nicht in das Nachfolgeprogramm Erasmus + 
aufzunehmen; begrüßt den Anstieg der Schülermobilität um 20 % und drängt darauf, 
dass die physische Mobilität das Hauptelement des Programms Erasmus+ bleibt und 
nicht die virtuelle Mobilität; betont, wie wichtig es ist, die berufliche Aus- und 
Weiterbildung und das Lernen am Arbeitsplatz als Mittel zur Verbesserung der sozialen 
Eingliederung weiterhin zu unterstützen;  

148. ist besorgt darüber, dass Fälle gemeldete wurden, in denen potenzielle Empfänger von 
Unionsmitteln im Rahmen des Programms Erasmus + verpflichtet sind, nationale 
Vorschriften zu befolgen, die nicht im Einklang mit den Grundsätzen der EU stehen; 
betont, dass die Kommission die Lage genau beobachten und erforderlichenfalls 
geeignete Maßnahmen ergreifen sollte; 

149. weist darauf hin, dass sich 2019 zahlreiche junge Menschen dem Europäischen 
Solidaritätskorps angeschlossen haben und eingesetzt wurden, was ihr großes Interesse 
daran zeigt, sich an solidarischen Tätigkeiten in ganz Europa zu beteiligen; ist besorgt 
über die Diskrepanz zwischen der Anzahl der Bewerbungen (191 000) und der Anzahl 
der tatsächlichen Vermittlungen (34 500); bedauert, dass die Inanspruchnahme von 
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Praktika und Arbeitsstellen im Rahmen des Programms des Europäischen 
Solidaritätskorps mit nur 72 Entsendungen zwischen 2018 und 2020 sehr gering war, 
was weniger als 1 % der Gesamteinsätze entspricht; betont die Notwendigkeit, ein 
ausgewogeneres Maß an Einsätzen einzuführen, um sicherzustellen, dass das 
Europäische Solidaritätskorps wirklich eine Fülle von Möglichkeiten für junge 
Menschen bieten kann;   

150. fordert die Kommission und die Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ 
auf, den bürokratischen Aufwand durch Vereinfachung und Anpassung der 
Antragsverfahren an die Zielgruppen zu verringern, um die Zugänglichkeit der von 
ihnen verwalteten Programme zu verbessern; betont, dass bessere Synergien und eine 
bessere Zusammenarbeit mit der GD EAC erforderlich sind, um einen gestrafften 
Antrags-, Bewertungs- und Verwaltungsprozess zu erreichen, der die Qualität und 
Vielfalt der Anträge verbessern würde;  

Feststellungen des Rechnungshofs 

151. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass 51 (39 %) der 130 untersuchten Vorgänge 
Fehler aufwiesen; 

152. ist besorgt darüber, dass sich die Fehlerquote für das Jahr 2019 eigenen Schätzung auf 
der Grundlage der vom Rechnungshof quantifizierten 28 Fehler zufolge auf 4,0 % 
beläuft, was eine beträchtliche Steigerung im Vergleich zu 2018 darstellt, als die 
geschätzte Fehlerquote bei 2 % lag; erinnert daran, dass dieser Prozentsatz in der Nähe 
der in den Jahren 2015, 2016 und 2017 festgestellten Quoten liegt; 

153. betont, dass die Ausgaben für das RP7 und Horizont 2020 nach wie vor mit einem 
höheren Risiko behaftet sind und die Hauptfehlerquelle sind, und dass der Hof bei 24 
der 80 in der Stichprobe erfassten Vorgänge aus dem Bereich Forschung und Innovation 
quantifizierbare Fehler im Zusammenhang mit nicht förderfähigen Kosten festgestellt 
hat (3 von 10 beim RP7 und 21 von 70 bei Horizont 2020, was 78 % der vom 
Rechnungshof geschätzten Fehlerquote für diese Teilrubrik für 2019 entspricht);    

154. weist mit großer Besorgnis darauf hin, dass 60 % der Fehler auf „nicht förderfähige 
direkte Personalkosten“ entfielen; hebt hervor, dass trotz der Bemühungen um eine 
Vereinfachung der Vorschriften für die Meldung von Personalkosten im Rahmen von 
Horizont 2020 ihre Berechnung nach wie vor eine Hauptquelle für Fehler in den 
Kostenaufstellungen darstellt; unterstützt die Auffassung des Rechnungshofs, dass die 
Methode zur Berechnung der Personalkosten im Rahmen von Horizont 2020 in einigen 
Aspekten komplexer geworden ist und dadurch das Fehlerrisiko erhöht wurde (von den 
24 Vorgängen, die mit quantifizierbaren Fehlern behaftet waren, betrafen 23 Vorgänge 
eine fehlerhafte Anwendung der Methodik zur Berechnung der Personalkosten);   

155. bedauert, dass komplexe Antragsregeln und langwierige Verfahren insbesondere für 
KMU, Start-ups und erstmalige Antragsteller, denen es an erheblichen Mitteln und 
Erfahrung mit diesen Antragsverfahren fehlt, große Hürden darstellen; 

156. stellt mit Besorgnis fest, dass 16 % der Fehler auf „rechtswidrige/diskriminierende 
Auswahl- und Vergabekriterien“ und 15 % der Fehler auf „sonstige nicht förderfähige 
direkte Kosten (Mehrwertsteuer, Reisekosten, Ausrüstungskosten)“ entfielen; 

157. berücksichtigt, dass der Rechnungshof bei anderen Programmen und Tätigkeiten bei 
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4 der 50 Vorgänge in der Stichprobe quantifizierbare Fehler festgestellt hat (die Fehler 
betrafen Projekte im Rahmen der Programme Erasmus + und CEF); 

158. stellt besorgt fest, dass der Rechnungshof Schwachstellen in der Dokumentation der 
Kommission über die durchgeführten Prüfungen, die Konsistenz der Stichproben und 
die Berichterstattung sowie die Qualität der Prüfungsverfahren bei einigen der geprüften 
Akten festgestellt hat; weist darauf hin, dass der Rechnungshof unter anderem nicht 
förderfähige Beträge festgestellt hat, die der Abschlussprüfer aufgrund unzureichender 
Prüfungen bei seiner Prüfung (hauptsächlich in Bezug auf Personalkosten), fehlerhafter 
Auslegung der Doppelobergrenzenregel und aufgrund von Fehlern bei der zugrunde 
liegenden Berechnung nicht erfasster Personalkosten festgestellt hatte; unterstützt in 
diesem Zusammenhang die Empfehlungen des Rechnungshofes, um die Situation zu 
verbessern;  

159. weist darauf hin, dass 22 der vom Hof geprüften Forschungsprojekte in anderen 
Währungen als dem Euro durchgeführt wurden, während der bei zehn dieser Projekte 
angewandte Wechselkurs nicht der in den Vorschriften festgelegte Kurs war (die 
finanziellen Auswirkungen solcher Fehler sind an sich nicht wesentlich, aber ihre 
Häufigkeit zeigt, dass die Vorschriften nicht ausreichend bekannt sind); fordert die 
Kommission auf, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um diesem Thema 
mehr Aufmerksamkeit zu widmen;  

160. betont, dass die für dieses Kapitel geschätzte Fehlerquote um 1,1 Prozentpunkte 
niedriger ausgefallen wäre, wenn die Kommission alle ihr vorliegenden Informationen 
angemessen genutzt hätte; 

161. betont mit Besorgnis, dass KMU fehleranfälliger sind als andere Begünstigte, da mehr 
als die Hälfte der aufgedeckten quantifizierbaren Fehler (17 von 28) Fördermittel für 
Empfänger aus dem Privatsektor betrafen, obwohl diese Vorgänge nur 42 (32 %) der 
130 Vorgänge in der Stichprobe ausmachten (dagegen entfielen 21 % der 
quantifizierbaren Fehler auf KMU, die 12 % der Stichprobe ausmachten); unterstreicht, 
dass dies ihren Mangel an Mitteln und der Vertrautheit mit den komplexen 
Förderkriterien widerspiegelt;  

162. stellt fest, dass die Erstattung von Forschungsausgaben auf der Grundlage von 
Ansprüchen auf Kosten basiert, die den Begünstigten entstanden sind; stellt fest, dass 
diese Ansprüche häufig komplexen Regeln unterliegen und zu Fehlern führen können, 
wie sie in den vom Rechnungshof genannten Fällen zu beobachten sind; 

163. ist daher der Ansicht, dass die Reduzierung der Fehlerquote von einer Fortsetzung der 
Vereinfachungsbestrebungen abhängt; begrüßt, dass der Rechnungshof die 
Bemühungen der Kommission, die administrativen und finanziellen Anforderungen im 
Rahmen von Horizont 2020 zu vereinfachen, anerkennt; 

164. erkennt in dieser Hinsicht an, dass die Kommission in den letzten Phasen ihrer 
Umsetzung von Horizont 2020 vereinfachte Kostenoptionen wie 
Pauschalfinanzierungen stärker nutzt, um ihre Kommunikation mit den Begünstigten 
und ihre Kontrollmechanismen stetig zu verbessern; begrüßt die Tatsache, dass das 
Programm „Horizont Europa“ diese noch weiter voranbringen wird und auf den 
Erfahrungen aus Horizont 2020 aufbaut; 

165. stellt fest, dass die Kommission ein solides System von Ex-ante-Kontrollen eingeführt 
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hat, das detaillierte automatisierte Checklisten, schriftliche Leitlinien und 
kontinuierliche Schulungen umfasst, um den Verwaltungsaufwand zu verringern und es 
den Begünstigten zu ermöglichen, sich auf die Erreichung ihrer Ziele zu konzentrieren; 

166. bedauert, dass es keine konkreten Daten zur Aufnahme von Projekten gibt, die durch 
EFRE Programme mit dem Exzellenzsiegel ausgezeichnet worden sind; stellt fest, dass 
der Kommission nur teilweise Informationen zur Verfügung stehen, die auf freiwilligen 
Berichten der Verwaltungsbehörden beruhen, und dass solche Systeme in den 
Ermessensbereich jedes Landkreises fallen; fordert die Kommission auf, mit den 
Mitgliedstaaten unter dem neuen MFR zusammenzuarbeiten, um Programme und 
Überwachungssysteme zu verbessern und diese Art von Informationen besser zu 
erfassen; 

167. nimmt die Einschätzung der Kommission zur Kenntnis, dass bei der Fazilität 
„Connecting Europe“ (CEF) ein geringes Fehlerrisiko besteht; fordert die Kommission 
jedoch auf, gemeinsam mit dem Rechnungshof und OLAF die Verkehrsprojekte der EU 
genau zu überwachen, um Betrug zu verhindern, da öffentliche Investitionen in die 
Infrastruktur in dieser Hinsicht besonders anfällig sind; hält dies auch für wesentlich, 
um die höchsten Sicherheitsstandards für die Nutzer zu gewährleisten;   

168. weist darauf hin, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 5/2017 
(„Jugendarbeitslosigkeit – Haben die Maßnahmen der EU Wirkung gezeigt?“) zu dem 
Schluss gelangt ist, dass zwar Fortschritte bei der Umsetzung der Jugendgarantie und 
einige Erfolge erzielt wurden, das Erreichte aber hinter den Erwartungen zurückblieb, 
die ursprünglich an die Einführung der Jugendgarantie geknüpft waren; 

169. weist erneut darauf hin, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 22/2018 
(„Mobilität im Rahmen von Erasmus+“) festgestellt hat, dass der Bereich Berufsbildung 
des Programms Erasmus+ noch verbessert werden könnte, da die Einbeziehung der 
Berufsbildung das Programm einem größeren Spektrum von Bürgern näherbringt; 

170. nimmt den Sonderbericht Nr. 14/2016 („Politische Initiativen und finanzielle 
Unterstützung der EU für die Integration der Roma“) zur Kenntnis, dem zufolge in den 
letzten zehn Jahren zwar große Fortschritte bei der Integration der Roma erzielt wurden, 
in der Praxis aber nach wie vor Hindernisse bestehen; bedauert in diesem 
Zusammenhang, dass die Kriterien für bewährte Verfahren, die zu einer erfolgreichen 
Integration der Roma beitragen, nicht immer angewandt wurden und die Leistung nur 
schwerlich überwacht werden konnte; weist erneut darauf hin, dass der Mangel an 
belastbaren und umfassenden Daten zu Roma ein Problem für eine faktengestützte 
Politikgestaltung auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten darstellt; bedauert, dass 
diese Situation unverändert bleiben könnte, wenn nicht rasch gehandelt wird;  

Empfehlungen  

171. fordert die Kommission auf, 

die Regeln und Verfahren weiter zu vereinfachen, praktische und pragmatische 
Leitlinien bereitzustellen, darunter Informationsveranstaltungen und Schulungen 
insbesondere für neue Antragsteller, und ihre Unterstützung für KMU, 
Jungunternehmen und andere erstmalige Antragsteller zu verbessern, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen für Antragsteller mit unterschiedlichem 
Erfahrungsschatz und unterschiedlicher Mittelausstattung zu schaffen; 
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ihre Informationskampagne zu den im Rahmen von Horizont 2020 geltenden 
Fördervorschriften zur Berechnung und Meldung von Personalkosten zu 
verbessern und dabei besondere Aufmerksamkeit auf die Hauptfehlerarten zu 
richten, gefolgt von gezielten Prüfungen hinsichtlich der Einhaltung der 
Vorschriften; 

allen Empfängern von Horizont-2020-Mitteln die Vorschriften für die Berechnung 
und Meldung von Personalkosten in Erinnerung zu rufen und dabei besonders auf 
die wichtigsten Arten von Fehlern einzugehen; 

die Vorschriften für Personalkosten im nächsten Forschungsrahmenprogramm 
(Horizont Europa) weiter zu vereinfachen; 

im Hinblick auf Horizont 2020 den Feststellungen Rechnung zu tragen, die vom 
Hof aufgrund seiner Überprüfung der Ex-post-Prüfungen in Bezug auf die 
Dokumentation, die Kohärenz des Stichprobenverfahrens und die Qualität der 
Prüfungshandlungen getroffen wurden; zudem mit Blick auf die dritte Runde 
extern in Auftrag gegebener Prüfungen angemessene Maßnahmen zu ergreifen, 
um sicherzustellen, dass die Horizont-2020-Vorschriften den Prüfern bekannt 
sind, und die Qualität ihrer Arbeit zu überprüfen;  

dem akuten Problem des geografischen Ungleichgewichts (Konzentration) der 
Mehrheit der H2020-Mittel, die den Begünstigten in wenigen am weitesten 
entwickelten Mitgliedstaaten gewährt werden, zu begegnen, indem die Ursache 
des Problems in weniger entwickelten Ländern angegangen wird, d.h. durch 
Unterstützung der Forschung, der Zusammenarbeit zwischen Industrie und den 
Universitäten, der Zusammenarbeit der Universitäten mit der Regierung bei der 
öffentlichen Politikgestaltung, der Einrichtung neuer Universitätsprogramme, der 
akademischen Exzellenz etc.; 

Leistung: Horizont 2020 

172. weist darauf hin, dass in Bezug auf das Einzelziel 5 „führende Rolle der europäischen 
Industrie durch Forschung, technologische Entwicklung, Demonstration und Innovation 
bei einer Reihe von grundlegenden und industriellen Technologien“ aus dem 
Programmabriss hervorgeht, dass das Programm sein Ziel in Bezug auf 
Patentanmeldungen nicht erreichen wird, wobei der Programmabriss auch 
Informationen über erteilte Patente enthält, was ein besseres Leistungsmaß ist, jedoch 
keine Zielvorgaben oder Etappenziele genannt werden;  

173. betont, dass im Zusammenhang mit dem Indikator des Einzelziels 5 „Anteil der 
teilnehmenden Unternehmen, die Innovationen einführen, die für das Unternehmen 
bzw. den Markt neu sind“ im Programmabriss weder Etappenziele noch Zielvorgaben 
für diesen Indikator genannt werden; stellt fest, dass er folglich nicht dafür geeignet ist, 
zu bewerten, ob das Programm auf dem richtigen Weg ist; fordert die Kommission auf, 
den Programmabriss so zu aktualisieren, dass darin spezifische und messbare Ziele 
enthalten sind, damit eine Bewertung der Effizienz und Wirksamkeit ermöglicht werden 
kann; 

174. weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem Einzelziel 8 „Verbesserung der 
lebenslangen Gesundheit und des lebenslangen Wohlergehens aller“ der Zielwert unter 
der Rubrik im Jahr 2020 erscheint, er jedoch eigentlich als erreicht gelten sollte, „wenn 
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die letzten im Rahmen von Horizont 2020 finanzierten Maßnahmen abgeschlossen 
sind“, während es im Programmabriss heißt, dass die Zielvorgaben für die gesamte 
Säule „Gesellschaftliche Herausforderungen“ (Einzelziele: 8-14) und nicht je Einzelziel 
gelten, wodurch der Vergleich zwischen dem Ist- und dem Zielwert gegenstandslos 
wird;    

175. nimmt die Schlussfolgerungen des Rechnungshofs zur Leistung von Horizont 2020 zur 
Kenntnis, in denen insbesondere auf Folgendes Bezug genommen wird: 

Es stehen nicht genügend Informationen zur Verfügung, um die Leistung von 
Horizont 2020 am Ende des Jahres 2019 umfassend bewerten zu können; es deutet 
jedoch nichts darauf hin, dass die Leistung zu wünschen übrig lässt, denn es gibt 
zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Projekte. 

Im Gegensatz zu Informationen zur Wirksamkeit sind Informationen zur 
Relevanz, Kohärenz und zum europäischen Mehrwert des Programms in 
erheblichem Umfang verfügbar. Es spricht vieles dafür, dass das Programm 
Horizont 2020 relevant ist, da es dem Bedarf, den es erfüllen soll, gerecht wird; 

In der Management- und Leistungsbilanz wird auf die Leistung der Teilrubrik 1a 
nur sehr allgemein eingegangen; 

176. bedauert die Unterschiede bei den Investitionen in Forschung und Innovationen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten und bedauert, dass dies bedeutet, dass Forscher in 
unterschiedlichem Umfang von Horizont 2020 in den Mitgliedstaaten profitieren; weist 
darauf hin, dass dies die Unterschiede bei den einzelstaatlichen Ausgaben für Forschung 
und Entwicklung widerspiegelt; legt den Mitgliedstaaten nahe, die Verwaltung ihrer 
nationalen System für Forschung und Innovationen zu verbessern und Anreize für die 
Beteiligung ihrer nationalen Forschungseinrichtungen an der internationalen 
Zusammenarbeit zu schaffen und diese zu unterstützen; fordert die Kommission auf, zur 
Verbreitung der Spitzenforschung beizutragen, indem sie die Zusammenarbeit zwischen 
nationalen Forschungseinrichtungen und führenden europäischen 
Forschungseinrichtungen fördert, technische Unterstützung leistet und zusätzliche 
Programme aufstellt, die auf die Förderung der Spitzenforschung abzielen; 

177. fordert die Kommission auf, 

besser mit Antragstellern und Begünstigten zu kommunizieren (Einführung 
besserer Verfahren und Kontrollen in Bezug auf die Wahrnehmung der Helpdesk-
Funktionen, insbesondere der RES, und Sensibilisierung für die Instrumente, mit 
denen Begünstigte eine uneinheitliche Behandlung während des 
Antragsverfahrens oder während der Durchführung ihrer Projekte melden können; 
Behebung der noch bestehenden technischen Probleme des Teilnehmerportals, 
Verbesserung von Design, Navigation und Suchfunktion); 

Pauschalbeträge eingehender zu prüfen (Analyse und Berichterstattung über die 
Ergebnisse der im Rahmen von Horizont 2020 bereits eingeleiteten 
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, sobald die ersten Ergebnisse 
vorliegen; Einleitung neuer breit angelegter Pilotinitiativen, zwecks Ermittlung 
der geeignetsten Projektarten, Bewertung möglicher Nachteile und Konzeption 
geeigneter Abhilfemaßnahmen); 
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eine stärkere Nutzung von zweistufigen Verfahren zur Bewertung von 
Vorschlägen zu prüfen (um eine größere Zahl von Themen zu ermitteln, bei der 
sich der Verwaltungsaufwand für erfolglose Antragsteller durch zweistufige 
Bewertungen der Vorschläge verringern ließe, und um gleichzeitig dafür zu 
sorgen, dass Finanzhilfen möglichst schnell gewährt werden, wenn es von 
entscheidender Bedeutung ist, den Markt schnell zu erreichen); 

zu bewerten, ob die von der Kommission entworfenen und aus dem EU-Haushalt 
(kofinanzierten) finanzierten Projekte im Zusammenhang mit der Europäischen 
Behindertenstrategie 2010-2020 die Anforderungen der entsprechenden UN-
Konvention (UNCRPD) für Menschen mit Behinderungen mit besonderen 
Anforderungen erfüllt haben, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf die 
Projekte des Programms Horizont 2020 gelegt werden sollte; 

sicherzustellen, dass während der Entwurfs- und Umsetzungsphase von Projekten 
die zusätzlich anfallenden Kosten von Menschen mit Behinderungen vollständig 
durch die Zuschüsse gedeckt werden und dass angemessene 
Überwachungsvereinbarungen getroffen und deren Erfüllung sichergestellt 
werden; 

die Vergütungsbedingungen für Gutachter erneut zu prüfen (Aktualisierung des 
Tagessatzes für die Vergütung und Neubewertung der Zeit, die Sachverständige 
benötigen, um zuverlässige Bewertungen von Projektvorschlägen vorzunehmen); 

die Regeln und Leitlinien für die Teilnehmer zu stabilisieren (zwecks Wahrung 
der Kontinuität der Regeln für die Teilnahme in den einzelnen 
Rahmenprogrammen, wo immer dies möglich ist; Verringerung von Anpassungen 
der Anleitungen während der Durchführung des Rahmenprogramms auf ein 
Mindestmaß; Vereinfachung der Zeiterfassungsbögen zur Vermeidung unnötiger 
Meldungen des Aufwands pro Arbeitspaket; Prüfung der Möglichkeit einer 
breiteren Akzeptanz der üblichen Kostenrechnungsverfahren, insbesondere für 
Personalkosten); 

die Qualität ausgelagerter Ex-post-Prüfungen zu verbessern (Verbesserung der 
Mechanismen zur Überprüfung der Qualität ausgelagerter Ex-post-Prüfungen und 
Beschleunigung solcher Prüfungen); 

die Instrumente, Verwaltung und Instruktionen für KMU weiter zu vereinfachen 
(sodass sie KMU und insbesondere Start-ups, die nicht über die Ressourcen und 
das Personal verfügen, um mit den komplexen Strukturen umzugehen, möglichst 
wenig Aufwand verursachen); 

Leistung: Der Europäischer Fonds für strategische Investitionen (EFSI) 

178. erinnert daran, dass das allgemeine Ziel des EFSI darin besteht, wachstumsfördernde 
Investitionen im Einklang mit den Prioritäten der EU zu unterstützen, während das 
Einzelziel der Ausbau des Finanzierungs- und Investitionsvolumens der EIB-Gruppe in 
prioritären Bereichen ist; 

179. stellt fest, dass der EFSI nach Ansicht des Hofes auf dem richtigen Weg ist, um seine 
Ziele zu erreichen, insbesondere das Hauptziel, Investitionen in Höhe von 
500 Mrd. EUR zu mobilisieren; 
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180. ist darüber besorgt, dass die verfügbaren Leistungsinformationen Einzelheiten zu 
mobilisierten Investitionen in genehmigte Vorhaben, zur Anzahl der genehmigten 
Vorhaben, zu Multiplikatoreffekten und zur Abdeckung der Mitgliedstaaten enthalten, 
aber keiner der fünf Indikatoren das Risikoniveau oder die Durchdringung der im 
allgemeinen Ziel genannten Schlüsselbereiche verfolgt; 

181. weist darauf hin, dass die Indikatoren nicht den Fortschritt bei der Erreichung des 
eigentlichen Einzelziels messen, das darin besteht, das Investitionsvolumen der EIB zu 
erhöhen, insbesondere bei Finanzierungen mit einem höheren Risiko; 

182. erinnert daran, dass sich der EFSI als wirksames Instrument erwiesen hat, um 
Finanzmittel zur Unterstützung erheblicher zusätzlicher Investitionen zu beschaffen, 
dass allerdings in einigen Fällen das Ausmaß, in dem der EFSI tatsächlich zusätzliche 
Investitionen in der Realwirtschaft anstieß, übertrieben dargestellt wurde (die 
Bewertung des EFSI und der Sonderbericht des Rechnungshofs1 haben auch gezeigt, 
dass das gesamte Finanzierungsvolumen nicht allein dem EFSI zugerechnet werden 
kann); 

183. bedauert, dass die Kommission das Risiko von Mitnahmeeffekten der Finanzierung in 
Fällen, in denen die erforderlichen Investitionen ohne Einbeziehung von EFSI-Mitteln 
aus anderen Quellen hätten finanziert werden können, nicht angemessen bewertet hat; 

184. stellt fest, dass bei den gemeldeten Schätzungen zu den mobilisierten Investitionen 
unberücksichtigt bleibt, dass einige EFSI-Operationen an die Stelle anderer EIB-
Operationen und Finanzierungsinstrumente der EU traten oder dass ein Teil der EFSI-
Unterstützung für Projekte bereitgestellt wurde, die auch aus anderen Quellen hätten 
finanziert werden können, wenn auch zu anderen Bedingungen; 

185. betont, dass es sich laut EFSI-Bericht 2019 der EIB bei den meisten Transaktionen im 
Rahmen des EFSI um sogenannte „Sondertätigkeiten“ handelt, die definitionsgemäß mit 
einem höheren Risiko verbunden sind als übliche Geschäfte der EIB (das Volumen der 
2019 unterzeichneten neuen Tätigkeiten dieser Art belief sich auf 15 Mrd. EUR, was 
rund 25 % des gesamten Darlehensvolumens der EIB in diesem Jahr entspricht; vor 
Einrichtung des EFSI lag dieser Wert unter 10 %); 

186. unterstreicht, dass es in der unabhängigen Evaluierung der Kommission heißt, dass seit 
der Einrichtung des EFSI eine Reihe neuer, risikoreicherer Produkte eingeführt wurde, 
zum Beispiel Eigenkapitalbeteiligungen und Risikoteilungsinstrumente mit 
Finanzintermediären im Rahmen des IuI-Fensters; 

187. stellt fest, dass die Kommission und die EIB die Gelegenheit verpasst haben, die EFSI-
Mittel zu nutzen, um eine Verlagerung von Investitionen in große Infrastrukturprojekte 
zu kleineren, modernen und nachhaltigeren Projekten weiter zu fördern, da sie 
größtenteils versuchen, das Wirtschaftswachstum der EU wiederherzustellen, ohne das 
zukünftige Potential solcher Investitionen zu berücksichtigen; weist auf einige bewährte 
Beispiele für solche Investitionen bei kleineren Projekte hin, die die EIB außerhalb der 
Union unterstützt hat; 

                                                
1  Sonderbericht Nr. 03/2019 des Rechnungshofs, „Europäischer Fonds für strategische 

Investitionen: Damit der EFSI ein voller Erfolg wird, muss noch einiges unternommen 
werden“, Ziffer 81. 
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188. stellt fest, dass der Rechnungshof zu dem Ergebnis gekommen ist, dass der EFSI einige 
Unionsprogramme gestärkt hat, sich jedoch vorübergehend mit anderen überschnitten 
hat; 

189. ist besorgt über die geografische Verteilung (Ende 2019 entfielen 80 % der 
unterzeichneten Vorhaben auf die EU-15, was gemessen am BIP und den 
Bruttoanlageinvestitionen ihr wirtschaftliches Gewicht in der EU übersteigt, während 
die EU-13 nur 10 % erhielt und der Rest in die Kategorie „Sonstiges“, insbesondere für 
länderübergreifende Projekte, ging); 

190. weist darauf hin, dass die EIB klare und zugängliche Informationen über die 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Auswirkungen und den Mehrwert der aus 
dem EFSI finanzierten Projekte bereitstellt; betont, dass die Bewertung der 
Zusätzlichkeit aller aus dem EFSI unterstützten Projekte ordnungsgemäß dokumentiert 
werden sollte; 

191. fordert die Kommission und die EIB auf, 

die Verwendung risikoreicherer EIB-Produkte im Rahmen des EFSI zu 
überprüfen (bei EFSI-Operationen mit nationalen Förderbanken oder -instituten 
sollte die EIB nach Möglichkeiten suchen, ein breiteres Spektrum an 
nachrangigen Fremdkapitalfinanzierungen einzusetzen, sofern diese hinreichend 
begründet sind; dies würde dazu beitragen, dass die EFSI-Finanzierung die von 
den nationalen Förderbanken oder -instituten bereitgestellte Finanzierung ergänzt; 
die EIB sollte auch die Verwendung geeigneter Risikoteilungsprodukte für alle 
nationalen Förderbanken oder -institute fördern, insbesondere für diejenigen, die 
derzeit bei EFSI-Operationen unterrepräsentiert sind); eine Studie über die 
Risiken des mittel- und langfristigen Risikoprofils von EIB-Produkten mit 
höherem Risiko im Rahmen des EFSI in Auftrag zu geben;    

die Komplementarität zwischen den Finanzierungsinstrumenten der EU und den 
Haushaltsgarantien der EU nach Kräften zu fördern (im Zusammenhang mit den 
neuen MFR-Programmen sollte die Kommission vorschlagen, dass die 
Finanzierungsinstrumente der EU in Bezug auf die jeweils zu erreichenden 
politischen Ziele kohärent sind und einander ergänzen, um einen Wettbewerb 
zwischen den Instrumenten zu vermeiden); 

bei der Bewertung der Frage, ob potenzielle EFSI-Projekte aus anderen Quellen 
hätten finanziert werden können, wie etwa im Fall der sogenannten Verluste 
aufgrund von Mitnahmeeffekten, Verbesserungen vorzunehmen (die EIB sollte in 
der Phase der Projektbewertung prüfen, ob andere Finanzierungsquellen 
wahrscheinlich ersetzt werden könnten; ausgehend von diesen Informationen 
sollte die EIB die Förderfähigkeit von EFSI-Operationen bewerten); 

die mobilisierten Investitionen besser einzuschätzen (die gemeinsam von der 
Kommission und der EIB entwickelte Methodik für die Berechnung des EFSI-
Multiplikators sollte verhältnismäßige Maßnahmen umfassen, durch die Fälle, in 
denen die EIB eine Investition über verschiedene EFSI-Operationen sowohl direkt 
als auch indirekt unterstützt, ermittelt und zeitnah berichtigt werden, um eine 
Doppelzählung zu vermeiden); 

die geografische Verteilung der durch den EFSI geförderten Investitionen zu 
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verbessern (die Kommission und die EIB sollten über den Lenkungsrat des EFSI 
die Ursachen der festgestellten geografischen Verteilung bewerten und 
Empfehlungen für Maßnahmen abgeben, die im verbleibenden 
Durchführungszeitraum des EFSI zu ergreifen sind; der Lenkungsrat des EFSI 
sollte die Wirkung der ergriffenen Maßnahmen bewerten); 

Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt 

192. stellt fest, dass sich die Zahlungen für die Teilrubrik 1b „wirtschaftlicher, sozialer und 
territorialer Zusammenhalt“ auf 53,8 Mrd. EUR beliefen und im Rahmen der folgenden 
Programme und Maßnahmen ausgezahlt wurden: 

„EFRE und andere regionale Maßnahmen“, bis zu 54,9 % der Mittel der 
Teilrubrik bzw. 29,6 Mrd. EUR; 

„Kohäsionsfonds“ bis zu 16,4 % der Mittel der Teilrubrik bzw. 8,8 Mrd. EUR; 

„Europäischer Sozialfonds“ bis zu 25,9 % der Mittel der Teilrubrik bzw. 
13,9 Mrd. EUR; 

„Andere Programme“ bis zu 2,8 % der Mittel der Teilrubrik bzw. 1,5 Mrd. EUR; 

193. weist darauf hin, wie wichtig die Ausgaben in der MFR-Teilrubrik 1b „Wirtschaftlicher, 
sozialer und territorialer Zusammenhalt“ („Kohäsion“) sind, die darauf ausgerichtet ist, 
die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Mitgliedstaaten und 
Regionen der EU zu verringern und die Wettbewerbsfähigkeit aller Regionen zu 
stärken; 

194. erinnert daran, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der Teilrubrik „wirtschaftlicher, 
sozialer und territorialer Zusammenhalt“ generell zu Beginn jedes 
Programmplanungszeitraums für die gesamte Dauer eines MFR mehrjährige 
operationelle Programme (OP) vorlegen; nachdem ein OP von der Kommission 
genehmigt wurde, teilen sich die Kommission (GD Regionalpolitik und 
Stadtentwicklung – GD REGIO) und GD Beschäftigung, Soziales und Integration – 
GD EMPL) und der Mitgliedstaat die Zuständigkeit für dessen Durchführung;  

195. stellt fest, dass die von der GD REGIO im Jahr 2019 ergriffenen vorbeugenden 
Maßnahmen zu positiven Ergebnissen geführt haben und es nicht erforderlich war, die 
EFRE- und CF-Zahlungen im Jahr 2019 auszusetzen, da die Programmbehörden die 
erforderlichen Maßnahmenpläne zur Abhilfe rechtzeitig angewandt haben und die 
Einstellung von 16 Zahlungen in Höhe von 1,1 Mrd. EUR (von 20 in Höhe von 
1,2 Mrd. EUR) aufgehoben wurden; stellt ferner fest, dass die GD REGIO 12 von 19 
Mahnschreiben im Hinblick auf Korrekturmaßnahmen für Fälle von Systemmängeln 
aufgrund der Umsetzung der erforderlichen Punkte abschließen konnte;  

196. begrüßt die positiven Folgemaßnahmen, die von der Kommission zur Umsetzung der 
Empfehlung des Rechnungshofes aus dem Jahresbericht 2018 ergriffen wurden, und die 
begonnene Ausarbeitung von Leitlinien für den Rechnungsabschluss, womit 
sichergestellt werden soll, dass angemessene Modalitäten bezogen auf den 
Rechnungsabschluss für den Zeitraum 2014--2020 rechtzeitig und in jedem Fall vor 
dem Rechnungsabschluss im Jahr 2025 verfügbar sein werden; 
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197. stellt mit Zufriedenheit fest, dass die GD EMPL nach der Annahme der neuen Strategie 
der Kommission zur Bekämpfung des Steuerbetrugs am 29. April 2019 eine 
Betrugsrisikoanalyse durchgeführt und zusammen mit der GD REGIO und der 
GD MARE die „gemeinsame Betrugsbekämpfungsstrategie“ sowie ihre Strategie der 
Betrugsbekämpfung bei der direkten Mittelverwaltung überprüft und aktualisiert hat; 
nimmt zur Kenntnis, dass die GD EMPL weiterhin zur Entwicklung des 
Risikobewertungsinstruments Arachne beigetragen hat, mit dem die nationalen 
Behörden unter anderem bei der Ermittlung des Betrugsrisikos unterstützt werden;  

198. weist darauf hin, dass sich die Gesamtzahl der laufenden Untersuchungen des OLAF, 
die die Tätigkeitsbereiche der GD EMPL und alle Programmplanungszeiträume 
zusammengenommen betreffen, Ende 2019 auf 20 Fälle in Bezug auf den ESF, einen 
Fall in Bezug auf den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten 
Personen und zwei Fälle in Bezug auf direkte Ausgaben beläuft, wobei die wichtigsten 
Bereiche des (potenziellen) Betrugs in diesen Fällen die Nichteinhaltung der Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung, überhöhte Preise und die Nichteinhaltung 
der Vergabevorschriften und -verfahren sind;  

199. begrüßt, dass im Jahr 2019 die Folgemaßnahmen zu den zehn Berichten des OLAF 
abgeschlossen wurden, wobei der EU-Haushalt durch verschiedene Mittel und Formen 
mit der Einziehung von fast 55,3 Mio. EUR geschützt wurde; 

Überwachungs- und Kontrollsysteme: Speicherung und Aufzeichnung von Daten und 
Digitalisierung der Berichterstattung 

200. weist auf die interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament 
und dem Rat hin; fordert eine Verbesserung des Schutzes des Unionshaushalts und des 
Programms „Next Generation EU“ vor Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug; 
fordert, dass zum Zweck der Kontrolle und Prüfung standardisierte Maßnahmen zur 
Erhebung, zum Vergleich und zur Zusammenfassung von Informationen und Zahlen 
über die Endbegünstigten von Unionsmitteln eingeführt werden; 

201. stellt fest, dass die Erhebung von Daten über diejenigen, die letztlich direkt oder 
indirekt Unionsmittel im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung sowie im Rahmen von 
Projekten und Reformen erhalten, die im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität 
unterstützt werden, einschließlich Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer der 
Mittelempfänger, erforderlich ist, um für wirksame Kontrollen und Prüfungen Sorge zu 
tragen; weist darauf hin, dass die Vorschriften für die Erhebung und die Verarbeitung 
solcher Daten den geltenden Datenschutzvorschriften genügen sollten 

202. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof im Rahmen einer laufenden Prüfung die 
Relevanz, Zuverlässigkeit und Kohärenz der jährlichen Höhe der Ausgaben im Rahmen 
der Rubrik „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“ analysiert, die 
die Kommission infolge ihrer Prüfungen berechnet, und erwartet die 
Schlussfolgerungen dieser Prüfung; 

Feststellungen des Rechnungshofs 

203. hält es für äußerst besorgniserregend, dass der Hof auf der Grundlage der 236 
untersuchten Vorgänge – 29 Fehler waren von den Prüfbehörden nicht aufgedeckt 
worden und 64 Fehler waren zuvor von den Prüfbehörden festgestellt und von den 
Programmbehörden berichtigt worden (in Höhe von insgesamt 334 Mio. EUR für beide 
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Programmplanungszeiträume zusammengenommen) – die Fehlerquote auf 4,4 % 
schätzt;  

204. bringt seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck, dass die Fehlerquote trotz der in der 
Omnibus-Verordnung vorgesehenen Vereinfachungsmaßnahmen nicht auf das Niveau 
des Jahres 2017, in dem sie sich auf 3 % belief, gesenkt werden konnte; ist davon 
überzeugt, dass im nächsten Programmplanungszeitraum entsprechende Anstrengungen 
unternommen werden sollten; 

205. stellt fest, dass laut der jährlichen Management- und Leistungsbilanz der Kommission 
und gemäß den jährlichen Tätigkeitsberichten der entsprechenden Generaldirektionen 
das Risiko bei Rechnungsabschluss auf 1,1 % geschätzt wurde (1,3 % im Jahr 2018) 
und das Risiko bei Zahlung von 1,7 % im Jahr 2018 auf einen Bereich zwischen 2,2 und 
3,1 % im Jahr 2019 der Kommission zufolge für diesen Ausgabenbereich gestiegen ist, 
was innerhalb der vom Rechnungshof berechneten Fehlerspanne liegt;   

206. stellt fest, dass für EFRE das Risiko bei Zahlung von 2 % im Jahr 2018 auf einen 
Bereich zwischen 2,7 und 3,8 % im Jahr 2019 gestiegen ist und für den ESF das Risiko 
bei Zahlung auf 1,7 bis 2,4 % geschätzt wurde; weist darauf hin, dass die Kommission 
festgestellt hat, dass nicht förderfähige Ausgaben, Unregelmäßigkeiten bei der Vergabe 
öffentlicher Aufträge und Probleme mit dem Prüfpfad die Hauptursachen für die in 
diesem Politikbereich festgestellten Prüfungsergebnisse und Unregelmäßigkeiten sind;   

207. stellt fest, dass die GD EMPL in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht für 2019 einen 
wesentlichen Leistungsindikator (Gesamt-Restfehlerquote 1,7 %) unterhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle von 2 % und außerdem eine „maximale Quote“ (bis zu 2,4 %) 
gemeldet hat, mit der mögliche weitere Fehler bei den Ausgaben für Vorhaben, die 
nicht in die Prüfungen der Kommission einbezogen wurden, berücksichtigt werden 
könnten; stellt außerdem fest, dass der Hof die „maximale Quote“ für besser geeignet 
hält, da sie den potenziellen Auswirkungen der laufenden Prüfungstätigkeit Rechnung 
trägt;   

208. stellt fest, dass die Prüfbehörden im Rahmen der Gewähr-/Abschlusspakete für die 
236 zur Stichprobe des Hofes gehörenden Vorgänge 64 quantifizierbare Fehler 
gemeldet haben, die nicht förderfähige Kosten (39 Fehler), die öffentliche 
Auftragsvergabe (24 Fehler) und das Fehlen wesentlicher Belegunterlagen (ein Fehler) 
betrafen; 

209. stellt mit Besorgnis fest, dass die Mehrheit der Fehler mit drei Hauptkategorien in 
Zusammenhang stehen: 

55 % der Fehler entfielen auf „nicht förderfähige Projekte“: es lagen fünf EFRE-
Projekte aus dem Programmplanungszeitraum 2014-2020 vor, bei denen Beihilfen 
für Begünstigte oder Vorhaben gewährt wurden, die die in der geltenden 
Verordnung und den OP festgelegten Fördervoraussetzungen nicht erfüllten; 

24 % der Fehler entfielen auf „Verletzungen der Binnenmarktvorschriften“ (wie 
z. B. 9 % – Verletzung von Beihilfevorschriften; 15 % – schwerwiegender 
Verstoß gegen öffentliche Beschaffungsvorschriften); 

12 % der Fehler entfielen auf „nichtförderfähige Ausgaben “; 
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210. weist darauf hin, dass der Hof nach wie vor eine hohe Anzahl an Fehlern im 
Zusammenhang mit der öffentlichen Auftragsvergabe, Vorschriften über staatliche 
Beihilfen und Gewährungsverfahren bei Finanzhilfen feststellte, hauptsächlich in den 
Bereichen „Kohäsion“ und „Natürliche Ressourcen“ stellt fest, dass diese Fehler mit 
20 % zu der vom Hof geschätzten Fehlerquote für die mit einem hohen Risiko 
verbundenen Ausgaben beitrugen (2018: 16 %), weshalb die Kommission Wege finden 
sollte, diese Fehler zu verringern; 

211. betont, dass komplexe Regeln zu einem höheren Fehlerrisiko beitragen; erkennt die 
Bemühungen der Kommission an, kontinuierlich an der Vereinfachung der Vorschriften 
und dem verstärkten Einsatz einfacherer Durchführungsmechanismen wie vereinfachter 
Kostenoptionen zu arbeiten; 

212. vertritt die Auffassung, dass die vom Rechnungshof geschätzte Fehlerquote für die 
Ausgaben aus dem Jahr 2019 in diesem Bereich vor dem Hintergrund des mehrjährigen 
Charakters der Programme bewertet werden sollte, wobei weitere Korrekturen zu einem 
späteren Zeitpunkt vorgenommen werden sollten, was zu einer erheblichen 
Risikominderung beim Programmabschluss führen könnte; fordert den Rechnungshof 
auf, nach Abschluss der kohäsionspolitischen Programme 2007–2013 einen Bericht mit 
einer geschätzten Fehlerquote zu erstellen;  

213. begrüßt, dass die Kommission einen Aktionsplan für die öffentliche Auftragsvergabe 
ausgearbeitet hat, der seit 2014 mehrmals aktualisiert wurde; 

214. stellt mit Besorgnis fest, dass der häufigste Fehler bei den ESF-Ausgaben das Fehlen 
wesentlicher Belege ist; weist ferner darauf hin, dass der Rechnungshof im Jahr 2019 
ein ESF-Projekt ermittelt hat, bei dem gegen die EU-Vorschriften über staatliche 
Beihilfen verstoßen wurde; 

215. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von dem Jahresbericht des Rechnungshofs zum 
Haushaltsjahr 2019, da aus ihm hervorgeht, dass die meisten Fehler bei Ausgaben im 
Zusammenhang mit Programmen mit geteilter Mittelverwaltung auf Fehler bei von den 
nationalen Prüfbehörden durchgeführten Prüfungen zurückzuführen sind; begrüßt daher, 
dass die Kommission technische Hilfsprogramme für die Zusammenarbeit mit 
Leitungsorganen sowie Schulungsprogramme eingerichtet und die Anzahl der 
Programme für nationale Sachverständige erhöht hat, damit die Kenntnisse über die 
Instrumente ausgeweitet und die vorstehend genannten Fehler vermieden werden; weist 
in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es gilt, die Betrugsbekämpfungsstrategie der 
Kommission zu überwachen und die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von 
Betrugsbekämpfungsmaßnahmen zu unterstützen, was auch die Prüfung der von den 
Mitgliedstaaten gemeldeten Unregelmäßigkeiten bezüglich der ESI-Fonds umfasst, da 
jede Form von Betrug im Zusammenhang mit Unionsmitteln beseitigt werden sollte, um 
das Vertrauen der Bürger in die Ausgaben und Organe der Union zu stärken;  

216. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass für die vom Rechnungshof untersuchten 
Projekte zwar bereits zahlreiche Unregelmäßigkeiten von den nationalen Prüfbehörden 
gemeldet worden sind, nach wie vor aber viele Fehler von keiner Instanz der internen 
Kontrolle in einem früheren Stadium aufgedeckt oder korrigiert werden; empfiehlt der 
Kommission, auf der Grundlage der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen des 
Rechnungshofs für 2019 die Hauptursachen für unentdeckte Fehler zu analysieren und 
gemeinsam mit den Prüfbehörden die erforderlichen Maßnahmen zu konzipieren, um 
die Zuverlässigkeit der gemeldeten Restfehlerquoten zu erhöhen;  
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217. ist besorgt über die Mängel, die bei der Überprüfung der Arbeit von 18 von 116 
Prüfbehörden in den Mitgliedstaaten, die in die Stichprobe des Rechnungshofs 
einbezogen wurden, festgestellt wurden und die derzeit das Vertrauen in diese Arbeit 
einschränken (die neu berechnete Quote lag bei neun von 20 Gewährpaketen für den 
Zeitraum 2014–2020 über der Wesentlichkeitsschwelle von 2 %); nimmt die 
Feststellung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die Kommission bei acht dieser 
Pakete zu ähnlichen Ergebnissen gelangte und die Restfehlerquoten auf einen Wert über 
2 % anpasste; bedauert, dass der Rechnungshof keine Analyse der Gründe für diese 
anhaltenden Schwächen in seine Arbeit aufnehmen kann; bedauert, dass auch die 
Kommission keine aussagekräftigen Erkenntnisse über die Gründe und etwaigen 
länderspezifischen Unterschiede zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten beisteuern 
konnte; bedauert, dass dieser Mangel an Erkenntnissen über die Gründe für diese 
anhaltenden, systemischen Schwachstellen in bestimmten nationalen Prüfbehörden eine 
effiziente und wirksame Behandlung und Lösung dieser Probleme beeinträchtigt;  

218. weist darauf hin, dass der Rechnungshof zu 120 Vorgängen aus der Stichprobe (55 %) 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage einer Überprüfung der Arbeit der Prüfbehörden 
ziehen konnte; ist zutiefst besorgt darüber, dass der Rechnungshof bei 100 Vorgängen 
(45 %) Mängel hinsichtlich des Umfangs, der Qualität und/oder der Dokumentation 
dieser Arbeit ermittelte, was dazu führte, dass der Rechnungshof die entsprechenden 
Prüfverfahren erneut durchführen musste; 

219. hebt hervor, dass die Kommission im Jahr 2019 26 Compliance-Prüfungen in 
11 Mitgliedstaaten durchführte (14 Prüfungen der GD REGIO und 12 Prüfungen der 
GD EMPL), und in ihren Berichtsentwürfen zu dem Schluss kam, dass die in den 
jährlichen Kontrollberichten von den Prüfbehörden für das Geschäftsjahr 2017/2018 
gemeldeten Restfehlerquoten zu niedrig angesetzt waren (daher erhöhte die 
Kommission diese Quoten);   

220. stellt fest, dass 13 der Compliance-Prüfungen (fünf der GD REGIO und acht der 
GD EMPL) im Mai 2020 abgeschlossen waren, die Restfehlerquoten bei der Hälfte 
dieser Prüfungen deshalb jedoch noch nicht endgültig waren; 

221. begrüßt, dass die Kommission ab 2020 beabsichtigt, in die strukturierte Diskussion mit 
den entsprechenden Prüfbehörden eine detaillierte Analyse der bei den Prüfungen von 
EU-Mitteln festgestellten zusätzlichen Fehler aufzunehmen, wobei die Prüfbehörden 
protokollierte Maßnahmen ergreifen wollen, damit diese Fehler künftig nicht 
unentdeckt bleiben; 

222. teilt die Zustimmung des Rechnungshofs zur gemeinsamen Initiative der Kommission 
und der Prüfbehörden und zu den koordinierten Bemühungen zur Verbesserung der 
Dokumentation der Arbeit der Prüfbehörden und zur Ausarbeitung eines 
Reflexionspapiers zur Prüfungsdokumentation im Dezember 2019, das zwar nicht 
obligatorisch ist, aber einen ersten Schritt darstellt, um die Art und Weise, wie die 
Prüfungsbehörden ihre Arbeit ausführen und dokumentieren, zu verbessern; 

223. begrüßt die Bemühungen um eine Vereinfachung der Anforderungen, die im 
Programmplanungszeitraum 2021–2027 im Rahmen der Verordnung mit gemeinsamen 
Bestimmungen und der mit dem MFR verbundenen Fonds an die Projektleiter und 
Verwaltungsbehörden in den Mitgliedstaaten gestellt werden; hebt hervor, dass die 
Lösung dieses Problems in einfacheren nationalen Förderfähigkeitsregeln liegt, die zur 
Reduzierung des Verwaltungsaufwands und der Fehlerwahrscheinlichkeit beitragen 

www.parlament.gv.at



 

 971 

könnten, wodurch ein hohes Maß an Transparenz sichergestellt würde; fordert 
nachdrücklich eine umfassendere Nutzung der vereinfachten Kostenoptionen, bei denen 
der Rechnungshof ebenfalls der Ansicht ist, dass sie eine große Entlastung für 
Antragsteller darstellen und die Kontrolle erleichtern; teilt die Schlussfolgerungen des 
Rechnungshofs, wonach die Änderung der Vorschriften für die Umsetzung der 
europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) den Umsetzungsprozess 
weiter beschleunigen sollte; weist darauf hin, dass die Arbeitsmethoden für die Prüfung 
auf nationaler Ebene verbessert werden müssen; fordert die Kommission auf, in einem 
strukturierten Dialog mit den Mitgliedstaaten die Verwaltungspraxis und -verfahren zu 
analysieren, um Ineffizienzen zu beseitigen und allen zuständigen Behörden Beispiele 
einer Verwaltungspraxis und von Verwaltungsverfahren, die wirksam sind, an die Hand 
zu geben;    

224. entnimmt dem jährlichen Tätigkeitsbericht der GD EMPL für 2019, dass die GD EMPL 
eine hinreichende Gewähr dafür bot und zu dem Schluss kam, dass die Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme der operationellen Programme wie geplant im Jahr 2019 
funktionierten, mit Ausnahme von 29 Programmen im Rahmen des ESF/der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und einem Programm im Rahmen des 
Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen, die wesentliche 
Mängel bei einigen Schlüsselelementen der Systeme aufwiesen; 

225. entnimmt dem jährlichen Tätigkeitsbericht der GD EMPL für 2019 mit Genugtuung, 
dass die GD EMPL die erforderlichen Folgemaßnahmen in Bezug auf alle 
Empfehlungen des Rechnungshofs im Rahmen der Zuverlässigkeitserklärung 2015–
2018 ergriffen hat, und dass bis Ende März 2020 keine offenen Empfehlungen des 
Rechnungshofs vorlagen; 

226. weist darauf hin, dass die meisten der in den Jährlichen Tätigkeitsberichten 2019 
geltend gemachten Vorbehalte in der Praxis hauptsächlich auf den Fehlerquoten für die 
Jahresrechnung 2018/2019 beruhten, die noch nicht akzeptiert worden waren, weshalb 
beide Generaldirektionen erklärten, dass die Fehlerquoten für 2018/2019 in keinem Fall 
vor den Jährlichen Tätigkeitsberichten 2020 bestätigt würden; 

227. ist der Auffassung, dass die finanziellen Interessen der EU und die Steuergelder in der 
gesamten EU vom organisierten Verbrechen ins Visier genommen werden, und fordert 
die Kommission auf, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um kriminelle 
Netzwerke zu bekämpfen, die nach den Geldern der Union trachten; 

228. bekräftigt seine Unzufriedenheit über die unterschiedliche Anwendung von Methoden 
durch den Rechnungshof und die Kommission bei der Erstellung ihrer jeweiligen 
Stellungnahme zur Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit von Finanztransaktionen; 

229. bedauert, dass die Kommission die in der einschlägigen Verordnung1 festgelegten 
Fristen für die Veröffentlichung des Jahresberichts über „Finanzinstrumente aus den 
ESI-Fonds“ nicht einhält; bekräftigt die Forderung des Parlaments, den Bericht bis 
Oktober zu veröffentlichen, um die darin enthaltenen Feststellungen in das 
Entlastungsverfahren einzubeziehen; erwartet, dass die Kommission positiv auf diese 
spezifische Anfrage reagiert, um die Transparenz zu erhöhen; 

                                                
1  Artikel 46 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 17. Dezember 2013 (ABl. L 347 vom 20.12.2013). 
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Analyse des Rechnungshofs Nr. 04/ 2020: EU-Maßnahmen zur Lösung des Problems der 
Kunststoffabfälle 

230. stellt fest, dass diese Überprüfung zwar kein Prüfbericht ist, darin jedoch der in der 
Kunststoffstrategie 2018 festgelegte Ansatz der EU in Bezug auf das Thema von 
Kunststoffabfällen an Land untersucht wird; 

231. ist besorgt über die Bemerkungen des Rechnungshofs, dass der EU-Rechtsrahmen für 
die Bekämpfung der Abfallkriminalität u. a. folgende Mängel aufweist: einen Mangel 
an Daten über kontaminierte Standorte und über die Sanktions- und Verfolgungsquoten, 
Schwierigkeiten bei der Feststellung, welches Verhalten Umweltkriminalität darstellt, 
und zwar aufgrund von Rechtsunsicherheiten, wie z. B. im Zusammenhang mit der 
Definition des Begriffs „Abfall“ gegenüber dem Begriff „Ende der Abfalleigenschaft“, 
die Unfähigkeit der EU-Rechtsakte, die zunehmende Beteiligung von Gruppen des 
organisierten Verbrechens an der Umweltkriminalität anzugehen, die dann mit anderen 
Straftaten wie Geldwäsche in Verbindung gebracht wird, das Fehlen harmonisierter EU-
Vorschriften für die Kombination von Sanktionen 
(verwaltungsrechtlich/strafrechtlich/zivilrechtlich) und ein Mangel an spezialisierten 
Polizeibeamten, Staatsanwälten und Richtern für den Umgang mit Umweltkriminalität;  

232. stellt fest, dass das chemische Recycling viele verschiedene Technologien umfassen 
kann, die noch keine technologisch oder wirtschaftlich realisierbare Option zur 
Abfallbehandlung darstellen, wobei die Deponierung drastisch reduziert werden soll; ist 
der Ansicht, dass die Recyclingkapazitäten drastisch erhöht werden müssen, um die 
technologische und wirtschaftliche Durchführbarkeit des Recyclings zu verbessern; ist 
davon überzeugt, dass sich eine Erhöhung der Kapazität der legalen Entsorgung von 
Kunststoffabfällen für Hersteller von Kunststoffverpackungen zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtung aus den Systeme der erweiterten Herstellerverantwortung positiv auf das 
Problem des illegalen Abfallhandels und anderer Abfallverbrechen auswirken wird;  

233. begrüßt die Eigenmittel, die auf der Grundlage von nicht recycelten 
Verpackungsabfällen aus Kunststoff erzeugt wurden, als ein gutes Instrument, um die 
Mitgliedstaaten zu motivieren, das Recycling zu verbessern; weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass eine angemessene Berichterstattung erfolgen muss; 

Schwerwiegende Unregelmäßigkeiten und missbräuchliche Verwendung von Mitteln in den 
Mitgliedstaaten 

234. bedauert, dass die Korrelation zwischen den EGF-Kosten je Arbeitnehmer, dem 
geholfen wird, und der Wiedereingliederungsquote sehr schwach oder nicht vorhanden 
ist; weist darauf hin, dass sich in Spanien die Kosten pro Arbeitnehmer beispielsweise 
auf 2 422,74 EUR belaufen und die Wiedereingliederungsquote bei 48 % liegt, während 
in Finnland die Kosten 2 289,81 EUR je Person betragen und die 
Wiedereingliederungsquote bei 83 % liegt; weist darauf hin, dass die 
Eingliederungsquoten und die Kosten je nach Mitgliedstaat stark variieren, wobei 
daraus nicht geschlossen werden kann, dass höhere Pro-Kopf-Ausgaben zu höheren 
Wiedereingliederungsquoten führen würden; fordert die Kommission auf, diese 
Diskrepanz sorgfältig zu untersuchen und zu beheben;  

235. ist der Auffassung, dass die EU-Jugendgarantie hinter den Erwartungen zurückbleibt; 
fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Programme zur Unterstützung junger 
Menschen keine Erwartungen wecken, die nicht erfüllt werden können; besteht darauf, 
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dass die Kommission die Erwartungen durch die Festlegung realistischer und 
erreichbarer Ziele und Vorgaben verwaltet; 

236. stellt fest, dass die GD EMPL im Jahr 2019 16 Mahnschreiben verfasst hat, in denen 
erhebliche Mängel im Verwaltungs- und Kontrollsystem festgestellt wurden; weist 
darauf hin, dass zwölf Beschlüsse zur Unterbrechung der Zahlungsfristen gefasst 
wurden (vier für Italien, drei für Ungarn, zwei für das Vereinigte Königreich und 
Frankreich und einer für Spanien) und ein Beschluss zur Aussetzung der Zahlungen 
gefasst wurde (Vereinigtes Königreich–Schottland); 

237. stellt fest, dass erhebliche Vorbehalte für Italien (15 Vorbehalte in Höhe von 
50,26 Mio. EUR) und Frankreich (neun Vorbehalte in Höhe von 47,95 Mio. EUR) 
geltend gemacht wurden; weist darauf hin, dass dies im Falle Italiens hauptsächlich auf 
einen systemischen Mangel an öffentlichen Aufträgen zurückzuführen war, der aus der 
falschen Umsetzung der Richtlinie über das öffentliche Beschaffungswesen in die 
nationalen Rechtsvorschriften resultierte, während in Frankreich die regionalen 
Kontrollstellen bei fünf Programmen nicht genügend Zeit hatten, um ihre Prüfung der 
Vorhaben innerhalb der Frist abzuschließen; 

238. stellt fest, dass die Mitgliedstaaten für das Haushaltsjahr 2018/2019 Finanzkorrekturen 
in Höhe von insgesamt 3,41 Mrd. EUR vorgenommen haben, wobei 912 Mio. EUR auf 
Ungarn, 578 Mio. EUR auf Spanien, 368 Mio. EUR auf die Slowakei und 
236 Mio. EUR auf Polen entfallen; stellt fest, dass sich der Gesamtbetrag der seit 
Beginn des Zeitraums 2014–2020 von den Mitgliedstaaten kumulativ gemeldeten 
Finanzkorrekturen auf 6,10 Mrd. EUR beläuft, wovon 2,15 Mrd. EUR auf Ungarn, 
668 Mio. EUR auf Spanien, 647 Mio. EUR auf Polen und 459 Mio. EUR auf die 
Slowakei entfallen; 

239. weist besorgt darauf hin, dass die Generaldirektion Regionalpolitik und 
Stadtentwicklung (GD REGIO) in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 zwei 
Vorbehalte bezüglich 67 Programmen des EFRE/des Kohäsionsfonds im 
Programmplanungszeitraum 2014–2020, neun Programmen des EFRE/des 
Kohäsionsfonds und eines IPA-CBC-Programms im Programmplanungszeitraum 2007–
2013 geltend machen musste; weist darauf hin, dass schwerwiegende Mängel bei den 
Verwaltungs- und Kontrollsystemen zu einem Risiko für Ausgaben führen, das für den 
mehrjährigen Finanzrahmen 2014–2020 auf über 10 % geschätzt wird; begrüßt, dass die 
aktualisierte Haushaltsordnung das Konzept des Interessenkonflikts unter gemeinsamer 
Verwaltung weiter präzisiert hat;  

240. ist besorgt darüber, dass die Generaldirektion Beschäftigung (GD EMPL) in ihrem 
jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 einen Vorbehalt im Hinblick auf den ESF/die 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen und den Europäischen Hilfsfonds für die 
am stärksten benachteiligten Personen (FEAD) für den Zeitraum 2014–2020 geltend 
machen musste (30 Programme im Rahmen des ESF/der Beschäftigungsinitiative für 
junge Menschen und des FEAD); stellt fest, dass die beiden Generaldirektionen in ihren 
jährlichen Tätigkeitsberichten angegeben haben, dass keine Vorbehalte geltend gemacht 
werden, wenn die bestätigte Restfehlerquote für das vorangegangene Rechnungsjahr 
über 2 % lag, da künftig zusätzliche finanzielle Korrekturen vorgenommen würden, 
wobei die Vorbehalte der Kommission größtenteils auf vorläufigen Quoten beruhen und 
möglicherweise nicht notwendigerweise alle wesentlichen Risiken abdecken;  

241. ist besonders besorgt darüber, dass die Kommission Berichten zufolge ein 
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Prüfungsverfahren abgeschlossen hat, das einen schwerwiegenden Verstoß gegen die 
Rechtsvorschriften zu Interessenkonflikten in der Tschechischen Republik bestätigt hat; 

242. nimmt besorgt Berichte zur Kenntnis, wonach im Prüfungsbericht der GD REGIO drei 
Beihilfen aus dem EFRE ermittelt wurden, die gegen tschechisches Recht und die EU-
Dachverordnung für den EFRE verstoßen; ist besorgt darüber, dass bei der Verwaltung 
der Auszahlungen aus dem Europäischen Strukturfonds ein Interessenkonflikt 
festgestellt wurde; 

243. erwartet, dass die Kommission das Parlament und den Haushaltskontrollausschuss über 
die Antwort der tschechischen Regierung auf die im Bericht enthaltenen Empfehlungen 
informiert; ist entsetzt darüber, dass die Situation um den angeblichen 
Interessenkonflikt des tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babiš auch mehr als 
zwei Jahre nach Beginn der Prüfungen der Kommission noch nicht gelöst wurde; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, ihre Bemühungen um eine umfassende und 
rasche Lösung des Verfahrens zu intensivieren, den Prüfungsbericht so rasch wie 
möglich zu veröffentlichen, dem Parlament über seine Schlussfolgerungen Bericht zu 
erstatten und erforderlichenfalls missbräuchlich eingesetzte Mittel zu sperren und/oder 
zurückzuerlangen; weist auf die Entschließung des Parlaments vom 19. Juni 2020 zum 
Interessenkonflikt des tschechischen Ministerpräsidenten hin, in der es heißt, dass, wenn 
sich der Interessenkonflikt von Andrej Babiš denn bestätigt, der Interessenkonflikt 
entweder gelöst werden muss oder Andrej Babiš sein Amt niederlegen sollte1;  

Empfehlungen 

244. fordert die Kommission auf, 

eine gründliche Analyse der zugrunde liegenden Gründe und potenziellen 
strukturellen Probleme durchzuführen, die die anhaltenden systemischen 
Schwächen verursachen, die der Rechnungshof jedes Jahr bei seinen Prüfungen 
festgestellt hat, wobei besonders auf mögliche länderspezifische Unterschiede zu 
achten ist, auch Bemerkungen zu bewährten Verfahren bei nationalen Behörden 
mit geringer Fehlerquote aufzunehmen, deren Arbeit vom Rechnungshof als 
zuverlässig eingestuft wird, diese Analyse in enger Zusammenarbeit mit dem 
Rechnungshof durchzuführen und die nationalen Behörden sowohl hinsichtlich 
der Problembeschreibung als auch möglicher Lösungen aktiv einzubeziehen,  

die Ergebnisse dieser Analyse mit dem Rechnungshof, der Entlastungsbehörde 
und den Mitgliedstaaten zu teilen, 

auf der Grundlage dieser Analyse klare, praktische und leicht umsetzbare 
horizontale sowie länderspezifische Empfehlungen an die nationalen Behörden 
auszusprechen, einen strukturierten Dialog mit den nationalen Behörden und dem 
Rechnungshof aufzunehmen, um kontinuierlich am Kapazitätsaufbau und dem 
Austausch bewährter Verfahren zu arbeiten, damit die Zuverlässigkeit der Arbeit 
der nationalen Prüfungsbehörden verbessert werden kann, die Entlastungsbehörde 
über den Fortschritt dieses Dialogs auf dem Laufenden zu halten,  

die Bedingungen für die Förderfähigkeit rasch zu präzisieren (einschließlich der 
Definition dessen, was unter „physisch abgeschlossenen“ und/oder „vollständig 

                                                
1  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0164_DE.html. 
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durchgeführten“ Vorhaben zu verstehen ist, um den Mitgliedstaaten bei der 
Prüfung, ob Vorhaben Artikel 65 Absatz 6 der Dachverordnung entsprechen, zu 
helfen und zu verhindern, dass nicht förderfähige Vorhaben unerkannt bleiben), 

Maßnahmen zu ergreifen, um die Zuverlässigkeit der von den Prüfbehörden 
gemeldeten Restfehlerquoten zu steigern (Analyse der hauptsächlichen Quellen 
unentdeckter Fehler und Entwicklung von notwendigen Maßnahmen mit den 
Prüfbehörden, um die Zuverlässigkeit der gemeldeten Restfehlerquoten zu 
verbessern), 

dem Parlament einen Jahresbericht vorzulegen, in dem der Beitrag der einzelnen 
Haushaltsposten zum Ziel der durchgängigen Berücksichtigung des 
Klimaschutzes und zu den Ausgaben für die biologische Vielfalt detailliert 
dargelegt wird, um deren Überwachung zu erleichtern, 

dringend mit der Arbeit an einer wirksamen Methode– soweit erforderlich und im 
Einklang mit den branchenspezifischen Rechtsvorschriften – für die Überwachung 
der Ausgaben für den Klimaschutz und von deren Beitrag zum Erreichen des 
Gesamtziels von mindestens 30 % des Gesamtbetrags des Unionshaushalts für den 
Zeitraum 2021–2027 und der Ausgaben im Rahmen von NextGenerationEU zur 
Unterstützung der Klimaschutzziele zu beginnen, 

ein gemeinsames integriertes, interoperables Informations- und 
Überwachungssystem einschließlich eines einzigen Datenextraktions- und 
Risikobeurteilungsinstruments einzusetzen, um auf die relevanten Daten 
zuzugreifen und diese zu analysieren und die Zuverlässigkeit der Kontrolle im 
Hinblick auf eine allgemeine Anwendung zu erhöhen, einschließlich eines 
Instruments für technische Unterstützung, 

einen unionsweiten Beschwerdemechanismus einzuführen, der Empfänger von 
EU-Mitteln unterstützt, die beispielsweise Fehlverhalten nationaler Behörden oder 
Druck krimineller Strukturen oder des organisierten Verbrechens ausgesetzt sind, 
und ihnen so die Möglichkeit verschafft, eine Beschwerde bei der Kommission 
einzureichen, 

die konsequente und umfassende Zusammenarbeit mit den Prüfungsbehörden 
fortzusetzen, um für einen soliden Kontrollrahmen zu sorgen, die Qualität der 
Sicherungsarbeiten bei Bedarf zu verbessern und die erforderlichen Erkennungs- 
und Korrekturkapazitäten sicherzustellen, 

die Verwaltungsbehörden zu verpflichten, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
häufigsten Fehler zu beheben, das Risiko künftiger Ausgaben zu mindern und 
erforderlichenfalls die Erkennungskapazitäten sowohl der Verwaltungsprüfungen 
als auch der Audits zu verbessern, 

eine Fehlerquote bei Zahlungen und keine Restfehlerquote bereitzustellen, um die 
Bewertung der durchgeführten Kontrolle zu verbessern, 

ihre Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof fortzusetzen, um die 
Prüfungsmethoden und die Auslegung von Rechtstexten weiter anzugleichen, 

den Mitgliedstaaten, deren Verwaltungs- und Kontrollsysteme nur teilweise oder 
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gar nicht zuverlässig sind und in denen ein erhöhtes Risiko für Betrug und 
Korruption im Zusammenhang mit den Mitteln besteht, mehr Aufmerksamkeit zu 
widmen und mehr technische Unterstützung angedeihen zu lassen, 

besondere Aufmerksamkeit auf Rahmenvereinbarungen zu richten, die im 
Rahmen von Vergabeverfahren abgeschlossen werden, da Betrug und Korruption 
im Zusammenhang mit ihnen ein erhöhtes Risiko für die finanziellen Interessen 
der Union darstellen, 

den Rückstand bei den Mitteln für Verpflichtungen so rasch wie möglich 
abzubauen, 

in den jährlichen Tätigkeitsberichten anzugeben‚ wie die Beträge, die durch von 
den Mitgliedstaaten und der Kommission auferlegten Ex-post-Finanzkorrekturen 
erbracht wurden, wiederverwendet wurden, insbesondere in den Fällen, in denen 
Betrug, Korruption oder andere kriminelle Tätigkeiten eingeschlossen waren, 

unverzüglich und bis Oktober 2021 den Jahresbericht 2020 über die 
Finanzinstrumente aus den ESI-Fonds zu veröffentlichen, damit die Ergebnisse in 
das Entlastungsverfahren einbezogen werden können, 

eine robuste Strategie gegen Interessenkonflikte bei hochrangigen Politikern zu 
entwickeln, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten wirksame Rechtsinstrumente zu 
entwickeln, um die Förderung von Oligarchenstrukturen zu vermeiden, die auf 
Kohäsionsfonds der Union zurückgreifen, 

das Parlament über weitere Entwicklungen im Fall der Interessenkonflikte zu 
informieren, die im Prüfungsbericht der GD REGIO über die Tschechische 
Republik aufgeführt sind, 

bei der Überprüfung der Richtlinie 2008/99/EG auf die Anmerkungen des 
Rechnungshofs zu Kunststoffabfällen zurückzugreifen, insbesondere im Hinblick 
auf Mindeststandards und klare Definitionen unterschiedlicher Formen der 
Abfallkriminalität, 

das Problem der mangelnden Kapazität für Recycling und Verbrennung als Mittel 
zur Verringerung von Abfallkriminalität wie beispielsweise von Abfallhandel 
anzugehen, indem die Kapazität für die legale Entsorgung von Kunststoffabfällen 
erhöht und seine wirtschaftlichen Attraktivität für Hersteller von 
Kunststoffabfällen gesteigert wird, 

die Definition des Begriffs „Recycling“ und die Anforderungen in Bezug auf die 
Berichterstattung über Recycling, insbesondere für Eigenmittel, die auf der 
Grundlage von nicht recycelten Verpackungsabfällen aus Kunststoff erzeugt 
wurden, zu verbessern, die Möglichkeit einer Digitalisierung der Berichterstattung 
und Überwachung der Abfallströme zwischen den Betreibern zu prüfen, um die 
Erkennung von Unregelmäßigkeiten und Hinweisen auf Abfallhandel zu 
verbessern, 

in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen nationalen Behörden die Gründe 
für die geringe Ausschöpfung der für die Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur 
verfügbaren Mittel zu untersuchen und die Entlastungsbehörde über die 
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Ergebnisse informieren, die Entlastungsbehörde darüber zu informieren, wie die 
Kommission die Mitgliedstaaten bei der Steigerung der Ausschöpfungsquote 
unterstützt, und weitere Wege der Unterstützung zu ermitteln, 

die Entlastungsbehörde über jede COVID-19-bedingte Umschichtung von Mitteln 
aus dem Kohäsionsfonds, die zur Unterstützung von Recyclings und 
Abfallbewirtschaftung vorgesehen sind, auf andere Bereiche zu informieren, 

der Überprüfung der grundlegenden Anforderungen an Verpackungen dringend 
Vorrang einzuräumen, um die Anpassung der Aufmachung und der Herstellung 
von Kunststoffverpackungen zugunsten der Recyclingfähigkeit und 
Nachhaltigkeit rechtzeitig zu beschleunigen und somit die Verwirklichung des 
Ziels für das Recycling von Kunststoffverpackungen für 2025 zu fördern, 

245. fordert die Kommission generell auf, sämtliche noch nicht umgesetzte Empfehlungen 
des Rechnungshofs so bald wie möglich umzusetzen sowie konkrete 
Durchführungsberichte bereitzustellen und langfristig die Empfehlungen des 
Rechnungshofs zu berücksichtigen, wenn sie ab 2021 Maßnahmen im Rahmen des 
neuen ESF+ umsetzt; 

246. ist erstaunt darüber, dass 2019 keine Verfahren zur Reduzierung der 
Programmzuweisungen durch Nettokorrekturen eingeleitet wurden, wie im jährlichen 
Tätigkeitsbericht der GD REGIO aus dem Jahr 2019 angeführt; fordert die Kommission 
auf, systematisch Nettofinanzkorrekturen vorzunehmen, wenn die in Artikel 145 
Absatz 7 der Dachverordnung festgelegten Bedingungen erfüllt sind; 

247. fordert die Kommission auf, weiterhin Leitlinien und Unterstützung bereitzustellen 
sowie bewährte Verfahren zu ermitteln und an die Mitgliedstaaten weiterzugeben; 

Leistung: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und Kohäsionsfonds 

248. weist darauf hin, dass der EFRE und der Kohäsionsfonds die EU-Politik für 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt (EU-Kohäsionspolitik), durch 
die der wirtschaftliche und soziale Zusammenhalt in der EU gestärkt werden soll, 
unterstützen, indem die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen 
Regionen verringert werden; 

249. weist erneut darauf hin, dass der EFRE in allen Mitgliedstaaten zum Einsatz kommt und 
dass sein Schwerpunkt auf verschiedenen vorrangigen Bereichen wie Innovation und 
Forschung, Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) sowie 
Verringerung der CO2-Emissionen liegt; stellt fest, dass die Kommission im Jahr 2019 
für die Mittelausstattung des EFRE 31,1 Mrd. EUR bereitstellte; erinnert daran, dass der 
Kohäsionsfonds Mitgliedstaaten mit einem Bruttonationaleinkommen (BNE) je 
Einwohner von weniger als 90 % des Unionsdurchschnitts unterstützt, aus dem Fonds 
hauptsächlich Projekte im Zusammenhang mit transeuropäischen Verkehrsnetzen und 
der Umwelt finanziert werden und sich seine Mittelzuweisung für 2019 auf 
11,5 Mrd. EUR belief; 

250. stellt mit Besorgnis fest, dass Jahre nach Beginn des 
Programmplanungszeitraums 2014–2020 die Erreichung der Zielvorgaben lediglich bei 
etwas mehr als einem Drittel der 72 Programmindikatoren für den EFRE und den 
Kohäsionsfonds auf einem guten Weg war – und das, obwohl mehrere Zielvorgaben 
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nach unten korrigiert worden waren; erinnert an die Empfehlung, die wesentlichen 
Leistungsindikatoren weiter zu verbessern; stellt jedoch fest, dass Einschränkungen bei 
den Daten die Prüfer daran hindern, eine umfassende Bewertung der Leistung in diesem 
Politikbereich vorzunehmen, da es schwierig ist, zu beurteilen, ob die Fonds die 
festgelegten allgemeinen und spezifischen Ziele erreicht haben oder voraussichtlich 
erreichen werden, obwohl der Fortschritt der einzelnen Indikatoren anhand der 
festgelegten Meilensteine und Ziele bewertet werden kann; fordert die Kommission auf, 
einen einheitlichen Bewertungsrahmen zu entwickeln, anhand dessen beurteilt werden 
kann, ob die Meilensteine und Ziele von EFRE und Kohäsionsfonds erreicht wurden;  

251. ist besorgt über die vom Rechnungshof aufgeworfenen Probleme im Zusammenhang 
mit dem Fehlen interner Kontrollen in den Mitgliedstaaten oder der Unzuverlässigkeit 
von Daten; 

252. betont aufgrund des Umstands, dass der Großteil aller festgestellten Fehler durch „nicht 
förderfähige Projekte“ verursacht wurde, die ernsthafte Besorgnis über die 
Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit der Berichterstattung der Kommission 
hinsichtlich der erzielten Ergebnisse, da all diese und jene (noch nicht ermittelten) 
Projekte in keinem Fall zur Gesamtbewertung der umfassenderen Ergebnisse beitragen 
sollten, die mit Hilfe der Unionspolitik für wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt erzielt wurden; empfiehlt der Kommission, ihr 
Berichterstattungsverfahren hinsichtlich der tatsächlich erzielten Ergebnisse neu zu 
bewerten;  

253. erkennt, wie wichtig digitale Instrumente wie Arachne im Kampf gegen Korruption und 
Missbrauch von EU-Mitteln sind; fordert alle Mitgliedstaaten auf, solche Instrumente 
ohne weitere unangemessene Verzögerungen einzusetzen; bedauert, dass nicht alle 
Mitgliedstaaten das Datenextraktionsinstrument Arachne verwenden, um die 
Betrugserkennung zu verbessern; weist in Bezug auf Betrug darauf hin, dass sowohl die 
Kommission als auch die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, gegen Betrug bei 
den Kohäsionsausgaben vorzugehen; ist der Ansicht, dass sie ihre Bemühungen um die 
Verhütung und Aufdeckung von Betrug in Zusammenarbeit mit der EUStA und dem 
OLAF intensivieren müssen; betont, dass neben dem Instrument Arachne auch Big Data 
und andere IT-Tools nicht nur zur Untersuchung, sondern auch zur Überwachung von 
Tendenzenänderungen und zur Verhinderung anderer Arten des Missbrauchs von EU-
Mitteln ernsthaft in Betracht gezogen werden sollten;   

254. stellt fest, dass beide Fonds der geteilten Mittelverwaltung durch die Kommission und 
die Mitgliedstaaten unterliegen und im Rahmen operationeller Programme (OP) 
durchgeführt werden, die von den Mitgliedstaaten ausgearbeitet und von der 
Kommission genehmigt werden; 

255. ist erfreut zu sehen, dass der Rechnungshof in seinem ersten Jahresbericht über die 
Leistung bis Ende 2019 den Überblick über die Leistung des EFRE-Programms als 
positives Beispiel für klar formulierte Schlussfolgerungen zum allgemeinen Ziel 
anführt; fordert die GD REGIO auf, weiterhin klare Schlussfolgerungen in den 
Leistungsabschnitten sowohl für allgemeine als auch für spezifische Ziele vorzulegen, 
und fordert andere Generaldirektionen auf, diesem guten Beispiel zu folgen und ihre 
Schlussfolgerungen zu verbessern, indem sie diese informativer und klarer gestalten; 

256. weist darauf hin, dass die Informationen zu den Output- und Ergebnisindikatoren durch 
die Ergebnisse einer Reihe von Evaluierungen und Studien ergänzt werden, in denen die 
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Ergebnisse des Zeitraums 2007–2013 und die frühen Phasen der Planung und 
Durchführung der kohäsionspolitischen Programme des Zeitraums 2014–2020 
analysiert werden; teilt die Feststellung des Rechnungshofs, dass der in den 
Rechtsvorschriften vorgesehene verzögerte Zeitpunkt dieser Bewertungen bedeutet, 
dass die gewonnenen Erkenntnisse zu spät greifen, um Auswirkungen auf den laufenden 
oder den nachfolgenden Programmplanungszeitraum zu haben (entsprechend den 
Bestimmungen der Dachverordnung werden z. B. die Ergebnisse der Ex-post-
Bewertungen 2014–2020 voraussichtlich bis Ende 2025 vorliegen; zu diesem Zeitpunkt 
wird sich der Programmplanungszeitraum 2021–2027 jedoch schon im fünften Jahr 
seiner Umsetzung befinden, und es ist wahrscheinlich, dass die Kommission schon weit 
mit der Vorbereitung der Legislativvorschläge für den Zeitraum nach 2027 
vorangeschritten sein wird); 

257. weist mit Besorgnis darauf hin, dass die Ausschöpfungsquoten beim EFRE und beim 
Kohäsionsfonds am Ende des sechsten Jahres ihrer Umsetzung um 6,6 % niedriger sind 
als in derselben Phase im vorangegangenen Programmplanungszeitraum; betont, dass 
dies zum Teil den Verzögerungen zu Beginn des Programmplanungszeitraums 
geschuldet ist; weist jedoch darauf hin, dass die Ausschöpfungsquoten bei den ESI-
Fonds im Jahr 2019 höher waren als in jedem anderen Jahr des MFR-Zeitraums 2014–
2020; weist ferner darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass die Mitgliedstaaten 
aufgrund des Umstands, dass sich der Förderzeitraum seinem Ende nähert, sowie 
aufgrund der durch die COVID-19-Krise gegebenen Umstände den 
Ausschöpfungsquoten Vorrang vor den Kohäsionszielen, der Leistung und der 
Ordnungsmäßigkeit einräumen; hebt hervor, dass eine Verlagerung von der Leistung 
hin zur Einhaltung der Vorschriften die Kohäsionsziele behindern und unnötige 
Ausgaben verursachen würde; fordert die Kommission daher auf, Maßnahmen zur 
Vereinfachung der Verfahren, die unter den vorstehend genannten Umständen zur 
verantwortungsvollen und angemessenen Verwendung der Mittel und somit zur 
Erholung in den Mitgliedstaaten beitragen würden, auszuarbeiten und dabei zu 
berücksichtigen, dass die Ziele der Mitgliedstaaten für den Programmplanungszeitraum 
2021–2027 als Reaktion auf die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der 
COVID-19-Krise weitaus ehrgeiziger sein müssen, damit die Bürger geschützt und 
Arbeitsplätze erhalten werden können und das Investitionsklima gestärkt wird, wobei 
alle Verwaltungsebenen in die Ausarbeitung und Umsetzung der Aufbaupläne 
einzubeziehen sind;  

258. fordert die Kommission auf, die Regionen mit niedrigen Mittelausschöpfungsquoten zu 
ermitteln und sie dabei zu unterstützen, diese Quoten zu verbessern, indem sie die 
Vorschriften aufzeigt, die zur Verbesserung der Effizienz und Wirksamkeit des 
Kohäsionsfonds beitragen können; 

259. unterstreicht, dass in der Kohäsionspolitik, die durch groß angelegte 
Infrastrukturprojekte gekennzeichnet ist, zwischen dem Programmbeginn, der 
Programmumsetzung und der Realisierung von Outputs und Ergebnissen eine zeitliche 
Verzögerung auftreten kann; hält es für besorgniserregend, dass Fortschritte 
wahrscheinlich auch durch die in der Kohäsionspolitik im Vergleich zum restlichen EU-
Haushalt relativ geringen Umsetzungsquoten beeinträchtigt werden; stellt fest, dass 
diese Faktoren – sowie der Umstand, dass sich die jüngsten verfügbaren Daten (in 
einem Durchführungszeitraum, der bis Ende 2023 läuft) auf Ende 2018 beziehen – vom 
Rechnungshof hervorgehoben werden und es ihm erschweren, zum jetzigen Zeitpunkt 
Schlussfolgerungen hinsichtlich der Verwirklichung der Ziele zu ziehen; fordert die 
Kommission auf, die zeitliche Verzögerung zwischen dem Programmbeginn, der 

www.parlament.gv.at



 

 980 

Programmumsetzung und der Realisierung von Outputs und Ergebnissen zu verringern; 
stellt fest, dass die Überwachung der Fertigstellung der Netzwerke verstärkt werden 
muss; fordert die Kommission nachdrücklich auf, eine Expertengruppe einzurichten, die 
den Mitgliedstaaten Unterstützung bei der Steuerung derart großer Projekte angedeihen 
lässt;  

260. ist äußerst besorgt über Medienberichte, die aus dem EFRE kofinanzierte Investitionen 
in die Infrastruktur zum Zweck der beruflichen Bildung in einem Mitgliedstaat 
betreffen, die nach der erforderlichen Mindestdauer von drei Jahren umfunktioniert 
wurde; bedauert, dass Vorwürfe des Betrugs und der persönlichen Bereicherung durch 
diese Umfunktionierung im Raum stehen; bedauert, dass die Kommission keine 
zusätzlichen Informationen zur Verfügung stellen konnte, um alle verbleibenden 
Zweifel auszuräumen; begrüßt die Absicht der Kommission, diesen Vorwürfen 
angemessen nachzugehen; betrachtet das Konzept der Dauerhaftigkeit als einen 
wichtigen Schutz für die wirksame und effiziente Nutzung der Unionsmittel im Rahmen 
der Kohäsionspolitik;  

261. ist der Ansicht, dass die gesetzliche Mindestdauer von drei bis fünf Jahren angesichts 
des erheblichen Investitionsbetrags und der Langlebigkeit solcher Projekte zu kurz ist; 
bedauert, dass die Mitgesetzgeber bei der Überarbeitung der [Dachverordnung] nicht 
beschlossen haben, Anforderungen in Bezug auf die Dauerhaftigkeit einzuführen, die 
einen längeren Zeitraum vorsehen; stellt fest, dass zwischen den Mitgliedstaaten 
erhebliche Unterschiede bei den nationalen Vorschriften zur Dauerhaftigkeit von 
Infrastrukturinvestitionen und zur vorzeitigen Umfunktionierung bestehen;  

262. ist besorgt über die mangelnde Kontrolle und Nachverfolgung der Finanzierung von 
Unternehmern; fordert die Kommission auf, eine detaillierte Strategie für die Kontrolle 
der Gewährung von Finanzmitteln zu entwickeln; fordert die Kommission auf, die 
Ergebnisse der durch diesen Finanzierungsmechanismus finanzierten Projekte zu 
bewerten; fordert die Kommission auf, die Ergebnisse ihrer Bewertung zu 
veröffentlichen; 

263. nimmt andere Faktoren zur Kenntnis, die für die Leistungsanalyse des Rechnungshofs 
relevant sind, die erklären, dass die Ziele der Kohäsionspolitik, zum Beispiel 
hinsichtlich Beschäftigungsquoten, wirtschaftlicher Entwicklung und Klima und 
Energie, stark durch eine Vielzahl nationaler und externer Faktoren in Europa und der 
Welt beeinflusst werden und dass in vielen Mitgliedstaaten die Mittel der 
Kohäsionspolitik in der Regel nur einen kleinen Teil der Gesamtmittel ausmachen, die 
für die jeweiligen Themenbereiche bereitgestellt werden, und dass daher keine 
maßgeschneiderten nationalen Strategien und Programme vorhanden sind, die auf die 
Ziele der Kohäsionspolitik abgestimmt sind, und sich die Mittel daher nur in sehr 
begrenztem Maße auf die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei der Verwirklichung dieser 
Ziele auswirken können;  

264. nimmt ferner die Bemerkungen des Rechnungshofs zu zusätzlichen Faktoren zur 
Kenntnis, beispielsweise dass der EU für die Erreichung ihrer übergeordneten 
kohäsionspolitischen Ziele eine Reihe von Politikinstrumenten zur Verfügung stehen, 
von denen der EFRE und der Kohäsionsfonds nur einen Teil darstellen, und dass auch 
andere Fonds und Gesetzgebungsinitiativen darauf ausgerichtet sind, die Ziele zu 
erreichen, was es häufig nicht möglich macht, die Auswirkungen der verschiedenen 
politischen Instrumente auf die Fortschritte bei der Erreichung der Zielvorgaben 
voneinander abzugrenzen;  
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265. betont mit Bedauern, dass die Analyse des Rechnungshofs, die auf den wenigen Ende 
2018 verfügbaren Daten beruht, zeigt, dass sich hinsichtlich der Erreichung der 
Zielvorgaben von insgesamt 72 Indikatoren nur ein Drittel der Indikatoren auf einem 
guten Weg befindet, während dies bei etwa der Hälfte der Indikatoren nicht der Fall ist 
und dass der Rechnungshof für die übrigen Indikatoren keine Schlussfolgerung ziehen 
konnte; bedauert, dass von neun Indikatoren, die mit den allgemeinen Zielen verknüpft 
sind, nur zwei auf einem guten Weg sind; stellt jedoch fest, dass der Rechnungshof bei 
etwa einem Drittel der Indikatoren mit einem mittelfristigen Etappenziel für 2018 zum 
dem Schluss kommt, dass 70 % entweder erreicht wurden oder wahrscheinlich bald 
erreicht werden;   

266. stellt fest, dass der EFRE und der Kohäsionsfonds noch bis 2023 ausgezahlt werden 
könnten, hebt mit Besorgnis hervor, dass insgesamt 40 % der Output-Indikatoren 
planmäßig verlaufen, während dieser Prozentsatz für Ergebnis- und 
Wirkungsindikatoren bei einem Wert von 10 % liegt; 

267. erinnert daran, dass die Strategie Europa 2020 die übergeordnete Strategie der Union für 
die Zeit von 2010 bis 2020 ist; weist darauf hin, dass die Kommission für den 
Zeitraum 2014–2020 neun Indikatoren festgelegt hat, mit denen der Fortschritt bei der 
Verwirklichung der Ziele dieser Strategie in den Bereichen Beschäftigung, FuE, 
Klimawandel und Energie, Bildung sowie Armut und soziale Ausgrenzung gemessen 
wird; weist darauf hin, dass der Kommission zufolge die Zielwerte in den Bereichen 
Beschäftigung und Bildung auf der Grundlage der Daten von 2018 erreicht werden 
dürften, während in den Bereichen FuE sowie Armut und soziale Ausgrenzung noch 
Rückstände zu verzeichnen sind und es unwahrscheinlich ist, dass die Zielvorgaben 
erreicht werden;   

268. betont mit großer Sorge, dass von allen zehn Indikatoren aus den Programmabrissen, 
die im Zusammenhang mit dem Ziel stehen, den Übergang zu einer Wirtschaft mit 
geringen CO2-Emissionen in allen Bereichen zu unterstützen, nur einer, nämlich der 
Indikator „Zahl der Haushalte mit niedrigerem Energieverbrauch“ planmäßig verläuft; 
fordert die Kommission auf, auch im Hinblick auf die Ziele des Grünen Deals 
Verbesserungen im Zusammenhang mit diesem Ziel absoluten Vorrang einzuräumen;  

269. betont, dass die Union als Reaktion auf den Ausbruch der COVID-19-Pandemie 
Maßnahmen eingeführt hat, die die Flexibilität der Mitgliedstaaten bei der Verwendung 
der Mittel aus den europäischen Struktur- und Investitionsfonds erhöhen (so wurde 
beispielsweise auf die Anforderung verzichtet, einen festen Anteil der ESI-Mittel für 
Schlüsselthemen bereitzustellen, doch kann die im Vorschlag vorgesehene Flexibilität 
die Fähigkeit der Union beeinträchtigen, die ursprünglich in den operationellen 
Programmen festgelegten Ziele zu erreichen);   

270. stellt fest, dass die COVID-19-Krise eine neue und unerwartete Herausforderung 
darstellt, auf die die Union und ihre Mitgliedstaaten entschlossen reagieren müssen und 
für die sie auf Unionsebene und auf nationaler Ebene Lösungen finden müssen; 271.
 begrüßt die steigende finanzielle Flexibilität bei Kohäsionsausgaben, die den 
Mitgliedstaaten die Möglichkeit bietet, die Mittel zur Finanzierung krisenbezogener 
Projekte zu nutzen; erachtet es als besonders wichtig, die Kontinuität und engere 
Zusammenarbeit aller für die Kohäsionspolitik relevanten Interessenträger, vor allem 
KMU und Gemeinden und Regionen, die in den kommenden Monaten mit 
Arbeitslosigkeit und Problemen im Gesundheitswesen zu kämpfen haben werden, zu 
fördern; 
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272. hebt die Schwierigkeiten hervor, mit denen Patienten in der Union konfrontiert sind, 
wenn sie die Vorteile der Richtlinie über die grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung in Anspruch nehmen wollen, worauf im Sonderbericht 
Nr. 7/2019 des Rechnungshofs hingewiesen wurde, insbesondere was das Bewusstsein 
potenzieller Patienten für ihre Rechte sowie Probleme und Verzögerungen beim 
elektronischen Austausch von Patientendaten zwischen den Mitgliedstaaten und den 
Zugang von Patienten mit seltenen Krankheiten zur Gesundheitsversorgung betrifft; 

273. ist besorgt über die Auffassung des Rechnungshofs, dass es deutliche Anzeichen dafür 
gibt, dass die Union die für 2030 gesteckten Klima- und Energieziele nicht erreichen 
wird; weist darauf hin, dass der Kommission zufolge bei der Verringerung der 
negativen Umweltauswirkungen, die auf die Nutzung natürlicher Ressourcen 
zurückzuführen sind, nur geringe Fortschritte zu verzeichnen waren; weist auf die 
Feststellung des Rechnungshofs hin, dass die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten Gefahr 
läuft, nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energieträgern zu erzeugen, um ihre Ziele 
für 2020 zu erreichen; weist darauf hin, dass der Rechnungshof in seiner Landscape-
Analyse der Maßnahmen der Union in den Bereichen Energie und Klimawandel 
feststellte, dass die von den Mitgliedstaaten prognostizierte Verringerung der 
Treibhausgasemissionen hinter dem für 2030 gesteckten Ziel von 40 % zurückbleibt; 
fordert die Kommission auf, die Ergebnisse aufgrund der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie und des Pakets für den Grünen Deal neu zu bewerten;  

274. ist besorgt, dass nur die Hälfte der 16 Indikatoren im Zusammenhang mit dem Ziel 
„Förderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von Engpässen in 
wichtigen Netzinfrastrukturen“ nach dem bisherigen Stand ihre Ziele erreichen können; 
bedauert, dass die Mitgliedstaaten im jüngsten, von der Kommission gebilligten Bericht 
die meisten Zielvorgaben für 2023 – in einigen Fällen beträchtlich – gesenkt haben 
(beispielsweise wurde die sowohl für den EFRE als auch für den Kohäsionsfonds 
geltende Zielvorgabe des Indikators „Gesamtlänge der neuen Eisenbahnstrecken“ von 
947 km auf 579 km (also um 39 %) und die für beide Fonds geltende Zielvorgabe des 
Indikators „Gesamtlänge der neuen oder verbesserten Straßenbahn- und U-Bahn-
Linien“ von 680 km auf 441 km (also um 35 %) reduziert); 

275. bekräftigt die Forderung des Parlaments nach der Schaffung einer neuen Haushaltslinie 
für den Tourismus, um diese Branche zu unterstützen, die von der COVID-19-Krise 
schwer getroffen wurde; begrüßt, dass der Rechnungshof eine Prüfung zur Bewertung 
von Tourismusprojekten eingeleitet hat, die im Zeitraum 2007–2013 mit 6,4 Mrd. EUR 
und im Zeitraum 2014–2020 mit bislang 4 Mrd. EUR aus dem EFRE und dem 
Kohäsionsfonds kofinanziert wurden, was zur Verbesserung der Tourismuspolitik der 
EU beitragen wird;   

276. stellt fest, dass im sechsten Jahr des aktuellen Programmplanungszeitraums 2014–2020 
nur etwa 31 % der ursprünglich gewährten Mittel bis Januar 2020 ausgezahlt wurden, 
was die vollständige Umsetzung der Fazilität „Connecting Europe“ infrage stellt; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Investitionen erheblich zu beschleunigen, und 
fordert die Kommission auf, ihre Überwachung angesichts des dringenden Bedarfs an 
Infrastrukturinvestitionen für die rasche Erholung vom wirtschaftlichen Abschwung im 
Zusammenhang mit COVID-19 zu verstärken;   

277. betont erneut, dass in diesem Politikbereich alle Indikatoren den Output messen (sie 
liefern hauptsächlich Daten über die Umsetzung des Programms in Bezug auf die 
errichtete Infrastruktur) anstatt die Ergebnisse der durchgeführten Projekte; fordert die 
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Kommission nachdrücklich auf, die Strategie so zu planen, dass eine ordnungsgemäße 
fortlaufende und Halbzeit-Bewertung der Ergebnisse und der erzielten umfassenderen 
Auswirkungen möglich ist; 

278. erinnert daran, dass der Rechnungshof in seiner Prüfung von 2019 insbesondere die zu 
geringe Inanspruchnahme des Kohäsionsfonds zur Finanzierung von Eisenbahnstrecken 
hervorgehoben hat; betont, wie wichtig Investitionen in nachhaltige Verkehrsnetze sind, 
und fordert die leistungsschwächeren Mitgliedstaaten auf, ihre diesbezüglichen 
Anstrengungen zu verstärken; 

279. betont, dass in der jüngsten Prüfung des Rechnungshofs zu Flaggschiff-
Verkehrsinfrastrukturen (Transport Flagship Infrastructures – TFI)1 erklärt wird, dass es 
unwahrscheinlich ist, dass das Kernverkehrsnetz der Union seine volle Kapazität bis 
2030 erreichen wird; betont außerdem, dass der Rechnungshof in der Landscape-
Analyse ferner darauf hingewiesen hat, dass es angesichts des begrenzten Umfangs der 
Unionsfinanzierung im Vergleich zum Gesamtbedarf notwendig ist, sich auf Prioritäten 
mit dem höchsten Mehrwert für die Union zu konzentrieren;  

280. fordert die Kommission auf, ihre Mechanismen und Instrumente weiterzuentwickeln, 
mit denen Bürger und Interessenträger in Bezug auf die Tourismus- und 
Verkehrsprojekte, die die Kommission im Rahmen des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung und des Kohäsionsfonds finanziert, sensibilisiert werden und 
Information darüber erhalten; 

281. ist der Ansicht, dass, wie der Rechnungshof in seiner Prüfung zu TFI festgestellt hat, die 
Verkehrsprognosen verbessert und besser koordiniert werden müssen; weist darauf hin, 
dass die Verkehrsprognosen solide wirtschaftliche Bewertungen sowie Kosten-Nutzen-
Analysen berücksichtigen und regelmäßig überarbeitet werden sollten, um möglichen 
Verzögerungen Rechnung zu tragen; betont, dass eine schlechte Planung vermieden 
werden sollte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel, und dass der 
Planungsprozess der Kommission verbessert werden muss, insbesondere im Hinblick 
auf die Umsetzung der Anforderungen in den Bereichen Umweltschutz und 
Ressourcennutzung;  

282. bedauert, dass die Kommission in ihrem Legislativvorschlag für die ESI-Fonds des 
Zeitraums 2021–2027 alle spezifischen Bewertungsanforderungen für Großprojekte, 
einschließlich der Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse, aufhebt; ist der Ansicht, 
dass dies zwar eine Verringerung des allgemeinen Verwaltungsaufwands darstellt, 
dieser Vorteil jedoch durch das erhöhte Risiko aufgewogen wird, dass die 
kofinanzierten Investitionen nicht das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten; fordert 
die Kommission nachdrücklich auf, ihren Vorschlag auf den Prüfstand zu stellen;  

283. begrüßt, dass der europäische Rechtsakt zur Barrierefreiheit im Jahr 2019 endgültig 
verabschiedet wurde, hebt seine Bedeutung als erster Rechtsakt zu diesem Thema in der 
Union hervor und fordert die Kommission auf, die Fortschritte der Mitgliedstaaten bei 
der Annahme und Veröffentlichung aller erforderlichen Rechtsvorschriften, Regelungen 
und Verwaltungsverfahren zur Einhaltung dieses Rechtsakts bis zum 28. Juni 2022 
genau zu überwachen; 

                                                
1  Sonderbericht Nr. 10/2020 des Rechnungshofs mit dem Titel „EU-

Verkehrsinfrastrukturen: Um Netzwerkeffekte planmäßig zu erzielen, bedarf es einer 
beschleunigten Umsetzung von Megaprojekten“. 
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284. erachtet es als unzureichend, dass nur bei drei von neun Indikatoren (33 %) in den 
Programmabrissen, die mit dem spezifischen Ziel des EFRE – „Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit von KMU“ – verknüpft sind, absehbar ist, dass die 
entsprechenden Zielvorgaben erreicht werden; hebt hervor, dass diese drei Indikatoren 
ergebnisbezogen sind und die Zahl der vom EFRE unterstützten Unternehmen messen, 
während bei anderen Indikatoren, mit denen etwa gemessen wird, ob die privaten 
Investitionen mit der öffentlichen Unterstützung für Unternehmen übereinstimmen, und 
dem Ausmaß, in dem die Beschäftigung in den unterstützten Unternehmen gestiegen ist, 
nicht absehbar ist, ob die Zielvorgaben erreicht werden können; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die Strategie so zu planen, dass eine ordnungsgemäße fortlaufende 
und Halbzeit-Bewertung der Ergebnisse und der erzielten umfassenderen Auswirkungen 
möglich ist, einschließlich der Bewertung der Auswirkungen der Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit;  

285. stellt fest, dass die Mittel aus dem EFRE zusammen mit nationalen Fördermitteln für 
KMU – entweder durch Ergänzung bestehender nationaler Maßnahmen oder durch 
Schließung von Lücken im Fördersystem – genutzt wurden, stellte jedoch fest, dass die 
Synergien zwischen der Unterstützung aus dem EFRE und dem ESF trotz der 
Bedeutung, die der Sicherung der Beschäftigung zukommt, im Allgemeinen gering 
waren1; 

286. nimmt zur Kenntnis, dass im Rahmen der Prüfung des Rechnungshofs im Hinblick auf 
die Erstellung der Zuverlässigkeitserklärung für das Jahr 2019 nur elf von 121 aus dem 
EFRE und dem Kohäsionsfonds kofinanzierten Projekten, die von zwölf 
Mitgliedstaaten geleitet wurden, abgeschlossen waren; stellt fest, dass die Ziele bei 
sieben Projekten vollständig und bei zwei Projekten teilweise erreicht wurden, während 
bei den übrigen zwei Projekten die Ziele nicht erreicht wurden; 

287. nimmt mit Besorgnis den Mangel an eindeutigen Informationen über die 
Endbegünstigten der Kohäsionsfonds zur Kenntnis und fordert die Kommission auf, 
dafür Sorge zu tragen, dass alle erforderlichen Informationen über ihre Finanzierung 
zusammengetragen werden, und zwar nicht nur über die Finanzintermediäre, sondern 
insbesondere über die Endbegünstigten; 

288. unterstreicht das große Potenzial öffentlicher Register der endgültigen wirtschaftlichen 
Eigentümer, die mit der fünften Geldwäscherichtlinie zur Bekämpfung von Korruption, 
Missbrauch von EU-Mitteln und Interessenkonflikten eingeführt wurden; fordert die 
Kommission auf, sicherzustellen, dass die Daten zum wirtschaftlichen Eigentum von 
Unternehmen erhoben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden; 

289. begrüßt, dass die GD EMPL im Rahmen der von der Kommission angewandten 
Präventivmaßnahmen weiterhin eine strikte Politik der Zahlungsunterbrechung und -
aussetzung anwendet, um die finanziellen Interessen der EU zu wahren; stellt in diesem 
Zusammenhang fest, dass für den ESF, die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 
und den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen im Jahr 
2019 zwölf Unterbrechungsbeschlüsse und ein Aussetzungsbeschluss angenommen 
wurden und dass darüber hinaus 16 Mahnschreiben und fünf Schreiben zur 

                                                
1  Europäische Kommission, Ex-post-Bewertung für 2007–2014, „Support to SMEs – 

Increasing Research and Innovation in SMEs and SME Development“ (Unterstützung 
für KMU – Verbesserung von Forschung und Innovation bei KMU und KMU-
Entwicklung), Februar 2016. 
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Ankündigung der Zahlungsaussetzung an die betroffenen Mitgliedstaaten gerichtet 
wurden; 

290. ist zutiefst besorgt über die diskriminierenden Maßnahmen, die seit 2019 von 
verschiedenen polnischen Kommunalregierungen ergriffen wurden, die 
Entschließungen zu sogenannten „LGBTI-freien Zonen“ oder „Regionale Chartas der 
Familienrechte“ angenommen haben, durch die insbesondere Alleinerziehende und 
LGBTI-Familien diskriminiert werden; weist darauf hin, dass diese Behörden Mittel aus 
dem ESI-Fonds erhalten und Einfluss auf deren Verwaltung haben; beharrt darauf, dass 
die Verwendung von EU-Mitteln gemäß der Verordnung Nr. 1303/2013 dem Grundsatz 
der Nichtdiskriminierung entsprechen muss; ist der Ansicht, dass in diesen Gemeinden 
und Woiwodschaften ein ernsthaftes Risiko eines Verstoßes gegen diese Bestimmungen 
besteht; fordert die Kommission auf, dafür zu sorgen, dass Mittel aus dem 
Kohäsionsfonds in Übereinstimmung mit den in den Verträgen und der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union sowie in der Dachverordnung verankerten 
Bestimmungen in Bezug auf die ESI-Fonds ausgezahlt werden; fordert die Kommission 
auf, eine Untersuchung durchzuführen, um festzustellen, ob die ESI-Fonds in diesen 
Woiwodschaften im Einklang mit dem Unionsrecht, insbesondere den 
Antidiskriminierungsbestimmungen, verwendet werden, die Entlastungsbehörde über 
die Ergebnisse dieser Untersuchung zu informieren und alle ihr zur Verfügung 
stehenden Instrumente, einschließlich Finanzkorrekturen, einzusetzen, falls eindeutige 
Beweise für einen Missbrauch von Mitteln aus diesen Gründen vorliegen  

Leistung: Europäischer Sozialfonds (ESF) und Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

291. nimmt die Schlussfolgerung der Kommission zur Kenntnis, dass in Bezug auf die 
Leistung des EU-Haushalts die meisten Programme auf dem Weg zu den zu Beginn des 
Programmplanungszeitraums festgelegten Zielen sind und trotz der Verzögerungen 
beim Start der Kohäsionsprogramme für den Zeitraum 2014–2020 jetzt schneller 
Fortschritte erzielt werden; stellt jedoch fest, dass die Kommission erst nach Abschluss 
der derzeitigen Programme und auf der Grundlage detaillierter Bewertungen endgültige 
Schlussfolgerungen zur Leistung ziehen kann;  

292. weist erneut darauf hin, wie außerordentlich wichtig der Europäische Sozialfonds (ESF) 
ist und welch wesentliche Rolle der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen bei 
der Förderung eines hohen Beschäftigungsniveaus, der Schaffung hochwertiger 
Arbeitsplätze, der allgemeinen und beruflichen Bildung und der Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung zukommt; hebt hervor, dass dem ESF und der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen die kontinuierliche finanzielle und 
politische Unterstützung der Union sowie der nationalen und regionalen Institutionen 
bei der Verwirklichung ihrer Ziele in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt 
werden muss; nimmt zur Kenntnis, dass das größte inhärente Risiko für den ESF, der 
94,7 % des Haushaltsplans 2019 der GD EMPL ausmacht, mit der Komplexität der 
finanzierten Vorhaben und Tätigkeiten, der Typologie und der Vielfalt der Empfänger 
sowie der hohen Zahl jährlicher Interventionen zusammenhängt;  

293. stellt fest, dass der Rechnungshof den ESF und den Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen nicht in seinen ersten Jahresbericht über die Leistung 
des Haushalts der Union Ende 2019 aufgenommen hat; 

294. begrüßt die Ergebnisse der von der Kommission vorgenommenen Evaluierung (Februar 
2021) der ESF-Unterstützung 2014–2018 für Beschäftigung und Arbeitskräftemobilität, 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=64020&code1=VER&code2=&gruppen=Link:1303/2013;Nr:1303;Year:2013&comp=


 

 986 

soziale Eingliederung sowie allgemeine und berufliche Bildung; stellt mit Zufriedenheit 
fest, dass im Zeitraum 2014–2018 ungefähr 23 Millionen Personen an ESF-Maßnahmen 
teilgenommen haben und dass 52 % der Teilnehmer Frauen waren; stellt außerdem fest, 
dass von den Teilnehmern bereits fast 3,2 Millionen Personen eine Beschäftigung 
gefunden und 3,9 Millionen erfolgreich eine Qualifikation erworben haben;  

295. stellt fest, dass bis 2018 sowohl aus dem ESF als auch im Rahmen der 
Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 10,4 Mrd. EUR ausgegeben wurden, dass 
3,8 Millionen Menschen unter 30 Jahren an Projekten zur Förderung der 
Jugendbeschäftigung teilgenommen haben und dass 1,4 Millionen Menschen 
unmittelbar nach der Teilnahme eine Beschäftigung gefunden haben; 

296. stellt außerdem fest, dass bis Ende 2018 33,8 Mrd. EUR aus dem ESF für die soziale 
Eingliederung investiert wurden und fast 6,2 Millionen Personen an Maßnahmen zur 
sozialen Eingliederung teilgenommen haben und dass von ihnen fast 700 000 Personen 
eine Beschäftigung gefunden haben und fast 400 000 eine Qualifikation erlangt haben; 

297. bringt seine Zufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass durch die Einführung 
vereinfachter Kostenoptionen im Rahmen des ESF der Verwaltungsaufwand verringert 
und die Umsetzung sowohl für die Programmbehörden als auch für die Begünstigten 
erleichtert wurde; 

298. stellt fest, dass 44 Projekte mittels fünf Aufforderungen zur Einreichung von 
Vorschlägen im Umfang von 29,3 Mio. EUR im Rahmen des Arbeitsprogramms 2019 
des EaSI finanziert wurden; nimmt zur Kenntnis, dass die GD EMPL im Oktober 2019 
die erste Anteilszeichnung am EaSI-Finanzierungsinstrument unterzeichnet hat, bei dem 
es sich um einen Darlehensfonds in Höhe von 200 Mio. EUR zur Unterstützung der 
Kreditvergabe an Kleinstunternehmen und Sozialunternehmen handelt; 

299. hält es für geboten, die Mittel für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) weiter 
aufzustocken, damit die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt und angepasste 
Schulungsangebote gefördert werden können, da die COVID-19-Krise die 
Beschäftigung von Frauen unverhältnismäßig stark beeinträchtigt hat, wobei hiervon 
jene Frauen besonders stark betroffen sind, die in der informellen Wirtschaft, in 
prekären Arbeitsverhältnissen sowie in einigen schwer betroffenen Sektoren mit einem 
hohen Frauenanteil beschäftigt sind; 

300. stellt fest, dass im Durchschnitt immer noch mehr als jede fünfte Person und jedes vierte 
Kind in der EU von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind; verweist auf die 
Zusage der EU, die am stärksten benachteiligten Personen im Rahmen des 
Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen zu unterstützen, 
indem die schlimmsten Formen der Armut in der Union, wie z. B. Nahrungsmangel, 
Obdachlosigkeit und Kinderarmut, gelindert werden; weist darauf hin, dass etwa 
13 Millionen Menschen, darunter etwa vier Millionen Kinder unter 15 Jahren, jährlich 
durch den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen 
unterstützt werden;  

Empfehlungen 

301. fordert die Kommission auf, 

den Vorwürfen des mutmaßlichen Betrugs im Zusammenhang mit der 
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Umfunktionierung von Einrichtungen zur Berufsausbildung nachzugehen, zu 
untersuchen, ob in anderen Mitgliedstaaten ähnliche Probleme bei der 
Umfunktionierung von von der Union kofinanzierten Infrastrukturprojekten 
bestehen, 

die Entlastungsbehörde unverzüglich über ihre Ergebnisse und mögliche weitere 
Maßnahmen infolge dieser Untersuchung zu informieren, 

eine gründliche Analyse der verschiedenen nationalen Vorschriften zur 
Tragfähigkeit von Infrastrukturinvestitionen und zur vorzeitigen 
Umfunktionierung durchzuführen und diese Analyse der Entlastungsbehörde 
mitzuteilen, 

die Mitgliedstaaten aufzufordern, nationale Rechtsvorschriften für angemessene 
Zeiträume hinsichtlich der Tragfähigkeit zu schaffen, die über die in vielen 
Mitgliedstaaten bereits bestehenden Mindestanforderungen hinausgehen,  

dafür zu sorgen, dass die Nachhaltigkeit von Investitionen über einen längeren 
Zeitraum sichergestellt wird;  

Natürliche Ressourcen 

302. stellt fest, dass sich die Zahlungen für die Teilrubrik „Natürliche Ressourcen“ auf 
59,5 Mrd. EUR beliefen und im Rahmen der folgenden Programme und Maßnahmen 
ausgezahlt wurden: 

Direktzahlungen im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) bis zu 69,5 % bzw. 41,4 Mrd. EUR, 

Marktbezogene Ausgaben im Rahmen des Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) bis zu 4,0 % bzw. 2,4 Mrd. EUR, 

Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) bis zu 23,9 % bzw. 14,2 Mrd. EUR,  

Europäischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF) bis zu 1,4 % bzw. 
0,8 Mrd. EUR, 

andere Programme bis zu 1,2 % bzw. 0,7 Mrd. EUR; 

303. nimmt zur Kenntnis, dass zwei Indikatorensätze vorhanden sind, die die Leistung der 
GAP hauptsächlich überwachen sollen und die sich beide vor allem auf die 
Berichterstattung der Mitgliedstaaten und von Eurostat erhobene Daten stützen: 

der „Gemeinsame Überwachungs- und Bewertungsrahmen“ (Common 
Monitoring and Evaluation Framework – CMEF), der 210 Indikatoren umfasst: 
45 Kontextindikatoren, 84 Output-Indikatoren, 41 Ergebnisindikatoren, 
24 Zielindikatoren und 16 Auswirkungsindikatoren, 

die GAP-Programmabrisse, die 63 Indikatoren umfassen, die größtenteils dem 
CMEF entstammen, wobei sechs der Messung der Auswirkung in Bezug auf die 
drei allgemeinen Ziele dienen und es sich bei den übrigen Indikatoren um Output-
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, Input-, Ergebnis- und Auswirkungsindikatoren handelt, die sich auf die 
spezifischen Ziele beziehen; 

304. begrüßt die Feststellung des Rechnungshofs, dass die Direktzahlungen des 
Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft, die 70 % der Ausgaben im Rahmen 
der natürlichen Ressourcen ausmachen, weiterhin frei von wesentlichen Fehlern sind 
und die geschätzte Fehlerquote für das gesamte Kapitel unter der 
Wesentlichkeitsschwelle liegt, was zeigt, dass die Pläne für Abhilfemaßnahmen, die die 
Mitgliedstaaten in den vergangenen Jahren umgesetzt haben, wirksam sind; 

305. stellt fest, dass bei beiden GAP-Fonds der kontinuierliche Rückgang der Fehlerquoten 
auf die angewandten effizienten Verwaltungs- und Kontrollsysteme zurückzuführen ist, 
insbesondere auf das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS); 

306. begrüßt, dass die Höhe der Ausgaben für Direktzahlungen gegenüber den in der 
Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 festgelegten Nettoobergrenzen seit 2017 99 % erreicht 
hat; stellt fest, dass beim ELER eine zufriedenstellende Vollzugsquote von 
durchschnittlich 50 % der Gesamtmittel bis Ende des Jahres 2019 erreicht wurde; 
fordert die Kommission auf, die Ausgaben für Direktzahlungen und die Höhe der 
Inanspruchnahme des ELER pro Mitgliedstaat zu veröffentlichen;  

307. betont, dass die unsachgemäße Verteilung von GAP-Mitteln, insbesondere 
Direktzahlungen zu unerwünschten Verteilungseffekten führen, etwa die Konzentration 
von Subventionen in den Händen von wenigen, eine Kapitalisierung der Preise für 
landwirtschaftliche Flächen und Rent Seeking finanzieller vonseiten „grüner“ 
Finanzinvestoren, die Direktzahlungen als attraktive Dividenden auf landwirtschaftliche 
Flächen betrachten, wodurch die Grundstückspreise zum Nachteil kleiner und mittlerer 
aktiver Landwirte in die Höhe getrieben werden; bedauert, dass die derzeitigen GAP-
Vorschriften solche zwar rechtmäßigen, aber unerwünschten Ausschüttungen zulassen, 
und betont die dringende Notwendigkeit wirksamer und durchsetzbarer Obergrenzen für 
natürliche Personen, die diese unerwünschten Auswirkungen für die GAP 2021–2027 
begrenzen würden; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die vom 
Parlament vorgelegten einschlägigen Vorschläge zu unterstützen; 

308. betont, dass ungerechtfertigter Verwaltungsaufwand, insbesondere im Rahmen des 
nächsten MFR, durch den die Durchführung von Investitionen der GAP behindert wird, 
beseitigt werden muss und die Verpflichtungen, die sich aus der neuen grünen 
Architektur ergeben, so weit wie möglich vereinfacht werden müssen; 

309. betont, dass sich das derzeitige Kontroll- und Prüfsystem der GAP für den Schutz der 
finanziellen Interessen der Union, die ordnungspolitische Stabilität und die 
Gleichbehandlung der Landwirte und anderer Begünstigter als sehr effizient erwiesen 
hat; betont, dass die ordnungsgemäße Umsetzung der GAP-Interventionen eng mit der 
Einhaltung der auf Unionsebene festgelegten Verpflichtungen durch die Begünstigten 
verknüpft ist;  

310. ist besorgt darüber, dass die im Rahmen des neuen Umsetzungsmodells vorgeschlagene 
größere Flexibilität, die den Mitgliedstaaten bei der Gestaltung ihres eigenen nationalen 
Kontrollsystems und ihrer eigenen Vorschriften eingeräumt werden soll, zu einer 
Divergenz der nationalen Verfahrensweisen führen und den Missbrauch von 
Unionsmitteln verstärken könnte, und fordert die Kommission daher mit Nachdruck auf, 
die „Renationalisierung“ der GAP zu verhindern; ist äußerst besorgt darüber, dass 
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dieses neue Umsetzungsmodell möglicherweise weder zur Vereinfachung noch zur 
Leistungsfähigkeit der GAP beiträgt und die Gleichbehandlung von Landwirten und 
Mitgliedstaaten gefährden könnte; ist ferner der Auffassung, dass dies zu zusätzlicher 
Komplexität und verstärkten Kürzungen von Zahlungen im Zusammenhang mit einer 
unangemessenen Haushaltsplanung und zusätzlichem Verwaltungsaufwand führen und 
daher die finanzielle Glaubwürdigkeit der GAP gefährden könnte; ist daher der Ansicht, 
dass ausreichende Schutzmaßnahmen vorgesehen werden sollten, um die Stabilität des 
Umsetzungsmodells der GAP im Hinblick auf die Haushaltsführung sicherzustellen;    

311. ist gleichzeitig besorgt, dass die neuen Anforderungen an eine nachhaltige 
Landwirtschaft, insbesondere im Hinblick auf die Klima- und Umweltziele für 2030, 
zusammen mit der Kürzung des Gesamthaushalts der GAP für den Zeitraum 2021–2027 
die Ausführung der Haushaltsmittel im Rahmen des ELER vor allem in der 
Anfangsphase seiner Ausführung behindern und die Rentabilität insbesondere für kleine 
landwirtschaftliche Betriebe beeinträchtigen könnten; betont, dass die Einführung neuer 
Anforderungen der GAP mit einer angemessenen Finanzierung auf Unionsebene 
verbunden sein muss;   

312. weist darauf hin, dass die Landwirtschaft vom Ausbruch von COVID-19 im 
vergangenen Jahr besonders betroffen war und sich die Gefahr der Unsicherheit des 
Grundeinkommens von Landwirten dadurch erhöht hat; ist daher der Ansicht, dass in 
den kommenden Jahren im Rahmen des neuen Umsetzungsmodells der GAP 
besonderes Gewicht auf die Regelmäßigkeit der Zahlungen an die Endbegünstigten der 
GAP gelegt werden sollte; 

313. warnt, dass die öffentlichen Ausgaben für die GAP vom europäischen Steuerzahler 
falsch wahrgenommen zu werden drohen, wenn für importierte Erzeugnisse aus 
Drittländern nicht die gleichen Vorschriften für Umwelt und Lebensmittelsicherheit wie 
in der Union gelten; fordert die Kommission auf, die Funktionsweise der 
Schutzklauseln in den Handelsabkommen zu überprüfen, um ihre Anwendung über 
spezifische Marktsituationen hinaus zu erleichtern und auszuweiten; 

314. fordert die Kommission auf, laufende und künftige Handelsabkommen mit Drittstaaten 
weiterhin genau im Hinblick auf die Einhaltung von Normen für Lebensmittelsicherheit 
und Tierschutz sowie von Umweltstandards zu überwachen; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass in allen Handelsabkommen ein Kapitel mit 
ambitionierten Nachhaltigkeitsanforderungen enthalten ist und dass Handelspartner den 
darin vorgesehenen Anforderungen in vollem Umfang gerecht werden; weist darauf hin, 
dass auch in Bezug auf Umweltstandards und den Tierschutz gleiche 
Wettbewerbsbedingungen gelten müssen, und fordert die Kommission auf, die 
Rechtsvorschriften im Hinblick auf die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette 
weiterzuentwickeln, um sicherzustellen, dass Standards in der Landwirtschaft der Union 
nicht untergraben oder beeinträchtigt werden;   

315. bringt erneut seine tiefe Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass der jährliche 
Tätigkeitsbericht 2019 der GD Klimapolitik erneut einen Vorbehalt in Bezug auf 
rufschädigende, rechtliche, finanzielle und institutionelle Aspekte im Zusammenhang 
mit erheblichen Sicherheitsrisiken bei der Führung und dem Betrieb des Unionsregisters 
des EU-Emissionshandelssystems enthält, die seit 2010 in den jährlichen 
Tätigkeitsberichten erwähnt werden und bei der letzten Risikobewertung bestätigt 
wurden; bedauert, dass dieser Vorbehalt über einen so ungewöhnlich langen Zeitraum 
aufrechterhalten werden muss; fordert die Kommission auf, dies unverzüglich zu 
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beheben;  

316. betont, dass die GD Klimapolitik und die GD Haushalt die Verwirklichung des Ziels 
überwachen, 20 % der im MFR vorgesehenen Haushaltsmittel für den Klimaschutz 
auszugeben, und stellt fest, dass die GD Klimapolitik andere Generaldirektionen dabei 
unterstützt, den Klimaschutz in ihre Tätigkeiten einzubeziehen; begrüßt, dass 20,9 % 
des Unionshaushalts 2019 für klimabezogene Tätigkeiten ausgegeben wurden, bedauert 
jedoch, dass Schätzungen zufolge für den laufenden MFR-Zeitraum nur 19,7 % erreicht 
werden könnten;  

317. stellt fest, dass die GD Gesundheit und Lebensmittelsicherheit im Jahr 2019 in ihren 
Zuständigkeitsbereichen über Haushaltsmittel in Höhe von 502,85 Mio. EUR verfügte 
und 772 Bedienstete zählte; weist darauf hin, dass die Vollzugsquoten bei den Mitteln 
für Verpflichtungen und den Mitteln für Zahlungen zum Jahresende bei 95,85 % bzw. 
94,63 % lagen; 

Feststellungen des Rechnungshofs 

318. weist darauf hin, dass 98 % der Ausgaben in der Rubrik „Natürliche Ressourcen“ auf 
die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) entfallen; stellt fest, dass die Fehlerquote in der 
Rubrik „Natürliche Ressourcen“ – unter Berücksichtigung der geschätzten Fehlerquote 
des Rechnungshofs (1,9 %) – unter der Wesentlichkeitsschwelle liegt; weist darauf hin, 
dass Direktzahlungen, auf die 70 % der Ausgaben in der Rubrik „Natürliche 
Ressourcen“ entfallen, deutlich unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle lagen; 

319. nimmt die positive Entwicklung im Politikbereich „Natürliche Ressourcen“ zur 
Kenntnis, der seinen Abwärtstrend mit einem weiteren Rückgang der vom 
Rechnungshof festgesetzten Gesamtfehlerquote auf eine geschätzte Fehlerquote von 
1,9 % fortsetzt, die unter der Wesentlichkeitsschwelle liegt; begrüßt, dass die vom 
Rechnungshof festgesetzte Fehlerquote sehr stark mit der im jährlichen 
Tätigkeitsbericht 2019 der GD AGRI angegebenen Gesamtfehlerquote für die GAP 
übereinstimmt;  

320. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass 44 (18 %) der 251 vom Rechnungshof 
untersuchten Vorgänge Fehler aufwiesen, während bei 207 (82 %) keine Fehler 
festgestellt wurden; stellt fest, dass wie in den Vorjahren, 70 % der Fehler auf die 
Kategorie „Begünstigter/Tätigkeit/Projekt/Ausgaben nicht förderfähig“ entfielen; 

321. stellt fest, dass von den 136 Vorgängen zur Entwicklung des ländlichen Raums 114 
nicht mit Fehlern behaftet waren, fünf Fehlerfälle Auswirkungen über 20 % hatten und 
15 Vorgänge Fehler aufwiesen, die unter 20 % des geprüften Betrags lagen, während 
zwei Zahlungen Probleme mit der Einhaltung der Vorschriften aufwiesen, die keine 
finanziellen Auswirkungen hatten; 

322. stellt fest, dass von 68 Zahlungen für Investitionsvorhaben wie Modernisierung 
landwirtschaftlicher Betriebe, Unterstützung von Basisdienstleistungen und 
Dorferneuerung in ländlichen Gebieten, Investitionen in die Waldbewirtschaftung und 
Unterstützung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung neun 
Fehler auftraten, darunter zwei Fälle, in denen der Begünstigte und/oder das Projekt die 
Förderkriterien nicht erfüllt hatte; 

323. stellt fest, dass von 68 Zahlungen für die Entwicklung des ländlichen Raums, die auf 
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der von den Landwirten gemeldeten Fläche oder Anzahl der Tiere sowie auf der 
Erfüllung von umwelt- und klimabezogenen Kriterien beruhen, acht Vorgänge mit 
geringfügigen Fehlern behaftet waren, die weniger als 5 % des geprüften Betrags 
betrafen, und ein Fall mit einem Fehler behaftet war, der zwischen 5 % und 20 % des 
geprüften Betrags betraf, sowie zwei Fälle, in denen die Begünstigten gegen umwelt- 
und klimabezogene Förderkriterien verstoßen hatten, was in beiden Fällen zu Fehlern 
führte, die mehr als 20 % des geprüften Betrags betrafen;  

324. stellt fest, dass die mit einem hohen Risiko verbundenen Ausgaben hauptsächlich 
erstattungsbasierte Zahlungen betrafen, beispielsweise in den Bereichen Kohäsion und 
Entwicklung des ländlichen Raums, in denen die Ausgaben der Union von den 
Mitgliedstaaten verwaltet werden; nimmt zur Kenntnis, dass die mit einem hohen 
Risiko verbundenen Ausgaben häufig komplexen Vorschriften und Förderkriterien 
unterliegen;  

325. stellt mit großer Besorgnis fest, dass bei 14 Vorgängen, die Marktmaßnahmen betrafen, 
die Zahlstellen in fünf Fällen (36 %) nicht förderfähige Kosten erstattet hatten, darunter 
drei Fälle von Verstößen gegen die Förderfähigkeitsvorschriften, die zu Fehlern von 
mehr als 20 % des untersuchten Betrags führten; 

326. weist mit großer Besorgnis darauf hin, dass bei sechs Vorgängen, die die Fischerei, 
Umwelt und Klimapolitik betrafen, zwei Projekte (33 %) im Zusammenhang mit der 
Kostenerstattung nicht förderfähige Elemente aufwiesen; 

327. erachtet Transparenz als ein wesentliches Element, um das Vertrauen der 
Bürger/Steuerzahler und auch das Ansehen der GAP zu erhalten oder zu gewinnen; 
nimmt die besorgniserregenden Schlussfolgerungen des Rechnungshofs und der 
Bürgerbeauftragten sowie die zahlreichen Forderungen der Entlastungsbehörde nach 
Verbesserungen in Bezug auf Korruption und fehlende Transparenz zur Kenntnis; stellt 
fest, dass die Kommission begrenzte Fortschritte verzeichnet; betont, dass das 
Instrument zur Extraktion von Daten Arachne zwar einen Schritt zur Lösung dieser 
Probleme darstellt, diese jedoch noch nicht vollständig löst, und deshalb durch die 
Ergänzung durch weitere digitale Tools weiterentwickelt werden sollte, um die 
Kommission bei der Durchführung effizienter Kontrollen zu unterstützen; unterstützt 
die Empfehlung des Rechnungshofs, sich über bewährte Verfahren bei der Verwendung 
des Instruments Arachne auszutauschen, um dessen Verwendung durch Zahlstellen 
weiter zu fördern; bedauert es zutiefst, dass das System Arachne nicht von allen 
Mitgliedstaaten genutzt wird, und hofft, dass dahingehend Initiativen unternommen 
werden; fordert die Kommission auf, Arachne als gemeinsame Datenbank zu 
verwenden und die Nutzung durch alle Mitgliedsstaaten nachdrücklich zu fördern.    

328. begrüßt, dass der Rechnungshof in seinem Sonderbericht Nr. 18/20191 festgestellt hat, 
dass die Berichterstattung über die Treibhausgasemissionen der Union mit 
internationalen Anforderungen in Einklang steht und sich die Emissionsinventare im 
Laufe der Zeit verbessert haben; betont, dass ein besserer Einblick in Sektoren wie 
Land- und Forstwirtschaft erforderlich ist; fordert die Kommission auf, die 
vorgeschlagenen weiteren Verbesserungen bei der Berichterstattung darüber zu 
berücksichtigen, wie die Klimaschutzmaßnahmen der Union und der Mitgliedstaaten 

                                                
1  Sonderbericht Nr. 18/2019: mit dem Titel „EU-Treibhausgasemissionen: gute 

Berichterstattung, aber bessere Einblicke in künftige Reduktionen erforderlich“, ABl. 
C 400 vom 26.11.2019, S. 16. 
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zur Erreichung der Emissionsreduktionsziele beitragen;  

329. nimmt zur Kenntnis, dass die GD Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in ihrem 
jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 eine durchschnittliche Restfehlerquote von 0,4 % 
ausgewiesen hat, was unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt; 

330. stellt fest, dass der Anteil der Zahlungen, die von der GD Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit im Zusammenhang mit der Verwaltung von Finanzhilfen 
fristgerecht getätigt wurden, im Jahr 2019 bei 92 % lag (83 % im Jahr 2018), aber 
dennoch unter dem Zielwert von 95 % blieb; 

331. hebt hervor, dass im Tätigkeitsbericht der GD Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 
erneut auf Probleme bei der Umsetzung des Gemeinsamen Finanzrahmens im Bereich 
der Lebensmittelkette hingewiesen wurde; stellt fest, dass das Fehlen einer 
Krisenreserve bedeutet, dass in Notsituationen Haushaltsmittel aus anderen wichtigen 
Tätigkeitsbereichen umgeschichtet werden müssen, und dass es keine festgelegte 
Methode für die Bewertung von Tieren, Pflanzen und Erzeugnissen gibt, die im 
Rahmen von Seuchenbekämpfungsmaßnahmen gekeult bzw. vernichtet werden müssen;  

Ordnungsmäßigkeit der GAP-Ausgaben 

332. nimmt die Stellungnahme des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die Ausweitung der 
Rolle der bescheinigenden Stellen auf die Abgabe einer Stellungnahme zur 
Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben im Jahr 2015 eine positive Entwicklung war, sowie 
die Anerkennung des Rechnungshofs, dass er einige Bereiche ermittelt hat, in denen es 
Raum für weitere Verbesserungen gibt, die der Art nach den von der Kommission 
ermittelten Bereichen ähneln; fordert die Kommission auf, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einschränkungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der 
Ergebnisse der Arbeit der bescheinigenden Stellen zu überwinden, die auf die von der 
Kommission und dem Rechnungshof festgestellten Schwachstellen bei den Kontrollen 
und Stichprobenverfahren einiger bescheinigender Stellen zurückzuführen sind;   

333. bedauert, dass der Rechnungshof in seiner Arbeit keine Analyse der Gründe für diese 
anhaltenden Schwachstellen, die er in den Mitgliedstaaten festgestellt hat, vorlegen 
kann;  begrüßt, dass die Kommission alle bescheinigenden Stellen besucht hat, um ihre 
Arbeit im Bereich der Rechtmäßigkeit und Unregelmäßigkeiten zu überprüfen und sie 
dabei zu unterstützen, ihre Arbeit bis Ende 2019 zu verbessern, bedauert jedoch, dass 
die Kommission weder aussagekräftige Erkenntnisse über die Gründe noch über 
länderspezifische Unterschiede zwischen den bescheinigenden Stellen der 
Mitgliedstaaten beisteuern konnte; bedauert, dass dieser Mangel an Informationen über 
die zugrunde liegenden Ursachen für diese anhaltenden, systemischen Schwachstellen 
in bestimmten bescheinigenden Stellen die effiziente und effektive Behandlung und 
Lösung dieser Probleme beeinträchtigt; fordert die Kommission auf, die Hauptursachen 
für unentdeckte Fehler zu analysieren und gemeinsam mit den Prüfbehörden die 
erforderlichen Maßnahmen auszuarbeiten, um die Zuverlässigkeit der gemeldeten 
Restfehlerquoten zu verbessern, insbesondere im Hinblick auf das neue 
Umsetzungsmodell der GAP, bei dem die bescheinigenden Stellen eine größere Rolle 
spielen werden; fordert die Kommission auf, sich stärker auf die Zuverlässigkeit der von 
ihnen gelieferten Ergebnisse zu konzentrieren;   

334. weist darauf hin, dass die GD AGRI das Risiko bei Zahlung im Hinblick auf die im Jahr 
2019 insgesamt getätigten GAP-Ausgaben auf rund 1,9 % geschätzt hat, wobei das 

www.parlament.gv.at



 

 993 

Risiko bei Zahlung mit Blick auf Direktzahlungen etwa 1,6 % ausmacht, bei der 
Entwicklung des ländlichen Raums bei 2,7 % und bei Marktmaßnahmen bei 2,8 % liegt; 

335. stellt fest, dass die GD Umwelt im Jahr 2019 über einen Haushalt in Höhe von 
505,58 Mio. EUR verfügte und 476 Bedienstete zählte; weist darauf hin, dass die 
Vollzugsquoten bei den Mitteln für Verpflichtungen und den Mitteln für Zahlungen 
zum Jahresende bei über 99 % lagen; 

336. begrüßt, dass der Anteil der von der GD Umwelt ausgeführten Zahlungen, bei denen die 
gesetzlichen Fristen im Jahr 2019 überschritten wurden, geringer ausgefallen ist (3,23 % 
gegenüber 8,20 % im Jahr 2018); 

337. nimmt zur Kenntnis, dass die GD Umwelt in ihrem jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 
eine durchschnittliche Restfehlerquote von 0,80 % ausgewiesen hat, was unterhalb der 
Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt; 

338. stellt fest, dass die GD Klimapolitik im Jahr 2019 etwa 225 Bedienstete zählte und 
Haushaltsmittel in Höhe von 140,3 Mio. EUR verwaltete, die unter der Überschrift 
„Klimaschutz“ aus dem Haushalt der Union bereitgestellt wurden; weist darauf hin, 
dass die Vollzugsquoten bei den Mitteln für Verpflichtungen und den Mitteln für 
Zahlungen bei 99,98 % bzw. 96,41 % lagen; 

339. stellt fest, dass im Jahr 2019 1,59 % aller Zahlungen der GD Klimapolitik nicht 
innerhalb der vorgeschriebenen Fristen getätigt wurden; 

Strategien und Verfahren zur Betrugsbekämpfung in der GAP 

340. weist darauf hin, dass Betrug eine Handlung oder Unterlassung mit Täuschungsabsicht 
ist, die zu ungerechtfertigten Zahlungen führt; 

341. nimmt die Methodik des Rechnungshofs zur Kenntnis, mit der überprüft wird, ob die 
geprüften Vorgänge frei von wesentlichen Unregelmäßigkeiten sind, sei es aufgrund 
von Betrug oder unbeabsichtigten Fehlern, und erinnert daran, dass er jedes Jahr 
mutmaßliche Betrugsfälle bei den GAP-Ausgaben feststellt, wobei das Risiko, dass 
Betrug wesentliche Auswirkungen hat, bei Marktstützungszahlungen, Investitionen in 
die ländliche Entwicklung und sonstigen Zahlungen, bei denen in der Regel eine 
erstattungsbasierte Kofinanzierung stattfindet, größer ist;  

342. weist erneut darauf hin, dass die GAP der geteilten Mittelverwaltung unterliegt und dass 
sowohl die Kommission als auch die Mitgliedstaaten dafür verantwortlich sind, gegen 
Betrug vorzugehen; nimmt, was die Kommission anbelangt, zur Kenntnis, dass die GD 
AGRI Schulungen und Leitlinien zu Betrugsrisiken für Verwaltungs- und 
Kontrollstellen der Mitgliedstaaten anbietet, während das OLAF in Zusammenarbeit mit 
nationalen Ermittlungsstellen mutmaßliche Betrugsfälle untersucht; 

343. nimmt zur Kenntnis, dass die GD AGRI ihre aktualisierte Betrugsbekämpfungsstrategie 
am 20. Oktober 2020 angenommen hat;  

Gerechte Zuweisung von GAP-Mitteln 

344. beharrt darauf, dass größere landwirtschaftliche Betriebe mit Blick auf das Einkommen 
in Zeiten von durch Einkommensschwankungen verursachten Krisen nicht unbedingt in 
demselben Umfang Unterstützung für die Stabilisierung der landwirtschaftlichen 
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Einkommen benötigen wie kleinere Betriebe, da sie von möglichen Skaleneffekten 
profitieren können, dank deren sie wohl weniger krisenanfällig sind; vertritt die Ansicht, 
dass die Kommission Maßnahmen ergreifen sollte, damit die Mittel im Rahmen der 
GAP ausgewogen verteilt werden, sodass die Zahlungen pro Hektar im Verhältnis zur 
Größe des Unternehmens bzw. des landwirtschaftlichen Betriebs sinken1;  

345. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, dafür zu sorgen, dass die GAP-Mittel den 
aktiven Landwirten gerecht zugewiesen werden und nicht dazu führen, dass Geschäfte 
mit Agrarflächen abgeschlossen werden, die einer ausgewählten Gruppe politischer 
Insider, die häufig als „Oligarchen“ bezeichnet werden, zugutekommen; fordert die 
Kommission auf, eine Bestandsaufnahme der Verstöße, Umgehungen und 
unbeabsichtigten Folgen der derzeitigen Zuteilungsvorschriften im Rahmen der GAP 
vorzunehmen; weist darauf hin, wie wichtig ein transparentes und starkes 
Verwaltungssystem ist, und fordert die Kommission ferner auf, die Bemühungen zur 
Verhinderung und Aufdeckung von Betrugsfällen zu verstärken2;  

Interessenkonflikt, Landnahme und Landkonzentration 

346. nimmt mit Besorgnis die Daten der Kommission zur Verteilung der Direktzahlungen 
nach Zahlungsklassen im Jahr 2019 zur Kenntnis, aus denen hervorgeht, dass der größte 
Anteil des Direktzahlungsvolumens (58 %) an 15 % aller Begünstigten geht, während 
die meisten Begünstigten (75 %) einen noch geringeren Anteil der Direktzahlungen 
(15 %) erhalten als die 0,5 % aller Begünstigten, die mehr als 100 000 EUR erhalten, 
was 16,3 % des gesamten Direktzahlungsvolumens entspricht;  

347. ist zutiefst besorgt darüber, dass mit den GAP-Subventionen Anreize für 
landwirtschaftliche Betriebe, Investoren, Hedge-Fonds, Stiftungen und sehr reiche 
Einzelpersonen geschaffen werden, Land anzuhäufen, was zu einer weiteren Zunahme 
der Konzentration des Landbesitzes führt; stellt mit großer Sorge fest, dass dies die 
Preise für landwirtschaftliche Flächen in die Höhe treibt und es für kleine und 
mittelgroße Landwirte immer schwieriger wird, Land zu erwerben; bekräftigt 
ausdrücklich, dass die Agrarsubventionen nicht als sichere Rendite für grüne 
Investitionen gedacht sind;  

348. bekräftigt seine Forderung nach der Einführung von Höchstbeträgen für Zahlungen, die 
eine natürliche Person aus der ersten und zweiten Säule der GAP erhalten kann; ist der 
Auffassung, dass für natürliche Personen definierte Höchstbeträge viel schwieriger zu 
umgehen sind als Obergrenzen für juristische Personen; weist darauf hin, dass 
Begünstigte ihre Unternehmen künstlich aufspalten oder zusätzliche Unternehmen 
gründen können, die alle den maximalen Förderbetrag erhalten können, wodurch eine 
für juristische Personen festgelegte Obergrenze umgangen wird; begrüßt die Absicht im 
Rahmen des Vorschlags, alle Unternehmen, die zur gleichen Gruppe gehören, als einen 
Begünstigten zu zählen, ist jedoch der Ansicht, dass dies nicht ausreichend ist: 
Undurchsichtige und hochkomplexe Unternehmensstrukturen, an denen häufig 
Unternehmen in mehreren Mitgliedstaaten und/oder Drittländern beteiligt sind, machen 

                                                
1  Ziffer 258 der Entschließung über die Entlastung für die Ausführung des 

Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018, 
Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen. 

2  Ziffer 260 der Entschließung über die Entlastung für die Ausführung des 
Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2018, 
Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen. 
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es sehr schwierig, sicherzustellen, dass alle Unternehmen, die zu ein und derselben 
Gruppe gehören, als solche identifiziert und tatsächlich als ein einziger Begünstigter 
behandelt werden;  

349. stellt erneut mit Besorgnis fest, dass die GAP-Subventionen weiterhin Anreize für 
Landnahme durch kriminelle und oligarchische Strukturen bieten; bekräftigt seine 
dringende Forderung an die Kommission, einen Beschwerdemechanismus einzurichten, 
damit Landwirte und KMU, die mit Landnahme, schwerem Fehlverhalten nationaler 
Behörden, unregelmäßiger oder voreingenommener Behandlung bei Ausschreibungen 
oder der Verteilung von Subventionen, mit Druck oder Einschüchterung durch 
kriminelle Strukturen, organisiertes Verbrechen oder oligarchische Strukturen 
konfrontiert sind, und Personen, die Zwangs- oder Sklavenarbeit ausgesetzt sind oder 
eine andere schwerwiegende Verletzung ihrer Grundrechte erfahren, direkt bei der 
Kommission Beschwerde einlegen können; begrüßt, dass ein derartiger 
Beschwerdemechanismus für die neue GAP-Verordnung vorgeschlagen wurde;  

350. nimmt zur Kenntnis, dass bei den Prüfungen der GD AGRI in den Jahren 2017 und 
2019 Schwachstellen in der Funktionsweise des Systems zur Identifizierung 
landwirtschaftlicher Parzellen, der geobasierten Antragstellung, der Qualität der Vor-
Ort-Kontrollen sowie übermäßige Verzögerungen bei der Bearbeitung von Zahlungen, 
insbesondere bei sich überschneidenden Anträgen, festgestellt wurden; begrüßt, dass die 
Kommission die Zahlungen unterbrochen und die Zahlstelle unter Bewährung gestellt 
hat; stellt fest, dass die Mängel in den Management- und Kontrollsystemen der 
Zahlstelle in einem von der GD AGRI angeforderten und 2019 verstärkten Aktionsplan 
angegangen werden; weist darauf hin, dass der Risikobetrag 3,271 Mio. EUR für 
Direktzahlungen und 21,596 Mio. EUR für die Entwicklung des ländlichen Raums 
umfasst und dass das Konformitätsabschlussverfahren noch läuft;  

351. ist zutiefst besorgt über den jüngsten Bericht der slowakischen Obersten Prüfstelle über 
die Arbeit der slowakischen Agrarzahlungsagentur, in dem eine mangelnde Transparenz 
bei der Verwaltung der direkten Subventionen sowie der systematischen Kontrolle von 
Antragstellern und Empfängern von Subventionen festgestellt wurde1; ist besorgt über 
die Einschränkungen hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Ergebnisse der Arbeit der 
bescheinigenden Stellen aufgrund der Schwachstellen, die der Rechnungshof bei den 
Kontrollen und Stichprobenverfahren einiger bescheinigender Stellen ermittelte;  

352. stellt fest, dass das OLAF im Jahr 2020 drei Verwaltungsuntersuchungen über eine 
mögliche missbräuchliche Verwendung von EU-Mitteln für die Landwirtschaft in der 
Slowakei abgeschlossen hat, die Anträge auf Direktzahlungen zwischen 2013 und 2019 
betrafen; bedauert, dass festgestellt wurde, dass ein Unternehmen absichtlich 
Unionszahlungen für nicht förderfähige Flächen beanspruchte, die hauptsächlich für 
nichtlandwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt wurden; hält es für alarmierend, dass das 
OLAF auch festgestellt hat, dass bestimmte Flächen, die von einigen Unternehmen seit 
Jahren beansprucht wurden, in Wirklichkeit nicht durch rechtsgültige Pachtverträge 
abgedeckt waren;  

353. stellt ferner fest, dass im Rahmen der Untersuchungen des OLAF mehrere 
Schwachstellen im Verwaltungs- und Kontrollsystem für Direktzahlungen in der 

                                                
1  https://www.nku.gov.sk/web/sao/news/-

/asset_publisher/FaxZbYV7Oqlp/content/direct-aid-in-agriculture-without-targeted-
control-with-holes-in-legislation. 
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Slowakei aufgedeckt wurden; bedauert, dass es nur sehr begrenzte Kontrollen 
dahingehend gibt, ob die Veräußerung von Grundstücken durch Antragsteller 
rechtmäßig ist, und dass sich die Überprüfungen auf sich überschneidende Ansprüche 
beschränken; nimmt die Feststellung des OLAF zur Kenntnis, dass die internen 
Überprüfungsverfahren der slowakischen nationalen Behörde, die für die Verwaltung 
von landwirtschaftlichen Flächen in staatlichem Besitz oder von Flächen ohne 
bekannten Privateigentümer zuständig ist, im Hinblick auf ihre Transparenz und 
Rechtssicherheit verbessert werden sollten; stellt fest, dass das OLAF aufgrund der 
Mängel in den Überprüfungsprozessen der Ansicht ist, dass sich die Überzahlungen auf 
mehr als eine Million Euro belaufen könnten;  

354. ist nach wie vor zutiefst besorgt über Berichte, wonach Agrarfonds auf den Konten 
autokratischer Führer und ihrer Freunde landen; bekräftigt, dass dies gegenüber den 
Steuerzahlern der EU und insbesondere gegenüber kleinen Landwirten und ländlichen 
Gemeinschaften äußerst ungerecht ist; betont, dass die Ausmerzung von Korruption und 
Betrug wesentlicher Bestandteil der GAP sein sollte; 

3545. hebt hervor, dass es in Anbetracht der häufig auftretenden Probleme mit 
Interessenkonflikten bei der Aufteilung der Agrarfördermittel der Union nicht 
wünschenswert ist, dass Mitglieder des Europäischen Rates, Landwirtschaftsminister, 
Beamte oder ihre Angehörigen Entscheidungen über Einkommensbeihilfen fällen; 

356. ist erstaunt über die Einschätzung der Kommission, dass im Fall des tschechischen 
Landwirtschaftsministers kein Interessenkonflikt vorliegt, obwohl er beträchtliche 
GAP-Beihilfen erhalten hat, während er für die Planung der Agrarprogramme im 
Rahmen der GAP zuständig ist; kritisiert die offenbar unterschiedliche Auslegung und 
Anwendung von Artikel 61 der Haushaltsordnung; fordert die Kommission auf, einen 
umfassenden Bericht vorzulegen, in dem offengelegt wird, ob es in den Mitgliedstaaten 
laufende Prüfungen gegen Regierungsmitglieder gibt, und einen Überblick darüber zu 
geben, welche Regierungsmitglieder in allen Mitgliedstaaten Zuschüsse aus der GAP 
und/oder dem Kohäsionsfonds erhalten; 

357. verweist auf eine kürzlich der Entlastungsbehörde angebotene Studie zur Identifizierung 
der direkten und letztendlichen Begünstigten der GAP-Ausgaben1; bekräftigt die 
Feststellung der Studie, dass es nach wie vor unmöglich ist, einen umfassenden und 
zugänglichen Überblick über diese Begünstigten zu geben; fordert daher die 
Kommission auf, in Zusammenarbeit mit den nationalen Agenturen ein standardisiertes 
und öffentlich zugängliches Format zu entwickeln, um die Endbegünstigten der GAP 
offenzulegen;  

358. fordert die Kommission nachdrücklich auf, mit den Mitgliedstaaten 
zusammenzuarbeiten, um die von den nationalen Behörden festgelegten Bedingungen 
für den Erhalt von Subventionen für größere Projekte anzupassen, da derzeit der größte 
Teil der GAP-Mittel großen Unternehmen zugutekommt; fordert die Kommission auf, 
Empfehlungen abzugeben und diese Bedingungen so anzugleichen, dass sie EU-weit 
besser harmonisiert sind, wobei den nationalen Besonderheiten Rechnung zu tragen ist; 

359. fordert die Kommission auf, dem Parlament über die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens 
der GD AGRI in Bezug auf den Fall eines Interessenkonflikts in der Tschechischen 

                                                
1  https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES 

/CONT/DV/2021/01-25/Study_Largest50Beneficiaries_EN.pdf 
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Republik Bericht zu erstatten; fordert, dass auf Zahlungen an Unternehmen, die direkt 
oder indirekt dem tschechischen Ministerpräsidenten oder anderen Mitgliedern der 
tschechischen Regierung gehören, besonders geachtet wird; 

360. stellt fest, dass in Bezug auf Marktmaßnahmen sechs Zahlstellen als „begrenzte 
Sicherheit mit hohem Risiko“ eingestuft wurden: Bulgarien, Spanien, Vereinigtes 
Königreich, Griechenland, Italien (für zwei Beihilferegelungen) und Portugal; weist 
darauf hin, dass die am höchsten angepasste Fehlerquote in Bulgarien (11,52 %) 
festgestellt wurde, gefolgt von Polen (7,15 %) und Italien (6,12 %); weist ferner darauf 
hin, dass die GD AGRI sieben Vorbehalte auf Maßnahmenebene geltend gemacht hat: 
Obst und Gemüse: operationelle Programme für Erzeugerorganisationen (Vereinigtes 
Königreich, Italien und Portugal), Olivenöl (Griechenland), Weinsektor (Bulgarien, 
Italien), EU-Schulprogramme (Spanien); ist besonders besorgt über den Weinsektor, in 
dem die angepassten Fehlerquoten in Bulgarien (15,7 %) und Italien (9,6 %) sehr hoch 
sind, wobei die Risikobeträge in Italien mehr als 30 Mio. EUR und in Bulgarien 
2,3 Mio. EUR betragen; 

361. stellt fest, dass in Bezug auf Direktzahlungen 18 Zahlstellen eine Fehlerquote zwischen 
2 % und 5 % aufwiesen und eine Zahlstelle eine Fehlerquote über 5 % hatte (5,2 % in 
Österreich); weist darauf hin, dass die GD AGRI auf der Ebene der Zahlstellen 17 
Vorbehalte für Österreich, Zypern, Dänemark, Spanien (drei Zahlstellen), Griechenland, 
Italien (sieben Zahlstellen), Portugal, Rumänien und Schweden geltend gemacht hat; 

362. weist darauf hin, dass die Vorbehalte in die folgenden Kategorien unterteilt werden 
können: Schwachstellen in Bezug auf Zahlungsansprüche (AT, DK, IT, PT, SE), 
Schwachstellen bei tierbasierten freiwilligen Unterstützungsmaßnahmen (AT, GR, RO), 
hohe gemeldete Fehlerquote (CY) basierend auf der Bewertung der bescheinigenden 
Stelle (ES06), Schwachstellen im Zusammenhang mit der Qualität der Vor-Ort-
Kontrollen (ES09, ES15, GR, PT, SE), Schwachstellen im System zur Identifizierung 
landwirtschaftlicher Parzellen (LPIS) (IT) und Schwachstellen bei der Definition des 
Landtyps (RO, SE);  

363. weist darauf hin, dass die im Jahr 2019 vorgenommenen Kürzungen 17 Mitgliedstaaten 
und einen Gesamtbetrag von 67 764 269,48 EUR betrafen, von denen 36 Mio. EUR auf 
Italien, 15 Mio. EUR auf das Vereinigte Königreich und 8 Mio. EUR auf Spanien 
entfielen; 

364. stellt fest, dass im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums 30 von 71 Zahlstellen 
eine angepasste Fehlerquote von über 2 % aufweisen (davon 8 über 5 %: Zypern, 
Deutschland (eine Zahlstelle), Estland, Spanien (eine Zahlstelle), Frankreich (eine 
Zahlstelle), Vereinigtes Königreich (eine Zahlstelle), Portugal und Slowakei; weist 
darauf hin, dass die GD AGRI 21 Vorbehalte auf der Ebene der Zahlstelle geltend 
gemacht hat: Österreich, Zypern, Deutschland (eine Zahlstelle), Dänemark, Estland, 
Spanien (zwei Zahlstellen), Finnland, Frankreich (zwei Zahlstellen), Vereinigtes 
Königreich (eine Zahlstelle), Kroatien, Ungarn, Irland, Italien (zwei Zahlstellen), 
Litauen, Portugal, Rumänien, Schweden und Slowakei; weist ferner darauf hin, dass die 
am höchsten angepassten Fehlerquoten in der Slowakei (10,31 %) festgestellt wurden, 
gefolgt von 7,63 % in Zypern und 5,94 % in Polen; 

365. weist darauf hin, dass die Vorbehalte in die folgenden Kategorien unterteilt werden 
können: Mängel in Zusammenhang mit der Maßnahme für den 
ökologischen/biologischen Landbau (AT, HU), Aufforstung (ES02, PT), Maßnahme für 
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Leader und Privatinvestitionen, nicht-integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 
(Nicht-IACS) (DE19), Mängel bei den Vor-Ort-Kontrollen (CY, DK, FR18, FR19, 
IT10, SK), Angemessenheit der Kosten (ES09, FR19), Abgleich der Daten (ES09, SK), 
Unzulässigkeit (ES09, CY, RO, SK) und aktiver Betriebsinhaber (GB07), 
Schwachstellen bei den Überwachungsverfahren für einige Maßnahmen (IT10), 
Ermittlung von Höchstflächen (MEA) im System zur Identifizierung 
landwirtschaftlicher Parzellen (LPIS) für Maßnahmen betreffend das integrierte 
Verwaltungs- und Kontrollsystem (IT10, IT26), Mängel bei den Maßnahmen für 
Investitionen (HR), private Investitionen (LT), Forstwirtschaft, 
Agrarumweltverpflichtungen, Bildung von Erzeugergemeinschaften und 
Risikomanagementmaßnahmen (HU), Mängel im Bereich der Vergabeverfahren (HU, 
RO, SK), hohe gemeldete Fehlerquoten (CY, DK, EE, ES02, ES09, FR18, FR19, HR, 
IE, LT, PT), basierend auf der Bewertung der bescheinigenden Stellen (FI, GB07, HR, 
IT26, SE);  

Empfehlungen 

366. fordert die Kommission auf, 

eine gründliche Analyse der zugrunde liegenden Ursachen und potenziellen 
strukturellen Probleme vorzunehmen, die für die anhaltenden systembedingten 
Schwachstellen in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Qualität der Arbeit der 
bescheinigenden Stellen verantwortlich sind, die der Rechnungshof bei seinen 
jährlichen Prüfungen feststellt, und dabei etwaigen länderspezifischen 
Unterschieden besondere Aufmerksamkeit zu widmen; auch Bemerkungen zu 
bewährten Verfahren bei nationalen Behörden mit geringer Fehlerquote 
aufzunehmen, deren Arbeit vom Rechnungshof als zuverlässig eingestuft wird; 
diese Analyse in enger Zusammenarbeit mit dem Rechnungshof durchzuführen 
und die nationalen Behörden sowohl hinsichtlich der Problembeschreibung als 
auch möglicher Lösungen aktiv einzubeziehen;  

die Ergebnisse dieser Analyse mit dem Rechnungshof, der Entlastungsbehörde 
und den Mitgliedstaaten zu teilen; 

auf Grundlage dieser Analyse eindeutige, praktische und leicht umsetzbare 
horizontale sowie länderspezifische Empfehlungen an die nationalen Behörden 
auszusprechen; einen strukturierten Dialog mit den nationalen Behörden und dem 
Rechnungshof aufzunehmen, um kontinuierlich am Aufbau von Kapazitäten und 
am Austausch bewährter Verfahren zu arbeiten, damit die Zuverlässigkeit der 
Arbeit der nationalen Prüfbehörden verbessert werden kann; die 
Entlastungsbehörde über den Fortschritt dieses Dialogs auf dem Laufenden zu 
halten;  

die Qualität weiter zu verbessern und den Umfang der Prüfung und Kontrolle der 
Ordnungsmäßigkeit und der erzielten Ergebnisse im Rahmen der EU-Agrarpolitik 
sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene zu erweitern, da dies eine 
wesentliche Voraussetzung für den Schutz der finanziellen Interessen der EU 
darstellt; 

Leistung der GAP 

367. ist der Auffassung, dass aufgrund des Fehlens spezifischer Instrumente in der GAP, mit 
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denen das Funktionieren der Lebensmittelkette ins Gleichgewicht gebracht wird, 
dringend weiterhin Rechtsvorschriften erlassen werden müssen, damit der Landwirt 
nicht mehr das schwächste Glied in der Kette ist; 

368. betont, dass Investitionen, die zu einer widerstandsfähigen, nachhaltigen und digitalen 
wirtschaftlichen Erholung im Einklang mit den im Rahmen des europäischen Grünen 
Deals verfolgten Agrarumwelt- und Klimazielen beitragen, von grundlegender 
Bedeutung für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Gebiete sind;  

369. hebt die Rolle der Einkommensgrundstützung in der GAP und ihren Beitrag zur 
Aufrechterhaltung der Landwirtschaft und der Viehzucht, zur Eindämmung der 
Landflucht und zur Förderung eines lebendigen und dynamischen ländlichen Raums 
hervor;  

370. hebt hervor, dass sich die Unterstützung der GAP für Junglandwirte als äußerst 
wichtiges Instrument erwiesen hat und weiter ausgebaut werden sollte; ist der Ansicht, 
dass Digitalisierung und Innovation sowie Investitionen zur Entwicklung kurzer 
Lieferketten und des Direktverkaufs an die Verbraucher entscheidende Instrumente für 
die Wiederbelebung der ländlichen Gebiete sein könnten, die dadurch attraktiver für 
Junglandwirte werden; vertritt die Auffassung, dass eine ausreichende und zugängliche 
Unterstützung verbunden mit einer Vereinfachung für die Endbegünstigten, 
insbesondere für junge, neue und kleine Landwirte, eine Priorität für die Mitgliedstaaten 
bei der Durchführung ihrer strategischen Planung darstellen sollte; hebt hervor, dass in 
der Phase der Durchführung der nationalen strategischen Pläne Verfahren eingeführt 
werden müssen, die an die speziellen Bedürfnisse angepasst sind; 

371. betont das insgesamt gute Funktionieren der freiwilligen, gekoppelten Zahlungen zur 
Unterstützung von Branchen, deren Tätigkeiten eingestellt zu werden drohen; 

372. weist darauf hin, dass Fördermittel für die Erschließung und Konsolidierung neuer 
Märkte unerlässlich sind; fordert die Kommission auf, die Förderung des 
umweltfreundlichen Modells mit anderen, ebenso nachhaltigen Modellen wie der 
integrierten Produktion oder der Präzisionslandwirtschaft zu vereinbaren; 

373. stellt fest, dass mit einer ökologischeren GAP im Einklang mit dem Übereinkommen 
von Paris und dem europäischen Grünen Deal nicht nur die Union bei der 
Verwirklichung ihrer Ziele unterstützt, sondern auch die Effizienz bei der Verwendung 
öffentlicher Gelder erhöht würde, indem die nachteiligen externen Effekte im 
Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Verfahren begrenzt würden und der 
Schwerpunkt auf Prävention statt auf Heilung gelegt würde; 

374. weist darauf hin, dass Ausgaben, die dazu beitragen, den Rückgang der Artenvielfalt zu 
stoppen und umzukehren, auf der Grundlage einer von der Kommission in 
Zusammenarbeit mit dem Parlament und dem Rat festgelegten wirksamen, 
transparenten und umfassenden Methode berechnet werden sollten; fordert die 
Kommission auf, dem Parlament jährlich einen Bericht vorzulegen, in dem der Beitrag 
jedes Haushaltspostens zum Biodiversitätsziel, ab 2024 7,5 % der jährlichen Ausgaben 
im Rahmen des MFR 2021–2027 und ab 2026 10 % der jährlichen Ausgaben im 
Rahmen des MFR 2021–2027 für die Biodiversität aufzuwenden, detailliert dargelegt 
ist, um die Überwachung zu erleichtern;  

375. hält es für besorgniserregend, dass der Rechnungshof Schwachstellen bei den 
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Leistungsindikatoren der GAP festgestellt hat: 

Mehr Indikatoren beziehen sich auf Inputs oder Outputs und zeigen daher eher 
den Absorptionsgrad als die Ergebnisse oder Auswirkungen der Politik; 

 Die in den Programmabrissen enthaltenen Indikatoren liefern hauptsächlich 
Informationen zu Outputs, die im Vergleich zu Ergebnissen und Auswirkungen 
leichter messbar sind und weniger von externen Faktoren beeinflusst werden; 

14 Indikatoren haben kein bestimmtes, quantifiziertes Ziel und zeigen daher nur 
Trends auf;  

Eine Bewertung, wie viel Unterstützung Begünstigten zukommt, die nicht zur 
Zielgruppe gehören, könnte dazu beitragen, die Politikgestaltung zu verbessern 
und die Effizienz der GAP zu erhöhen. Dazu müssten die GAP-Mittel ermittelt 
werden, die an Begünstigte gezahlt werden, deren Hauptwirtschaftstätigkeit nicht 
die Landwirtschaft ist. Derartige Daten könnten auch helfen, Ansprüche zu 
identifizieren, die eine erhebliche Landkonzentration beinhalten (die 
möglicherweise „Landnahme“ darstellen). Außerdem haben Direktzahlungen in 
manchen Mitgliedstaaten zu erhöhten Pachten beigetragen, insbesondere bei 
Landflächen mit niedriger Produktivität. Die Autoren der Studie empfahlen der 
Kommission, die Auswirkungen der Direktzahlungen auf den Anstieg der Pachten 
sowie angemessene Gegenmaßnahmen zu untersuchen;  

Sieben Indikatoren beziehen sich nicht auf die Leistung der GAP, sondern auf die 
Prüfungssicherheit hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit der Ausgaben, den 
Kenntnisstand der breiten Öffentlichkeit in Bezug auf die GAP sowie die 
Unterstützung der GD AGRI durch politikbezogene Informationen;  

376. bedauert den geringen Umfang des ökologischen/biologischen Landbaus in Europa, der 
angesichts der investierten Mittel nur 7,5 % beträgt; fordert die Kommission auf, ein 
leistungsbasiertes Modell in der GAP zu schaffen, das auf Grundlage der gleichen 
Indikatoren funktionieren sollte, wobei quantifizierte Werte zur Ermittlung von 
Meilensteinen angegeben werden sollten; beharrt darauf, dass erhebliche zusätzliche 
Informationen über die Leistung bei der Erreichung der politischen Ziele in Bezug auf 
die biologische Vielfalt und Klimamaßnahmen bereitgestellt werden müssen; betont, 
dass ein besserer Einblick in Branchen wie Land- und Forstwirtschaft erforderlich ist; 
fordert die Kommission auf, die vorgeschlagenen weiteren Verbesserungen bei der 
Berichterstattung darüber zu berücksichtigen, wie die Klimaschutzmaßnahmen der 
Union und der Mitgliedstaaten zur Erreichung der Emissionsreduktionsziele beitragen; 
schlägt vor, dass das Flächenmonitoringsystem im Rahmen des InVeKoS (Integriertes 
Verwaltungs- und Kontrollsystem) in den Mitgliedsstaaten obligatorisch sein sollte; 

377. ist besorgt über die begrenzte Verfügbarkeit von und den begrenzten öffentlichen 
Zugang zu Daten über Agrarsubventionen und deren Endbegünstigte; ist der Ansicht, 
dass solche Informationen veröffentlicht werden sollten, allerdings unter strenger 
Einhaltung der Datenschutzgesetzgebung und der ständigen Rechtsprechung des EuGH 
in dieser Angelegenheit; fordert die Kommission und die Mitgliedsstaaten der Union 
auf, derartige Daten unter den vorstehend genannten Bedingungen in einer 
transparenten und benutzerfreundlichen Art und Weise (auch in maschinenlesbarem 
Format) zu sammeln und zugänglich zu machen, um Transparenz bei den 
Endbegünstigten und eine  öffentliche Kontrolle der Verwendung der Gelder der Union 
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ganz allgemein und explizit bei den einschlägigen Gremien und Behörden zu 
ermöglichen; 

378. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass nach den derzeitigen Transparenzvorschriften 
Daten im Falle einer Finanzierung im Rahmen der GAP nur für einen Zeitraum von 
zwei Jahren verfügbar sind; fordert, dass im Falle der Finanzierung im Rahmen der 
GAP ein längerer Zeitraum angewandt wird, wie es bei den Strukturfonds der Fall ist; 

379. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission im Jahr 2019 den für die direkte 
Überwachung durch Bildgebungstechnologien geltenden Rechtsrahmen klargestellt 
hat1; begrüßt die Bemerkungen des Rechnungshofs2, dass die Bildgebungstechnologien 
außerordentliche Vorteile bieten, wie z. B. die Verringerung der Vor-Ort-Kontrollen 
und damit verbundenen Verwaltungskosten und einen interaktiven 
Überwachungsansatz, mit dem Verstöße gegen Vorschriften verhindert werden, sowie 
die Generierung nützlicher Daten für die intelligente Landwirtschaft; hebt insbesondere 
hervor, dass Bildgebungstechnologien die Überwachung sämtlicher Beihilfeempfänger 
ermöglichen würden, was in Bezug auf die Haushaltskontrolle eine bahnbrechende 
Errungenschaft darstellen könnte; fordert die Kommission auf, die Leistungsindikatoren 
für Umwelt und Klima zu überarbeiten, um sie mit den Kontrollen durch Überwachung 
kompatibel zu machen; fordert die Kommission auf, die Hindernisse für einen breiteren 
Einsatz der Bildgebungstechnologien zu beseitigen und den nationalen Zahlstellen 
Anreize und Unterstützung für den Einsatz von Kontrollen durch Überwachung zu 
bieten;  

380. nimmt die Bemerkung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die Informationen in der 
jährlichen Management- und Leistungsbilanz mit den zugrundeliegenden Daten in den 
Programmabrissen übereinstimmen, in der jährlichen Management- und Leistungsbilanz 
jedoch eine zu optimistische Sicht der Errungenschaften vermittelt und nicht auf die 
Effizienz der Ausgaben eingegangen wird; fordert die Kommission auf, der 
Entlastungsbehörde über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die zur Bewältigung der 
von ihr festgestellten erheblichen Herausforderungen bei der Erreichung der politischen 
Ziele für den Zeitraum 2014–2020 ergriffen wurden;  

381. nimmt die Bemerkung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die Direktzahlungen die 
Einkommensschwankungen zwar verringern (um etwa 30 %, wie in einer 
Evaluierungsstudie unter Verwendung von Daten für den Zeitraum 2010–2015 
nahegelegt wird), aber größtenteils nicht zielgerichtet sind; fordert die Kommission auf, 
dafür zu sorgen, dass eine bessere Kohärenz zwischen den durch die Indikatoren 
angesprochenen Zielvorgaben und den politischen Zielen, das Pro-Kopf-Einkommen 
der in der Landwirtschaft tätigen Personen zu erhöhen und gleichzeitig den Bedarf an 
Direktzahlungen zu begrenzen, sichergestellt ist;  

                                                
1  Durchführungsverordnung (EU) 2019/1804 der Kommission vom 28. Oktober 2019 zur 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 809/2014 hinsichtlich der Änderung 
von Beihilfe- und Zahlungsanträgen sowie der Kontrollen im Rahmen des integrierten 
Verwaltungs- und Kontrollsystems und des Kontrollsystems im Rahmen der Cross-
Compliance. 

2  Sonderbericht Rechnungshofs Nr. 04/2020 mit dem Titel „Nutzung neuer 
Bildgebungstechnologien zur Überwachung der Gemeinsamen Agrarpolitik: 
Fortschritte insgesamt kontinuierlich, bei der Klima- und Umweltüberwachung jedoch 
langsamer“. 
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382. begrüßt die Überarbeitung der Indikatoren und Ziele in den GAP-Vorschlägen der 
Kommission für die Zeit nach 2020, die auf den von ihrem Internen Auditdienst und 
vom Rechnungshof festgestellten Schwachstellen in Bezug auf die CMEF-Indikatoren 
sowie auf der Anerkennung des Erfordernisses, die Indikatoren weiterzuentwickeln, 
beruht; 

383. nimmt die Bemerkung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die GAP das Potenzial 
hat, zur nachhaltigen Nutzung natürlicher Ressourcen beizutragen, dass jedoch nicht 
ausreichend Daten vorhanden sind, um die Wirksamkeit zu bewerten; nimmt ferner 
seine Feststellungen zur Kenntnis, dass die Ökologisierung kaum messbare 
Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Methoden und die Umwelt hatte und dass 
sie im Grunde eine Regelung zur Einkommensstützung blieb; 

384. nimmt die vom Rechnungshof festgestellte Einschränkung für einen erfolgreichen 
Beitrag von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zur biologischen Vielfalt zur 
Kenntnis und fordert die Kommission auf, Maßnahmen vorzuschlagen, um die 
Regelungen auf einen erheblichen Teil der landwirtschaftlichen Flächen und auf 
spezifische Risiken auszudehnen; 

385. nimmt die bescheidene Leistung der forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Rahmen des 
ELER, die Erreichung von 60 % der für 2023 festgelegten Zielvorgabe für effizientere 
Bewässerungssysteme im Jahr 2018 und das Erfordernis einer weiteren Verringerung 
der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft zur Kenntnis und fordert die 
Kommission auf, über die Maßnahmen zur Verbesserung der Ergebnisse der GAP-
Umsetzung in diesen Bereichen Bericht zu erstatten; 

386. nimmt die Bemerkung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die Management- und 
Leistungsbilanz Informationen zu Arbeitsplätzen und Breitbandzugang enthält, aber 
keine relevanten Leistungsinformationen zum Ziel der ausgewogenen räumlichen 
Entwicklung liefert; bedauert zutiefst, dass 40 % der ländlichen Haushalte nach wie vor 
keinen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang haben; weist darauf hin, dass die 
Digitalisierung im ländlichen Raum mit dem Ziel, dort Arbeitsplätze zu schaffen und 
die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe tagtäglich zu unterstützen, nicht 
beschleunigt wird; 

387. begrüßt den Anstieg der Beschäftigungsquote im ländlichen Raum von 63,4 % im Jahr 
2012 auf 68,1 % im Jahr 2018; 

388. nimmt die Zahlen zur Kenntnis, zu denen der Rechnungshof für LEADER Ende 2018 
Stellung nimmt (13 337 registrierte Arbeitsplätze, was 30 % der Zielvorgabe für 2023 
entspricht), sowie den Umstand, dass der Kommission keine zuverlässigen Daten über 
die im Rahmen von LEADER geschaffenen Arbeitsplätze vorliegen; ersucht die 
Kommission darum, mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, um die 
Verfügbarkeit von zuverlässigen Daten für die LEADER-Umsetzung zu verbessern; 

389. ist besorgt über die Vielzahl von Medienberichten über Arbeitsrechtsverletzungen von 
Grenzgängern und Saisonarbeitern in der Landwirtschaft in der gesamten EU und in 
vielen Mitgliedstaaten; unterstützt die Kommission in ihren Bemühungen, Beihilfen für 
landwirtschaftliche Betriebe zu verweigern, die die Arbeitsrechte von Saisonarbeitern 
nicht einhalten; 

Empfehlungen  
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390. fordert die Kommission auf, 

 für eine gerechtere Verteilung der Direktzahlungen zu sorgen;  

 sich bei den Verhandlungen über die GAP nachdrücklich dafür einzusetzen, dass 
ein Beschwerdemechanismus für Landwirte und KMU Teil der neuen GAP-
Verordnung wird; 

 sich bei den Verhandlungen über die GAP nachdrücklich dafür einzusetzen, dass 
Höchstbeträge für Zahlungen aus der ersten und zweiten Säule der GAP pro 
natürliche Person festgelegt werden; 

 die Anstrengungen zur Betrugsprävention und -aufdeckung zu verstärken und ihre 
Analyse der GAP-Betrugsrisiken häufiger zu aktualisieren sowie vorrangig eine 
Analyse der Präventionsmaßnahmen der Mitgliedstaaten durchzuführen; 

dafür zu sorgen, dass die fünfte Geldwäscherichtlinie in allen Mitgliedsstaaten in 
vollem Umfang und korrekt umgesetzt wird, insbesondere im Hinblick auf die 
Einführung öffentlicher Register der wirtschaftlichen Eigentümer und der Register 
der wirtschaftlichen Eigentümer von Trusts; darauf hinzuweisen, dass die 
Kappung auch für das Mutterunternehmen gelten sollte – wenn es eines gibt – und 
nicht für den einzelnen Begünstigten oder die Tochtergesellschaften, um die 
Aufspaltung von Betrieben zur Umgehung der Kappung zu vermeiden;  

 die Forderungen des Parlaments umzusetzen, einschließlich der Einrichtung 
konkreter Instrumente zur Bewertung der Landkonzentration in allen 
Mitgliedstaaten und der Identifizierung der endgültigen wirtschaftlichen 
Eigentümer von Unionsmitteln, auch über eine eindeutige 
Unternehmenskennzeichnung auf Unionsebene, wie in den vorläufigen 
Ergebnissen der Studie mit dem Titel „The largest 50 beneficiaries in each Union 
Member State of CAP and cohesion funds“ (Die 50 größten Begünstigten der 
GAP und des Kohäsionsfonds in jedem Mitgliedstaat der Union) vorgeschlagen;  

die Rechtsvorschriften und Strategien der Mitgliedstaaten zur Verhinderung von 
Landnahme besser zu analysieren und Leitlinien zu bewährten Verfahren 
auszuarbeiten; die Mitgliedstaaten darum zu ersuchen, eine bewährte 
Rechtsetzungspraxis zur Einschränkung von Landnahme anzuwenden; die 
Bemühungen zur Verhinderung und Aufdeckung von Betrugsfällen zu verstärken; 
die Mitgliedstaaten nachdrücklich aufzufordern, gemeinsam mit der Kommission 
ein geeignetes Rechtsinstrument auf EU-Ebene zu entwickeln, um Landnahme zu 
verhindern;  

 die Entlastungsbehörde über alle neuen Entwicklungen in Bezug auf die 
slowakische Zahlstelle für die Landwirtschaft – auch hinsichtlich spezifischer 
Informationen über Finanzkorrekturen – auf dem Laufenden zu halten; 

 auf der Grundlage der in der Slowakei festgestellten Unregelmäßigkeiten die Lage 
der landwirtschaftlichen Zahlstellen in den Mitgliedstaaten zu überprüfen und 
sowohl für ihre Unabhängigkeit als auch für die Einhaltung der EU-Vorschriften 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeit Sorge zu tragen;  

die Haushaltsordnung der Union, insbesondere Artikel 61, in vollem Umfang 
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durchzusetzen und sicherzustellen, dass die Haushaltsordnung auf alle Zahlungen 
aus EU-Fonds – auch auf Direktzahlungen für die Landwirtschaft – angewandt 
wird; 

 dem Parlament einen Jahresbericht vorzulegen, in dem der Beitrag der einzelnen 
Haushaltsposten zum Ziel der durchgängigen Berücksichtigung des 
Klimaschutzes und zu den Ausgaben für die biologische Vielfalt detailliert 
dargelegt wird, um deren Überwachung zu erleichtern; 

 dringend mit der Arbeit an einer wirksamen Methode – soweit erforderlich und 
im Einklang mit den branchenspezifischen Rechtsvorschriften – für die 
Überwachung der Ausgaben für den Klimaschutz und von deren Beitrag zum 
Erreichen des Gesamtziels von mindestens 30 % des Gesamtbetrags des 
Unionshaushalts für den Zeitraum 2021–2027 und der Ausgaben im Rahmen von 
„NextGenerationEU“ zur Unterstützung der Klimaschutzziele zu beginnen; 

 die erforderlichen Finanzmittel für die Wasserbewirtschaftung bereitzustellen, 
auch für die Unterstützung der Qualität und Quantität der Wasserressourcen in der 
Land- und Forstwirtschaft sowie in Feuchtgebieten; 

Sicherheit und Unionsbürgerschaft 

391. stellt fest, dass sich die Zahlungen für die Teilrubrik „Sicherheit und 
Unionsbürgerschaft“ auf 3,3 Mrd. EUR beliefen und im Rahmen der folgenden 
Programme, Maßnahmen und Agenturen ausgezahlt wurden: 

 „Migration und Sicherheit“ bis zu 45,3 % der Mittel der Rubrik bzw. 
1,6 Mrd. EUR; 

14 dezentrale Agenturen (Gesundheit: ECDC, EFSA, EMA, ECHA; Inneres: 
Frontex, EASO, Europol, Cepol, eu-LISA, EMCDDA; Justiz: Eurojust, FRA, 
EIGE, EUStA) bis zu 29,1 % der Mittel der Rubrik bzw. 1 Mrd. EUR; 

 „Lebens- und Futtermittel“ bis zu 7,6 % der Mittel der Rubrik bzw. 
0,2 Mrd. EUR; 

 „Kreatives Europa“ bis zu 7,3 % der Mittel der Rubrik bzw. 0,2 Mrd. EUR; 

 „Andere“ (Verbraucher, Justiz, Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft) 
bis zu 10,7 % der Mittel der Rubrik bzw. 0,3 Mrd. EUR; 

392. stellt mit Zufriedenheit fest, dass im Rahmen des Programms Kreatives Europa im Jahr 
2019 1 370 Finanzhilfevereinbarungen unterzeichnet wurden, womit das Ziel der 
Kommission übertroffen wurde und die verfügbaren Haushaltsmittel voll ausgeschöpft 
wurden; erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass eine gerechte geografische 
Verteilung der Zuschüsse der Schlüssel zur Erschließung des gesamten Reichtums der 
europäischen Kultur ist; begrüßt die Entwicklungen in Bezug auf die Umsetzung des 
Pilotprojekts zum Mobilitätsprogramm für Künstler und Kultur- und Kreativschaffende 
sowie die vorbereitenden Maßnahmen zu „Europa für Festivals, Festivals für Europa“ 
und „Music Moves Europe“; nutzt die Gelegenheit, um daran zu erinnern, wie wichtig 
es ist, die Mittel für dieses Programm aufzustocken, um seine Erfolgsquote weiter zu 
verbessern;  
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393. ist nach wie vor besorgt über den offensichtlichen Mangel an Transparenz und 
Rechenschaftspflicht bei den Regelungen für die finanzielle Unterstützung von 
Euronews durch die Kommission; betont, dass der Rechnungshof nicht auf Mängel bei 
Euronews hinweist, sondern sich viel mehr auf die Überwachungs- und 
Bewertungsmechanismen der Kommission konzentriert; fordert die Kommission daher 
nachdrücklich auf, die Transparenz in Bezug auf die Haushaltsmittel für Multimedia-
Aktivitäten zu erhöhen und die Rechenschaftspflicht bei den Ausgaben zu verbessern; 
nimmt zur Kenntnis, dass Euronews in den letzten vier Jahren zwei 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen unterzogen wurde; nimmt zur Kenntnis, dass eine am 
23. Juni 2020 veröffentlichte unabhängige Wirtschaftlichkeitsprüfung von Maßnahmen, 
die über die Haushaltslinie für Multimedia-Aktionen finanziert wurden, besagt, dass 
Euronews über gut etablierte Verfahren zur Unterstützung der redaktionellen Qualität, 
Ausgewogenheit, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit verfüge und diese offenbar 
wirksam funktionierten; weist darauf hin, dass die unparteiische Bewertung fortgesetzt 
werden muss, um die höchsten Standards der Transparenz und Rechenschaftspflicht zu 
gewährleisten; fordert die Kommission auf, die Bedenken des Europäischen Parlaments 
bei der Gestaltung des nächsten Partnerschaftsrahmenvertrags im Jahr 2021 zu 
berücksichtigen; ersucht die Kommission darum, die aus der Haushaltslinie für 
Multimedia-Aktionen finanzierten Kommunikationskanäle zu diversifizieren; 

394. betont, dass die Begünstigten des Programms „Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ im Rahmen des Haushalts der Union den höchsten Standards der 
Rechtsstaatlichkeit, der unabhängigen Medien und der Meinungsfreiheit genügen 
müssen; bedauert, dass der österreichische Politikwissenschaftler Farid Hafez 
wiederholt Mittel aus dem Haushalt der Union erhalten hat, obwohl er eng mit der 
Muslimbruderschaft und der türkischen Regierung verbunden ist, die versuchen, 
unabhängige Journalisten und Medienfreiheit unter dem Vorwand der 
Islamfeindlichkeit zum Schweigen zu bringen; fordert die Kommission auf, die 
Kriterien für die Förderfähigkeit des Programms „Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft“ im Rahmen des Haushalts der Union zu ändern, um zu verhindern, 
dass Einzelpersonen und Organisationen mit derart beunruhigenden Ansichten 
Unionsmittel erhalten; 

395. begrüßt die Ergebnisse, die in den wichtigsten die Geschlechtergleichstellung 
betreffenden Handlungsbereichen erzielt wurden, etwa im Bereich der 
geschlechtsspezifischen Gewalt durch das entsprechende Programm, sowie die 
Ergebnisse und Schlussfolgerungen im Rahmen der MFR-Verhandlungen über das 
Programm „Unionsbürgerschaft, Gleichstellung, Rechte und Werte“; 

396. fordert, dass Synergieeffekte zwischen den internen und externen Programmen der 
Union geprüft werden, um einen kohärenten und durchgängigen Ansatz für politische 
Maßnahmen innerhalb und außerhalb der Union sicherzustellen, insbesondere z. B. im 
Zusammenhang mit Gewalt gegen Frauen oder der Bekämpfung von Menschenhandel; 

397. bekräftigt entschieden seine Forderung nach einer Aufstockung der Mittel für die 
Vorbeugung und Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt im Rahmen des 
Programms „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“, insbesondere nach der 
Eskalation der Gewalt gegen Frauen im Zuge der COVID-19-Krise; bekräftigt seine 
Forderung nach einer eigenständigen Haushaltslinie für alle gezielten Maßnahmen für 
die Gleichstellung der Geschlechter, auch im Zusammenhang mit 
geschlechtsspezifischer Gewalt, was einen ersten Schritt darstellt in Richtung einer 
größeren Transparenz, der einfacheren Verfolgung der Ausgaben im Zusammenhang 
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mit der Gleichstellung der Geschlechter sowie eines offenen Entscheidungsprozesses im 
Zusammenhang mit den für die Gleichstellung der Geschlechter vorgesehenen Mitteln, 
in dessen Rahmen dem Parlament als Haushaltsbehörde eine entscheidende Rolle 
zukommen sollte;  

398. ist besorgt darüber, dass der Rechnungshof in seiner internen Ausgabenüberprüfung der 
laufenden Programme der Union festgestellt hat, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter im Haushaltsplan der Union nicht in gleicher Weise wie der Klimawandel 
oder die biologische Vielfalt berücksichtigt wurde und dass stattdessen spezifische 
Programme, insbesondere Programme zur Behandlung beschäftigungs- und 
sozialpolitischer Fragen, zur Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts genutzt wurden; bedauert, dass es keine Methode für die Verfolgung der 
Ausgaben für die Gleichstellung der Geschlechter gibt; begrüßt die Entscheidung des 
Rechnungshofs, die durchgängige Berücksichtigung der Gleichstellung der 
Geschlechter im Haushaltsplan der Union zu prüfen und den Prüfungsbericht im ersten 
Quartal 2021 zu veröffentlichen1;   

399. betont, dass in allen Politikbereichen die Rechte der Frauen und der Aspekt der 
Gleichstellung der Geschlechter berücksichtigt und gewährleistet werden sollten, 
insbesondere vor dem Hintergrund der zahlreichen geschlechtsspezifischen 
Auswirkungen der COVID‑19-Pandemie auf die Rechte der Frauen; bekräftigt daher 
seine Forderung, die durchgängige Berücksichtigung der Geschlechtergleichstellung in 
sämtlichen Phasen des Haushaltsverfahrens, auch bei der Ausführung des an 
Gleichstellungsfragen orientierten Haushaltsplans und deren Bewertung, umzusetzen; 
bekräftigt seine Forderung, in den Katalog der gemeinsamen Ergebnisindikatoren für 
die Ausführung des Haushaltsplans der Union geschlechtsspezifische Indikatoren 
aufzunehmen;  

400. begrüßt, dass die Gleichstellung der Geschlechter und die durchgängige 
Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter als einer der horizontalen 
Grundsätze für Unionsmittel im neuen MFR für den Zeitraum 2021–2027 eingeführt 
wurden, was bedeutet, dass der Gleichstellung der Geschlechter und der durchgängigen 
Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen des MFR nunmehr 
Vorrang eingeräumt wird; bedauert, dass die durchgängige Berücksichtigung der 
Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen des MFR für diesen Zeitraum nicht 
vollständig umgesetzt wurde, obwohl sie bereits in eine dem MFR für 2014–2020 
beigefügte gemeinsame Erklärung aufgenommen war; erwartet von der Kommission, 
dass sie ihre Zusagen in Zukunft einhält, indem sie die Umsetzung dieser horizontalen 
Grundsätze in allen Politikbereichen der EU genau überwacht, gründliche 
geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzungen vorlegt und all ihre Strategien und 
Programme überprüft;   

401. begrüßt die Zusage, eine Methode zur Verfolgung der Ausgaben für die Gleichstellung 
der Geschlechter auszuarbeiten, und fordert die Kommission auf, sicherzustellen, dass 
die Methode bis Ende 2021 ausgearbeitet sein wird, damit sie möglichst bald eingesetzt 
werden kann;  

402. äußert seine Besorgnis über den Zusammenhang zwischen den Angriffen auf die 
Rechtsstaatlichkeit und den Rückschlägen in den Bereichen Gleichstellung der 

                                                
1  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAP20_03/INAP_ 

Gender_equality_DE.pdf. 
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Geschlechter und Rechte der Frauen; fordert, dass diese Frage im Rahmen des 
Verfahrens nach Artikel 7 gegen die betroffenen Mitgliedstaaten behandelt wird; 

Feststellungen des Rechnungshofs: jährliche Rechnungslegung der AMIF-/ISF-Programme 
durch die Mitgliedstaaten 

403. stellt fest, dass der bedeutendste Ausgabenbereich in dieser Rubrik der Bereich 
„Migration und Sicherheit“ ist und dass die meisten Ausgaben aus zwei Fonds stammen 
– dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) und dem Fonds für die innere 
Sicherheit (ISF); 

404. bedauert, dass der Rechnungshof keine Schätzung der Fehlerquote für diese MFR-
Rubrik vorgenommen hat, sondern eine Stichprobe von 19 Vorgängen geprüft hat, die 
zu seiner allgemeinen Zuverlässigkeitserklärung beitragen sollte und nicht repräsentativ 
für die Ausgaben unter dieser MFR-Rubrik sein dürfte; stellt fest, dass die Stichprobe 
acht Vorgänge im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung, acht Vorgänge im Rahmen 
der direkten Mittelverwaltung und einen Vorgang im Rahmen der indirekten 
Mittelverwaltung umfasste, und ist besorgt darüber, dass der Rechnungshof sieben 
Vorgänge (37 %) ermittelt hat, die mit Fehlern behaftet waren; weist darauf hin, dass 
das öffentliche und politische Interesse an diesem Bereich weitaus größer ist als sein 
finanzieller Anteil; wiederholt seine Forderung an den Rechnungshof, die Fehlerquote 
für das Kapitel „Sicherheit und Unionsbürgerschaft“ eindeutig zu schätzen;   

405. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof keine Informationen über die finanziellen 
Auswirkungen vorgelegt hat, die die drei von ihm festgestellten quantifizierbaren Fehler 
auf die Beträge zulasten des Haushalts der Union hatten; 

406. nimmt Kenntnis von vier Fällen der Nichteinhaltung von Rechtsvorschriften über die 
Auswahl von Projekten und von Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge, die 
jedoch keine finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Union hatten; 

407. weist darauf hin, dass der Rechnungshof die Arbeit von acht Behörden prüfte, die dafür 
zuständig sind, die jährliche Rechnungslegung der AMIF-/ISF-Programme ihrer 
jeweiligen Mitgliedstaaten zu prüfen und der Kommission einen jährlichen 
Kontrollbericht vorzulegen; 

408. nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass die Prüfbehörden in den vom Rechnungshof 
für eine Prüfung ausgewählten Mitgliedstaaten17 detaillierte Verfahren von 
ausreichender Qualität entwickelt und umgesetzt hatten, um gemäß den Vorschriften 
Bericht erstatten zu können, und über detaillierte Prüfprogramme und Checklisten 
verfügten, um ihre Schlussfolgerungen zu untermauern;  

409. nimmt zur Kenntnis, dass es in den jährlichen Prüfberichten der Prüfbehörden einige 
Mängel gibt, deren Auswirkungen auf die Rechnungslegung nicht wesentlich genug 
waren, um die Schlussfolgerungen der Prüfbehörden zu entkräften, jedoch potenzielle 
Risiken hinsichtlich der Unzuverlässigkeit der gemeldeten Daten und einer begrenzten 
Sicherheit nach sich zogen, beispielsweise: 

Probleme beim Stichprobenverfahren (Anwendung einer risikobasierten statt einer 
zufallsbasierten Methode; Verwendung ungenauer Werte zur Bestimmung der 
Stichprobengröße) in Slowenien; 
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 falsche Rechnungslegung (Vorlage des Entwurfs der Rechnungslegung bei der 
Prüfbehörde vor Abschluss der eigenen Vor-Ort-Kontrollen durch die zuständige 
Behörde) in Italien und Slowenien; 

 fehlerhafte Berechnung und Darstellung der Gesamtfehler- und/oder 
Restfehlerquoten in Deutschland und Italien; 

 Ausschluss der technischen Hilfe aus der Prüfungspopulation und fehlende 
Berichterstattung über diesen Umstand im jährlichen Kontrollbericht in 
Slowenien; 

 partieller Ausschluss von Vorauszahlungen aus der Prüfungspopulation und 
fehlende Berichterstattung über diesen Umstand im jährlichen Kontrollbericht in 
Deutschland; 

 Zuordnung der Projekte in zwei Untergruppen (Vorschüsse und getätigte 
Ausgaben) für die Zwecke des Stichprobenverfahrens in Zypern;  

410. stellt fest, dass die Prüfbehörden in den vom Rechnungshof für eine Prüfung 
ausgewählten Mitgliedstaaten1 über detaillierte Prüfungsprogramme und Checklisten 
zur Untermauerung ihrer Schlussfolgerungen verfügten; 

411. weist auf bestimmte Mängel in der Arbeit der Prüfbehörden hin, in deren Zuge 
potenzielle Risiken entstehen, dass nicht förderfähige Ausgaben nicht aufgedeckt 
werden, Prüfungsschlussfolgerungen nicht zuverlässig sind und die Sicherheit begrenzt 
ist, wie die nachstehenden Beispiele aufzeigen, und fordert die Kommission und den 
Rechnungshof auf, mit den nationalen Prüfbehörden zusammenzuarbeiten, um diese 
Mängel zu verbessern: 

 unregelmäßige Untersuchung der Projektauswahl- und/oder Zuschlagskriterien 
durch die Prüfer in Italien und Zypern; 

 unzureichender Prüfpfad oder unzulängliche Dokumentation der Prüfungsarbeit in 
Griechenland, Zypern, Litauen und dem Vereinigten Königreich; 

 unregelmäßige Überprüfung aller verfügbaren relevanten Nachweise zur 
Bestätigung der Förderfähigkeit der Zielgruppen und der geltend gemachten 
Ausgaben oder der Plausibilität der Kosten in Italien und Zypern; 

412. weist darauf hin, dass es Mängel bei den von der Kommission vorgenommenen 
Bewertungen der jährlichen Kontrollberichte2 gibt, beispielsweise: 

 eine unterschiedliche Definition von „Zwischenzahlungen“, wodurch Risiken für 
den Wert und die Vollständigkeit der gemeldeten Daten entstehen; 

 fehlende Leitlinien der Kommission für die Berechnung des 

                                                
1  Deutschland, Griechenland, Italien, Zypern, Litauen, Polen, das Vereinigte Königreich, 

Slowenien. 
2  Dies betrifft die Kontrollberichte aus Bulgarien, der Tschechischen Republik, 

Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Portugal, der Slowakei, Estland, Spanien, 
Island, Malta und Finnland. 
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Mindestprüfungsumfangs von 10 % bei Anwendung des 
Teilstichprobenverfahrens, wodurch Risiken hinsichtlich der Zuverlässigkeit und 
Unsicherheit bei den Prüfungsschlussfolgerungen entstehen; 

413. begrüßt die enge Zusammenarbeit zwischen dem OLAF und dem Rechnungshof bei der 
Bekämpfung von Betrug im Zusammenhang mit dem Haushalt; nimmt zur Kenntnis, 
dass der Rechnungshof dem OLAF im Jahr 2019, wie auch im Jahr 2018, neun 
Betrugsfälle gemeldet hat, und dass das OLAF in Bezug auf diese Fälle fünf 
Untersuchungen eingeleitet hat; stellt fest, dass die wichtigsten vom Rechnungshof 
aufgedeckten Betrugsarten falsche Ausgabenerklärungen, Unregelmäßigkeiten bei der 
Auftragsvergabe und die Erschleichung von Unionsmitteln sind;   

414. begrüßt die Sonderberichte des Rechnungshofs, insbesondere die zu Asyl, Umsiedlung 
und Rückkehr von Migranten1, zu EU-Informationssystemen zur Unterstützung der 
Grenzkontrollen2 und zur Bekämpfung von Betrug im Zusammenhang mit EU-
Ausgaben3, in denen darauf hingewiesen wird, dass sich die Einrichtung der 
Europäischen Staatsanwaltschaft in dieser Hinsicht positiv auswirkt; 

415. erinnert an sein Schreiben an die Kommission vom 13. Februar 2020 zur Umsetzung 
der beiden delegierten Rechtsakte, mit denen das Instrument für die finanzielle 
Unterstützung für Außengrenzen und Visa in die Delegierte Verordnung 
(EU) 2020/4464 zum ISF und eine neue spezifische Maßnahme in die Delegierte 
Verordnung (EU) 2020/4455 zum AMIF aufgenommen werden; stellt fest, dass der 
delegierte Rechtsakt zum AMIF nicht in Anspruch genommen wurde; fordert die 
Kommission auf, dringend detaillierte Informationen über die verschiedenen im 
Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2020/446 finanzierten Projekte vorzulegen;  

416. fordert die Kommission und die Prüfbehörden der Mitgliedstaaten auf, die vom 
Rechnungshof festgestellten Mängel in Bezug auf Prüfungsabdeckung, Stichproben und 
Prüfpfade im Zusammenhang mit den Prüfbehörden der Mitgliedstaaten zu beheben und 
der Entlastungsbehörde Bericht zu erstatten; 

Leistung: AMIF 

417. weist auf vier allgemeinen Auswirkungsindikatoren hin (für die tatsächliche Rückkehr 

                                                
1  Sonderbericht des Rechnungshofes Nr. 24/2019 mit dem Titel „Asyl, Umsiedlung und 

Rückkehr von Migranten: Zeit für verstärkte Maßnahmen zur Beseitigung der 
Diskrepanzen zwischen Zielen und Ergebnissen“. 

2  Sonderbericht des Rechnungshofs Nr. 20/2019 mit dem Titel „EU-Informationssysteme 
zur Unterstützung der Grenzkontrolle: insgesamt wirkungsvoll, doch unzureichender 
Fokus auf aktuellen und vollständigen Daten“. 

3  Sonderbericht des Rechnungshofs Nr. 01/2019 mit dem Titel „Bekämpfung von Betrug 
bei den EU-Ausgaben: Es muss gehandelt werden“. 

4  Delegierte Verordnung (EU) 2020/446 der Kommission vom 15. Oktober 2019 zur 
Änderung von Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Instruments für die finanzielle 
Unterstützung für Außengrenzen und Visa im Rahmen des Fonds für die innere 
Sicherheit (ABl. L 94 vom 27.3.2020, S. 3). 

5  Delegierte Verordnung (EU) 2020/445 der Kommission vom 15. Oktober 2019 zur 
Änderung von Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 
(ABl. L 94 vom 27.3.2020, S. 1). 
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im Vergleich zu den Rückkehrentscheidungen, den Prozentsatz der freiwilligen 
Rückkehr, den Unterschied zwischen den Beschäftigungsquoten von EU-Bürgern und 
Drittstaatsangehörigen und die Konvergenz der Anerkennungsquoten für 
Asylbewerber), die nicht direkt mit der Leistung des AMIF verknüpft sind, wenngleich 
die Ausgaben aus dem Fonds zur Erreichung der entsprechenden Zielvorgabe beitragen 
können; 

418. begrüßt die Bemerkung des Rechnungshofs, dass im Rahmen der Zwischenbewertung 
der Kommission darauf hingewiesen wird, dass der AMIF von Bedeutung ist und dass 
er Maßnahmen finanziert hat, die den Bedürfnissen der Mitgliedstaaten entsprachen; 

419. nimmt jedoch einige vom Rechnungshof festgestellte Einschränkungen bei den 
Leistungsindikatoren des AMIF zur Kenntnis, z. B. dass zwei Drittel der Indikatoren 
Output-Indikatoren sind und dass fünf der 24 Etappenziele der Indikatoren für 2020 
bereits in den Vorjahren erreicht wurden, und dass die Ziele nicht im Einklang mit den 
Grundsätzen eines effizienten Finanzmanagements nach oben angepasst werden, um 
dem politischen Willen und dem Potenzial, noch mehr zu erreichen, Rechnung zu 
tragen;  

420. stellt fest, dass einige AMIF-Indikatoren nicht auf dem richtigen Weg sind, um ihre 
Zielvorgaben zu erreichen, dass die Kommission keinen Leistungsüberwachungsrahmen 
für durch die Soforthilfe finanzierte Projekte entwickelt hat und dass im Rahmen der 
jährlichen Management- und Leistungsbilanz und der Programmabrisse wenige 
Informationen über die bei wichtigen Indikatoren erzielten Fortschritte geliefert werden; 
nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass der Rechnungshof eine erhebliche Verzögerung 
bei der Verwirklichung des Ziels festgestellt hat, das im Rahmen des AMIF im Hinblick 
auf die Integration und die legale Migration festgelegt wurde;  

421. stellt fest, dass die Bewertung von Output-Indikatoren in diesem Politikbereich 
schwierig ist; ist besorgt darüber, dass mit den EU-Mitteln weder die humanitäre Lage 
in den Flüchtlingslagern verbessert noch die Außengrenzen wirksam geschützt wurden; 
fordert die Kommission auf, insbesondere für die Aufnahmeverfahren an den 
Außengrenzen detaillierte Klarstellungen vorzunehmen; ersucht die Kommission 
darum, zu untersuchen, wo genau die EU-Mittel in die AMIF-Programme investiert 
wurden und welche konkreten Verbesserungen sie bewirkt haben; ersucht die 
Kommission um einen entsprechenden Bericht für jeden der betroffenen 
Mitgliedsstaaten;  

422. weist darauf hin, dass diese Defizite vor allem durch die Länge der Asylverfahren, die 
schleppende Integration und unzureichende Rückführungsquoten verursacht werden; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, unverzüglich Fortschritte bei der 
Rechtsetzung zu erzielen; 

423. fordert die Kommission auf, Maßnahmen zu ergreifen, um die vom Rechnungshof 
festgestellten Mängel zu beheben und die in der jährlichen Management- und 
Leistungsbilanz und den Programmabrissen enthaltenen Informationen zu verbessern, 
wodurch eine bessere Überwachung der im Rahmen des Fonds erzielten Fortschritte 
ermöglicht wird; 

424. ist zutiefst besorgt darüber, dass nur begrenzte und aggregierte Leistungsdaten über die 
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mit der Soforthilfe1 zusammenhängenden Gesamtausgaben verfügbar sind (die 
ursprüngliche Mittelzuweisung von 100 Mio. EUR wurde für den Zeitraum bis 2020 auf 
2,2 Mrd. EUR aufgestockt, was 30 % des Fonds entspricht, die Kommission hat jedoch 
keinen Rahmen für die Leistungsüberwachung in Bezug auf die durch die Soforthilfe 
finanzierten Projekte entwickelt);  

425. ist zutiefst besorgt darüber, dass im Rahmen der jährlichen Management- und 
Leistungsbilanz und der Programmabrisse wenige Informationen über die Sparsamkeit 
und Effizienz bei der Umsetzung des Fonds oder über die Kosteneffizienz der AMIF-
Maßnahmen geliefert werden; 

426. ist zutiefst besorgt darüber, dass in der jährlichen Management- und Leistungsbilanz 
und den Programmabrissen nicht über Maßnahmen berichtet wird, die darauf abzielen, 
hochqualifizierte Arbeitskräfte durch Programme für legale Zuwanderung in die EU zu 
gewinnen, und die Indikatoren für eine Berichterstattung über solche Maßnahmen nicht 
geeignet sind; 

427. stellt fest, dass es zwei parallel laufende, aus EU-Mitteln finanzierte Programmen gibt, 
mit denen die gleiche Art von Rückführungstätigkeiten gefördert wird (die nationalen 
Programme im Rahmen des AMIF und die Frontex-Rückführungsunterstützung), sowie 
den Umstand, dass die Koordinierung hauptsächlich in der Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten liegt; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, für eine bessere 
Koordinierung zwischen beiden Programmen zu sorgen; 

428. stellt mit Besorgnis fest, dass sowohl für den AMIF als auch für den ISF von den 
Mitgliedstaaten nicht alle verfügbaren Mittel genutzt wurden; hält dies angesichts der 
zunehmenden Inanspruchnahme von Soforthilfe zur Finanzierung der Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten in diesen Bereichen für besonders problematisch; weist darauf hin, dass 
die Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Migrationssteuerung für die 
Union eine Priorität darstellen; nimmt die diesbezüglichen Bemühungen der 
Kommission zur Kenntnis und fordert von allen Mitgliedstaaten eine stärkere 
Zusammenarbeit;  

Empfehlungen 

429. fordert die Kommission auf, 

 den Prüfbehörden der Mitgliedstaaten für den AMIF und den ISF Leitlinien zur 
Berechnung des Prüfungsumfangs bei Anwendung des Teilstichprobenverfahrens 
an die Hand zu geben, um sicherzustellen, dass das Stichprobenverfahren 
ausreichend und geeignet ist, dem Prüfer eine angemessene Grundlage für 
Schlussfolgerungen über die gesamte Prüfungspopulation bereitzustellen; 

 die Prüfbehörden der Mitgliedstaaten für den AMIF und den ISF erneut darauf 
hinzuweisen, dass sie die Anweisungen der Kommission in Bezug auf das 
Stichprobenverfahren und die Berechnung der Fehlerquote unter der Bedingung 
befolgen sollten, dass das Stichprobenverfahren zufallsbasiert sein sollte, dass für 
jedes Stichprobenelement der Prüfungspopulation die gleiche 
Auswahlwahrscheinlichkeit bestehen sollte und dass gegebenenfalls alle Fehler 
auf die betreffende Prüfungspopulation hochgerechnet werden sollten; 

                                                
1  Soforthilfe („emergency assistance“ – EMAS) im Rahmen des AMIF. 
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 den für den AMIF und den ISF zuständigen Prüfbehörden der Mitgliedstaaten 
Leitlinien zur ausreichenden und angemessenen Dokumentation der Art, der 
zeitlichen Einteilung und des Umfangs ihrer Prüfungshandlungen, ihrer 
Ergebnisse sowie der erlangten Prüfungsnachweise an die Hand zu geben; 

430. fordert die Kommission auf, 

 im nächsten Finanzrahmen Kriterien für die Zuweisung der Soforthilfe-Mittel im 
Rahmen der geteilten Mittelverwaltung mit den Mitgliedstaaten festzulegen; 

den Rahmen für die Leistungsüberwachung zu stärken, indem sie a) sicherstellt, 
dass Soforthilfe-Projekte im Rahmen des AMIF, sofern erforderlich, Output- und 
Ergebnisindikatoren mit klaren Zielvorgaben und Basisszenarien umfassen, und 
eine Begründung liefert, wenn dies nicht der Fall ist, b) die im Rahmen der 
Soforthilfe-Projekte erzielten Ergebnisse überwacht und darüber Bericht erstattet, 
c) für den neuen Mehrjährigen Finanzrahmen 2021–2027 Indikatoren für den 
gemeinsamen Begleitungs- und Bewertungsrahmen im Rahmen des AMIF und 
IMBF ausarbeitet, einschließlich Basisszenarien und Zielvorgaben, und zwar vor 
Beginn der Projekte des Zeitraums 2021–2027;  

 Maßnahmen zu ergreifen, um Komplementarität und bessere Koordinierung 
zwischen AMIF und EASO/Frontex (z. B. im Bereich der Rückführung oder der 
Unterstützung der Asylbehörden) sicherzustellen; 

die Entwicklungshilfe als Instrument zur Erleichterung einer besseren 
Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern von Migranten zu nutzen1; 

431. fordert die Kommission im Hinblick auf die Einhaltung der Rechtsvorschriften der 
Union und des Grundsatzes der verantwortungsvollen Verwaltung auf, die 
Interinstitutionelle Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im 
Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung2 uneingeschränkt 
einzuhalten; 

Jährlicher Tätigkeitsbericht der GD HOME für 2019 

432. stellt fest, dass die GD Migration und Inneres zwei Vorbehalte im Bereich der geteilten 
Mittelverwaltung (einen in Bezug auf den AMIF und den ISF und einen in Bezug auf 
die SOLID-Fonds für den Zeitraum 2007–2013, für die jeweils Vorbehalte in Bezug auf 
mehrere Mitgliedstaaten bestehen) und einen Vorbehalt bei Finanzhilfen im Rahmen 
der direkten Mittelverwaltung aufgrund einer wesentlichen Fehlerquote, die zu einer 

                                                
1  Entschließung des Europäischen Parlaments vom 25. November 2020 zu der 

Verbesserung der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit und der Effizienz der 
Hilfe (2019/2184(INI)). 

2  Interinstitutionelle Vereinbarung vom 2. Dezember 2013 zwischen dem Europäischen 
Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung (ABl. 
C 373 vom 20.12.2013, S. 1), mit Wirkung vom 16. Dezember 2020 ersetzt durch die 
Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der 
Europäischen Union und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die 
Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie 
über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung 
neuer Eigenmittel (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 28). 
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Restfehlerquote in Höhe von 4,11 % und einer geschätzten Auswirkung von 
7,21 Mio. EUR geführt hat, aufrechterhält; weist darauf hin, dass gemäß dem jährlichen 
Tätigkeitsbericht der Kommission 2019 die durchschnittliche Restfehlerquote für den 
gesamten AMIF und ISF bei 1,57 % und damit deutlich unter der 
Wesentlichkeitsschwelle von 2 % liegt; äußert seine Besorgnis über die Durchführung 
des Soforthilfeprojekts „Verstärkung der Grenzkontrollmaßnahmen an der Außengrenze 
Kroatiens aufgrund des gestiegenen Migrationsdrucks“, das von September 2018 bis 
Ende 2019 durchgeführt wurde, und nimmt zur Kenntnis, dass die Europäische 
Bürgerbeauftragte die Prüfung des Falls 1598/2020/MMO darüber, wie die Europäische 
Kommission die Achtung der Grundrechte durch die kroatischen Behörden im Rahmen 
von Grenzmanagementmaßnahmen überwacht und gewährleistet, eröffnet hat; nimmt 
zur Kenntnis, dass die Kommission den Schwerpunkt auf die Einrichtung eines 
unabhängigen Überwachungsmechanismus gelegt hat, wie es im Rahmen der 
Finanzhilfe festgelegt wurde; stellt ferner fest, dass die Kommission eng mit Kroatien 
zusammenarbeitet, das seine Absicht bekundet hat, diesen unabhängigen 
Überwachungsmechanismus umzusetzen; weist darauf hin, dass die 
Finanzierungsinstrumente der Union für das Grenzmanagement voraussetzen, dass bei 
allen geförderten Maßnahmen die Charta der Grundrechte geachtet und eingehalten 
wird; besteht daher darauf, dass jede künftige Soforthilfe, die Kroatien im 
Zusammenhang mit dem Grenzmanagement gewährt wird, erst nach Umsetzung des 
Überwachungsmechanismus ausgezahlt werden sollte; fordert die Europäische 
Bürgerbeauftragte auf, das Parlament regelmäßig über den Fall 1598/2020/MMO auf 
dem Laufenden zu halten;  

433. begrüßt die Empfehlungen, die der Interne Auditdienst der Kommission für die GD 
HOME für das Jahr 2019 ausgesprochen hat, wie z. B.: 

die Einrichtung und Planung der Prüfungstätigkeit der GD HOME (Festlegung 
und Kommunikation des Aufgabenbereichs und des Mandats der 
Prüfungsfunktion, Anpassung der Rollen und Zuständigkeiten, der Berichtslinien 
und der Etappenziele für das Rechnungsabschlussverfahren, Aktualisierung der 
Prüfstrategien, Analyse des Ressourcenbedarfs für die Prüfungstätigkeit); 

die Durchführung des Prüfungsplans (Planung und Einleitung von Prüfungen 
möglichst bald im Jahr nach der Verabschiedung des Jahresarbeitsprogramms und 
Überprüfung der jährlichen Kontrollberichte und Prüfungsurteile, Harmonisierung 
der Etappenziele für die Schritte des Prüfungsverfahrens, Sicherstellung, dass die 
abschließenden Prüfungsberichte unverzüglich an die Begünstigten gesendet 
werden und dass dies von der höheren Führungsebene überwacht wird); 

den Rechnungsabschluss (Sicherstellung, dass 
Rechnungsabschlussentscheidungen rechtzeitig getroffen werden, Klarstellung 
des Verfahrens für die Rechnungslegung, die vor Jahresende vorgelegt wird), 
Anpassung des Abschlussverfahrens an die neue Organisationsstruktur und 
Verbesserung der Kommunikation zwischen den Finanzreferaten und den 
Prüfstellen (Aufbau und Planung der Prüfungstätigkeit, Durchführung des 
Prüfungsplans, Rechnungsabschluss); 

Jährlicher Tätigkeitsbericht der GD JUST für 2019 

434. hebt hervor, dass die GD Justiz und Verbraucher (GD JUST) ihre Vorbehalte bezüglich 
einer wesentlichen Fehlerquote bei Finanzhilfen im Rahmen der direkten 
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Mittelverwaltung, woraus sich eine Restfehlerquote von 2,65 % ergibt, aufrechterhalten 
hat; nimmt die Zusage der Kommission zur Kenntnis, ihre Methodik für die Berechnung 
der Finanzhilfen im Rahmen der Fehlerquote des Programms „Rechte, Gleichstellung 
und Unionsbürgerschaft“ und des Programms „Justiz“ entsprechend den Bemerkungen 
des Rechnungshofs anzupassen und ab der Durchführung der Ex-post-Prüfungen 2020 
damit zu beginnen;   

435. begrüßt die laufende Umsetzung der Empfehlungen des Internen Auditdienstes der 
Kommission für GD JUST im Zusammenhang mit dem Folgenabschätzungsverfahren 
und der Umsetzung der Leitlinien für eine bessere Rechtsetzung und des dazugehörigen 
Instrumentariums durch die GD JUST; 

Europa in der Welt 

436. stellt fest, dass sich die Zahlungen für die Teilrubrik „Europa in der Welt“ im Jahr 2019 
auf 10,1 Mrd. EUR beliefen und im Rahmen der folgenden Sonderinstrumente 
ausgezahlt wurden: 

 „Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit (DCI)“ bis zu 
26 % der Mittel von „Europa in der Welt“ bzw. 2,6 Mrd. EUR; 

 „Europäisches Nachbarschaftsinstrument (ENI)“ bis zu 20,6 % der Mittel von 
„Europa in der Welt“ bzw. 2,1 Mrd. EUR; 

 „Instrument für Heranführungshilfe (IPA)“ bis zu 15,7 % der Mittel von „Europa 
in der Welt“ bzw. 1,6 Mrd. EUR; 

 „Humanitäre Hilfe“ bis zu 20,4 % der Mittel von „Europa in der Welt“ bzw. 
2,1 Mrd. EUR; 

 „Sonstige Maßnahmen und Programme“ bis zu 17,3 % der Mittel von „Europa in 
der Welt“ bzw. 1,7 Mrd. EUR; 

437.  weist darauf hin, dass es zu den wichtigsten politischen Zielen der Rubrik 4 des 
Haushaltsplans 2019 gehört, die Werte der Europäischen Union wie Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Ausland 
zu fördern, und dass diese Grundprinzipien bei allen von der EU finanzierten 
Maßnahmen geachtet werden müssen; begrüßt, dass der Rechnungshof einen allgemein 
positiven Trend im Hinblick auf die Verringerung der Armut, die Gleichstellung der 
Geschlechter im Bildungswesen und die Zahl der Abkommen mit Nachbarländern 
festgestellt hat; ist jedoch besorgt über den sich verschlechternden Trend in Bezug auf 
die Konsolidierung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der politischen 
Stabilität; würdigt nachdrücklich die Bemühungen der Zivilgesellschaft weltweit, die 
Menschenrechte zu fördern und zu verteidigen, insbesondere in einer Zeit, in der der 
Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft schrumpft und die Universalität der 
Menschenrechte in Frage gestellt wird; weist zwar nachdrücklich darauf hin, dass die 
Grundsätze der Transparenz und der Rechenschaftspflicht im Zusammenhang mit der 
Verwendung öffentlicher Mittel für die Zivilgesellschaft wichtig sind, betont jedoch, 
dass bürokratischen Überreaktionen und der Befeuerung unbegründeter 
Verdächtigungen vorgebeugt werden muss;   

438. nimmt zur Kenntnis, dass der Haushalt für Maßnahmen im Außenbereich von der 
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Generaldirektion Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (GD DEVCO), der 
Generaldirektion Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen (GD NEAR), 
der Generaldirektion Europäischer Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe 
(GD ECHO), der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung (GD REGIO) 
und dem Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) ausgeführt wird; 

439. stellt fest, dass die Ausgaben auf diesem Gebiet über mehrere Instrumente und 
Methoden für die Bereitstellung der Hilfen wie Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge, Zuschüsse, Sonderdarlehen, Darlehensgarantien und 
Finanzhilfen, Budgethilfen unD sonstige spezifische Formen der budgetären 
Unterstützung in mehr als 150 Ländern erfolgt sind; 

440. stellt fest, dass der Rechnungshof eine Stichprobe von 68 Vorgängen untersucht hat: 
22 Vorgänge der GD NEAR, 25 Vorgänge der GD DEVCO, 10 Vorgänge der 
GD ECHO und 11 sonstige Vorgänge sowie sieben Vorgänge, die aus den Analysen der 
Restfehlerquote der GD NEAR und der GD DEVCO übernommen und angepasst 
wurden, um die methodischen Einschränkungen der Analysen auszugleichen;   

441. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof festgestellt hat, dass die EU-Hilfe dazu 
beigetragen hat, den Zugang zu sicherer und qualitativ hochwertiger Bildung während 
humanitärer Krisen wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten; begrüßt die Relevanz 
von Projekten in Bezug auf die identifizierten Probleme; stellt fest, dass die Projekte die 
meisten ihrer Ziele erreichen konnten; unterstützt die Empfehlung des Rechnungshofs 
und fordert die Kommission auf, ihre Hilfe für Bildung in Notfällen zu verfeinern, um 
ein gutes Maß an Wirksamkeit und Relevanz zu erreichen; 

442. erinnert daran, dass die Entwicklungs- und Zusammenarbeitspolitik der Beseitigung von 
Armut und der Verringerung von Ungleichheit dienen soll und nur ihre vorgesehenen 
Begünstigten erreichen sollte; 

443. weist erneut darauf hin, wie wichtig es ist, dass sich das Europäische Parlament aktiv an 
der Entwicklung von Partnerschaft- und Zusammenarbeitsabkommen beteiligt; betont, 
dass künftige Partnerschaftsabkommen durch das Parlament geprüft werden und sich 
auf die Grundsätze der Solidarität, der geteilten Verantwortung, der Wahrung der 
Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und des humanitären Völkerrechts stützen 
sollten1; 

444. ist besorgt über die Hetze und die Gewalt, die in palästinensischen Schulbüchern gelehrt 
und von dem UNRWA in Schulen verwendet werden; ist besorgt über die Wirksamkeit 
der UNRWA-Mechanismen zur Einhaltung der Werte der Vereinten Nationen in 
Unterrichtsmaterialien, die Hetze und Aufforderungen zu Gewalt enthalten und die von 
UNRWA-Mitarbeitern in seinen Schulen verwendet und gelehrt werden; besteht darauf, 
dass das UNRWA in voller Transparenz handelt und in einer Open-Source-Plattform 
alle seine Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte und Schüler sowie seine 
Überarbeitungen der verwendeten Schulbücher des Gastlandes veröffentlicht um 
sicherzustellen, dass die Inhalte den Werten der Vereinten Nationen entsprechen und 
nicht zu Hass aufrufen; fordert, dass sämtliches Schulmaterial, das nicht mit diesen 
Standards übereinstimmt, sofort entfernt wird; besteht darauf, dass die Zweckbindung 
von EU-Mitteln für die Gehälter von Lehrkräften und Beamten im Bildungswesen 

                                                
1  DEVE-Stellungnahme zum Thema „Schutz der Menschenrechte und die externe 

Migrationspolitik der EU“, Ziffer 17. 
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davon abhängig gemacht werden muss, dass das Lehrmaterial und die Lehrinhalte den 
UNESCO-Standards für Frieden, Toleranz, Koexistenz und Gewaltfreiheit entsprechen, 
wie es von den Bildungsministern der Union am 17. März 2015 in Paris beschlossen 
wurde;  

445. bekräftigt seinen Standpunkt, dass die Außenhilfe vollständig aus dem Haushalt der 
Union finanziert werden sollte, und betont, dass die Maßnahmen im Rahmen der 
Treuhandfonds (EUTF) lediglich Übergangslösungen darstellen, bis sie vollständig von 
den künftigen Finanzierungsinstrumenten für Außenmaßnahmen ersetzt werden, 
insbesondere dem Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit (NDICI) und dem Instrument für Heranführungshilfe 
(IPA III); bedauert, dass humanitäre Ziele wie die Wahrung der Würde und der 
Menschenrechte von Migranten und anderen schutzbedürftigen Gruppen, etwa Frauen 
und Kindern, bei der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Treuhandfonds wie 
dem Madad-Fonds und dem EU-Treuhandfonds für Afrika in mehreren Fällen nicht 
erreicht wurden; betont, dass der Schutz der Menschenrechte entschlossenes Handeln 
erfordert; weist außerdem erneut darauf hin, dass die Achtung der Menschenrechte, die 
Grundfreiheiten, die Förderung der Rechtsstaatlichkeit, demokratische Grundsätze, die 
Religions- und Weltanschauungsfreiheit, Transparenz, verantwortungsvolle 
Staatsführung sowie Frieden und Stabilität wesentliche Elemente des EU-
Treuhandfonds für Kolumbien sind; fordert die Kommission auf, die diesbezüglichen 
Maßnahmen der Durchführungspartner stärker zu kontrollieren.  

446. weist darauf hin, dass die Armutslinderung das vorrangige Ziel der Entwicklungspolitik 
der Union darstellt und dass die öffentliche Entwicklungshilfe („official development 
assistance“ – ODA) gemäß ihrer von der OECD aufgestellten Definition als wichtigste 
Zielsetzung die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wohlergehens der 
Entwicklungsländer verfolgen sollte; betont, dass im Rahmen der ODA die Verfolgung 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung („Sustainable Development Goals“ – SDG) 
unterstützt werden sollte, dass die Grundsätze der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, 
darunter deren Grundsatz, dass niemand zurückgelassen wird, und die Grundsätze der 
Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit befolgt werden sollten und dass dazu 
beigetragen werden sollte, Ungleichheiten abzubauen, und zwar ohne Ausnahme für die 
migrationsbezogene ODA oder für Fälle, in denen eine bestimmte Hilfemodalität 
eingesetzt wird; fordert, dass ODA-Darlehen effizienter und transparenter zugewiesen 
werden, damit die ODA dorthin fließt, wo sie am dringendsten benötigt wird und die 
größte entwicklungspolitische Wirkung erzielt;   

447. betont, dass Entschuldungsmaßnahmen mit einer zusätzlichen Mobilisierung der ODA 
verbunden werden müssen; ist ferner davon überzeugt, dass die Bemühungen um 
Schuldenerlass durch zusätzliche Mittel von multilateralen Kreditinstituten, darunter 
durch die Erhöhung der Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds, 
ergänzt werden sollten; 

448. stellt fest, dass der Bedarf an ODA von den Kapazitäten der Länder, heimische 
Ressourcen zu mobilisieren, beeinflusst wird, die durch Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung („base erosion and profit-shifting“ – BEPS) durch multinationale 
Unternehmen untergraben werden; erinnert daran, dass die stärkere Abhängigkeit der 
Entwicklungsländer von der Körperschaftsteuer auch bedeutet, dass sie durch BEPS 
unverhältnismäßig stark betroffen sind; fordert, dass die Union im Einklang mit der 
Aktionsagenda von Addis Abeba zur Entwicklungsfinanzierung, die in die Agenda 2030 
aufgenommen wurde, aktiver dagegen vorgeht; betont, dass konkrete Maßnahmen zur 
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Unterstützung einer stärkeren Mobilisierung heimischer Ressourcen ergriffen werden 
müssen, etwa die Unterstützung von Korruptionsbekämpfung und die Entwicklung 
progressiver Steuersysteme zur Bekämpfung von Steuervermeidung und 
Steuerhinterziehung;   

449. erinnert daran, dass die Politik der Union in den Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, 
Handel, Wirtschaft, Bildung, Migration, Umwelt, Klima, Außen- und Sicherheitspolitik 
usw. Einfluss auf die Effizienz der EU-Entwicklungspolitik hat; stellt fest, dass sich die 
Politikkohärenz im Interesse der Entwicklung (PKE) gemäß Artikel 208 des AEUV 
daher ebenfalls als eine Frage der wirtschaftlichen Haushaltsführung darstellt; weist 
darauf hin, dass die Wirksamkeit der Hilfe von der ordnungsgemäßen Umsetzung der 
PKE abhängt; betont, dass noch weitere Anstrengungen erforderlich sind, um den PKE-
Grundsätzen gerecht zu werden, insbesondere in den vorstehend genannten Bereichen, 
damit die Ziele bezüglich der Wirksamkeit der Hilfe erreicht werden; legt der 
Kommission nahe, bei ihrem Handeln den im Bericht über die externe Evaluierung1 der 
PKE aus dem Jahr 2018 enthaltenen Empfehlungen Folge zu leisten, sich nachweislich 
zu den Aufgaben im Bereich der PKE zu bekennen und genügend Personal hierfür 
bereitzustellen, um im Rahmen der PKE eine ergebnisorientierte Strategie und 
Fortschritte sicherzustellen;   

450. betont, dass es für eine größere Wirksamkeit der Entwicklungshilfe, für die Erzielung 
langfristiger Ergebnisse und für die Befriedigung lokaler Bedürfnisse, insbesondere im 
Fall einer langwierigen Krise und in der Zeit nach Krisen, unerlässlich ist, die 
Koordinierung der humanitären Hilfe und der Entwicklungshilfe zu verbessern und die 
Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungshilfe zu stärken; fordert die 
Union auf, einen derartigen Ansatz weiterzuentwickeln; 

451. begrüßt die Überprüfung der Reaktion der EU auf die staatlich gesteuerte 
Investitionsstrategie Chinas vom September 2020 durch den Rechnungshof; betont, dass 
der Rechnungshof Mängel bei der Überwachung, Berichterstattung und Bewertung von 
Maßnahmen im Rahmen der derzeitigen Strategie Union-China, einschließlich der 
Unionsfinanzierung von Projekten im Rahmen der chinesischen Investitionsstrategie, 
festgestellt hat, die nicht mit den Grundsätzen der Konnektivitätsstrategie der Union im 
Einklang stehen; fordert, dass weitere finanzielle und personelle Ressourcen 
bereitgestellt werden, die für die Umsetzung der Konnektivitätsstrategie der Union 
erforderlich sind;  

452. nimmt die komplizierte Lage in Belarus besorgt zur Kenntnis; betont, dass die Union-
Finanzierung überprüft und sichergestellt werden muss, dass sie nicht dem 
Lukaschenko-Regime zugutekommt, sondern auf die Unterstützung der 
Zivilgesellschaft in Belarus ausgerichtet ist; 

453. sieht dem Gipfeltreffen Union-Afrikanische Union im Jahr 2021 erwartungsvoll 
entgegen; vertritt die Auffassung, dass die Beziehungen künftig nicht mehr traditionell 
auf Hilfe fokussiert sein dürfen, sondern auf eine stärker strategisch orientierte und 
integrierte Partnerschaft auf Augenhöhe ausgerichtet werden müssen; 

Feststellungen des Rechnungshofs: GD NEAR 

                                                
1  https://ec.europa.eu/international-partnerships/external-evaluation-eus-policy-

coherence-development-2009-2016_en 
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454. begrüßt die Tatsache, dass Transaktionen im Zusammenhang mit Budgethilfen und 
Projekten, die von internationalen Organisationen im Rahmen des „fiktiven Ansatzes“ 
durchgeführt wurden, weniger fehleranfällig waren und dass der Rechnungshof im Jahr 
2019 keine Fehler in diesen Bereichen festgestellt hat; nimmt zur Kenntnis, dass der 
Ausgabenbereich der Budgethilfe für Drittländer in Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit 
der Transaktionen weniger fehleranfällig ist; nimmt jedoch zur Kenntnis, dass sich die 
Prüfung des Rechnungshofs aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen, die der 
Kommission einen weiten Auslegungsspielraum hinsichtlich der Erfüllung der 
allgemeinen Bedingungen lassen, „nur bis zu dem Punkt erstrecken [kann], an dem die 
Kommission die Budgethilfemittel an das jeweilige Empfängerland auszahlt, da sie 
dann mit den Haushaltsmitteln dieses Landes verschmelzen“; stellt fest, dass dadurch 
die Gefahr besteht, dass das hohe Maß an Rechenschaftspflicht und Transparenz des 
Handelns und der Ausgaben der Union untergraben wird; fordert die Kommission auf, 
dafür zu sorgen, dass die Bereitstellung von Außenhilfe an Rechtsstaatlichkeit und die 
Achtung der Menschenrechte in den Empfängerländern geknüpft ist; betont 
insbesondere, dass gewährleistet werden muss, dass Länder und Dritte und/oder 
natürliche Personen, denen Unionsmittel zugewiesen werden oder die mit ihnen in 
Verbindung stehen, sich an die demokratischen Grundwerte halten, die internationalen 
Menschenrechtsnormen achten und sich den Grundsätzen der Gewaltlosigkeit 
verschreiben; 

455. fordert die Kommission auf, den Grundsatz der Konditionalität und regelmäßige Ex-
ante- und Ex-post-Prüfungen der Ordnungsmäßigkeit und Leistung der Unionsmittel für 
die Unterstützung von Drittländern vollständig einzuführen, und sicherzustellen, dass 
der rechtliche Rahmen, in dem diese Unterstützungsinstrumente vorgesehen sind, eine 
vollständige Einziehung der Haushaltsmittel im Falle aufgedeckter Unregelmäßigkeiten 
ermöglicht1;  

456. stellt mit Besorgnis fest, dass der Rechnungshof in Bezug auf die Analyse der 
Restfehlerquote der GD NEAR Folgendes festgestellt hat: 

Die von der GD NEAR bereitgestellte Methode zur Ermittlung der 
Restfehlerquote und das entsprechende Handbuch enthalten Einschränkungen, die 
zu einer Unterbewertung der Restfehlerquote führen könnten, etwa eine 
unzureichende Berücksichtigung bestimmter Aspekte der Vergabeverfahren (die 
Gründe für die Ablehnung erfolgloser Bewerber, die Einhaltung aller Eignungs- 
und Zuschlagskriterien durch den erfolgreichen Bieter, die vollständige 
Überprüfung der Verfahren für die Aufforderung zur Einreichung von 
Vorschlägen, Begründungen für eine direkte Vergabe)2; 

 Die Zuschuss[fehler]quote für die direkte Verwaltung von Zuschüssen wird auf 
der Grundlage eines Konfidenzniveaus von 80 % berechnet, während die 
Fehlerquoten in der Regel auf der Grundlage eines Konfidenzniveaus von 95 % 
berechnet werden; 

 Die von der GD NEAR für die Schätzung der Restfehlerquote verwendete 
Methode gesteht dem Auftragnehmer viel Interpretationsspielraum bezüglich der 
Schätzung einzelner Fehler zu (insbesondere wenn es keine Dokumente über den 
Vorgang gibt); 

                                                
1  ABl. C 377 vom 9.11.2020, S. 23, S. 211 des Berichts. 
2  ABl. C 377 vom 9.11.2020, S. 23, S. 213 des Berichts.  
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In den Jahren 2018 und 2019 wurde die Zuverlässigkeit bei der Hälfte der in der 
Stichprobe erfassten Vorgänge auf der Grundlage früherer Kontrollen bemessen, 
wobei der Rechnungshof darauf hinweist, dass bei einem solchen Ansatz die 
Restfehlerquote nicht vollständig erfasst wird1; 

457. ist besorgt, dass der Rechnungshof weiterhin Vorbehalte gegen die Zuverlässigkeit der 
Studienergebnisse hat; 

458. nimmt mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die GD NEAR in ihrem jährlichen 
Tätigkeitsbericht 2019 einen Vorbehalt bezüglich der Schwierigkeiten bei der 
angemessenen Überwachung aller Projekte in Libyen und Syrien (nicht quantifizierter 
Vorbehalt) und einen Vorbehalt bezüglich der Fehler bei den Ausgaben für direkte 
Verwaltungszuschüsse (quantifizierter Vorbehalt) anbringen musste; 

459. stellt fest, dass vom Rechnungshof bei den Ausgaben unter Rubrik 4 für 2019 keine 
geschätzte Fehlerquote ermittelt wurde, was auch 2018 der Fall war; betont, dass der 
Rechnungshof Einschränkungen festgestellt hat, die zu einer Unterbewertung der 
Restfehlerquote führen könnten; unterstützt uneingeschränkt die Empfehlungen des 
Rechnungshofs, insbesondere was die Notwendigkeit betrifft, die Einschränkungen der 
Analyse der Restfehlerquote in den künftigen jährlichen Tätigkeitsberichten der 
GD NEAR offenzulegen und die Kontrollen der Finanzierungsinstrumente für 
Außenmaßnahmen durch die GD NEAR zu verstärken, indem wiederkehrende Fehler 
ermittelt und verhindert werden; 

460.  nimmt die Folgemaßnahmen des Rechnungshofs zu seinen Empfehlungen in seinem 
Jahresbericht 2016 zur Kenntnis, die entweder sofortige Maßnahmen erforderten oder 
bis 2019 umgesetzt werden sollten, und begrüßt, dass die Kommission drei dieser 
Empfehlungen vollständig und eine teilweise umgesetzt hat; 

461. bedauert, dass die Kommission entschieden hat, die Maßnahme IPA 2019/42258, mit 
der der Erwerb von vier Schiffen der türkischen Küstenwache kofinanziert wird, 
umzusetzen, obwohl das Parlament die Kommission zuvor in seiner Entschließung vom 
13. März 2019 aufgefordert hatte, die derzeit im Rahmen des IPA II zugewiesenen 
Mittel zu verwenden, um mit einem eigens dafür bestimmten und unmittelbar von der 
Union verwalteten Finanzrahmen die türkische Zivilgesellschaft sowie türkische 
Menschenrechtsverteidiger und Journalisten zu unterstützen und die Möglichkeiten für 
direkte Kontakte zwischen den Menschen, den akademischen Dialog und 
Medienplattformen für Journalisten zu verbessern, damit die demokratischen Werte und 
Grundsätze, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit geschützt und gefördert 
werden; besteht außerdem darauf, dass die Verwendung der Mittel aus der Fazilität für 
Flüchtlinge in der Türkei genau überwacht und dabei sichergestellt werden muss, dass 
diese Mittel ordnungsgemäß in Projekte für Flüchtlinge fließen und dass sie nicht für 
andere Zwecke verwendet werden;  

Sonderbericht Nr. 09/2019des Rechnungshofs: EU-Unterstützung für Marokko – bislang 
begrenzte Ergebnisse 

462. stellt fest, dass die EU-Budgethilfe für Marokko im Zeitraum 2014–2018 etwa 0,37 % 
der gesamten Haushaltsausgaben des Landes ausmachte, wobei sich die Verträge auf 
562 Mio. EUR und die Zahlungen auf 206 Mio. EUR beliefen; weist darauf hin, dass 

                                                
1  ABl. C 377 vom 9.11.2020, S. 23, S. 214 des Berichts. 
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Marokko mehr EU-Entwicklungshilfe als jedes andere nordafrikanische Land mit 
Ausnahme Tunesiens erhält und einer der Hauptbegünstigten der internationalen 
Entwicklungshilfe ist;     

463. weist darauf hin, dass das ENI das wichtigste Finanzinstrument ist, das die Kommission 
in ihrer Zusammenarbeit mit Marokko einsetzt, und sich für den Zeitraum 2014–2020 
auf 1 399 Mio. EUR an Verpflichtungen beläuft;  

464. weist darauf hin, dass Marokko nach dem Urteil des Gerichts der Union im 
Dezember 2015 zur Westsahara den politischen Dialog, der alle außenpolitischen 
Bereiche der Union wie Entwicklungspolitik, Handel sowie Außen- und 
Sicherheitspolitik umfasst, von Dezember 2015 bis Januar 2019 ausgesetzt hat; nimmt 
die Bemerkungen der Kommission zum Sonderbericht Nr. 09/2019 zur Kenntnis, 
wonach „der politische Dialog in der Zeit der schwierigen politischen Beziehungen 
zwischen der Union und Marokko nie ausgesetzt wurde und die Kommission der 
Auffassung ist, dass es keine Gründe gab, eine alternative Strategie zu entwickeln“;  

465. betont, dass Marokko ein langjähriger und strategischer Partner und Nachbar der EU ist 
und die Zusammenarbeit fruchtbar ist sowie zu positiven Ergebnissen führt; 

466. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof mehrere Probleme ermittelt hat, durch die 
die Wirksamkeit der Budgethilfe beeinträchtigt wird: 

 suboptimale Ausrichtung und Gestaltung der Unterstützung (d. h. die 
Finanzierung erstreckte sich auf zu viele Bereiche, die Kommission hatte keine 
klare Strategie für die künftigen Beziehungen zu Marokko während der 
Aussetzung des politischen Dialogs entwickelt, uneinheitliche Koordinierung der 
Geber, Budgethilfeprogramme nicht auf maximale Wirkung ausgelegt); 

 Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Hilfe (beispielsweise Verzögerungen, 
unzureichende Bewertung der Ergebnisse durch die Kommission); 

 keine wesentlichen Auswirkungen für Budgethilfeprogramme (so wurden 
beispielsweise weniger als die Hälfte der Zielvorgaben der Budgethilfe in den 
Bereichen Gesundheit, Sozialschutz, Justiz usw. erreicht); 

467. fordert die Kommission auf, 

für eine stärkere Fokussierung der Budgethilfe der Union in Marokko zu sorgen 
und insbesondere eine transparentere und besser dokumentierte Methode für die 
Zuweisung der Mittel für sektorbezogene Budgethilfeprogramme anzuwenden 
sowie die Leistung weiterhin zu überwachen; 

die Ausgestaltung der Zielvorgaben und Leistungsergebnisse zu verbessern; 

 die Strategie für den politischen Dialog zu verbessern und insbesondere die 
Ergebnisse der Strategie für den politischen Dialog zu bewerten und eine klare 
und angemessene Definition der Ziele und der erwarteten Ergebnisse des Dialogs 
anzuwenden;  

 die Überprüfungsverfahren für die Auszahlung zu optimieren und konkret 
geeignete Berechnungsmethoden anzuwenden und Auszahlungen nur dann 
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vorzunehmen, wenn zuverlässige Nachweise dafür vorliegen, dass die 
Zielvorgabe tatsächlich erreicht wurde;  

 die Überwachungsverfahren zu verbessern, etwa die Bewertung der sektoralen 
Strategien zu stärken und deren Umsetzung durch Verwendung der Indikatoren 
dieser Strategien zu überwachen; 

die Verwendung von Unionsgeldern durch dritte Einrichtungen, deren verbundene 
Unternehmen und/oder natürliche Personen gründlich zu überprüfen, damit Mittel 
niemals für Ursachen oder Formen des Terrorismus bzw. der religiösen und 
politischen Radikalisierung verwendet oder damit in Verbindung gebracht 
werden; und dafür Sorge zu tragen, dass diese EU-Mittel proaktiv eingezogen 
werden und betroffene Empfänger künftig keine Unionsmittel mehr erhalten; 

468. verweist darauf, dass die Förderung der Werte der Union im Ausland, wie Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wichtig ist; 
fordert die Kommission daher auf, die Heranführungshilfen dafür zu nutzen, den 
demokratischen Wandel zu unterstützen und die ordnungsgemäße Umsetzung der 
öffentlichen Politik und der Justizreformen in den westlichen Balkanstaaten 
sicherzustellen; 

469. nimmt die Antworten der Kommission auf den Sonderbericht Nr. 09/2019 zur Kenntnis, 
insbesondere die Schlussfolgerung der Kommission, dass die Zusammenarbeit mit der 
Union zur Umsetzung von Reformen in Marokko beigetragen hat, die sich positiv auf 
die sozioökonomische Entwicklung des Landes ausgewirkt haben; 

Feststellungen des Rechnungshofs: GD DEVCO 

470. stellt fest, dass die GD DEVCO für die Ausführung der meisten aus dem 
Gesamthaushaltsplan der Union und den EEF finanzierten Außenhilfeinstrumente 
zuständig ist; nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof im Rahmen seines 
Jahresberichts über die aus dem 8., 9., 10. und 11. EEF finanzierten Tätigkeiten für das 
Haushaltsjahr 2019 seine Bemerkungen zu den Systemen, zur Haftung des jährlichen 
Tätigkeitsbericht und zur Erklärung des Generaldirektors für 2019 vorgelegt hat, die 
sich auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der GD DEVCO beziehen;  

Die Ausgaben im Rahmen des 8., 9., 10. und 11. EEF wiesen im Jahr 2019 eine 
wesentliche Fehlerquote auf. Nach Angaben des Rechnungshofs liegt die 
geschätzte Fehlerquote bei 3,5 %; 

 43,6 % der geschätzten Fehlerquote entfielen auf nicht getätigte Ausgaben (d. h. 
als Ausgaben ausgewiesene Mittelbindungen oder geltend gemachte Ausgaben 
wurden falsch berechnet); 

 22,1 % der geschätzten Fehlerquote entfielen auf schwerwiegende Verstöße gegen 
die Vergabevorschriften (d. h. unbegründete Entscheidungen des 
Evaluierungsausschusses);  

 12,7 % der geschätzten Fehlerquote entfielen auf nicht förderfähige Ausgaben 
(d. h. signifikante Erhöhung der Gehälter der lokalen Mitarbeiter nach 
Vertragsabschluss). 
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471 nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof festgestellt hat, dass der Kommission und 
ihren Durchführungspartnern bei Vorgängen, die Leistungsprogramme, Finanzhilfen 
und Beitragsvereinbarungen mit internationalen Organisationen sowie 
Übertragungsvereinbarungen mit Kooperationsagenturen der Mitgliedstaaten der Union 
betrafen, mehr Fehler unterliefen als bei anderen Formen der Unterstützung (die 
beispielsweise bei Bau-/Liefer-/Dienstleistungsaufträgen betrafen), von den 
65 Vorgängen dieser Art wiesen 25 (38 %) quantifizierbare Fehler auf, die 71,7 % der 
geschätzten Fehlerquote ausmachten; nimmt die Auffassung des Rechnungshofs zur 
Kenntnis, dass die Studie der GD DEVCO über die Restfehlerquote weder einen 
Auftrag zur Erlangung von Prüfungssicherheit noch eine Prüfung darstellt; stellt fest, 
dass sie auf der Methode zur Ermittlung der Restfehlerquote und dem entsprechenden 
Handbuch basiert, das von der GD DEVCO bereitgestellt wird; merkt an, dass der 
Rechnungshof vier Hauptfaktoren ausführt, die von der GD DEVCO verwendeten 
Restfehlerquote beeinflussen, beispielsweise Einschränkungen bei den Kontrollen der 
Verfahren der öffentlichen Auftragsvergabe, eine sehr geringe Anzahl von Vor-Ort-
Kontrollen im Land der Projektumsetzung, die Methode der GD DEVCO zur Schätzung 
der Restfehlerquote selbst und der Umstand, dass teilweise oder vollständig auf frühere 
Prüfungsarbeiten vertraut wird; nimmt die Feststellung des Rechnungshofs zur 
Kenntnis, dass die Zuverlässigkeitserklärung des Generaldirektors der GD DEVCO im 
jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 keine Vorbehalte enthält, da die beiden im Jahr 2018 
verbleibenden Vorbehalte aufgehoben und keine neuen geltend gemacht wurden; bevor 
diese Vorbehalte 2019 aufgehoben wurden, hatte die GD DEVCO deren Umfang (d. h. 
den Anteil der Ausgaben, auf die sie sich erstreckten), in den Jahren 2017 und 2018 
erheblich verringert, weswegen kein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Risiken im gesamten Zuständigkeitsbereich der GD DEVCO vermittelt wird;  

472. begrüßt die Feststellung des Rechnungshofs über einen allgemein positiven Trend in 
Bezug auf die Verringerung der Armut, die Geschlechtergleichstellung im 
Bildungswesen und die Anzahl der Abkommen mit Nachbarländern; äußert jedoch 
Besorgnis über den sich verschlechternden Trend in Bezug auf die Konsolidierung der 
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und politischen Stabilität; 

473. bekräftigt seine Besorgnis darüber, dass durch den zunehmenden Einsatz von 
Finanzierungsinstrumenten für die Durchführung von politischen Maßnahmen der EU 
in Drittstaaten die Gefahr besteht, dass das hohe Maß an Rechenschaftspflicht und 
Transparenz des Unionshandelns untergraben wird; fordert die Kommission auf, dafür 
zu sorgen, dass die Bereitstellung von Außenhilfe an Rechtsstaatlichkeit und die 
Achtung der Menschenrechte in den Empfängerländern geknüpft ist1; 

474. bekundet seine tiefe Besorgnis über die missbräuchliche Verwendung von 
Entwicklungsgeldern zum Zweck von Tätigkeiten, die zu Verletzungen der 
Menschenrechte bei Grenzkontrollen führen; verurteilt die mit dem Nothilfe-
Treuhandfonds der EU für Afrika (EUTF) zusammenhängenden mutmaßlichen 
Verletzungen der Menschenrechte in Libyen, Äthiopien, Eritrea und im Niger; fordert 
die Schaffung konsequenter Mechanismen zur Überwachung der Auswirkungen des 
EUTF auf die Menschenrechte und eines Systems für Rechenschaftspflicht, mit dem 
Verstöße gegen das Völkerrecht verhindert bzw. bewältigt werden können; bekräftigt, 

                                                
1  Ziffer 32 der Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Mai 2020 mit den 

Bemerkungen, die integraler Bestandteil der Beschlüsse betreffend die Entlastung zur 
Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 
2018, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen, sind (2019/2055(DEC)). 
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dass mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen, auch an den EU-Grenzen, sorgfältig 
geprüft werden müssen; bedauert die Tatsache, dass der Bericht der Kommission über 
die Ausweitung des EUTF keine Verbesserungen in diesem Bereich vorsieht, und 
fordert, dass Garantien für die Achtung der grundlegenden Menschenrechte gegeben 
werden sollten, wenn es um die Ausweitung des EUTF geht1;  

Leistung des Europäischen Nachbarschaftsinstruments (ENI) und des Instruments für 
Entwicklungszusammenarbeit (DCI) 

475. erinnert daran, dass sich das Budget des ENI für den MFR 2014–2020 auf rund 
17 Mrd. EUR beläuft und dass die Kommission bis Ende 2019 insgesamt 85 % dieser 
Mittel gebunden und 42 % ausgegeben hat; 

476. erinnert daran, dass sich der Haushalt des DCI für den MFR 2014–2020 auf rund 
20 Mrd. EUR beläuft und dass die Kommission bis Ende 2019 insgesamt 84 % dieser 
Mittel gebunden und 40 % ausgegeben hat;  

477. nimmt zur Kenntnis, dass der Rechnungshof bei der Leistungsüberprüfung von fünf 
DCI-Projekten und drei ENI-Projekten festgestellt hat, dass es bei drei DCI-Projekten 
leistungsbezogene Probleme gab: Bei zwei Projekten verzögerte sich die Durchführung, 
weshalb diese nicht alle geplanten Outputs und Ergebnisse innerhalb der maßgeblichen 
Frist erbringen werden, während bei einem Projekt keine Zielvorgabe festgelegt worden 
war, die die Messung seiner Leistung ermöglicht hätte; jedoch gab es bei den ENI-
Projekten keine leistungsbezogenen Probleme;  

478. stellt fest, dass die in den übergeordneten Leistungsberichten der Kommission 
enthaltenen Indikatoren einen allgemein positiven Trend in Bezug auf 
Armutsbekämpfung, Gleichstellung der Geschlechter in der Bildung, Anzahl der 
Abkommen mit Nachbarländern und menschliche Entwicklung zeigten; bedauert, dass 
die Indikatoren einen sich verschlechternden Trend in Bezug auf die Konsolidierung der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der politischen Stabilität aufzeigten; 

479. weist darauf hin, dass diese Indikatoren keine Informationen über die Leistung der 
Programme selbst, sondern über den Kontext, in dem diese durchgeführt wurden, 
lieferten; betont, dass die verschiedenen verwendeten Indikatoren kein klares Bild 
davon vermittelten, in welchem Umfang die Programme die erwarteten Outputs und 
Ergebnisse erbrachten und wie dadurch wiederum zur Erreichung der erwarteten 
Auswirkungen der Programme beigetragen wurde;   

Empfehlungen 

480. fordert die Kommission auf, 

 auf die Einschränkungen der Analyse der Restfehlerquote im jährlichen 
Tätigkeitsbericht 2020 und in künftigen jährlichen Tätigkeitsberichten der 
GD NEAR hinzuweisen; 

rasch Leitlinien und solide Kriterien für die Kenntlichmachung von NRO in ihrem 
Rechnungsführungssystem auszuarbeiten und die von den Antragstellern selbst 
gemachten Angaben zu überprüfen; 

                                                
1  DEVE-Stellungnahme zum Thema „Schutz der Menschenrechte und die externe 

Migrationspolitik der EU“, Ziffer 13. 
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eine harmonisierte Definition von NRO und eine spezifische Kontrolle der Mittel 
vorzuschlagen; fordert die Kommission auf, jedes Jahr die Liste der 50 größten 
Begünstigten zu erhalten; 

 das Konfidenzniveau, das die GD NEAR bei ihrer Methode zur Berechnung der 
die Zuschüsse betreffenden Quote anwendet, auf dasselbe Niveau anzuheben, das 
auf die übrigen Restfehlerquoten angewendet wird, um das höhere Risiko im 
Bereich der Zuschüsse unter direkter Verwaltung bis Ende 2021 besser 
abzubilden; 

 die Kontrollen der GD NEAR, der GD DEVCO, der GD ECHO, der GD CLIMA 
und des FPI zu stärken, indem sie wiederkehrende Fehler (etwa das Fehlen von 
Zeiterfassungssystemen und die Geltendmachung nicht förderfähiger MwSt. 
zulasten EU-finanzierter Projekte) bis Ende 2021 ermittelt und verhindert; 

 die Methode zur Ermittlung der Restfehlerquote und das entsprechende Handbuch 
bis Ende 2021 weiter zu verbessern, um die vom Rechnungshof in seinem Bericht 
ermittelten Probleme yu lösen und die Zuverlässigkeit der in der Analyse 
gemeldeten Fehlerquote zu steigern; 

 erneut Vorbehalte für alle Bereiche geltend zu machen, in denen ein hohes Risiko 
festgestellt wurde – unabhängig vom Anteil dieser Bereiche an den 
Gesamtausgaben und ihren finanziellen Auswirkungen; 

die Verwendung von Unionsgeldern durch dritte Einrichtungen, deren verbundene 
Unternehmen und/oder natürliche Personen gründlich zu überprüfen, damit Mittel 
niemals für Ursachen oder Formen des Terrorismus bzw. der religiösen und 
politischen Radikalisierung verwendet oder damit in Verbindung gebracht 
werden; und dafür Sorge zu tragen, dass diese EU-Mittel proaktiv eingezogen 
werden und betroffene Empfänger künftig keine Unionsmittel mehr erhalten; 

sicherzustellen, dass Zwangsarbeit von Kindern nicht durch EU-Mittel unterstützt 
wird, 

dafür Sorge zu tragen, dass EU-Mittel nicht für andere Zwecke als die 
vorgesehenen Bereiche verwendet werden; 

die Zusammenarbeit mit Drittstaaten auszusetzen oder zu überprüfen, auch durch 
die Aussetzung bestimmter Zahlungen und Projekte, bei denen die 
Menschenrechte der Betroffenen gefährdet sind, was auch die Fälle betrifft, in 
denen Drittstaaten die Grundrechte, die sich aus dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen von 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und aus der 
Europäischen Menschenrechtskonvention ergeben, nicht vollständig achten, diese 
Übereinkommen nicht ratifiziert haben oder das SOLAS-Übereinkommen und das 
SAR-Übereinkommen nicht einhalten; 

eine verstärkte Kontrolle durch das Parlament bei der Entwicklung neuer 
Partnerschaftsabkommen mit Drittländern, die sich immer auf die Grundsätze der 
Solidarität, der geteilten Verantwortung, der Wahrung der Menschenrechte, der 
Rechtsstaatlichkeit und des humanitären Völkerrechts stützen sollten; 

ausführliche Angaben zu den in den operativen Ausschüssen getroffenen 
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Entscheidungen bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass das Parlament bei 
seinen Sitzungen vertreten ist; 

481. wiederholt seine Forderung an die Kommission, dem Urteil des Gerichtshofs 
(31.1.2019) zur International Management Group (IMG) vollständig und ohne weitere 
Verzögerung nachyukommen; fordert die Kommission nachdrücklich auf, die IMG 
erneut als geeigneten Auftragnehmer für Projekte in Krisenländern in Betracht zu 
ziehen, da diese Organisation ihre Effizienz bei der Verwaltung von Wiederaufbau- und 
Hilfsprogrammen, die von europäischen Einrichtungen und Mitgliedstaaten finanziert 
werden, seit mehr als 20 Jahren unter Beweis gestellt hat.  

482. betont, wie wichtig es vor dem Hintergrund der Umstrukturierung der 
Finanzierungsinstrumente der Union für Außenmaßnahmen ist, die Sichtbarkeit, 
Transparenz, Wirksamkeit, Komplementarität und Rechenschaftspflicht dieser 
Instrumente zu erhöhen; weist darauf hin, dass die Leistung des ENI in den Ländern der 
östlichen Nachbarschaft der EU erfolgreicher war, und fordert in diesem 
Zusammenhang, dass die Anstrengungen in Bezug auf die Länder der südlichen 
Nachbarschaft der EU intensiviert werden, damit die Herausforderungen bewältigt 
werden können, denen sie gegenüberstehen;  

483. fordert die Kommission auf, mehr Analysen über die Entwicklungswirksamkeit von 
Subventionen und Risikominderung bei Privatinvestitionen durchzuführen, da 
insbesondere in der kürzlich herausgegebenen Stellungnahme des  Rechnungshofs 
(Nr. 7/2020) im Zusammenhang mit dem Bericht der Kommission über die 
Durchführung des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) Mängel bei 
den Zuschuss- und Garantiemechanismen gemeldet wurden, in der die Schlussfolgerung 
gezogen wird, dass es nicht möglich sei, den Beitrag des EFSD zu den SDG oder dem 
Übereinkommen von Paris zu bewerten sowie nachzuweisen, dass relevante 
Investitionen ohne den Beitrag der Union nicht stattgefunden hätten, bzw. anders 
ausgedrückt die finanzielle Zusätzlichkeit des EFSD nachzuweisen; weist darauf hin, 
dass die Union ohne den Nachweis finanzieller Zusätzlichkeit gegen die WTO-
Bestimmungen über die Subventionierung der Privatwirtschaft verstößt und womöglich 
Mittel der Steuerzahler verschwendet; betont, dass die Wahl der Hilfemodalitäten von 
den Aussichten auf Wirksamkeit in Bezug auf die einschlägigen politischen Ziele 
geleitet werden sollte, was mit dem Grundsatz „Policy first“ (Vorrang für 
Politikansätze) im Einklang steht; fordert die Kommission und den EAD auf, dies 
sicherzustellen; ist der Auffassung, dass die Kommission und der EAD 
Wirtschaftszweige mit dem Potenzial, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, 
Arbeitsplätze zu schaffen und die Exporte zu steigern, sowie Maßnahmen zur 
Förderung von verantwortlichem Regierungshandeln, Strukturreformen, wirtschaftlicher 
Diversifizierung und Korruptionsbekämpfung Priorität einräumen sollten; betont, dass 
die Geber als Standardoption einer zuschussbasierten Finanzierung Vorrang einräumen 
sollten, was insbesondere für die am wenigsten entwickelten Länder gilt, und von 
Krediten Abstand nehmen sollten, durch die die Schuldenlast im Zusammenhang mit 
Zuschüssen steigen könnte; unterstreicht, dass sich ein Schuldenerlass entscheidend auf 
die Armutslinderung auswirken könnte; betont, dass Hilfsprogramme mit einer 
Schuldentragbarkeitsanalyse einhergehen sollten; fordert, dass die Union an einer 
spezifischen Initiative zum Schuldenerlass für hochverschuldete arme Länder arbeitet; 
betont, dass bei der Entwicklungshilfe in Form der Zusammenarbeit mit der 
Privatwirtschaft den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte, den einschlägigen IAO-Normen und den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen Rechnung getragen werden muss; betont, dass 
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verantwortliches Regierungshandeln, Armutsminderung und die Schaffung von 
Wohlstand durch nachhaltige Investitionen sowie der Abbau von Ungleichheit, die 
Förderung von Menschenrechten und Umweltnormen und die Stärkung der lokalen 
Wirtschaft sichergestellt werden müssen;   

484. fordert die Kommission auf, die eingeleiteten Reformen und die erzielten Ergebnisse 
systematisch zu überwachen und auf diese Weise zu belegen, dass die EU-Budgethilfe 
effektiv zur Entwicklungsagenda afrikanischer, karibischer und pazifischer Staaten 
beigetragen und deren demokratische Eigenverantwortung gestärkt hat;  

485. fordert mehr Rechenschaftspflicht und Effizienz bei den Entwicklungsausgaben der 
Union, da die Entwicklungsergebnisse nicht nur festgelegt, sondern auch auf konkrete 
Ergebnisse und die Auswirkungen für die Entwicklung hin überprüft und überwacht 
werden müssen.   

486. fordert mehr unabhängige und öffentlich zugängliche Bewertungen ziviler und 
militärischer Sicherheitsmaßnahmen und militärischer Maßnahmen der EU, 
insbesondere militärischer Ausbildungsmissionen der EU, den Kapazitätsaufbau 
militärischer Akteure in Drittländern (CBSD über das IcSP) sowie Maßnahmen zur 
Grenzverwaltung und Migrationssteuerung; bedauert die mangelnde Flexibilität bei den 
Verwaltungs- und Haushalts-/Finanzverfahren für zivile Missionen der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP); bekräftigt seine Auffassung, dass die 
Kommission spezifische Vergabevorschriften für die Krisenbewältigungsmaßnahmen 
im Rahmen der GSVP einführen sollte, um die rasche und flexible Durchführung der 
Missionen zu erleichtern.  

487. fordert die Kommission auf zu prüfen, ob es rechtmäßig ist, dass dem Parlament durch 
die Beschlüsse des Rates zur Einrichtung der EDA und der SSZ die Haushaltsbefugnis 
entzogen wird; weist darauf hin, dass die einschlägigen Artikel 45 Absatz 2 und 46 
Absatz 2 EUV vorsehen, dass die Beschlüsse mit qualifizierter Mehrheit ohne die 
Möglichkeit eines Vetos erlassen werden; weist darauf hin, dass der Entzug der 
Haushaltsbefugnis des Europäischen Parlaments nach Artikel 42 EUV nur für die 
operativen Ausgaben möglich ist und einen einstimmigen Beschluss des Rates erfordert;  

488. bekräftigt seine seit langem erhobene Forderungen, dem Rechnungshof die Befugnis zu 
übertragen, die gesamte Tätigkeit der EIB zu prüfen, und diese Prüfungen 
durchzuführen, da die EIB mit 10 % ihrer Darlehen außerhalb der Union ein wichtiger 
Akteur bei der Durchführung der Außenpolitik der Union ist;  

Verwaltung 

489. stellt fest, dass sich die Zahlungen für die „Verwaltung“ im Jahr 2019 auf 
10,4 Mrd. EUR (6,5 % des MFR) belaufen, wovon 57,9 % oder 6,1 Mrd. EUR auf den 
Haushalt der Kommission entfallen; 

490. stellt fest, dass Verwaltungsausgaben Ausgaben für Personal umfassen, die rund 60 % 
der Gesamtausgaben ausmachen, sowie für Gebäude, Ausstattung, Energie, 
Kommunikation und Informationstechnologie, die vom Hof als Ausgaben mit geringem 
Risiko betrachtet werden; 

491. stellt fest, dass bei der Kommission mehrere Fehler im Zusammenhang mit den 
Personalkosten und der Verwaltung der Familienzulagen durch das PMO ermittelt 
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wurden;  

492. stellt fest, dass der Rechnungshof auch die Ordnungsmäßigkeit der Angaben in den 
jährlichen Berichten über die Tätigkeiten der Kommission – auch derjenigen ihrer 
Generaldirektionen und Büros, die in erster Linie für Verwaltungsausgaben zuständig 
sind – prüft; begrüßt die Tatsache, dass den geprüften jährlichen Tätigkeitsberichten 
zufolge keine wesentlichen Fehlerquoten festgestellt wurden; 

493. legt der Kommission nahe, geeignete Schritte zur Umsetzung aller Empfehlungen des 
Rechnungshofs einzuleiten und dem Parlament über die Entwicklungen zu berichten;  

Europäische Schulen 

494. stellt mit Zufriedenheit fest, dass sich die Qualität der Jahresabschlüsse nach Angaben 
des Rechnungshofs im Vergleich zu den Vorjahren verbessert hat; nimmt mit Besorgnis 
zur Kenntnis, dass der Rechnungshof – aufgrund der aufgedeckten Schwächen in den 
internen Kontrollsystemen des Zentralbüros und der beiden ausgewählten Schulen – 
auch im Haushaltsjahr 2019 nicht bestätigen kann, dass die Finanzverwaltung der 
Schulen 2019 in Übereinstimmung mit der Finanzregelung der Europäischen Schulen 
und dem Personalstatut erfolgte; fordert die Europäischen Schulen nachdrücklich auf, 
den Empfehlungen des Rechnungshofs in Bezug auf die Schwachstellen 
Rechnungsführung, Auftragsvergabe und Einstellung rasch Folge zu leisten;  

495. betont in Bezug auf die Europäischen Schulen die Wichtigkeit der Einhaltung des 
Grundsatzes der Jährlichkeit und der Regeln für die Inventur bei der Durchführung des 
Stichtags am Jahresende sowie die Einhaltung von Zahlungsfristen, Beschaffungsregeln 
und Transparenz bei Einstellungsverfahren; 

Empfehlungen 

496. fordert die Kommission auf, 

ihre Unterstützung für Schüler der Kategorie I, d. h. für die Kinder von Beamten, 
die sich für eine anerkannte Europäische Schule entscheiden, zu harmonisieren 
(derzeit erhalten einige Beamtenfamilien, je nach Stadt oder Land, in der/dem sie 
leben, keine Mittel, um ihre Kinder in anerkannten Schulen anzumelden, die 
jedoch Zugang zum selben Abitur gewähren); 

die ungleiche Finanzierung von Schülern der Kategorie I, die an den anerkannten 
Schulen eingeschrieben sind, zu beheben, die sich aus dem Umstand ergibt, dass 
sie bisweilen an die Stelle der Europäischen Schulen vom Typ I treten und in der 
Folge je nach Bildungsmarkt, in dem sie sich befinden, in einen ungleichen und 
ungerechtfertigten Wettbewerb geraten; 

einzugreifen, um die wichtigen Probleme zu beheben, die derzeit im Rahmen der 
sogenannten Strategie der „Kostenneutralität“ (siehe Dokument 2018-10-D-63-en-
5) aufgeworfen werden, in der festgelegt ist, dass anerkannte Schulen das 
herkömmliche System der Europäischen Schulen finanziell nicht belasten, 
sondern sich vielmehr an den Kosten beteiligen sollten, die durch das bestehende 
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System entstehen1; 

Humanressourcen 

497. nimmt die Feststellung des Rechnungshofs zur Kenntnis, dass die Annahme des 
geänderten Statuts im Jahr 014 mit der Verpflichtung der Organe und Einrichtungen 
einherging, die Zahl der Stellen (Beamte und Bedienstete auf Zeit) in ihren 
Stellenplänen gegenüber dem Stand von 2012 vor 2018 schrittweise um 5 % zu 
reduzieren; 

498. nimmt zur Kenntnis, dass die Reform des Statuts von 2014 Einsparungen in Höhe von 
4,2 Mrd. für den MFR 2014-2020 brachte, was 0,4 % des gesamten MFR entspricht; 
erinnert daran, dass die Reform von 2014 unbestreitbar negative Auswirkungen auf das 
Personal hatte, was vom Rechnungshof2 im Jahr 2019 bestätigt wurde, und bedauert, 
dass es fast unmöglich ist, deren finanzielle Kosten zu kennen, um ein realistisches Bild 
der Einsparungen zu haben; nimmt die verschiedenen von der Kommission entworfenen 
Strategien und Schritte zur Kenntnis, die zur Abmilderung der negativen Auswirkungen 
beitragen sollen, und erwartet, dass die daraus gezogenen Lehren in die neue 
Personalstrategie der Kommission – die 2021 verabschiedet werden soll – einfließen 
werden; betont erneut die schwerwiegenden Folgen, die etwaige Haushaltskürzungen in 
der Verwaltung oder ein etwaiger Personalabbau für die Zukunft des öffentlichen 
Dienstes der Europäischen Union und die Umsetzung der EU-Politik haben könnten;  

499. nimmt zur Kenntnis, dass die Kommission in das Data-Mining ihres medizinischen IT-
Systems investiert, um mit dem Fehlen von Daten über Burnout-Fälle abzuhelfen; 
fordert die Kommission nachdrücklich auf, Burnout-Fälle im größeren Kontext der 
Personalausstattung, der Arbeitsbelastung und des Wohlbefindens der Mitarbeiter im 
Rahmen ihrer Personalstrategie (HR) zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln;  

500. ist besorgt darüber, dass keine befristete Maßnahme von der Kommission konzipiert 
wurde, um das wachsende Problem des Kaufkraftgefälles, unter dem die nach 
Luxemburg entsandten europäischen Beamten leiden, abzumildern; weist als 
einschlägiges Beispiel darauf hin, dass 16 von 200 geeigneten Kandidaten, die von der 
EUStA ausgewählt wurden, das Stellenangebot mit der Begründung abgelehnt haben, 
das Gehalt für den Lebensunterhalt in Luxemburg sei nicht hoch genug; betont, dass es 
in dem bis zum 31. März 2022 fälligen Bericht zur Gehaltsmethode konkrete 

                                                
1  Durch diese Bestimmung entstehen Probleme auf mehreren Ebenen. Erstens handelt es 

sich beim Büro und beim gesamten Budget, das von der Kommission für die 
Europäischen Schulen vorgesehen ist, um eine öffentliche Dienstleistung, die bereits 
von den Mitgliedstaaten und den Steuerzahlern in diesem Rahmen bezahlt wurde. 
Zweitens erscheint die Behauptung, dass die anerkannten Schulen zusätzliche Kosten 
mit sich bringen, für die sie Rechenschaft ablegen sollten, wenig einleuchtend, da die 
Tätigkeit der anerkannten Schulen insgesamt eigenfinanziert ist und keine Intervention 
durch die Kommission erfährt. Da eine Öffnung des Europäischen Abiturs und der 
Schulbesuch von Kindern europäischer Beamter zu viel geringeren Kosten möglich ist, 
als es bei den Europäischen Schulen des Typs I der Fall ist, sollte deren Entwicklung 
stattdessen in den Haushalt der Kommission überführt werden und keinesfalls einer 
Besteuerung unterliegen, durch die deren Entwicklung und die erheblichen 
Einsparungen, die sie zugunsten der Union erzielen, beeinträchtigt würden. 

2  Europäischer Rechnungshof, Sonderbericht 15/2019: Umsetzung des 
Personalreformpakets 2014 bei der Kommission – hohe Einsparungen, aber nicht ohne 
Folgen für die Bediensteten. 
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Vorschläge erwartet;  

501. unterstützt das Vorhaben der Kommission, den in ihrer Mitteilung von 2019 „Der 
Arbeitsplatz der Zukunft in der Europäischen Kommission“ dargelegten Ansatz 
angesichts der COVID-19-Krise zu aktualisieren; erwartet von der Kommission, dass 
sie die effiziente Nutzung von Büroräumen, die Gesundheit und das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter gleichermaßen berücksichtigt; bekräftigt, dass die Personalvertretung bei 
wesentlichen Änderungen bei Arbeitsregelungen und -räumen stets zu beteiligen ist;  

502. begrüßt, dass die Kommission im Jahr 2018 einen Aktionsplan für Gleichstellung und 
Vielfalt angenommen hat sowie dessen Umsetzung im Jahr 2019; begrüßt, dass als 
Reaktion auf die Mitarbeiterbefragung spezifische Maßnahmen hinzugefügt wurden; 
fordert die Kommission auf, den gleichen Weg mit spezifischeren Maßnahmen in 
Bezug auf die Personen zu gehen, die Praktika in der Kommission absolvieren; 

503. stimmt der Aussage der Kommission zu, dass „weiterhin unterschiedliche kulturelle, 
soziale und berufliche Erwartungen an Männer und Frauen bestehen, was das 
Gleichgewicht zwischen bezahlter Arbeit und unbezahlter (Betreuungs-)Arbeit angeht“; 
nimmt mit Anerkennung die Bemühungen der Kommission zur Kenntnis, das 
Bewusstsein für die Maßnahmen zu schärfen, die es gibt, um eine Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu ermöglichen, wie z. B. Kurse für Eltern und die Veröffentlichung 
positiver Beispiele im Intracomm-System der Kommission;  

504. nimmt mit Anerkennung zur Kenntnis, dass die Kommission (2014–2019) das Ziel von 
40 % Frauen in Führungsfunktionen bis zum Ende ihres Mandats im Jahr 2019 erreicht 
hat; erinnert die Kommission (2019–2024) daran, dass sich ihre Präsidentin 2019 
verpflichtet hat, bis zum Ende der laufenden Amtszeit die Gleichstellung der 
Geschlechter auf allen Führungsebenen zu erreichen, und diese Verpflichtung in ihrem 
Mandatsschreiben an das Kommissionsmitglied für Haushalt und Verwaltung bekräftigt 
hat;  

505. nimmt die neuen Richtlinien für die Durchführung von Hilfen für Menschen mit 
Behinderung zur Kenntnis, die 2019 erarbeitet wurden, um Mitarbeiter und ihre 
Angehörigen für nichtmedizinische Kosten im Zusammenhang mit ihrer 
Unabhängigkeit, sozialen Integration und körperlichen, geistigen, sozialen und 
beruflichen Fähigkeiten finanziell zu unterstützen; stellt fest, dass die Richtlinien im 
Mai 2020 in Kraft getreten sind; 

506. stellt fest, dass die Anzahl der Fälle für soziale und finanzielle Unterstützung im Jahr 
2019 im Vergleich zu 2018 um 28 % gestiegen ist; nimmt mit Anerkennung zur 
Kenntnis, dass die eingesetzten Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen im 
Vergleich zu 2018 um 50 % gestiegen sind (von etwa 2 auf 3 Mio. EUR);  

507. nimmt die Bemerkungen und Empfehlungen des Rechnungshofs zum Europäischen 
Amt für Personalauswahl gebührend zur Kenntnis1; begrüßt, dass der Auswahlprozess 
für groß angelegte Auswahlverfahren im Großen und Ganzen wirksam ist, äußert jedoch 
seine Besorgnis darüber, dass der Auswahlprozess nicht an kleine, zielgerichtete 
Auswahlverfahren angepasst ist, die für den aktuellen Einstellungsbedarf der EU-

                                                
1  Sonderbericht Nr. 23/2020 des Rechnungshofs „Das Europäische Amt für 

Personalauswahl: Es ist an der Zeit, den Auswahlprozess an die veränderten 
Einstellungsanforderungen anzupassen“. 
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Organe am besten geeignet sind; fordert die Kommission auf, zeitnah über die 
Umsetzung dieser Empfehlungen durch das EPSO zu berichten;  

508. stellt fest, dass die Organe und Einrichtungen über den Zeitraum von 2012–2018 – mit 
Ausnahme des Europäischen Bürgerbeauftragten und des EDSB – ihre Stellenpläne um 
1 409 Stellen (3 %) gekürzt und gleichzeitig die Beschäftigung von 
Vertragsbediensteten schrittweise erhöht hatten; nimmt in dem Zusammenhang zur 
Kenntnis, dass sich in dem Zeitraum der Anteil der Vertragsbediensteten an der 
prognostizierten Gesamtzahl der Mitarbeiter von 17 % auf 22 % erhöhte; äußert seine 
Besorgnis über die möglichen negativen Auswirkungen der Ersetzung von Beamten 
durch Vertragsbedienstete, wie z. B. den notwendigen Transfer von Wissen sowie 
dessen Verlust bei Auslaufen der Verträge und auch die Perspektive und 
Arbeitsplatzsicherheit der Vertragsbediensteten;  

509. weist darauf hin, dass der Anstieg der Zahl der Vertragsbediensteten die Auswirkungen 
neuer Aufgaben auf den Personalbestand widerspiegelt, die sich aus den sich rasch 
entwickelnden Prioritäten ergeben, wie z. B. die Durchführung neuer Programme, die 
von der Kommission an Exekutivagenturen delegiert wurde, was haushaltsneutral und 
neutral im Hinblick auf die versetzten Kommissionsbediensteten erfolgte; nimmt die 
Feststellung des Rechnungshofs, was die Erhöhung der Zahl der Vertragsbediensteten 
als Reaktion auf besondere oder dringende Situationen betrifft, zur Kenntnis;  

510. stellt mit Bedauern fest, dass in einigen Organen die Zahl der Vertragsbediensteten in 
der FG I infolge der Umwandlung von Dauer- und Zeitplanstellen für Sekretariatskräfte 
und Büroangestellte in Stellen für Vertragsbedienstete anstieg;  

511. stellt fest, dass Ende 2018 bei den Organen, Einrichtungen und Exekutivagenturen 
11 962 Vertragsbedienstete beschäftigt waren (was einem Anstieg um 37 % gegenüber 
2012 entspricht); stellt fest, dass die meisten bei der Kommission beschäftigt waren; 

512. besteht darauf, dass die Kommission ein transparenteres Ernennungsverfahren für alle 
Posten einführt, insbesondere für Posten der Führungsebene; fordert die Kommission 
auf, für Klärung bei früheren Ernennungsverfahren zur sorgen, bei denen es an 
Transparenz und Rechenschaftspflicht mangelte; 

513. bedauert die anhaltenden geografischen Ungleichgewichte in der Zusammensetzung der 
Kommissionsbediensteten, insbesondere auf der mittleren und höheren Führungsebene; 
fordert die Kommission auf, eine angemessene Vertretung der Bürger aller 
Mitgliedstaaten zu etablieren, dabei jedoch auf die Kompetenzen und Verdienste der 
Bewerber Rücksicht zu nehmen, wie in Artikel 27 des Statuts der Beamten festgelegt; 

514. unterstreicht die Tatsache, dass die Fluktuation innerhalb des Personals der Agenturen 
der Union erhebliche Auswirkungen hat, und fordert die Kommission auf, dass 
personelle und soziale Maßnahmen ergriffen werden, um diesbezüglich Abhilfe zu 
schaffen. 

515. weist darauf hin, dass ein komplexer Ansatz erforderlich ist, um Websites der Organe 
der Union für Menschen mit Behinderungen aller Art zugänglich zu machen – wie 
gemäß der Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vorgeschrieben –, was auch die Verfügbarkeit nationaler Gebärdensprachen umfassen 
sollte; schlägt vor, dass Organisationen, die behinderte Menschen vertreten, in diesen 
Prozess einbezogen werden; 
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516. begrüßt die Anstrengungen der Kommission, durch Maßnahmen zugunsten von 
Menschen mit Behinderungen ein vielfältigeres und integrativeres Arbeitsumfeld und 
eine entsprechende Arbeitskultur zu schaffen; fordert die Kommission auf, die 
Möglichkeiten einer weiteren Stärkung und Integration der Grundsätze der 
Chancengleichheit bei der Einstellung, der Ausbildung, der Laufbahnentwicklung und 
den Arbeitsbedingungen zu prüfen sowie das Personal für diese Aspekte zu 
sensibilisieren; und hinsichtlich der möglichen angemessenen Verbesserungen und 
Änderungen der Gebäude der Organe (Zugang, angemessene Büroausstattung) für 
Menschen eingeschränkter Mobilität oder mit anderen Behinderungen;  

517. begrüßt die Erfolge des Europäischen Amtes für Personalauswahl und die 
kontinuierliche Verbesserung seiner Methoden in Bezug auf angemessene 
Vorkehrungen für Bewerber mit einer Behinderung und/oder besonderen 
Anforderungen. Im Jahr 2019 hat EPSO einen Flyer, einen Braille-Flyer und ein 
animiertes Video entwickelt, um solche Anpassungen der Auswahlverfahren zu 
erläutern, die Bewerbern mit besonderen Bedürfnissen während der Auswahlverfahren 
angeboten werden, wodurch 438 Bewerber mit besonderen Bedürfnissen in die Lage 
versetzt wurden, sich für die Auswahlverfahren zu bewerben;  

518. wiederholt seine Forderung an die Kommission, den Status der Sonderberater der 
Kommission transparenter zu gestalten und ihre Aufgaben und Missionen klar zu 
definieren; 

519. nimmt hinsichtlich des Beschlusses des Kommissionskollegiums vom 30. Oktober 
2019, ehemaligen Kommissionspräsidenten die Ausübung von 
Repräsentationsfunktionen nach dem Ende ihres Mandats zu ermöglichen, die 
Ernennung des ehemaligen Präsidenten Jean Claude Juncker zum Sonderberater zur 
Kenntnis und bedauert, dass diese Funktion – obwohl sie nicht vergütet wird – 
insbesondere für Dienstreisen Kosten verursachen wird, was für die Öffentlichkeit nur 
schwer nachvollziehbar ist; fordert die Kommission auf, dem Parlament die finanziellen 
Auswirkungen ihres Beschlusses ausführlich darzulegen, damit es dies bei künftigen 
Entlastungen berücksichtigen kann; 

520. fordert die Kommission auf, bei ihren Beziehungen zu ehemaligen 
Kommissionsmitgliedern sehr umsichtig zu sein und dabei potenzielle Risiken 
sorgfältig abzuwägen; 

521. wiederholt seine Forderung an die Kommission, die bestehenden rechtsverbindlichen 
Regeln des Verhaltenskodex in Bezug auf Drehtür-Effekte sowohl für die Kommission 
als auch für ihre Agenturen durchzusetzen; 

522. unterstützt nachdrücklich die Empfehlung des Rechnungshofs, dass alle Organe 
zusammenarbeiten, um ihre Ethikrahmen zu harmonisieren und ihre Bemühungen um 
den Austausch bewährter Verfahren zu verstärken; 

523. fordert die Kommission auf, die Kenntnisse und die Wahrnehmung der Bediensteten in 
Bezug auf die Ethikrahmen und die Ethikkultur zu verbessern; fordert die Kommission 
auf, insbesondere dafür zu sorgen, dass Ethikschulungen praktische Anleitungen auf der 
Grundlage von Beispielen aus dem wirklichen Leben enthalten, und die 
Kommunikation über ethische Fragen mit den Bediensteten zu verbessern; betont, dass 
dafür gesorgt werden muss, dass die Bediensteten wissen, wie sie Probleme im 
Zusammenhang mit unethischem Verhalten melden können, und dass ihre 
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Wahrnehmung von Sicherheit dabei gestärkt wird; 

Allgemeine Bemerkungen 

524. nimmt zur Kenntnis, dass 2019 für die Kommission ein Jahr des Übergangs war, da sie 
den Übergang von der Juncker-Kommission und die Vorbereitung auf die Ankunft der 
von der Leyen-Kommission sicherstellen sowie ihre neuen Prioritäten einleiten musste; 

525. äußert ihre Besorgnis über die Entscheidung der Kommission, einen Auftrag an 
BlackRock Investment Management zu vergeben, um eine Studie über ökologische, 
soziale und Governance-Ziele durchzuführen; verweist auf eine Untersuchung des 
Europäischen Bürgerbeauftragten über die Möglichkeit eines Interessenkonflikts1; 
fordert daher die Kommission auf, ihre Leitlinien für öffentliche Vergabeverfahren zu 
aktualisieren;  

526. fordert die Kommission auf, eine Nachhaltigkeitsberichterstattung einzuführen, die auch 
soziale und ökologische Aspekte der Beschaffung einschließt; ist der Ansicht, dass die 
Kommission durch die Einbeziehung verantwortungsvoller Unternehmensstandards in 
ihre Beschaffungs- und Einkaufspolitik mit gutem Beispiel vorangehen, das öffentliche 
Interesse wahren und die Rechenschaftspflicht bei öffentlichen Ausgaben sicherstellen 
kann; 

527. empfiehlt der Kommission, weiterhin auf den Grundsätzen ihrer Open-Source-Strategie2 
und des ISA2-Programms3 aufzubauen, um die Bindung an einen bestimmten Anbieter 
zu verhindern, die Kontrolle über ihre eigene technische Infrastruktur zu behalten, zu 
einem stärkeren Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes der Nutzer beizutragen 
und die Sicherheit und Transparenz für die Öffentlichkeit zu erhöhen; fordert die 
Kommission auf, Open-Source-Lösungen bei der Auftragsvergabe und Entwicklung zu 
bevorzugen, um die gemeinsame Nutzung und Wiederverwendung von 
Softwarelösungen zu fördern, die Beschaffung nachhaltiger und langlebiger zu gestalten 
und den Grundsatz „öffentliches Geld, öffentlicher Code“ zu befolgen;   

528. begrüßt die interinstitutionelle Cyber-Zusammenarbeit, für die der Ausschuss der 
Regionen und der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss die Unterstützung des 
Computer-Notfallteams für die Organe, Einrichtungen und Agenturen der Union 
erhalten; stellt fest, dass viele der Digitalisierungsprojekte die Digitalisierung der 
Humanressourcen und der Finanzprozesse betreffen, bei denen die Ausschüsse die von 
der Kommission bereitgestellten Systeme SYSPER und ABAC nutzen; ersucht die 
Kommission darum, die Möglichkeit zu prüfen, bessere Bedingungen auszuhandeln, um 
den Prozess der gemeinsamen Nutzung von Anwendungen zu verbessern und finanziell 
attraktiv zu machen;  

529. betont, dass Anstrengungen der GD Dolmetschen, das Dolmetschen in die 24 EU-
Amtssprachen und sogar in die internationale Gebärdensprache innerhalb der 
Kommission und anderer EU-Organe und -Einrichtungen zu erleichtern wichtig sind; 
ermutigt die Kommission, die GD SCIC dabei zu unterstützen, die Verfügbarkeit und 
Präsenz der internationalen Gebärdensprache weiter zu erhöhen, um den Zugang zu 
Informationen für Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten; 

                                                
1  https://www.ombudsman.europa.eu/en/case/en/57060 
2  https://ec.europa.eu/info/departments/informatics/open-source-software-strategy_en 
3  https://ec.europa.eu/isa2/isa2_en  
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530. ist sehr besorgt über die Entscheidung der Kommission, den Vertrag mit dem 
Restaurantdienstleister aufzulösen, was zur Entlassung von 400 Mitarbeitern führte; 
fordert die Kommission dringend auf, ihre Entscheidung zu revidieren und jede 
praktikable Lösung zu prüfen, um die Beschäftigten zu schützen und Entlassungen zu 
vermeiden – auch die interne Übernahme des Catering-Personals; 

531. stellt fest, dass viele Mitteilungen und Unterlagen nur in englischer Sprache vorliegen; 
stellt darüber hinaus fest, dass Arbeitssitzungen abgehalten werden, ohne dass es die 
Möglichkeit der Verdolmetschung gibt; fordert die Kommission auf, die in der Charta 
der Grundrechte und der Verordnung Nr. 1/1958 festgelegten Grundsätze, Rechte und 
Pflichten sowie die internen Leitlinien und Beschlüsse, wie den Kodex für gute 
Verwaltungspraxis, zu beachten; fordert die Kommission daher auf, ausreichend 
Personal bereitzustellen, um sicherzustellen, dass der Grundsatz der Mehrsprachigkeit 
beachtet wird, indem die Anzahl der Bediensteten, die für Übersetzungen und 
Dolmetschleistungen zuständig sind, erhöht wird; 

Ethikrahmen 

532. nimmt die Schlussfolgerungen und Empfehlungen des Rechnungshofs in seinem 
Sonderbericht „Die Ethik-Rahmen der geprüften Unionsorgane: Es besteht 
Verbesserungsbedarf“ zur Kenntnis; schließt sich der Schlussfolgerung des 
Rechnungshofs an: „Jegliches unethisches Verhalten von Bediensteten und Mitgliedern 
der Organe und Einrichtungen der Europäischen Union (EU) ist inakzeptabel. Ein 
derartiges Verhalten – selbst wenn es nur vermeintlich ist – zieht großes öffentliches 
Interesse auf sich und schmälert das Vertrauen in die Union. Darüber hinaus geht 
unethisches Verhalten mit der Gefahr von Korruption und Betrug einher.“; bedauert, 
dass bei der Durchsetzung der ethischen Rahmenbedingungen weiterhin Raum für 
Verbesserungen vorhanden ist; bedauert insbesondere, dass bei verschiedenen Themen 
Schwachstellen festgestellt wurden, und zwar:  

Verfahren zur Überprüfung von Erklärungen und Anleitungen für Mitarbeiter zur 
Vermeidung von Interessenkonflikten sind nicht ausreichend formalisiert; es 
müssen klare und umfassende Anleitungen zu ethischen Anforderungen zur 
Verfügung gestellt werden; dasselbe gilt für Anleitungen zu Interessenkonflikten, 
die sich aus den finanziellen Interessen von Mitarbeitern, ihren Tätigkeiten nach 
der Beschäftigung oder der beruflichen Tätigkeit ihres Ehegatten oder Partners 
ergeben; 

begrenzte Kontrolle der Erklärungen von Mitgliedern; die Mitglieder der 
Kommission betreffend bedauert der Rechnungshof, dass es keine standardisierten 
schriftlichen Verfahren zur Überprüfung der Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Vollständigkeit der in ihren Erklärungen vorgelegten Informationen gibt, wodurch 
die Gefahr besteht, dass die Verpflichtungen uneinheitlich ausgelegt werden, so 
dass es für das Organ weniger wahrscheinlich ist, Ungenauigkeiten und andere 
Probleme zu erkennen, bevor sie die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich 
ziehen, was möglicherweise das Vertrauen der Öffentlichkeit gefährdet; 

 unvollständige und unklare Richtlinien zu Geschenken und Unterhaltung, wobei 
für die Kommission die fehlende Definition von Geschenken und Bewirtung, die 
auf Mitglieder anwendbar ist, auffällt; 

533. begrüßt, dass die geprüften Organe zum großen Teil angemessene ethische 
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Rahmenbedingungen für Mitarbeiter und Mitglieder geschaffen haben, die jedoch noch 
verbesserungsfähig sind; unterstützt nachdrücklich die Empfehlungen des 
Rechnungshofs, wie z. B. die Harmonisierung der ethischen Rahmenbedingungen und 
die Verbesserung der Bewusstseinsbildung der Mitarbeiter; 

534. nimmt die zweite Überarbeitung der internen Leitlinien der Kommission in Bezug auf 
die Bestimmungen über Hinweisgeber im Beamtenstatut zur Kenntnis; nimmt mit 
Genugtuung die 6 in der Überarbeitung 2019 enthaltenen Empfehlungen zur Kenntnis 
und fordert die Kommission auf, der Haushaltsbehörde über die Umsetzung zu 
berichten; begrüßt die Aktualisierung der Hinweisgeber-Seite auf MyIntracomm im Mai 
2019 und das Hinzufügen eines direkten Links zum Hinweisgeber-Verfahren des 
OLAF;  

535. verlangt einen proaktiveren Ansatz in Bezug auf den Schutz von Hinweisgebern; hält es 
für besonders wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen dem OLAF und der 
Anstellungsbehörde, die für den Erlass von Schutzmaßnahmen gegebenenfalls 
zuständig ist, verstärkt wird; hält auch die Empfehlungen für besonders wichtig, sich 
mit der EUStA in Verbindung zu setzen, um eine wirksame Zusammenarbeit zu 
gewährleisten und bewährte Methoden im Bereich der Meldung wahrgenommener 
illegaler Aktivitäten auszutauschen; 

536. ist in Bezug auf den Schutz von Hinweisgebern der Auffassung, dass eine einheitlichere 
Regelung für alle Institutionen, die sich an bewährten Methoden und höheren Standards 
orientiert, eine dringend notwendige Verbesserung darstellen würde; 

537. betont, wie wichtig es ist, das Transparenzregister zu stärken und die Qualität seiner 
Daten zu verbessern, insbesondere anlässlich der im Dezember 2020 erzielten 
interinstitutionellen Vereinbarung; nimmt die von der Kommission durchgeführten 
Qualitätsprüfungen und die Maßnahmen des Registersekretariats bei eingegangenen 
Warnmeldungen zur Kenntnis; fordert die Kommission auf, die IT-Lösung zu 
verbessern, um strengere Qualitätsprüfungen durchführen zu können; 

538. betont die Bedeutung eines effektiven und gültigen Transparenzregisters; bekräftigt 
seine Forderung an die Kommission, der Tatsache mehr Aufmerksamkeit zu schenken, 
dass für die Validierung und die Stichprobenkontrollen des Transparenzregisters mehr 
Ressourcen benötigt werden; stellt mit Besorgnis fest, dass die überwiegende Mehrheit 
der Entscheidungsträger der Kommission nicht verpflichtet ist, ihre Treffen mit 
Interessenvertretern zu veröffentlichen; äußert sich auch besorgt über die Möglichkeit 
für Entscheidungsträger der Kommission, sich mit Lobbyisten zu treffen, die nicht im 
Transparenzregister eingetragen sind; fordert volle Transparenz bei allen von der 
Kommission organisierten Treffen mit privaten Akteuren oder deren Vertretern, wie 
z. B. Beratungsorganisationen;  

539. nimmt die Schlussfolgerungen und technischen Verbesserungsvorschläge der 
Europäischen Bürgerbeauftragten in ihrem Beschluss vom 28. Februar 2019 zur 
Kenntnis, wie die Kommission mit „Drehtür“-Situationen ihrer Mitarbeiter umgeht; 
fordert die Kommission auf, sowohl die Entscheidung der Bürgerbeauftragten als auch 
die einschlägigen Empfehlungen des Rechnungshofs in ihrem Sonderbericht über die 
ethischen Rahmenbedingungen der Organe der Union weiterzuverfolgen. 
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